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'" '' Vorwort ^«'

"Soll eine Arbeit als wissenschaftlich qualifiziert werden, so
muß ihr Verfasser an erster Stelle das Material kennen und be-
herrschen, das die Grundlage der Arbeit bildet und zu ihrem
Verständnis erforderlich ist. ... Der Verfasser muß mit diesem
Material so vertraut sein, wie es fur den Aufseher einer Chaus-
see selbstverständlich ist, daß er alle Häuser und Bäume, alle
schlechten und gefahrlichen Stellen an dieser Chaussee kennt."

Giu/ov • S '

Die nachfolgende Abhandlung ist das Ergebnis meines langjährigen For-
schungsinteresses, das sowohl von frühen Erörterungen wirtschaftlicher Fra-
gen im Kreise bekannter Wirtschaftsführer im Elternhaus als auch später von
den Beiträgen der wissenschaftlichen Fachgelehrten der Universität zu Köln
und dann meiner langjährigen selbständigen praktischen Berufstätigkeit in der
Vermögens-und Steuerberatung profitierte. i-v»,'••'.<' •• -JJ ••<•-• . . . >-»'

Gefragt, was mich im Laufe meines wissenschaftlichen Studiums am stärk-
sten beeindruckte, müßte ich auf so extreme Positionen der wisscnschafistheo-
retischen Auseinandersetzung der 50er Jahre, die von Hans Albert und dem
Einfluß der wirtschaftspolitischen Ideen Alfred Müller-Armacks und Gerhard
Weissers ausgingen, hinweisen. Andererseits würde es das Bild verfälschen,
verschwiege ich die vielen Erkenntnisse, die mir in den Seminaren der profi-
lierten Gelehrten der Universität zu Köln der 50er und 60er Jahre, und zwar in
der Philosophischen Fakultät, der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät zuteil wurden.

Mein Interesse hat infolge einer naturwissenschaftlichen universitären
Vorbildung während meiner Studien schwerpunktmäßig den methodologi-
schen Auseinandersetzungen zwischen Gustav Schmoller und seinen vielen
Gegnern gegolten. Die Diskussion um die wissenschaftstheoretischen Diffe-
renzen hat mich seit der Studienzeit an der Kölner Universität fasziniert.

' Zitiert nach seinem späten Schüler Dr. yur. Dr. p/ii/. /toZ/ffrafrower. ehemals Minirtenalrefcrent
im Reichsfinanzministerium und nach 194$ Oberfuunzprasident in Nürnberg, in: Zur ethischen Be-
trachtungsweise im Abgabenrecht (Steuer und Wirtschaft 1959. Teil 1. Sp. 563)



6 Vorwort

Ich habe daher Herrn Professor Dr. Jürgen G. Backhaus dafür zu danken,
daß er mich im Jahr 1992 ermutigte und mir sodann zusetzte, meine Er-
kenntnisse über Gustav Schmollers Beiträge zur Sozialpolitik niederzuschrei-
ben. Ich habe ihm weiter dafür Dank zu sagen, daß er mir die Anregung gab
und mir Mut machte, die nun vorliegende Abhandlung zu schreiben. Dabei
möchte ich darauf hinweisen, daß ich von Herrn Professor Backhaus nicht nur
einige wichtige Gesichtspunkte für diese Abhandlung erhielt, sondern auch in
vielen seiner von unvoreingenommenem Forschungsinteresse getragenen Se-
minarveranstaltungen an der Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht/Nieder-
lande zahllose Ratschläge erfuhr.

Auch die umfangreichen Kenntnisse über die Freiburger Schule und die Li-
teraturhinweise von Herrn Dr. Gerrit Meijer waren für mich von großem Wert.

Für den Wahrheitsgehalt meiner Thesen habe ich freilich selbst einzustehen.
Sie werden, dessen bin ich gewiß, nicht überall widerspruchsfrei bleiben.

Ich hätte zu meiner Niederschrift nicht ansetzen und sie später bestimmt
nicht vollenden können, wenn mir meine Ehefrau Marlis nicht die zeitauf-
wendigen Tätigkeiten in meiner Steuerberatungspraxis zum großen Teil abge-
nommen und wenn sie nicht mit viel Geduld in ihrer Freizeit jedes Wort dieser
Abhandlung niedergeschrieben hätte. : i: .UJ uh r-rm

Daß ich meinem Schwiegersohn Heiner den Sieg über die Tücken der Com-
putertechnologie verdanke und ohne die systematische Erfassung der Literatur
durch meine Tochter Andrea die problemträchtigen Anmerkungen nicht hätte
niederschreiben können, möchte ich erwähnen.

Hervorheben möchte ich auch noch, daß ich meine Arbeit ohne die Hilfsbe-
reitschaft der Mitarbeiter der Kölner Universitätsbibliothek, aber auch derjeni-
gen des Steuerrechtsseminars nicht hätte bewältigen können.

Köln, im Januar 1996 Äegma/rf //a

• ' ' : • ; ' • • • ' ' ' i " . - • • • • <! •• : • : > < • ; • • [ - . ; f : - : , - ; r ; b f
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A. Warum diese Abhandlung ? ^ ™«
Die Einkommensteuer als "Königin der Steuern"

und ihre Bedeutung als "schönstes und bestes ^
finanzpolitisches Instrument"

Für Johannes Popitz war die Einkommensteuer die "Königin der Steuern",'
für den Nationalökonomen Adolf Lampe "die Zentralsonnc" unter den Abga-
ben " Joseph Schumpcter sprach von dem "schönsten und besten finan/.politi-
schen Instrument" ' In/wischen tritt die volle Bedeutung dieser Aussagen für
jeden erkennbar zutage: Sieht man von dem stark wachsenden Bereich der
Sonderabgaben ab. so läßt sich festhalten, daß der moderne Rechtsstaat, als
welcher sich die Bundesrepublik Deutschland versteht, "wesentlich ein So-
zialstaat in seiner Eigenschaft als Steuerstaat ist."*

Die Finanzierung von Bund, Ländern und Gemeinden hat nach der Verfas-
sung aus dem Ertrag der Steuern und Finanzmonopolc /u erfolgen.

Von der herausragenden Bedeutung der Einkommensteuer im Gesamtsystem
der Besteuerung werden wir sogleich erfahren. Dennoch ist sie bis heute hef-
tigst umstritten geblieben.

c,J. (1926). S. 402. " ' " " ' '

e, A. (1934), Reine Theorie .... S. 222.

* Sc/iumpefer, J. (1929). S. 381. Sc/rum/wfer vertrat die bei Volkswirten herrschende IJberzeugung.
die der Herausgeber des "Deutschen Volkswirt" G. S'/o/per 1929 in einem umfangreichen Tinanz-
plan" entwickelt hatte. Danach stand der Tarifeugriff der ESt von 40% in der Spitze notwendigen
Investitionen im Wege. Da ScAumpefer argwöhnte, eine Senkung des Tarifs und vor allem eine stärke-
re Besteuerung der verbrauchten Einkommenstelle sei nicht durchsetzbar, glaubte er. die KSt habe
ihren Zenit als finanzpolitisches Instrument, als "schönste Blüte der Steuerkultur" und "höchste Errun-
genschaft der Steuertechnik" überschritten Sie war nach .Sc/tumperer "die Steuer des bürgerlichen
Liberalismus" (S. 382). In einer vergleichbaren Situation glaubte 19)0 G Sc/imd/c/erj, das Schicksal
der für die BRD für einen Wiederaufbau aus Ruinen lebensnotwendigen Investitionstätigkeit hinge
von einer Herabsetzung des TarifzugrifTs und einer wirtschaftspolitischen Ausrichtung der ESt ab Der
Umfang der Eignung der Einkommensbesteuerung als Institution zur wirtschaftspolitischen Steuerung
der Volkswirtschaft durch den instrumentalen Einsatz ihrer einzelnen Ermittlung*-, Bewertung!- und
Tarifvorschriften war beiden Gelehrten noch nicht übersehbar Siehe .S'c/ium/wrfe/-, J. (1930). S. 695.
&>im<5Werj, G (1948). S 481; ders (1953). S. 58, S. 68

* /jcn^ee. J. (1977). S. 410; Zitat entnommen au»: ForjrticyT; E. (1977). Der Sozialstaat ist nach
/•brjr/io/7" "unausweichlich auf den Steuerstaat als Vehikel angewiesen". Darin kommt der ESt die
größte Bedeutung zu.

2 Hamen
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Erst kürzlich räsonierte in einer von Richtern am höchsten deutschen Fi-
nanzgericht herausgegebenen Steuerzeitschrift ein sachkundiger Autor - wenn
auch scherzhaft - über eine Totalreform des deutschen Steuersystems bei
Fortfall von Einkommen- und Körperschaftsteuer und deren Ersetzung durch
eine geradezu atemberaubende Erhöhung der Umsatzsteuer* Ein bekannter
Steuerrechtler wollte die Einkommensteuer gelegentlich zornig ganz abge-
schafft wissen, sofern es nicht endlich gelinge, sie an den Ansprüchen gerech-
ter und gleichmäßiger Besteuerung zu orientieren* Andererseits erwähnte er
aber deren Qualifikation, bei den Harmonisierungsbemühungen für Europa als
"geistiger Exportartikel" zu dienen, wobei er sofort in einer Anmerkung bei-
läufig einwarf: "Aber seien wir ehrlich: Das deutsche Steuerrecht ist schlechter
als sein Ruf'." Tatsächlich wurde 1991 dessen langjähriger Assistent und
Nachfolger im Lehramt vom deutschen Bundesfinanzministerium mit der
Ausarbeitung eines Gesetzeswerkes zur Einkommensteuer für liberalisierte
osteuropäische Republiken auf Grundlage der deutschen Erfahrungen betraut.'

So schlecht kann wohl das Steuersystem eines Landes, das nach dem letzten
Krieg einen unvergleichbaren Aufschwung erlebte, nicht sein, so wird sich
mancher sagen, der die unterschiedlichen Bewertungen abzuwägen sucht.

Fragen wir uns nun, für welche Problemlösungen das deutsche Einkom-
menstcuerrecht nach seiner spezifischen Ausgestaltung geeignet ist. Kommt es
gar wiederum anläßlich der Harmonisierung größerer Wirtschaftsräume als
Exportartikel infrage ? Das preußische EStG von 1891. dessen Rahmenkon-
zeption das heute gültige EStG der Bundesrepublik Deutschland noch weitge-
hend bestimmt, hat tatsächlich vielen Ländern in der ganzen Welt als Muster
gedient.'" Die "preußische Type" des Einkommenstcucrrechts setzte am 24.
Juni 1891 - wie kürzlich von Steucrrechtlern in Gedenkfeiern festgehalten

n, B. (1991), S. 394.

* 7Yp/t«. K. (1980). Steuergerechtigkeit.... S. 296: "... so liegt im übrigen die Frage nahe, ob sie für
unser I-and. obwohl ja kein Entwicklungsland. Oberhaupt eine geeignete Steuer ist". Nach 7'i/?A:e ist die
Kinkommensteuer "in ihrem gegenwärtigen Zustand ... als Königin der Steuern entthront", s. Steuer-
recht. 12 Aull. 1990. S. 185. S. 178. ders. (1986). fiber Stcucrvemnlachung .... S. 65. ders. (1988),
Über richtiges Steuerrecht.... S. 262; ders. (1979). S. 77.

7i/>fc«. K (1976). Über Steuergesetzgebung .... S. 307; ders. (1990). S 309. Ähnliche Vorstellun-
gen über die Eignung des preuß r-St-Rechts als Exportartikel äußerte bereits 1903 /•utrfing mit in-
haltlichen Auflassungen, die mit denen 77pie.t absolut unvereinbar sind. Fu/.ifmg. B. (1903). Ein-
kommensbesteuerung.... S. I.

he! fifp*«. K. (1976). Ober Steuergesetzgebung. S. 307. Anm. 85. ,?„j,, ,;..- i , , , ^ fc.+',.,.•< «.;:'. v ,,?>

* /.an«. J (1992). S 3.

'" Das preußische KStG war von großem 1 inlluLV wenn nicht gar bestimmend für den gesamten
deutschen Sprachraum. Ahnlich verhielt es sich mit der späteren AO. die / H heute noch ttir 1-uxem-
burg grundlegend ist. hierzu: 7'i/ate. k. (1976). Ober Steuergesetzgebung .... S. 307. Anm. 85. Erwähnt
werden auch Japan und China (Taiwan), s. WaZ/ör. B.. S. 397
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wurde - bis heute, also für 100 Jahre "den Maßstab für Deutschland"." Ist das
deutsche Einkommensteuerrecht gar mit den großen Geselzeskodifikationen
zur Jahrhundertwende, wie dem Strafgesetzbuch, dem Bürgerlichen Gesetz-
buch, den Prozeßordnungen und anderen Regelungssystemen insoweit ver-
gleichbar? iisil̂ auihxK'.JJuLb'tif«. «-aii •ji.-ii

Hierzu vorerst einige Zahlen aus der Bundesstatistik: Die gesamten Steuer-
einnahmen der Gebietskörperschaften der Bundesrepublik Deutschland betra-
gen ca. 25% des Bruttosozialproduktes. Sie erreichten im Jahr 1993 DM 748
Mrd Davon entfielen 44.99%. also DM 3.16.5 Mrd. auf die mit der Einkom-
mensteuer in direktem Zusammenhang stehenden ein/einen Stcucrartcn.'^
Nach vorläufigen Schätzungen betrugen die gesamten Steuereinnahmen im
Jahr 1992 einschließlich der neuen Bundesländer noch DM 731.7 Mrd."

Die zur Einkommensteuer zu rechnenden Abgaben sind inzwischen auf etwa
DM 350 Mrd. aufgelaufen. Diese Steuereinnahmen in Höhe von fast 11% des
gesamten Bruttoinlandsproduktes sind mithin von der rechtlichen Ausgestal-
tung einer einzigen Steuerart betroffen.'''

Der Tarifzugriff des heute geltenden EStG ist progressiv ausgestaltet. Er er-
reicht derzeit bei einem steuerpflichtigen Einkommen von DM 120 042.-- den
Spitzensatz von 53%.'* Der Körperschaftstcucrsatz beträgt im Regelfall
50%."

Bei Kenntnisnahme dieser Zahlenzusammenhänge wird die Nervosität ver-
ständlich, mit der zuständige oder betroffene Behördcnlcitcr und verantwort-
liche Politiker reagieren, wenn eingefahrene Besteucrungsmodalitäten in der
Diskussion infrage gestellt oder gar von Finanzgerichten Novellierungcn aus
Verfassungsgründen angemahnt werden Bei 29 Mio steuerpflichtigen Ar-
beitnehmern sind schnell durch Abänderung gewohnter Regelungen Fehlbe-
träge in mehrfacher Milliardenhöhe im jährlich gesetzlich verabschiedeten
Haushalt erreicht.

rf. B. (1981). S 46: Bayer, H W (1991. S 334. S. 339.

" Aus: BMF: Der Bundeshaushalt Unser Geld. Bonn 1994. S. 6. S. 8: den.. Der Finanzplan de.
Bundes 1993 bis 1997. S. 80. Bonn 1994.

" Mitteilung des BMF in: Süddeutsche Zeitung vom 22.6.1993 und Kölnische Rundschau vom
26.2.1993

" Das KStG verweist in den §§ 7 und 8 fur die Ermittlung der Bemessungsgrundlage auf die Vor-
schriften des EStG. Die LSt ist eine Erhebungsform der ESt Die VSt wurde als Besteuerung des
fundierten Einkommens konzipiert.

" § 32 a Abs. 1 Ziff. 4 EStG (1993).

" §23 Abs I KStG 1993.
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Halten wir fest: Der Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland wird überhaupt
erst durch die Einkommensteuer in ihrer heutigen Form ermöglicht. Diese
trägt aber nicht nur wesentlich zum Fundus für die Umverteilung bei. Wie wir
noch sehen werden, hat sie sich inzwischen zu einem der wichtigsten Bestand-
teile des wirtschaftspolitischen Instrumentariums fur eine arbeitsplatz-
sichernde und wachstumsgerichtete Globalsteuerung des Wirtschaftskreislaufs
und sogar der Förderung konkreter bereichsorientierter Aufgaben entwickelt,
ohne dabei die Freiheiten des Marktes antasten zu müssen.

Der Autor stellt sich die Aufgabe, durch eine Rückbesinnung auf die zur
Zeit der Entstehung der "deutschen Einkommensteuertype" konkurrierenden
Bcstcucrungsideen zu skizzieren, wo die Starken und wo die Schwächen eines
Normengefüges liegen, das es vermochte, die Verwerfungen eines bewegten
Jahrhunderts unter der Herrschaft von drei verschiedenen Verfassungen, die
Turbulenzen eines "totalen" Krieges und dann auch noch danach den Zeit-
raum eines beschwerlichen, alles umfassenden Wiederaufbaues unter völlig
veränderter Wirtschaftsordnung ohne Umgestaltung des tragenden Systems zu
überdauern. . . - . • < "

Für die Fortbildung der deutschen Einkommensteuer erhält die Analyse ih-
rer Entwicklung und eventueller Fehlleistungen zunehmend an Bedeutung.
Ihre Eignung als "geistiger Exportartikel" muß an den Ergebnissen gemessen
werden.

- , - i ( ,H



B. Einführung in die Thematik zum besseren Verständnis
><; * der historischen Zusammenhänge

Die leitenden Gedanken des ersten modernen deutschen Einkommensteuer-
gesetzes wurden von Gustav Schmollcr im Oktober 1862 in einem Aufsat/, mit
dem Titel "Die Lehre vom Einkommen in ihrem Zusammenhang mit den
Grundprincipien der Steuerlehre" formuliert ' In diesem Aufsat/, übernahm
Schmoller die von F. B W Hermann 18.12 benutzte Definition des Einkom-
mens, die in dessen Lehrbuch eine Verbindung von der Produktionslchrc der
klassischen Nationalökonomie zu der in den Vordergrund rückenden Vcrtci-
lungslchrc suchte " Schmoller löste die Definition aus der bei Hermann noch
bestehenden Einbettung in die klassische Lehre von der Produktion für den
Markt, einer Lehre von der anteiligen Verteilung der Güterproduktion auf die
dabei beteiligten Produktionsfaktoren.^ Damit fiel für ihn die scharfe Abgren-
zung zwischen produktivem und abgeleitetem Einkommen fort, die bei Her-
mann noch von Bedeutung war ' Seine Definition des Einkommens setzte
nicht mehr die unmittelbare Beteiligung des Empfängers an der Gütcrcrzcu-
gung für den Markt voraus/ Das war ein völliger Bruch mit dem klassischen
Konzept, das im Grunde eine Lehre von der Produktion für den Markt zur
Sicherung der allgemeinen Wohlstandsmehrung gewesen war*

Schmollers Vorschlag zur Definition eines Einkommensbegriffes für die
Besteuerung lautete: "Unter Einkommen verstehen wir ... die Summe von
Mitteln, welche der Einzelne ohne in seinem Vermögen zurückzukommen, für
sich und seine Familie ... in einer Wirtschaftsperiode verwenden kann" ' Im
übrigen unterstellte er: "Die wenigen Fälle von Verschwendern ausgenommen,
muß jede Bedürfnisbefriedigung auf einem Einkommen ruhen Niemand kann
dauernd Ausgaben für seine Persönlichkeit machen ohne Einkommen"."

' Scfcmotfer.G. (1863), S. 1.

' Sc*mo//er, G. (1863). S. 17. u.a.; //ermann, F. B. W. (1870). S. 582.

' Scnmotfer, G. (1863), S. 6, S. 32.

* Hermann, F. B. W. (1870), S. 590, S. 593.

' ScnmoWer, G. (1863), S. 6, S. 32, S. 52.

' ScnmoZ/er. G. (1863), S. 32.

' ScnmoWer, G. (1863). S. 52. / ' ...••

' Scnmo/fer.G. (1863), S. 53.
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Schmoller wußte, daß er sich mit diesem Vorschlag von den herrschenden
Auffassungen völlig löste. Er schlug damit einen Maßstab für die "Wägung
der totalen wirtschaftlichen Kraft der Persönlichkeit" vor.'

Dieser Maßstab war unabhängig von deren Beteiligung an der Production
für den Markt. "Das Einkommen ..ist also keine Ertragskathegorie ... kein
Produkt eines beliebigen wirtschaftlichen Rechnungsexempels. ... Dies ist die
wahre Grundlage unseres Einkommensbegriffes; mit dem Produktionspnzess
steht er nur in mittelbarem Zusammenhang", so heißt es bei Schmoller ' Der
Gegenstand der Besteuerung sollte also über das berufliche Erwerbseincom-
men aus festen, der Ertragsbesteuerung unterworfenen Quellen hinausgehen,
indem es so einen Maßstab fur "die ganze wirthschaftliche Kraft" des Stuer-
pflichtigen als Bcmessungsgrundlage festlegte.

Nach Schmollers Vorstellung sollte die Einkommensteuer im Gesamtsystem
der Besteuerung die Funktion übernehmen, gewissermaßen als Schlußgiicd
eine Stcucrbclastung der Bürger nach ihrer individuellen Leistungsfähigkeit
zu bewirken Zu diesem Zweck sollte sie die Abgabenlast derartig korrigieren,
daß jeder Bürger ingesamt zu direkten und indirekten Steuern, etwa gemäß
seiner Leistungsfähigkeit, beiträgt." Diese Besteuerungsidee setzte natnrge-
mäß die aktive Mitwirkung des Steuerbürgers bei der Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlagc durch eine sogenannte "Selbsteinschätzung" oder Deklaration
des E/nArom/ne/w

Nach ausgiebigen Beratungen und Einholung vieler Gutachten beschloß der
sächsische Landtag am 11. November 1872 ein neuartiges Einkommensteuer-
gesetz auf Grundlage der von Schmoller entwickelten Besteueningsidee zu
verwirklichen.'* Dasselbe trat dann am 2. Juli 1878 in Kraft."

Die "Selbsteinschätzung" des Steuerpflichtigen wurde in Sachsen eine der
wichtigsten Neuerungen dieser umfassenden Steuerreform von 1874/78. Ihre
Ausgestaltung wurde von dem Ziel geleitet, den zuständigen Behörden des
Finanzministeriums zu ermöglichen, die Lasten des Gemeinwesens nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten der Leistungsfähigkeit im Einklang mit den
gesetzlichen Vorschriften auf die Steuerbürger zu verteilen.

• , . > . • • • » • • ! • ; - • • •

' Se*mo//er. G. (1863), S. 53. * , ' ' " ,

" Sc/imo««r, G. (1863). S. 52.

" Sc/imo//er. G. (1863). S. 54. S. 71 .S . 73. S. 83.

" Mittheilungen über die Verhandlungen des Landtages im Königreich Sachsen. II. Kammer. 91.
Öffentliche Sitzung der zweiten Kammer. S. 3313.

" Gesetz- und Verordnungsblatt. Königreich Sachsen 1878. Nr. 45. S 129. ' ' * •'•<>•*> "
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Für den Fall, daß die Verwaltung von der Erklärung eines Zcnsiten abwei-
chen wollte, war dieser Entscheidung nach Gesetz und Verwaltungspraxis eine
vorhergehende Erörterung und vor Rechtskraft eines beschwerenden Beschei-
des waren Abänderungen nach schlüssigen Nachweisungen und gegebenen-
falls einer Eidesleistung des Steuerbürgers vorgesehen." ;%

Das im Königreich Sachsen im Rahmen der Steuerreform nach 1872 dann
beschlossene Steuersystem wich insofern von Schindlers Vorstellungen ab. als
die Einkommensteuer bestimmungsgemäß die alleinige direkte Steuer wurde,
die zudem die Hauptlast der Abgaben tragen sollte Schmollcr befürwortete
jedoch wiederholt ein Besteuerungssv stem, das aus vielen Steucrartcn beste-
hend und nach jeweiligen Zweckmäßigkeiten und unterschiedlichen Gesichts-
punkten konzipiert sein sollte"

Bei der Schaffung des preußischen EStG von 1891. dem wegen der Bedeu-
tung Preußens als größtem deutschen Flächenstaat und wegen der in juristi-
scher Hinsicht schlüssigen Rechtsprechung der mit dem Gesetz gebildeten
Senate für Staatssteuersachen bei dem preußischen Obcrvcrwaltungsgcricht
bald große Ausstrahlung auf den gesamten deutschen Sprachraum zukam,
dienten das sächsische EStG von 1874/78 und die Erfahrungen mit dessen
Rcclamationscommissioncn als Muster für die Gesetzgebung"" Für die Ver-
handlungen im preußischen Landtag waren zudem in Sachsen Erfahrungsbe-
richte und eine Befragung aller Beteiligten am Bcslcucaingsverfahren ange-
fertigt worden, die sehr positiv ausgefallen waren.' Der Gesetzgeber folgte
dennoch nach dreijährigen ausgiebigen Verhandlungen bei der Definition des
für die gesamte Systematik grundlegenden Einkommensbegriffcs zur Bestim-
mung des Gegenstandes der Besteuerung im zuständigen Ausschuß des Land-
tages im Jahre 1883 völlig anderen, nämlich wiederum den Gesichtspunkten
aus der herkömmlichen Ertragsbesteuerung"' Diese wurde vermittels der aus

" §§ 42 ff, §§ 48 ffsachs. EStG 1874/78; §§ 23 ff Instruction zum sichi. EStG 1874/78

" Sc/imo/Zer. G. (1863). S. 73. S. 83; d m . (1871). S. 137

" Obgleich die Vorschriften des preuß. EStG 1891 die technische Umsetzung einer anderen, kon-
kurrierenden Besteuerungsidee darstellten, enthielten sie. abgesehen vom Oesamtschema. viele Ähnli-
che oder sogar worlgleich übernommene Formulierungen aus dem neuartigen, mit der Tradition
brechenden sachs EStG 1874/78. Jfagner. A. (1899). S. 107

" Genie/. J. (1885). 495; Bönmerf, V. (1889). S. 57: Soeffceer. A (1889), S. 426; Conrad. J.
(1873). S. 228.

Anlagen zu den stenographischen Berichten über die Verhandlungen des Hauses der Abgeordne-
ten während der Session der 15. Legislaturperiode 1883 4. Dritter Band. Aktenstück No. 290. S 2500;
s. a. hierzu Fuufmg. B. (1902), S. 110, s. a. Örerf». V. (1912), S. 31. S. 63 u.a. Der "Entwurf eine»
Gesetzes betr. Die Einkommensteuer" nach den Beschlüssen der Kommission in 2 l^sung aus dem
Jahr 1884 wurde zurückgezogen und von A/zgue/ wenige Monate nach seiner Berufung zum Finanz-
minister im November 1890 mit kleineren Veränderungen und Zuillzen dem Preußuchcn Landlag
erneut zur Beschlußfassung vorgelegt. Hierzu: Mwuert. R. (1990). S. 3 . S. 50. , / ^ - , j , . r
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dem sachsischen Gesetz übernommenen neuartigen, auf die Person des Bezie-
hers der Erträge abstellenden Merkmale zu einer Einkommensteuer fortent-
wickelt. Die Besteuerungsidee, die dem preußischen EStG zugrundegelegt
wurde, suchte im Einkommensbegnff die Menge von Sachgütern wertmäßig
zu erfassen, die einem Steuerpflichtigen für dessen Lebensbedürfnisse aus
bestehenden Produktionsquellen mit Regelmäßigkeit zufließen." Den drei
Produktionsfaktoren, denen nach den klassischen Lehren allein eine werte-
schaffende Funktion zukam, wurde die entscheidende Bedeutung beigemessen.
Veränderungen der Quelle, also am Stammvermögen, durften keine Berück-
sichtigung finden.*" Im Hintergrund dieser Regelung stand die Vorstellung
eines regelmäßigen Früchteflusses aus produktiven gewerblichen Vorrichtun-
gen b/.w aus der eigenen Arbeitskraft. Diese Lehren vertrat auch der mit dem
Gedankengut der nachklassischen Nationalökonomie ausgebildete Adolph
Wagner Er führte die Lehrbücher von K H. Rau. die er den Zeitströmungen
anpaßte, zu mehreren Neuauflagen.*' Die strenge Unterscheidung zwischen
nicht steuerbaren Vermögensmehrungen und allein steuerbaren Vorgängen
der Einkommenssphäre war hier grundlegend." Übernommen wurden aus
dem sächsischen Gesetz jedoch Organisationsprinzipien, wie die Bestimmung
des Steuersubjektes, die Stcucrcrklärungspflicht. die Gewinnermittlung der
Gewerbetreibenden, die Vorschriften über die einheitliche Bemessungsgrund-
lagc. über die Steuersätze, über das Verfahrensrecht, über den Rechtsmitte-
leinsatz und über das Steuerstrafrecht. Sie wurden abgewandelt und mit der
preußischen Tradition abgestimmt, teils stark entwertet, wie das Stcucrstraf-

" Für die Auslegung des preuß. EStG 1891 wurden die Auffassungen A. K'ag/ier.s und B. F«i-
.ff/ngj maßgeblich. H'agntr halte als führender linany Wissenschaftler, Abgeordneter des Landtages
und Mitglied des zuständigen Ausschusses an den Beratungen des Gesetzgebers in den Jahren 1883
und 1884 teilgenommen /•u/sfmg hatte in den Ausschußsitzungen das Gesetz als Regierungskommis-
sar zusammen mit dem Generalstcucrdirektor K öurg/iari seit 1883 betreut und sich an den Erörte-
rungen über die Ausgestaltung beteiligt Die Eingrenzung der Besteuerung auf "Erträge dauernder
Quellen der Gütererzeugung" empfahl die Auflistung steuerbarer Einnahmen in einem Enumerativka-
lalog. Auf diese Weise wurde sichergestellt, "unproduktive", "abgeleitete" Erträge, bei den klassischen
Nationalökonomen als "unearned Income" bezeichnet, von der Besteuerung auszunehmen, £mif/i. A.,
2. Bd., 3 Kap

/•"«u/mg trennte daher begrifflich streng zwischen Einkommen und Vermögen, s. /•Mijfmg. B.
(1902). S. 109. ders (1903). Reformbcdürfligkeit ... S. 231, S. 281. Diese Unterscheidung mußte dem
sachs. EStG 1874 78, das einer völlig anderen Besteuerungsidee folgte, fremd bleiben Siehe: M'acWer.
P. (1912), Hern 1 zu § 17 sachs EStG, S. 76 Eine Einteilung der Einkommenspartialen in Einkünfte
verschiedener Art war in Sachsen nur von Interesse für die Statistik Auch Zuflüsse ohne Rechts-
anspruch waren hier steuerbar, s. W'acWer. P. (1912), Bern 1 u.2 zu § 17 sächs. EStG: Sc/>e/c/ier. W.
(1903). S. 69. auch: CF'CWM/. J. (1875). Sp. 1530.

" W'agn«r, A. (1875/6); ders (1876); ders. (1880). danach ohne Namen Kau 't fortgesetzt.

** FMijfmg. B. (1903). Rcformbedurftigkeit .... S. 232 u a . ders (1902). S 109. hierzu: /VaMer. J..
S. 313. insbes S 322
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recht, aber auch teils wesentl ich - nicht die Gleichmäßigkeit der Besteuerung
fördernd - verbessert, wie im Falle des Personenrechtsschutzes."' ,»•»>

Die aus dem sächsischen Gesetz eingebrachte Verpflichtung /nr Deklaration
wurde in Preußen zu dem Beitrag des Steucrbürgers als Mitwirkungspflicht bei
der amtlichen Einschätzung durch die Behörden des Innenministeriums Die
amtlich fe s tges te l l t e Bcmessungsgrundlagc war dabei das Einkommen, das
nunmehr als Ausdruck der Leistungsfähigkeit des Zensitcn einen in Gcsctz.es-
vorschriften veränderlichen positiv bestimmten Ausschnitt der wirtschaftli-
chen Vorgänge aus dessen Lebenswirklichkeit als steuerbar erfaßte. *'*' • '*'-*'

Im übrigen sollte die Einkommensteuer in Preußen nach der Absicht Mi-
quels. wenn auch nicht zur alleinigen direkten Steuer, wie in Sachsen, so je -
denfalls zum "Hauptträger ... zum Eckstein" des preußischen Staatsstcucr-
systems entwickelt werden ~' Das entsprach ebenfalls nicht der Vorstellung
Schindlers , der sie zur Wahrnehmung einer Ergänzungsfunktion zur Ausglei-
chung der jewei l igen Stcuerbclastung nach der Leistungsfähigkeit des Steucr-
bürgers hergerichtet wissen wollte.

Das preußische EStG von 1891 blieb in Form der Novcll icrung von 1906**
mit einer Aussetzung des Qucl lcnpnnzips für die Kriegszeit vom Dezember
1916 - auch Gclegenheitsgeschäftc wurden steuerbar'" - bis 1920 gültig. Dann
wurde das neue Rcichscinkommcnstcucrgcsctz 1920 hastig und übereilt auf

" Anders als in Sachsen war und blieb die Einführung der Deklaration in Preußen heilig umstritten.
Allgemein fürchtete man hier wie bereits seit 1820 das lästige Eindringen des Staates in die Privatsphl-
re. Die Steuervorschriften wurden daher traditionsgemäß als Eingriflsrecht des Staates beurteilt Ande-
rerseits bestimmte traditionsgemäß der Amtscrmittlungsgrundsalz die Veranlagung der Stcuerhürger.
Die Voreinschätzungskommissionen sollten daher zur Sicherstellung absoluter Unbefangenheit und
Objektivität nach einer /.irkularvcrfugung vom 20.11.1891 vor ihrer Tätigkeit keinerlei Kenntnis de«
Inhalts der Steuererklärungen der Steuerpflichtigen erhalten, s Mitteilungen Preufl Staat. Steuer-
jahr 1892. H. 2$. S. 48. Die Erklärungen der Steuerpflichtigen dienten somit in Preußen, anders als in
Sachsen, nur als zusätzliche Information zur oder als Kontrollmaterial fur die Prüfung der amtlichen
Einschätzungen auf Grundlage der an Amtsstelle gesammelten und in einer besonderen Personalakte
zusammengefaßten Informationen über die Steuerzahler, hierzu: Warner. A (1891). S 758, S. 767;
Greim-ATuczewj/ti, P.. S. 205. S. 213. Traten bei Prüfung des Informationstnaterials zwischen Ein-
schätzungsabsicht der Kommission und Steuererklärung Widersprüche auf. mußte von der I ichor de
gem. § 38 prcuß. EStG 1891 bzw. § 37 prcuß EStG 1906 ein umständliches und zeitraubendes
Beanstandungsverfahren eingeleitet werden, sofern sie auf ihrer Festsetzung beharren wollte. Dieses
Beanstandungsverfahren sollte den Steuerbürger vor drohendem "Fiskalismus" schützen, da der Steuer-
zugriff als lästiger Eingriff beurteilt wurde Der auf diese Weise überzogene Rechtsschutz begünstigte
aber im Grunde tatsächlich fortan den unehrlichen Steuerzahler. 0're/m-A'ucrew.jJti. P . S 226 Vor
allem verhinderte er den Eiasatz des Sanktionsmechanismus. Wagner. A. (1891). S. 759

Stenographische Berichte über die Verhandlungen der durch die allerhöchste Verordnung vom
21.10 1890 einberufenen beiden Häuser des Ijindtages, Haus der Abgeordneten, I. Bd.. 1891. S. 20.

" Preuß EStG 1891 i d F. vom 19 6 1906. abgedr in FA. 23 Bd.. Jg. 1906. S 582

'* Gesetz bett. die Ergänzung des preuß. EStG vom 30.12.1916. in: Preuß. Gesetzessammlung
1917. S l . s . a . W o W . W . (1917), S. 289 ,
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die umfassenderen leitenden Grundgedanken des ehemaligen sachsischen
Gesetzes umgestellt * Nach den inflationären Wirren wurde am 10. August
1925 ein neues EStG beschlossen, das grundsätzlich keiner der alternativen
Lehrmeinungen über das Wesen des Einkommens zu folgen bestimmt war."*
Tatsächlich wurden jedoch die Grundprinzipien des preußischen EStG von
1891 - wenn auch auf Grundlage vieler vor allem im Krieg gesammelter ab-
träglicher Erfahrungen mit dem Quellenprinzip, mit Einschränkungen verse-
hen - wiederum fur das EStG 1925 bestimmend und sind es bis heute geblie-
ben Hier sind zu nennen: Die grundsätzliche Einschränkung des Einkom-
mensbegriffes auf das Markteinkommen und damit auf Einkünfte aus einer
Erwerbstätigkeit und das Prinzip der enumerativ aufgezählten, im einzelnen
genau definierten Einkunftsarten." Eine klare Entscheidung zugunsten einer
zugrundeliegenden Besteuerungsidee, wie dies dem ehemaligen sächsischen
bzw mit Einschränkungen dem preußischen EStG eigen war. erfolgte jedoch
bewußt nicht Tatsächlich wurden dem Gesetz zusätzlich verschiedene Rege-
lungen aus dem sächsischen EStG 1874/78 eingefügt. So wurde für Landwirte.
Gewerbetreibende und selbständige Berufsträger der Bestandsvergleich (bis
1969 für Landwirte und Selbständige aber eingeschränkt) zur Ermittlung der
Bemcssungsgrundlage vorgeschrieben. Im preußischen EStG 1891 hatte die
für Gewerbetreibende nach 1878 schrittweise Konturen gewinnende "Maß-
geblichkeit der Handelsbilanz" wegen der konkurrierenden normierten steuer-
lichen Ermittlungsvorschriften bereits eine heftig umstrittene Wirksamkeit
ausgeübt.™

Weiterhin ist hier die Einführung der aus dem sächsischen EStG 1874/78
übernommenen Besteuerung nach dem Verbrauch als Ersatztatbestand für
solche Vorgänge zu nennen, in denen eine Selbsteinschätzung des Einkom-
mens durch den Steuerpflichtigen aufgrund seines Verbrauchsverhaltens Un-

" EStG vom 20.3.1920. in: RGBI. 1, S. 859: hierzu Begründung in: Verhandlungen der verfas-
sungsgenenden ... Anl. Nr. 1524. S. 17.

™ EStG 1925 vom 10.8.1925. in: RGBI. I. S 189; zur Begründung s. Anlagen zur Verhandlung
des Deutschen Reichstages 1924. III. Wahlperiode. Anl. Nr. 795, S. 21; s. a. Sedter. E. (1940). S. 1.

Die Aufteilung der Ermittlungsvorschriften fur solche Steuerpflichtige, die nach Handelsrecht
oder anderen Vorschriften verpflichtet sind Bücher zu führen oder ohne derartige Verpflichtung ord-
nungsmäßige Bücher führen und solche Pflichtige, die hierzu nicht verpflichtet sind und auch keine
Bücher führen, ließ letztlich de facto einen sogenannten "dualistischen Einkommensbegriff" in der
deutschen Einkommensbesteuerung nach 1925 entstehen, s. ScJimöWerj. G. (1960). Sp. 75: 7"i/jte, K.
(1973), S. 391.

" fl<;jrmg, B. (1896). S. 480; ders. (1903), Reformbedürftigkeit .... S. 29; s. hierzu die amtliche
Ausfuhrungsanweisung und Kommentierung aus der Feder Fuufingj (1891). S. 104; S. 285: ders.
(1892). S. 174; auch: Sarrt. K. (1955). S. 183.
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terstellt werden konnte." Der überkommene QucllcnbegnfT spielte nun nur
noch eine eingeschränkte Rolle. Auch einmalige Gelcgcnheitsgcschäfte wur-
den seit 1925 steuerbar Spekulationsgeschäfte wurden, ebenso wie Einkünfte
aus Leistungen, in den Katalog der Einkunftsarten bei Vorliegen weiterer
Tatbestandsmerkmale aufgenommen, obgleich sie dem das preußische EStG
von 1891 bestimmenden Grundgedanken wegen Fehlens einer beständigen
Quelle früher nur bedingt einglicdcrbar waren Die Steuerbarkeit blieb aber
auf positiv normierte Tatbestandsmcrkmalc eines Enumcrativkatalogs einge-
schränkt

Im übrigen hat die allgemein sogenannte "goldene Zeit" des deutschen
Steuerrechts (nach 1925 bis 1934) zu einer gewiß vorbildlichen Durchdrin-
gung, begrifflichen Bereinigung und Systcmatisicrung des allgemeinen deut-
schen Steuerrechts und speziell des Einkommensteuerrechts geführt

Vif "."Mu,l»
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Die in dem Aufsatz von Sc/imo//er 1863 enthaltene These, daß der tatsächliche Verbrauch eine«
Steuerbürgers in einem Besteuerungsarnchnitt ein Kriterium fur seine "wirthschaftlichc Kraft" (S 53)
und damit seine steuerliche Leistungsfähigkeit sein kann, da "niemand (kann) dauernd Ausgaben fur
seine Persönlichkeit machen (kann) ohne Einkommen" (S. 53). hatte in § 15 Ziff. 6 Och» KSK)
1874/78 Berücksichtigung gefunden. Nachdem es A/i^ue/ nicht gelang, die gleiche Vorschrift als $ 16
preuß EStG 1891 durchzusetzen, wurde sie von Pop/ß und .ScMiefcen als § 49 EStG vom 10 8 1925
durchgesetzt. In dem reformierten EStG 1934 blieb die Bestimmung als § 48 erhalten, bis sie durch
Beschluß des Deutschen Bundestages vom 18.8 1980 ersatzlos gestrichen wurde Zu einer Zeit völlig
damiederliegender Investitionstätigkeit hatte sie nunmehr die wirtschaftspolitischen Anreize von
Steuervergünstigungen empfindlich stören können, s hierzu Fundstellen in: //anjerj. R (1990). S. 40.
S 66.
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L Bewertung in den Fachzeitschriften

Die heute als Steuerwissenschaften zusammengefaßten Einzeldisziplinen
haben sich erst um die Jahrhundertwende, dem Zuge der Zeit folgend, in Fi-
nanzwissenschaft, Steuerrechtswissenschaft und betriebliche Steuerlehre auf-
gefächert und in jeweils eigener Weise fortentwickelt.' Dabei ist in der Fi-
nanzwissenschaft der eigentliche Ursprung dieser Einzelfächer zu sehen. Im
deutschen Sprachraum bildete sie sich als selbständiger Ableger der im 18.
Jahrhundert vorherrschenden "Cameralwissenschaften". die mit der eindrin-
genden klassischen Nationalökonomie später verschmolzen wurden. Entspre-
chend finden sich in der Tübinger "Zeitschrift fiir die gesamte Staatswissen-
schaft" frühzeitig im 19. Jahrhundert kritische Aufsätze zur Besteuerungs-
wirklichkeit. Hier erschien 1863 der bereits genannte längere Aufsatz
Schmollcrs mit seinem Beitrag zur Definition des Besteuerungsgutes der Ein-
kommensteuer.^ Seit 1871 verfolgten sodann die "Jahrbücher für Nationalöko-
nomie und Statistik" kritisch die Stcuerrcformbestrebungen in Sachsen und die
diesbezüglichen Verhandlungen im "Verein für Socialpolitik".' Das sächsische
EStG von 1874 wurde hier bei Entstehung und nach Verabschiedung positiv
beurteilt.' 1885 wurde ein Bericht des Schmoller nahestehenden Referenten
für die Steuerreform im sächsischen Landtag, Julius Gensei, abgedruckt, in
dem der sachkundige Autor nach siebenjähriger Gültigkeit des Gesetzes auf-
grund intensiver Befragungen aller Beteiligten ein positives Urteil über die
gemachten Erfahrungen abgab. *

j , G. (1981). SteuerwissenschaAen .... S. 1371; Äore. G. (1976). S. 174.

' ScAmo/Zer, G. (1863). S. 1. Ab 1850 findet sich in fast jedem Band der Zeitschrift ein längerer
Aufsatz über Fragen der Besteuerung, z. B. Ä'nej, C. G. (1855).

' Tom-ad. J. (1871), Bd. 16. S. 429; ders. (1873), Bd. 20. S. 227; ders. (1875). Bd. 25, S. 279, hier
S. 303 u. S. 306; ders. (1879), S. 445.

* Conrad, J. (1873), S. 227. S. 248. S. 307; ders. (1879). S. 465.

* Gense/, J. (1885). S. 489. Gen.se/ war Rechtsanwalt in Leipzig. Zugleich war er leitender Mit-
arbeiter der Handelskammer. Er war Abgeordneter des sachs. Landtags und seit 1871 gewählter
Vorsitzender des Landtagsausschusses für die Steuerreform in Sachsen. (7enje/ war ein einflußreiches
Mitglied des "Vereins für Sozialpolitik" seit dessen Gründung 1873.
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Auch in den von Georg Hirth herausgegebenen einflußreichen "Annalen des
Deutschen Reichs" wurde die Entstehung des sächsischen EStG 1874 auf-
merksam verfolgt." Der Leipziger Advokat Julius Gensei benchtete hier aus-
fuhrlich über Einzelheiten der Verhandlungen des zuständigen Landtagsaus-
schusses und über das Endergebnis der Beschlußfassung In einem längeren
Aufsatz beschrieb zur selben Zeit Karl Burkart, ein bayerischer Finan/bcaniter
und Experte für Besteuerungswesen, die im Deutschen Reich geltenden Ein-
kommensteuergesetze und verglich die Einzelheiten der Regelungen ein-
schließlich - später angefügt - der Vollzugsvorschriften.* Dem sächsischen
Gesetz bescheinigte er eine nachahmenswerte Fortschrittlichkeit.*

Auch die Steuerstatistik bestätigte vereinfachend zusammengefaßt das ein-
kalkulierte erwartete Aufkommen als zufriedenstellend und zeigte fortan be-
friedigende Ergebnisse von dessen Wachstum.'" Der Übergang erfolgte pro-
blemlos

Ahnlich positive Stellungnahmen fanden sich später zum 25jähngcn Jubilä-
um von Seiten hoher Richter und von Vcrwaltungsbeamten in preußischen
und sächsischen Verwaltungsblättern und später in der "Deutschen Juristen-
Zeitung"." Bosse sprach 1890 von dem "sittlich erzieherischen Einfluß", den
das Gesetz nach zehnjähriger Wirksamkeit ausübte '"

Gänzlich anderer Art war die Resonanz, die das preußische EStG von 1891
in Presse und Fachzeitschriften seit seiner Einführung gefunden hat. Nach
Gültigkeit des Gesetzes und Auswertung nachhinkender Stcucrstatistiken
wurde Kritik an der ungleichmäßigen Behandlung der Steuerpflichtigen und
der sozialen Unausgewogenheit der Veranlagungsergcbnissc geführt " Das
Steueraufkommen entsprach zwar etwa den Erwartungen und stieg jährlich
an. Die hohe Zahl der Beanstandungsverfahren, der eingelegten Rechtsmittel
und die dadurch verursachte "Hochfluth" der bei dem Obervcrwaltungsgcricht

' fiuriarf. K. (1874), Sp. 115, Sp. 988, Sp. 1682; den. (1875). Sp. 979; G«»«/, J. (1874). Sp.
1373; den. (1875), Sp 1519.

' Genie/, J. (1874), Sp. 1373; dm. (1875). Sp. 1519.

' r.K. (1876). S. 21, S. 682; den. (1879), S. 1.

r, K. (1876). S 21 ff, insbes. S. 49. S. 50. Sachsen strebte ßurMiam Ideal an.

, V. (1889), S. 57. S. 63, von Afojfitz. H. (1903), r/Ojfmann, A(1906).

r. P (1903), Ein funfundzwanzigjahrigei.... S. 508; den. (1903). Erfahrungen .... S 312;
B/üner (1913), S. 620. fidnmerr. V. (1889), S. 57; SurWiarf. K. (1876), S. 49; W/Wm«, Graf A
(1993) in: Warden, M.. Die Zukunft, S. 211.

" von£o«e, H. A, (1890). S. 42.

" Sc/ianr, G. (1896), S. 1; De/irficA, H. (1909), S. 166; ScÄmoWer. G. in: fl«*r/>ai<«r. F (1910),
Anm. 1, S. 113; AS«*«/. F. (1911), S. 285; den. (1914), S. 144, fluc/t, L. (1917), S. I; A//c/ia«//i
(1912), S 65; A/o//, W (1918), S. l;A/roz«A. A. (1909), S. 259; den. (1910), S. 101
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anhängigen Beschwerden gemäß § 44 des preußischen EStG 1891" machten
auch dem steuerpflichtigen Laien erkennbar, daß nicht nur wegen normaler
Umstellungsschwierigkeiten die Gerichte und deren Besetzung seit 1894
mehrfach verändert werden mußten, um der Überlastung Herr zu werden.'*
Das Gesetz galt als außerordentlich kompliziert und für den Laien unver-
ständlich.

Im Grunde konnten die Vorgänge die 1887 geäußerten Warnungen Vockes
vor übereilter Einführung der Einkommensteuer durchaus bestätigen, daß "nur
die Besoldeten nach dem Maße ihres wirklichen Einkommens, soweit es in
Gehalt besteht, richtig besteuert sind"."" Bei ihnen konnten nur in den seltenen
Fällen sehr hoher Bezüge Auslegungsdifferenzen bei der Einschätzung auftre-
ten.

Unter Hinweis auf viele Ungereimtheiten wurde die trotz der juristischen
Perfektion unzweckmäßige Technik der Besteuerung beklagt und die erkenn-
bar zunehmende mangelhafte Steuermoral damit in Zusammenhang ge-
bracht.' Im Grunde ist das bis heute unterschwellig so geblieben. Bereits im
Jahre 1896 veröffentlichte Georg Schanz in dem von ihm herausgegebenen
"Finanz-Archiv" eine vehemente Kritik an dem zu engen Einkommensbegriff
des preußischen EStG und an der "haarspalterischen" formaljuristischen Ab-
grenzung zwischen steuerbarem Einkommen und nicht steuerbarem Vermö-
genszugang, die auf das dem Gesetz zugrundeliegende Qucllenprinzip der
Einkommensbesteuerung zurückzuführen waren.'* Die sehr theoretischen
Ausführungen von Schanz fanden aber erst 1919 Resonanz in der Diskussion.
Viele Steuerrechtler der Zeit waren mit dem führenden Kommentator Bern-
hard Fuisting oder dem angesehenen Finanzwissenschaftler Adolph Wagner
der Überzeugung, daß das preußische Einkommensteuergesetz 1891 sachge-
mäß und fortschrittlich konzipiert war. Die Kritik an den Ergebnissen des
Gesetzes wurden aber vernehmlicher." Im Jahr 1909 beklagte Hans Delbrück

? , B . ( 1 9 0 3 ) , S . S . -?i ••' - . . - v v ; . ^ . i t n

g. B. ( 1 8 9 6 ) . S. 3 2 6 . t : ' ; ,i-,,< .; ••••>:;, . i .fc .-• <! • ' / * . ' >M . i , « « ; . ^ :

«, W. (1887). S. 487.

" W«wW. F. (1911). S. 373; WicAoc/jj (1912). S. 78; Wroze/t. A. (1909). S. 276; ders. (1910), S.
105. A/roreJ: war Richter an einem Senat fur Staatssteuersachen des preuß. OVG. WicAoe/u war
langjährig 1-eiter von Veranlagung*- und Berufungskommissionen großer preuß. Bezirke, zeitweise
Berlins. Seit 1903 war er ständiger Mitarbeiter des Verwaltungsarchivs als Rezensent steuerrechtlicher
Veröffentlichungen.

2.O. (1896), S l .S 57.

?. B. (1903). Einkommensbesteuerung .... S. 21: ders. (1903). Reformbedürftigkeit .... S.
229. Fw/sfmg suchte ab 1896 fortlaufend darauf aufmerksam zu machen, daß der leitende Grundge-
danke des preuß. EStG 1891 durch Einfügung ohne Inkonsequenz nicht integrierbarer Elemente aus
dem sächs. EStG 187478. wie etwa die Ermittlung des "Geschäftsgewinnes" als "Einkommen aus
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in den einflußreichen Preußischen Jahrbüchern vermittels statistischer Daten
über die Einkommensentwicklung und bekannt gewordene konkrete Vcranla-
gungsergebnisse die unsozialen Auswirkungen der preußischen Einkommcns-
besteuerung. In der Kritik Dclbrücks wurde nicht /.wischen legaler Steucrver-
meidung und Steuerhinterziehung differenziert. Ein besonders fragliches Bei-
spiel bot in der Beurteilung Dclbrücks die Besteuerung der Landwirte.*" Sofort
meldeten sich Steucrrechtlcr wie F. Bchrnaucr. später L Waldeckcr und ande-
re, die aus Erfahrung in amtlicher Tätigkeit versicherten, daß jeweils keinerlei
amtliche Nachlässigkeiten vorlägen und die Veranlagungen gesetzmäßig er-
folgten ."' Sie glaubten daher, keinen Grund fur generelle Kritik an dem Voll-
zug des Gesetzes erkennen zu können. Schmollcr stellte sein "Jahrbuch für
Gesetzgebung. Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich" 1910
zum Abdruck von Bchrnaucrs Replik zur Verfügung Dabei legte er in einer
langen Fußnote dar. daß er die ablehnende Beurteilung Dclbrücks nach eige-
ner Ermittlungstätigkcit voll teile." Im nächsten Heft brachte er dann den
berühmt gewordenen, offenbar von ihm selbst vcranlaßtcn Aufsatz Franz Mci-
sels mit dem Titel "Moral und Technik bei der Veranlagung der preußischen
Einkommensteuer" in seinem "Jahrbuch" zum Abdruck.'' Die Feststellungen
Mcisels wurden von vielen saclikundigen hohen Finanzbcanitcn aufgcgrifTen
und in verschiedenen Zeitschriften, wie dem "Preußischen Vcrwaltungs-Blatl".
dessen Beilage, dem "Verwaltungs-Archiv" und anderen erörtert und jeweils
bestätigt."' Dabei wurden dann fortlaufend die sachdienlicheren sächsischen
Regelungen vergleichend herangezogen oder zumindest erwähnt. Gelegentlich
sah sich sogar der Senatspräsident des sächsischen Obcrverwaltungsgcrichts in
Staatssteuersachen veranlaßt, in einem Nachruf im "Verwaltungs-Archiv" die
Vorzugswürdigkeit der sächsischen Gesctzcsrcgcln und deren Verwal-

Handel und Gewerbe" durch Hcstandsvergjeich und die Einbeziehung von Spekulaliofugewinnen
(denen es an einer Quelle mangelte) u a verwässert wurde Kr glaubte, dadurch werde eine Besteue-
rung nach der U-istungsfähigkcit gefährdet, s. /•uuri/n;. H (1906). Zur Iksteuerung .... Sp I 170. dem
(1903), Einkommensbesteucrung .... S. 23. Wagner trug noch 1897 die gleichen Auffassungen vor, die
er 1876 aus dem Uhrgebäude /?a«'j fortentwickelt hatte, s. JTagmrr, A. (1897), S 66 Sogenannte
"Conjunkturengewinne" sollten nach seiner Auffassung nicht von der Einkommensteuer, sondern durch
Aushau der Verkchrssteuem erfaßt werden. Hierzu diente dann 1911 die von ihm «Undig geforderte
Wertzuwachssteuer, s DJZ (1910). S 519; //anre/i. R. (1990). S. 28. *. a. Ör«/f. V„ S. 41. S. 66.

" S. 183. , , , ^ , . , . , •, J ;^ . ,^ ,v .̂„^rKrjjw

r. [• (1910). S 113; WWeofcer. I. (1913), S. 61;Snöt. I.. (1916), S. 70.

" .Sc/iwo//tr. G . Anm 1. zu «e>ir/iauer, F. (1910), S. 113.

" . 1 ( 1 9 1 1 ) . S. 285. > , . , ,r

(1912); (foc/i/er. P.. W « « / . F. (1914); Wo//. W. (1917). A/rare*. A. (1909); den.
(1910). Die ausgelöste Diskussion hatte großen Einfluß auf Berichte in allen Medien und hatte vor
•Hern Auswirkungen auf die von Wagner zur Ergänzung der ESI geforderte Wertzuwachxstcuer zur
Heranziehung dos "unverdienten" Einkommens. Dies war eine Ueblingxidee ffag/ierj, hierzu: f/«Wo//*.
W. (1913). S. 402. -
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tungspraxis zu bestätigen, aber abwiegelnd die Möglichkeit von deren Über-
tragung in Frage zu stellen." -frs ,.; •<?•••< ••• •<>-<>-<t<

Das preußische EStG von 1891 wurde im Lichte der Zeitkritik vom Ge-
sichtspunkt der Praxis aus den von seinen theoretischen Befürwortern Bern-
hard Fuisting und Adolph Wagner versprochenen Kriterien, einer Besteuerung
nach der Leistungsfähigkeit zu dienen, nach der Diskussion offensichtlich in
keiner Weise gerecht Da das preußische EStG als "preußische Einkommen-
steuertype" bis heute den Rahmen fur das Einkommensteuerrecht abgibt, ist es
nicht verwunderlich, daß man auch heute, trotz der inzwischen eingetretenen
Gewöhnung an die Gesetzeswirklichkeit, regelmäßig vergleichbarer grund-
sätzlicher Kritik in den neueren Fachzeitschriften begegnet. Die fortlaufenden
Beanstandungen der Einkommensbesteuerung, an denen sich neben Hoch-
schullehrern nach der Jahrhundertwende hohe Beamte aus der Finanzvenval-
tung und dem Richterstand, wie Schmoller, Delbruck, W. Moll. Mrozek.
Buck, Maat/., Drostc, Behrnauer, Meisel, Michaelis. Wachler, WaldecKer,
Justus (Pseudonym) und andere beteiligten,'* läßt bei kritischen Lesern fol-
gende Feststellung zur Gewißheit werden. Das preußische Einkommensteuer-
gesetz von 1891 verursachte infolge seiner unzweckmäßigen Ausgestaltung
gegenüber den hohen, ständig neu geweckten Ansprüchen und Erwartungen,
eine Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit zu garantieren, große Frustra-
tionen und Verärgerungen. Diese erzeugten dann eine ungewöhnlich schlechte
Steuermoral. Hierfür scheinen insbesondere der bereits von Schanz bemängel-
te zu enge Einkommensbegriff mit dem notwendigen Merkmal des Vorhan-
denseins beständig fließender Quellen der Gütererzeugung, die von Meisel und
Michaelis beanstandeten und mit den sächsischen Regelungen verglichen,
streng juristisch ausgerichteten Verfahrensvorschriften und Ämterbesetzungen
und nicht zuletzt das gegenüber den sächsischen Vorschriften unzulängliche
preußische Steuerstrafrecht verantwortlich zu sein. Davon werden wir noch
hören. Nicht der seither wiederholt unterstellte große Steuerwiderstand war in
Preußen ungewöhnlich ausgeprägt, sondern die mangelhafte Steuermoral war,
wie Meisel wiederholt festhielt, die Folge einer unzulänglichen Technik, die
auf mangelhafte Untersuchungen des Sachgebietes durch Nationalökonomen
und ideologische Voreingenommenheiten der zuständigen Finanzwissen-
schaftler und Steuerrechtler zurückzuführen war.*'

" WocWer. P. (1912), S. 353.

" S. Anm. 13 u. Anm. 24. Daß L ffuofc 1911 noch völlig andere Auffassungen zur Beurteilung des
preuB. EStG 1891 als 1916 vortrug, bestätigt die hier vertretenen Thesen, s Bunt, L. (1911), S 46. S.
48, S. 57; ders. (1916), S 6

" A / « M / . F . ( 1 9 1 4 ) , S . 114.
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Da von einer "deutschen Einkommensteuertype" gesprochen werden kann,
weil das Grundkonzept des heute noch geltenden Systems 1891 festgelegt
wurde, ist es nicht verwunderlich, wenn wir auch heute noch in kritischen
Beschwerden über das gültige Einkommensteucrrccht in Fachzeitschriften den
bereits von Schanz beanstandeten Mängeln eines zu engen Einkommcnsbc-
griffes begegnen "" Es liegt auf der Hand, daß die Konsequenzen weitreichend
sind und nur wegen der eingetretenen Gewöhnung und zumeist mangelhaften
Sachkompetenz und einer fehlenden historischen Aufarbeitung nicht oder nur
unzureichend beanstandet werden. Denn: Das Stcucrrccht ist standig kompli-
zierter geworden Seine konkreten Auswirkungen sind zumeist nur noch von
den unmittelbar tätigen Berufsträgern, oft auch nicht mehr von Hochschulleh-
rern durchschaubar. - ' .••--J. j:. M \

"Die Einkommensteuergesetze von 1891 und von 1991 unterscheiden sich in
der Art ihrer Rechtfertigung nicht voneinander", so hieß es kürzlich in einem
Beitrag zum Gedenken an "100 Jahre modernes preußisch-deutsches Ein-
kommensteuerrecht 24.6.1891 - 24.6.1991"." "Beide Gesetze dienten", so der
Autor, "einem wirtschaftlich fiskalischen und gleichzeitig einem rechtlichen
Ziel" Und "Das EStG 1991 deckt sich darüber hinaus mit dem von 1891 auch
darin, daß es dem einzelnen und zwar im Zweifel eher noch ausgeprägter als
früher die Zahlung von Einkommensteuer nur in den Grenzen seiner wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit abverlangt."'" Für den Kommentator Bernhard
Fuisting hatte das preußische EStG diesen Anforderungen nur unvollkommen
entsprochen. Der Ansatz von Einkünften hätte nach seiner Überzeugung aus-
schließlich auf die Verbindung von Wertzuflüssen aus dauernd fließenden
Quellen beschränkt bleiben müssen. Durch die Übernahme von Positionen aus
dem sächsischen EStG 1874/78 hatte aber der Gesetzgeber 1891 diesen
Grundsatz durchbrochen." „,„ „, .. . , , . . . . . . .. ,

Der von A/e;je/ verwendete Begriff einer "deutschen Type" der Einkommensbesteuerung ist erst
kürzlich von Bayer wieder aufgegriffen und stichhaltig begründet worden, s. Öu>'er, H.-W. (1991),
100 Jahre .... S. 333; fipfce. K. (1973), S. 391.

" Bayer. H.-W. (1991). S. 336; s. a. //a//är, B., S. 397

" Ajyer, H.-W., S 336; hierzu auch //a//är, B , S. 397. Als "Vater" des preuß. EStG 1891 wird
von Steuerjuristen regelmäßig J. von W/^ue/ ausgegeben, obgleich dieser, wie /*'«/j//ng gelegentlich
verärgert festhielt, "nur Adoptiwater" desselben sein konnte und im Cirondc noch nicht einmal dies.
Für eine Überarbeitung des seit 1884 unter der Ixitung des Fmanzministers .S'c/iofc fertiggestellten
Entwurfs fehlte dem erst im April 1890 berufenen W;<;«e/ bis zur Einbringung des Entwurfs im I .and-
tag im Herbst nicht nur die Zeit. Er vertrat in den wesentlichen Bestimmungen den gänzlich am Quel-
Icnprinzip orientierten Entwurf der Regierung, s. Au;j/;ng, B. (1903), Einkommensbesteuerung .... S.
2; Maie . F. (1935), S 176. Anm 349, S. 116;/ /a/uen. R. (1990). S 3 jf/ie/xenj Klage Ober festsUll-
bare "steuerhistorische Defizite" hat auch systematische Konsequenzen, s. 77ie/wn. M. R. (1990). S.
150.

" FuMftng, B. (1903), Einkommensbesteuerung....S. 22

3 Hauen
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Der von Fuisting beklagte Systembruch lag in der vom Ausschuß des preußi-
schen Landtages beschlossenen Abänderung der Vorschriften des Regierungs-
entwurfs über die Ermittlung des "Einkommens aus Handel und Gewerbe
einschließlich des Bergbaues" (§ 14 Regierungsentwurf vom 3. November
1890. abgedruckt in Finanz-Archiv. 7. Jg., S. 643), der Einbeziehung verein-
nahmter Gewinne aus Spekulationsgeschäften bei Veräußerung von Gegen-
ständen des Kapitalvermögens und den Gewerbebetrieben zuzurechnenden
gleichartigen Veräußerungsvorgängen. Während sämtliche Regierungsentwür-
fe generell die Beibehaltung der traditionsgemäßen Ermittlung der Einkünfte
als Überschuß der Einnahmen aus produktiven Quellen über die verursachten
Ausgaben vorsahen, hatte der preußische Landlag zur dritten Lesung des Ge-
setzes für die Einkunftsart Handel und Gewerbe die Einführung des Bestands-
vcrgleichs als Ermittlungsform beschlossen. Dabei wurde in § 14 EStG 1891,
entsprechend § 21 Abs. 1 des sächsischen EStG 1874/78, auf die Rechnungs-
legung nach dem AHGB und den "Gebrauch eines ordentlichen Kaufmannes"
verwiesen. Fuisting sah in diesen Bestimmungen einen systemfremden Be-
standteil im Gesetz, dessen Konsequenzen er fortan in allen Veröffentlichun-
gen beklagte.

Auch für Wagner handelte es sich bei den Abweichungen vom Quellen-
prinzip nur um eine vorübergehende Notlösung. "Die Entstehung des Ein-
kommens" aus dauernden "Quellen der Gütcrcrzcugung". die "Anknüpfung an
die Ertragsquellen" war für beide ein essentielles Merkmal des Einkommens-
begriffcs. damit des gesetzlich normierten Tatbestandes und so eine Garantie
für die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit." v, < . :„<

Im Anschluß an die Terminologie von Schanz spricht man heute von einer
"Rcinvcrmögcnszugangstheoric" bzvv von einer "Quellcnlhcorie" des Ein-
kommens Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Bcstcucrungsgegenstand des
sächsischen EStG 1874/78 keinen Eumcrativkatalog der Einkünfte kannte, da
hier der leitenden Bcstcucrungsidec entsprechend allein auf die Person und
deren Leistungsfähigkeit abgestellt wurde. Der Unterschied lag dabei nicht nur
in der anderen Ermittlung des Gewinns, sondern in der anderen Bestcue-
rtingsidcc. die ein abweichendes Bcstcucningsgut skizzierte. Hier wurde auf
die Person abgestellt, dort auf Einkommensquellen. Daraus ließen sich dann
auch Konsequenzen für die Zuordnung des letztlich Personen zuzurechnenden
Ertrages herleiten.

" /•Hiv/m*. I). (1902). lünkommenshesteucrung .... S. 110. den». (1903). Rcfbrmbcdürftigkcil .... S.
230. iiiijgfter hiil seine früh entwickelten theoretischen Auffassungen, die er in den Neuauflagen der
Wau'.vetoerc I .chrhüchcr niederlegte, nie revidiert oder gar aufgegeben, wenn er auch gelegentlieh diesen
Kindruck zu erwecken vermag (s Anm 19).
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Eben dieser Zusammenhang zwischen der ursprünglichen Bestcuerungsidcc
und dem geltenden Einkommensteuerrecht soll heute nach fortlaufenden For-
derungen in den Fachzeitschriften zur Ausrichtung der Besteuerung nach der
Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen weiter eingeschränkt werden, indem
die Gewinne aus der Veräußerung von Vermögensgütern bei den Quellenein-
künften des noch geltenden EStG voll steuerbar werden, wie dies für Gewinn-
cinkünfte schon lange zutrifft. Der Einkommensbcgriff soll also - wie bereits
1925 geschehen - nochmals erweitert werden J.I. jafc Aatai.^m

Die Konsequenzen der unterschiedlichen Ermittlungsvorschriftcn fur die je-
weiligen Einkunftsarten sind seit 1953 wegen der beträchtlichen Bclastungs-
differenzen als Folge geeigneter Gestaltungen in Fachzeitschriften ein ständi-
ger Anknüpfungspunkt für Reformforderungen gewesen. Die Sachverständi-
genbeiräte bei dem Finanzministerium sind seit längerer Zeit für Abänderun-
gen ebenso eingetreten, wie andere Gutachtergremien "

Die Erörterung der im EStG normierten heute geltenden unterschiedlichen
Ermittlungsvorschriften für die Einkunftsartcn I bis 3 nach dem Bestandsvcr-
glcich und 4 bis 7 nach dem Qucllcnprinzip des Überschusses der Einnahmen
über die Werbungskosten ist nun in den Fachzeitschriften auch aus systemati-
schen Gründen neu entbrannt." Der Gesetzgeber des EStG 1925 hatte aus-
drücklich auf die Bestimmung eines übergreifenden einheitlichen Einkom-
mensbegnffes zugunsten positiv normierter einzelner Tatbcstandsmcrkmalc
verzichtet. Das hat in Verwaltungspraxis. Rechtsprechung und Literatur dazu
geführt, von zwei konkurrierenden, sich gegenseitig ausschließenden Ein-
kommensbegriffen im heute geltenden EStG zu sprechen.'* Da zur amtlichen
Auslegung der Gesetzesvorschriften eine einheitliche Bestcuerungsidcc fehlte,
haben die Finanzgerichtc seither vergleichbare Sachvcrhaltc. je nach Zurech-
nung zur Einkunftsart, entsprechend unterschiedlich beurteilt Nun werden die

" Charakteristisch für viele Auffassungen: 7"ip*e. K. (1973). S. 400; BMF (1967). S 23.

" Typisch für viele kritische Beiträge ist: Jefoier. H. (1990). S 8

r. H. (1988), S. 267. Die gegebenenfalls problematische Zuordnung von Einkünften kann
nicht nur zu hohen Differenzen in der Steuerbelastung fuhren. Aus einer umstrittenen Zuordnung kann
sich auch z. B. mit wechselnden Entscheidungen ergeben, ob von der Staatsanwaltschaft ein Strafver-
fahren von Amts wegen mit der Beschuldigung der Steuerhinterziehung einzuleiten ist Das
"Einkommen" als "zentraler Begriff des öffentlichen Schuldrechts" führt wegen seiner Aufspaltung in
zwei Gruppen von Einkünften, die ursprünglich nur sachgerechten verschiedenartigen Ermitilungxwei-
sen Rechnung tragen sollten, heute zunehmend zu völlig absurden Konsequenzen Diese zeigen sich
insbesondere dort, wo der Einkommensbegriff als angeblicher Maßstab für die I .eistungsfahigkcit de«
Steuerbürgers auch als Berechnungsgrundlage für soziale Maßnahmen geeignet sein sollte, wie z. B.
im l'nterhaltsrecht oder etwa für die Festsetzung von Geldstrafen, die gemäß <j 40 Abs. 2 StGB vom
Nettoeinkommen abhangig gemacht werden etc. hierzu: 77pjfce. K. (1985). Forum S. 345. S. 351.
v/eAner zeigt daß wirtschaftlich gleiche Sachverhalt«: infolge von reinen Zufallen andersartige steuerli-
che Tatbestandsmerkmale enthalten können, die dann die Entstehung völlig unterschiedlicher Stcucrbc-
träge verursachen können. JeAner. H. (1988). S. 270

3«
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mangelhafte Abstimmung und die damit verbundenen sehr erheblichen steu-
erlichen Auswirkungen zunehmend als Belastung einer gerechten und gleich-
mäßigen Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit beurteilt. Auch fulrende
Steuerrechtsiehrer teilen diese Auffassung, wobei sie Vorstellungen venreten,
die denjenigen der Schöpfer des preußischen EStG von 1891. das eine konkre-
te Verwirklichung dieses Prinzips zu sein vorgab, völlig zuwiderlaufen.'*
Bernhard Fuisting und ebenso Adolph Wagner hatten geglaubt, eine Besteue-
rung nach der Leistungsfähigkeit des Steuerbürgers setze die strenge Orientie-
rung des EStG am Qucllcnprinzip voraus. Führende Steuerrechtsiehrer, wie
etwa Klaus Tipke, vertreten aber heute den gegenteiligen Standpunkt, allein
der Gesichtspunkt des Reinvermögenszugangs als systemtragendes Prinzip des
Gesetzes gebe eine Garantie fur eine gerechte Besteuerung^ Einigkeit besteht
allein darin, daß der dualistische EinkommensbegrifT zu unerträglichen Unge-
rechtigkeiten führe"

Angesichts der Ungereimtheiten, die durch den im Gesetz fehlendei ein-
heitlichen Einkommcnsbcgnff verursacht werden, hielt der als Rechtsanwalt
und Notar tätige Praktiker Hansgeorg Jchner kürzlich im "Deutschen S:euer-
recht" fest: "Die mit gesetzlichen Gegensätzen zwangsläufig einhergehende
Möglichkeit, wirtschaftlich gleiche Vorgänge unterschiedlich besteuern lassen
zu können, hat zur heutigen Bemessung der Steuerlast nach der geistigen
Leistungsfähigkeit geführt."™

Daß der hier erkennbare Vertrauensschwund in eine gerechte und gleich-
mäßige Verteilung der Lasten nach der Leistungsfähigkeit der Steuerpflichti-
gen wie nach 1891 wiederum negative Auswirkungen auf die Steuermoral der
Beteiligten hat, ist heute dauerhaft diskutiertes Thema in vielen Fachzeit-
schriften.'"

glaubte, nur eine uneingeschränkte Orientierung des im Gesetz festgelegten Besteue-
rungsgegenstandes am Quellenprinzip garantiere eine Besteuerung nach der I^eistungsfahigkeit. Diese
sah er wegen der Aufnahme des Bestandsvergleichs als Ermittlungsvorschrift fur Gewerbetreibende
und wegen der Besteuerung von Spekulationsgewinnen, bei denen es an einer fruchtetragenden Quelle
fehlt, infragc gestellt.

*' Tip/Le. K. (1993), Die Steuerrechtsordnung. S. 469. 7i/»te gibt hier im Grunde eine Zusammen-
fassung der Ergebnisse seiner früheren Beiträge in verschiedenen Fachzeitschriften, die von großer
Wirkung auf die Meinungsbildung der SteuerrechtswissenschaA waren.

" Tipte. K. (1985). Forum S 345. 7"i/>/te zeigt hier möglicherweise entstehende absurde Konse-
quenzen, die wegen ihrer Willkür niemand gutheißen kann. Ähnlich: ./e/iner. H. (1990), S. 6. JeAner
erwähnt Vorgänge aus der Alltagspraxis des Steuerberaters, in denen der Mandant erst durch sinnvolle
Gestaltung der Umstände vor Willkür geschützt werden kann.

" ./efc/ier.H. (1988). S. 272.

" Sfrec*. M. (1984). S 2205; Tipt«. K. (1983), Gerechte Steuern .... S. 31. ," ^
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Am 5. September 1892 nahm am preußischen Oberverwaltungsgericht ein
neugebildeter 5. Senat, dem die Zuständigkeit für alle Stcuersachcn übertragen
wurde, seine Tätigkeit als endgültig entscheidende Instanz, in Slaatsslcucrsa-
chen auf. Wegen der völlig unerwartet starken Inanspruchnahme traten dann
bis zur Jahrhundertwende zwei weitere Senate mit Zuständigkeit für Staats-
steuersachen hinzu/' Die Bewältigung der Arbeitslast "durch eine Hochfluth
von Beschwerden" wurde erst möglich, nachdem durch Gesetz vom 26 März
1894 das Slaatsministenum ermächtigt wurde, "den bestehenden und noch zu
errichtende Steuer-Senate" in Kammern einzuteilen, bei deren Beschlußfas-
sung die Teilnahme von nur drei Richtern genügte."

Durch Gesetz vom 29. Juli 1900 wurde in Sachsen zum 1 Januar 1901 dem
2. Senat des Königlich-Sächsischen Obcrverwaltungsgcrichts die Zuständig-
keit als letzte Instanz in sämtlichen Abgabensachen übertragen.'"

Das war der Anbeginn selbständiger Gerichte für Stcuersachcn in Deutsch-
land Diese hatten die Aufgabe, die richtige Auslegung der Stcucrgcsctzc. die
gesetzmäßige Ausgestaltung des Veranlagungsvcrfahrens und die Vcranla-
gungspraxis in konkreten Fällen zu überprüfen und zu überwachen. '"*

In Preußen wurde zum I Januar 1894 dann der ehemalige Rcgicnings-
kommissar und Referent für die Reform der Einkommensteuer seit 1X78,
Bernhard Fuisting, Präsident des 6. Senates für Staatssteuersachen am Obcr-
verwaltungsgericht."* In Sachsen übernahm der ehemalige Regierungskom-
missar und Referent für die Reform der Einkommensteuer im Finanzministe-
rium seit 1874. Paul Wachler, diese Aufgabe als Präsident des 2 Senats am
Oberverwaltungsgericht mit Zuständigkeit für Staatssteuersachen. Beide Se-
natspräsidenten berichteten ab 1902 fortlaufend in der zur Förderung der
Vereinheitlichung des Rechts 1896 begründeten "Deutschen Juristen-Zeitung"
über die Entwicklung der Rechtsprechung ihrer Gerichte in Staatssteuersa-
chen. •• • • > - -. ; -r ,t,,-"-i* r:--v"i ?t* v ";:>;. V'?.'ii :,:\>v v/ >v

" GeWac/i. O. (1903). S 785; Fuu»m£. B. (1896). S. 1. S. 324; der». (1903). Einko " '
Steuerung .... S 4; SrruE, G. (1908), S. 426.

*' Ger/acA, O. (1903), S. 785; /•u/jf/n^, B. (1903), Einkommcasbesteucrung .... S. 4; der». (1896),
S. 326.

r. P (1903). Erfahrungen .... S. 145; der». (1902).

. (1974). S. 56.

C O . (1908), S 425. ^ • , . , ,

DJZ (1896), S. 100 u.a.; DJZ (1902), S. 194. S. 395 u.a.
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Nach einem Bericht Wachlers aus dem Jahr 1903 führte die Rechtsprechung
des sächsischen Oberverwaltungsgerichts, anders als in Preußen, nidit zu
größeren Beanstandungen bei der Überprüfung der Verwaltungspraxs "in
Bezug auf ihre Übereinstimmung mit dem bestehenden Rechte" und Ausle-
gungsdifferenzen oder gar zu Kritik an den Gesetzesvorschriften.'"

Das nach heutiger Terminologie an dem "Reinvermögenszugangsprnzip"
orientierte sächsische EStG 1874/78 war einheitlich an diesem allgemein
überzeugenden Grundgedanken ausgerichtet worden. Dies kam denn aich in
der Kommentierung der Vorschriften durch Wachler in den Erläuterungen zu
§ 1 des sächsischen EStG 1874/78 klar zum Ausdruck. Es heißt dort "Die
sächsische Einkommensteuer ist eine allgemeine. Hieraus folgt insbesoidere,
daß § 17 nicht schlechterdings als eine erschöpfende Aufzählung dei Ein-
kommensquellen zu betrachten ist Jedes unter die Begriffsbestimmung ii § 15
Ziff. 1 fallende, nicht von einer ausdrücklichen Befreiungsvorschrift betnffene
Einkommen ist steuerpflichtig, auch wenn es nicht unmittelbar in eine Gruppe
des § 17 eingereiht werden kann."''* Es gab hier also einen Enumerativkitalog
fitr die Ausnahmen von der Steuerbarkeit von Einnahmen, nicht wie späer in
Preußen für die selektive Auswahl steuerbarer Einnahmen.

Der Begriff des "reinen" Einkommens umfaßte den "Gesamtbetrag desjeni-
gen, was der einzelne Beitragspflichtige an Geld und Geldcswcrt nach Abzug

uer aur"iTnlnnjuini; Jiciterainj' uiiu* iTnlailüng dieser iTünuahneir verwandten
Ausgaben durch seine wirtschaftliche Thätigkeit oder sonst auf berechtig-
te Weise innerhalb Jahresfrist erwirbt".'*'' Dieser Grundgedanke durchwirkte
das Gesetz und bedeutete grundsätzlich die Steuerbarkeit aller Erwerbungen,
bei Ausschluß aufgeführter Erbschaften und Schenkungen und ähnlicher Vor-
gänge, auch wenn dieselben ohne Rechtsanspruch, aber "auf berechtigte Weise
erfolgten".-"

Die Konsequenzen der dem sächsischen Gesetz zugrundeliegenden Besteue-
rungsidee hatten zur Entwicklung eines Besteuerungsgutes geführt, das auf
alle Wertzugänge einer steuerpflichtigen Person bei Berücksichtigung dessen
individueller Merkmale abstellte. Diese Beurteilung bedeutete die Belanglo-
sigkeit der Art der Quellen, der Frage, ob ein Rechtsanspruch vorliegt oder
nicht, solange Zugänge "auf berechtigte Weise" erfolgten. Gewinne aus Ver-
mögensgeschäften zählten der Regel nach ebenso zum steuerbaren Einkom-

r. P. (1903). Erfahrungen.... S. 147. .

'* lfac««r, P. (1912). Einkommensteuergesetz .... S. 1. Bern. 2 zu § 1 sichs. EStG 1874/78.

" H-'ocWer, P. (1912). Einkommensteuergesetz .... S. 2, Bern. 5 zu § 1 sächs. EStG 1874/78.

'° IfocWer, P. (1912).Einkommensteuergesetz .... S. 55. Bern. 1 zu § 15 Ziff. 1 sichs. EStG
1874/78.
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men. wie Erzeugnisse aus eigener Wirtschaft, also \ erbrauchbare wcrthaltige
Wirtschaftsgüter, die außerhalb des Marktgcschchcns in die Pnvatsphärc des
Steuerbürgers zu dessen Nutzung gelangen

Nach einem Resümee Wachlers von 1903 regte das Gericht die Novcllicrung
des Gesetzes zu vier Punkten von untergeordneter Bedeutung an. Damit sei
"die Aufzählung der hauptsächlichen Erfahrungen und Wünsche aus der
Rechtsprechung speziell in Abgabensachen erschöpft"/' so hieß es abschlie-
ßend Nachhaltige Kritik ist nicht bekannt geworden.

Völlig anders verlief die Beurteilung, die das Preußische Oben crwaltungs-
gericht an der amtlichen Auslegung der Gcsetzcsvorschriftcn und der Über-
prüfung der Veranlagungstätigkeit der Behörden in seinen Urteilen erkennen
ließ Den Eindruck heftiger ideologischer Auseinandersetzungen bis in die
Beschlußkörper des Gerichts hinein vermitteln bereits die Beiträge des Präsi-
denten des 6 Senats. Bernhard Fuisting. in vielen Fachzeitschriften und
Buchveröffentlichungen, die durchweg in streitbarer Weise die "Reformbe-
dürftigkeit des preußischen Einkommensteuergesetzes" bzw "die Einkom-
mensbestcuerung der Zukunft in Anknüpfung an das preußische Einkommen-
steuergesetz"" behandelten Sie standen in krassem Gegensatz zu den Beurtei-
lungen anderer Richter am Oberserwaltungsgcricht

Den Einfluß Fuistings mag man daran erkennen, daß er den später von Ge-
org Strutz fortgesetzten führenden Kommentar zum preußischen EStG 1891
herausgab und stellvertretender Leiter des Justizprüfungsamtes für Vcrwal-
tungsbeamte war. Der Senatpräsident am Preußischen Obervcrwaltungsgcricht
und frühere Referent im Finanzministerium. Bernhard Fuisting, wußte die
Ursache des nach seiner Auffassung für die fernere Entwicklung fatalen, in
das preußische EStG bei der Beschlußfassung im Landtag eingedrungenen
Fremdkörpers in der Verwässerung mit dem nach seiner Auffassung zu weiten
Schmollerschen Einkommensbegriffs zu lokalisieren." Das hatte nach seiner
Auffassung "in den weitesten Kreisen der Steuerpflichtigen eine stark ausge-
prägte Unzufriedenheit, die vielfachen Anfeindungen in der Tagespresse,
heftige Erörterungen im Landtage und eine Überfülle von Rechtsmittclangrif-
fen gegen die Veranlagung zur Folge gehabt".*" Als Folge verfehlte, so Fui-

" WocWer. P. (1903). Erfahrungen .... S. 156.

g. B (1903). ReformbedOrfiigkeit ...: ders. (1903). Einkommensbesteuerung ...; A/roret.
A. (1909): ders (1910); Srrufz. G (1908). S 426

" Fuurmg. B. (1903), Einkommensbesteuenmg .... S. 21: den. (1902). S 110: dem (1896). S.
328.

" Furring. B. (1903). Einkonvnensbesteuening .... S. 3; hierzu auch: den. (1896), S. 326. S. 328,
S.330.
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sting 1903, das Gesetz oft das Ziel einer Besteuerung nach der Leistungsfä-
higkeit und sollte durch eine Neubesinnung auf das reine Quellenprinzip re-
formiert werden." _ ^ , , „-_. ^.-.»,„- , , , ^ , . ^

In dem von Miquel zur zweiten Lesung im Preußischen Landtag eingebrach-
ten Entwurf eines neuen Einkommensteuergesetzes im November 1890^ hat-
ten die Ermittlungsvorschriften der Einkünfte durchgängig noch denjenigen
der klassifizierten Einkommensteuer vom 1. Mai 1851 bzw. deren Novellie-
rung von 1873^ entsprochen. Von Vertretern der Kaufmannschaft wurde aber
in den Verhandlungen bei den Einkünften aus Handel und Gewerbe eine
Übernahme der Vorschriften aus § 21 Abs. 1 des sächsischen EStG 1874/78
gefordert Mit der Entwicklung der Bestimmungen über die Rechnungslegung
nach Handelsrecht vertraute Abgeordnete wie Goldschmidt und Brocmel
suchten in den Verhandlungen des preußischen Landtages zur /.weiten Lesung
des Rcgicrungscntwurfs zum EStG 1891 dann zu erreichen, daß die Ermitt-
lungsvorschrift für Einkünfte aus "Handel und Gewerbe einschließlich des
Bergbaues" aus dem sachsischen EStG zwar übernommen wurde, dabei sollte
aber nicht auf § 31 AHGB verwiesen werden, sondern auf die inzwischen
novellierte Vorschrift, die als lex specialis für Aktiengesellschaften den
Wertansatz der Vcrmögcnsgcgcnstände in der Bilanz nach den neueren Erfah-
rungen mit Schwindclgriindungcn in den 70er Jahren vorschrieb/* Nach die-
ser 1884 verabschiedeten Gesetzesvorschrift war in der Bilanz nicht mehr für
Vcrmögcnsgcgenständc undifferenziert der Zeitwert anzusetzen, sondern für
Gegenstände des Umlaufsvermögens der Niederstwert und für alle übrigen
Gegenstände, also das Anlagevermögen, der fortgcschricbcnc Höchstwert aus
Anschaffungs- oder Herstellungskosten." Diese Regelung entsprach dem aus
neuester Erfahrung entwickelten "Gebrauch eines ordentlichen Kaufmannes",
auf den sich die sächsische Ermittlungsvorschrift von 1874/78 bezog.

Miquel vertrat in den Verhandlungen jedoch die Regierungsseite, die ein
durchgängig an der Quellenthcorie orientiertes Gesetz durchzusetzen suchte,
da sie anderenfalls auftretende Ungereimtheiten bei der Auslegung der Vor-

fl. B. (1903). Einkommensbesteuerung .... S. 25.

" Siehe § 14 Kntwurf eines EStG vom 3.11.1890. abgedruckt in FA. 7 Jg. 1890. S. 647

" § 30 Ziff. 3 Gesetz, betreffend die Einführung einer Klassen- und klassifizirtcn Einkommensteuer
vom 1.5.1851. in Gesetz-Sammlung 1851. Nr. 12. S 193. S 206

*' Gesetz betr Aktiengesellschaften vom 18.7.1884. in: RGBI 1884. Nr. 22. S. 123. S 136.

" Siehe hierzu: flarf/i. K (1955). S. 203; ders. (1953). S. 156; § 185 a der Aktienrechtsnovelle
von 1884. abgedruckt in: tfarf*, K. (1953), S. 287. öorrt weist verschiedentlich auf die große Bedeu-
tung hin. die den Erörterungen im sächs und später im preuß landtag und in den gerichtlichen Aus-
einandersetzungen um die Ermittlung der Einkünfte durch Bestandsvergleich für steuerliche Zwecke
für die Entwicklung von Bilanz- und Bilanzsteuerrecht zukam, s tforr/i. K (1953). S. 147; ders.
(1955). S 196; s a /'«IMJCÄ. A (1979). Von der IX-klarationsbcralung .... S 449
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Schriften und zu geringe Gewinnausweise befürchtete Er lehnte die Vorschlä-
ge ab und stimmte dann letztlich einem Mixtum Compositum zu.**' In der in
der dritten Lesung nicht beanstandeten Fassung folgte in § 14 nach einem
Eingangssatz über die Ermittlung des Geschäftsgewinns gemäß den in §§ 6 bis
11 vorgeschriebenen traditionellen, bereits 1851 normierten Grundsätzen der
Überschußrechnung die Bestimmung, daß die Berechnung auch den Grund-
sätzen des AHGB für die Rechnungslegung "und dem Gebrauche eines or-
dentlichen Kaufmannes entspreche".'''

Den hergebrachten Ermittlungsvorschriftcn des preußischen Einkommen-
steuerrechts war so die Bestimmung des sächsischen EStG 1874/78 über die
steuerliche Rechnungslegung für Gewerbetreibende aufgepfropft worden. Aus-
legungsdifferen/cn waren vorprogrammiert Bereits frühzeitig wurde das
Oberverwaltungsgericht von einem Mühlcnpächtcr zur Entscheidung einer
grundsätzlichen Frage bei Ermittlung der Einkünfte angerufen."" Zuständig
war der 5. Senat, dem Fuisting nicht präsidierte. Zu entscheiden war. ob die
noch aus der Feder Fuistings als Rcgicrungskommissar stammenden Anwei-
sungen des Finanzministers vom 5. August 1891 zur Ausführung des EStG
1891. die in den §§ 19 und 24 eine Auslegung des § 14 des preußischen EStG
nach der hergebrachten, mit dem Qucllcnpnn/ip vcrcinbarlichcn Überschuß-
rechnung vorsahen, oder der entsprechend der im AHGB zur Rechnungsle-
gung vorgeschriebene Bcstandsvergleich bei Ermittlung der Einkünfte aus
Handel und Gewerbe anzuwenden sei.*' Dabei trat noch der umstand hinzu,
daß der im AHGB undifferenziert vorgesehene Wertansatz der Gegenstände
gar nicht mehr dem "Gebrauche eines ordentlichen Kaufmannes" entsprach.
Die in § 185 a des "Gesetzes betr. Aktiengesellschaften" vom 18 Juli 1884
normierte Vorschrift mit Niederstwert- und Höchstwertansätzen für die ver-

" Sorf/i, K. (1955). S 203 Barrti gibt die wesentlichen Passagen der Verhandlungen im preuß
Landtag wörtlich wieder. Die Einwendungen der Abgeordneten Goldschmidt und Broemel gegen die
abwiegelnden Entwürfe Miquels zahlen zu den wichtigsten Vorgängen in der Entwicklung des deut-
schen Bilanz- und Bilanzsteuerrechts, s. Stenographische Berichte .... 34 Sitzung 16.2.1891. S 859
bis S. 865; s. a. Wa/ft. E. (1933), S. 6. S. 25.

" § 14 preuß EStG 1891 In der Novellierung vom 19.6.1906 wurde daraus § 13. Die Vorschrift
wurde aberarbeitet und Widersprüche beseitigt. Der Eingangssalz wurde getilgt

" Siehe Urteil des OVG vom 13.12.1895. Rep. V 5/95 in: Entscheidungen des Kgl.-Preuß 4.
Bd. Nr. 57, S. 241.

g, B. (1892), S. 281. hier S. 309. In der Kommentierung zu § 14 EStG 1891 heißt es bei
: "Der zweite und dritte Satz sind Zusatzbestimmungen des Abgeordnetenhauses. An erster

Stelle gelten daher die allgemeinen Bestimmungen (§§ 6 - 11); nur soweit diese keine abweichenden
Vorschriften enthalten, kommen die Grundsatze des Handelsgesetzbuches über die Aufstellung von
Inventur und Bilanz zur Anwendung ...", s. S. 174. Der Kommentar erzeugte den Eindruck einer
amtlichen Auslegung.



42 C. Beurteilung des Einkommensteuerrechts im historischen Ablauf

schiedenen Gegenstände des Vermögens gab den neuesten Stand dieser Ge-
bräuche wieder." Von diesen sprach das preußische EStG 1891 jedoch nicht.

In einer ausfuhrlichen Besprechung hielt Droste als sachkundiger Finamtoe-
amter die richtungweisende Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts \om
13. Dezember 1895 fest" Seit dem Urteil des OVG vom 1. Mai 1888 waren
Bilanzen für die Einkommensbesteuerung in Preußen "als völlig bedeuturgs-
los" eingestuft worden Nun hatte der zuständige neugebildete 5. Senat in
Staatssteuersachen "im Anfang nur zögernd und allmählich und stets in Be-
schränkung auf den einzelnen zu entscheidenden Fall sich der Tatsache acht
verschließen können, daß der Einkommensbegnff in seiner Abgrenzung \om
Stammvermögen beim Einkommen aus Handel und Gewerbe anders beuneilt
werden müsse, wie nach den allgemeinen Grundsätzen", so gab er die Ent-
scheidung des Gerichts wieder * Damit war für die Zukunft unrevidieibar
klargelegt, daß für Einkünfte aus Handel und Gewerbe "die Trennung des
Einkommens vom Stammvermögen anders zu beurtheilen sind als bei den
anderen Einkunftsarten".''̂

Bereits im vorausgehenden Band des "Verwaltungsarchivs" hatte Fuisting
vor Droste die Konsequenzen dieser ihm wohl vorzeitig bekannt gewordenen
Entscheidung dargelegt und letztlich unüberhörbar seinen Unmut über die
sogar vom Obcrvcrwaltungsgericht bestätigte Verwässerung der dem preißi-
senen £"5rC /ugnindbi'iegenufcn, aiV <7tRn'i\atiprfrrzTifr öezvnvAvwtaT Jtesi\^ie-
rungsidee. die nach seiner Überzeugung allein eine Besteuerung nach der
Leistungsfähigkeit garantieren konnte, bekundet.** •'' "

Zwar betraf der eingetretene Einbruch in die einheitliche Systematik des
EStG 1891 nur die Einkünfte aus "Handel und Gewerbe einschließlich des
Bergbaues" und Einkünfte aus Spekulationsgeschäften, richtete sich also an
eine kleine Teilmenge aller Steuerpflichtigen und regelte bloß eine Ermitt-
lungsvorschrift. Darüber hinaus wurde die Geltung der Vorschrift in der No-
vellierung des Gesetzes vom 19. Juni 1906 sogar auf diejenigen Steuerpflichti-
gen beschränkt, "welche Handelsbücher nach den Vorschriften des HGB füh-
ren". Dennoch muß man berücksichtigen, daß gerade die Steuerpflichtigen
betroffen waren, auf die sich vornehmlich das besondere Interesse der
Schmollerschcn Besteuerungsidee gerichtet hatte: Die geringe Anzahl von

" Siehe Anm 59. aus § 1 S3 a der Novelle wurde § 261 HGB 1897.

" £>roj«( 1897), S. 543.

** Dnur« (1897), S. 545. S. 555.

" Drojfe (1897). S. 556.

" *. B. (1896). S. 481. s. a. S. 328; den. (1903). Reformbedürftigkeit.... S. 230.
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Empfängern höherer Einkommen sollten, anders als bis dahin, entsprechend
ihrer höheren Leistungsfähigkeit zu Abgaben herangezogen werden.

Nun eröffnete aber die im 19. Jahrhundert gesteigerte Mobilität durch die
Privatautonomie eben diesen Steuerbürgern infolge der entstandenen gespalte-
nen Systematik der Einkünfteermittlung fortan nicht einkalkulierte weitrei-
chende Möglichkeiten von legalen Stcuervermcidungen.

Der von Wagner vertretene Bestcuerungsplan. der die als sachgerecht nach
dem Quellenprinzip organisierte Einkommensteuer einschloß, hatte zur Erfas-
sung der Steuerbürger nach ihrer Leistungsfähigkeit, sofern erforderlich, den
Ausbau der Verkehrssteuern zur Berücksichtigung eines eventuellen Vermö-
genswertzuwachses und zur Erfassung letztlich unerwünschter Spekulations-
gewinne vorgesehen *'

Zu Ansätzen einer Verwirklichung dieser Planung kam es aber erst nach
1910 und zwar nun in völlig unabgesümmter und ungeeigneter Weise ohne
erkennbare Systematik."

Damit war 189S die Grundlage für den bis heute bedeutsamen Einkom-
mensbegriff des preußischen EStG gelegt und vom preußischen Obcrvcrwal-
tungsgencht durch Auslegung des Gesetzes festgeschrieben Das preußische
EStG 1891 wurde zwar vom Qucllenprinzip als Oricnticrungsgcsichtspunkt
bestimmt. Es kannte jedoch bei den Ermittlungsvorschnften Ausnahmen von
der Regel. Praktiker wußten fortan aus diesen Auslegungen Nutzen zu ziehen.
Steuerrechtler suchten nach Lösungen, indem sie meinten, man müsse die
"Dinge auch vom Rechtsstandpunkt aus genau kennen oder studieren, den
Rechtsstandpunkt zu Wort kommen lassen" ' Sie glaubten dabei zumeist an
die richtungsweisenden Thesen Fuistings über die Orientierung des preußi-
schen EStG 1891 an der Leistungsfähigkeit der Steuerbürger."

Sozialpolitisch orientierte Beobachter der konkreten Besteuerungswirkun-
gen, wie Schmoller. Delbrück. Mrozek. Meisel. Michaelis und andere, verwie-

" Wagner. A. (1887), S 109. S. 113. Zu Wagnerj steuerlichem EinkommembegrifT > den.
(1890), S 324. S 325. Zur Besteuerung von Wertzuwachs s. ders (1890). S 559. S 579 Wertzu-
wachse gehörten für Wagner grundsätzlich nicht zum Einkommen, seine Ausfuhrungen hierzu waren
inkonsequent, s. ßrerff. V.. S. 41, S. 62. S. 66; auch: //amen. R (1990). S 29 mit Fundstellen. /•'«/-
jfmg war sehr konservativ und lehnte die Besteuerung von Wertzuwachs grundsätzlich ab, s. /-'ttu/m/}
(1902), S. 67, S. 71, S. 147. S. 171; hierzu: Meyer, R. (1904), S. 125 Die Besteuerung des Wertzu-
wachses ist ein Zentralpunkt von Wagnerj sozialpolitischen Anliegen an eine Steuerpolitik.

™ Ger/o#; W. (1913), Die Wertzuwachssteuer .... S. 401, hier S. 408; hierzu auch: A/eue/, F.
(1919/20). Wo steht.... S 487 Der Aufsatz von Ger/ojfgibt viele weitere Fundstellen Offensichtlich
paßte er in Sc/imo/Zerj Konzept und wurde daher in dessen Jahrbuch veröffentlicht

" WaMecter, L(1916),S. 171. M « M J . •„"]

" »fa/dedfcer.L. (1916), S. 174. , . . .'
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sen bald mit Nachdruck auf die Differenzen zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit.

In dem EStG vom 10. August 1925, das in systematischer Hinsicht bis heute
fortgilt, griff man für das leitende Konzept wieder auf das preußische ESiG
1891 zurück.

Die in dem geltenden EStG normierte dualistische Vorschrift über die Ein-
kommensermittlung wird von vielen kritischen Steuerrechtslehrern heute als
Verstoß gegen das Verfassungsgebot der Gleichmäßigkeit der Besteuerung
kritisiert. Zur Begründung wird jeweils angeführt, daß alle Bezüge eines Steu-
erpflichtigen, die dessen wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöhen, in der
Bcmcssungsgnindlagc gleichmäßig zu erfassen seien. Die Verletzung des
Glcichhcitsgrundsat/.cs, so führt Tipke aus. ist bereits in § 2 EStG angelegt. In
dem Dualismus dieser Vorschrift sieht er einen "Systembruch"." Wir haben
jedoch gesehen, daß der Begriff der Leistungsfähigkeit zur Zeit der Schaffuig
des preußischen EStG einen anderen Inhalt hatte, was auf das inzwischen
fortentwickelte wirtschaftliche Umfeld zurückzuführen ist. Mit der wirtschaft-
lichen Entwicklung hat sich die Verkehrsauffassung bis heute stark verändert
Dies gilt fur die zu erfassenden Einnahmen ebenso, wie für die zur Ermittluig
der individuellen Leistungsfähigkeit abzugsfähigen Aufwendungen. Letztlich
ist auch bereits Fuisting, ebenso wie heute Tipke, für eine sachgerechte und
A'cwrstfiTaCTrte Rcc/tfsarrwCTKftrng eingetreten, woöer ifas fVrnzrp der Sesteuerung
nach der Leistungsfähigkeit eben den für das preußische EStG von 1891 typi-
schen Inhalt erhalten hat.'" Dieses Gesetz wurde mithin, anders als heutige
Kritiker glauben, sehr wohl von einer einheitlichen übergreifenden Besteue-
rungsidee bestimmt, die allerdings bei Vorliegen bestimmter Tatbestands-
merkmale in Teilbereichen gewollt durchbrochen wurde. .< ̂  veu/^S'i)' tb

" 7>p*e. K. (1973). S. 397; ders. (1972). Steuerrechtswissenschaft ... S. 212. S. 215

Die heute vertretene Auffassung, daß die "Quellentheorie" des Einkommens "eine Regel sei, die
außerhalb des vom I^istungsfahigkeitsprinzip beherrschten Einkommensteuersystems steht" (Lang, J.,
1981, S 228). stellt in der Verwendung Z.angj und 77/>/tes eine subjektive Wertung ohne Allgemein-
verbindlichkeit dar. Es zeigt sich, daß das sogenannte "Letstungsfthigkeitsprinzip" keinen eindeutigen
Inhalt bezeichnet. "Ein normatives Prinzip, das keine mögliche Verhaltensweise verbietet (Leerformel),
ist in diesem Sinne gehaltlos und hat keine regulative Funktion", s. ,4/fterf, H. (1960). S. 221, Fn. 43.
Auch wenn nur ein kleiner Bereich möglicher Regelungen ausgeschlossen sein sollte, ändert dies nichts
wesentliches, da noch unendlich viele Gestaltungen kompatibel sein können. Ein Wettstreit um die
wahre Bedeutung des Begriffs einer Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit kann nicht weiterhelfen.
Der Begriff bedarf der Definition vor der Verwendung. Sctomo//er hatte daher eine solche geliefert.
Eine Erkenntnis sah er darin nicht; ein Eindruck, der gem erzeugt wird. T/pte glaubt, eine gerechte
Besteuerung müsse von sachgerechten Regeln nach der Leistungsfähigkeit des SteuerbQrgers bestimmt
sein. Dies erfordere die Verwendung des Reinvermögcnszugangsprinzips als Fundamcntalprinzip der
Besteuerung. In dem dualistischen Aufbau der Einkommensbesteuerung sieht 7";/>/te die Verhinderung
einer gerechten Besteuerung. Insofern sieht er einen Systembruch als gegeben T/pfce glaubt eine
Wcrtentschcidung des Gesetzgebers erkennen zu können, die für den Rechlsanwender verbindlich sei.
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Nun sind die Gerichte der Bundesrepublik Deutschland nach der Verfassung
streng an Recht und Gesetz gebunden Nach dem seit 1925 geltenden Ein-
kommensteuerrecht entspricht der dualistischen Aufgliederung der dann nor-
mierten steuerbaren Einkünfte eine zweifache, unterschiedlich orientierte Re-
gel haftigkeit. ' " « I I ^ A M »

Weder der Bundesfinanzhof, noch das Bundesverfassungsgericht haben da-
her bis heute in dem Einkünftcdualismus des geltenden EStG einen Verstoß
gegen den Gleichheitsgrundsatz erkennen können ' Denn die Bindung an
Recht und Gesetz in der Verfassung beinhaltet nach der Überprüfung durch
das Bundesverfassungsgericht, "daß die Regclhaftigkcit im subjektiv Ideologi-
schen Rahmen" folgerichtig vollzogen wird.'* Jedes kodifizierte Recht, so die
herrschende Meinung, enthält Rcgelungslückcn. auch wenn es noch so sorg-
fältig geschaffen wurde, da der Gesetzgeber nicht alles vorhersehen kann.
Auch ist jede Rechtsordnung ein "standig in Entwicklung begriffenes System
normativer Regeln". Die alltägliche Praxis ermöglicht es dem Richter, das
Normengefuge jeweils zu verbessern, zu präzisieren, Lücken zu füllen und zu
ergänzen und insoweit fortzubilden.

Aber die Rcchtsfortbildung findet im demokratischen Rechtsstaat ihre Be-
grenzung im "dictum des Gesetzgebers", so die Auffassung des fiir die Beurtei-
lung zuständigen Beschlußgremiums ® Dies ist Ausdruck des "gesetzgeberisch
intendierten Regelungsprogrammes"/" Sie findet ihre Grenze in der Tätigkeit
des Gesetzgebers. Auch die Verwendung von Analogien ist in der Finanz-
rechtsprechung umstritten, da es sich bei dem Steuerrecht nach vorherrschen-
der Auffassung um Eingriffsrecht handelt und dies zu einer Auslegung nö-
tigt.*" Zwar hat sich in der höchstrichterlichen Finanzrechtsprechung ein all-
mählicher Wandel der Begriffsauslegung von Aufwandsposilionen, wie etwa
Betriebsausgaben und Werbungskosten, bei der Ermittlung des Einkommens,

" BVerfG Urteil vom 9.7.69, in: BVerfGE, Bd. 26. S. 202. Feststellung dortselbst auf S. 312;
BVerfG Urteil vom 7 10.69. in: BVerfGE. Bd. 27. S. 111. Feststellung auf S. 127.

" Lang, J. (1981), S. 228; hierzu: Lorenz, K. (1991), S. 328, S. 339.

" JTefcer-Gretfer, H. (1991), S. 441.

™ »W>er-Gre//e». H (1991), S 445; BVerfO Urteil vom 24 1.62 1 BvR - 262/60, in: BVerfOE
1962, S. 318, S. 328.

" Jfefcer-Gre//er (1991), S. 442.

Die Frage, ob Steuerrecht Eingriffsrecht oder Lastenverteilungsrecht ist, ist als zentrales Problem
der Steuerrechtsanwendung bis heute umstritten, s Fe/ix. G. (1991), S. 8733; ^e*er-Oe//ef, H.
(1991), S 445 Nach (fefecr-GreHer ist das Steuerrecht "neben seiner Funktion als tingnfbrecht vor
allem auch Verteilungsrecht". Der Schwerpunkt scheint damit erkennbar. •• - ,- - -^ -,.-«»-^ /^; .< •>.
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die zu einer größeren Gleichmäßigkeit führte," vollzogen. Eine dem "Gesamt-
plan des EStG widersprechende Unvollkommenheit", einen "Systembruch",
haben jedoch weder der Bundesfinanzhof noch das Bundesverfassungsgericht
im geltenden EStG zu erkennen vermocht, da das Gesetz seit 1925 gewollt
eine zweifach aufgegliederte Ausrichtung der Tatbestandsmerkmale fur die
Ermittlung des steuerbaren Einkommens vorsieht.

' • V » ' : . . • • • • ! . • : ,

• ;

••«ff . ^

• {; l'=v,,.

" Hut . W. R. (1986). S. 21. Wot zeigt, wie der Wandel von Normalititsvorstellungen und Ver-
kehrsanschauungen Einfluß auf nchterrechlliche Zusalzknlcnen für die Entstehung einer fallrechtli-
chen Dogmatik auübt, s. S. 39, S. 43.
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-̂"••••' D. Die von der Systematik der "deutschen
Einkommensteuertype" gewährten Möglichkeiten zur

Herabsetzung beziehungsweise Vermeidung des Steuerzugriffs

Nachfolgend sollen im historischen Ablauf die Reaktionen skizziert werden,
die es dem Steuerpflichtigen infolge der Ausgestaltung des jeweiligen Einkom-
mensteuerrechts ermöglichten, den Steuerzugriff durch legale rechtliche Ge-
staltungen seiner Verhältnisse herabzumindern oder gar ganz zu vermeiden
Dabei soll auch kurz das durch den t>pischcn Aufbau des geltenden Stcucr-
rechts in einer Grauzone der Legalität angesiedelte Verhalten der Zensiten
erwähnt werden, das zu einer Verringerung oder gar Vermeidung der Steuer-
last zu führen geeignet war. ohne die Gefahr steuerstrafrechtlicher Konse-
quenzen auszulösen.

L Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung der direkten Steuern
in Preußen nach den Befreiungskriegen bis 1891

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Stadt Königsberg in Ostpreußen das
wichtigste Einfallstor für die neuen politischen und wirtschaftlichen Orientie-
rungen aus England, die von dem liberalen Gedankengut Adam Smi'h' be-
stimmt waren.'

Die von der napoleonischen Besatzungsmacht auferlegten Kriegskontribu-
tionen lasteten schwer auf Preußen, dessen Regierung sich nach Ostpreußen
zurückgezogen hatte. Die mit der französischen Revolution aufgekommene
Forderung nach größerer Steuergerechtigkeit und vor allem das Verlangen
nach einer Besteuerung der Bürger entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit be-
flügelten die Erörterungen um eine gerechte Verteilung der drückenden öffent-
lichen Lasten. So konnte die in England entstandene neuartige Einkommen-
steuer angesichts einer trostlosen finanziellen Situation in Preußen wie eine
Verheißung in der Not erscheinen. Aber ebenso wie in England war auch in
Preußen einer von Steuererklärungen der Zensiten ausgehenden und durch
harte Strafandrohungen geschützten Einkommensteuer letztlich nur eine kurze

' Womrort. K. (1890), S. 12; s. a. AWi/wa™. M. (1901), S. 9, S. 21. OVo/J/eW, B (1981). S. 27.
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Wirksamkeit beschieden.* Die aus England einströmenden Gedanken zur Neu-
ordnung der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden jedenfalls
enthusiastisch von der Öffentlichkeit aufgegriffen und bildeten die Grundlage
für einen politischen Neuaufbau des darniederliegenden Landes. "Wenn aus
unserem Staate irgend etwas werden, wenn er sich bei dem Mangel äußerer
Mittel wieder emporheben ... soll, so müssen all seine inneren Kräfte entfesselt
und frei wirken, so muß jeder Eingesessene seine Intelligenz und seine Kör-
perkraft ganz anwenden und den Nutzen davon ziehen ...",' so lauteten pro-
grammatische Sätze, die die Zeit bestimmten. Der Zeitgeist war aber bald
nicht mehr der Einkommensteuer als dem gerechten Ausweg aus großer finan-
zieller Not des Staates gesonnen Die Methoden zur Veranlagung und Einzie-
hung der Steuer und die damit verbundenen harten Strafbestimmungen führ-
ten zu standigen Streitereien, die auf Dauer für einen Neuaufbau unerträglich
waren Die für die Einkommensteuer obligatorische Steuererklärung der Zen-
siten und dazu die angedrohten Strafen für Steuerhinterziehung bei falschen
Angaben erschienen Adel und Bürgertum gleichermaßen wegen des Eindrin-
gens in die Privatsphärc völlig inakzeptabel.'' Zugesicherte Maßnahmen zum
Schutz des Vertrauens gegen einen befürchteten gehässigen Fiskalismus
schafften keine Basis für die erforderliche Zuversicht. Die Methoden der Ver-
anlagung, das sogenannte "Einschätzungsverfahren", und der dem Pflichtigen
dabei gewährte Rechtsschutz vor einem von Bürgertum und Adel befürchteten
Eindringen des Finanzbeamtentums in die Privatsphäre hat dann in Preußen
bis zum 1. Weltkrieg fortan die Diskussion um die Ausgestaltung der Ein-
kommensteuer beherrscht und belastet.'

Im Mai des Jahres 1820. als zur Einführung einer Einkommensteuer eine
obligatorische Steuererklärung der Pflichtigen gar nicht mehr zur Debatte
stand, einigte man sich auf die Schaffung einer "Klassensteuer", die die Be-
völkerung nach einfachen äußeren Merkmalen des Wohlstandes als Zeichen
der gesellschaftlichen Stellung in vier Klassen einordnete* Die in einer "Klas-
sifikations-Instruction" von 1820 festgelegten Unterscheidungen waren aber
äußerst fragwürdig und unpräzise. So reichten der Besitz eines größeren Land-
gutes, eines Handelsgeschäftes oder eines sonstigen Gewerbebetriebes, die ein
Einkommen erwarten ließen, das einen unabhängigen und bequemen Lebens-
stil ermöglichen konnte, für die Aufnahme in die höchste Hauptklasse aus. Die

' Graftcmwr. R. (1932), S. 19S.Grej3/«W. B. (1981), S. 21, S. 34 ' -

' vonWamrort. K. (1890), S. 202, s. «. tfofe, W. R. (1980), S 34

* Grqfl/eW. B . S. 30. S. 35. Greim-Aruczewito. P.. S. 72. S. 87; Z.i*zfcac/i. P (1984). S. 138.

' Grc»8/iW. B.. S. 35.

* Gr»im-K«cz«w.jfa. P.S. 92;W«W. A. (1872),S. 266. : -, - .
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amtlichen Entscheidungskriterien erlaubten eine wenig differenzierte Beurtei-
lung Im Grunde stellten sie. wenn auch nach außen verborgen, auf eine Diffe-
renzierung nach der Höhe des vermuteten Einkommens als Klassifikationskri-
terium ab

So kam es zu einer Einteilung, bei der im Jahr 1821 in die erste Hauptklasse
3.5%, in die zweite 16%, in die dritte 36% und in die vierte Hauptklassc 43%
der Erwachsenen eingestuft wurden Nur 1.5% galten als stcuerbefreit Diese
Klassifikation war bewußt als Kriterium des sozialen Status der Steuerpflichti-
gen ausgestaltet* Ernüchternd hielt jedoch Joseph A Hill, ein amerikanischer
Berichterstatter, nach Studium der Verhältnisse 1892 in dem "Quarterly Jour-
nal of Economics" fest: "... in general, the Prussian subject, when it came to
the question of taxation, did not seem to aspire to a high social position" '

Die höchst fragwürdige Form der Einschätzung der Zcnsitcn nach willkürli-
chen Kriterien führte naturgemäß als Reaktion bei den Steuerpflichtigen zu
einer ständigen Verheimlichung und Verschleierung der persönlichen Ein-
kommensverhältnisse sowie zu einer Einschränkung des Aufwandes des - nach
außen hin zumindest im Bereich der Geltung des Gesetzes - erkennbaren Le-
bensstils'"

Tatsächlich verringerte sich von 1821 bis 1846 dann die Besetzung der obe-
ren zwei Hauptklassen um 16,3%. diejenigen der unteren beiden vermehrten
sich dagegen um 10,05% und die Gruppe der Stcucrbcfrcitcn wuchs um
6,58%. Wenn auch konjunkturelle Gründe hier eine Rolle gespielt haben mö-
gen, so ist die Tendenz jedenfalls unverkennbar." .,

Von Interesse mag sein, daß es vielen wohlhabenden Landwirten offensicht-
lich gelang, die Einschätzungskommissionen zu erheblich zu niedrigen Veran-
lagungen zu motivieren: von 12.352 Rittergutsbesitzern in Preußen, denen ein
jährliches Einkommen von 6.000 bis 60.000 Reichsthalern nachgesagt wurde,
fanden dennoch im Jahr 1849 nach Feststellungen des Finanzministers von
Rabe nur 676 Familien Aufnahme in die erste Hauptklasse.'"

. P . S . 9 3 ; / / e W , A . . ( 1 8 7 2 ) , S . 2 7 6 f f A n m . 1 . , . , , ; - , . , > . . , , , -

i. P., S. 95. . •. . , '• . - , , - » . « . • : • - - • , . ,

' / / / « . J . A . . S . 211. . ' , . . ' . , " „, '. ... „ . ^ „ j .,* „...^
" Greim-Kucrewjta. P.. S. 95. . . . , . , , . - . . , - . . ,.

" Gr<teer, R. (1884), S. 52; vo/»BeckerarÄ. E. (1912), S. 163; Greim-Kuczewito. P., S. 95.

Siehe: Motive zu dem Gesetzentwurf, die Einführung einer Einkommen- und Klanensteuer be-
treffend, in: Stenographische Berichte über die Verhandlungen der durch Allerhöchste Verordnung
vom 30 Mai 1849 einberufenen Zweiten Kammer. 1. Band. Berlin, 1849, S. 576. „,. •. . , ^

4 Hmnsen
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Durch die geschilderten Regelungen und Umstände denaturierte die Klas-
sensteuer immer mehr zu einer Kopfsteuer, da die unteren Klassen zunehmend
die Steuerlast übernehmen mußten ' Das tatsächliche Aufkommen entsprach
dabei der Höhe nach mit geringen Differenzen dem Sollaufkommen.'" ,,

Erwähnt werden mag noch die Verfilzung der die Veranlagung durchfüh-
renden Verwaltung. Vorsitzender der Einschätzungskommission war jeweils
der Landrat. Die leitenden sachbearbeitenden Beamten waren durchweg Juri-
sten mit Befähigung zum Richteramt, denen es an wirtschaftlichen Kenntnis-
sen mangel te ." Im Falle einer zu hohen Einschätzung konnte der Steuer-
pflichtige ein Rechtsmittel einlegen und fakultativ zur Begründung eine eigene
Steuererklärung zwecks Richtigstellung der Veranlagung abgeben. Nur aus-
nahmsweise machten Bürger von dieser Möglichkeit Gebrauch, nämlich um
kein Präjudiz bezüglich der eigenen Einkünfte fur die Zukunft zu schaffen.
Die Behörde war daher gezwungen, die Einschätzung aus der an Amtsstelle
vorhandenen amtlichen Information zu alimentieren und durchzuführen. " "''

Vergeblich suchte die Regierung 1847 in einem strengeren Gesetzentwurf
"die übermäßige Milde der Klassensteucr gegen die Reichen" abzubauen. Der
Vorschlag wurde abgelehnt, obgleich bekannt gemacht wurde, "daß im Jahre
1846 nur 346 Personen den höchsten Klassensteuersatz von 144 Thalern jähr-
lich zahlten und in der obersten Hauptklasse überhaupt nur 4 .586 Haushaltun-
gen w a r e n . . . " . "

Während im übrigen die Bevölkerung Preußens von 1822 bis 1837 um 2 2 %
zunahm, stieg das Klassensteueraufkommen nur um etwa 5%.'"

Was über die Wirkung des Klassensteuergesetzes vom 30. Mai 1820 zu sa-
gen ist. gilt im wesentlichen auch für das "Gesetz zur Einführung einer Klas-
sen- und klassifizirten Einkommensteuer" vom 1. Mai 1851 und dessen No-
vellierung im Jahr 1873 und für die Zeit bis zum 23. Mai 1891.'* ,

. - : - V d i . f : , ( « ? { « i > l V » f i n V H i M
" i/nzftaen. P. (1984). S. 157.

'* /.mriaen. P. (1984). S. 154. von ßec*era//i, E . S. 11; //o#mami. J. G.. S. 173. S. 186.

" />OKJC/I, A. (1976). 250 J«hre .... S. 116: ß/ec*. W. (1972). S. 102: S. 123: von De/fcritafc, C.
(1917), S. 7; WM. P. C. (1973). S. 207.

" //eW.A. (1872). S. 284 ' *

" /.iniiaen. P. (1984), S. 157: //«W. A. (1872). S. 279.

" AYour. F. (1935). S 26. S. 46. S. 47; Greim-A.«cre)«fa. P.. S. 130: /.i/cftacn. P (1984). S 168.
S. 169; Grq8/«W. B. (1981). S. 41. In einem Gesetzesentwurf der Regierung "wegen Abänderung
einiger Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Einführung einer Klassen- und klassifizirten Ein-
kommensteuer vom 1.51851" wurde noch 1869 letztmals vorsichtig versucht, eine Verpflichtung zur
Selbsteinschätzung einzuführen, wobei diese sich nur noch auf eine "Kinschätzung in die Klassen"
erstrecken sollte. Sogar dieser halbherzige Versuch wurde vom landtag verworfen. Der Schwerpunkt
des Entwurfs hatte sich dabei nur auf die "Ergänzung der Mittel zur richtigen Erforschung des Steuer-
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Das Vorbild einer Wiedereinführung der Einkommensteuer durch Peel in
England im Jahr 1842 hatte die Regierung in Preußen ermutigt. 1847 zu ver-
suchen, die Klassensteuer aufzuheben und durch eine Einkommensteuer auf
alle Einkommen über 400 Thaler zu ersetzen.'" Nach § 11 des Gesetzentwurfs
sollte die Erklärungspflicht eingeführt und durch Strafandrohung für falsche
oder fehlende Angaben unterstützt werden. Der Entwurf scheiterte aber an
eben diesen Vorschlägen.^ Ebensowenig Erfolg hatte dann aus denselben
Gründen der Furcht vor inquisitorischen Maßnahmen der Behörden sogar der
1850 gestartete Versuch der Regierung, eine vorgesehene Erklärungspflicht in
eingeschränkte Mitwirkungspflichten"' (§§ 11. 13) der Steuerbürger bei ein-
gegrenzten Tätigkeitsrechten der Veranlagungsbehördc umzuwandeln."

Schließlich kam es 1851 zu der Regelung, die letztlich mit unbedeutenden
Änderungen bis 1891 Bestand haben sollte. Auf eine Steuererklärung wurde
verzichtet. Es blieb danach bei der Klassensteucr für die unteren 12 Stufen (§§
7, 9). Dieser wurde eine klassifizierte Einkommensteuer (§§ 16 ff) mit 30
Steuerstufen aufgestülpt.*' Das steuerbare Einkommen wurde in Anlehnung an
die Lehren der allgemein vertretenen klassischen Nationalökonomie selektiv
definiert. Nur unmittelbar an der Güterproduktion beteiligte Einkünfte sollten
danach der Einkommensteuer unterworfen werden So lautete § 19 klassifizier-
tes EStG 1851: "Die Veranlagung der klassifizirten Einkommensteuer erfolgt
lediglich nach Maßgabe des Gesammt-Einkommens, welches dem Steuer-
pflichtigen aus Grundeigentum, aus Kapital-Vermögen oder aus Rechten auf
periodische Hebungen oder aus Vortheilen irgend welcher Art aus dem Ertra-

pflichtigen Einkommens" gerichtet. In den Motiven zu dem Entwurf wurde beklagt, daß nur die l'esl-
besoldeten "nach ihrem vollen Einkommen besteuert werden ..." und daß es "an jedem Mittel fehlt, da«
Einkommen aus Kapitalbesitz in zutreffender und genauer Weise zu ergründen", zitiert nach //e/</, A.
(1872), S. 297 - 299; s. a. TejcAemac/ier. H. (1912), S. 68.

" . A. (1872), S. 283: Groj8/eM. B. (1981), S. 37. S. 38.

, A (1872), S. 285, S. 286; Gro/J/eW, B.. S. 39, Anm. 160. ^

" / /«« . A. (1872). S. 291. S. 292; Grq/?/«W. B.. S. 40.

" S. Rede ATäAn« für den Regierungsentwurf. abgedr in: tfe«, A. (1872). S. 291. Anm. 1. i.
GrojO/eW, B., S. 40.

. A (1872), S. 293; Grcj/3/eW. B., S. 40, S. 41. Die Klassensteuer galt nur ftr "Einwohner in
nicht mahl- und schlachtsteuerpflichtigen Orten (in Preußen 83). Sie kannte keine Eingangutufe und
betraf Einwohner, deren Jahreseinkommen I 000 Reichsthaler nicht überschritt (§ 5) Befreit waren u.
a. "Arme, die im Wege der öffentlichen Armenpflege eine fortlaufende Unterstützung erhalten oder in
öffentlichen Anstalten auf öffentliche Kosten verpflegt werden" (§ 6 Buchst, e Klassensteuer vom
15.1851. Gesetz-Sammlung 1851, S. 195). Die 30 Steuerstufen der klassifizirten Einkommensteuer
für Jahreseinkünfte oberhalb von 1.000 Reichsthalcm sahen einen Steuersatz von 3% des jeweiligen
Eingangsbetrages vor. Einkommensbetrage über 240.000 Reichsthaler wurden nicht besteuert, da die
Stufenfolge der Steuer bei 7.200 Reichsthaler endete (§ 20).
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ge eines Gewerbes oder irgend einer Art gewinnbringender Beschäftigung
zufließt".**

Die BemessungsgrundJage sollte von der Einschätzungskommission "ohne
tieferes Eindringen in die finanzielle Situation des Steuerbürgers" geschätzt
werden." Nur auf dessen Reklamation gegen die Festsetzung hin konnten von
ihm in einem ordentlichen Gerichtsverfahren Informationen abverlangt und
gegebenenfalls Zeugen einvernommen werden Nur für diesen ausdrücklich als
letztes Mittel vorgesehenen Fall waren falsche Angaben mit Geldstrafen be-
droh, 26 •.-/.W3pju>.*i.uuii

Zu bedenken ist hierbei, daß es keine steuerlichen Bestimmungen über die
Verpflichtung zur Führung von Aufzeichnungen gab und die globalen Vor-
schriften des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten von 1794 in
den §§ 562 ff (IV. Abtheilung) wegen fehlender konkreter Regelungen wenig
hilfreich waren.*' Teschemacher sprach von "einer Einkommensteuer, der die
entscheidenden Hilfsmittel zur Erfassung des Einkommens genommen sind".**

Fragt man nach den Konsequenzen dieses bis 1891 mit geringen Änderun-
gen gültigen Gesetzes für das Verhalten der Steuerbürger, so ergibt sich fol-
gendes: Für die kleinen Steuerzahler gab es keine Alternativen. Eine Steuer-
vermeidung oder gar Hinterziehung war für sie nicht möglich. , ,,. -̂,, .̂ ,

Die Zensiten der oberen Klassen konnten sich bereits vor 185J der Klassen-
Steuer erheblich, gegebenenfalls ganz entziehen. Sie konnten einmal durch ihr
Verbrauchsverhalten im Besteuerungsbezirk durch bescheidenes Auftreten
dafür sorgen, in eine niedrigere Klasse zu gelangen. Durch Nachweis der An-
wesenheit in einem der 83 mahl- und schlachtsteuerbelasteten Orte (etwa Ber-
lin) für länger als ein halbes Jahr konnten sie sodann die Klassensteuer sogar

" S. Gesetz-Sammlung für die Preuß Staaten 1851, Nr. 12, v. 1.5.1851, S. 200.

" Dies wurde im Gesetz ausdrücklich normiert, s. § 22 Abs. 3 und § 23 Abs. 1. klass. EStG 1851.

" § 24 Abs. 2 klass. EStG 1851 schreibt als Regel versuchsweise den "milderen Weg" vor. Aus-
drücklich erlaubte das Gesetz nur "äußersten Falles" die eidliche Einvernahme durch Einschaltung des
Gerichts, die Befragung von Zeugen und Einforderung der Einsicht in Urkunden und die Vorlage von
"Handlungsbüchem". Wer als Reklamant wissentlich "einen Theil seines Einkommens verschwiegen
oder zu gering angegeben hat", konnte mit einer Geldstrafe in Höhe des vierfachen Betrages der ver-
kürzten Steuer bestraft werden, s § 33 Abs. 1 klass. EStG 1851. Wer das Rechtsmittel der Reklamati-
on rechtzeitig zurückzog, konnte entsprechend nicht bestraft werden. Der Versuch war mithin nicht
strafbar. Eine ahnliche Regelung findet sich später in der Handhabung des § 38 Abs. 2 i. V m. § 66
preuB. EStG 1891.

" In den Vorschriften §§ 562 ff des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten. Zvveyter
Theil. Achter Titel, finden sich keinerlei Bestimmungen über die Rechnungslegung Zumeist handelt
es sich um Fragen der Beweiskraft von Handelsbüchern, wobei auf das Urteil von Sachverständigen
hingewiesen wird. s. hierzu: ßarfA, K. (1953), S. 66; W'a/ft, E.. S. 5.
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ganzlich vermeiden "̂  Die Mahl- und Schlachtsteuer war nämlich eine ortsge-
bundene Verbrauchssteuer.'" die jeweils die Entstehung der Klassenstcucr
ausschloß. Sie belastete die unteren Schichten im übrigen wie jede Ver-
brauchssteuer starker." ~

Die dann nach 1851 ab einem Einkommen von 1.000 Thaler erhobene "klas-
sifizirte Einkommensteuer" ließ sich ebenso leicht verringern oder gar ganz
vermeiden.'* Dem bis in Einzelheiten vorgeschriebenen steuerlichen Ermitt-
lungsverfahren fehlten für die Berechnung der Bemessungsgrundlagc nämlich
einheitliche inhaltliche Vorschriften über die Führung von Aufzeichnungen
und Buchhaltungsunterlagen für steuerliche Zwecke. § 30 des klassifi/irtcn
Einkommensteuergesetzes 1851 - eine Vorschrift, die bis 1891 unverändert
blieb - schrieb zwar die Aufstellung der Übcrschußrcchnung genau vor. dar-
über hinaus bestimmte jedoch bis 1891 allein das Allgemeine Preußische
Landrecht in rein formalistischen Vorschriften ohne Rücksicht auf stcuer-
rechtliche Erfordernisse, welche Art Bücher ein Bürger führen mußte " Kon-
krete inhaltliche Bestimmungen sucht man in dem Gcsctzcswcrk vergeblich.
Wer keinerlei buchhalterische Unterlagen führte, konnte somit auch nichts
falsch machen und diente eigenen Interessen Denn für die Besteuerung fehlte
somit jede Grundlage Einkommcnsbetragc über 240 000 Rcichsthalcr waren
im übrigen nach § 20 klass. EStG 1851 sogar ganz steuerfrei. ,

Das gesetzlich vorgesehene Steuerfeststcllungs- und Steuerfestsetzungsver-
fahren des klassifizirten EStG 1851 verhinderte wegen des Fehlens irgendwel-
cher praktikabler Vorschriften über die Mitwirkungspflichten des Stcucrbür-
gers bei der Veranlagung und ebenso des Verzichts auf irgendwelche zweck-
mäßigen Prüfungs- und Kontrollrechte der Finanzbehörde die notwendigsten
Voraussetzungen für die amtlich gebotene Wahrnehmung der Ermittlungs-

" A/a«z, F. (1935). S. 20; Lmzftacfc, P (1984), S. 158; WcW. A. (1872). S 279; s. Anlage zum
Gesetz wegen Einführung einer klassensteuer v. 30.5.1820. in: Getctz-Sammlung 1820. Nr. 617. S.
1 4 0 . . . . I , . , - , . . , : ! - . : : , - ' . - - .-, , -••

g, B. (1902), S. 38. ' ' ,"•-••

r, F . (1935) ,S . 16, S. 17;F«iiW«g, B. (1902), S. 38. • ''•"-'"'"'"""''"' ' ' "' '

" //eW stellte 1872 fest: "Es ist kein Wort darüber zu verlieren, daß die Einschatzungen mit Aus-
nähme der einen kleinen Kategorie der vermögenslosen Beamten bei Allen zu niedrig sind; es ist dies
ein öffentliches Geheimnis; zahlenmäßig läßt es sich freilich nicht nachweisen, denn ein solcher unwi-
derleglicher Nachweis würde das Übel sofort entfernen" (S. 294). Den Zensiten war zu raten, auf die
Einschätzungskommission durch das Verbrauchsverhaltcn einen entsprechenden Eindruck zu machen;
s. /fcnncA. L . S. 50, S. 88.

Für den einfachen Bürger enthielt das Allgemeine Landrecht bii zur Verabschiedung des WiH
zum 1.1.1900 die Bestimmungen über eine notwendige Rechnungslegung. Diese waren rein formal
und auslegungsbedürftig. Zum 1 1 1861 wurde für Kaufleute das AHGB als Gesetz des Norddeut-
schen Bundes wirksam, das 1897 vom HGB abgelöst wurde, s.Sor//i, K. (1953), S. 68. . , . . . , „
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pflichten Ein Steuerstrafverfahren hatte schon aus diesen Gründen keine
Grundlage Es konnte in der Regel gar nicht erst in Gang gesetzt werden.

Die klassifizirte Einkommensteuer war somit nach der nüchternen Formu-
lierung eines sachkundigen Zeitzeugen ein "Lug- und Trugsystem"." Es galt
dennoch bis zur Ablösung durch das preußische EStG 1891 Der Suche nach
legalen Möglichkeiten zur Steuervermeidung durch Ausschöpfen rechtsgestal-
tender, den hergebrachten wirtschaftlichen Ablauf der Vorgänge steuernder
Maßnahmen fehlte der Anreiz. Berichte darüber sind jedenfalls nicht bekannt
geworden Man konnte auf andere Weise bequemer an das Ziel gelangen, sich
der Steuerlasten zu entziehen. •• - i , -> •••. ;.jv.iib ÜJÜ

Als Sanktionsmechanismus zur Aufrechterhaltung einer zumindest halb-
wegs glaubhaften Besteuerung konnte allein die Scham und das Ehrgefühl des
einzelnen Stcucrbürgers vor Entdeckung der Unehrlichkeiten gegenüber den
gegebenenfalls personen-, orts- und sachkundigen Mitgliedern der im übrigen
zu Stillschweigen verpflichteten Beteiligten der Einschätzungskommissionen
dienen." Aber auch diese wichtige Schranke zur Aufrechterhaltung eines
Mindestmaßes an Glaubwürdigkeit konnte versagen, wo - wie im Beispiel des
Bochumer Steuerskandals von 1890 erkennbar - Verfilzungen und Vettern-
wirtschaft fur die Einschätzung bestimmend waren. Zwar konnte das im
Landtag mit hehren Worten verteidigte zersetzenden Neid und unmoralische
Mißgunst in Schach haltende Steuergeheimnis einigen Schutz vor Entdeckung
gewähren."' Das soziale Gewissen journalistisch begabter Politiker und Histo-
riker, wie Johannes Fusangels. Hans Delbrücks. Maximilian Hardens und
Zeitschriften wie der "Westfälischen Volkszeitung", den "Preußischen Jahrbü-
chern" und der "Zukunft", deren Auflagen Enthüllungen über höchst ehren-
werte Honoratioren zuträglich waren, durfte aber nicht verharmlost werden.^

A, L. (1889), S. 38, S. 88. Henrich war Notar in Völklingen; s. a. Gro/O/e/c/, B., S. 43.

" Nach der Instruction des Finanzministeriums, die Erhebung der Klassensteuer betreffend wurden
die zu führenden Steuerrollen, die das Einschätzungsergebnis abschließend verkündeten, zur Einsicht
der Öffentlichkeit bereitgehalten. Nach § 32 des Gesetzes zur Einführung einer Klassen- und klassi-
flzirten Einkommensteuer vom 1.5 1851 war jedoch strikte Geheimhaltung der Ergebnisse der Veran-
lagung geboten, s §32klass . EStG 1851. in: Gesetz-Sammlung 1851. Nr. 12. S. 207.

" De/ftrflc/t, H. (1891) in: Preuß. Jahrbücher. S. 132. S. 134: ATump/ H. (1989). S. 180. A'ump/
berichtet über die Ereignisse, die den Bochumer Steuerskandal ausmachten. £>e/ftrücit war zwar
Inhaber eines Lehrstuhls für Zeitgeschichte. Er war zugleich Reichstags- und Landtagsabgeordneter.
£>e/6röc/t führte in seinen Jahrbüchern aus. daß sich in den Bochumer Vorgängen die Regel der Ver-
anlagungstätigkeit zeige. Zu niedrig besteuerte Beteiligte an dem Skandal hatten sogar noch gegen die
fehlerhaften Bescheide reklamiert und so das Verfahren ausgelöst s. De/ftnJot. H. (1891). 68. Bd.. S.
134; Wagn«r, A. (1891). S. 587.

" H. Z)«/6ri}c/l: verfügte ebenso wie M. Warden, dessen "Zukunft" 1892 in erster Auflage erschien,
über e\7cllente Informationskanäle. Sie brandmarkten rücksichtslos unabhängig von der Parteizuge-
hörigkeit, was ihnen als Verstoß erschien. Im übrigen blieb De/6rücvt skeptisch, ob sich durch Einfüh-
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Demnach waren für Preußen jedenfalls bis 1891 die Klagen Helds, später
Vockes und ähnlich W Molls fur die Besteuerungspraxis zutreffend, daß nur
die Festbesoldeten des öffentlichen Dienstes wegen der für diese Gruppe vor-
gesehenen Auskunftspflichten des Arbeitgebers richtig besteuert wurden.'*
Wir müssen ergänzend hinzufügen, daß dies nur bezüglich ihrer Arbeitsein»
kommen richtig sein mußte Schließlich gab es stets auch Beamte in höheren
Positionen mit Nebeneinkünften aus weiteren Einkunftsarten. Die Konsequenz
des Systems war: Man ließ sich zu niedrig einschätzen, führte keinerlei oder
nur die erst ab 1861 nach Handelsrecht vorgeschriebenen unverzichtbaren
Aufzeichnungen und gab vor. die Steuergesetze nicht zu verstehen Gegebe-
nenfalls wurde gegen Bescheide reklamiert. Das war völlig problemlos, da
man bei Gefahr der Aufdeckung von Widersprüchen die Reklamation jederzeit
zurücknehmen konnte. Bei dem Bochumer Gerichtsverfahren handelte es sich
nicht um Ermittlungen steuerlicher Art wegen der Beschuldigung von Stcucr-
strafvergehen, sondern um ein Strafverfahren gegen den Journalisten J.
Fusangel wegen Beleidigung, das - als im öffentlichen Interesse liegend - von
der Staatsanwaltschaft betrieben wurde Der Stcucrskandal war nur ein Neben-
ergebnis, das das Verhalten von hochrangigen Parteigängern des Finan/.mini-
sters Miquel bloßstellte" und den Angeklagten und späteren Zentrumsabge-
ordneten des Reichstages voll entlastete.

n . Gestaltungsmöglichkeiten zur Herabsetzung des Steuerzugriffs in
Sachsen nach der Steuerreform durch das EStG 1874/78

Besteuerungsidee. Steuertechnik und wirtschaftliche Mobilität sind die
wichtigsten Bestimmungsfaktoren, die über Erfolg oder Mißerfolg steuerpoliti-
scher Absichten entscheiden. Denn Steuergläubiger müssen stets mit Steuer-
widerstand durch Dispositionen der Steuerbürger zur Herabsetzung oder gar
Vermeidung der ausgelösten Steuerschuld rechnen.""

Auch das Schicksal der Reform der sächsischen Besteuerung durch das
EStG 1874/78 stand unter dem Verdikt der Auswirkungen dieser Faktoren.

rung der Verpflichtung des Bürgers zur Deklaration ohne nachhaltigen Ausbau eines amtlichen Prof-
und Kontrollapparates wesentliche Verbesserungen der viel zu geringen Veranlagungen erreichen
ließen. Er sollte Recht behalten, s. De/ftrficfc, H. (1889). Preuß. Jb., 64. Bd., S. 495.

" //eW, A. (1872), S. 294; Kocte, W. (1887). S. 487;A/erfre/, F. (1911), S. 331. A/o«, W. (1918),
S. 103.

. (1891), S. 134; ATump/ H. (1991). S. 183.

** Sfrilmpe/, B. (1966). Sozialökonomischer Wandel.... S 442; der». (1966). Steuermoral.... S. 94.
S»rfim/>e/ skizziert und interpretiert Einstellungen zum Steuerwiderstand. die heute fur die BRD ty-
pisch sind und bringt sie in Verbindung mit den sozialen Randbedingungen. ,
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Eine Untersuchung der sozialen Randbedingungen zur Zeit der Steuerreform
in Sachsen zeigt, daß eine überdurchschnittlich hohe wirtschaftliche MobiLtat
der dortigen Gesellschaft der Durchsetzbarkeit einer völlig neuartigen Be-
steuerung nicht förderlich sein konnte. Im Vergleich mit Preußen gehörte das
Königreich Sachsen nämlich nach der Jahrhundertmitte neben Württemberg
und den Stadtstaaten Hamburg und Bremen zu den am stärksten industriili-
sierten Ländern Deutschlands mit dem höchsten Lebensstandard der Bevölke-
rung^' Der Übergang von einem starren Wirtschaftssystem, in dem der Agrar-
und Klcingcwerbesektor dominierte, zu größeren und flexibleren Prodik-
tionsstrukturen war in Sachsen nach 1870 bereits weit fortgeschritten. Der \cr-
hältnismäßig hohe Grad an Mobilität wurde obendrein von starken Wancer-
bewegungen der Arbeiterschaft im Halbjahresrythmus. der sogenannten
"Sachsengängerei" mit den hierdurch verursachten weitreichenden wirtschaft-
lichen Folgewirkungen noch unterstrichen.*"

Erst die Kenntnis der leitenden Grundgedanken des Gesetzes und der zu de-
ren praktischer Umsetzung verfolgten Besteuerungstechnik kann uns heute
den Zugang zur konkreten Auslegung des im Gesetz normierten Besteuerurgs-
gegenstandes. des darin festgelegten Umfangs steuerbarer Vorgänge und zu
der Handhabung der Veranlagung im Regelfall vermitteln.

iVacAdbm dA? jSÄrfcsY,sr.te ÄsgA?.iw£ /wr.b fiora? vf/^ehUcbco Reformversjch
von 1869 zur Verbesserung der Zustände 1871 dem Landtag einen eigenen
Reformvorschlag vorgelegt hatte.'" kam es in dessen neugebildeter "außer-
ordentlicher Deputation der Zweiten Kammer des Landtages für die Steuer-
reformfrage" zwar zu konkreten ablehnenden Erörterungen der Regierungs-
vorlage, zugleich aber zu einer mehrheitlichen Willensbildung über neue lei-
tende zu verfolgende Reformgesichtspunkte/" Nach Prüfung einer großen
Zahl angeforderter Gutachten beschloß der Landtagsausschuß in seinem am 6.
September 1872 gefertigten und am 19. November 1872 dem Landtag vorge-

*' //o/fmami, W. G./Mfl//«r. J. H. (1959). S. 14, S. 87. S. 99, S 112. S. 148; //e/incA, L. (1889),
S. 72. S. 84: Wi'/c/mg, Graf A.. S. 211. Graf Jf/Wmg war promovierter Jurist. Die Einkommens-
entwicklung in Sachsen kann verfolgt werden in: //e/j8. C. (1893), S. 81.

" AÜSrger. K (1890). S. 1. S. 3. S. 76. S. 169, hierzu: OettrücA:. H., Preuß. Jb. 1890, S. 705. Zwar
betraf die kontinuierliche Wanderbewegung von ca. 72.000 Arbeitskräften im Halbjahresrythmus aus
Hinterpommem. Westpreußen. Posen und Schlesien im wesentlichen die zu Preußen gehörende "Pro-
vinz Sachsen", sie erstreckte sich jedoch auf den Bereich des Königreichs Sachsen.

*' Conrad. J. (1871), S. 428; ders. (1873), S. 229; ders. (1875), S. 304; Genie/, J. (1874). Sp.
1373. Sp. 1380; ders (1875), Sp 1519; //ojßnami. A. (1906), S. 74; von Mwtfr, H (1903), S. 78;
/ /«M.A. (1872), S. 321;

** G e n » / . J. (1874). Sp. 1383; s. a : Bericht nebst Beilagen der außerordentlichen Deputation fur
die Steuerreformfrage. vorgelegt am 19.11.1872. in: Mittheilungen über die Verhandlungen des Ijjid-
Uges. II Kammer. 91 Ocflcntl. Sitzung. Dresden. 30.11 1872. S. 3301; hierzu: ( .omW. J. (1873), S.
247;ders (1875). S. 304. • - - , , - - .. >- -. . , « , . . , , ,>,,. .«., ,
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legten Bericht, die von Gustav Schmoller 1863 entwickelte Bestcuerungsidce
zur Grundlage der sächsischen Einkommensteucrreform zu machen." Sie
legte in dem Bericht das steuerbare Einkommen eines Bürgers fest als "die
Summe von Mitteln, welche der Einzelne ohne in seinem Vermögen zurück-
zukommen, für sich und seine Familie, für seine geistigen und körperlichen
Bedürfnisse, für seine Genüsse und Zwecke, kurz, für die Steigerung seiner
Persönlichkeit in einer Wirtschaftsperiode verwenden kann"'" Dabei berief
sich der Beschluß nicht nur auf Schmollers Beitrag von 1863. sondern auch
auf Adolf Hclds kritische Auseinandersetzung''" mit der seit 1820 eingefahre-
nen preußischen Bcstcucrungspraxis von 1872. Held hatte sich für den in
seiner Abhandlung grundlegenden Einkommensbegriff ausdrücklich auf
Schmollers Beitrag von 1863 bezogen. Der Referent des Landtagsausschusses
für die Einkommensteuerreform, Julius Gcnscl. war Mitglied des Vereins für
Socialpolitik unmittelbar nach dessen Gründung. Er hatte ebenso wie Adolf
Held 1872 von den Gründungsmitgliedern den Auftrag zur Anfertigung eines
Gutachtens zur Reform der Einkommensteuer übernommen Die beiden Gut-
achten, die von den Schmollcrschen Gesichtspunkten Gebrauch machten,
erschienen im März 1872 und wurden sofort von Gcnscl zur laufenden Erörte-
rung eines Reformentwurfs im sächsischen Landtagsausschuß eingebracht /*"

Indem die Deputation in ihrem Bericht der sächsischen Regierung Auflagen
zur Fertigung einer reformierten Gesetzesvorlage erteilte, gab sie auch konkre-
te Hilfestellungen, wobei sie skizzierte, wie sie sich die praktikable Umsetzung
der Schmollerschen Besteuerungsidee für ein neuartiges Einkommensteuerge-
setz dachte. Sie umriß das ihr vorschwebende Bcstcuerungsgut. das dann spä-
ter von der Regierung im Besteuerungsgegenstand des Gesetzes einen endgül-

*' Sc/imoHer, G. (1863), S. 52 und s. Bericht der auBerordentl. Deputation .... (wie Anm. 44) S
3313

** Bericht der auBerordentl. Deputation der Zweiten Kammer für die Steuerreformfrage, in: Beilage
zur dritten Abtheilung, 3. Bd. Landtags-Arten von den Jahren 1871/72, die Berichte der Zweiten
Kammer enthaltend, S. 435; ebenso: wie Anm. 44, S. 3313.

Bericht der auBerordentl. Deputation (wie Anm. 44), S. 3313; ebenso: Beilage zur dritten Abthei-
lung... (wie Anm. 46), S. 435. / /eW war Gründungsmitglied des Vereins für Socialpolitik.

** //eW, A. (1872), S. 66, S. 90. Die Reform der Einkommensteuer gehörte bei Gründung des Ver-
eins für Socialpolitik zu den vordringlichen Themen, die bereits 1873 auf der ersten Sitzung behandelt
werden sollte. Die nach Sctomo/Zerj Anregung gefertigten Gutachten hierzu lagen bereits im Mir/.
1873 vor. Die Behandlung wurde jedoch auf die dritte Generalversammlung vom Oktober 1875
verschoben. Denn A.'na/y? hielt fest: "Die Steuer ist ganz verfahren, denn das hat weder Anfang noch
Ende", s. ßoeje, F. (1939). S. 16. Siehe: Die Personalbesteuerung, Gutachten auf Veranlassung der
Eisenacher Versammlung zur Besprechung der sozialen Frage, in: Schriften des Vereins für Socialpo-
litik, 3. Bd. 1873; darin: A/eW, A.. Gutachten über die Steuerfrage, S. 23. u. Oen*W. J.: Wie ist unsere
bestehende directe Personalbesteuerung im Sinne von Gerechtigkeit und einer richtigen Würdigung der
wirthschaftlichen Interessen am zweckmäßigsten zu reformieren. S. 39. Genje/ brachte diese Gutach-
ten in die Landtagsverhandlungen ein, s. Ge/ue/, J. (1874), S. 1405.
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tigen ausformulierten Ausdruck erhalten sollte, wie folgt: "Unter dem Einkom-
men eines Steuerpflichtigen ist der Gesamtbetrag desjenigen zu verstehen, was
derselbe an Geld oder Geldeswerth durch seine wirthschaftliche Tätigkeit oder
auf sonst berechtigte Weise, nach Abzug aller Produktionskosten mit Ein-
schluß der Schuldzinsen innerhalb Jahresfrist erwirbt und für seinen und sei-
ner Angehörigen Unterhalt. Nutzen und Vergnügen verwendet oder zur Ver-
besserung seiner Vermögensverhältnisse erübrigt"/'

Es schien der Deputation dabei "zur Vermeidung von Mißverständnissen
nothwendig, solche Einnahmen, welche ihrer Natur nach als eine Vermehrung
des Stammvermögens betrachtet werden, ausdrücklich von dem "Einkommen"
im Sinne des Stcucrgesetzes auszunehmen ...".'" Hierzu zählte sie aber erläu-
ternd nur "Erbschaften, Vermächtnisse. Aussteuer und dergleichen"" auf.
Diese Regelung sollte garantieren, daß alle hier nicht ausdrücklich erwähnten
Vermögensmehrungen dem Besteuerungsgut zugerechnet würden. Durch diese
Auflagen der Deputation des Landtages war für die Regierung der Ausle-
gungsrahmen für die einzelnen konkreten Bestimmungen des Besteuerungsge-
genstandes des sächsischen EStG 1874/78 durch dessen Entstehungsgeschich-
te festgeschrieben. Im Grunde blieb die hier vorgegebene einheitliche innere
Flegelhaftigkeit der Vorschriften bis zum Jahr 1919 ungebrochen, wenn auch
gelegentlich als Folge der von der preußischen Finanzrechtsprechung später
ausgehenden zunehmenden Einflüsse zu einer Vereinheitlichung der Begriffs-
auslcgungcn Unsicherheiten und später auch Einbrüche in die sächsische Be-
steucrungspraxis feststellbar sind." Die völlig unterschiedliche Auslegung
einiger grundlegender gleichlautender Begriffe des späteren preußischen Steu-

" Bericht der außerordentl. Deputation ... (wie Anm. 46), S. 436. S. 437.

" Bericht der außerordentl. Deputation ... (wie Anm. 46), S. 436.

" Bericht der außerordentl Deputation ... (wie Anm. 46). S. 437.

" Hierzu mag folgendes Beispiel dienen: Obgleich die Aufzahlung der nicht steuerbaren außeror-
dentlichen Einnahmen abgeschlossen sein sollte, wurden später z. B. Lotleriegewinne und ebenso
wegen § 762 B ü B nicht einklagbare Gewinne aus Differenzgeschaften und Spiel- und Wettgewinne
als nicht steuerbare außerordentliche Einnahmen behandelt s. Wac/i/er, P. (1912). Bern. 15 zu § 15
sachs. EStG 1874/78. S. 60 Nach dem preuß. EStG mangelte es an der Subsumierbarkeit unter § 7
preuß EStG 1891. da keine bestandigen Quellen der Güterproduktion den Einnahmen zugrunde lagen.
Die Zuflüsse waren daher nicht steuerbar. Es konnte nicht ausbleiben, daß bei gleichlautenden Begrif-
fen die politisch führende Rolle Preußens für die Auslegung bedeutsam wurde, zumal B. fu/jfmg,
spater sein Nachfolger G. Sfruc und P. tf'ac/i/er über die Rechtsprechung der Finanzgerichte ihrer
Lander in der DJ/, kontinuierlich berichteten. Die Zeitschrift war 1896 zu eben diesem Zweck von
Z^/>ani/ begründet worden (DJZ 1896. S. 1). Die zunehmende Bedeutung Preußens bei der Auslegung
von steuerlichen Begriffen wurde öfters als Gängelei heftig beklagt s. Puforiuj. T. (1919). Unser
Steuerrecht . . . S 78. / 'utormj beklagt den "Einfluß Fuistingschen Geistes" in der Finanzrechtspre-
chung. Vernichtende Kritik fand A/eyer. R. (1903), S. 125. S. 126, wenn er den Einfluß des preuß.
OVG bedauert. Ähnliches findet sich vorsichtiger bei itäcMer (1912). S. 355, und A/mW. F. (1911),
S. 349; ders (1914), S 149.



II GestaltungsmOglichkeiten in Sachsen nach 1874/78 $9

errechts gegenüber der sächsischen Besteuerungspraxis konnten jedenfalls vor-
erst nicht übersehen werden.

Nicht nur die Besteuerungsidee, die dem sächsischen EStG 1874/78 zugrun-
de lag. ließ einen völligen Bruch mit der herkömmlichen Bcstcuerungspraxis
erkennen: auch die Steuertechnik, die Umsetzung des Gesetzes, folgte neuarti-
gen Gesichtspunkten Die Besteuerungsidee Schniollcrs setzte die aktive Mit-
wirkung in Form der sogenannten "Selbsteinschät/ung" oder heute "Steuer-
erklärung" der Zensiten voraus Diese wurde ein Kernstück der Reform Nach
dem Gesetz und den dazu erteilten Verwaltungsanwcisungcn war die Finanz-
behörde zwar in der Regel verpflichtet, bei der amtlichen Veranlagung den
abgegebenen Deklarationen nach Ausräumung auftretender Zweifelsfragen in
Erörterungen mit dem Steuerbürger zu folgen ^ Bei substantiierten und un-
aufgelösten Bedenken durfte sie jedoch bei der Veranlagung "auf Grund ihrer
eigenen Kenntnis der Verhältnisse"" von den Angaben in der Erklärung des
Steuerpflichtigen im Interesse einer gleichmäßigen Lastern crtcilung abwei-
chen. Dem Steuerpflichtigen blieb dann aber nach dem Gesetz die Möglich-
keit, durch Einlegung eines Rechtsbehelfs eine neue Entscheidung über die
Veranlagung nach ausgiebiger Erörterung der Zweifelsfragen, gegebenenfalls
nach Vorlage von Büchern. Aufzeichnungen und Urkunden, nach gerichtli-
cher Einvernahme von Zeugen und Sachverständigen und sogar bei Verlangen
nach Eidesleistung herbeizufuhren oder dieselbe gegebenenfalls nach Einlc-
gung eines Rechtsmittels vom Gericht berichtigen zu lassen." Die weiterge-

" § 43 Abs. 3 sächs EStG 1874/78; hierzu: Instruction vom 7.12.1878, in: Ooetz- u. Verord-
nungsblatt 1878. S. 532; s. auch: Genre/, J. (1874), Sp 1480.

" § 43 Abs. 4 sächs. EStG 1874/78.

Der Rechtsbehelf war an die Einschätzungskommission, die den angefochtenen Bescheid erteilt
hatte, zu richten (§ 46 i. V. m. § 48). Die Kommission durfte die Einschätzung abändern, sofern das ihr
vom Pflichtigen freiwillig vorgelegte Beweismaterial die Fehlerhaftigkeit der angefochtenen Festset-
zung schlussig darlegte (§ 56 Abs. 2). Gelangte sie jedoch zu der Überzeugung, daß die Entscheidung
von der Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung oder der Vorlage von freiwillig nicht zur Einsichl
angebotenen Geschäftsbüchern und Urkunden abhängig gemacht werden müsse, so hatte sie das Ver-
fahren an die Reclamationscommission abzugeben (§56 Abs 3). Dieses desgleichen aus einem Beam-
ten des Finanzministeriums als Vorsitzendem und sechs weiteren Mitgliedern gebildete Beschlußgre-
mium durfte dann Zeugen und Sachverständige anhören und, sofern erforderlich, vom Gericht eidlich
vernehmen lassen, von dem Steuerpflichtigen Auskünfte und gegebenenfalls mit Eidesleistung die
Vorlage von Geschäftsbüchern und Urkunden verlangen (§ 62). In § 6 der Instruction zum sächs EStG
1874.78 v. 7.12.1878 (Gesetz- u. Verordnungsblatt 1878. S. 526) wurde den Einschätzungscommis-
sionen "eine ganz besondere Sorgfalt" beim Umgang mit den Deklarationen und. wenn erforderlich,
eine rücksichtsvolle Erledigung der Veranlagung durch Erörterung von Unklarheiten angeordnet. Eine
der sachgerechten Bearbeitung nicht dienliche Übernahme der späteren preußischen Bestimmung eines
einzuleitenden schriftlichen formalistischen Beanstandungsverfahrens. dessen Auswirkungen aus der
Veranlagung regelmäßig ein quasiforensisches streitiges Verfahren entstehen ließen, hat Sachsen trotz
offensichtlichen Drucks nach 1891 ständig abgewehrt, s. (fac/i/er, P (1912). Das Königlich-
Sächsische .... Bern. 4 zu § 42 sächs EStG 1874/78. S. 136. Verschiedene Äußerungen /-ufirmgi.
W ' W i und IfacWerj lassen erkennen, daß Sachsen in dieser Hinsicht sich in einer Abwehrhai-
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henden Kontroll- und Prüfungsbefugnisse der Verwaltung waren mithin da-
durch gewährleistet, daß diese bei Auftreten vom Steuerbürger nicht ausge-
räumter Bedenken und Zweifel von der Erklärung nach eigenem Ermessen
durch Schätzung abweichen durfte und dem Steuerpflichtigen dadurch zur
Berichtigung der Veranlagung bei undurchsichtigen Vorgängen eine erhöhte
Beweislast durch eine nachgeschobene intensive Prüfung des Sachverhalts
aufgebürdet werden konnte.'*

Im übrigen sorgte ein streng gehandhabter gesetzlich geregelter Sanktions-
mechanismus durch empfindliche Geldstrafen für die Beachtung der Geset-
zesvorschriften." .... , ,„, „„s, ;.̂ f .;,,.,-*<!,•

Eine vertraucnschaffende Besteucrungsidee und eine abgestimmte, auf
gleichmäßige Lastenverteilung ausgerichtete Steuertechnik ermöglichten in
Sachsen trotz Übergangsschwierigkeiten und den Steuerwiderstand begünsti-
gender hoher sozialer Mobilität zusammen mit einem streng gehandhabten
Steuerstrafrecht eine fortan reibungslos ablaufende Besteuerungspraxis mit
einem - wie man der Berichterstattung entnehmen muß - zufriedenstellenden
Steuerklima.'" In einer Fachzeitschrift erfuhr man nach Inkrafttreten des Ge-
setzes, daß der Gesetzgeber den "Anschauungen des Abgeordneten Dr. Gensei
gefolgt (sei), der sich die Ergebnisse der neuen wissenschaftlichen Forschung
zu eigen gemacht hat" *'

Das sächsische EStG 1874/78 enthielt, der zugrundeliegenden Besteue-
rungsidec entsprechend, eine Generalklausel, was als steuerbares Einkommen

tung befand. Gemäß § 64 sächs. EStG i. d. F. des Gesetzes von 1900 konnte Berufung gegen die
Entscheidung der Reclamationscommission bei dem sächs. OVG eingelegt werden.

** Dieses Verfahren ähnelt der in England eingeschlagenen, bis heute üblichen Vorgehensweise.
Sobald der Steuerpflichtige auftretende sachlich berechtigte Zweifel gegenüber der erörternden Behör-
de nicht ausräumt und sein Begehren durch Eidesleistung in sachlicher Hinsicht nicht nachweist, darf
die Finanzvcrwaltung die Bcmessungsgrundlage schätzen und den Zensiten auf diese Weise zum
schlüssigen Nachweis zwingen, hierzu: SeicAe//, B. (1969), S. 21. In Großbritannien werden umfang-
reichere Steuerhinterziehungen durch die Gefahr einer Schätzung der Bemessungsgrundlage von der
Behörde in Schach gehalten Hinzu kommt das gegenüber der BRD andere Berufsrechts der "public
accountants". Diese ersetzen die deutsche Betriebsprüfung der Finanzverwaltung und nehmen durch
die Form ihrer institutionellen Eingliederung eine Mittlerstcllung zwischen Finanzverwaltung und
Steuerpflichtigen ein. s. ßeic^e/f. B. u. a. (1969). S. 21.

" §§ 68 fT. sächs. EStG 1874/78: § 27 Instruction v. 7.12.1878, in: Gesetz- und Verordnungsblatt
1878. S. 540. Das Reichsgericht als letzte Instanz in Strafsachen bestätigte später die fur die Zeitver-
hältnisse rigorose sächsische Handhabung des Steuerstrafrechts, s. hierzu: Urteile des Reichsgerichts in
Strafsachen U. IV 301/09 v. 15.6.1909, in: ERGSt 42. Bd.. 1909. S. 376. u U IV 509/07 v.
8.10.1907. in: ERGSt 40. Bd. 1907, S. 305. Die Öffentlichkeit hatte offenbar für die rigorose Spruch-
praxis Verständnis, s. WiMmg, Graf A.. S. 211. Wibftng war Richter am OVG. s. ./ujruj. J.. S. 71.

" Oenje/. J. (1885). S. 502, We/incA, l , (1889). S. 81; WacMer. P. (1903), Ein ffinfundzwanzig-
jähriges ... S. 508; S/fiter (1913). S. 623; ItVWi/ig, Graf A. (1893), S. 211.

"Conrad . J. (1879), S 465. S. 449 """"'•"";
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im Sinne des Gesetzes "gilt".*" Nur zur statistischen Erfassung und als Bei-
spiele wurden aufgegliederte Einkunftsarten aufgeführt. In einem Enumcrativ-
katalog wurden bestimmte Wertzugänge als Ausnahmen von der Besteuerung
ausgenommen.*' . .i»

Grundsätzlich war alles steuerbar, was ein SteucrbUrger in einem Kalender-
jahr bei gleichem Vermögensstand hinzu erwarb, also aufsparte oder für sich
und seine Angehörigen verbrauchte oder hätte verbrauchen können Entspre-
chend war auch nach dem Grundgedanken des Gesetzes ein nach kaufmänni-
schen Gesichtspunkten aufzustellender Bcstandsverglcich für die Ermittlung
der Bemessungsgrundlage für den Steuerzugriff entscheidend In dem Vcr-
handlungsbericht der Kommission für die Reform der Einkommensteuer war
entsprechend 1872 festgehalten worden, "vom fiskalischen Standpunkt könne
man in der That nur wünschen, daß jeder Steuerbürger verpflichtet wäre, in
kaufmännischer Weise Bücher zu führen und sein Einkommen alljährlich
festzustellen"." Wenn aus Gründen der Praktikabi lität jedoch der Bcstands-
vergleich als Ermittlungsvorschrift nur für buchführungspflichtigc Kaufleute
vorgeschrieben (§21) und in anderen Fällen die hergebrachte Übcrschußrcch-
nung vorgesehen wurde, so blieb der Grundgedanken der Bcstcucrungsidcc
jedenfalls stets verbindlich"

So gehörte es in Sachsen der Regel nach zur ständigen Spruchpraxis von
Reclamationscommissionen und des später geschaffenen Senats für Staatssteu-
ersachen bei dem sächsischen Oberverwaltungsgericht, daß realisierte Vermö-
genszuwächse als Veräußerungsgewinne bei allen Einkunftsarten insoweit
steuerbar waren, als sie bei einem fiktiven Bestandsvergleich als Vermögens-
zugang verbrauchbar erscheinen konnten.** «te-y us- ' - ; B.;,t-j#r-^.* c f> J«K;

Nicht realisierte Vermögenszuwächse waren dagegen nach den Bestimmun-
gen im Gesetz nur steuerbar, insoweit die "Gebräuche eines ordentlichen

" § 15 sichs. EStG 1874/78, s. Anlage 1. ; , . 4 j , ; , . / , - , , , ; : . •

" § 15 Abs. 2 sichs. EStG 1874/78. s. Anlage 1.

" Gen«;/, J. (1874), Sp. 1462; hierzu: Mittheilungen über die Verhandlungen ...(wie Anm. 44), S.
3326.

" § 21 Abs. 1 sichs. EStG 1874/78, s Anlage 1., § 64 Instruction v 7.12.1878, s Anlage 1 Die
hier gefundene Vorschrift entspricht den noch heute in § 4 Abs. 3 EStG 1993 normierten Regelungen.

" H'acWer, P. (1912). Das Königl.-Sächs Bern. 14 zu § 15 sachs. EStG 1874/78, S. 59. S. 60.
Hier gibt WacMer die Generalregel wider, s. hierzu: Urteile des OVG in SUaUsteuertachen v.
20.5.1912 und v. 26.4.1906 (zitiert nach Jfoc/i/er). S. a.: Verordnung den Betrieb von Börsengeschäf-
ten fur eigene Rechnung betreffend, in: Minheilungen aus der Verwaltung der directen Steuern im
Königreich Sachsen v. 24.12.1883. Bd. 1, S. 134. . . . ,
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Kaufmannes" einen Gewinnausweis fur Kaufleute zuließen und dieser in die
Handelsbilanz auch eingestellt war."

Nach dem Besteuerungskonzept waren auch alle werthaltigen Entnahmen
aus einer eigenen Wirtschaft für private Zwecke als Einkommensteile Steuer-
bar"

Wichtig erscheint auch, daß jeder realisierte Wertezugang steuerbar war,
unabhängig davon, ob ihm ein Rechtsanspruch zugrundelag, oder nicht *

Die für die gänzlich anderen Problemstellungen der klassischen National-
ökonomie wichtige Unterscheidung zwischen "produktivem" und "unproduk-
tivem" "abgeleitetem Einkommen", die bis heute in der Differenzierung von
steuerbarem "Markt-" bzw. "Erwerbseinkommen" und nicht steuerbaren priva-
ten Vermögensmehrungen in der Diskussion Bedeutung für die Besteuerung
behalten hat/'" fand in dem sächsischen EStG 1874/78 keinerlei Funktion.
Insoweit folgte das Gesetz streng der Schmollerschen Besteuerungsidee mit
dem ihr eigenen Maßstab für Leistungsfähigkeit.

In seiner Definition dieses Maßstabes für die Leistungsfähigkeit eines Steu-
erbürgers und damit für eine überzeugende Bemessungsgrundlage der Be-
steuerung hatte Schmolier dem tatsächlichen getätigten Verbrauch die Rolle
eines zusätzlichen Kriteriums gegeben.*' Das sächsische EStG 1874/78 schuf
aus diesem Gesichtspunkt den Ersatztatbestand einer Besteuerung nach dem
Verbrauch, sofern die Aufwendungen eines Steuerbürgers sein rechnerisch
ermitteltes Einkommen überschreiten.™

Jastrow sprach daher später in einem Vergleich des preußischen EStG 1891
mit dem sächsischen Vorbild von dem letzteren als "einer kombinierten Ein-
kommen- und Verbrauchssteuer". Dies hing gewiß damit zusammen, daß der

" § 19 Abs. 1 sachs. EStG 1874/78; § 18 sachs. EStG 1874A78 i. V. m. §§ 57. 59 Instruction v.
7.12.1878.

** § 15 Abs 1 sichs. EStG 1874/78. Zur Auslegung s. JfacA/er. P. (1912), Bern. 2 u. 5 zu § 1
sächs EStG 1874/78.

•' KVicMer. P (1912). Das Königl.-Slchs Bern 1 zu § 15 Ziff. 1 sichs EStG 1874A78 und die
angegebene Finanzrechtsprechung.

** S. hierzu: Sm/fA. A., 5. Aufl. 1789. Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur
und seiner Ursachen, übersetzt von C. AecJtrtemva/c/. München 1974. 2. Buch, 3. Kap.. S. 272. insbes.
S. 274; s. a. flau. K. H (1864), S. 404. S. 405; ders. (1865). S. 193; Äocj/er. H. (1868). S. 302.

** ScAmotfer. G. (1863), S 53. S. 54. Bei Sc/imo//er heißt es: "Die wenigen Fälle von Verschwen-
dern ausgenommen, muß jede Bedürfnisbefriedigung auf einem Einkommen beruhen; Niemand kann
dauernd Ausgaben für seine Persönlichkeit machen, ohne Einkommen" Diese Feststellung war Aus-
fluß von .SV/imo/fcrs Definition eines Maßstabes für die Leistungsfähigkeit einer Person als Bemes-
sungsgrundlage für die Einkommensteuer.

" '§ 15 Ziff. 6 sichs. EStG 1874 78, s. Anlage 1. . . ^ • >t
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Besteuerung nach dem Verbrauch in der Praxis in Sachsen große Bedeutung
zukam. '

Fragen wir nach Erörterung der Gesetzessystematik nach legalen Möglich-
keiten der Steuervermeidung, so richtet sich die Aufmerksamkeit auf die mög-
lichen wirtschaftlichen Dispositionen des Steuerbürgers bezüglich der erwarte-
ten Wertezugänge. Dabei wollen wir von Steuerentlastungen abschen, die
durch Verlagerungen von Wohnsitz und Bclegenhcit des Unternehmens oder
durch doppelte Wohnsitze in verschiedenen Ländern erreichbar waren.'"
Ebenso wollen wir die zur Steuervermeidung betriebenen Dispositionen von
Aktiengesellschaften und anderen juristischen Personen des Handelsrechts bei
der Bemessung von ausgeschütteten Dividenden. Investitionen und Gestaltung
der Abschreibungen und sonstigen Betriebsausgaben erst später in die Erörte-
rung einschließen. ' Die hier eröffneten Möglichkeiten betrafen nur einen sehr
kleinen, wenn auch maßgeblichen Kreis von Steuerbürgern.

In dem skizzierten Bcstcucrungss)stem nahmen bei der Veranlagung nicht,
wie später in Preußen, die Prüfung von Definitionen und rechtlichen Zusam-
menhängen, sondern wirtschaftliche Fragen, wie Schätzungen von Vermö-
genszuwächsen. Aufstellungen ortsspezifischcr Preisbewegungen. Kosten-, Er-
lös- und Umsatzrelationen, Vergleiche von Märkten, Mengcnbcrcchnungcn,
Bewertungen von Wirtschaftsgütern, Aufstellungen über die Lebensdauer von
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die Anfertigung von Richtsatzsamm-
lungen etc. große Aufmerksamkeit in Anspruch. Die Finanzbeamten, die die
Einschätzungskommissionen leiteten, erhielten - anders als in Preußen - eine
entsprechend wirtschaftlich ausgerichtete Ausbildung.'" Die das sächsische
Gesetz beherrschende, den Steuergegenstand - mit wenigen aufgezählten Aus-
nahmen - als Summe aller dem Steuerbürger zuwachsenden werthaltigen

H'. J. (1891), S. 744. Die vielen Entscheidungen der Reclamationscommission und des
spateren OVG in Staatssteuersachen wegen einer Besteuerung nach dem Verbrauch zeigen, dal) dieser
Regelung in Sachsen eine große Bedeutung zukam, s. z. B. Mittheilungen aus der Verwaltung .... Bd.
V 1900. Sammlung WacMer, P./Afoumfor/; E., Sammlung Sc/ie/c/>er, W.

" § 2 Abs. 2. § 5 . § 8 sachs. EStG 1874/78. ~ •

" § 4 Abs. 2 sächs. EStG 1874/78. ' ' ''''"" ' ' ' ' '

'* Hierzu: AT/rjcA. L , S. 73. S. 76 und ß/ü/ier (1913), S. 621; JfocWer, P. (1912), Moral und
Technik .... S. 353. S. 354. S. 355; für Preußen: M/c/>ae/;j (1912), S. 98; POHJC/I, A. (1976), S. 116.
S. 117; De/irüc/fc, C. von (1917). Nach Ä/ü/ier waren die Bezirkssteucrinspcctoren. die nach dem
Gesetz vom Finanzministerium zur Leitung der Einschälzungscommissionen berufen wurden, nur
ausnahmsweise ausgebildete Juristen. Sie erhielten vom Ministerium eine wirtschaftlich und steuerlich
ausgerichtete Spezialausbildung. Auch .9c/>mo//er hatte eine vergleichbare Ausbildung erhalten, die er
im November 1862 mit dem Assessorexamen abschloß. S. «.: fluc*. L. (1919), S. 559. S. 566, S. 577.
Der Aufsatz stammt aus dem Jahr 1917. s. S. 551. 5ucfc trat trotz seiner Eigenschaft als hoher, mit der
Veranlagungspraxis vertrauter preußischer Finanzbeamter fur den wirtschaftlich ausgerichteten lachsi-
schen Ausbildungsgang der Finanzbeamten auch in Preußen ein. : - •*
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Wirtschaftsgüter bestimmende Generalklausel, machte die Suche nach
Schlupflöchern im System für den normalen Steuerbürger überflüssig. Die
Regelung verschob das Interesse von der Durchprüfung des Normengefuges
auf eine Suche nach Schwachstellen im praktischen Abrechnungswesen. Denn
der Schwerpunkt der Veranlagung lag nicht mehr, wie in Preußen bis 1891
und noch darüber hinaus, in der Reclamationsinstanz. sondern in der
Selbsteinschätzung. Für den Stcuerbürger war es zur Herabsetzung des Steuer-
zugnffs daher empfehlenswert, sich über die einzelnen ihm zuteil gewordenen
steuerbaren Wertzugänge rechnungsmäßig Klarheit zu verschaffen, sei es als
Unterlage für die Sclbsteinschälzung, sei es als Verteidigungsmaterial gegen
Überschätzung von Seiten der sachkundigen Finanzbehörde."

Das Abrechnungswesen und insbesondere Bilanzlehre und Bewertungsfra-
gen fanden daher in Sachsen frühzeitig vor allem an der Universität Leipzig
und zur Jahrhundertwende an der dortigen Handelshochschule ein geistiges
Zentrum.'' Durch die in dem EStG 1874/78 normierte "Maßgeblichkeit der
Handelsbilanz." führten die Differenzen zwischen den unterschiedlichen Inter-
essen bei Aufstellung von Handels- bzw. Steuerbilanzen bald zu Meilensteinen
in der Entwicklung von "Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung" (GoB).
die auch für das Steuerrecht verbindlich waren Entsprechend hoch war der
Ausbildungsstand der Finanzbeamten, die schwerpunktmäßig eine wirtschaft-
lich praktische und nicht formal juristische Ausbildung erhielten und - vom
Finanzministerium berufen - den Einschätzungskommissionen vorstanden.'*
Zur Entscheidung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln waren im ersten In-
stanzenzug das Finanzministerium und dortsclbst ebenfalls nicht Juristen, son-

d, H. (1889), S. 37, S. 38. //oworc/war Inhaber eines Uhrstuhls für landwirtschaftliches
Rechnungswesen an der Universität Leipzig. Er entwickelte bereits sehr frühzeitig (1872) Vorlagen für
die Erfassung von Vorgängen in der Landwirtschaft, die als Aufzeichnungen zur Erstellung einer noch
heute als modern bezeichneten doppelten Buchführung zur Erfolgsermittlung, aber auch zur rationalen
Betriebssteucrung geeignet war. Seine Empfehlungen zeigen jedenfalls, daß er den Schwerpunkt der
Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage im Rechnungswesen sah.

" Hierzu: A M J C / I , A. (1979), Von der Einkommensteuer .... S. 449, / / amen , R. (1990), S. 24. In
Leipzig entstand die erste deutsche Handelshochschule, an der nach 1898 die führenden deutschen Be-
triebswirte wie E. Sc/ima/enftacA. F. F«cAer. H. MC/W/JC/I und W />rio« das Diplom erwarben.
Bereits 1873 entwickelte der bereits genannte H. / /oward Schemata für landwirtschaftliche Rentabili-
tätsberechnungen (1873). ebenso befaßte er sich mit dem nach Steuerrecht zu erfassenden "Werth der
zum Haushalte verbrauchten Erzeugnisse der eigenen Wirthschaft" (§ 15 Abs. 1 Satz 1 sächs. EStG
1874/78), s. Howard. H. (1889). S 33.

" Hierzu: Sarr/>. K. (1953). S. 215; Paujcfc. A. (1979). Von der Einkommensteuer .... S. 448.

§ 25 sachs EStG 1874/78. Die Einschitzungscommissionen bestanden aus vier bis sieben Mit-
gliedern. Den Vorsitz führte der vom Finanzministerium bestimmte Bezirkssteuerinspector. Er war
Beamter des Finanzministeriums. Erforderlichenfalls wurde ihm vom Finanzministerium ein Stellver-
treter zur Seite gestellt, s. § 3 Instruction v. 7.12.1878. _ . , .. ,
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dem wirtschaftlich ausgebildete Sachkundige zuständig ' In den später als
Beschwerdeinstanz eingerichteten Senaten für Staatsstcuersachen am sächsi-
schen Oberverwaltungsgericht waren dann ausschließlich Volljuristen als
Richter mit der Entscheidung befaßt. -iruff

Daß der Grundgedanke der sächsischen Einkommensteuer bis in die Einzel-
regelungen der "Instructionen" hinein konsequent zur Garantie einer nach der
Schmollerschen Definition von Leistungsfähigkeit orientierten Lastcnvcrtci-
lung eingearbeitet war. ergeben beispielhaft die Regelungen für den Betrieb
einer Landwirtschaft *° Eben hier zeigte sich besonders drastisch der für die
Zeitspanne so charakteristische, große Verärgerung schaffende hohe Lebens-
standard einzelner Begüteter. die jedoch nie anteilig zu einer angemessenen
Beteiligung an den Steuerlasten herangezogen wurden. Nicht nur "der Wen
der zum Haushalt verbrauchten Erzeugnisse der eigenen Wirtschaft" gehörte
in Sachsen fortan zum steuerbaren Einkommen, sondern ebenso der Mietwert
der eigenen Wohnräume einschließlich derjenigen für das zum privaten Haus-
halt gehörenden Personals, der "Stallungen für Luxuspferdc und Wagcnrcmi-
sen für Kutschwagen"" etc. Schließlich wurde auch die Ausübung des Jagd-
rechts durch den Eigentümer - anders, als später in der in Preußen gefunden
Regelung (Liebhaberei) - ebenso als ein entnehmbarcs bewertungsfähiges
Wirtschaftsgut beurteilt, das bei Eigennutzung in Höhe des marktüblichen
Nutzungsentgelts nach den Grundgedanken des Gesetzes zum steuerbaren
Einkommen gehörte.®*

" S § 60 sachs. EStG 1874/78. Der Vorsitzende der Reclamationscommission mußte Beamter des
Finanzministerium sein. Von den sechs weiteren Mitgliedern mußten zwei vom Finanzministerium, die
übrigen vom Kreisausschuß gewählt werden. Die Vorbildung der Finanzbeamten war im einzelnen
vom Gesetzgeber nicht vorgeschrieben. Sie wurde vom Finanzministerium nach dessen Bedürfnissen
bestimmt, s.fitä/ier (1913), S. 621; AT/rjcA. L. (1883), S. 76.

" § 18 sachs. EStG 1874/78, dazu auch § 21 Abs. 4 sachs. EStG 1874/78; § § 5 0 - 5 9 Instruction
v. 7.12.1878. hier § 5 1 .

§ 52 Ziff. 4 Instruction; s a. den beispielhaft, ausdrücklich vorgeschriebenen Ansatz eines Nut-
zungswertes fur Parks. Lustgarten, Schlösser, Land- und Gartenhäuschen, die zur Unterkunft im
Sommer verwendet wurden und ähnliches mehr. Als Wert war stets der marktmäßig vorsichtig ermit-
telte Mietwert maßgeblich, wobei angeordnet wurde, daß auf das "übrige Einkommen" des Zensiten
Rücksicht zu nehmen sei (§ 58 Instruction).

S. hierzu die Kommentierung zur Ermittlung des Einkommens beim Fehlen ziffernmäßiger Un-
terlagen gem. § 49 der novellierten Instruction i d. F. v. 24.7.1900. Nach der "Generalvdg" des Fi-
nanzministeriums v. 21.8.1908, abgedr. in: Mittheilungen aus der Verwaltung der directen Steuern im
Königreich Sachsen. Bd. 9. S 188 und v. 6.11 1908, Bd. 9. S 385 gehorte auch die Ausübung des
Jagdrechts auf eigenem Land zum steuerbaren Einkommen gem. § 18 sächs. EStG 1874/78. Die
Ausübung des Rechts war in Höhe der Jagdpachtgelder für vergleichbare Reviere anzusetzen, hierzu:
WacWer, P. (1912), Das Königlich-Sächsische .... S. 318. Die eigentümliche Konstruktion des Institut*
der "Liebhaberei", die vom preuß. OVG durch Urteil vom 14.12 1894 (Rep. V 16/94 - OVGE, 3 Bd.
1895, S. 150) festgeschrieben wurde und die damit gegebene Freistellung von Einnahmen und Ausga-
ben der Jagdausübung war ein typisches Ergebnis der völlig andersartigen, von dem Quellenprinzip des
preuß. EStG 1891 bestimmten Denkweise. Diese Regelung fuhrt bis heute dazu, daß einen hohen

5 Hanien
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Der Grundgedanke des sächsischen EStG 1874/78 war die Ausrichtung des
Steuerzugriffs an der Leistungsfähigkeit des Zensiten. die Schmoller in der
Möglichkeit des Verbrauchs ohne Vermögensminderung als Maßstab der
wirtschaftlichen Kraft einer Person erblickte. Die rechnerische Entwicklung
dieser Bemessungsgrundlage aus Bestandsvergleich oder eventuell ergänzter
Überschußrechnung konnte zwar in der Regel zuverlässig sein, sie mußte es
aber im Einzelfall nicht sein.*' Als Beteiligte an Körperschaften des Handfels-
rechts konnten Zensiten durch einen geeigneten vorsichtigen Gewinnausweis,
durch überhöhte Abschreibungen und hohe Investitionen ihr steuerbares Ein-
kommen gering halten, damit ihr Vermögen beständig zunahm, ohne (ine
Besteuerung auszulösen. Aber auch Unternehmer des Mittelstandes können
unter gewissen Umständen, etwa durch überhöhte Abschreibungen der Wirt-
schaftsguter ihrer Betriebe und weitere hohe fragliche Betriebsausgaben ein
steuerbares Einkommen ausweisen, das die tatsächlichen wirtschaftlichen Ver-
mögensmehrung den Umständen nach nicht berücksichtigte.

Nur Festbesoldeten ist dieser Weg der Steuervermeidung, wie die Erörtenng
des Gesetzes im Landtag wiederholt ergab, grundsätzlich verschlossen. Das
sächsische EStG 1874/78 sah daher für vergleichbare Fälle vorsorglich vor,
daß der Aufwand fur die Lebensführung des Zensiten dann als Maßstab für die
Bemcssungsgrundlage der Einkommensteuer anzunehmen sei, wenn ditser

jeweils im konkreten Fall das rein rechnerisch ermittelte Einkommen über-
steigt und das eventuell zur Finanzierung des Lebensaufwands durch eine
erfolgsneutrale Kreditaufnahme ermöglichte Verbrauchsverhalten des Steu-
erpflichtigen letztlich eine Selbsteinschätzung seines tatsächlichen Einkom-
mens erkennen läßt."'' Die Entschcidungssammlungcn zeigen, daß die Finanz-

Lebensstandard erlaubende Aufwandspositionen durch fehlende Stcuerbarkcit der zugrunde liegenden
Vorgange steuerlich begünstigt werden, da nicht nur die Kinnahmen, sondern auch die Entnahmen
mangels vorhandener Gewinnabsicht unberücksichtigt bleiben können.

ScAmoZ/er hatte den steuerlichen EinkommcnsbegrifT für seine Zwecke aus der herkömmlichen
güterwirtschaftlichen Denkweise, die noch bei //ermo/in vorherrschte, herausgelöst. Das Einkommen
war entsprechend für Sc/imo/Zer "keine Ertragskategorie", "kein IVodukl eines beliebigen wirthschaft-
lichen Rechnungsexempcls". "es stand für ihn im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bedürfnisbe-
friedigung" Das Hinkommen hatte für iV/?mo//er nur aus Gründen der PraklikabililäL der Erfaßbar-
keit "buchhalterische Existenz". Wenn es jedoch gelegentlich auf diese Weise nicht überzeugend erfaßt
werden kann, so empfiehlt es sich, auf die "durch die Persönlichkeit und ihre Bedürfnisbefriedigung
sehr bestimmte Realität" zurückzugreifen. .S'c^moWer. G. (1863). S. 54. Das war einer der tragenden
Grundgedanken des in der Besteuerungspraxis ausgebildeten Würtlembergischen Finanzassessors G.
Sc>imo//er.

** In §§ 23 bis 27 Instruction v. 7.12.1878 waren für die Finanzverwaltung sehr sorgfältig die Kri-
terien herausgearbeitet worden, die als Grundlage für eine Sclhstcinschätzung des Einkommens des
Steuerpflichtigen durch seinen I vbensaufwand. sein Verbrauchsvorhallen, angesehen werden konnten.
WacW«;r bemängelte 1903 in einem Rechenschaftsbericht, daß Einzelheiten der Instruction in das
Gesetz aufgenommen werden sollten Erst dann, so führte er aus. lägen fur die Rechtsprechung Geset-
zesvorschriften vor. da die Gerichte nicht an \ erwallungsanweisungen gebunden seien, /.u inhaltlicher
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behörden und Gerichte von dieser Vorschrift sehr regen Gebrauch machten."'
Da die Regelung allgemein überzeugte, ist sie offenbar öffentlich nie in Frage
gestellt worden.*"

Als Konsequenz dieser institutionellen Ausgestaltung zeigt sich, daß legale
Dispositionen zur Vermeidung des Einkommensteuerzugriffs in Sachsen zwar
nicht ganz ausgeschlossen, aber sehr beschwerlich, eingeschränkt, wenn nicht
gar unmöglich gemacht wurden und zumindest einen noch vertretbaren Rah-
men nicht überschreiten konnten. Es war die Absicht der Mehrheit der Abge-
ordneten im sächsischen Landtag gewesen, die Einkommensteuer zu reformie-
ren und den Steuerzugriff an der Leistungsfähigkeit der Stcuerbürger auszu-
richten. Dabei wurde der Begriff der Leistungsfähigkeit gewollt an der Defini-
tion ausgerichtet, die Schmoller in seinem 1862 gefertigten Aufsatz vorge-
schlagen hatte. Der Referent des Landtagsausschusses fur die Steuerreform.
Julius Gensei, hatte die 1873 erstellten Gutachten für den Verein für Social-
politik zu dem Problemkrcis in die Verhandlungen des Landtages eingebracht,
worin er selbst die Schmollersche Besteucrungsidcc vertrat. Steuerliches Er-
mittlungsverfahren. Festsetzungsverfahren, außergerichtliches Rcchtsbchelfs-
\ erfahren und nicht zuletzt das wichtige Steuerstrafverfahren waren unter dem
Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit zur Erreichung des Ziels einer allgemein
überzeugenden Besteuerung aufeinander abgestimmt. „ , . , . ,

Denn das sächsische EStG 1874/78 schuf aus dieser Besteuerungsidee ein
Normengefüge, das technologisch durchdacht dem Steuerwiderstand nur we-
nige Schwachpunkte und damit geringe Chancen bot. Jedenfalls hat sich die
Steuervermeidung - wie es scheint - wohl in einem vertretbaren Rahmen ge-
halten. • -

Daß es eine gewisse Unzufriedenheit gab. zeigt sich naturgemäß gelegent-
lich. Aber diese richtete sich offenbar weniger gegen das Gesetz, als gegen den
Umstand der korrekten Besteuerung in Sachsen im Vergleich mit den laschen
preußischen Verhältnissen. Nach Lektüre der Thronrede bei Eröffnung der 17.
Legislaturperiode des preußischen Landtags vom 14. Januar 1889 mit der
Ankündigung der preußischen Einkommensteuerreform beruhigte der Lehr-

Kritik an den Verwaltungsanweisungen sah er keinen Anlaß, s. Wac/i/er. P . Ein funfundzwanzigjlhn-
ges.... S. 509

Die Aufzahlungen in den alphabetischen Sachregistern der verschiedenen Veröffentlichungen von
Entscheidungen der Verwaltung und des Finanzgerichts unter dem Stichwort "Besteuerung nach dem
Verbrauch" geben stets eine große Anzahl von Hinweisen, s. beispielsweise: Mittheilungen aus der
Verwaltung der directen Steuern .... Bd. V. S. 448; Sc/ie/c/ier. W. (1907). Hauptregister. S. 253.

" Hierzu: Ge/ue/. J. (1885), S. 502; ß<J/imerf. V. (1889), S. 70; /fcnric/i, L. (1889), S. 81:
/ r . P. (1903), Ein funfundzwanzigjähriges .... S. 508; WA/mg. Graf A. (1894), S. 211. Kritik

findet sich unmittelbar nach Einführung nur bei Conra<y. J. (1879), S. 466; 5/fl/ier (1913), S. 613.
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stuhlinhaber für landwirtschaftliches Rechnungswesen an der Leipziger Uni-
versität in einer als Ratgeber zur Einkommensbesteuerung der sächsischen
Landwirte verfaßten Broschüre 1889 seine Leser, indem er ausführte: "Man
kann wohl sagen, daß die Bevölkerung sich jetzt daran gewöhnt hat, und daß
die Hoch- und Höchstbesteuerten auch den letzten Groll dagegen noch über-
winden werden, wenn die Nachbarstaaten in gleicher Weise das Einkommen
rückhaltlos nach Maßgabe seiner Höhe zu den Staatslasten heranziehen". "Ja",
so fuhr er fort, "es ist das wohl auch zur Zeit die größte Harte des sächsischen
Einkommensteuergesetzes gewesen, daß Sachsens wohlhabende Einwohner
denselben Einwohnern anderer Staaten, besonders Preußens gegenüber, aller-
dings unverhältnismäßig hoch besteuert gewesen sind".*^ Howards Erwartun-
gen sollten sich jedoch nicht erfüllen.

Offenbar herrschte in Sachsen nach den zu erwartenden Umstellungs-
schwierigkeiten und einer vierjährigen Übergangsphase** ein befriedigendes
Steuerklima, jedenfalls eine die antagonistischen Interessen ausgleichende
Steuerkultur. Die Absichten des Gesetzgebers wurden im wesentlichen er-
reicht.

Erwähnt werden mag auch noch, daß das EStG 1874/78 auf den wirtschaft-
lichen Fortschritt keinen negativen Einfluß ausübte Sachsen blieb fortan unter
den deutschen Landern an der Spitze des wirtschaftlichen Fortschritts So
lautete jedenfalls auch die Überzeugung sachkundiger Zeitgenossen.*'

LLL Gestaltungsmöglichkeiten in Preußen nach Einführung
des Einkommensteuergesetzes von 1891 >

Das sächsische EStG 1874/78 hatte eine große Ausstrahlungskraft vor allem
auf die deutschen Mittelstaaten. Adolph Wagner führte 1899 aus, "daß sich
Sachsen den Ruhm des Pioniers des steuerpolitischen und steuertechnischen
Fortschritts auf diesem Gebiete der directen Besteuerung in Deutschland"
erwarb.'" Später sprach er dann mit verhaltenem Stolz von der großen Bedeu-

" # O H W , H . ( 1 8 8 9 ) , S . 7 . " > . , . " • " " " " ' " " ' "^

" S. hierzu Bericht in: Conrad, J. (1879), S. 448. -^

" //c#ma;tn. W. G/A/fl/Zer. J. H. (1959), S. 87. S. 99 u. a.; MWmg. Graf A., S. 211; hierzu auch:
3. C. (1893). S. 82. Die sachs. Steuerstatistik der Zeitspanne zeigt eine kleine Verminderung der

Anzahl der Steuerpflichtigen mit kleinen Einkommen, verbunden mit einer großen Zunahme der
großen Einkommen. Das weist auf die hohe Zunahme der Industrialisierung hin und zeigt, daß die
Besteuerung nach dem Einkommen keine Behinderung des Wachstums mit sich brachte; s. hierzu
auch: Tafcacovici, N. (1913). S. 26.

" r. A.(1899).S. 107. ' . . , .'. '.'.',•.,•



m GestaltungsmOglichkeiten in Preußen nach 1891 69

tung Preußens bei Inangriffnahme der eigenen Einkommensteuerreform von
1891. die zwar "nach dem Muster anderer Staaten" vorgehend, danach aber
sofort durch Übernahme einer Führungsrolle "auf diesem Gebiete durch seine
neue Gesetzgebung nun auch wieder auf die übngen deutschen Staaten ein-
wirken und da und dort weitere bezügliche Reformen anregen wird"/" So
stellte er 1899 befriedigt fest, daß Sachsen "jetzt die Stelle an der Spitze des
Fortschritts in der Reform der directen Besteuerung wieder verloren und an
Preußen abgetreten" habe.**

Demzufolge wird denn auch die preußische Reform der Einkommensteuer in
der Berichterstattung regelmäßig als eine gradlinige Fortentwicklung der Be-
steuerungspraxis beurteilt, in der "Sachsen zum Vorreiter eines modernen
Steuersystems in Deutschland" wurde."

.A. (1891). S. 599. " "-••* - « ^ ' V ^ • • • r * f

r. A. (1899). S 109 ^

" GrqS/eW. B (1891). S. 44. Der Eindruck von einer gradlinigen Fortentwicklung der preußisch«!
ESt Mit 1820 bis hin zum heute gültigen KSt-Recht wird in allen bekanntgewordenen Abhandlungen
erzeugt. Neuerlich wurde diese Darstellung in einem weit verbreiteten hStG-Kommcnlar. der von
führenden Steuerrechtlem herausgegeben wird und zu dem 35 aus FinanzrcchUsprcchung. I- man/Ver-
waltung. Prüfungswesen und Steuerberatung ausgewiesene Fachleute und Hochschullehrer all Mit-
arbeiter beitragen, wiederum festgeschrieben. Nach Auffassung 1' A'ircAno/i war das sachs KSK)
1874/78 "auf der Grundlage der Quellentheorie" aufgebaut und hat "das sachs. Quellenkonzept ...
spater das preuß. EStG von 1891 beeinflußt", s. AT/rcWio/; P./StfMi. H. (1992), Bd. 1. S. 143, Rdnr. A
407. Die völlige Vergessenheit in die die Lehren Sc/imo//erj und damit auch die Bedeutung des
Vereins für Socialpolitik für die Entstehung des sächs. EStG 1874/78 gerieten, hat zugelassen, daß das
preuß. EStG 1891 und darüber hinaus die Entwicklung des deutschen ESt-Rechts von der Aura eines
beständigen Wachstums zu höherer Sachgerechtigkeit umgeben wurde. Alternativen wurden daher
ausgeblendet, jedenfalls nicht zureichend bearbeitet. So fanden die kritischen Beitrage von .S'c/ranr,
M m e / u. a. nur geringe Beachtung und wurden 1919 nur kurzfristig von Bedeutung. Eine fehlerhafte
Auslegung des Einkommensbegriifs des sächs. EStG 1874/78 zugleich mit einer unzutreffenden
Einordnung der diesem zugrundeliegenden Lehren ScAmo/Zerj stehen im Zusammenhang mit wissen-
schaftstheoretischen Auseinandersetzungen, die den deutschen Sprachraum im 19. Jahrhundert beweg-
ten, s. hierzu: / /anjen. R. (1990), S. 24, S. 25; ders. (1993). S. 114. Für die wissenschaftstheoretischc
Ausrichtung ScnmoZ/erj fehlte und fehlt bis heute zumeist das Verständnis. Daher konnte eine von K.
£>;eW vorgetragene Typeneinteilung zur Grundlage verfehlter Interpretationen der I .ehren Sc/jmo//erj
für mehrere Generationen dienen, s. D;enZ, K. (1929), S. 4; ähnliche Auffassungen in einer Disserta-
tion bei ATeZZner, F. (1928), S. 19. Die Typenbildung D i e M wurde unuberprüft in eine einflußreiche
Abhandlung vonßarfn übernommen, s. Borr/i. AT. (1953), S. 93. Ebenso ist die fehlerhafte Auslegung
in viele Lehrbücher und Beiträge eingeflossen und gilt heute als herrschende Meinung.. 7/p£e verweist
auf die Dissertation A>W/terj und führt die sog. "Reinvermögenszugangstheorie" auf SC/KJ/IZ zurück, s.
T/pte, K. (1973), S. 393. Allein Lang erkannte, daß ScAa/iz 1896 für seine Kritik am preuß EStO
1891 den Einkommensbegriff Scfc/noZ/en verwendete, s. Lang. J. (1981). S. 38. Auch die Verbindung,
die AVcMo/von der Quellentheorie zu ScnmoZZen Einkommensbegriff zieht, wird den tatsächlichen
historischen Gegebenheiten nicht gerecht, s A V c / i n o / P./S<5/m, H. (1992), Bd. 1, S. 114, Rdnr. A 315,
S. 107, Rdnr. A 293, S. 108. Rdnr. 297. Die mangelhafte Aufarbeitung der Vergangenheit hat weitrei-
chende Konsequenzen: Wenn 7";pfce bei Würdigung der Bedeutung M/aueZi von "besonderen legisla-
torischen Leistungen ohne steuerwissenschaftliche Grundlage" berichtet und diesen zusammen mit
£>?6erger als die großen Reformatoren des Einkommensteuerrechts ausgibt, so muß erwähnt werden,
daß beiden Politikern jeweils alternative Muster vorgegeben waren, s 7Vp*e, K. (1991), Die Entwick-
l u n g , S. 211.
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Tatsächlich kann sich einem Laien nach oberflächlicher Lektüre der Be-
stimmungen des sächsischen EStG 1874/78 und Vergleiches derselben nit
denjenigen des preußischen EStG 1891 leicht die Überzeugung aufdrängen,
bei den erkennbaren Abweichungen in den beiden Regelungssystemen handele
es sich um vernachlässigbare Geringfügigkeiten. Der Fachmann mag okne
Einblicknahme in die Kommentierungen und ohne Kenntnis der amtlicken
Interpretation der Vorschriften im Lichte der zugrundeliegenden Besteue-
rungsidee ähnliche Vorstellungen entwickeln. Denn das preußische EStG
1891 enthält nicht nur viele wortgleiche, teils aus dem sächsischen Muster
übernommene Passagen, es benutzte gleichlautende Begriffe, hatte einen glei-
chen Ablauf der Regelungen, eine vergleichbare Paragraphenfolge, eisen
vergleichbaren Umfang des Regelungsgehaltes und nicht zuletzt sollte es ajch
gleichen Absichten des Gesetzgebers dienen.'"

Diese rein äußerliche Vergleichbarkeit bedeutete aber nicht, daß die als
Steuertechnik bezeichnete Ausgestaltung des preußischen Regelungsgefügei in
sich ebenso abgestimmt war. wie im sächsischen EStG 1874/78, so daß Sieu-
erwiderstand und Steuervermeidung auf einem unvermeidbaren niedrigen
Niveau gehalten werden konnten, um die Absichten des Gesetzgebers acht
durchkreuzt zu sehen.

Wer von einem Erfö/g der reformierten Efrttawmrofmsteuw «? P/suße» .sprach
oder heute noch spricht, hätte sich mit den Argumenten kompetenter Fachleu-
te auseinandersetzen müssen, die eine Verfehlung der Absichten des Gesetz-
gebers beklagten. Auf die Fehlleistungen der Lastenverteilung des preußischen
EStG 1891, gemessen an den erklärten sozialen Absichten des Gesetzgebers,
wurde nämlich frühzeitig hingewiesen, wenn auch stets zugleich eine Verbes-
serung gegenüber dem früheren Zustand eingeräumt wurde. Bei Abwägung

** Wegen der äußerlichen Ähnlichkeit der Gesetzeswerke berichten führende Steuerrechtler, das
slchs. EStG 1874/78 stehe auf der "Grundlage der Quellentheorie", s. ATircWio/; P./S<5>m, H. (1992),
Bd. 1, Rdnr. A 407, und es kenne vier Hauptquellen der Einkunftsarten wie das preuß. EStG 1891, s.
K/reMo/ P./S<Wm, H. (1992), Bd 1. Rdnr A 407. Dabei wird übersehen, daß die Einkunftsatten im
sachs EStG 1874/78 ausdrücklich nicht erschöpfend aufgezahlt wurden, wie im preuß. EStG 1891,
hierzu: Ge/we/, J. (1875). Sp. 1520; ebenso: W'ocWer, P. (1912). Das Königlich sächsische .... S. 76,
Bern. 1; auch: § 7 preuß. EStG 1891 bzw. § 6 preuß. EStG 1906 (s. Anlage 2). dazu Fuurmg, B.
1902), Grundzuge .... S 83, S. 109, S. 133; ders. (1894). S. 55, Bern. 4; ders. (1896). S. 440. Die
Aufzahlung in § 17 slchs. EStG 1874/78 hatte nur Bedeutung für die statistische Erfassung (s. hierzu
Anlage 1). Obersehen wird in den Darstellungen auch stets, daß nach dem sachs. EStG 1874/78 der
Vermögenszugang als solcher den Inhalt des Steuergegenstandes bestimmte und daß hier ein Enume-
rativkatalog Ausnahmen von der Steuerbarkeit aufrührte. In Preußen dagegen bestimmte umgekehrt
ein Enumerativkatalog von Einkunftsarten die allein steuerbaren Vermögenszugänge. Das preuß. EStG
1891 trennte dabei streng zwischen Einkommens- und Vermögenssphare Nur die Früchte aus beste-
henden und bestandigen Quellen waren in Preußen steuerbar und ebenso war für Ausgaben der Be-
stand einer Einkommensquelle Voraussetzung, hierzu: Sc/ianz, G. (1896), S. 51; Fuunng. B./Srrutz,
G. (1904), S. 55. Bern. 4; Fumin«. B. SfruE, G. (1917), S. 139. S. 141; Fmiftug. B./Slrnc, G.
(1915), S. 163. S. 218.
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der Kritik mit vielen später bekanntgewordenen überprüfbaren Auswirkungen
wird man das preußische EStG gegenüber dem sächsischen Muster bei einem
Vergleich mit den erklärten Zielen des Gesetzes gewiß nicht als Fortschritt
bezeichnen können.

Adolph Wagner, der an der Schaffung beteiligt war. war stets vordringlich
an rechtsdogmatischen Problemstellungen interessiert. Mit der praxisorientier-
ten Kntik an den Auswirkungen des Gesetzes hat er sich nach dessen Einfüh-
rung nicht auseinandergesetzt.'* Die beklagte mangelhafte Besteuerung von
der Einkommensteuer nicht erfaßter Vermögensmehrungen suchte er, seiner
Besteuerungsidee entsprechend, durch Ausbau der Verkehrssteuern zu kom-
pensieren. Später wurde er daher wegen seines Eintretens für eine soziale Er-
gänzung der Einkommensteuer als "Bannerträger" der Wcrtzuwachsstcuer
gefeiert/* Fuisting hatte frühzeitig die praktischen Schwachstellen des preußi-
schen EStG in der Übernahme unvereinbarlicher Elemente aus dem sächsi-
schen Muster erkannt. Er setzte sich fortan vergeblich für eine Reform durch
Eliminierung dieser Fremdkörper und eine durchgängige strenge idealtypische
Ausrichtung nach dem Quellenprinzip ein.'' Dabei wollte er aber die Einkom-
mensteuer aus sozialen Gründen durch Erhöhung der Freibeträge auf die hö-
heren Einkommen begrenzt sehen.**

Ein Überblick über die mangelhafte Durchsetzung der erklärtermaßen mit
dem preußischen EStG 1891 verfolgten sozialen Absichten macht eine Unter-
suchung des gegenüber dem sächsischen Muster eingeschränkten Besteue-
rungsgegenstandes, der mangelhaften Abstimmung der einzelnen Vorschrif-
ten, als Steuertechnik bezeichnet, und der unzweckmäßigen Überwachungs-
möglichkeiten notwendig. Letztlich forderte das Regelungsgefuge nämlich we-
gen seiner perfektionistischen Konstruktion die Zensiten geradezu zur Steuer-
vermeidung durch völlig legale Dispositionen zu einer vorteilhaften Gestal-
tung der Tatbestandsmerkmale heraus und es ermöglichte darüber hinaus we-

" Nach Abstimmung mit A/igue/ abernahm in Preußen A Wagner die Aufgabe, im "Finanzarchiv"
ausgiebig über die Einzelheiten der Verhandlungen zur Entstehung des preuß. EStG 1891 und die vom
Gesetzgeber verfolgten Absichten zu berichten. Der Aufsatz ist demjenigen von J. Gewe/ Ober die
Entstehung des sächs. EStG 1874/78 in den "Annalen des Deutschen Reichs" vergleichbar, Wogner, A.
(1891). S. 551; Ge/ue/, J. (1874), Sp. 1373; der». (1875), Sp. 1519; hiereu: /?«Awr. H. (1878), S.
268, Anm. 3.

" DJZ. 15 Jg. 1910. Sp. 519; Saucfcter. A. (1919). S 27,//amen. R. (1990). S 28.

" Fu/Wmg, B. (1894). S. 104, Bern. 14. ders. (1896), S. 327: ders. (1903), Einkommensbe«teue-
rung .... S. 1. S. 9 u.a.; ders. (1902), Grundzüge .... S. 264; ders. (1903), Reformbedürftigkeit .... S.
230; s. a. Flawing, B./Sfrue. G. (1915). § 13 preuß. EStG, Bern. 22, Bern. 27. S. 582, S. 594

" Fuurmg, B. (1902), Grundzugc .... S. 270 - S. 275; den. (1903). Einkommentborteuemg .... S.
275.
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gen Fehlens erforderlicher Kontrollen durch die Finanzverwaltung, fast ge-
fahrlos gesetzwidrige Steuerverkürzungen zu begehen.

Die Auslegung der Gesetzesvorschriften ergibt sich erst aus einer Darstel-
lung der ursprünglichen zugrundeliegenden Besteuerungsidee.

Adolph Wagner war der eigentliche geistige Vater des preußischen EStG
1891. Er lieferte als allgemein anerkannter Wissenschaftler der Berliner Uni-
versität in seinen in drei Auflagen weit verbreiteten Beiträgen zur politischen
Ökonomie und zur Finanzwissenschaft, die die Lehren des von der nachklassi-
schen Nationalökonomie beeinflußten K. H. Rau fortführten," die Besteue-
rungsidee für die preußische Reform der Einkommensteuer von 1891.'** Gene-
ralstcucrdircktor Burghart und B. Fuisting waren die Gesetzestechniker, die
als Rcgicrungskommissarc den im preußischen Landtag heftig umstrittenen
Bestcucrungsgegcnstand endgültig ausformulierten."" J. von Miquel war nach
1890 als Finanzminister der Geburtshelfer, der durch sein mit Durchsetzungs-
vermögen gepaartes Verhandlungsgeschick und seine - von Fuisting bedauer-
te - große Kompromißbereitschaft das Gesetz nach schwierigen streitigen Er-
örterungen 1891 zur endgültigen Beschlußfassung im Landtag brachte.'^ *

Nach Wagners Fortführung der Lehren Rau's war "Einkommen ... diejenige
Summe wirtschaftlicher Güter, welche derselben (einer Person, d. V.) in ge-
wissen Perioden ... regelmäßig und daher mit der Fähigkeit der regelmäßigen
Wiederholung als Reinerträge einer festen Erwerbsquelle neu als Vermögen
hinzuwachsen".'" Unter Hinweis auf Schmollers Beitrag von 1863 führte
Wagner als zum Einkommen gehörig auch zusätzlich noch "Genüsse (Nut-
zungen) oder selbst nur Genußmöglichkeiten aus dem Nutzvermögen einer
Person" an."* Die letzteren Wertzuflüsse erhielten jedoch bei Wagner nur eine

" Zur Bedeutung der Uhren K. H. Kam für die 2 Jahrhunderthälfte s.: Ger/ac/i, O. (1908), S. 25;
Wagner führte die Uhrbücher von Kau in mehreren Neuauflagen fort, indem er den Lehrinhalt den
modernen Anforderungen anpaßte, s. Wagner, A. (I876). S. V; ders. (1879), S. V; ders. (1880), S. VI.

"" Die Grundgedanken von Kau zur Definition von Einkommen und zur Verwendung des Begriffs
für steuerliche Zwecke wurden von Wagner übernommen und fortentwickelt, s. Kau. K. H. (1855), §
70, S. 89; ders. (1864), §§ 258 bis 262. S. 404; ders. (1865), §§ 398, 399, S. 183. § 400a, S. 193;
vergleiche damit: Wagner, A. (1875/76), S. 96. ders. (1879). S. 114. S. 115; ders. (1890), S. 255, S.
256; ders (1890). S. 324, S. 325; ders. (1892). S. 405, S. 406. Wagner ergänzte die Definitionen
Kau.i durch Zusätze, die er unter ausdrücklichem Hinweis aus .S"c/?mo//erj Aufsatz von 1863 über-
nahm, denen er aber nur mindere Bedeutung beigelegt wissen wollte

"" Stenographische Berichte über die Verhandlungen des preuß Landtages, Haus der Abgeordne-
ten. 17. Sitzung vom 15.12.1882. S. 326. Als Minister war A. von &/)<?£: zuständig, als Regicrungs-
kommissar diente l-u;j(;ng, B. (1903), Einkommcnsbestcucrung .... S. 2; Scnofc. A. von (1922). S. 11;

HT. F.. S. 112; r/anwrn. R. (1990). S 3

'" r^irtmg.B. (1903). Einkommensbesteuerung.... S. 2, S. 3. ; ^ sv?» -"„ T h

'** W«gn«-.A.(1876).S.96. ; _ , , , , ; . , ; . ,^v -. .• . / , ;, ^ ^vw!«{ V "
"** Wagrwr, A.( 1876). S. 97. .-:£
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Lückenbüßerfunktion Sie wurden fortan nur selten erwähnt und letztlich im
Gesetz höchst unvollkommen und unsystematisch berücksichtigt."" Anders als
Schmoller, der den aus der klassischen Nationalökonomie stammenden und
für deren Produktions- und Preislehre gefertigten EinkommensbegrifT für steu-
erliche Zwecke als zu eng verwarf."* wollte Wagner vornehmlich das Ergeb-
nis der Gütererzeugung für den Markt zum Besteucrungsgut gerechnet wis-
sen.'°*

Fuisting umriß, Wagner folgend, in seinem Lehrbuch das der Einkommen-
steuer zu unterwerfende Besteuerungsgut als "Gesamtheit der Sachguter, wel-
che in einer bestimmten Periode (Jahr) den Einzelnen als Erträge dauernder
Quellen der Gütcrcrzcugung zur Bestreitung der persönlichen Bedürfnisse für
sich und für die ... gesetzlich angewiesenen Personen (Familie) zur Verfügung
steht"."* Dabei suchte Fuisting den Unterschied zu dem viel umfassenderen
Einkommensbegriff Schmollers herauszustellen und auf diese Weise die
grundlegende Besteuerungsidee des "preußischen Types" der Einkommensteu-
er systematisch von dem weitergehenden sächsischen Regelungssystem abzu-
grenzen. Der Schmollersche Einkommensbegriff berücksichtigt "nur den
Zweck, nicht aber die Entstehung des Einkommens ...", so stellte er den Un-
terschied richtig heraus."^ Das Woher, die Entstehung des Wertezuflusses, der
aus einer beständigen Quelle der Gütererzeugung stammen mußte, bestimmte
in Preußen fortan die Steuerbarkeit als Selektion einer Teilmenge von Vor-

"" Wjifce, G. (1921), S. 98. Im übrigen unterschied K'agner wie Fui'j/iitg zwischen einem wissen-
schaftlichen und somit richtigen Einkommensbegriff und einem solchen aus bloßen Zweckmäßigkeils-
gründen. der von den herrschenden Zeitumständen diktiert wurde. In dem letzteren sah er eine befriste-
te Ubergangslösung. Hierzu rechnete er letztlich auch ebenso wie Fu/jfmg die Besteuerung von Ver-
mögensmehmngen durch "Conjuncturengewinne" infolge eines zu weiten, letztlich auf ScnmoMerj
Definition zurückgehenden Einkommensbegriffs. Vermögensmehmngen sollten nach ffagne/-j Be-
steuerungsidee dem Besteuerungsgut der Verkehrssteuem in Form von Wertzuwachssteuem zugewie-
sen werden. Dieser Leitidee Ifagnerj folgte man denn auch zunehmend nach 1908, s. Wagner, A.
(1880), S. 257; ders. (1892), S. 405 bis 407; ßrea"f, V., S. 41, S. 42; Gcmper/j, A. (1923). S. 20. S.
21, S. 51, S. 94; Wanden, R. (1990), S 27. S 28. Die Ausführungen Wag/ierj zu diesem Problemkreis
sind nicht ohne Widerspruche, s. Wonren. R. (1990), S. 33, S. 64.

"* Scnroo/fer. G. (1863), S. 6, S. 7, S. 32 u. a.

"" Darin setzte Wagner /fau'j Lehren fort. Danach kamen für den Steuerzugriff nur Einkünfte in-
frage, die als Erträge produktiver Quellen nach der klassischen Tradition als "ursprungliches Einkom-
men" bezeichnet werden, s. Äo«. K. H. (1855). § 70, S. 89; ders. (1864), §§ 251 bis 262, S 404; ders.
(1865), §§ 398, 399, S. 183, § 400 a, S. 193. Gegen eben diese letztlich aus der Produktionslehre der
klassischen Nationalökonomie entnommene und für die Verteilungslehre aufbereitete Auffassung hatte
Scnmo/Zer sich 1863 als ungeeignet ausgesprochen. Scnmotfer. G. (1863), S. 6, S. 7, S. 32 u a.
Ausdrücklich bemängelte Sc/;mo//er. daß nach den Lehren von A. Sm/rn das erbaute Haus nach
Fertigstellung und Beginn der Selbstnutzung aufhört, "einkommengewährendes Kapital zu sein",
&*mo//er, G. (1863), S. 6, S. 7; Smir«. A. (1789), 2. Buch, 1. Kapitel, S. 231.

"* Fu/jfmg, B. (1902), Grundzüge.., S. 110. , , . , J ' ' "^ ' Ti

"" Fuufmg. B. (1902), Grundzuge.... S. 110. „. : , ^ . « ^ . :
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gangen aus den gesamten Positionen der Vermögensmehrungen. Eine güter-
wirtschaftliche Betrachtungsweise der Produktion für den Markt lag hier zu-
grunde, der als Muster die Beobachtung der Früchtereifung und deren Ernte in
der Natur diente. Nach den Lehren von Adam Smith sollte auf diese Weise
durch Beschränkung der Verteilung das Wachstum der Produktion fur den
Markt garantiert werden."" Aus dieser Betrachtungsweise folgte jedenfalls die
strenge Unterscheidung der zum Stammvermögen gerechneten Quelle, der
Aufwendungen für deren Erwerb, deren Verbesserung und ebenso der Werte-
zugänge bei deren Veräußerung einerseits von dem Früchtebezug aus der
Quelle als Überschuß der Vermögensmehrungen über die laufenden Aufwen-
dungen zur Erhaltung und zum Betrieb der Quelle andererseits.

Veränderungen der Quelle mußten nach dieser Vorstellung steuerlich irrele-
vant bleiben, damit der Steuerzugriff sich nur auf den ohne Beeinträchtigung
der Güterproduktion verfügbaren Teil des Überschusses bezieht und daher das
Wachstum des Wohlstandes nicht beeinträchtigt wird.

Der Steuergegenstand des preußischen EStG 1891 suchte das skizzierte Be-
steucrungsgut entsprechend in einer abgeschlossenen Aufzählung von vier
Einkunftsarten zu erfassen. Er wich somit wesentlich von den Bestimmungen
des sächsischen Musters ab.'"

Indem die Ermittlungsvorschrift für Einkünfte aus Handel und Gewerbe in
den Verhandlungen des Landtages dann jedoch derjenigen des sächsischen
Musters angepaßt wurde, erhielt das Gesamtgefüge einen schwer integrierba-
ren Fremdkörper. Dadurch wurde der äußerliche Eindruck der Vergleichbar-
keit mit dem sächsischen Muster aber noch verstärkt.

Die ohnehin zugunsten rechtsdogmatischer Erörterungen vernachlässigte
Abstimmung der einzelnen Regelungen des preußischen EStG 1891 im Hin-
blick auf die praktischen Erfordernisse zur Verfolgung der sozialen Absichten
des Gesetzes'' * mußten bald zum starken Anschwellen des Steuerwiderstandes

Nach A. Sm/rA stammt das private Einkommen des Bürgers, das allein für die Besteuerung zur
Verfugung steht, "aus drei voneinander verschiedenen Quellen, aus Rente. Gewinn und Lohn", s.
SmifA. A (1789). 5. Buch, 2. Kapitel. 2 Teil, S. 703. Nur Zuflüsse aus produktiven Quellen kommen
ftr eine Einkommensbesteuerung infrage. Smirt. A. (1789), 2. Buch, S. 227, S. 278, S. 279; hierzu:
ATe/fter. M. (1933). S. 161, S. 165. S. 177. S. 189. S. 190: /tow/er. H. (1868), S. 303. S. 306; s.
hierzu: fliifling, B. (1894). S. 55. S. 56.

'" § 7 preuß EStG 1891 bzw. § 6 preuß. EStG 1906 (s. Anlage 2).

"' In der amtlichen Denkschrift und in den Begründungen zu den Entwürfen der Steuerreformge-
setze hieß es, daß "ein den Anforderungen der Gerechtigkeit und Billigkeit entsprechendes System der
directen Staatssteuern ... nur auf der Grundlage der persönlichen Leistungsfähigkeit aufbauen kann", s.
Die preußischen Steuergesetzentwürfe von 1892 nebst Denkschrift und Begründung. Berlin 1892. S.
13. S. 14. Das preuß EStG 1891 war bestimmungsgemäß auf dieses Ziel hin konzipiert worden, s.
Denkschrift 1892.S. 13. :
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führen. Dabei trat belastend hinzu, daß in Preußen eine rechtsdogmatisch-
formalistische Beurteilung der Vorgänge die Aufmerksamkeit stets mehr bean-
spruchte als die konkreten praktischen Auswirkungen. Die Besteuerung wurde
hier nicht, wie in Sachsen, als öffentlich-rechtliche Lastenverteilung, sondern,
die Tradition seit 1820 fortsetzend, als obrigkeitliches Eingriffsrecht beurteilt,
dem der Steuerbürger nicht schutzlos ausgeliefert sein durfte.

Nach dem Steuergegenstand des preußischen EStG 1891 war ein Reinertrag
nur steuerbar, wenn er unter eine der vier durch Tatbcstandsmcrkmalc kodifi-
zierten Einkunftsarten subsumierbar war. Dabei konnte die Zuordnung /.u
einer konkreten Einkunftsart wegen der unterschiedlichen Ermittlungswcise
eventuell von großer Bedeutung sein. Wenn der Zcnsit mithin durch vertragli-
che Gestaltungen erreichte, daß die Herkunft einer Bereicherung nicht unter
eine der vier Einkunftsarten subsumierbar war. weil eventuell keine dauerhafte
Quelle der Gütererzeugung zugrunde lag. so waren die Reinerträge nicht steu-
erbar. Gelang es ihm. etwa Bereicherungen aus Handel und Gewerbe durch
geeignete Dispositionen in Erträge einer Einkunftsart der Überschußeinkünfte
umzuwandeln, so waren realisierte Gewinne aus dem Stamnivcrmögcn steuer-
frei Verträge unterschiedlichster Art. wie Pacht- oder Mietverträge, die
Schaffung von dinglichen oder obligatorischen Nießbrauchsrechten"' und
andere Konstruktionen, wie Gründung von Gesellschaften mit zeitlich und
sachlich begrenztem Zweck. Kündigungen von Darlehen, Umgründungen,
Unterbrechung von Dienstverhältnissen etc. etc.. eigneten sich fortan vorzüg-
lich zur völlig legalen Steuervermeidung. Anders als in Sachsen wurde die
Besteuerung ja nicht von der Bereicherung des Zensiten bestimmt, sondern
allein von dem Vorhandensein normierter, rein formaler Tatbestandsmerkma-
le im Sachverhalt,"" so daß gegebenenfalls der tatsächlich Bereicherte durch

' " Nach § 13 Abs. 3 preuß. EStG 1891 bzw. § 12 Abs 3 preuB. EStG 1906 war der Nießbraucher
dem Eigentümer einer Einkommensquelle gleichgestellt. Dieses Rechtsinstitut eignete sich daher be-
sonders zur legalen Minderung des Steuerzugriffs durch eine zweckmäßige vertragliche Gestaltung der
Rechtsverhältnisse. Durch eine in der Vermögenssphäre angesiedelte entgeltliche oder unentgeltliche
zeitlich geregelte Übertragung abstrakter objektiver Rechtspositionen konnten die formalen gesetzlich
normierten Indikatoren fur die Entstehung der Steuerschuld so verlagert werden, daß eine wirtschaftli-
che Bereicherung beim Übertragenden, weil in der Vermögenssphäre erfolgt, keine Besteuerung auszu-
lösen vermochte. Das Nießbrauchsrecht gehörte zu den Personalservituten, die bereits frühzeitig aus
dem römischen in die verschiedenen deutschen Rechtssysteme reeipiert, allgemeine Wirksamkeit
erhielten und zwar, wie es bei /"ucA/o heißt, "durch die Macht wissenschaftlicher Überzeugung" Dem
Bedürfnis im Rechtsverkehr entsprechend hatte das Rechtsinstitut im Allgemeinen I.andrecht fur die
Preußischen Staaten im 21. Titel des 1. Theils in den §§ I bis 18} umfassende Regelungen gefunden.
Das BGB übernahm die Bestimmungen im wesentlichen in den §§ 1030 bis 1085 Das preuß EStG
1891 konnte das Interesse an diesem Rechtsinstitut noch verstärken, s. />ucAfa, G. F. (1856), §§ 179
bis 182, S. 269, S. 1; Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten. S. 310 bis S. 315.

In der Öffentlichkeit bestand für die von formalen Tatbcstandsmerkmalen allein ohne Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Zusammenhänge und der Vermögensmehrung ausgelöste Besteuerung
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Verlustausweise steuerlich sogar noch begünstigt wurde, während der formell
Bereicherte die ihm infolge intelligenter Dispositionen zuzurechnenden steu-
erbaren Erträge mit eigenen Verlusten saldieren konnte.'"

' Das preußische EStG 1891 war von vornherein eine Arena für intelligente
Konstruktionen zur Vermeidung der Besteuerung Freilich galt dies nur für
den kleinen Kreis vermögender Sachkundiger, die gute Gründe hatten, ihr
Wissen zumeist für sich zu behalten."*

Ohne hier eine systematische oder gar erschöpfende Darstellung aufzeigen
zu können, lassen sich vielleicht für eine Erörterung der durch das preußische
Gesetz dem Steuerpflichtigen gewährten Gestaltungsmöglichkeiten zur steuer-
lichen Entlastung folgende typische Regelungsbereiche von Wichtigkeit aufli-
sten:

a) Der der Aufstellung im sächsischen EStG 1874/78 vergleichbare Katalog
der Einkünfte im preußischen EStG 1891 wich insoweit von dem sächsischen
Muster ab, als es sich um einen Enumerativkatalog mit vier Einkunftsarten
handelte. In der Formulierung kommt dies nicht klar genug zum Ausdruck."'

b) Zum Einkommen rechnete nur. was aus beständig fließenden Quellen der
Güterproduktion oder der Berufstätigkeit stammte Dies ist allerdings erst der
Novellierung des Gesetzes im Jahr 1906 textlich klar zu entnehmen, da nun

oft kein Verständnis, hierzu: Fuirting, B. (1906), Zur Besteuerung .... Sp. 1172; als Beispiel: Urteil
des OVG in Staatssteuersachen, in: Entscheidungen. 12 Bd. 1906. S 79 bis S. 86.

' " Das Rechtsinstitut des in Anm. 113 angeführten Nießbrauchs eignete sich vorzüglich fur bür-
gerlich-rechtliche Vertragsgestaltungen zur legalen Vermeidung der Steuerentstehung. Letztlich be-
standen hierfür keinerlei komplizierte oder hemmende Formvorschriften. Es war sogar möglich, das
Recht auf den Bezug der Früchte aus einem Recht, einer Sache oder einem Vermögen auf den Nieß-
braucher, unabhängig von der Verpflichtung zur Bestreitung der Aufwendungen für die Aufrechterhal-
tung des Früchteflusses zu übertragen. Daß von diesen Möglichkeiten mit steuerlicher Wirkung früh-
zeitig ausgiebig Gebrauch gemacht wurde, ergeben die umfangreiche Kommentierung und Rechtspre-
chung seit 1893. s. Fuming, B. (1894). Bern. 8a; ders. (1894), S. 145. Bern. 3; F«i»i/ig, B./Srrue. G.
(1917), S. 132. Bern. 73a. Das Register in B. Fu/srmg (1915) zeigt, wie umfangreich die Rechtspre-
chung in Anspruch genommen wurde. Für die Abzugsfähigkeit von Werbungskosten und die Steuer-
harkeit der Einnahmen war das weitere Bestehen einer Einkommensquelle, unabhängig von erzielten
Kinnahmen, erforderlich, /-"uufrng. B/S/rmz. G. (1915), S. 218. S. 219.

"* Die Kenntnis des Steuerrechts wurde schnell eine solide Grundlage für den neuartigen Dienst-
leistungsbereich der Steuerberatung, s. POUJCA, A. (1979), S. 448, S. 449.

' " Z u r Zeit der Einführung und Geltung des preuß. EStG 1891 stand die Beschränkung der Ein-
kunftsarten außer Frage. Anders als in Sachsen, wo die Ertragsteuern von der Einkommensteuer ersetzt
wurde, stellte letztere in Preußen eine Fortentwicklung der Ertragsbesteuerung durch deren Bezug auf
den einzelnen Steuerpflichtigen dar. Fuufmg betonte dies wiederholt. FuMfmg. B. (1902). Grundzüge
.... S. 83. Auch If'agnerj Empfehlung einer stärkeren Auffachcrung der Einkunftsarten änderten an
diesem Grundgedanken einer Beschränkung nichts, Wagner, A. (189IX S. 698. _ . , . . _ . , „ ,^
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erst der Terminus "Einkommensquellen" in das Gesetz aufgenommen \vur-

Als Ausnahme wurde die Besteuerung von Spekulationsgewinnen in das Ge-
setz eingefugt, obgleich in diesen Fällen keine beständig fließende Quelle un-
terstellt werden konnte."'

c) In Preußen wurde 1891 - auf Intervention des Handclsstandes hin erst in
letzter Lesung des Gesetzes - für buchführende Kaufleute die Handelsbilanz,
zur Grundlage der Einkunftsermittlung gemacht.'** Der ausgewiesene "Ge-
schäftsgewinn" war jedoch nach den für alle Steuerpflichtigen verbindlichen
Ermittlungsvorschriften der §§ 6 bis 11 des preußischen ESlG 1891 vorerst
umzurechnen. Erst die Rechtsprechung des OVG führte zur Auslegung im
Sinne eines dualistischen Ermittlungsvorschrift. Fernerhin blieb eine spitzfin-
dige Kasuistik bezüglich der Steuerbarkeit von Veräußerungsgewinnen un-
vermeidbar. ' *'

d) Im Grundsatz war nach dem Gesetz das steuerbare Einkommen auf das
Markt- oder Erwerbseinkommen beschränkt Als Ausnahme wurde der Miet-
wert der Wohnung im eigenen Haus als steuerbar aufgeführt '"

Die Entnahme von Gütern aus der eigenen Landwirtschaft konnte daher erst
durch die Finanzrechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtcs durch Ausle-
gung des Begriffs einer "Einkommensquelle" in der Landwirtschaft für steuer-
bar erklärt werden.'"

' " § 8 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 preuß. EStO 1906. . -. ><I ; ^ , ! ; . r;-;i;}-:>uJ ( ~ | ; Ü

' " § 12Abs. 2 d u n d § 14Abs. 3 preuß. EStG 1891. '<" *'Ü ..'lüiü

' " § 14 Abs. 1 preuß. EStG 1891 bzw. § 13 Abs. 1 preuß. EStG 1906. . . „ . ^

'" Von großer Bedeutung wurde nun, ob Gewinne bei Veräußerung von Wirtschafisgütern (teuer-
bare Gewinne aus unternehmerischer Tätigkeit waren oder Vorginge in der nicht steuerbaren Vermö-
gens- oder Privatsphäre des oder der Unternehmer darstellten, hierzu: /•uufmg, B. (1894), S. 103, S.
104;Fummg, B./»rwß, G. (1917), S. 218, Bern. 16.

' " § 13 Abs. 3 preuß. EStG 1891 bzw. § 12 Abs. 3 preuß. EStG 1906.

' " Wahrend nach dem sächs. EStG 1874/78 dem Grundgedanken entsprechend der "Werth der
zum Haushalte verbrauchten Erzeugnisse der eigenen Wirthschaft und des eigenen Gewerbebetriebes"
(§ 15 Abs. 1) zum steuerbaren Einkommen rechnete, war im anders orientierten preuß. EStG 1891
Ober die Anrechnung des Selbstverbrauchs als Einkommen keinerlei Bestimmung getroffen Dafür
waren die "zur Bestreitung des Haushalts der Steuerpflichtigen ... gemachten Ausgaben" bei Ermitt-
lung des steuerbaren Einkommens ausdrücklich vom Abzug ausgeschlossen (§ 9 Abi. 2 Ziff. 2 preuß.
EStG 1891 bzw. § 8 Abs 3 Ziff 2 preuß EStG 1906) Erst die Auslegung des Begriffs der landwirt-
schaftlichen Einkommensquelle als systematisch ausgerichtet auf die Produktion von Erzeugnissen zur
Ertragserzielung durch Selbstverbrauch und zur Bestreitung des Unterhalts durch Veräußerung am
Markt und deren Abgrenzung von der unsystematisch betriebenen Liebhaberei führte zur Steuerbarkeit
des Geldwertes des Selbstverbrauchs, s. FuMfing, B. (1902), Grundzuge .... S. 112; /-'«u/mg, B./Sfrufc,
G. (1915), S. 537, S. 538; zu § 12 preuß EStG 1906, S. 336, S. 337 zu § 8 Abs. 3 Ziff 2 preuß
EStG 1906. A/oy wies daraufhin, daß in Preußen Landwirte der Tradition gemäß nur das als Jahres-
verdienst betrachteten, was sie nach Jahresende auf die Bank bringen konnten. Dieser Meinung waren.
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e) Da nur die Früchte aus beständig fließenden, der Gütererzeugung dienen-
den Quellen als steuerbar galten, wurde eine spitzfindige Unterscheidung von
Wertmehrungen des Stammvermögens und Einkommen bedeutungsvoll Für
die Einkommensteuer durften hiernach - sofern es sich nicht um Einkünfte
bilanzierender Kaufleute handelte - nur die Früchte des Stammvermögens,
nicht jedoch die Veränderungen des Wertes, der Quellen selbst, bei Veräuße-
rungen erfaßt werden.'" .*s/vji,:' V • !'/*') 3b-uj-*r »•>&.;/} ui c-

Dies ergab sich aus den systemtragenden Prinzipien, die das ganze Gesetz
durchzogen, und es galt unter Umständen auch bei den durch Bestandsver-
glcich für Kaufleute ermittelten Gewinnen, die dann durch Umrechnung zu
bereinigen waren.'" da sie zu deren Privatsphäre gehörten.

0 Besteuert wurde das gegenwärtige Einkommen nach dem Ergebnis des
abgelaufenen Steuerjahres. Maßgeblich für die Besteuerung war jeweils der
Bestand der Einkommensquellen am 1. April, dem Beginn des Steuerjahres.' **

g) Der Versuch vieler gutsituierter Steuerpflichtiger. Aufwendungen für ein
standesgemäßes Steckenpferd, etwa die Jagdausübung, mit positiven Einkünf-
ten zu saldieren, führte in der Finanzrechtsprechung des Oberverwaltungsge-
richtes zur Entwicklung des Rechtsinstitutes der "Liebhaberei". Die Finanz-
rcchtsprcchung betonte die strenge Beschränkung der Besteuerung auf das
Markt- oder Erwerbseinkommen und schloß den Verlustausgleich durch Aus-
legung der "Einkommensquelle" in der Landwirtschaft aus.'^ Anders als in
Sachsen waren nunmehr in Preußen auch die Entnahmen von "Erzeugnissen
der eigenen Wirthschaft" in diesen Fällen nicht mehr steuerbar, was bei geeig-
neter Gestaltung erhebliche Steuervorteile ermöglichen konnte, eine Gestal-
tung, die offenbar auch reichlich in Anspruch genommen wurde. Ein hoher
Lebensaufwand konnte so. anders als in Sachsen, kostengünstig finanziert
werden, ohne Steuern auszulösen.''*

to deutete er an, auch viele Mitglieder der Einschätzungscommissionen, A/qy, R. E. (1903). S. 123;
ders. (1909), Volksvermögen .... S. 148.

' " Siehe: OVG in Staatssteuersachen, U. v. 19.6.08 J.N VII-C-487-Rep. VII C - 395/07, in:
E.OVG. 13. Bd., S. 137. hier S. 146, S. 147; s. Zirkularverfugung vom 10.12.91, in: Mitteilungen ....
Nr. 25. Jg. 1892, S. 4; s. Mitteilungen ... Nr. 40. Jg. 1900, S. 7.

' " ft<ijn>«. B. (1894), S. 103 bis S. 106; Fuufins. B./Sm<(z, O. (1915), S. 597 bis 601. ders.
(1917). S 217. Bern. 14 und die angeführte Rechtsprechung.

' " § 10 preuß EStO 1891 bzw § 9 preuß EStG 1906. s hierzu: fkimng. B. (1894), S. 84. Bern.
1-15; fVurmg. B./Sfrvc. O. (1917). S. 139. Bern. 3; s insbes. Sucit, L. (1909), S. 814.

' " OVG in Staatssteuersachen, U v. 14.12 1894. V. Senat. Rep V 16/94. in: E.OVG, 3 Bd., S.
150. S. 153; OVG in Staatssteuersachen. U v. 30.12.1905. V Senat, 7..J.N IX 68 - Rep. IX 41/05. in:
E.OVG. 12. Bd.. S 101

"* Im Falle der Liebhaberei waren Einnahmen nicht steuerbar und Ausgaben nicht abzugsfahig. da
es an einer beständigen Einkommensquelle mangelte. Dazu fehlte die erkennbare nachhaltige Absicht
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h) Die obligatorisch abzugebende Steuererklärung - bei Versäumnis drohte
eine Benachteiligung - war nicht die wesentliche Grundlage des Einschät-
zungsverfahrens Sie war nur ein Indiz unter vielen der durch die Behörde zu
sammelnden und amtlich zu bearbeitenden Informationen über das steuerbare
Einkommen.'"' Durch das in § 38 Abs. 2 preußisches EStG 1891 vorgeschrie-
bene Beanstandungsverfahren wurde die Bedeutung der. Einkommcnstcuerer-
klärung de facto stark entwertet.' *°

i) Das Steuerstrafrecht sah für die Abgabe falscher Erklärungen im Unter-
schied zu dem sächsischen Muster eine Geldstrafe nur vor. wenn tatsächlich
bewußt Steuern verkürzt worden waren.'" Das Reichsgericht bestätigte gele-
gentlich als Beschwerdeinstanz diese gravierende, die Systematik entwertende
Differenz zu dem sächsischen Muster."' Es handelte sich beim preußischen
Steuerstrafrecht ohnehin um Verwaltungsstraferecht. Bestraft wurde die Nicht-
beachtung von Vorschriften, nicht der Betrug gegenüber der Gemeinschan der
Steuerzahler durch Herbeiführung einer ungesetzlichen Lastenverteilung.'"

j) Abweichungen in den Veranlagungen gegenüber den Erklärungen von
Seiten der Einschätzungscommissionen setzten ein von der Verwaltung durch-
zuführendes, spitzfindig geregeltes, formales und langwieriges "Beanstan-
dung^ erfahren" voraus. Dies mußte formgerecht eröffnet und durchgezogen
werden.'" Es gab den Steuerpflichtigen die Möglichkeit, die Steuererklärung
absolut gefahrlos wie einen "Schleiertanz" vor der Behörde zu handhaben und

zur Erzielung von Erträgen, sei es zum Hausverbrauch oder zur Erzielung von Unterhaltsmitteln.
Letztlich konnte diese Beurteilung von Steuerpflichtigen, planvoll berücksichtigt zu erheblicher Ver-
billigung von Luxusaurwendungen verwendet werden. Dies geschah und geschieht bis heute fortlau-
fend. Demgegenüber konnte in Sachsen die Ausübung einer Liebhaberei, z. B. des Jagdrechts. als
steuerbare Entnahme aus der eigenen Wirtschaft zum marktüblichen Preis der Jagdpacht besteuert wer-
den. Im Falle einer Besteuerung nach dem Verbrauch konnte die Ausübung als Indiz für die Leistungs-
fähigkeit die Bemessungsgrundlage erhöhen.

' " Zirkularverfugung Nr. 37 v. 20.11.1891, in: Mitteilungen .... Jg. 25, S. 48; Wagmrr, A. (1891),
S. 767; Fuufrng, B. (1896), S. 562; ders. (1903). Reformbedürftigkeit.... S. 381; s. amtl. Begründung
von §§ 24 und 25 preuß. EStG 1891, in: FA, 7. Jg. 1890, S. 688.

" ' Mewei, F. (1911). S. 353, S. 360; A/;cAae/u (1912). S. 83; JKacWer, P. (1912), S. 355; A/«yer,
R. (1903), S. 127.

" ' § 66 Abs. 1 preuß EStG 1891 bzw. § 72 Abs 1 preuß EStG 1906; vgl. hiermit § 68 Abs. 1
und § 70 sächs. EStG 1874/78.

' " RGSt. U. v. 25.6.1909 g. v. W. IV 301/09, in: E.RGSt.. 42. Bd. 1909, S. 376. S. 378. s. a.
Fuisting, B. (1903), Einkommensbesteuerung .... S. 266; A/eue/ beklagte die geringe Effizienz der
Vorschriften zum Strafrecht als Prävention, s. Mme/. F. (1911), S. 349; W;c/iae/;s bestätigte Weue/r
Auffassung aus praktischer Erfahrung, A/zc/iae/iJ (1912). S. 91.

' " ScAneic/er, V., S. 45: Die steuerstrafrechtlichen Bestimmungen dienten, anders als in Sachsen,
allein dem Anspruch des Staates auf Beachtung der Vorschriften; Po//aöfc. F. (1911), S. 73.

"* § 38 Abs. 2 preuß. EStG 1891 bzw. § 37 Abs. 2 preuß. EStG 1906; hierzu: Art. 55 Ausfuh-
rungsanweisungen v. 5.8.1891, in: Fuu/ing, B. (1894), S. 358, dazu Formular-Muster XI und XII, S.
4 7 1 . - , .,..,.,, „ . . , . , ,, , .,... , , , . , , , , , ....
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zu versuchen, die Behörde bei der amtlichen Ermittlungstätigkeit zu täuschen,
indem der geschickt formuliert erklärte Sachverhalt dazu diente, die Tatsachen
des wahren Sachverhalts zu verbergen.'"

Falsche Überzeugungen der Behörde konnten für den Steuerpflichtigen von
immensem Nutzen sein. Im Falle einer drohenden Entdeckung war de facto
stets eine Richtigstellung straffrei möglich. Die Praxis machte von diesen
Schwachstellen offenbar einen regen und fast risikolosen Gebrauch."*

k) Die Leiter der Einschätzungs- und der Berufungskommissionen waren
durchweg Juristen mit der Qualifikation zum Richteramt. Ihnen mangelten
infolge ihrer Ausbildung die praktischen wirtschaftlichen Kenntnisse. Über
diese verfügten oft nur die Mitarbeiter des Büropersonals, die zumeist als in-
kompetente "Subalternbeamte" beurteilt wurden. Die Vorstellung des "judex
non calculat" beherrschte vielfach auch die Denkweise der Finanzbehörde.' "

I) Leiter der Einschätzungskommission war obendrein jeweils der Landrat,
der mit den Bürgern durch politische Interessen verfilzt und überfordert war.
Dies stand im Gegensatz zu den sächsischen Verhältnissen, wo wirtschaftlich
geschulte unabhängige Finanzbeamte die Tätigkeiten ausübten.

Die für die Veranlagungstätigkeit tragenden juristischen Gesichtspunkte wa-
ren ^u/n großen Teil auf die Aktivitäten Fiustii\gs zurückzuführen, der. in die
Tradition der preußischen Einkommensbesteuerung eingebunden, fest glaubte,
der Rechtsschutz der Steuerpflichtigen sei erweiterungsbedürftig. denn der
Steuerzugriff sei nach eingriffsrechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen."*

'" Hierzu: A/MJC/, F. (1911), S. 363, S. 370; A/;c/iae//j (1912), S. 80, A/roz«fc, A (1909), S. 267
u.a.

"* A/«JJ«/. F. (1911), S. 340. S. 341; s. Mitteilungen ... Nr. 40, S. 88; s. hierzu die in den Mittei-
lungen veröffentlichten Aufstellungen Ober Beanstandungs- und Strafverfahren.

'" /•u/jfmg. B. (1894), S. 174, S. 175, Bern. 1 u. 2 zu § 37 preuß. EStG 1891. Aus dem Begriff
"HOlfsbeamter" in § 37 preuß. EStG 1891 (§ 38 preuß. EStG 1906) wurde in den Kommentierungen
abfallig "Subalternbeamter", vermutlich, weil ihnen die Qualifikation zum Volljuristen mangelte. Es
wurde in Kommentierungen darauf hingewiesen, daß den "subalternen Hulfskraften" keinerlei, auch
nicht geringste Entscheidungsbefugnisse zustanden. Durch Urteil des OVG v. 20.3.1902 wurde sogar
festgeschrieben, daß diese offenbar gelegentlich als Folge ihrer zumeist wirtschaftlich ausgerichteten,
durch Berechnungen. Vergleiche und Kalkulationen einzig sachkundigen HQIfsbeamten niemals als
sachverstandige Gutachter eingesetzt werden dürften, hierzu: Fu/rtmg, B. (1894), S. 174, S. 175;
/•u«fi/ig, B./Sfr«E, G. (1915), S. 896, Anm. 2 u. 3; der*. (1917), S. 337; A/rozei, A. (1909), S. 260.
Gelegentlich wurde beklagt daß Vorsitzende der Einschätzungscommission vom Büropersonal ab-
hängig waren und die Mitarbeiter Entscheidungen treffen ließen, s. hierzu: Zirkularverfügung Nr. 30 v.
23.8.91. in: Mitteilungen ... Nr. 25, S. 35. mit dem Tenor "Zuweisung staatlicher Subaltembeamten".

"* /-MU/mg. B. (1896). S. 293. insbes. S. 564. ASeuW wies daraufhin, daß das von Fmjfmg per-
fektionierte und durch Urteile des OVG bestätigte Beanstandungsverfahren die Stellung der Finanzbe-
hörde als Partei bei Wahrnehmung ihrer Aufgabe gegenüber dem Steuerpflichtigen so schwächte, daß
sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen nicht mehr entsprechen konnte. A/e;je/. F. (1911). S. 352; s. a.
£«c*. L (1911). S. 79. S 80. ders. (1916), S 82. Jujruj (1897). S. 62 Hinzu kam. daß die zeich-
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Hohe Finanzbeamte und Hochschullehrer, wie Gustav Schmoller. Hans Del-
brück. Franz Meisel. Walter Moll. Alfons Mrozek. Michaelis und viele andere,
haben vergeblich unter Hinweis auf konkrete Vorgänge die sozialen Unzu-
träglichkeiten bei der Veranlagung zur preußischen Einkommensteuer beklagt.
Dabei zeigt sich in der Berichterstattung die Eigentümlichkeit, daß ständig auf
eine angeblich fragwürdige Beratungstätigkeit durch Sachkundige und Buch-
führungsstellen hingewiesen wurde. Gelegentlich wurde von absurden Diffe-
renzen zwischen dem von den Steuerpflichtigen selbst geschätzten und dem
vom Sachverständigen als erklärungspflichtig bezeichneten Einkommen be-
richtet. '" Trotz abfälliger Bemerkungen ist jedoch nie von nachgewiesenen
Verfehlungen oder gar von Strafverfahren gegen sachkundige Berufsträger be-
richtet worden. In den Darstellungen wird auch nicht zwischen legaler Stcucr-
vermeidung dienenden Dispositionen und unterschwellig angedeuteter Steuer-
hinterziehung unterschieden Offensichtlich machten Berater in ihren Empfeh-
lungen von den Gesetzesbestimmungen einen zulässigen Gebrauch Daß sie
Konjunktur erlebten, ist daher wohl verständlich. Dies konnte aber allgemein
zu aufgestauten Verärgerungen führen, da es nur wenigen Sachkundigen ge-
stattet war. an der Konstruktion des preußischen EStG vorsichtige Kritik zu
üben.'"

Viele Beiträge sachkundiger Berichterstatter hinterlassen jedenfalls den Ein-
druck eines tiefen Mißtrauens in die soziale Ausgewogenheit des preußischen
EStG von 1891, das nach ständigen amtlichen Bekundungen an dem Prinzip
einer Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit ausgerichtet war.'"' "Wie dem
im übrigen sein mag, gegenwärtig werden im Rahmen der Einkommensteuer
eigentlich nur die Lohnarbeiter und Festbesoldete ziffernmäßig genau bela-
stet", so führte der Direktor der Berliner Veranlagungskommission und lang-
jähriger leitender Mitarbeiter in der Finanzverwaltung nach über 2üjähriger
Geltung des Gesetzes aus.'"^ Obendrein beklagte er - selbst hoher Beamter und

nungsberechtiglen Finanzbeamten eine juristische Ausbildung abgeschlossen haben mußten, i Cuno
(1902), Gesetzentwurf Ober die Befähigung fur den höheren Verwaltungsdienst, in: Preuß. Verw-
Blau, S. 529.

' " De/6riic*, H. (1909), 136. Bd.. S. 169: MicAae/u (1912). S. 76; Wrozei. A. (1909), S. 268.
A/rore* zeigt sich verärgert, daß das Klientel der SteuerbQros schnell anwuchs, da ihre Tätigkeit die
Mandanten sehr befriedigen konnte.

' " Unter dem Pseudonym "Justus" übte im "Finanzarchiv" 1897 ein hoher preußischer Finanzbe-
amter durch zynische Formulierungen und durch Vergleiche der hehren Absichten des Gesetzgebers
mit den feststellbaren Konsequenzen des EStG 1891 in der Realität harte sachliche Kritik. Offenbar
sah Jujmi Gründe, sein Pseudonym zu wahren, s. yui/ui (1897), S. 58 Anm.

Siehe: Die preuß. Steuergesetzentwürfe .... S. 13, S. 14; s. a.: Begründung zum Entwurf eines
EStG v.3.11 1890, Aktenstock Nr. 5. abgedr. In: FA, Bd. 7 1890, S. 264. j , , #»

' " Wo//, W. (1918). S 103 Diese unzumutbare Mehrbelastung von Mittelstand und Fertbesofdeten
als Folge von Steuervermeidungen, die er offenbar als unvermeidlich beurteilte, hatte Fufjfmg vorher-

6 Haiucn
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Jurist mit Qualifikation zum Richteramt - ebenso wie Clemens Delbrück die
rein juristische, anstelle einer wirtschaftlichen Ausbildung der Finanzbeamte«
in Preußen, die den anstehenden Problemen bei den Veranlagungen einfach
nicht gewachsen seien.''"

Ein bekannter Stcucrrechtslehrer hat zur Feier des 100jährigen Geburtstages
des preußischen EStG von 1891 einen anonymen Kritiker des Gesetzes aus
dem Jahr 1897 zitiert, der von dem "trefflichen Aufbau" des Normengefuges
sprach '^ Dabei hat er jedoch übersehen, daß die Bemerkung des Autors zy-
nisch gemeint war Der Autor, ein hoher Finanzbeamter, beklagte anonym i>
seinem Beitrag die unsozialen Auswirkungen des von strenger Systematik
geprägten Gesetzes.'*' = ' • • • ' • ' " •*" •' '"•*"• •' ' " i v n ; .

Das Gesetz mit dem "trefflichen Aufbau" und die "kunstvolle Mosaikarbeit
der von deutscher Gründlichkeit erfüllten zugehörigen ministeriellen Anwei-
sung" vermochte Sachkenner gewiß nicht zu erschrecken. Bereits die Lektüre
von Aufsätzen leitender Ministcnalbcamtcn. Finanzbeamten und Richtern in
den Fachzeitschriften reichte zu. die gesetzlich vorgesehenen Steuerbelastun-
gen durch formaljuristisch spitzfindige Konstruktionen so zu umgehen, daft
der gestaltete Sachverhalt sich nicht unter die "trefflich" ausgefeilten Tatbe-
standsmcrkmalc subsumicren ließ.'"

Hier einige Beispiele zur Erläuterung:

Schon Gustav Schmollcr hatte warnend festgehalten: "Wollte man auf das,
was aus dem Tauschverkehr der Volkswirtschaft in die Privatsphäre herein-

gesehen und nach längerer Erfahrung als Gerichtsherr beaobachtet. Er trat daher 1903 für eine Reform
des preuß. EStG 1891 ein Verständnis fand er für seine Kritik nicht, s. /-«(.s/mg. B. (1903). Einkom-
mensteuer .... S. 9. ders (1902). Grundzüge .... S. 270. S. 304; vo/i Wo>r, G. (1904). S. 191; Sfruß,
G. (1908). S. 427; Fuu/mg. B. (1906), Zeit- und Streitfragen, S. 1. S. 2.

' " Wo//, W (1918). S 99; De/ftnJct. C. von (1917), S. 11; A / / C / K « / H (1912). S. 84. S. 85. S. 98 .
Mroze*. A. (1909). S 274.

'** tfayer. H.W. (1991). S 336. - ' •-' ' • • • " ' • ' ' •, ••*•«*• r»'"<

' " ./««IM (1897). S 536; S. 544. ' * ' ' " ' • " ' ' " : / ; ' " ^ " j . '

Das preuß i:StC> 1891 halte insofern einen "trefflichen Aufbau", als es den von Wo« über Wag-
ner aus dem Gedankengut der klassischen Nationalökonomie herausdestilierten Grundgedanken für
die Definition steuerbaren Einkommens streng fortgeführt systematisierte Der die Systematik störende
Fremdkörper einer regelwidrigen, aus dem sächs. Muster übernommenen Ermitllungsvorschrift für
Einkünfte aus Mandel und Gewerbe konnte zusammen mit der fragwürdigen Orientierung des Gesetzes
dem l,aien bezüglich der Eolgewirkungen verborgen bleiben, zumal alles "vom theoretischen Stand-
punkt aus betrachtet recht hübsch" gestaltet war. J«.I/MJ (1897). S 61. Anm. I Kür H'ogner und
/•'imc/ig hatten nicht lErlegungen empririsch überprüfler Zweckmäßigkeit, sondern rechtsdogmati-
sche Richtigkeit im Vordergrund gestanden. Ein fachkundiger Kritiker hielt 1904 fest, daß F«(i//ng
"der deduktiven Geistesarbeit ein größeres Maß von Einfluß auf seine Entscheidungen einräumt als
nach der tatsächlichen I j g e der Verhältnisse und insbesondere nach Maßgabe besonderer Erwägungen
vernünftiger Steuerpolitik gerechtfertigt ist". w n % r . G (1904), S. 192.
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kommt, den Einkommensbegiiff beschränken, so würde damit dem reichen
Hofbauer, der auf eigener Scholle reichlich lebt aber wenig kauf) und verkauft,
ein kleineres Einkommen zugesprochen, als dem armen von seinem Gehalt le-
benden Schulmeisterlein, der mit dem fünften Teil auskommen soll".'"* Die
grundsätzliche Beschränkung der Besteuerung auf das Markteinkommen war
eines der systemtragenden Prinzipien fur den EinkommensbegrifT des preußi-
schen EStG und ist es bis heute geblieben. Eben zu Schmoilcrs umfassenderem
Einkommensbegriff hatte Adolph Wagner wie Fuisting in seinen Lehrbüchern
stets in Fußnoten Widerspruch angemeldet.'** Sehen wir uns die Konsequen-
zen an:

Ein Rittergutsbesitzer in Preußen legte im Normalfall Wert darauf, nur in-
soweit am Marktgeschehen durch Käufe und Verkäufe teilzunehmen, wie es
die notwendig aufzubringenden Kosten für den Betrieb des Gutes und die
durch Geldausgabcn zu bestreitende Lebenshaltung erforderten Letztlich wa-
ren auch die Aufwendungen für einen repräsentativen Lebensstil, wie Kutsche.
Reitpferd, Bewirtungen etc.. ohnehin durch nicht steuerbare Naturalcntnah-
men gesichert.'*' Aufwendungen für teure Luxuslicbhabercicn. wie Spielschul-
den in Monaco (sie!), Ausstattung der heiratenden Tochter oder des Sohnes als
unterbezahltem Kavallerieoffizier (von DelbrUck erwähnt), konnten etwa zum
Beispiel durch einen außergewöhnlichen Holzeinschlag, den Verkauf von
Herdbuchvieh oder eines Hengstes oder auf ähnliche Weise finanziert wer-
den.'*" Bei geschickter Durchführung war dies problemlos steuerfrei möglich,

" Zitiert nach: ffi/frraruft. R. (1908), S. 27. , . • • • . - • • . • • • ' •

' " (fagner. A. (1876), S. 97; ders. (1879). S. 115; dem. (1892), S. 405. S 406

" ' Der in § 7 preuß. EStG 1891 bzw. § 6 preuß. EStG 1906 aufgeführte Katalog führte abschlie-
ßend auf, was allein steuerbar war. Anders, als nach dem sächs. EStG 1874/78. waren entsprechend
dem Grundgedanken des Gesetzes "zum Haushalt verbrauchte Erzeugnisse der eigenen Wirthschaft" ((j
15 Abs. 1 sächs. EStG 1874/78) nicht steuerbar, da nicht ausdrücklich aufgeführt. Allerdings durften
andererseits nach § 9 Abs. 2 Ziff. 2 preuß. EStG 1891 bzw. § 8 Abs. 3 Ziff. 2 preuß. EStG 1906 die
"zum Unterhalt gemachten Ausgaben einschließlich des Geldwertes der ... verbrauchten Erzeugnisse
und Waaren des eigenen landwirthschaftlichen oder gewerblichen Betriebes" bei Ermittlung der Bc-
messungsgrundlage nicht in Abzug gebracht werden. Der Unterschied der beiden Regelungsmuster war
erheblich, da viele Naturalien, wie etwa das erlegte Wildbret oder nicht systematisch gezüchtetes
Kleinvieh, bei Bedarf in Gewässern gefangene Fische etc. keinerlei Einsatz von Aufwendunge benöti-
gen, wohl aber ein Indiz für Leistungsfähigkeit darstellen. Für die Besteuerung der l^andwirte gab der
dem preuß EStG 1891 innewohnende Grundgedanke, der im Besteuerungsgegenstand des Gesetzes
keinerlei Konkretisierung gefunden hatte, keine geeignete Grundlage. Die Auslegung des Begriffs
einer bestehenden "Einkommensquelle" konnte nicht weiterhelfen, s Art 11 der Ausfuhrungsanwei-
sungen. ; s. Fuurmg. B. (1896), S. 479; s. Sue*. L. (1917). S. 70 Dem Großgrundbesitzer konnte es
daher leichtfallen, sich der Besteuerung fast gänzlich zu entziehen. Dem kleinen Bauern mit vielen
Kindern konnte dies nicht gelingen, wie Fuurmg aufzeigte; Fn/.f»mj;. B. (1896), S. 479. S. 480

So konnte z. B. ein Holzeinschlag mit erklärter Absicht des Verzichts der Wiederaufforstung
etwa wegen einer Umwandlung des Geländes in eine andere Nutzungsart zu steuerfreien Erlösen
führen, s. U. OVG XIII b 10 v. 31.5.1902. in: DJZ. III. Jg 1903. S 34 Nach standiger Rechtspre-
chung haben Holzverkäufe als Folge von Windbruch ebenso zu Steuerfreiheit geführt, da unterstellt
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da es sich bei geeigneter Darstellung um die nicht steuerbare Veräußerung von
Wirtschaftsgütern des Stammvermögens handelte. Dies ist wiederholt in Urtei-
len bestätigt worden. Der Argwohn Delbriicks gegen dieser Art Vorgänge, der
1909 in den "Preußischen Jahrbüchern" offensichtlich ohne zureichende Sach-
kenntnis der gesetzlichen Zusammenhänge nach Ausdruck suchte, betraf im
Grunde die Besteuerungssystematik Ehrenrührige Verdächtigungen gegen
Gutsbesitzer wurden von ihm auch nicht unmittelbar geäußert Der Vorsitzen-
de einer großen Einschätzungskommission verteidigte die Landwirte mit gro-
ßem Pathos, von statistischen Aufstellungen unterstützt, in "Schmollers Jahr-
buch" 1910 völlig zu recht vor diskriminierenden Vorwürfen,'" wobei
Schmoller in einer langen Anmerkung seine sozialen Bedenken gegen die
Systematik des preußischen EStG 1891 einbrachte.'" In Sachsen liefen die
Uhren offensichtlich völlig anders, wie sich aus der oben zitierten Äußerung
des Lehrstuhlinhabers für landwirtschaftliches Abrechnungswesen der Uni-
versität Leipzig ergibt.'" ' ̂  ******

Weitere Beispiele: In Preußen waren nur die Früchte aus einer fortdauernd
fließenden Quelle der Gütererzeugung steuerbar. Daher fielen einmalige Gele-
genheitsgeschäfte nicht unter die Besteuerung. Nun lassen sich aber im Grun-
de fast alle Vereinbarungen zu Gelegenheitsgeschäften - falls opportun - in
eine "ad hoc"-Gescllschaft umfunktionieren.'" Die Besteuerung für das lau-
fende Jahr erfolgte jeweils nach eben den Tatbestandsmerkmalen zum 1. April
entsprechend der Bemessungsgrundlage des abgelaufenen Steuerjahres. Un-
ternehmen konnten als Quellen der Gütererzeugung aber vor dem 1. April des
laufenden Jahres aufgelöst, umgegründet oder durch einen Beteiligungswech-
sel so verändert werden, daß die für die Gesetzesauslegung zuständigen Juri-
sten von einer Beendigung der alten Quelle sprachen.'" Das Ende der Quelle

wurde, daß es sich um Summvermögen handele, s. Fx/jrmg, B./S/rue, G. (1915), S. 544, S. 545; s.U.
OVG v. 2.5 1899. J. N. V1/35/V23 - RP VI 12/97, in: EOVG. 8. BA, S. 49; s. Vfg. V. 2.5.1899, in:
Mitteilungen .... Heft 40, S. 7. -. .!ir.-«si:

"' S«Armm«r. F. (1910). Konservative .... S. 675. S. 679. ',,

'" Sc/imo/ter, G. (1910), Anm. zu iWirnamr, F. (1910X Schmoller» Jb., S. 1581, S. 1582.
'" //oH-or«/. H. (1889XS. 7;s.Anm.87. ^ .;, ^ v-;, . • , . . . .

"* Für die Entstehung von ESt war das Bestehen einer Einkommensquelle im Sinne des Katalogs
der EinkunAsarten des § 7 preuß. EStG 1891 bzw. § 6 preuß. EStG 1906 erforderlich. Gleiches galt
fur die Geltendmachung von abzugsfahigen Ausgaben gemäß § 9 preuß. EStG 1891 bzw. § 8 preuß.
EStG 1906. Dabei mußte es sich um Quellen handeln, aus denen ein beständiger Früchtefluß zu
erwarten war. s. Drdg« (1908), S. 46; Jfei/8en6o/7i, H., S 705; s. a. Fwurmg, B./Sfrwß. G. (1915), S.
162. S 163. S. 187

'" Nur das Bestehen einer bestandigen EinkunAsquelle am 1.4. eines Jahres führte jeweils zu einer
Besteuerung. Einkunftsquellen, die vorher beendet wurden, fanden keine Berücksichtigung. Bei einem
preußischen Beamten des höheren Dienstes galt das ihm übertragene "Kommissarium" (Amt) als
Einkommensquelle. Wurde er als Gerichtsassessor z. B. erst am 2.4. eines Jahres mit einem Amt
betraut, so ging er mithin steuerfrei aus. Es war daher sinnvoll, Einkommensquellen vor dem 1. April
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zum Stichtag bedeutete dann, daß der Ansatz des Gewinns bei der Besteue-
rung zu Recht unterblieb. Nach den Vorstellungen Wagners und Fuistings
waren derartige kurze Zeit währende oder gar einmalige Wertzugänge ex
definiuone kein Indiz für Leistungsfähigkeit und somit nicht steuerbar. Große
Vermögen entstanden auf diese Weise im Krieg.

Bei Beamten war nach der Rechtsprechung die Quelle in der Berufung in
das konkrete Amtsverhältnis zu sehen.'** Auch hier konnte man durch ge-
schickte Veränderungen des Termins der Übertragung der amtlichen Funktion
daher den Nichtansatz der Früchte aus der Quelle bei der laufenden Besteue-
rung bewirken Für Beamte des höheren Dienstes konnte sich die Lektüre des
"Preußischen Verwaltungs-Blattes" somit als sehr nützlich erweisen.

Bei Einkünften aus Kapitalvermögen war nach Auslegung des Gesetzes je-
des einzelne Darlehens- oder Dividendenguthaben an einer Gesellschaft oder
die einzelne konkrete Hvpothekenfordcrung durch Urteil als separate Quelle
bestimmt worden. Fälligkeit, eine Kündigung oder eine sonstige Disposition
vor dem 1. April und gegebenenfalls eine Wiederanlage eigneten sich vorzüg-
lich für interessante Gestaltungen zur Steuerersparnis Robert Meyer beklagte
die zugrundeliegende Regelung bereits 1903 nach Übernahme des preußischen
EStG 1891 in Österreich. Zu Konsequenzen führte die Kritik, die die Syste-
matikbetraf, nicht.'" ' - « « " ' ™ « ^ ™ »»Biff'ar: .-«V.-UTI H';l,-fu ;N;1«

Spekulationsgeschäfte waren gegen den Rat Fuistings als steuerbare Vor-
gänge in den Gesetzestext aufgenommen worden. Dabei wurde die innere, in-
terpersonell nicht überprüfbare Intention des Steuerpflichtigen in dem gesetz-
lichen Tatbestand als notwendiges Merkmal festgelegt."" Die Konsequenz
war, daß nur bei Verlusten diese zur Verärgerung Fuistings regelmäßig von
den Steuerpflichtigen in die Erklärungen aufgenommen wurden, so daß sie mit
positiven Einkünften aus den übrigen Einkunftsarten saldiert werden konn-

etnes Jahres auslaufen zu lassen, s. £>r<3ge (1908), S. 46; ßuet. L. (1909). S. 814; s. a. § 9 Abt. 1
preuß. EStG 1906; s. a. OVG, U. v. 13.10.1906. in: DJZ XII. Jg. (1907), Sp. 887.

' * Hierzu: Wei/tenfcorn, H. (1907), S. 706, S. 707; s. a. FuirfMg. B./Sfruß, G. (1915). S. 162. S.
163.

A/eyer hatte bei Wagner und Sc/imo/ter in Berlin studiert. Als Sektionschef war er zur Zeit der
Einführung der Personalsteuer in Österreich der zuständige Referent im Wiener Finanzministerium.
Als Praktiker sah er frühzeitig die Schwächen des preuß. EStG 1891. s. Meyer, R. (1901), S. 692;
ders. (1903), S. 125. Ab 1917 wurde eine Änderung fflr die Kriegszeit eingeführt.

"* Hierzu: § 12 Abs. 2 Ziff. 3 u. § 14 Abs. 2 Ziff. 3 preuß. EStG 1891 bzw § 11 Abs. 2 Buchst d)
u. § 13 Abs. 2 Ziff. 4 preuß EStG 1906; hierzu: Wagner. A. 1891), S. 692; ders (1892). S. 67. (fag-
nen Einstellung ist widersprüchlich und unsicher. FHi'jhng, B. (1903), Reformbedürfligkeit.... S. 232;
Fnedfcerg (1903), S. 570; ffiffJioe/f (1893). S. 207.
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ten.'" Die Erklärung von positiven Einkünften wurde jedoch durchweg unter-
lassen. Das Vorhandensein oder Fehlen der im Gesetz normierten Tatbe-
standsmerkmale, hier der Intention zur Spekulation im Sachverhalt, konnte
vom Finanzamt letztlich nur durch Befragung der Pflichtigen überprüft wer-
den, was stets zum selben Ergebnis führte und sehr verständlich ist. Die Zensi-
ten wußten ihre Interessen jeweils gut zu vertreten. Ohne positiven Nachweis
eines konkreten Investments als Quelle durfte aber die Verwaltung nach stän-
diger Rechtsprechung keinen Zufluß schätzen.""

Angesichts gerade dieser Umstände war es nicht abwegig, wenn der später
sehr einflußreiche. Wagners Denkansätze fortführende Schüler F. J. Neu-
manns. Alexander Hoffmann, im Jahr 1920 blauäugig die Fortschrittlichkeit
des preußischen EStG von 1891 gegenüber dem sächsischen EStG mit dem
Argument hervorhob, daß darin auch die Besteuerung von Spekulationsge-
winnen gewährleistet sei.""' Ihm blieb offenbar verborgen, daß Wertzuflüsse
nach dem sächsischen EStG 1874/78 unabhängig von der Herkunft bei Reali-
sation grundsätzlich steuerbar waren. Nur formell hatte er daher recht. Hoff-
mann benutzte das Argument in seiner erfolgreichen Philippika gegen die
1919 wegen der sozialen Unausgewogenheiten in Angriff genommene Umstel-
lung des preußischen EStG von 1891 auf ein von den Schmollcrschen system-
tragenden Prinzipien geprägtes Reichseinkommensteuergesetz 1920 durch
Matthias Erzberger.'"

Obwohl die Finanzverwaltung zwar die Höhe der Einkünfte aus Kapitalver-
mögen vermittels bekanntgewordener steuererheblicher Randumstände nach
der Rechtsprechung hochschätzen durfte,'*' haben die Einschätzungskommis-
sionen grundsätzlich davon absehen müssen, bei mangelnden Angaben des
Steuerpflichtigen das Bestehen von Quellen ohne konkreten positiven Nach-
weis von Einzelheiten zu unterstellen und damit Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen durch Schätzung festzusetzen. Das führte automatisch dazu, daß das Ver-
anlagungsverfahren bei begüterten Steuerpflichtigen, die sich von Fachleuten
beraten ließen, quasiforensische Züge erhielt.'"

' " A/rozet. A. (1909). S. 266, S. 276. Fmrtmg, B. (1903), Refonnbedürftigkeit.... S. 232; ders.
(1906) Sp. 1170.

' " MicAae/u (1912). S. 70. Fuufmg, B. (1903), Einkommensbesteuerung .... S. 383: ders. (1896),
Rechtsschutz .... S. 383. S. 459. S. 462.

'*' //q#mamt. A. (1919). S. 8. - •.- -

' " / / < # » < > m i . A. ( 1 9 1 9 ) , S. 7. . ; . . • - . . . • . . , i-.*. ,,.-.•-.

'*' § 38 Abs. 3 preuß EStG 1891 bzw. § 40 Abs. 5 preuß. EStG 1906: dazu: Art 58 Ausfuhrungs-
anweisung v. 5.8.1891. in: Fuming, B. (1894), S. 365. S. 366; ders. (1896), S. 459, S. 568;Fm«mg,
B. Sfrvc. G. (1915), S. 918. Anm. 7.

' " M « ; M / , F. (191IX S. 352. S. 361. S. 362; ders. (1914). S. 637; JfaWecter. L. (1914), S. 61.
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Zu erwähnen sind noch die Gestaltungsmöglichkeiten, die das Recht zur
entgeltlichen oder unentgeltlichen, befristeten oder sonstwie zeitlich geregel-
ten, von Formvorschriften nicht behinderten Übertragung des Nießbrauchs an
Rechten, Sachen oder Sachinbegnffen (ususfruetus. quasiususfruetus)'*'' ge-
wahrte. Da nach dem preußischen EStG nur auf die formelle Rechtsposition
des Steuerbürgers abzustellen war. konnte dieses Rechtsinstitut insbesondere
zur steuerfreien Tilgung von Schulden, etwa Unterhaltsvcrpflichtung. Ausbil-
dung des Sohnes. Aussteuer der Tochter etc.. Verwendung finden Dabei wa-
ren für den Zensiten zusätzlich günstige Regelungen bezüglich der mit den
Bezugsrechten notwendig verbundenen Aufwendungen möglich. Das war
erreichbar, weil die Bemessungsgrundlage des preußischen EStG nach dessen
Auslegung nicht, wie in Sachsen, auf die wirtschaftliche Bereicherung des

' " Das bis zur Einführung des BGB gültige Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten bot
in seinen Bestimmungen des 21 Titel des ersten Thals in den §§ I bis 18.1 die Grundlage für einen
breiten Fächer von steuerlich interessanten pnvatrechtlichen (Jcslaltungsmöglichkcilcn zur l.osung
konkreter Vorginge. Von der gewahrten PrivaUutonomie wurde mit wachsendem Wohlstand als Kolgl
der Industrialisierung zunehmend Gebrauch gemacht. Die neuartige F.inkommensteucrbelutung
konnte hier zusatzliche Anreize schaffen. Viele der in impressionistischen Darstellungen der T»ges-
pressc als skandalös hochgespielte Berichte über das erklarte geringe steuerbare hinkommen hochbe-
güterter Zeitgenossen - eine Fundgrube für Politiker zur Diffamierung politischer Gegner • verlieren
bei Berücksichtigung der gesetzlich gegebenen und in Anspruch genommenen Gestaltungsmoglichkei-
ten für den Fachmann ihren als illegal ausgegebenen, weil unsozial, ja sogar gegebencnfalli kriminel-
len Beigeschmack (ein gutes Beispiel ist die Darstellung, die Ger/ach 1910 von seiner Tätigkeit als
Regierungsassessor bei der Veranlagung d/jmardb festhielt; sie hat vielen Historikern als Beleg fur
ideologisch vorgeprägte und dogmatisch vertretene Beurteilungen gedient, s. von GeWac/t, H. (1910),
S. 48, S. 49. Die Orientierung der preuß. EStG stellte nach der ihr vorgegebenen Rcchlsdogmatik
allein auf rein formalistische Tatbestandsmerkmale im Sachverhalt ab. die jeweils in der Praxis durch-
weg unabhängig von den gegebenen wirtschaftlichen Bereicherungen auf Vertragsbasis gestaltbar
waren. So vermochte ein begüteter Steuerpflichtiger in Preußen, anders als in Sachsen, ohne sein Ver-
mögen und seinen Lebensaufwand zu verändern, Regelungen mit steuerlichen Auswirkungen zu ver-
einbaren, die, nach seiner neuen steuerlichen Bemessungsgrundlage beurteilt den fur Laien verwirren-
den Eindruck erzeugen mußten, er nage am Hungertuch, hierzu: Maafz (1905), S 309. Verschiedene
der von De/fcrüc* 1909 skizzierten gewiß problematischen Beispiele zur Besteuerungspraxis lassen
sich dadurch erklären, daß völlig legale Gestaltungen zu den in sozialer Hinsicht fragwürdigen Veran-
lagungen führten. SeAr>iauer gab sich 1910 vergebliche Muhe zu versichern, daß Landwirte nach
seiner Prüfung der Vorgänge durchweg bei Anwendung des geltenden Steuerrechts gesetzlich korrekt
veranlagt wurden, s. fienrnauer, F. (1910), S. 679 u.a.). M e / « / hatte nach Erfahrungen mit der aus
Preußen 1897 nach Österreich importierten "Type" der Einkommensbesteuerung als Freund der
ScAmo/terrc/ien Sozialpolitik die amtliche Statistik zur Beurteilung der Ergebnisse der Besteue-
rungspraxis in dem Musterland Preußen verwendet. Da die rechtsdogmatische Beurteilung ihn weniger
interessierte, lenkte er seine Aufmerksamkeit auf die Veranlagungstechnik der "preußischen Type"
Hier glaubte er den wesentlichen Grund für die vielfachen Mängel zu lokalisieren. Änderungen be-
wirkte Meisel durch seine Beiträge nicht, sondern ärgerliche Kritik Denn letztlich konnte der Festbe-
soldete aus eigener Erfahrung bestätigen, was mit Einführung des preußischen EStG als Absicht des
Gesetzgebers versprochen wurde: wer höhere Bezüge erhielt zahlte auch höhere Steuern, da er lei-
stungsfähiger war. Sobald aber - und das entzog sich der Übersicht des Normalbürgers - eine gewisse
Einkommenshöhe erreicht wurde oder weitere EinkunfUarten hinzutraten, mußte diese Charakteristik
für die "preußische Type" der Einkommensbesteuerung nicht mehr stimmen Unabhängig von diesen
Zusammenhängen eignete sich jedoch das Argument von der Einkommensteuer als einer Besteuerung
nach der Leistungsfähigkeit in Preußen vorzüglich dazu, das die Begüterten einseitig begünstigende
Besteuerungssystem in den Augen der Mehrheiten zu rechtfertigen und aufrecht zu erhalten
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Steuerbürgers abstellte, sondern rein formal auf die Inhaberschaft an eine
beständigen Einkommensquelle und dies sowohl fur Wertzugänge (nach §
EStG 1891 bzw. § 6 EStG 1906), als auch für abzugsfähige Ausgaben (gemä.
§ 9 EStG 1891 bzw. § 8 EStG 1906). Die Berücksichtigungsfähigkeit wurd
wesentlich von dem Bestand der Einkommensquelle bestimmt.'"., „ . „„,,„

Als besonders interessant und vorteilhaft für die Steuerbelastung entpuppt'
sich für weniger skrupelbefangene Steuerpflichtige die Veränderung, die da
preußische EStG von 1891 an der ansonsten fast wörtlich übernommene]
sächsischen Vorschrift zum Steuerstrafrecht brachte. Diese entwertete gerade
zu den Präventivschutz der Strafbewehrung im Zusammenhang mit der Ein
fuhrung des amtlich unabdingbaren, vor Abweichung von der eingereichtei
Erklärung einzuleitenden Beanstandungsverfahrens.' *" < Ü H Ä ?§fw êi4ti«

Wer eine falsche oder unvollständige Einkommensteuererklärung einreichte
konnte damit rechnen, daß die Verwaltung vor Veranlagung bei beabsichtigte
Abweichung von der Erklärung verpflichtet war. das formelle und umständli
ehe Bcanslandungs\erfahren einzuleiten. Darin mußte die Absicht und di
genau spezifizierte Begründung der Abweichung dem Steuerpflichtigei
schriftlich zur Stellungnahme mitgeteilt werden.'** Drohte das Beanstan
dungsverfahren trotz der Möglichkeit der Widerlegung durch Urkunden etc

. zu IJryjunsten des. Zensiten auszugehen, so konnte sich dieser stets noch ent
schließen, die ursprünglich fehlerhafte Erklärung ohne Auslösung einer Strafe
zu berichtigen. Konsequenzen gab es nicht, zumal die Verwaltung zufrieden
war. einen Vorgang abschließen zu können.'"*

Diese Liste der Möglichkeiten, die Steuerbelastung zu verringern, könnte
noch erheblich ausgeweitet werden. Es stand jedem Steuerpflichtigen offen,
durch Lektüre der Aufsätze von führenden Finanzbeamten, wie Fuisting.
Maatzcn. Buck, Moll. Wilmowsky, Mrozek, Michaelis, Droge. Rohde. Fried-
berg, Droste. Weißenborn und anderer, in der "Deutschen Juristenzeitung",
dem "Verwaltungsarchiv", dem "Preußischen Verwaltungs-Blatt", ab 1912 der
"Deutschen Steuer-Zeitung", dem "Finanz-Archiv" etc. sein Wissen um die
ihm gegebenen juristisch spitzfindigen Dispositionsmöglichkeiten zu einer

"• Hierzu: Fwufins. B. (1894), S. 55: F«u/mg. B./Sw*E. G. (1915), S. 304, S. 399.

'*' Hierzu: Wei.vW. F. (1911). S. 353. S. 370; ders. (1914). S. 638. S. 639; . /mn« (1897). S. 62;
r. P (1912). S 355. S 356; öuc*. 1. (1916), S. 56, S. 57. S. 82.

'** § 38 Abs. 2 preuß. EStG 1891 bzw. § 39 Abs. I preuß. EStG 1906; hierzu: /"-««rmg. B (1906),
Finanzpolitische .... S. 38, S. 39. ders. (1894), S. 357; s. Art. 55 Ausfuhrungsanweisung und Anlage
Muster 11 und 12. in: tt*u(mg (1894). S. 471. S. 472; /•««fm«. B./»rue. G. (1915). S. 903. S. 911.
Anm. 6 bis 10.

'*' S. Beanstandung der Steuererklärung, in: Mitteilungen .... Heft 40. Jg. 1900. S. 25 und S. 88, S.
89; Wrai«* (1909), S. 264; Wrorte( 1904), S. 349; />o//acfc F. (1911). S. 98. .,„. „ . « . , „ ^ , ^ » ^ ,
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legalen Herabsetzung der Einkommensteuerlast zu nutzen oder jedenfalls die
Gefahr der Entdeckung von Hinterziehungen und deren strafrechtlichen Fol-
gen abzuschätzen.

Es wurde bereits erwähnt, daß der ehemals zuständige Regicmngskommis-
sar. bei dem die Fäden der Verhandlungen bei der Beschlußfassung zum
preußischen EStG 1891 zusammenliefen und der später als Senatspräsident
am preußischen OVG in Staatssteuersachen die allgemein benutzte Kommen-
tierung zum Gesetz lieferte.' " mit dem Ergebnis des nach einigen Kompro-
missen verabschiedeten Gesetzeswerkes bald nicht mehr zufrieden war und
dies zur Verärgerung konservativer Kreise vernehmlich vortrug. Der scharf-
sinnige Jurist erkannte offenbar als Folge der als Gerichtsherr gemachten
Erfahrungen zunehmend die im Gegensatz zu den erklärten Absichten des
Gesetzgebers bewirkten Konsequenzen, die er jedoch nur unscharf zu skizzie-
ren vermochte.' ' So trat er als Steuerpolitiker bereits kurz nach der Jahrhun-
dertwende wegen der durch die Besteuerungspraxis verursachten, als unge-
recht empfundenen höheren Steucrbclastung der mittleren Gewerbetreibenden
und kleinen Landwirte, also des Mittelstandes, in aufsehenerregenden Veröf-
fentlichungen für eine Beschränkung der Einkommensteuer auf die hohen
Einkommensempfänger ein. Neben der Besteuerung nach der Leistungsfähig-
keit sollte nach seiner Auffassung als Kompensat fur Ausfalle eine Besteue-
rung nach dem Interesseprinzip durch Reorganisation der Ertragsteuern ver-
stärkt werden."'

Von den rechtsdogmatisch als sachgerecht beurteilten Grundprinzipien des
preußischen EStG überzeugt, wollte Fuisting in einer Reform das 1891 ent-
standene Gesetz von den durch Kompromisse aus dem sächsischen Muster
eingedrungenen, das Konzept störenden Fremdkörpern bereinigt sehen."' Ein
früher Tod beendete seine Bemühungen."''

Fuistings Kritik an dem bestehenden preußischen EStG führte zu heftigen
Kontroversen in konservativen Kreisen, wobei auch die von dem Verstorbenen

"° Sfrurr. G. (1910), S. 659 Sfruc bezeichnet Fuisting ab den "Vater einer wittenschaAtichen
Kommentierung der Steuergesetzgebung".

'" Fum/ng, B. (1902), Grundsätze .... S. 127 bis S. 130 und S. 304; der». (1903), Einkommens-
besteuerung..., S. 9.

' " Fuiifmg, B. (1902), Grundsätze .... S. 304, S. 399. "}

' " FuiWmg, B. (1903), Einkommensbesteuerung ... S. 9, S. 21; der». (1903), ReformbedOrftigkeit
... S. 229, S. 281, S. 380, S. 409; ders. (1902), Grundsitze .... S. 110.

"* S/ruß. G. (1908). S. 425; ders. (1903). S. 475; s. a. DJZ (1908), S. 295. < ' * • *' • « * >'>
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ständig wiederholte und übernommene Ablehnung des andersartig orientierten
ursprünglichen sächsischen Musters noch lange von Bedeutung blieb.' "

In Preußen wurde fortan die Beurteilung des preußischen EStG 1891 als so-
ziale, an der Gerechtigkeit orientierte Leistung herausgekehrt, die dem Re-
formwerk zugrundeliegende Gesinnung gewürdigt, unbequeme Kritik an den
Ergebnissen der Besteuerungspraxis verharmlost und die Erörterung mögli-
cher alternativer Gestaltungen als gegen die Natur der Sache verstoßend ab-
gewürgt Auf diese Weise konnten unliebsame Problemlösungen, wie bereits
zur Jahrhundertmitte in Preußen, "ad calendas graecas" aufgeschoben wer-
den.'" . , . , . _ , .,.

Dennoch wurde ständig in vielen Abhandlungen der soziale Gedanke als
treibende Kraft der Entwicklung des modernen preußischen Einkommensteu-
errechts positiv hervorgehoben '" ' .„•fiyyv».-/A J,

Dabei standen dann die Auseinandersetzungen um die fernere Ausgestaltung
des Gesetzes durch Erhöhung der steuerfreien Eingangsstufe - kurz als Exi-
stenzminimum bezeichnet -, Freibeträge für Familienangehörige, Abzüge von
der Bcmcssungsgrundlagc für die Altersvorsorge, für Versicherungen, Erörte-
rungen der Tarifprogression und berücksichtigungsfähige Belastungen für
besondere Lcbcnsumstände und Notfälle zur Diskussion.'™

Die Bestimmung des als Einkommen bezeichneten Besteuerungsgutes, das
in Preußen durch die restriktive Definition des Einkommensbegriffs vom
sächsischen, nach Fuistings Auffassung "unrichtigen" Muster abgegrenzt wor-
den war oder gar die völlig unzulängliche "Technik" der Besteuerung hat in

'" /<u;jrMg, B. (1906), Zeit- und Streitfragen, S. 1, S. 2; Sfrufc. G. (1910), S. 657. S. 658. Daß die
streng konservative "Kreuzzeitung" ihr negatives Urteil über Fu/jfmg ausgerechnet in einer abfalligen
Bemerkung des sachsischen Finanzministers bestätigt fand, bewirkte bei Srrue große Verärgerung. Ein
dagegen von der SPD im sächs. Landtag (Opposition) für Fuirimg ausgesprochenes Lob fur den
Verstorbenen, den Befürworter einer Reform der preuß. ESt von 1891. mußte die Verärgerung von
S/rufc noch verstarken.

"• We«. A.( 1872), S. 288.

'" Ein Beispiel für vieleist die Dissertation von G. A'orn/e«(1913) mit dem Titel "Der sozialpoli-
tische Nebenzweck in der Besteuerung". Diese Abhandlung sucht die Einführung der die ESt nach der
Idee ftagnerj ergänzenden Wertzuwachssteuer als Ziel der Entwicklung darzustellen, s. a. Sc/in«i(/er,
P. (1938).

'" Jfagn«r. A. (1899). S. 37, S. 110, S. 152, S. 222. Die Vorliebe Wagner* für systematische Fra-
gen und Rechtsdogmatik und dessen geringes Interesse für die konkreten Vorgänge und Konsequenzen
durch empirische Überprüfung hat bereits ScAmotfer wiederholt kritisiert. Dies gilt noch starker für
ScAmotferj Mitarbeiter Wilhelm //ajftadi, der ein Schüler Ifagnerj gewesen war. sich aber aus
methodologischen Gründen von diesem lossagte, s. hierzu: Wanten, R. (1990). S. 25. S. 26, S. 59. S.
60: der». (1993). S. 125. S. 126. , , ,
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der Diskussion unter sozialen Aspekten jedoch keinerlei Aufmerksamkeit
gefunden.'"

Finanzwissenschaftler beurteilten das preußische EStG 1891 als wissen-
schaftlichen Forderungen entsprechend und haben die bewirkten sozialen
Konsequenzen jedenfalls nicht weiter beachtet Adolph Wagner hat trotz der
von Schanz 1896 aufgezeigten Eigentümlichkeiten des preußischen EStG
1891 deren praktische Folgewirkungen und die Differenzen zu dem sächsi-
schen Modell schlichtweg verdrängt.'*" Er trug noch zur Jahrhundertwende
seinen Studenten seine begrifflich streng gefugten rechtsdogmatischen Auffas-
sungen vor und verwies dabei in Veröffentlichungen, um Vollständigkeit be-
müht, kommentarlos auf die Kritik von Georg Schanz.""

Ursprünglich als Jurist ausgebildet und als "Manchestermann" ausgerichtet,
glaubte er wie Fuisting ein "richtiges" Einkommenstcucrrecht zu vertreten.""

So wird verständlich, daß nicht nur die der sogenannten "Kreuzzeitung" na-
hestehenden konservativen Gruppierungen, sondern mit ihnen auch die Mehr-
zahl der Steuerwissenschaftler das preußische EStG 1891 für richtig und ver-
teidigungswert beurteilten. Daß es letztlich dem Begüterten ermöglichte, sogar
z. B. anfallende Unterhaltsleistungen oder Scheidungsfolgeaufwendungcn ver-
mittels einfacher obligatorischer Verträge oder der Übertragung befristeter
Nießbrauchsrechte durch Reduktion der Steuer von der Allgemeinheit mittra-
gen zu lassen, wurde übersehen. Daß die konkrete Steuerbelastung in der Pra-
xis für Höherverdienende nicht von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
bestimmt wurde, sondern von gestaltbaren, rein formalen Merkmalen im
Sachverhalt, wurde als der Natur der Sache entsprechend und unvermeidbar

' " FürFurrf/ng durfte ebenso wie ftlr Wagner die ESt keine Vermögensmehrung besteuern. Dafür
waren rechtsdogmatische Gründe allein maßgeblich. Während Fu(5(mg in diesem Punkt konsequent
blieb, war Jfagner bereit vorübergehend Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit Konzessionen zu
machen, s. Wagner, A. (1891), S. 691; ders. (1892), S. 66; ders. (1897), speziell in: Sc/i<3n6erg,
Handbuch (1897), S. 423; Hamen, R. (1990), S. 29. S. 30; Brerf/. V., S. 41. S. 42; FuMf/ng, B.
(1902), Grundzüge ..., S. 110; ders. (1903), Einkommensbesteuerung .... S. 22.

'*" Wagner, A. (1899), S. 111. Wagner betonte sogar, jeweils nicht an den Einzelheiten interessiert
zu sein, sondern nur an den "characteristischen Hauptpunkten" des Gesetzes, S. 110. Diese erkannte er
aber nicht, S. 111. A/eumann beurteilte das preuß. EStG 1891 trotz der sich meldenden Kritik 1896 als
Muster für Württembergs Steuerreform, s. A/eu/nann, F. J. (1896), S. 173.

lti Wagner, A. (1897), UniversiUUs-Vorlesung, S. 65, S. 66.
1(2 Dies kam in zahllosen Wendungen zum Ausdruck: Wagner, A. (1880), S. 239, S. 256, S. 257,

S. 405; Fuu(;ng, B. (1902), Grundsätze .... S. 110, u. a.. Srruß konnte erwähnen, daß "das Mi-
quel'sche Steuersystem im großen und ganzen mit den herrschenden Auffassungen der Wissenschaft im
Einklang steht", s. Srrufz, G. (1903), in: Verwaltungsarchiv, 11. Bd., S. 474, S. 475. Afe«»iann bestä-
tigte 1896, daß die Regierungsvorlage Württembergs zur Reform der ESt, die dem preuß. EStG 1891
entsprach, mit "dem, was Theorie und Praxis jetzt in solchen Dingen an die Hand zu geben vermögen",
übereinstimmte, A/eumann, F. J. (1896), S. 173. , :..; " ; . ; • > . * ; : '
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beurteilt."" Bei rechtlicher Beratung konnte es dem gutsituierten Zensiten
sogar gelingen, im oben erwähnten Beispiel die mit dem übertragenen Bezugs-
recht ursächlich verbundenen Aufwendungen weiterhin von der eigenen steu-
erlichen Bcmessungsgrundlage abzusetzen; dies war dann möglich, wenn der
Steuerpflichtige im Auge behielt, daß die "Einkommensquelle" im Sinne des
Gesetzes als solche bestehen bleiben mußte."'' Dies war durch eine geeignete
Vertragsgcstaltung leicht erreichbar.

Ein bißchen sprachliches Geschick bei rein begrifflichen Erörterungen und
einige elementare Rechtskenntnisse vermochten den Begüterten zu helfen, ihre
Besteuerungshöhe selbst zu bestimmen: denn: "Jus vigilantibus scriptum est".

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, welche Möglichkeiten das preußi-
sche EStG ab 1891 einigen Gruppen von Steuerbürgern zur legalen Steuerver-
meidung und zur fast gefahrlosen illegalen Steuerverkürzung gewährte. Es
ergibt sich daraus jedoch nicht, daß von diesen Möglichkeiten auch Gebrauch
gemacht wurde, zumal die Ergebnisse der Steuereingänge sich wegen der
wachsenden Wirtschaft zumeist sehr zufriedenstellend entwickelten.

Eine wachsende allgemeine Unzufriedenheit mit der als ungerecht empfun-
denen Einkommcnsbcstcucrung. zu der viele bekanntgewordene unverständli-
che konkrete Vorgänge und Belastungsvergleiche in der Tagespresse beitru-
gen,'"* führte um 1908 zur Bildung von steuerlichen Interessengemeinschaften
im einflußreichen "Bund der Landwirte", demgegenüber zur Gründung und
Stärkung eines "Hansa Bundes" und vor allem eines "Bundes der Festbesolde-
ten".'** Der Historiker. Herausgeber der "Preußischen Jahrbücher" und poli-
tisch profilierte nationalliberale Abgeordnete des preußischen Landtages Hans
Delbrück suchte unter diesem Eindruck 1909 die Ergebnisse der Besteuerung
in Preußen vermittels der Zahlenangaben von Verbänden und aus der amtli-
chen Statistik zu verproben.'^ Er ermittelte als Ergebnis seiner Berechnung,

g, B./Sfrmr. G (1915), S. 273, Anm. 36. Der Abzug von Abschreibungen stand in der
Regel dem Eigentümer, der von dem "Substanzverlust der Quelle" getroffen wird, zu, nicht dem Nieß-
brauchcr; hierzu Anm. 175 und die dort angegebenen Fundstellen; s. a. Preuß. OVG U. Xllla 6 v.
25.1.06. in: DJZ 1906. Sp. 1154; U. JN.XIIIa28 v. 19.1.05; U. JN Villa 56 v. 11.10.05; U JN Vlllb
81 v. 22.10.04 in: F.. Preuß. OVG in St.. 12. Bd., S. 50 bis 53. Anders als dies heute erscheinen mag
(Atevermann, K. 1994, S. 72), konnte das seiner Zeit nicht als "sittenwidrige Steuerumgehung" gewer-
tet werden.

'" fturfing. B /SfruC. G. (1915). S. 218. .Anm. 3 b. S. 219. Anm. 4. Für den Abzug von Wer-
bungskosten mußte ebenso dem Grundgedanken des Gesetzes entsprechend "eine Einkommensquelle
vorhanden sein, innerhalb deren sie entstanden sind" Das galt auch bei Verlusten, s. ßuofc. L. (1911),
S. 604; FuMftng. B. (1902). Grundzüge .... S. 143. j.

,. '" £>«H>rflc*, H. (1909), 136. Bd., S. 180; s. a. Atore/. F. (1914), S. 640, S. 641.

' * DWftrilc*. H. (1909). 138. Bd. S. 555. S. 556. H*..

'" De/6rflc*.H. (1909X136. Bd., S. 176. • ' - ^ ' ? ,-v -, •<-..-• -.:.-..-.,T-,:»»ri,'
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daß die Vermögensteuer tatsächlich eine Veranlagungslücke von 35,2% aus-
weise.'** woraus er dann für die Einkommensteuer eine Fehlrelation von 50%
bis 66.6% schätzte.'** Obgleich der Hamburger Statistiker R E May in einem
vorher für "Schmollers Jahrbuch" gefertigten Aufsat/, den er für Dclbrücks
"Jahrbuch" überarbeitete, die Steuerausfalle in Preußen in der Einkommen-
steuer nur auf 22% bis 25%. also nicht unerheblich niedriger ermittelte,'"
blieb Delbrück unter Angabe guter Gründe bei seiner Hochrechnung.

Delbrück suchte durch seine Berechnungen einen Anstoß zu geben, daß die
Einkommensteuer glaubwürdiger an den Absichten des Gesetzgebers orientiert
würde.'" Seine Ausführungen fanden weite Beachtung, aber er ließ völlig of-
fen, inwieweit es sich bei den Steuerverkürzungen um gesetzlich zulässige,
aber unerwünschte Steuervermeidungen und inwieweit um gesetzlich unzu-
lässige Unterveranlagungen handelte.

Nachdem Behrnauer 1910 in der "Konservativen Monatsschrift" als verant-
wortlicher Finanzbeamter auf Grundlage einer Überprüfung der Veranlagun-
gen auf die Gesetzmäßigkeit der Besteuerung der Landwirte hingewiesen hat-
te."" suchte auf Veranlassung Schmollers Meisel dann 1911 in seinem länge-
ren Beitrag die in Preußen eingerissene schlechte Stcucrinoral als Konsequenz
einer unzweckmäßigen Ausgestaltung der "preußischen Type" der Einkom-
mensbesteuerung, als Besteuerungstechnik bezeichnet, nachzuweisen. Durch
Aufbereitung der in der preußischen Steuerstatistik erfaßten Angaben über die
Anzahl von Veranlagungen, Beanstandungsverfahren, Berichtigungen von
Veranlagungen, Steuerstrafverfahren und deren Trends im Zeitablauf glaubte
er die Vermutungen Delbrücks belegt.'" Auch leitende Finanzbeamte bestä-
tigten in der Folgezeit ausdrücklich Meiseis Thesen vermittels ihrer langjähri-
gen praktischen Erfahrungen'^ als Leiter von Berufungscommissionen.

Meisel stellte fest, daß "die Technik der preußischen Einkommensteuer... in
den wichtigen Mitteln die primitive der Vorgängerin, der klassifizierten Ein-
kommensteuer." blieb. Er sprach von dem "großen Irrtum der Einkommen-

"* £>ett>ritat. H. (1909), 136. BA.S. 177. f , . •)

' " De/iriicit. H. (1909), 138. Bd., S. 559. •..• • r*<j , o i .-...<.•..».v. »IM 1..!. •.•!>.; *£?»,.?'

>\ R . E . ( 1 9 0 9 ) , S. 146 . - •;••.•:• • ^ , J j *. >• ... > , ; i -n> j / - ^ « „ t -

. ( 1 9 0 9 ) , 1 3 8 . B A . S . 5 6 4 . •" . • . ^ iv^- . / ; ^ i t . -«.• - " ' • / , ^ ' " '' • " ' ; - '

'" fi^rnauer, F. (1910), Konservatives .... S. 675. T'o^»,^nV^^»s'w .-'^X-'.
' " A/e«e/, F. (1911). S. 293, S. 321; der*. (1914), S. 145.

'** A//cAae//j (1912), S. 65; den. (1913), Rezensionen, in: Verwihungsarchiv, 21. Bd., S. 162 bis
165, S. 488, S. 489; A/oü, W. (1918), S. 2, Anm. l;Buafc. L. (1916), S. 58. S. 82;A/aa<z in: DJZ 17
Jg. (1912), Sp. 587.



M D. Die Möglichkeiten zur Vermeidung des Steuerzugriffs

Steuergesetze des preußischen Typs".'" Hierfür machte der gelernte Jurist mit
Erfahrungen in der praktischen Veranlagungstätigkeit mit dem nach Öster-
reich importierten preußischen EStG 1891 das Versagen der Finanzwissen-
schaften zur Jahrhundertwende verantwortlich, die "nach einer kurzen herrli-
chen Blüteperiode mitten im vollen Wachstum plötzlich stehen geblieben"
sei.'" Zunehmend nahmen fortan Steuerjuristen deren Stelle ein.

Unverstandlich ist. daß das preußische EStG 1891 nach Auffassung von
Bernhard Fuisting und ebenso von heutigen Steuerrechtslehrern als Fortschritt
zu einer Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit beurteilt wurde bzw. wird.'^
Die Möglichkeiten für begüterte Steuerbürger zur Steuervermeidung standen
einer sozialen Ausgewogenheit im Wege. Dabei sollte man den Steuerzugriff
nicht bagatellisieren. Zu den 4% Einkommensteuer kam ein Gemcindeauf-
schlag von bis zu 450 Prozentpunkte hinzu, so daß eine Gesamtbelastung von
bis zu 22% in den größeren Städten infrage stand."*

Die von dem preußischen EStG 1891 durch die oben aufgezeigten sozialen
Un/.uträglichkeitcn geschaffene Atmosphäre des Mißtrauens war gewiß für die

' " A/V/JW, F. (1920). S 16. S 17. Wie ausgeprägt die hohen im Spiel stehenden Interessen verfolgt
wurden, zeigt folgender Umstand: ScAmoWerj weitergehender EinkommensbegrifT, 1863 als Maßstab
der I^istungstahigkcit filr Besteuerungszwecke konzipiert, halte offensicnt/icn ftcsünrfrg emen SfcVtfak-
tor für die Rechtfertigung des angeblich rechtsdogmatisch "richtig" entwickelten preuß. EStG darge-
stellt. Fummg hielt es daher für notwendig, die Auslegung des grundlegenden Einkommensbegriffs des
preuß. EStG 1891 und auch eines zu reformierenden erneuerten EStG streng von dem als unrichtig
kritisierten zu weiten ScAmoMencAen Begriff abzugrenzen. Fuufing, B. (1902), Grundzüge .... S.
110; ders (1903), Einkommensbesteuerung .... S. 21, S. 22. Als ScAmo/Zer dann 1904 in dem 2. Bd.
Seines "Grundrisses" für die Behandlung von Problemen der Einkommens- und Vermögensverteilung
in der Gesellschaft die allgemein übliche Definition des Begriffs für Einkommen verwendete, wurde
dies von /-uufrng und spater von Srruc registriert und in den Neuauflagen der Kommentierung zum
preuß. EStG 1891 zur zusätzlichen Bestätigung von dessen Einkommensbegriffs als "richtig" in einem
längeren Abschnitt dem Text eingefügt. Fu/jftng, B./Srru(z, G. (1915), S. 163. Fortan wurde dadurch
der Eindruck unterstützt, Sc>imo//er seien gegenüber 1863 bessere Einsichten zuteil geworden. Tat-
sächlich waren Begriffe für ScAmo/fer nur Werkzeuge. Ein EStG wollte er als Institution wie eine
zweckmäßig konstruierte Maschine gewertet wissen. Dabei lagen die Zwecke allgemein akzeptiert
offen zutage. Begriffe waren für ScAmoZ/er ohne Wahrheitsgehalt. An einer Uhr werkelt man nicht mit
einer groben Zwinge herum, man bedient sich einer Pinzette, so etwa läßt sich ScAmoWerj oftmals
dargelegte Wissenschaftsauffassung, die ihm viele Feinde eintrug, darstellen, hierzu: f/a/isen, R.
(1990), S. 16. S. 55. ders. (1993), S. 116.

"* AYme/, F. (1920). S. 35, S. 36. A/eue/ bedauerte es. daß die Finanzwissenschaft zur Jahrhun-
dertwende versagte und daß nur Sc/ianz, Focvte und Fuufmg. die "Radikalfehler" erkannten.

"" tfagner, A. (1892). S. 8. S. 47; ders. (1899). S. 48. S. 109; Fu/rting. B. (1902). Grundzüge ....
S. 264; A'ircWio/; P. (1992). Einkommensteuergesetz ... Rdnr. 396;5a>«r. H. W. (1991), S. 336. Für
7>p£« ist die "legislatorische I-cistung" der Miquel'schen Einkommensteuerreform ohne "steuer-
rcchtswisscnschaftlichc Grundlage" der Beginn dieser Disziplin, zu "deren Aufgaben die Entwicklung
einer Steuergerechtigkcitslehre" gehört, fr/ate, K. (1993). Steuerrechtsordnung. S. 31. S. 16. Lang läßt
eine modern ausgestaltete ESt mit dem preuß. EStG 1891 beginnen, er bedauert das vorhandene
"Traditionsdetizit". /xwig, J. (1987), S. 3. S. 6. ,. _ ,,, „ ,., , .

"* A/»wW. F. (1911). S. 298. Anm. 1. -. . - V
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Steuerehrlichkeit weiter Bevölkerungskreise nicht förderlich Dclbriick. May
und Meisel schätzten auf Grundlage statistischer Erhebungen, daß dem preu-
ßischen Staat jährlich durch Unterveranlagungen über 25% des eigentlichen
Steuersolls verlorengehe'" Dabei kamen für diese Steuervermeidung oben-
drein nur die Empfänger höherer Einkommen in Frage, die unter 4% der Ge-
samtzahl der Steuer/ahler ausmachten Meisel stellte 19H fest: "Die Moral ist
also nach 22jähnger Geltung des Gesetzes nicht nur nicht besser, sondern
schlechter geworden ,..".*°° Paul Jostock hat 1943 die Mutmaßungen bestä-
tigt • >•.•)?.!•••- •••: ,-•«.*,^ü na«Ss»iU«iU3niMriaUkö'

Die Ausführungen haben gezeigt, daß das preußische EStG 1891 einen wei-
ten Spielraum für legale Stcuervermcidung durch privatrechtlichc Gestaltun-
gen und darüber hinaus für fast gefahrlose Verkürzungen infolge von Mängeln
bei der amtlichen Ermittlung und Festsetzung der Besteuerungsgrundlagen
ermöglichte. Das lag nun einmal in der Tradition der preußischen Einkom-
mensbesteuerung angelegt, indem diese seit 1820 stets unter eingriffsrechtli-
chen Gesichtspunkten beurteilt und ausgestaltet worden war.

Bereits die ersten Veranlagungen nach dem EStG 1891 zeigten eine uner-
wartet hohe Quote von Beanstandungsverfahren, die sich dann auf über 30%
einpendelte *°* Die nicht vorausgesehene Zahl der Rcchtsbchelfsvcrfahrcn
zwang zur Vergrößerung der Verwaltung und die Explosion der eingelegten
Rechtsmittel konnte nur nach Schaffung weiterer Senate im OVG und Ände-
rungen der Richterbesetzung in deren Beschlußkörpern bewältigt werden. Die
Einkommensstatistik machte erkennbar, daß große Teile des steuerbaren Ein-
kommens in den Erklärungen der Zensiten nicht erfaßt wurden und der Be-
steuerung vorenthalten blieben.

Angesichts dieser Umstände muß die höchst positive Beurteilung, die
Adolph Wagner 1892 von der Bedeutung des Gesetzes für "die soziale Seite
der Finanz- und Steuerpolitik" vor einer qualifizierten Leserschaft entwarf,
eigentümlich erscheinen.^"' Eine größere Fehlleistung ist kaum vorstellbar,

' " A/eue/. F (1911). S. 305; den (1914). S. 145 Im Jahr 1913 fuhren die Beanstandungen der
Steuererklärungen durch die Behörde zu einer Erhöhung der eingenommenen ESt von 35,4%, s
Mitteilungen ... (1913). angeführt bei Me;«>/, F. (1925). S. 130; s. hierzu auch DWArüc*, H. (1909),
S. 184. s. a. S<5/imerf, V. (1898). Nach £<5/imerr bleiben in Preußen 45% des Gesamteinkommens
unversteuert Diese Ziffer ist in diesem Zusammenhang irreführend, weil sie auf der Steuerstatistik
aufbaut.

** Wcue/. F. (1925). S. 130; ders. (1920), S. 405; s. hierzu: Hauptergebnisse ... (1894), S. 177;
F. (1914). S. 144.

* ' . / o j f o d f c . P . ( 1 9 4 0 ) . S . 4 9 . S . 5 0 . ' ' •• > ' ' "-' • •"*' ' • ' > / • • • ' " • ; • v-; •.•>-.';,. ; £ * , :

*" S. hier/u: Mitteilungen ... ab Heft Nr. 25; s a. Zusammenstellung bei A /e /w / ( l911 ) , S. 293 bis
S. 299, ders (1914). S. 145. ders. (1920), S. 13 bis S. 15.

" ' Rogner, A. (1892). S. 1. *•"*''" *' " ' '
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mehr praktische Inkompetenz kaum nachvollziehbar, als in Wagners von Pa-
thos erfüllter Prognose zum Ausdruck kam. Er glaubte voraussagen zu kön-
nen, daß die bisher begünstigten höheren "industriellen, merkantilen, groß-
grundbesitzlichen, die Zins-Spekulations- und Konjunkturengewinneinkünfte"
fortan endlich höher belastet würden und daß damit "die Vermögensbildung
der höher belasteten Personen" zu Gunsten der bisher Minderbemittelten ver-
schoben und somit eine soziale Umschichtung der Vermögensbildung erfolgen
könne.*'" UA\< ;• ; "V

Während Schmoller durch seine Interessen an empirischer Aufarbeitung der
Statistiken zur Durchleuchtung der tatsächlichen Einkommensverteilung im
Interesse einer sozial akzeptablen Steuerung der Institutionen vermittels der
erkennbaren Auswirkungen bei Interessenverbänden und politischen Gegnern
ständig Unruhe auslöste,''" fand Wagner mit seiner offensichtlichen Schönfär-
berei in allen Schichten und insbesondere auch in streng konservativen Krei-
sen, denen sein Staatssozialismus ohnehin entgegenkam, eine große Anhän-
gerschaft.** U,,.' J....J,, <y , -. 4,,

Die zur Jahrhundertwende wachsende Außenseitersteilung Schmollers
kommt in dem Umstand zum Ausdruck, daß die Mängel der Besteuerungs-
praxis, obgleich in seinem weit verbreiteten und meinungsbildenden, als
Speerspitze der SoziaJpofrtiA; betan/iten "/aArtwd?" aJJge/ne//? pt/W/A: gemad?/,
nie zu einer nachhaltigen kritischen, die Systematik betreffenden Erörterung
oder gar zu Abänderungsentwürfen des preußischen EStG 1891 führten. Die
Auswirkungen des Gesetzes auf die soziale Realität kamen nämlich nach vor-
herrschender Überzeugung von Wissenschaftlern und Steuerexperten als regu-
lative Instanz für die Korrektur des Gesetzeswerkes, das nach deren Auffas-
sung in rechtsdogmatischer Hinsicht richtig entwickelt worden war. nicht in-
frage. Die von Delbrück 1909 skizzierten Ungereimtheiten und die von
Schanz 1896 und Meisel 1911 aufgezeigten Mängel in der Systematik und der
Technik der Veranlagungsvorschriften des Gesetzes - Schanz und Meisel be-
kannten beide, zu ihrer Kritik an dem Regelungsgefüge von Schmoller ent-

*" K'agner, A. (1892). S. 58: s. Kritik von OWenfterg. K. (1893), S. 458. w u t V

"" Die Einkommensverteilung war ein zentrales Thema SctomoZ/e/'jc/ier Sozialpolitik. Für ihn
stand die zu beseitigende Klassenspaltung in engem Zusammenhang mit der Einkommensverteilung.
Nach 1890 verstärkte Sc/imo/ter seine diesbezüglichen Interessen. 1893 schätzte er den jährlichen Ver-
mögenszuwachs in der Börsen-Enquete. Danach veröffentliche er etwa im Vierjahresrythmus Untersu-
chungen zu diesem Thema von R. E. May., der Mitglied des Vereins für Socialpolitik war. s. iWrjen-
£»4M«re-AoinmiMion ... (1893). S. XXI; ScAmotfer. G. 1895. S. 27; ders. (1904), S. 728, S. 778, S.
1070. Way. R. E. (1903). S. 195; ders. (1909). S. 1459; ders. (1899). S. 271.

"* A/err/e/J gibt in seiner Darstellung der Entstehung der preuB. ESt von 1891 ein Bild von dem
hohen Ansehen A. Hagnerj, s. //«afetf. H. (1938), Bd. 1, S. 486; />OM*C>I. A (1992), S. 30; s. DJZ
(1915), Sp. 399.
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scheidende Gesichtspunkte bezogen zu haben -*"' wurden zwar im preußi-
schen Landtag erörtert, aber ohne daß eine nachhaltige Untersuchung eingelei-
tet wurdet*

Die aus der Tätigkeit als Senatspräsident am preußischen OVG gespeiste
Erfahrung hatte den eher theoretisch interessierten Fuisting seit 1902 da/u
bestimmt, für eine Reform des EStG 1891 einzutreten.** Von der Sachge-
rechtigkeit des aus fundamentalen Prinzipien einer Besteuerung nach der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit des Steuerbürgers entwickelten EStG 1891
überzeugt, setzte er sich bis 1906 dafür ein. die bestimmenden Konstruktions-
elemente in einer Novellierung stärker hervortreten zu lassen.*'" Seine 1902
und 1903 skizzierte Zielvorstellungen, das Gesetz von den aus dem sächsi-
schen Muster eingedrungenen Fremdkörpern zu bereinigen und die Grund-
freibeträge wesentlich zu erhöhen, um den Mittelstand von der ihn überhöht
belastenden Steuerlast zu befreien, war nicht durchset/bar. ja nicht einmal
vertretbar. .. . . . . . . . ,„,„

Erst die finanzielle Notlage im Krieg führte dann nach heftiger Kritik letzt-
endlich zu einer auf die Kriegszeit zeitlich und inhaltlich begrenzten Ausset-
zung des Quellenprinzips in der sogenannten "lex Schweckendicck" vom 30
D e z e m b e r 1 9 1 6 . - " -- • . . . - . . • . . „ • - ^ . . « ^ j n - , : . . - - . - , . • • . » , . ^ - v , . . , . , - , .

Nachdem das preußische Modell der Einkommensbesteuerung 1897 auch in
Österreich im Zuge der dort vordringenden Orientierung an den Zielen der im
Verein für Socialpolitik angestrebten gesellschaftlichen Vorgaben maßgeblich
geworden war,"'' zeichnete sich auch dort bald ernsthafte Kritik an der über-
nommenen Besteuerungsform bei Vergleich mit den erkennbaren Ergebnissen
ab.''^ Franz Meisel, von Ausbildung her Jurist und als Beamter in der öster-

z, G. (1896), S. 6. insbes. Anm. 3. Schanz zeigt hier, daß er .Sc/imo//erj Rcvolutionierung
des steuerlichen Einkommensbegriffs erkannt hatte und sich diesen für die nachfolgenden Ausführun-
gen zu eigen machte; A/eue/, F. (1911, S. 287. A/eue/ begann seinen zuerst in "Schmollers Jahrbuch"
abgedruckten Aufsatz unter Hinweis auf Sc/imo/Zerj Auffassungen.

"* Haus der Abgeordneten, Sitzungsprotokolle vom 5. u. 6.2.1912. ' ' "• ' " ' - ^

*** Fujfmg, B. (1902), Grundsätze .... §§ 127 bis 129, S. 270; ders. (1903), Einkommensbesteue-
rung .... S. 9, S. 35.

" • FuMO/fc, B. (1906),S. 1. :'..'., _ • , • .„ .•; ; -v, . ,

" ' Preuß. Gesetzsammlung, Jg. 1917. S. 1; s. a. Wo//, W. (1917), S. 289.

" ' Gesetz v. 25.10.1896, betreffend die directen Personalsteuem, in RGB1.. S. 673, darin Perso-
naleinkommensteuer. §§ 153 ff. S. 70.

Das österreichische Personaleinkommensteuergesetz übernahm aus dem Sachs. EStG 1874/78,
das Preußen als Muster gedient hatte, wörtlich in § 159 die grundlegende Definition des weitgefaßten
steuerbaren Einkommens (§15 Abs. 1 und 2 sächs. EStG 1874/78) und in § 214 den im sächs. EStG
vorgesehenen Ersatztatbestand einer Besteuerung nach dem Verbrauch (§ 15 Abs. 6 sächs. EStG
1874/78). In §§ 163 bis 171 wurden die in § 7 preuß. EStG 1891 abschließend aufgeführten vier
Einkunftsarten, in § 202 die Verpflichtung der Zensiten zur Abgabe von "Bekenntnissen" und andere

7 Hansen
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reichischen Besteuerungspraxis tätig, suchte dann 1911 die Mängel der Veran-
lagung zur Einkommensteuer in der als Muster dienenden "preußischen Type"
der Einkommensbestcuerung, deren Technik er für ungeeignet hielt und die er
fur die soziale Fehlentwicklung zu einer wachsenden problematischen Steuer-
moral verantwortlich machte."'''

IV. Die bis heute bestehenden Möglichkeiten zur Herabsetzung der
'' Steuerbelastung in der "deutschen Einkommensteuertype"

durch legale Gestaltungen zur Steuervermeidung

' Wie bereits mehrfach angeführt wurde, ist das noch heute geltende Einkom-
mcnstcucrrccht der Bundesrepublik Deutschland aus dem preußischen EStG
1891 fortentwickelt worden. Nachdem das Rcichseinkommensteuergesetz vom

Regelungen übernommen In § 160 wurde sodann die in §§ 6 bis II preuß. EStG 1891 normierte
Überschußrechnung als ein/ige verbindliche Krmittlungsweise vorgeschrieben Die Vorschriften waren
mithin aus unterschiedlichen (Sachsen b/w Preußen) Rechtssystemen übernommen worden und, im
/utammenhang beurteilt, nicht miteinander abgestimmt, s. A/emwdcAfer, F (1896), S 11. .S'c/ian;, G.
(1897), in I'A 1897. S 434 Schon deshalb war einer zusammenfassenden Auslegung nach der von
Fu/Jfmj; geschaffenen. für die preußische Einkommensbesteuerung maßgeblichen Kommentierung
eine ausschlaggebende Bedeutung zugekommen, s SiegÄarf, R (1897). S. 10. s. a. Mala/o, V . S
J?4, 5. 4i><. .V<-.'.«JÜ>, Ä. {J *97,\ 5 J "»7 £tar i'inkmnnwmtv^rifiC der da» äa0r.uerun£9$ul bestimmt
wurde in keiner Erörterung behandelt, sondern stets als problemlos bekannt unterstellt. Das Gesetz
fand nach einigen Jahren Wirksamkeit wie in Preußen in den herrschenden Kreisen Zuspruch und po-
sitive Befürworter, s. hier/u: /.euner. F., S. 1. S. 2. Das allgemeine Wirtschaftswachstum als Folge der
Industrialisierung gab dem Steueraufkommen auch hier ohnehin eine unerwartet erfreuliche Entwick-
lung Beruflich mit der Veranlagungspraxis befaßte Beamte, wie der früh verstorbene Sektionschef
A/eyer und ebenso A/eue/. sahen jedoch frühzeitig, ähnlich wie in Preußen /•u/jfmg, eine zunehmend
unerträglicher werdende unsoziale Lastenverteilung als Ergebnis der Veranlagungspraxis. Sie erkann-
ten, wenn auch jeweils mit der Forderung nach anderen Konsequenzen verbunden, die Ursache für die
Mangel in der l'bemahme grundlegender Syslemelemente aus der "preußischen Tvpe" der Einkom-
meashesteucrung Der Grazer Professor für Statistik und Finanzwissenschaften A/ucWer hielt 1907
fest, daß die Personaleinkommensteuer "aus Gewerbe und Handel ... in keinem meßbaren Verhältnis
zu dem Einkommen (stehe) und letzteres ... unbekannt" bleibe, s. A/ucWer. E. (1907), Rezension, S.
960. auch: A'/einu'dc/ifer. F. (1922). S. 174. Anm.. Die wahren Größen des Einkommens mußten
deshalb nach .Wi.vcWcr unbekannt bleiben, weil nicht veranlagtes Einkommen nun einmal in einer noch
so gut aufbereiteten Steuerstatislik gar nicht erfaßt wird. Dies nicht zu erkennen warf er denjenigen
Autoren wie /,ei/ntr vor. die die österreichische Einkommensbesteuerung durch Aufbereitung der
Steuerstatislik positiv würdigten, s. A/uc/i/er. E.. S 958. So wurde nach A/;ic*/cr das Einkommen der
häuerlichen Wirtschaften überhaupt nicht einbezogen, da die Besteuerung und damit die Steuerstatistik
nach dem preuß Muster auf die Tauschwirtschaft allein abstellte, s. AYucMer. E.. S. 958. Gegenüber
den auftretenden Fragen der Besteuerung zeigten Nationalökonomen wie Friedrich von Wieser und
andere, gemessen an der Fragwürdigkeit herausgestellter Konsequenzen, eigentümliche Hilflosigkeit, s.
von W « w . F. (1901); s. a. A/e/iger. C. (1902). Lit. Centralbl.. S. 18

"* A/me/ . F. (1914). S. 164. S. 166. S. 167; s. a. A/jc/ioe/u (1912). S. 69 bis 72. S. 91 bis 93;
ders. (1913). in: Verwaltungsarchiv. Bd. 21. Rezensionen. S 162 bis 185. S 488. S 489 A
war seit 15 Jahren Vorsitzender großer Berufungscommissionen und seit 20 Jahren Mitarbeiter im
Venvallungsarchiv. Er beklagte "die (. nkennlnis der wirklich bestehenden Verhältnisse bei unseren
Parlamentariern bzw die Abneigung aus den Verhältnissen, wo sie etwa bekannt sind, die greifbaren
Folgerungen zu ziehen", s. S 163
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29. März 1920 nach dessen Begründung an den system!ragenden Prinzipien
des sächsischen EStG 1874/78 - nach Schanz als "Reinvermögcns/.ugangs-
prinzip" bezeichnet - orienliert wurde."'^ ist der Gesamirahnien des Einkom-
mensteuergesetzes vom 18. August 1925 in der Schlicben/ Popitzschen Reform
wieder ganz auf die tragenden Gesichtspunkte des preußischen Einkommen-
steuergesetzes von 1891 umgestellt worden."'* In der Gcscl/csbcgriindung
heißt es zwar, daß das Gesetz keiner der konkurrierenden finanzwisscii-
schaftlichcn Lehrmeinungen folge.'' tatsächlich wurde es jedoch mit geringen
Einschränkungen inhaltlich von der charakteristischen systematischen Sinn-
einheit des preußischen Einkommensteuergesetzes 1891 geprägt

Während das Reichseinkommensteuergesetz 1920 konsequent dem aus dem
ursprünglichen sächsischen Muster bezogenen Grundgedanken /.u folgen
suchte, nämlich daß Einkommcnstcuerrccht Lastcnvcrtcilungsrecht sei - Erz-
berger sprach von der "kräftigen Klammer", die das Stcucrrccht in der Zeit der
Not nach dem verlorenen Krieg für das Deutsche Reich bereiten sollte''" - war

" ' Verhandlungen der Verfassungsgebenden Deutschen Nationalversammlung, Hd 340. Anlagen
zu den Stenographischen Berichten Nr 15324 - 1558. Berlin 1920. S 17 - 23. hier S 24. s a Be-
gründung zu einem Reichseinkommensteuergesetzentwurf, in FA. 37. Jg 1920, S 59.1. hierzu:
ScAanz, G. (1896). S. 23 u. a. Daß es sich bei dem Beitrag von .SV/tanr. der massive Kritik an Grund-
gedanken des preuß. EStG 1891 enthielt, um eine Fortführung der Gesichtepunkte handelte, nach
denen Scnmo//er 1863 einen Maßstab für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit festzulegen suchte und
den dieser zur Orientierung der Einkommensbesteuerung als Drehpunkt der gesamten Abgaben vor-
schlug, ist nicht zu übersehen. Sc/ianr übernahm sogar die Terminologie seines früheren Lehrers (/.. B.
S. 5). Dies wird neuerdings richtig erwähnt, s. äierganj, E./Sfodtmge/-. R. (1982), S. 2; /.an#, J
(1988), S. 38; / /ansen, R. (1990), S. 33. Die Ausrichtung der von ihm ständig als fortschrittlich
erwähnten sächsischen Regelungen an dem Schmollerschen Einkommensbegritf mochte .Vc/ianz offen-
sichtlich 1896 nicht klar hervorheben, obgleich sich dies aus seinen Ausführungen entnehmen läßt, s.
Sc/ianz, G. (1896), S. 43, S. 47; ders. (1887), S. 508. Scnanr vertrat andere methodische Auflassun-
gen als Sc/imo//er und war offensichtlich in dem fur ihn als Herausgeber des FA besonders empfindli-
chen Spannungsfeld zwischen (fogner und Sc/imo//er um gleichmäßigen Abstand bemüht, hierzu:
//amen, R. (1990), S. 10, S. 25. S. 48 u.a.; s. a. I'oge/. H. (1910). S. 100 - 103. Sc/imo/fer hatte nach
vielen Jahren praktischer Erfahrung und einem abgeschlossenen theoretischen Studium des Besicue-
rungswesens - s. / / a n « « , R. (1990), S. 8 - einen konkreten und praktischen Maßstab für I-eistungsft-
higkeit zu definieren versucht, den er als Orientierung für die Verteilung der Belastung durch Abgaben
für den zentralen Einkommensbegriff vorschlug. Während Sc/imo//er jede Form von Begriffsreal ismus
ablehnte, suchte Scfainz nach einem "richtigen" Einkommensbegriff, / /anjen, R. (1993), S. 116.

" ' Verhandlungen des Deutschen Reichstages 1924, III. Wahlperiode, Anlagen Nr. 795. Begrün-
dung zum Entwurf eines EStG. S. 21 - 23; s. a. A>o/m, C. D. (1974). S. 148. S. 179. Auch wer AVonni
politische Wertungen nicht teilt muß zugeben, daß er die Konsequenzen richtig darstellt. iVeuffiarfcs
Kritik ist für die Erkenntnis der Zusammenhänge nicht hilfreich, s. Afeumartfc. F. (1976), S. 362.

*" Begründung zum Entwurf eines EStG (wie Anm. 216). S. 21. K;/5C« sprach 1929 davon, daß
das neue EStG 1925 eine "Synthese" der beiden vorherigen Systeme darstelle. Diese Beurteilung hat
sich weithin durchgesetzt. Er glaubte, daß die Umstellung zu dem EStG 1925 ein erster Schritt zu
einem "wirtschaftlichen Steuersystem" und zu einer Besteuerung "im Verhältnis zur I^eistungsfähig-
keit" sei. Auch diese Auffassung wurde zur herrschenden Meinung, s ft/McM. H. (1930). S. 286. S.
288, S. 276; ders. (1929), S. 354, S. 356.

£rz6erger, M. (1919). S. 113. In den Verhandlungen des sächs. Landtages wegen der Reform
der ESt nach 1891 hatte die Forderung nach einer gerechten Lastenverteilung entsprechend der wirt-
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mit der nachfolgenden Umstellung durch das Einkommensteuergesetz 192S
wieder eine Rückbesinnung auf die in der preußischen Tradition fortgefühlte,
von Verwaltungsjuristen entwickelte eingriffsrechtliche Auslegung des Ein-
kommcnstcucrrcchts verbunden.^"

So erhielt das Einkommensteuergesetz 1925 als Besteuerungsgegenstand
wiederum einen Enumerativkatalog steuerbarer Einkünfte, der auf acht, nach
1934 auf sieben Einkunftsarten erweitert wurde. Es übernahm aus dem preußi-
schen Einkommensteuergesetz 1891 auch wieder die dualistische Ermittlungs-
vorschriA für die Berechnung der Einkünfte.""

Für die Einkunftsarten I bis 3. das waren Einkünfte aus dem Betriebe von
Landwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus selbständiger Berufstätigkeit, war
der Gewinn zu ermitteln."' Dieser ergab sich aus einem Bestandsvergleich,
der nur bezüglich des Wertes des Grundbesitzes eingeschränkt wurde."" Spe-
ziell für die Gewinnermittlung der buchführungspflichtigen Gewerbetreiben-
den wurden die fortentwickelten Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
maßgeblich und im übrigen ebenso das Bilanzsteuerrecht verbindlich.

schädlichen Leistungsfähigkeit der SteuerbOrger bestandig im Vordergrund gestanden, 5. \f/ttheiJung
Ober die Verhandlungen des l-andtages, II. Kammer, 91. Sitzung v. 30.11.1872; desgl. 56. Sitzung v.
11.5.1874 und 57 Sitzung v. 19.5.1874; desgl. 27. Sitzung v. 18. bis 19.12.1877 und 58. Sitzung
vom 18.2.1878; s. hierzu: Genie/, J. (1874), Sp. 1380; ders. (1875), Sp. 1520; s. a. Conrarf, J.
(1871), S. 429, ders. (1873), S. 227. Wie wir noch sehen werden (Anm. 228), hatte £rz*erger sich
bereits nach 1897 intensiv bemüht, tragende Gesichtspunkte des sächs. EStG 1874/78 in die Verhand-
lungen zur Steuerreform im Württembergischen Landtag einzubringen.

Für das Steuerrecht als Bestandteil des Verwaltungsrechts waren in Preußen die Auffassungen
über den Rechtsstaat bezüglich der Handhabung der Staatsgebote durch die Verwaltung H. R. von
CmeMtt nach 1860 maßgeblich. Gneis/ verlangte auch für das öffentliche Recht Garantien eines
rechtlichen Verfahrens, wie sie im Privatrecht zum Schutz von Personen und Eigentum errungen
worden waren. Aufgabe der ordentlichen Gerichte war der Schutz der individuellen Rechte gegenüber
staatlichen Hoheitsrechten, s. P<JKJC/I, A. (1976), 250 Jahre .... S. 216; s. a. //attc/iec*. J. (1899),
Gnm». H. R . in: ADB. Bd. 49, S. 405, S. 406. Gneu( war viele Jahre hindurch Präsident des Deut-
schen Juristentages. Als Mitbegründer und erster Vorsitzender des Vereins fur Socialpolitik stellte sich
sofort heraus, daß seine Auffassung mit den Zielen der Mitgrflnder zur Bewirkung gerechterer Ein-
kommensverteilungen und Belastungen nicht vereinbar waren. So wurde er nach den ersten Sitzungen
zum Rücktritt veranlaßt, s. ßoese. F. (1939), S. 22. Die Auffassungen Gneufj bestimmten auch später
noch die Beurteilung des Einkommensteuerrechts durch den jüngeren Mitarbeiter Fu/jf/ngj, G. Sfrurz,
der 1928 von diesem Rechtsgebiet als dem "neben der jetzt weggefallenen Wehrpflicht einschneiden-
sten F.ingriffsrecht des Staates in die Sphäre des Einzelnen" sprach. Sfruiz. G. (1928), S. 233; s. hierzu
auch: 7V>*e. K. (1993). Die Steuerrechtsordnung. S 151. ders. (1982), Grenzen .... Einführung, S. 3.

"° § 6 EStG 1925 lautete eingangs: "Der Besteuerung des Einkommens unterliegen nur: ...". Es
folgte sodann die Aufzählung von acht Einkunflsarten. § 7 EStG 1925 ist als Anlage 3 wiedergegeben.
Die Erweiterung des Katalogs auf acht Finkunftsarten in § 6 entsprach einer Empfehlung von
der hierin eine fortschrittliche Entwicklung sah. s. Wagner. A. (1891), S. 698.

"' § 12 Abs 1. Satz 2 EStG 1925, in: RStBI. I, S. 191.

' " §§ 12 und 13 EStG 1925. in: RStBI. I, S. 191, S 192
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Die Ermittlungsvorschnft für die Einkunftsarten 4 bis 8 sah die herkömmli-
che Überschußrechnung vor."' ...,„.....,.,,.

Damit wurde für die Einkunftsarten 1 bis 3 vorgeschrieben, was wir nach
dem Urteil des preußischen OVG in Staatsstcuersachen vom 13. Dezember
1895 als verbindliche Auslegung des preußischen Einkommensteuergesetzes
1891 kennenlernten und was letztlich zu dem heute sogenannten "dualisti-
schen" Einkommensbegnff führte.*"'' Diese Auslegung, die erst in der Novel-
lierung von 1906 eine textlich klare Bestätigung gefunden hatte, verfestigte als
Konsequenz die strenge Trennung des Gesetzes zwischen Vermögens- oder
Privatsphäre und der allein steuerlich relevanten Einkommenssphäre Ver-
mehrung oder Verminderung des Stammvermögens gehörten regelmäßig nicht
zum steuerbaren Einkommen des Stcucrbürgcrs. der nur ausnahmsweise bei
Einkünften aus Handel, Gewerbe und Bergbau den nach den Grundsätzen für
die Aufstellung von Inventar und Bilanz gemäß HGB berechneten Gewinn (§
13 preuß. EStG 1906) zu versteuern hatte. Diese Regelung wurde in umständ-
lichen Formulierungen zum Inhalt der §§7, 12 und 13 EStG 1925 gemacht.

Wenn der langjährige einflußreiche Senatspräsident beim Rcichsfinan/.hof
und Schöpfer der Reichsabgabcnordung. Enno Becker, zur Rechtfertigung des
resultierenden zweigespaltenen Aufbaus des EinkommcnsbcgrifTs wiederholt
bestritt, "daß die Lehre der Finanzwissenschaft unmittelbar für den stcuer-
rechtlichen Begriff des Einkommens verwendbar sei" und ausführte, daß "der
Gang der Dinge" gelehrt habe, "daß der Begriff des Einkommens nach den
Bedürfnissen des Lebens und unserer Zeit entwickelt und festgelegt wurde"."''
so verwirrte er damit die Zusammenhänge. Erst die bewußt oder unbewußt
dem Gesetz zugrunde gelegte "Belastungsidee" - nach der von uns verwende-
ten Terminologie "Besteuerungsidee" - bestimmt die Auslegung des gesetzlich
vorgeschriebenen Besteuerungsgegenstandes, worauf der Steuerrcchtslehrcr
und Verfassungsrichter Kirchhof nachdrücklich hinweist."'' Gerade die Kom-
bination von zwei unterschiedlichen finanzwissenschaftlichen Besteucrungs-
ideen zur Orientierung der Ermittlungsvorschriften hatte letztlich bereits in
Preußen die Vermengung von zwei unterschiedlich umfangreichen Besteuc-

§ 1 4 i . V. m. § § 1 5 bis 17 EStG 1925, in: RStBl. I,S. 192. 'V - m : ' .^, -

Sc/imdWerj, G. (1960), Sp. 75; 77/;ie, K. (1973), S. 391; 7Vpfe, K./La«g, J. (1991), S. 200;
, K. (1993), Die Steuerrechtsordnung, S. 563.

*" ßecvfcer. E. (1940), S. l ; s . a. § 172, S. 214 undders. (1925), in: StuW (1935), Sp. 4, Sp. 8.

" ' AT/re/i/io/ P. (1985). S. 320. S. 321; 77p*«. K. (1976), Steuergesetzgebung .... S. 301, S. 304,
spricht von einer "systematischen Sinneinheit". Gelegentlich spricht 7/pie von einem "inneren System",
das die wertungsmäßige Einheit des Gesetzes durch die "systemtragenden Prinzipien oder Wertungen"
bewahrt und den Steuerbürgem vor "Verletzung des Gleichheitssatzes der Verfassung Schutz verleiht",
s. 77pte,K. (1975), S. 407; ders. (1972), S. 214. , • -:,.,,.»*,., -
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rungsgegcnständen zur Folge gehabt. Das wiederholte sich 1925. Die Denkfi-
guren des preußischen EStG 1891 bestimmten somit auch die Auslegung des
EStG 1925, das letztlich von Beamten geschaffen wurde (Popitz, Schlieben).
die - anders als Erzberger - ihre Laufbahn am preußischen OVG in Staatssteu-
ersachen begannen und beim Reichsschatzamt fortsetzten.

Dieser Umstand hatte fortan wiederum erhebliche Auswirkungen auf die
Bestcucrungspraxis und übte einen tiefgreifenden Einfluß auf das Wirtschafts-
leben bis heute aus

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, daß das bis heute geltende Ein-
kommensteuerrecht seit der Er/bergerschen Reform von 1920, insbesondere in
den sogenannten "goldenen Jahren" des deutsche Steuerrechts 1924 bis
1930."' mit subtilem Fleiß durchdacht, begrifflich fortentwickelt und abge-
stimmt wurde Der bereits seit 1900 von der Schmollerschen Besteuerungsidee
beeindruckte Erzberger - seit dieser Zeit vorerst Mitarbeiter des Ausschuß-
vorsitzenden für die Steuerreform des Württembcrgischen Landtages - war ein
harter Kritiker der preußischen Besteuerungspraxis gewesen.'** Er legte 1919
eine neue Zielrichtung für die erforderlichen Reformen unter Anlehnung an
die Kritik Mciscls und das sächsische Muster für die Zukunft fest. Zusätzlich
wurden diejenigen Teile des preußischen EStG. die nicht das Steucrchuldver-
hältnis betrafen, 1919 in systematisch fortgebi/dete eigene Gesetzeswerke, wie
die Reichsabgabenordnung, das Körperschaftsteuergesetz, das Kapitalertrag-
stcuergesetz und andere, ausgelagert."' Dann wurde z. B. zur Eindämmung
der Steuervermeidung in der Abgabenordnung ein Umgehungstatbestand

" ' J'oge/. K. (1962), S. 437. Zu dieser Zeit löste sich das Steuerrecht als eigenes Rechtsgebiet aus
dem allgemeinen Verwaltungsrecht s l-'oge/. K. (1962). S. 435. S. 436; s. a. tfemtmg, F. W. (1973).
S. 293; auch: 7"ip*e. K. (1993). Die Steuerrechtsordnung. S. 49.

"" £./>ife;n berichtete von £"rrftergerj intensiver Tätigkeit fur den Vorsitzenden des Ausschusses
des Württembergischen Landtages für die Einkommensteuerreform ab 1897. A. Gröber, von Berufs
wegen Richter, war als Mitglied des Württembergischen Landtags Gründer und Vorsitzender der
dortigen Zentrumspartei. Desgleichen war er Mitglied des Deutschen Reichstags, in den frzfterger
1904 als jüngstes Mitglied einzog. £>;fccrg<>r bearbeitete fur Größer die Entwürfe und Verhandlungen
zur Eintührung eines modernen EStG. Beide versuchten die tragenden Grundgedanken des sächsischen
EStG 1874/78 als Leitidee in das württembergische EStG einzubringen, was ihnen nur bezüglich
einiger Verhandlungspunkte gelang, s. Puformj. T. (1903), S. 67 - 69; ders. in: Ministerielle Denk-
schrift vom 19.3.1909. S. 400; s. a. Panic*. A. (1965), S. 11; ders. (1992). S. 32; £/mem. K. (1959).
S. 32. S. 328;£>c>ienfturg. A. (1973), S. 10; s. a. £rrierger. M. (1903), S. 380.

"* Epjfem. K (1959), S. 338; flaj«r. H. W. (1991), S. 335; A»«:* , A. (1992X S. 35; s.
H. (1964). S 105. i . -••-••.. .
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normiert, der bis heute, wenn auch verändert, beibehalten wurde und ständig
umstritten blieb.*^ "** -*>' ' - ^ w * t ^ « ? Ä «it- «-.^mancH:^ ccin-.i

Das Steuerstrafrecht, dessen sowohl mangelhafte, als auch unabgestimmte
Ausgestaltung Meisel beklagt hatte, wurde in der Abgabenordnung ausgebaut
und den notwendigsten Bedürfnissen der Finanzverwaltung, soweit durchsetz-
bar, angepaßt"" -*5>-JU «V.#- -;•:

Viele der in der Kritik von Meisel und anderen gerügten Mängel der Steuer-
technik wurden um 1919 endgültig beseitigt. Dazu gehörte auch die von
Schanz 1896 beklagte, für das preußische EStG 1891 grundlegende Bedeutung
des Begriffs der "Einkommensquelle", die bereits für die restliche Dauer des
Krieges durch die "lex Schweckendieck" 1916 eingeschränkt worden war. Der
fortdauernde Bestand einer Einkommensquelle verlor fortan für die Besteue-
rung seine bisherige essentielle Geltung.*'" Die Rolle einer Einkommensquelle
als Inbegriff der normierten Tatbestandsmcrkmale zur Auslösung steuerbarer
Einkünfte und zugleich Regelungsinstanz für deren Zurechnung blieb jedoch
als notwendiger Bestandteil des Enumerativkatalogs (mit Einschränkungen)
bis heute erhalten.*" Auch die von Meyer bereits 1901 empfohlene Umstcl-

"° § 5 RAO 1919. in: RStBl I, S 1994. später § 42 AO 1977 Nach / / « * « / war § 5 RAO all
"GeneralumgehungskJausel" ... "ein unbestimmter Steuertatbestand, dessen Voraussetzungen und
Folgen sich erst aus dem Einzelfall ergeben", s. //e/Tre/, A. (1923).

"' S. M e / « / , F. (1911), S. 330 - 352; ders. (1920), S. 9; s. a. £rz6erj?ers Beurteilung und diejeni-
ge des hohen preuß. Finanzbeamten Mc/iae/ is (1913), Rezension, in: Verwaltungsarchiv. 21. Bd.., S.
488, S. 489: s. a. Seofcer, E. (1927), Sp. 710; Trapp, P.. Sp. 863. Für A/mW gewährleistete auch das
in der RAO 1919 normierte Steuerstrafrecht noch keinen zweckmäßigen Sanktionsmechanismus.

*" Zu den Wesensmerkmalen des Begriffs der "Einkommensquelle" nach dem preuß EStG s.
Fu/jfmg, B. (1894), S. 58, Bern. 7; ders. (1902), Grundzüge .... S. 109. S. 133. S. 150; ders. (1903),
Einkommensbesteuerung. S. 9, S. 35; Fwufmg, B./SfruC. G. (1915), S. 186, S. 187, Bern. 15, 16 u. a.
Zur Suspendierung der Bestandsvoraussetzung der Quellentheorie für die restliche Dauer des Welt-
krieges s. Gesetz betr. die Ergänzung des preuß. EStG v. 30.12.1916. in: Preuß. Gesetzessammlung
1917, S. 1; s. a. A/o/ / . W. (1917), S. 289. Nach der erst von Sc/ianz. dann von De/fcrüci und A/me /
nach 1909 in Gang gesetzten Diskussion um die mangelnde Eignung und später die problematischen
Auswirkungen des preuß. EStG und insbesondere dessen Quellenbegriff, aber ebenso des Besteue-
rungsabschnittes, letztlich die ganze Besteuerungstechnik, hat es an Kritik nicht gemangelt. Erst durch
frzfcergerj Reformen konnten die höchst unsozialen Konsequenzen der Quellentheorie eingeschränkt
und eine Besteuerung nach der Vergangenheit eingeführt werden, hierzu: A/o//. W. (1914), S. 384, S.
385; ders. (1912), S. 275; ähnliche Kritik bereits bei A/eyer, R. (1901), S. 17, S. 34 u. a.

*" Zur Frage der Zurechnung von Einkünften bei Ermittlung der Einkünfte nach dem Vermögens-
zugangsprinzip bzw. Quellenprinzip s. ßiergonj, E./Stodtmger, R. (1982), S. 26. S. 30. An die Stelle
des Begriffs der "Einkommensquelle" des preuß. EStG 1891 ( § 8 Abs. 1 preuß. EStG 1906); Fu/jfmg,
B. (1894), S. 53, S. 54; § 17 Abs. 1 sächs. EStG 1874/78 (das sächs. EStG kannte nur "Haupt-
quellen") ist heute in Rechtsprechung und Literatur die "Einkunftsquelle" getreten. Für die Vorstellung
von "Einkommensquellen" war in Preußen bereits 1808 in dem "Reglement für das Kriegs-Schulden-
Wesen ..." die Plattform gelegt worden, die dann über das preuß. "Gesetz betreffend die Einführung
einer Klassen- und klassifizirten Einkommensteuer" vom 1.5.1851 (§§ 27 bis 30), das EStG 1891 (§
7) bis zum EStG 1925 (§§ 6, 7) fortentwickelt wurde, s. Graiower, R. (1932), Preußens Steuern, S.
641, Anl. 2, S. 644, S. 236. Bereits in § 2 der "Deklaration des Kriegsschuldenreglements vom
22.3.1810 wird dann von "verschiedenartigen Quellen" des Einkommens gesprochen. Das "Regle-
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lung der Bemessungsgrundlage auf die Erfassung der Einkünfte eines abgelau-
fenen Kalenderjahres als Besteuerungsabschnitt fand nach 1919 Berücksichti-
gung.

Zu erwähnen ist noch, daß trotz der großen Finanznot nach Ende des verlo-
renen Krieges, ähnlich wie in dem als Muster benutzten sächsischen EStG
1874/78. gemäß § § 4 und 5 EStG 1920 der Regel nach alle, also auch einma-
lige Vcrmögcnsanfälle - unabhängig von dem "rechtlichen oder tatsächlichen
Grunde" - zu der steuerlichen Bemessungsgrundlage hinzuzurechnen wa-

it#te*?-f

ment" von 1808 befaßte sich intensiv mit den sogenannte "Fonds" (§ 35), die zu "verschiedenen Arten
des hinkommen*" (§§ 23. 24, 27. 30. 31) bzw. zu "Kinkünften" (§ 34) führten. Das Gesetz normierte
unterschiedliche Tarife für Hinkünfte, je nachdem, ob der Bezug derselben auf Eigentumsrechten des
Steuerbürgers beruhte, oder ob RechUpositionen schuldrechtlicher Art den Zuflüssen zugrunde lagen.
Für die Zuordnung des Besteuerungsgutes zu einem Steuerpflichtigen war dabei allein das Zivilrecht
maßgeblich, das auswies, aus welcher Art objektiven oder obligatorischen Rechtspositionen die Zuflüs-
se stammten (§ 33a bzw. § 35b), s Sammlung der fur die Kgl.-Preuß Staaten ..(1822). S. 193. S.
673. Das l ichs. EStü 1874/78 setzte insofern eine völlig neue Entwicklung in Gang, als die Herkunft
der Hinkünfte ihre zentrale Bedeutung für die Entstehung und Zuordnung des Besteuerungsgutes
verlor Die in $ 17 Ochs EStG 1874/78 erwähnten "Hauptquellen" des Einkommens erfüllten näm-
lich, anders als vorher und spater im preuB. EStG 1891. keinerlei systematische Funktion. Sie hatten
nur einteilende statistische Bedeutung, s. ({eniel, J. (1875). Sp 1520. HacWcr. P (1912). S. 76. Die
Zuradhniiqy von Einkünften bestimmte sich hier nicht nach den zugrunde liegenden zivilrechtlichen,
sondern nach wirtschaftlichen Merkmalen des Sachverhalts. Das hatte Folgen: Sowohl Ausbildung der
Beamten als auch Behördenaufbau wurden entsprechend anders ausgerichtet als in Preußen, s. A'/rsc/i.
I.. (1887), S. 73, S. 76; s a. ß/fl/ier (1913), Sp. 623. Das preuß. EStG 1891 führte dann den 1808
gefundenen Grundgedanken wieder fort, indem die Inhaberschaft an einer Einkommensquelle von den
zivilrechtlichen Merkmalen allein bestimmt wurde. Danach waren dem Inhaber eines dinglichen
objektiven Rechts, z. B. Eigentum. Nießbrauch, Autorenrecht, Wohnrechte etc.. bzw. einer schuld-
rechtlichen Rechtsposition, z. B. Pacht. Miete. Lizenzverträge, obligatorische Nutzungsrechte etc.. die
ihm zufließenden Einkünfte zuzuordnen Nunmehr war weiterhin streng auf die zivilrechtliche formale
Regelung abzustellen. Ausbildung der Beamten und Aufbau der Behörde folgte den Anforderungen an
juristische Vorkenntnisse Die bei Einführung der ESt in Preußen 1808 erkennbare Gedankenführung
wurde als Tradition für die Reform von 1891 und den Neuaufbau im Deutschen Reich von 1925 und
somit bis heute hin bestimmend. Das brachte das Primat des Zivilrechts mit sich. Dem Steuerrecht
wurde die Funktion als Folgerecht zugewiesen. Enno ßec ier suchte in den 20er Jahren durch seine
Forderung nach wirtschaftlicher Auslegung des Steuerrechts und nach eigenen steuerrechtlichen Be-
griffen mit schwankenden Ergebnissen den Konsequenzen dadurch ermöglichter mißbräuchlicher zivil-
rechtlichcr Gestaltungen für die Einkommensbesteuerung ohne Änderungen an dem Grundkonzept
entgegenzuwirken. Die Vorliebe für rechtsdogmatische Perfektion führte dazu, daß in der BRD lange
Zeit hindurch geschickte Vertragsgestaltungen selbst unter pflichtteilsberechtigten nahen Angehörigen
Vcrsorgungszahlungcn und ähnliche Leistungen beim Verpflichteten der Besteuerung entzogen werden
konnten Dies entsprach oftmals den preuß. Verhältnissen, die zu großem Unmut geführt hatten. Fm-
jfmg, B. (1894). Anm. 4 zu § 7 EStG. S. 56. Art. 23 Abs. 2 u. 3 der Ausführungs-Anweisung. S. 296.
S. 297. Erst die Finanzrcchtsprechung schränkte zu Ende der 70er Jahre die ausufernden Möglichkei-
ten zur Stcuervermeidung wegen der Zurückhaltung des Gesetzgebers ein. vgl. ,/anjefl. R /(f'ret/e. F..
3. Aufl. 1970 mit der 9 Aufl. 1986, s. a .SV/tute rur H'iejcAe, D. (1979). Sie tat dies, indem sie den
Begriff der bisher einkunftsartbezogenen "Einkommensquelle", nunmehr "EinkunftsqucHe". rechts-
fortbildend einen gegenüber der bisherigen Auslegung anderen, eingeschränkten wirtschaftsbezogenen
Inhalt verlieh. Da den Urteilen nur sektorale Bedeutung zukommen konnte, zeigen sich seither deut-
lich die Grenzen der Hagner-/-«! jfmg.se/iefl Besteuerungsidee in der Vielzahl von Erlassen und Verta-
gungen der Verwaltung zur Eindämmung von Mißbräuchen, hierzu: Sowing, G. (1981), S. 200.
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* wobei in einem spezifizierten Enumeraüvkataiog von 13 Positionen
nichtsteuerbare Ausnahmen aufgelistet waren.*" ^vj^iffs*« ••, , « ^ O M

Diese Vorschrift wurde später von wissenschaftlichen Gegnern - und wird
heute noch - zu dem Charakteristikum einer realitätsfremden, angeblich nicht
an der Leistungsfähigkeit der Steuerbürger orientierten Reinvermögenszu-
gangstheorie aufgebauscht.** *•• ' a i^ i jy

Rechtsdogmatisch orientierte Steuerjuristen verweisen noch heute auf den
Ausnahmekatalog, um zu bemängeln, daß durch diesen "der Durchbruch zu
einer Rechtstheorie nicht geschafft war", oder daß die Rcinvcrmögcnszugangs-
theorie durch diese Einschränkungen "ihre rechtsdogmatisch nachweisbaren
Konturen verlor".*" ' ' •

In der Vernachlässigung der praktischen Konsequenzen der Einschränkun-
gen zeigt sich die Abneigung gegen eventuell empirisch erprobte und bewährte
Problemlösungen, die jedoch dem Ideal eines rein begrifflich "richtigen", dog-
matisch widerspruchsfreien Rechtsgebäudes aus ästhetischen Gründen nicht
genügen können.

Zur Zeit der Geltung des EStG 1920, das wegen der großen Finanznot in
mehreren Novellierungen Einschränkungen erfuhr, war dessen Grundgedan-
ken, wie bereits in Preußen, ständiger Kritik ausgesetzt.

In § 6 Abs. 3 EStG 1925 wurden dann daher ausdrücklich "einmalige Ver-
mögensanfälle" von der Besteuerung ausgenommen, obgleich der nunmehr im
Gesetz wiederbelebte Enumeraüvkataiog steuerbarer Einkünfte deren Besteue-
rung ohnehin ausschloß. Erst bei Novellierung des Gesetzes vom 16.Oktober
1934 wurde diese Passage als überflüssig ersatzlos gestrichen.

Im übrigen sollten seit dieser Zeit die Tatbestandsbeschreibungen der Steu-
ergesetze nach den unbefriedigenden Erfahrungen in der Vergangenheit wirt-
schaftliche Vorgänge und Zustände und nicht nur formale Merkmale steuer-
lich erfassen. Vor allem sollten nach ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
gleiche Fälle auch steuerlich gleich behandelt werden. Daher konnte das An-
knüpfen des gesetzlichen Tatbestandes an die normierten formalen zivilrecht-
lichen Merkmale im Sachverhalt nicht ohne Einschränkung als zweifelsfreics
Kriterium für die Entstehung des Steuerschuldverhaltnisses ausreichen. Ohne

S. Anlage 3.

"' S. hierzu § 12 Abs. 1 EStG 1920, in: RStBI. I, S. 363

"' Bereits bei A/ttcM findet sich diese Bewertung, s. «ifjcW, H. (1930), S. 267, S. 271, S. 281. S
286 Eine sachliche Darstellung geben AJrc/i/io/ P./S<5nn, H. (1992), Rdnr. A 424.

'" tang, J. (1988), S. 39. Nach Lang fuhrt § 12 EStG 1920 33 Ausnahmepositionen auf, tatsäch-
lich sind es nur 13 Positionen, über die in übrigen bei Durchsicht kaum Streit entstehen könnte.
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Preisgabe des nun einmal aus dem preußischen EStG fortentwickelten Systems
suchte man daher nach 1925 in zwei Richtungen den Ansprüchen an eine
gleichmäßige Besteuerung zu genügen, damit die wirtschaftlichen Wertzugän-
ge erfaßbar wurden:"'" Einmal wurden für das Steuerrecht eigene steuerrecht-
liche Begriffe entwickelt, die zur Erfassung der spezifischen wirtschaftlichen
Vorgänge geeigneter waren."" Zusätzlich führte das Bedürfnis nach Gleich-
bchandlung von Vorgängen gleicher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zur
Forderung nach einer die Mängel rein zivilrechtlicher Typisierung ergänzen-
den "wirtschaftlichen Betrachtungsweise" des steuerrechtlich relevanten Sach-
verhalts, wofür insbesondere Enno Becker frühzeitig eintrat.*"'

Die wirtschaftliche Beurteilung von Sachverhalten sollte danach durch eine
entsprechende Auslegung der Vorschriften zur steuerrechtlichen Beurteilung
werden, wie sich dies auch im Handelsrecht zunehmend durchsetzte.

Im Anschluß an die Finanzrechtsprechung wurden auf diese Weise nach
1925 durch Ausweitung der Interpretation die normierten formalen Tatbe-
standsmcrkmalc des Gesetzes zur Beurteilung ähnlicher wirtschaftlicher Vor-
gänge im Sachverhalt verwendet. Durch "eine freiere Interpretation von
Rechtsbegriffen" oder "einen dehnbaren Sprachgebrauch" wurde so versucht,
wirtschaftlich gleiche Gestaltungen ebenso auch steuerlich gleichmäßig mit zu
erfassen.*•" Auf diese Weise wurde durch Inanspruchnahme der Finanzrecht-
sprechung zur Regelung typischer Einzelfälle und Herleitung amtlicher Richt-
linien das Einkommensteuerrecht außerordentlich kompliziert. Viele ärgerli-
che Gesetzeslücken konnten jedenfalls geschlossen werden. Die Privatautono-
mie erlaubte jedoch weiterhin eine schier unerschöpfliche Gestaltungsvielfalt,
die dann nach 1925 stets wieder zu neuen Lücken im Besteuerungssystem
führte. Dennoch wurde der einmal eingeschlagene Weg ständig weiter be-
schritten.

"* fleeter, E. (1934), Steuerrecht .... Sp. 300. Nach fleeter sollte das Steuerrecht "ein selbständi-
ger Teil eines einheitlichen deutschen Rechts" werden. Die Tatbestandsverwirklichung sollte daher
nicht nur auf Grund der privatrechtlichen Gestaltung beurteilt werden (Sp. 301). Dazu wurde von
Becker gefordert die wirtschaftliche Bedeutung "des Tatbestandes, auf den er das Recht anwenden
will" und "Zweck und wirtschaftliche Bedeutung des Gesetzes" zu berücksichtigen, fleeter. E. (1931),
Sp. 25; s. a. ßeme. H. (1981). S 136.

" ' //ennmg. F. W. (1973). S. 295; fleeter, E. (1934), Sp. 299. Sp. 306; ders. (1924). Sp. 166;
den. (1931), Sp. 24; ders. (1939), Sp. 745; fla//, K. (1925), Sp. 177, S m i e . H. (1981), S. 136; s. a.
Mannz,Th. (1940). S. 344.

"° fleeter. E. (1924), Zur Auslegung .... Sp. 145. Sp. 146 Becker suchte ein "lebensnahes, fort-
schrittliches, wirtschaftlich orientiertes Steuerrecht" dem "lebensfremden, formalen rückständigen, be-
grifljerstarrten Zivilrecht" gegenüberzustellen. Zu dieser Kritik s. A/oknz, Th. (1940), S. 348; s. a.

«, K. (1993). Steuerrechlsordnung. S. 1295.

*" fl«c*«r, E. (1924), Sp. 147; fle/u«. H. (1981), S. 136.
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Viele der kritisierten. Steuervermeidungen erlaubende Schwachstellen der
"preußischen T>pe" der Einkommensbesteuerung waren so bei der erneuten
Umstellung durch Einführung des EStG 1925 bereits beseitigt und konnten in
einer "deutschen Tvpe" nicht neu belebt werden, was der Bestcuerungspraxis
zugute kam. **-—>>-'• - •<-''- M".• i:v*y.i.ijt.si , « . m ^ a s - *'>.; v.

Die in dem systemtragenden Grundkonzept des preußischen EStG 1891 an-
gelegten, von Schanz 1896 als wesentliche Mängel bewerteten Eigentümlich-
keiten des zu engen Einkommensbegriffs und der strengen Trennung von Ein-
kommen und Vermögensmehrung mit den störenden Folgewirkungen fanden
aber nach Einführung des EStG 1925 eine heute oftmals von Sachkennern be-
klagte Neubelebung von großer Tragweite.*""

Aus Vorsicht war zur möglichen Korrektur befürchteter unerwünschter
Steuervermeidungen als § 49 EStG 1925 in das Gesetz die nach dem sächsi-
schen EStG 1874/78 erfolgreich angewendete Vorschrift über eine ersatzweise
normierte Besteuerung nach dem Verbrauch aufgenommen worden.**' In der
wiederum nach eingnffsrechtlichen Gesichtspunkten ausgerichteten Einkom-
mensbesteuerung der "deutschen Type" blieb diese Regelung in der Öffentlich-
keit stets heftig umstritten und wurde als Fremdkörper beurteilt, da die Grund-
gedanken der das sächsische EStG 1874/78 als Ausgangsmustcr tragenden
Besteuerungsidee Schmollers in Vergessenheit geraten war bzw. Verständnis-
losigkeit erzeugte.^ Die als Ermessensvorschrift ausgestaltete Bestimmung,

"* Sc/witfWerj, G. (1960), S. 75; T/p/te, K. (1973), S. 394; ./e/mer. H. (1988), S. 267; den.
(1990), S. 8. Sc/imöWers sprach von dem fehlenden Einkommensbegriff, was der Sache nicht ganz
gerecht wird. Er stellte jedoch auf dasselbe Problem ab.

*" Zur Aufnahme der Vorschrift in das EStG 1925 s. Sfrufz, G. (1930), Kommentar zum EStG
1925, IV. Besteuerung nach dem Verbrauch, § 49, I. Entstehungsgeschichte, Begründung und Inhalt,
S. 790, insbes. S. 807. Der Grundgedanke wurde bereits in § 11 der Zweiten SteuemotVO vom
19.12.1923, RGB1. I. S. 1207, zur Bemessung der Vorauszahlungen verwendet. Es sollte sichergestellt
werden, daß der Steuerbürger seinen Lebensunterhalt aus versteuerten Mitteln bestreitet.

*** ./a.srroM> hat 1891 das sächs. EStG 1874/78 im Vergleich als "eine kombinierte Einkommen-
und Verbrauchssteuer" bezeichnet, da die Vorschrift in Sachsen sehr oft angewendet wurde. Er hielt die
Regelung dem preuß. EStG 1891, das dem sächs. Muster nicht gefolgt war, entgegen, s. Jajfrou', J.
(1891), S. 744. Der Verbrauch sollte jedoch nur als Kriterium für die Selbsteinschätzung des Steuer-
bürgers dienen, er war als Ersatztatbestand für die Bemessungsgrundlage konzipiert. Das Finanzamt
sollte von ihr Gebrauch machen können, sobald der Verdacht einer Verschleierung der Einkommens-
verhältnisse nicht auszuschließen war. Aus finanzpsychologischen Gründen legte die Verwaltung auf
die Vorschrift, die eine Ermessensvorschrift war, großen Wert, s. 77iieme, Verbrauchsbesteuerung, in:
FR 1960, S. 539; s. a. FR (1979), S. 534. Mit den seit Ende der 60er Jahre ausufernden Steuerver-
günstigungen stellte sich zunehmend die Frage, ob ein Steuerbürger mit hohem regelmäßigem I>e-
bensaufwand, der jedoch kein nennenswertes Einkommen versteuert, zur Abwehr einer Besteuerung
nach den Kriterien des Verbrauchs (§ 48 EStG) mit Erfolg auf die gesetzlich gewährte Inanspruch-
nahme von Steuervergünstigungen verweisen kann. Eine Untersuchung vertrat als Ergebnis, daß die
Vorschrift gegen Art. 3 GG verstoße, da sie den gewandelten Verhältnissen nicht angepaßt wurde und
infolge der gesetzlich gewährten Steuervergünstigungen zu willkürlichen Ergebnissen gelangen könne,
s. Genre/n, E. (1970), S. 119. Fortan schwankende Finanzrechtsprechung bestätigte die gespaltene
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die mehrfach von Strutz ausgiebig kommentiert wurde."^ ist jedoch in konkre-
ten Fällen von der Finanzrechtsprechung zumeist anerkannt worden."''* Die
Vorschrift wurde, anders als seiner Zeit in Sachsen, aber selten angewendet
und später trotz Bestätigung durch den Bundesfinanzhof noch im Jahr 1972
schließlich 1980 als angeblich überflüssig ersatzlos - nunmehr § 48 EStG -
gestrichen.'''"

Im übrigen behielten die für die "preußische Type" charakteristischen Rege-
lungsclemcnte ihre nach dem preußischen EStG 1891 vorgesehene Funktion.
So blieb es bei der Deklarationspflicht zugleich mit dem fur die Behörde bei
der amtlichen Veranlagung 1891 vorgeschriebenen Untersuchungsgrundsatz
und der entsprechend eingeschränkten Bindung der Behörde an die Erklärung.
In dieser Kombination mit den weiteren Regelungen des ungeeigneten Steuer-
strafrechts und mangelhafter Prüfungsmöglichkeiten der Behörde hatte Meisel
Unvcrcinbarlichkcit gesehen und er hatte sie unter anderen Umständen als
charakteristische Elemente der "preußischen Type" der Einkommensbesteue-
rung beurteilt."" . .- , . .;. . . , ,

Trotz der eingangs erwähnten Beseitigung vieler Schwachstellen sind nun
bis heute die von Schan/. und Meisel beklagten schwerwiegenden Mängel mit
Übernahme der systemtragenden Grundgedanken in der von letzterem soge-
nannten "deutschen Type" der Einkommensteuer erhalten geblieben. Sie ha-

Beurteilung. Die Verwaltung wendete die Vorschrift seit 1970 nicht mehr an. Sie hätte durch Anwen-
dung die Ziele der aus wirtschaftspolitischen Gründen gewährten und zur Zeit erheblicher Schwäche
des Kapitalmarkts erwünschten Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen durch die Steuerzahler
empfindlich stören können. Die Vorschrift wurde 1980 mit einer Begründung, die der Realität er-
kennbar nicht entsprach, vom Gesetzgeber ersatzlos ohne Gegenstimmen gestrichen. Für ihre Anwen-
dung war das öffentliche Verständnis abhanden gekommen, s. FR 1979, S. 533; s. Deutscher Bundes-
tag. 8. Wahlperiode, Drs. 8/3688, S. 20 u. Drs. 8/4007, S. 6. Nach 7/p/te hob § 48 EStG "die Harmo-
nie zwischen Destination der Steuer und Bemessung" auf und war daher nicht zu rechtfertigen, s.
7"/pAre, K (1971), S. 17. Der Rechtsdogmatiker steht den praktischen Auswirkungen fern, obgleich er
vehement für eine Besteuerung nach der I^cistungsfahigkeit eintritt.

"' SfruC war 1912 unter dem Hindruck der Kritik an den sozialen Auswirkungen des preuß. EStG
1906 nachhaltig für die Aufnahme dieser aus dem sächs. Muster stammenden Vorschrift im Falle von
Unklarheiten bei Ermittlung der Bemessungsgrundlage eingetreten, SfrHß, G. (1912), S. 224. Nun trat
er als Gegner der Vorschrift auf, Sfrwtz, G. (1925), Sp. 606; ders. (1925), Sp. 1952; ders. (1927). Sp.
406, Sp. 764; s. a. Sec/ter. E. (1927), Sp. 718; ders. (1933), Handkommentar .... § 49, S. 1931; ders.
(1934). Sp. 225.

"* Hierzu: BFH, U. v 9 8.68 VI R 220/66. in; BStBI. II, S. 5; BFH I R 231/70 v. 10.5.72, in:
BStBl. II 72. S. 900; s. a. Rechtsprechung, in: Bedker. E. (1933), Handkommentar ... II, 3. Teil, dort
zu § 49 angegebene Rechtsprechung des RFH.

*" Die Vorschrift wurde mit Zustimmung aller Parteien getilgt, s. Deutscher Bundestag, 8. Wahl-
periode. 218. Sitzung. Verhandlungen. S. 14539. s. a. Drs 8/3688.

** A/«'M/. F. (1911). S. 352. Meise/ beklagte, "wie wenig die Kenntnis der Steuertechnik in die
Finanzwissenschaft eingedrungen ist", S. 359. Die Feststellungen MmeAs decken sich mit den Darstel-
lungen zur selben Zeit des preuß. Steuerbeamten L. Suci, die negativen Bewertungen blieben bei 5ncak
freilich nur angedeutet, s. Suc/fc, L (1911), S. 95. S. 99; s. Wecte/*, P. (1994), S. 15.
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bei» wegen der Konsequenzen die Verwaltung bis heute /um Aufbau /ahlloser
Verteidigungslinien gegen einen inzwischen mit der hohen Stcucrprogrcssion
einhergehenden ausufernden Steuerwiderstand durch eine umfassende Kasui-
stik von Verwaltungsrichtlinien. Erlassen und letztlich auch Novcllicrungcn
durch Einschalten des Gesetzgebers gezwungen und so zu schwer behensch.-
barer Kompliziertheit des Einkommensteuerrechts geführt. • i ...._~J... ....

So bringt es der Enumerativkatalog der acht, nach 1934 sieben Einkunftsar-
ten, wie bereits in Preußen mit sich, daß Wcrt/ugänge. die nicht unter die
konkret normierten positiv festgelegten Tatbestandsmcrkmalc subsumicrbar
sind, keine Besteuerung auslösen. Dieser Umstand läßt sich gegebenenfalls
durch vertragliche Gestaltungen zur Steuervermeidung aber leicht erreichen.
Die Frage, ob in einem konkreten Fall ein Veräußerungsgewinn steuerbar ist.
hangt nämlich z B. oftmals von der Zuordnung zu der Einkunftsart ab Eben
diese Zuordnung ist aber zumeist rechtzeitig gestaltbar

Das EStG 1925 und die Novellierungcn bis heute stellen ebenso wie das
preußische EStG 1891 grundsätzlich mit wenigen Ausnahmen entsprechend
dem eingeschränkten Einkommensbegriff auf das sogenannte Markteinkom-
men ab. da dieses, wie es oft heißt, angeblich der beste Indikator der Lei-
stungsfähigkeit sei.*"' Zur Vermeidung einer mißbräuchlichen fortlaufenden
Saldierung hoher Verluste für Aufwendungen von Steuerbürgern, die in den
Bereich eines Hobbys fallen, der eigentlich Lebensaufwand darstellt, mit steu-
erbaren positiven Einkünften hatten Verwaltung und Finanzrechtsprechung
1895 das Rechtsinstitut der sogenannten "Liebhaberei" entwickelt. Die hierzu
in Preußen gefundene Regelung und die bereits dargelegten Konsequenzen
gelten mit unwesentlichen Abstrichen bis heute fort."° Die sächsische Lösung

"* ßec/fcer, E. (1931), S. 26: "Das Gesetz will das Einkommen = cinkommen besteuern, also doch
wohl was einkommt...". 7Yp£e, K. (1993), Steuerrechtsordnung. S. 560; Lang, J. (1988), Die Bemes-
sungsgrundlage .... S. 104; Bayer, H. W. (1991), S. 525; ftrcMio/; P. (1988), S. F 23, S. F 91. Nach
A>cMo/sollten nur steuerbar sein "die Einnahmen, die aus einer den Zugang zum Markt vermitteln-
den Erwerbsgrundlage erzielt worden sind". ... "Die Einkommensteuer belastet das vom Markt abgelei-
tete Einkommen", so die Konzeption A'/rcMo/i.

"• Sector, E. (1925), Sp. 357; ders. (1935), Sp. 9; ders. (1940), S. 396 - 405; Lang, J. (1981),
Liebhaberei .... S. 223. Lang kommt zu dem Ergebnis, daß Liebhabereieinkünfte nach Auslegung des
dem Worttext zugrundeliegenden Sinnzusammehangs nicht steuerbar sind. Das entspricht der preuß.
Regelung (S. 234). Zum selben Ergebnis gelangt (fefeer-Greto, H. (1992), S. 561. S 602. Für den
Praktiker, der große Steuerzahler steuerlich betreut, scheint die von Steuerjuristen vertretene rechts-
dogmatisch vorgegebene Beurteilung mit einer zumeist von denselben Autoren geforderten Besteue-
rung nach der Leistungsfähigkeit nicht vereinbar zu sein. Die fortgeführte preuß. Regelung ist eine
Fundgrube fur Hochverdienende zur Einsparung von Aufwendungen der I^ebcnsfuhrung. Die noch
heute üblichen, aus der tfagneräc/ien Besteuerungsidec hergeleiteten Konsequenzen für die steuerliche
Behandlung der Liebhaberei zeigen eine erstaunliche praxisfeme Hilflosigkeit rechtsdogmatisch
orientierter Steuerjuristen, s. a. vom praktischen Interesse der Steuerpflichtigen ausgehend Sfredc, MV
Äainer, T. (1980), 2/80, S. 3638 und 3/80, S. 3656; ATup/er. G. (1993), S. 9212; Sc/ru/iman/i. H.
(1994), S. 245; s. a. Jta/i/ianA, F. (1943). S. 464.
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sah völlig anders aus und brachte viele oft unliebsame, aber eher überzeugende
Ergebnisse. 'rnriö*'-rab'&«:.•ftv*?&-«Srrl'K r̂ttt nwA- rts?

Die Versteuerung von Einkünften aus Kapitalvermögen führte in dem preu-
ßischen EStG 1891 zu der früher erwähnten unerfreulichen Erscheinung von
Grauzonen, die die illegale Verkürzung von Steuern begünstigte. Die hier
gegebenen Möglichkeiten werden auch heute noch in großem Umfang infolge
eines außergewöhnlich hohen Steuerwiderstands zur Steuerverkürzung ausge-
nutzt."' Auch das hängt mit der Charakteristik der "preußischen" bzw. "deut-
schen Type" der Einkommcnsbestcucrung eng zusammen. Diese ist nach wie
vor schwerpunktmäßig nach cingriffsrechtlichen Gesichtspunkten organisiert.
Sie trennt streng zwischen Einkommens- und Privatsphäre und legt die veran-
lagende Verwaltung auf den Untersuchungsgrundsatz fest, ohne ihr dabei ein
geeignetes Prüfungsrecht zu gewähren. Dennoch ist diese aber nicht an den
Inhalt der obligatorischen Einkommensteuererklärung des Zensiten gebunden.
Auch die im Anschluß an die Erzbergersche Steuerreform eingeführte Betrieb-
sprüfung kann hier bis heute nicht weiterhelfen, da ihre Tätigkeit ebenso nach
cingriffsrechtlichen Gesichtspunkten streng eingegrenzt ist.*" Bereits Meisel
hielt für die preußischen Verhältnisse fest, daß von der veranlagenden Behör-
de "Allwissenheit" erwartet wird."" So ist es heute noch.

'Siiti,?,-:

Auf diese Weise wird die illegale Verkürzung gerade der Einkünfte aus Ka-
pitalvermögen nach wie vor durch geringes Entdeckungsrisiko leicht gemacht,
und der Unehrliche wird, wie zuvor schon in Preußen, weiterhin belohnt."'*

"' Sfr«c*. M. (1984), S. 2205; 7"ip*e. K. (1986), Ungleichmäßigkeiten .... S. 601; ders. (1989),
Die rechtliche Misere .... S. 157. AteumarJt schMzte 1984. daß 70% der Zinserträge in Deutschland
steuerlich nicht erfaßt würden, s. Frankfurter Rundschau v. 31.10.84. S. 3.

"' Nach § 193 AO 1977 erstreckt sich die Zulässigkeit der BP im wesentlichen auf den betriebli-
chen Bereich, also auf Einkünfte der Einkunftsarten 1 - 3 Darüber hinaus ist eine BP nur zulässig,
"wenn die für die Besteuerung erheblichen Verhältnisse der Aufklärung bedürfen und eine Prüfung an
Amtsstelle nach Art und Umfang des zu prüfenden Sachverhaltes nicht zweckmäßig ist", § 193 Abs. 2
Ziff. 2 AO 1977. s. Ge/mer. R. (1988), S. 134. Dazu kommt, daß zur Zeit Mittelbetriebe etwa nur
nach neuneinhalb. Kleinbetriebe alle 19.3 und Kleinstbetriebe alle 50 Jahre geprüft werden. Daß die
BP dem Schutz des steuerehrlichen Bürgers dient und schon daher eine Schutzvorrichtung der Demo-
kratie ist, war seit ihrer Einführung nach 1921 nur schwer vermittelbar. 7"i/)/te erweckt in einer Ab-
handlung den Eindruck, er müsse die BP gegen allmächtige Feinde verteidigen, 7"ipie, K. (1968), S.
135. Über die Möglichkeiten ihres Einsatzes zur Kontrolle der Steuerehrlichkeit durch intelligente
Verprobungsweisen erfahrt man aus der Feder rechtsdogmatisch orientierter Juristen nichts.

"' A/mW. F. (1911), S. 360.

*** Insbesondere der Bankenerlaß von 1949 zum Schutz des Kapitalmarkts ist hier zu nennen. Zwar
änderte der ßankenerlaß vom 2.8.1945 nichts an der in § 175 AO 1957 normierten Auskunftspflicht
Dritter im Interesse einer gesetzmäßigen Besteuerung, s. A/affern, G.'A/^)mer, K. (1968), S. 322,
Anm. 1149. Die vorgeschriebene praktische Handhabung von Auskunftsersuchen an Banken. Sparkas-
sen und Kreditinstitute erschwerte jedoch die Tätigkeit der Verwaltung zur Wahrnehmung der Steuer-
aufsicht . da jeweils die Voraussetzungen des § 209 AO 1931 i. d. F. v. 22.10.1957 gegeben sein
mußten Im übrigen ist der Schutz des Bankkunden durch Gesetz vom 25.7.1988 inzwischen als § 30a
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Die Finanzverwaltung ist bis heute wegen der vielen Möglichkeiten zu Steu-
ervermeidungen und Steuerumgehungen daher auch hier ständig gezwungen.
Verteidigungslinien gegen Mißbrauche aufzubauen

Dabei haben die hohen Tarifsatze von insgesamt bis zu 6 1 % in der Spitzen-
belastung das Interesse an der Steuervermeidung außerordentlich vermehrt.

Drei Gestaltungsbereiche zur legalen Steuervermeidung sind heute allge-
mein von besonderem Interesse: Einmal lassen sich viele Vcraußeningsge-
schäfte infolge des "dualistischen" Einkommensbegriffs bei geschickter Gestal-
tung des Sachverhalts ebenso wie nach dem preußischen EStG 1891 steuerfrei
in der Privatsphäre abwickeln Ein großer Teil wirtschaftlicher Vorgänge, der
zu Vermögensmehrungen führt, löst auf diese Weise keine Einkommensteuer
aus Dann lassen sich Einkünfte bzw. Einnahmen und gegebenenfalls getrennt
davon ebenso die zugehörigen Aufwendungen durch geeignete Vereinbarun-
gen wie früher leicht verlagern Dazu kommen noch neuartige Möglichkeiten
zur legalen Steuervermeidung, die heute von der noch zu erwähnenden Ein-
führung besonderer nichtfiskalischer Vergünsügungsnormcn bereitgehalten
werden. ' ^ J T ^ V B TOS;afr

Das Interesse. Veräußerungsgewinne als Folge von Wertzuwächsen betrieb-
lich genutzter langlebiger Wirtschaftsguter nicht versteuern zu müssen, hat /..
B zu Betriebsaufspaltungen in bloß vermögensverwaltende Besit/.gescllschaf-
ten und gewerblich tätige Betriebsgesellschaften geführt. Hier hat die Verwal-
tung durch Erlasse für Einschränkungen gesorgt. So wurde von ihr die soge-
nannte "Geprägetheorie" entwickelt. Diese wurde von der Finanzrechtspre-
chung verworfen, was dann wieder zu einer Gesetzesnovellierung führte."''

Die Behörden sind seither beständig gehalten, Indizien zum Nachweis einer
tatsächlichen gewerblichen Tätigkeit zu suchen, während vermögensverwal-
tende Verrichtungen in der Privatsphäre erklärt wurden. Das Interesse kann
wegen der hohen Progressionssätze erheblich sein. Die Veranlagung wird auf
diese Weise wie in Preußen zum quasiforensischen Verfahren. Die Konse-
quenzen dieser Umstände können sich im übrigen zumeist mit großer Verspä-

in die AO 1977 übernommen und weiter ausgebaut worden. Die Tätigkeit der Finanzverwaltung zur
Garantie der Gleichheit der Besteuerung ist dadurch weiter erschwert worden.

* ' ßtencke, H. (1979), S. 41; Wen*. R. (1978), Betriebsaufspaltung, in: StKongr Rep., S 219;
*. L. (1979). S. 671, S. 699; fWur, G. (1979), Betriebsaufspaltung, Attraktion mit Tücken, in:

Wirtschaftswoche Special, S. 26; &*rmi<ft, L. (1994), EStG-Kommentar, § 15, Anm. 140 - 151, S.
1381;s. a-Donaf/i, R. (1991) ,S . 16. . . . . - „ ,
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tung bis in das Steuerstrafrecht auswirken, das auf diese Weise seine Präven-
tivwirkung einbüßen muß."*

Infolge des seit 1949 beständig zwischen 53% und 56% in der Spitze ange-
siedelten progressiv ausgestalteten und bereits bei 20% einsetzenden Tarifzu-
griffs - wobei noch Ergänzungsabgaben, Kirchensteuer und eventuell Gewer-
besteuer einzukalkulieren sind - ist es seither von großem Interesse, durch ver-
tragliche Gestaltungen Einkünfte so zu verlagern, daß insgesamt eine Steuer-
ersparnis bei dem geringe Steuern zahlenden Übertragungsberechtigten ge-
genüber dem in hoher Progression eingebundenen Verfügenden entsteht.
Durch das Gefälle kann es dann jeweils gelingen, die Allgemeinheit durch
Stcucrcrsparnis an Aufwendungen zu beteiligen, die Angehörigen, aber nicht
nur diesen, freiwillig oder auf Verpflichtungen beruhend, gewährt werden.
Dem Bürger mit der höchsten Steuerbelastung entstehen auf diese Weise wirt-
schaftliche Vorteile durch Einsparung von Einkommensteuer von heute im-
merhin bis zu 61,5% der Zahlungen. - ,|' ..;...,. :./ -,,.,,, >,., -„..."

Mit der Höhe der ausgelösten Progression wächst das Interesse an gegebe-
nenfalls komplizierten vertraglichen Konstruktionen zur Erlangung derartiger
Vorteile.

Auf dieser Grundlage wird verständlich, daß Vereinbarungen der verschie-
densten Art und vor allem intelligente Kombinationen verschiedener Vertrags-
typen mit nahen Angehörigen heute zum alltäglichen Repertoire eines jeden
Beratungsgesprächs in Steuerkanzleien gehören.'"

Besonders erwähnenswert ist hierbei wiederum das bereits früher angeführte
Rechtsinstitut des Nießbrauchs und nicht zuletzt verwandter Dienstbarkeiten,
wie etwa des Wohnrechts, die in den §§ 1030 bis 1093 BGB geregelt sind. Sie
erlauben eine wegen der formal objektive Rechtsstellungen einnehmenden Po-
sition des Berechtigten eine steuerlich wirksame Verfügung über Erträge ohne
Aufgabe des Eigentums durch den Verfügenden.

Mit steuerlicher Wirkung sind derartige nicht formgebundene entgeltliche,
unentgeltliche, befristete oder unbefristete, kündbare oder unkündbare Verein-
barungen anzuerkennen, insoweit sie nicht den Tatbestand der Steuerumge-

"* Ti/rix zeigt die strafrechtlichen Konsequenzen im Anschluß an eine langwierige komplizierte
finanzgerichtliche Entscheidung. Da die endgültige Rechtskraft eines Vorgangs nach Ausschöpfung der
Rechtsmittel derzeit etwa acht Jahre beansprucht ergibt sich erst mit dieser Verspätung die Feststel-
lung, ob eine strafbewehrte Verkürzung vorlag. Das kann zu absurden Konsequenzen führen. Bis zum
Aufgreifen eines Steuerstrafverfahrens verstreichen nach Erfahrungen des Autors heute bis zur Ver-
nehmung durch die Strafsachenstellen etwa drei Jahre, s. hierzu: ri/wte, K. (1985). Juristische Schu-
lung, S. 347.

"' Zur Stellung des Steuerberaters zu seinem Mandanten s. Spiro/er. A. (1949). in: FA. Sonderheft.
S. 26. S. 27; s. a. fitote*«. H. (1979), S. 25.
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hung durch "Mißbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten" gemäß
§ 42 AO 1977 erfüllen.

Einkünfte werden in der Regel bei demjenigen erfaßt, der formal in seiner
Person die gesetzlichen Voraussetzungen der jeweiligen Einkunftsart der noch
heute maßgeblichen Besteuerungsidee entsprechend erfüllt. Dabei muß es sich
jedoch nicht um die auch wirtschaftlich begünstigte Person handeln. Allein
das Vorhandensein der normierten formalen Tatbestandsmerkmale im Sach-
verhalt ist entscheidend."*

Gerade dieses Institut des Nießbrauchs war lange Zeit hindurch als Folge
rein formaler steuerlicher Beurteilungen gemäß der "deutschen Type" eine
Fundgrube für spitzfindige Konstruktionen zur Steuerersparnis, bis die höchst-
richterliche Finanzrechtsprechung 1976"" und dann 1980*'* durch veränderte
Auslegungen bei Zurechnung von Einkünften endlich die Anerkennung von
rein formalen zivilrechtlichen Merkmalen auf wirtschaftliche Kriterien des
Sachverhalts umstellte und die Verwaltung durch zwei Erlasse*"' der bis dahin
sogar auf Vertragsgrundlage formlos möglichen unterschiedlichen Zuordnung
von Einnahmen und verursachten Aufwendungen die steuerliche Anerken-
nung versagte*". . ..,^,

- T X ! , );•-' 1

"* Lange Zeit hindurch war die Einräumung eines Nießbrauchs an einem Wertpapierdepot zu
Gunsten unterhalteberechtigter Kinder (und/oder sonstiger Angehöriger oder Nahestehender), die dann
sogar eventuell von dem unterhalteverpflichteten Eltemteil zu deren Unterhalt verwendet wurden, ein
weit verbreitetes Mittel. Steuern zu sparen. Auch als Veräußerungsgeschäfte, Darlehensabsprachen
oder ähnlich getarnte obligatorische Versorgungsverträge konnten durch abgestimmte Einzelheiten zu
gleichen steuerlichen Ergebnissen führen. In Abschn. 123 Abs. 1 EStR 1968 wurde zwar unter Hin-
weis auf das BFH-Urteil VI R 274/66 v. 24.11.67, BStBI. I 1968, S. 260, angeordnet, daß Einkünfte
aus Kapitalvermögen bei befristeter Nießbrauchsbestellung von unter fünf Jahren dem Eigentümer
weiterhin zuzurechnen seien, diese Verwaltungsanweisung blieb jedoch umstritten und konnte im
übrigen vertraglich problemlos ausgeschaltet werden, s. hierzu: ./anjew, R./Z/oj^mann, M. (1977), 2.
Aufl., S. 55; s. a. Sc/iw/zezur WiejcÄe. D. (1979), S. 101, Bern. 249 - 255.

" ' BFH-Urteil VIII R I 146/73 v. 14.12.1976, in: BStBI. II 1977, S. 115; hierzu: ScAwfee z«r W«-
JcAe, D. (1979), S. 100, Bern. 247 und S. 101, Bern. 248.

"° Drei Urteile des BFH v. 13.5.1980 in: BStBI. II 1981, S. 295, S. 297, S. 299; BFH-Urteil VIII
R 75/79; BFH-Urteil VIII R 128/78.

" ' 1. Nießbrauchserlaß: Schreiben des BMF v. 23.11.1983 IV B 1 - S 2253 - 90/83, in: BStBI. I
1983, S. 508 (Einkommensteuerrechtliche Behandlung des Nießbrauchs bei Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung und aus Kapitalvermögen). 2. Nießbrauchserlaß: Schreiben des BMF v.
15.11.1984 IV B 1 - S 2253 - 139/84, in: BStBI. I, S. 561 (Einkommensteuerliche Behandlung des
Nießbrauchs und anderer Nutzungsrechte bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung). Der
zweite Erlaß wurde notwendig zur Berücksichtigung der in der Zwischenzeit ergangenen BFH-Urteile
VIII R 215/79 und VIII R 184/83, in: BStBI. II 1984, S. 366, S. 371.

"* S. Äramfertfcerg. B. (1985), S. 66, Bern. 85 - 105, ders. S. 78. Bern. 106 - 111; s. a.
(1985), S. 70.

8 Hamen
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Der seit 1949 von hohen Steuersätzen extrem angeheizte Steuerwiderstand
ließ das Nießbrauchsrecht geradezu zur "Nagelprobe" für das Verhältnis zwi-
schen Steuerrecht und Zivilrecht werdend"

. - * st* . , »

Im bürgerlichen Recht als eines von vier vergleichbaren sachenrechtlichen
Nutzungsrechten ausgestattet, verdrängt der Nießbrauch als umfassendes
Rechtsinstitut den Eigentümer sowohl aus der Nutzung, als auch aus dem Be-
sitz der Sache. Der Nießbrauch zieht mithin nach dem von strengem Typen-
zwang beherrschten Sachenrecht die Früchte einer Sache oder Gesamtheit von
Rechten und Sachen kraft eigenen Rechts.'"

Da die Rechtsordnung dieses normierte Rechtsinstitut zur Verfugung stellt,
darf auch der Steuerbürger es für seine Steucrplanung in Dienst stellen. Inso-
weit herrschte stets Einigkeit.*" tu "•-.?» v>: - ,r̂  .

Während der Vorbehaltsnießbrauch im deutschen Sprachraum von Alters
her in einer bäuerlich strukturierten Gesellschaft vornehmlich zur Altersver-
sorgung und im Erbrecht Verwendung fand, konnte mit Einführung der Ein-
kommensteuer bald dem Zuwendungsnießbrauch besondere Aufmerksamkeit
wegen seiner Eignung zur Erzielung von Stcuerentlastungen insbesondere,
aber nicht nur, unter Angehörigen zuwachsen.

Bereits in dem sächsischen ESlG 1874 (§ 3) und in dem späteren preußi-
schen EStG 1891 (§ 13 Abs. 3 bzw. § 12 Abs. 3 EStG 1906) hatte der Nieß-
brauch bzw. der Nutznießer Erwähnung gefunden. Zur Zeit der Geltung des
preußischen EStG 1891 konnte die Kenntnis der Folgen eines Zuwendungs-
nießbrauchs und insbesondere des Quotennießbrauchs wegen der Aufrecht-
erhaltung einer bestehenden Einkommensquelle für den besserverdienenden
Steuerbürger ein Gchcimtip für legale Steuerentlastungen sein.^*

Viele der von Delbrück 1909 geäußerten, gegen vermögende Großgrundbe-
sitzer gerichtete Verdächtigungen der ungesetzlichen Steuerverkürzung finden
bei Berücksichtigung der vom Nicßbrauchsrccht - aber nicht nur diesem - ge-

M : - / .rr>«
" ' Fe/;jr. Ci. (1981), Der Nießbrauch in Steuer und Recht. 26. Kölner Trainingstagung vom 22-

29.6.1981. Arbeitsunterlage für Tagungsteilnehmer. S. 5.

** Säur. F (1989). Uhrhuch des Sachenrechts. 15 Aufl.. S 295: "Der Eigentümer wird in seinem
Nutzung*- und Hcsitz.rechl depossediert". s. /Vomriefger. B. in: Stauc/mger. Komm. z. BGB 1981,
Vorbem. 5 /.u § 1030. Hem 4 zu § 1036

" ' JanM/i. R.///q#mann, M. (1977), 2. Aufl.. S. 45. .v.w.^!,-»Tot.i« 5«-.i .•»•üa*«^-«-

*** Nach dem preuß F.StG 1891 war fur die Geltendmachung von Werbungskosten der Bestand
einer Ivinkommcnsqucllc Voraussetzung. Vorweggenommene Werbungskoslen ließ diese formalisti-
sche Voraussetzung nicht zu. s. /•'Hwfmj;. U. (1894). S. 71. Anm. 2: /'ki.rtmg, B./Slr««z, G. (1915). S.
218. /\nm. 31a
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währten Möglichkeiten steuerrechtlicher Gestaltungen eine dem Laien und
vielen Historikern schwer verständliche Auflösung.** (

Durch Schaffung eines Zuwendungsnießbrauchs vermochte man nämlich
das in § 9 Abs. 2 Ziff. 2 des preußischen EStG 1891 vorgeschriebene Ab/.ugs-
verbot von "Ausgaben zur Bestreitung des Haushaltes der Steuerpflichtigen
und der zum Unterhalte ihrer Angehörigen gemachten Ausgaben" bei Ermitt-
lung der steuerlichen Bemessungsgrundlage als Folge des Primats des Zivil-
rechts elegant zu überspielen.***

Nach dem sächsischen EStG 1874/78 wurde die Einkommensteuer dagegen
nicht von der Inhaberschaft einer Einkommensquelle als wesentlichem Merk-
mal für die Zurechnung der Einkünfte im Sachverhalt ausgelöst, sondern von
der wirtschaftlichen Bereicherung eines Steuerbürgers, unabhängig von der
Herkunft oder dem Rechtsgrund der Vermögenszugänge."*'' Daher ergab sich
hier die Obliegenheit, auch Vermögensmehrungen durch Dispositionen des
Steuerbürgers zur Tilgung von gesetzlichen oder freiwillig übernommenen
Verpflichtungen in einer der Besteuerung zugrunde zu legenden fiktiven Vcr-
mögenszuwachsrechnung zu erfassen. Diese auf wirtschaftliche Merkmale des
Sachverhalts abstellende Beurteilung blieb der "preußischen Type" der Ein-
kommensbesteuerung fremd."" • •

" ' Die in die Darstellung der maßgeblichen Historiker aufgenommenen Thesen über die Steuer-
unehrlichkeit der preuß. Großgrundbesitzer wurden, wie ße/irnauer 1910 zeigte, unüberprflft als
Vorurteile übernommen. Die meisten Gutsbesitzer waren hoch verschuldet. Sie waren nicht unehrli-
cher, als die Industriellen, sie schöpften nur die ihnen steuerlich gegebenen Möglichkeiten aus. Darin
unterschieden sie sich nicht von anderen Gruppen, s. ßefcrnauer, F. (1910), S. 675, W/M, P. (1973), S.
210; Bucfc, L. (1916), S. 70. Auch 7")/><:e übernimmt die Auffassung unüberprtlft, 77p*e, K. (1993),
Steuerrechtsordnung, S 319.

"* Der Nießbraucher war nach dem preuß. EStG bezüglich der Einnahmen wie ein Eigentümer als
Inhaber der Quelle zu behandeln. Um den Bestand der Quelle für eventuelle Werbungskosten aufrecht
zu erhalten, empfahl sich für den Eigentümer, gegebenenfalls einen entsprechenden Quotennießbrauch
zu bestellen, s. Fa/tfmg, B. (1902), Gnindzüge .... S. 125, S. 143. S. 158; Fw»fin£. B./.S7n<fc. Ci.
(1915), S. 186, Anm. 15, S. 513, Anm. 3; F«;jfmg, B. (1894), S. 33., Anm. 8, S. 14, Anm. 3. S. 73,
Anm. 14.

" ' JfacWer, P. (1912), Das Königlich-Sächs S. 55. Bern. 1 zu § 15. Fuisting verwies wieder-
holt darauf, daß der Einkommensbegriff des preuß. EStG, den er für richtig hielt, in diesem Punkt von
dem Schmollerschen Begriff abwich, Fuirfmg, B. (1902), Grundzüge .... S. 110, S. 147; dem. (1903).
Die Einkommensbesteuerung .... S. 21.

"° Fuiifjflg hatte dem Rechtsschutz des Steuerbürgers im Besteuerungsverfahren uneingeschränkte
Priorität zugeordnet, s. Fu/sfmg, B. (1896), S. 293 ff. hier S. 437. Der überspannte Rechtsschutz
brachte mit sich, daß die positive Kenntnis der einzelnen zivilrechtlich vorgegebenen Einkommensquel-
len des Steuerpflichtigen bei der Veranlagung fur die Finanzbehörde erforderlich war (S. 440), wobei
z. B. jede einzelne Kapitalforderung als Einkommensquelle zahlte (S. 462). Die Annahme einer Quelle
durch Schätzung war unzulässig (S. 459). Eine zweifelsfreie Ermittlung der Quellen war daher Vor-
aussetzung für die Tätigkeit der Veranlagungsbehörden (S. 457). Die Veranlagungstätigkeil mußte
sich auf juristische Beurteilungen des Sachverhalts konzentrieren. Da eine Veranlagung nur von be-
kannten Einkommensquellen ausgehen konnte, lagen mit deren Kenntnis stets auch konkrete Anhalts-
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Nach der Auslegung des deutschen Einkommensteuergesetzes durch den
fuhrenden Kommentator Enno Becker kam dem § 18 Abs. 1 Ziff. 2 EStG 1925
- nach der späteren Novcllierung § 12 Ziff. 2 EStG 1934 und noch heute § 12
Ziff. 1 und 2 EStG 1990 -, der den Abzug von Aufwendungen "zur Bestreitung
des Haushalts des Steuerpflichtigen und zum Unterhalte seiner Familienange-
hörigen" bei Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage verbot, nach
den gemachten Erfahrungen die Rolle als vorrangiger "Kerngedanke" des Ge-
setzes zu."' Dies war eine Konsequenz der von Becker nachhaltig geforderten
wirtschaftlichen Betrachtungsweise. Auf diese Weise vermochte er die legale
aber mißbräuchliche Steuervermeidung durch Zuwendungsnießbrauch und
obligatorische Vertragsgestaltungen zu verhindern. • i r ^ i m v .;•.

In rechtsdogmatischer Hinsicht waren die von Becker hergeleiteten Ausle-
gungen, die das Primat des Zivilrechts für das Steuerrecht infrage stellen
mußten, für viele Stcucrrcchtler inakzeptabel. In bezug auf die Bedeutung des
Zuwendungsnießbrauchs waren eine schwankende Rechtsprechung und man-
gelnde Rechtssicherheit die Folge.*"

Nach 1964 wurde dann erst einmal der entgeltlich eingeräumte Nießbrauch
als Qucllcnübcrtragung ohne Prüfung der Angemessenhcit der Gegenleistung
anerkannt."' Rechtssicherheit war aber erst wieder gegeben, als nach 1966 die

hbchstncnteriicne tTrianzrecnlsprecnüng uäs r-Rriiat ue*s

punkte für eine Schätzung der Einkünfte vor (S. 451). Für eine Vermögenszuwachsrechnung, sei es als
Schätzungsmethode oder als Hilfsmittel zur Verprobung von Angaben des Steuerpflichtigen fehlte nach
dem ßesteucrungsverfahren ohne konkreten Nachweis von Quellen des Einkommens die Grundlage.
Die Vcranlagungstatigkcit lag entsprechend in Händen von Volljuristen, die komplizierte zivilrechtli-
che Rechtstragen, die zugleich die Steuerbarkeit und Zurechnung von Wertzugängen bestimmten, zu
beurteilen vermochten. Die Vorbereitungsarbeiten führten dabei nicht systematisch ausgebildete soge-
nannte Subaltcmbeamtc ohne Entscheidungsbefugnisse aus. Bei dem Juristenprivileg ist es bezüglich
der Ausbildung der verantwortlichen Beamten des höheren Dienstes mit unbedeutenden Ausnahmen
bis heute geblieben, s. Pau;c>>, A. (1976), S. 123. Vermögenszuwachs- und Geldverkehrsrechnung,
auf die eine steuerliche Betriebsprüfung heute als Verprobungs- und Schätzungsmethode nicht verzich-
ten kann, sind noch immer unterbewertete Hilfsmittel des gehobenen Dienstes. Zwar wurden sie inzwi-
schen als Schälzungsmethode von der höchstrichterlichen Finanzrechtsprechung anerkannt (BFH IV
142, 311/63 v. 20.10.67. in: BStBl. III 67, S. 201; BFH X R 178/87 v. 8.11.89, in: BStBl. II 90, S.
268), sie sind jedoch nur Hilfsmittel der BP, deren Einsatz wesentlich auf den Bereich der Gewinnein-
künfte (Arten 1 bis 3) eingeschränkt ist (§ 193 AO) und die seit längerer Zeit nicht mehr routinemäßig
erfolgen kann. Zwar ist die Privatsphäre für die BP heute nicht mehr tabu, der Einsatz ist aber fast
unüberwindbar erschwert, s. /4«mann, E. (1989), Rechte .... S. 854; ders. (1989), Geldverkehrsrech-
nung .... S. 257, S. 269; ders. (1990). S. 5; s. a. Sauer. O. (1991), S. 250; Geimer. R. (1988), S. 134.

"' ßec/ter. E. (1940). S. 24. Für fleeter handelte es sich um "VorausVerfügungen über künftige
Einnahmen", die steuerlich unbeachtlich bleiben mußten, s. S 22.

g, G. (1981). S. 200. stellt in Anm. 5 die seit dem 31.7.1941 in dieser Sache ergangenen
Grundsatzurteile des RFH und des späteren BFH chronologisch zusammen.

"' BFH-Urteil VI 165/63 U v. 7.8.64. in: BStBl. III. S. 576 Zur Änderung der höchstrichterlichen
Finanzrechtsprechung und zu der Bedeutung des Privatrechts für das Steuerrecht seit 1949 s. 5/encifce,
H. (1979), S. 20.
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sätzlich billigte, indem bestätigt wurde, daß allein die Inhaberschaft an einer
Einkommensquelle die Zurechnung der Einkünfte als Früchte aus der Quelle
bestimme.*"* ,,-...

Somit bestand nun eine Vertrauensgrundlage für sehr unterschiedliche bflr-
gerlich-rechtlichc Dispositionen unter Einschluß entgeltlicher oder unentgelt-
licher Übertragungen der Einkommensquelle mit weitgehenden steuerlichen
Auswirkungen. Fortan wurden oft eigentümliche komplizierte Vertragskon-
struktionen zwischen Fremden und Angehörigen geschaffen, die zu hohen
Steuerentlastungen führten. So konnte etwa der Ervverb eines sanicrungsbc-
dürftigen Hauses von Angehörigen vereinbart werden, wobei als Gegenlei-
stung ein lebenslanges Wohnrecht in demselben und indexorientierte Untcr-
haltsleistungen für die Veräußerer zugleich mit einer Renovierung und Sanie-
rung des Anwesens zugesagt wurden. Die Beurteilung der Einkommensteuer
als vom Zivilrecht bestimmtes Folgerecht konnte dabei ungewöhnliche Stcu-
erentlastungen schaffen. Der Wert des eingeräumten Wohnrechts konnte zu-
sammen mit den Sanierungsaufwendungen zu Sonderabschreibungen führen
(§ 7 b EStG), die indexorientierte Leibrente konnte als voll abzugsfähige "dau-
ernde Last" (§ 10 Ziff. 1 EStG) und die Hypothekenzinsen sowie die laufenden
Erhaltungsaufwendungen konnten als Werbungskosten (§ 9 EStG) beim Er-
werber voll abgesetzt werden. Fiktive Einnahmen aus dem Vorbehalts- oder
Zuwendungsnießbrauch oder Wohnrecht waren dann beim Veräußerer zu
versteuern, was zumeist zu keinen Steuern führte.*" .-..- -

Sogar pflichtteilsberechtigte Angehörige konnten auf diese oder ahnliche
Weise durch Wohnung und Unterhalt steuergünstig versorgt werden und die
Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen konnte infolge der zusätzlichen
Steuervergünstigungen durch Sonderabschreibungen vom Erwcrber als Eigen-
tümer leicht sichergestellt werden. Die Besteuerungshöhe wurde für Besser-
verdienende zum Intelligenztest. Ihr Vermögen konnte auf geheimnisvolle
Weise durch Steuerersparnisse kontinuierlich anwachsen. r • » ! . . ; ! -

• • • : " • . V " ' * • • • • • ' • - ' ' 1 • ' • • • • - ' V " • - ' • ' • • ' •• •>•

• ' ^ . ' • J J V / t f i i ' J j i i • . - ; ' . • '.. . ' , - - 7 ^ ' . ' , ' I ; ' . ••. M

"* BFH-Urteil VI 124/65 v. 6.7.66, in: BStBI. in , S 584 Das Gericht stellte ausdrücklich heraus,
daß es an den Rechtsgrundsatzen des Urteils VI 27/56 v. 8.2.57. in: BStBI III. S. 207, nicht mehr
festnähe § 12 Nr. 2 EStG finde deshalb keine Anwendung, weil die Einkünfte dem Nießbrauchs aus
eigenem Recht zufließen.

" ' Hierzu: Jamen, R./Wo^mann, M. (1977), 2. Aufl.. S. 68; auch .Sc/m/ze zur »fiejc/ie. D.
(1979); Lammj/ü/J/Rmne (1981), Vereinbarungen mit nahen Angehörigen und Ersparnis von Ertrag-
steuem. Unterlage zur 25. Arbeite- und Diskussionstagung vom 12.6.1981, Manuskript des Studien-
werks der Steuerberater in NRW e. V„ Köln. Zu "Dauernden Lasten" s. Jemen, R./Wre</e, F. (1970),
3 Aufl., S. 50; hierzu BFH-Urteil IV 67/61 v. 16.9.65. in: BStBI. Ill, S. 706. BFH-Urteil 153/77 v.
30.5.80, in: BFHE, Bd. 130, S. 24, S. 25; als Beispiel s. i a n g , J. (1979), Steuern sparen mit Kindern,
in: Wirtschaft Woche Special, S. 15
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In zahllosen Fällen machten Steuerbürger von diesen oder ähnlichen Mög-
lichkeiten Gebrauch, wobei gelegentlich dann bis zu drei Generationen ver-
traglich verbunden wurden Der steuerlichen Anerkennung des Nießbrauchs-
rechts kam dabei regelmäßig eine Schlüsselstellung zu.

Einen mit der Steuerprogression des Erwerbers wachsenden Anteil der Auf-
wendungen für den ausbedungenen Unterhalt und für die Sanierungs- und lau-
fenden Erhaltungsaufwcndungen zahlte dann die Solidargemeinschaft der
Steuer/ahler in Form hoher Steucrentlastungen beim Erwerber.

Berater hochverdienender Steuerbürger mußten in der Zeit nach 1967 Skep-
sis entwickeln, ob die oftmals geradezu absurden steuerlichen Konsequenzen
dieser rechtsdogmatisch folgerichtig von dem Grundschema der Wagner/
Fuistingschcn Bcstcucrungsidee zugelassenen Gestaltungsmöglichkeiten der
"deutschen Type" der Besteuerungspraxis für lange Zeit Bestand haben könn-
ten. ' • • • . - . . . * . w,-.. . : , . . - . .

Nachdem ein großes Kölner Privatbankhaus sogar die Kundschaft in Hand-
zetteln mit praktischen Empfehlungen anregte, zur legalen Steuervermeidung
die Einräumung eines quotalcn Zuwendungsnießbrauchs zugunsten der Ange-
hörigen an dem eigenen Wertpapierdepot - obendrein als Bruttonießbrauch
ausgestaltet - vorzusehen, setzte erneut nachhaltig eine öffentliche Diskussion
um die Fragwürdigkeit der disponibelen Belastungsverteilung ein.

Ein bei dem BFH anhängiges Verfahren zu einer vergleichbaren Rechtsfrage
schuf in der Folge erneut Rechtsunsicherheit über die Problematik des Primats
des Zivilrechts. In dem sogenannten "Wertpapier-Urteil" vom 14. Dezember
1976 kam das Gericht zu dem bereits von Enno Becker vertretenen Ergebnis,
daß es sich beim Zuwendungsnießbrauch an Wertpapieren "wirtschaftlich le-
diglich um eine Vorausabtretung dieser Erträge" handele."*

Damit war der Vorrang des Zivilrechts erneut infrage gestellt. Entgeltlicher
und auch unentgeltlicher Zuwendungsnießbrauch an Einkünften aus Kapital-
vermögen verloren ihre steuerliche Bedeutung. Beim unentgeltlichen Zuwen-
dungsnießbrauch waren die Einkünfte fortan in der Regel weiterhin dem Ei-
gentümer zuzurechnen. Dabei ist es bis heute geblieben.*™ .-—-,_

' " BFH-Urteil VIII R 146/73 v. 14.12.76. in: BStBI II 77, S. 115. s. hierzu Sector. E. (1940). S.
24. In dem Musterfall waren alle formalen sachenrechtlichen Vorschriften des BGB beachtet worden.
Da der Nießbrauch als Bruttonießbrauch ausgestattet war. erhielten die minderjährigen Kinder nur
rechtliche Vorteile. § 181 BGB kam somit nicht zum Zuge.

" ' SmfA«/. R. (1985), S. 68; s. Schreiben des BMF v. 23.11.1983 - IV B 1 - S 2253 - 90/83, in:
BStBI. I. S. 508. dort Tz. 55. . . • , . - . . .
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Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangte der BFH in drei Urteilen vom 13.
Mai 1980 bezüglich des Zuwendungsnießbrauchs bei den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung.* *

Mit diesen Urteilen hat der BFH die Wagner/Fuistingsche Besteuerungsidee
als Grundlage des geltenden Besteuerungssystems bei Behandlung des Nieß-
brauchsrechts rechtsfortbildend entscheidend verlassen."'

Der Nießbrauch war de facto zum Prüfstein der dogmatischen Weiterent-
wicklung der das bisherige Steuersystem tragenden einheitsstiftenden Kon-
zeption geworden .**°

Die seit Einfuhrung der Einkommensteuer in Preußen fortentwickelte Vor-
stellung von Einkommensquellen hatte bis dahin als wesentliches Element im
Konzept auch als Indiz für die Zurechnung der Einkünfte nach der zivilrccht-
lichen Inhaberschaft gedient .**' Dabei war zwar der folgerichtigen rechtsdog-
matischen Entwicklung und Abstimmung des Einkommenstcucrrcchls inner-
halb der Rechtsordnung Aufmerksamkeit gewidmet worden, die von den Rege-
lungen gewährten geradezu ausufernden Möglichkeiten zur legalen Slcucr-
vermeidung wurden jedoch, wie bereits in Preußen, regelmäßig völlig vernach-
lässigt.

Nunmehr erfolgte die Zurechnung von Einkünften nach der Finanzrecht-
sprechung nicht mehr beim Inhaber einer Einkommensquelle, sondern sie
wurde rechtsfortbildend an die aktive Teilnahme des Zensiten am Marktge-
schehen, etwa durch die tatsächliche Ausübung der Vermieterposition, gehef-
tet. *

"* BFH-Urteil VIII R 63/79 v. 13.5.80, in: BStBI. 81. S. 295; BFH-Urteil VIII R 75/79, in: BStBI.
II 81. S. 297; BFH-Urteil VIII R 128/78. in: BStBI. II 81. S. 299.

Das Gericht gelangte zu dem Ergebnis, daß unter einer "F.inkunftsquelle" das dem Eigentum
innewohnende Recht zu verstehen sei, das den Inhaber in die Lage versetze, die Nutzungen aus dem
Wirtschaftsgut zu ziehen. Der BFH geht nunmehr einschränkend davon aus, daß eine Einkunftsquellc
die Möglichkeit zu einer aktiven disponierenden Teilnahme am Marktgeschehen beinhaltet. Das Ge-
richt stellte jetzt auf das Disponierenkönnen des Inhabers der Einkunftsquelle als notwendiges Merk-
mal ab. Das brachte gegenüber der bisherigen eine eingeschränkte Auslegung der Inhaberschaft einer
Einkunftsquelle, verglichen mit der ursprünglichen im "Preuß. Reglement" von 1808 verwendeten
Bedeutung mit sich.

^ Hierzu Fe/;x, G. (1981), Der Nießbrauch .... wie Anm. 263, S. 8.

" ' Siehe zum Vergleich Anm. 233. s. a. Sowing, G. (1981), S. 202, der vor nunmehr auftretenden
Widersprüchen im System warnt; s. a. Sowing, G. (1978), S. 139.

*" BFH-Urteile VIII R 63A79 v. 13.5.80, in: BStBI. 81, S. 295 u. VIII R 75/79 v. 13.5.80, in:
BStBI. 81, S. 297: Wie Sdj^mg zeigte, setzten sich die Urteile durch die veränderte Auslegung in
Widerspruch zur vorhergehenden Rechtsprechungstradition. Sie waren auch mit grundlegenden Posi-
tionen der das EStG tragenden Konstruktionselementen nicht vereinbar. Eben hierzu gehörte die bis
dahin übliche Auslegung des Begriffs der Einkommensquelle Die Urteile dienten offenkundig dem
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Die Abkoppelung der steuerlichen Beurteilung von der zivilrechtlichen Re-
gelung des Zuwendungsnießbrauchs brachte das Verbot des Werbungskosten-
abzuges beim Eigentümer einschließlich der als Steuervergünstigungen ge-
währten Sonderabschreibungen mit sich. Das war um 1980 auch der erkenn-
bare Grund für die neuartige Interpretation der tragenden Idee des seit 1891
unveränderten gesetzlich vorgegebenen Besteuerungsgegenstandes.

Damit war die bis zum 13. Mai 1980 unbestrittene steuerliche Bedeutung
des Zuwendungsnießbrauchs auch bei den Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung zerstört.

Diese hatte gerade darin gelegen, daß trotz der Zurechnung der Einnahmen
beim Nießbraucher der Eigentümer die von ihm getragenen oder nach dispo-
sitivem Recht zu tragenden, mit den Einnahmen verbundenen Werbungsko-
sten einschließlich der zumeist hohen Sonderabschreibungen absetzen konnte.

Der steuerlichen Bedeutung des Zuwendungsnießbrauchs war mit der Ab-
lehnung des Abzuges von Werbungskosten durch den Eigentümer jedenfalls
die Grundlage insoweit entzogen, als Steucrentlastungen gesucht wurden.'"

In komplizierten Übergangsregelungen gewährte die Finanzverwaltung in
Form von Erlassen Erleichterungen zur Anpassung von Altfällen.*"

Jedenfalls brachten zwei Nießbrauchserlasse der Finanzverwaltung Rechts-
sicherheit für die Zukunft. ••'•••' ••'•- •- ' ' ' • .4'''•• ;•'

Wenn durch die Erlasse den ausufernden Möglichkeiten zur legalen Steuer-
vermeidung als Folge vertraglicher Gestaltungen durch Nießbrauchsbestellung
eine Schranke gesetzt wurde, so geschah dies zu einem hohen Preis.

Die höchstrichtcrliche Finanzrechtsprechung war für einen Teilbereich jen-
seits der Auslegung nach dem historisch fortentwickelten Sinnzusammenhang
des geltenden EStG rcchtsfortbildend tätig geworden. Die Übertragung von
Einkunftsquellen und nicht zuletzt auch deren Definition wurden zu einem
wichtigen kontrovers diskutierten Thema unter Steuerrechtlern. Die Suche
nach einer allgemein überzeugenden Regelung der vom Nießbrauchsrecht auf-

Zweck. Gestaltungen des Sachverhalts zu verhindern, deren Folgen mit dem allgemeinen Empfinden
für Gerechtigkeit der Besteuerung nicht mehr vereinbar waren.

" ' Das BFH-Hrteil VIII R 128/78 v 13.5.80. in: BStBl. 81, S 299. erkannte für Recht, daß der
Besteller des Nießbrauchs keinen Werbungskostenabzug (auch nicht als vorweggenommene Wer-
bungskosten) geltend machen könne; s. hierzu: .SVu/iW. R. (1985). S. 70.

•" S. Sfepfoj/i. R. (1985). S. 22; Sehr d. BMF v. 15 11 1984. in: BStBl. I 84. S. 561, hier Tz. 60,
abgedr. in: &ifA«/. R. (1985). S. 75; s. a. ärWenfterg. B./PeCo/</. R (1984)
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geworfenen Fragen war zum Prüfstein einer dogmatischen Weiterentwicklung
der Systematik des Einkorrunensteuerrechts angewachsen."** 7t :<niWimt)ri;»H

Ebenso wurden "Grenzen der Rechtsfortbildung durch Rechtsprechung und
Verwaltungsvorschriften im SteuerTecht" fortan nachhaltig kontrovers erörtert
und mit ausländischen Gepflogenheiten verglichen.***

* Fe/ ix G. (1981). Der Nießbrauch .... S. 8. Tz 32; s a. 7"ip*e. K. (1978). Übertragung Die
Verhandlungen der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft am 16/17.11.1977 ergaben, daß eine
Mehrheit der Steuerjuristen den seit 1808 für das preuß Einkommensteuerrecht grundlegenden Begriff
der "Einkommensquelle" neuartig ausgelegt und verwendet wissen wollte. 7"ip*«r. K (1978), S 229.
Für Jfogwr sowie Fuijnng war der Bestand einer Einkommensquelle, mit der man seit 1808 (s. Anm.
233) in Preußen die dinglichen oder obligatorischen Rechtspositionen unterschiedlichster Art. die zu
Einkünften rührten, bezeichnete, ein zentraler Begriff des ESlO. Als steuerbares Hinkommen sollte
nach § 7 preuß EStG 1891 nur "gelten", was dem Empfänger als Ertrage aus den vier enumerativ
aufgerührten Einkunftsarten zufloß. "Abgeleitetes Einkommen" war folgerichtig "in der Hand dessen,
der es bekommt, nur dann steuerpflichtig, wenn er ein Recht daraufhat", s. /•'u/i/mg, H. (1894), S 55.
Anm. 4. wenn eine eigene neue Quelle entstanden war. als deren Inhaber er gelten konnte In dem
Erfordernis eines Rechtsanspruchs für die Steuerbarkeit von Wertzugingen lag die Differenz zu dem
sachs Besteuerungssystem, auf die /•'u/jfrng wiederholt hinwies, s. /-'«/.i/mg. B. (1902), Grundsätze ....
S 110 u a.; ders (1894). § 7 preuß EStG. Anm. 4, S 55, S 56. Die Einkommensquelle folgte mithin
dem zivilrechtlichen Anspruch auf Auskehrung der Früchte aus einer vorgegebenen Rechtsposition
Um der unentgeltlichen Übertragung von Einkunftsquellen zum /weck der legalen Sleuervermcidung
die steuerliche Beachtung zu nehmen, hat der BFH in dem sog Wertpapier-Urteil v 14.12.76 von der
Tradition abweichend diesen heute noch zentralen Begriff des ESt-Rechts enger ausgelegt. Nach die-
sem Urteil war die Übertragung des bloßen Erträgnisanspruchs ohne vollzogenen l^bcrgang des zu-
grundeliegenden Rollenspiels des Überlassers von Kapitalvermögen zur Nutzung gegen Entgelt für die
steuerliche Anerkennung der Entstehung einer neuen Einkunftsquclle bei dem Bezugsberechtigten der
Erträge nicht mehr ausreichend. Der Nießbrauchsbesteller durfte die Erträge, die ihm nicht mehr
zustanden, daher nach dem Urteil folgerichtig nicht von der Bemessungsgrundlage abziehen, bei dem
Empfänger waren sie andererseits wegen Fehlens einer bestehenden Quelle nicht steuerbar Für Kuppe
und gleichgesinnte Steuerjuristen war das entscheidende zusätzliche Merkmal einer EinkunfUquelle
"die entgeltliche Verwertung von Leistungen (Wirtschaftsgütern oder Dienstleistungen)", also eine
disponierende Beteiligung an Marktvorgängen, s. Äuppe, G. (1978), S. 16. Über die große Tragweite
der Auslegungsänderung waren sich Steuerrechtler bewußt. Tip/te sprach von einem "fundamentalen
Konfliktschwerpunkt" zur Verbesserung des Steuerrechts, s. 7/p/fce, K. (1978), Übertragung .... S. 2, S.
230.

™* T/pte, K. (1982), Grenzen ... Auf der Veranstaltung der Deutschen Steuerjuristischen Gesell-
schaft vom 5./6.10.1981 wurde offen von einer "Misere" des deutschen Steuerrechts gesprochen, zu
deren Beseitigung sehr kontroverse Meinungen bestanden. Das Dilemma des ESt-Rechts war in dem
Umstand zu sehen, daß das noch geltende Wagner-Fi«jrmg.jcAe Modell infolge des Primats des Zivil-
rechts durch viele steuervermeidende Gestaltungsmöglichkeiten bei den Anforderungen an Gleichmä-
ßigkeit und Gerechtigkeit der Besteuerung nach derzeitiger Bewertung der bekanntgewordenen Aus-
wirkungen an natürliche Grenzen geriet. Diese wurden zumeist als Regelungslücken im Gesetz beur-
teilt, die es durch veränderte Auslegungen oder durch Analogie zu schließen gelte. Für das aus stan-
desstaatlichem liberalem Gedankengut als Bewilligungsrecht entstandene Steuerrecht sind jedoch
steuerverschärfende Auslegungen der Steuergesetze zur Schließung von locken durch rechtsergänzen-
de .Analogie umstritten, s. Ifoerner, L. (1982), S. 29. Aus demokratisch konstitutionellen und rechts-
staatlichen Gründen gilt daher der mögliche "Wortsinn" der jeweiligen Vorschrift als "Scheidelinie"
zwischen zulässiger und unzulässiger rechtsergänzender oder sogar rechtsfortbildender Auslegung, s.
F n a « / K.-H. (1982), S. 60. In den Erörterungen der Steuerjuristen deutete sich trotz des Meinungs-
streits 1982 Einigkeit bei einer Mehrheit darüber an, daß eine steuerverschärfende Rechtsfortbildung
infolge Untätigkeit des Gesetzgebers in begrenztem Rahmen möglich sein müsse, um sachgerechte
Regelungen zu gewährleisten, s. 77p<te. K. (1982), S. 413. Einigkeit herrschte darüber, daß das Dictum
des Gesetzgebers, der "Wortsinn der Gesetze", nicht allen Problemen gerecht werden kann, s. /-hau/;
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Die beigetragenen differierenden Theorien zur Begründung und zugleich
Rechtfertigung der Zurechnung von Einkünften bei Einräumung von Nieß-
brauchsrechten bewertete ein Richter am BFH gelegentlich wohl zu Recht als
"vollkommenes Chaos" einer rechtsdogmatischen Beurteilung "*

Wie bereits Meiscl beklagte, fehlten seit der Jahrhundertwende in der Dis-
kussion Beiträge von Finanzwissenschaftlern zu einer konzeptionellen Neuor-
ganisation der Einkommensbesteuerung. *** Mehr noch: eine mißverständliche
Beurteilung der Entwicklung setzte sich durch.**' Die Erörterungen blieben
unter der Regie von Steuerrechtlern, die einseitig nach rechtsdogmatischer
Vorgehensweise unter Abstimmung mit der gesamten Rechtsordnung und
insbesondere des Verfassungsrechts nach Lösungen suchten. Man bemühte
sich unter Stcucrjunstcn wie. bereits zu Wagners und Fuistings Zeiten, um die
Weiterentwicklung eines folgerichtigen und widerspruchsfreien Ordnungsge-
füges Die konkreten praktischen Auswirkungen der verschiedenen Konzep-
tionen auf die Belastungsvcrteilung konnten, obgleich letztlich von entschei-
dender Bedeutung, in dem jeweiligen Begründungszusammenhang der diffe-

K.»H (1982), S 149 Der Finanzverwaltung müssen daher, so die vorherrschende Meinung, die glei-
chen Möglichkeiten und Grenzen der Kechtsiortbildung gewährt werden, wie den Gerichten, s. 7";/><ke.
K. (1982), S. 413. Die Beiträge zeigten, daß auch das Ausland keine Patentlösung kennt, s. 77p/fce, K.
(1982), S. 412. Ob die hergebrachte Form der Rechtsfortbildung in Deutschland als Problemlösung filr
die Rechtsanwendung weniger geeignet erscheint, als die elastischere, undogmatisch historisch prag-
matisch orientierte verwaltungsfreundlicher wirkende Rechtsanwendungspraxis der USA, blieb unerör-
tert, s. Ifafc. W R. (1982) in: 77p(te. K. , Grenzen .... S. 381; ders. (1982), S. 1. Konturen einer Neu-
ordnung des ESt-Rechts. die den oft wiederholten, als Prinzipien ausgegebenen Worthalsen, wie Be-
steuerung nach Gerechtigkeit, Gleichmäßigkeit. Leistungsfähigkeit etc., konkreten Gehalt gegeben
hätten, wurden in Beiträgen und Diskussion infolge der Bandbreite der Interpretationsspielräume nicht
sichtbar, s. A'e/jen, H. (1953). S. 19; 7bpiMc/i, E. (1960), S. 263, S. 264; A/yrrfa/, G. (1963), S. 153.
Für den Praktiker ergeben Beiträge und Erörterungen die Empfehlung, stärker als bisher auf konkrete
Regelungen durch die jeweils regional zuständigen Behörden und Auslegungen der Finanzgerichte zu
achten. Die offene Inkaufnahme einer rechtsfortbildenden Gesetzesanwendung durch die Verwaltung
seitens der Mehrheit der Steuerjuristen vermag das Vertrauen in die Rechtssicherheit jedenfalls zu
beeinträchtigen.

" ' Sötfmg, G. (1981), Einführung und Grundsatzfragen, in; Fetec, G., Der Nießbrauch .... S. 11,
Tz. 20. Das entstandene Dilemma wurde von S<5#ing erörtert in: ders. (1981). Der Nießbrauch .... S.
199. 77p*e stellte zu dem Wertpapier-Urteil fest: "Oberhaupt scheiden sich an diesem Urteil die Gei-
ster", s. Tipte, K. (1978), Übertragung.... S. 233.

" • A/ei'w/. F. ( 1 9 2 0 ) , S. 3 5 . ' "" "•<••••>-;:• '- .- •-•

'** So enthielt AittcMi für die Konferenz der Friedrich-List-Gesellschaft vom 26. - 28.10.1929 in
Bad Elisen mit dem Thema "Kapitalbildung und Steuersystem" gefertigtes Gutachten zu der Frage der
"Wandlungen des deutschen Steuersystems von 1913 bis 1928 in ihrem Einfluß auf die Kapiulbil-
dung" als roten Faden die These, daß der Schanzsche EinkommensbegrifT einer "verfehlten Maxime
der Besteuerung im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit" entspreche und einem "wirtschaftlichen Steuer-
system" entgegenstand. ÄifjcW vertrat die Auffassung, das EStG 1925 sei eine "Synthese" des vorher-
gehenden preuß EStG 1891 mit dem Schanzschen EStG 1920, s. Co/m, G./AViuer. H. (1930), 2
Teil, S. 286, s. a. S. 267. S. 271. S. 281; ähnliche Auffassungen AifecMs in: i o C . W. (1929), S. 345,
hier S. 354
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rierenden Lehrgebäude aber keine systematische selektierende Funktion über-
nehmen." . ...., - « ,

So bleiben fOr den Praktiker infolge der auftretenden Widerspruche weiter-
hin genügend Lücken im System, da empirisch orientierte Beiträge von Fi-
nanzwissenschaftlern fehlen und Steuerjuristen sich obendrein zumeist über
die Niedrigkeiten des praktischen Vollzugs und seiner Möglichkeiten hinweg-
setzen.

Da die Behandlung des Nießbrauchs im Einkommcnstcucrrccht nur als be-
grenztes Problem verhandelt worden war. blieben im übrigen das traditionelle
einheitsstiftende Konzept, die zugrundeliegende Bcsteucrungsidcc des EStG
und damit die vielen übrigen vorhandenen Möglichkeiten zur Steuervennei-
dung weitgehend erhalten.

Das Ziel der skizzierten vielgestaltigen Verträge ist es weiterhin stets. Ein-
künfte bzw. Ausgaben zur Steuerersparnis so zu verlagern, daß unabhängig
von dem Anfall der wirtschaftlichen Bereicherung der Steuerzugnff auf das
übertragene Besteuerungsgut einen Steuerpflichtigen in niedrigerer Progressi-
on trifft und derselbe auch den rein formalen Tatbestand der Hinkünftccr/ic-
lung tatsächlich erfüllt. Denn die Entstehung der Einkommensteuer ist streng
an das Vorhandensein der normierten Tatbcstandsmcrkmale im Sachverhalt
geknüpft.

Die gezeichneten Regelungen haben dazu geführt, daß zur Steuervermei-
dung z. B. Landwirte, Gewerbetreibende und Freiberufler heute, soweit sinn-
voll möglich, das Eigentum an langlebigen Wirtschaftsgütern ihres Betriebes,
etwa Grundstücken, in der Privatsphäre anzusiedeln suchen. Dabei kommen
hierfür Angehörige oder Lebensgefährten infrage. So betreiben viele Freiberuf-
ler oder Gewerbetreibende ihre Praxis oder den Betrieb in von der Ehefrau
oder von einer Besitzgesellschaft gemieteten Räumen selbst dann, wenn eigene
Mittel für den Erwerb aufgewendet wurden und kombinierte Schenkungs-,
Darlehens- und Mietverträge zusammengebunden werden müssen, um das
Ziel zu erreichen. Gründe zur betriebswirtschaftlichen Rechtfertigung der Ge-
staltung lassen sich dann zur Neutralisierung der Umgehungsvorschrift des
§ 42 AO leicht formulieren.

™ Hierzu ist L. (fa&fec&er zu nennen, der sich als Schüler Fu/jfmgj bekannte und bereits 1913
eine engagierte Kritik der Thesen A/euefr, von rechtsdogmatischen Gesichtspunkten ausgehend, zur
Verteidigung der preuß Einkommensbesteuerung lieferte. Waldecker nahm dann weiterhin mehrfach
von seinem rechtsdogmatischen Standpunkt aus in polemischer Weise gegen Meue/j Beurteilungen
und vor allem gegen das sachs. Modell der Einkommensbesteuerung Stellung. (fa/</ecJker wurde 1915
zum Begründer steuerrechtswissenschafUicher Lehrstühle an der Universität Berlin und danach Kö-
nigsberg, s. WaWecfcer, L. (1913), S. 53; ders. 1917, S. 155, insbes. S. 169; den. (1918), S. 83. in»-
bes. S. 87; ders. (1925), S. 69. . . . . . , . . . . . , „ . , > , . , . „ „ . . > „ , . , . ,
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Bei Aufgabe oder Veräußerung des Betriebes oder der Praxis macht sich
dann spätestens die Mühe durch erhebliche Steuerersparnis bezahlt

Bauunternehmer suchen zu erreichen, daß durch geeignete Entnahme- oder
Veräußerungsvorgänge die Wertsteigerung nach Marktfähigkeit der Baulich-
keit zum eigenen Vorteil steuerfrei in der Privatsphäre realisiert wird, Haus-
eigentümer wandeln Mietwohnungen in Sondereigentum und achten streng
darauf, daß der Vorgang bis zur Veräußerung einzelner Objekte als reine Ver-
mögensumwandlung in der Privatsphäre erfolgt, was dann zu steuerfreier
Realisierung der Vermögensmehrung führen kann."'

In vielen vergleichbaren und andersartigen Sachverhalten führen geschickte
vertragliche Regelungen mit unterhaltsberechtigten Angehörigen zu leicht er-
ziclbarcn Steuervorteilen durch Verlagerung von Anteilen des Besteuerungs-
gutes und dadurch Beteiligung der Allgemeinheit an Unterhaltsaufwendungen,
Schcidungsfolgckostcn. Ausbildungskosten der Kinder etc.. . ,

Die Versuche, den in allzu phantasiercichen Steuervermeidungen ausufern-
den Stcucrwidcrstand einzugrenzen, haben Verwaltung und Gesetzgeber zu
Erlassen. Richtlinien und Gesetzesänderungen geführt, die das Einkommen-
steuerrecht an den Rand der Praktikabilität brachten Die Undurchsichtigkeit
des Regel ungsgefilges dient wiederum vielen Steuerbürgern zur fragwürdigen
Rechtfertigung gesetzeswidriger Steuervermeidungen. Viele kleine Steuerzah-
ler halten sich auf diese Weise für die von ihnen nicht zu unrecht vermutete
Übervorteilung durch das System schadlos.^ ,

Ein großer Teil der skizzierten Möglichkeiten, die gesetzliche Steuerentste-
hung zu vermeiden, gehen auf die Eigentümlichkeiten des aus dem preußi-
schen System fortgeführten Regelungsgefüges zurück, die Meisel als "preußi-
sche Type" bzw. "deutsche Type" der Einkommensteuer bezeichnete und deren
Technik er als mangelhaft beurteilte. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wur-
den von Schanz und Meisel folgende Problembereiche genannt:

Der durch einen Enumerativkatalog von Einkommensquellen eingeschränk-
te Einkommensbegriff, die dualistische Ermittlungsvorschrift der Einkünfte,
die strenge Trennung zwischen Einkommens- und Vermögenssphäre, die amt-
liche Veranlagung mit der Verpflichtung der Behörde zur Untersuchung des
Sachverhalts ohne zureichende Prüfungsrechte. die Deklarationspflicht der
Stcuerbürger und das damit unabgestimmte. zur Prävention wenig geeignete

"' S. ScAimift. L (1994), § 15, Anm. 10 - 18. S. 1223; GOJCÄ. D. (1990), S. 585; s. a. BStBl. I
(1990), S. 884.

*" Srrect, M. (1984X S. 2205. Diese Ausführungen führten zu großen Verärgerungen und zugleich
zu vielen Zustimmungen, s. a. Dd*«\ K. H.. in: Der Steuerzahler (1995), Heft 2. S. 18.
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Steuerstrafrecht. Dazu kam noch die rein formalistische cingriffsrechtliche
Betrachtungsweise des Einkommensteuerrechts. der die wirtschaftlichen Zu-
sammenhänge zumeist fremd blieben.^ .„,

Hinzu traten noch folgende heute ausschlaggebende Umstände: Nach Gel-
tung des 1925 auf der alten Grundlage neu geschaffenen Rcgclungsgefuges
wurden nur kurze Zeit später im Zuge des Einsatzes von in Art 48 der Wei-
marer Reichsverfassung vorgesehenen Notverordnungen nichtfiskalischen,
wirtschaftspolitischen Zwecken dienende steuerliche Bestimmungen von Be-
deutung,"'" die inzwischen das heute geltende Einkommcnstcuerrccht durch-
ziehen. Im Jahr 1933 noch in zusätzlichen Sonderbestimmungen außerhalb
des EStG 1925 mit zeitlicher Begrenzung eingeführt sind vergleichbare Vor-
schriften inzwischen seit 1949 feste Bestandteile des EStG geworden.*'* Diese

*" 7>p£e erwähnt eine dem Steuerrecht innewohnende, auf das ursprüngliche Steuerbewilligungs-
recht der Stande zurückgehende positivistische Tradition als ursachlich Diese legte den Schwerpunkt
auf die wortwörtliche Beachtung der Gesctzesvorschnften und ließ Auslegungen ebensowenig wie
Ausweitungen der Vorschriften durch Analogie zu Die vorherrschende Meinung setzte nach dem 2
Weltkrieg nicht zuletzt unter dem Eindruck ausufernder Tarifzugriffe diese Tradition fort. Nach der
Lehre des anerkannten Systematikers / / e /ue / war ein durch Analogieschluß hergeleiteter Rcchtssal/
auf dem Gebiet des Steuerrechts "ebensowenig als Rechtsnorm anzuerkennen, wie auf dem Gebiete de»
Strafrechts" Soweit der Staat nicht titig wird, hat er diese Bereiche "selbst zu seinem Nachteil als
Freiheitssphäre der ihm Rechtsunterstellten anzuerkennen", s. Z/enje/, A. (1923), Bonner Festgabe lür
E. Zitelmann. S. 246. Zur Begründung des "steuerverschärfenden Analogieverbotes" berufen sich des-
sen Vertreter zumeist auf rein formale Prinzipien, s. Tz/j/fee, K. (1993), Steuerrechtsordnung, S. 212, s.
a. Anm. 286. Die Konsequenzen einer einseitigen Berücksichtigung dieser Prinzipien auf die resultie-
rende Steuerlastverteilung sind von rechtsdogmatisch orientierten Steuerjuristen erst verspätet unter
dem Eindruck öffentlicher Kritik beachtet worden. Seither herrscht offener Meinungsstreit über Priori-
täten, s. 77pfce, K. (1993), Steuerrechtsordnung, S. 217.

*** Durch verschiedene Notverordnungen des Reichspräsidenten mit Gesetzeskraft, zu der Art. 48
Abs. 2 der Weimarer Reichsverfassung die Rechtsgrundlage bot, suchte man, beginnend am 1.12
.1930, "zur Behebung finanzieller, wirtschaftlicher und sozialer Notstände" die ausgebrochene Wirt-
schaftskrise zu meistern. Zu Ende 1932 wurden dann die allgemeinen Sparmaßnahmen in eine "Anti-
Deflationspolitik" übergeleitet und die Finanzpolitik wurde zur Wirtschaftspolitik umgestaltet, s.
Ter/iaf/e, F. (1950), S. 310, S. 313. Als Rechtsgrundlage filr weitere Verordnungen mit Gesetzeskraft
diente dann fortan das "Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich" v. 24.3.1933 (sog. Er-
mächtigungsgesetz). Abschn. II des darauf beruhenden "Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosig-
keit" v. 1.6.1933 eröffnete umfangreiche Steuerbefreiungen bei Ersatzbeschaffungen, s. hier/u die
Wiedergabe in Anlage 5. Die Geltung der Vorschrift war auf die Zeit vom 1.1.1933 bis zum 1.1.1935
befristet.

" ' Das EStG v. 10.8.1948, das bis heute nur fortentwickelt wurde, übernahm den Geselzestext v.
28.2.1939. Es fügte diesem abweichende begünstigende Ermittlungsvorschriften für den Fall er-
wünschter Tatbestandsmerkmale im Sachverhalt in Form einer Erweiterung der in der Regel wirt-
schaftlich bestimmten Abschreibungen durch §§ 7a bis 7e an. Dies war die Keimzelle für die bis heute
fortwuchemde Verfälschung der Ermittlungsvorschriften von ihrer ursprünglich wirtschaftlichen Be-
stimmung. Das ab 1.1.1995 gültige EStG enthält als Ausnahmen von der Norm die §§ 7 Abs. 5, 5a, 7a
bis 7k. Hinzu tritt aus systematischen Gründen § lOe als korrespondierende Vorschrift für Eigentümer
eigengenutzter Wohnobjekte. Dazu kommen noch die Sonderabschreibungen der §§ 82a bis 82k
EStDV, die auf der Gesetzesermächtigung des § 51 EStG aufruhen. Weiterhin ist hier noch das För-
dergebietsgesetz i. d. F. v. 23.9.1993 anzuführen, dessen wesentliche Vorschriften in Anlage 7 wieder-
gegeben sind. Allein die zu §§ 7 bis 7k v. 7.9.1990 rechnenden Bestimmungen über Abschreibungen
in der ab 1.1.1995 gültigen Fassung erstrecken sich über 607 Textzeilen. Dazu kommen noch 601
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zur Förderung wirtschaftlicher Ziele eingefugten gesetzlichen Steuervergün-
stigungen, die zumeist als Sonderabschreibungen vorübergehend in den Er-
mittlungsvorschriften des EStG vorgesehen wurden, konnten durch die cha-
rakteristische Gestaltung der "deutschen Type" der Einkommensbesteuerung
dem Regelungsgefuge problemlos integriert werden.*'* Was in dem sächsi-
schen Muster der Einkommensteuer wegen dessen auf die periodengerechte
Ermittlung der Vermögensmehrung eines Steuerbürgers abstellenden Orientie-
rung zu unauflösbaren Widersprüchen mit dem systemtragenden Grundgedan-
ken hatte fuhren müssen, konnte in der "deutschen Type" ohne weiteres einge-
fügt werden: Da als Einkommen nach dem EStG 1925 nur steuerbar war, was
in dem Gesetz ausdrücklich positiv aufgeführt wurde, lag es in dieser Syste-
matik nahe, falls als zweckmäßig beurteilt, auch die Ermittlungsvorschriften
zur Bcmessungsgrundlage bei den einzelnen Einkünften nach anderen, als
rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten positiv zu regeln. Sie konnten auf diese
Weise als neuartiges, leicht hantierbares und weitgehend verborgenes Instru-
ment für wirtschaftspolitische Ziele von ihrer ursprünglichen systematischen
Aufgabe entfremdet eingesetzt werden. Die rein formalistische Ausrichtung
des Gesetzes machte dabei schwer erkennbar, daß es seiner eigentlichen ur-
sprünglichen Bestimmung, nämlich der Ermittlung der wirtschaftlichen Lei-
stungsfähigkeit eines Steuerpflichtigen nicht mehr entsprechen mußte. Die
Interesscnlage tat ein übriges. , . , .„. . . .-

"Was Einkommen im Sinne des Einkommen- und Körperschaftsteuergeset-
zes ist, muß aus diesen Gesetzen selbst entnommen werden, nicht aus der
Lehre der Finanzwissenschaft", so führte Enno Becker zur Charakterisierung
des EStG 1925 wiederholt aus.*" Das konnte gewiß ebenso für die Ermitt-
lungsvorschriften gelten. Diese Auffassung eines führenden Steuerjuristen und
einflußreichen Kommentators der Zeit gibt jedenfalls die formale Auslegung
der "deutschen Type" bis heute wider. Sie hat ebenso Popitz letztlich vorge-

s c h w e b t . <••' t.; ••*.-•:• . ,•">•. ' . , 4 i V .f.. .-..'• . , iv^ ; - i : - s , i -y i •:>•; < ! ' , • . ' • ' ' 5*: . i i i t f r f l»i.-'i * y : ^

So wurden seit 1932 vorerst zusätzlich zeitlich begrenzte Regelungen zu den
Ermittlungsvorschriften eingeführt und später nach 1949 ähnliche neuartige
Ermittlungsvorschriften in die Systematik des EStG integriert, die unter der
"Tarnfarbe der Grundstruktur der Besteuerung"*'* anderen, nämlich nichtfis-

Zeilen der Vorschriften §§ lOe bis 10h. Zu berücksichtigen sind bei Anwendung noch die vielen
amtlichen Anweisungen in Form von Richtlinien, denen zumeist Finanzgerichtsurteile zugrunde liegen,
s. NWB, Fach 3. S. 4408.

*** 7" /p*e s p r i c h t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g n e u e r d i n g s v o n " s t e u e r g e s e t z l i c h e m W i r t s c h a f t s r e c h t " ,
s. 7>/*fc«. K . / / ^ m g . J. ( 1 9 9 1 ) , 1 3 . A u f l . . S . 6 4 4 . . . . . . . ..,,...,..-. , . , . . v . , , , w- ,.

"' ß«c/t«r, E. (1940XS. 1. T ^ f ^ ' " ' ' ' ^ • : ' • ! ' " ' " f.^

"• r . H . ( 1 9 8 5 ) , S . 2 0 6 u . m . ' . ' . , . . ^ . ' ' . ' . ; , : > " , „ • * •'.'.' '."'• • •' j " •'.'",-''^
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kaiischen Zwecken zu dienen bestimmt waren. Die Vorschriften über Sonder-
abschreibungen waren unter anderem dafür vorgesehen, politische und wirt-
schaftspolitische Ziele zu befördern. Die Steuerbürger wurden auf diese Weise
dann nach Entdeckung der großen Effizienz der Maßnahmen zunehmend zum
festen Bestandteil und unmittelbaren Instrument politischer Zielvorgaben.*"
Die Steuerpolitik wurde bald zum eigentlichen Taktgeber der Wirtschaftspoli-
tik, die erst hierdurch ihr heutiges Durchsetzungsvermögen erhielt. Mit der
Zeit wuchsen der Finanzverwaltung auf diese Weise, wie wir noch sehen wer-
den, entscheidende bankähnliche Funktionen zu.** ;A

Während Steuerjuristen seit den 20er Jahren an einer fehlenden cinheitsstif-
tenden Rechtsdogmatik des Steuerrechts und deren Abstimmung mit dem Zi-
vilrecht Interesse zeigten, suchten Volkswirte, ausgehend von einer Epoche
großer finanzieller Not nach dem verlorenen Weltkrieg, "den Zusammenhang
zwischen Kapitalbildung und Besteuerung" aufzuhellen. Das Ergebnis war zu-
meist die Überzeugung, daß die Höhe der Steuer, also deren Tarif, der Kapi-
talbildung entgegenwirke. Daher wurde als Problemlösung bereits seit 1924
wiederholt eine Herabsetzung des Höchstsatzes des Steuertarifs von 40% auf
25% und Einführung gespaltener Tarife für verbrauchte bzw. investierte Ein-
kommensteile angeregt. *"

Die Praxis beschritt jedoch - wie wir noch sehen werden - nach 1930 mit Er-
folg andere Wege.

Tatsächlich wird sich noch zeigen, daß die weit verbreitete undifferenzierte
Überzeugung von den Auswirkungen der Besteuerung als Behinderung der
Investition falsch ist.*"

Ein hoher Steuerzugriff in Verbindung mit abgestimmten Steuervergünsti-
gungen als Anreiz für erwünschtes Investitionsverhalten beseitigt schnell be-
klagte wirtschaftspolitische Engpässe, die sich bei ungelenktem Sparvcrhalten
und freiem Kapitalmarkt nur sehr zeitaufwendig auflösen können.

*" Sc/imtfMerj, G. (1968), S. 137. S. 138.

Die Beurteilung der Finanzverwaltung als neuartiges Bankinstitut verdankt der Autor einer Er-
örterung der Zusammenhänge mit Jürgen BacfcAauj.

"" «ifsc«, H. (1929), S. 354, ders. (1930). S. 291; Sfo/per, W. (1929), S. 1323. S. 1363, S. 1399.
Sro/per trat fur die Ermäßigung des höchsten Tarifzugriffs von 40% auf 25% und erhöhte Ver-
brauchssteuern ein; ähnlich Sc/iumpeter, A. (1929), Was vermag .... S. 79; ders. (1929), Wenn die ....
S. 695; Grau. W. (1929), S. 239. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangten die volkswirtschaftlichen
Experten nach dem 2. Weltkrieg in einer vergleichbaren Veranstaltung des Vereins filr Socialpolhik
vom Oktober 1952, s., Wo// E. (1952), S. 118; SefomJMerj, G. (1952), in: /i/ftrec/i/, G.//<frm//, H, S.
194-, Weuefe. T. (1952), S. 198; GeWo# W. (1952), S. 84, S. 85; Mmrnar*, F. (1952), S. 65

Diese abwegige Auffassung wird etwa heute von M. /tose für Modellentwürfe vertreten, s. C.
, in: Wirtschaftswoche v. 22.4.94, S. 26.
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Diese neue Entwicklung der Steuerpolitik hat die Möglichkeiten der skiz-
zierten legalen Steuervermeidungen inzwischen geradezu potenziert. Die vor-
stehend gezeichneten Gestaltungen zur legalen Steuervermeidung lassen sich
nämlich heute zusätzlich durch Zeichnung von Anteilen an sogenannten Ab-
schreibungs- oder Verlustzuweisungsgesellschaften in fast beliebigen Losgrö-
ßen auf einem inzwischen entstandenen Nebenkapitalmarkt in vielfacher Wei-
se mit den bereits skizzierten Möglichkeiten zur Steuervermeidung kombinie-
ren, um die Steuerersparnis dadurch noch wesentlich zu erhöhen. Auf das
Ausmaß der Vergünstigungen werden wir noch einzugehen haben, .v- ••. -:,;,

Zu berücksichtigen ist dabei für potentielle Investoren wegen der dem In-
vestment notwendig zugrundeliegenden langfristigen Laufzeiten das Risiko,
daß in der Zwischenzeit eine durchgreifende Systemänderung des geltenden
EStG die auf den bisherigen Bestimmungen aufruhenden Kalkulationen wert-
los macht. V.'•' •* • ••• -.rit».-",'!'-. "..R- ;,|.j;.-.̂ >i •,: •• . •' •,.!'...-.:•. '_>' ,<;\

Wie wir noch sehen werden, ist dieses Risiko derzeit aber als äußerst gering
zu beurteilen.

Talsächlich schwindet nämlich diese Besorgnis, sobald man bedenkt, daß
der Einnahmcnpolitik der Finanzwirtschaft eine neuartige, inzwischen unent-
behrliche Rolle zugewachsen ist. GroÄo, durch Krieg und nachfolgende politi-
sche Wirrungen entstandene. Naturkatastrophen vergleichbare Ereignisse er-
fordern noch heute zu einer allgemein als vordringlich erstrebten zeitaufwen-
digen Entspannung der Notlage umfangreiche Investitionen, deren Finanzie-
rung sicherzustellen ist. Die Steuerpolitik hat dabei vorerst notgedrungen und
sodann als Folge ihrer beeindruckenden Effektivität und nicht zuletzt wegen
ihrer formalen marktwirtschaftlichen Kompatibilität zunehmend die Rolle der
pretialen Lenkung beim Wiederaufbau nach den Kriegszerstörungen und heute
bei den Kriegsfolgen im Ostteil Deutschlands übernommen. Weitere erstrebte
wirtschaftspolitische Ziele traten inzwischen hinzu.

Die konkreten unterschiedlichen Wirkungsmöglichkeiten der beiden ver-
schiedenartigen Besteuerungsideen werden von Finanzwissenschaftlern und
Steuerjuristen nie angemessen aufgearbeitet. Daher gelten - wenn man von ge-
sellschaftspolitisch motivierten Vergünstigungen, wie etwa zur Vermögensbil-
dung, zum Wohnungsbau etc. einmal absieht - noch heute Tarifprogression.
Pauschalierungen. Freibeträge und die seit etwa 1880 in der Diskussion oft als
Existenzminimum bezeichnete steuerfreie Eingangsstufe des Tarifs als die we-
sentlichen Kriterien für die soziale Ausgestaltung der Einkommensteuer.*"

"" Zwar wird die Bedeutung unterschiedlicher Einkommensdefinitionen zumeist erwähnt, aber mit
wenigen Worten abgehandelt und ausgeklammert. Hierzu als Beispiel: Finrf/mg. M (1992). S. 72.
Tatsachlich können die hier angesprochenen Wirkungszusammenhänge ohne intensive Zusammenar-
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Für deren Anhebung in einem jeweils umstrittenen vertretbaren Umfang ma-
chen sich oft fast alle Gruppierungen unterschiedslos stark * swiöHtamdiHn

, Hochverdienende, zu denen heute gerade die Meinungsbildncr der einfluß-
reichen Medien - heute oftmals als "vierte Gewalt" bezeichnet - rechnen, kön-
nen im herrschenden Steuersystem jeweils bei Verbesserung der so verstande-
nen sozialen Ausgestaltung noch größere Steuerbeträge in Vermögen umwan-
deln. Die Interessenlage erschwert eine sachliche Aufhellung der Zusammen-
hänge.

Auch kleinere Steuerzahler erwarten von derartigen Maßnahmen eine steu-
erliche Entlastung. Tatsächlich provoziert das Ergebnis jedoch letztlich durch
die notwendig werdende Tarifanpassung nur eine neue Verteilung des Haus-
haltsbedarfs mit der Folge einer stärkeren Belastung des Mittelstandes, für den
sich die Verwandlung von Steuern in Vermögen durch Beteiligung an steuer-
begünstigten Investitionen nicht mehr rechnet.

Eine Änderung dieser Zusammenhange und der Konsequenzen ist nicht in
Sicht. Wir werden davon noch hören. , j , MWJK«}

Seit 1949 können, wie wir noch sehen werden, bestimmte Gruppen von
Steuerbürgern entstehende Steuern auf diese Weise in Vermögen umzuwan-
deln. Ja, dies ist sogar politisch erwünscht. Die Vermögensbildung kann sogar
bei sinnvoller Auswahl des Investments höher ausfallen, als der zur Steuer-
vermeidung eingesetzte Betrag des Einkommens. Das mag absurd klingen,
entspricht jedoch der Wahrheit, wie wir sogleich sehen werden.**

beit von Juristen und Ökonomen nicht erfolgreich bearbeitet werden. Dies hat J. ßac£/iauj erkannt,
wenn er an die Tradition G. i'c/imo//erj anzuknüpfen sucht und eine "ökonomische Rechtsanalsysc"
als Institution fordert. "Rechtsfolgenanalyse", "Funktionsanalyse" und "normative Analyse" könnten
zur Aufhellung der Zusammenhange zwischen den verschiedenen Bereichen entscheidend beitragen, s.
ßacWiauj, J. (1991), S. 149. Wagner, Fu/jf;ng, WaWecfcer u. a. folgten einseitig rechtsdogmatischen
Vorgehensweisen. Das wurde filr die Entwicklung richtungsweisend.

"" Das Erscheinungsbild der Finanzamter im öffentlichen Bewußtsein war seit 1949 großen
Wandlungen unterworfen. Es ist heute noch als verworren zu bezeichnen. Dem Besucher des Finanz-
amtes Düsseldorf-Nord konnte dies um 1980 besonders deutlich werden. Der Vorsteher der Behörde,
ein Freund des exaltierten, in seinem Amt zur ESt veranlagten Düsseldorfer Kunstprofessors Joseph
Beuys, hatte das Amtsgebaude äußerlich durch Plakate und Aufschriften mit verlockend wirkenden
Angeboten von Steuervergünstigungen, Pauschbeträgen, Freibetragen, Pauschalen etc. so herrichten
lassen, als handele es sich um eine fur die Öffentlichkeit zur Verteilung von Wohltaten errichtete
Wohlfahrtseinrichtung. Dem Besucher bot sich dann bei Betreten ein anderes, eher ernüchterndes Bild.
Die eindrucksvolle hohe Empfangshalle des Amtes wurde von einem von der Decke herabbaumelnden
großflächigen, verrottet wirkenden alten Fischemetz verunziert, das durch eine nicht übersehbare Notiz
symbolisch als "soziale Hängematte" kenntlich gemacht war. Zu Füßen des Netzes stand ein Katheder,
auf dem, von Halogenlampen grell angestrahlt, eine Ausfertigung des Bundessteuerblatts mit dem je-
weils gültigen EStG aufgeschlagen zur Lektüre bereitlag. Viele Amtsbedienstete und Besucher der
Behörde empfanden diese Aufmachung als surrealistische, völlig unsubstantiierte Provokation. Die
Frage, wer den realistischen Durchblick behielt, scheint jedoch so leicht nicht lösbar. War e» der junge
Veranlagungsbeamte, der seiner Ausbildung entsprechend den Steuerpflichtigen zur Erörterung ihrer

9 Hauen
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Branchenkenner schätzen das im Jahr 1994 allein von geschlossenen Im-
mobilienfonds durch Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen auf diese
Weise zusammengebrachte Investitionsvolumen auf ca. 25 Mrd.'°* DM. Daß
hierzu noch die ohne Einschaltung eines Nebenkapitalmarktes ebenso durch
Steuervergünstigungen ausgelöste Investitionsleistung von vielen kleinen und
mittleren Unternehmern und Privatleuten, die durchweg von freiberuflichen
Berufsträgern betreut werden, hinzutritt, ist anzuführen. Wegen der zahllosen
Renovierungs-, Sanierungs- und Aufbauvorhaben in den neuen Bundesländern
mag sie betragsmäßig mindestens in gleicher Höhe anzusetzen sein.

Zur selben Zeit berichtet die Deutsche Steuergewerkschaft, daß nach ihren
statistischen Unterlagen die Neigung, die persönliche Vermögenssituation
durch stcuerstrafrechtlich relevante Manipulationen auf Kosten der Allge-
meinheit zu verbessern, wächst. Danach betrug 1992 das Hinterziehungsvolu-
men allein in den alten Bundesländern über 130 Mrd. DM.** Dieser Betrag
entspricht in etwa den durch die sogenannte Wiedervereinigung der Bundes-
republik Deutschland seit 1991 jährlich von den alten Bundesländern aufge-
brachten Transfcrleistungen. i v , . , r . n ™ w M i ; ^ . , T JUVIG

. • • • - • / i i - i . c - . j i t . . r . - - ; < : -

s'USt*- •* .>!>*•• tut'-
' i '•••<3sifiji>r.<'.i^-' »•• . . . •

steuerlichen Obliegenheiten zur Verfilgung stand? War es der überspannte, realitätsferne Künstler
Beuys, der das "Werk" schuf, oder war es der Finanzamtsvorsteher, der zwischen äußerlichem Ein-
druck und innerer Ausgestaltung zu trennen wußte?

' " Der Platow-Brief Special. November 1994. S. 1; s. a. Cash. 13. Jg., 1995. S. 121.

** Die Steuer-Gewerkschaft, 12 Jg.. Dez 1993. S 151. S 152; ebenso 13 Jg 1994. S 71 . s a.
Grün. W. H (1994). der stellvertretender Finanzamtsvorsteher ist. Tatsächlich bestätigen Mitarbeiter
der BP verschiedener Ämter im Kölner Raum, daß die von Orön skizzierten Steuervergehen mit
hohem kriminellem Engagement bereits in den meisten Amtsbezirken vorkamen; s. hierzu auch: Ddte.
K. H . in: Der Steuerzahler. 2/1995, S. 18.

V



#.-i, •, E. Eigentümlichkeiten der Besteuerungswirklichkeit i
•••-•• in der Bundesrepublik Deutschland seit 1949

Schlaglichter auf soziale Unzuträglichkeiten mit •''
j•••ji-jftttw--rffti3'•, drohenden Konsequenzen •ßoyVsfl'

T - L Die gesetzlichen Vorkehrungen für den Einsatz
'>• ' •̂ •- des Einkommensteuergesetzes als Instrument

-^J '^ K der Wirtschaftspolitik . ,

Mit Einführung des EStG 1948 vom 22. Juni 1948' und dann des EStG 1949
vom 20. April 1949^ durch den der "Militärregierung Deutschland" unterge-
ordneten "Wirtschaftsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes" wurde die Ein-
kommensbestcuerung systematisch und fortan in zunehmendem Umfang für
verschiedenartigste politische Zwecke verwendet. Das EStG 1948 "zur vorläu-
figen Neuordnung von Steuern" - und gleiches gilt für das EStG 1949 und die
nachfolgenden Einkommensteuergesetze - bestand aus vorerst wenigen "Ände-
rungen und Ergänzungen" zu dem EStG vom 27. Februar 1939,' die aber
bereits den Trend der ferneren Entwicklung festlegten.

Nach den großen Zerstörungen durch den zweiten Weltkrieg suchten die
westlichen Besatzungsmächte durch progressiv ausgestaltete hohe Steuertarife
zur eigenen Entlastung beizutragen." Indem sie durch Steuervergünstigungen
Anreize zu unvermeidbar notwendigen Wiederaufbaumaßnahmen zur Linde-
rung der vorherrschenden Verelendung schufen, suchten sie möglichst schnell

' Beilage Nr. 4 zum Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirt-
schaftsgebietes. Militärregierung Deutschland. Gesetz Nr. 64 v. 20.6.1948, S. 2. und Verordnung zur
Änderung der EStDV vom 16.10.1948 in: Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsge-
bietes 1948, Nr. 26 v. 28.12.1948, S. 139.

* Zweites Gesetz zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 20.4.1949, in: Verordnungsblatt
fur die Britische Zone. Amtliches Organ zur Verkündung von Rechtsverordnungen der Zentralverwal-
tungen, Hamburg, v. 31.5.1949, Nr. 27, S. 168; für viele Einzelheiten s. Dre;/!;g, W. (1984). S. 175;
hierzu auch: Sc/iweigerr. E. (1970).

' EStG v. 27.2.1939. in: RGB1. I 1939. S. 297 Das EStG 1939 enlaprach in den hier behandelten
Passagen demjenigen v. 16.10.1934. in: RGB1. I 1934, S 1006.

Es wurden viele Gründe für hohe Tarife geltend gemacht. Die Tarifprogression erreichte im EStG
ab 1948 einen Grenzsteuersatz von 95%. s. Gesetzblatt 1948, S. 166; s. a £>re;/(;g, W., S. 182.
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zugleich eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit des besetzten Landes von
einseitigen drückenden eigenen Unterhaltsleistungen zu erreichen.* i . • •

Maßnahmen, die bei Einführung als heftig umstrittene vorübergehende
Übergangsregelung zur zügigen Beseitigung dringendster Notzustände in
Fachkreisen als noch akzeptabel erschienen, wurden bald nach Schaffung der
Bundesrepublik Deutschland mit eigener Gesetzeskompetenz infolge Entdek-
kung der großen Effektivität bei Erreichung der Zielvorgaben zum festen Be-
standteil der Einkommensbesteuerung." ^ ,^ . v . y ^1-»?^^

Das von erdrückend hohen Tarifsätzen gekennzeichnete Einkommensteuer-
recht der Militärregierung Deutschland erzeugte einen entsprechend hohen
Steuerwiderstand, der dann wie ein Motor mit Selbstzündung als Folge der
den Steuerzugriff zurückführenden geförderten Investitionen zusammen mit
der Einführung marktwirtschaftlicher Organisationsstrukturen gesteigerte,
selbst Fachleute überraschende wirtschaftliche Aktivitäten freisetzte.'

Die Einkommcnsbcstcucrung wurde dann allmählich zum unentbehrlichen
Instrument der Wirtschaftspolitik. Während in einer ersten Periode die von
Kriegseinwirkungen dezimierte Wohnungsversorgung, der Wiederaufbau
kriegszerstörter Produktionsstätten und die Eingliederung ehemals politisch
Verfolgter und fic«/nar»«rtricbencr \'orrang bei steucrijehon Fftrderun^smaß-
nahmen zukam, folgte eine Zeitspanne, in der die Vollbeschäftigung als Ori-
entierung das Primat der Maßnahmen bestimmte*

Nach 1966 traten dann Strukturpolitik, Verteilungs- und Konjunkturpolitik
in den Vordergrund. Danach verschob sich das Interesse auf die stärkere Be-

' Die Alliierte Hohe Kommission legte noch nach Gründung der BRD und nach Wirksamkeit des
sogenannten General Vertrages am 21.4.1950 ihr Veto gegen den Gesetzesbeschluß des Deutschen
Bundestages zur Herabsetzung der Steuertarife v. 30.3.1950 ein. Sie begründete ihren Einspruch mit
der eventuellen "Notwendigkeit, ausländische Hilfe für Deutschland zu verschärfen und Deutschlands
Devisenbedarf zu erhöhen", s. Alliierte Hohe Kommission ffir Deutschland. Der Rat. Schreiben an den
Kanzler der Bundesrepublik Deutschland v. 21.4.1950, abgedr. in: Deutscher Bundestag, 1. Wahlpe-
riode 1949, Drucksachen Nr. 854. S. 2.

' S. £>ra/)fg, W. (1984), S. 196. S. a. Wörtliche Berichte und Drucksachen des Wirtschaftsrates des
Vereinigten Wirtschaftsgebietes 1947 - 1949, hrsg. v. Institut für Zeitgeschichte und dem Deutschen
Bundestag, Wissenschaftliche Dienste. Bd. 3. 23 - 40 Vollversammlung, München 1977, darin Beitrag
des Berichterstatters ä/üc>ter u. a„ S. 1453 Hierzu auch: Fiic/ier, C. (1949) in: StuW, Sp. 581. und
Spira/«r. A.. (1949), in: StuW. Sp. 760.

' Sc/im<5Werj. G. (1968). Der Staatsbürger .... S. 137. ScAmdWerj hat zu dem großen Kreis von
Finanzwissenschaftlem gehört, die den Einsatz steuerpolitischer Maßnahmen zur Investitionsförderung
ablehnten. Er hat gegen diese Verwendung stets am heftigsten polemisiert und fragwürdige Beispiele
als Nachweis von angeblichen Fehlinvestitionen angeführt. Andere Finanzwissenschaftler wie A'eu-
marfc äußerten sich eher ambivalent und unsicher, ja oft widersprüchlich, hierzu: -4/ftrecfcf, A-Z/lrm/f,
H. (1952), Kapitalbildung . . .S . 56, S. 76, S. 119. S. 194. S. 198 u.a.

' S. MKJCA««/, J. (1986), S. 16. . '
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achtung einer gleichmäßigeren Vermögensverteilung, auf Maßnahmen zur
Konjunkturstabilisierung und neuartig aufkommende Zielvorstellungen, wie
den Umweltschutz und dessen technische Erfordernisse.' ,.*..:,*. ,*, s«, ^,.»1

Auf diese Weise wurden durch Maßnahmcnbündcl. deren wirkungsvollster
Bestandteil die steuerliche Förderung durch Sonderabschreibungen darstellte,
der Wohnungsbau, die Eingliederung ehemals politisch Verfolgter und Hei-
matvertriebener, die Schaffung neuer Produktionsstätten. Energiegewinnung.
Schiffsbau und Schiffsverkehr, Hochseefischerei, die Luftfahrt. Städtcsanic-
rungen. rational geplante Gewerbeansiedlungen. Vcrmögensbildung der Ar-
beitnehmer, Regelungen zur Konjunkturstabilisierung, allgemeiner Umwelt-
schutz, Immissionsminderung der Industrie. Anlagen zur Abwasserreinigung
und ebenso zur Energiegewinnung aus natürlichen Ressourcen. Einrichtungen
zur Lärm- und Wärmedämmung von Gebäuden. Maßnahmen /um Denkmal-
schutz, Erhaltungsaufwendungen für Bauwerke, abnutzbarc Wirtschaftsgütcr
der Krankenanstalten, Zweckbauten und besondere Einrichtungen der Land-
und Forstwirtschaft, mittlere und kleine Betriebe und vieles mehr durch Steu-
ervergünstigungen bei der Einkommcnsbcsteucrung bis heute unterstützt.'"

Wie wir noch sehen werden, war es das Ziel der steuerlichen Förderung, die
Finanzierung von Neugründungen zu erleichtern, die Ertragskraft bestehender
Unternehmen durch neuartige Möglichkeiten zur Selbstfinanzierung zu stär-
ken bzw. Privatleuten Anreize zu einer Beteiligung an der Erneuerung einer
erwünschten, breit gefächerten verbesserten Infrastruktur zu bieten

Fast vierzig Jahre später liegt der Schwerpunkt der steuerlichen Förderung
im Wiederaufbau und einer geeigneten Eingliederung der neuen Bundesländer
in die Bundesrepublik."

Die Anreize folgten dem nachstehend skizzierten Rezept: Die Förderung
erfolgte und erfolgt heute noch dadurch, daß im System des EStG 1939 ver-
streut Bestimmungen integriert wurden, die die Steuerbarkeit von gewissen

' S. Mujc/ieid. J. (1986), S. 16.

" Die §§ 7 und 7a bis 7k EStG v. 7.9.1990. in: BGBI I, S 1899. geben bei Berücksichtigung
späterer Änderungen und Ergänzungen bis zum 28.10.1994 durch 27 Einzelgesetze einen Eindruck
von der Unzahl spitzfindiger, nichtfiskalischen Zwecken dienender Ausnahmeregelungen als sogenann-
ten Lenkungsnormen. Dabei enthält § 7 EStG nunmehr 94 Zeilen und die §§ 7a bis 7k sind auf 513
Zeilen angeschwollen, s. NWB Gesetzestexte, F. 3. S. 4408. Dazu sind noch die Vorschriften in §§ 82
bis 82k EStDV hinzuzurechnen. Der ursprungliche § 7 EStG v. 27.2.1939, der die Verteilung des
Aufwands fur abnutzbare Wirtschaftsgüter auf die Besteuerungsabschnitte regelte, halle noch 18
Zeilen beansprucht

" Fördergebietsgesetz in der letzten Fassung v. 23 9 1993, BGBI I, S 1655 Nach dieser Vor-
schrift können Aufwendungen für nachträgliche Herstellungsarbeiten und Anschafrungskosten, die auf
Modemisierungsmaßnahmen und andere nachträgliche Herstellungsarbeiten entfallen, in zehn Jahren
zu 100% als Sonderabschreibungen bei Ermittlung des Gewinns oder Oberschusses abgesetzt werden
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Wertzugängen einschränkten bzw. bei Ermittlung der Bemessungsgrundlage
für den Tarifzugriff bei Vorliegen besonderer ausgewählter Tatbestandsmerk-
male im Sachverhalt Umfang und Höhe der ursprünglich nach wirtschaftli-
chen Kriterien zu berücksichtigenden Abzugspositionen erweiterten.'" Oftmals
wurden zusätzlich auch die Tarifvorschriften selbst in die Förderung einbezo-

Als besonders wirksam erwies sich eine gewährte Durchbrechung des Prin-
zips der periodengerechten Besteuerung. Hierzu gehörte u. a. die Befugnis,
Sonderabschreibungen in gewissen Grenzen beliebig auf verschiedene Jahre zu
verteilen."

Die Freistellung bestimmter sozial indizierter Leistungen, wie Abfindungen
oder die Steuerfreiheit besonderer Zinserträge von Wertpapieren zur Finanzie-
rung aufwendiger langlebiger Investitionen zur Energieerzeugung sind hier
ebenso zu erwähnen.'^ Auch die Steuerfreiheit von Zuschlägen zum Arbeits-
lohn und die Begünstigung von Nebeneinkünften sind zu nennen.

Frühzeitig wurden bis heute Sonderabschreibungen für unbewegliche und
bewegliche abnutzbarc Wirtschaftsgüter als wichtigstes Steuerungsinstrument
in den Kreis der Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten aufgenommen '*

Investitionszuschüsse und Investitionszulagen, die nicht unmittelbar in das
EStG integriert wurden, sind hier gleichfalls anzuführen. Sie mußten abge-
stimmt werden.'^

" Als Beispiel mag folgendes dienen: Nach § 9 Ziff. 4 EStG 1939 und ebenso noch nach § 9 Ziff. 4
EStG 1953 waren nur "notwendige Aufwendungen des Steuerpflichtigen für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte" bei Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage als Werbungskosten
abzugsfahig Aus wirtschaftlichen Gründen wurden ab EStG 1955 v. 21.12.1954 fllr die Benutzung
eines PKW zu diesen Zwecken Pauschbeträge pro gefahrenen Kilometer erheblich aberschritten, die
bis heute laufend fortgeschrieben wurden.

" Erstes Gesetz zur Änderung des EStG i. d. F. v. 12.12.1954, das KStG i. d. F. v. 12.12.54 und
das Gesetz zur Erhebung einer Abgabe: "Notopfer Berlin" v. 4.7.55 (Steuererleichterungsgesetz), in:
BStBI. I 1955, S. 384.

" § 7b Abs. 4 EStG v. 10.12.1965. BGBI. I. S. 1901. Diese Erlaubnis, den versäumten Ansatz von
Sonderabschreibungen in den ersten vier Jahren bis zur Höchstgrenze nachzuholen, wurde später im
BerlinFG und dann im FördG noch erweitert, indem auch Anzahlungen Ar Investitionen als Grundlage
fur Abschreibungen dienen durften, s. § 4 Abs. 2 FördG. "" " "*" "" ' — .-

" § § 3 , 3aEStGv. 21.12 1954;s. a. BGBI. 11952, S 793.

" Bei Abschreibungen handelt es sich um die Berücksichtigung von Aufwendungen far die An-
schaffung bzw. Herstellung von abnutzbaren Wirtschaftsgütern, deren Lebensdauer eine Abrechnungs-
periode überdauern, zur Ermittlung des periodengerechten Gewinns oder Verlustes. Nach dem in § 9
EStG 1939 formulierten Grundsatz war der Anschaffungs- oder Herstellungsaufwand für ein Wirt-
schaftsgut auf dessen betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer systematisch zu verteilen. Sonderabschrei-
bungen erlaubten die in Anm. 10 aufgezahlten Ausnahmen von dem Grundsatz nach außerfiskalischen
Gesichtspunkten.
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Zeitweise durften Teile des nichtentnommenen Gewinns unter die Positio-
nen der in einem Enumerativkatalog aufgezählten absetzbaren Sonderausga-
ben eingestellt werden.'*

Bei Ermittlung des Gewinns durch Bestandsvergleich durfte sodann im Falle
des Vorliegens normierter Tatbestandsmerkmale im Sachverhalt von Bewcr-
tungsfreiheiten für bestimmte Wirtschaftsgüter Gebrauch gemacht werden."

Schließlich brachte die Einführung des Verlustvortrages bzw. -rücktrages
die Möglichkeit zu dessen Berücksichtigung ohne Beachtung des Verur-
sachungsabschnitts mit sich""

Von größter Bedeutung wurde folgendes: Bereits in das EStG vom 15. Sep-
tember 1953 war eine neuartige Gesetzesermächtigung als § 51 eingeführt
worden, von der die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates Ge-
brauch machen durfte*' Ab dem EStG vom 21 Dezember 1954 wurde und
wird diese Möglichkeit bis heute durch die Bestimmungen der §§ 75 bis 78
und später bis § 82k EStDV ausgiebig für Steuervergünstigungen als Aus-
nahmeregelungen genutzt." Diese Ermächtigung hat zwar die Eingrcn/.ungcn
des Art. 80 der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland zu beachten,
vereinfacht es der Regierung aber, in weitreichendem Umfang die Wirtschaft
im Wege von Verordnungen, Erlassen und Richtlinien durch Einführung,
Einschränkung oder Streichung von Vergünstigungen zu steuern.

Die Wirksamkeit der vorstehend nicht abschließend aufgeführten gesetzli-
chen Regelungsbereiche erstreckte sich auf alle natürlichen und als Folge des
in § 8 KStG normierten Gesetzesverweises auf die Ermittlungsvorschriften des

" Ein Investitionszulagengesetz (letzte gültige Fassung v 23.9.1993, BStBI. 1. S. 1651) und d u
Finanzreformgesetz v. 12.5.1969 i. d. F. v. 31.7.1970 regeln die Vergabe von Zulagen und als not-
wendige regionale Gemeinschaftsaufgaben zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur gestattete Zusa-
gen von Zuschüssen zu Investitionen. Hierbei handelte es sich dann um offene verlorene staatliche
Subventionen.

" Dem EStG 1939 war diese Vergünstigung unbekannt. Durch das Änderungsgesetz v. 29.4.1950,
BGBI. I, S. 98, wurde § 10a EStG der Systematik eingefügt. Die Vorschrift wurde im EStG v
28.12.1950, BGBI. I, S. 7. beibehalten. Sie findet sich noch im EStG v. 15.9.1953. BOBI. I, S. 1364,
im EStG v. 21.12.1954, BGBI. I, S. 449, und im EStG v. 13.11 1957, BGBI I. S 1802.

" §§ 74, 75 EStDV 1954. BGBI. I, S. 772 Die Vorschrift blieb bis heute erhalten. v.' ' •"

" § lOd EStG v. 15.8.1974, BGBI. I, S. 1993, gewahrte diese Möglichkeit für die Gewinnein-
kunftsarten 1 bis 3. Durch § lOd EStG v. 20.4.1976, BGBI. 1, S. 1054. wurde die Geltung auf aUc
Einkunftsarten ausgedehnt.

" § 51 EStG v. 15.9.1953, BGBI. I, S. 1355, hier S. 1377. Diese Vorschrift wurde 1953 entmal*
eingeführt Sie bestand 1953 aus 72 Zeilen Gesetzestext, inzwischen ist § 51 in dem ab 1.1.1995
gültigen EStG auf 488 Zeilen angewachsen, s. NWB, F. G 3, S. 4518.

" EStG 1955 v. 16.12.1954 i. d. F. v. 21.12.1954, BGBI. I, S. 441, und EStDV 1955 i. d. F. v.
7.2.1958, BGBI. I. S. 70; heute EStDV 1990 i. d. F. v. 25.10.1994, BGBI. I, S. 3082. .-,, . ™ ^ - , i o
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EStG, soweit anwendbar, auch auf alle juristischen Personen mit Einkünften
in der Bundesrepublik. <maäH

Weiterhin sind hier noch die Vorschriften zu nennen, die als lex specialis zu
den Bestimmungen des EStG zu werten sind, wie die verschiedenen seit 1950
beschlossenen Gesetze zur Förderung der Wirtschaft von Berlin, die dann
1964 durch das Berlinhilfegesetz ersetzt wurden,'' dem späteren Förderge-
bietsgesetz u . a . m . " ^ - , ; , , , , . , , - ; ^

IL Steuervergünstigungen und deren Anreiz zur Steuervermeidung - •
nach 1948

Diese Regelungen brachten es mit sich, daß ein großer Teil der Tätigkeit
stcucrbcratcndcr Berufsträger frühzeitig darauf gerichtet werden mußte, ange-
sichts der gewaltigen Zerstörungen durch den Krieg Mandanten bei der Inan-
spruchnahme von Steuervergünstigungen für den Wiederaufbau der Betriebe,
bei Sanierung ihrer Wohngebäude und Festigung ihrer gewerblichen und be-
ruflichen Existenz zu beraten und zu vertreten. ,,- , :,

Das sogenannte "Wirtschaftswunder" der Bundesrepublik Deutschland, zu
dem nicht zuletzt auch die Schaffung der modernen Infrastruktur zu rechnen
ist, kann als sichtbares Ergebnis dieser umfassenden Inanspruchnahme der
gewährten zielgerichteten Steuererleichterungen durch Privatleute, Einzelfir-
men, kleine und mittlere Gemeinschaften bürgerlichen Rechts, Personenge-
sellschaften und den übrigen Gesellschaften des Handelsrechts im Zuge des
Wiederaufbaus gesehen werden, mag dieser Gesichtspunkt nach erstem An-
schein auch als ungewöhnlich erscheinen." .

Bei den Folgeschäden des Krieges, die beseitigt wurden, handelte es sich
stets um Schäden am Eigentum natürlicher oder juristischer Personen oder

" Die Rechtsentwicklung des BerlinFG setzte mit dem Gesetz zur Förderung der Wirtschaft von
Groß Berlin (West) v. 7.3.1950, BGBI. I. S. 41, ein. Es wurde sodann 17mal ergänzt und verändert,
bis das Bcrlinhilfegesetz v. 19.8.1964. BGBI. I. S. 674, an die Stelle trat. Dieses wurde dann ebenso
27mal verändert und ergänzt, bis es 1992 von dem FördG in der heute geltenden dritten Fassung nach
der Wiedervereinigung abgelöst wurde, s. hierzu die Zusammenstellung bis 1980 in: //ec/fcer. C.
(1982). Anhang. S. 1.

" KördCi v 23.9.1993. BGBI. I. S. 1655. In §§ 3 und 4 werden Sonderabschreibungen bis zu
100% der Anschaflungs- bzw. Herstellungskosten in zehn Jahren vorgesehen, s. Anlage 6.

" In einem Rückblick gelangte ein bekannter Zeitzeuge 1966 zu der Erkenntnis, daß die konse-
quent durchgehauene Steuerpolitik "das Wunder von zwei Jahrzehnten deutschen Wiederaufstiegs"
bewirkte Die umfassende steuerliche Begünstigung der Eigenfinanzierung und die hohe steuerliche
Förderung von Investitionen bei Einführung einer marktwirtschaftlichen Gesamtordnung schufen nicht
nur notwendige Voraussetzungen, sondern verursachten das, was allgemein als "Wirtschaftswunder"
bezeichnet wird, s /ucMru, A. (1966). S. 519, S. 531. S. 553 u. a.
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öffentlich-rechtlicher Körperschaften. Eine Beseitigung der Zerstörungen und
der Neuaufbau notwendiger Vorrichtungen war bei Einsat/ von steuerlichen
Vergünstigungen als Anreiz unvermeidbar verbunden nut einer Vermögens-
mehrung der jeweiligen Eigentümer.

Steuervergünstigungen brachten es daher mit sich, daß andere Stcucrbürgcr
solidarisch die steuerliche Entlastung der Eigentümer bei der Lastenverteilung
der öffentlich-rechtlichen Abgaben mit übernehmen mußten.

Nachdem dem von Schmoller konzipierten Grundgedanken für die Orientie-
rung der Einkommensteuer seit 1891 und dann seit 1925 nur noch als Ermitt-
lungsvorschnft für einzelne Einkunftsarten Bedeutung zukam, traten Beden-
ken gegen eine fragwürdige steuerliche Lastenverteilung nicht hervor. Die von
einer Steigerung des Sozialprodukts erwartete allgemeine Wohlstandsmehrung
ließ die steuerlichen Maßnahmen unter dem Eindruck der Zerstörungen oh-
nehin als fraglos im allgemeinen Interesse liegend erscheinen.

Wer nach 1950 keine Möglichkeit hatte, von den gewährten Steuervergün-
stigungen direkten Gebrauch zu machen, konnte sich, sofern seine cinkom-
mcnsmäßigen Voraussetzungen dies zuließen, mit anderen Steuerbürgern zu
einer Zweckgemeinschaft verbinden. Mit allgemein steigenden Einkommen
entstanden deshalb bald neuartige Formen ertragsorientierter steuerbegünstig-
ter Kapitalanlagen. Denn: was von einzelnen Steuerbürgern als Privatmann,
Landwirt, Gewerbetreibender oder Freiberufler in Anspruch genommen wer-
den konnte, durfte zweifellos auch ebenso von Gemeinschaften und Gesell-
schaften und in anderen Größenordnungen beansprucht werden.

Das Zivilrecht hält eine reichhaltige Palette möglicher Rechtskleider für ge-
eignete steuerliche Mitunternehmerschaften bereit, die ein breites Spektrum
verschiedenartigster Interessen abzudecken vermögen. Dieser Umstand
brachte als Konsequenz mit sich, daß es Hochverdienenden seit 1950 bis heute
leichtgemacht wurde, die Einkommensteuerbelastung trotz hoher Steuerpro-
gression stets in erträglichen Grenzen zu halten.

Dazu werden wir noch Einzelheiten erfahren.

Die nach Wiedereinführung marktwirtschaftlicher Prinzipien gewährleistete
Privatautonomie bewirkte bald nach 1950, daß die durch hohe Anreize be-
günstigte Realisierung vieler kleiner, aber auch großer Investitionsvorhaben
mit entsprechend umfangreichem Bedarf an Finanzierungsmitteln schon we-
gen einer zweckmäßigen Risikoverteilung zur Inanspruchnahme steuerlicher
Vergünstigungen durch Bildung von neuartigen, bis dahin ungebräuchlichen
zweckbestimmten Gemeinschaften unterschiedlicher Größen und Konstruktio-
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nen führte. Diese wurden jeweils von einer abgeschlossenen Anzahl von Be-
teiligten zu dem Zweck begründet, ein konkretes Investment zu verwirklichen.

Die Einkommensbesteuerung erhielt im Zuge dieser Entwicklung eine neu-
artige Funktion, die bislang die Domäne von Banken gewesen war. Für die
Anregung von Investitionen und zu deren Finanzierung wurden nämlich die
normierten Tatbcstandsmerkmale der Steuervergünstigungen ausschlagge-
bend

Das Ausmaß des bald sichtbaren Erfolgs dieser steuerpolitischen Maßnah-
men war, wie bereits zuvor nach 1932. überraschend.

Damals hatten vergleichbare steuerpolitische Maßnahmen einerseits eine
schnelle Erlösung aus wirtschaftlicher Not und ein Ende der hohen Arbeitslo-
sigkeit mit sich gebracht Gerade diese Erfolge hatten auf Grundlage der Zeit-
umstände jedoch andererseits die politische Balance der Demokratie zerfallen
lassen <J->,.I>/.TV <. i,m-..^n ^ y ^ i - i • -. :,t- A ^ I J I ct*,-a<<i.u'

Ein Rückblick auf die Zusammenhänge mag die Bedeutung von Vergünsti-
gungen bei der Einkommensteuer zur Meisterung von Krisensituationen be-
stätigen:

Die Arbeitslosigkeit hatte im Zuge der Weltwirtschaftskrise im Februar 1932
den Stand von 6.128.429 erreicht. Im Februar 1933 hatte sie noch 6.013.000
betragen, was über 30% der arbeitenden Bevölkerung ausmachtet* In den
USA nahm man zur selben Zeit Zuflucht zu der als "New Deal" bezeichneten
Wirtschaftspolitik vermittels eines eher zusammenhanglosen Konglomerats
von weitgehend unabhängigen Teilregelungen. Roosevelt legte dabei das
Hauptgewicht beschäftigungspolitischer Maßnahmen in den Bereich öffentli-
cher Arbeiten, zugleich in eine Erhöhung der Einkommensteuerprogression
und eine expansive Geld- und Kreditpolitik.^'

Das Reichsfinanzministerium hatte schon länger an Plänen für eine allge-
meine Wirtschaftsbelebung durch Finanz- bzw. steuerpolitische Maßnahmen
vorgearbeitet.** ,

Popitz wies als Staatssekretär des Ministeriums 1929 darauf hin, daß Kon-
zepte zur Förderung von Kapitalmarkt und Investition zur Ankurbelung der

Irin

* SUt Jb. f. d. Deutsche Reich 1934. S. 308; s. a. Wirtschaft und Statistik 1935. S. 32.

*. B. (1963). S. 519.

* Der dt. Volksw. 1933, S. 1010, S. 1469 u. *.; s. a. ScAiwm von *r*wi#fc, Graf L. (1974X S.
207; dere. (1977). S. 163.
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Produktion ausgearbeitet würden und daß man amtlicherseits auf einen durch-
setzungsfähigen Politiker zu deren Verwirklichung warte.^ • /I'.«

Vorerst konnten nur im Wege von Notverordnungen gem. Art. 48 Abs. 2
WRV - zuletzt am 18. März 1933 - notwendigste Maßnahmen zur Linderung
der Not als Folge der Weltwirtschaftskrise durchgesetzt werden Da die Partei-
en sich nicht zu einer gemeinsamen Willcnsbildung durchzuringen vermoch-
ten, war die parlamentarische Demokratie nach 1930 de facto in eine Präsi-
dialdemokratie übergeglitten. Am 24 März 1933 ließ sich die Rcichsrcgierung
zum Erlaß von Reichsgesetzen ohne Einschaltung des Parlaments zugleich zur
legislativen Instanz ermächtigen, um - wie es hieß - die Politik zur "Behebung
der Not von Volk und Reich" des Reichspräsidenten konsequent fortz.usct-
zen."

Die nunmehr sofort in Gang gesetzte, bereits theoretisch durchdachte Anti-
Deflationspoliük zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit sah öffentliche Investi-
tionen, die Verbesserung der Rentabilität privater Investitionen und eine He-
bung der Kaufkraft der Verbraucher vor."

Als wichtigste Initiative zur Ankurbelung der gewerblichen Wirtschaft wa-
ren in diesem abgestimmten Maßnahmcnbündel Steuererleichterungen bei der
Einkommensteuer vorgesehen, zu denen noch unterstützend verlorene Zu-
schüsse und Kreditverbilligungen aus öffentlichen Mitteln hinzutraten.^ ....

Die Vergünstigungen bei der Einkommensteuer als Teil der Ankurbelungs-
maßnahmen finden in der Berichterstattung der Vorgänge von 1933 zumeist
nur kurze Erwähnung; ihre die Wirtschaftsbelebung auslösende Bedeutung
wurde nie erkannt, da bei der Art der Vergünstigungen unmittelbare Aufwen-
dungen nicht anfallen, desgleichen die Ergebnisse sich einer einfachen statisti-
schen Ermittlung entziehen und einige steuerliche Kenntnisse vorausgesetzt
werden müssen. Hardach räumt jedenfalls ein," daß die öffentlichen Maß-
nahmen den frühen zügigen Abbau der Arbeitslosigkeit im Jahr 1933 letztlich
nicht erklären können. Er läßt diese Frage der Auslösung einer bisher uner-
klärten Initialzündung unbestimmt.

Co/m, G.Wei«er, H. (1929). S. 147.
RGB1.1 1933. S. 141; D A Z v . 25.3.1933, S . l . S . 2.

A, G. (1934). S. 56. ^ .. _ ..
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1974 hielt Ortlieb fest, daß nach 1949 selbst Erhard von dem rasanten wirt-
schaftlichen Fortschritt nach dem Einsatz vergleichbarer Maßnahmen über-
rascht wurde."

Die Suspendierung grundlegender Ermittlungsvorschriften des EStG als
auslösendes Moment für eine Initialzündung zur Wirtschaftsbelebung wurde
jedenfalls nicht nachhaltig erörtert. jiitV/.« <* «*>

Daß es sich 1933 bei der wichtigsten gewährten Steuervergünstigung um ei-
ne Ersetzung des zeitanteiligen Ansatzes von Aufwendungen für langlebige
abnutzbare Wirtschaftsgüter in den Ermittlungsvorschriften durch Sonderab-
schreibungen von 100% handelte, wurde nur in Fachzeitschriften vermerkt."

In der Reichsregierung waren zu der Zeit Wirtschafts- und Finanzminister,
der Präsident der Rcichsbank und ebenso viele Fachleute der Überzeugung,
daß vorerst der Förderung der Eigenkräfte der gewerblichen Wirtschaft unbe-
dingt Priorität zukommen müsse, um inflationäre Entwicklungen durch zu
hohe Ausweitungen des Kreditrahmens der öffentlichen Haushalte auszu-
schließen.'* -,,-.,.-,-•. :-^,.. ...^ x ^ ,;-J

Die zeitweilige Abänderung der Ermittlungsvorschriften des EStG wirkten
jedenfalls, schon wegen des befristeten Einsatzes, sofort Die anlaufenden
Staatsausgaben konnten erst mit der unvermeidlichen Verzögerung unterstüt-
zend greifen und den bereits gestarteten Wirtschaftsaufschwung stabilisieren."

" Orf/tefc, H. D. (1974), S. 126. . . < ; ' . , V \ . . "...: . . : . . . -
" StW 1933, S. 770.

" Hierzu Sc/>ac/>r. H. 1953, S. 352, S. 400; ders. (1968), S. 77; Sc/rniifr, K. in: Der dt Volksw. v.
1.9.1933, S. 1371; Afauen, P. in: Der dt. Volksw. (1933), S. 1310; Ä/HerjAauren, H„ in: Der dL
Volksw. (1933), S. 1282; FJ*. in: Der dt. Volksw. (1933), S. 1275.

" Die leitenden Ermittlungsvorschriften des EStG wurden nämlich nur kurzwahrend ab 30.6.1933
bis zum 31.12.1934 durch Gewährung extrem hoher Sonderabschreibungen von 100% als Ausnahme-
vorschrift und durch hohe Tarifbegünstigungen abgeändert, wobei nach Ablauf dieser Frist noch ein
zweijähriger Verlustvortrag zur Verfügung stand, s. StW 1933, S. 770. Dies wirkte auf die gewerbli-
che Wirtschaft ankurbelnd, bis Ende 1936 die Arbeitslosigkeit endgültig beseitigt war, s. Sc/iacAf, H.
(1968), S. 105. Das Horten von Geldbeträgen in bar und auf Girokonten endete sofort; Unternehmer
nutzten die steuerlichen Anreize zur Durchfuhrungen von Ersatzinvestitionen, sie fanden sich bereit,
dieselben durch Querzeichnung von Akzepten zu finanzieren, wobei die Banken großzügige Prolonga-
tionen zusagten, l-andwirte errichteten neue Wirtschaftsgebäude, die mit bis zu dreißig Wechseln
finanziert wurden, deren Prolongation kontinuierlich von Seiten der Bank erfolgte. Grundlagen dieser
Vorgänge waren: Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit v. 1.6.1933, RGB1. I, S. 324, S. 1074,
S. 1075, s. Anlage 5. Dies ließ den Abzug von Aufwendungen für Anschaffung oder Herstellung von
abnutzbaren Gegenständen des Anlagevermögens, die als Ersatz für gleichartige Gegenstände zu
dienen bestimmt waren, im Rumpfjahr ab 30.6.1933 und im Jahr 1934 in voller Höhe ohne Begren-
zung wie Betriebsausgaben bei Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage zu. Hinzu traten
noch "Steuerermäßigungen für Instandsetzungen und Ergänzungen an Betriebsgebäuden", s. RGB1. I,
S. 491. Auch hier war keine Begrenzung vorgesehen. Für beide Steuervergünstigungen galt, daß die
Vorgänge vor dem 1.1.1935 abgeschlossen sein mußten, so daß für alle Dispositionen Eile geboten
war. Der Tarif 1934 sah in der höchsten Progressionsstufe eine Durchschnittsbelastung von 48% vor.
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'ULf: m . Die Technik der Steuervergünstigungen nach dem
Einkommensteuergesetz und deren Konsequenzen

Zwar sollten die in das EStG seit 1948 eingefugten Steuervergünstigungen,
zu denen spater noch direkte Förderungsmaßnahmen, wie Investitionszulagen
und Investitionszuschüsse aus unterschiedlichen Gründen hinzutraten, schwer-
punktmäßig Kriegsschäden beseitigen, Produktionsstrukturen verbessern. Li-
quiditätsengpasse verringern etc.. um die Unternehmen in dem harten, plötz-
lich entstandenen weltweiten Konkurrenzkampf zu stärken. Zugleich sollte
durch Begünstigung der Selbstfinanzierung die Existenzfahigkeil bei engem
Kapitalmarkt erleichtert und es sollten Anreize zur Investition in Neugrün-
dungen von Unternehmen gegeben werden.'*

Demgegenüber konnten jedoch die steuerlichen Vergünstigungen aus Grün-
den ihrer systematischen Eingliederung in die Ermittlungsvorschriftcn der
Bemessungsgrundlagc zur Einkommensbcstcuerung nur von den formalrccht-
lichen Inhabern der Emkunftsqucllc. unabhängig von den zugrundeliegenden
betrieblichen Vorgängen und obendrein nur indirekt in einer Einkommensteu-
ererklärung geltend gemacht werden. Die Vergünstigung konnte dann nur in
der nach Veranlagung erfolgenden Steuerentlastung von dem Anteilseigner
vereinnahmt werden.

Eben dieser Umstand hatte sehr weitreichende Konsequenzen: Denn nach
dem geltenden deutschen Einkommensteuerrecht handelt es sich bei den zur
Realisierung von Investitionen gebildeten Bruchteilsgemeinschaflen und Ge-
samthandsgemeinschaften nach bürgerlichem Recht oder nach Handelsrecht
um später zumeist als sogenannte "geschlossene Investmentfonds" begründete,
oftmals seit etwa 1970 auch abfällig als "Abschreibungsgesellschaften" oder
"Verlustzuweisungsgesellschaften" charakterisierte Zusammenschlüsse vieler
kleiner und mittlerer Investoren. Bei diesen gelten steuerrechtlich die einzel-
nen Beteiligten als eigenständige Unternehmer oder besser Mitunternehmer
der wirtschaftlichen Aktivitäten. , • . :•• • ,?. .,

Dies konnte, wie wir noch sehen werden, die neuartige Finanzierungsweise
entstehen lassen, die den vorerst noch funktionsuntüchtigen nachkriegsbedingt
engen Markt für die Zeichnung von haftendem Eigenkapital zu erzeugen oder
später gar bereichsweise zu ersetzen vermochte. .. t :„.^,.. ,^,;, ^.,,, -,,,- '

Hinzu kamen noch Maßnahmen, die die Beschäftigung von Arbeitnehmern verbilligten und die Ver-
längerung von Steuererleichterungen für neu errichtete Wohngebäude, s. RGB1. I, S 493. Die Maß-
nahmen setzten die Verteilung der Steuerbelastung nach der Leistungsfähigkeit außer Kraft. Die
Auswirkungen übertrafen die Erwartungen; s. a. //arrfocA, K. (1976), S. 71.

g , W . S . 1 9 4 . .•-. : , ; . , , '.;••.". ' , » ; : ; .; '
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Die im Zuge der Entwicklung entstandenen geschlossenen Fondsgesellschaf-
ten" zeigten bald schon wegen der oftmals großen Zahl von Beteiligten und
der ohnehin angestrebten Haftungsbegrenzung trotz ihrer Konstruktion als
Gemeinschaften nach BGB oder Personengesellschaften nach HGB die für
große Publikumsgesellschaften wie die Aktiengesellschaft typischen Sympto-
me '" In diesen verbindet nur das Interesse an der Dividende und gegebenen-
falls noch am Kurswert der Aktie die Anteilseigner mit dem Unternehmen,
dessen Eigentümer sie letztlich mittelbar sind. Trotz der Ähnlichkeit ihrer
Haltung mit derjenigen von Aktionären der als eigenständige juristische Per-
sonen ausgestalteten Körperschaften sind und bleiben die Zeichner von Antei-
len an geschlossenen Investmentfonds steuerrechtlich als Mitglieder einer Ge-
meinschaft oder Personengesellschaft, jedoch anteilige Inhaber einer Ein-
kunftsqucllc und somit als Mitunternehmer Subjekte der Einkommensbesteue-
rung der gesellschaftlichen Aktivitäten Sie sind somit ebenso alleinige Be-
zugsberechtigte der als wirtschaftspolitisches Förderungsinstrument verwende-
ten Steuervergünstigungen, v*- . f , ,', ;,, , „ !..'r , ,, ..

Mit wachsendem Einkommen /.eigen die Zeichner von Anteilen an ge-
schlossenen Investmentfonds üblicherweise sogar nur noch Interesse an eben
diesen im Ausgabeprospekt zugesagten Steuervergünstigungen in Form mög-
lichst hoher Vcrlustzuweisungen. Daneben und oft erst in zweiter Linie rich-
ten sich die Erwartungen von Zeichnern auf laufende Erträge und einen mög-
lichst frühzeitig erzielbaren liquiden Veräußerungserlös für das erworbene
Wirtschaftsgut. Der Absatz steuerorientierter Fondsanteile verdrängt jedenfalls
mit steigendem Einkommen der Zeichner denjenigen der ertragsorientierten

M o d e l l e . •:_,_. ^ ; } , , ^ ^ ^ U H i o < * o [ d . - ; ; v v ... ;>:•;;. - <v«. . <, ^ J / •;• . ^ s ' i - - . ^

Vorsorglich wird heute darauf geachtet, daß es sich beim Anteilserwerb
möglichst um vermögensverwaltende, nichtgewerbliche Einkünfte mit hoher
Verlustzuweisung handelt und später ein Verkauf steuerfrei in der Privatsphä-
re erfolgt. In Angebotsprospekten wird hierzu von den Initiatoren stets Stel-
lung genommen/' , , . . , , . . . . „ . ,

Anteilen an derartigen geschlossenen Investmentfonds, die zumeist als
Bruchteilsgemeinschaften (§§ 741 ff BGB), Gesellschaften bürgerlichen

" Die ersten größeren geschlossenen Investmentfonds, die in der BRD öffentlich Beteiligungen an-
boten, betrafen Immobilien-Investments. AfeMerowicz suchte diese 1963 bekannt zu machen, s. Me/-
/«rowicz. K. (1963), S. 181. S. 186.

*° S. 2>>fcon, A. (1973), S. 419. Zyfcon hielt die Publikums-KG für eine Entartungserscheinung, die
ein TJtigwerden des Gesetzgebers empfiehlt. Die inzwischen allgemein akzeptierte Verwendung der
KG als Verlustzuschreibungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Finanzierung des Anteilserwerbs
aus Verlusten hielt Zyfron noch 1973 für "schizophren". S. 420; auch: Äau/*jc>i, A. (1973), S. 46.

" Hierzu BdF-Schr. IV B 2 - S 2240 - 61/90, in: BStBI. I 1990. S. 884.
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Rechts (§§ 705 ff BGB) oder als Kommanditgesellschaften (§§ 161 ff HGB)
organisiert sind, wurde bereits in den späten 50er Jahren aus der Sicht des
Sparers die Bezeichnung "steuerbegünstigte Kapitalanlagen" beigelegt. Die
steuerliche Orientierung auf hohe Verlustzuweisungen verdrängte mit wach-
senden Einkommen allmählich die vorerst noch dominierende Ertragsorienüc-
rung.^.?CT5O-i? au: yii?ap ..rj;iu*n • isö rjdfcdm-iM el*> loa-jöaiismA nsfo

Die erworbenen Miteigentumsanteile sind infolge der sehr unterschiedlichen
Beteiligungsobjekte und der verschiedenartigen Gesellschaft ertrage wenig
fungibel. Da sie nicht vertretbare Wirtschaftsgütcr darstellen, sind sie anders
als börsenfähige, in Wertpapieren verbriefte Rechte nicht leicht veräußerbar.
Man spricht in diesem Zusammenhang von einem "Nebenkapitalmarkt", in
dem freiberufliche Berater ebenso, wie sogenannte gewerblich tätige Vermö-
gensberater, heute oft "Allfinanzberater" genannt, inzwischen aber auch Ban-
ken und Versicherungen eingebunden sind/ ' ^ste» i

Bereits ab Ende der 60er Jahre wurde auf diese Weise jährlich mehr haften-
des Eigenkapital für Investitionen gezeichnet, als durch Neuemissionen von
Aktien über die amtlichen deutschen Börsen zusammenkam. Der Trend hat bis
heute ständig zugenommen/'' -.g. i,-<»j

vicr behandelte 1963 die "neuartige Form des Immobilien-Investments" noch allein un-
ter dem Gesichtspunkt der Ertragsohentierung. Er wog das FQr und Wider ab und sah die steuerlichen
Vergünstigungen nur als angenehme, bald überlebte und beseitigte Beigabe, s. A/e//eroH»icz, K. (1963),
S. 181. S. 186; s. hierzu Anlage 7 aus: Platow Brief Spezial, Nov. 1994, S. I; s a. //errma/in. H. J.
(1989), S. 97.

Die von der wirtschaftlichen Entwicklung geschaffenen neuen Formen von "ertragsorientierten
Kapitalanlagen" mit steuerlichen Anreizen bzw, "steuerorientierten Kapitalanlagen", deren positive
Erträge von untergeordneter Bedeutung sind, setzen bei dem Vertrieb der Anteilsrechte nicht nur
Kenntnisse des Kapitalmarkts, der VersicherungswirtschaA und der staatlichen und betrieblichen
Altersversorgung voraus; gute Kenntnisse des ESt-Rechts sind ebenso unerläßlich, wie Rechtskenntnis-
se und Kenntnisse des beruflichen Haftungsrechts. Insbesondere der Gesamtverband der deutschen
Versicherungswirtschaft versuchte bisher vergeblich, durch sein Berufsbildungswerk einen Ausbil-
dungsgang festzulegen. Nachdem zunehmend auch Banken und Versicherungen geschlossene Fonds
auflegen und das Versicherungsaufsichtsamt diesen Anlagen Deckungsstockfahigkeit verleiht, besteht
ein erhöhtes Interesse an einem funktionsfähigen Nebenkapitalmarkt. Die große Bedeutung, die Steu-
erkenntnissen für die Beratung der Kunden beim Erwerb zukommt kommt darin zum Ausdruck, daß
Banken mit Vorliebe Finanzbeamte für diese Zwecke abwerben. Dies zeigt die neuartige Funktion der
Finanzverwaltung, s. hierzu Cash. Beilage Nr. 6/93 v. Nov. 1993; ebenso Cash, März 1993, S. 24; i.
a. Kölnische Rundschau v. 24.5.1995, S. 6; s. Capital 10/93.

** Bereits für 1971 wurde der Absatz von Anteilen an Abschreibungsgesellschaften auf über 4 Mrd.
DM geschätzt. Der Absatz dieser Kapitalanlagen überschritt damit bereits zu dieser Zeit die Kapitalzu-
fuhrung an deutsche Aktiengesellschaften über die Börse mit 2.7 Mrd. DM ganz erheblich. Die Diffe-
renz hat sich dann im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau Berlins schnell vervielfacht, s. FAZ v.
28.12.1971; s. a. FAZ v. 4.4.73, S. 19, u. v. 5.4.73, S. 13;/?<W/e/\ A J., in: Ä<3<//er, A. J./ÄOU/JOC/I, A.
(1973), S. 32. Im Jahr 1994 setzten allein die 99 bekanntesten Fondsinitiatoren ein Investitionsvolu-
men von 26,6 Mrd. DM um, s. Cash 3/95, S. 45. 329 weitere Initiatoren machten keine Angaben.
Kleinere, nicht professionelle Gründungen durch Architekten und Berater kommen noch hinzu. Man
kann den Umsatz ohne Bedenken auf die doppelte Höhe hochschätzen.
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• Zur Gründung eines geschlossenen Investmentfonds wird zumeist in einem
Prospekt dem Zeichner eine seiner Progressionsstufe entsprechende "steuer-
orientierte Rentabilität" seiner Einlage versprochen. Diese errechnet sich nicht
nur aus der in den üblichen Angeboten zugesagten, durch die amtliche Veran-
lagung der Fondsgesellschaft festgesetzten anteiligen Verlustzuschreibung an
den Anteilseigner als Mitinhaber der Einkunftsquelle. Die steuerorientierte
Rentabilität des Anteils ist bei dieser Anlageform ebenso abhängig von der
vorgegebenen Höhe des Einkommens des jeweiligen Anteilseigners. Die Höhe
des Steuersatzes wird in Prospekten zumeist mit über 50% unterstellt."

Die Rentabilität ergibt sich immer erst aus der amtlichen Veranlagung des
Investors, in der die anteilige Verlustzuweisung zu der angestrebten Steuerent-
lastung führt Zwei Finanzämter müssen zur Erzielung der steuerorientierten
Rentabilität tätig werden: das Belcgenheitsfinanzamt der Verwaltung der
Fondsgcscllschaft. das die Verluste der Mitunternehmergemeinschaft durch
Bescheid mit Bindungswirkung amtlich feststellt und anteilig den Mitinhabern
der Einkunftsquclle zuordnet, und das Wohnsit/finanzamt des anteiligen In-
vestors, das diesen zur Einkommensteuer veranlagt. , , .;h v , ,. i-s,».

Für stcucroricnticrtc geschlossene Investmentfonds sind aus diesen Gründen
zur Erhöhung des Anreizes zum Anteilserwerb hohe vorverlegte Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten zur frühen Erzielung hoher Verlustzuweisungen
bereits in der Anlaufphase der Investition typisch geworden. Auf diesen Um-
stand wird in den Prospekten stets werbewirksam hingewiesen.^ .m. »i•_.••:. =•

Positive Erträge treten in den Hintergrund. Oft sind sie nur zur Abgrenzung
des Investments von Liebhaberei von Interesse.

Durch Vorverlagerung von Aufwandspositionen - Zinsen der Laufzeit von
Fremdmitteln, als "Damnum" bezeichnet, können z. B. ebenso wie Aufwen-
dungen für verschiedene Dienstleistungen mit steuerlicher Wirkung vorab
bezahlt werden - können auf diese Weise hohe Anlaufverluste erreicht werden,
was den Interessen der Anteilszeichner infolge frühzeitiger hoher Verlustzu-
weisungen entgegenkommt.

Denn hohe Verlustzuweisungen bereits im selben Jahr des Anteilserwerbs
können die vom Zeichner zu entrichtende Bareinlage so mindern, daß der
Beitritt mit geringer oder eventuell gar keiner liquiden Beanspruchung ver-
bunden ist. Hätte er den Anteil nicht gezeichnet, wäre ohnehin der gesetzlich
entstandene ungeminderte Steuerbetrag an das Finanzamt zu entrichten gewe-
sen. • . • •••••:> •••., .. . - , . • • . • • • : . , - • • . • ; . . ; • - •,.••.!;: f

" S. Anlagen 11 bis 13 und 15 bis 23.

" S. Anlagen 14. 15. 16, 17, 19,23, 24.
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Aus diesen Gründen werden von den Initiatoren derartiger geschlossener
Fondsgesellschaften die Verlustzuweisungen durch geeignete Dispositionen
gerade für das Beitrittsjahr so gestaltet, daß die für den Anteilserwerb erfor-
derliche, eventuell ratenweise fallige Barzahlung des Investors kurzfristig
durch Steuereinsparungen voll kompensiert oder sogar ein Liquiditätsüber-
schuß ausgelöst wird. •Hj>W'-

Von den Initiatoren der Fondsgesellschaften werden jedenfalls werbewirk-
sam bereits im Zeichnungsprospekt Einzahlungsvcrpflichlungcn der potentiel-
len Investoren so mit den vorausbestimmbaren Verlustzuwcisungcn abge-
stimmt und terminiert, daß jeweils - wenn überhaupt - nur eine sehr geringe
und jedenfalls kurzfristige liquide Beanspruchung des Beitretenden bewirkt
wird."

Daß durch den Beitritt eines Steuerpflichtigen zu einem geschlossenen In-
vestmentfonds infolge der ausgelösten Steuerprogression eventuell Steuer-
erstattungen oder Steuercinsparungen bewirkt werden, die die entrichtete Bar-
einlage oder deren fälligen Teilbetrag übersteigen können, vermag beim Nor-
malbürger als Laien zumeist Verständnisiosigkcit auszulösen.

Dieser Umstand ist nicht zuletzt auf den Aufbau des Einkommcnstcucrtarifs
zurückzuführen, der der Form einer Parabel angenähert, für einen Ledigen ab
5.616,— DM in zwei Stufen steil ansteigt und derzeit ab 120.084,-- DM bei
53% verharrt. Die Durchschnittsbelastung weicht dadurch bis zu Einkommen
von 120.084,-- DM stark von der Grenzsteuerbelastung ab, um sich danach
allmählich der Grenzbelastung von 53% zu nähern.**

Da die von Schmoller formulierten, für die Entstehung der modernen Ein-
kommensteuer grundlegenden Gesichtspunkte völlig vernachlässigt wurden,
fehlte in der Öffentlichkeit im Grunde bis in die 80er Jahre zumeist ein kriti-
sches Bewußtsein, das diese steuerbegünstigenden Regelungen als notgeborene
Ausnahmen beurteilt hätte.

Unabhängig von ideologischen oder sozialkritischen Grundhaltungen wurde
zur Zeit einer sozial-liberalen Koalition in den 70er Jahren in der Bundesre-
publik Deutschland vom Bundesministerium für Wirtschaft sogar der Werbe-
slogan "aus Steuern Vermögen schaffen" ersonnen,'" der zweifellos fortan das
ungute Steuerklima verstärkte, aber seither wegen seiner eingängigen Formu-
lierung in Werbeprospekten und Medien, durch Interessenverbände und Mak-
lerfirmen millionenfach Verbreitung fand. Zur Zeit völlig darniederliegcndcr

*' Als Beispiels. Anlage 16, 19, 24.

" § 32a Abs. 1 EStG v. 7.9.1990 i. d. F. v. 28.10.1990 •: . . • ;,

" ATreife, R., S. 283. JCre/fe war Vorsitzender des Finanzausschusses des Dt. Bundestages.

10 Hansen



t46 E. Eigentümlichkeiten der Besteuerungswirklichkeit seit 1949

Kapitalbildung über Börsenemissionen sorgten Steuervergünstigungen - wie
wir noch sehen werden - für ausgleichende Kompensation der Sparlücke und
lenkten vor allem die Investitionen in zurückgebliebene Sektoren ^

Tatsächlich führt der genannte Werbeslogan bei vielen Steuerbürgern bis
heute fortlaufend zu ärgerlichen Mißverständnissen: Verlustzuweisungen kön-
nen sich nämlich jeweils zur Rechtfertigung eines Investments nur dann der
Höhe nach genügend steuermindernd auswirken, wenn der Anleger über aus-
reichend hohe saldierungsfähige Einkünfte aus anderen Quellen verfügt. Denn
unabänderlich gilt: nur mit steigendem anderweitig verdientem Einkommen,
also mit zunehmender Steuerprogression, gewinnt die Verlustzuweisung über-
haupt an Bedeutung.

Als Faustregel gilt: Das zu versteuernde Einkommen des Investors sollte im
konkreten Fall nach Abzug der Verlustzuweisung der Höhe nach noch einer
marginalen Slcucrbclastung von mindestens 40% unterworfen sein, um das
Investment rentabel /u erhalten. Für Steuerpflichtige, bei denen die Spitzenbe-
lastung des /.u versteuernden Einkommens einem niedrigeren Grenzsteuersatz
als 30% unterworfen ist. rechnet sich im Normalfall die steuerorientierte Kapi-
talanlage nämlich nicht mehr. Sie belastet den Investor sogar zumeist zusätz-
lich durch Entzug von Liquidität, wie sich leichl errechnen Jäßt. Die mit ver-
minderter Höhe des zu versteuernden Einkommens schnell absinkende Pro-
gression hat dann den Effekt, daß die Renditerechnung infolge sinkender
Steuercntlastung im Vergleich mit einer konventionellen Anlage, etwa durch
Erwerb festverzinslicher Wertschriften, wegen der entzogenen Liquidität ne-
gativ ausfallt."

Die Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten, die die Höhe der begehrten
Vcrlustzuweisung eines Engagements in geschlossenen Investmentfonds we-
sentlich bestimmen, lassen sich grob in Aufwendungen für die Dienstleistun-
gen des Initiators, für Mietgarantien, für Bürgschaften zur Beschaffung des
Frcmdkapitals. für Treuhandgebühren, für Beurkundungen einerseits und für
die Verzinsung des Fremdkapitals und Abschreibungen einschließlich Sonder-
abschreibungen andererseits aufgliedern.

Die erstgenannten Positionen, die Dienstleistungen der Verwaltung enthal-
ten, betreffen Kosten, die bei einem Direkterwerb oder eigener Herstellung des
Objekts nur sehr vermindert entstehen würden. Fachleute nennen diese Auf-
wendungen, mit denen sich die Verwaltungen entgelten lassen, "weiche Ko-
sten".

'" D i e s g i l t fur d i e Z e i t b i s u m 1 9 8 0 . G e m e i n t ist h a f t e n d e s E i g e n k a p i t a l • / > ; ,.,»j.•"..£'. ^ *•

" Z u r A n l a g e s t r a t e g i e s W i r t s c h a f t s w o c h e 1 9 9 5 . S . 1 2 0 . u t •_• / ti -••• v.'> • ".*: • :• , . "
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i Die Finanzverwaltung anerkennt sie als anteilig zurechenbare Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten nach ergangenen Erlassen nur bis zu einer Höhe
von 25% des Gesamtengagements. Ein Überschußbetrag wird als überhöht
anteilig den abschreibungsfahigen Anschaffungskosten zugerechnet.**

, Zu den für die Höhe der Verlustzuweisungen wichtigen Aufwendungen ge-
hören die Zinsen für die aufgenommenen Darlehen als Fremdmittel der Fi-
nanzierung, zu denen auch ein eventuell vereinbartes Damnum zu rechnen ist
Als wichtigste Aufwandsposition sind die Abschreibungen und die als Sonder-
abschreibungen gewährten Steuervergünstigungen zu bezeichnen. Diese sind
zumeist der Höhe nach vom Gesetzgeber sachlich, räumlich und zeitlich diffe-
renziert vorgesehen, wobei obendrein innerhalb eines Zeitrahmens von der
periodengerechten Zuordnung abgesehen werden darf"

Für die konkrete Höhe der anteiligen Verlustzuwcisung an die Investoren ist
die Relation der aufgenommenen Fremdmittel zu den Aufwendungen für die
gesamten Anschaffungs- oder Herstellungskosten des abnut/.barcn Investment-
objekts von ausschlaggebender Bedeutung. In diesem Zusammenhang spricht
man von der "Hebelwirkung" des Frcmdmittelcinsatzcs. Denn: Die Abschrei-
bung auf ein abnutzbarcs Objekt findet zwar eine Grenze in den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten; ein Unternehmen, das eine Investition teilwei-
se fremdfinanziert - und das ist die Regel -. kann jedoch für dieses Wirt-
schaftsgut, bezogen auf den Einsatz von Eigenmitteln, entsprechende Buchver-
luste von über 100% der Einlagen geltend machen.'' Das hat große Auswir-
kungen, die dem Laien leicht verborgen bleiben können.

Die Höhe der auf das Eigenkapital entfallenden prozentualen Verlustantcilc
ist nämlich abhängig von der Relation des Betrages der Gesamtfinanzicrung
zu dem Eigenkapitalanteil an demselben.

Besonders wichtig ist es zu berücksichtigen, daß jeder Anteilszeichner bei
Verfolgung seiner steuerlichen Interessen nach Abstimmung mit der Fonds-
verwaltung durch eine Refinanzierung seiner übernommenen Bareinlage von
der skizzierten Hebelwirkung in sehr weit gespannten Grenzen zusätzlich

" BdF-Schr v 31.8 1990 - IV B 3 - 2253- 49/90, in: BStBI. I, S. 366; BFH U. v. 1.11.1994 IX R
82/91. in: DStR 1994. S. 931.

" Nach § 7b Abs. 3 EStG und § lOe Abs. 3 EStG können die gewährten Sonderabschreibungen bis
zum 4. Jahr nach Fertigstellung oder Anschaffung des Objekts nachgeholt werden. Nach § 4 Abs. 2
FördG können die Sonderabschreibungen innerhalb der ersten 5 Jahre der Herstellung oder Anschaf-
fung beliebig verteilt und unter Umstanden sogar bereits im Jahr der Anzahlung geltend gemacht
werden.

Zur sogenannten "Hebelwiricung" s. Anlagen 9.11. -•" " • — " •
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nochmals Gebrauch machen kann. Im Grunde kann er daher die Höhe der
Verlustzuweisung weitgehend selbst bestimmen.'*

Diese Möglichkeit ergibt sich schon aus dem Umstand, daß jeder Anteils-
zeichner steuerrechtlich als selbständiger Mitunternehmer gilt.

Gegebenenfalls sind seine spezifischen Beteiligungsdaten auf einem Sonder-
kapitalkonto einer Sonderbilanz der Gesamthandsgemeinschaft buchmäßig zu
erfassen oder in deren Aufzeichnungen zu vermerken."

Gegen Gestaltungen, die zu übertriebenen Verlustzuweisungen ohne Aus-
sicht auf einen letztendlichen Totalüberschuß des Investments fuhren bzw.
gegen solche Konstruktionen, die dem Anteilszeichner ermöglichen, saldie-
rungsfahigc Vcrlustanteilc bis zur Beendigung der Mitgliedschaft durch eine
steuerbegünstigte oder gar steuerfreie Veräußerung der Beteiligung zu erzie-
len, hat die Finanzvcrwaltung durch Erlasse im Anschluß an ergangene Fi-
nan/.rcchtsprcchung Barrieren zu errichten versucht. In einer Richtlinie wird
der Grundgedanke der steuerlich als nicht relevant beurteilten Liebhaberei zur
Eindämmung von Mißbräuchen als Regelungsgesichtspunkt herangezogen.
Darauf werden wir noch eingehen."

J

•,•_•/. IV. Umfang der Steuervergünstigungen und Höhe
-•;•}•.,- v . ' : •.!.: d e r S t e u e r v e r m e i d u n g J - Ü V

Seit 1950 haben sich zahllose Investoren zu kleinen und größeren Gemein-
schaften zusammengeschlossen. Ihre Organisationsformen reichen von losen
Formen nach bürgerlichem Recht bis zu spitzfindigen Konstruktionen nach
Handelsrecht. Aus verschiedenen Gründen erfreute sich die Kommanditgesell-
schaft besonderer Beliebtheit, wobei als Komplementärin eine GmbH vorgese-
hen wird.™

Steuervergünstigungen kam für Investitionen von geschlossenen Investment-
fonds in den verschiedensten Sektoren der Wirtschaft eine entscheidende Rolle
zu. Darüber hinaus bildeten sich jedoch auch viele Gemeinschaften zur Aus-
nutzung allgemeiner steuerlicher Vorschriften, denen kein eigentlicher Förde-
rungscharakter eigen war.

S. hierzu die Anregungen in den Anlagen 14, 15, 21; s. a. Anlage 11. '

" BFH U. v. 14.5.91 VIII R 31/88, in: BStBl. II, S. 167; dazu: BdF-Schr v. 20.2.92 - IV B 2
2241« - 8/92, in: BStBl. I 92. S. 123.

" BdF-Schr. v. 23.7.92 - IV B 3 - S 2253 - 29/92, in: BStBl. I 1992, S. 434. "

" ÄOH/JOCÄ in: Ä<J<««r, A. J./Äan/xicA, A. (1973), S. 47. . . . , - . - • •
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Dabei ist den Gemeinschaften zur Errichtung von Baulichkeiten als soge-
nannten geschlossenen Inunobilienfonds mit sehr unterschiedlichen Konzep-
tionen zumeist steuerlich eine Sonderstellung eingeräumt worden.

Bei Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen standen /.umeist folgende
Zwecke im Vordergrund: Die Errichtung von Mictwohngrundstücken, von
Eigentumswohnungen, von Eigenheimen, von Hotclncubautcn. von Kranken-
häusern, von Rehabilitationskliniken, von Gewerbebauten, von Gewerbeparks,
von Einkaufszentren, von Schiffsncubautcn und vielen weiteren Branchen-
gruppen

Hinzugetreten sind gegen Ende der 70er Jahre geschlossene Investment-
fonds, die sich der bloßen Finanzierung von konkreten Objekten durch Im-
mobilien- oder Mobilienleasing an einen Lcasingnchmcr als Betreiber widme-
ten und dabei als Eigentümergemcinschaftcn die Steuervergünstigungen in
Anspruch nehmen konnten."

Hierbei handelt es sich etwa um Anschaffung bzw. Herstellung und Vcrlea-
sen von Frachtcontainern, von Containerlinicnschiffcn. von Maschinenanla-
gen. Baugerätschaften. Bürogebäuden etc.

Private Steuervergünstigungen in Anspruch nehmende sogenannte Ab-
schreibungs- oder Verlustzuweisungsgesellschaften finanzieren neuerdings als
Immobilien-Leasingfonds sogar öffentlich-rechtliche Amtsgebäude, wie etwa
Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit (BA Neuruppin. Magdeburg und
Riesa bei Dresden), eine Justizvollzugsanstalt (Berlin-Wilmersdorf), ein Kul-
turzentrum (München-Gasteig), ein Finanzamt (Neuwied), je ein Rathaus in
Erfurt und Glochau, das Polizeirevier Leipzig-West, das Amtsgericht in Halle,
das zentrale Mahngericht des Landes NRW in Hagen, das Finanzamt Alten-
burg/Thüringen und in Esslingen, das Landgericht in Sachsen-Anhalt, öffent-
liche Abwässerentsorgungsanlagen im Havelgebiet, öffentliche Heizkraftwerke
und Energieerzeugungsprojekte in den neuen Ländern. Trink- und Abwasscr-
anlagen des Zweckverbandes Beilrode Arzberg bei Torgau und vieles mehr.
Bei einem einzigen Initiator liegen noch Anfragen von Gemeinden und Städ-
ten mit einem Gesamtvolumen von über 500 Mio. DM für Infrastrukturfonds
vor.«' _,_... , , . . , . _ . . , . . ...... , ^ „ . , ;,,.., . . . . .

Sogar über einen Mobilien-Leasing-Fonds zur Finanzierung eines komplet-
ten Intercity-Expreß zum Betrieb durch die Deutsche Bahn AG wird derzeit
nachgedacht, nachdem gute Erfahrungen mit dem steuerbegünstigten Verlea-

H , Immobilien-Leasing. Referat anläßlich der Fachtagung der Steuerberater am
13.11.1979 im Industrie-Club, Düsseldorf, Manuskript S. 51; s. a. äorc/ewn, A. (1989), S. 975.

" Hierzu: Cash Nr. 3. Mai I995.S. 124 u. Nr. 6, S. 151. auch: Wirtschaftswoche Nr. 9/95, S. 19.
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sen von Airbus-Fluggeräten an eine Tochtergesellschaft der Deutschen Luft-
hansa AG gemacht wurden."

Die Deutsche Lufthansa AG gründete inzwischen eine Tochtergesellschaft
als GmbH mit der Bestimmung, geschlossene Mobilien-Leasingsfond zu ent-
wickeln und als Komplementär^ zu betreuen, um die Finanzierung von Flug-
zeugen fiir den eigenen Betrieb zu erleichtern." »W.'i I

Zweck dieser Konzerntochter ist es, geschlossene Fonds in der Rechtsform
von Kommanditgesellschaften zu gründen und als Komplementärin mit be-
schränkter Haftung zu verwalten, um nach erfolgter Zeichnung des vorgesehe-
nen haftenden Eigenkapitals durch anlagesuchende Kommanditisten bei Auf-
nahme von weiteren Bankdarlehen durch die Gesamthandsgesellschaft ein
Airbus-Fluggerät zu erwerben und sodann unter Ausnutzung der ausgelösten
Hcbelwirkung des Einsatzes von Fremdkapital kostengünstig an die Deutsche
Lufthansa AG vcrleascn zu können. ;,*m-.sajU K,-.%'«?

Dabei ergibt sich für die Anteilszeichner als die formellen Miteigentümer
des verlcasten Wirtschaftsgutes einerseits und die Deutsche Lufthansa AG
andererseits wegen der in § 82 k EStDV normierten Sonderabschreibungen als
Steuervergünstigungen eine wirtschaftliche Symbiose: Eine weit über dem
Marktzins liegende Rentabilität der Bareinlage der Mitinhaber der Einkunfts-
quellc kann bei vernachlässigbarem Risiko mit äußerst kostengünstigen Lea-
singraten der Leasingnehmerin bei Verbesserung von deren Liquidität und
Bilanzstruktur kombiniert werden. ._,. . . ...., ...*,.,--. */•• ..; t .,.,•'

Der Zeichner erwirbt dabei eine ertragsorientierte steuerbegünstigte Kapital-
anlage. Obgleich nicht Eigentümerin von Gegenständen ihres im Grunde
betriebsnotwendigen Anlagevermögens vermag die Fluggesellschaft als Lea-
singnehmerin andererseits, sich indirekt Anteile an den Steuervergünstigun-
gen der nur formalen Miteigentümer des Leasinggutes in Form von hohen
Verlustzuschreibungen und Steuerersparnissen durch preisgünstige niedrige
Leasingraten nutzbar zu machen.

Die Abwicklung der Gründungs- und Anlaufphase eines größeren geschlos-
senen Investmentfonds, auch "Abschreibungs- oder Verlustzuweisungsgesell-
schaft" genannt, erfolgt zumeist etwa nach folgendem Schema:

Initiatoren konkreter Investmentvorhaben, zu denen heute oftmals auch
Banken und Versicherungen rechnen, entwerfen die Satzung einer Bruchteils-

" Wirtschaftswoche Nr. 21 v. 20 5.94. S. 117. Cash Nr 3/1994, S. 116; Weh am Sonntag v.
12.2.95, S. 36; s. ßorrfewm. A. (1989), S. 975.

" Cash Nr. 3/1994, S. 117; Beteiligungsangebot an einem Flugzeug-Leasingfonds der Lufthansa
Leasing GmbH & Co. Charlie-Echo KG-Fondsgesellschaft, Anlage 22. • . ; , j , j . - , ; •



'*"''•" fV Umfang der Steuervergünstigungen <• » ' ISI

gemeinschaft. Gesamthandsgemeinschaft nach BGB oder einer Kommanditge-
sellschaft, stellen den Komplementär und/oder Geschäftsführer und fertigen
Prospekte mit Musterberechnungen der wirtschaftlichen Daten des vorgesehe-
nen Investments.

Diese enthalten die wesentlichen Angaben, wie Firma und Sitz des Initiators
und der gegründeten Fondsgesellschaft, desgleichen des Plazierers. Angaben
zur Branche des vorgesehenen Fonds. Daten zum geplanten Investition- und
Plazierungsvolumen, Mitteilungen zur Beteiligungsform, zur Mindestbeteili-
gung sowie Auskünfte über erwartete Ausschüttungen und vor allem über zu
erwartende Verlustzuweisungen und deren zeitlichen Rahmen." *"*<

Die Initiatoren fuhren dann zumeist als abzurechnende Dienstleistung durch
eine Tochter-GmbH, gegebenenfalls als Komplementäre mit gcringstmögli-
chem Eigenkapitaleinsatz, die Geschäfte der Fondsgcscllschaft

Prospekte für Zeichner von Anteilen mit Aufforderungen zum Beitritt wer-
den dann an einen eigenen Vertriebsapparat (Strukturvertrieb) abgegeben und/
oder über Banken. Versicherungen, steuerberatende Berufe. Anlagcbcrater,
über Zeitungsanzeigen und sonstige Medien in Umlauf gebracht.

Als Beispiel zur Erläuterung des geweckten Interesses bei den Zeichnern
soll nachfolgend als Beispiel ein kirchensteuerpflichtiges Ehepaar mit einem
zu versteuernden Einkommen von 480.000.- DM unterstellt werden, das
einen Fondsanteil von 100.000.- DM zeichnet. Die in dem Prospekt vorausge-
sagte Verlustzuweisung soll für die ersten drei Veranlagungsjahre insgesamt
240% betragen, wobei der Schwerpunkt wie üblich im ersten Rumpfjahr der
Zeichnung zu erwarten ist. Die gezeichnete Bareinlage von 100.000,- soll in
zwei Raten in den Jahren 1995 und 1996 zu zahlen sein.

Folgendes Ergebnis läßt sich dann bezüglich der Einkommensteuer der un-
terstellten Eheleute für die Folgejahre ab dem 1.1.1995 voraussagen:

Insoweit das zu versteuernde Einkommen 240.084,-- DM übersteigt, entsteht
nach dem ab 1.1.1995 gültigen Gesetzestext gemäß § 32 a Abs. 1 Ziff. 4 EStG
ein Steuerzugriff von 53%. Hinzu kommen noch gemäß § 4 i. V. m. § 3 SoIZG
ein Zuschlag von 0,075 x 0,53% und dazu noch die Kirchensteuer nach den
Vorschriften der Länder von 0,09 x 0.53%. Insgesamt besteht mithin in unse-
rem Beispiel eine Steuerbelastung der letzten 240.000.-- DM des zu versteu-
ernden Einkommens in Höhe von 61.745%, also ca. 61%. Das führt zu fol-
gender Steuerentlastung nach Zeichnung:

" In der Fachzeitschrift Cash werden die Initiatoren jeweils mit diesen Angaben der einzelnen auf-
gelegten Fonds aufgelistet, s. z. B. Cash, Heft 6/94, S. 110.
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Für die Zeichner des Anteils in Höhe von 100.000,- DM errechnet sich für
die ersten drei Kalenderjahre ab 199S als Besteuerungsabschnitten eine Ver-
lustzuweisung von 240% von 100.000,- DM, also von 240.000,- DM. Dieser
anteilige fiktive Verlust aus dem Investment fuhrt für das unterstellte Ehepaar
zu einer Ersparnis von 240.000,- DM x 0,61 = 146.400,- DM. Das heißt, die
Investoren erhalten in den ersten drei Jahren, also in der Anlaufphase des
Investments, durch Stcuercinsparungcn bei der Einkommensteuer, beim Soli-
daritätszuschlag und bei der Kirchensteuer 46 400,-- DM mehr, als die einge-
zahlte Bareinlage, von ihrem zuständigen Wohnsitzfinanzamt durch Anrech-
nung oder in bar erstattet.

Ihr Vermögen wurde mithin in der Privatsphäre um 146.400,— DM ver-
mehrt, da bei Unterlassen des Beitritts der Betrag von 100.000,- DM als von
Gesetzes wegen entstandene Steuern an das Wohnsitzfinanzamt hätte abge-
führt werden müssen

Die gezeichnete Bareinlage, die oftmals erst in Raten innerhalb von zwei
Bcstcucrungsabschnittcn zur Zahlung fallig wird, fließt im Beispielsfall also
innerhalb desselben Zeitraums wieder an die Zeichner zurück, so daß eine
effektive liquide Belastung nicht oder nur geringfügig und - wenn überhaupt -
nur kurzfristig gegeben ist.

Im übrigen wurden die Zeichner in dem vorstehenden Beispiel anteilige
Miteigentümer eines Wirtschaftsgutes, das später als Einkunftsquelle zu Er-
trägen und darüber hinaus einmal zu einem Veräußerungserlös führen wird.

Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß ein späterer Veräußerungsgewinn,
der auch eine Abfindung sein kann, sofern der Anteil in der Privatsphäre des
Beteiligten gehalten wurde, steuerfrei vereinnahmt wird, wenn es sich nicht
um Einkünfte aus dem Betrieb eines Gewerbes handelt. In diesem letzteren
Fall greift eine Ermäßigungsvorschrift, die eine Besteuerung zum halben Ta-
rifsatz vorsieht."

Im übrigen wird von den Fondsverwaltungen stets Vorsorge getroffen, daß
die Zeichner nach Entrichtung ihrer Bareinlage - wenn überhaupt - nur ge-
ringfügig zur Liquidität des Unternehmens beitragen müssen, daß also die

9: OS

" Die Fondsinitiatoren achten darauf, daß die Fonds möglichst als rechtliche und wirtschaftliche
Eigentümer ausschließlich vermögensverwaltend 14tig werden. Da die Einkünfte in diesem Fall als
Überschuß der Einnahmen über die Werbungskosten und nicht durch Bestandsvergleich zu ermitteln
sind, ist ein anfallender Ycriußcrungsgewinn in der Vermögenssphäre der Mituntemehmer angesiedelt.
Er gehört dann nach § 2 Abs. 2 Ziff. 2 EStG nicht zum steuerbaren Einkommen. Ist das nicht erreich-
bar, da die Gemeinschaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt, kommt die Tarifbegünstigung nach §
34 Abs. 1 EStG inirage. . - - - - -.-,..• : ; - ...;,<
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Annuitäten für den Fremdmitteleinsatz und die sonstigen Aufwendungen nach
Ende der Investitionsphase durch laufende Einnahmen gedeckt werden.**

Zusätzlich achten die Fondsverwaltungen auch darauf, daß in den vorgeleg-
ten Kalkulationen zur Rentabilität des Investments die Vorausberechnungen
"ein positives Gesamtergebnis der voraussichtlichen Vermögcnsnut/ung durch
den Steuerpflichtigen und seinen Gesamtrechtsnachfolger oder einen unent-
geltlichen Einzelrechtsnachfolger" erkennen lassen ** Nach Verwaltungsricht-
linien ist dabei von einer tatsächlichen Nutzungsdauer von 100 Jahren bei
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung auszugehen. Anders als bei
Einkünften aus Gewerbebetrieb ist dabei ein Veräußerungsgewinn nicht zu
berücksichtigen.

Ist die Vorauskalkulation in dieser Hinsicht nicht zufriedenstellend, kann
die Finanzverwaltung nach ergangenen Erlassen Liebhaberei unterstellen.
Verluste und auch Gewinne können dann von der Verwaltung steuerlich als
i r r e l e v a n t b e h a n d e l t w e r d e n . ;,?.-,;/,Yi<nci<iK{riV i ü b ;iiau.Lt.%<:: M.-J»3«V irr- • .<),*

Für die Finanzverwaltung soll bei der Prüfung jeweils der "Beweis des ersten
Anscheins" genügen* Initiatoren begnügen sich daher zumeist mit einer
Übersicht, die zehn Jahre nicht überschreitet. Nur sofern eine Aufgabe der
Beteiligung zweifellos als bereits zu einem Zeitpunkt eingeplant ist, "zu dem
ein Überschuß der Einnahmen über die Werbungskosten eindeutig noch nicht
erreicht sein wird", darf die Finanzverwaltung nach dem Erlaß Liebhaberei
unterstellen, da eine Absicht zur Einkunftserzielung dann klar ersichtlich fehlt
und das Investment nur fiktive Verluste produzieren soll.** . ' : . ; . : • •

Es ist leicht zu durchschauen, daß die Finanzverwaltung mit der praktischen
Überwachung dieser Verwaltungsanweisungen völlig überfordert wird, zumal
viele spitzfindige juristische Einwendungen wegen des Umstandes, daß un-
überprüfbare mentale Dispositionen zum Tatbestandsmerkmal gemacht wer-
den, möglich sind. Wer weiß schon im voraus, wie hoch Mieten in zehn Jah-
ren anzusetzen sind. Letztlich darf sich der Steuerbürger irren.

Daher werden viele Fondsgesellschaften zur Errichtung von Mietwohn-
grundstücken oder deren Sanierung heute stillschweigend so konzipiert, daß
der Gebäudekomplex zu dem Zeitpunkt des Endes von Verlustzuweisungen
durch Errichtung eines von vornherein vorgesehenen Aufteilungsplans in
Eigentumswohnungen und Teileigentum umgewandelt werden kann.

" Hierzu A n l a g e n 16 . 19 , 2 3 u n d 2 4 . ...<• ,-,....•;. .- , ,^ - •; ,.i. ..,.;.• ,..,;„: .̂. ^ ,,,, . ^ < ;

" B d F - S c h r v 2 3 . 7 9 2 - IV B 3 - 2 2 5 3 - 2 9 / 8 2 , in: B S t B I I, S 4 3 4 . ' •- • ^ i-s«-^-- • '

*' BFH-U. v. 25.7.84, in: BStBI. II 1984, S. 7 5 1 ; wie Anm. 66. ' '*" " ' ' '

" BdF-Schr v. 23.7.92 - IV B 3 - 2253 - 29/82, in: BStBI. I, S. 434. \ ' *
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Die Anteile der Beteiligten sollen dann nach stillschweigendem Einver-
ständnis in Sondereigentum eingetauscht werden, wobei unterschiedliche Be-
teiligungswerte durch Barausgleich verrechnet werden.

Dieser Vorgang wird sich dann in der Vermögenssphäre der Beteiligten, al-
so steuerfrei abwickeln Die besondere Marktfähigkeit von Eigentumswohnun-
gen bringt dann ganz erhebliche steuerfreie Vermögensmehrungen mit sich.

Eine Überwachung der Abgrenzung zur Liebhaberei durch die Finanzver-
waltung scheitert bereits daran, daß nach Ende der Verlustzuweisungen pas-
sende Teilbeträge der Fremdmittel vom Zeichner zurückgezahlt werden kön-
nen. Sie haben ihre Aufgabe, als Hebelwirkung zu dienen, erfüllt. Durch Ge-
samtrechtsnachfolge oder durch eine unentgeltliche Zuwendung kann dann
eine Antcilsübcrtragung erfolgen, die Sachverhalt und Zuständigkeit der Be-
hörde verändert. Der Zcitablauf tritt hinzu und begünstigt ein einträgliches
Verwirrspiel Das Finanzamt kann die Zusammenhänge schwerlich aufklären
und hat wegen Beachtung der Verjährungsvorschriften kaum Handhaben zur
steuerlichen Richtigstellung.

Dabei ist festzustellen, daß die in unserem Beispiel unterstellte Verlustzu-

neswegs ein utopisches, nicht repräsentatives Beispiel darstellt. Letztendlich
kann dieser Sachverhalt auch unabhängig von Prospektangaben von dem ein-
zelnen Zeichner durch eine Refinanzierung des übernommenen Anteils ge-
schaffen werden.*' Der Zeichner muß nur darauf achten, daß er dabei nicht
überzieht und dadurch für die Finanzverwaltung unwiderlegbar den Eindruck
entstehen läßt, daß der für die Abgrenzung zur steuerlich nicht relevanten
Liebhaberei geforderte Totalüberschuß der Einnahmen über die Aufwendun-
gen während der Lebensdauer des Investments erkennbar nicht eintreten kann.

Zwar überwiegen in den Fachzeitschriften Angebote zur Zeichnung von
Anteilen an geschlossenen Immobilienfonds, die Verlustzuschreibungen von
unter 200%, ja auch vielfach unter 100%, bezogen auf die Bareinlage, zusi-
chern, für die Vielzahl der tatsächlichen Vorgänge sind diese Objekte jedoch
nicht typisch.™ .̂ .....,,_, ,,^>--«!iv ? i ^ > * •'••>ir*f- tf^tfv fef>O'r;-,:.>M^,n';a

Initiatoren von Investmentfonds bieten oft ihre Vermittlungsdienste für derartige Refinanzierun-
gen von Anteilen bei Zeichnern an. Der Prospekt wirft dann in der Regel eine Altemativrechnung mit
den höheren Verlustzuschreibungen aus. Bei den finanzierenden Kreditinstituten handelt es sich oft um
Banken, die das Investment vorgeprüft haben. Gelegentlich wird sogar vorgesehen, das refinanzierende
Darlehen durch eine Hypothek an dem Objekt abzusichern. Ein derartiges Beispiel werden wir noch
kennenlernen. Das Darlehen bleibt trotz der Absicherung eine private Verpflichtung des Zeichners, für
das die Gesamthand nur haftet s. hierzu Anlage 14. 15. 21b, 24.

™ Hierzu die Aufstellung in Cash Nr. 6/94. S. 110. in der 142 Beteiligungsobjekte vergleichsweise
aufgelistet werden. Die in Spalte 10 aufgeführten Verlustzuweisungen zeigen zwar zumeist das Ange-
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Denn bei diesen Aufstellungen geschlossener Fonds, die steuersparende
Kapitalanlagen offerieren, handelt es sich durchweg um professionelle Anbie-
ter, die Beteiligungen an Plazierungsvolumcn von bis zu 1.8 Mrd. DM mit
Investitionsvolumen von gleicher Höhe bei einem breiten Publikum unterbrin-
gen wollen. Die Initiatoren richten sich dabei an eine Öffentlichkeit mit laien-
haften Kenntnissen des Steuerrechts, die täglich von superklugen mißver-
ständlichen Informationen über steuersparende Investitionen überschüttet
wird."

Das Investitionsvolumen der einzelnen öffentlich angepriesenen Fonds liegt
selten unter 15 Mio. DM. So ist es verständlich, daß es sich zumeist um In-
vestments handelt, die sich gut vorzeigen lassen und bei denen die Initiatoren
durch ansehnliche Anschaffungspreise, stattliche "weiche Kosten" und die Ab-
rechnung weiterer reichlich dotierter eigener Routinedienstleistungen und zu-
sätzlich noch in jedem Einzelvorgang wegen der Größenordnung überhöhten
eigenen Aufwand und hohe Gewinne einkalkulieren können

Diese von Verwaltungsaufwand aufgeblähte Grundbclastung begrenzt zur
Aufrechterhaltung einer nach Abschluß der Verlustphase später erforderlichen
Rentabilität des Investments die Höhe des Einsatzes von Fremdmitteln und
damit die den Anleger durch die erhöhte Verlustzuweisung begünstigende
Hebelwirkung."

Wenn dennoch der Absatz dieser Fondsanteile sehr hoch ist, so zumeist
weniger aus rational nachvollziehbaren Gründen. Es ist zum Statussymbol
geworden, steuersparende Kapitalanlagen zu erwerben, selbst dann, wenn sich
der Erwerb im Vergleich mit dem Kauf von Effekten nicht rechnet. Viele
schichten dafür sogar ihr Kapitalvermögen um und wollen nicht glauben, daß
sie sich dabei verschlechtern. Der Steuerberater tut gut daran, nicht allzu
nachhaltig auf diesen Umstand aufmerksam zu machen, um keinen Mandan-
ten zu verlieren. Es macht nun einmal viele zumeist qualifizierte Anleger

bot von Anteilen als ertragsorientierte Kapitalanlagen; der Zeichner vermag aber durch eine entspre-
chende Refinanzierung aus dem Engagement ein steuerorientiertes Investment zu machen. Dabei lind
nur einige steuerliche Besonderheiten zu beachten.

" Aufstellung in Cash, Nov. 94, S. 110: "142 Fonds zum Steuersparen". Wenn die Zeitschrift in
dieser Aufstellung des Investitionsvolumen der genannten Initiatoren für 1994 auf 12,3 Mrd. DM
schätzte, so berichtigte sie im Heft 3/95. S. 43. die Angabe dahingehend, daß im Jahr 1994 allein die
bekanntesten 100 Initiatoren 26.6 Mrd. DM umsetzten.

™ Daß die Zeichnung von Beteiligungen gerade an diesen zumeist sehr großen ertragsorientierten
Fonds erstaunlich hoch ist, kommentiert der kritische Platow-Bnef mit der Bemerkung, daß viele
Vertriebe offenbar "über ein hinreichend dämliches Publikum verfugen", s. Platow-Brief Spezial, Nov.
1994, S. 10. Das ist gewiß übertrieben. Viele Bürger suchen eine breite Vermögensstreuung. Sie sehen
im Miteigentum an Sachvermögen über eine Gesamthandsbeteiligung. wie bereits A/e//erowicz, einen
Schutz von inflationären Entwicklungen, s. A/eüerowicz, K. (1963), S. 184, aber: Capital 10/93. ,,..,
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stolz, kleiner Miteigentümer eines wieder aufgebauten Hotels zu sein, in dem
Kaiser Wilhelm II. verkehrte und das höchsten internationalen Ruf genoß.
Eitelkeit hat ihren Preis. Dafür verzichtet mancher gern auf herkömmliche
ertragbnngendc und fungible Anlagetitel mit marktüblicher Rentabilität." ..

Repräsentativ sind fur die hier verfolgten Gesichtspunkte die unzahligen,
nicht öffentlich werbenden, völlig unbekannt bleibenden kleinen und mittleren
Gemeinschaften, die sich durch andere Absatzkanäle in vielen Beratungspra-
xen konstituieren und auf diese Weise ohne überreizten Kostenapparat aus-
kommen. Sie bleiben der Öffentlichkeit verborgen, da sie allein aus den Akten
der zur Verschwiegenheit verpflichteten wirtschafts-, rechts- und steuerbera-
tenden Berufsträger ersichtlich sind. Statistiken gibt es hierzu nicht. ^

Bei diesen Investitionen, die von Gemeinschaften, aber auch von Einzelper-
sonen getätigt werden, ergeben sich Vcrlustzuweisungen, die sich in der An-
laufphasc oft auf weit über 400% der Bareinlage oder der eingeflossenen Ei-
genmittel kumulieren "

Die Verluste lassen sich als Folge der gesetzlich gestatteten Vorwegnahme
der Sonderabschreibungen dabei so verlagern, daß bereits spätestens im zwei-
ten Bestcucrungsabschnitt die Bareinlage von der eingefahrenen Steuererspar-
nis erheblich überschritten wird. Dann werden bei Ende des Ansatzes von
Sonderabschreibungen, also nach 10 Jahren, infolge guter zu erwartender
Erträge steuerliche Überschüsse erzielbar. ™ :.•? ->;•, oA :;, -s . ,;!:.» iVr.v.

Zumeist handelt es sich bei diesen Objekten um Sanierungsvorhaben von
alten Mietwohngrundstücken und Gewerbebauten in Berlin und den neuen
Bundesländern. Wegen ihrer Lage in der Nähe von Industriezentren und guter
verkehrsmäßiger Anbindung stellen diese nach Erneuerung eine gesicherte

™ Der vom größten deutschen Initiator mit einem Kommanditkapital vom 425 Mio. DM zum Wie-
deraufbau des Hotel Adlon am Brandenburger Tor in Berlin aufgelegte geschlossene Investmentfonds
wird bei Verlustzuschreibungen von 38.45% des Zeichnungsbetrages als "hochrentable und vor allem
sichere" Immobilicnanlage angeboten. Platows nüchterne und überprüfbare Zahlenangaben weisen
entgegen vielen Gutachtern und Prufsiegeln überzeugend das Gegenteil aus. Letztlich befördert das
klug einkalkulierte Interesse an Statussymbolen das Geschäft und zugleich auch den Wiederaufbau, s.
Platow Brief Spezial, Nov. 94, S 11. s. a. Cash 1/95, S. 123; s. Anlage 28.

Hierzu: Anlage 24. Es handelt sich bei dem Beispiel um das Angebot zur Beteiligung an einem
kleinen Fonds, der den Erwerb und die umfassende Modernisierung eines 1905 errichteten Mietwohn-
grundstücks guter Bausuhstanz in Berlin-Wedding zum Zweck hat. Initiator ist ein Bauingenieur.
Treuhanderischer Verwalter ist eine SteuerberatungsgesellschaA. Weiche Kosten sind vernachlässig-
bar.

" Im Falle des vorstehenden Beispiels betragt das Investitionsvolumen nur 11,15 Mio. DM. Für
große Initiatoren rechnet sich das nicht Die Verlustzuweisungen betragen 443,85%.

" In dem Beispielsfall (.Anlage 24) ist wie sich ergibt nur kurzfristig mit einer Liquidilatseinbuße
von 11 .325, - DM bei Unterstellung einer Steuerbelastung von insgesamt 55% zu rechnen.
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und wirtschaftlich gute Kapitalanlage dar. mag man das den Objekten auch
nicht ansehen. • *, «•'» H^xflutsorv »t; n<i/ -«sd tn&jlü.'/: mux

Nach Angaben des Berliner Senats aus dem Jahr 1994 gibt es allein im Be-
reich der Stadt Berlin 250 000 derartige sanierungsbedürftige Wohneinheiten.
Das läßt Schlüsse auf die Größenordnung des Erneuerungsbedarfs in allen
neuen Bundesländern zu." asitivt, ; jü>rk..: i^aisi&nmac.s« ••ittff.im

Dazu kommt noch, daß der gesamte Bestand der sogenannten Plattcnbautcn
zur Sicherstellung heutiger Wohnansprüche vor frühzeitigem Verschleiß
durch eine einmalige Sanierungsaktion gerettet werden muß Pro Wohneinheit
sehen die Maßnahmen Instandsetzungen von durchschnittlich ca. 87.000.—
DM vor."

Aus diesen Objekten, bei denen das erforderliche Investitionsvolumen je-
weils zumeist unter 15 Mio DM liegend, sich zur Sanierung durch große
professionelle Initiatoren vermittels Gründung von Immobilicnfonds nicht eig-
net, besteht der Großteil der Wohnsubstanz in den neuen Bundesländern

Das geltende Einkommensteuerrecht sieht für diese Objekte folgende Ab-
schreibungsmöglichkeiten vor: Zu den Regclabschrcibungen für Baulichkeiten
gemäß § 7 Abs. 4 EStG können zusätzlich die Sonderabschreibungen gemäß §
4 FördG in Höhe von 50% der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und
insbesondere der Aufwendungen für nachträgliche Modernisierungen in An-
satz gebracht werden. Diese können beliebig auf die ersten fünf Jahre verteilt
werden. Zusätzlich können ab dem fünften Jahr Modernisierungsmaßnahmen
und nachträgliche Herstellungskosten der restlichen 50% der Aufwendungen
in fünf gleichbleibenden Jahresraten zum Abzug gelangen. Eine Höchstgrenze
oder Beschränkung der Anzahl der Objekte ist nicht vorgesehen. Nach zehn
Jahren sind also die Objekte zu 100% abgeschrieben.

Die Finanzierung eines Investments in ein derartiges Objekt kann mithin
vollständig aus Steuerersparnissen erfolgen. Dabei kommt fast der gesamte
Bestand an Bauwerken in den neuen Ländern für die begünstigten Maßnah-
men infrage und der Gestaltungsvielfalt sind kaum Grenzen gesetzt.

Wenn auf der von einer führenden Fachzeitschrift jährlich veranstalteten
Konferenz zu dem Titel "Geld und Kapital" zwei fachkundige Referenten im

Diese Angaben machte RA und StB H. W. JeM in dem Referat mit dem Thema "Steuerspar-
Trends 1994" auf dem Kongreß "Geld und Kapital" am 4.9.1994 in Hamburg, s. Cash, Beilage zu
Heft 6/94, S. 84. Die Angaben entnahm der Autor der von dem Cash-Vertrieb angebotenen Atidiocas-
sette des Referates. _,_^,.,-. _„ „ ,

'* Je/i/, H. W., wie Anm. 76. JeM ist maßgeblich bei der Konzeption von geschlossenen Investment-
Fonds beratend tätig.
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September 1994 von der "wundersamen Eigentumsvermehrung" durch "Fonds
zum Nulltarif' bzw. von der Möglichkeit zu "gigantischen Steuervorteilen"
sprachen, so lagen diesen Ausführungen die soeben erwähnten Sanierungsob-
jekte zugrunde ''

Nach Einsichten des Verfassers stellen diese Modelle heute den gebräuch-
lichsten Fall steucroncnticrter Kapitalanlagen dar. Hierbei handelt es sich
obendrein um die Zielgruppe, auf die sich die Förderungsmaßnahmen richten.
Die Träger sind meist kleine Gemeinschaften oder gar Einzelpersonen, die
sich überschaubarer Risiken annehmen und auf diese Weise die Infrastruktur
in den neuen Bundesländern zügig wieder normalisieren werden. Sie treten
weder in den Medien in Erscheinung, noch sind sie statistisch leicht erfaßbar.

Die fachkundigen Referenten auf dem genannten Kongreß warnten jedoch
das Publikum, daß "Immobilien zum Nulltarif nur von demjenigen erworben
werden können, der "eine hohe Steuerlast trägt" und daher "die Erwerbskraft
hat, in eine solche Steuerlast hineinzukommen". Dem Steuerbürger, dessen
Einkommen nicht hoch genug ist, bleibt diese lukrative Möglichkeit der Ver-
mögcnsbildung aus Steuern verschlossen. Hält er sich nicht an diese Warnung,
drohen ihm ungenehme Überraschungen *°

Im übrigen bietet das heulige Angebot von Anteilen an steuersparenden
Kapitalanlagen eine breite Palette von Möglichkeiten. Dabei steht oft nicht nur
die Steuerersparnis im Vordergrund, sondern auch Risikostreuung oder der
Schutz vor inflationären Entwicklungen oder der säkularen Geldentwertung.
Dafür wird die mangelnde Fungibilität der Anteile von Zeichnern willig in
Kauf genommen. , . , . , , ,

Eine mögliche Aufsplitterung der Anteile in kleine Einheiten von 5.000.--
DM kommt oft den Bedürfnissen der Anleger entgegen.

Die größten steuerlichen Vergünstigungen und damit steuerfreien Vermö-
gensmehrungen sind derzeit im Bereich der Renovierung von Bauwerken,
insbesondere von Gewerbebauten und Sanierungsmaßnahmen im Wohnungs-

S. Ausführungen von T. £>igWj zu dem Thema: "Geschlossene Fonds zum Nulltarif und H. W.
,/«« zu "Steuerspar-Trend "94". in: Cash. Beilage zu Heft 6/94. S. 46. S 84.

*° Aus der Wiedergabe der Ausführungen in Diskussion und Referaten auf den von Cash beziehba-
ren Audiocassetten ergibt sich, dafi die Referenten in berufsrechtlich verantwortungsbewußter Weise
vor den Gefahren warnten, s. Audiocassetten Nr. 7 mit einer Diskussion und Nr 14 mit dem Referat
"Geschlossene Fonds zum Nulltarif der Veranstaltung "Geld und Kapital" vom 4.9.94 in Hamburg,
Cash-Verlag.
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bau in den neuen Bundesländern und ebenso im Containerschiffsbau erziel-
bar"

Besonderes Interesse finden in letzter Zeit wiederum die bereits erwähnten
steuersparenden Kapitalanlagen, die als Immobilien- und ebenso Mobilicn-
Leasing-Fonds konzipiert sind. In diesen geschlossenen Investmentgesellschaf-
ten, die reinen Finanzierungszwecken dienen, zeigt sich idealt>piseh die neu-
artige bankähnliche Funktion, in die die Finan/verwaltung durch die Steuer-
vergünstigungen des EStG seit 1949 hineingewachsen ist.

Obendrein ist zugleich mit der Zunahme der übernationalen Bedeutung der
Leasinggesellschaften im europäischen Binnenmarkt mit einem weiteren
Wachstum dieser Fonds bei Berücksichtigung steuerbegünstigter Gcstaltungs-
elemente zu rechnen.*"

Durch einen geeigneten rechtlichen Zuschnitt der Leasingverträge läßt sich
nämlich weitgehend bestimmen, wer das geleaste Objekt als formaler Eigen-
tümer oder wirtschaftlicher Eigentümer in seiner Bilanz zu aktivieren oder
jedenfalls in sein Vermögensverzeichnis aufzunehmen hat, wem es gemäß $
39 AO zuzurechnen ist. •''"

Da Steuervergünstigungen in der Regel durch die Befugnis zu Sonderab-
schreibungen der Wirtschaftsgüter gewährt werden und daher nur dem Inha-
ber der Einkunftsquelle zustehen, ist diese Zurechnung notwendige Vorausset-
zung für deren Inanspruchnahme. Und: Die mit dem Leasing verbundenen
Vorzüge, wie objektgebundene Vollfinanzierung der Gegenstände des Vermö-
gens und Verbesserung der Liquidität bei weitgehender Schonung des Eigen-
kapitals des Leasingnehmers. sind in Verbindung mit der Möglichkeit, Steuer-
vergünstigungen in die Finanzierung, wenn auch indirekt, einzubinden, be-
sonders begehrenswert.

Das Immobilien-Leasing ist daher inzwischen zu einem gern benutzten In-
strument zur Lösung von Finanzierungsproblemen der öffentlichen Hand ge-
worden, indem es auch für die Mobilisierung privaten Kapitals und privater
Initiativen zur Erfüllung staatlicher Aufgaben verwertet wird.

Tatsächlich werden auf diese Weise - wie der Bundesrechnungshof inzwi-
schen rügte - sogar Finanzierungskosten öffentlich-rechtlicher Dienstleistun-

Ein Blick in die Anzeigen, konkurrierenden Angebote zu Beteiligungen und Auflistungen in je-
dem Heft von Cash. Das Exklusive Kapitalanlage-Magazin, Hamburg, bestätigt diese Aussage; i.
Anlagen 14. 18,24.

" f/gge, H. (1990). S. 49. .. . . . , . . . , ;
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gen aus den Haushalten der Gebietskörperschaften verlagert und die Verschul-
dung obendrein verschleiert.*' - w

Nachfolgend soll an einem konkreten praktischen Beispiel aus dem Jahr
1994 abschließend die vielseitige Verwendbarkeit der Leasing-Fonds zu steu-
erbegünstigten Finanzicrungszwecken aufgezeigt werden. Vor allem sollen da-
bei die steuerlichen Vorteile für Erwerber steuerorientierter Kapitalanlagen
und die Konsequenzen für die Allgemeinheit beleuchtet werden:

Im Jahr 1994 regte eine zu 100% im Besitz eines der neuen Bundesländer
stehende, aus "volkseigenem Vermögen" von der Treuhandanstalt gebildete
Konzerngcsellschaft die Begründung eines Immobilien-Leasing-Fonds zur Fi-
nanzierung eines konzerneigenen modernen Dienstleistungszentrums an.**

Es sollten im Zentrum der Stadt Jena auf eigenem Gelände moderne Büro-
und Ladenflächen von 16.500 qm zuzüglich notwendiger Tiefgaragen zur
eigenen Nutzung entstehen

Pläne zur Renovierung und zum Ausbau des alten Verwaltungsgebäudes auf
dem konzerneigenen Grund und Boden waren bereits von einer Konzemtoch-
tcr als Projektplanungsgcscllschaft nach den mit dem Firmenkonzept abge-

stimmten Vorgaben der Konzernmutter fertiggestellt worden. Ein verbindli-
ches Angebot zur kompletten Bauausführung von einer ebenso konzerneige-
nen Bauunternehmung lag gleichfalls vor. Es warf einen verbindlichen Fest-
preis von 65,8 Mio. DM für die Durchführung des Bauauftrages durch den
Generalübernehmer aus.**

Auch die Baugenehmigung der Stadt Jena war von der Konzerngesellschaft,
der Firma Jenoptik GmbH, bereits erwirkt worden. Die Firma Jenoptik GmbH
hatte sich selbst so ein auf ihre Bedürfnisse genau abgestimmtes Maßkleid ge-
schneidert, das auch von eigenen Regiebetrieben gefertigt werden sollte.

Da die umfangreichen Baupläne mit geringster Beanspruchung der eigenen
Liquidität abgewickelt werden sollten, suchte man nach einer Finanzierung
durch Einschaltung eines Leasingmodells. ' " """ * ' ' ' * ' " * " ^ ' ' '

Um die verlockenden Steuervergünstigungen der §§ 3 und 4 FördG und da-
bei insbesondere die Erweiterung des § 4 Abs. 2 FördG optimal in die Finan-
zierung zur eigenen Kostenentlastung einzubinden, bot sich an, das Grund-

" Wirtschaftswoche 1995. Nr. 9. S. 19.

** Zu folgenden Ausführungen s. Berichte aber die Firma Jenoptik, in: Handelsblatt vom 6.10.94
und ebenso in Süddeutsche Zeitung v. 6.10.94. S. 30.

" Zahlenangaben und Einzelheiten des Investmentangebots wurden dem ausfuhrlichen Prospekt des
Beteiligungsangebots mit vorbereiteten Vertragsformularen. Ergebnisübersichten und Darstellung der
steuerrechtlichen, wirtschaftlichen Beurteilung und der vorhandenen Risiken entnommen.
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stück mit einem denkmalgeschützten erneuerungsbedürftigen alten Baukörper
im derzeitigen Zustand an eine geschlossene Fondsgesellschan zu veräußern,
so daß diese formalrechtlich als Eigentümerin und Bauherrin des vorgesehe-
nen Bauvorhabens fungieren konnte.**

Durch Schaffung eines Erbbaurechts mit einem Heimfallrecht und einem
Recht zur Kaufoption nach 30 Jahren. Verkauf des Grundstücks mit Altbau-
körper bei Vereinbarung von weitgehenden Verpflichtungen des Käufers zum
Eintritt in die vorgefertigten Vertrage zu Sanierung und Bebauung und zur
Überlassung des Besitzes nach Fertigstellung konnte das Ziel verwirklich!
w e r d e n . ,\,,.\,.. :, - . . , . . : . . . , r . . • • ^ . \ •: . ^ . v . ;,..-. , ; • • . . > . Ü -

Nach Veräußerung des Erbbaurechts des bebauten Grundstücks an die
Fondsgesellschaft konnte diese als formale Eigentümerin und Bauherrin die
Steuervergünstigungen durch Sonderabschreibungen in Anspruch nehmen,
wobei sie sich in einem Leasingvertrag verpflichten mußte, der Verkäuferin
nach Fertigstellung des Bauwerks den langfristigen Besitz an dem Grundstück
für deren betriebliche Zwecke zu garantieren.

••; •„ '•: .t-J.-i! , . \

Auf diese Weise wurde es der Firma Jenoptik GmbH ermöglicht, die bei der
Treuhandanstalt bei Ausgliederung aus dem volkseigenen Vermögen zusätz-
lich gewährte liquide Mitgift von 600 Mio. DM für andere Zwecke, nämlich
für die Arondierung der vorhandenen Unternehmenspalette zu verwendend

Die Liquidität des Unternehmens wurde auf diese Weise trotz des aufrecht-
erhaltenen Besitzzustandes an dem betriebsnotwendigen Dienstleistungszen-
trum obendrein um den vereinnahmten Kaufpreis für die Veräußerung des
erbbaurechtlich belasteten Grundstücks mit Altbau von 7,3 Mio. DM noch
verbessert. Dabei wurden die nach Sanierung und Erweiterung des Baukörpers
zu zahlenden Leasingraten dann fortan voll abzugsfähige Betriebsausgaben.

Auf Grundlage dieser Gesichtspunkte wurde eine Problemlösung entwickelt,
die zum 15. Oktober 1994 verwirklicht wurde, nachdem das haftende Eigen-
kapital des Leasing-Fonds sehr schnell gezeichnet worden war:**

Ein renommierter Initiator begründete eine geschlossene Immobilien-Lea-
sing-Fondsgesellschaft als vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft. Die
Bareinlagen des Fonds wurden auf ca. 33 Mio, DM begrenzt. Dazu kam eine

" S 11 des ausführlichen Beteiligungsangebots, Pos. ErbbaurechUvertrag

" Bericht von A. OWag in: Stuttgarter Zeitung v. 10.10.1994, S. 7 (Wirtschaft).

** Eine Kurzfassung des Beteiligungsangebots mit abgerundeten Angaben der wesentlichen Positio-
nen für Kunden einer deutschen Großbank findet sich in Anlage 23

II Manien
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finanzierte Einlage der Zeichner von ca. 42 Mio. DM, die grundbuchJich gesi-
chert wurde, und ein weiteres Bankdarlehen an die KG von 15 Mio. DM. .

Die von jedem Anleger zu leistende haftende Bareinlage betrug 978.000,--
DM oder ein vielfaches, also mindestens 3% von insgesamt ca. 33 Mio. DM.
Die finanzierte weitere Einlage betrug ca. 1,3 Mio. DM. Die Einzahlungen
erfolgten zum 15. Oktober 1994.aft»7 .Ms-trfr.fc-Of .riww n, ntfirissfl

Die Leasing KG erwarb am 31 Oktober 1994 die Liegenschaft im Zentrum
Jenas auf crbbaurechtlicher Basis auf 66 Jahre zum Kaufpreis von 7,3 Mio
DM.

Die Leasing KG schloß als Leasinggeberin mit der Jenoptik als Leasing-
nchmerin zum selben Datum einen ab 1 Oktober 1995 einsetzenden, von
starken Steigerungsraten indexbestimmten Leasingvertrag bezüglich des bis
dahin sanierten und erweiterten Grundstücks mit der Firma Jenoptik GmbH
über 30 Jahre. Sie übernahm die Verpflichtung, bis zum 30. September 1995
das vom Leasinggeber vorgeplante Bauwerk fertigzustellen. '

Zugleich schloß die Fonds-Gesellschaft mit der Jenoptik-Bauentwicklungs-
GmbH Jena einen Gcncralübernehmervertrag zu dem Festpreis von 65.8 Mio
DM. Der Betrag wurde gleichzeitig fällig und sofort entrichtet. Weitere Ein-
zelheiten können wir übergehen.

Für den Zeichner eines Anteils in Höhe von 978.000,- DM führt das In-
vestment zu folgendem zu erwartendem Ergebnis:*' ' *•'-"' "'"•*

Nach dem sehr ausführlichen und den Grundsätzen des Fachgutachtens des
Instituts der Wirtschaftsprüfer in jeder Hinsicht entsprechenden Beteiligungs-
angebots zum Beitritt als Gesellschafter der Firma einer Immobilien-Leasing-
Fonds KG in München werden für die Zeichner während der zehnjährigen
Periode der Sonderabschreibungen insgesamt Verlustzuweisungen in Höhe
von 234,15% anfallen."

Da sich die Fonds-Gesellschaft verpflichtete, bereits zum 30. Oktober 1994
das gesamte Entgelt für die Bauleistungen in Höhe von 65.8 Mio. DM an den
Generalübernehmer, die Firma Jenoptik-Bauentwicklungs GmbH, zu entrich-
ten, konnte sie nach § 4 Abs. 2 FördG i. V. m. § 1 Satz 2 FördG bereits für das

" Diese abgerundeten Zahlenangaben wurden dem Bankprospekt des Beteiligungsangebots ent-
nommen, s. Anlage 23

*° Der Zcichnungsbelrag von 978 .000 . - DM ergibt sich aus dem ausführlichen Prospekt. Von ei-
nem zusätzlichen Disagio findet sich keine Krwihnung.

" Der ausführliche Prospekt entspricht den in einem Fachgutachten 1M983 vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland c. V.. Düsseldorf', niedergelegten "Grundsätzen ordnungsmäßiger Durch-
führung von Prospcklprülungcn".
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Jahr der Anzahlung, das ist das Rumpfquartal 1994. die gesamten Sonderab-
schreibungen auf die Herstellungsaufwendungen in Höhe von 50% von 65.8
Mio. DM geltend machen und dementsprechendc anteilige hohe Verluste den
Beteiligten sofort zuordnen. Tatsächlich ist es möglich und vorgesehen, den
Zeichnern in den ersten drei Jahren fiktive anteilige Verluste von 164,78% der
Bareinlage eines Anteils gutzuschreiben.''

Bei Berücksichtigung der Belastung mit Kirchensteuer und Solidaritätszu-
schlag hat der Investor somit, sofern er die Voraussetzungen durch ein ent-
sprechend hohes Einkommen erfüllt, bereits mit Ablauf des Jahres 1996 eine
Steuerersparnis bewirkt, die den Betrag, der als Steuern ohne den Beitritt vom
Investor hätte entrichtet werden müssen, um ca. 5.000,-- DM übersteigt. Er
konnte bereits zum 10. Dezember 1994 eine Steuerersparnis von 862.000,-
durch Verrechnung zurückerhalten, so daß nur eine sehr geringe kurzfristige
liquide Belastung in Höhe von 116.000,- DM erfolgte."

Der Zeichner hat mithin bereits nach etwa zwei Jahren und zwei Monaten
Steuerschulden in Höhe von 983.000.-- DM in Privatvermögen umgewandelt.
Außer 5.000,- DM an zusätzlichen Barmitteln besitzt er nunmehr einen
Fondsanteil, dessen Wert durch sachenrechtliche Absicherung als erbbau-
rechtliches Miteigentum zur gesamten Hand gewiß in Höhe der Anschaf-
fungskosten wertbeständig bleiben wird.

Ab dem vierten Jahr erhält der Investor dann weiterhin zusätzlich zu der in-
zwischen erfolgten Erstattung der Aufwendungen für die Bareinlage 27 Jahre
hindurch Ausschüttungen, die infolge der Tilgung von Fremdmitteln sehr
niedrig beginnend im Gesamtdurchschnilt jährlich über 6,8% der Bareinlage
von 978.000,- DM betragen.

Im 30. Jahr wird er dann im Falle der Ausübung des Optionsrechts durch
den Leasingnehmer eine steuerfreie Abfindung von 214.000,-- DM erhalten,
sofern er, wie ausdrücklich empfohlen, den Anteil als Privatmann erwarb.

Diese vorgesehenen Verlustzuweisungen wurden dem ausführlichen Prospekt entnommen. Ge-
mäß § 4 Abs. 2 i. V. m. § 1 Abs. 1 Satz 2 FördG können 50% des bei Vertragsschluß am 30.10.94 von
der Fomdsgemeinschaft im voraus an den Generalübernehmer. die Firma Jenoptik Bauentwicklungs-
GmbH. zu zahlenden Festpreises für die Bauleistungen in Höhe von 65.8 Mio. DM noch im selben
Jahr als Sonderabschreibungen wie Werbungskosten bei Ermittlung des Verlustes angesetzt werden, da
der Betrag im nächsten Besteuerungsabschnitt verbaut sein wird (Zweifelsfragenerlaß zum FördG).

Diese Ziffern ergeben sich aus Spalte 8 der dem Prospektangebot beigefügten Ergebnisvorschau
als Kapitalbindung. Die im Prospekt angegebenen Beträge von 228 .895 . - DM als Kapitalbindung für
das erste und 172.175, - DM für das zweite Jahr wurden umgerechnet in 115.643. - DM per Ende
1994 und 53 .20 . - DM per Ende 1995 Dies geschah deshalb, weil in dem Prospekt ausdrücklich eine
Gesamtbelastung mit ESt von nur 53% ohne KiSt und SolZ zugrunde gelegt wurde. Die hier vorge-
nommene Rechnung berücksichtigt den derzeitigen Rechtszustand, in dem der SolZ für 1994 und 1995
berücksichtigt wird. Im übrigen wird auch KiSt eingeschlossen.

II«
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Diese Ablösungssumme ist ein Nettobetrag, da die Leasingnehmerin alle
Fremdmittel kontinuierlich zu tilgen verpflichtet ist. noin^

Der Investor kann also bei Außerachtlassung von Zinsen 27 Jahre hindurch
mit Ausschüttungen von durchschnittlich jährlich ca. 69.000,-- DM nach
Bedienung der Annuitäten rechnen. Das sind insgesamt im Laufe der Jahre
etwa 1,9 Mio. DM zuzüglich einer Abfindung von ca. 214 000,- DM im 30
Jahr nach Ausübung der Option durch den Leasingnehmer, nachdem dieser
alle Fremdmittel tilgte."

Tatsächlich eröffnet dieses Beispiel steuergesetzlicher Wirtschaftsförderung
für den Investor aber noch viel weitergehende wohltuende Möglichkeiten, sich
einer gleichmäßigen Lastenverteilung nach der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit durch Zeichnung einer steuerbegünstigten Kapitaleinlage - hier in
Form eines Anteils an einem Leasing-Fonds - zu entziehen:

Ziel zukünftiger Dispositionen der Zeichner wird es nämlich sein, die Ver-
lust/.uwcisungcn durch eine geeignete Gestaltung jeweils nach Zeichnung bei
demjenigen Stcucrbürgcr anzusiedeln, der mit hohem Einkommen und mit
dem entsprechend höchsten Progressionszugriff der Steuer belastet ist. Für die
zehn Jahre der Wirksamkeit der Sonderabschreibungen wird das vermutlich
stets der Zeichner selbst bleiben. •--••• - • •-....-..•-•>

Sobald nach zehn Jahren die Sonderabschreibungen des FördG von 100%
der Herstellungsaufwendungen verbraucht sind und nun steigende zu versteu-
ernde Gewinnzuschreibungen erfolgen, wird der Zeichner gewiß den Anteil
unentgeltlich an einen in niedrigerer Progressionsstufe stehenden, eventuell
unterhaltsberechtigten Angehörigen übertragen.

Das führt in dem konkreten Fall dann zu folgendem Ergebnis: Der Zeichner
wird von 1994 bis zum Jahr 2005 Verlustzuweisungen von insgesamt
978.000,-- DM x 2,3415 = 2.290.000,- DM erhalten. Das wird bei Fortfüh-
rung der derzeit herrschenden und vorgesehenen Steuersätze dem Investor
Steuerersparnisse von insgesamt ca. 1.375.000,-- DM einbringen. Dabei wird
ab 1997 die Einstellung des Solidaritätszuschlags unterstellt.^

Ab dem Jahr 2006 wird dann nach Übertragung des Anteils ein weniger
hoch besteuerter unterhaltsberechügter angehöriger Schenknehmer 20 Jahre

** Die Gesamtziffer ist niedriger als in der Ergebnisvorschau des Prospekts (2.106.511.- DM), da
wegen der KtSt eine höhere Steuerbelastung unterstellt wurde. Von der Möglichkeit der Kappung
wurde abgesehen.

" Auch diese Berechnung erfolgte auf Grundlage der Ergebnisvorschau des Prospekts. Erst fur den
Schenknehmer wird eine durchschnittliche Steuerbelastung mit ESt von 28% unterstellt, was z. B. den
Lebensverhältnissen eines Beamten mit mittlerem Einkommen entspricht. . , , ..-
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hindurch Ausschüttungen erhalten, die nach Steuern insgesamt etwa
1.755.000,— DM ausmachen Dabei wurde für die steuerbaren Anteile ein
durchschnittlicher Steuersatz von 28% zugrunde gelegt, was für ein mittleres
Einkommen heute realistisch ist.

Der Schenknehmer erhält mithin 20 Jahre hindurch im Durchschnitt jähr-
lieh Unterhaltsmittel nach Steuern von über 85.000,- DM.

Dieser Art laufende Bezugsrechte eignen sich, wie man sieht, vorzüglich zur
steuerlich günstigen Abgeltung von Unterhalts- bzw Ausbildungsaufwcndun-
gen abhängiger Angehöriger, zur Bestreitung von Schcidungsfolgckostcn. als
Unterhaltsmittel für Lebensgefährten etc.. also zur unentgeltlichen Übertra-
gung an Personen, denen infolge geringen oder fehlenden Einkommens durch
die Schenkung nur eine geringe steuerliche Kürzung der Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung bevorsteht

Da infolge des hohen, nur allmählich abgebauten Einsatzes von Fremdmit-
teln die Bemessungsgrundlage für die Schenkungssteuer noch zum Zeitpunkt
der Schenkung im Jahr 2005 rechnerisch vermutlich negativ ausfällt, emp-
fiehlt sich auch unter diesem Gesichtspunkt der Ausgleich von Verpflichtun-
gen durch eine derartige unentgeltliche Zuwendung.

Es liegt auf der Hand, daß diese Einnahmen in Höhe von insgesamt über 3,1
Mio. DM, die in einem Zeitraum von 32 Jahren dem Investor und seinen An-
gehörigen zufließen werden und die dadurch ausgelöst werden, daß bei einer
zusätzlichen, nur kurzfristigen Kapitalbindung von 115.700,— DM ein Betrag
von 978.000,- DM nicht an die Kasse des Finanzamts, sondern als Bareinlage
an einen Leasing-Fonds entrichtet wurde, nicht auf allgemeines Verständnis
stößt. Schließlich erhält der Zeichner als Belohnung allein für den Umstand
einer Umdisposition von Steuermitteln in Höhe von 978.000.- DM 32 Jahre
hindurch eine durchschnittliche jährliche Bereicherung nach Steuern von über
96.000.- DM. Das addiert sich zu einem Betrag, der etwa zweimal soviel
ausmacht wie das Lebenseinkommen eines fleißigen Aufstiegsbeamten des
gehobenen Dienstes der Finanzverwaltung.

Ein Senatspräsident am BFH hielt zwar zu Ende der 70er Jahre zu diesen
Vorgängen fest: "Steuererleichterungen sind kein einseitiges Geschenk des
Staates für reiche Kapitalanleger, sondern die Gegenleistung für ein bestimm-
tes, volkswirtschaftlich erwünschtes Verhalten seiner Bürger".**

* tfartz. W. (1980), zitiert aus Vorwort zu: //ecter. C. (1982). Ähnliche Ausfuhrungen konnte
man in den 70er Jahren von vielen hohen Finanznchtem und Finanzbeamten, bi» hin zum pensionierten
Präsidenten des Bundesamtes fur Finanzen und desgleichen vielen Professoren der Nationalökonomie
in Eingangsreferaten auf Veranstaltungen großer Initiatoren von Abschreibungsgesellschaften hören.
Oftmals erhielt man als Steuerberater den Eindruck, die Zeichnung von Anteilen an Abschreibungsge-
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Wenn mit dieser öfters zitierten Feststellung eines einflußreichen leitenden
Richters am höchsten Finanzgericht der Bundesrepublik Deutschland der
Eindruck erweckt wird, es handele sich bei dieser Art Steuervergünstigungen
um einen angemessenen oder gar gerechten Leistungsaustausch, so ist demge-
genüber festzuhalten, daß die Gegenleistung als Privileg auf Großverdiener
beschränkt ist und in keiner sinnvollen Relation zur Leistung des Investors
steht.

Viele Mitarbeiter der Finanzverwaltung vermögen die hier vorgetragenen
Zusammenhänge aus der Aktenkenntnis nachzurechnen. Sie bemängeln, daß
die Gegenleistung in der gezeigten Höhe für das Ausklinken einer kleinen
Gruppe von hochvcrdicncnden Zeichnern derartiger Anteile aus der Solidar-
gcmcinschaft der Steuerzahler zu Lasten derjenigen Bürger erfolgt, für die
sich der Erwerb steuerbegünstigter Kapitalanteile nicht rechnet. Das ist der
gesamte Mittelstand, der die entsprechend höheren Steuerleistungen zu Lasten
einer Bildung von eigenen Ersparnissen übernehmen muß.

Daltons Beurteilung der Psychologie der Steuerzahler ist keineswegs abwe-
gig, wenn er für empfehlenswert hält, "that the rich should pay more taxation
il\ctn IACJ iitiiul, wi\i'iV; ilK; }juui aiKiiuU' ilYiiul 1.1K7 j/ajr muiv ilhur tlk.7 ulr. " ±In*

dieser Glaube, "this double illusion", erschüttert, können sich unerwünschte
Folgen für die Allgemeinheit einstellen." • r im ' ! • - - {

Wegen der erkennbaren Unausgewogenheit von Leistungsaustausch, Ver-
mögensbildung und Lastenverteilung ist es wichtig festzuhalten, daß die dem
Land Thüringen gehörende Firma Jenoptik GmbH ihre Baupläne auch auf
konventionelle herkömmliche Weise durch Aufnahme von Hypothekendarle-
hen hätte verfolgen können. Durch Investitionszulagen, Investitionszuschüsse
und verbilligte Kredite hätte das Vorhaben aus öffentlichen Mitteln wie in
vergleichbaren Fällen ausreichend gefördert werden können. Da das Unter-
nehmen in fünf Jahren durch Ausgabe von börsenfähigen Aktien privatisiert
werden soll, wäre dieser Weg vielleicht überzeugender gewesen.

Wegen gegebenenfalls auftretender Kritik an den Konsequenzen ausgefalle-
ner Gestaltungen ist ein Berater gehalten, der Frage eventuell drohender Ge-
fahren bei der vorliegenden Konstruktion nachzugehen. Denn: Die Einkom-
mensteuer ist eine Abschnittsbesteuerung. Der Sachverhalt kann vom Finanz-
amt jeweils bei jeder Veranlagung erneut in bezug auf die gesetzlichen Tatbe-

sellschaflen sei eine uneigennützige gut Tat; sie stehe moralisch höherwertig gegenüber der Steuerzah-
lung an das Finanzamt. Hierin kam die zeitgemäße gesellschaftliche Bewertung zum Ausdruck, die
unreflektiert konkreten Wiederaufbauleistungea Vorrang vor Verteilungsgesichtspunkten zuerkannt
wissen wollte. • » r .̂ • > ! . . " ; ..•••••

" Da/wn. H. (1946), S. 49. .. i.' . • . '
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standsmerkmale im Sachverhalt abgeklopft werden Ratsam wäre es daher, für
den vorliegenden Sachverhalt eine verbindliche Auskunft der Finanzvcrwal-
tung zu verlangen. Hierzu besteht jedoch im geltenden Steuerrecht keine ver-
bindliche Anspruchsgrundlage.

Voraussetzung der skizzierten Konstruktion ist der Umstand, daß der Lea-
singnehmer nicht als wirtschaftlicher Eigentümer des sanierten und erweiter-
ten Dienstleistungszentrums beurteilt wird Ansonsten könnte der Leasingge-
ber seinerseits keine Sonderabschreibungen geltend machen. ,. K

Tatsächlich führten nach der bisherigen Rechtsprechung beim Immobilien-
Leasing die besonderen Bedürfnisse des Leasingnchmers. Planung und kon-
krete Ausführung eines Leasing-Objekts letztlich zu bestimmen, regelmäßig
nicht zur Ansiedlung des wirtschaftlichen Eigentums beim Leasingnehmer.

Im vorliegenden Fall kann jedoch von einem zumeist als entscheidend un-
terstellten Interesse des Leasinggebers ein möglichst vielseitig fungibles Ob-
jekt zu Eigentum zu besitzen, das gegebenenfalls auch anderweitig verwend-
bar ist, überhaupt nicht mehr gesprochen werden. Ist er in diesem Fall den-
noch Inhaber einer Einkunftsquelle durch seine erbbaurcchtlichc formale Ei-
gentümerstellung ohne wesentliche unmittelbare Verfügungsrechte geworden?

Tatsächlich schneiderte sich der spätere Leasingnehmer bereits als Eigen-
tümer frühzeitig einen Maßanzug.

Die dingliche Rechtsposition des Leasinggebers dient hier erkennbar nur
seinen Gläubigerschutzinteressen bei der Finanzierung. Die gesamte Kon-
struktion soll durch Einbindung von Steuervergünstigungen nur günstig kal-
kulierte Finanzierungsmodalitäten ermöglichen.

Ob hier die formelle Eigentümerposition steuerlich bestimmend bleibt oder
die wirtschaftlichen Verhältnisse maßgeblich sein sollen, könnte von der Fi-
nanzverwaltung durchaus unter den Gesichtspunkten der Vorschriften über
den Mißbrauch rechtlicher Gestaltungsformen erörtert werden."* Dabei mußte
dann eine Abwägung der wirtschaftlichen Nutzungsstellung und der Verfü-
gungsbefugnisse des Leasingnehmers gegenüber der formalrechtlichen Eigen-
tümerposition des Leasinggebers erfolgen. ""•-•"

Auch die Grundgedanken der 1976 und 1980/81 ergangenen Rechtspre-
chung des BFH zur steuerlichen Anerkennung der formaldinglichen Übertra-
gung von Einkunftsquellen - denn darum handelt es sich hier auch - durch

* § 42 AO regelt den Steueranspruch bei Mißbrauch von rechtlichen Geslaltungsmöglichkeiten.
Sofem die Finanzverwaltung den Leasingnehmer als wirtschaftlichen Eigentümer beurteilt, enurtehen
bei dem Leasinggeber keine fiktiven Verluste durch den Ansatz von Sonderabschreibungen nach § 4
FördG und/oder § 7 EStG Die formale Regelung weicht dann der wirtschaftlichen Beurteilung.
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Einräumung von Nießbrauchsrechten könnten von der Finanzverwaltung im
vorliegenden Fall herangezogen werden. " >;ßi*...tt,

Hier setzte sich die Finanzverwaltung über das Primat des Zivilrechts bei
Verwendung ähnlicher sachenrechtlicher dinglicher Dispositionen, wie wir
sahen, hinweg Der BFH bestätigte die Entscheidung.""

Diese Bedenken, mit denen sich ein verantwortungsbewußter Berater vor der
Zeichnung von Anteilen an dem erwähnten Leasingfonds durch seinen Man-
danten auseinandersetzen muß. da sie Unsicherheiten bezüglich der Inan-
spruchnahme von Sonderabschreibungen und damit der ausschlaggebenden
Vcrlust/uweisung erzeugen, entpuppen sich jedoch als unrealistisch, sobald
man folgendes berücksichtigt: -,; >.̂ ;rt< .;•;•;,!.;«*, ;

Eigentümerin der Leasingnehmerin ist zu 100% das Land Thüringen. Die
Landesregierung hat angekündigt, daß das Unternehmen in fünf Jahren durch
Ausgabe börsenfähiger Aktien privatisiert werden soll. Dazu wird die Firma
Jenoptik GmbH lebensfähig ausgestattet sein müssen. .... , , , , . , . , . , ' . ; , ,

Zuständig für die Erteilung der Bescheide zur gesonderten und einheitlichen
Feststellung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung mit Bindungs-
wirkung für die Wohnsitzfinanzämter der Anteilseigner des Leasing-Fonds ist
das für die Verwaltung desselben zuständige Finanzamt in München.

Mit einer Verwerfung der steuerlichen Anerkennung der Inanspruchnahme
von Sonderabschreibungen ist von dieser Behörde nicht zu rechnen. Anderen-
falls kann die Zuständigkeit des Finanzamts für die wenig aufwendige Verwal-
tung des Fonds sofort durch einen satzungsändernden Beschluß der 33 Zeich-
ner nach Thüringen verlegt werden. Dort sind die Finanzämter den Weisun-
gen desselben Finanzministers unterworfen, der als Vertreter der Landesregie-
rung die Eigentumsrechte an der Firma Jenoptik GmbH wahrzunehmen hat.

Die Interessenlage tritt offen zutage. Nur die Behörde könnte als Klägerin
vor dem Finanzgericht auftreten. Für eine Eingabe an das Bundesverfassungs-
gericht ist ein aktivlegitimierter beschwerter Kläger nicht in Sicht."" •., ^ y ,

Bei Beurteilung der Einräumung von Nießbrauchsrechten war die Finanzverwaltung, als die In-
anspruchnahme auszuufern begann, unvermittelt nach 1977 den Thesen Äuppei zur Übertragung von
Einkunftsquellen gefolgt, s. Kuppe (1978). S. 25; s. a. Kapitel D. Anm. 279 und Anm. 282; s BFH v.
26.1 1970. in: BStBI II, S. 264.

"* Die unterschiedliche Zuordnung von Einkünften infolge gewandelter Auffassungen Ober die an-
zuwendende Definition der Einkunftsquelle führte nach Sowing zu einem "Chaos" grundlegender
Konstruktionselcmcnte des EStG, s. Kapitel D. Anm. 287.

"" Ein anhangiges finanzgerichtliches Verfahren würde die vorgesehene Privatisierung der Firma
Jenoptik innerhalb des vorgesehenen Rahmens von fünf Jahren erschweren, wenn nicht gar unmöglich
machen.
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Nach derzeitiger vorherrschender Rechtsauffassung vermietet und verwaltet
die Leasinggebehn also als rechtliche Eigentümerin ausschließlich eigenen
Grundbesitz. Sie ist daher eine vermögensvcrwaltcndc Kommanditgesell-
schaft Ihr sind die Sonderabschreibungen gemäß §§ 3 und 4 FördG zuzurech-

Die Gesellschafter beziehen als anteilige Mitinhaber einer Einkunftsquclle
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und erfüllen rechtlich somit den
Tatbestand der Einkünfteerzielung.

Naturgemäß können diese Einkünfte auch negativ ausfallen. Eben das ist
letztlich der ganze Sinn der Konstruktion. Wichtig ist. daß es sich bei den
Mitinhabern der Einkunftsquelle um deren Privatvermögcn handelt.

Ein Restrisiko mag verbleiben, ist aber als gering einzustufen. Im ganzen
gesehen handelt es sich um ein empfehlenswertes Geschäft.

Aber: Erst die hohen Steuersätze, über die allenthalben gestöhnt wird, ma-
chen es lukrativ, wenn auch nicht für jedermann, sondern nur für eine kleine,
zumeist meinungsbildende Elite. Sie vermag die Höhe ihrer Besteuerung weit-
eehpnrt «*lb<rt 711 bestimmen Die ausfallenden Steuerzahlungen übernimmt der
Mittelstand als Solidargemeinschaft.

V. Konsequenzen einer problematischen Lastenverteilung

Das deutsche Einkommensteuerrecht hat seit Einführung des sächsischen
EStG 1874/78, das fortan in Deutschland als Musterentwurf diente, eine Ent-
wicklung genommen, die es seiner Grundidee einer Besteuerung des Bürgers
nach "der wirthschafllichen Kraft der Persönlichkeit""" zunehmend entfrem-
dete.

Johannes von Miquel hatte in der Begründung zum "Entwurf eines Ein-
kommensteuergesetzes vom 3. November 1890" zwar engagiert vertreten, daß
mit der Vorlage "das Verlangen einer thunlichsten Übereinstimmung der
Steuerlast mit der Leistungsfähigkeit ihres Trägers zu immer unbestrittenerer
Herrschaft gelangt ist".""

Von Steuerjuristen hört man heute noch gelegentlich die Auffassung, daß
das geltende EStG jedenfalls in seiner Grundstruktur gerecht sei, indem es
"dem einzelnen und zwar im Zweifel eher noch ausgeprägter als früher die

r.G.(1863).S. 53 u. a.

"" So AS/gue/ in der Begründung zu dem am 3.11.1890 im Preufi. f »n^»g eingebrachten Entwurf
eines EStG, s. FA, 7. Jg. 1890.S. 666. •-., ..
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Zahlung von Einkommensteuer nur in den Grenzen seiner wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit abverlangt"."* ' t e i ?f« <*ie anscfeaanizss-i srt)

Die Gesetzesvorschrift und die von ihnen ausgelöste Besteuerungswirklich-
keit standen jedoch bereits seit 1891 in unauflösbarem Kontrast zu diesen
schönfärbenden Beurteilungen, die das Gesetz fortan begleiteten.

Heute bemißt sich im krassen Gegensatz dazu die Möglichkeit, "aus Steuern
Vermögen (zu) schaffen", ursprünglich sogar vom Bundeswirtschaftsministe-
rium vorformuliert und derzeit noch von vielen erfolgreichen Anlageberatern
ständig werbend herausgestrichen oder in anderer neuerer Terminologie "Im-
mobilien zum Nulltarif" zu erwerben, nach eben dieser "Erwerbskraft" des
Steuerbürgers."* i iu/yJMiratftf.viiM »u'fjb >>»/ lib'HfrJUw&ua r,-v .'ir./Jt,(!nihM

Dabei werden diese flotten Sprüche obendrein heute von verantwortungsbe-
wußten Anlageberatern warnend vorgetragen, um kleine Steuerzahler davon
abzuhalten, sich zu übernehmen. Denn, so der Kern ihrer Thesen, deren Miß-
achtung sehr teuer werden kann: Quod licet Jovi non licet bovi

So kann man heute mit gewissen Einschränkungen sagen, daß die Schmol-
lersche Anregung zu einer allgemein akzeptablen Lastenverteilung in seinem
Beitrag zur Definition einer steuerliche Bemessungsgrundlage von 1863 de
facto durch nichtfiskalische Einfügungen in das EStG inzwischen glatt ins Ge-
genteil verkehrt wurde.

Dabei sind die auftretenden sachlichen Zusammenhänge und die Konse-
quenzen der Durchsetzung des EStG mit den unterschiedlichsten Steuerver-
günstigungen zwar fortlaufend registriert und wegen der ausgelösten zuneh-
menden Komplikation heftig beklagt worden, die konkreten Wirkungen wur-
den von den zuständigen Steuerwissenschaften jedoch nicht genügend aufge-
hellt.'"* Das Für und Wider des Einsatzes der Steuervergünstigungen, die zu
berücksichtigenden Aspekte, wurden nicht gegeneinander abgewogen und so
aus der Diskussion ausgeblendet. Sie sind im öffentlichen Bewußtsein daher
heute verblaßt. Auf diese Weise wurden sie zum mehr oder weniger verborge-
nen Aktionsfeld von Fachleuten in Regierung und Verwaltung und pressure
groups in parlamentarischen Ausschüssen.

Die Folgen dieses Umstandes zeigen sich nicht zuletzt in der Verständnis-
losigkeit der Öffentlichkeit für die entstandene Kompliziertheit des EStG, die
mit der Kombination von gezielten Steuervergünstigungen und der Unterdrük-

'** floywr. H.W. (1991). S. 336.

"" £>ig«/.i. T. (1994) Fonds zum Nulltarif, in: Cash. Beilage zu Heft 6/94. S. 46. Die Audiocassette
Nr. 14 gibt weitere Einzelheiten wider, s. a. Cash, Heft 6/93. S. 151 u Beilage S. 44.

"* ZiCr*b6crgcr, H. (1985), S. 197; 7ty»fc«, K. (1989), Ober Steuervergünstigungen.... S. 186.
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kung von Mißbräuchen durch eine Vielzahl amtlicher Erlasse notwendig ein-
hergeht. Das führte inzwischen zu steigendem Steuerwiderstand '"

Die positive Seite des instrumentalen Einsatzes der Einkommensbesteuerung
durch Beseitigung von Notzustanden und Erleichterung auftretender wirt-
schaftspolitischer Engpässe als zeitlich befristete Ausnahmeregelungen hat
ebenfalls in den Steuerwissenschaften nicht die Aufmerksamkeit gefunden, die
seiner Wirksamkeit als effizientes und rasch wirkendes Steuerungselement
entspricht.

Auch der viel beklagte Wildwuchs, der oft Disharmonien bei verfolgten
Zielen erkennen läßt, ist ein Ergebnis dieser Versäumnisse. "<••'•>""• •"'" ""'

Daher droht den Steuervergünstigungen als steuerrechtlich verkleidetem
Wirtschaftsrecht heute, ginge es nach dem Votum vieler Steuerjuristen und
Finanzwissenschaftler, die schnelle und totale Verbannung aus dem Arsenal
wirtschaftspolitischer Instrumente trotz wohlstandssteigcrndcr Ergebnisse bei
geeigneter Verschreibung und Dosierung."* ....,

Frühzeitig ist dabei von Steuerjunsten zur Rechtfertigung der Steuerver-
günstigungen durch Einfügung nichtfiskalischcr Normen in das ESlG /.um
Investitionsanreiz auf den wichtigen Vorteil hingewiesen worden, der diese
gegenüber direkten Subventionen wie Investionszulagen und -Zuschüssen
auszeichnet. Sie seien, so hieß es noch 1975, aufkommende Kritik aus der
ideologisch neuausgerichteten Finanzverwaltung auffangend, das "marktwirt-
schaftlichere Mittel", das obendrein kurzfristigere Reaktionszeiten als Steue-
rungselement benötige.'^ " • - •• • . "

"" SrrecJfc, M. (1984), S. 2205.

"* Durch Urteil vom 25.9.92 hat das BVerfO den Gesetzgeber angewiesen, den in § 32a Abs. 1
EStG berücksichtigten Grundfreibetrag durch Gesetzesänderung so anzuheben, daß "ErwerbsbezOge"
bis zur Höhe der im Sozialrecht festgelegten Regelsatze des Existenzminimums (§ 21 SHG) steuerfrei
belassen bleiben. Die dadurch erforderliche Abstimmung des nach dem deutsche ESt-Recht entwickel-
ten Einkommensbegnffs mit dem auf abweichende Zwecke ausgerichteten ErwerbsbegrifT des SHG
fuhren unvermeidbar zu einer weiteren großen Komplizierung des ESt-Rechts Darüber hinaus erfor-
dern die zu erwartenden hohen Steuerausfalle, die kaum von einer Verminderung der Sozialhilfelasten
aufgewogen werden dürften, zum Ausgleich eine Neuverteilung der erforderlichen Steuerlast entweder
durch höhere Belastung der verbliebenen Steuerzahler oder eine sofortige Beseitigung von Steuerver-
günstigungen durch Ausmerzung vieler kostspieliger Lenkungsnonnen. Da einerseits das letztere zu
erheblichen Umschichtungen bei der Wirtschaftsforderung fuhren muß und kurzfristig nicht zu Entla-
stungswirkungen führen kann und das Gericht andererseits nicht nur auf eine Vereinfachung des
Steuerrechts abstellte, sondern auch eine Fortentwicklung einer unterstellten Zielrichtung der sozialen
Traditionen des ESt-Rechts berücksichtigt wissen wollte, gleicht die Auflage einer Anordnung, die
Quadratur des Kreises zu vollziehen. Sozial befriedigende Folgen kann der Vollzug der Auflage, wie
immer die Losung aussehen mag, nicht bringen, s. hierzu Kapitel M IV Nr. 15; i a. Wirtschaftswoche
v. 30.3.95, S. 24 und v. 16 3 95, S. 32; Der Spiegel v. 27.2.95, S. 82.

' " Ge;ger, K. (1977), S. 300. - .; ' . . , - * , < * ^ ' - - ; . , ; '
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Tatsächlich beläßt diese Art von Investitionsförderung dem Markt, anders
als direkte Preise und Kosten lenkende Eingriffe, die Signalfunktion zur Aus-
lösung wirtschaftlicher Entscheidungen. Das ist von großem Wert, da die
Marktwirtschaft als solche durch die richtige Weiterleitung der Knappheits-
verhältnissc über die Preisbildung am Markt bereits eine wichtige soziale
Funktion erfüllt."" ; .w> n

Den ordnungspolitischen Leitideen der für die Bundesrepublik maßgebli-
chen "sozialen Marktwirtschaft" kann die rein formale Ausrichtung an einem
"marktkonformen Mittel" bei Verzicht auf Abstimmung der Folgewirkungen
mit einer angestrebten Entwicklung der Wirtschaft zu einer sozial ausgegli-
chenen Lcbcnswclt nach vorherrschender Überzeugung jedoch nicht ausrei-
chen Trotz ihrer Eignung als marktkonform bleiben die nichtfiskalischen
Normen ein bloßes Werkzeug, dessen Einsatz jeweils mit dem Gesamtkonzept
der sozialen Marktwirtschaft und deren Zielen auch bezüglich der zu erwar-
tenden Nebenwirkungen abzustimmen ist.'"

Es genügt den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft nicht. Enthaltsamkeit
von direkten Eingriffen in das Marktgeschehen zu üben, wobei unkontrollierte
Entwicklungen sich durchsetzen dürfen, sofern diese nur auf den äußeren
Datenkranz, die Randbedingungen der Wirtschaft zurückzuführen sind.

Zwar unterscheidet sich diese Wirtschaftsordnung durch ihr Instrumentari-
um marktkonformer Mittel, durch Einflußnahme auf das Wirtschaftsgesche-
hen vermittels Einwirkungen auf und Gestaltungen des Institutionengefiiges
gegenüber Lenkung der Märkte durch direkte Eingriffe in die Preisbildung.
Die richtungsweisende übergreifende Zielvorgabe der marktkonformen Maß-
nahmen ist es demgegenüber in dieser Wirtschaftsordnung, "sozialen Fort-
schritt" anzustreben.'' *

Dieses Ziel wird nach übereinstimmender Auffassung von Vertretern dieser
Ordnung darin gesehen, "breitesten Schichten der Verbraucher eine wesentli-
che Verbesserung ihrer Lebenswelt" zu sichern."^, , . . ,:...-.„,;,..,..,.,

"° Mfl/tervlrmac*. A. (1948), S. 93, 94. Nichtfiskalische steuerliche Lenkungsnormen sind danach
ein marktkonformes Steuerungsmittel, sofem "wesentliche wirtschaftliche Daten grundlegend geändert
werden" (S. 93). ohne dabei die Spielregeln des Marktes zu stören (S. 108).

''' Die marktwirtschaftliche Ordnung ist nach Wfl//er-/)rmacit "nur ein überaus zweckmäßiges Or-
ganisationsmittel" ... "und es wäre ein verhängnisvoller Irrtum der Automatik des Marktes die Aufgabe
zuzumuten, eine letztgültige soziale Ordnung zu schaffen ... Es bedarf vielmehr einer bewußten Ein-
stellung der marktwirtschaftlichen Ordnung in eine übergreifende Lebensordnung", also letztlich einer
zielgerichteten korrigierenden und lenkenden Instanz, s. A/üWervlrmacfc, A. (1948), S. 85. , ^,

' " A/fl/ferv4rmadt. A. (1948), S. 105; ders. (1956), S. 391. •

' " Mfl//«r-/trmadfc. A. (1948), S. 85; ders. (1956), S. 391.
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Insofern bedeutet soziale Marktwirtschaft "keineswegs den Verzicht auf eine
wirksame Sozialpolitik", sie ist die richtige, weil sachgerechte Form deren
Verwirklichung." * *• ,#a<;i •

Das Ziel der sozialen Marktwirtschaft besteht daher nicht allein darin, eine
Politik der Vermehrung der Güterproduktion, gemeinhin als "Sozialprodukt"
bezeichnet, zu betreiben; sie setzt zugleich deren sozial ausgeglichene und
verantwortete Verteilung voraus, ohne deren überwiegend als gerechtfertigt
empfundene Regelungen Wohlstandsmehrung nicht definiert werden kann.
Dies gilt jedenfalls heute in der Nationlökonomie als vorherrschende Auffas-
sung.

Damit wird eine Tradition fortgesetzt, die in Deutschland mit der Gründung
des Vereins für Socialpolitik einsetzte und eng mit der Entstehung der moder-
nen Einkommensbesteuerung verbunden war."*

Der Kritik an der Einkommens- und Vermögensverteilung kam sofort eine
wichtige Rolle zu. Einer Reform der Einkommensteuer wurde daher bereits
1872 Priorität für die anstehenden Veranstaltungen beigemessen. Die noch zu
Ende 1872 erstellten Gutachten der Gründungsmitglieder des Vereins für So-
cialpolitik, Gensei und Held, wurden zusammen mit dem Aufsatz Schmollers
aus dem Jahr 1863 dann die Grundlage, auf denen das erste moderne EStG im
deutschen Sprachraum 1874 entstand."*

Einkommens- und Vermögensverteilung beanspruchten weiterhin Schmol-
lers Aufmerksamkeit. Insbesondere nach Einfuhrung des preußischen EStG
1891 verfolgte er ihre Entwicklungen in kürzeren Zeitabständen. Hier sah er
einen wichtigen Maßstab für die soziale Balance der Gesellschaft, die er mit
seiner Vorstellung von "Gerechtigkeit in der Volkswirtschaft" in Verbindung
brachte."^

"* A/fl/faMrmadfc, A. (1948), S. 108, S. 110; ähnlichlam/wt. H. (1988). S. 42. > :• <'

" ' / f a / u « i , R . (1993), S. 158. ' " V ^ « * ^ " ^ * ' < > - ' 7 " - ^ >• <• <>

' " Siehe Kapitel D, Anm. 48; s. Sc/wiotfer. G. (1900), S. 122.

' " Sc/imotfer, G. (1881), S. 19. Gerechtigkeit war filr &>imoMer keine Frage der richtigen Herlei-
tung von Rechtsanwendungen aus einem Prinzip (S. 21). Es war eine "Idealvorstellung", keine Er-
kenntnis oder "Offenbarung" (S. 53) im Sinne objektiver Richtigkeit (S. 22). Die "konventionellen
Maßstabe sind der historische Niederschlag des Gerechtigkeitsgefühls..." (S. 30). Dieser ist Folge von
"Kämpfen unterschiedlicher Beurteilungsmaßstabe" (S. 31), wobei die Überzeugungskraft im Lichte
fortschreitender Kenntnisse die Auswahl bestimmt (S. 32). Die Verteilung des Einkommens ist eine
Konsequenz menschlicher Institutionen (S. 36). Im Zuge der Entwicklung rühren Erfahrungen Ober die
Folgen zur steten Verbesserung der Institutionen und zu einer korrigierten Zweckerfullung (S. 45). Die
Gestaltung der Institutionen ist danach "das Mittel, die (so verstandene) Gerechtigkeit aber der Zweck
des Rechts" (S. 46). Die Konsequenz dieser Auffassung ist, daß die Gestaltung der Institutionen konti-
nuierlich so berichtigt werden muß, daß die sachlichen Folgen "mit denjenigen Idealvorstellungen der
Gerechtigkeit in Einklang bleiben, welche auf Grund unserer sittlichen und religiösen Vorstellungen
die heute herrschenden oder zur Herrschaft gelangenden sind" (S. 49). Diese soziale Balance zu errei-
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Die von Schmoller nach 1900 forcierten statistischen Untersuchungen der
Einkommens- und Vermögensverteilung sollten wie ein Thermometer der
Rechtfertigung von Regelungen zur Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen
Gleichgewichts etwa durch institutionelle Maßnahmen zum weiteren Abbau
der Klassenspaltung dienen "*

' Schmollers und Meiseis Kritik am preußischen EStG 1891 konnte sich al-
lerdings nicht mehr durchsetzen. Wagners Besteuerungskonzept wurde um
1910 verstärkt wirksam

Solange nach 1949 die Einfügungen nichtfiskalischer Lenkungsnormen in
das herkömmliche EStG 1939 in der Öffentlichkeit als sachlich notwendige
und zeitlich befristete Ausnahmen zum Investitionsanreiz beurteilt wurden,
blieb die Kritik an dem geltenden Einkommensteuerrecht verhalten und war
auf Wissenschaftler beschränkt. Wachsender Wohlstand, sozialpolitische Um-
verteilungen und vielerlei abgestimmte vermögensbildende Maßnahmen für
kleine Steuerzahler sorgten als Gegengewicht gegenüber großen Vermögens-
mehrungen aus Steuerersparnissen von Investoren für die Aufrechterhaltung
einer sozialen Balance und verdrängten jedenfalls systematische Kritik an der
Einkommensbesteuerung.'''

Ein von Juristen vertretener formaler, grundsätzliche Widersprüche aufdek-
kender rechtsdogmatischer Perfektionismus vermochte gegenüber dem in der
Öffentlichkeit allgemein als wichtiger empfundenen Interesse an einer fort-
schreitenden Wohlstandsmehrung durch forcierte Investitionen als nachrangig
erscheinen. .'...-,, .'.V . , : , > . , i J ; ,-.-v...

Diese Voraussetzungen sind seit Ende der 70er Jahre allmählich verblaßt.
Auch die als Folge der Wiedervereinigung entstandenen wirtschaftlichen Not-

chen und im Laufe der Entwicklung im Interesse einer "vertheilenden Gerechtigkeit" (S. 33) aufrecht
zu erhalten und zu verbessern sah 5c/imo//er als Ziel seiner Tätigkeit, zu der auch sein früher Beitrag
zur allgemeinen Steuerlehre zahlte. Die Entwicklung der preußischen ESt hat einen anderen Weg
eingeschlagen, der bis heute bestimmend blieb. Steuerrechtswissenschaft gilt nach vorherrschender
Auffassung als "Steuergerechtigkeitswissenschaft", s. Koge/, K. (1993). Juristen-Zeitung. 48. Jg.. S.
1121. Gesucht wird ein System sachgerechter steuerlicher Prinzipien, aus dem sich "gerechte" Steuern
herleiten lassen, s. 7"i/»te, K. (1993), Steuerrechtsordnung, S. 470 u. a.; s. a. A'/rcMo/(1985), S. 323.
AVcMo/glaubt, die Gerechtigkeitsforderungen an das System des EStG sogar bis hin zu sehr konkre-
ten Einzelheiten aus den in den Art 3 und 14 GG festgeschriebenen Grundrechten herleiten zu können,
S. 323. ders. (1988), S. F30; s. a. Tip/te. K. (1988). Fundamentalrevision .... S. 2091.

"* Zu der wichtigen Rolle, die der Statistik im Lehrgebäude Sc/>mo//err zukam s. //onjen. R.
(1993), S. 117. S. 140. fthmo/ferj Interessen entsprachen dem, was heute als Rechtstatsachenfor-
schung bezeichnet wird. Zur Bedeutung der Einkommensverteilung s. /.imfen/aui. D. (1969), S. 274.

"' Im Jahr 1961 konnte die verfolgte Steuerpolitik noch die Zustimmung der Gewerkschaften er-
halten, weil sie als "Mittel einer Politik des Einkommens- und Vermögensausgleichs" beurteilt wurde,
s. /*««. G. (1962). S. 79. S. 85. Der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes
schrieb ein anerkennendes Vorwort.
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wendigkeiten haben diese Grundeinstellung in der Öffentlichkeit nicht neu
entstehen lassen. *

Seit Mitte der 80er Jahre wird nun zunehmend das ganze System des EStG
als ein angebliches "Chaos" oder ein "prinzipienloses Konglomerat" infrage
gestellt.""

Diese abwertende Terminologie stammt von einem Steuerjuristen aus den
70er Jahren, als die wirtschaftlichen Erfordernisse zu Ausnahmercgelungcn
infolge der erreichten Wohlstandsmehrung langsam zurücktraten.

An dieser grundlegenden Kritik an dem geltenden EStG beteiligen sich seit-
her Steuerjuristen ebenso, wie Finanzwissenschafller und Nationalökonomien
und - diesen folgend - eine breite Öffentlichkeit. •

Bezüglich der vorgebrachten Forderungen an ein neues Einkommensteuer-
System herrscht heute im wesentlichen Einverständnis bei fast allen Wissen-
schaftlern mit einer breiten Öffentlichkeit, die sich nur in wenigen Formulie-
rungen und Nuancen unterscheidet:

Es soll endlich ein Gerechtigkeitssv stem werden, zugleich soll es die Be-
steuerung der Bürger nach der individuellen Leistungsfähigkeit garantieren,
dabei Beiträge zum Wirtschaftswachstum belohnen, einer marktwirtschaftli-
chen Ordnung der Wirtschaft entsprechen, sich rechtsdogmatisch in die hier-
archisch geordnete, von der Verfassung überwölbte Rechtsordnung wider-
spruchsfrei einpassen und nicht zuletzt einfach und für jedermann verständ-
lich sein und obendrein niedrige Steuerzugriffe enthalten. ,,

Das sind viele hehre Gesichtspunkte, die ohne Berücksichtigung ursprüngli-
cher quasigesetzlicher Zusammenhänge der sozialen Realität und die konkre-
ten ausgelösten Rechtsfolgen Forderungen ohne Chancen zur Realisierung
bleiben müssen.

So fragt sich vorab einmal, ob die Konsequenzen der einzelnen Forderun-
gen, zu Normen umgesetzt, überhaupt miteinander ohne entwertende Abstri-
che kompatibel sind.

Denn hinter den Begriffen des Forderungskatalogs verbergen sich letztlich
sehr unterschiedliche konkrete, zum Teil widersprüchliche, sich gegenseitig
ausschließende Inhalte. - •••• ----

Nur dadurch wird eine Einigung auf die Prinzipien überhaupt erst ermög-
licht. Heftige Streitigkeiten über Inhalt und Rangfolge der Prinzipien entpup-

?, iv^wj;- (

"° 77p*e. K.(1971),S2.
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pen sich dabei zumeist als Erörterung von Definitionen, die beanspruchen,
Erkenntnisse über Begriffe, denen Realitätsrang beigelegt wird, zu vermitteln.

Inhaltliche Übereinstimmung in bezug auf ein konkretes, allgemein über-
zeugendes Regelungssystem sind vorerst jedenfalls nicht erkennbar.

Die Öffentlichkeit zieht aus der vorherrschenden globalen systematischen
Kritik an dem geltenden Steuersystem inzwischen Konsequenzen, die sich in
dem stark anwachsenden Steuerwiderstand niederschlagen und steuerberaten-
den Berufsträgern die übernommenen Mitwirkungspflichten und den Mitarbei-
tern in der Finanzverwaltung die gesetzliche Veranlagungstätigkeit übermäßig
erschweren.'*'

Derzeit werden in den USA erörterte neuere Reformvorschläge und ein kon-
kreter deutscher Reformentwurf als eine Art Patentlösung der als Misere beur-
teilten Situation herausgestellt: sie sehen eine Beschränkung des steuerpflich-
tigen Einkommens auf den konsumierten Teil des steuerbaren Einkommens
vor.'** Auf diese Weise könnte, so glauben Vertreter dieser Neuregelung, auf
die lästigen und von Steuerjuristen als "stcucrgcsetzliches Wirtschaftsrecht"
beklagten, als nicht recht integrierbare Fremdkörper beurteilten nichrüskali-
schen Einschöbe in das EStG-Normengefuge gänzlich verzichtet werden, ohne
die inzwischen als unerläßlich erkannte empfindliche Investitionstätigkeit
abzuwürgen. Konsumverzicht, Ersparnisse und deren Investition sollen nach
diesem Konzept steuerbefreit sein und erst später bei Verbrauch durch den
Verfügungsberechtigten der früher investierten Mittel der Besteuerung unter-
worfen werden. Die Problemlösungen würden auf diese Weise verlagert.

Mag dieser Vorschlag im Denkmodell auch zu einer Erleichterung rentabler
Investitionen bei vorhandenen Engpässen führen, was sich in der Realität noch
als praktikabel erweisen müßte, so wäre mit dieser Regelung grundsätzlich der
endgültige Verzicht auf eine Besteuerung des Bürgers nach seiner Leistungs-
fähigkeit verbunden. Die investierte Vermögensmehrung wäre fortan von
Gesetzes wegen steuerbefreit.

Auf diese Weise wären jedenfalls die Vielzahl der Steuervergünstigungen,
die die Ermittlungsvorschriften des gegenwärtigen EStG durchwuchern, je-
doch noch erkennbar nur zeitlich limitierten Ausnahmecharakter haben, im
Gesetz zu einer leicht faßbaren Norm erhoben und somit endgültig zementiert.

Zwar mögen derartige Entwürfe den ästhetischen und rechtsdogmatischen
Ansprüchen von Steuerjuristen entgegenkommen: mit den Zielvorstellungen

' " A/«O£«r. U./(f«mgarren. J. (1989). S. 85; W«i^ga/t«/i, J. (1993), S. 356 u.».

' " ÄOJ«, M. (1989). S. 191; ders. (1990), S. 88; ders. (1990), Proceedings.... Lang, J. (1992).
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der sozialen Marktwirtschaft lassen sich diese Modelle der Einkommensbe-
steuerung wegen der erkennbaren Nebenwirkungen nicht vereinbaren. Darauf
w i r d n o c h e i n z u g e h e n s e i n . ' * * , , . . , „•„.. . . . . v . . - . • . « M « w * i f i u « n s ,wi> HV» • »•*!

Letztlich ist es eine kleine, oftmals meinungsbildende Minderheit, die die
Voraussetzungen für gewährte Vermögensbildungen aus ersparten Einkom-
mensteuern ständig erfüllt. Dabei handelt es sich heute zumeist um Stcucrbür-
ger aus den alten Bundesländern, deren Vermögensmehrung durch die Viel-
zahl von Sanierungsobjekten in den neuen Ländern steuerlich noch zusätzlich
erleichtert wird. Das Ost-West-Gefälle wird auf diese Weise obendrein vorerst
noch verstärkt. ' ,

Problematische soziale Begleiterscheinungen der mehrere Jahrzehnte hin-
durch für das Gemeinwesen als Ganzes wohlstandsmehrcnd gewährten Steu-
ervergünstigungen konnten im Zeitablauf nicht ausbleiben Sie zeigen sich
heute bereits in großen Differenzen in der Einkommens- und Vermögensver-
teilung.

Verschiedene Institutionen warnen neuerdings bereits vor den erkennbaren
Folgen zunehmender Notfälle von Bürgern und verweisen auf die anwachsen-
de Zahl völlig überschuldeter Haushalte, die auf 4,2% des Gesamtbestands
gestiegen ist.'*' Der Wohltätigkeit verpflichtete gemeinnützige Verbände be-
richten neuerdings von alarmierender Steigerung echter Armut. Sie betonen
die Gefahr zunehmender Belastungen des Mittelstandes, der schwerpunktmä-
ßig die zusätzlichen Bürden der Solidargemeinschafl durch eine problemati-
sche Lastenverteilung zu tragen hat. Sie warnen vor den zunehmenden Notla-
gen, die diese an den Rand des Absturzes in die Armut bringt Die steuerliche
Förderung von Neugründungen vermag demgegenüber heute oft als verant-
wortungslos zu gelten.'"

Der Trend eines Auseinanderdiiftens der Einkommens- und Vermögensver-
teilung war nach Schmoller ein Maßstab für das Erfordernis, die bestehenden
Institutionen in geeigneter Weise unter Zusammenfassung volkswirtschaftli-
cher, finanzwissenschaftlicher, rechtswissenschaftlicher und nicht zuletzt

r, K., Statt des Einkommens den Konsum besteuern? in: Die Weh v. 29.3.93, S. 7
(Forum). Fafr/iaujer ist Staatssekretär im Bundesfinanzministerium; s. a. ders . Radikale Reform des
Steuersystems, in: Focus v. 27.3.95, S. 86; s. a. Kapitel M V. Nr. 17.

' * S. Deutscher Sparkassen- und Giroverband: Zur Uberschuldung privater Haushalte Eine Be-
standsaufnahme v. 15.3.95, S. 3; hierzu auch Or/;efc, H. D. (1974), S. 126 u. a..

' " S. //anejcA, W. (1994), S. 32, S. 268; Döring, D.///a/i«c>j, W.///njter, E. (1990), S. 113;
Smrfe/if, D./ßöA/ner, R. (1994), Aufsatzreihe "Neue Armut", in: Wirtschaftswoche Nr. 13 bis Nr. 16.
Srurfenf weist in vielen Beispielen darauf hin, daß der soziale Abstieg den Mittelstand erreicht habe
und der erzwungene Ausweg in die Selbständigkeit keine Dauerlösung biete, s. Wirtschaftswoche Nr.
13 v. 25.3.94, S. 32, Nr. 14 v. 1.4.94. S. 34, Nr. 16 v. 15.4.94, S. 35, v. 8.7.94, S. 21.

12 Hinten
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soziologischer Erkenntnisse zu reformieren, um die verlorene soziale Balance
in der Gesellschaft wieder herzustellen und aufrecht zu erhalten. Hierauf wer-
den wir noch zurückkommen. j _ . . . . , . , . . „ „ > ,

Für einen revolutionären Systemwechsel, von dem offenbar einige Steuerju-
risten und Finanzwissenschaftler träumen, fehlt derzeit die Voraussetzung
einer allgemein überzeugenden alternativen Besteuerungsidee. Unzufrieden-
heit mit und Kritik an dem bestehenden System, mag sie sachlich noch so
berechtigt sein, vermag die erkennbaren Mängel noch nicht zu ersetzen.

Ein völliger Systemwechsel würde im übrigen derzeit angesichts des noch
lange nicht beseitigten Investitionsbedarfs in den neuen Bundesländern un-
übersehbare Auswirkungen auf die erforderliche Planungssicherheit fur die
weitere Entwicklung haben. '*"

Es erscheint daher geboten, das bestehende System vorerst fortlaufend
vermittels ständiger Durchforstung von überlebten Bestandteilen zu bereini-
gen Das kann durch die Kenntnis der Entstehungsgeschichte des Normenge-
fllgcs und der jeweiligen Folgewirkungen gefördert werden, i; •:«•,; Uaüfca-rJV

Der steuerpolitische Einsatz des EStG zur Unterstützung der Wirtschafts-
politik ist, wie wir noch an einzelnen Beispielen sehen werden, jedenfalls ein
sehr wichtiges, weil wirksames Steuerungsmittel geworden, dessen Verzicht
vorerst nur schrittweise verantwortet werden kann.

Ihre Verwendbarkeit zu wirtschaftspolitischen Zwecken bei Vermeidung
oder Einschränkung unerwünschter Nebenwirkungen könnte durch geeignete
Untersuchungen gesteigert werden. Weder eine anzustrebende einseitige Ver-
bannung aus dem Arsenal wirtschaftspolitischer Instrumente, noch ein leicht-
fertiger, aber bequemer Einsatz von Steuervergünstigungen des EStG vermag
letztlich heute nach den gemachten Erfahrungen zu befriedigen.

Daß der Einsatz von Steuervergünstigungen ausuferte, ist offensichtlich
auch eine Folge unzureichender Aufhellung der sozialen Verursachungszu-
sammenhänge.

^ « t - ^ . , . - • • . ' y>. -



F. Die kurzgefaßte Entstehungsgeschichte des "
Einkommensteuerrechts in Deutschland - <

L D e r g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e H i n t e r g r u n d d e r m o d e r n e n • ' ' ' ' ' •
' E i n k o m m e n s t e u e r g e s e t z e " '̂

: w 1. Die wissenschaftstheoretiichen Aujeinandenetzungen
„• x im 19. Jahrhundert und deren Bedeutung für die Nationalökonomie

und die allgemeine Steuerlehre

Wie wir gesehen haben, ist die Systematik des sächsischen EStG 1874/78
aus der im Oktober 1862 niedergeschriebenen Besteuerungsidee Gustav
Schmollers hervorgegangen. '

Die innere Organisation des preußischen EStG 1891, die den wichtigsten
Teil der Miquelschen Steuerreform ausmachte und der das Ergebnis einer über
zehnjährigen praktischen Erfahrung mit dem sächsischen EStG 1874/78 vor-
herging, wurde bereits 1882 in Ausschußverhandlungen des preußischen
Landtags nach einem anderen Strickmuster gefertigt, das der wissenschaftli-
chen Grundansicht von Adolph Wagner entsprach.

Man mag sich fragen: warum ist es zu so divergierenden Gestaltungen zwi-
schen Preußen und Sachsen gekommen? Dabei stellt sich zusätzlich die Frage,
warum diese unterschiedlichen Baupläne trotz der ungewöhnlich weitgehen-
den Konsequenzen bis heute der historischen Berichterstattung verborgen
bleiben konnten.

Die Beantwortung der ersten Frage führt uns zu dem Umstand, daß Gustav
Schmoller als Heranwachsender den Umbruch der wissenschaftstheoretischen
Grundauffassungen zur Jahrhundertmitte unmittelbar im Elternhaus miterleb-
te. Er wollte dann ebenso später auch in der Nationalökonomie die dort noch
immer vorherrschenden methodologischen, an überholten naturrechtlichen
Überzeugungen von einer normativen Wirklichkeit absoluten Charakters ge-
prägten dogmatischen Lehren durch eine neuartige, kritische, an der Vorge-

' Hierzu: / /anjen, R. (1993), S. 111. Die dort skizzierten Zusammenhange und die Fundstellen
sollten zur Ergänzung der Ausfuhrungen herangezogen werden; s. a.: / /awew, R. (1990), S. 1 und
ders. (1968), S. 137; s.a. Z.m<ten/a«ft,D. (1967). S. 110.

12»
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hensweise der erfolgreichen Naturwissenschaften orientierte, empirisch aus-
gerichtete Wissenschaftsauffassung ersetzt wissen. ... jt-s Ucmcuetnag*gute*

Mit der Übernahme der Herausgeberschaft suchte Schmoller nach seinem
Einführungsaufsatz das "Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volks-
wirtschaft im Deutschen Reich" 1881 einer Aufklärungstätigkeu mit dieser
Zielrichtung zu widmen.* ,vejs,t,ir>ut*<i wibseii

*' Nach seinen einführenden Worten glaubte Schmoller insbesondere bei der
Finanzwissenschaft eine Neuorientierung unerläßlich: "Auf diesen Gebieten
herrscht noch ziemlich unbeschränkt das metaphysische Zeitalter", so führte er
aus.'

Noch deutlicher wurde Schmoller sodann im nächsten Band von 1882 des
von ihm herausgegebenen "Jahrbuchs" in einer Rezension des "Handbuches
der politischen Ökonomie", das von Schönberg besorgt worden war und zu
dem sein Berliner Kollege Adolph Wagner, der bereits als führender Finanz-
wissenschaftlcr galt, vier Beiträge geliefert hatte.* J ". '*'",.

•.•• Schmoller sah in diesem "Handbuch" einen Rückschritt in Richtung auf die
rein begrifflich ausgerichtete überholte alte "dogmatische Nationalökonomie".
Das "Rau'sche System" der Nationalökonomie müsse wegen der unbrauchba-
ren dogmatischen Orientierung einem völligen Neuanfang Platz machen, so
fiihrteeraus.* . , . . . . . . „..

UV ' ' ' I t ü t S * 4

* ScJimoMer, O. (1881) , Ober Zwecke und Ziele des Jahrbuchs vom Herausgeber, in: Schm. Jb. NF,
5. Jg., S. 1. Das "Jahrbuch" sollte die "schwebenden gesetzgeberischen Aufgaben" mit "überwiegend
praktischer Tendenz" auf wissenschaftlicher Grundlage so behandeln, daß weite Leserkreise erreicht
werden. Auf diese Weise sollte es meinungsbildende Wirkungen entfalten. Daneben sollte ergänzend
die von ScA/no//er desgleichen bereits 1878 übernommene Schriftenreihe der "Staats- und sozialwis-
senschaftlichen Forschungen" durch streng wissenschaftliche Bearbeitung abgegrenzter überschaubarer
Bereiche tiefergehenden, weniger publikumswirksamen Ansprüchen genügen (S. 2)

' Sc>imo//er, G. (1881) , Ober Zwecke .... S. 7. ScAmo/Zer sah die gesamten Staatswissenschaften
nach dem von Auguste Comte unterstellten "Dreistadiengesetz" noch tief verstrickt in eine frühe Ent-
wicklungsepoche, die systematisch von überholten metaphysischen Erklärungen des realen Geschehens
ausgeht (S. 3). Xc/tmo//er glaubte, daß nur langsam und auf einzelne abgegrenzte Gebiete, begrenzt
durch "Detailforschungen", zunehmend ein Obergang zu dem Ziel einer "exakten Wissenschaft" mög-
lich sei. Der Weg hierzu, glaubte er, führe über "strenge wissenschaftliche Forschung, die freilich
zunächst nicht mehr ist, als Materialsammlung" (S. 7). "Für die Finanzwissenschaft fehlt eigentlich
noch der erste Beginn einer exakten Behandlung", so glaubte er (S. 7). Von einem allmählichen Wan-
del zeigte Sc/imoMer sich überzeugt. Zu Sc/imo/terj Forschungsziel s. tfansen. R. (1993) , S. 173,
Anm. 78: s. a. Brief S c / i m o / / e « an Srenfano v. 2 .11 .1878, in: Archiv für Kulturgeschichte, XXX. Bd.
1941 , S. 206 . t fagner beklagte sich gegenüber Sfieda bereits 1877 dahingehend, daß Sc/imoWer einen
"Methodenstreit" provoziere, s. Schreiben an Sn'ofa v. 13.4.1877, in: Äuftner, H. (1978) , S. 144.

* Handbuch der politischen Ökonomie (1882) , Hrsg. ScAtfn&erg, G.; dieses Werk erschien in vier
Auflagen, die letzte im Jahr 1897.

' ScAmoMer. G. (1882) , Rezension in Schm. Jb.. NF, 6. Jg.. S. 1379. hier S. 1380 - 1383. f fagners
längster Beitrag im 2. Bd. v. 123 Seiten hatte die direkten Steuern, insbes. Einkommen- und Vermö-
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Nun hatte gerade zu dieser Zeit Wagner die umfangreichen Rau'schen Lehr-
bücher für Nationalökonomie und zur Finanzwissenschaft überarbeitet und in
zwei verbesserten Neuauflagen zu einem allgemein benutzten Sammelwerk
gemacht* Obendrein war Wagner seit 1882 als allgemein anerkannter Fach-
mann und Abgeordneter des preußischen Landtags Mitglied der Kommission
für die von dem Minister Scholz in Gang gesetzte preußische Einkommen-
Steuerreform.

Dieser Ausschuß einigte sich um 1883 in einer Resolution auf die systemati-
schen Grundlagen, die dann erst sieben Jahre später in das preußische EStG
1891 übernommen wurden. In den Verhandlungen des Landtags führte Wag-
ner aus, daß Teile der Resolution von ihm selbst formuliert wurden*

Zur Verteidigung seiner Reputation wehrte sich Wagner in einer "Anti-
kritik" 1883 gegen Schmollcrs Abwertung der Rau'schen Nationalökonomie
als einer "überlebten systematischen Dogmatik", deren Inhalt aus überholten
begrifflichen Ausführungen und einer rein sprachlichen Durchdringung sozia-
ler Phänomene ohne Erkenntniswert bestehe.' Er bekannte sich selbst zu der
Methode, die soziale Realität durch Definitionen zu erklären.

In einer weiteren Rezension einer Schrift von Cohn legte er dann 1886 in
offener Gegnerschaft zu Schmoller ein kurzgefaßtes wissenschaftstheoreti-
sches Bekenntnis zu seiner "systematischen Nationalökonomie" ab.'" Die von

gensteuer, behandelt Der Aufsatz erschien noch in der 4. Aufl. von 1897, nunmehr in Bd. 3 in gleicher
Weise auf 217 Seiten durch Ergänzungen ausgeweitet

* tfagner, A. (1876), Lehrbuch der politischen Oekonomie von Karl-Heinrich Äau, vollständig neu
bearbeitet von Dr. Adolph Wagner und Dr. Erwin Mme, Leipzig und Heidelberg, Allgemeine oder
theoretische Volkswirthschaftslehre, mit Benutzung von Rau's Grundsätzen der Volkswirthschaftslehre
von Adolph Wagner, zugleich 9. Ausgabe der Rau'schen Volkswirthschaftslehre. Erster Theil, Grund-
legung, Leipzig und Heidelberg 1876. Es erfolgte sodann eine zweite, vielfach verbesserte und stark
vermehrte Ausgabe mit leicht verändertem Titel, ebenso als "Grundlegung" bezeichnet, im Jahr 1879.
Im Jahr 1880 erschien dann: (fanner, A., Finanzwissenschaft (zugleich als sechste bzw siebente
Ausgabe von Rau's Finanzwissenschaft), Zweiter Theil, Gebühren und allgemeine Steuerlehre, I-eipzig
und Heidelberg.

Hierzu Anlagen zu den stenographischen Berichten aber die Verhandlungen des Hauses der Ab-
geordneten während der 2. Session der 15. Legislatur-Periode 1883/4, Vierter Bd, Aktenstack Nr. 290,
S. 2499, Berlin 1884, hierzu auch: Scnofe, A. (1922), S. 34; s. a. Mou;, F. (1935), S. 112, hier S. 123.

* Hierzu: Preußischer Landtag. Haus der Abgeordneten. Verhandlungen der 27. Sitzung vom
17.1.1884. S. 747, hier S. 777. s a. GrafcoMW, R. (1962), S. 459. Geiger, W. (1934), S. 22; r/erz-
/e/d,H.(1938). Bd. 2, S. 227.

r. A. (1883), Rezension (Antikritik), in: Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft, 39.
Bd., S. 259, insbes. S. 263, S. 266, S. 271.

'° Wagner, A. (1886), Rezension: "Systematische Nationalökonomie", in: Jahrbücher fur Natic-
naloekonomie und Statistik, NF., 12. Bd., S. 197, S. 206, S. 245 u. a.. Das hier von ffagner formulier-
te wissenschaftstheoreüsche Bekenntnis ist dann bis 1892 zu einem ausführlichen methodologischen
Vorspann der Neuauflage der "Grundlegung" als Bestandteil seiner allgemeinen Volkswirtschaftslehre
integriert worden. Wagner sprach nun von "Grundlagen" der Volkswirtschaft, s (1892), Titelseite Zur
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Schmoller geforderte "Verwandlung der sogenannten politischen Ökonomie in
Sozialwissenschaft" lehnte Wagner darin grundsätzlich ab." Er bekannte sich
zu der alten "abstrakt dogmatischen" Nationalökonomie, wobei er seine Über-
einstimmung mit der 1883 profiliert vorgetragenen traditionellen Richtung
Carl Mengers und deren sogenannter "deduktiver Methode" bekundete.'*

Tatsächlich gehört diese Auseinandersetzung zu den Vorgängen, die als
"älterer Methodenstreit" in die Geschichte der Disziplin eingegangen ist. Der
Schlagabtausch der beiden Berliner Kollegen erfolgte aber indirekt in Rezen-
sionen durch vorsichtig eingestreute Einschübe. Daß letztlich die Verankerung
der Nationalökonomie und insbesondere der Finanzwissenschaft in einer
metaphysisch-dogmatischen Wissenschaftsauffassung, die den Ansprüchen
Schmollers an eine wissenschaftliche Erklärung sozialer Zusammenhänge
nicht genügte, den offenen Streit auslöste und daß dies große praktische Kon-
sequenzen mit sich bringen mußte, blieb bis heute verborgen."

•elben Zeit erarbeitete Sc/imo//#r einen Methodenaufsatz als wissenschaAstheoretisches Bekenntnis.
Hierbei handelte es sich um den äußerlichen Abschluß des sogenannten Methodenstreits; s. 5c/imo//er,
O. (1894), Volkswirtschaft ..., S. 527. Sc/imo/Zer und Wagner respektierten fortan ihre Standpunkte
als unvereinbar, s. Sc/imo/Zer, G. (1908), Reden .... S. 2, S. 11.

" Wagner. A. (1886), in: Jahrbücher ftr Nationaloekonomie und Statistik, N. F., 12. Bd., S. 198,
iiubes. S. 245 u. a.

" Wagner, A. (1886), Rezension: "Systematische Nationaloekonomie", in: Jahrbücher für Natio-
naloekonomie und Statistik, N. F., 12. Bd., S. 237. S. 245 u. a.; auch: Wagner, A. (1892), Grundlagen
.... S. VIII. S. 143, S. 166, S. 188 u. a., auch: imdentoufc, D. (1967), S. 111.

" Hohe Begabung, Gelehrtheit und vor allem die Fähigkeit zu publikumswirksamen Formulierun-
gen des Berliner Finanzwissenschaftlers waren nach Berichten von Zeitgenossen gepaart mit überstei-
gerter Selbsteinschätzung, mimosenhafter Empfindlichkeit und zügellosem Temperament, s. £renrano,
L. (1931), S. 71; Brief Scnmo/Zer* an Srenmno v. 21.4.1878. in: GoeC, W. (1941), S. 188, S. 190; s.
a. ÄHfcner, H. (1978), S. 428. Daß Ausführungen Sc/rnio/Zerj und seines Mitarbeiters tfaiftacn in
zahllosen Rezensionen Hagnerj seherische Fähigkeiten respektlos in Frage stellten und an seiner
wissenschaftlichen Autorität kratzten, konnte niemand übersehen. Ohne Erwiderung hätte er um seine
wissenschaftliche Reputation besorgt sein müssen. / /a*6acn und ScnmoMer streuten in viele Rezensio-
nen, gegen Wagner gerichtet, abfällige, dessen Lehren inirage stellende Bemerkungen ein. Gemeinsa-
mer Kern der Wendungen war, daß universelle Hypothesen, sofern sie überhaupt sachlich gehaltvolle
Aussagen darstellten, bezüglich ihrer Wahrheit einer Bestätigung durch Experiment oder ersatzweise
vergleichender historischer Forschung bedürften, um als sogenannte Gesetze der empirischen Realität
anerkannt zu werden. Der Verweis auf die Autorität einer Person allein, so argwöhnten viele Bemer-
kungen, könne diese Anforderung nicht ersetzen. Im Gegensatz zur "empirischen Methode" Scnmo/Zerj
beruhten die kritisierten Gesetze der "abstrakten" oder "dogmatischen Methode", auf Wagnerj Autori-
tät als Wissenschaftler, auf die er sich gem berief, s. hierzu etwa: Schm. Jb. (1885), S. 553; Schm. Jb.
(1886), S. 991; Schm. Jb. (1887), S. 587. S. 593; Schm. Jb. (1888), S. 731; Schm. Jb. (1890), S 709;
Schm. Jb. (1895), S. 661; Schm. Jb. (1895), S. 783 u. a. Die vorsichtige, unmittelbar nach dessen
Berufung auf den vakant gewordenen Lehrstuhl / /eWj durch Brief an Sc/imo//er v. 23.5.1881 gerich-
tete Bitte um Zurückhaltung bei seiner Kritik respektierte Scnmo//er offenbar durch gewundene For-
mulierungen, die die Differenzen noch stärker hervortreten ließen, s. Änftner, H. (1978), S. 198. Karl
Dien/ berichtete, daß die Studierenden der Berliner Universität sich um 1882 in zwei Lager spalteten,
die "Schmollerianer und die Wagnerianer", s. D/en/, K. (1924), S. 61. .Anders als ScnmoMer mit seiner
nüchternen Vortragsweise vermochte Wagner in den Studierenden Emotionen zu wecken, sie mitzurei-
fl«n; S Gra6o»*r. R. (1959). Sp. 565; Sr«c*«n, R. (1961), in: HdSW, 11. B d , S. 470; ÄwAner, H.
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, Bereits 1875 hatte der Wiener Nationalökonom Carl Menger die grundle-
gende Bedeutung der Rau'schen Lehrbücher, auf denen er seine Habilitations-
schrift von 1871 aufbaute, herausgestellt. Er hatte dabei bedauert, daß durch
die Neuauflagen der Sammlung und insbesondere der "Grundsätze der Fi-
nanzwissenschaft" durch Adolph Wagner diese eine Auslegung in Richtung
auf die Reformbestrebungen des Vereins für Socialpolitik erhielten. Dieser
Richtungswandel paßte nicht mehr in das Gesamtkonzept seiner Ausbildung.

Im Jahr 1883 rezensierte dann Schmoller eine methodologische Abhandlung
dieses Wiener Nationalökonomen, der die von ihm als überholt beurteilte tra-
ditionelle dogmatische Wissenschaftsauffassung besonders nachhaltig als
richtig rechtfertigte und dem angestrebten Richtungswandel insgesamt ent-
schieden entgegentrat '•* Der Autor wehrte sich gegen Schmoller in ausfallen-
der Weise. Menger war jedoch nur ein Ersatzgegner, der - anders als Wagner -
nicht durch Veröffentlichungen von unmittelbarer sozialer Relevanz hervorge-
treten war. Die Ausführungen Wagners führten dagegen schon wegen ihrer
konkreten aktuellen sozialen Konsequenzen zur Zeit großer Reformvorhaben
zu vielen ähnlichen weiteren Kritiken Schmollers und seines Mitarbeiters
Hasbach, die beide in Rezensionen zumeist finanzwissenschaftliche Beiträge
Wagners kritisierten und deren rein begriffliche Ausrichtung, die in unterstell-
ten Strukturen verborgenen Wertungen und die dogmatische Rechtfertigung
derselben bemängelten." ,, , „ . . . ; ;., ;,;; .< : ' :

Dabei ist zu berücksichtigen, daß zu dieser Zeit bis 1916 noch keine separa-
ten steuerrechtlichen Vorlesungen an Universitäten eingerichtet waren. Diese

(1978), S. 1, S. 430;/>au*c/i, A. (1992), S. 30;//e^eW, H. (1938), Bd. 2. S. 212; S/mon, H., (1914),
in: Die Zukunft, Bd. 86, S. 122, s. a. Z.mrfen/a«fc, D. (1967), S. 110; #an«n, R. (1968), S. 138; den.
(1990), S. 24, S. 59; ders. (1993), S. 111; s. a. />ejc/i, H. (1924), S. 197.

" S. A/enger, C. (1875), Besprechung der Neuaullage von Äau 'J Lehrbuch, in: Wiener Abendpost,
Beilage zur Wiener Zeitung v. 23.11.1875; s. Sc/imo//er. G. (1883), Rezension, in: Schm. Jb., Bd. 7.
S. 975. Eine Diskussion oder gar einen Streit zwischen Carl A/enger und Gustav Sc/imo/Zer hat es nie
gegeben. iSc/imo/fer hielt "das ganze methodologische Fundament" der Richtung Mengerj "fur heute
nicht mehr berechtigt", s. hierzu im einzelnen; //an*en, R. (1968), S. 138; zum Hintergrund s. //an-
jen, R. (1993), S. 111. A/enger war in seinem Studium mit einer WissenschaAsaufTassung ausgebildet
worden, die mit den Thunschen Hochschulreformen in Osterreich einsetzte und gegen die sich
ScAmo//en Ablehnung richtete, s. //amen, R. (1993), S. 122.

" ASenger hatte bis 1883 nur eine einzige Veröffentlichung in Buchform aufzuweisen, an der der
Rezensent J. Conrarf 1872 bemängelte, daß der Titel vorgebe, ein Lehrbuch der allgemeinen Volks-
wirtschaft zu sein, "wahrend er doch nur die mechanische Aneinanderreihung von Studien über die
Begriffe Gut Werth. Tausch, Preis, Geld ist". Er biete keine sachlichen Erkenntnisse, s. Conrad, J.
(1872), Rezension, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 18. Bd. S. 343. Diese Kritik
wurde jedoch dem Umstand nicht gerecht, daß A/e/igerj Ausführungen als Theorien zu verstehen
waren; sie erfüllten eine normativ-explikative Doppelfunktion. Die von einer vergleichbaren Wissen-
schaftsauffassung mit anderen Inhalten ausgehenden Lehren (f'agnerj mußten dagegen im Zusammen-
hang mit den anstehenden sozialen Reformen der Zeit nach 1880 in Preußen von erheblicher prakti-
scher Relevanz werden, s.//an«/?, R. (1968), S. 162; ders. (1993), S. 122. . , ,
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Funktion von zunehmender Dringlichkeit erfüllten bis dahin zugleich Natio-
nalökonomen in ihrer Rolle als Finanzwissenschaftler.'*

Im übrigen wandte Schmoller sich in vielen Rezensionen ebenso gegen an-
dere ideologische Lehrmeinungen, Strömungen und politische Auffassungen,
die etwa, wie der Sozialdarwinismus, insofern von sozialer Bedeutung werden
konnten, als der Handlungsspielraum der Gesetzgebung durch sie unzweck-
mäßig eingeschränkt zu werden vermochte Stets suchte er dabei zwischen
empirisch bestätigten Naturgesetzen und dogmatisch vertretenen Glaubens-
gewißheiten, "welche die Naturforscher wie Historiker aufstellen", zu schei-
d e n "

Wie Mciscl später festhielt, blieb die Finanzwissenschaft für Schmoller stän-
dig von besonderem Interesse" Die Einkommens- und Vermögensverteilung
beanspruchte nämlich seine ständige Aufmerksamkeit. Dies wird durch eine
kontinuierliche Veröffentlichungstätigkeit dokumentiert.

Wie ein roter Faden zieht sich durch die Beiträge Schmollers als leitendes
Erkcnntnisinteressc die Frage nach der zweckmäßigen Gestaltung von Institu-
tionen zum Schutz der Schwachen und zur Aufrechterhaltung einer "sozialen
Balance" zwischen "den oberen und den unteren Klassen". Auch das Steuer-
recht war hier cinbezogen. , .„ . - . ,„„„ . . . , .„„ . , „.,..„,...*. ,,;:.,.,».*.n*. •»&.

Im Jahr 1874 hatte Schmoller in einem weit beachteten längeren, in den
"Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik" veröffentlichten sogenann-
ten "offenen Sendschreiben" an Heinrich von Treitschke dessen naturrecht-
lich-dogmatische Rechtfertigung konservativer politischer Leitbilder - von die-
sem als natürliche Ordnung oder "Naturordnung" bezeichnet - als willkürliche
und wissenschaftlich unverbindliche Voreingenommenheiten zurückgewie-
sen." Dabei hatte er beklagt, daß dieserlei Lehren geeignet seien, jeden Frei-
raum für Problemlösungen zur Förderung sozialen Fortschritts abzuwürgen.

Nun wandte sich Schmoller in vergleichbarer, wenn auch vorsichtiger Weise
gegen die als dogmatische Erkenntnisse unterstellten fatalistischen Eingebun-
gen Wagners. Diese rechtfertigten, wenn auch mit anderer inhaltlicher Ziel-
richtung, die Ausgestaltung von Rechtsinstitutionen nach begrifflich erläuter-
ten, als dogmatische Erkenntnisse ausgegebenen einseitigen Mustern ebenso

'* fPa/<fedt»r. t,. (1917), S. 175; Kbgnc» "Grundriß" (1897) diente diesem Zweck

" Sc/tmo//er. G. (1895). Rezension, in: Schm. Jb.. S. 1044; s. a. S. 1039. ders. (1896), S. 303 u. «.

" A/e;*W.F.(1918).S. 358. ^ , /

" Scfcmotfer, O (1874): "Offenes Sendschreiben", in: Jährt) f Nationalökonomie ü. Statistik. 23.
Bd.. S. 225. hier S 240. S. 256, S. 279 Für die Zeit nach 1910 vgl "Widmungen", in: Liefemofi«, O.
(1910). S. 194. S. 196.
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als natürlich vorgegeben Sie engten damit für Schmoller den Handlungsspiel-
raum zur Lösung anstehender Probleme willkürlich ein.

"Es gibt keine rein natürliche Einkommensverteilung", so lautete Schmollers
Feststellung, die auch Wagners Grundvorstellungen zuwiderlaufen mußte.*

«••iM

Im übrigen verhielt es sich im sogenannten spateren Wcrturtcilsstrcit in der
Nationalökonomie ähnlich. Auch für die hier angesprochenen Vorgänge kam
Fragen um die Besteuerung unter anderen Umständen eine auslösende Funkti-
on zu. Auch in diesem Fall setzten sich die Gegner Schmollers voll durch,*' V

Schmoller sah in Institutionen, zu denen er auch das Rechtsgefügc des Ein-
kommensteuerrechts zählte, das wichtigste Instrument zu einer aktiven Gestal-
tung der "Lebensordnung" in Richtung auf den von der Mehrheit der Bürger
angesichts einer durch ungestüme Industrialisierungen entstandenen "socialcn
Frage" erwünschten sozialen Fortschritt.»

Möglichkeiten zur Versöhnung der Klassengegensätze durch ständige Ver-
besserung der Institutionen auf Grundlage der durch begleitende Erfahrungen
kontinuierlich vermehrten Kenntnisse über relevante Wirkungszusammenhän-
ge der sozialen Realität zu erforschen, sah er als wichtige Aufgabenstellung
von Nationalökonomie und Finanzwissenschaften.

"Die Form des Rechts ist das Mittel, die Gerechtigkeit aber der Zweck des
Rechts", so umschrieb er seine aktivistische Grundhaltung und seine Offenheit
für soziale Problemlösungen 1881 in seinem ersten programmatischen Aufsatz
des "Jahrbuchs", den er später als einen seiner wichtigsten Beiträge bezeichne-
t e "

K>rdc-
I t*nwukuonso«lnjHi».-:£Ktgeii»iK dt* -Lohnt:.

S. Anm. 19, S. 263, S. 257, S. 264.

S hierzu Kapitel M, Abschn. V, Nr. 8; *. «. / t o u « i . R. (1968), S. 156; den. <1993), S. 154;
6, D. (1967), S. 436. • -"n Huff *rVf>lK>re-Trt<n f ' t n v n f t r n »n d e n KOIVMIHI

" Die Kritik Sc/imo/Zerj an den Lehren der klassischen Nationalökonomie zentrierte um die Fest-
stellung, daß die Bedeutung von Rechtsinstitutionen verkannt werde. Das Regelstudium der National-
ökonomie hatte ihn nach seiner Ausbildung im Kameralamt wenig interessiert. An Stelle dessen be-
mühte er sich intensiv um Philosophie, Naturwissenschaften, Jurisprudenz und Geschichte, s. Sc/imo/-
/er, G. (1908), Reden .... S. 47; ders. (1918), Meine Heilbronner .... S. 59, S. 60. Sein ständiges Inter-
esse galt von Beginn an dem Einsatz von Institutionen in einem weiten Sinn zu Problemlösungen im
Zusammenhang mit einer befriedeten Entwicklung der Gesellschaft bei Aufrechterhaltung eines kon-
kurrenzwirtschaftlichen Gesamtrahmens Auch Regelungen, die eine allgemein als akzeptabel beurteil-
te Besteuerung garantieren konnten, gehorten dazu, s. Sc/rmoüer, G. (1872), Arbeitseinstellung, S. 26;
ders. (1874), Offenes Sendschreiben .... S. 318; ders. (1875), S. 81; s. a. Sc/imo/ter, G. (1883), Re-
zension vonA/engerj "Untersuchungen ...", in: Schm. Jb., 7. Jg., S. 983.

" Sc/imoWer, G. (1881), Gerechtigkeit .... S. 19. Dieser Aufsatz erschien als erster Beitrag in dem
ersten Heft nach Übernahme der Herausgeberschaft des Jahrbuchs; der handschriftliche Entwurf und
mehrere korrigierende Abschriften im Teilnachlaß Schmollers im Hessischen Hauptstaatsarchiv zeigen
die große Bedeutung, die der Autor den einzelnen Passagen des Aufsatzes beimaß.
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Dabei wollte Schmoller - anders als alle seine Gegner - keineswegs dem Be-
griff der Gerechtigkeit die Qualität objektiver Erkenntnis beigemessen wissen.
Die "Idealvorstellung" der Gerechtigkeit beurteilte er vielmehr als das histori-
sche Ergebnis laufender gesellschaftlicher Auseinandersetzungen.^

Er bekämpfte daher fortlaufend alle Versuche und Thesen, "aus irgendeinem
Princip heraus, als logische Folge desselben eine Formel (zu) entwickeln, de-
ren strikte Anwendung überall das Gerechte ergäbe"." Den hinter derartigen
Axiomen und Floskeln erkennbaren epistemologischen Dogmatismus jeder
Form wies er entschieden als unbegründet zurück.

Eben von der hier erkennbaren Einstellung hob sich die in der Tradition des
am nachkantischen philosophischen deutschen Idealismus des 19. Jahrhun-
derts orientierte vorherrschende wissenschaftstheoretische Grundhaltung Wag-
ners in einer Weise ab. die zu ständigen, nur mühsam überbrückten Differen-
zen der beiden Berliner Professoren führte.**

Nach der eher kontemplativ gestimmten Wissenschaftsauffassung Wagners
wurde die soziale Realität nämlich von vorgegebenen, den Erscheinungen zu-
grundeliegenden Wesenheiten geformt und dabei von einem Entwicklungsge-
setz beherrscht.

In seiner "Grundlegung" führte Wagner die Lehren von Rau und deren be-
griffliche Verarbeitung und Durchdringung der sozialen Realität unter diesen

" ScfcmoWer. G. (1881). Gerechtigkeit.... S. 22. S. 30, S. 36, S. 53. u. a.

" ScAmo/Zer, G. (1881), Gerechtigkeit.... S. 21. Ein gutes Beispiel ftr die beherrschende Rolle von
"Principien" in dem von Sc/imoZ/er abgelehnten Wissenschaftskonzept ffag/jers und Mergers ergibt
sich beispielsweise aus der Rezension, die letzterer Sc/ieefc Vorschlag der Einführung einer Erb-
schaftssteuer 1875 zuteil werden ließ. Er bemangelte, daß Sc/iee/ nicht einmal den Versuch unter-
nommen hatte, diese Besteuerungsart aus gültigen "Principien" rechtsdogmatisch herzuleiten, was für
deren Berechtigung als Voraussetzung zu gelten hatte, s. A/enger. C. (1875), Die Erbsteuer, in: Wiener
Abendpost, Beilage zur Wiener Zeitung v. 6.10.1875, S. 4. Ähnlich muß man A/engers Ablehnung des
Kathedersozialismus verstehen. Das paßte nicht in das ihm vermittelte begrifflich festgezurrte, von der
geeignet ausgelegten herkömmlichen klassischen Wissenschaftslehre rechtfertigte konservative Welt-
bild, s. A/e/iger, C. (1873). in: Wiener Abendpost v. 2. und 3.1.1873

* Diese Differenzen zeigten sich bei allen Gelegenheiten, zu denen beide Gelehrte Stellungnahmen
abgeben mußten, so etwa Äuftner, H. (1978). S. 330. S. 332. sie finden sich auch noch zwanzig Jahre,
nachdem sie ihr abweichendes wissenschaftstheoreüsches Credo veröffentlicht hatten. Ein gutes Bei-
spiel zeigen die sich unmittelbar folgenden Widmungen in der Festgabe der DJZ zur Jahrhundertfeier
der Juristischen Fakultät der Berliner Universität, s. L/efcmann, O. (Hrsg.). (1910). S. 194, S. 196.
Wenn if agner seinen Studenten die Belehrung erteilte, daß "der Jurist (muß) auch Nationalökonom
sein" muß und die Universität ihn demgemäß auszubilden hat. s. Pauic/i. A. (1992), S. 113. so war
das in dem von -SV/imo//«r abgelehnten Sinn zu verstehen. Danach hatte das ESt-Recht den grundle-
genden Besteuemngsgegenstand aus den "Grundlagen der Volkswirtschaft" rechtsdogmatisch zu
übernehmen.
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Gesichtspunkten mit neuartiger Ausrichtung als "soziale Finanzauffassung"

Die als Strukturen der Realität ausgegebenen Definitionen konnten nach
Wagners Wissenschaftsauffassung aus den Erscheinungen durch Abstraktion
auf einen unterstellten Kerngehalt herausdestilliert werden. Sein Lehrbuch der
politischen Ökonomie gab dann das Ergebnis systematisch zusammengestellt
wieder. Die Fähigkeit hierzu blieb nach Wagner nur dem Wissenschaftler
vorbehalten.

Die so gefundenen Definitionen beurteilte er später als "Grundlagen der
Volkswirtschaft". Sie bildeten für ihn die Ausgangsbasis für die Lösung von
"Orgarusaüonsfragen" und "prinzipieller Fragen der Rechtsgrundlagen der
Volkswirtschaft" ~* So hat Wagner etwa in seiner Filmwissenschaft für die
Definition "Einkommen" stets auf seine "Grundlegung" von 1879 oder seine
"Grundlagen" von 1892 verwiesen, auch wenn er die steuerliche Bemessungs-
grundlage behandelte."

Für Rechtsinstitutionen fanden sich demgemäß in dem der historischen Ide-
enlehre entlehnten Entwicklungsmodell Wagners eine jeweils zeitangepaßte
Definition der wesentlichen Begriffsinhalte.

Wagner glaubte fest daran, daß sich ihm insofern eine gesetzlich vorgegebe-
ne Struktur der Realität und deren Entwicklung in Begriffen offenbarte. . ,

Nach diesem Konzept konnten richtige soziale Problemlösungen allein von
dem besonders qualifizierten Wissenschaftler in den vorgegebenen, in Ent-
wicklung befindlichen normativen Strukturen der sozialen Realität erkannt
werden. Diese offenbarten sich durch begriffliche Isolierung und Ausdeutung
der den Erscheinungen innewohnenden treibenden Kräfte.

" In der Einleitung zu seiner "Neubearbeitung" des umfangreichen /toi/jc/ien "Lehrbuchs der po-
litischen Ökonomie" und insbesondere in dessen der Finanzwissenschaft gewidmetem Teil führte
M âgner aus, er habe sich, von seiner "innersten Überzeugung getrieben", inzwischen "von Rau ganz
emaneipiert". Die starke Erweiterung der begrifflichen Gliederung und eine umfangreichere Darstel-
lung änderten jedoch nichts an dem epistemologischen Grundansatz. Nach wie vor verweist Wagner im
übrigen an entscheidenden Stellen zur Erläuterung auf flau'j Lehrbuch, s. Wagner, A. (1876), S. VI;
ders. (1880), S. VI, s. hierzu Anm. 29; s. a. Brief Ifagner* an Bflc/ier v. 8.5.1892, in: Äuiner, H.
(1978), S. 269.

* Wagner, A. (1886), Systematische Nationalökonomie, in: Jahrb. f. Nationalökonomie u. Stati-
stik, N. F., Bd. 12, S. 213.

™ S. Wagner, A. (1880), Finanzwissenschaft, S. 250, S. 255. Wagner verweist auf § 84 »einer
"Grundlegung" von 1876, (S. 96), bzw. seiner "Grundlegung" von 1879 (S. 114), s. a. Wagner, A.
(1890), Finanzwissenschaft, § 135, S 324, S. 330. § 84 der "Grundlegung" wurde nunmehr § 173 der
"Grundlagen" von 1892. S. 405. Fortlaufend bezieht sich (fagner weiterhin auf die Lehren /tou'j in
dessen "Grundsätzen der Finanzwissenschaft, 5. Aufl., 1. Abtheilung, Leipzig 1864, § 73, S. 89, S.
143. S. 163. und 2. Abtheilung. Leipzig 1865, §§ 254 bis 261. S. 396 bis S 405.



188 F Entstehungsgeschichte des Einkommensteuerrechts

Die Rechtsinstitutionen richtig zu konzipieren und eine systemkonforme
konkrete Rechtsanwendung vorzubereiten ist dann die wichtige Aufgabe des
rechtsdogmatisch vorgehenden Juristen.

Daß dieser Art angebliche Erkenntnisse, auf die Wagner seine Empfehlun-
gen stützte, auf "dogmatischen" Einsichten beruhten, die sich einer empiri-
schen Kontrolle vermittels Überprüfung an der sozialen Realität als regulativer
Instanz entzogen, diente Schmoller immerfort als Argument fur ablehnende
Kritik*'

Wagner hatte erst nach Ausbildung zum Juristen den Weg zur Nationalöko-
nomie gefunden. Die DJZ feierte ihn bei Jubiläen stets als Mitglied der Zunft,
eine Ehrung, die Schmoller nicht zuteil werden konnte."

Nicht zu unrecht wurde Schmoller demgegenüber gelegentlich abfällig als
"Sozialingcnicur" bezeichnet. Da er Institutionen nicht als richtig oder unzu-
lässig, sondern als zweckmäßig oder ungeeignet für die Verwirklichung kon-
kreter sozialer Zielvorgabcn beurteilte und sie sogar gelegentlich mit Maschi-
nen verglich, gab er selbst für diese Einschätzung genügend Anlaß.

Für die Beurteilung der Gedankenführung mußte im übrigen von Bedeutung
sein, daß beide Gelehrten in ihrer Jugend im Elternhaus in enger Berührung
mit naturwissenschaftlichen Lehrmeinungen und Forschungstätigkeiten her-
anwuchsen und bei Gelegenheit bestätigten, von diesen wesentlich geformt
worden zu sein.

Da das wissenschaftstheoretische Anliegen Schmollers bis heute Mißver-
ständnissen begegnete, konnte sich die Auffassung festsetzen, ihm hätten me-
thodologische Kenntnisse gefehlt. Diese Beurteilung blieb sogar erhalten, ob-
gleich Schmoller in den Jahren von 1888 bis 1890 seine Überzeugungen in
einem längeren Aufsatz für das "Handwörterbuch der Staatswissenschaften"
niederlegte und dieses Konzept bis um die Mitte des 20. Jahrhunderts rich-
tungweisend hätte sein können. Es wurde jedoch nie beachtet.**' ~'̂  ' ,

!•? kein Vmd'iM
n ilitChlHulL'.bl. WiliOi-U Uli ..V'

" Fundstellen hierzu in: //arwen, R. (1990), S. 58 bis S. 60, ders. (1993), S. 116. s. a. /.m
D. (1967), S. 98, s. a. Scfcmo/fer. G. (1894), Volkswirtschaft .... S. 546.

" //«//mann, M. (1980). S. 126. Wagner wäre gern Mitglied einer juristischen FakulUt geworden,
da er sich hier zugehörig fohlte, s. Kuftner, H. (1978), S. 415; DJZ 30. Jg. 1915, Sp. 399; s. a. Wag-
nsr. A. (1910), Beitrag in: Festgabe der DJZ. S. 194.

" Sc/imo/Zer. G. (1894), S. 527. Der Aufsatz entstand in den Jahren 1888 bis 1890, s. Sc/i/no/Zer,
G. (1911), S. 497. Das Handwörterbuch der Staatswissenschaften war von ScAmoMer gerordert wor-
den, da er &/i<V»fterg J Handbuch seit Erscheinen im Jahr 1882 wegen der überholten wissenschafts-
theoretischen Auffassungen der meisten Mitarbeiter für ungeeignet hielt In seinem Methodenaufsatz
suchte Ä/imo/ter die Differenzen zu den Auffassungen seiner Kollegen zu skizzieren. Entsprechend
behandelte er die wesentlichen Elemente dessen, was die Naturwissenschaften nach der Jahrhundertmit-
te von denjenigen zu Jahrhundertbeginn unterschied. F.ine der wichtigsten Frörterungen nahm darin
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. Es scheint daher wichtig, den Hintergrund Schinollers stärker auszuleuchten
als denjenigen Wagners, „streuen *SUEitea Uennsse** «0teot1*-ÄM ,*§*} IW»*^
" Gustav Schmoller war Sohn des Kameralverwalters von Heilbronn Er selbst
war längere Zeit in diesem Kameralamt unter Leitung des Vaters und für das
Finanzministerium in Stuttgart tätig." Als er im Oktober 1862 den Aufsat/
mit dem Titel "Die Lehre vom Einkommen in ihrem Zusammenhang mit den
Grundprincipien der Steuerlehre" verfaßte, bereitete er sich auf das Assessor-
examen für den höheren Finanzdienst vor."

In einem mutterlosen Haushalt aufwachsend verbrachte er seine gesamte
freie Zeit beim Großvater Carl-Friedrich Gärtner, einem Arzt und Botaniker,
der im Alter bis zu seinem Tode sein Vermögen und seine gesamte Zeit der
Hybridisierungsforschung widmete?* Hier erhielt Gustav Schmoller, wie er
später berichtete, die ersten Eindrücke von seriöser wissenschaftlicher Ge-
lehrtentätigkeit. In den Gewächshäusern des Großvaters in Calw wurden in
9000 laufenden Versuchsreihen die Erkenntnisse erarbeitet, die praktisch das
Ende der spekulativen Aristotelisch-Schelling'schcn Botanik und vor allem der
romantischen Biologie mit sich brachten."' Bei der Ausbildung zum Arzt in
wissenschaftlicher Hinsicht noch nach den Ideen der zu dieser Zeit ihr Ende
findenden Humoralpalhologie ausgebildet, interessierte sich Gärtner besonders
für die nach den Erkenntnissen Antoine Laurent de Lavoisiers, die zur Ablö-
sung der Phlogistonlehre und zur Entdeckung des Sauerstoffs führten, sich neu

die Behandlung der Rolle von Begriffen und Klassifikationen für die wissenschaftliche Erkenntnis ein.
Hier bekannte er sich ausdrücklich zu der Auffassung William WÄewe/Zj, der sich mit der Typenbil-
dung des Urgroßvaters von Sc/imo//er und den Lehren des Großvaters auseinandergesetzt hatte, s.
Sc/imoMer, G. (1894), S. 527, hier S. 546. Zu Einzelheiten und Fundstellen s. //a/ue«, R. (1993), S.
116, S. 129; ders. (1968), S. 151 u. a.. Wfcewe// hatte den Ansatz zu seinem Kampf gegen die traditio-
nelle aristotelische Wissenschaftslehre von seinem Versuch aus gefunden, die l̂ ehre /?;cw<foi; zu
systematisieren und mit der empirischen Realität in eine sinnvolle Verbindung zu bringen. Das konnte
ScAmo/ter nicht verborgen bleiben, da sein Großvater die Diskussionen verfolgte, s. //arueu, R.
(1993), S. 112 u. a.. Die hier skizzierten wissenschaftshistorischen Zusammenhänge können dem For-
schenden zu ersten vagen Vermutungen werden, wenn er entdeckt, daß Titel JfTiewe//.» aus der "Bib-
liotheca Regia Monacensis" die handschriftliche Widmung des umtriebigen Autors an seinen Freund
und philosophischen Gegner F. W. J. Sc/ie//mg enthalten. Viele gezielte Verprobungen und Kontrollen
lassen erste unklare Vermutungen dann zur Gewißheit werden. Hier können nur Ergebnisse skizzen-
haft dargelegt werden, soweit sie unmittelbar relevant erscheinen.

" Sc/imo/fer, G. (1918), Meine Heilbronner .... S. 56, S. 57; ders. (1908), Reden .... S. 49. ' --

** Schreiben &:Amo//er.j an W. ÄaicAer v. 3.11.1862, in: B/erman/i, E. (Hrsg.) (1922), Briefwech-
sel zwischen Wilhelm Röscher und Gustav Schmoller, Greifswald, S. 5, S. 6; t. a. Storno//«;;-, G.
(1918), Meine Heilbronner..., S. 60.

" S. Allgemeine deutsche Biographie. Bd. 8, Leipzig 1890, S. 382; s. Sc/imo//er, G. (1918), Meine
Heilbronner .... S. 55; ders. (1908), Reden .... S. 48.

" Sc/rniotfer, G. (1908), Reden ..., S. 48; ders. (1918), Meine Heilbronner .... S. 55; s. hierzu: M>r-
, E. (1926), S. 475, S. 597; s. a. Mayr, E. (1984), S. 519; SacAj. J. (1875), S. 474, S. 596;

e, H. (1963), S. 91; ./a/m, J./Seng/au&, K. (1985), S. 414; hierzu: Women, R. (1993), S. 112.
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entwickelnde moderne wissenschaftliche Chemie." Mit einigen später be-
rühmt gewordenen Vertretern der antiphlogistischen Chemie war er zeitlebens
in Freundschaft und wissenschaftlicher Korrespondenz verbunden. Er selbst
experimentierte mit Harnstoffen und erprobte selbstentwickelte Heilstoffe als
Medikamente, bildete Hypothesen über chemische Vorgänge, die er dann ex-
perimentell zu überprüfen suchte. Seine Forschungen standen ganz in der
Linie der sich zu Ende des 18. Jahrhunderts entwickelnden modernen wissen-
schaftlichen Chemie'" So war er auch korrespondierendes Mitglied vieler
wissenschaftlicher Gesellschaften und Akademien des In- und Auslandes. Auf
einer seinen wissenschaftlichen Interessen dienenden Reise lernte er auch die
leitenden Mitglieder der Royal Society in London kennen. Danach stand er mit
Darwin wegen seiner Forschungsergebnisse zur Hybridisierung in Briefwech-
sel. Später wandte er sich dann der Botanik zu und entwickelte in einer Preis-
schrift der holländischen Akademie der Wissenschaften den schlüssigen Nach-
weis über die Geschichtlichkeit der Pflanzen, wobei er die Grundlage für die
später von Gregor Mcndcl entdeckte Gleichmäßigkeit in der ziffernmäßigen
Verteilung von Merkmalen legte." Die im Erbgut später isolierten Verursa-
cher erhielten um die Jahrhundertwende dann den Namen Gene und die Ent-
deckung Mcndeis wird heute oft mit derjenigen des Wirkungsquantums in der
Physik verglichen. Letztlich entwickelte sich hieraus die moderne Mikrobio-
logie und das weite Feld der heutigen von der physikalischen Chemie weiter-
geführten Gentechnik.

Der Großvater Schmollers, Carl-Friedrich Gärtner, trug durch seine von
großem Fleiß begleitete Forschungstätigkeit entscheidend zur Ablösung der
noch um 1830 vorherrschenden aristotelischen Biologie bei.'"' Durch die Er-
gebnisse seiner Hybridisierungsforschung konnte zugleich ein Schlußstrich
unter bis dahin dogmatisch vertretene grundlegende Thesen der Biologie ge-
setzt und zugleich ein neuer Forschungsbereich über Anpassung und Verände-
rung alter bzw. Züchtung völlig neuer Pflanzenarten eröffnet werden/' ,;f-n»i •

" Hierzu und zu folgenden kurzgefaßten Ausführungen s. Graepe/. H (1978), S. 232 - 241, S 244
- S. 233. Diese Dissertation eines Pharmakologen. als Apothekersohn aus der Heimatstadt von
Schmollers Großvater stammend, wurde dem Verfasser erst 1991 bekannt, als dessen Aufsatz Ober
iV/imotfer von 1993 bereits abgesetzt war. Er findet dadurch seine bereits seit 1966 vertretenen Thesen
voll bestätigt, //anjen. R. (1968). S. 140. • . • ; • • . . : ,-s . i ;•

" , H. (1978), S. 80; s. a, //e/w«mann, G. (1959), S. 85 u. a.

/, H. (1978), S. 2.S. 114, S. 148, S. 215, S. 327, S. 331. S. 335. S. 338.

*° Gra«p#/. H. (1978), S. 224, S. 252 u. a.; s. Jfo// K. (1983). Die Gene, S. 12.

" S. Gdrmer, C. F. (1849), S. 663. Hier wurde nicht nur die Züchtung neuer Arten, sondern auch
die Bewirkung neuer Eigenschaften experimentell eingeleitet, s. Wonjen. R (1993). S. 134.
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Hier erhielt der Enkel Gustav Schmoller erste Eindrücke von solider empiri-
scher Forschungstätigkeit vermittels Verprobung und Bestätigung oder Falsi-
fizierung von Vermutungen und Ausmerzung falscher H\pothcscn Und was
noch wichtiger war: Er erhielt hier einen bleibenden Eindruck von Möglich-
keiten und Grenzen, gestaltend in den Ablauf der Natur einzugreifen, indem
man sich die Kenntnisse hierzu durch sinnvolle Einrichtung und Organisation
empirischer Forschungstätigkeit zunutze macht/*

Es mag von Bedeutung sein zu erwähnen, daß Carl-Friedrich Gärtner sich
auch intensiv mit den höchst spekulativen umfangreichen Beiträgen Hegels
zur Chemie, den Beiträgen Schelvers, Goethes und der übrigen zum nachkan-
tischen Idealismus gerechneten und der Machart der romantischen Naturleh-
ren anhängenden Gelehrten auseinandersetzte/"

Gewiß hat Gustav Schmoller hier die bei ihm oft vernehmbare kritische
Einstellung zu einer überholten traditionellen spekulativen Wissenschaftsauf-
fassung erfahren, die mit der neuartigen Weltansicht der jungen Naturwissen-
schaftler der Zeit einherging. Man kann hier von einem Paradigmawechsel im
Sinne von Th. S. Kuhn sprechen. Mit der neuartigen Weltansicht dieser jun-
gen Wissenschaftler der Zeit war der Übergang von einem kontemplativen
Denkstil zu einer aktivistischen, am Experiment orientierten Vorgehensweise,
vom passiven Beobachten natürlicher Abläufe einer unberührten Natur zum
aktiven Registrieren von gleichförmigen Antworten der Natur auf gleichför-
mige Eingriffe verbunden. Ein neuartiger Typ von Theorien, für deren Er-
gebnisse eine Bestätigung an der empirischen Realität als regulativer Instanz
diente, war die Folge. Auf ihm beruhte die technische Revolution im 19. Jahr-
hundert."" V .-•-.• • V-- ,-.*>: . •:•„ . - •• ."re-: wJ, •.-•>".,. .-.• •

*' S. Graepe/, H. (1978), S. 115 Schmollers Tante Emma Gdrmer führte den 13jahrigen Heran-
wachsenden nach dem Tode Gdrfnerj in Einzelheiten des Nachlasses des bedeutenden Gelehrten ein.
Gdri/jer.5 lebenslanger Kampf gegen dogmatische naturphilosophische Principien als angebliche Er-
kenntnisse, aus denen die Zusammenhange der Natur a priori erschlossen werden könnten, wurde
spater von G. ScAmoZ/er auf die SozialwissenschaAen übertragen, s. Graepe/, H. (1978), S. 234 u. a

*' In einer heute noch wegen der klaren Gedankenfuhrung eindrucksvollen kleinen Abhandlung
zeigte Gdrfner, daß die von seinem wissenschaftlichen Gegner F. J. Sc/>e/ver zur Erklärung einer
Erscheinung verwendeten "naturphilosophischen Principien a priori" zwar weder widerlegt wurden,
noch widerlegt werden konnten. Er forderte daher den Gegner auf, nach Möglichkeiten zur Bestätigung
von deren Wahrheit durch geeignete Experimente zu suchen. Ein fehlgeschlagener Versuch müsse all
Falsifikation der angeblichen Erkenntnis als Hypothese gewertet werden. Diesen Gedankengang der
Bestätigung bzw. Falsifikation als Kriterium fur gehaltvolle Hypothesen zur Erklärung der Realität
begegnen wir in Sc/imo//erj Methodenaufsatz von 1894 wieder, s. hierzu; Gdrfner, C. F. (1813),
Rezension von ScAe/ver, F. J.: Kritik der Lehre von den Geschlechtern, in: Jenaische Allgemeine Lite-
ratur-Zeitung, Jg. 10, Bd. 1, Sp. 321 - 328, hier Sp. 323 und Sp. 328; s. hierzu: Sc/rmo/Zer, G. (1894),
Volkswirtschaft .... S. 547. S. 554. Sc/ie/ver war Schüler F. W. J. Sc/7e//mgj.

** Hierzu: //a*je«, R. (1993), S. 115; s. 117, Anm. 30, S. 133. Anm. 78.
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So entsprachen Denkweise und Wissenschaftsauffassung Schmollers etwa

den heutigen wissenschaftstheoreüschen Vorstellungen unserer modernen Na-

turwissenschaften. -..„,.*,,.;.:.,(.:•;, , „ . , ,*,,, -30/$rtW«\«t

Schmoller lernte hier, den Begriffsrealismus abzulehnen, er schloß teleologi-
sche Konstruktionen als Erkenntnisse aus. Wesenseinsichten, die nicht in der
Realität durch Beobachtung und Experiment überprüfbar waren und scheitern
können, gehörten für ihn nicht in das Gebäude wissenschaftlicher Aussagen/*

Das hatte weitreichende praktische Konsequenzen: So wie die antiphlogisti-
schen Chemiker, zu denen auch Großvater Gärtner zählte, den Sauerstoff als
Element durch den Einsat/ künstlicher Meßgeräte, wie Präzisionswaagen, fan-
den und dann erst zu isolieren vermochten, sich hierzu theoretischer Begriffe
als Dispositionsbegriffe bedienten,'"' suchte Schmoller 1862 analog einen ein-
heitlichen Begriff für die Messung von "Leistungsfähigkeit" als einen geeigne-
ten, theoretisch festzulegenden Begriff für die Zwecke der Besteuerung zu
konzipieren Denn er hatte gelernt: auch Hitze oder Kälte oder die schwere
Masse kann man nicht unmittelbar skalieren, sondern für theoretische Zwecke
nur messen, indem man dem Phänomen der inneren Erlebniswelt einen sinn-
voll definierten künstlich geschaffenen, interpersonell überprüfbaren Maßstab
zuordnet:'" Etwa die Ausdehnung einer Quecksilbersäule mit einer metrisch
unterteilten Skala zur Messung dessen, was wir als Wärme oder Temperatur
empfinden, oder die durch Druck oder Zug bewirkte Längendehnung einer
Feder bei Beschwer durch ein Gewicht fur das, was wir schwere Masse nen-
nen. ,}. ,,> ;',,;i! . • , ;e Wa'> i:r ' a:r.-|j: «[ .cm il mi :i:; ;»Ä ' twin A

*' Der Methodenaufsatz, der im Handwörterbuch von 1894 S<r/mio//erj Wissenschaftsauffassung
zusammenzufassen suchte, begegnete bei Geisteswissenschaftlern Verstandnislosigkeit. Sc/7mo//er war
seiner Zeit weit vorausgeeilt. Die aus dem Wissenschaftskonzept (fhewe/fr übernommene Vorstellung
von Begriffen als nützlichen Instrumenten fur Problemlosungen, der andersartige Gesetzesbegriff und
die Rolle der empirischen Realität als regulativer Instanz wurden von den nach dem humanistischen
Bildungsideal mit der klassischen Philosophie als Wissenschaftslehre ausgebildeten Geisteswissen-
schaftlern als Zeichen von Bildungsmangel interpretiert. Die spateren Beiträge Max H'eterj zur Wis-
scnschaftslehre zeigen eindrucksvoll die Schwierigkeit, sich nach Ausbildung zum Rechtswissenschaft-
ler und Historiker von der durch die aristotelische Philosophie vorgeprägten Denkweise freizumachen,
s. ßaumgarren, E. (1973), Einleitung zu: Max Weber. Soziologie. Universalgeschichtliche Analysen.
Politik, S. XIX; Warnen. R. (1993), S. 153.

" Lavomer erschütterte die Phlogistontheorie durch den mit Hilfe von Präzisionswaagen geführten
Nachweis, daß ein Verbrennungsprodukt stets schwerer ist. als der verbrannte Körper. Er schloß
daraus, daß bei der Verbrennung ein Bestandteil der umgebenden Luft mit dem verbrannten Körper
eine Verbindung einging. Er benannte ihn mit Oxigene Die Anerkennung der Theorie durch die Pa-
riser Akademie setzte lange Kampfe voraus, bis die Lehre vom Phlogiston als einem geheimnisvollen
Agens aufgegeben wurde, s. ffcgg«. G. (1955), Das Buch der großen Chemiker, Weinheim. S. 326.

* Zum Problem des Messens und zur Bildung von Maßstäben in empirischen Wissenschaften s.
W«m/J«/, C. G. (1952), Fundamentals of Concept Formation, in: Empirial Science, Chicago. S. 58. S.
62; s. a. ßo/in«n. A. (1964). Die militaristische Ethik als Grundlage der modernen Wohlfahrtsökono-
mik. Gottingen, S. 24, S. 28.
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Unter diesen Umständen wird es verständlich, daß Schmoller als Folge sei-
nes Werdeganges und der erhaltenen neuartigen Sichtweise Anregungen zu
sozialen Reformen vertrat, die mit den Wissenschaftsauffassungen konservativ
gestimmter Kollegen nicht zu vereinbaren waren, ja tiefe Skepsis erzeugten.
Das zeigte sich besonders nachhaltig nach seiner Berufung an die Berliner
Universität im Jahr 1882.

Um bezüglich der andauernden unerquicklichen Differenzen und persönli-
chen Reibereien bei Promotionen, Habilitationen. Berufungen und der Beurtei-
lung von Veröffentlichungen klare Frontstellungen zu schaffen, sahen offenbar
sowohl Schmoller, als auch Wagner nach 1888 das dringliche Erfordernis,
ihre differenten wissenschaftstheoretischen Überzeugungen systematisch zu-
sammengefaßt niederzulegen.

Daher fertigte Wagner 1886 bis 1892 eine längere Einleitung von insgesamt
285 Seiten für seine 1879 als zweite Auflage veröffentlichte, aus Rau's "Lehr-
buch" fortentwickelte "Grundlegung der politischen Oekonomie".**

Diese erhielt nunmehr einen als "Grundlagen der Volkswirtschaft" bezeich-
neten umfangreichen methodologischen Vorspann, der sich eng an die herge-
brachte, von Menger 1883 verteidigte dogmatisch-naturrechtliche Wissen-
schaftsauffassung anschloß.

Wagner gliederte darin die Aufgabe der Wissenschaften in 1 "die Feststel-
lung (Ermittlung) der Erscheinungen", 2. die "Ermittlung des Typischen dar-
in" und 3. "die Zielstellung für ihre Entwicklung, die Wegweisung zu diesem
Entwicklungsziel".'"

Die Beantwortung der Frage des "Was soll sein?" wurde somit von Wagner
wie bei Menger ausdrücklich als dogmatische Erkenntnis der die Erscheinung
steuernden inneren Gesetzmäßigkeit der empirischen Realität beurteilt.'" Auch
eine richtige Finanz- oder Steuerpolitik mußte sich nach diesen Erkenntnissen
ausrichten.

Der von Hasbach und Schmoller in vielen für Wagner ärgerlichen Rezensio-
nen oftmals in beißender Form wiederholten Kritik an kryptonormativen Real-
definitionen, an dem diesen zugrundeliegenden herkömmlichen Gesetzesbe-
griff und der damit einhergehenden, insbesondere für die Finanzwissenschaf-
ten bemängelten fortlaufenden Vermengung von "lex lata" und "lex ferenda"
wurde so die Spitze genommen.

r, A. (1892). Grundlegung der politischen Oekonomie. Enter Theil. Grundlagen der
Volkswirtschaft, S. 1 - S. 285. insbes. S 16 . . . . . . . .

" Wagner. A. (1892), Grundlegung.... S. 144.

* Wagner, A. (1892), Grundlegung..., S. 146. •

13 Hauen
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Denn Wagners von Schmoller als nicht mehr zeitgemäß und dogmatisch-
spekulativ kritisierte Ausführungen waren nunmehr Ausfluß einer konsequent
vorgetragenen, in sich konsistenten Wissenschaftsauffassung. , , . j , . ou.LVoe

Schmollcr unterwarf sich seinerseits gleichzeitig von 1888 bis 1891 intensi-
ver Arbeit zur Abfassung seines Beitrages zur Methodologie.*'

Das Ergebnis bemängelte er zwar als infolge Zeitdrucks von unbefriedigen-
der Qualität Dennoch brachte er den Aufsatz in der ersten Auflage des "Hand-
wörterbuchs der Staatswissenschaften" unter, das - von Conrad bearbeitet - das
1882 von Schmoller als überholt beurteilte "Handbuch der politischen Öko-
nomie" ersetzen sollte

Schmollcrs Beitrag enthielt eine grundlegende Kritik an der in Natur- und
Geisteswissenschaften bis nach der Jahrhundertmitte vorherrschenden dogma-
tisch-spekulativen, vordringlich an Begriffen ausgerichteten Wissenschaftsauf-
fassung **

Beide Berliner Gelehrten fanden sich fortan mit der Unvereinbarkeit ihrer
Auffassungen und deren praktischen Konsequenzen ab

Sie arrangierten sich, wenn auch von vielen Reibungspunkten unterbrochen,
entsprechend.^ Das konnte wegen der grundlegenden Differenzen nicht
leichtfallen. Während Wagner fortlaufend vortrug, daß Rechtsinstitutionen wie
das Steuerrecht an vorgegebenen volkswirtschaftlichen begrifflichen Erkennt-
nissen zu orientieren seien und deshalb Jurisprudenz und Nationalökonomie
engste Verbindungen eingehen müßten,^ suchte Schmoller ständig Richtig-
stellungen anzumahnen Er wollte der Gestaltung von Institutionen, zu denen
auch das Steuerrecht zählte, konkrete Ziele gesetzt sehen, solche, die sich aus
politischen Vorgaben bei Kenntnis der empirischen Wirkungszusammenhänge
der sozialen Realität herleiten lassen. .;;v-w a ^ ' u - ; i^toUASTü

Bei den politischen Ziclvorgaben hatte für Schmoller ausdrücklich die Er-
haltung einer sozialen Balance Priorität." Im übrigen sah er. daß für eine

" . S V * m o / / e r . G . ( 1 9 1 1 ) . V o l k s w i r t s c h a f t . . . . S . 4 9 7 . •" • ' " ' • . . • > • : . • . • • . . ; i ' - i ; " . ; * ; • : ? ; !

" &/rmo//er. G. (1894). Volkswirtschaft .. S. 527. hier S. 534 ' • '>• ^ ^ - { i

" Hricf Waj?ner.v an .<Wi>m>//er vom Hcrhst 1892 (ohne Datum), ahgedr in: W w r . H. (1978). S.
271. Hii#ner kündigte .VcSrmo//er die Zusendung eines Exemplars seiner "Grundlagen" mit seinem
methodologischen Itckenntnis an. Kr lügte die llcmcrkung hinzu, daß es sich hei seiner Veröffentli-
chung um eine Antwort auf "Wendungen und Angriffe" handele, "die ich wenigstens auf mich beziehen
konnte"

" H-agner. A. (1880). Finanzwissenschaft. S. 255. S. 256; ders. (1890). S. 323. S. 324; ders.
(1910). Widmung, in: /.Jt-/>roann. ().. S. 194. u. a.

" Xc/mio//«.-/. G. (1874). Offenes Sendschreiben ... S. 290. S 324. S 345; ders. (1875). Offenes
Sendschreiben.... S. 91 u. a ; ders. (18X1). Gerechtigkeit.... S. 52; ders. (1910), Widmung.... S. 196.



I. Geistesgeschichtlicher Hintergrund der Einkommensteuergesetze 195

politische Lenkung dieser Art durch Gestaltung der Institutionen ein noch
nicht vorhandener neuartiger Theorietypus erforderlich sei.**

Wagner hatte jedoch bis 1890 das Gebiet der Finan/wissenschaftcn erobert
und er verwaltete es. von allen bis heute respektiert, als seine Domäne. Die
unterschiedlichen Wissenschaftsauffassungen mußten bei Geselzesvorhaben
notwendig weiterhin zu differierenden Problemlösungen fuhren.

Das traf insbesondere bezüglich der seit 1882 im preußischen Landtag zur
Zeit der Durchsetzung allgemeiner sozialpolitischer Reformen auch erörterten
Reform der Einkommensteuer zu.

Schmollers Vorschlag zu einer Neuorientierung lag seit 1863 vor. Aus sei-
ner Besteuerungsidee war das sächsische ESlG 1874/78 entstanden, das sich
bewährt hatte. Die darin verarbeitete neuartige Definition des Bcstcucrungsgu-
tes setzte seine andere Beurteilung der Funktion von Begriffen und damit den
Bruch mit vorherrschenden Auffassungen der Zeit voraus.

Wagner suchte hiergegen den Steuergegenstand eines reformierten preußi-
schen EStG weiterhin an dem "richtigen" Einkommensbegriff zu orientieren.
Dieser entsprach den von ihm unterstellten verborgenen Strukturen der Reali-
tät, die in seiner "Grundlegung" nachgezeichnet wurden." Diese Sammlung
von Begriffen diente ihm dabei als Hilfsmittel für Problemlösungen. Gegen
ständige Kritik von Schmoller behielt er diese Grundvorstellung bei. Sie blieb
weiterhin für Nationalökonomie und Finanzwissenschaften die vorherrschende
Wissenschaftsauffassung.

2. Die methodologische Außenseiterstellung Gustav Schntollers
• • ' • • ' • • • u n d d e s s e n B e s t e u e r u n g s i d e e • • - •• •

Für die Entstehung und weitere Ausgestaltung der Einkommensteuer galt
die im 19. Jahrhundert aufkommende Forderung nach einer Besteuerung der

" Sc/imo/ter, G. (1894), S. 546. Sc*mo//er schlug vor, die Historie unter volkswirtschaftlichen und
sozialpolitischen Gesichtspunkten zu untersuchen. Vergleichende historische Untersuchungen glaubte
er als Ersatz fur Experimente zur Gewinnung von Erkenntnissen verwenden zu können. Dies trug ihm
zu Recht den Vorwurf ein, seine historischen Untersuchungen hatten einen "Laboratoriumsbeige-
schmack" an sich, s. Meinecifce. F. (1922) in: HZ. Bd. 125, S. 251: s. a. //<u6ac/i. W. (1902), Rezensi-
on, in: Jb. f. Nationalökonomie u. Statistik, 23. Bd., S. 55, s. Sc/;nio//er. G (1894), Volkswirtschaft ....
S. 395; //a/wen. R. (1993), S. 133. Anm. 78. Die von Sc/imo//er betreute Schriftenreihe der "staal*-
und sozialwissenschaAlichen Forschungen" sollten diesem Zweck dienen. Darin sollten in sogenannten
"Detailuntersuchungen" sozialpolitische relevante Fragen überschaubarer Bereiche durch Herausarbei-
ten der ursächlichen Wirkungszusammenhänge zur Schaffung von Grundlagen für institutionelle
Regelungen mit erwünschten Folgen behandelt werden.

" Wagner, A. (1890), Finanzwissenschaft .... S. 255. "

13»
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Bürger gemäß ihrer Leistungsfähigkeit als grundlegend. Von der konkreten
Definition dieses Begriffs mußten Art und Umfang des Besteuerungsgutes

abhängen. %iiV-nV-!"ii?i'̂ <^^ .-s, ^>u %;H V-w«. ^ . r f w ^ « w
Schmoller hatte 1862 in seinem ersten aus rein wissenschaftlichem Interesse

geschriebenen Aufsatz der Öffentlichkeit einen Maßstab zur Messung dessen
vorgelegt, was er unter steuerlicher Leistungsfähigkeit verstanden wissen
wollte und empfohlen, diesen als Besteucrungsidee einem modernen Steuersy-
stem für die Bemessung der Beitragspflicht der Steuerbürger zugrunde zu
legen. Die allgemein übliche Erörterung eines derartigen Begriffs ohne gleich-
zeitige operational Definition bezeichnete er als "müßige Begriffsspielerei",
da es eben "richtige" oder "wissenschaftliche" Begriffe - in der Terminologie
Adolph Wagners - nicht gibt und dieser Art Erörterungen auch zu keinerlei
Erkenntnissen führen können ™ Begriffe waren für Schmoller, anders als für
Wagner, bloße Instrumente zu Problemlösungen, mehr nicht, jedenfalls keine
Erkenntnisse der Realität. Ohne zureichende Definition bleiben sie - so seine
Wissenschaftsauffassung - unbestimmt, grenzen mögliche Zuordnungen nicht
genügend ein und können daher nicht für konkrete Problemlösungen als
zweckmäßig ausgewählt bzw. als unzweckmäßig verworfen werden." „._.,.,j

Das Einkommen als Bemessungsgrundlage für die Besteuerung wurde von
Schmoller daher 1862 durch einen Maßstab für die Leistungsfähigkeit vermit-
tels einer theoretischen Definition festgelegt. Diesen bestimmte er als "die
Summe von Mitteln, welche der Einzelne, ohne in seinem Vermögen zurück-
zukommen, für sich und seine Familie, für seine geistigen und körperlichen
Bedürfnisse, für seine Genüsse und Zwecke, kurz für (die) Steigerung seiner
Persönlichkeit in einer Wirtschaftsperiode verwenden kann".*"

Gesucht werden letztlich nach dieser Besteuerungsidee Ziffern, die die Lei-
stungsfähigkeit des einzelnen Steuerbürgers auswerfen und so ermöglichen
sollen, die jeweils anteilige konkrete Steuerbelastung aus dem Verhältnis der
Ziffern als Relationen zu ermitteln und auf die Mitbürger aufzuteilen. Dies
durchzuführen war der Zweck der Veranlagung. Der Einkommensbegriff war
in diesem System im Grunde nur die Bezeichnung für eine Relationsgröße.
Dessen absolute Höhe als solche hatte keine unabhängige separate Bedeutung.
Der Begriff "Einkommen" bezeichnete für Schmoller nicht mehr etwas Vorge-
gebenes, dessen richtige Definition einer ungetrübten Erkenntnis "durch Ab-
straktion aus der Fülle des überwältigenden konkreten Einzelnen" bedarf, wie

*" Sdtmotfer. O. (1863). S. 57; den. (1894), S. 546; s. a. ders.: viele Rezensionen, wie in: Schm.
Jb. (1888), S. 731; ders. (1863), S. 5. S. 26.

" . (1894). S. 548. Hierfür beruft er sich auf W. HTiewe//. , . .,'.', J , .I'-li

r, G. (1863), S. 52.
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es bei Wagner hieß. Es handelte sich um eine nach Gesichtspunkten der
Zweckmäßigkeit gefertigte Definition zur Lösung der Aufgabe, eine überzeu-
gende Lastenverteilung unter den Steuerbürgern zu gewährleisten.*'

Der Technik der kaufmännischen Gewinnermittlung durch Bestandsver-
gleich kam in diesem Konzept Schmollers eine wichtige und für die Besteue-
rung neuartige Rolle zu. Dort hatte man bis dahin nur die Überschußrechnung
als Ermittlungsweise gekannt."

Schmoller hat sich nach 1862 an einer Diskussion über den Begriff der Lei-
stungsfähigkeit, der Steuerfähigkeit, der Opfergröße und ähnlichen Erörterun-
gen nicht beteiligt. Wenn er etwa den Begriff "Einkommen" in seinem
"Grundriß" um 1900 verwendete, so hat er ihm einen anderen Inhalt gegeben,
als in dem Aufsatz von 1862, weil er nun damit Überlegungen für die statisti-
sche Einkommensverteilung innerhalb der Gesellschaft verband und nicht
Beitragspflichten von Steuerbürgern.

Wer ihm, wie etwa Carl Menger, Friedrich-Julius Neumann, Georg Schanz,
aber auch Walter Eucken und viele andere, vorwarf, eine unscharfe Bcgriffs-
bildung zuzulassen, Begriffe jeweils mit unterschiedlichen Inhalten zu definie-
ren, muß sich vorhalten lassen, daß Schmoller erklärtermaßen kein Begriffs-
realist war, und dies eben im Unterschied zu seinen Kritikern. Seine Verwen-
dungsweise von Begriffen machte in dem von ihm abgelehnten Wissenschafts-
konzept keinen Sinn. Für Schmoller gab es so etwas nicht, wie einen "rich-
tigen" oder "wissenschaftlichen" Begriff des Einkommens, wie für Wagner.
Insbesondere die vielen Gegner Schmollers, die diesem gern mangelhafte
Kenntnisse der Methodenlehre attestierten, hätten dies erwägen müssen.

Genau hier lag das Trennende zwischen den beiden Berliner Gelehrten.
Schmoller hat wiederholt auf die völlig andere Denkweise Wagners, aber auch
Brentanos und anderer hingewiesen.

Für die Festlegung eines steuerlichen Einkommensbegriffs, der den Bedürf-
nissen der Zeit zur Jahrhundertmitte nach einer Besteuerung der Bürger ent-
sprechend ihrer Leistungsfähigkeit genügen konnte, kamen Schmollcr die
Erfahrungen einer mehrjährigen praktischen Tätigkeit im Dienste der Finanz-
verwaltung zustatten. Hier hatte er konkrete Vorstellungen von einem Maßstab
zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit der Steuerbürger gewinnen können In

*' S. JTagner, A. (1910), in: /./eimann, O., S. 194; Sc/7/no//er, G. 1863), S. 32, S. 36, S. 53. S. 54,
S. 56, S. 57. Sc/imoüer betont fortlaufend, daß er nur einen Maßstab für die Verteilung suche. Er fragt:
"Ist wirklich der fiktive Theil des National-Einkommens. aus welchem die Steuern gezahlt werden,
nothwendig auch der arithmetische Maassstab, nach welchem sie umzulegen sind?" Dieser letzteren
Relation sollte die Steuerzahlung entsprechen (S. 32). Seine Antwort: Nein.

" S. Hierzu die gute Zusammenstellung in: Barrt, K. (1955), Bd II, Anhang. S. 4. '• •
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vielen Verhandlungen mit aufstrebenden Unternehmern des Heilbronner Rau-
mes hatte er Anwendungsfälle fur die erst später im Studium von F. W. B.
Hermann erworbenen Kenntnisse gefunden " Dabei hatte er den Einkom-
mensbegriff aus der Verbindung mit dem aus der klassischen Nationalökono-
mie übernommenen Gedankengut herausgelöst und abgewandelt." Den Be-
griff der Leistungsfähigkeit suchte er , vereinfachend gesagt, an dem Geldwert
dessen zu orientieren, was ein Mitbürger in einem Jahr insgesamt an Aufwand
für Verbrauch oder Vermögensmehrung betreiben kann, ohne sein Vermögen
anzugreifen. Die Schmollersche Besteuerungsidec suchte dann den Einkom-
mensbegriff als Bemessungsgrundlage für die Verteilung der Steuerlasten an
der so definierten Leistungsfähigkeit der Bürger auszurichten. Tatsächlicher
Aufwand in einem sehr weiten Sinne und Vermögensmehrung bestimmten
mithin danach die Leistungsfähigkeit der Zensitcn.

Adolph Wagner beurteilte die Zusammenhänge, wie wir noch sehen werden,
grundlegend anders.

Für ihn bestand die Aufgabe des Wissenschaftlers darin, den Forderungen
der Zeit nach einer Besteuerung der Bürger entsprechend ihrer Leistungsfä-
higkeit durch Herleitung eines richtig definierten Einkommensbegriffs zu
entsprechen. Der richtige Einkommensbegriff, der die einzelnen Einkünfte
auflistete und addierte, konnte dann nach Wagners Vorstellung zugleich einen
Maßstab für die Leistungsfähigkeit des Zensiten abgeben. Der Begriff der Lei-
stungsfähigkeit wurde auf diese Weise durch den Begriff des Einkommens
definiert und nicht umgekehrt. Der unter Mitarbeit von Wagner entwickelte
Steuergegenstand des preußischen EStG 1891 zeigte später die juristische
Fortentwicklung dieses Denkansatzes. Demgegenüber hatte das sächsische
EStG 1874/78 die von Schmoller skizzierte Besteuerungsidee in praktikable
juristische Gesetzesvorschriften durch Definition eines einheitlichen wirt-
schaftlichen Steuergegenstandes in Anlehnung an Schmollers Maßstab fur
Leistungsfähigkeit zu kleiden gesucht.

" ScAmo««r.O. (1918), S. 57;ders. (1908), Reden .... S. 49. "' " *''"''"'

" ScAmoWer. G (1863). S. 6. S. 7. S. 27; hierzu: ÄoeWer. H. (1968). S. 302. S. 307. ÄoeWer
übernahm die Beurteilung von ScAmo/Zer. s. a. //anjen. R. (1990), S. 8.
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3. Die wissenschaftstheoretische Auffassung Adolph Wagners und der
übrigen Nationalökonotnen und dessen Fortsetzung der an den

r,A ;. nachklassischen Thesen Karl-Heinrich Raus ausgerichteten
™* '" Besteuerungslehren

Rudolph Wagner, der Vater des Nationalökonomen Adolph Wagner, war ein
theoretisch interessierter Physiologe von Weltruf, der mit führenden Wissen-
schaftlern, wie etwa Carl-Friedrich Gauß in Göttingen, wo er als Lchrstuhl-
inhaber der Physiologie tätig war, und mit vielen anderen berühmten Natur-
wissenschaftlern grundlegende wissenschaftstheoretische Fragen erörterte.'*
Er kannte die wissenschaftstheoretischen Standpunkte der Induktionsichren
von John Stuart Mill und William Whewell. blieb jedoch Zeit seines Lebens
Vertreter heute merkwürdig klingender zeitgemäßer spiritualistischer Denk-
weisen und der dem nachkantischen Idealismus der romantischen Naturichren
eigenen Wissenschaftsauffassungen streng verbunden.**

Wenn Wagner sich zu der Wissenschaftsauffassung seines Vaters bekannte,
so gab es dafür gute Gründe. Schließlich führten, ebenso wie bei Entdeckun-
gen seines Vaters, viele hochspekulative Erklärungsweisen der Naturwissen-
schaftler der Zeit der Romantik zu bedeutenden Erkenntnissen, die erst später
empirische Bestätigung fanden.*'

Ein Ausläufer dieser zur romantischen Denkweise gehörigen Lehren von
schulebildender Kraft waren für die Geisteswissenschaften die historischen
Ideenlehren. Ihre wichtigsten Vertreter, Leopold von Ranke, Johann Gustav
Droysen und Wilhelm von Humboldt und deren Schüler und Enkelschüler
Treitschke, Below und viele andere, glaubten, die Aufgabe des Historikers sei,
die "Darstellung des Strebens einer Idee. Dasein in der Wirklichkeit zu ge-
winnen".** Die Idee, so diese Lehren, ist danach der "zugrundeliegende Kern",
"das Wesen", "das innere Prinzip", "die ewige Form der Erscheinungen" und
"äußerlichen bloßen Ereignisse". Der Historiker hat danach die Aufgabe, die

" Hierzu: Page/ (1896), in: Allgemeine Deutsche Biographie, 40. Bd.. Neudruck der 1. Aufl. v.
1896. Berlin 1971, S. 573; s. a. / /an«*, R. (1993), S. 125. Anm. 50. S. 121. Anm. 39

" Hierzu: Wan«». R. (1993), S. 120. dorlselbst umfangreiche Fundstellen.

S. Wagner, A. (1864), "Dem Andenken meines theueren Vaters, des Physiologen Rudolph Wag-
ner", Vorwort und Widmung zu: Die Gesetzmäßigkeit der scheinbar willkürlichen menschlichen
Handlungen vom Standpunkte der Statistik. S. VII. S. XII. S. XIII. S. 3: ders. (1864), Nekrolog, in.
Nachrichten von der König). Gesellschaft der Wissenschaften und der G A. Universität zu Göttingen.
Nr. 14, S. 375; s. hierzu //ennemann, G. (1959). S. 48, S. 33 u. a

** //umftoWr, W. (1827), Ober die Aufgabe des Geschichtsschreibers, abgedr. in: /^//ner, A
(1956), Wilhelm von Humboldt Schriften zur Anthropologie und Bildungslehre. S 109; hierzu auch:
Äornaofcer, E. (Hrsg.) (1925), Leopold von Ranke. Das Politische Gespräch und andere Schriften zur
Wissenschaftslehre, S. X, S. XIV; auch: Droyjen. J. G. (1867), Grundriss der Historik. ...
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"leitenden Tendenzen, das innere stillwirkende Gesetz der jeweiligen Epoche"
als herrschende Idee zu beschreiben. Dabei sind die Formen wie "erschaffende
Kräfte von entelcchialcr Essenz" zu verstehen, die als inneres Wesen der Ab-
läufe den bloßen Erscheinungen als Stoff den Stempel aufdrucken.*' Dies war
im übrigen nach der Jahrhundertmitte die herrschende Denkweise in den Gei-
steswissenschaften, die Schmollcr ständig kritisierte. Dabei kannte er die
Theoriestruktur dieser Richtung genau, hatte er doch die Enkelin eines der
Begründer der deutschen historischen Rechtsschule geheiratet und war mit
führenden Rechtsgelchrten und Historikern zeitlebens ebenso eng befreundet,
wie mit Naturwissenschaftlern von internationalem Rang. Adolph Wagner be-
kannte demgegenüber wiederholt, daß er die in romantischen Vorstellungen
wurzelnde Wissenschaftsauffassung seines Vaters vollinhaltlich teile.

Aber nicht nur Adolph Wagner ließ sich von derartigen zeitgemäßen Glau-
bcnsgcwißhcitcn leiten, sondern unter anderen ebenso etwa Lujo Brentano,
wenn auch mit anderen politischen Konsequenzen Dieser hielt Schmoller
gelegentlich sogar vor. selbst historischer und damit theoretischer zu denken
als er und bemängelte an Schmollcr. nicht zu erkennen, daß die von Adolph
Wagner vertretenen Thesen über die allgemeine gesetzliche Entwicklung zum
Staatssozialismus in der Realität erkennbar falsch seien.™ Schmoller antworte-
te, daß sein Briefpartner im Grunde das gleiche spekulative dogmatische me-
thodische Konzept der historischen Ideenlehre vertrete, wie Adolph Wagner,
nur daß bei ihm die Entwicklung zum Liberalismus die Stelle des Staatssozia-
lismus als Ideologisches Endziel der Geschichte und zugleich als Erkennt-
nisobjekt des Wissenschaftlers einnehme. Diese Wissenschaftskonzeption sei
ebenso dogmatisch spekulativ und für seine kritische Denkweise unhaltbar.
Von einem gesetzlichen Ablauf könne man nicht sprechen. Zu empirisch
überprüfbaren, strukturell relativierten Hypothesen umformuliert, so fugte er
an, seien viele Äußerungen Wagners über die Bedeutung und möglichen Auf-
gaben des Staates für die Sozialpolitik jedoch diskussionswürdig und sehr
wichtig.' Dies führte zu großer Verärgerung Brentanos.'" Eine gewisse Isolie-

* Die Wendungen wurde den Beitragen W. von //MJM*OW/.J, ÄanJkej und Dro>ue/u zur Wissen-
schaflslehre in verstreuten Aufsätzen entnommen. Die Beiträge sowohl W. von / /umioW/i , als auch
/<<inte und D r o y j « « stützten sich in wissenschaftstheoretischer Hinsicht ausdrücklich auf die Stoff-
Form-Metaphysik von Aristoteles, s. hierzu: /towte. L (1832). wie Anm. 68. S. 7. S. 8. S. 14. S. 17. S.
24. S 45. S. 46 u. a.; insbes. //umf>o/c/f. W von (1827), Ober die Aufgabe .... (wie Anm. 68). S. 102.
S. 104 - S. 106; s. a. 7V5»mej. F. (1918). Adolph Wagner, in: Deutsche Rundschau. Bd. 174. S 1 1 0 -
S. 114. s. a. »'offner. A. (1892). Grundlegung .... S 146 u. a.

™ Brief ören/anos an &Amo//er v. 27.10.1878, abgedr. in; G o e e . W. (1941). XXX. Bd.. S. 199.

" Brief Sc*wo//erj an Bren/ano v. 2.11.1878. in: GocC. W. (1941). XXX. Bd.. S. 202 - S. 205.

* S öremajio. L. (1931), S. 98; Briefwechsel zwischen #re»ra»o und &Ämo//er. wie Anm. 71 . S.
1 8 6 - S . 2 0 7 . i- • • - ••»: . • -.- , .
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rung Schmollers nach allen Richtungen, auch im "Verein für Socialpolitk",
war eine Folge der vorherrschenden wissenschaftstheoretischen Grundhaltung,
die kein rechtes Verständnis fur dergleichen Kritik an dogmatisch unterstell-
ten Ideologischen Konstruktionen zuließ.

So glaubte Wagner an einheitliche, begrifflich beschreibbare, innere still-
wirkende entelechiale Kräfte in der Geschichte. Speziell für unsere Disziplin
glaubte er an "leitende Ideen der Epoche", an "Ideen, welche hier, wie eben-
falls stets, wieder in Einklang mit politischen, sittlichen, volkswirtschaftlichen
Anschauungen der Zeit sind". ' Dabei unterstellte er fur seine Zeit den Über-
gang von einer "staatsbürgerlich liberalen Epoche" zu einer "sozialen Epo-
che". "* Die Aufgabe des Wissenschaftlers sah er in der Ausübung der Geburts-
helferfunktion, konkret auf die Finanzwissenschaften bezogen, für "Um-
änderungen des Finanzrechts" tätig zu werden, "welche nur die Konsequenz
der in der Volkswirtschaft und Gesellschaft sich unaufhaltsam vollziehenden
Entwicklung" sind. ' Die leitenden Ideen der Epoche bestimmen somit in
Theorie und Praxis durch "immanente Logik" die Entwicklung der Besteue-
rung. Und: "Der Begriff der Gerechtigkeit" - und hinzuzufügen sind alle fi-
nanzpolitisch wichtigen Principien wie Leistungsfähigkeit, Gleichmäßigkeit,
Allgemeinheit, Bestimmtheit, etc. etc. (d. V.) - "verändert sich und offenbart
sich damit überhaupt wieder als historischer Begriff'.'*

Wagner glaubte, die Entwicklung auf dem Wege zum Staatssozialismus sei
durch geheimnisvolle, nur dem Wissenschaftler erkennbare innere stillwir-
kende Kräfte oder Ideen unaufhaltbar vorgeschrieben, eine Vorstellung, die
Schmoller als spekulative unwissenschaftliche Prophetie ablehnte und als
fatalistisch bekämpfte." Entsprechend entwarf Wagner abgestimmte Forde-
rungen, die von Verbesserung der Produktionsordnung, Steigerung der Löhne,
Sicherung des Arbeitsplatzes etc. etc., bis zu fiskalischen Eingriffen, wie Ab-
schöpfung sogenannter Renteneinkommen, einer Umverteilungszielsetzung
für Vermögen und Einkommen und regulierenden Eingriffen in den Konsum
reichten. Auch die Wertzuwachsbesteuerung, für die Wagner ständig eingetre-
ten ist, gehört hier erwähnt.'*

r, A. (1890), Lehr- und Handbuch der politischen Oekonomie. Vierte Hauptabteilung,
Finanzwissenschaft. Zweiter Theil. Theorie der Besteuerung, GebQhrenlehre und allgemeine Steuerleh-
re.. S. 376.

" H'agner, A (1890), wie Anm. 73, S. 376. Ziel der Entwicklung war die "staatssozialistische Lö-
sung" der sozialen Frage.

" Jfogner, A.(1890), wie Anm. 73, S. 377, S. 384. , ' '"" . . ' , . , ,

'• .// -r,A.( 1890), wie Anm. 73. S. 386. , . ,

r , G . ( 1 8 9 4 ) , S . 5 5 8 . . " - . > - ' , : • . - , . • ,, : .:•.•

//ei/mann, M. (1980), S. 25.
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Wagner war der Meinung, daß die Steuerpolitik sich besonders für die
Überleitung zur "sozialen Epoche" eigne. Mit konkreten Einzelheiten darüber,
wie die Institutionen des Steuerrechts dies umsetzen sollten, hielt er sich frei-
lich zurück. Seine Ausführungen hierzu auf der 5. Tagung des "Vereins für
Socialpolitik" zur "Communalsteuerfrage" trugen ihm eine zeitlebens währen-
de Entfremdung zu den übrigen Mitgliedern ein. Als ausgewiesener Fachmann
konnte er Zweifel an seiner Autorität und der Wissenschaftlichkeit seiner dog-
matischen angeblichen Erkenntnisse schlecht ertragen. '

Die Auffassungen Wagners ließen die rechtsdogmatische Herleitung neuar-
tiger Abgaben aus "Principien" zu, wie etwa die Erbschaftsteuer, die Vermö-
genssteuer, eine Wertzuwachssteuer, eine Vermögenszuwachssteuer und wei-
tere bis dahin unbekannte Steuerformen. Diese letzteren suchte Wagner in
seiner Systematik bei den Verkehrssteuern einzugliedern.*"

Daß der Gesichtspunkt einer Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit bei
deren praktischer Ausgestaltung nicht überzeugend berücksichtigt werden
konnte, wurde später gelegentlich hervorgehoben.*' '_ ""_" "

Das von Wagner aus der Rau'schen Volkswirtschaftslehre fortentwickelte
Begriffsgebäude diente jedenfalls weniger der Erklärung der Zusammenhänge
der ökonomischen Realität, denn der Skizzierung einer unterstellten natürlich
vorgegebenen Ordnung zur Rechtfertigung diese stabilisierender staatlicher
Eingriffe - als "Volkswirtschaftspflege"^ bezeichnet - oder als "Wegwei-
ung"" für abgabenrechtliche Maßnahmen.

Ein Begriffchimmel wies dem Finanzpolitiker ebenso den Weg, wie der
Sternenhimmel dem Kapitän auf hoher See.

Tiefgreifenden sozialpolitischen Eingriffen durch steuerrechtliche Reformen
stand jedoch bei diesem zum Manchestermann ausgebildeten und erst spät
nach der Berührung mit Rodbertus und Schäffle zum Staatssozialisten kon-
vertierten, im Grunde konservativen, tief religiösen Gelehrten eben dieser

e, F. (1939). S. 28; s. a. Schriften des Vereins ftr Socialpolitik. Bd XIV, Verhandlungen
von 1877. Leipzig 1878. S. 5, hierS. 2Us. a. Bericht//eM* (1877), in: Schm. Jb. N. F., 1. Jg., S. 792.

*° Wogner. A. (1890), Finanzwissenschaft.... S. 455. hier insbes. S. 466: ders. (1890). Finanzwis-
senschaft .... S 566. hierS 579. S. 581, S. 679.

" SaKctoier, A. (1915), Die Wertzuwachsbesteuerung in Deutschland, Diss. Würzburg, S. 27, S.

** M«nger verwendete diesen von So«nen/e/i übernommenen Begriff der Volkswirtschaftspflege, s.
etwa: Wiener Abendpost v. 23.11.1875: s. a. A/enger, C. (1883), Untersuchungen über die Methode.
S. 245; ders. (1889), Orundzüge .... S. 13 u. a.; Wanden. R. (1993). S. 139. Anm. 93.

** Für Wagner bestand die Aufgabe des Wissenschaftlers ebenso nicht nur in der Erkenntnis der
"Ziel-Aufstellung", sondern auch in der praktischen "Wegweisung" zu diesem Ziel. Er verwies hierzu
Mich auf A/engerj Methodenschrift, s. (f'agner. A. (1892), Grundlagen .... S. 144, S. 146, S. 164.
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dogmatisch-philosophische Begriffsrealismus im Wege. Er glaubte - und dies
entsprach der herrschenden Wissenschaftsauffassung - wie alle Nationalöko-
nomen seiner Zeit, es sei Aufgabe der Wissenschaft, richtige Begriffe aus der
Realität zu "abstrahieren". Diese Überzeugung entsprach auch den Vorstellun-
gen der Vertreter der deutschen historischen Ideenlehren. Allein Schmollcr
entwickelte gänzlich andere Vorstellungen.

So wurde der herkömmliche Einkommensbegriff von Wagner letztlich aus
den klassischen Lehren in Fortführung der Interpretation Rau's übernommen,
die die Auffassungen seiner Zeit inhaltlich bestimmten. Er entsprach etwa
dem Begriff des "Gesammt-Einkommens" in § 19 der "klassifi/.irten Einkom-
mensteuer" von 1851.**"* Er entsprach auch der Lehre von den allein werte-
schaffenden Produktionsfaktoren.

Er stammte letztendlich aus dem römischen Zivilrecht. Dort bezeichnete er
den Früchtefluß aus einer gütererzeugenden, an der Regelung der Eigentums-
verhältnisse orientierten Quelle und wurde von den klassischen Nationalöko-
nomen auf die Zuordnung der aus Gewerbefleiß erzeugten Güter auf die drei
Produktionsfaktoren zugeschnitten. .„ , , , . .,„ ,_,.

Schmoller verwarf bereits 1862 in seinem angeführten Aufsatz diesen aus
der Smith'schen Preis- und Produktionslehre fortgebildeten Begriff als brauch-
bare Grundlage fur die Einkommensbesteuerung, wie er auch letztlich die An-
nahme von drei Produktionsfaktoren als angeblich sachlichen Gehalt der Rea-
lität für Besteuerungszwecke ablehnte.** i.r.,, , ^ n - q u w . ml J;L

Wagner konnte jedoch aus den genannten Gründen seiner weltanschauli-
chen Voreingenommenheiten von den vorgegebenen Begriffen als angeblich
"richtig" bzw. "wissenschaftlich" und für rechtliche Gestaltungen rechtsdog-
matisch maßgeblich nicht loskommen.-&<y..»*-«-jt tob 3v;;«fftW n?( Mi: ?«b«biv

, i -.-,-. . ; I I . D i e g e s e t z g e b e r i s c h e n K o n s e q u e n z e n , . . v „ . , . . . . .

i ' S .: '" ' f . ".

1. Die Entwicklung des sächsischen Einkommensteuergesetzes 1874/78
aus der Besteuerungsidee Gustav Schmollers

Die Konsequenzen dieser Differenzen um die Entstehung der beiden im
Grunde unvereinbarlichen Besteuerungssysteme, das nach rein wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten ausgerichtete sächsische EStG von 1878 einerseits und

*" Gesetz-Sammlung für die König]. Preufl. Staaten. Nr. 12 v. 10.3.1851, S. 200.

" Sc>mio//er, G. (1863), S. 32; ders. (1894), S. 547 u a.
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das an rein abstrakt-juristisch begrifflichen Bestimmungen orientierte preußi-
sche EStG von 1891 andererseits, waren von großer Tragweite. Zur Zeit der
Erörterung des preußischen Gesetzentwurfes nach 1882 war Wagner Abge-
ordneter im preußischen Landtag für Osthavelland. Er war Mitglied des 1882
gebildeten zuständigen Ausschusses für die Reform des preußischen EStG. Zu
dieser Zeit erschienen Wagners wichtigste Veröffentlichungen, das "Lehrbuch
der Politischen Oekonomie" und die "Finanzwissenschaft" überarbeitet auf
dem Markt. Von Schmoller und seinem Schüler Wilhelm Hasbach wurden sie
wegen ihres umfänglichen, rein begrifflich dogmatischen Aufbaus in "Schmol-
lcrs Jahrbuch" heftig kritisiert.™

Etwa zu dieser Zeit wurde auch der von Gensei für die preußische Regierung
gefertigte Erfahrungsbericht über die Auswirkungen des sächsischen Experi-
ments bekannt."' Wagner ist auf das Ergebnis nie eingegangen.

Ähnlich günstige Voraussetzungen waren bei Entstehung des sächsischen
EStG 1874/78 nicht gegeben. Das war für den Bruch mit der Tradition aller-
dings von Vorteil gewesen, 'i^fy.-'; • ,v> - / <•>:,-•:!;,<><" :•:•. '„a ^«tstf!

Schmoller hatte 1862 in der dargestellten Bemessungsgrundlage für die Be-
steuerung einen Maßstab für die Verteilung der Lasten des Gemeinwesens
durch - in seiner Sprache - "die Wägung der ganzen wirtschaftlichen Schwe-
re, die Messung der totalen wirtschaftlichen Kraft der Persönlichkeit" festzu-
legen gesucht. Der Schmoller nahestehende Julius Gensei, Mitglied des "Ver-
eins für Sozialpolitik", in Leipzig als Rechtsanwalt tätig, war Vorsitzender des
zuständigen Ausschusses im sächsischen Landtag für die Reform des EStG
und betreute dann die ausgiebige Diskussion der Vorschriften bis zu deren
endgültiger Verabschiedung. , d ; J ? k i b ^ , * ,,-,c ^ : , L i "

Anders als für Wagner, der den aus der klassischen Nationalökonomie in die
Ertragsbesteuerung übernommenen Begriff des Einkommens nur ausbaute,
stand das Einkommen für Schmoller "mit dem Produktionsprozess nur in
mittelbarem Zusammenhang". Es war "keine Ertragskathegorie. kein Produkt
eines beliebigen wirtschaftlichen Rechnungsexempels".^ Im Vordergrund
der Gesichtspunkte stand für ihn "die ganze wirtschaftliche Kraft des Indivi-
duums ... in ihrem Zusammenhang mit der Bedürfnisbefriedigung". Für
Schmoller waren mithin im Grundsatz, mit wenigen Ausnahmen, alle Wert-
zugänge eines Besteuerungsabschnitts zu berücksichtigen, insoweit der Steu-

S. hierzu die in Anm. 13 aufgeführten Rezensionen Scfcmo/ten und //ai/'ac/ii. Insbesondere
Aufsatz in Schm. Jb. von 1887 und &>imo//erj angefügter Nachruf richteten sich gegen

Wagners dogmatisch aufgebaute Finanzwissenschaft, s. Schm. Jb.. 11. Jg. 1887, S. 587.

" G « n j e / , J . ( 1 8 8 5 ) . S . 4 8 9 . -.-••' ••• <•-.••- - . v . . > • « • " . , . . - . . . , . • , • • ,

" Sc>imo//er. G. (1863). S. 52. ( t ^ - , * • • .—;- ./
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erbürger sie verbrauchen oder auf andere Weise für sich verwenden kann,
ohne sein Vermögen anzugreifen. Zu den Genüssen gehörte für Schindler
auch die Möglichkeit des Müßigganges des reichen Kapitalbesitzers, der infol-
ge seiner hohen Einkünfte aus Kapitalvermögen ohne eigenen Arbeitseinsatz
auskommen kann.*' Dieser Gedanke führte zur Schaffung einer Vermögen-
steuer, die in Sachsen erst später verwirklicht wurde.'*'

Darüber hinaus gehörte nach Schmollers Maßstab für Leistungsfähigkeit je-
der "Verbrauch, der ein Bedürfnis befriedigt", bei Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage berücksichtigt. Daher rechnete er den Wert eines sclbstbe-
wohnten Hauses ebenso hinzu, wie die ohnehin angerechneten Einkünfte aus
einem vermieteten Objekt. Die Besteuerung griff mithin in der Regel über die
im Tauschverkehr marktmäßig erzielten Erträge hinaus."

Auch der Genuß der Nutzung von ungewöhnlichen Luxusgütern jeder Art
war mithin steuerbar Bezüglich des Wertansatzes wies Schindler darauf hin,
daß er in der Höhe erfolgen sollte, die den Erträgen aus dem Veräußerungs-
erlös des Nutzvermögens bei marktmäßiger verzinslicher Anlage desselben
entsprechen würde; denn soviel - so glaubte er - muß es dem Nutzer wert sein,
das Eigentum an dem Luxusgut aufrecht zu erhalten.'" Das war eine überzeu-
gende Folgerung aus dem mit der Besteuerungsidee verbundenen Maßstab für
die Lastenverteilung. - • - • . « • ,,., > .-..-.,•,.•.

Die aus der Finanzrechtsprechung in Preußen zur Unterbindung von miß-
bräuchlichen Gestaltungen 1894 entstandenen Regelungen für die steuerliche
Behandlung von Einnahmen und Aufwendungen aus einer Liebhaberei waren
somit nach der zugrundeliegenden Besteuerungsidee in Sachsen entbehrlich.
Da es keine Beschränkung der Einkommensbesteuerung auf Vorgänge des
marktmäßigen Tauschverkehrs gab, konnte die bis heute nach der preußischen
und später "deutschen Type" der Besteuerung bei intelligentem Einsatz der

"° In Preußen war die Einführung einer Vermögensteuer Bestandteil der Miquelschen Steuerreform
der Jahre 1891 bis 1893. Deshalb hielt Wagner Preußen für fortschrittlicher als Sachsen, Wagner, A.
(1899), S. 109. In Sachsen wurde eine Vermögensteuer erst durch Gesetz v. 2.7.1902 als Ergänzungs-
steuer eingeführt s. hierzu: tfo/fmann. A. (1906), S. 206.

" Scnmotfer, G. (1863), S. 66, S. 76 u. a., "Erwerb und Genuß sind Ein und Dasselbe, nur von
verschiedenen Seiten oder in verschiedenen Momenten angesehen und darum verschiedene Form
zeigend. Es ist dieselbe Werthmenge. die erworben werden muß um sie durch unmittelbaren Verbrauch
oder Kapitalanhäufung zu genießen. Jeder Genuß muß auf einem Erwerb beruhen", S. 66, S. 67. .

" Sc/wiotfer, G. (1863), S. 76.
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Liebhaberei erreichbare Annehmlichkeit, die Steuerbarkeit von Vermögenszu-
gängen zu unterlaufen, nicht durchgesetzt werden."

Schmollers Maßstab für Leistungsfähigkeit, der die Verteilung der Lasten in
der Gesellschaft der Regel nach bestimmte, bezog sich somit auf die ganze
Person und nicht nur auf den Teil des Steuerbürgers, der in den marktmäßigen
Tauschverkehr hineinragte.

Überhaupt bestimmte in dem aus dieser Besteuerungsidee entwickelten
Steuersystem der tatsächlich getätigte Verbrauch der Regel nach die unterste
Grenze der Besteuerung; dies jedenfalls, insoweit er als verläßliches Indiz für
eine Sclbsteinschätzung des Einkommens durch den Steuerbürger gelten
konnte.'"'

Gewiß entwickelte Schmoller in dieser Besteuerungsidee einen Maßstab für
die Bclastungsvertcilung, der zur Ermittlung des steuerbaren "Total-Einkom-
mens" der Steuerbürger in der Praxis einige theoretische Umrechnungen er-
forderlich machte.'* Diese sind aber ohne größere ungewöhnliche Schwierig-
keiten auch bei Massenverfahren durchführbar In Sachsen führte die daraus
entwickelte Einkommensbesteuerung nicht zu bekanntgewordenen Beanstan-
dungen. ' ••'-'

"Unvollkommenheiten" bleiben bei der Anwendung bestehen; den "theore-
tischen Forderungen" kann man sich in der Besteuerungspraxis stets nur nä-
hern, so hielt der durch die praktische Veranlagung von Steuerbürgern erfah-
rene junge Finanzassessor fest. Aber: "Sollen wir den einzigen Anker, den wir

" Die Beschrankung der ESt auf die im Besteuerungsgegenstand des preuß. EStG in einem Enu-
merativkatalog aufgelisteten Einkunftsarten hat die strenge Trennung von nicht steuerbaren Vorgängen
in der Privatsphäre von steuerbaren Vorgängen in der Marktsphäre entstehen lassen. Zur Verhinderung
eröffneter großer Möglichkeiten der Steuervermeidung durch intelligente Gestaltungen durch Vermen-
gung von Berufs- und Privatsphäre hat das preuß OVG im Urteil v. 14 12.1894 Gesichtspunkte
formulieren müssen, die einer steuerlichen Anerkennung im Wege stehen. Diese wurden unter dem
Schlagwort "Liebhaberei" zusammengefaßt. Tatsachlich können aber nur grobe Fälle der Steuerver-
meidung verhindert werden. Hier liegt nun einmal ein Spezifikum der preuß. oder "deutschen Type"
der Einkommensbesteuerung, s. hierzu Kapitel D. Anm. 127, 128 und 250.

" Sc/mio//er hielt 1862 fest: "Niemand kann dauernd Ausgaben für seine Persönlichkeit machen
ohne Einkommen". ScAmo/ter, G. (1863). S. 53. Diese Feststellung führte im sächs. EStG 1874/78 zu
dem in § 15 Ziff. 6 normierten alternativen Ansatz des Verbrauchs als Bemessungsgrundlage für die
ESt Die Regelung wurde spater als § 49 EStG 1925 und dann § 48 EStG 1934 in das ESt-Recht
übernommen. Nachdem § 48 im Jahr 1980 ersatzlos gestrichen wurde, wird der zugrundeliegende
Gedanke von der höchstrichterlichen Finanzrechtsprechung noch heute gelegentlich als Indiz für die
Bemessung der Leistungsfähigkeit eines Stpfl. herangezogen.

" Das "Total-Einkommen" als steuerliche Bemessungsgrundlage schließt die wirklichen und die
möglichen Ertrage und Genüsse ein, s. Scfimo/Zer, G. (1863). S. 76. S 77 Zur praktischen Umsetzung
s. vonAfyrftocA, F. (1898). in: Schm. Jb , 22. Jg.. S. 103, S. 104. • •••-



: n. Ehe gesetzgeberischen Konsequenzen 307

haben, über Bord werfen, und uns Wind und Wellen überlassen, weil der An-
ker auch schon versagte?"*'

Diesen Maßstab fur die Leistungsfähigkeit und damit für die Besteuerung
eines Mitbürgers konnte man nach Schmollcr übernehmen oder verwerfen.
Man konnte ihn auch übernehmen und einzelne konkrete Ausnahmen und
Auslegungsregeln vorsehen, wie dies in Sachsen geschah. Allein, seine Rich-
tigkeit in wissenschaftlicher Hinsicht kann man weder behaupten, noch be-
streiten, so glaubte Schmoller, da es fur die Verwendung gute Gründe, aber
kein Wahrheitskriterium geben kann.

Eine Erörterung des Begriffes der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit
ohne konkrete Definition desselben lehnte Schmollcr im übrigen als leere,
unverbindliche Begriffsspielerei, als Träumerei, wiederholt ab. Hiermit kriti-
sierte er 1862 insbesondere Schäffle, der behauptete, man könne den Begriff
gar nicht endgültig definieren und zugleich in Veröffentlichungen viele Seiten
über seine große Bedeutung füllte, ohne sich darüber klar zu werden, worüber
er konkret redete.'" -jj^ii ?\*}.r ;-&.<.;,.<?

Im übrigen glaubte Schmoller, daß der Einkommensteuer im System der
Besteuerung eine Korrekturfunktion zur Orientierung der gesamten Steuerbe-
lastung an der Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen zukommen solle.

Die Schmollersche Definition wurde etwa 10 Jahre nach Formulierung als
Grundlage der Besteuerung im gesamten deutschen Sprachraum zur Neuor-
ganisation dieser Besteuerungsart erörtert und allgemein empfohlen.^ Auf der
2. Tagung des "Vereins für Socialpolitik" war diese Besteuerungsidee von den
Schmoller nahestehenden Referenten Julius Gensei und Adolph Held - freilich
ohne Namensnennung Schmollers - vertreten und allgemein befürwortet wor-
den.

Tatsächlich wurde die Definition Schmollers ausdrücklich die Grundlage
des ersten modernen deutschen Einkommensteuergesetzes in Sachsen. Grund-
gedanken daraus wurden später unter anderen Ländern in Preußen, in Öster-
reich, in der Schweiz und um 1900 in Württemberg übernommen. ^ v-iss«.

Nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgerichtet, erhielt das sächsi-
sche EStG 1878 allgemein eine Vorbildfunktion für viele Teile des späteren
preußischen EStG von 1891.

* Sc>imo//er, G. (1863), S. 57. J 7 ; " J ^ ' ^ "_ ' / ' *^ .-V''^','.' "'' •'"'-...
" Sc>imo//er. G. (1863), S. 57. S. 62.

" Si/rt/iorf, K. (1876), Die bestehenden Einkommensteuern. Eine vergleichende Darstellung, im
Auftrage des deutschen Steuer= Reform Vereins bearbeitet in: Annalen des Deutschen Reichs, S. 50; s.

n, R. (1990), S. 23.
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2. Die Orientierung des preußischen Einkommensteuergesetzes 1891 =,<
an den Lehren Adolph Wagners ,.,.._., . . , , ^ „ ^ ^

Es konnte nicht ausbleiben, daß dem sächsischen EStG 1874/78, das stets
eine positive Beurteilung fand, für das preußische EStG 1891 eine Vorbild-
funktion zukam Jedenfalls galt dies für wesentliche Elemente, wie etwa den
Gesamtaufbau und die Paragraphenfolge, die einheitliche Bemessungsgrund-
lage für alle Einkünfte, die lange Zeit hindurch in Preußen heftig umstrittene
Sclbstdcklaration und eher eingeschränkt für das Steuerstrafrecht und ebenso
für das Rcchtsbchelfsverfahren.

Die Gesichtspunkte für die Bestimmung des Besteuerungsgutes, die zugleich
für die Gcsamtauslegung des Gesetzes Bedeutung haben mußten, konnten
jedoch in Preußen nicht übernommen werden.

Wie sah nun die Grundlage für das preußische, aus Wagners Lehren entwik-
keltc Einkommensteuergesetz aus?

Bereits 1875 hatte Wagner klar herausgestellt, daß die Einkommensteuer
nur Einkünfte aus einer "festen Erwerbsquelle" erfassen kann. Das entsprach
den aus Rau's Lehrbuch übernommenen und in seiner "Grundlegung" (1876
und 1879) und später den "Grundlagen" (1892) fortentwickelten begrifflichen
"Erkenntnissen". Wagner sprach von Einkünften aus der "Wirtschaftsfüh-
rung", aus einzelnen "wirtschaftlichen Tätigkeiten", aus "Forderungsrechten"
und aus "Genußmöglichkeiten" aus dem "Nutzvermögen einer Person"." Die-
se letztere Position, die Wagner nach einem Hinweis aus dem Aufsatz
Schmollers von 1863 übernommen hatte, blieb in dem System der Regel nach

ein Fremdkörper und wurde nicht weiter berücksichtigt."* "'"••''"*
•••-•: ' \ s f H o

r. A. (1876). Allgemeine oder theoretische Volkswirtschaftslehre. Mit Benutzung von
Rau's Grundsätzen der Volkswirthschaftslehre. Zugleich als 9. Ausgabe der Rau'schen Volkswirt-
schaftslehre. Theil 1. Grundlegung.. Leipzig u. Heidelberg 1875/76 (Karl-Heinrich /tou, Lehrbuch der
politischen Oekonomie), Bd. 1, S. 96. Die hier wiedergegebene Definition wurde mit geringfügigen Er-
gänzungen in die Neuauflage von 1879 übernommen, s. dort S. 115. In der Neuauflage, als "Grund-
lagen" bezeichnet, finden wir die Definition auf S. 405. Für die hinzugefugten "Genußmöglichkeiten
aus dem Nutzvermögen einer Person" verwies Ifagner darauf, diesen Zusatz aus ScAmo/Zerj Aufsatz
von 1863 übernommen zu haben (s. Anmerkung). Er wiederholte dies in sämtlichen Auflagen. Tat-
sächlich vernachlässigte er diese Form von Einkünften als Fremdkörper in seinem System jedoch
völlig. In seiner Definition des Einkommens in den "Grundlagen" des Jahres 1892 unterschied er
plötzlich zwischen einem "wesentlichen" Einkommensbegnff und einer Erweiterung desselben aus
Gründen der Zweckmäßigkeit, s. "Grundlagen" (1892). S. 407 und Finanzwissenschaft (1890), S. 325.

"°° Diese letztlich nach Ifognerj Anmerkungen aus ScAmo/Zerj Beitrag von 1863 übernommenen
"Genußmöglichkeiten aus dem Nutzvermögen einer Person" wurden völlig vernachlässigt. Sie stellten
in H «igner* System einen Fremdkörper dar Bereits ScAmo/fer hatte festgehalten, daß die herkömmli-
che Einkommenslehre ein Nebenprodukt der klassischen Preis- und Produktionslehre war und fertig-
erzeugten Investitionsgütern nach Abschluß der Produktion keine Funktion zukam, s. Sc/imoMer. G.
(1863), S. 6, S. 7; s. a. Mit«. G. (192IX S. 98. s. (fagner. A. (1897). Handbuch. S. 434, Anm. 289.
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Schon seit 1871 beklagte Wagner, daß eine Einkommensteuer außerordent-
liche, "unverdiente Einkünfte", entstehend aus den außerhalb der durch re-
gelmäßige, beruflich bedingte Erwerbstätigkeit anfallenden Zuflüssen, grund-
sätzlich ungeschoren lassen muß. Diese Feststellung hat Wagner 1871 getrof-
fen und er hat sie weiterhin in seinen von 1875 bis 1880 verfaßten Lehrbü-
chern und in deren späteren Auflagen um 1890 sowie in seinem Referat auf
der Generalversammlung des "Vereins für Sozialpolitik" über die "Communal-
steuerfrage" im Jahre 1877 sowie in zahllosen Vorträgen wiederholt. Unter
den Begriff des Einkommens waren derartige Wertzugänge nicht subsumier-
bar und daher ex definitione kein Einkommen. Wenn er noch 1890 Schindler
die Definition des Einkommensbegriffes nach Gesichtspunkten der Zweck-
mäßigkeit vorwarf, so kommt hier die im "Methodenstreit" aufgeworfene wis-
senschaftstheoretische Differenz kurz vor dem sogenannten "Sieg" auf einem
der "Schlachtfelder" zum Ausdruck.""

Seit seiner Untersuchung des Reichsfinanzwesens im Jahr 1871 empfahl
Wagner, das von einer Einkommensteuer nach seinen Vorstellungen nicht
steuerbare, in seiner Größenordnung wachsende Besteuerungsgut der außeror-
dentlichen Erträge einer Steuer zu unterwerfen. Seine Besteuerungsidee für die
direkte Besteuerung sah hierfür einen Ausbau der Verkehrssteuern vor.'"' Auf
seine Anregung hin lieferte dann später 1878 sein Schüler Robert Friedberg
eine Systematik des Besteuerungsgutes für die erforderliche Erfassung. "°*
Diese Besteuerungsidee hat Wagner noch in seinen Vorlesungen 1897 vorge-
tragen. Für einen Ausbau der Verkehrssteuern hat er sich noch im hohen Alter
eingesetzt.'"'' Die aufsein Drängen entstandene preußische Wertzuwachssteu-
er von 1910, die er hierzu rechnete, begrüßte er. •- - - .

'" Diese agonale Denkweise hat Scnumpefer in die Berichterstattung der wissenschaftstheoreti-
schen Streitigkeiten eingeführt Für ihn endete der Methodenstreit, weil es an eigentlichen wesentlichen
Differenzen mangelte. Es war "ein Kampf zwischen Leuten verschiedenen geistigen Habitus, die um
Luftraum oder Herrschaft stritten", s. Scnumpefer, J. A. (1914), Epochen der Dogmen- und Metho-
dengeschichte, in: Grundriß der Sozialoekonomik, 1. Abteilung, Wirtschaft und Wirtschaftswissen-
schaft, Tübingen, S. 104; ähnlich Sc/iumpefer (1954), History of Economic Analysis, New York, S.
814; ders. (1965), Geschichte ..., S. 994; s. hierzu: //amen, R. (1968), S. 170.

Hierzu: Wagner, A (1871), Reichsfinanzwesen, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung
und Rechtspflege im Deutschen Reich, 1. Jg, S. 624 und desgl. 3. Jg. 1874, S. 208 - S. 210; s. a. Wag-
ner, A. (1877), Referat über die Communalsteuerfrage, in: Verhandlungen der 5. Generalversamm-
lung des Vereins für Socialpolitik. am 8.9. und 10.10.1877 (Schriften des VfS. Bd. 14), Leipzig 1878.
S. 5, S. 9, S. 22; hierzu auch: / /««, A (1877), in: Jahrb. f. Gesetzgebung. Verwaltung und Volkswirt-
schaft im Deutschen Reich, N. F., 1. Jg., S. 791.

"" Frierfierg, R. (1878), Zur Theorie der Stempelsteuern, in: Jahrb. f. Nationaloekonomie und
Statistik, Bd. 31, S. 69, hier S. 79 - S. 85; s. a. r/ec/fce/, M. von (1890), Zur Lehre von den Verkehrs-
steuem, in: FA, 7. Jg., S. 401, hier S. 411; s. a. Jfagner, A. (1890). § 228. S. 557 - S. 559.

"" Wagner, A. (1897), Grundriß .... S. 65 - S. 69; s. a. DJZ, XV Jg. 1910. Sp. 519.

14 Hauen



210 F. Entstehungsgeschichte des Einkommensteuerrechts

Wenn Wagner gern von einer Besteuerung nach der "Leistungsfähigkeit"
sprach, so muß festgehalten werden, daß er nur in wenigen Bemerkungen eine
mit seinem System konforme Definition dieses Begriffes formulierte."'" Der
Begriff der Leistungsfähigkeit wurde von Wagner auf diese Weise letztlich
stets vermittels des Einkommensbegriffs bestimmt. Er wurde bei Wagner, Fui-
sting, Bredt und den späteren Vertretern der preußischen Einkommensbesteue-
rung nur noch als epitheton ornans benutzt, da sie auf eine unabhängige De-
finition des Begriffs verzichteten Das blieb bis heute so.

Der von der Kommission des preußischen Abgeordnetenhauses mit der Re-
gierung 1890 endgültig beschlossene Entwurf eines Einkommensteuergesetzes
folgte zu dieser Zeit streng der in Rau's Lehrbüchern nach Fortführung durch
Wagner entwickelten, von Schmoller 1863 als ungeeignet bekämpften Syste-
matik Wie das Einkommen als Besteuerungsobjekt zu bestimmen ist. habe
danach die Finanzwissenschaft aus der herkömmlichen theoretischen Natio-
nalökonomie zu entnehmen, so heißt es bei Wagner."*' Hierzu waren die De-
finitionen in seiner "Grundlegung" (1876) bzw. in den späteren "Grundlagen"
(1892), die Wagner aJs theoretische Lehrbücher der Volkswirtschaftslehre
verstanden wissen wollte, maßgeblich."" Begriffe waren für Wagner Theorien.
Ausgangspunkt für die volkswirtschaftlichen Steuerquellen ist nach diesen
Lehren das Nationaleinkommen, aus dem das Privateinkommen als Beziehung
der Einnahmen oder Erträge auf die Person, welche sie empfängt, entwickelt
wird. Die Produktions- und Verteilungsinteressen haben in der Volkswirt-
schaft nach Wagner ausdrücklich Priorität. '°* Das Einkommen besteht danach
aus dem Reinertrag der "wahren Ertragsquellen", ist also ein Resultat der
Güterproduktion für den Markt."" Die Güterquellen selbst sind mit ihren
konjunkturbedingten Wertschwankungen als Besitz oder Vermögen im Inter-
esse der Wohlstandsmehrung streng von der Besteuerung auszunehmen. Diese
darf nur die Früchte aus bestehenden, regelmäßig fließenden Quellen erfassen.
Von den nachklassischen Theoretikern war jedes sogenannte "Rentenein-
kommen" als "unearned increment" unproduktiv und daher als Folge und
nicht als Ursache der Preisbildung beurteilt worden. Derartige Einkünfte wa-
ren wissenschaftlich nicht zu rechtfertigen, da sie nicht notwendig mit einer

"" H'aj;m!''- ,\. (1880). Finanzwissenschaft .... S. 350; den. (1890). S. 444. • • i - i ^ - H; rm

'"* Wagner. A. (1880). Finanzwissenschaft .... S. 256.

' " »fo«n«r, A. (1879), Grundlegung .... S. 114; ders. (1892). Grundlagen .... S. 405; hierzu: Be-
sprechung von Wagners Schriften durch M. v. / /ec*e/ (1900X in: Jb. f. Nationalökonomie u. Statistik.
19. Bd.. S 862. hier S. 868

"" Wagner. A. (1876). Grundlegung .... S. 98; ders. (1879). Grundlegung .... S. 114; ders. (1880),
Finanzwissenschaft, S. 239.

' " Wqgner. A (1880), Finanzwissenschaft..., S. 249. S. 371 u a. .-,•.,,,
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Güterproduktion verknüpft waren. Entsprechend erfaßte und belastete ein aus
diesen Thesen für Besteuerungszwecke entwickeltes Normensystem vorzugs-
weise das Ergebnis des Fleißes der in der Güterproduktion tätigen Inhaber so-
genannter Produktionsfaktoren. Vermögenszuwächse, ob durch Spekulation,
durch konjunkturelle Entwicklungen oder gar geschickte steuerrechtliche Ge-
staltungen erzielt, ebenso unregelmäßige Zuflüsse, die nicht einer bestehenden
produktiven, der Gütererzeugung dienenden Quelle zurechenbar sind, gehör-
ten daher nach Wagner nicht zum Einkommen. Da es sich aber hierbei um ein
stetig wachsendes Besteuerungsgut handelt, "welches durchaus nicht als Steu-
erquelle völlig ungenutzt gelassen werden kann", wie Wagner gelegentlich
ausführte, legte er nahe, Vermögensmehrungen als "Wertzuwachs ohne eigene
persönliche wirtschaftliche Leistung", also "unverdientes Einkommen", wie er
es auch nannte, steuerlich besonders, nämlich bei den Verkehrssteuern zu
berücksichtigen.""

In seinem berühmt gewordenen Aufsatz mit dem Titel "Finanzwissenschaft
und Staatssozialismus" wies Wagner 1887 gelegentlich starker Konjunktur-
schwankungen auf die mit der Industrialisierung zunehmende Bedeutung der
außerhalb der Güterproduktion entstehenden erheblichen Kapitalanhäufungen
hin.'" Er sprach dabei von einem Erfordernis "der Verhütung der Ausnutzung
der wirtschaftlichen Konjunkturen durch die einen auf Kosten der anderen"
und wollte der Spekulation Dämpfer aufgesetzt wissen."' Sein feststehendes,
aus den nachklassischen Lehren mit dem ihm inhaltlich vorgegebenen Ein-
kommensbegriff rechtsdogmatisch entwickeltes Konzept für die Einkommens-
besteuerung wurde jedoch von diesen Gedanken nicht berührt. Diese Feststel-
lung gilt im Grunde für die Zeit bis zu seinem Tode, wenngleich er sich später
gelegentlich schwankend zeigte und in Widersprüche verwickelte. Im übrigen
überschätzte Wagner um 1879 die großen Schwierigkeiten einer Einkommen-
Steuerreform und bevorzugte - der Bismarckschen Politik nachfolgend - anstel-
le dieser Reform vorsichtig eine Erhöhung der indirekten Steuern."'

In der im "Finanz-Archiv" abgedruckten detaillierten Besprechung des neu-
en preußischen EStG von 1891 nach dessen Verabschiedung durch Wagner
finden sich zu diesem Problemkreis nur wenige kritische Passagen. Im Wider-
spruch zu seinen bisherigen Auffassungen und Lehren trat Wagner jetzt plötz-
lich unvermittelt für die Erweiterung des gesetzlichen Einkommensbegriffs
um "außerordentliche" Einkünfte - nun plötzlich sogar inklusive nicht reali-

' " Hierzu s. Anm. 101 und Anm. 102. . • , , , . > . : • , * „ < -

'" Wagner, A. (1887), Staatssozialismus .... S. 37. "**'" '***"'"*''" ." ••. J- .<*••.• •=

' " Wagner, A. (1887), Staatssozialismus .... S. 109, S. 113. ':^'' ' ' -*f:': '-*-' ^

' " Wagner, A. (1879), Ober die schwebenden .... S. 98. =*--***«-'.;: .; - i ; i - . ^ - :>.:-

14«
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sierter Wertsteigerungen - unter Gesichtspunkten der reinen Zweckmäßigkeit
ein, solange dieses Besteuerungsgut nicht bereits anderweitig erfaßt wird. Die
unveränderte "wissenschaftliche" Definition des Einkommensbegriffes sollte
nun zeitbedingt und nur behelfsweise der Zweckmäßigkeit Vorrang einräu-
men. •i.jtr.-GSK'ri» ,i>j£;»d8K«ttf»»ii*i>v n^«it'U:.^rt;f ^l-oi^i--

Zweifellos kommt dem großen Fleiß, mit dem Wagner die von Rau aufge-
baute Finanzwissenschaft fortentwickelte und begrifflich verarbeitete, für das
moderne Besteuerungswesen dennoch große Bedeutung zu.

Wie wurden die Gedanken Wagners zum preußischen Einkommensteuerge-
setz fortentwickelt? V; "•"-'>**•''

Der größte Flächenstaat Deutschlands definierte in dem preußischen EStG
von 1891 Einkommen als den Gesamtbetrag aller Vermögenszugänge aus vier
näher bezeichneten, an den herkömmlichen Produktionsfaktoren ausgerichte-
ten, aus der Ertragsbcsteucrung übernommenen Einkunftsquellen, "insoweit
sie in ihrer Gesamtheit als Erträge dauernder Quellen der Gütererzeugung zur
Bestreitung der persönlichen Bedürfnisse zur Verfügung stehen ..."."* Dabei
setzte die Steuerpflicht einschränkend obendrein später durch die Begriffsaus-
legung eine auf Gewinn gerichtete Tätigkeit, oder besser: die Absicht der
Überschußerzielung, voraus. Diese Einschränkung ist von großer, einem Laien
zumeist nicht erkennbarer Tragweite. Darüber hinaus mußte die Einkunfts-
qucllc regelmäßig fließen und zu Beginn eines Steuerjahres bereits bestanden
haben. " '"""""", '7 ' . ' ,'.'".' ' " ' " . ' " ' ' " "" . ' , . ' . ." '"".

Gegenüber dem auf den "Werthezufluß einschließlich realisiertem Werthe-
zuwachs einer Person" abstellenden sächsischen Maßstab für die Bemessungs-
grundlage trat hier in Preußen die Beurteilung des "Woher des Werthezuflus-
ses","* der aus bestehenden, regelmäßig fließenden Produktionsquellen von
Gütern stammen mußte. Daher die Bezeichnung "Quellenprinzip" der Ein-
kommensbesteuerung. Der Wertezuwachs der Quelle wurde nur im Falle der
nachweisbaren Spekulationsabsicht, also als Ausnahme, steuerlich von Bedeu-
tung. Der in England 1803 von Henry Addington aus Gründen der Zweckmä-
ßigkeit verfolgte Gedanke einer Erhebung der Einkommensteuer durch "stop-

"* (fa^/ier, A. (1891), Die Reform .... S. 551. hier insbes. S. 692; s. a. Gem/*r/i. A. (1923), Fi-
nanztheoretischer und finanzpolitischer Einkommensbegriff, Diss. Freiburg, S. 20. S. 51, S. 94. Gem-
/w7i stellte heraus, daß für H agner die Erfassung dieser "unverdienten" Einkünfte nur so lange aus
Zweckmäßigkeit bei der Einkommensbesteuerung erfolgen sollte, wie eine Besteuerung nicht auf an-
dere Weise bei den Verkehrssteuem angemessen sichergestellt ist Es handelte sich hierbei gewisser-
maßen um eine Notlösung, die mit der Besteuerungsidee (fagnerj nicht in Einklang stand, s. hierzu
auch: »'agner. A. (1890), Finanzwissenschaft, S. 444.

'" S. Au'jfi'rig. B. (1902), Onindzüge.... S. 110.

"* A M » « . B. (1902), Gnindzüge .... S. 110.
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page at source" hatte im preußischen EStG eine essentialistische Auslegung
gefunden.

Die Feststellung der Einkünfte erfolgte durch Ermittlung des Überschusses
der steuerbaren Einnahmen über die mit diesen in Verursachungszusammen-
hang stehenden Ausgaben, den sogenannten Werbungskosten (§ 9 preußisches
EStG 1891).

Spitzfindigen, rein begrifflichen Abgrenzungen von Einkommen und Ver-
mögenszugang kam fortan - wie wir an anderen Stellen erfahren - für die Be-
steuerung entscheidende Bedeutung zu."" Das Markteinkommen wurde der
Regel nach zum Maßstab der Leistungsfähigkeit bestimmt.

Das hatte weitgehende Konsequenzen für die Gesetzesvorschriften, deren
Auslegung und die Organisation der Besteuerung.

Vor allem die noch heute für die "deutsche Type" der Einkommensbesteue-
rung charakteristische, betont eingriffsrechtliche Beurteilung des Einkommen-
steuerrechts findet in der auf Wagner zurückgehenden streng begrifflichen
Orientierung eine Grundlage, die nie abgestreift wurde: Der heute eingefahre-
ne steuerliche Einkommensbegriff hat trotz der inzwischen allen erkennbaren
offensichtlichen Fragwürdigkeit als Kriterium für die Belastungsverteilung
gegenüber demjenigen des allgemeinen Sprachgebrauchs, der Wagnerschen
Denkweise folgend, dennoch seine Bedeutung behalten, mehr zu beinhalten,
als eine bloße zweckmäßige Rechengröße zu einer sinnvollen Lastenvertei-
lung.

Wie die von Wagner in seinen "Grundlagen" zusammengetragenen Begriffe
wird er von Steuerjuristen heute noch wie eine hinter den Erscheinungen ste-
hende Entität behandelt, indem das Einkommen zur Abwehr unzulässiger
Eingriffe mit objektiven Grundrechten der Verfassung abgestimmt wird.

Als reine Berechnungsgröße für die Lastenverteilung könnte der steuerliche
Einkommensbegriff sonst kaum aus Art. 14 Abs. 2 GG bzw. Art. 12 Abs. 1
GG hergeleitet werden, wie dies von einem einflußreichen Steuerjuristen heute
vertreten wird."* ^ , • , . . - . , , . , . .

- ' " S.&fomz.G. (1896), S. 57. " _ "V."» ' '^',; ', ,,...'. "• > " \ J, ;... " ^ ','_

"* S. /T/rcAAo/; P. (1988), Empfiehlt es sich .... S. 14. AT/rcMto/glaubt vermittels Interpretation der
Art 14 Abs. 2 und 12 Abs. 1 GG begründen zu können, daß nur marktabhängige "Erwerbseinnahmen,
... die aus einer den Zugang zum Markt vermittelnden Erwerbsgrundlage erzielt werden", steuerbar
sind (S. F 21). "Die Einkommensteuer ist keine Bereicherungssteuer, sondern staatliche Teilhabe am
Erfolg individuellen marktabhangigen Verhaltens", so führte er 1988 in einem Gutachten für den 57.
Deutschen Juristentag aus (S. F 20). Entsprechend stellt A7rcMq/i Belastungsidee auf eine einge-
schränkte, "durch die Gemeinschaft vermittelte individuelle Leistungsfähigkeit" ab, die in seinem
Einkommensbegriff konkretisiert wird (S. F 21). Die Erwerbsgrundlage der sachlichen Einkommens-
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Im übrigen war die Aufzählung der Tatbestandsmerkmale des Einkommens-
begriffs im preußischen EStG 1891 nach der zugrundeliegenden Besteue-
rungsidee erschöpfend. Für eine ausweitende Auslegung des Einkommensbe-
griffs durch eine wirtschaftliche Interpretation als Vermögenszugänge fand
sich im Gesetz kein Ansatzpunkt. Die Vorstellung von sittenwidrigen Steuer-
umgehungen war jedenfalls bis zur Schaffung des § 5 RAO durch die Refor-
men von 1919 abwegig.''' Was als Einkommen zu verstehen war. lag nun ein-
mal begrifflich vorgegeben fest. Daß Steuervermeidungen durch geeignete
rechtliche Gestaltungen leicht möglich waren, war der praktische Schwach-
punkt des Systems, der von Wagner nicht gesehen wurde, weil er nach einem
"richtigen" Einkommensbegriff in einem abstrakten Sinne suchte. Einer
Rechtstatsachenforschung konnte daher in dem zugrundeliegenden Denkan-
satz keine systematische Funktion zukommen. ...,, , .,.,,

Mciscl hielt 1919 ernüchternd fest: "Es ist doch bezeichnend, daß der Streit
um die Veranlagung der preußischen Einkommensteuer ein sachverständiges
Urteil über die sächsische Einkommensteuer veranlaßt hat, das (dort d. V.)
friedliche Verhältnisse und günstige Ergebnisse bei der Veranlagung fest-
stellt."'-"'

Erst auf dieser Grundlage kann die vorsichtige Kritik verständlich werden,
die Schmoller in seine Gedenkrede anläßlich des Todes seines langjährigen
Freundes und Mitglieds des Vereins für Socialpolitik. Johannes von Miquel,

quellen und die Erwcrbsgrundlage der Berufstätigkeit sind nach dieser Auslegung gem. Art 14 Abs. 2
bzw. Art. 12 Abs. 1 GG von einer Sozialpflichtigkeit ausgenommen, die nur deren Gebrauch ein-
schließt. Nach diesem Gedankenmodell würden spitzfindige Abgrenzungen die Beschränkung des
Steuerzugriffs auf ein Markteinkommen garantieren, der bei intelligenter praktischer Gestaltung des

j Sachverhalts stets nur ein Teil dessen als steuerbar umfassen dürfte, was der Bürger nach allgemeiner
Sprachübung unter Einkommen versteht und was er sich letztlich als Mittel zur Erhaltung und Meh-
rung seines Lebensaufwands verfugbar machen will. A'/rcMo/sucht offenbar nicht einen Verteilungs-
schlüssel für eine überzeugende Lastenverteilung entsprechend der Leistungsfähigkeit der Steuerbürger
festzulegen, er sucht einen rechtsdogmatisch richtigen Einkommensbegriff zu definieren. Sc^mo/Zer
verfolgte 1863 mit seinem Ausbrechen aus der Tradition ein anderes Ziel. Merkwürdig ist, daß Ajrc/i-
/io/ für seine Konstruktion auch Sc/7/no//er zitiert (S. F 22). förcMqfist als Bundesverfassungsrichter
Mitglied des für Steuersachen zuständigen Senats.

"* Atevermami, K. (1994), S. 70, S. 71. spricht von den im preuß. EStG 1891 gewahrten Möglich-
keiten zur Steuervermeidung als "Ungereimtheiten". Das wird den historischen Gegebenheiten nicht
gerecht. Es handelte sich "bei Verträgen der angeführten Art nicht um neue Gestaltungen zur Steuer-
Vermeidung, die bald zur Aufmerksamkeit der Behörden und Gerichte" gelangten. Das Verhalten
stellte vielmehr eine allgemein benutzte legale Form der Steuervermeidung durch vertragliche Gestal-
tung dar, die mit dem begrifflichen Aufbau des Gesetzes unvermeidbar verbunden war und deshalb
vorerst nur von kritischen Beobachtern wie A/mW, Sc/imo/Zer, De/fcräcifc. A/ic/raeiu und weiteren an
sozialpolitischen Gesichtspunkten orientierten Fachleuten beanstandet wurde. Anders verhielt es sich
bei den Vorgängen, die zu der Beurteilung als steuerlich nicht relevanter Liebhaberei führten. Hier war
jeweils vom Steuerpflichtigen zumeist eine Intention vorgetäuscht wordea die nach dem objektiv
vorliegenden Sachverhalt nicht glaubwürdig aufrecht erhalten werden konnte.

'" S.AS«IM/. F. (1910XS. 406;ders. (1914). S. 649
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auf der Generalversammlung am 23 September 1901 bei Würdigung von des-
sen Lebenswerk einflocht. Er bedauerte zwar Teile der konkreten Ausgestal-
tung als Problemlösung, rief aber die mit dem Gesetz verfolgte, jahrelang wäh-
rende gemeinsame soziale Interessenrichtung in Erinnerung.'*'

Auch die zweite eingangs formulierte Fragestellung erscheint somit beant-
wortet: Die Steuerwissenschaften haben versäumt, die Entstehung der Ein-
kommensbesteuerung in Deutschland kritisch aufzuarbeiten.'"

tfl

IIL Das endgültige Verhandlungsergebnis in Preußen

Einer Reform des gesamten Besteuerungswesens, insbesondere dem Stel-
lenwert der direkten Steuern und speziell der Funktion und Ausgestaltung der
Einkommensteuer, war bereits bei Gründung des Vereins für Socialpolitik im

"' Scnmo//er, G. (1902) in: Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 98. S. 13/14. abgedr. in:
ders. (1913), Charakterbilder, S. 93. ScÄ/no//er erwähnte in der Gedenkrede, daß die preuß. Finanzre-
form der Jahre 1891 bis 1893 "nicht ausschließlich ein Werk sozialer Gerechtigkeit" war. "... sie hat
manche Bestandteile, die man vom sozialen Standpunkt vielleicht angreifen kann ...". Mit dem verfolg-
ten "Grundzug" einer "Entlastung der unteren Klassen" identifizierte er sich jedoch.

' " Die Finanzwissenschaften wurden von A. (fag/ier maßgeblich geprägt, indem er ihre Aufgaben-
stellung und die methodische Vorgehensweise festlegte. Noch 1932 konnte der Schüler und jüngere
Freund E. Se/i;gmart.s, G. A<yrda/, bemängeln, was &>;mo//er bereits 1881 beklagt hatte und was den
sogenannten Methodenstreit in der Nationalökonomie auslöste: Das "Räsonnieren" von metaphysi-
schen, inhaltlich nicht festgelegten "Principien" stehe noch immer im Mittelpunkt der Finanzwissen-
schaft, s. Myrda/, G. (1963), S. 153. Die Untersuchung der Wirkungen möglicher Besteuerungssyste-
me und "die Aufgabe, die Wirkungen alternativer Maßnahmen festzustellen, so daß politische Ent-
scheidungen aufgrund einer richtigen Wirklichkeitserkenntnis getroffen werden können", wurde nach
A/yre/ais Beurteilung von den Finanzwissenschaften völlig vernachlässigt, s. A<yr</o/, G. (1963), S.
179. Steuerrechtswissenschaftler beklagen heute ein angeblich vorhandenes "Traditionsdefizit" bezüg-
lich der Einkommensbesteuerung. Sie lassen das moderne ESt-Recht mit der grundlegenden Reform
A/igueAs entstehen und bewundem dessen "besondere legislatorische Leistungen ohne steuerrechüswis-
senschaftliche Grundlagen", s. Lang, J. (1987), S. 6; 7"//>/fce, K. (1993), Steuerrechtsordnung, S. 39.
Nationalökonomen haben andererseits den Methodenstreit in der Disziplin als "Kampf um Luftraum
oder Herrschaft" bagatellisiert, wobei in Vergessenheit geriet, daß er 1881 durch Sc/imo/Zer* Klage
über die metaphysische Ausrichtung der Finanzwissenschaft ausgelöst wurde und daß die Reform der
ESt zu den wichtigsten Programmpunkten bei Gründung des VfS zählte. Ebenso blieb unbekannt, daß
die Streitigkeiten um die Methode zwischen den Berliner Professoren ScnmoHer und Wagner ausge-
tragen wurden, zu deren Lebzeiten nicht endeten und letztlich für die Ausgestaltung der ESt von
konkreter praktischer Bedeutung wurden, s. hierzu: Scnum/jerer. J. A. (1914), S. 104; s. a. / / amen , R.
(1968), S. 170: ders. (1990), S. 24. Die Einteilung in Schulen und politische Richtungen hat die
Aufarbeitung der Auseinandersetzung in den Steuerwissenschaften erschwert. Wenn heute von einer
"neuen deutschen wirtschaftswissenschaftlichen Denkrichtung", die in Berlin zur Jahrhundertwende
aufkam, gesprochen wird, sollte endlich berücksichtigt werden, daß Nationalökonomie und Finanzwis-
senschaften dort nach deren eigener Beurteilung von Gelehrten vertreten wurde, die methodologisch
und inhaltlich als Antipoden durch Welten getrennt waren, s. hierzu: Sfrez/J/er, E. (1990), S. 185; ».
Scnmo/Zer, G. (1905), Zum 70. Geburtstag von Adolph Wagner, in: Schm. Jb., 19. Jg., S. 6; s. a.
Sc>imoZZer, G. (1908), Reden .... S. 2. Eine einheitliche "Denkrichtung" gab es in Berlin nicht
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Jahr 1872 eine zeitgemäße Priorität bei Auswahl der zu verhandelnden The-
men zugekommen.'" r » « ^ * twi . * • , :« s in-, -*

Tatsächlich wurden die in Sachsen bereits in Gang gesetzten, vorerst zerfah-
renen Reformbestrebungen'^" ab 1872 durch Beiträge von Gründungsmitglie-
dern des Vereins fur SociaJpolitik in Bahnen gelenkt, die 1874 und dann end-
gültig 1878 in einem modernen Einkommensteuergesetz einen Abschluß fan-
den.'" Das sächsische EStG 1874/78 blieb dann nach einer Novellierung am
10. März 1894 ohne Änderung der systemtragenden Grundgedanken bis 1919
gültig.'"

Während dieses Gesetz mithin aus Erörterungen im Verein für Socialpolitik
leitende Strukturelemente erhielt und im wesentlichen den von Schmoller und
anderen "Kathcdcrso/.ialistcn" empfohlenen sozialpolitischen Reformgesichts-
punkten entgegenkam - wobei praktische Erwägungen Berücksichtigung fin-
den mußten -. beruhte die spätere Entwicklung der Steuerpolitik in Preußen
auf der Denkrichtung, die seit 1875 von Wagner ausging.

Seit den umfassenden Beiträgen Rau's, dessen Lehrbücher Wagner auf Bit-
ten des inzwischen verstorbenen Autors fortführte, hatte sich die Finanzwis-
senschaft aus der ursprünglichen Umklammerung durch die Volkswirtschafts-
politik gelöst. Den charakteristischen Anspruch, gültige "Principien" der Fi-
nanzpolitik aufzustellen, zu lehren, was nach finanzwissenschaftlichen Er-
kenntnissen sein sollte, hatte sie jedoch aufrecht erhalten.'"

Wagners Bedeutung kann man nun darin sehen, daß er der "Aufstellung von
Zielpunkten"''** der Steuerpolitik in der Rau'schen Finanzwissenschaft neue,
zeitgemäße soziale Inhalte mit Gültigkeitsanspruch eingab und diese dann
auch zur allgemeinen Überzeugung der Öffentlichkeit gemacht hat.

'" S. ßoeje, F. (1939), S. 16; s. a. Schriften des VfS. Bd. III, Die Personalbesteuerung, Gutachten
auf Veranlassung der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage, Ixipzig 1873; s.
a. Schriftenreihe Bd. VIII. Die progressive F.inkommensteuer im Staats- und Gemeindehaushalt.
Gutachten über Personalbesteuerung, abgegeben von F. J. A/eumam? (1874).

'" G«u«U. (1874),Sp. 1380;A/ort;C. H. von(1903).S. 81. 1 .L ,

'" Genre/. J (1874). Sp. 1398, //o/Tmami. A. (1906). S. 84.

'" S. Gesetz- und Verordnungsblatt ftr das Königreich Sachsen (1894). S. 53; hierzu: Scfcan;. G.
(1895). Die Novelle zum sächs. Hinkommensteuergesetz vom 10. März 1894. in: FA. 12. Jg., S. 751.
Zu erwähnen ist daß die Auslegung der sächs. Bestimmungen durch die zunehmende Bedeutung, die
der Rechtsprechung des preuß OVG in Slaalsstcuersachcn beigemessen wurde und durch die Verein-
heitlichungsbestrebungen einem allmählichen Wandel unterworfen waren. Das wurde gelegentlich
beklagt.

'" ^/(mann. P. (1911), Das Problem der Gerechtigkeit der Besteuerung, in: Archiv für Sozialwis-
scnschaA und Sozialpolitik. XXXIII. Bd.. S. 77

I 2 t /4/r»KMit. P. (1911). wie Anm. 127, S. 79. (fV^ner. A. (1892). Grundlegung.... S. 144.
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Jedenfalls verlagerte Wagner nach 1877 durch seine unermüdliche Agitation
in zahllosen Beiträgen neben seinen Neuauflagen der Rau'schcn Lehrbücher
die steuerpolitischen Erörterungen aus den Gremien des Vereins für Social-
politik, wo er wegen seiner Forderungen nach einem durchgreifenden außer-
fiskalischen Einsatz der Besteuerung für sozialpolitische Zwecke einer Ver-
mögensumverteilung Widerspruch ausgelöst hatte,' ** auf seine Person.

Wagner gelang es dann, den Grundsätzen der Finanzwissenschaft durch die
Übernahme von Strukturelementen der historischen Idecnlehrc konkrete zeit-
gemäße sozialpolitische Inhalte einzupflanzen.""

So wurden die der sozialen Realität als vorgegeben und bestimmend unter-
stellten normativen Pnncipien der überkommenen Finanzlehre für Wagner als
finanzpolitische, volkswirtschaftliche und administrative Grundsätze zu je-
weils zeitbedingten historischen, aber dennoch objektiv gültigen Kategorien.
Mochten sich mit ihnen auch unterschiedliche, auf die jeweilige Epoche bezo-
gene Inhalte verbinden, das zugrundeliegende Denkschema wurde durch Wag-
ners Überzeugungskraft zum - wenn auch umstrittenen - Allgemeingut der
herrschenden Auffassungen.

Jedenfalls bestimmten ab etwa 1882, als in Preußen Steuerreformen unver-
meidbar wurden, die Auffassungen des Berliner Professors weitgehend die
Reformdiskussion. Indem er dem Besteuerungswesen eine von unterstellten
Entwicklungsgesetzen vorgegebene Rolle bei dem Übergang zu einer neuen
"sozialen Epoche" zuwies, suchte er den aus liberalistischem Denken entwik-
kelten "Nachtwächterstaat" durch Einsatz der Steuerpolitik grundlegend zu
verändern.

Wagner konnte zwar nicht vermeiden, die intellektuellen Führungsschichten
in zwei Lager zu spalten. Da er aber auf elementare Bedürfnisse der Bürger
und deren Hoffnungen auf die Entwicklung der Verhältnisse zu einer neuen,
von sozialer Gerechtigkeit geprägten Epoche abstellte, verhieß er mit seinen
Forderungen insbesondere vielen gläubigen evangelischen Christen die Lö-
sung der "sozialen Frage" durch die Beendigung vieler als unerträglich beur-
teilter sozialer Zustande.'*' - • - • . ;., • .;> - t̂ •/

'" S. fioe«, F. (1939), S. 27; s. a. Schriften des VfS (1878), XIV. Bd., Veriiandlungen der fünften
Generalversammlung des VfS. S. 5 - S. 26 u. S. 75 - S. 105.

'" rtfnmej, F. (1918), Adolph Wagner, in: Deutsche Rundschau, Bd. 174, S. 113, s. a. Wbgner, A.
(1892), Finanzwissenschaft.... S. 146; ders. (1887), S. 104, S. 121 u. a.

'" von //eofce/, M. (1900), Die finanzwissenschaftlichen Schriften Adolf Wagners, in: Jahrb. f. Na-
tionalökonomie u. Statistik. III. F., 19. Bd., S. 862, hier S. 865.
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Dabei betrachtete Wagner den Marxismus als größten Feind und glaubte,
daß unvermeidlich dem Staat der Zukunft neuartige präventive Aufgaben
zuwachsen würden.'"

Diese politische Einstellung und insbesondere die Rolle des Staates in sei-
nem System brachten Wagner viele Sympathisanten in allen politischen La-
gern ein.?"V- ' -•"•'•'V*».,;, -• i.v^;- o " * c ^ '

Trotz vieler Gemeinsamkeiten in bezug auf alle Problembereiche, die mit
der Verbesserung der Lebensbedingungen der minderbemittelten Schichten
verbunden waren, bestimmten aber unüberbrückbare Differenzen das Ver-
hältnis zwischen Wagner und Schmoller, sobald es um konkrete Problemlö-
sungen zur "sozialen Frage" ging. w^rUM^fraim«!"?!«•••/•»^«••:ön'.ßötfisj*'-

Größere Antipoden als der aus einer Familie streng religiöser evangelischer
Theologen und konservativer Naturforscher abstammende Adolph Wagner
einerseits und der bei fortschrittlichen Naturwissenschaftlern und leitenden
Finanzbeamten aufgewachsene Gustav Schmoller andererseits waren kaum
denkbar. • * , - • • - • • • -

Jedenfalls sah sich infolge Erziehung in einer Umgebung wissenschaftlicher
Gelehrtentätigkeit von Weltrang keiner von beiden veranlaßt, für die Läute-
rung der eigenen vertretenen wissenschaftstheoretischen Position auf die Hil-
festellung Dritter zurückzugreifen. Die praxisfernen Lehren des Wiener Ge-
lehrten Carl Menger konnten für sie keine Bedeutung erhalten.'"

Für die an herkömmlichen Wissenschaftsauffassungen orientierten Wirt-
schaftslehren galt "jedes staatliche Eingreifen ... nicht nur als unzulässig,
sondern als fruchtlos".'" Für Wagner stand jedoch diese natürliche Ordnung,
die letztlich den Ablauf der Erscheinungen der Realität bestimmte, unter ei-
nem vorgegebenen Entwicklungsgesetz. Dieses zu erkennen und aus ihm
"Wegweisungen"'" für eine geeignete, dem Geschehen entsprechende Organi-

'" //«//mann, M. (1980), S. 41. S. 46.

'" Damit kann keine abwertende Beurteilung verbunden werden, denn A/ercgerj berühmt geworde-
ne Methodenschrift zeigte umfassende Kenntnisse einer seit der Jahrhundertmitte überholten Wissen-
schafbauffassung. Wenn 5cAmo//er und //OJÄÜCÄ auch zeigen konnten, daß A/enger verfehlte Vorstel-
lungen von der Vorgehensweise der Naturwissenschaften vertrat, so blieb die Durchdringung der Pro-
bleme und die gefundene Systematik beeindruckend. Denn Menger hatte keine Lehrer auf diesem neu-
artigen Wissensgebiet. Dagegen hatten sowohl Wagner als auch 5cAmo//er durch Bezugspersonen in
der eigenen Familie Verbindung zu dem zur Jahrhundertmitte mit Heftigkeit ausgetragenen "Philo-
sophenstreit". Obendrein waren sie bereits in aufnahmefähigem Alter, hierzu s. For/<Jn<fer, K. (1903),
Geschichte der Philosophie. 2. Bd.. S. 428; s. Ausführungen bei Waruen, R. (1993), S. 120, zur Aus-
bildung A/engerj s. //anjen, R. (1968), S. 162. A/engerj Wissenschaftslehre wurde von dem in Öster-
reich erwünschten Rechtfertigungscharakter geprägt, s.//aruen, R. (1993). S. 122.

'" tf«rz/eW. H. (1938), Bd. I. S. 102. / "*'. ' *'

. A . ( 1 8 9 2 ) , G r u n d l e g u n g . . . . S . 1 1 4 . , ^ ?• v • •-; • £ . . , , , . . • „ ' . > • , . • . ; . - . ^ . , ^ , = , , , ;
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sation der Institutionen herzuleiten, sah Wagner als Aufgabe des Wissen-
schaftlers und speziell des Finanzwissenschaftlers, nämlich anläßlich des
Übergangs der Epochen als Geburtshelfer tätig zu werden."* „ „^ ,

Tatsächlich bestanden bezüglich der Forderungen zu einer Verlagerung des
Schwergewichts der Besteuerung auf die direkten Steuern und deren sozialer
Ausrichtung als solcher zwischen Schmoller, den übrigen Kathedersozialisten
und Wagner keine unüberbrückbaren Differenzen."' Bei der konkreten Aus-
gestaltung war dies dann wieder anders.

Als Miquel als langjähriges Mitglied des Vereins fur Socialpolitik im Febru-
ar 1890 das Amt des Finanzministers übernahm, griff er für die Steuerreform
auf den von seinem Vorgänger Adolf von Scholz, unter früher Mitarbeit von
Wagner fertiggestellten Einkommensteuerentwurf zurück. Er bestimmte so-
gleich Wagner zu seinem Gutachter und machte ihn zum dauernden Ge-
sprächspartner für die anstehende Steuerreform."*

Sieht man von den unterschiedlichen, das Besteuerungsgut bestimmenden
Grundgedanken ab, dann bestanden zwischen der sozialen Ausgestaltung des
sächsischen EStG 1874/78 und demjenigen des unter Minister von Scholz
1889 fertiggestellten und von Miquel übernommenen und im preußischen
Landtag eingebrachten Einkommensteuerentwurfs nur unbedeutende Differen-
zen " '

Das sächsische EStG 1874/78 sah für den Regelfall einen Steuerzugriff von
3% vor. Für Einkommen unter 5.400 Mark wurde dieser Zugriff degressiv bis
auf 0,17% abgesenkt. Die Besteuerung der untersten Stufe setzte bei 300
Mark, ab 1895 bei 400 Mark ein. Der Eingangssatz betrug 0,50 Mark.

Der unter Minister von Scholz ausgearbeitete und von Miquel übernommene
Entwurf sah desgleichen einen Regelsatz für den Steuerzugriff von 3% vor.
Dieser sollte bei einem Einkommen von 9.500 Mark einsetzen. Der Zugriff
wurde ebenso für niedrigere Einkommen bis auf 0,67% abgesenkt. Die unter-
ste Stufe begann bei 900 Mark und war mit 6 Mark belastet. Dieser Satz ent-
sprach dem sächsischen Gesetz.

'" ffagner, A. (1887), Staatssozialismus .... S. 121. . > •; ;.H "̂ •; li .• :~>.,-v, , '

'" ScAmo/Zer, G. (1881), Theorie und Praxis.... S. 437. . ,,*; *;r ';, <j; bw.-n*:'. '*'

'" //erz/eW, H. (1938), Bd. 1, S. 486; ders. Bd. II, S. 207; s. a. ders. S. 195, S. 212, S. 227, S.
231. A/(gue/ war in frühen Jahren Marxist gewesen; die von konservativer Grundhaltung getragenen
Auffassungen des Staatssozialismus Ifagnen hatten starke Berührungspunkte mit seinen nationallibe-
ralen Überzeugungen. Ifagner suchte eine "staatssozialistische Lösung der sozialen Frage", s. //dujer,
K. (1991), S. 10.

"' Sc/ianz, G. (1895), Die Novelle ..., S. 751; für die folgenden Ausführungen s. dortselbst S. 756 -
S. 761 mit Vergleichen.
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Wesentliche Unterschiede bestanden mithin nur bezüglich des Grundfreibe-
trages, der in Sachsen bis 1895 bei 300 Mark und dann bei 400 Mark endete,
und dem Betrag, bei dem der Regelsatz von 3 % einsetzte. In Preußen betrug
der Grundfreibetrag 900 Mark.

Vergleichbare Milderungen des Steuerzugriffs waren zur Berücksichtigung
von Familienangehörigen und für außergewöhnliche Belastungen in beiden
Gesetzen vorgesehen.''"' Dabei ist zu berücksichtigen, daß das sächsische
EStG keine Haushaltsbcsteuerung, sondern Einzelveranlagungen vorsah.''"

Die maximalen, aber nicht durchsetzbaren Forderungen Wagners von 1901
sahen einen Regel Steuersatz von 6% ab 100.000 Mark vor.' '" Auch Wagner
berücksichtigte im übrigen, daß eine weitere Erhöhung der steuerfreien Ein-
gangsstufe aus Gründen der Haushaltsdeckung nicht machbar war.'"" .,,

In Gesprächen mit Miqucl gelang es ihm jedoch, den dann in das Gesetz
aufgenommenen Rcgelsatz von 3 % auf 4%' ' " zu erhöhen. Miquel scheint
überhaupt alle wesentlichen Positionen des Gesetzes mit Wagner vor Einbrin-
gung abgestimmt zu haben, um sich vorsorglich vorher die Zustimmung des
allgemein anerkannten Finanzwissenschaftlers zu sichern.

Im übrigen wurde in der Novellierung des sächsischen EStG 1874/78 vom
10. März 1894 der Regelsatz desgleichen auf 4% angehoben, so daß der Tarif-
zugriff beider Gesetze ab 1895 in etwa übereinstimmte.'** — , . ,

Miquel erteilte Wagner den Auftrag zur Erstellung eines ausführlichen Be-
richts über die Verhandlungen im preußischen Landtag zur Entstehung des
preußischen EStG 1891. Die hierzu erforderlichen Unterlagen stellte das Fi-
nanzministerium zur Einsichtnahme zur Verfügung.''"'

Dieser Vorgang entsprach ebenso dem sächsischen Vorbild. Julius Gensei
hatte 1874 und 1875 in den "Annalen des Deutschen Reichs" ausgiebig über
die Entstehung des sächsischen EStG 1874 berichtet.""

' * § 13 sichs. EStG 1874/78; §§ 18. 19 preuß. EStG 1891.

" ' §§2. 3 sichs EStG 1874/78; anders § 11 Abs. 1 preuß. EStG 1891.

'«' tferz/e/rf. H. (1938), Bd. 2. S. 249.

. H . ( 1 9 3 8 ) , B d . 2 , S . 2 1 7 , A n m . > ' ' - : ^ > ' ' ' ; "' •: •••• •••."

.(1938), Bd.2.S. 249. ' . . .^s ;. ,-„-,^--/if->•:•..; ,-.<•,. ' . . . .^-. V

" ' § 12 Abs. 2 sichs. EStG 1874/8 i d. F. v. 10.3.1894. abgedr. in: FA. 12. Jg. 1895, S. 767. Der
Steuersatz betrug bis 25.000 Mark 3%, von 25.000 Mark ab 4%. Diese Sitze waren mit dem preuß.
EStG 1891 abgestimmt worden, s. Sc/icmr, G. (1895), Die Novelle .... S. 760, dort Vergleichsaufstel-
lungen; s. a. Vergleich in Preuß. Verw. Bl. 31. Jg. 1909, S. 202.

' " Werz/eW, H. (1938). Bd. 2. S. 231. Anm; s. hierzu Brief Ifagnerj an die Cotta'sche Buchhand-
lung Nachf. v. 8.5.1892. in: Äufcmrr, H. (1978), S. 268. Anm. 3.

'*' Gen«/, J.(1874),Sp. 1373; ders. (1875), Sp. 1519. ' "
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Wenn Wagner sich mit dem Ergebnis der Steuerreform, von seiner "sozialen
Finanzauffassung" ausgehend, nicht zufrieden zeigte und von einem ersten
Schritt sprach, so lag das nicht nur daran, daß er den Steuerzugnff bei 6%
festgesetzt sehen wollte. Soweit sich aus Ausführungen und Andeutungen
ergibt, ging er von umfangreichen Zielvorgaben aus, die vor allem die Erfas-
sung sogenannter unverdienter Wertzuwächse betrafen und die seinen Bcla-
stungs- und Umverteilungsvorstellungen entsprachen.'**

Für die Einkommensteuer beschränkte sich seine Kritik, wie es scheint, aber
auf den zu niedrigen Tarifzugriff, den er bei 6% angesetzt sehen wollte. Die
tragenden Strukturelemente erschienen ihm offenbar auch nach Kenntnisnah-
me der später einsetzenden Kritik realitätsgerecht zu sein.

Jedenfalls stellte Wagner das preußische EStG 1891 als "Krönung" der
Steuerreform der Jahre 1891 bis 1893 dar.''" Diese Beurteilung wurde dann
allgemein übernommen. Sie wird im Grunde noch heute vertreten.

Nachdem im Rahmen der Reformen von 1891 bis 1893 auch eine in Sachsen
schon länger vorhandene Erbschaftsteuer, eine neuartige Vermögensteucr. ein-
geführt und eine Anpassung der Gewerbesteuer abgeschlossen worden waren,
wurde allgemein von einem auf die Erfassung der Leistungsfähigkeit ausge-
richteten Maßnahmenpaket gesprochen.

Wagners Besteuerungsidee sah zusätzlich noch die Heranziehung der von
der Einkommensteuer nicht erfaßbaren unverdienten Wertzuwächse durch den
Ausbau der Verkehrssteuern vor.'** Er glaubte auf diese Weise für eine als
gerecht beurteilte soziale Umverteilung eine prinzipielle Grundlage gelegt zu
haben. Er hatte "Wegweisungen" eröffnet, für deren Realisierung er zeitlebens
noch tätig blieb.'" : ; . - : , : ; ,v.,,^:...„, ,.v,^-,,.:-,™; , ., ; ,^-:, > .,... '

Die Auffassungen Wagners, daß es sich bei dem EStG 1891 um einen Mei-
lenstein zu einem nach Kriterien der "sozialen Epoche" gerechten und an der
Leistungsfähigkeit der Bürger orientierten Gesetz handele, hat sich sofort als
allgemeine Überzeugung durchgesetzt. Sie ist erhalten geblieben. Wer anderer
Auffassung war, befand sich in einer Außenseiterposition, r, ...j. --•«„..,«. -

:<> •' t. .!>(~\,ji»

"* //erz/feW, H. (1938), S. 248; s. a. ffagwer, A. (1890), Finanzwissenschaft.... S. 466 - S. 593.

" ' //erz/eW, H. (1938), S. 248; s. a. />ai«c/i, A. (1992), S. 18. ."..,.,,.,, ^ : 7 J ^ ^".; / , „,'

"° H^ner , A. (197), Grundriß .... S. 73; ders. (1890), Finanzwissenschaft.... S. 566 - S. 593.

" ' Boucitner, A. (1913), S. 27 - S. 29; s. DJZ(1910), 15. Jg., S. 510.
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Als ein höherer Finanzbeamter sich 1897 mit nachhaltiger Kritik im "Fi-
nanzarchiv" zu Wort meldete, tat er dies vorsichtshalber unter einem Pseud-
onym.'"

Wenn Georg Schanz 1896 Kritik an dem systemtragenden, den Umfang des
Bcstcucrungsgutcs bestimmenden Einkommensbegriff vortrug, so geschah dies
in vorsichtigen Wendungen und sparte die Konsequenzen der Regelungen
weitgehend aus . ' " Eine weitere Erörterung unterblieb vorerst völlig.

Wagner nahm die Kritik nur zur Kenntnis und fugte Hinweise zur Vervoll-
ständigung der Anmerkungen seinen Beiträgen ohne Kommentar hinzu.'*"

Schanz scheute sich im übrigen, das sächsische EStG 1874/78 als vorzugs-
würdig zu bewerten, obgleich verschiedene Bemerkungen in Text und Anmer-
kungen darauf hinauslaufen.'"

In der Rezension eines bekannten Beitrages zur Finanzwissenschaft hatte
Schanz 1892 dem sächsischen EStG 1874/78 jedoch die bestandene "Feuer-
probe" eines neuartigen Gesetzeswerkes bescheinigt."*

Die Zurückhaltung Schmollers zu den Vorgängen entsprach seiner Wissen-
schaftsauffassung, eine Beurteilung vom Erhalt verwertbarer empirischer Er-
gebnisse abhängig zu machen. Auffällig ist, daß er ab den 90er Jahren perio-
disch statistische Untersuchungen über die Vermögens- und Einkommensver-
teilung anregte, die Ergebnisse in seinem "Jahrbuch" veröffentlichte und für
Verbreitung sorgte. '" v • " > • , ' • > • i • »̂

' " yujfMi (Pseudonym) (1897), S. 58.

' " Sc/ionz. G. (1896), S. 1; s. a. Brief Wagnerj an /4/rtojfv. 12.2.1884. in: Äuiner, H. (1978), S.
217.

' " Wagner. A (1897), Handbuch .... Anm. 4. S. 434, Anm. 289; ders. (1897), Grundriß.... S. 63.

' " Sc/ianz. G. (1896). S. 42. S. 43. S. 48 - S. 50.

' " Sc/ianz, G. (1892), Rezension von Kodte, W. (1887), Die Abgaben .... S. 508. ' " ' ' ' " ' ^ ' ^ '

" ' Einkommens- und Vermögensverteilung und ihre Veränderungen waren filr Sc/imo//er stets von
zentralem Interesse, zumal er die bekämpfte Klassenbildung mit diesen Vorgängen in Zusammenhang
brachte. Nach 1890 finden wir dann von ihm Beiträge zu diesem Komplex in verschiedenen Aufsätzen
seines "Jahrbuchs" und sonstigen Abhandlungen. Zu Aufsätzen mit relevantem Inhalt zog er fur sein
"Jahrbuch" den Nationalökonomien und Statistiker Victor B<5/imerf und nach 1899 den vielseitigen
Hamburger Nationalökonomen und Statistiker Ernst R. A/oy heran, der auch Mitglied des VfS wurde.
Ganz offensichtlich hat die von Schmoller systematisch geforderte Aufhellung der Zusammenhänge um
Einkommens- und Vermögensverteilung zu der um 1909 von £>e/6rtfcjt eröffneten Kritik an der Ein-
kommensbesteuerung durch Hochrechnen statistischer Daten und deren versuchter Verprobung mit der
ESt-Statistik gefuhrt. \fo>' beteiligte sich an den Verprobungen. indem er De/iriic* 1909 unter dem
Titel "Volksvermögen und Steuerdeklaration" (Preuß. Jb., 138 Bd.. S 95 - S. 148) abgewogenes
Material lieferte, auf das er gleichzeitig in einem korrespondierenden Aufsatz mit ähnlichem Thema in
Schm. Jb. hinwies (1909), 33. Jg.. S. 1500. .Anm. 2 u. S. 1509). s. hierzu: Sc/imo//er. G. (1893),
Börsen-Enquete-Kommission. Statistische Anlagen, Einteilung S. XXI; s. Schm. Jb.. 19. Jg. 1895. S.
665 u S 1067; 20. Jg. 1896. S. 1227; 23. Jg 1899. S. 271. 27. Jg. 1903, S. 511, S. 889, 33. Jg.
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Bereits 1893 veröffentlichte Schmoller in seinem "Jahrbuch" einen Aufsatz
seines langjährigen wissenschaftlichen Assistenten Karl Oldcnberg. der die
völlig andere Denkweise seiner engeren Umgebung wiedergibt: Oldenbcrg
zeigte,'*® daß man die preußische Besteucrungspraxis unter volkswirtschaftli-
chen Gesichtspunkten trotz einer problematischen Lastenverteilung neuartig
und ungewohnt auch als soziale Steuerpolitik beurteilen konnte. Nicht die so-
zialpolitische Richtigkeit war Gegenstand der Untersuchung; Oldcnberg stellte
auf die von dem Regelungssystem verursachten Wirkungszusammenhänge ab.

Während dem Wagnerschen Konzept fur die Einkommensteuer auch die
fraglose Gewißheit zugrundelag, daß eine durch progressiv ausgestaltete Steu-
ereingriffe geförderte gleichmäßigere Verteilung der Einkommen zugunsten
der unteren Schichten das Sparaufkommen insgesamt fördern und allmählich
eine Umstrukturierung der Vermögen bewirken werde.'" stellte Oldcnberg
diese Annahme als offensichtlich fehlerhaft heraus."" Er zeigte, daß die pro-
blematische preußische Besteuerungspraxis der Vergangenheit letztlich prak-
tisch eine soziale Funktion erfüllt hatte, indem sie durch die Förderung einer
ungleichen Einkommensverteilung Kapitalbildung und Investition begünstigte
und damit sogar eine Erhöhung des Wohlstandes, durch Verbesserung der
Kapitalausstattung zu beschleunigen vermochte.'*' Oldenberg verwies darauf,
daß zu Zeiten großer Kapitalarmut die Öffentlichkeit wegen der vordergründi-
gen allgemeinen wirtschaftlichen Interessen stets zuließ, daß "der Fiskus ein
Auge zu(drückte) bei der stillschweigenden Umbildung der Steuern zu Gun-
sten der freiwilligen Kapitalbildner". Erst "die beginnende Sättigung der
Volkswirtschaft mit Kapital bringt den gesunden Menschenverstand wieder zu
seinem Recht, wobei sociale Empfindungen mitspielen",'" so Oldenberg.

Hier zeigte sich die gegenüber der Wagnerschen Denkweise völlig andere
Beurteilung der Besteuerungspraxis, die insbesondere auf Wirkungszusam-
menhänge der sozialen Realität als Kriterium für Beurteilung und Gestaltung

1909, S. 1439; 34. Jg. 1910, S. 319. Zu erwähnen sind noch die Darstellung und Verarbeitung der
Statistiken in: Scfc/notter, G. (1904), Grundriß .... Bd. II. S 147 - S. 149, S. 188, S. 197. S. 491. Das
ganze 3. Buch von über 500 Seiten ist dem Thema der Einkommens- und Vermögensverteilung ge-
widmet. Die Verwendung der zusammengetragenen statistischen Angaben zur Verprobung und Kon-
trolle der Daten der Steuerstalistik lag nahe.

"* OWenicrg, K. (1893), S. 450. Zu OWenftergj sehr engem Verhältnis zu Sc/imo//er s. Sc
/er, G. (1908), Reden .... S. 28.

' " Wag/ier, A. (1891), S. 58; s. a. ders. (1894), Grundlegung. S. 738 u. a.

"° OWenfterg, K. (1893), S. 458; s. a. //«fcacA, W, (1895), in: Schm. Jb., 19. Jg., S. 667.

' " OWenöerg, K. (1893), S. 452.

' " OWenfterg, K.( 1893), S. 462. ' -?;•'•:?.
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abstellte, wobei der Eignung zur Erreichung konkreter Ziele bei Gewährlei-
stung erwünschter Randumstände allein Bedeutung zukam. . , .^

Derartige Gesichtspunkte waren in die Wissenschaftsauffassung Wagners
nicht recht integrierbar. Die Ergebnisse der Besteuerungspraxis in der empiri-
schen Realität konnten hier grundsätzlich nicht zur Kritik der Eignung eines
aus richtigen Principien rechtsdogmatisch entwickelten Besteuerungssystems
dienen. Das war nun einmal ein Grundgedanke der Wagnerschen Methoden-
Ichrc, die letztlich auf der "Stoff-Form-Metaphysik" der klassischen Philoso-
phie aufbaute""' Dies nicht erkennen zu können zeigte, so die Konsequenz,
die mangelnde philosophische Bildung seiner Gegner.

Eine Abstimmung erkennbarer sachlicher Konsequenzen des Gesetzes mit
erwünschten positiv festgelegten Zielvorgaben nach Gesichtspunkten der
Zweckmäßigkeit war. auch insoweit unvermeidbar, jedenfalls von nachrangi-
ger Bedeutung. <̂ - ->

Solange die kontinuierlich verfolgte Einkommens- und Vermögensvertei-
lung keine so/.ial problematische Entwicklung auswies, sah man im Kreis um
Schmoller keinen Anlaß für nachhaltige systematische Kritik.

Dies sollte sich jedoch ändern, als nach der Jahrhundertwende die Statisti-
ken Anzeichen für eine höchst fragwürdige Besteuerungswirklichkeit ergaben
und die ansetzende öffentliche Erörterung die "sociale Balance" zu stören
drohte.

Schmoller stellte nach 1909 sein "Jahrbuch" wie bei früheren Gelegenheiten
zur Aufhellung der Zusammenhänge zur Verfügung,'^* wobei er in einer eige-
nen Stellungnahme Position bezog, indem er Zweifel an der Eignung der tra-
genden Strukturelemente des preußischen EStG 1891 vortrug.'" ,

So erschien im "Jahrbuch" von 1911 nach dem einführenden Aufsatz des
hohen Finanzbeamten im nächsten Heft der Beitrag Franz Meiseis mit dem
Titel "Moral und Technik bei der Veranlagung der preußischen Einkommen-

i, R.(1993),S. 113;s. a. ders. (1968),S. 172u.a. . . . ;,«. ,

r. F.(191O),S. U3. •'' :* , v . i-i,.^.:

'" Der Aufsatz rechtfertigte die Verwaltungstätigkeit der Behörden: er ging aber insofern darüber
hinaus, als er die Besteuerung insbesondere der Landwirte als richtig hinstellte. Sc/imo/ter wies in einer
längeren Anmerkung daraufhin, daß er sich von der preuß ESt in Theorie und Praxis und in Unterre-
dungen mit zahlreichen Ministem und Beamten, eingeschätzten Bürgern und in Gesprächen mit A/;-
4ue/ von dessen Anschauungen Kenntnis verschafft habe. Er ließ keinen Zweifel daran, dafi er die
Einkommensbesteuerung fur nicht vertretbar hielt. Sc/imo/fer zog aus dem Aufsatz BeArnak«/\s die
Konsequenz, dafi das preuß. EStG überprüft werden müsse, s. Schm. Jb. 1910, S. 113, Arno. ,. . .
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Steuer".'** Dieser Aufsatz hat bis heute eine gewisse Aktualität behalten und
wird noch immer bei Gelegenheit zitiert.

Tatsächlich war aber bei Erscheinen des Beitrags die Überzeugung von der
sozialen Ausgestaltung und der Orientierung der preußischen Einkommens-
besteuerung an der Leistungsfähigkeit der SteuerbUrger und darüber hinaus
die Gewißheit der erfolgten Bestätigung des preußischen EStG von einem
wissenschaftlichen Standpunkt aus stärker als jede nur von empirischen Daten
ausgehende Kritik von Fachleuten."" •

Als am 5. und 6. Februar 1912 der preußische Landtag über einen "Gesetz-
entwurf, betreffend die Abänderung des Einkommensteuergesetzes und des
Ergänzungssteuergesetzes"'** beriet, griff keiner der Abgeordneten die Gedan-
ken aus der inzwischen in mehreren führenden Fachzeitschriften erörterten
Kritik in geeigneter Weise auf. Zum Einkommensbegriff gab es nur positive
Stellungnahmen von Finanzminister Lentze und den Abgeordneten.'*' Sowohl
freikonservative Abgeordnete, unter ihnen der Professor für Staats- und Ver-
waltungsrecht, J. V. Bredt, als auch der Vertreter der sozialdemokratischen
Partei beriefen sich, offensichtlich für sehr unterschiedliche Vorstellungen
eintretend, gleichermaßen auf die Autorität Adolph Wagners als Finanzwis-
senschaftler.'™ Wagners Denkweise hatte sich als herrschende Meinung voll
durchgesetzt.

' " A/eue/, F. (1911), S. 285. "' ' ^ ' ' '" ' "

' " Insbesondere der langjährige Mitarbeiter FuiJft/ig*, G. SfrKß, Mitautor und nach 1908 alleini-
ger Autor des führenden Kommentars zum preuß. EStG 1891/1906, verbreitete den Standpunkt, das
preuß. EStG und vor allem "das Miquel'sche System (stehe) im großen und ganzen mit den herrschen-
den Anschauungen der Wissenschaft in Einklang", s. z. B. Sfru/z, G. (1908), Rezension, in: Verwal-
tungsarchiv, 11. Bd., S. 475. Preußen besitze "das relativ beste und gerechteste Steuersystem" über-
haupt, etc., s. SfruC, G. (1910), Preuß. Verw.-Bl. XXX. Jg., S. 658, S. 659. Nach Erscheinen des 2.
Bandes von Schmollers "Grundriß" fügte Sfrue der Kommentierung des Einkommensbegriffs zu § 6
preuß. EStG 1906 zu dessen wissenschaftlicher Bestätigung eine Bemerkung an, nach der der Autor
nunmehr seine Definition des Einkommens (die Grundlage des sächs. EStG 1874/78 wurde) grundle-
gend - wohl kraft besserer Einsicht - geändert haben mußte, s. ScA/no/fer, G. (1902), Grundriß .... 2.
Bd., S. 229; s. Sf/nC, G. (1915), Anm. 2 zu § 6 preuß. EStG, S. 163. S/rwC sah hierin eine Rechtferti-
gung , s. hierzu Anm. 45, 61 u. 95. Daß der ultrakonservativen "Kreuzzeitung" das preuß. EStG 1891
in der ursprünglichen Form trotz der Urheberschaft des "Kathedersozialisten" A. Wagner richtig und
verteidigungswert war, bedarf wohl keiner näheren Begründung, s. Preuß. Verw. Bl. XXXI, 1910, S.
657.

S. Stenographische Berichte Ober die Verhandlungen des Preuß. Hauses der Abgeordneten, 21.
Legislaturperiode. V. Session 1912/13, 1. Bd., Sp. 1 bis Sp. 356, hier Sp. 325.

Finanzminister Dr. Z.e«fze in: Stenographische Berichte (wie Anm. 168), Sp. 334. Lertße wies
darauf hin, daß alle Änderungsvorschläge zum Einkommensbegriff sich als "gesetzgeberisch nicht
verwertbar" ergeben hätten, ßrec/f bestätigte sodann, daß an dem "alten preußischen Einkommensbe-
griff" festgehalten werden müsse (Sp. 345).

Der Abgeordnete Dewiß von der freikonservativen Partei berief sich desgleichen wie der Abge-
ordnete /jVncA von den Sozialdemokraten auf die wissenschaftliche Autorität Adolph Wagner* (Sp.

IS Hinan
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Das sächsische EStG 1874/8 in der Fassung vom 10. März 1894 und das
preußische EStG 1891 hatten, wie wir sahen, eine fast gleiche soziale Ausge-
staltung, beide wichen nur durch die verschiedenartigen systemtragenden
Grundgedanken bezüglich des Besteuerungsgutes voneinander ab. Dies konnte
obendrein wegen der gleichermaßen verwendeten Begriffe leicht verborgen
bleiben. , *

Schmoller erwähnte 1909, daß die Finanzwissenschaft bis zur Gegenwart
hinter der Volkswirtschaftslehre zurückgeblieben sei.'" Meisel bedauerte dann
1920 in einem Rückblick, daß die deutsche Finanzwissenschaft zur Jahrhun-
dertwende "plötzlich stehen geblieben" sei. Man erkannte die "technischen
Radikalfchlcr" nicht,'" so führte er aus.

Wagner hatte die finanzwissenschaftliche Steuerlehre endgültig zu einer
rcchtsdogmalischcn Disziplin gemacht. Als Gegenstandsbereich für unbehin-
derte sozialpolitische Aktivitäten kam sie infolge Herleitung ihrer Erkenntnis-
se aus vorgegebenen normativen "Principicn" nicht mehr infrage. ^^

Tatsächlich haben seit dieser Zeit, wie Meisel zu beklagen wußte, Juristen -
Meisel selbst gehörte zu den Juristen - die Funktionen der tinanzwissenschart-
lichen Steuerlehre übernommen.

Die in "Schmollers Jahrbuch" veröffentlichten Statistiken, Kalkulationen
und Hochrechnungen, die in den "Preußischen Jahrbüchern" ausgebreiteten
Verprobungen und die eigenen zum Teil im "Finanzarchiv" 1914 entfalteten
Berechnungen führten Meisel zu einem harten Urteil über das preußische
EStG 1891: "Eine neue gerechte Einkommensteuer sollte sie werden! Die
Mittel zur Erreichung des schönen Ziels hat sie nicht gebracht".'"

Die von Schmoller in Gang gesetzte Kritik nach 1909 führte jedoch, wie wir
gesehen haben, nicht zu einer Revision der systemtragenden Grundgedanken
des preußischen EStG 1891. Im Gegenteil, sie führte zu einem verstärkten
Ausbau der Wagncrschen Besteuerungsidee. - •*. •.,.

Sie führte dazu, daß die herausgestellten hohen Vermögensmehrungen, die
von der preußischen Type der Einkommensbesteuerung nicht erfaßt werden

388 u. Sp. 435). Dewfz setzte sich sogar för das Lieblingskind ffagnerj. die Wertzuwachsbesteue-
rung, ein (Sp. 438).

'" Sc/imoM«r, O. (1909), Historische Betrachtungen über Staatenbildung und Finanzentwicklung,
m: Schm Jb.. 33 Jg., S. 8.

' " /. F . ( I 9 2 O ) , S . 3 5 . S . 3 6 . .•>'••: - ; . ' . r - . . . . . . ^ • - , . - • - • rr täs . '^ ' . ' [ • ' • • • •

/,F.(1920).s. 17. :; /^ ' ^ " " : ! :*' ' '
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konnten, nunmehr als zusätzliches Besteuerungsgut durch Wertzuwachssteu-
ern mit neuartigem Besteuerungsgegenstand belastet werden sollten."* ' • ' ^

Die Besteuerungsidee Wagners blieb das vom Gesetzgeber vorgesehene Or-
ganisationsprinzip.

Trotz vieler Hinweise Meiseis auf deren große Bedeutung gerieten Schmol-
lers Beiträge zur Steuerlehre in völlige Vergessenheit."*

Meisel kam zu dem Ergebnis: "Wo die preußische Type gilt, ist der Zustand
geradezu unerträglich, mit der primitiven Technik und Unergiebigkeit der
Ertrags-, Einkommen-, Ergänzungs- und Erbschaftsteuer ungerecht und un-
zweckmäßig, ein guter Gradmesser des Verfalls unserer Steuerkultur"."*

"* Ger/qj^zeigte in Schm. Jb. 1913, daß die Diskussion um die Einführung der Wertzuwachuteuer
als Gemeindesteuer bzw Reichszuwachssteuer zu einer Prüfung und tiefergehenden Kritik der von
Wagner ausgehenden Steuersystematik hätte führen müssen. Er führte die umfassende Literatur zu
dieser Besteuerungsform an und bedauerte die Entwicklung, s. Ger /o^ W. (1913). Die Wertzuwachs-
— — - ~ • • • - - - - ' <->—>^-->..-«, ;_ o - i — n, •»-> i „ c m i «; /in« <; m i s / i n

' " A/e/je/, selbst Jurist, suchte wiederholt vergeblich die Bedeutung Sc/imo/Zerj für die Finanzwis-
senschaft und speziell als Brennpunkt für die finanzwissenschaftliche Steuerlehre hervorzukehren. Er
bedauerte gelegentlich auch vorwurfsvoll, daß Sc/imo/Zers Interessenahme trotz laufender aktueller
wertvoller Beiträge schwerpunktmäßig andere Ziele verfolgte, s. Meue/, F. (1911), S. 287; ders.
(1918). S. 358; ders. (1925), S. 63; ders. (1926), S. 258. Eine jüngere Generation brachte Sc/imo//c«
sozialpolitischen Zielen ab 1909 kein Verständnis mehr entgegen. Eine Gruppe um Julius Wo(f suchte
sogar zu erreichen, daß "die von ihm vertretenen Ziele aufhören, für weite Kreise als Erkenntnisse, als
Ergebnisse wirklich wissenschaftlicher Forschung zu gelten", Wo// J. (1912), in: Schlesische Zeitung,
Nr. 694, zit. nach 7>3n/iiei, F. (1912), in: Schm. Jb., 36. Jg., S. 6. Diese Erklärung war verworren und
enthielt unzutreffende Behauptungen, wurde jedoch im Zusammenhang mit dem Wertfreiheitspostulat
Max Weders von den vielen Gegnern Sc/imoZ/erj sehr erfolgreich benutzt, seine Lehren in Verruf zu
bringen, s. a. Sc/imo/Zer. G. (1912), in: Schm. Jb., 36. Jg., S. 1. Das Ergebnis war, daß sowohl Person,
als auch Ziele und Lehren Scn/Ho//erj in Vergessenheit gerieten. So lernen angehende leitende Beamte
der Finanzverwaltung heute aus Darstellungen, s. Pausc/i, A. (1976), Finanzbeamte .... von der Be-
deutung der "Finanzbeamten als Mitgestalter der Kameral-Finanz- und Steuerwissenschaften", begin-
nend mit Caspar AT/ocfo Verdienst, "Praxis und Wissenschaft zu verbinden'^ S. 181, hier S. 186), sie
lernen, daß Adam Sm;//i Finanzbeamter war, s. faujc/ i , A. (1976), 200 Jahre .... S. 303, sie erfahren,
daß GnMparzer als Jurist eine leitende Stellung im österreichischen Finanzdienst versah; sie erfahren
von den Verdiensten Friedrich Z./JH, von A/a/c/m.» und von H. L. //o^mann etc.. etc.. s. />aujcn, A.
(1976), 250 Jahre .... S. 88; von Gustav Sc/imoZ/er, der vor Beginn seines Studiums eine intensive
Ausbildung im gehobenen und dann im höheren Dienst der Finanzverwaltung mit Abschluß der zwei-
ten Staatsprüfung absolvierte, hören die angehenden leitenden Beamten nichts. Auch von "Persön-
lichkeiten der Steuerkultur", streng nach Anciennität rangmäßig geordnet, wird berichtet, wobei, an-
geführt von J. v. A/zgue/ und gefolgt von A. Wagner (er war 7 Jahre jünger), die wichtigsten Steuerju-
risten und Politiker genannt werden, Pai^cn, A (1992), Persönlichkeiten .... Der Autor war als Mini-
stenalrat lange Jahre Dozent für Finanzgeschichte an der Bundesfinanzakademie, einer Einrichtung zur
Ausbildung der Finanzbeamten im höheren Dienst. Der Name Sc/imo/Zen wird nicht angeführt, ob-
gleich er in den Akten der Weimarer Nationalversammlung im Zusammenhang mit der Steuerreform
von 1919 verzeichnet ist Mit der Person sind auch die Gesichtspunkte Sc/imo//erj in Vergessenheit
geraten, s. # a n « n , R. (1990), S. 48; ders. (1993), S. 153, s. a. 1/mten/öuft. D. (1967), S. 441.

"* A/e/je/„ F. (1919), Wo steht die deutsche Finanzwissenschaft?, in. Zeitschr. f. d. ges. Staatswis-
senschaft, 74. Jg., S. 395.

15«
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Was Meisel allerdings nicht in seine Beurteilung einbezog, waren Fragen
der Eignung des Wagnerschen Systems für eine volkswirtschaftlich erwünsch-
te Kapitalbildung, ein Aspekt, auf den Oldenberg 1893 aufmerksam gemacht
hatte.

Wir werden darauf noch wiederholt einzugehen haben. , - . . . , . , . - r

— ' f ' ; " . ; : , , , ' l'i'f ',,
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G. Beurteilung der heute geltenden, von einer
gespaltenen Systematik bestimmten Einkommensbesteuerung

in der Bundesrepublik Deutschland unter verschiedenen
'*' ' modernen Gesichtspunkten -;. itü

Wie wir erfahren haben, boten die systemtragenden Elemente des preußi-
schen EStG 1891 dem Steuerpflichtigen ein sehr reichhaltiges Repertoire nicht
zu beanstandender Möglichkeiten, den Steuerzugriff zu vermindern oder sogar
gänzlich zu vermeiden. •: .r, .-..-•,-r; • r ~ n- "n; :-•»:?; r'-viftrn.-n.'

Auf diese Weise konnten gutsituierte Bürger mit höherem Einkommen die
durch sehr hohe Zuschlagsteuern der Gemeinden entstehende Gcsamtbcla-
stung von bis zu 22% der Bemessungsgrundlagc, oder jedenfalls Anteile da-
von, einsparen. ''-

An erster Stelle ist hier anzuführen, was seit 1973 unter dem "dualisti-
schen" oder "gespaltenen" Einkommensbegriff des heute noch geltenden EStG
verstanden wird.' Die Übernahme der in dem sächsischen EStG 1874/78 als
Regel vorgesehenen Ermittlungsweise der Bemessungsgrundlage durch Be-
standsvergleich für Einkünfte aus dem Betrieb eines Gewerbes, ab 1925 auf
Einkünfte aus Landwirtschaft und freiberuflicher Tätigkeit ausgedehnt, einer-
seits, und demgegenüber die Ermittlung der übrigen Einkünfte als Überschuß
der steuerbaren Einnahmen über die Werbungskosten andererseits, bevorteilte
zivilrechtliche Gestaltungen des Sachverhalts, die eine Besteuerung nach der
Leistungsfähigkeit im Sinne der üblichen Sprachregelung glatt verhindern
konnten.

Ahnliches galt, wie wir gesehen haben, bezüglich anderer Eigentümlichkei-
ten der preußischen und später "deutschen Type" der Einkommensbesteue-
rung. .

Hierzu zählen die strenge Trennung zwischen der steuerlich irrelevanten
Privatsphäre und der Einkommens- bzw. Berufssphäre, die Steuerersparnisse

e, K. (1973), S. 391, sprach davon, daß de facto bei Berücksichtigung der Ermittlungsvor-
schriften mehrere Einkommensbegriffe im EStG vorliegen (S. 396). Er beurteilte die sich ergebenden
Möglichkeiten zur Steuervermeidung als Lücken im System des EStG, deren Oberbrückung er dem
Verfassungsgericht empfehlen wollte. Tatsachlich handelt es sich nicht um Lücken, sondern um Eigen-
tümlichkeiten. Das ESt-Recht ist auch kein Chaos, wie er vortrug, s. 77pjfce, K. (1971).
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durch sogenannte Liebhabereieinkünfte und die durch eine sehr unzweckmä-
ßige Steuertechnik genährte Grauzone gesetzwidrigen Verhaltens, die Steuer-
verkurzungen leichtmachte.

Die Kombination dieser Umstände machte es wohlhabenden Steuerbürgern
möglich, die entstehende Steuerschuld in weitgehendem Umfang durch geeig-
nete zivilrechtliche Gestaltungen selbst zu bestimmen. .,. , ^ i «.»«M!<•<•«JO»

Daß viele dieser Möglichkeiten, wenn auch durch spitzfindige Abgrenzungs-
und komplizierte Abwehrvorschriften eingeschränkt, erhalten blieben, wird an
anderen Stellen gezeigt.

Wichtiger ist heute, daß die fortgeschriebene Grundkonzeption des preußi-
schen EStG 1891 durch sehr unterschiedlich auslegbare Begriffe und deren
vom Gesetzgeber in Anspruch genommene inhaltliche Festlegung nach zeit-
gemäßen wirtschaftspolitischen Bedürfnissen ein sehr flexibles und anpas-
sungsfähiges Abgabcngcfüge hat entstehen lassen, ohne in demselben Unord-
nung oder gar innere Widersprüche auszulösen. Dieser Umstand hat das EStG
inzwischen zu einem hilfreichen politischen Steuerungsinstrument fortentwik-
kelt.

Vor allem ließ es sich, wie wir gesehen haben, ohne grundlegende Änderung
der inneren Systematik widerspruchsfrei zur Unterstützung wirtschaftspoliti-
scher und sogar allgemein politischer Ziele einsetzen, die von der Förderung
von Investitionen konkreter Bereiche der Wirtschaft über die Stabilisierung
konjunktureller Zielvorgaben bis zu der begünstigten Eingliederung ehemals
politisch Verfolgter reichte.

Hochschätzungen der auf diese Weise seit 1949 jährlich geförderten Investi-
tionen ergeben jeweils einen Umfang, der trotz hoher Schwankungen in ein-
zelnen Jahren einen ansehnlichen Prozentsatz der gesamten Steuereinnahmen
ausmachte.

Daß die verursachte steuerliche Belastungsverteilung den üblichen Gerech-
tigkeitsvorstellungen nicht mehr entsprechen kann, liegt auf der Hand.

Eine Wägung der Steuerverteilung nach Gesichtspunkten des Nutzens für
die Entwicklung des Wohlstands der Gemeinschaft kann aber demgegenüber
zu einer konträren positiven Beurteilung fuhren:

So konnte, wie wir erfuhren, die deutsche Einkommensbesteuerung 1933
ebenso wie 1949 ohne Änderung systemtragender Strukturelemente durch eine
geeignete Festlegung wichtiger Begriffe wie Abschreibungen. Sonderausgaben
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und Werbungskosten bei Verbesserung allgemeiner großer Notzustände wich-
tige Funktionen zu aktuellen Problemlösungen übernehmen.* !'T*iî .H",wi. »;

Das konnte naturgemäß nur auf Kosten eines Verzichts auf Beachtung des
in Art 134 WRV angeführten Gebots einer Besteuerung nach der Leistungs-
fähigkeit des Steuerbürgers geschehen. Abzuwägen war demgegenüber, daß
die Maßnahmen dem Nutzen der Allgemeinheit durch Anreiz fur Selbsthei-
lungskräfte und Verminderung des Elends in Notlagen dienten. Das sogenann-
te Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 erlaubte nach Art. 2 insoweit ein
Abweichen von der Reichsverfassung.'

In der Berichterstattung über den völlig unerwarteten schnellen Wiederauf-
bau Westdeutschlands nach der Vernichtung des deutschen Slaatsgcfugcs
durch die Siegermächte des zweiten Weltkrieges im Jahr 1945 zu einem
"Trümmerhaufen" wurde bereits 1953 von einem "Wunder" gesprochen, das
erst durch Wiedereinführung der Marktwirtschaft erklärbar werde/*

Der insbesondere von Beobachtern im Ausland als "Wirtschaftswunder" be-
zeichnete überraschend schnelle wirtschaftliche Wiederaufbau Westdeutsch-
lands wurde sofort als Ergebnis der als "soziale Marktwirtschaft" hervorgeho-
benen verfolgten neuen ordnungspolitischen Leitidee gewürdigt* Das war zur
Zeit des aufbrechenden "kalten Krieges" und der einhergehenden strengen
Trennung der Welt in zwei ideologisch abgegrenzte Blöcke gewiß verständ-
lich. Dabei wird aber bis heute regelmäßig der Eindruck erweckt, es handele
sich bei dieser Leitidee für die "ordnungspolitische Fundierung der Marktwirt-
schaft" in Westdeutschland auch um die wesentliche ursächliche Vorausset-
zung für den schnellen Wiederaufbau, der gegenüber andere Maßnahmen nur
eine Nebenrolle als nachrangig unterstützende Hilfestellung ausfüllten. Zu
diesen Hilfen werden dann auch "Abschreibungs- und Steuererleichterungen"
gerechnet, die nach diesen Darstellungen "zur Zeit der Aufbauphase" unter

* Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit v. 1.6.1933, in: RGBI. I Nr. 60 v. 2.6.1933. S.
323, s. a. Gesetz über Steuererleichterungen v. 15.7.1933, in: RGBI. I v. 19.7.1933. S. 491 und
weitere Vorschriften in Kap. E III., Anm. 37.

* Die Zahl der Arbeitslosen verminderte sich vom 1.3.1933 bis Ende Dezember 1934 (Ende der
Sonderabsetzungen) von 6,001 Mio. auf 2,604 Mio., also um 3.4 Mio. ins Wirtschaftsleben eingeglie-
derte Arbeitslose, s. hierzu Entwicklung der Arbeitslosigkeit, in: Statistik der Frankfurter Zeitung v.
12.11.1935, wiedergegeben in: Forjf/70/7: E. (1943), Deutsche Geschichte von 1918 bis 1938 in
Dokumenten, Stuttgart, Kröners Taschenausgabe. Bd. 113, S. 251.

* J. (1953), S. 204, hier S. 222.

w, A. (1953), Soziale Marktwirtschaft ... S. 97, hier S. 116 u. a.; Ätfpte, W. (1965), Wort
und Wirkung, S. 53, S. 177 u.a.
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anderen wachstumspolitischen Maßnahmen "als regulierende (prozesspoli-
tische) Eingriffe des Staates" angeführt werden*

; Diese Beurteilung gibt die offensichtliche Bedeutung der Steuervergünsti-
gungen als wirtschaftspolitsches Steuerungsmittel nicht richtig wieder.

Es erscheint wichtig zu erkennen, daß die übliche Art der Darstellung für
die Praxis zu falschen Erwartungen führen muß. Sie läßt die tatsächlichen
Wirkungszusammenhänge von Gestaltungen der Institutionen und Eingriffen
in ihr Regelungsgefüge zugunsten einer Beschreibung und fragwürdigen Ein-
schätzung der Gedankenelemente der Ordnungsidee als letztlicher Ursache
unerkannt.

Tatsächlich wird die Steuerpolitik bei Darstellung der fortentwickelten
Marktwirtschaft zur sogenannten "sozialen Marktwirtschaft" stets nur insoweit
als Bestandteil des Instrumentariums erwähnt, als eine zumeist steuerbegün-
stigte sozialpolitisch motivierte Umverteilung von Einkommensteilen zur Ver-
mögcnsbildung durch Gewinnbeteiligung, durch Lohnpolitik und durch all-
gemeine Sparförderung von Arbeitnehmern infrage steht7 Dabei handelt es
sich um Maßnahmen, die, dem sozialen Ausgleich dienend, das Charakteristi-
kum der "sozialen Marktwirtschaft" darstellen.

Die Einflußnahme von Steuervergünstigungen auf die Wirtschaftsdaten und
deren Konsequenzen werden dagegen regelmäßig ausgeblendet.

Jedenfalls muß auf diese Weise übersehen werden, daß die übliche These
über die Auslösung des sogenannten "Wirtschaftswunders" durch Einführung
der "sozialen Marktwirtschaft" nach 1948 in Form der üblichen Formulierung
falsch ist.

Tatsächlich haben nämlich Steuervergünstigungen durch hohe Sonderab-
schreibungen für abnutzbare Wirtschaftsgüter bereits in den Jahren 1933 und
1934 bei Geltung einer von zunehmend lenkenden, marktwirtschaftliche Ord-
nungsclemente ersetzenden wirtschaftspolitischen Aktivitäten einen ebenso
unerwarteten und ebenso allgemein bewunderten seinerzeit politisch verklär-
ten Wirtschaftsaufschwung ausgelöst.**

* //am«/. H. (1994), Soziale Marktwirtschaft .... S. 116 Bei anderen Autoren, wie etwa
/?ue/foder fliJjfotv werden diese Maßnahmen nicht einmal als wichtige Hilfsmittel in einem Nebensatz
erwähnt.

j . S. (1976), Sozialordnung, in: Wirtschaftsverfassung, S. 201 bis S. 206.

* Zwar hieß es in der Regierungserklärung des Reichskanzlers v. 23 3.1933. die zugleich Begrün-
dung des eingebrachten sogenannten Ermächtigungsgesetzes war, daß "die Regierung die Wahrneh-
mung der wirtschaftlichen Interessen des deutschen Volkes nicht Ober den l'mweg einer staatlich zu
organisierenden Wirtschaftsbürokratie betreiben, sondern durch stärkste Förderung der privaten Initia-
tive unter Anerkennung des Privateigentums" verfolgen werde, s. Deutsche .Allgemeine Zeitung. Nr.
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• Wenn auch richtig sein mag, daß der allmähliche Übergang zu einer von
sozialen, marktkonformen Korrekturen ergänzten und durch eine große Mehr-
heit gewünschten marktwirtschaftlichen Ordnung nach 1948 wegen des ausge-
lösten Vertrauenszustands zu einer Stabilisierung und Verbreiterung eines
bereits eingeleiteten Wirtschaftsaufschwungs wesentlich beitrug und dann auf
Dauer unverzichtbar wurde, so ist zugleich folgendes festzuhalten: Die histori-
schen Zusammenhänge waren wesentlich komplizierter, als es in den syste-
matischen Ausführungen der Vertreter einer "sozialen Marktwirtschaft" über
die Wirkungszusammenhänge zumeist allzu vereinfacht zum Ausdruck ge-
langt. In der vereinfachend vorgetragenen Form ist die Aussage über die Ver-
ursachung eines "Wirtschaftswunders" jedenfalls falsch.'

141 v 24.3.1933. Beibl S 1. Sp 4; ». a. Forrt/ioj?; E (1943). S. 306 Zu dieser Zeit wurden die
vorherrschenden Überzeugungen von fuhrenden Natioiulökonomen und Zeitkritikem aber von Vor-
stellungen vom "Ende des Kapitalismus" und von "antikapitalistischen", an Autarkiemodellen und
Lenkungsdenken orientierten Î eitideen bestimmt. Sie waren von wachsendem Hinfluß auf die Wirt-
schaftspolitik. Selbst J. M. A'eynej trat in Schm. Jb. für "nationale Selbstgenügsamkeit" ein. s. Schi»
Jb. 1933, 57. Jg., S. 561. Darin hieß es: "Der dekadente internationale, aber individualistische Kapita-
lismus ... hat zu keinem Erfolg gefuhrt. Er ist nicht klug, nicht schön, nicht gerecht und nicht sittlich -
und er liefert nur unzulängliche Güter" , S. 565. Edgar Sa/m setzte sich mit vielen anderen Zeitkriti-
kem als Mitbegründer des "Tat-Kreises" gleichermaßen für antikapitalistische Ersatzmodelle der
Wirtschaftsordnung ein, s. Sa/m, E. (1933), S. 192. Auch Somftorf ist hier zu nennen. Dennoch führten
die Steuervergünstigungen, deren wichtigste Maßnahme eine befristete Sonderabschreibung von 100%
darstellte (s. Anm. 3), in kurzer Zeit zu einer wirtschaftlichen Initialzündung, die trotz Devisenbewirt-
schaftung und einsetzendem Außenhandelsboykott die Erholung in anderen Industrieländern bei
weitem übertraf. Diese allgemein wie ein Wunder begrüßte Leistung, die de facto schon länger von
kenntnisreichen Beamten des Reichsftnanzministeriums vorbereitet worden war, wurde jedoch in
verhängnisvoller Weise von Politikern mißbraucht, die Gestalt Adolf//if/erj zu verklären, mit einer
gütigen Vorsehung in Verbindung zu bringen und zum Erretter aus größter Not aufzubauen. Der am
4.4.1933 ernannte Staatssekretär im Reichsfinanzministerium Fritz Äem/iaraV war als autodidaktischer
Steuerexperte zugleich Leiter der "Reichsrednerschulung" und sorgte sofort wirkungsvoll für den
Vertrauenszustand, der einen Weg in den Abgrund überhaupt erst ermöglichte. Der Verfasser erinnert
sich, als Heranwachsender an vielen Gesprächen des Vaters, eines Berliner Bankiers, mit führenden
Bankiers und anderen Personen aus der Wirtschaft im kleinen Kreis auf dem heimischen Gut in
Mecklenburg 1934 teilgenommen zu haben, in denen die fatale politische Manipulation durchschau-
barer wirtschaftlicher Zusammenhänge mit unabsehbaren Folgewirkungen beklagt wurde. Man gehl
nicht zu weit, wenn man festhält, daß erst die durchschlagende Wirkung der steuerpolitischen Maß-
nahmen ab Juni 1933 und darin insbesondere der Abschreibungsvergünstigung, indem die großen
Leistungen des Finanzressorts zu einer "Verherrlichung Hitlers" mißbraucht wurden, eine Entwickjung
ermöglichte, die mit der Zerstörung des historisch gewachsenen deutschen Staatsgefüges endete, s.
hierzu zur Stellung Sa/ms und Somiarrs in: //oc*, W. (1960), S. 50; zu den Auseinandersetzungen s.
A>o/m, D. (1981), S. 167. zur Figur F. flemnaroVj s. Poi«cn. A. (1987), S. 349. hier S. 356, s. a.
BDSt (Hrsg.) (1970). Fünfzig Jahre deutsche Steuerfachverwaltung, S. 110; s. a. Wdurer, K. (1966),
Das dritte Reich und der zweite Weltkrieg, in: Sfo/per, G. (1966), Deutsche Wirtschaft seit 1870, 2.
Aufl., Tübingen, S. 162; s. a. ß/a;c/i, F. (1976), Die Grundsätze nationalsozialistischer Steuerpolitik
und ihre Verwirklichung, in: //ennmg, T. W. (Hrsg.) (1976), Probleme der nationalsozialistischen
Wirtschaftspolitik, Berlin, S. 100; Äe/nAaraV, F. (1936), Die neuen Steuergesetze, Berlin, S. 3; TerAa/-
/e, F. (1952), S. 290; s. a. Sc/werm von ATnuig*, Graf L. (1974), S. 205.

In Darstellungen wird zumeist von einem "Wunder" oder "Wirtschaftswunder" gesprochen, dessen
"natürliche Erklärung" sich aus einer Erläuterung der "sozialen Marktwirtschaft" als eines "Zauber-
mittels" ergibt Im Ausland war der Wiederaufstieg der deutschen Wirtschaft für viele Beobachter so
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Zwar wurden unmittelbar nach Durchführung der Währungsreform in einem
eigenmächtigen Schritt am 25. Juni 1948 die meisten noch vorhandenen
Preisbindungen für Verbrauchsgüter aufgehoben, später am 30. Juni 1950 die
Bewirtschaftungs-Notgesetze beseitigt und am 30. April 1952 die deutsche
Einfuhr liberalisiert.'" Der Markt erhielt weitgehend wieder eine regulierende
Funktion und wirkte selektierend und stimulierend auf die Produktion. Die
Deutsche Mark war fortan der einzige Bezugsschein für knappe Güter. .... ,.

Weite wichtige Bereiche der Wirtschaft blieben jedoch noch lange Preisvor-
schriften unterworfen und die Preise der freigegebenen Güter zogen sofort
stark an. Es folgte eine große, als strukturell beurteilte Arbeitslosigkeit. Erst
die Anforderungen des Korea-Krieges führten zu größerer Entspannung."

Dagegen ist festzuhalten: Gegenüber den vorherrschenden Zuständen muß-
ten den von der Militärregierung seit 1948 vorgeschriebenen exorbitant hohen
progressiv ausgestalteten Steuertarifen, die schnell bis zu 95% anstiegen und
somit jede wirtschaftliche Initiative erstickten," zusammen mit Steuerver-
günstigungen bei erwünschten wirtschaftlichen Dispositionen seit eben dieser

unvorstellbar, daß selbst Wissenschaftler auf historische Legenden zurückgriffen. flne#: J. (1953), S.
205. S. 206. «ÜJWW.A. (1953), S. 111; «dp/ke, W. (1953), S. 66; ders. (1965), S. 136. S. 177. S. 207
u. a.; CJMfma/i/T, G. (1976), S. 5; ZucMra, A. (1966). S. 543 u. a.. Inzwischen haben die vom Zusam-
menbruch des Sozialismus betroffenen Ostblockstaaten leidvolle Erfahrungen darüber gemacht, daß
auch bei Schaffung von Grundvoraussetzungen, wie Privateigentum und zweistufigem Banksystem ein
marktwirtschaftliches RegelungsgefÜge nicht die fehlenden Ressourcen verfügbar machen kann. Re-
geln zur Wettbewerbssicherung, zur GeldwertstabiliUU und zum sozialen Ausgleich reichen desglei-
chen nicht zur Wohlstandsbildung aus. Offenbar wird aber inzwischen erkannt, daß die Forschung bei
Erörterungen "ordnungs- und wirtschaftspolitischer Grundlagen sozialer Marktwirtschaft" nicht ver-
harren darf, s. Warn/t, C. (1994), S. 16 u. a.. Da die konkreten Wirkungen der einzelnen Regelsyste-
me, wie das ESt-Recht, nicht genügend Aufmerksamkeit erhielten, kann heute auch über "konzeptio-
nelle Mangel der Sozialen Marktwirtschaft" geklagt werden, die "den Weg von der sozialen Marktwirt-
schaft zum Wohlfahrtsstaat" geebnet haben. Warne/. H. (1994), S. 117; ahnlich Porai/tewopou/oj, S.
(1994), S. 212.

'* Zwtota, A (1966), S. 545; hierzu: Verordnungsblatt für die Britische Zone v. 13.7.1948, S.
201; s. desgl. Ausgabe Nr. 38 v. 23.8.1948. S. 244; s. Sammelblatt für Gesetze, Verordnungen und
Bekanntmachungen des Bundes, der Lander und der Besatzungsmächte. Nr. 5 v. 3.2.1950, S. 61;
desgl. Nr. 32 v. 2.7.1950. S. 691, desgl. Nr. 44 v. 17.10.1950, S. 995. Die Liste der Waren wurde
eingeschränkt, bis eine weitere Verlängerung nach dem 31.12.1950 unterblieb.

" Hierzu s. A/UJCA«;C/, J. (1986), S. 32. A/iMc/ieid weist auf die vielen vorhandenen Einflußfakto-
ren hin und zeigt, daß keineswegs ein problemloser mehrjähriger Wirtschaftsboom ausgelöst wurde, s.
Zuc>i*a. A. (1966). S. 553. S. 554; als Beispiel s. ».: Anordnung über Preisbildung und Preisüberwa-
chung nach der Wahrungsreform v. 25.6.1948. in: Verordnungsblatt für die Britische Zone. Nr. 33 v.
13.7.1948. S. 201. Die Bestimmung war auf einen aufgeführten Katalog beschrankt Zugleich erfolg-
ten Anordnungen zur weiteren Überwachung, s. S. 203. S. 204.

" Hierzu s. Verordnungsblatt für die Britische Zone v. 2.7.1948. S. 189; EStG v. 29.4.1950, in:
BStBI. 1950, S. 104 u. S. 169; EStG v. 28.12.1950, in: BStBl. 1 51. S. 1, hier S. 20; EStG v.
17.1.1952. in: BStBI. 1 52. S. 33. hier S. 52; EStG v. 10.12.1952, in: BStBl. I. S. 789, hier BStBI. I
53, S. 811 u. S. 837; EStG v. 15.9.1953. in: BStBI. I. S. 1355: EStG v. 16.12.1954. in: BStBI. L S.
373, hier S. 412; erst hiemach pendelte sich die höchste Progressionsstufe auf 53% bis 56°o ein.
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Zeit für das. was allgemein als "Wirtschaftswunder" bezeichnet wird, eine
entscheidende Rolle zukommen. -K, fcJvi.tfi <

Der Wille von Unternehmern angesichts der vorhandenen hohen Arbeitslo-
sigkeit, der zum Teil ruinösen, von der Militärregierung erlassenen Bilanzie-
rungsvorschriften und der extrem früh einsetzenden Stcucrprogression zu
überleben, machte nämlich die Erzielung von Steuervergünstigungen durch
Beteiligung an begünstigten Investitionen und damit eine erwünschte Wirt-
schaftsankurbelung zur einzigen sinnvollen Alternative.

Gewiß hat die zunehmende Ersetzung einer obrigkeitlich, von Bezugsschei-
nen gelenkten Wirtschaft durch eine marktwirtschaftliche Ordnung bei Be-
rücksichtigung der heute selbstverständlich gewordenen sozialen Korrekturen
den für den Wiederaufbau bei allen politischen Gruppierungen notwendigen
Vertrauenszustand unterstützt. Zu der erforderlichen nachhaltigen Initialzün-
dung, zu der notwendigen Wirtschaftsbelebung konnte sie jedoch vorerst nicht
beitragen. Die wirtschaftliche Entwicklung zeigte sich bis 1951 vorerst
schwankend."

Wer - wie der Verfasser - die "soziale Marktwirtschaft" als entwicklungsfä-
hige und vor allem verteidigungswerte, ja wichtigste Leitidee der Volkswirt-
schaft beurteilt, wird gut beraten sein, sich auch mit den Eigentümlichkeiten
des geltenden deutschen Einkommensteuerrechts und den unterschiedlich zu
beurteilenden Wirkungen der Steuervergünstigungen auseinanderzusetzen.

Dem deutschen EStG liegen nun einmal, wie wir sahen, zwei unterschiedli-
che Baupläne zugrunde, denen jeweils eine unterschiedliche innere Zweck-
mäßigkeit eigen ist und die daher unterschiedlichen Zielvorgaben also Pro-
blemlösungen zu dienen vermögen. Eine einseitige bzw. mangelhafte Aufar-
beitung der Entstehungsgeschichte der Einkommensbesteuerung hat den Fort-
schritt dieser Erkenntnis verzögert.'''

" S. die Darstellung bei Musc/ie/d, J. (1986), S. 32. Wa«ic/7 gibt dem Beginn des Korea-Krieges
für die positive Fortentwicklung der Wirtschaft entscheidende Bedeutung, s. ffa///c/i, H. (1955), S. 84.

" In ihrer sehr subtilen Darstellung der Ereignisse und Zusammenhänge nach 1945 weist A/ujcAe/4
auch der Kombination von "Steuervergünstigungen bei hohem Tarif und der Tatsache, daß die Steu-
ergesetze seit 1948 im wesentlichen von deutschen Institutionen gefertigt wurden, große Bedeutung zu,
s. A/ujc/ie;</, J. (1986), S. 44. Der Direktor der Verwaltung der Finanzen des "Vereinigten Wirt-
schaftsgebietes" war tatsächlich ein ehemaliger Ministerialdirigent des Reichsfinanzministeriums, dem
er von 1925 bis 1935 angehört hatte. Er knüpfte offensichtlich an die in diesen Krisenjahren bei dieser
Behörde gesammelten praktischen Erfahrungen an, s. hierzu Kapitel M IV, Nr. 7; s. ßDS/ (Hrsg.)
(1970), Fünfzig Jahre ..., S. 99. A/KJc/ieirf bestätigt, daß die Diskussion der Vorschriften des EStG in
Fachkreisen um 1948 sich wesentlich nur den verteilungspolitischen Aspekten widmete, s. A/uJcAeirf,
J. (1986), S. 45. S. 46. Hier war man der Auffassung, daß eine Tarifermäßigung Sparquote und
Wachstum fördern würden, s. hierzu /,/ffmann, K. (1981), in: Handb. d. Finanzwissenschaft, 3. Aufl.,
Bd. IV, S. 1028. Die These A/ujcAe/ck, daß die Gesetze der Militärregierung wesentlich von deutschen
Mitarbeitern ausgingen und die Besatzungsmacht sich zumeist auf ein Vetorecht beschränkte s. Mu-
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So kommt es, daß die Forderungen nach gerechten, gleichmäßigen und an
der Leistungsfähigkeit orientierten Steuern nicht nur in der Öffentlichkeit stets
auf die Erhöhung der Tarifprogression und die weitere Einfügung und Erhö-
hung von Freibeträgen, auf Pauschalierungen, Typisierungen und Schemati-
sicrungen beschränkt und konzentriert werden.'* Je höher - und nach Volkes
Meinung damit sozialer - diese genannten Positionen ausgestaltet werden, um
so stärker wird aber automatisch die Verlagerung der notwendigen Steuerbe-
lastung auf weniger Schultern, um so höher ist die Belohnung bei legaler
Steuervermeidung und damit die Umverteilung von unten nach oben. Die mit
dem dualistischen Aufbau der Ermittlungsvorschriften des deutschen EStG
verbundenen Ungereimtheiten sind erst spät von Fachleuten überhaupt wahr-
genommen worden, nachdem sie lange Zeit hindurch ausschließlich zum
Handwerkszeug von Praktikern zählten. Die Inanspruchnahme zur steuerfrei-
en Vermögensmehrung uferte in den 60er Jahren derart aus, daß die Medien
darin ein Ärgernis sahen. Der Bundesfinanzminister beauftragte den Wissen-
schaftlichen Beirat mit der Anfertigung eines Gutachtens zur Reform der di-
rekten Steuern.'*

scheid, J. (1986). S. 44, kann der Verfasser aus eigener Kenntnis als ehemals leitender Angestellter
dieser Einrichtung bestätigen

" In den letzten 45 Jahren hat es vier als organische große, ja sogar 1975 als Jahrhundertwerk an-
gekündigte einkommensteuerliche Gesetzeswerke gegeben (1954/55, 1965, 1975 und 1990). Dazu
kommen noch zahllose kleine Gesetzesänderungen. Regelmäßig wurden alle als mutige Systemände-
rungen mit dem Ziel größerer Gerechtigkeit und Steuervereinfachung angekündigt. Stets handelte es
sich nur um Anpassungen des irreführend seit 1883 sogenannten steuerfreien Existenzminimums, die
Einfuhrung, Kürzung, Streichung oder Anpassung von Abschreibungen, Freibeträgen, Pauschbeträgen,
Pauschalen. Absetzungen filr Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen und Änderungen im
Verlauf der Tarifprogression Entgegen anderslautenden Andeutungen ist von Seiten der Steuerwissen-
schaften in dieser Zeit keine Oberzeugende realisierbare systemverändemde Alternative entwickelt
worden. Noch heute wird in Reformvorschlägen insbesondere von Steuerjuristen die strenge Trennung
zwischen steuerlich relevanter Einkommens- und nichtrelevanter Privatsphäre vertreten, die fur die
Wagner-Fuistingsche Besteuerungsidee grundlegend war. Dazu werden heute zur Begründung geeig-
nete Auslegungen in die Verfassung hineininterpretiert, s. Kirc/i/io/ P. (1988), S. F 14; s. Beschlüsse
des 57 Deutschen Juristentages 1988. in: NJW 1988, S. 3006 u. a.. Änderungen bei Steuervergünsti-
gungen durch Sonderabschreibungen folgten seit 1949 jeweils den Begünstigungsschwerpunkten, die
die Zeitumstände zu Motiven verdichteten und die von Wachstumsforderung über Konjunkturstabili-
sierung bis zu Einkommensnivellierung, Umweltpolitik und fiskalischen Zielen reichen, s. A/uJcAe/c/,
J. (1986); Fmc//mg. M. (1992), Fronte, S. F. (1981). S. 105. Die Steuerpolitik übernahm so neben
ihrer Bedarfsdeckungsfunktion, die wegen der Ausgaben der öffentlichen Haushalte strukturverän-
demd wirken kann, die Aufgabe, die Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik unmittelbar zu
unterstützen.

'* Gutachten zur Reform der direkten Steuern v. 11.2 1967. erstattet vom wissenschaftlichen Beirat
beim ßundesministcrium der Finanzen, in: Schriftenreihe des BMF, Heft 9. Bonn. Die Vorgänge
führten dazu, daß in dem Gutachten angeregt wurde, große Veräußerungsgewinne gleichmaßig zu
besteuern, sofern Freigrenzen überschritten wurden. Das Gutachten sprach von "Lücken" im "System"
und einer unbefriedigenden Erfassung von Wertsteigerungen (S. 23 - S. 25). In dem Bericht der Ein-
kommensteuerkommission von 1964, die 1958 von dem damaligen Bundesfinanzminister eingesetzt
worden war. fehlen noch vergleichbare Ausführungen, s. Untersuchungen zum EinkommensteuerrechL
in: Schriftenreihe des BMF 1964, Heft 7.
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Wollen wir zu einem abgewogen bewertenden Urteil über die Vermengung
der beiden Besteuerungsweisen im Einkommensteuerrecht der Bundesrepublik
Deutschland seit 1949 gelangen, so werden wir uns der Ausführungen Karl
Oldenbergs aus dem Jahr 1893 entsinnen müssen und auch deren Auswirkun-
gen auf die Finanzierung des Wiederaufbaues und damit die Vermehrung des
Wohlstandes und die positive Entwicklung der allgemeinen Einkommensver-
hältnisse nicht außer acht lassen dürfen.

Die Vermischung der beiden unterschiedlichen Organisationsweisen der
Besteuerung hat letztlich ohne Zweifel eine gewaltige Mobilisierung von haf-
tendem Kapital für Aufbaumaßnahmen ermöglicht. Der Wiederaufbau des
kriegszerstörten Westdeutschlands und vor allem West-Berlins verdankt die-
sem Umstand entscheidende Impulse. Hierauf werden wir noch zurückkom-
men. .. ~

Dies gilt es jedenfalls erläuternd festzuhalten, wenn vereinfachend erwähnt
wird, die Ursache für den Wiederaufbau der Bundesrepublik Deutschland nach
1949 sei im wesentlichen der Einführung der Marktwirtschaft gut/ubringen.

Richtig ist, daß in den 50er Jahren die sozialen Folgen, die mit der unter-
schiedlichen Finanzierung des Wiederaufbaues verbunden waren, nachhaltig
öffentlich erörtert wurden. Die marktwirtschaftliche Preisbildung wurde dabei
jeweils als rein formales Organisationsprinzip gesehen, welches vielfacher
Lenkung durch marktgerechte Eingriffe zugänglich ist und solche auch zur
Garantie eines funktionsfähigen Wettbewerbs und zum sozialen Ausgleich
erfordert. So wurden korrigierende Eingriffe marktkonformer Art durchaus als
notwendig beurteilt. Die Selbstfinanzierung der Wiederaufbauinvestitionen
durch Kapitalbildung und Investitionen über Verkaufspreise wurde wegen der
damit verbundenen überhöhten Preisbildung stets als sozial höchst unbefriedi-
gende, weil ungerechte, wenn auch vorerst unvermeidbare Übergangsregelung
beurteilt." Gesucht wurde nach einer vertretbaren Balance der Interessen.

Aus diesen Gründen wurde nachhaltig empfohlen, im normativen Teil des
Handelsrechts Bewertungs-, Abschreibungs- und Gewinnvorschriften so abzu-
ändern, daß die Produktionskosten jeweils im Preissystem richtig wiedergege-

" Die Möglichkeit zur Selbstfinanzierung hatte schon immer für Konfliktstoff zwischen Aktiona-
ren, Vorstand und Aufsichtsrat bei Aktiengesellschaften gesorgt. Nun sah man eine wichtige Aufgabe
des Staates darin, Zwang auf alle Gesellschaften zugunsten von deren Wettbewerbsverhalten auszu-
üben. Die Gesellschaften sollten veranlaßt werden, alle Preisvorteile weiterzugeben und so eine Men-
genkonjunktur auszulösen. Bilanzrecht und Bilanzsteuerrecht wurden auf dieses Ziel hin neu ausge-
richtet. Auch der gespaltene Körperschaftsteuertarif gehört hier erwähnt. Die "dynamische" Bilanzauf-
fassung Sc/ima/e/tfcacta verdrängte weitgehend die "statische" Bilanzlehre, von der die auf Gläubiger-
schutz abstellenden Normen des Handelsrechts meist geprägt waren, s. 7ecAf, H. (1957), S. 420, hier S.
431.
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ben werden und das Wertrechnungssystem nicht zugunsten einer überhöhten
Bildung von Eigenkapital über Verbraucherpreise verfälscht wird.'* Im Mit-
telpunkt von Investitionsentscheidungen sollte ein nach Gesichtspunkten des
Wettbewerbs organisierter Kapitalmarkt stehen. Nur auf diese Weise, so
glaubte man, komme dem Verbraucher die entscheidende Funktion bei der
Lenkung der Produktion über die Preisbildung zu." Das war aber genauge-
nommen auch mit dirigistischen Lenkungen der Investitionsströme über Ein-
griffe in die Besteuerung im Grunde ebenfalls nicht zu vereinbaren. ._,,,.,

Die kleine und dann die große Aktienrechtsreform und die Änderung der
Bewcrtungs-, Abschreibungs- und Gewinnvorschriften des Handelsrechts und
die dadurch ausgelöste Anpassung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung (GoB) fur Kaufleute suchten in den sechziger Jahren dann diesem ord-
nungspolitischen Ziel zu dienen.*° Auch die offene Finanzierung sozialer
Forderungen aus Steuermitteln wurde in dem System der "sozialen Marktwirt-
schaft" grundsätzlich als marktkonforme Maßnahme beurteilt.*' '• , ' ; ; „

Die Finanzierung von Investitionen durch Sondervorschriften über steuerli-
che Vermögensvorteile, also durch eine verborgene und daher einfach durch-
zuführende Steuerumverteilung in Form von Sonderabschreibungen wurde je-
doch selten nachhaltig erörtert. Dazu fehlten wohl zumeist die Kenntnisse des

" Hierzu: Oerr/e, K. (1964), Selbstfinanzierungsmöglichkeiten und Investitionsentscheidungen, in:
Schmalenbachs Zeitschrift ftr betriebswirtschaftliche Forschung. 16. Jg., S. 381. hier S. 394; s. Gu-
fenfcerg, E. (1963), Ober den Einfluß der Gewinnverwendung auf das Wachstum der Unternehmung,
in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 33. Jg., S. 193, hier S. 206 - S. 208; Ba//eme<ft, K. (1965),
Bilanzrecht und Untemehmensform. in: Zeitschrift ftr Betriebswirtschaft, 35. Jg., S. 1, hier S. 8;
GKh»/i6«rg. E. (1965), in: Zeitschrift ftr Betriebswirtschaft, 35. Jg., S. 13 - S. 20.

" Hierzu: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) v. 27.7.1957, in: BGBI. 1, S. 1081.
Die Einzelheiten des Gesetzes und die Frage, ob dem Verbots- oder dem Mißbrauchsgesichtspunkt zu
folgen sei, wurde lange Zeit öffentlich diskutiert. Kartellverbot, Fusionskontrolle und Kontrolle des
Mißbrauchs von Marktmacht kennzeichneten seither die Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der Funkti-
onsf&higkett des Wettbewerbs.

" Das Gesetz Ober die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und Ober die Gewinn- und Ver-
lustrechnung v. 23.12.1959. in: BGBI. 1. S. 789. und Maßnahmegesetz v. 30.12.1959. in: BGBI. I S.
834. suchte die unkontrollierbare Selbstfinanzierung durch Bildung stiller Rücklagen einzuschränken,
indem Normativbestimmungen über die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ftr bessere
Publizität der Betriebs- und Unternehmensergebnisse sorgten. Die große Aktienrechtsreform vom
6.9.1965 (BGBI. I Nr. 48. S. 1089. hier insbes. §§ 148 - 178. S 1124 - S. 1135) suchte durch Nor-
mativbestimmungen zur Rechnungslegung vermittels neuer Gliederungs- und Bewertungsvorschriften
demselben Zweck zu dienen. Gesichtspunkte aus der dynamischen Bilanzauffassung Sc/ima/enftac/u
zur richtigen Ermittlung des periodengerechten Gewinns verdrängten Regelungen, die stärker auf den
Gläubigerschutz abgestellt hatten. Dies kam auch den Forderungen der Finanzverwaltung entgegen, s.
/.iffmann. E. (1966), Die aktienrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften, in: DStR. S. 233; s. D<5//e-
w . G. (1965), Rechnungslegung nach dem neuen Aktiengesetz, in: BB, S. 1409.

" A/fl//«rv4rm<>c*. A. (1948). S. 109. Ähnlich beurteilt A«//er-/4rmac/t ein System von Beihilfen in
sozial gebotenen Fällen, das die Preisbildung und deren Lenkungsfunktion nicht behindert, als maria-
konforme Maßnahme, s. Mü//er-,1rmaclr, A. (1956). S. 391.
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Steuerrechts, aber auch das Interesse. Wenn Erörterungen über Kapitalmarkt
und Steuersystem stattfanden, so wurden dirigistische Eingriffe streng verwor-
fen und interventionistische Maßnahmen vorsichtig als unzweckmäßig abge-
lehnt. Die Ausführungen blieben jedoch stets programmatisch und unkonkret.
Die Begriffe wurden unscharf definiert." ,, ^ a„*tori>~«i) naivMi»*,***

Jedenfalls wurde in der Folgezeit die systematische Bedeutung des Steuer-
rechts für die konkrete Ausgestaltung der Marktwirtschaft vernachlässigt. So
wurde vorerst die Ausrichtung steuerlicher Vorschriften zur Verfolgung nicht-
fiskalischer Ziele als Eingriff in den Datenkranz des marktwirtschaftlichen
Gefüges und somit letztlich formell als marktkonforme Maßnahme beurteilt."'
Das hat bei einigen Finanzwissenschaftlern frühzeitig Besorgnis geweckt und
Ablehnung hervorgerufen, die aber nicht weiter verfolgt wurde." ; , a » !

Die erfreulichen Wachstumsraten der Wirtschaft und die sich jeweils artiku-
lierende Interessenlage standen einer Kritik ohnehin entgegen. ,.- • .

Vernehmbare öffentliche Kritik regte sich, wie wir noch sehen werden, erst
nach Beendigung der ersten Phase des Wiederaufbaus zu Ende der 50er Jahre
und zwar nachhaltig bei den Steuerrechtlern, denen die "Wandlungen im
Steuerrecht" in systematischer Hinsicht wegen der zunehmenden Kompliziert-
heit und Kurzlebigkeit der steuernden nichtfiskalischen Vorschriften zuneh-
mend Schwierigkeiten bereiteten." Danach kam es auch bei Finanzwissen-
schaftlern zu lebhaften Erörterungen über die Kompatibilität nichtfiskalischer
steuerrechtlicher Gesetzesvorschriften mit der Idee der "sozialen Marktwirt-
schaft", eine Diskussion, die mit der Verabschiedung des Stabilitätsgesetzes
einen gewissen Höhepunkt, wenn auch ohne Abschluß, erreichte.''' Seither ist

" S. Ateu/nant, F. (1970), S. 224 - S. 230; s. a. ders. (1957), S. 450, hier S. 452 - S. 457.

** S. Geiger, K. (1977), S. 300. Die instrumentale Seite einer Maßnahme war nach Mä//er-y4rmacvfc
von größter Bedeutung, da der Prozeß einer die Knappheiten wiedergebenden Preisbildung nicht durch
direkte Eingriffe gestört werden durfte, A/ö//er-^rmocjfe, A. (1956), S. 391. Dabei war "das regulative
Prinzip sozialer Intervention" in der Marktwirtschaft ... ihre Verträglichkeit mit dem Funktionieren
einer marktwirtschaftlichen Produktion und der ihr entsprechenden Einkommensbildung", A/ß//er-
/Irmaofc, A. (1956), S. 391.

" Sc/w>i<5Wer.s, G. (1958), Allgemeine Steuerlehre, 3. Aufl., S. 54. Sc/imdWers suchte zwar eine
tolerante Grundhaltung zu entwickeln: seine ablehnende Skepsis gegenüber einer Vorherrschaft der
Wirtschaftspolitik über die Steuerpolitik schlug jedoch ständig durch, s. a. Sc/im<5Werj, G. (1970), Die
Steuer als Instrument der Währungspolitik, Tübingen, S. 253. S. 273, S. 289 u. a.

" S/w/a/er, A. (1960), Wandlungen im Steuerrecht, S. 379, hier S. 422; s. Faflfc, L. (1962), S. 27,
hier S. 44. Klagen über eine zunehmende, nicht mehr verkraftbare Kompliziertheit steuerlicher Be-
stimmungen und Forderungen zu deren Vereinfachung sind von allen Steuerwissenschaftlem seit W.
Äojc/ier über B. Fu/tf/'ng bis heute kontinuierlich vorgebracht worden.

*" S. jVeumaHi:, F. (1966), S. 477; ders. (1969), S. 100; ders. (1970), S. 224. Das Gesetz zur Förde-
rung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8.6.1967 (BGB1. I, S. 527) stellte einen
Wendepunkt in der deutschen Finanz- und Wirtschaftspolitik dar, indem es der Bundesregierung einen
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das Steuerrecht in der politischen Praxis offenbar zunehmend in das Arsenal
marktkonformer Steuerungsinstrumente aufgenommen worden. ;{y;- &ur»

Zwar wird den Gesetzen der marktwirtschaftlichen Ordnung auf diese Weise
heute in formaler Hinsicht noch Genüge getan: Die pretiale Lenkung des wirt-
schaftlichen Geschehens, die Weitergabe der Knappheitsverhältnisse des
Marktes durch den Preismechanismus an die Produktion in Form von Signalen
der Rentabilität ist aber vielfach mit vorerst nicht übersehbaren Konsequenzen
zunehmend in eine de facto im vorparlamentarischen Raum ausgehandelte
fiskalische Steuerung des Wirtschaftsgeftiges übergeglitten.

Und: Viele Investitionen werden heute getätigt, obgleich ihre Rentabilität
für die Zukunft auch rechnerisch unsicher ist. Oftmals dient dabei eine kalku-
lierte steuerfreie Vermögensmehrung allein als ausreichender Anreiz. Über-
schüsse werden dann, insoweit dies steuerlich machbar ist, gar nicht mehr
angestrebt. Das wichtige Ziel der Marktwirtschaft, eine richtige Weitergabe
der Kostcn-/Prcisverhältnisse an die Produktion zu gewährleisten, wird dabei
glatt überspielt. Das marktwirtschaftliche Wertrechnungssystem gerät so in
Unordnung.""

Auch die sozialpolitischen Korrekturen des marktwirtschaftlichen Prozesses
konnten im Lauf der Zeit überspannt werden. Dies konnte verborgen bleiben
und zu dem Sachverhalt fuhren, daß oftmals nicht mehr Marktpreise, sondern
steuerfreie Vermögensvorteile lenkende Funktionen ausüben mußten.

Der Preis der seit 1949 gegebenen Möglichkeit zur legalen Steuervermei-
dung, die die Progressionsbelastung bei höherem Einkommen glatt aufhebt, ist
eine gewaltige unkontrollierte Umverteilung der Einkommen von unten nach
oben. Dies ist gelegentlich gesehen, aber bezüglich seiner Tragweite nicht
weiter erörtert worden. Wenn auch im Laufe der Zeit bei den Steuerpflichtigen
erhebliche Verdrossenheit über das Einkommensteuersystem erkennbar wurde,
so ist diese jedenfalls durch den Ausbau des sozialen Netzes und andere Maß-

Lenkungs- und Interventionsauftrag zur Regulierung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erteilte,
s. SrnotrcK/r. ü. (1981), Stabilitätsgesetz, in: Handwörterbuch des Steuerrechts, S. 1245.

" Zur Erläuterung s. in Anlage 29 das Angebot zum Erwerb eines Zweifamilienhauses, das am
30.6.1995 einem ausländischen Mandanten unterbreitet wurde. Wenn von notwendigen Ergänzungen
und Berichtigungen in der Kalkulation abgesehen wird, ergibt sich, daß hohe Steuererspamisse jeweils
als fiktive Einnahmen das wesentliche Kriterium fur die wirtschaftliche Entscheidung darstellen. Da
das Objekt zwischen NeuB und Aachen belegen ist, liegen der Berechnung keineswegs Steuervergün-
stigungen nach dem Fördergebietsgesetz zugrunde, sondern die "normale" gewährte "degressive" Afa
gemäß § 7 Abs. 5 EStG. Daß auf diese Weise ein von Partnern abgesprochener Erwerb und die gegen-
seitige Vermietung der Objekte zu geeignet kalkulierten, die Steuererspamis hochtreibenden Bedin-
gungen gefordert wird, mag am Rande erwähnt sein. Partnerschaftliches Vertrauen kann sich vermö-
gensbildend bewähren, freilich nur. wenn das zu versteuernde Einkommen der Eheleute über ca.
250.000.- DM beträgt.
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nahmen, wie etwa Vorschriften zum Investivlohn, zur Vermögensbildung in
Arbeitnehmerhand und weitere, wiederum mit steuerlichen Begünstigungen
versehene Regelungen, voll aufgefangen worden.** Mit Abschluß der Auf-
bauphase stellte sich die Problematik seit etwa 1980 jedoch allmählich anders
dar

Halten wir fest: Die auf Gustav Schmoller zurückgehende Systematik einer
Einkommensbesteuerung hätte die Finanzierungsform durch steuerliche Ent-
lastungen in dem vorstehend geschilderten Ausmaß nicht zugelassen. Ande-
renfalls wäre die innere Ordnung des Systems mit vorerst unvorherschbaren
Konsequenzen zerstört worden. Einige in unser geltendes Einkommensteuer-
recht aus dem sächsischen System übernommene Regelungen sind denn auch
1980. insoweit sie eine übermäßige, nichtfiskalischen Zwecken dienende
Steuerentlastung stören konnten, geschickt entfernt worden Dies geschah zur
Zeit, als die Bildung von "Verlustzuweisungsgesellschaften" einen Höhepunkt
erlebten und die übrige Nettokapitalbildung zusammengebrochen war."

Die heute noch in dem geltenden Einkommensteuergesetz nachweisbaren
Regelungen aus dem alten sächsischen EStG von 1878 geben dem Gesetz
dennoch weiterhin den Anschein einer Besteuerung nach der Leistungsfähig-
keit. Die aus der Wagnerschen Denkweise stammende Orientierung am Quel-
lenprinzip hat dem geltenden EStG aber erst die Flexibilität zu einem nichtfis-
kalischen Einsatz gegeben, nämlich als größtes Finanzierungsinstrument in
Zeiten immenser Anstrengungen zum Wiederaufbau verwendbar zu sein, und
das sogar in einem demokratischen Gefüge, in dem die Bewilligung von Haus-
haltsmitteln für diese Zwecke erhebliche Interessenkonflikte herauszulocken
vermag.

Die Wiedervereinigung mit den Ländern der ehemaligen DDR hat nach
1990 erneut Anlaß gegeben, die Bedeutung des geltenden EStG für eine Fi-
nanzierung des Wiederauibaues im deutschen Osten auf die Probe zu stellen.

Gewaltige Investitionen durch private Kapitalbereitstellungen werden seit
1989 durch den Einsatz des geltenden EStG vermittels des Fördergebietsgeset-
zes für Wirtschaft und Infrastruktur in dem Beitrittsgebiet ausgelöst.

Adolph Wagner hat die Grundlage für ein Einkommensteuersystem geschaf-
fen, das mit seinen Vorstellungen über die aufkommende "soziale Epoche" nur
sehr bedingt in Einklang zu bringen ist. Sein Begriffsrealismus stand dem
eigenen aktivistischen Sendungsbewußtsein, der "Geburtshelfer" einer von

* S. farajytewopo«/oi. S. (1976), Die Wirtschaflsverfassung.... S. 201 - S. 202.

" Hierzu s. Deutscher Bundestag, Drucksache 8/3688 zu Nr. 18. S. 20; s. a. 7"n<eme (1960). Ver-
brauchsbesteuerung, in: FR, S. 539 und FR 1979, S. 533; s. a. Warnen, R. (1990), S. 40.

16 Hinten
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ihm als Wissenschaftler prophezeiten Geschichtsentwicklung zu sein, entge-
gen. Seine wichtigsten Veröffentlichungen schließen ab mit einer Erörterung
der "socialoekonomischcn Behandlung und Construction der Enteignung"^
als Gang der Entwicklung. Wagner gab bisher der Entwicklung in der Praxis
jedoch eine andere, entgegengesetzte Richtung. ^ >

Als besonders bedenklich ist auf die feststellbare allgemeine Verdrossenheit
hinzuweisen, die durch die unvermeidbare Undurchsichtigkeit des entstande-
nen Normengefuges und nicht nur seine tragende Systematik erzeugt wird."
Daß hiervon Konsequenzen auf die Steuermoral ausgehen, ist nicht mehr zu
übersehen. Weiterhin muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß es der
Finanzverwaltung wegen der inzwischen erreichten Kompliziertheit des Nor-
mengebäudes zunehmend unmöglich wird, den im Gesetz vorgeschriebenen
Bestimmungen über die Veranlagungstätigkeit nachzukommen." Infolge der
Überforderung insbesondere der Mitarbeiter im mittleren Dienst durch Aufga-
ben von großer Tragweile, wird zur Bewältigung des Arbeitsanfalles zumeist
nur noch nach den abgegebenen Steuererklärungen veranlagt.

Diese Umstände führen - zusammen mit der Verwendung der Einkommens-
besteucrung zu nichtfiskalischen Zwecken - zu einer beängstigenden Vermö-
genskonzentration in wenigen Händen, einer besorgniserregenden Umvertei-
lung. Im Grunde wird Wohlstand heute infolge der hohen Steuerbelastung
nicht mehr durch fleißige Arbeit, sondern durch Verwandlung entstehender
Steuerschulden in Vermögen gebildet. Die Einkommensteuer hat sich zum
größten Finanzicmngsinstniment bei der Vermögcnsbildung entwickelt.

Wegen der entstandenen Kompliziertheit des Normengefuges wird heute so-

gar gelegentlich nachhaltig vor einem Zusammenbruch der Finanzvcrwaltung

g e w a r n t . , . • . , £ < . > , / H ^ W - J -<:«.• - l a u i i y *:>« -UJM . g . ' i ^ M ' t j j ' j s / U ' ' * * * ^ ' • • > ; - . !

Wenn heute von exponierten Vertretern der "sozialen Marktwirtschaft" über
ein allmähliches Abgleiten der Wirtschaftsverfassung der Bundesrepublik
Deutschland zu vvohlfahrtsstaallichcn Rcgclungsclcmcnten mit problemati-
schen Konsequenzen für die weitere Entwicklung des allgemeinen Wohlstands
geklagt wird." dann ist für diese Abweichung vom ursprünglichen Weg der

r. A. (1894). Grundlegung der politischen Oekonomic. 3. Aufl.. Zweiter Theil. Volks-
wirthschaft und Recht, oder l'reiheit und Eigentum in volkswirtKschaniichcr Betrachtung. S. 332. hier
insbes. S. 551

" S. Wirrwarr im deutschen .Steuerrecht. Wildwuchs und Willkür, in: Der Spiegel, Hell 20 v.
16.5.1994. S. 104. hier inshes. S 105. S. 106; Der Steuerzahler. Jg 1993. S 105. S. 107.

" S. ./«»«ßty. J. (1982), S. 273. hier S 260 u. a.; s. a. Der Steuerzahler. Jg. 1993. S. 105. S. 107;
s. a. Mitteilungsblatt der Steuerhoralerkammer Köln v Juni 1993. S 3.

" WumW. II (1994). S 117. hier S 121 //nmW sieht die l'rsachc der Entwicklung in dem Nach-
lassen der WeUhcwcrhsoricntierung und der allmählichen Verdrängung eines sozialen Ausgleichs ver-
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weitergeführte langwahrende kontinuierliche Einsat/ von Steuervergünstigun-
gen ohne wirklich dringliches Erfordernis nicht ohne Bedeutung Er hat den
Richtungswechsel nämlich zumindest erst ermöglicht, ,-oit-cr < -a<::w«te wt -;kn

Steuervergünstigungen stimulieren wirtschaftliche Aktivitäten nun einmal
auch dann, wenn das Wertrechnungssystem des Marktes die hierzu notwendi-
gen Signale wegen fehlender Anpassungsvorgänge blockiert

Steuervergünstigungen sollten daher nur zurückhaltend bei feststehender
Indikation zeitlich befristet und restriktiv dosiert eingesetzt werden.

Auf Dauer verschrieben wirken sie als Stimulans wie eine Droge, die die
Empfindlichkeiten des Organismus für Signale überspielt und so dessen Übcr-
lebensfähigkeit gefährdet Vor allem können sie den Patienten süchtig ma-
chen. Dennoch darf der Arzt auf ihren Einsatz nicht durch dogmatisch be-
gründete Entfernung aus dem Arzneimittelschrank verzichten. Er sollte aber
jedenfalls die Wirkungen und Nebenwirkungen kennen, um eine zweckmäßige
Verschreibung abwägen zu können

Die weiteren Ausführungen versuchen durch Einblicke in die Wirkungswei-
se des deutschen Einkommensteuerrechts hierzu beizutragen. Dabei mag sich
auch ergeben, ob bzw. welche Strukturelemente als funktionsuntüchtig re-
formbedürftig sind.

i i : , ! Vf. ijafjrfhfj o idua iü -was i in f!a(arii;; iü<.' /

mittels Umverteilungen nach dem Subsidiarilätsprinzip durch Einrichtung einer staatlich organisierten
Solidarität, s. a. //am/». W. (1994), Marsch in den Wohlfahrtsstaat, in: FAZ Nr. 33 v. 28.3.1994. S.
II; s. a. ParajjteH-opou/aj, S. (1994), Sozialpolitik .... S. 202; s. a. Sc>;«//er, A. (1994), Umvertei-
lungschaos im Versorgungsstaat, in: Ausgewählte Vorträge Nr. 24 v. 11/12.3.1994 (BKU). S. 6. Die
Wirkungen der Strukturelemente der geltenden Einkommensbesteuerung werden nirgends behandelt,
sie sind seit Schmollers Tod offenbar Volkswirten nicht mehr von Interesse.

16«



•'•-•-•• H. Einführung in den weiteren Gedankengang
in Form einiger Thesen

Die Fortentwicklung der Besteuerungsidee Adolph Wagners zu dem heuti-
gen Einkommensteuersystem und dessen kontinuierliche Anreicherung mit
Bestandteilen aus dem ehemaligen sächsischen EStG von 1874/78 nach rein
pragmatischen Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit zu dem heutigen dual
aufgebauten deutschen Einkommensteuerrecht hat ein Regelungsgefuge ge-
schaffen, das die unterschiedlichsten Aufgaben zu erfüllen vermag. Die nach-
folgenden Thesen mögen dazu dienen, den weiteren Gedankengang zu erleich-
tern: ' . ;

a) Das Einkommensteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland erbringt
ein außerordentlich hohes Steueraufkommen, auf das der Sozialstaat angewie-
sen ist.

b) Es eignet sich wegen der auf einem Enumerativkatalog steuerbarer Ein-
künfte aufbauenden Systematik vorzüglich zur Unterstützung erstens wirt-
schaftspolitischer Globalsteuerung der Volkswirtschaft durch Einflußnahme
auf die steuerliche Belastung der Zahlungsströme und zweitens zur wirt-
schaftspolitischen Feinsteuerung der das Marktgeschehen weitgehend beein-
flussenden Investitionsvorgänge durch steuerliche Belastungen bzw. gezielte,
tatsächlich und der Höhe nach verborgen bleibende Vergünstigungen.

c) Dabei erstickt das Einkommensteuergesetz trotz der im Grunde konfiska-
torischen Progressionssätze die Investitionstätigkeit nicht, vielmehr ist die
Finanzverwaltung, wie wir noch sehen werden, in der Lage, Investitionen mit
steigender Progression interessanter zu machen und durch administrative
Maßnahmen in gewünschte Bahnen zu lenken.

d) Die jeweilige Regierung erhält durch ihre Einwirkung auf die Finanzver-
waltung ein weitreichendes Instrument wirtschaftspolitischer Steuerungsmög-
lichkeiten ohne die Einschaltung eines langwierigen, von parlamentarischen
Auseinandersetzungen in den Ausschüssen begleiteten Gesetzgebungsver-
fahrens. Das Instrumentarium kann - wie die Vergangenheit zeigte - nicht ein-
mal durch Inanspruchnahme der Finanzgerichtsbarkeit wesentlich behindert
werden. -,..,, -'•<,.:', ". " ..- ".",-,, " ".' . " "V •- — " '
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c) Interventionistische und dirigistische Eingriffe bleiben schon wegen der
Kompliziertheit der Systematik im wesentlichen verborgen. Die von Len-
kungsnonnen gebotenen steuerlichen Vorteile von großer Tragweite werden
im übrigen üblicherweise gerade von den Kreisen in Anspruch genommen, die
als potentielle Kritiker inirage kommen. Das wirkt sich positiv aus. Dieser
Umstand erhöht die Bedeutung wissenschaftlicher Aufhellung der Wirkungs-
zusammenhänge.

0 Durch moderne unternehmensrechtliche Gestaltungen ist im Zusammen-
wirken einer hohen progressiven Tarifbelastung mit den hergebrachten Stcucr-
vergünstigungsvorschriften des Einkommensteuerrechts ein Wirkungszusam-
menhang entstanden, der sich als gewichtiges Finanzierungsinstrument steu-
ern läßt.

g) Diese Umstände sind ebenso als Grundlage für das derzeit wichtigste fi-
nanzpolitische Instrument zum Wiederaufbau der Länder der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik und deren Eingliederung in die Bundes-
republik Deutschland geeignet.

h) Die mit jeder eingefügten Lenkungsnorm und den dazu jeweils erteilten
notwendigen Richtlinien und Anweisungen zur Abwehr mißbräuchlicher In-
anspruchnahme von Steuervergünstigungen verbundene Komplikation führt
sicherlich nicht zu einem gelegentlich vorhergesagten Zusammenbruch der
Finanzverwaltung, aber zu einer nicht mehr zu verkraftenden Belastung der
Verwaltungstätigkeit. Diese erzeugt dann als Konsequenz bei den Beteiligten
das Gefühl, bei der Besteuerung der Willkür ausgeliefert zu sein. Der entste-
hende Steuerwiderstand zwingt zur Erhöhung der Steuer bei den Hilflosen.
Harte Verteilungskämpfe sind die unausweichliche Folge. Hierdurch wird die
Begrenzung des instrumentalen Einsatzes der Besteuerung bei pragmatischer
Berücksichtigung der von Schmoller geprägten Besteuerungsidee als ständig
notwendiges ergänzendes Prinzip zur jeweiligen Erhaltung der Glaubwürdig-
keit des Systems in der heute geltenden deutschen Einkommensbesteuerung
abgesteckt. - ^•"•••^ '• '* ' :-"/« ' ;^ f s ^ ^ « ^ ^ • .ivu si3>.t»Miws*-uy-«v -ra,- ^otütu-s

i) Verbesserungen sind vorerst nur durch Veränderungen im Besteuerungs-
verfahren erzielbar. Als wichtigstes Reformziel ist ein Übergang zur Selbst-
veranlagung zu beurteilen, eine Entwicklung, die bereits in der sächsischen
Einkommensbesteuerung angelegt war. - — . - • ••
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J. Konsequenzen fur die Lösung der anstehenden '"
dringlichen Probleme bei der Finanzierung des Aufbaus

nach der Wiedervereinigung mit der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik

., I. Die Bedeutung der "sozialen Marktwirtschaft"
als umfassendes Organisationsprinzip und die Konsequenzen

für die Einkommensteuer -
Erfahrungen aus einem gelungenen Experiment

Die "soziale Marktwirtschaft" wird als eine ordnungspolitische Idee verstan-
den, die die Vorteile einer auf freier Initiative aufbauenden Wettbewerbswirt-
schaft durch geeignete Institutionen mit dem gesellschaftlichen und sozialen
Fortschritt zu verbinden sucht. Nach Beendigung des Krieges war das aus
zentralen Eingriffen in den Wirtschaftskosmos bestehende System der staatli-
chen Wirtschaftslenkung Deutschlands für alle erkennbar nicht in der Lage,
den vielfältigen politischen und wirtschaftlichen Erfordernissen des Wieder-
aufbaus zu genügen. Es wurde von einer marktwirtschaftlichen Konzeption
abgelöst, deren Vertreter die Gründe für das Versagen der hergebrachten libe-
ralen Wirtschaftsordnung erkannt hatten und forderten, diese durch eine zur
Aufrechtcrhaltung ihrer Funktionsfahigkeit gesteuerte neuartige Gestaltung zu
reformieren. Dabei wurden die zentralen Bereiche, die der Liberalismus der
Sclbstregulierung überlassen hatte und die zu ständigen Wettbewerbsverzer-
rungen und Krankheitssymptomen neigten, einer aktiven Wettbewerbspolitik
des Staates anempfohlen Während die Vertreter der sogenannten Freiburger
Schule die Aufmerksamkeit der staatlichen Wirtschaftspolitik schwerpunkt-
mäßig auf die Aufrechterhaltung einer konkurrenzwirtschaftlich umfassenden
Marktordnung, also auf Ordnungspolitik konzentrierten, unterstrich die Rich-
tung um Müller-Armack und Erhard die Aufgabe des Staates, eine weiterge-
hende, die marktwirtschaftliche Ordnung "übergreifende Lebensordnung" zu
g a r a n t i e r e n . ' .•...,-:•.••. • ;. . ,•• . • ' •, . • • % • ? ' " * . . - • . • - ; - ; " - ; y : : - v . — , - . •

' A/fl««rvirmacJt. A. (1948). S 85; dm. (1966). S. 171. S. 231. S. 243. hierzu s. Gro«e*eH/er.
H. (1987), S. 2, S. 32 und Litermturiunweise
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' Beides lief letztlich darauf hinaus, einer aktiven Wirtschaftspolitik durch die
Schaffung geeigneter Institutionen die Aufsicht über die Funktionsfähigkeit
des Wettbewerbs und der davon abhängigen Wirtschaftsstniktur. der Preisge-
staltung, einer aktiven Sozialpolitik, der Ordnung von Bau- und Wohnungs-
wirtschaft, der Betriebsstruktur, der Abwicklung des Außenhandels, der Gcld-
und Konjunkturprobleme etc., zuzuweisen. Wettbewerbsbeschränkungen soll-
ten unter Kontrolle stehen, Monopole. Oligopole und Kartelle sollten durch
institutionelle Regelungen möglichst völlig vermieden oder jedenfalls zur
Aufgabe ihrer wettbewerbsbehindernden Praxis genötigt werden. ,

Grundsätzlich war eine Rückkehr zur liberalen Marktwirtschaft angesagt,
aber es bestand die Überzeugung, daß die Wirtschaftspolitik ohne eine klare
Entscheidung für ein vom Staat zu setzendes Koordinationsprin/.ip und lau-
fende Überwachung der Funktionsfähigkeit nicht erfolgreich geführt werden
könne.*

Diese bewußt gestaltete, auf einem System des freien Wettbewerbs als regu-
lativem Prinzip aufruhende "marktwirtschaftliche Gesamtordnung" wurde
nach einer Wortschöpfung Müller-Armacks "soziale Marktwirtschaft" ge-
nannt. In ihr, so die Grundvorstellung, sollte der Wettbewerb "die Funktion
einer variabel gehandhabten Wertrechnung" garantieren, die Preise sollten die
Knappheitsverhältnisse der Güter widerspiegeln, die Produktion auf diese
Weise lenken und so ein "höchst rationales System wirtschaftlicher Rechen-
haftigkeit" entstehen lassen.' Das wirtschaftliche Geschehen sollte damit der
Ausfluß einer freiheitlichen, von allgemeiner Durchlässigkeit und vom Wett-
bewerb bestimmten umfassenden Lebensordnung sein/

Die staatlichen Interventionen, die im Grunde nur eine Garantiefunktion für
diese "Rahmenordnung" wahrnehmen sollten, durften auf keinen Fall störend
in die Marktparameter eingreifen und eine freie Preisbildung durch Wettbe-
werb behindern. Sie sollten nach der von Müller-Armack geschaffenen
Sprachregelung "marktkonform" erfolgen. Hierzu wurde ein reichhaltiges
Instrumentarium von Maßnahmen entwickelt. "Das regulative Prinzip sozialer
Interventionen in der Marktwirtschaft ist (hierbei) ihre Verträglichkeit mit
dem Funktionieren einer marktwirtschaftlichen Produktion und der ihr ent-
sprechenden Einkommensbildung"/ so hieß es bei Müller-Armack. Diese

jfc, A. (1949), S. 57; Ätf/im, F. (1946), S. 144; der». (1950), Wirtschaftsordnung ....
S. 68; ders. (1933), S. 369;£u<*en. W. (1948). S. 13; ders. (1948). Die Wirtschaftsordnung. S. 77.

' Wü//er-/lrmacit. A. (1948), S. 71. S. 93 u. a.
' « MUbrvtnmcfc A. (1948). S. 85; ders. (1981). S. 174. « ' ^ ^ ^ ' ^ 3 S ^ t j ^ : . ^

' , S. 390; ders. (1966). S. 246. '"'** " ' * ^kfCffl/; ^ » ' '
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ordnungspolitischen Auffassungen mußten letztlich auch für die Ausrichtung
des Steuerrechts Konsequenzen mit sich bringen. .... ..i ..«„.. ;»„*..•»

Die Einführung der vorstehend skizzierten Grundgedanken einer sozial ein-
gebundenen Marktwirtschaft in die Praxis und deren problemorientierte Fort-
entwicklung wurde nach allgemeiner Überzeugung die Grundlage für die
Entfaltung der Bundesrepublik Deutschland zu einer wohlhabenden Industrie-
nation, die aus einer Trümmerlandschaft hervorgegangen ist. nsJ

,, II. Die Eingliederung des Besteuerungswesens , ^
in das Konzept der "sozialen Marktwirtschaft" - die Rolle

der Einkommensteuer beim Aufbau der Bundesrepublik Deutschland

Eine Fülle von gesetzgeberischen, mit dem Ziel der Verwirklichung einer
unbehinderten "sozialen Marktwirtschaft" koordinierten Maßnahmen wurde
seit der Einführung der neuen wirtschaftspolitischen Ära nach 1949 in
Deutschland erörtert und verwirklicht. Alle für die wirtschaftliche Entwick-
lung wichtigen Institutionen wurden auf ihre Eignung zur Garantie einer nur
vom unbehinderten Wettbewerb bestimmten Marktwirtschaft hin untersucht
und gegebenenfalls umstrukturiert. Hierbei ergaben sich - anders, als dies
heute nach Einführung marktwirtschaftlicher Prinzipien als bestimmende
Struktur nach der Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik Deutschland in
den Ländern der ehemaligen DDR erkennbar wird, - keine grundsätzlichen
Schwierigkeiten. Die unentbehrlichen Grundlagen der vormaligen alten Ord-
nung waren, wenn auch stark durch staatliche Lenkungsmaßnahmen behindert
und überwuchert, jedenfalls noch insgesamt vorhanden. Auf ihnen konnte
ungehindert aufgebaut werden. Darauf werden wir noch zurückkommen. Je-
denfalls waren die Eigentumsverhältnisse intakt geblieben. Das Privateigen-
tum war nicht infragc gestellt worden. Ansprüche auf Rückübertragung ehe-
maligen zu Unrecht in der Zeitspanne von 1933 bis 1945 enteigneten Besitzes
waren Ausnahmen von der Regel. Es herrschte in dieser Beziehung Rechtssi-
cherheit. Weiterhin war das zweistufige Bankensystem erhalten geblieben.
Eine Währungsrcform beseitigte am 21. Juni 1948 den vorhandenen Geld-
überhang und schuf die Voraussetzung für eine an den Grundpreisen orientier-
te und den Bedürfnissen entsprechende Geldversorgung der Wirtschaft.

Es bedarf keiner weiteren Begründung dafür, daß auch das Besteuerungswe-
sen bereits frühzeitig in bezug auf Kompatibilität der einzelnen Gesetzeswerke
mit den Grundprinzipien marktwirtschaftlicher Regelungen hin abgeklopft
wurde. Das geschah bereits im Jahr 1953 durch den Finanzwissenschaftlcr
Günter Schmöldcrs, der die "Notwendigkeit einer organischen Steuerreform"
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unterstrich, nachdem er bereits seit 1948 für ein "rationales Steuersystem"*
eingetreten war, in dem die einzelnen Steuern "aufeinander und die insgesamt
mit der Besteuerung verfolgten zeitgemäßen Zwecke fiskalischer und außerfis-
kalischer Art... abgestimmt" sind. ,

Zur Förderung eines funktionsfähigen Kapitalmarktes, zur Vermeidung
doppelter Besteuerung und zur Unterstützung und Erleichterung einer ko-
stenorientierten Preisbildung entsprechend den marktwirtschaftlichen Ziel-
vorstellungen einer preisorientierten Produktion wurden bald Reformen im
Einkommensteuer-, im Körperschaftstcuer- und im Umsatzstcuerrecht zur
Koordinierung eines rationalen Steuerrechts mit der neuen Wirtschaftspolitik
empfohlen Die Senkung der Tarife war zwar eine wichtige, aber im Gesamt-
rahmen nicht die entscheidende Anregung Die hohe Progression der Steuer-
tarife hatte nach Schmölders eine besonders nachteilige Wirkung auf ein
marktwirtschaftlich organisiertes Gefüge. Da auch nicht ausgeschüttete, der
Investition dienende Gewinne dem hohen Steuersatz unterworfen waren,
konnte jede steuernde Anpassung der Produktion an den Markt erstickt wer-
den. Aus einer Personalsteuer wurde so nach Schmölders eine Objcktbcslcue-
rung.̂  Die Lenkungsfunktion des Marktes war zerstört.

Wir erörterten bereits, daß der Einkommensteuer in der nach 1891 als soge-
nannte "deutsche Type" entwickelten Form nicht nur der Vorteil enormer fis-
kalischer Ergiebigkeit, sondern auch hoher Elastizität zur Realisierung wirt-
schafte- und sozialpolitischer Zielvorhaben zukommt. Diese Eignung konnte

* Sc/™<5Wers, G. (1953), Die Notwendigkeit.... S. 21; ders. (1953), Organische .... S. 9.

' &/i/n<5Merj, G. (1948), S. 480; ders. (1953), Die Notwendigkeit.... S. 22, Anm. 1; ders. (1949),
Leitsätze ...; der Gedanke einer Abstimmung der gesamten Steuerarten unter dem Gesichtspunkt der
Belastung des einzelnen Stpfl. nach seiner individuellen Leistungsfähigkeit wurde bereits von
Sc/imo//er vorgebracht, s. Sc/imo//er, G. (1863), S. 54. Der preuß. Finanzminister Sc/iofe fordert 1882
im preuß. Landtag eine organische Steuerreform durch Abstimmung der einzelnen Steuern, s. Verhand-
lungen Haus der Abgeordneten, 15. Legislatur-Periode, 16. Sitzung v. 15.12.1882, S. 332. Sc/im<3/-
«fers irrte wenn er glaubte, neuartige Forderungen (Wagner.? fortzuführen.

* ScAmtfWerj, G. (1953), Organische ..., S. 49. Sc/imtfWerj trat für Herabsetzung des Tarifs und
Erleichterung der Selbstfinanzierung bei Reduzierung der Steuervergünstigungen durch Sonderab-
schreibungen ein, s. S. 58, S. 68, S. 159. Vor allem trat er für eine "Übereinstimmung zwischen Fi-
nanzsystem und Wirtschaftsordnung" ein, s. ders. (1953), Notwendigkeit .... S. 22, S. 24, ohne zu
erläutern, was damit gemeint war. Besonders originell mußte im Jahr 1953 der Vorschlag von
&c7und/</eri wirken, ein einheitliches Betriebssteuergesetz zu schaffen, dem alle wirtschaftlichen
Geschäftsbetriebe unterworfen sein sollten, die den Rahmen einer Vermögensverwaltung überschreiten
(S. 188), s. a. StW (1949), 26. Jg., Sp. 1022 - 1031. Die Gewinnermittlung dieser Vorschriften betonte
die Bedeutung der GoB zu Lasten des Ausweises eines periodengerechten Gewinns und war geeignet,
die Selbstfinanzierungsmöglichkeiten zu starken, s. Gesetzentwürfe, S. 183. S. 188. Der Vorschlag
richtete sich gegen das, was £c/imd/</ers als "Doppelbelastung der Gewinne" bei Körperschaften ver-
stand. Der Gedanke fand in den 70er Jahren in der KSt-Reform Berücksichtigung. Zur Kritik der
Vorschläge von Sctomö/ders. die als Empfehlungen vom Wissenschaftlichen Beirat bei dem BMF
übernommen wurden, s. Sp;to/er. A. (1953), Sp. 693. "•' •.-•• •?.-< <•" 'V



250 •'••'••'" J. Konsequenzen fur die neuen Bundesländer ' J

zu politischen Planspielen verlocken, eine Versuchung, die ständig groß gewe-
sen ist. "... eine Abgabe, die eine so hervorragende fiskalische Bedeutung
besitzt wie die Einkommensteuer, eignet sich zugleich als Mittel zur Realisie-
rung nichtfiskalischer Zwecke", hielt bereits 1947 Fritz Neumark fest.' Die
Einkommensteuer in der Bundesrepublik Deutschland geriet denn auch mit
wachsendem Wohlstand tatsächlich bald zunehmend zur finanziellen Grund-
lage eines modernen Sozialstaates und zugleich zum effizientesten Instrument
politischer Ziclvorstellungen. Vorschriften zur Ermittlung der Einkünfte und
andere Bestimmungen des EStG wurden seit 1949 mit Steuervergünstigungen
als Belohnung bei Vorliegen erwünschter Merkmale im Sachverhalt angerei-
chert, von deren Ausmaß wir bereits an früherer Stelle erfuhren.

Es war das Verdienst von Franz Böhm, angesichts des Zusammenbruchs des
Deutschen Reichs nach 1945 den Wettbewerbsgedanken zum entscheidenden
Gesichtspunkt der Wirtschaftsverfassung gemacht zu haben. Dem Staat sollte
fortan "eine wichtige Rolle als Garant einer herrschaftsfreien Wirtschaftsord-
nung" zukommen.

Wettbewerb und Markt erhielten durch Böhms vielfältige Diskussionsbeiträ-
ge und darüber hinaus durch seine konkreten Gesetzesvorschläge eine Bedeu-
tung "von verfassungspolitischer und verfassungsrechtlicher Qualität".'" /...

Ludwig Erhard bestätigte gelegentlich den richtungsweisenden Einfluß
Böhms für die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland."

Fragen wir, wie das uns interessierende Einkommensteuerrecht nach 1945
in eine neuartig ausgerichtete und veränderte Gesamtrechtsordnung eingefugt
wurde, so ergibt sich folgendes Bild:

i In sieben Jahren Referententätigkeit in der Kartellabteilung des Reichswirt-
schaftsministeriums hatte Böhm seit 1925 Erfahrungen mit Kartellen über die
"ökonomische Eigengesetzlichkeit", den "rein naturgesetzlichen Automatis-
mus eines Kampfverlaufes" und die "gleichsam naturgesetzlichen Zwangsläu-
figkeiten" des Wettbewerbs in der "freien Verkehrs- und Konkurrenzwirt-
schaft" gesammelt.'* , , . .,..,-.,..-.,,

Er glaubte, so sein Ergebnis, "Symptome eines Systemverfalles" zu erken-
nen, die zur "Zerrüttung des freien Wirtschaftssystems" durch die Entstehung
von Gebilden verschiedenster privatrechtlicher Formen führten und die wirt-

* //«umanfe, F. (1947), S. 96; ders. (1953). S. 39 u. a.

3 " JVdrr, W. K. (1995), S 62; s etwa auch: B<5/imj Entwurf eines Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen, in: Deutscher Bundestag, 2 Wahlperiode 1953. Drs 1269.

" £Wiarc/, L (1975), S. 15; Sc*/«c*f. O. (1995). S. 7. "

'* Wo//«rfcac*. A. (1988), S. 82, S. 83; SdAm. F. (1960), S. 158; den. (1948). S. 197.
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schaftliche Macht mißbräuchlich gegen die Interessen der Allgemeinheit aus-
zuüben vermögen '* n e b •;• «-'•.•w.«r:'.oto? !.,

Zur Problemlösung suchte Böhm Rat in den Beiträgen der Nationalökono-
mie, wobei er das "Lehrgebäude der klassischen Wirtschaftsphilosophie"'"' für
seine Analyse der sachlichen Zusammenhänge als Erkcnntnisqucllc für die
Abwehr von "Entartungsprozessen" des "freien Wirtschaftssystems" nutzte.'*

Ähnlich wie die Begründer der klassischen Nationalökonomie sah auch
Böhm in einer "natürlichen, göttlichen Gesetzmäßigkeit einer freien, vom
Leistungskampf organisierten Wirtschaft" ein "kämpferisches Ordnungsprin-
zip" als Naturgesetz am Werk, in dem das private Erwerbsstreben "- immer
unter der Einwirkung der Konkurrenz - eine prästabilisiertc Harmonie zwi-
schen dem Vorteil des einzelnen und dem Nutzen des Ganzen herstellt ."'* "So
sehen wir denn", so Böhm 1933. "wie sich in einer sich selbst übcrlasscncn.
befreiten, aber von der Kampfregel der Leistungskonkurrcnz beherrschten
Wirtschaft aus sich selbst eine Ordnung von höherer Vollkommenheit entwik-
kelt, als es bewußter menschlicher Wirtschaftslcnkung möglich sein würde" "
Nach diesem Muster sah Böhm im übrigen in allen wirtschaftlich entwickelten
Staaten der Welt die "Befreiung der Wirtschaft" vorangetragen.'*

Die "Lehre der klassischen Wirtschaftsphilosophie" hatte jedoch unterstellt,
so erkannte Böhm, daß das Interesse eines Produzenten stets allein auf die
Interessen der Konsumenten abstellte, sich also nur hiervon ableitete. Daher
mußte in der Darstellung der Klassiker "die Rechts- und Sittenordnung ...

" £<5/im, F. (1933), S. 369 u. a.. Von weitergehendem Interesse dürfte sein, daß B<5/im für seine
Erkenntnisse auf die Darstellung und Beurteilung der klassischen Nationalökonomie in zwei Abhand-
lungen von W. .f7a*&ac* zurückgriff, s. 5<5/wi, F. (1933), S. 249, S. 326, S. 327, S. 330, S. 335, S.
336, S. 370. //ajtacA ist der meistzitierte Autor ßöAmj. //ajfcac/u Untersuchungen erschienen in
Sc/imo//eri Staats- und sozialwissenschaftlichen Forschungen und wurden von &r/;mo//er ausführlich
positiv rezensiert, s. Schm. Jb. (1891), S. 921; Schm. Jb. (1892), S. 287. /faj6ac/i war der engste
wissenschaftstheoretische Mitarbeiter Sc>imo//erj und hatte sich dieserhalb von A. Jfag/ier abgesetzt.
Diese Umstände und die ausgiebige Erörterung, die 5cAm<?//er der Kartell- und Trustfrage zukommen
ließ, zeigen die Fragwürdigkeit der Kritik £ucjfcen.j an ScAmoWerr Beitragen, die spater in Mode kam,
s. Schm. Jb. ab 1891, insbes. Sc/imo//er, G. (1905), S. 1581; ders. (1923), Grundriß ... I, S. 537, II S.
470; £i<cfcen, W. (1940), Wissenschaft im Stile Schmollers, in: WA 52. S. 493; ders. (1938), Die
Oberwindung des Historismus, in: Schm. Jb., 62. Jg., S. 205; //o/uen, R. (1993), S. 138. Sc/imoMerj
Lösungsvorstellungen der gleichartig beurteilten Mangel sahen zeitbedingt ähnlich aus, wie diejenigen
Böhms.

" Sö/im, F. (1933), S. Dt '--:' '-i .(' "?!.! •! . "*.'> "

" , F. (1933), S. X. S. 369 u. a. ' f .' C ̂ 0 "•! .mÄ'-c '

, F. (1933), S. 324, S. 326, S. 330, S. 336 u. a. " > ={'-'!,.i .-«iV.-.i '

, F. (1933), S. 336, Growafcetf/er, H. (1995), S. 7. i i > •*•; > , ; r « ' , ^ ,*t",i\ '"

, F. (1933), S. 326, Anm. 2. '-. M ' ' * T * / ' . . -
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wirksame rechtliche und moralische Gegengewichte gegen die Uberwucherung
des Erwerbsstrebens" bereithalten." .-.•; ' i •;•• <

Inzwischen ist nach Böhm aber die von den klassischen Nationalökonomen
unterstellte Einbindung des Ertragsstrebens der miteinander am Markt um die
Gunst der Käufer konkurrierenden Anbieter an ein natürlich vorgegebenes
Leistungsprinzip in der freien Verkehrswirtschaft verloren gegangen. Die In-
stitution der freien Konkurrenz wurde durch einen nicht mehr leistungsorien-
tierten Wettbewerb sogar zu einer ernsten Gefahr für die Allgemeinheit. Kol-
lektive Zusammenschlüsse verschiedenster Art, sei es auf freiwilliger Basis
oder als gesetzlich vorgeschriebene Zwangskartelle, ermöglichen, so beklagte
er, eine mißbräuchliche Ausübung wirtschaftlicher Macht zum Schaden der
Gemeinschaft.*'

Wenn "die Ordnung der Verkehrswirtschaft eine Ordnung bleiben soll", so
Böhm 1933, ist es "die Aufgabe des Rechts, den Wettbewerb in sich selbst
gegen Entartung zu schützen".*' Er empfahl daher, "das Lehrgebäude der
klassischen Wirtschaftsphilosophie aus der Sprache der Nationalökonomie in

UIL j>yi.n.iw uti i^wciusvusaciibciiciit z.u uocisci/.cii . uami i loiuene er eine

neuartig orientierte "Rechtsverfassung des Wirtschaftslebens" als Rechtsord-
nung im positiv verfassungsrechtlichen Sinne zu schaffen, um eine freie Ver-
kehrswirtschaft vor Zerfallserscheinungcn durch mißbräuchliche Machtaus-
übung abzusichern." Es ging ihm darum, Macht zu beschränken, um deren
wirtschaftlichen Mißbrauch im Marktprozeß zu verhindern. Zugleich zeigte
sich die weitergehende Bedeutung der Machtbeschränkung für die politische
Verfassung überhaupt.

Dazu war zum Schutz von Wettbewerbsbeschränkungen die Ausschließung
eines "Nichtleistungskampfes"^ in einem entsprechenden Gesetz durch ange-
messene Sanktionsmechanismen allein nicht ausreichend, da die gesamte
Rechtsordnung mit dieser Orientierung abgestimmt werden mußte.

Das Privatrecht erhielt daher durch Böhms Einfluß nach 1945 neben der
dogmatischen eine zweite, durch die Nationalökonomie empirisch bestimmte
Grundlage, indem hergebrachte Prinzipien der "Institution Wettbewerb unter-
geordnet wurden".^ ,. . . . .

w, F. (1933). S. 327. S. 336. ., .*;.-;

* B<JAm. F. (1933), S. 329. , - . '

" Bd/im.F. (1933). S. 105. , . • .« , . . • / ^ , > . ^« • ;

n, F. (1933). S. IX. . , . - ' / . . y . ' • ? » : ^

«, F. (1933), S. 193. S. 250 u.a. <?.-;. . . - . . - ,

AWrr.W. K.(1995XS.69. : .' i .v , '
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Auch Walter Eucken, mit Franz Böhm und weiteren Gelehrten Mitbegrün-
der der sogenannten "Freiburger Schule", vertrat vergleichbare Auffassun-
gen . "

Die "soziale Frage des 20. Jahrhunderts" sei nur lösbar, wenn ein marktwirt-
schaftliches Ordnungsgefüge durchgesetzt wird, so glaubte Eucken "* Dabei
wies er dem Staat - ebenso wie Böhm - die Sicherstellung der Funktionsfähig-
keit des Marktes als umfassender wettbewerbsorientierter Regclungsinstanz
zu. Mit der "Lenkung des alltäglichen Wirtschaftsprozesses" muß der Staat
scheitern, denn nur in der freien Verkehrswirtschaft wird die Koordination der
unzähligen Einzelpläne durch den Mechanismus befriedigend sichergestellt,
sohörenwir.^ „.„ , ,

Diese Vorstellung einer "preisgesteuerten Marktwirtschaft'. In der der ein-
zelne Preis das Ergebnis "Hunderter und Tausender von Wirtschaftsplänen
der Marktbeteiligten" ist und der einzelne Preis "sozusagen die Gesamtheit
aller Wirtschaftspläne ... wie ein Kristall" widerspiegelt."" war die gemeinsa-
me Gestaltungsidee Böhms, Euckens und ebenso Müllcr-Armacks nach 1945.
Der Marktmechanismus sollte die Zentralinstanz des "Regelsystems einer
freiheitlich marktwirtschaftlichen Ordnung" sein, die eine umfassende Wohl-
standssteigerung in einem demokratischen Gemeinwesen verspreche.^

So verweisen denn auch die Vertreter dieser Richtung seither gern darauf,
daß die die Wirtschaftsordnung der sozialen Marktwirtschaft festlegenden
Bestimmungen der Wirtschaftsverfassung des Privatrechts seit 1948 den Wie-
deraufbau und zugleich mehr Gerechtigkeit und Wohlstand geschaffen ha-
ben™

Diese und ähnliche Hypothesen mögen allgemein als zutreffend empfunden
werden. Dennoch sind sie erläuterungsbedürftig und nötigen zu Einschrän-
kungen. Die Ursachen sind unvollständig wiedergegeben.

Zwar ist es richtig, daß die Institutionen des Privatrechts und des öffentli-
chen Rechts, die in ihrer Gesamtheit von Normen den Regelungsbestand der
Wirtschaftsverfassung abstecken, wie etwa Wettbewerbsrecht, Handelsrecht,
Berufsrecht, Gewerbeordnung, Betriebsverfassungsrecht, Kreditwesenrecht
etc., bezüglich der verursachten Rechtsfolgen mit den Zielvorgaben der Be-

" M5rr, W. K. (1995), S. 65; Gro«e*eff/er, H. (1987), S. 2;Ä5/ra. F. (I960), Reden.... S. 172.

, W. (1948), S. 113, S. 116, S. 1120.

" £ucifce»,W. (1948), S. 130.

"
, F. ( 1 9 5 0 ) , Wir t schaf t sordnung . . . , S. 17. , . . . . . , . „ , . , , ,..'« ,,.-.,.

Wf7/gero<ft, H. ( 1 9 8 5 ) , Die Sach log ik . . . , S. 14. K , , « ~ , ..... •-! - • • . . - , ,

W/7/gercxft, H. (1985), Die Sachlogik .... S. 32; £r/iarrf, L./A/fi«er-y4r»iocfc, A. (1972). S. 110.
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hinderung von Wettbewerbsbeschränkungen und des Mißbrauchs wirtschaftli-
cher Machtstellungen nach 1948 abgestimmt wurden. Dabei mußten Prinzipi-
en des Privatrechts Erkenntnissen der Nationalökonomie untergeordnet wer-
den, indem etwa freie Verfügungsrechte Einschränkungen erfuhren. Die Wirt-
schaftsordnung mußte in der Wirtschaftsverfassung nun einmal Berücksichti-
gung finden/"

Allein das Steuerrecht wurde hier aber ausgenommen. Zwar lenkte Böhm
gelegentlich nach Einführung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen die Aufmerksamkeit auf die Verbindung zwischen Wettbewerbsgesetzge-
bung und der Gestaltung des Steuersystems, indem er die konzentrations-
freundliche, aber bequeme Technik der alten Brutto-Allphasen-Umsatzsteuer
beklagte." Einige Jahre später wurde die Umsatzsteuer dann durch das Mehr-
wertstcuerprinzip reformiert. Bezüglich des Einkommcnstcucrrechts gab man
sich aber damit zufrieden, daß von nichlfiskalischcn Normen keine unmittel-
baren Auswirkungen auf die Preisbildung ausgingen. Die Einflußnahme auf
Marktprozesse erfolgt marktkonform. Änderungen der nichtfiskalischen Len-
•kuiy.snnr.tnap .stellen -Eviy.üßr .in jdir vnp .Encken ungenannte " rechtliche und
soziale Organisation" dar." Sie verändern den Datenkranz und wirken sich
daher nur mittelbar auf das Marktgeschehen aus. Das wurde gelegentlich zur
Rechtfertigung vorgebracht.

Für Müller-Armack setzte "die marktwirtschaftliche Ordnung .... sofern sie
von Dauer sein soll, gewisse Elemente einer zentralen Steuerung geradezu
voraus"." Diese durfte aber nur "ohne Störung des Marktapparates", also
"marktkonform" erfolgen und es mußte die erwünschte Anreizstruktur im
Preissystem erhalten bleiben Ein direkter "Eingriff in den Preisapparat" war
auszuschließen." Die Steuervergünstigungen des Einkommensteuergesetzes
erfüllten diese Bedingungen in idealer Weise. * '""'• ••*"'•>' • "J*3?*?w

Der Staat verzichtete fortan keineswegs auf die konkrete Ausübung von
Wirtschaftslenkung. Er beschränkte sich also nicht auf die ihm zugewiesene
Funktion der Garantie eines freien Wettbewerbs. Die Lenkung erfolgte jedoch
fortan in neuartiger, nämlich marktkonformer, indirekter Weise, nämlich

" • • - -•> • • • < , > • - • . - l ^ j i ; i i . v - i : i j ; - ' . ' " • * . i l ' i M ; - ' . . v i . i ' . W J V

• • -• / . - • : • . • . ; . ; > " ! • : [ ' • _ v • • C ' f : f i , i - . : • • • -

r , W. K. (1995), S. 68.

. K.. zitiert in: ScAmrfMerj. G. (1961), S 495. Im übrigen trat Sc/imöWerj fortlaufend ftr
WenbewcrhsneutraliUt der Besteuerung ein, s. S. 503, S. 505.

" £kc*«*, W. (1950). OrundUgen .... S. 133.

" A/fl//«rv4rmoct. A. (1948). Die Wirtschaftsordnung sozial gesehen, in: Ordo, 1. Bd., abgedr in:
ders. (1966), S. 171. hier S 197; ders. (1975). S. 449. S. 450. .• - , = . .•, •

" Mfl//#rv4rmac*. A.(1966XS 197. , , - , v -.-i . '
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durch Einflußnahme auf das Belohnungssystem der Wirtschaft. Hierzu diente
das Einkommensteuerrecht als wichtigstes Instrument

Nicht "the invisible hand of Adam Smith" bewirkte die allgemein bewunder-
ten Aufbauleistungen; tatsächlich war es "the smooth and hidden hand of a
sophisticated and efficient government administration".'" genauer: tax admi-
nistration.

Auch die Vorstellung einer erreichten, nicht von staatlichen Interventionen
gelenkten und insoweit machtfreien Verkehrswirtschaft wird durch die fortlau-
fend geübte steuerpolitische Einflußnahme auf die Wirtschaftspro/essc durch
Änderungen der Normen des geltenden Einkommensteuerrechts seit 1948 ad
absurdum geführt.

Daß das Grundkonzept des aus der Wagnerschcn Bcsteucrungsidcc fortent-
wickelten Systems des geltenden Einkommensteuergesetzes durch Erweiterung
des Normeninhalts und durch inhaltliche Fixierung der Sätze fur Abschrei-
bungen, Werbungskosten, der Tarifvorschriften und der Höhe des Steuerzu-
griffs etc.. ohne innere Widersprüche zu erzeugen/ eigentümliche und leicht
veränderbare und eventuell sehr weitgehende wirtschaftliche Anreizstrukturen
entstehen läßt, ist nicht zu übersehen. Die These von einer pretialen Lenkung
der Wirtschaftsprozesse durch ein marktwirtschaftliches Regelwerk der
Preisbildung, das allein aus einer am Leistungswettbewerb orientierten Viel-
zahl von Plänen freier Wirtschaftssubjekte spontan entsteht, bedarf daher der
K o r r e k t u r . .^TVi"..^ !»ss*--Ä<>&fiK?

Die von Schmoller 1863 entwickelte, zu seinen frühen sozialpolitischen
Zielvorgaben gehörende Besteuerungsidee hätte, wie wir mehrfach gesehen
haben, diese verborgene Lenkung der Wirtschaft von leichter Hand mit weit-
gehenden Wirkungen ohne Aufgabe der Regelungsfunktion des Marktes als
Ordnungselement nicht zugelassen, ohne unlösbare innere Widersprüche auf-
zuwerfen.

Die Konsequenzen eines Verzichts auf diese staatliche Lenkungsmöglichkeit
werden uns im nächsten Abschnitt noch erkennbar werden. Daß viele Ausfüh-
rungen Böhms und in Festvorträgen ständig wiederholte Thesen über Zusam-
menhänge von Lenkung, Demokratie, Machtausübung, Leistungswettbewerb,
Wohlstandsmehrung und Marktpreisbildung in den üblichen überspitzten

Hierzu s. Äe«M. F. G. (1963), S. 28. , • , , - . ; . . , . • *J»:- ? / ' r-

, L. (1962) ,S . 46; Geiger, K. (1977), S. 300. :,•/.•-• •-•<u«j^ti'*' {.iMi •,•; ^»~>^ • •
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Formulierungen oft widersprüchlich und weltfremd sind, kann hier nur ange-
deutet werden.** • •••--Atfis

Festzuhalten ist, daß eine Vernachlässigung der Erörterung der angespro-
chenen Zusammenhänge dazu geführt hat, daß der steuerpolitische Einsatz des
Einkommensteuerrechts als Bestandteil der Wirtschaftsverfassung eine Arena
für Praktiker in Regierung, Parlament und Verbänden wurde und diese Arena
keineswegs geschlossen wurde, als die Erfordernisse des Wiederaufbaues nach
dem Krieg beseitigt waren.

Die Erörterungen der Steuerwissenschaftler blieben im übrigen nach 1948
zumeist dogmatischen Bekenntnissen ohne Abwägung konkreter Sachverhalte
verhaftet. Dabei erhielten Fragen rein formeller Art, wie Definitionen und
Abgrenzungen interventionistischer und dirigistischer steuerpolitischer Ein-
griffe, der wirtschaftspolitischen Neutralität der Besteuerung, der Verfas-
sungsmäßigkeit nichtfiskalischer Steuernormen und andere Gesichtspunkte
größere Aufmerksamkeit. s

Vier verschiedene Richtungen bestimmten die Diskussion um die Abstim-
mung steuerlicher Eingriffe mit dem Konzept der "sozialen Marktwirtschaft"
und die Auseinandersetzung bis heute. Dabei lassen sich idealtypisch zwei
kontroverse Stellungnahmen hervorkehren: Fritz Neumark beurteilte zwar
grundsätzlich eine nichtfiskalischc Verwendung der Besteuerung und speziell
der Einkommensteuer als ein äußerst wirksames Instrument der Wirtschafts-
politik. Eine im klassischen Sinn "neutrale" Finanz- und Steuerpolitik war für
ihn "weder notwendig noch nützlich für die Aufrechterhaltung der Wirt-
schaftsordnung". "Es besteht", so glaubte er, "kein vernünftiger Grund (dafür),
lediglich die Steuer aus dem Arsenal der wirtschaftspolitischen Mittel auszu-
schließen"." Er unterschied dabei zwischen "interventionistischen" und
"dirigistischen", "punktuellen" steuerlichen Eingriffen in das Wirtschaftsge-
schchen. Entscheidend für die Beurteilung sollte allein sein, ob die Maßnahme
"relativ und absolut geeignet ist. der Verwirklichung der angestrebten Ziele zu

" Hierzu als Beispiel s.: Siec/e/itop/i K. (1995). S. 15. Sieden/topf bezeichnet sich als Schuler
BÖATOJ und A/orMKlcierj. Trotz nachhaltiger Forderung nach ordnungspolitischer Erneuerung markt-
wirtschaftlicher Steuerungsprozesse vermittelt er eher das Gefühl der Kntik an der Ausnchtung und
Kompliziertheit der Lenkung durch Steuersubventionen, als an dieser Form als solcher (S. 30);
ScMec/if. O. (1995), S. 11; zu Recht werden von Sc/i/edif die Kompromißf&higkeit des spateren
StWimj und der beigelegte Ausnahmecharakter positiv gewürdigt. "Solange der Grundvorgang der
Wirtschaft einheitlich, also marktwirtschaftlich, bleibt, ist es möglich, auch andere Prinzipien im
bestimmtem Umfange zu tolerieren", so A/ü//er-/lrmac* (1959); ders. (1966). S. 258; s. A/;pp«r</e>-, H.
C. (1961XS. 40.

" iV««mont. F. (1961). Wirtschafts- und Finanzprobleme .... S. 281.
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dienen".*' Neumark bekannte sich dabei aber in einer Weise entschieden zu
den Zielen der "sozialen Marktwirtschaft", die in dem "Stcucrintervcntio-
nismus" ein besonders geeignetes marktkonformes Mittel zur Beeinflussung
der wirtschaftlichen Globalgrößen zur Erreichung erwünschter Ziele sah Den
von ihm nie klar abgegrenzten "Steuerdirigismus" wollte er sogar einschrän-
kend nur insoweit als unzulässig beurteilen, als er "die Steuerserfassung mit
Bestimmungen durchsetzt" und so die Ausrichtung der Wettbewerbswirtschaft
verfälscht, "ohne an irgendeinem rationalen Prinzip ausgerichtet zu sein"/' so
mußte man jedenfalls seine Ausführungen verstehen. Eine Bewertung könne
jeweils nur im Einzelfall abgegeben werden. Zumeist richtete Neumark seine
Aufmerksamkeit aber nur auf die Sicherung einer stabilen wirtschaftlichen
Entwicklung. Seine Beurteilung schloß dabei ausdrücklich die Ergebnisse von
Lenkungs- und Kontrollvorschriften von erheblicher Tragweite und dabei
ohne Einschaltung des Parlaments, etwa durch Bewirkung hoher versteckter
Subventionen, ein. Sie galt wohl auch für den Fall, daß dieselben bei Oflcnlc-
gung auf massive Ablehnung hätte stoßen müssen."' Die Eignung von Steuer-
vergünstigungen zur Erreichung eines Ziels allein war jedenfalls crklärtcrma-
ßen für ihn entscheidend. Tatsächlich muß aber festgehalten werden, daß Neu-
marks Ausführungen, die große sprachliche Begabung zeigten, eine sehr wi-
dersprüchliche Grundhaltung erkennen ließen. Davon werden wir noch hören.
Die eigentümliche, rein instrumentale Betrachtungsweise hat Neumark jeden-
falls später den Ruf eingebracht, der geistige Vater des 1967 verabschiedeten
Stabilitätsgesetzes geworden zu sein. Im übrigen ist seine Auffassung sofort
auf Widerstand bei Finanzwissenschaftlern wie Schmölders und bei vielen
Steuerrechtslehrern gestoßen."'

Als gegnerische Position mag hier - beispielhaft für viele - die Auffassung
Schmölders angeführt werden, der nachhaltig auf die beträchtlichen Gefahren
eines leichtfertigen Umgangs mit nichtfiskalischen Zwecken dienenden steu-
erlichen Vorschriften aufmerksam machte, mochte er auch deren Einsatz in
Ausnahmefällen ebenfalls vorsichtig bejahen. Die Gewichte wollte er jeden-
falls anders gelegt sehen. Schmölders hielt es für vordringlich, jeweils im
Einzelfall erst konkret zu prüfen, ob bei dem Einsatz steuerlicher Mittel mit
unerwünschten Nebenwirkungen zu rechnen sei, die den erstrebten Erfolg
durchkreuzen oder durch andere unvorhergesehene Nachteile aufwiegen könn-

*° Atettmar/t, F. (1957), S. 452; ders. (1961), Wirtschafte- und Finanzprobleme .... S. 131. S. 147,
S. 281.

" fc F. (1957), S. 287.

A:, F. (1961). Wirtschafts- und Finanzprobleme .... S. 283; ders. (1952). S. 587.

" Ateumartt, F. (1966), S. 477; ders. (1953), S. 39; A J H / K * , H. (1970), S. 204 u. a.

17 Hansen
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ten/'' Die Komplikation der sozialen Zusammenhänge mache die Ergebnisse
unbedachter Eingriffe in den wirtschaftlichen Kosmos meist unvorhersehbar,
so glaubte er. Insoweit beurteilte Schmölders auch den Einsatz der sogenann-
ten "fiscal policy" zur Steuerung der Globalgrößen der Volkswirtschaft vermit-
tels Steuer- bzw. haushaltsrechtlicher Maßnahmen, anders als Neumark, mit
Besorgnis, sofern die längerfristigen Konsequenzen nicht klar erkennbar sind,
was fast nie möglich ist. Im übrigen warnte Schmölders auch vor unüberseh-
baren Fernwirkungen sowie vor Verschiebung der steuerlichen Belastungen
zwischen den Steuerpflichtigen, weil durch die Einbindung von Lenkungs-
normen eine Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit auf der Strecke bleiben
müsse. Er befürchtete einen vermehrten Steuerwiderstand und nachlassende
Slcucrmoral mit größerer Kompliziertheit des Systems."'' Er wies auch auf die
Folgewirkungen der zeitlichen Verzögerung der gewünschten Wirksamkeit
steuerlicher Vorschriften hin. -,,^ ;.,.,^ ^„ .^ , ;nu^ü

Die Vertreter des Konzepts der "sozialen Marktwirtschaft", wie Müller-
Armack. trugen ähnliche Bedenken zu einer Instrumentalisierung des Ein-
komnicnslcucrrcchls für nichtfiskaiischc Zwecke aber nur sehr zurückhaltend
vor. Entscheidend war für den letzteren bei allen Eingriffen in das Wirt-
schaftsgefüge. daß "das Rechnungssystem wirtschaftlicher Leistungen" unbe-
helligt bleibt. In einem vergleichbaren Fall wollte Müiler-Armack direkten
Subventionen wegen der möglichen Kontrolle durch die Öffentlichkeit vor
steuerlichen, verborgenen Lenkungsmaßnahmen jedenfalls den Vorzug einge-
räumt wissen.'"

Auch Stcucrrcchtslchrcr standen den niehtfiskalischen Zwecken dienenden
Nonnen in Form von Steuervergünstigungen zumeist - wenn auch aus anderen
Gründen - ablehnend gegenüber. Dabei wurden zumeist Verfassungsprinzipi-
en herangezogen und die niehtfiskalischen Steucrbestimmungen grundsätzlich
infragc gestellt.'

Unabhängig von dieser kontrovers geführten Diskussion war aber bereits seil
1949. beginnend von Seiten der westlichen Besatzungsmächte und nach Bil-
dung der Bundesrepublik durch Finanzvcrwaltung und Politik in Form von
Gcsclzcsnovcllicrungcn eine große Zahl von Vergünstigungsnormen, als "Be-
wertungsfreiheit". "erhöhte Absetzung" oder "Steuerbegünstigung des nicht
entnommenen Gewinnes" bezeichnet, in die Bestimmungen des EStG über die

.Vc*m<J/t/er.v. 0 ( 1 9 7 0 ) . S. 263. ' . .

*' .Vc/mi<5Werv. G. (1970). S. 289. S. 290. V*f v (•'•>•'• . » , , v s .

** ASti/fervlrnfcK*. A . ( I 9 4 8 X S . 1 0 9 ; M'oJr««. C . ( 1 9 8 8 X S. 5 k , , , ,,,-. , , u - /

•" / ' < w / « c t . I I . ( I 9 7 O ) . S . 2 1 0 . •-, , .; . , , ,- . .-. .- , ,:• .- .- , • •. - ? . . . ., ....,-.,
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Gewinnermittlung bzw. als "Sonderausgaben" und 1952 noch die Steuerbe-
freiung bestimmter Zinsen zur Förderung des Kapitalmarktes integriert wor-
den Zusätzlich wurde dabei dem Gesetz 1952 eine Ermächtigung eingefügt,
unter Mitwirkung des Bundesrates Rechtsverordnungen zu erlassen, die später
noch von immenser Bedeutung werden sollte. Diese inzwischen zur längsten
Vorschrift des EStG fortentwickelte Bestimmung ist nach der letzten amtli-
chen Ergänzung des Geselzestexles von 1992 von 67 auf 488 Zeilen ange-
schwollen/*

Seit 1960 hat sich dann allmählich zunehmend ein Wandel in der Beurtei-
lung der Funktion des Steuerrechts vollzogen. Die Besteuerung nach der Lei-
stungsfähigkeit, die noch in Art 134 der Weimarer Reichsverfassung vom 11
August 1919 fest verankert war und die von vielen Stcucrrcchtslchrcrn auch
als systemtragendes Prinzip des noch geltenden Einkommcnstcucrrcchts beur-
teilt wurde, konnte bald durch die neuere Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zu § 1 Reichsabgabenordnung 1931 infragc gestellt werden.
Denn Steuervergünstigungen im Einkommenstcucrrccht stehen einer Besteue-
rung nach der Leistungsfähigkeit nun einmal entgegen. Das Bundesverfas-
sungsgericht ließ aber nun in mehreren hochgespielten Verfahren steuerliche
Lenkungsnormen als verfassungskonform zu. Die Einführung des "Stabilitäts-
gesetzes" im Jahr 1967 hat die Position der Gegner einer Lenkung der
Marktwirtschaft durch nichtfiskalischen Einsatz der Einkommensteuer zu-
sätzlich entscheidend geschwächt. Letztendlich wurde dann in § 3 der neu ko-
difizierten Abgabenordnung vom 16. März 1976 sogar bestimmt, daß "die Er-
zielung von Einnahmen Nebenzweck" einer steuerlichen Norm sein darf.

Gegen Ende der 60er Jahre wurde dann die Vermögensverteilung Gegen-
stand heftiger sozialer Auseinandersetzungen." Die in anfechtbaren Berech-
nungen ermittelte ungleiche Verteilung und der nicht erkennbare Trend zu
ausgewogeneren Besitzverhältnissen wurden nun in einen unmittelbaren Ver-
ursachungszusammenhang mit Privateigentumsordnung und Marktwirtschaft
gebracht. Einsetzende harte Verteilungskämpfe führten zu Kostcncxplosioncn
durch Steigerungen von Löhnen. Lohnnebenkosten und Sozialabgabcn Der
Kostendruck führte bei unternehmerischen Tätigkeiten zu einer unbefriedi-
genden Entwicklung. Eine "sozial-liberale" Regierung setzte nun neue
Schwerpunkte für die Wirtschaftspolitik. Bis zum Beginn der 80er Jahre büßte
die Börse im Zuge der eingeleiteten Entwicklung ihre marktwirtschaftliche
Funktion, als Leitstelle für anlagesuchendes Kapital zu dienen, weitgehend

" § 51 EStG 1952. in: BGB1. I. S. 33: ftr § 51 EStG 1995 s. NWB. Fach 3. v. 30.1.1995. S.
4518;

. W./Sc/;K/ic/fc, J./Sietofce. J. (1968); Wi//geroA H./Sar/e/. K./Sc/ii//erf. U.(1971).
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ein. An deren Stelle traten nun wieder vermehrt die bei Vertretern der
Marktwirtschaft unerwünschte Selbstfinanzierung mit Hilfe überhöhter Preise
und ein unübersichtlicher Nebenkapitalmarkt von Angeboten zur Zeichnung
von Anteilen an steuersparenden geschlossenen Investmentgesellschaften

Wenn der Wachstumspfad des Wohlstandes auch während dieser der Selbst-
steuerung der Wirtschaft durch die ungebundenen Marktkräfte kritischer ge-
genüberstehenden Zeitspanne zwischen 1970 und 1980 nicht wesentlich ver-
lassen wurde, so lag das daran, daß die Bildung des erforderlichen Risikokapi-
tals für die den Fortschritt tragenden Nettoinvestitionen nun zunehmend aus
anderen, mit der Börse konkurrierenden Quellen gespeist wurde. Investment-
gesellschaften in der Rechtsform von großen Gesellschaften bürgerlichen
Rechts und Kommanditgesellschaften übernahmen die führende Funktion bei
Kapitalanlagen Mit ihrer Hilfe konnte die Aufgabe der Börse in vielfacher
Hinsicht ergänzt oder teilweise sogar ersetzt werden. ., - i ,̂  ,..,•, :>>:

Ebenso wie im Falle von Investitionen durch Aufforderungen zur Zeichnung
von Inhabcrpapicrcn über die Börse konnte das Gesamtengagement durch
Gründung von Kommanditgesellschaften in vergleichbarer Weise auf viele
mittlere Anleger verteilt und die Haftung der Mitunternehmer durch Aufnah-
me entsprechender Bestimmungen in die Satzung der Trägergesellschaft fast
beliebig begrenzt werden Im Brennpunkt dieser so gebildeten Gesellschaften
stand jedoch nicht mehr eine erwartete Ausschüttung von Erträgen, sondern
die zugesagte Verlustzuweisung durch kundige Ausschöpfung aller vom EStG
gewährten steuerlichen Vergünstigungen. Dies wirkte sich dann vorteilhaft bei
der Veranlagung zur Einkommensteuer aus.

Da die Kommanditgesellschaft eine Personengesellschaft mit einer Haf-
tungsbegrenzung für die Zeichner von Anteilen als Mitunternehmer ist. führte
das durch Steuervergünstigungen verursachte Auseinanderfallen von wirt-
schaftlichem und steuerlichem Gewinn dazu, daß die Anteilseigner durch eine
Gewinn- bzw. Verlustzuweisung unmittelbare Nutznießer der im Einkom-
menstcuerrecht versteckten staatlichen Vergünstigungen infolge von privile-
gierten Investitionen wurden • •*"• '< •• •"-•;.•-»'".•'•••• •

Das mochte die den Anteilsrechtcn von Natur her im Vergleich zu börsen-
fähigen Inhaberpapicren eigene mangelhafte Fungibilität infolge der Schwer-
fälligkeit einer Veräußerung aufwiegen, zumal sie oftmals in voller Höhe aus
Stcucrcrsparnisscn erworben worden waren.

Diese Art Veilustzuwcisungsgesellschaften bestimmten von etwa 1970 bis in
die frühen 80er Jahre weitgehend den Markt für risikobehaftete Kapitalanla-
gen. Die Werbung in den Angeboten zur Beteiligung an Investitionsprojekten
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zentrierte stets um die Aussicht, nach Zeichnung von Anteilen aus Vcrlust/.u-
weisungen Vermögen zu bilden Dabei konnte sich der Zeichner je nach Höhe
der mit den zu erwartenden Verlust/uweisungen zu saldierenden eigenen po-
sitiven Einkünften und der dadurch ausgelösten Steuerprogression eine teil-
weise Deckung, eine gleich hohe Erstattung oder gar eine Überdeckung der zu
leistenden Zahlung für den Anteilserwerb errechnen und seine Entscheidung
davon entsprechend abhängig machen. Wegen der ausgelösten Folgcproblemc.
der Kompliziertheit der praktischen Vorgänge um die Erzeugung rentabler
Anteilsrechte und sogar eventueller zusätzlicher Vermögenswerte ohne eige-
nen Mitteleinsatz brachten auch Fachorgane die Abschrcibungsgcscllschaficn
gelegentlich in Zusammenhang mit dem. was sie "Hexcneinmalcins" nannten.

Um den Anschein sozialer Ausgewogenheit aufrecht zu erhalten, wurden
während der Regicrungszeit der "sozial-liberalen Koalition" forciert Gesetze
zur Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand verabschiedet, die wiederum in
komplizierter Weise steuerbegünstigt bzw. mit einem steuerlich alimcnticrtcn
Prämiensystem verbunden waren.*" Dabei handelte es sich aber für den einzel-
nen Berechtigten um vergleichsweise bescheidene Größenordnungen, die sich
in den Haushaltsplänen der Gebietskörperschaften jedoch zu hohen Beträgen
addierten. • t ; ^ ^ - * '

Es liegt auf der Hand, daß der Investitionen und Anlageformen durch Steu-
erbegünstigungen lenkende Steuerdirigismus bald zu beträchtlichen Kompli-
kationen, zu unerwünschten steuerlichen Mehrfachbegünstigungen und letzt-
lich zur Undurchsichtigkeit des Steuersystems führen mußte. Die gegen Miß-
bräuche ausgelösten Abwehrmaßnahmen der Verwaltung durch Erlasse,
Richtlinien und sonstige ministerielle Anweisungen an die nachgeordneten
Behörden schufen bald ein schwer durchdringbares, oftmals sogar wider-
sprüchliches Dickicht von Bestimmungen, das zum Teil bis heute fortbe-
steht."

In den frühen 80er Jahren wurden dann durch einige Gesetzesänderungen,
aber im wesentlichen durch Ausschöpfung der Maßnahmen des Verwaltungs-
rechts, die Möglichkeiten steuerbegünstigter Investitionen beschnitten und
konzentriert. Die Börse wurde dabei vorerst wieder zum Zentrum einer markt-
wirtschaftlichen Lenkung der Investitionsströme gemacht.

" 3. VermBG v. 27.6.1970, in: BGB1. I S. 930. Das Gesetz sah eine wesentliche Erweiterung und
Erhöhung der bereits vorhandenen Förderung vor, s. 1. VermBG v. 12.7.1961, in: BGBI. I S. 909. das
durch Einführung des SpPG und des WoPG zum 2. VermBG v. 1.10.1969. in: BGBI. I S. 1853,
ausgebaut wurde. Man nannte es auch kurz "312-DM-Gesetz".

" Fa/it, L. (1962), S. 44. Faß beklagte bereits 1962 die Unübersichtlichkeit des KSt-Rechts als
Folge der vielen verfolgten nichtfiskalischen Zwecke. Fa//t war Leiter der Steuerabteilung im BMF.
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Es ergibt sich aus dieser skizzenhaften Darstellung, daß die jeweilige Regie-
rung durch die Finanzverwaltung bis heute über ein nachhaltiges Instrument
verfügt, das Marktgeschehen dirigistisch in marktkonformer Weise zu lenken
und Investitionen in gewünschte Richtungen zu bündeln, ohne dafür den
schwerfälligen Gesetzgeber bemühen zu müssen." , <#*«>«

Den verschiedenartigen Konsequenzen eines nie eingeplanten, zunehmend
ausufernden Arbeitsanfalles bei den die Einkommensteuer veranlagenden
Finanzamtern werden wir noch nachgehen müssen.

III. Die Ausdehnung des Institutionengefüges der Bundesrepublik
vj ; ,., Deutschland auf die ehemalige DDR durch den Beitritt „ . .
"TJ, v ->. gemäß Art. 23 GG nach dem Einigungsvertrag ... ^ „ ^ . . ^

;V vom 31. August 1990 " . „ . . . . , , , „ . ,_ , ,^ , ,4v ' iu \

l„ ,,.. 1. Die institutionellen Ausgangsbedingungen im Beitrittsgebiet
als Grundlage für die Einführung der Marktwirtschaft

"••••• * - \ ' j i . - ' r ••;.•:v

Anders, als bei dem Aufbau einer sozial eingebundenen Marktwirtschaft als
neuer Wirtschaftsordnung in der Bundesrepublik Deutschland nach 1949
mußten in der ehemaligen DDR die unverzichtbaren Voraussetzungen eines
auf Privatautonomie aufruhenden wirtschaftlichen Tätigwerdens überhaupt
erst geschaffen werden. • - ^ .>«•,• n. • ;,i F,^..;,(..-I

Die ehemalige DDR war ein sozialistischer Staat. Das sogenannte "Volks-
eigentum an den Produktionsmitteln" war über 40 Jahre die herrschende Ei-
gentumsform. Nach seiner Bestimmung war es "die höchste Form des soziali-
stischen Eigentums und Grundlage des persönlichen Eigentums der Bürger"
überhaupt.™ Dabei existierte das sozialistische Eigentum in drei Formen, näm-
lich als "Volkseigentum", "genossenschaftliches Eigentum" und als "Eigentum

" Der Markt filr die Zeichnung von Anteilen an offenen Investmentfonds ist sehr leicht durch die
Finanzverwaltung auf dem Hrlaßwcgc steuerbar. Sobald die Verlustzuweisungen fraglich sind, finden
sich keine /.eichner mehr, s. hierzu die streitigen Erörterungen der 70er Jahre, z. B.: t/e/ner, A. (1979).
S. 93; Fne<fcmann, J., Der Tod einer Branche, in: Die Zeit v. 30.6.1978. S. 25; s. Kappe. H. (1976).
in: BB. S. 457, s. a. / .ippj. W. (1977). S. 5.

" Der Autor bringt in diesem Abschnitt konkrete berufliche Erfahrungen in den Gedankengang ein.
Einmal gehört er zu dem Personenkreis der von der russischen Besatzungsmacht zwischen 1945 und
1949 enteigneten Grundbesitzer. Darüber hinaus hat er in mehreren Pillen Bewohnern der ehemaligen
DDR bei der Gründung von Gewerbebetrieben mittlerer Größe Hilfestellung gegeben. Die Nieder-
schrift dieses Abschnitts erfolgte bereits 1993. Fortentwicklungen wurden nicht berücksichtigt

" Rechtslcxikon. hrsg. vom Staatsverlag der Deutschen Demokralischen Republik. Berlin 1988. S.
84. Stichwort "Eigentum"; s.a. § 17 ZGB. § 2 2 ff Z G a ! . , , . . , , . ,r
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gesellschaftlicher Organisationen"" Nur der Befriedigung "materieller und
kultureller Bedürfnisse der Verbraucher" diente dann das "persönliche Eigen-
tum der Bürger", das allein aus "Arbeitseinkommen" hergeleitet werden
konnte * Dem "sozialistischen Eigentum an den Produktionsmitteln" stand
somit das "persönliche Eigentum der Bürger" an den aus der "Arbcitstatigkeit
in volkseigenen Betrieben, staatlichen Einrichtungen, sozialistischen Genos-
senschaften und gesellschaftlichen Organisationen" entstandenen Konsumgü-
tern, zu denen auch Eigenheime. Kraftfahrzeuge und sonstige langlebige Pro-
dukte des persönlichen Bedarfs gehörten, gegenüber. *

Nach § 24 Zivilgesetzbuch (ZGB) DDR gewährte das Eigentumsrecht dem
Inhaber zwar die umfassende Befugnis, über eine Sache zu verfugen, jedoch
betraf dies im Grundsatz nur den Bereich der Konsumgüter und - als Aus-
nahmen - Produktionsmittel einiger kleinerer Betriebe Und: In der ehemali-
gen DDR galt der strenge "Grundsatz der Planung und Leitung der Volkswirt-
schaft sowie aller anderen gesellschaftlichen Bereiche" Es herrschte eine zen-
trale Planwirtschaft.™

Das ökonomische System des Sozialismus verband die zentrale staatliche
Planung und Leitung der gesellschaftlichen Entwicklung mit der Eigenverant-
wortung der sozialistischen Warenproduzenten und der örtlichen Staatsorgane.
Diese bestimmten jeweils die Rechtsträger zur Ausübung der erforderlichen
Dispositionsbeftignisse an dem Volkseigentum in der Form von Produktions-
mitteln. Auch "die Festlegung des Währungs- und Finanzsystems war Sache
des sozialistischen Staates".*' i.Jvv, , ;

So unterlagen alle wichtigen wirtschaftlichen Prozesse in der ehemaligen
DDR einer umfassenden zentralen Planung durch staatliche Wirtschaftsver-
waltungsbehörden. Dies schloß - anders, als in der Marktwirtschaft. - eine
zentrale Festsetzung aller Preise ein. Dabei wurde sowohl der Einsatz aller
Produktionsfaktoren, als auch die Verwendung aller Erzeugnisse und zugleich
die Einkommensverteilung staatlich kontrolliert und geregelt. Lebcnsnotwcn-

" Art. 10 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik v. 6.4.1968. in: GBI. I 68. S.
199; s. Rechtlexikon ... (wie Anm. 53), S. 331. Stichwort "sozialistisches Eigentum". Nach § 24 ZGB
gewährte zwar das Eigentum die umfassende Befugnis, über eine Sache zu verfugen, jedoch erstreckte
sich die Befugnis nur auf Verbrauchsgüter.

s. Rechtslexikon ... (wie Anm. 53). S. 267. Stichwort "persönliches Eigentum": § 22 Zivilgesetz-
buch der DDR (ZGB) v. 19.6.1975. in: GBI. I 1975. S. 465.

. (wie Anm. 53). S. 267: § 22 Abs. 1 ZGB; ,4«/ore*fco//e/t/iv Jer
./Br Staate- um/ Äec/irjuvüenic/io/J (Hrsg.) (1974): Gesellschaft. Staat, Bürger, Potsdam u. a.. S. 53:
§23 ZGB. ••:• : •:• V - - - ; -'

" A r t . 9 A b s . 3 V e r f a s s u n g d e r D D R . - ' - . • ' - : , •••- •• •• •• -r. ••*- - . ^ • • " • i •-

" Art 9 Abs. 4 Verfassung der DDR. ' • . ; ^ ^ -4, >•• ' "V - •"•
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dige Waren und Dienste, wie etwa Grundnahrungsmittel, wurden entspre-
chend der planerisch zugewiesenen Kaufkraft subventioniert und Erzeugnisse
des gehobenen Bedarfs wiederum wurden mit zusätzlichen Verbrauchsabgaben
belastet, um überschüssige Kaufkraft abzuschöpfen und die umlaufenden Mit-
tel im Gleichgewicht zu halten. Auch der eingliedrige Bankenapparat war in
das sozialistische Wirtschaftsgefuge planerisch eingegliedert.*' Den dem staat-
lichen Apparat oder dem sozialistischen Genossenschaftswesen zuzurechnen-
den Kreditinstituten der DDR war allein die Abwicklung des Zahlungsver-
kehrs, die Einrichtung von Sparkonten für die Bevölkerung und die Einräu-
mung von Krediten zur Finanzierung langlebiger Konsumgüter vorbehalten.
Die Gcldströmc folgten so ohne Einwirkung systemfremder Faktoren allein
den global festgelegten Planvorgaben.*'

Für den Beitritt der ehemaligen DDR zur Bundesrepublik Deutschland und
vor Schaffung einer Währungsunion mußten völlig neue institutionelle Vor-
aussetzungen für die einzuführende Wirtschaftsordnung geschaffen werden.

In § 1 Abs. 3 des Staatsvertrages vom 18. Mai 1990 wurde daher vereinbart,
daß die Grundlage der vorgesehenen Wirtschaftsunion die "soziale Marktwirt-
schaft" der Bundesrepublik sein sollte. Dabei verpflichtete sich die DDR vor
der Errichtung einer Währungsunion, alle wesentlichen in der Bundesrepublik
gültigen, die marktwirtschaftliche Ordnung tragenden Gesetzesvorschriften -
mit wenigen enumerativ aufgeführten Ausnahmen - in Kraft zu setzen. >,^*.

Bereits am 1. und 7. März 1990 hatte die DDR in Reformen eingewilligt
und die Trcuhandanstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigen-
tums geschaffen. Deren Aufgabe sollte es sein, die Privatisierung der DDR-
Wirtschaft vorzubereiten und das Eigentum an Produktionsmitteln in Privat-
besitz zu überführen. ? : o b ^ r s ! K .

Die DDR hat dann tatsächlich bis zum 21. Juli 1990 die fur die Währungs-
union unverzichtbaren Gesetze der Bundesrepublik wortgleich übernommen,
so daß die Währungsunion zeitgerecht wirksam werden konnte. Auch die Be-
stimmungen der Bundesrepublik zur Haushalts- und Finanzpolitik wurden da-
bei in Kraft gesetzt, wobei die Stcucrgcsctzc der Bundesrepublik wegen der be-
sonderen technischen Schwierigkeiten mit Zcirvcrzögcrung erst ab 1. Januar
1991 Gültigkeit erlangten. Grundsätzlich waren nach Geltung des Einigungs-
vertrages Vorschrifien der ehemaligen DDR. die noch der sozialistischen Ge-
sellschaftsordnung entsprachen, nicht mehr anzuwenden.''" Aber Anlage I

" ATif/erer. B II J (1990). S. 9. S. 10

" Rcchlslcxikon (wie Anin. 53). S. 204. Stichwort "Kredit - Kreditinstitute".

" AH 8 Abs. I EVertr v 31 8 1990. in: BGBI. II. S. 889.
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Kap. Ill § 9 zum Einigungsvertrag (EVertr) bestimmte, daß das im Zeitpunkt
der Unterzeichnung geltende alte Recht der DDR - wie Landesrecht beurteilt -
gültig bleiben solle, soweit dies mit den Vorschriften der Bundesrepublik ver-
einbar sei. Die am 3. Oktober 1990 mit dem Beitritt noch bestehenden allen
Rechtsverhältnisse der Vergangenheit sollten, sofern sie nach altem Recht un-
anfechtbar zustande gekommen waren, mithin für die Zukunft wirksam blei-
ben

Nun mögen diese Verträge und alle weiteren Bestimmungen, die mit der ftlr
Westdeutsche und ebenso für Ostdeutsche gleichermaßen t>pischen Gründ-
lichkeit ausgearbeitet wurden, ein Muster von Perfektion darstellen Die als
sozialistisches Musterland in den Wirtschaftsraum des Ostblocks eingeglieder-
te ehemalige DDR übernahm - das muß festgehalten werden - innerhalb weni-
ger Monate unvermittelt und ohne Vorbereitung die die Wirtschaftsordnung
der Bundesrepublik tragenden, in 40 Jahren aus Erfahrung fortentwickelten
Gesetzeswerke Behördenaufbau und Abrechnungswesen hatten bis /.um 30.
Juni 1990 den Anforderungen an eine zentrale Planung entsprochen. Die Ab-
rechnungen, die den Raten der jeweiligen Kreise vorgelegt werden mußten,
hatten Abschöpfungsbeträge bei Rechnungslegung für Luxusgüter und Stüt-
zungsbeträge bei lebensnotwendigen Gebrauchsgütern als auszugleichende
Differenzen zu den Planvorgaben ausgeworfen. Den mit dieser Art Rech-
nungslegung vertrauten ehemaligen Mitarbeitern aus den Abteilungen für Fi-
nanzen bei den früheren Räten der Kreise begegnete und begegnet man noch
heute wegen ihrer Qualifikation, mit Zahlen umgehen zu können, als Sachbe-
arbeitern in den neu entstandenen Finanzämtern, in den Sparkassen und Ban-
ken, in den Zweigniederlassungen der Landeszentralbank, in den Kreditabtei-
lungen der bäuerlichen Handelsgenossenschaften, bei den Industrie- und Han-
delskammern und in den Amtsstuben der jeweiligen Bewilligungsbchörden.
Die allgemein bekannten Konsequenzen dieses Umstandes erübrigen eine Er-
örterung darüber, daß selbst großes Engagement ein Mindestmaß an Sach-
kenntnis nicht ersetzen kann. Der Wissenstransfer schreitet nur ganz langsam
voran. Er ist das Nadelöhr des sozialen Fortschritts im Beitrittsgebiet und be-
stimmt ebenfalls die praktische Wirksamkeit der von der Bundesrepublik über-
nommenen Gesetze. Eine kleine Schar engagierter Beamter und Mitarbeiter
aus den alten Bundesländern vermag die mangelnden Kenntnisse von dem
Vollzug der Vorgänge eines modernen Wirtschaftsgefüges in den neuen Bun-
desländern nicht aufzuwiegen.

Nun hatte die in wirtschaftlicher Hinsicht ungeeignete Organisation der
obrigkeitlichen Steuerung von Produktion und Preisen in der DDR einen deso-
laten Zustand der wirtschaftlichen Ausstattung entstehen lassen. Nach zeitna-
hen Schätzungen des deutschen Instituts der Wirtschaft hätten um 1990 25%
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aller Produktionsanlagen allein wegen Umweltbelastung und zu hohen Ener-
gieverbrauchs stillgelegt werden müssen. Der technische Rückstand der DDR
und die Überalterung der Produktionsanlagen gegenüber westlichen Standards
sowie die Unzulänglichkeiten von Verkehrseinrichtungen und allgemeiner
Bausubstanz war offenkundig Der Produktivitätsrückstand lag nach Schät-
zungen Sachkundiger etwa bei 50% des Westniveaus." Zudem war die Ar-
beitsmotivation systembedingt niedrig. Diese Umstände machen verständlich,
daß eine bloße Änderung der systemtragenden Gesetzesvorschriften innerhalb
weniger Jahre keine wesentlichen Wandlungen zu bewirken vermochten, zu-
mal Infrastruktur und sachkundiges Personal fehlten und heute noch fehlen.

Mit Durchführung der Wirtschaftsunion wurden die unverzichtbaren Vor-
aussetzungen einer auf Privatautonomie gründenden liberalen Wirtschaftsord-
nung geschaffen oder zumindest auf den Weg gebracht: die Wiedereinsetzung
des Geldwesens in die dieser in einer liberalen Wirtschaftsordnung eigenen
Funktionen und die Wiederherstellung eigentumsrechtlicher Verhaltnisse in
Händen von frei verfügungsberechtigten Bürgern. ümijrJjicAf.«*; jj; o t v;-l «MI

Das Geld, das zur Zeit der DDR nur ein passives "Instrument der Plangestal-
tung und Planrealisierung" in "einem Bilanzsystem, das in Mengeneinheiten
und Planprciscn rechnete", gespielt hatte, wurde durch die Währungsunion am
1. Juli 1990 mit einer aktiven, durch das Kreditwesengesetz geregelten Funk-
tionen ausgestattet, als Bezugsschein für alle in dem Gemeinwesen produzier-
ten und gehandcltcn knappen Güter zu dienen. Die Kreditinstitute der ehema-
ligen DDR wurden zum 1. Juli 1990 in das zweigliedrige Bankensystem der
Bundesrepublik eingefügt. Für die Versorgung der Bevölkerung mit neuen
Banknoten und Geldmünzen und für die Ausstattung der Geschäftsbanken mit
Mitteln zur Bewältigung ihrer neuen Aufgaben diente das Grundkonzept der
Währungsreform vom 20 Juni 1948 in Westdeutschland und die bis heute
damit gemachten Erfahrungen als Blaupause.** Die Ausgabe des neuen Geldes
und die Umtauschverhältnisse, die 1948 an einer Aufrechterhaltung des beste-
henden Preisniveaus lebensnotwendiger Güter orientiert wurden, sind diesmal
schwerpunktmäßig nach sozialen Kriterien und daher 1990 eher zu üppig
ausgefallen. ' -" ' ' / " ' • ' • " " - • — —

Ähnlich wie die westlichen Geschäftsbanken 1948 durften zum 1. Juli 1990
die Bankinstitute der neuen Bundesländer bei zusätzlicher Berücksichtigung
von 4 % der Bilanzsumme für fehlendes Eigenkapital Ausgleichsforderungen
zur Abdeckung der Unterdeckung in die Eröffnungsbilanz einstellen.*' Diese

" Hieraus. Ar/f»r«r.B.H.-J. (1990). S. 13.

" Hierau s. MJMW. K. (1992XS. 7;s.a. A/<5fl«r. H. (1989XS. 55.

** / / * < O T . K . ( 1 9 9 3 ) , S . 1 3 . • • : • - - • . • - ' • - < ! « • • • • • : , : - - :
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gegen die Gebietskörperschaften gerichteten Forderungen erhielten sogar die
Qualität börsenfähiger Wertpapiere, nämlich den Charakter von Teilschuld-
verschreibungen mit vierteljährlicher, den Marktverhältnissen variabel ange-
paßter Verzinsung durch den Bund und die Treuhandanstalt als Körperschaft
des öffentlichen Rechts.** Die Ausgleichsfordcrungen. die bis Ende 1994
durch endgültig bestätigte Eröffnungsbilanzen angefordert sein müssen, wer-
den dann nach Vorausschätzungen einen Umfang von ca. 100 Mrd. DM errei-
chen.

Für die Bewältigung der im Beitrittsgebiet anstehenden Probleme des wirt-
schaftlichen Aufbaues ist mithin seit dem 1 Juli 1990 die formelle Seite der
Schaffung geeigneter Währungsverhältnisse und der bankmäßigen Finanzie-
rung und Betreuung von Investitionsvorhaben nach neuestem Kenntnisstand
aus Erfahrungen der Bundesrepublik ausreichend geregelt Wenn dennoch
Engagements in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung am 3.
Oktober 1990 nur äußerst zögerlich und unter größten Schwierigkeiten zu-
stande kommen, so liegt dies im wesentlichen an dem Umstand, daß die über
40jährige Zentralverwaltungswirtschaft, zusammen mit einem marxistisch ge-
prägten Schul- und Berufsbildungssystem, Randbedingungen haben entstehen
lassen, die erst in einigen Jahren mühsamer Ausbildungstätigkeit ausgeräumt
sein können.

Bezüglich weiterer Voraussetzungen für die Transformation der in der ehe-
maligen DDR praktizierten Zentralverwaltungswirtschaft in eine sozial über-
formte Marktwirtschaft gilt ähnliches: Während in der Bundesrepublik nach
dem letzten Krieg die Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln in der
Regel noch problemlos fortbestanden und in den Fällen eines aus politischen
Gründen vorgesehenen Restitutionsanspruchs schnell Rechtssicherheit herge-
stellt werden konnte, herrscht in den neuen Bundesländern bis heute ein Zu-
stand, den man als Chaos bezeichnen muß. Alte Grundbücher wurden zum
Teil ausgelagert, unlesbar gemacht oder gar vernichtet. Neu angelegte Blätter
wurden wie Kladden von Subalternbeamten bei den Räten der Kreise geführt
und gelegentlich fortgeschrieben. Oft sind sie unleserlich oder gar nicht auf-
findbar und nicht zeitnah bearbeitet worden.

Und: Obgleich das Bodennutzungsrecht in der ehemaligen DDR sehr konse-
quent durchdachten gesetzlichen Regelungen unterworfen war,*" wurden diese

"/ /<ä««r , K. (1993), S. 14. ' " . , ^ - " . •

" BodennutzungsVO v. 26.2.1981, in: GBI. I Nr. 9, S. 97; VO Ober den Kaufund Verkauf volks-
eigener unbeweglicher Grundmittel durch Betriebe der volkseigenen Wirtschaft, in: GBI. II 1968, S.
797; Anordnung Ober die Rechtsträgerschaft an volkseigenen Grundstücken, in: GBI. 1969 II, S. 433;
Anordnung über das Verfahren bei Änderung der Rechtsträgerschaft v. 21.8.1956, in: GBI. I, S. 702.
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nur selten korrekt beachtet. Nach dem sogenannten "sozialistischen Gang der
Dinge" galt jeweils derjenige als Nutzungsberechtigter, in dessen Bilanz das
Wirtschaftsgut geführt wurde. Hierbei spielten Parteizugehörigkeit und Nepo-
tismus eine gewichtige Rolle/"* Grund und Boden und Produktionsbetriebe
wurden in der Regel als Volkseigentum verwaltet, wobei das Nutzungsrecht
vom Rat des Kreises jeweils einem sogenannten "Rechtsträger" zugewiesen
war/'' Im Falle noch vorhandenen, nicht aufgehobenen Privateigentums an
handwerklichen Kleinbetrieben, kleinen landwirtschaftlich genutzten Flächen
oder nur Wohnzwecken dienenden Grundstücken lagen jeweils gesetzliche
Nutzungsbeschränkungen vor.™ Da in einer zentralen Planwirtschaft genaue
Regelungen über Nutzungsrechte am Volkseigentum erforderlich sind, gab es
in der ehemaligen DDR, deutscher Gründlichkeit entsprechend, spitzfindige
Vorschriften über die zur Nutzung berechtigende Rechtsträgerschaft, über
vertragliche Gestaltungen und über die amtliche Übertragung von Nutzungs-
rechten. Zu ihrer öffentlich-rechtlichen Wirksamkeit bedurften derlei Rechts-
geschäfte der Genehmigung durch Beschluß des Kreisrates und der abschlie-
ßenden Eintragung in eine amtliche Rechtsträgerkartei. ' Auch in den Grund-
büchern war ein Rechtsträgcrwechsel zu vermerken. Dabei kam den Grundbü-
chern jedoch kein öffentlicher Glaube - vergleichbar mit § 829 BGB - zu.
Darüber hinaus wurden die Verfügungsrechte oftmals praktisch von einfluß-
reichen Machthabcrn mit Abneigung gegen formalistische Bestimmungen
ausgeübt, so daß der tatsächliche Sachverhalt eventuell erheblich von dem ge-
setzmäßigen Tatbestand abwich. Nun normierte Anlage I Kap. III § 7 zum
Einigungsvertrag vom 31. August 1990, daß die Bestimmungen des BGB erst
mit Wirksamkeit des Beitritts, also mit dem 3. Oktober 1990. Gültigkeit erlan-
gen sollten Dabei sollen die vor dem Beitritt geltenden Rechtsvorschriften der
ehemaligen DDR, also die §§ 26 ff ZGB, fortgelten, wenn der Antrag auf
Eintragung der Änderung in das Grundbuch noch vor diesem Datum rechts-

** Nach konkreten Erfahrungen des Verfassers standen auch die mit der Qualifikation zum Richter-
unt ausgezeichneten Diplom-Juristen als Rechtsvertreter der Treuhandanstalt aufdem Standpunkt, daß
Aufuhrung in der Bilanz die Kigentumsposition festlege. Als Opfern "des sozialistischen Gangs der
Dinge" mußte man ihnen erst nach I^ktüre der Bestimmungen des Eigentumsrechts und der Boden-
nutzungsVO der DDR die Konsequenzen der im F.Vertr vorgesehenen Fortgeltung richtig ausgelegter
alter Gesetzesbestimmungen entgegenhalten Die Fortgeltung von Schlamperei und Nepotismus w»r
nicht vereinhart worden, was gelegentlich Unverständnis erzeugte

*' Hierzu s. Anordnung über die Rechtsträgersehaft an volkseigenen Grundstücken, in: GBI. II v.
I .< 8 1969. S 433 ff; s. a. .-lMforen*o«e*fiv (Hrsg) (1989). Bodenrecht S 80.

" Hierzu s. §§ 26 ff ZGB. -

" § 5 Anordnung... (wie Anm. 68), S. 434.
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wirksam gestellt wurde ' Ein großer Teil der bestehenden Eigentumsverhält-
nisse kann daher nach den Erfahrungen des Verfassers vor heute zuständigen
Gerichten nach altem DDR-Recht überprüft werden, da Nichtbcrcchtigtc nach
altem Recht kein Eigentum übertragen konnten und ein öffentlicher Glaube an
die Richtigkeit des Grundbuchs nicht bestand Zudem läßt Anlage 1 Kap Hl
§ 8 zum EVertr vom 31 August 1990 auch Bcrcicherungsanspriichc gemäß
§ 459 ZBG DDR fortgelten und es gab nach weichendem Recht die Möglich-
keit zu separatem Eigentum an aufstehenden Gebäuden, die dann abweichend
von der Regel nicht wesentlicher Bestandteil des Grund und Bodens waren."
Die Konsequenzen dieser und weiterer Bestimmungen belasten die Möglich-
keit der Schaffung von Pfandrechten an Grund und Boden als übliche Krcdit-
unterlagc für Investitionen und darüber hinaus den Eigentuniscrwcrb als sol-
chen

Hinzu kommt noch, daß das Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen
vom 28. September 1990 normiert, daß grundsätzlich eine Rückgabe von
Rechtsgütern an widerrechtlich enteignete frühere Eigentümer Vorrang vor
einer Entschädigung hat. Die seit über 40 Jahren in der ehemaligen DDR mit
oder ohne Entschädigung enteigneten, gegebenenfalls republikflüchtigen Bür-
ger können mithin - mit Ausnahme der von der sowjetischen Besatzungs-
macht zwischen 1945 und 1949 enteigneten ehemaligen Großgrundbesitzer
(ab 100 ha) - einen die Rechtssicherheit beeinträchtigenden Antrag auf Natu-
ralrestitution stellen. An die Stelle der früheren Eigentümer sind zumeist in-
zwischen deren Erben getreten, die ihre Rechte erst einzuschätzen suchen, was
der Rechtssicherheit abträglich ist. ^ . .- . , , - ,

Naturgemäß vermag man unter den dargestellten Umständen zumeist nicht
innerhalb angemessener Frist potentiellen Investoren mit absoluter Sicherheit
originäres Eigentum zu verschaffen. Daran änderte bisher auch das "Gesetz
zur Vermeidung von Hemmnissen bei der Privatisierung von Unternehmen
und zur Förderung von Investitionen" vom 22. März 1991''' nicht viel. Kom-
plizierte, dem Investitionsklima nicht förderliche Vertragskonstruktionen, die
das Risiko verschieben, müssen oft gewählt werden, um ein kapitalintensives
Projekt auf den Weg zu bringen.

"" Da Grundbücher und Rechtsträgerkarteien, die beim Rat des Kreises zu fuhren waren, die - wenn
überhaupt - wie Kladden sporadisch fortgeschrieben wurden, entstehen hier Probleme von großer Trag-
weite.

" Grundsätzlich galt nach § 467 Abs. 2 ZGB auch für die DDR das aufstehende Gebäude als we-
sentlicher Bestandteil des Grundstücks. Gegebenenfalls ist infolge Fortfalls der Geschäftsgrundlage ein
Bereicherungsanspruch gem. § 357 ZGB entstanden, s. OG v. 26.11.1985 - OZK 30/85.

" BGB1.I 1991, S.
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Der "Hauptprozeß der Systemtransformation". nämlich die Umwandlung der
Eigentumsverhältnisse an den Unternehmen, gestaltet sich mühsam und zeit-
aufwendig. "So wenig, wie eine zentrale Planwirtschaft auf der Basis von Pri-
vateigentum an den Produktionsfaktoren gestaltbar war, so wenig ist nunmehr
umgekehrt eine funktionierende Marktwirtschaft ohne Privateigentum reali-
sierbar ..."." Es wird noch viel Zeit verstreichen, bis auf dem für Finanzie-
rungs/weckc so wichtigen Gebiet des Eigentums an Grund und Boden Rechts-
sicherheit vorherrscht.

Der Unternehmensverkauf durch die Treuhandanstalt als Privatisierungsme-
thode zwecks schneller Herbeiführung des Aufschwungs, der Ähnlichkeiten
mit einem Totalausverkauf hat, verläuft nicht nur schleppend, sondern wirft
auch erhebliche soziale Probleme auf, die Aufmerksamkeit verdienen:

Die ehemalige DDR hatte die Treuhandanstalt am 1. März 1990 mit dem
Ziel geschaffen, über das Volkseigentum zugunsten der Bürger durch Schaf-
fung von Privateigentum unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Prioritä-
ten schnell und wirksam zu verfügen. •

Tatsächlich zeichnet sich jedoch ein schleppender Ausverkauf des ostdeut-
schen Kapitalstocks an den Westen ohne den erwarteten Wirtschaftsauf-
schwung ab. ™ Daher wurde inzwischen vorgeschlagen, treuhänderisch für die
Bürger der neuen Bundesländer Beteiligungsgesellschaften zu bilden, in denen
potentielle Investoren zwar die Mehrheitsbeteiligung und damit Stimmen-
mehrheit halten, im wesentlichen aber nur ihr technisches Wissen und die
Verpflichtung zu Investitionen und zur Beschäftigung der Mitarbeiter einbrin-
gen, wobei dies auf den eventuell zu stundenden Kaufpreis anrechenbar sein
soll."

Es mag dahingestellt bleiben, ob diese Lösung angesichts des im Beitritts-
gebiet vorhandenen Wissensstandes und der allgemeinen Interessenlage letzt-
lich zu schnelleren, gerechteren und bestandskräftigen Ergebnissen des not-
wendigen Systemtransfers sowie der erwünschten Eingliederung nebst Wirt-
schaftsaufschwung zu führen vermag und ob sie überhaupt praktikabel ist.

ft. H . ( 1 9 9 1 ) . S . 1 7 6 . *•- ' • ' * - • - • -'••••• - . . . - • .

'* Hierzu s .s™, G./ Smn H. W. (1993). S 107; Gutachten des Wiss Beirats beim BMWi v.
16.2.1991, in: Bundesanzeiger Nr. 53 v. 16.3.1991. S 1873

" Smn. O./ Smn, H W (1993). S. 157, s. a. ders (1991), S 78. Die Autoren unterschätzen die
Bedeutung der Motivationsstruktur, der Aushtldungsvoraussetzungen und der Umstellungsschwierig-
keiten in der Bevölkerung der neuen Bundeslinder. Sie gehen von falschen Voraussetzungen aus.
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Für das Ingangbnngen einzelner besonderer Projekte scheint die Anregung
jedenfalls erwägenswert zu sein und sie wurde von der Trcuhandanstalt inzwi-
schen auch aufgegriffen und - soweit möglich - verwertet. ,,;,,,. ,„y,„i.,,,«ui

2. Der Einsatz einkommensteuerrechtlicher Gestaltungen ••{,- ,!
als unterstützendes marktkonformes Mittel zur Förderung

des Aufbaus in den fünf neuen Bundesländern Jr'wn-fu; ^G

• • > zur

Wie wir aus dem vorherigen Abschnitt erfuhren, kann die Transformation
der abgewirtschafteten Zentralplanwirtschaft der ehemaligen DDR in ein
marktwirtschaftliches Ordnungsgcfüge und die erforderlichen Anpassungsvor-
gänge zur vollen Eingliederung der neuen Bundesländer in die Gemeinschaft
der Bundesrepublik nach der Wiedervereinigung aus verschiedenen Gründen
nur langsam und schrittweise vorankommen. Dabei gab es gute Gründe für die
Annahme, daß Ostdeutschland den Lebensstandard des Westens kurzfristig er-
reichen werde und daß schmerzliche Anpassungsprozesse jedenfalls schneller
überstanden sein würden, als in allen anderen liberalisierten Ländern des ehe-
maligen Ostblocks. So glaubte man. daß der Vorteil des Beitritts gerade darin
zu sehen sei, daß der gegebene stabile rechtliche und institutionelle Rahmen
wegen des von einer wirtschaftsfreundlichen Politik gewährten Schutzes einen
hervorragenden Anreiz auf Investoren aus Europa und Übersee ausüben wer-
de. Man glaubte auch, die niedrige Produktivität der veralteten Betriebsaus-
stattungen könne durch die Motivation und den Ausbildungsstand der Mitar-
beiter aufgewogen werden, zumal die Treuhandanstalt den Auftrag erhielt,
"die früheren volkseigenen Betriebe wettbewerblich zu strukturieren und zu
privatisieren".™ In der allgemeinen Hochstimmung der Zeit entstand der Ein-
druck, die Beseitigung des Wohlstandsgefälles zwischen Ost und West werde
innerhalb von vier Jahren gelungen sein. " ••>•••.•«'«•*«• <-;• viä-i > ;;. •

Die Entwicklung verlief dann aber sehr unterschiedlich zu dem Auf-
schwung, den die Bundesrepublik nach 1949 erlebte. . ,^ >y>jy,q?•-•;,.v -̂ ^ i .

Die industrielle Arbeitsproduktivität in der ehemaligen DDR hatte bei etwa
40 - 50% der westdeutschen Werte gelegen. ' Löhne gehören zu den wichtig-

r. B. H. J. (1990). S. 13: Smn. G./Simi. H W. (1993), S 22. S. 18. D W (Deutsches In-
stitut fur Wirtschaftsforschung). Wochenbericht Nr. 14/90 v. 5.4.1990.
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sten Preisen einer marktwirtschaftlich organisierten Volkswirtschaft. Da Prei-
se in einer Marktwirtschaft das zentrale, die Effizienz besorgende Steuerungs-
instrument sind, sind sie - gegebenenfalls verbunden mit Arbeitslosigkeit - als
falsche Signale geeignet, den Transformationsprozeß empfindlich zu stören
und sogar zu blockieren. Dazu ist es infolge einer zu schnellen Anpassung der
Löhne an das westliche Niveau gekommen.

Die unvermittelte Eingliederung der neuen Länder in das politische Institu-
tioncngcfüge der Bundesrepublik hat angesichts der Ausgangslage zu erhebli-
chen Anpassungsschwierigkeiten geführt. Von der nach dem liberalen Staats-
verständnis der Bundesrepublik in der Verfassung verankerten Tariffreiheit
wurde bisher jeweils ein Ausgleich der widerstreitenden Belange in einer ge-
gebenen kontroversen Intcressenlage zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern am ehesten erwartet. Nun war bei dem Aushandeln der ersten Tarifver-
träge im Beitrittsgebiet die Arbeitgeberseite aber gar nicht vertreten. Es gab
sie noch nicht. Die Tarifverträge wurden auf Seite der Arbeitnehmer 1990 von
straff geführten Ostgewerkschaften, die von westdeutschen Dachverbänden be-
/»tan wwrfw?. w»d Ä J / de.«- AWÄerew Sftte »<o& .ctev? Jv£fo»3££» i n t e r n de/ ost-
deutschen Betriebe, also Angestellten der Treuhandanstalt, vereinbart. Auch
die letzteren folgten ohne eigenes verantwortliches Interesse der allgemeinen
Überzeugung, daß das Wohlstandsgefälle innerhalb von vier Jahren beseitigt
sein werde. So wurden die Weichen - von der Öffentlichkeit wenig beachtet -
bereits unmittelbar nach dem Beitritt am 3. Oktober 1990 falsch gestellt, zu-
mal die Löhne, die bis dahin in wertniedriger Ost-Mark gezahlt wurden, nun
in derselben Höhe in DM fortgezahlt werden mußten. ,v ; ür, c , 2jhüiss.; '

Die aggressive Lohnpolitik der Ostgewerkschaften, die von den um die Höhe
der im Westen herrschenden Tarife besorgten westlichen Dachverbänden
beraten wurden, bewirkte ohne wesentlichen Widerstand - auch die mögliche
Abwanderung von Fachkräften nach dem Westen mußte berücksichtigt wer-
den - eine schicksalhafte Erhöhung der Produktionskosten, die die Existenz
ganzer Industrien zerstören mußte.

Im Zuge der Hochstimmung hatte die ostdeutsche Arbeitnehmerschaft be-
reits vor Schaffung der Währungsunion Lohnerhöhungen in der Industrie von
durchschnittlich 17% durchgesetzt.*" Nach der Währungsunion führten dann
die ersten Tarifvereinbarungen zu nochmaligen Lohnerhöhungen um 25% bis
60% und zu der Festlegung von Stufenplänen mit einer schrittweisen Anglei-
chung der Ost- an die Westlöhne bis zum Jahr 1995, ohne Rücksicht auf die
Entwicklung der geringen, stagnierenden Produktivität der Betriebe.*' Der

" S/nn, G./ Sin«, H. W. (1993), S. 195.

" Simt. O/Sin». H. W. (1993), S. 79. S. 19«.
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Wunsch nach schneller Angleichung der Lebensverhältnisse hat eine Explosi-
on der Ansprüche bewirkt, denen mit steigenden Transferleistungen begegnet
werden mußte.

Die durchschnittlichen Lohnstückkosten der Industrieproduktion entwickel-
ten sich seit der Zeit der Auflösung der politischen Strukturen der DDR und
deren Beitritt zur Bundesrepublik auf die Höhe der westdeutschen Werte, die
inzwischen sogar gelegentlich schon überschritten wurden Ohne westdeutsche
Hilfe kann die ostdeutsche Industrie wegen ihrer mangelhaften Produktivität
jedoch nicht überleben. Verschiedene große westdeutsche Unternehmen, die
sich - der allgemeinen Euphorie folgend - am Aufbau im Osten beteiligten,
suchen sich heute von den als Tochterunternehmen übernommenen Firmen
abzunabeln und durch Anmeldung zum Gcsamt\ollstrcckungs\erfahren /.u
entledigen, um nicht selbst an den Folgen des Auscinandcrklaflens von Lohn-
aufwand und Arbeitsproduktivität zugrunde zu gehen."* ..

Die Löhne in Ungarn und der Tschechoslowakei, die bei Auflösung des
Ostblocks vor gleichartigen Problemen standen wie die DDR, sind inzwischen
bis heute auf 10% der Westlöhne stehen geblieben, da ihnen die Möglichkeit
fehlte, in ein westliches Wirtschaftsgefüge aufgenommen zu werden. Das kann
nicht ohne eine Verlagerung von Produktionen und entsprechende Folgewir-
kungen auf Ostdeutschland bleiben."

Anpassungsvorgänge, die für die Transformation der abgewirtschafteten
Planwirtschaft in ein marktwirtschaftliches Ordnungsgefüge nicht zu vermei-
den sind, werden vorerst im Beitrittsgebiet infolge der mit der Wiedervereini-
gung übernommenen Sozialgesetzgebung und der im horizontalen und verti-
kalen Finanzausgleich vom Osten zum Ausgleich beanspruchten Transferlei-
stungen verhindert. Die Aussicht auf ausreichend dotiertes Arbeitslosengeld,
auf Sozialleistungen, auf Förderung durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
oder Beschäftigungsgesellschaften u. a. m. haben den Arbeitnehmern schnell
die Sorge vor einem Konkurs ihres Arbeitgebers genommen. Mit gesetzlich

** Ein Beispiel für viele geben die Erfahrungen, die die Firma FAG Kugelfischer Georg Schäfer
KGaA nach der Wiedervereinigung infolge ihres Engagements in Sachsen machen mußte. Der größte
deutsche Fabrikant von Kugellagern mit einem Aktienkapital von 224 Mio. DM hatte von der Treu-
handanstalt die in Leipzig beheimateten Deutsche Kugellagerfabriken GmbH erworben. Nach Investi-
tionen von insgesamt 420 Mio. DM sah der Erwerber die Grenze der Belastbarkeit erreicht, ohne daß
eine kostendeckende Produktion erkennbar wurde. Rationalisierungsmaßnahmen widersetzte sich die
Belegschaft und sperrte die Betriebsleitung aus. Die DKFL in Leipzig mußte das Gesamtvollstrek-
kungsverfahren eröffnen. Die FAG Kugelfischer mußte in einem Sanierungsverfahren Verluste in
Höhe von 439 Mio. DM durch Auflösung aller stillen Reserven zur Sicherung des Überlebens auflö-
sen. Sie arbeitet heute in fremden angemieteten Räumen, s.: Grenze der Finanzbeiastung ist erreicht, in:
FAZ v. 4.6.1993, S. 22; s. Geschäftsberichte 1990 bis 1994.

" Die Autoren Si'nwSinn sprechen 1993, S. 204. davon, daß die Tarifvereinbarungen für Ost-
deutschland einem "Beschäftigungsverbot" in diesem Landesteil gleichkommen.

18 Hansen



274 J. Konsequenzen für die neuen Bundesländer

abgesicherten Lohnersatzleistungen ausgestattet, ziehen viele ein ruhiges Da-
sein mit einer kleineren steuerfreien Nebentätigkeit der aufreibenden zeitlich
eingebundenen Berufstätigkeit vor. So ist es trotz hoher gemeldeter Arbeitslo-
sigkeit, z. B. in Mecklenburg und dort im ärmsten Kreis dieses ärmsten der
neuen Bundesländer, fast unmöglich, motivierte Arbeitskräfte mit Hilfe des
Arbeitsamtes zu finden.'"'

Ein Vergleich dieser Umstände mit den zur Zeit nach dem letzten Krieg in
den Altländern herrschenden Zuständen zeigt, daß hier völlig andere Ver-
hältnisse gegeben waren. Die zum Wirtschaftsaufschwung führenden Anpas-
sungsschwicrigkeiten wurden nach 1949 von einer langen Zeit tariflicher
Zurückhaltung und einem durch erhebliche Unterbewertung dei DM hervorge-
rufenen maßvollen Lebensstandard der Bürger begleitet.*'

Zusammenfassend kann festgehalten werden, was der Wissenschaftliche
Beirat bei dem Bundesministerium für Wirtschaft in seinem von 26 Mitglie-
dern unterzeichneten Bericht vom 15. Juli 1991 über die "Lohn- und Arbeits-
marktproblcmc in den neuen Bundesländern" feststellte und was heute noch
cmvefiäfrrcfcrt fortgf/t. "Ore Zione Aröercs/osigÄreft, erte raserte Ang/erc/rung cter
sozialen Sicherung an das westdeutsche System, der Bedarf an Infrastruktur-
investitionen, die Subventionstätigkeit der Treuhandanstalt, Umweltlasten und
nicht zuletzt die geringe Steuerkraft in den neuen Bundesländern können be-
wirken, daß die jährlichen Transfers von öffentlichen Mitteln (einschließlich
der Leistungen der Sozialversicherung) vorläufig nicht abnehmen, ja eher
noch steigen werden".'"' Die hohen Steigerungsraten der Geld- und Reallöhne
im Zusammenhang mit der Auflösung der DDR hat inzwischen einen massi-
ven Einbruch von Produktion und Beschäftigung hervorgerufen. Wegen der
aggressiven Lohnpolitik der Gewerkschaften hielt der Beirat es 1991 für nicht
verantwortbar. Lohnsubventionen als Förderungsmittel zu befürworten. Denn
die Vcrwcrtungsmöglichkciten des vorhandenen alten Sachkapitals erschien
dem Beirat nur noch als Standort für völlig neue Investitionen vertretbar. Die
Anpassung an neue zukunftsträchtige Investitionen hielt er daher für vor-
dringlich."'

Die Vorschläge der Gewerkschaften, zur Überwindung der wirtschaftlichen
Probleme der Krisenbetriebe "das Instrument selektiver Lohnkostenzuschüsse

" Der Verfasser hat diese Erfahrungen in den Jahren 1992 und 1993 im Kreis Röbel/Müritz ge-
macht.

" Hier/u s ,W<5//er. H. (1989), Exkurs, in: //ompe, P. S. 34; ebenso PfleiJew, O. (1989). Bedin-
gungen des Erfolges, in: //nwpe, P . S 30.

"* In: Hundesanzeiger v. 17.8.1991. Nr 153. Jg. 43. S 1. "" ' - " ,,

" Wie Ann,. 85. S. 6. . , , _ . , ..„ , ^ ^ , .„ „, .„ ^ ^ t ^ ' J ^ - ^ ^ L ^
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und -Subventionen" einzusetzen, wurden als unzweckmäßig zurückgewiesen.
Die von dieser Seite angeregte komplizierte Differenzierung einer Finanzhilfe
nach Branchen. Betrieben und Beschäftigungsgruppen mit aufwendiger Erar-
beitung von Voraussetzungen vermittels eines erst noch festzulegenden "Kri-
terienkataloges" zur Berücksichtigung der Unternehmcnskonzeptc und Pro-
duktionsprogramme bei Nachweis von Stückkosten, marktüblichen Wettbe-
werbspreisen und Weilerbcschäftigungsgarantic für die Belegschaft nach Be-
endigung der Lohnsubventionen, konnte als Relikt aus der abgewirtschafteten
zentralen Planwirtschaft nicht als empfehlenswert erscheinen."" Der Vorschlag
der Gewerkschaften, "die Lohnsubventionen sollten zeitlich befristet und de-
gressiv ausgestaltet sein, konnte nicht als Problemlösung überzeugen, da die
Notwendigkeit zu schmerzlichen Anpassungsvorgängen auf diese Weise nur
in die Zukunft verlagert, aber nicht vermieden, sondern eher beschwert wür-
de."

Lohnsubventionen würden das Beschäftigungsrisiko nach Auffassung des
Gremiums auf die Allgemeinheit abwälzen und auf diese Weise die notleiden-
de Differenz zwischen Arbeitskosten und erwirtschaftetem Ergebnis der Be-
schäftigten zementieren. Lohnsubventionen würden die Tarifparteien auch aus
ihrer beschäftigungspolitischen Verantwortung entlassen und den Zwang
beseitigen, eine falsche Lohnpolitik wieder zu verlassen. Der Versuch der Ge-
werkschaften, durch hohe, an das Westniveau angepaßte Lohnforderungen
produktivitätssteigernde Investitionen politisch zu erzwingen, ist nach Auffas-
sung des Beirats ohne nachhaltige Schäden für die Gemeinschaft nicht zu
verwirklichen.^

Zwar sei, so meinte das Gremium, eine "sozialverträgliche Abfederung" der
Krise bei Schonung der unmittelbar Betroffenen notwendig, im übrigen sollte
diesen aber durch zeitweilige Mitarbeit an den vielen erkennbaren erforderli-
chen Arbeiten in den neuen Ländern in Beschäftigungsgesellschaften aus
öffentlichen Mitteln der Übergang in neue sinnvolle Tätigkeiten für den Markt
erleichtert werden. ,

Der Wissenschaftliche Beirat betonte im übrigen im Juli 1991. daß das
mittlerweile vorhandene umfangreiche Förderungsprogramm zur Umstruktu-

" Wie Anm. 85, S. 8. •>» LU' i a K ,££. £> fi-

" Wie Anm. 85, S. 8.

Die Gewerkschaften forderten die Einführung "selektiver lx>hnkostenzuschüsse bzw. -Subven-
tionen", ... "die nach Branchen, Betrieben und Beschäftigungsgruppen differenziert für begrenzte £eit
gezahlt werden", s. hierzu Aft/mer, M. (Hrsg.) (1993). Gewerkschafts-Jahrbuch 1993. Daten - Fakten -
Analysen, Köln. S. 193. Die Bundesregierung lehnte diesen Vorschlag ab. da er "die Tarifparteien aus
ihrer beschäfligungspolitischen Verantwortung entlassen" würde, s. Bundesanzeiger (wie Anm. 85),
& 8

I I *
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rierung der östlichen Wirtschaft, das staatliche Hilfe durch Steuervergünsti-
gungen von weit mehr als der Hälfte der jeweiligen Investition vorsieht, auf
einem Niveau angesiedelt wurde, das sinnvollerweise nicht mehr steigerungs-
fähig sei. Die wichtige Aufgabe, die erforderlichen Anpassungsprozesse
durchzusetzen, müsse nunmehr dem Zwang überlassen bleiben, der von den
Märkten ausgehe." . <

Damit liegt die Strategie für die Erreichung eines Wirtschaftsaufschwungs
im Osten fest: die Anpassungsvorgänge müssen vom Wettbewerb der Markt-
wirtschaft erzwungen werden. Die lenkenden Eingriffe des Staates sollen auf
Stärkung der Autorität der Marktkräfte vermittels verbilligter Kredite, einma-
ligen Investitionszuschüssen und Investitionszulagen und auf Steuerbegünsti-
gungen für Investoren beschränkt werden. Dieser Art steuernde Interventionen
halten sich bereits bei dem Wiederaufbau der Bundesrepublik und insbesonde-
re Berlins bewährt. Wegen ihres formeil marktkonformen Charakters war
ihnen eine tragende Rolle zugekommen. Darüber hinaus belassen sie ein
Höchstmaß marktwirtschaftlicher Kontrollen als verbindlich. Eine andere
Strategie ist bei Berücksichtigung der politischen Vorgegebenheiten - etwa
durch Einfuhrung hoher offener Subventionen - auch nicht recht erkennbar,
sofern eine marktwirtschaftliche Ordnung angestrebt wird. , •,, ,| ,.^j ^„-,,.,

Die zu erwartenden sozialen Konsequenzen dieser Strategie, die vorerst als
nachrangig beurteilt werden mögen, werden unsere Aufmerksamkeit noch in
Anspruch nehmen müssen.

Â  Set/er/jcAe Fer/w.s/zuH'e/.yHngs,ge.se//.scAq/?en

. Kow der Sfdrfcimg der WettÄewerA.y/äA/g&e/i rwr remen
F/no/iz/erw/jg^/i/T/e dwrcA £mja/2 der £mitomAMe«5/e«er "' '*"

a/s /n^n//wen/ der W ' t e Ä / f c / f t ' £

Bereits in dem ersten Einkommensteuergesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land vom 29. April 1950 waren nichtfiskalischen wirtschaftspolitischen Zwek-
ken dienende Steuervergünstigungen in die Bestimmungen über Abschreibun-
gen (§§ 7 a bis 7 e EStG) bzw. bei den Sonderausgaben (§ 10 Abs. 1 Ziff. 3
EStG) und in den Tarifvorschriften (§ 32 a EStG) integriert. Diese in die

Wie Anm 85. S. 9. Der Beirat hielt fest, daß gesetzliche Hilfen vorgesehen sind, die bis zur
der vorgenommenen Investition betragen. Sinnvoller Weise konnten sie nicht mehr erhöht

werden Tatsachlich bestehen die Hilfen aus Investitionszulagen. Investitionszuschüssen und den
Sollderabschreibungen des FördG. Diese letztere Position stellt den wichtigsten Bestandteil der Förde-
rung dar.
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Ermittlungsvorschriften des letzten gültigen Reichscinkommensteucrgesetzes
vom 27. Februar 1939 eingefugten Steuervergünstigungen hatte bereits die
"Militärregierung Deutschland" als Besatzungsmacht in dem von ihr für das
"Vereinigte Wirtschaftsgebiet" erlassenen Einkommensteuergesetz vom 20
April 1949 vorgesehen. Die alten Bestimmungen des letztlich aus dem Jahr
1925 stammenden Gesetzes waren nur übernommen, angepaßt und weiter
ausgebaut worden.'' Im übrigen bedurften im Jahr 1950 vorerst noch Ände-
rungen von dem von der Militärregierung Deutschland auf Grundlage des
Gesetzes Nr. 64 vom 20. Juni 1946 im Zusammenhang mit der Währungsre-
form für das "Vereinigte Wirtschaftsgebiet" erlassenen EStG vom 22 Juni
1948 in der Fassung vom 20. April 1949 noch der ausdrücklichen Genehmi-
gung durch die "Alliierte Hohe Kommission". Diese wollte die "innere finan-
zielle Stabilität" bei Verringerung ausländischer Hilfe für die Zukunft schnell
sichergestellt wissen und verwarf daher am 21. April 1950 das ihr vom Deut-
schen Bundestag am 30. Mär/ 1950 zur Genehmigung zugeleitete "Gesetz zur
Änderung des Einkommensteuergesetzes" vom 20. April 1949 nach reiflicher
Prüfung" .»!i.v^;t.j,;_:,,. ,;„:,.: - r

Die Steuervergünstigungen erschienen der Alliierten Hohen Kommission
nach wie vor zweckmäßig. Sie widersetzte sich nur den vorgesehenen pauscha-
len Tarifsenkungen in dem vom Deutschen Bundestag beschlossenen Entwurf.

Der Gesetzgeber suchte auf diese Weise dann weiterhin - und ab 1953 in
völliger Souveränität - die Selbstfinanzierung der zum Aufbau und zur Erhal-
tung ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu erheblichen Investitionen gezwungenen
Unternehmen zu stärken. Vor allem sollte es den Unternehmen erleichtert
werden, die infolge der Währungsumstellung den Anforderungen nicht mehr
genügende Kapitalstruktur den Erfordernissen der Wettbewerbswirtschaft
anzupassen.'''

Der Gewinn als Bestandteil der Einkünfte, deren Summe den Ausgangsbe-
trag für die Ermittlung des steuerbaren Einkommens darstellt, wurde auf diese
Weise normabweichend für den Fall bestimmter im Sachverhalt vorliegender

* § 1 des EStG v. 20.4.1949 lautet: "Das Einkommensteuergesetz vom 27.2.1939 (RGBI. I S.
297) in der Fassung des Artikels I des Anhanges zum Gesetz Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von
Steuern vom 22. Juni 1948 wird wie folgt geändert: ..." . Nachfolgend wurden u. a. §§ 7 a bis 7 e neu
eingefügt, s. Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Nr. 15 v. 25.5.1949, S.
69.

/fir Deur.se/itoK/. DerÄof: Schreiben vom 21.4.1950, in: Deutscher
Bundestag, 1. Wahlperiode 1949, Drs. 854, S. 2.

" Drei/3/g, W. (1984), S. 193. S. 195;Mu*cAe/</, J. (1986), S. 42, S. 47, Verhandlungen des Deut-
schen Bundestages, 1. Wahlperiode 1949. Stenographische Berichte, Bd. 2, von der 26. Sitzung am
11.1.1950 bis zur 47. Sitzung am 16.3.1950. Verhandlung v. 24.2.1950. S. 1401.
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TatbestandsmerkmaJe verfälscht: Denn nach dem tragenden Grundgedanken
des Gesetzes sollte eigentlich das nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen
ermittelte periodengerechte Ergebnis der Rechnungslegung jeweils Grundlage
filr die Feststellung der Leistungsfähigkeit sein und damit die Bemessungs-
grundlage für die Besteuerung bestimmen. Nach dieser Vorstellung sind Ab-
schreibungen nur nach Verteilung des Anschaffungs- bzw. Herstellungsauf-
wands eines Wirtschaftsgutes auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, also
zeitanteilig, berücksichtigungsfähig. Bei dem Ansatz zusätzlicher Abzüge als
Sonderausgaben, die in Wirklichkeit Gewinnbestandteile betrafen, verhielt es
sich ähnlich. Bei dem Ansatz von Sonderausgaben hätten nur sozial indizierte,
enumerativ aufgeführte Positionen Berücksichtigung finden dürfen. Zur Stär-
kung der Wirtschaftskraft durch die steuerfreie Bildung von Eigenkapital
zwecks Verbesserung der Kapitalstruktur der Unternehmungen durften jedoch
bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen ausnahmsweise Teile des Gewinns
als Sonderausgaben der Besteuerung vorenthalten bleiben. <+.,•..-.„,. J ,-

'' Dieser einmal eingeschlagene Weg - vorerst eingeführt, um den notleiden-
den Unternehmen angesichts der Kriegsfolgen und der Währungsreform durch
steuerliche, versteckte Subventionen den Wiederaufbau unter internationalem
Wettbewerbsdruck zu erleichtern - wurde später beibehalten und für andere
Zwecke immer weiter ausgebaut. Die Beeinflussung der Investitionsentschei-
dungen privater Unternehmen erfolgte fortan durch steuerliche Maßnahmen
zur Verbesserung der Kapitalstruktur, der Rentabilität und der Liquidität. Als
Mittel hierzu dienten bald nicht nur Sonderabschreibungen, sondern ebenso
die Steuerfreiheit bestimmter Zinseinnahmen, Bewertungsfreiheiten für aufge-
führte Wirtschaftsgütcr. die Bildung steuerfreier Rücklagen, die Übertragung
stiller Rücklagen auf andere Wirtschaftsgüter bei Vermeidung von Veräuße-
rungsgewinnen, die Einführung des steuerlichen Verlustrücktrages und die
Gewährung von Investitionszulagen und Zuschüssen aus öffentlichen Mitteln.
Durch jeweilige Veränderungen dieser Maßnahmen und durch die gelegentli-
che Einführung einer Investitionssteuer sowie von Konjunktur- und Stabili-
tätszuschlägen zur Einkommensteuer konnte bald durch Einflußnahme auf
unternehmerische Entscheidungen und Einwirkung auf Kaufkraft. Konsum-
und Sparneigung der privaten Haushalte ein steuerpolitisches Instrumentarium
geschaffen werden, das wirtschafts-, konjunktur- und darüber hinaus auch
gesellschaftspolitischen Zielen zu dienen vermochte. Es war vielseitig einsetz-
b a r "

- $ • • :

" Zur Rechtfertigung der "Steuern als Mittel der Wirtschaftspolitik" und zur Systematisierung der
Ziele und Zusammenstellung und S>*temalisierung der steuergesetzlichen Mittel s. a. H<5/i«, G.
(1975). S. 169. S. 176, S. 179. , . - - ; . - . . - . . . . ' , . -> .,.-,-•--.
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Die 1925 festgelegte Gesetzessystematik in der Interpretation, die ihr von
Johannes Popitz und Enno Becker mitgegeben worden war. stand einer ent-
sprechenden Anwendung nicht entgegen. Einzelbestimmungcn. die aus dem
am Reinvermögenszugangsprinzip orientierten sächsischen EStG 1874/78
übernommen worden waren, wie § 48 EStG. wurden bald als nicht integrier-
barer Fremdkörper empfunden und schließlich getilgt.

Die in der Nachkriegszeit herrschende Kapitalknappheit zwang Handel und
Produktion vorerst zur Selbstfinanzierung über die Preise, solange die Lei-
stungsfähigkeit des Kapitalmarktes der größte Engpaß für erforderliche Fi-
nanzierungen war. Die Börse als wichtigstes Finanzierungsinstnimcnt einer
marktwirtschaftlichen Ordnung fand erst viel später ihre Rolle als größte
Kapitalsammelstclie. "Die Selbstfinanzierung ist in den ersten Jahren nach
1948 das Kernproblem der betrieblichen Kapitalbeschaffung geworden", hielt
Mellerowicz noch 1958 fest.*" Die Steuergesetzgebung hat sich auf diesen
Umstand durch geeignete Förderungsmaßnahmen eingestellt.

Bereits 1958 entwickelten sich dadurch zusätzlich zur Börse bis dahin unbe-
kannte Formen der Finanzierung des Wiederaufbaus durch sogenannte
"Immobilien-Investmentgesellschaften". Diese hatten zumeist die Rechtsform
von Kommanditgesellschaften, die zur Durchführung jeweils größerer Investi-
tionsprojekte gegründet wurden, wobei das risikobehaftete Eigenkapital von
einer Vielzahl kleiner und mittlerer Sparer als Kommanditeinlage eingebracht
wurde. Je nach der Satzung der Gesellschaften wurde dann zumeist ein Bank-
institut als Treuhandkommandit is t in eingesetzt ."

Diese als Personengesellschaften organisierten Unternehmen kamen auch
vielen Wünschen eines nach sicherer Anlage der Ersparnisse suchenden breit
gestreuten Publikums mit höherem Einkommen entgegen. Als wichtigste Vor-
teile dieser Gesellschaften beurteilte man, daß "••''-' •'-'

1. die Zertifikatinhaber Miteigentümer der errichteten oder erworbenen Lie-
genschaften wurden und der Wert des Anteils somit vor inflationärer Entwick-
lung gesichert zu sein schien,

2. die Beteiligung in fast beliebig kleine Anteile gespurtet werden konnte,

3. die Zeichner an den Steuervergünstigungen teilhatten, wobei durch den
Fremdmitteleinsatz der Gesellschaft infolge der Hebelwirkung eine günstige
Rentabilität des gezeichneten Kapitaleinsatzes zugesagt werden konnte, , ->j

* A/e//erowicz, K. (1958), Die Problematik der Industriefinanzierung, in: Zeitschr. f. d. gesamte
Kreditwesen, S. 122.

" A/eWerowcz, K. (1963), S. 179, S. 184. ' , ..'
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4. die Haftung auf den Zeichnungsbetrag beschränkt war und nicht zuletzt ,.;<

5. eine angesehene Bank als Treuhandkommanditistin tätig wurde.** # '

Die mangelhafte Fungibilität der Anteile stand selten im Vordergrund der
Überlegungen. Daß die für die Beteiligten an dieser Art neu entstandener
Publikumsgesellschaften ausgegebenen Zeichnungsscheine oder Zertifikate
keinerlei Wertpapiercharakter verbrieften, wurde nie recht verstanden und
spielte in Beratungsgesprächen nur eine untergeordnete Rolle."

Bereits 1963 sah Konrad Mellerowicz als Folge dieses neuartigen Finanzie-
rungsweges die allmähliche Entstehung eines Nebenkapitalmarktes für die
beschriebenen inflationsgesicherten Beteiligungsrechte voraus. Da/u ist es
dann, trotz der sehr verschiedenartigen Ausstattung der einzelnen Beteili-
gungsrechtc und deren nicht gegebener Vertretbarkeit, auch gekommen. Vor
allem sah Mellerowicz das wachsende Interesse an dieser Art Kapitalanlage
mit Erhöhung der Einkommcnstcucrprogression wegen der Bedeutung der
Steuervergünstigungen für die Inhaber. " ^

Die fernere Entwicklung eines Nebenkapitalmarktes war eng verwoben mit
dem inhaltlichen Funktionswandel der Vergünstigungsvorschriften des Ein-
kommcnstcucrrcchts. Diese hatten ursprünglich dem Zweck gegolten, Investi-
tionen in förderungswürdigen Wirtschaftszweigen und in unterentwickelten
Gebieten zu begünstigen, um die Konkurrenzfähigkeit der Betriebe zu verbes-
sern. Dabei war vornehmlich auf bereits bestehende Unternehmen abgestellt
worden, die durch Verbesserung von Anlagevermögen und Kapitalstruktur
widerstandsfähiger gemacht werden sollten.

Dann entdeckte man zur Mitte der 60er Jahre die Möglichkeit, die Weiter-
gabc der Steuervergünstigungen an die Zeichner von Beteiligungsrechten an
Pcrsonengesellschaften vermittels Zuordnung der einheitlich festgestellten
steuerlichen Verluste als werbewirksames Argument allgemein für die Be-
schaffung von Eigcnkapital bei Neugründungen zu verwenden So waren
schon die erwähnten "Immobilicn-Investmentgesellschaften" zur Beschaffung
von Risikokapital verfahren. Neugründungen wurden bald auf gewerbliche
Vorhaben ausgedehnt und schließlich machten später sogar Gemeinden von

* Ähnliche PrioriUten bei WeWerowicz, K. (1963), S. 180. " • -?

Sofern die Initiatoren den Inhabern der .Anteilsrechte Urkunden Ober ihre Beteiligung ausgeben,
handelt es sich bei denselben, sofern sie überhaupt Wertpapiercharakter haben, um Rcktapapiere. also
Beweisurkunden. Kine große Initiatorfirma im Kölner Raum verwaltet heute allein Anteilsrechtc in
Höhe von über X Mrd DM Kür eine bekannte große Berliner Firma kommt die gleiche Größenord-
nung infrage. Eine Hochrechnung ergibt, daß ein großer Teil des Volksvcrmögens inzwischen aus
Anleilsrechtcn an geschlossenen Fonds besteht, bs zeigt sich ein öffentliches Bedürfnis, den Handel mit
diesen Rechten institutionell nach Wettbewerhsgesichtspunkten zu regeln, s hierzu Cash. Mai 1995.
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den Steuervergünstigungen fur notwendige Investitionen in großem Umfang
Gebrauch. Sie übertrugen Bau und Finanzierung städtischer Einrichtungen auf
zu diesem Zweck gegründete private Investmentgesellschaften, die rechtlich
auf die öffentlichen Bedürfnisse zugeschnitten waren."*'

Die Vorgehensweise erfaßte nun alle Branchen Die investitionsförderndc
Wirkung der steuerbegünstigenden Vorschriften des EStG blieb bei diesem
Funktionswandel erhalten. Man wird sogar festhalten können, daß die Investi-
tionstätigkeit sich weiterhin positiv fortentwickelte Die Unterstützung durch
das Gesetz verlagerte sich jedoch von der Stärkung der Wettbewerbskraft be-
stehender Unternehmungen auf Subventionen für neue Zeichner von Risiko-
kapital, also auf die Finanzierung neuer Unternehmen.

Es bildete sich allmählich ein verwirrender, unkontrollierter, stetig wach-
sender, vorhergesehener Nebenkapital markt heraus, der von der Werbung in
den Tageszeitungen, von einem neu entstandenen Berufsstand der Anlagcbcra-
ter. in Rechtsanwalts-, Steuerberater- und Wirtschaftsprüferpraxen sowie in
gezielten Aktionen von Promotern geschlossener Anlagefonds verschiedenster
Branchen und Aktionen auf dem Postweg für ein breites, besser verdienendes
Publikum versehen wurde. Bereits in den Jahren von 1970 bis etwa 1980 wur-
den auf diesem Nebenkapitalmarkt höhere Ersparnisse als Risikokapital in-
vestiert, als an den Aktienbörsen durch Neuemissionen.""

Betreiber von Investitionsvorhaben verschiedenster Art und Größenordnung
suchten diese durch Bildung geschlossener Fonds in Form von Kommanditge-
sellschaften, Gesellschaften bürgerlichen Rechts, stillen Gesellschaften, einer
AG & Co., einer GmbH & Co. oder sogar doppelstöckiger Konstruktionen
voranzutreiben. Geworben wurde jeweils mit Verlustzuweisungen, die mög-
lichst zeitnah nach der Gründung eine teilweise, eine vollständige oder sogar
eine Überdeckung des Zeichnungs- und zugleich Haftungsbetrages aus Steuer-
ersparnissen versprachen.

Bei den so entstandenen Fondsgesellschaften handelte es sich um Rechts-
gebilde, die als Publikumsgesellschaften bezeichnet werden müssen und die
jedenfalls einer Aktiengesellschaft ähnlicher waren als einer Personengesell-
schaft, in der im Gegensatz zu juristischen Personen der Unternehmer oder die

™° Die Entwicklung begann bereits zu Ende der 60er Jahre, nachdem die Gesetzgebung entspre-
chende Steuervergünstigungen im "Städtebauförderungsgesetz" vorsah. Sogar gutsituierte Gemeinden,
wie z. B. die Stadt Leverkusen, machten von den Möglichkeiten Gebrauch, s. hierzu FAZ v.
28.12.1971, S. 13; Monatsbericht Deutsche Bundesbank, Januar 1975; Fr/ec/emami. J.: Abschreiben
im Rathaus, in: Die Zeit v. 9.1.1976, S. 17; Cash, Mai 1995, S. 124.

"" FAZ v. 28.12.1971. S. 13: "Mehr Kommanditanteile als Aktien abgesetzt". Nach einer Schät-
zung waren bereits um 1970 allein in sechs Jahren Ober 20 Mrd DM Kommanditanteile von Publi-
kums-Gesellschaften gezeichnet worden, s. Zyfto/i, A. (1973), S. 422; FAZ v. 5.4.1973, S. 13.



282 J. Konsequenzen für die neuen Bundesländer

Mitunternehmer oder die nach Steuerrecht bzw. bürgerlichem Recht beteilig-
ten Gesellschafter mit "ihrem" Betrieb steuerrechüich als unternehmerische
Einheit zu beurteilen sind. Zumeist handelte es sich um Gesellschaften mit
einer GmbH als haftendem Komplementär und einer großen Zahl auf die ge-
zeichnete Einlage beschränkt haftender Kommanditisten. Die Stärkung der
Eigenmittel der Anteilszeichner durch Steuerersparnisse war zwar als Anreiz
zur Zeichnung und Hergabe von Mitteln als Eigenkapital geeignet, die Kapi-
talstruktur der neu gegründeten Fondsgesellschaft konnte davon jedoch unbe-
rührt bleiben, da der Einheit von Betrieb und Unternehmer die hohe Zahl
Beteiligter und die Satzungsbestimmungen entgegenstanden. Nach Gründung
bestand zwischen Verlustzuweisungen und Leistungsfähigkeit des Betriebes
keine Verbindung mehr.'°* Mehr noch: Das Interesse der Zeichner stand nur
in unmittelbarem Zusammenhang mit der zugesagten Verlustzuweisung und
damit wegen der mehrfach bereits erwähnten sogenannten "Hebelwirkung"
mit einem hohen Einsatz von Darlehensmitteln und einer geringen Ausstat-
tung der Neugründung mit haftendem Eigenkapital.""

Die ursprünglich nach der Währungsreform im Jahr 1949 zur Verbesserung
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit durch Entspannung der Kapitalstruk-
tur und Erleichterung der Liquiditätsverhältnisse in das Einkommensteuer-
recht eingestellten Vergünstigungen erhielten zur Mitte der 60er Jahre auf
diese Weise die neuartige Funktion, jeweils nur als Anreiz für die Aufbrin-
gung des Mindestbetrages für das erforderliche Eigenkapital bei Neugründung
geschlossener Anlagefonds zu dienen. Die gesetzlich gewährte Steuervergün-
stigung wurde im Grunde zweckentfremdet.

1 •; 1 1 . - . . - : ' .

Bereits 1964 sorgte der Bau des "Europa Center" an der Berliner Gedächt-
niskirchc als in den Medien breit erörtertes schulemachendes Beispiel für
diese neuartige Anschubfinanzierung von Projekten aller Größenordnungen
auf Kosten des Fiskus bei gleichzeitiger Entstehung dessen, was im "Handels-
blatt" als "Steuergewinne" bezeichnet wurde.'** Diese erreichten für die Zeich-
ner, wie der Leser erfuhr, in kürzester Frist Steuerersparnisse und Gewinne,
die sogar ein Vielfaches des eingesetzten Zeichnungsbetrages ausmachten.

'" Hierzu s : Zyfrcm. A. (1973). S. 418. hier S. 421. Zyfcon spricht von einer Perversion der handels-
rechtlich vorgesehenen Gestaltungsform. ,,., , . . ,̂. .._ . , ..

"" Hierzu s Anlage 9 und Anlage 11.

'** flößt«. P. (1973). S. 27. Sieht man vom sozialkritischen Gehabe des Titels und den fragwürdi-
gen Bewertungen ab. so enthalt er viele richtige und nachprüfbare Informationen. Daß zum Wieder-
aufbau Berlins angesichts der politischen l'nsicherheiten hohe steuerliche .Anreize gewahrt werden
mußten, war gewiß unvermeidlich. Daß die Allgemeinheit von den Auswirkungen profitiert hat. dürfte
heute ohne Zweifel feststehen, s Handelsblatt v 27.9.1978, Nr. 180, S 9, s a. Wirtschaftswoche v.
23.9.1972. S. 90. ... . , „
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Obendrein war in dem genannten und in vielen anderen Fällen die Zeichnung
völlig risikolos, da eine öffentlich-rechtliche Verbürgung für die eingesetzten
Darlehen aus ERP-Mitteln vorlag. Freilich darf man bei Beurteilung dieses
und vergleichbarer Fälle die das Investitionsklima in Berlin in den 60er Jahre
belastenden Auswirkungen des "kalten Krieges" nicht übersehen. Der Um-
stand, daß der Anreiz zu einer Beteiligung an einem geschlossenen Anlage-
fonds von dem vom zuständigen Betriebsstättenfinanzamt zu erteilenden Be-
scheid über die Verlustbctciligung abhängig ist. zeigt die Pcrvcrticrung des
ursprünglich vorgesehenen Wirkungszusammenhanges auf: Je höher die zuge-
sagte Verlustzuweisung und je höher die Steuerprogression des Zeichners,
desto stärker ist die Motivation zur Zeichnung eines Anteils. Sogar eine gege-
benenfalls unsolide Finanzierung wurde mithin aus Stcucrmitteln belohnt

Ja sogar ein eingeplanter Konkurs der Bcteiligungsgcscllschaft infolge un-
seriöser Finanzierung, unwirtschaftlicher Geschäftsführung oder gar vorlie-
gender Betrugsabsicht vermochte lange Zeit hindurch an diesem Zusammen-
hang nichts zu ändern."* Eine intensive Prüfung des Projektes durch den
Zeichner war mithin nachrangig. Eine eventuell aus Steuerersparnissen
rechtskräftig vereinnahmte Überdeckung der Zahllast konnte die Zeichnung
als solche endgültig sinnvoll erscheinen lassen.

Diese Verknüpfung ist es, die von Fachleuten später zynisch als Berliner
"Abschreibungswunder" oder gar als geheimnisvolles "Hexeneinmaleins"
bezeichnet wurde. "°* Es gibt wohl nur wenige Angehörige der steuerberaten-
den Berufe, die nicht gern gelegentlich in der Zeit zwischen 1970 und 1980
einwilligten, auf Kosten einer Trägergesellschaft kostenlos Berliner Abschrei-
bungsprojekte zu besichtigen und die während des dortigen Aufenthaltes mit
Ehepartner zu Lasten der Projekte im besten Hotel am Kurfürstendamm logier-
ten. Die Kosten für diese Berlin-Aufenthalte wurden von der Trägergesell-
schaft letztlich den Anteilszeichnern belastet, die dafür eine höhere Steuerre-
duktion erhielten.

Es ist verständlich, daß diese Vorgänge in einer breiten Öffentlichkeit zur
Kritik anregten. Dem Druck der öffentlichen Diskussion folgend setzte etwa
seit 1970 die Finanzverwaltung ohne langwierige gesetzliche Neuregelungen
Maßnahmen durch, die mißbräuchliche Auswüchse auszutrocknen vermoch-
ten."" Auch betrügerische Gründungen, mißbräuchliche Gestaltungen und
bisweilen bekanntgewordene unwirtschaftliche Geschäftsführungen trugen

105 ScAne/rfer, D. (1974), S. 405.

"* Srejfe/, H. (1972): Das Abschreibungs-Ärgemis, in: FAZ v. 10.2.1972.

"" Handelsblatt v. 27.9.1978, S. 9; Wirtschaftswoche Special 1979, Steuern, S. 93; /Tappe, H.
(1976), BB, S. 457; DB v. 21.3.1975, S. 518; DB v. 4.4.1980. S. 657; Lippj. W. (1977), in: BB, S. 5.
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dazu bei. Sie gaben Anlaß für Einschränkungen und Erschwerungen vieler
anfangs problemlos gegebener Möglichkeiten, das Steuerrecht zur Finanzie-
rung ideenreicher Konstruktionen in Anspruch zu nehmen. Die Zahl verun-
glückter Fälle oder mißbräuchlicher Inanspruchnahmen hielt sich jedoch in
Grenzen, auch wenn in den Medien oft andere Eindrücke erzeugt wurden
Dafür sorgten wohl die finanzierenden Banken, die ungern Verluste einfahren,
und das Kreditwesengesetz mit seinen strengen Vorschriften zur Kreditprü-
fung.

Erwähnenswert ist jedenfalls, daß allen schnellen Gesetzesänderungen der
Einfluß der begünstigten Gruppen mit höheren Einkommen, die "Steuern in
Vermögen umwandeln" wollten, entgegenstand. Dazu rechnete vor allem der
stattliche Kreis der sozialen Aufsteiger - besonders in den Medien -, die wegen
der von der Steuerprogression bestimmten unterschiedlichen Steuerentlastung
aus sozialen Gründen keine Bedenken anmeldeten, wenn z. B. eine allzu ge-
ringe Erhöhung der Kinderfreibeträge oder der Werbungskosten- bzw. Son-
derausgabcnpauschalc zur Diskussion stand.'"** Eine als soziale Maßnahme
begrüßte Anhebun^ der Slfiiejpro^ressJwj vermochte daa/? ffoeasp wien/g Wi-
derstand zu finden, da man sich bei der Umwandlung von Steuern in Vermö-
gen ohnehin schadlos halten konnte. Schließlich traf die zusätzliche Belastung
ohnehin nur die kleinen Steuerzahler, für die sich die Zeichnung von Anteilen
an Stcuersparmodellen nicht rechnet. Aber - wer vermag diese komplizierten
Zusammenhänge schon zu verstehen? . . „.., j ... ..: ».,, .> , ^

- i . i >•• D/Wn

Der Übergang zu einer marktwirtschaftlichen Ordnung hat in Ostdeutsch-
land Anpassungsprozesse eingeleitet, die teilweise mit den Schwierigkeiten
anderer liberalisierter osteuropäischer Länder vergleichbar sind, zu einem
großen Teil jedoch auf die viel glücklicheren Ausgangsbedingungen der neuen
Bundesländer zurückzuführen sind. Die DDR vermochte der zu den wohlha-
benden Ländern der westlichen Welt zugerechneten Bundesrepublik Dcutsch-

'°* Die fehlerhafte Darstellung und fragwürdige Bewertung steuerlicher Vorgänge in allen Medien
ist für das Gros der Steuerfachleute ein ständiges Ärgernis. Die überdurchschnittlich hohen Einkünfte
des Personals des Zweiten Deutschen Fernsehens wurden vom Ljuidesrechnungshof Rheinland-Pfalz in
dem Prüfungsbericht für die Jahre 1990 bis 1992 besonders beanstandet, s hierzu Bild am Sonntag v.
28.11.1993. S. 14. und Bild am Sonntag v. 23 10 1994. S 22
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land beizutreten. Diese gewährt den betroffenen Bürgern immense wirtschaft-
liche Erleichterungen Sie hat aber zugleich neuartige, in vergleichbaren Län-
dern unbekannte Anpassungsschwierigkeiten geschaffen. .*

Der Versuch, im Beitrittsgebiet einen sich selbst tragenden wirtschaftlichen
Aufschwung, vergleichbar mit der Entwicklung der Bundesrepublik nach
1948, in Gang zu setzen, ist bisher entgegen vielen Hoffnungen und Voraus-
sagen nicht gelungen. Die inzwischen verstummte Euphorie hat eine Vielzahl
von Schwierigkeiten unterschätzt Es bedarf heute offensichtlich ungewöhnli-
cher "Strategien für den Aufschwung","" um die von einer marktwirtschaftli-
chen Ordnung üblicherweise bereitgehaltcncn empfindlichen Zwänge zu erset-
zen. Dabei hatte die Einführung der marktwirtschaftlichen Ordnung in der
Bundesrepublik nach 1949 als Muster für die Transformation der Planwirt-
schaft der DDR gedient. Für die Währungsunion wurde die Wahrungsrcform
vom 20. Juni 1948 als Blaupause verwendet."" Die noch von der Regierung
der DDR gegründete Trcuhandanstalt erhielt den Auftrag, durch eine zügige
Privatisierung und die Schaffung wettbewerbsfähiger Unternchmcnscinhcitcn
die Voraussetzungen für das notwendige Invcstitionsklima zu schaffen. Die
nur langsam voranschreitende Privatisierung der Produktionsmittel und das
vorhandene Defizit an Ausbildung vermögen allein die feststellbar erheblichen
Rückschläge im Transformationsprozeß jedoch nicht zu erklären. Im Unter-
schied zu den Abläufen nach 1949 kommt den Lohnvorgängen im Beitritts-
gebiet eine wichtige, bisher stark unterschätzte Bedeutung zu. Im Verteilungs-
kampf um das Sozialprodukt haben die Vertreter der Arbeitnehmer - anders,
als dies in den anderen Ländern des früheren Ostblocks möglich war - die
Löhne in den an der Spitze der Produktivität im Weltvergleich stehenden alten
Bundesländern als Bezugsgröße für die Löhne in den neuen Bundesländern
eingeführt. Sie suchten eine schnelle Anpassung der Lohnverhältnisse an den
Westen, obgleich die Arbeitsproduktivität nur rund 50% derjenigen der Be-
zugsländer erreicht.'" ^ „ . , , . , . . , . . , , . , ,

Als Argument diente ihnen die ernste Gefahr der Abwanderung von Fach-
kräften in den Westen und die Notwendigkeit, auf diese Weise hohe Investi-
tionen im Osten politisch ohne Lohnreduktionen zu erzwingen, um vermittels
der entstehenden größeren Arbeitsproduktivität Löhne und Arbeitsintensität
auf höherer Basis in Einklang zu bringen."* An früherer Stelle sind wir auf
diese Probleme eingegangen.

'"* Sirm,G./Smn, H.W. (1993), S. 179.

"° A/<5//er, H. (1948), S. 58; tf<5u.ser, K. (1993), S. 4.

'" Sirni, G./Sinn, H. W. (1993), S. 23.

"' ATirtner. M. (1993), S. 191.
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Der Wissenschaftliche Beirat bei dem Bundeswirtschaftsministerium hat am
15. Juli 1991 überzeugend darauf hingewiesen, daß dieser Weg zu keiner
befriedigenden Lösung führen kann. Er hat auf die hohen steuerlichen Ver-
günstigungen und die weiteren offenen Subventionen als wesentliche Förde-
rungsmaßnahmen aufmerksam gemacht, die Investoren in den neuen Bundes-
ländern gesetzlich zustehen und deren Höhe nicht mehr steigerungsfähig er-
scheint. Staatliche Lohnsubventionen lehnte der Beirat mit guten Gründen
ab ." '

Nach den Ausführungen des Beirates kommt den steuerlichen Vergünsti-
gungen in Form von Sonderabschreibungen, Investitionszulagen und -Zu-
schüssen, verbilligten Krediten und Eigenkapitalhilfen die tragende Rolle bei
dem Transformationsprozeß zu."* ^fe-«?v^£tß ,t*f*'i• djira 4iitii;

Wie ist nun der wiederum nach dem Muster des Wirtschaftsaufschwungs
nach 1949 in den alten Bundesländern erfolgende, durch nichtfiskalische Nor-
men des Einkommensteuerrechts verborgen bleibende Einsatz hoher Subven-
tionen zur Ingangsetzung eines sich selbst tragenden Wirtschaftsaufschwungs
in den neuen Ländern zu beurteilen? —

Tatsächlich haben sich verschiedene große Kapitalgesellschaften - zumeist
ohne nennenswerten Erfolg - durch Investitionen in den neuen Bundesländern
angesiedelt. Die zum Teil erheblichen Anlaufverluste der dortigen Tochterun-
ternehmen können mit den Gewinnen der Mutterunternehmen saldiert werden.
Gleiches gilt für Personcngesellschaften, die von den Sonderabschreibungs-
möglichkeiten bei Investitionen in den neuen Ländern Gebrauch machen. Auf
diese Weise sind die Anlaufverluste - insbesondere auch durch Rückstellungen
nach dem DDR-Investitionsgesetz vom 26. Juni 1990"' - leichter zu verkraf-
ten, da sie vor- und rücktragbar mit Gewinnen saldierbar sind. Unternehmer
und Privatleute aus den neuen Ländern sind jedoch zumeist vorläufig und für
die nähere Zukunft ohne höhere steuerbare Einkünfte, die bei Investitionen mit
Sonderabschreibungen saldiert werden können. Ihr Beitrag zum Wirtschafts-
aufschwung bleibt ohne den großen Anreiz, der den Gebietsfremden Entschei-
dungen erleichtert. Sie sind allein auf Investitionszuschüsse und -Zulagen,
Eigenkapitalhilfen und verbilligte Darlehensmittel angewiesen. Hier verbirgt
sich ein gesellschaftspolitisches Problem, auf das wir noch zurückkommen
werden.

'" Siehe Anmerkungen 86 bis 89.

'" Siehe Anmerkung 90.

'" BStBI 19901, S 1143.
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In dieser Situation mag man eine wichtige Hilfe dann erblicken, zur Schaf-
fung einer geeigneten Infrastruktur in den neuen Ländern die Erfahrungen mit
dem Einsatz von Abschreibungsgesellschaften in der Bundesrepublik in den
frühen 70er Jahren zu Rate zu ziehen. Wie wir noch sehen werden, vermoch-
ten diese durch Aufforderung zur Zeichnung von Beteiligungen an Verlustzu-
weisungsgesellschaften große Mengen von Risikokapital in Verwendungen zu
lenken, die Investitionslücken zu schließen erlaubten.

Durch Gründung geschlossener Fonds zur Durchführung konkreter Projekte
können Mangel der Entwicklung durch die Finanzierung von Gewerbe- und
Einkaufszentren, Wohnanlagen, Betriebseinrichtungen, Stadtentwicklungen,
Versorgungseinrichtungen. Kraftwerksanlagcn. Kläranlagen. Tnnkwasscrauf-
bereitungsvornchtungen. Heizkraftwerke. Bürohäuser für Behörden etc besei-
tigt werden."' Heute kommen vergleichbare Gründungen und deren Förde-
rung einer "Strategie für den Aufschwung" entgegen, nämlich durch Verbesse-
rungen der Infrastruktur und insbesondere der Ausstattung der Arbeitsplätze
im Beitrittsgebict zum notwendigen Anstieg der Arbeitsproduktivität beizutra-
gen und so die durch überhöhte Löhne entstandenen Differenzen zu lindern.
Mag es auch sein, daß von einem marktwirtschaftlichen Gesichtspunkt aus
erhebliche Bedenken gegen dieser Art versteckter Subventionen sprechen und
daß erhebliche gesellschaftspolitische Zweifel an deren Zweckmäßigkeit un-
ausräumbar sind: unmittelbare Eingriffe in das Regelungsgefüge des Marktes
entstehen jedenfalls nicht und dieser Art Investitionstätigkeit kommt der der-
zeitigen Strategie zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität als vordringliches
Ziel entgegen. Die Schaffung einer entsprechenden Anreizstruktur durch ge-
eignete Steuervergünstigungen kann zu einer wesentlichen Verkleinerung der
Scherenöffnung zwischen Produktivität und Lohnhöhe beitragen.

Bekannt gewordene Alternativen scheinen mit einer marktwirtschaftlichen
Ordnung jedenfalls nicht kompatibel zu sein. Sie waren bisher erfolglos.

Tatsächlich entsteht zur Zeit wieder als Folge der neuen Bestimmungen des
Fördergebietsgesetzes ein reichhaltiges Angebot von Anteilen an geschlosse-
nen Fonds, die ein abgegrenztes Investitionsprojekt in den neuen Bundeslän-
dern betreiben. Steuerberatungspraxen werden hierfür wieder zunehmend mit
Prospektmaterial versehen. Die wirtschaftliche Belebung der Branche zeigt,
daß genügend Phantasie auf der Angebotsseite vorhanden ist. Die Diskussion
von Steuererhöhungen wird die Nachfrageseite beleben, denn der Wunsch,
Steuern zu sparen, scheint tatsächlich alle anderen Bedürfnisse zu übertreffen.

' " Hierzu s. Cash Nr. 3/Mai 1995. S. 124. Viele derartige geschlossene Fonds wurden inzwischen
begründet. Die Anlagen sind zum Teil bereits in Betrieb.
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Nun gibt es bezüglich der Bedeutung der Verlustzuweisungsgesellschaften
Erfahrungsberichte , die heute von großem Wert sein können:

Die nachfolgenden Ausführungen versuchen, aus der Tätigkeit der Ver-
lustzuweisungsgesellschaften in Berlin einige für unsere Erör te rungen wicht ig
erscheinende Erfahrungen vereinfachend herauszustel len.

Aus mehreren Gründen empfiehlt es sich, die Vorgänge um den Wiederauf-
bau des zerstörten Berl ins als Beispiel heranzuziehen: Einmal liegt für Berlin
zu dem Problemkreis eine abgeschlossene Untersuchung über einen längeren
Zei t raum vor, die die verschiedenen Aspekte der steuerlichen Förderung einer
kri t ischen, gut dokument ier ten Prüfung unterwirft. Dazu kommt , daß die
Steuervergünst igungen in Berlin besonders hoch waren.

Mit dem Änderungsgesetz zur Förderung der Wirtschaft von Berl in (West)
vom 25. März 1 9 5 9 ' " wurden, nachdem bereits seit 1952 50%ige Sonderab-
schreibungen vorgesehen waren, beliebig verschiebbare erhöhte Absetzungen
für Abnu tzung für best immte abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens in Höhe von 7 5 % eingeführt. Die Änderung des Berlinhilfegesetzes vom
19. Juli 1 9 6 8 " " hat dann noch zusätzl ich eine Abschreibungsmöglichkei t von
5 0 % für den freifinanzierten Wohnungsbau festgesetzt. Daneben wurden hohe
Invest i t ionszulagen normiert und viele Einzelhei ten, wie etwa die sehr wirk-
same steuerliche Behand lung von Vorschußzahlungen, großzügig g e r e g e l t . " '
Die Zinsen für die stets hohen Dar lehensschuldcn wurden dabei zumeist aus
öffentlichen Mitteln subventioniert und oft sogar zusätzl ich bankmäß ig ver-
bürgt , so daß keinerlei Risiko entstand. Daher fielen die sogenannten "Steuer-
gewi nnc" im Falle der Ze ichnung von Anteilen an Berl iner Projekten beson-
ders hoch aus. Die durch den "kalten Krieg" verursachten poli t ischen Unsi -
cherhei ten, der hohe Zers törungsgrad und die Berl iner Mauer rechtfertigten
dennoch die Zweckmäßigkei t der zugrundel iegenden poli t ischen Entschei -
dung. Ze ichnungen von Betei l igungen erfolgten wegen der beargwöhnten
Unsicherhei ten zu Beginn trotz der hohen in Aussicht gestel l ten Gewinne
jedoch erst e inmal nur schleppend. ••'••'••:»> *Hv, :

Auslöser e iner kri t ischen Erör terung der Investit ionen in Berlin betreffenden
Abschreibungsgesellschaften waren die bekanntgewordenen Vorgänge um ein
großes Berl iner Bauvorhaben des Jahres 1964 Die in den Medien hochgespiel-
ten "Geschäfte mit Berlin", die in kurzer Frist zu erhebl ichen steuerfreien

'" BGBI. 1 1959. S. 160.

'" BOBI 11968. S. 833.

'" Art. I. § 14 Abs. 4 Drittes Gesetz zur Änderung des Bcriinhilfegesetzesv. 19.7 1968. in: BGBI.
1. S 833. hier S 834.
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Gewinnen bei hohen steuerbaren Einkommen der Zeichner fuhren konnten,
haben seit Mitte der 60er Jahre fur ständige Kritik an dem Berlinhilfegesctz
bzw. dem späteren Berlinförderungsgesetz gesorgt.'"" Spektakuläre Konkurs-
falle Berliner Großprojekte, die von Verlustzuweisungsgcscllschaftcn betreut
worden waren, verstärkten die Entstehung einer Art "Makelthconc" der ge-
samten Branche. Diese gehet schon wegen des außergewöhnlich großen Uni-
fangs der Vorhaben schnell in den Medien in den Ruf. am Rande des gesetz-
lich Erlaubten zu operieren."'

Höchste politische Gremien mit Kompetenz zur Gcsct/csinitiativc ebenso,
wie Mitglieder von StrafVcrfolgungsbehördcn und selbst sachkundige Journa-
listen der Fachpresse prägten ein abwertendes Bild und sorgten für Mißtrauen.
Trotz des Eindrucks, der gelegentlich entstehen mußte, waren diese Bctcili-
gungsgesellschaAen aber in keiner Weise privilegiert. Sie üblen Tätigkeiten
aus, die jedem Bürger offenstanden und die auch in Anspruch genommen
wurden. Die meisten Zeichner von Beteiligungsrechten können sich aber nur
in verhältnismäßig kleinen Sparbeiträgen binden. Obendrein wollen sie ihr
Risiko streuen. Auch die aufgetretenen Behauptungen, Abschrcibungsgcscll-
schaften würden Kapital fehlleiten, sie stellten auf die Erzielung von Verlusten
und nicht Gewinne ab, sie dienten der Umgehung des Steuerrechts, sie liefen
marktwirtschaftlichen Prinzipien entgegen und ständen der Wirtschaftskrimi-
nalität nahe, können - wie wir noch am Beispiel Berlins sehen werden - in
dieser Allgemeinheit nicht behauptet werden.'"

Im übrigen mußten und müssen Abschreibungsgesellschaften zum Erhalt
der für ihre Investitionen erforderlichen hohen Fremdmittel den beleihenden
Banken nach dem Kreditwesengesetz die vorgeschriebenen und überprüfbaren
Unterlagen zur Ermittlung der Rentabilität vorlegen. Eine nicht überzeugende
Rechnungslegung wird eine Bank wegen des drohenden Verlustes und der
Regreßmöglichkeiten nicht honorieren.'" Die hochgespielten Konkursfalle in
Berlin betrafen zumeist mit öffentlich-rechtlichen Bürgschaften versehene

"° Böflte. P. (1973), S. 153. Die Darstellung in diesem Titel richtete sich gegen die unerwünschten
Auswirkungen der Steuerpräferenzen, die darin gesehen wurden, daß die "Vermögensbildung der
Vermögenden" gefördert wird (S. 169). Der Titel, der große Verbreitung fand, vernachlässigt die
Erörterung der Auswirkungen auf Wohnungsversorgung, die Stärkung der gewerblichen Wirtschaft
und die Infrastruktur Berlins, die der Allgemeinheit diente und zu Recht Präferenz erhielt.

Die Tätigkeit der Abschreibungsgeselischaften erfolgte in Übereinstimmung mit den steuerge-
setzlichen Vorschriften, s. Äöifee, P. (1973), S. 30, S. 171; s. a. Coj«e<fe, J. (1978), S. 23 u. a.

' " Hierzu s. //eofcer, C. (1982). S. 223 - S. 234.

§ 18 KWG. Banken setzen ihre eigene Existenz aufs Spiel, wenn sie die Unterlagen fur eine
Kreditgewährung nicht ordnungsmäßig prüfen. Sobald privilegierte Zinskonditionen in Frage stehen,
hat der Staat Ober die Kreditanstalt fur Wiederaufbau und die Deutsche Ausgleichsbank weitere Prü-
fungsmöglichkeiten zur Einhaltung marktgerechter Konditionen.

19 Hansen
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Objekte, die aus politischen Gründen protegiert worden waren. Zumeist han-
delte es sich um die Folgen verfehlter gesetzgeberischer Maßnahmen.'^ ,3^1

Die Konkursquote der Abschreibungsgesellschaften in Berlin in den Jahren
1967 bis 1976 lag mit 15,3% zwar höher als diejenige der Nicht-Abschrei-
bungsgcsellschaften. Sie zeigte sich jedoch stark konjunkturabhängig und
stand offenbar zum Teil mit den zu hohen Begünstigungen von Investitionen
nach der Änderung des Bcrlinhilfcgesetzes vom 19. Juli 1968 in direktem Zu-
sammenhang. Einzelheiten dazu können hier nicht dargelegt werden.'"

Jedenfalls entstand um 1970 ein extrem ungutes steuerpolitisches Klima be-
züglich der Abschreibungsgesellschaften. "Exekutive und Legislative wollten
plötzlich entdeckt haben, daß die steuerlichen Vergünstigungen in zunehmen-
dem Maße von Großverdienern in Anspruch genommen würden. Obwohl dies
ganz natürlich war. kam man plötzlich auf die Idee, die steuersparenden Be-
teiligungen seien mit Mitteln angeschafft worden, die diese Großverdiener
eigentlich dem Staat und der Allgemeinheit schuldeten". Das Bundesfinanz-
ministcrium suchte etwa seit 1971 Verlustzuweisungsgesellschaften zuneh-
mend AU behindern und fertigte schließlich sogar für nachgeordnete Behörden
eine "Zusammenstellung über Maßnahmen gegen den Mißbrauch von Steuer-
vorteilen" an. Fast zur selben Zeit hatte seit 1972 aber das Bundeswirt -
schaftsnünistcrium den zur Zeichnung von Anteilen an Abschreibungsgesell-
schaften auffordernden Slogan "mit Steuern Vermögen schaffen" herausgege-
ben.'*" Die Investitionstätigkeit in Berlin wollte man regierungsseitig wegen
der politischen Bedrohung der Stadt auf keinen Fall verringert sehen. Zu den
Zeichnern zählten insbesondere alle in eine höhere Einkommcnstcuerprogres-
sion aufrückende Steuerpflichtige ohne Investitionsmöglichkeiten in eigenen
Betrieben, wie z. B. Selbständige, hoch verdienende Angestellte, Facharbeiter
und nicht zuletzt Beamte, insbesondere bei zwei verdienenden beamteten Ehe-
gatten, die ihre liquiden Mittel ohne Rücklagen für Notzeiten insgesamt fest
anlegen können. a (^;bM4^>,fi:,H,w<:>i)cS..;<^ is» .>«.*«;>. ff Ä

Zwar wollte man in den 70er Jahren von Seiten der Verwaltung die steuer-
begünstigten Gesctzcsvorschriftcn. die den erfolgreich tätigen Vcrlustzuwei-
sungsgescllschaftcn gerade in Berlin kolossalen Auftrieb gewährten, schon
deshalb nicht abschaffen, weil sie bis 1981 das Rückgrat der Risikokapitalbil-
dung überhaupt darstellten In einer Reihe von Erlassen und Anweisungen, die
als Verwaltungsvorschriftcn zwar nur nachgeordnete Behörden verpflichten

'" tf«c<.«r. C. (1982), S. 203. //«dter zeigt Beispiele für unzweckmäßige Regelungen. "

' " //«rt«r. C. (1982). S 181. S 229

"* />•//«. R. (1976), S. 283. AVe//«? war Vorsitzender des Kinan/ausschusscs des Deutschen Bun-
destages.
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konnten, da es sich nicht um konkret anfechtbare Verwaltungsaktc. wie z. B.
Steuerbescheide, handelte, drückte der Bundesfinanzminister nach einiger Zeit
letztlich aber seinen Gestaltungsvvillcn durch Sogar der Vorwurf, durch Son-
derrechtsbildungen gegen bilanzsteuerrechtliche Gesichtspunkte zu verstoßen,
konnte die Finan/vcrwaltung nicht von ihrem Ziel abhalten, unerwünschte
Branchen und als mißbräuchlich beurteilte Konstruktionen für die Einführung
auf dem Nebenkapitalmarkt zu problematisiercn und letztlich bis zur Einstel-
lung der Geschäftstätigkeit zu behindern. Eine Förderung der Investitionen in
Berlin wurde jedoch mit großer Vorsicht von möglichen Behinderungen aus-
gespart. Selbst die steuerliche Beschränkung der Bildung eines negativen
Kapitalkontos durch eine neue Gcsetzcsvorschrift wurde hier - anders, als
außerhalb Berlins - vermieden.'^

Die nervöse Aufmerksamkeit und argwöhnische Beobachtung der Entwick-
lung der Abschrcibungsgcscllschaften hatte gewiß auch positive Effekte: Die
Trägcrgescllschaften entschlossen sich, zur Vertrauensbildung sclbstbcschrän-
kenden Richtlinien bei der Anfertigung von Prospekten zur Zeichnung von
Anteilen im Interesse des Publikums zu folgen. Der Prototyp der Publikums-
KG als Abschreibungsgesellschaft war die GmbH & Co. KG. Wegen der ein-
geschränkten Haftung des Komplementärs wurde diese Konstruktion vielfach
als mißbräuchliche Rechtsgestaltung beurteilt, wobei die große Zahl der Kom-
manditisten diesen Standpunkt noch verstärkte.

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. entwickelte später
als Folge der in Gang gesetzten kritischen Erörterung von problematischen
Beteiligungsangeboten "Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von
Prospektprüfungen", denen sich seither führende Initiatoren von geschlosse-
nen steuerbegünstigten Fondsgesellschaften bezüglich der wichtigsten Prü-
fungskriterien vor Veröffentlichung der Prospekte freiwillig unterwerfen.'"*

Vorerst hatte die Bundesregierung keinen Handlungsbcdarf zum Schutz der
Anleger vor Übervorteilung gesehen, bis das Bundesjustizministerium im Jahr
1974 unter dem Druck der öffentlichen Meinung eine Gutachterkommission
zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität einsetzte und festlegte, daß die
Problematik der Abschreibungsgesellschaften unter dem einheitlichen Ge-
sichtspunkt des Publikumsschutzes bei Vermögensanlagen beurteilt werden
solle.

' " Fundstellen bei //ecter, C. (1982), S. 208 - S. 211.

Hierzu s. Kapitel K, Anmerkung 52. Die weite Auslegung, die § 45 BörsG in der Rechtspre-
chung fand, der neu in das Strafrecht eingeführte Tatbestand des Kapitalanlagebetruges (§ 264 a
StGB) und nicht zuletzt die Ergänzung der Gewerbeordnung durch eine Makler- und BauträgerVü
haben tiefgreifende Wirkungen gezeigt.
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Wegen der Schwierigkeit einer Typisierung der Abschreibungsgesellschaf-
ten, die sich durch kaum mögliche Vergleichbarkeit der Beteiligungsangebote
auszeichnen, neigte die Kommission im Ergebnis zu einer Kapitalmarktlö-
sung, einer Schaffung von Markttransparenz durch Normierung eines umfas-
senden Prospektzwanges.'" Eine gesellschaftsrechtliche Lösung wurde ver-
worfen. Gerichte haben inzwischen die leitenden Gedanken der Vorschriften
des Börsengesetzes über Börsenprospekte bei Zulassung von Wertpapieren
zum amtlichen Handel allgemein für die Beurteilung der Haftung der Träger-
gesellschaftcn bei Beteiligungsangeboten verwendet. Die Anbieter unterwerfen
sich mittlerweile zumeist freiwillig den Anforderungen an die Prospektwahr-
heit, deren Auslegung von den strengen amerikanischen Vorschriften des
"Securities Act" von 1933 und des "Securities Exchange Act" von 1934 beein-
flußt wurde."" Zu einer gesetzlichen Regelung ist es bisher nicht gekommen.
Nur das Strafgesetzbuch wurde 1986 zur Bekämpfung der Wirtschaftskrimi-
nalität durch Einfügung einer Vorschrift über "Kapitalanlagebetrug" erweitert,
nachdem bereits früher die Gewerbeordnung durch die "Makler- und Bauträ-
gerverordnung" ergänzt und das Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung reformiert worden waren

Wenn nun nachfolgend Zahlenangaben über die Bedeutung der Verlustzu-
wcisungsgcscllschaftcn fur den Aufbau Berlins nach 1962 vorgetragen werden
sollen, so muß auf die Schwierigkeit ihrer Erfassung aufmerksam gemacht
werden. Es gibt kein statistisches Grundlagenmaterial über Abschreibungsge-
sellschaftcn. Die Zahlenangaben wurden von dem Autor einer 1982 veröffent-
lichten Untersuchung, die alle öffentlichen amtlichen Register auswertete und
darüber hinaus Angaben verschiedener Berliner Behörden und Spezialbanken
zusammentrug, übernommen. Außerdem wurden einschlägige Prospektange-
bote. Branchcnzcitschriftcn sowie Brancheninformationen und Angebotskata-
logc für Steuerberater ausgewertet.'" •-••- - • -

Das Ergebnis waren feststellbare Minimalwerte, die teilweise bei Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Zusammenhänge auf die vermuteten tatsächli-
chen Werte hochgcrcchnet werden mußten.

Den nachstehenden Ausführungen wird die im Jahr 1982 abgeschlossene
Untersuchung der Berliner Entwicklung von 1962 bis 1974 zugrunde gelegt.

'"* FAZ v. 17.9.1976. S. 12. Auf dem 51. Deutschen Juristentag setzte sich die Forderung nach
einer "KapitalmarktlOsung" durch

'" Hierzu s.: iaoge. G.. DB v. 10.7.1973. S. 485. Z^dtnu. E.. DB v. 7.8.1970. S 1449; low. L
(1967). S. 197

'" WecAer.C (1982). S 6
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Danach ergibt sich, daß in Berliner Abschreibungsgesellschaften insgesamt
43.850 Kommanditisten von Abschreibungsgesellschaften eingetragen wur-
den. Die tatsächliche Zahl wird wesentlich höher gelegen haben, da in vielen
Fällen Treuhandkommanditisten verzeichnet wurden"" Das Gcsamtinvesti-
üonsvolumen der Verluslzuweisungsgescllschaften in Berlin mag maximal bis
zum Jahr 1974 bei ca. 75 Mrd. DM gelegen haben.'" Das entspricht fast dem
Summenwert der "reinen Ist-Ausgaben" der ordentlichen Haushalte von Berlin
in derselben Zeitspanne, die sich /u insgesamt 79.745 Mrd DM aufaddie-
ren."'' Die geschätzten steuerbegünstigten Gcsamtcinlagcn der Kommanditi-
sten für die allein in Berlin registrierten Gesellschaften betrugen für die Zeit
zwischen 1962 und 1974 nach Erfahrungswerten etwa 7.5 Mrd DM Das sind
29,7% aller Zuführungen von nominellem Aktienkapital an alle deutschen
Aktiengesellschaften in derselben Zeitspanne.'" Dabei bedarf der Betrag von
7,5 Mrd. DM der Hochrechnung mit unbekanntem Faktor. Auch anderen
Ortes registrierte Verlust/uwcisungsgcscllschaftcn investierten nämlich in
Berlin und ebenso die vielen nicht registrierungspflichtigcn Gesellschaften
bürgerlichen Rechts. Den Zahlenangaben konnten lediglich die im Handels-
register als GmbH & Co. KG oder als AG & Co. KG eingetragenen Rechts-
gebilde zugrunde gelegt werden. Nur diese waren jeweils als Abschreibungs-
gesellschaften aus amtlichen Unterlagen erkennbar. Tatsächlich war der Kreis
dieser Verlustzuweisungsgesellschaften jedoch, wie die steuerberatenden Be-
rufsträger aus ihrer Praxis wissen, erheblich umfangreicher.

Im übrigen waren die Abschreibungsgesellschaften in dieser Zeitspanne im
Durchschnitt bei steigender Tendenz mit 1,6 % an der Bruttowertschöpfung in
Berlin (West) beteiligt.'^ Sie stellten darüber hinaus in der Phase nach 1971
trotz verwirrender Zahlenangaben erkennbar "einen stabilisierenden Faktor"
am West-Berliner Arbeitsmarkt dar. "Ohne die Abschreibungsgesellschaftcn",
so hieß das Ergebnis Heckers, "wären die Arbeitslosenzahlen in Berlin in den
Jahren 1974 bis 1978 um 81%, 35% und 21% höher gewesen""' 2.4% aller
Wohneinheiten, die im sozialen Wohnungsbau Berlins errichtet wurden, bis zu
80 % der im steuerbegünstigten Wohnungsbau (im Mittel 33,5%) hergestellten
Wohneinheiten der Jahre 1962 bis 1978 und 22% der in den Jahren 1960 bis

' " //ecjfcer, C. (1982), Anhang, S. 13 - S. 78.

' " tfecfcer. C. (1982), S. 76. - , .

' " Hierzu s. Anlage 8; s. a. tfedter, C. (1982), S. 72, S. 79. ; ... . , , . . , ,

' " Hecfcer.C. (1982), S. 76. ... .:,-.-^- <••-,•:/ r^v ' . i rvj .

'"//cc/fcer. C. (1982), S. 88-S . 126. hier S. 125. .: - ., ' . ' - ,-.:

' " //ecter, C. (1982), S. 142. ' ' .-:'>-••-
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1970 errichteten freifinanzierten Wohnungseinheiten wurden von Abschrei-
bungsgesellschaftcn gebaut.'*® rs,tv- :n?bx<s* *r-;v m«*>»fi.f;-»smift63#'̂ v---^

In diesen Zahlen sind jeweils nur die für Berlin auf Grundlage verschiedener
amtlicher Quellen ermittelten Angaben dargelegt oder mit Erfahrungsfaktoren
hochgerechnet worden. Außerdem wurden nur die Jahre 1964 bis 1974 in die
Untersuchung eingebunden. Es muß hinzugefügt werden, daß gerade in der
Zeit von 1975 bis 1981 Investitionen in Berlin durch Abschreibungsgesell-
schaften besonders erfolgreich waren, wie sich in der Angebotsfülle zeigte.

Die durchgeführten Bauvorhaben im Rahmen des Wiederaufbaus von Berlin
(West) zeigen eindrucksvoll, daß von Kapitalfehlleitungen als Regelfall jeden-
falls nicht gesprochen werden kann. Da die zum Teil sehr hohen, vom Ber-
linhilfcgcsctz ab 1959 in seinen verschiedenen Fassungen ermöglichten Inve-
stitionen in den unterschiedlichen Branchen nach Abschluß der Anlaufphase
der Projekte von einer Erzielung von Überschüssen abgelöst werden und die
Erhaltung der Liquidität plancrisch stets gewährleistet sein mußte '" und da
nach einer vereinbarten Schonzeit die von Geschäftsbanken bereitgestellten
beträchtlichen Fremdmittel systematisch zu tilgen waren, hätten Fehlplanun-
gen inzwischen längst zu einer Kette von Konkursverfahren fuhren müssen.
Davon wurde jedenfalls in Berlin bisher nichts bekannt. Die These, daß Ab-
schrcibungsgescllschaften ihre Tätigkeit vornehmlich auf die Erzielung von
Verlusten abstellen und somit in der Regel den Grundsätzen der Marktwirt-
schaft widersprechen, muß etwa 30 Jahre nach deren erstmaligem Einsatz zu
Invcstitionszwcckcn in dem fast vollständig kriegszerstörten, von einer Mauer
eingeschlossenen West-Berlin als falsch zurückgewiesen werden.

Nun hat sich das Interesse an Abschreibungsgesellschaften seit dem neuen
Fördcrgebietsgesetz vom 24. Juni 1991 zur Einbindung der neuen Bundeslän-
der wieder stark belebt. Die geplanten und durch Prospekte zur Zeichnung
vorliegenden Investitionsvorhaben, die zunächst Wohnanlagen und Gewerbe-
zentren in den neuen Bundesländern und im Großraum Berlin betreffen, ha-
ben sich vervielfacht. ,. ;••"•

Waren die Umsätze der 98 führenden großen Trägergesellschaften im Jahr
1985 auf 1,9 Mrd. DM zusammengeschmolzen, so teilten sie für das Jahr 1992
ein Investitionsvolumen von 25.2 Mrd. DM mit.'''" Wir stehen mithin nach
Erlaß des neuen Fördergebietsgesetzes vor einer Wiederbelebung der Füh-

, C. (1982XS. 167.

'" //«*«r. C. (1982), S. 223. S. 228. Von Konkursverfahren unter Abschreibungsgesellschaften in
Berlin ist in den beruflichen Mitteilungen der Steuerberater nichts Ungewöhnliches berichtet worden

'" Cash, Januar 199.1. S. 30. Die Zahlenangaben schwanken stark, da der größere Teil der Initiato-
ren keine Angaben macht und Hochrechnungen erforderlich sind.
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rungsrolle dieser Spar- und Finanzierungsform. Wenn nicht alles täuscht,
kann man davon ausgehen, daß sie genau so effizient verlaufen wird, wie dies
für Berlin in den Jahren seit 1964 nachvollziehbar ist. Da die Abschreibungs-
sätze durch das Fördergcbietsgesetz einheitlich auf 50% festgesetzt wurden
und da die Investitionszulage in dem neuen Investitionszulagcngcsctz vom 28.
August 1991 auf 12% bzw. 8% begrenzt wurde, können Fehlleistungen der
Vergünstigungen des Gesetzes, wie sie für einige fragwürdige Vorgänge in
Berlin ursächlich waren, wohl vermieden werden Nach den beim Aufbau
Berlins gemachten Erfahrungen wird man wohl davon ausgehen können, daß
die Steuervergünstigungen ausreichend dotiert wurden und sich die Wirkun-
gen vieler mittlerer, aber wichtiger Invesütionsleistungen nun zunehmend
einstellen werden.!' fc'ni, * - UTD

Für die geplanten, zur Verbesserung der Infrastruktur in den neuen Bundes-
ländern führenden Projekte, deren haftendes Kapital infolge der erwarteten
Steuerersparnis von einer Vielzahl in hoher Progression stehender Zeichner
von Kommanditantcilen aufgebracht wird, sind die bisher angerührten Hin-
dernisse eines zügigen Aufschwungs belanglos. Die ungesicherten Eigentums-
verhältnisse und das überhöhte Lohnniveau tangieren im wesentlichen nur
Unternehmer, die dortige Betriebe übernehmen und weiterfuhren bzw. neue
Betriebe gründen und einrichten wollen.

Auch die Frage der Prospektgestaltung scheint inzwischen durch die frei-
willige Prüfungskontrolle und durch eine ausgiebige Rechtsprechung sinnvoll
geregelt.

Des weiteren ist darauf hinzuweisen, daß ein Großteil der umfangreichen
Kredite aus staatlichen Mitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau bzw. der
Deutschen Ausgleichsbank stammen. Hier sind empfindliche, mißbräuchli-
chen Gestaltungen vorbeugende bankmäßige Lenkungsmaßnahmen möglich.

Der Einsatz von Steuervergünstigungen des Einkommensteuerrechts kann
als technisch außerordentlich geeignetes und formell marktkonformes Instru-
ment zur Förderung der wirtschaftlichen Eingliederung der neuen Länder
bezeichnet werden.

Daß dieser Art steuerpolitische Maßnahmen, die hohe wirtschaftliche An-
reize an konkrete Sachverhalte nach räumlichen und bereichsbezogenen Kri-
terien binden, herkömmlichen Prinzipien der Besteuerung entgegenstehen, ist
unbestritten.

Wer die tragenden Grundgedanken der "sozialen Marktwirtschaft" letztlich
auf gesellschaftlichen Fortschritt ausgerichtet sieht, wird wohl nie ohne eine
realitätsbezogene, jeweils politisch zu verantwortende Güterabwägung aus-
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kommen. Diese nötigt zu Kompromißlösungen, die aber als Ausnahmen zu

gelten haben. vr? <!Kr> . i iwj jd t i s . üovno nsrri S T •..•

Eine nicht nur formale, sondern auch inhaltliche Beschränkung der Staats-
tätigkeit auf die Garantie der Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs zum Schutz
vor der von Böhm befürchteten Selbstzerstörung durch Machtverfilzung reicht
als Direktive nicht mehr aus. •:*''•

Die Einkommensbesteuerung erhielt daher inzwischen in dem Regelungsge-
füge eine wichtige Funktion, mag diese auch zeitlich und sonstwie im Einzel-
fall begrenzt werden müssen.

Wiederum zeigt sich, was G. Wöhe zur Zeit des intensiven Wiederaufbaues
von Berlin 1975 vor Steuerberatern - um Verständnis für die entstandene
Kompliziertheit des Steuerrechts werbend - festhielt: "Die Steuerpolitik ist
heute ein notwendiger Bestandteil des wirtschaftspolitischen Instrumentari-
ums. Sie wird es aller Voraussicht nach auch in Zukunft bleiben müssen. Die
steuerpolitischen Instrumente sollten jedoch nur in sorgfältiger Abstimmung
mit anderen wirtschaftspolitischen Mitteln und unter Beachtung der allgemein
anerkannten Grundsätze der Besteuerung angewendet werden".'''*

Tatsächlich gelang es bisher mit Hilfe der Steuervergünstigungen des Ein-
kommcnstcucrrcchts. die Folgen der entstandenen Unclastizitat der Marktgrö-
ßen, die zu Fehlstcuerung und sogar zu Steuerungsausfällen der Produktions-
faktoren führen, durch geeignete Anreizstrukturen zu überspielen, ohne die
Funktionen der Marktwirtschaft außer Kraft zu setzen.

Der Preis für diesen Mechanismus muß allerdings durch den sozialen Aus-

gleich entrichtet werden, den die "soziale Marktwirtschaft" bestimmungsge-

mäß verspricht. ..*>*••• *-.<.-i••»•*

, : . ! ! * • « >

" ' &W«cA/, 0.(1995). S .U.

' " WV3/W.G. (1975XS. 195.
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••'.- >n K. Steuervergünstigungen als Subventionen -
die Finanzierung von Verlustzuweisungsgesellschaften
aus Steuerersparnissen zum Zweck der Investition im

Fördergebiet und deren volkswirtschaftliche Bedeutung -
der Fiskus wurde wichtigstes Finanzierungsinstitut

Subventionen gehören zum "unverzichtbaren Instrumentarium einer inter-
ventionistischen Wirtschaftspolitik" Nach üblicher Definition sind sie "Geld-
beträge, die der Staat oder ein anderes öffentliches Organ Unternehmungen
(öffentlichen oder privaten) oder Unternehmensgruppen ohne marktwirt-
schaftliches Entgelt zuleitet." Der Staat sucht durch sie "die Stellung von Ein-
zelwirtschaften in der Volkswirtschaft" so zu verändern, wie es der allgemei-
nen wirtschaftlichen Zielrichtung entspricht.'

Grundsätzlich ist die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesrepublik
Deutschland an dem Leitbild der "sozialen Marktwirtschaft" ausgerichtet.
Subventionen sollen daher das Ergebnis des nationalen und internationalen
Wettbewerbs dem Grundsatz nach nicht verzerren, da der Markt nach gelten-
der Vorstellung die Lenkungsfunktionen wirtschaftlicher Vorgänge besser
erfüllen kann. ••'..;. ' :;. : •

Dem Staat darf hiernach nur in besonderen Ausnahmesituationen gestattet
sein, durch Subventionen die Scharfrichtertätigkeit des Wettbewerbs außer
Kraft zu setzen. Hilfen, die nur darauf angelegt sind, in bestimmten konkreten
Fällen und dabei zeitlich begrenzt einen notwendigen Strukturwandel zu för-
dern oder zu erleichtern, "regionale Disparitäten" abzubauen und die damit
verbundenen sozialen Härten auszugleichen, bleiben als Erfordernis der sozia-
len Einbindung stets Ausnahmen von dem tragenden Prinzip der Marktwirt-
schaft.^

Was dem Grundsatz des marktmäßigen Ausgleichs von Leistung und entgel-
tender Gegenleistung widerspricht, bedarf als Ausnahme der besonderen

Ü, T. (1960), Subventionen .... Sp. 5321; s. a. /fanjmejier, K. H. (1963), Subventionen ...,
S. 323; Z/eg/er, G. (1955), Diss. Köln; s. a. von .4rn;>«, H. (1986), Subventionen. Von der Schwierig-
keit der Subventionskontrolle, in: FA, 44. Bd., S. 81.

Stichwort "Subventionen", in: Enzyklopädisches Lexikon für das Geld-, Banken- und Borsenwe-
sen, 3. Aufl., Stuttgart 1968, Bd. 2, S. 1577, We«e/j, T. (1960), Sp. 5321. ,:,;«; ..
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Rechtfertigung. Müller-Armack zeigte überzeugend, daß die durchgängige
Beachtung dieses Grundsatzes gegenüber direkten Eingriffen in das Marktge-
fiige letztlich zu sozialeren Ergebnissen zu fuhren vermag.' ,

Gelegentlich erscheint der Einsatz von Subventionen für eine "Ziel-
rcalisierung gegen den Wettbewerbsmechanismus" aber unvermeidbar, um als
vorrangig empfundene soziale oder allgemeine staatspolitische Zielvorstellun-
gen zu realisieren.' « ; ^ « i i r t ^ < i « , » K - ™ * . > . . .

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist dann nach § 12 des
Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes von 1967 verpflichtet, über "Bundesmittel,
die für bestimmte Zwecke an Stellen außerhalb der Bundesverwaltung gegeben
werden," ... "alle zwei Jahre eine zahlenmäßige Übersicht vorzulegen". Darin
sind "Finanzhilfen und eine Übersicht über die Steuervergünstigungen", in die
die Subventionen amtlich untergliedert werden, getrennt einzeln aufzuführen.
Die Positionen dieser Aufstellung sind jeweils in "Erhaltungs-, Anpassungs-
und Produktivitätshilfen" zu untergliedern und mit ihrer Begründung, ihrer
erstmaligen Einführung und ihrer Befristung kenntlich zu machen.* Der zu-
Jünmigir iSuiiutaAiigsaiufficituiJ' ihn' idustr i&silimmmg" uarnhgeileiiu' ausguibgt,
daß auf Subventionen aller Art (nicht nur solche an Wirtschaftsunternehmen,
sondern auch an Teilgruppen von Bürgern) abzustellen sei, soweit diese nicht
bereits im jährlichen Sozialbericht der Bundesregierung aufgenommen sind*
Die amtlichen Veröffentlichungen sollen dem Zweck dienen, die Be-

' A«//«r-/«rmae*. A. (1948). S. 109 u a.. Entscheidend bleibt, daß der Wettbewerb als stimulie-
rende Kraft des "marktwirtschaftlichen Wertrechnungssystems" erhalten bleibt; s. ders. (1948), S. 70,
S. 96 u. «.; s. a. ders. (1949). S 65.

* Stichwort "Subventionen", in: Enzyklopädisches Lexikon fur das Geld-, Banken- und Börsenwe-
sen, 3. Aufl.. Stuttgart 1968, S. 1577. Nach //onjmeyer gilt: "... in einer konfliktempfindlichen Wohl-
standsgesellschaft können Subventionen als das Öl angesehen werden, das den empfindlichen Motor
"Marktwirtschaft" kurzfristig am Heißlaufen hindert". Dies gilt für //anjme>w. obgleich sie in dem
Konzept der Marktwirtschaft als unakzeptabel beurteilt werden, s. //ommeyer. K.-H. (1963), S. 19, S.
27 u. •.; A/enm<jnt. F. (1933). Subventionen, in: Hwb des Bankwesens, 1. Aufl.. S 548: A/emJiotf, W.
(1954), Subventionen, in: HdSW, V. Bd.. S. 236; Srndtrof/i, G. (1981). Subventionen, in: HwStR.
Bd. 2. S 1389

' S. § 12 Abs. 2 StWG v. 8.6 1967. in: BGBI. I S. 583. hier S 585 Zur näheren Auslegung des
Begrifft "Finanzhilfen" s. Schriftlicher Bericht des Ausschusses fur Wirtschafts- und Mittelstandsfra-
gen (15. Ausschuß) aber den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur
Förderung der wirtschaftlichen Stabilität, in Deutscher Bundestag. Drs. V 890. V/1678, dort Bericht
des Abg. EMirdcArer. S 5 6 zu § 2

* Bericht des Bundestagsausschusses fur Wirtschafts- und Mittelstandsfragen v. 2.5.1967 zu Bun-
destagsdrucksache V 1678, s. hierzu: Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanz-
hilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre 1973 bis 1976 gemäß § 12 des StWG
v. 8.6 1967 (fünfter Subventionsbericht) v. 22.10.1975. in: Deutscher Bundestag. Drs 7/4203. S. 5; s.
desgleichen 13. Subvcntionsbencht v. 11.11.1991, S. 8.
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herrschbarkeit von Subventionen, die allzu leicht eine Eigendynamik mit un-
envünschten Folgewirkungen entwickeln, zu gewährleisten.

Entsprechend werden die einzelnen Positionen der Finanzhilfe und der
Steuervergünstigungen im zweijährigen Rhythmus im Subventionsbericht mit
Einzelheiten über Zielsetzung. Einführung. Befristung und erläuternder Stel-
lungnahme der Verwaltung aufgelistet.

Die in den Bericht eingestellten Steuerausfalle für die Inanspruchnahme
einzelner Steuervergünstigungen vermögen jedoch nur ein unvollkommenes
und teilweise unzutreffendes Bild von der effektiven Belastung des Haushalts
sowie der Zweckmäßigkeit und Bedeutung der Maßnahmen zu vermitteln
Tatsächlich wird nämlich, wie wir noch sehen werden, eine Veränderung des
Subventionscharakters verschiedener Steuervergünstigungen zur Belohnung
an Kapitalgeber für Neugründungen, insbesondere von Vcrlustzuwcisungsgc-
sellschaften zur Ingangsetzung erwünschter Investitionen, erkennbar. Die
Vorgänge ähneln dann den Geschäften, die nach unserem Wirtschaftsaufbau
den Banken vorbehalten sind.

Bereits unmittelbar nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland zeigte
sich die infolge einer von der Besatzungsmacht verordneten hohen Progression
des Einkommensteuertarifs außerordentliche Bedeutung des Wunsches, Steu-
ern zu sparen für die Finanzierung der zum Wiederaufbau erforderlichen In-
vestitionsprojekte.

Der gesteigerte Anreiz, den Steuerzugriff zu verringern, ließ sich, wie früh-
zeitig erkannt wurde, für die Förderung des Wiederaufbaus in Dienst stellen.
Steuervergünstigungen eigneten sich hervorragend als Ansporn für Finanzie-
rungszwecke und damit zur Auslösung eines sich selbst tragenden Wirt-
schaftsaufschwungs. Hinzu kam der Umstand, daß sie nicht zu inneren Wider-
sprüchen in der Systematik des geltenden Einkommensteuerrechts führten
und als marktkonformes Hilfsmittel mit der Wirtschaftsordnung vereinbar
waren. Zur Darstellung der eigentümlichen Funktionen, die Steuervergünsti-
gungen auszuüben vermögen, kann als Beispiel die Ingangsetzung des Wie-
deraufbaues der im Krieg vernichteten, bzw. nach 1945 zu Reparationszwek-
ken ausgelieferten deutschen Handelsflotte dienen:

Nach Gründung der Bundesrepublik erhielt der für den lebensnotwendigen
Außenhandel erforderliche Aufbau einer leistungsfähigen Handelsflotte höch-

r. K.-H. (1963), Subventionen. S. 27. Für //a/wmeyer ist die Öffentlichkeit das wirk-
samste Mittel zur Sicherstellung der Beherrschbarkeit von Subventionen gegenüber der Neigung zur
Eigendynamik. In dem ersten Subventionsbericht v. 20.9.1966 sprach die Bundesregierung noch von
"sichtbaren und unsichtbaren Finanzhilfen" bzw. "unsichtbaren Begünstigungen im Rahmen des
Steuerrechts", s. Deutscher Bundestag, V.Wahlperiode, Drs. V/931, S. l .S . 18. ; ,
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ste Bedeutung. Die vorhandenen Reedereien, die Krieg und Währungsreform
übers tanden hatten, verfugten nicht mehr über nennenswer te Eigenmit te l .
Forderungen an das Deutsche Reich, die sich aus Leis tungen im Krieg ange -
sammel t hat ten, durften nach Anordnungen der Besatzungsmacht , die die
Regierungsgewal t ausübte, grundsätz l ich nicht in Bi lanzen eingestell t wer-
den." Der größte Posten der Aktivseite der Eröffnungsbilanzen nach D M B G ,
der oftmals bis zu 9 0 % der B i lanzsumme der Reedereien ausmach te (Hapag
und Lloyd ca. 82%) war daher ein sogenanntes "Kapi ta lentwer tungskonto" ,
das nach §§ 36 und 37 D M B G eingestellt werden durfte, um ein Konkursver -
fahren vermeidbar zu m a c h e n . ' Der eigentl iche Wert der Un te rnehmen be-
stand im Grunde nur noch in e inem inneren Firmenwert , der aber als solcher,
da or ig inären Ursprungs , nicht aktivierbar war. Der F inanz ie rung des Wieder-
aufbaus der Flotten durch Inanspruchnahme des Kapi ta lmarktes s tand ohnehin
dessen lang anhal tende Funktionsuntücht igkei t entgegen. Überhöhte Steuer-
tarifc wirkten sich zusätzl ich h e m m e n d aus. Der höchste Progressionssatz der
Einkommensteuer lag bis Ende 1954 bei 95%.'° Der Tarifsatz der Körper-
schaftstcuer lag durchgängig noch vorerst bei 60%." Dazu kam die Gewerbe-
steuer mit weiteren etwa 10% und gegebenenfalls waren noch die Kirchen-
steuern zu berücksichtigen. Eine Finanzierung des Neubaus von Schiffs-
tonnagc durch Selbstfinanzierung kam mangels fehlender Umsätze aus vor-
handener funktionsfähiger Schiffahrt nicht infrage. ..... .

Das "Gesetz über Darlehen zum Bau und Erwerb von Handelsschiffen" vom
27. September 1950. das eigenkapitalersetzende Mittel zu günstigen, eventuell
aussetzbaren Zinskonditionen in Höhe von 40% der Hersteliungs- oder An-
schaffungskosten eines Schiffes zusagte, brachte zwar Erleichterungen, konnte
aber keine schnelle Besserung der Verhältnisse herbeiführen.'"

Das war jedoch das äußerste, was öffentlich-rechtliche Haushalte hergeben
konnten. Ersatz der fehlenden eigenen Mittel durch Entschädigungen wie
nach dem ersten Weltkrieg war angesichts des totalen Zusammenbruchs nicht
zu verwirklichen. .

S § 21 Gesetz Ober die Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark und die Kapitalfestsetzung v.
21.8.1949. in: Gesetzt»! der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes v. 30.8.1949. S. 279. hier
S. 282.

' /?oge»«*>\ J. (1954), S. 25. S. 26.

" EStG 1950 v 29.4.1950. in: BStBI I. S 95. hier S 169; EStG v. 15.9 1953. in: BGBI 1, S.
834. Ab 1.1.1955 betrug der höchste Tariftau dann 55%. s. EStG v. 17 12.1954. in: BGBI. I. S. 412.

" Der Tarif der KSt lag im Normalfall ab 1.1.1951 gemtfl § 19 KStG v. 28.12.1950 bei 50%, s.
BGBI. l 1951, S. 37.

" BGBI. I 1950. S. 684. " • :
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In dieser Situation gab die Bundesregierung dem Aufbau einer neuen Han-
delsflotte hohe Priorität." Tatsächlich wurden dann von Mitte 1951 bis /.um
Ende des Jahres 1954 insgesamt 587 Neubauten mit einem Umfang von insge-
samt 1.793.153 Bruttoregistertonnen abgewickelt, die Baukosten von über
2,748 Mrd. DM erforderten. Dies wurde möglich, ohne den noch funktionsun-
tüchtigen Kapitalmarkt durch weitere dirigistische Eingriffe in Anspruch /u
nehmen. Bewirkt wurde das verblüffende Ergebnis im wesentlichen von einer
am 29. April 1950 verabschiedeten, dem Laien unbedeutend erscheinenden
Steuervergünstigung, die 1950 dem Einkommensteuergesetz als § 7 d Abs. 2
angefügt wurde.'* Dieser Zusatz, der § 7 c EStG nachgebildet war. bestimmte,
daß ein Steuerpflichtiger die an einen Darlehensnehmer /um Bau eines von
ihm zu Eigentum zu übernehmenden und zu betreibenden Schiffes zinslos
gegebenen Darlehen und ebenso verlorenen Zuschüsse bei Ermittlung der
eigenen steuerlichen Bemessungsgrundlage wie Betriebsausgaben absetzen
durfte." Die zu einem späteren Zeitpunkt eingenommenen Tilgungsbeträge
waren dann vom Darlehensgeber wie Betriebseinnahmen zu versteuern. Dieser
Abweichung von den gesetzlichen Erniittlungsvorschriftcn für die steuerbaren
Einkünfte kam nun trotz des äußerlichen Anscheins nur eingeschränkt der
Charakter einer Subvention des Wiederaufbaus der Handelsflotte zu. Die Ree-
der erhielten ja gar keine staatlichen Finanzhilfen. Die Steuervergünstigung
für die Darlehensgeber bestand darin, daß die steuerliche Abzugsfähigkeit der
hingegebenen Darlehen und die spätere Versteuerung der kleineren ratenweise
rückfließenden Teilbeträge - nicht zuletzt auch wegen der erwarteten Herab-
setzung der Tarife - zu erheblichen Steuerersparnissen führte. Die hohen Steu-
ertarife bewirkten, daß eine Körperschaft bei Hergabe eines Darlehens oder
des verlorenen Zuschusses höchstens auf 34% an Liquidität, die obendrein
fremdfinanziert werden konnte, verzichtete. Für selbständige Unternehmer lag
der Betrag im Regelfall noch niedriger. Hinzu trat ein eventuelles Interesse an

Hierzu s.: Aufruf der Bundesregierung und führender Personen der Wirtschaft, im einzelnen von
K. /Genauer, F. 5/üc/ier, H. C. SeeAo/im, L. £rW</, F. Berg, R. Sföc/fer, T. Sfrecifcer, H. /Igafc, G.
ScA/iarfe/, im Dezemberheft der "Hansa" 1951.

" S . / / o e r / i , P . ( 1 9 5 6 ) , S. 1274. ' '' • ' • • ' - > ^ - T " •-<: ••-- . . , • . • ;>. ; - - W : ; - - - " , •

" Art. I Ziff. 7 des Gesetzes zur Änderung des EStG und des KStG v. 29.4.1950 (BGB1 I, S. 97)
lautete: "Dem § 7 d wird folgender Absatz 2 angefügt: "(2) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf
Grund ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können Zuschüsse oder unverzinsliche Darlehen zur
Förderung des Schifibaues, sonstige Steuerpflichtige können Zuschüsse zur Förderung des Schifibaues
im Jahr der Hingabe als Betriebsausgaben oder Werbungskosten absetzen, wenn die Zuschüsse oder
Darlehen einem Unternehmer für den Bau eines von ihm bei einer Werft im Bundesgebiet in Auftrag
gegebenen, zum Erwerb durch die Schiffahrt dienenden Schiffes gegeben werden und dieses Schiff
nach Fertigstellung in sein Eigentum übergeht". Von diesem Zusatz unabhängig blieb § 7 d Abs. 1
EStG bestehen, wonach zusätzlich zur normalen Afa bei Anschaffung. Herstellung oder Wiederherstel-
lung eines Schiffes im ersten und zweiten Jahr eine Sonderabschreibung in Höhe von jeweils 15% der
Aufwendungen bei Ermittlung der Bemessungsgrundlage abgesetzt werden konnte.
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dem Betrieb einer bestehenden Reederei, an dem Neubau eines Schiffes, an der
Neugründung einer Partenreederei oder der Beteiligung an einer Neugrün-
dung, was vermittels der Hingabe verlorener Zuschüsse günstig möglich wur-
de.'*

Tatsächlich war die Auswirkung dieses Zusatzes von § 7 d Abs. 2 EStG
enorm. So verwendete beispielsweise eine Aktiengesellschaft ihren gesamten
Jahresgewinn von 60 Mio. DM zur Vergabe derartiger abzugsfähiger zinsloser
Darlehen bzw. verlorener Zuschüsse." .,„

4H
Der Subventionscharakter der in § 7 d Abs. 2 EStG normierten Steuerver-

günstigung ist mit guten Gründen stets zu Recht bestritten worden.'* Die Be-
griffe "Subventionsgeber" und "Subventionsnehmer" lassen sich ohne erläu-
ternde Definitionsstützen im Grunde gar nicht verwenden. Die Kassenlage des
Bundes hätte zu dieser Zeit die Hingabe von zusätzlichen Finanzmitteln auch
gar nicht erlaubt.

Als Ergebnis ist festzuhalten, daß die deutsche Schiffstonnage, die im Jahr
1949 aus 102 völlig veralteten Einheiten bestehend, auf 68.399 BRT zusam-
mengeschrumpft war, bereits bis Ende 1954 durch moderne Neubauten von
1.793.153 BRT wieder die Hälfte des Vorkriegsbestandes erreicht hatte."

In dieser kurzen Zeitspanne waren 587 Schiffseinheiten mit Baukosten von
insgesamt ca. 2,75 Mrd. DM fertiggestellt oder jedenfalls bereits genehmigt
worden.*" Die nach § 7 d Abs. 2 EStG 1950 zinslos gegebenen Darlehen hat-
ten eine Höhe von ca. 1,53 Mrd. DM erreicht, ein für die damalige Zeit bei
dem gegebenen Geldwert und der Marktenge völlig unerwarteter Betrag. Die
verlorenen Zuschüsse betrugen 5,8% der gesamten Mittel. Darlehen und Zu-
schüsse trugen im Durchschnitt einen Anteil von 54,5% und fiir einen Teil der
Schiffe sogar 75% der Herstellungskosten bei.*'„ . , . „ . , . , , . , , . „ ^„ . , , . ^ . ^ ^ j ,

" Saugen, H. R (1963), S. 63. S. 67. Über den erzielbaren Vermögenszuwachs beim Investor gibt
Anlage 10 in einem konkreten Beispiel Aufschluß. Das Beispiel stammt von dem WP K. Lanier und
ist ungekürzt abgedruckt in: Der Wirtschaftsprüfer. Zeitschrift für das Deutsche Prüfungs- und Bi-
lan/.wesen, 5. Jg. 1952. S. 33. Das Beispiel ist stark vereinfacht; ein Fehler Langer.*, die Bemessungs-
grundlage der Afa nicht gem. § 11 a i.V.m. § 11 Abs. 2 EStDV um den verlorenen Zuschuß zu kürzen,
wurde in Anlage 10 richtiggestellt s. a. /?ogoH>j*>>, J. (1954), S. 75. . ,

'" £dug«n. H. R. (1963). S. 77. Anm. Nr. 50.

" öfijjj?«". H. R. (1963). S. 63. S. 67. S. 68: s. S««fco/im. H. C . Bundesminister für Verkehr.
(1954X in: Verhandlungen des Deutschen Bundestages. 2 Wahlperiode 1953. Stenograph. Berichte.
Bd. 19. S. 838. Sitzung v. 7 4.1954; flogous/ty, J. (1954), S. 92.

" ÄogOH*tv,J. (1954), S. 22.//<*r/i,P.(1956),S. 1275; Bürgen. H. R. (1963), S. 57. , . ,,

" Woert.P. (1956). S. 1275; fifl«g«/i. HR. (1963), S. 70. . , ,

" . P. (1956XS. 1274-1276;SüMgen. H. R.(1963).S. 69. • <••-.-'••
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Diese überaus erfolgreiche Maßnahme hatte erreicht, daß der Schiffahrt
mehr oder weniger fremd gegenüberstehende Geldgeber Darlehen an investiti-
onsfreudige Unternehmer in der Schiffahrt gaben und Unternehmer (Reeder)
andererseits zu Ausgründungen aber auch eigenen Investitionen in Schiffsbau-
ten angeregt wurden." Der eingefugte § 7 d Abs. 2 EStG war aber nur eine
mittelbare Hilfe für die Schiffahrt. Er belohnte direkt, wie man beachten muß.
die wohlhabenden Finanzierer, nicht die notleidenden Reederfirmen, und
förderte gewiß nicht, wie intendiert, deren Eigenkapitalstruktur zur Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit durch "Erhaltungs-, Anpassungs- und Produk-
tivitätshilfen", wie es seit 1967 im Stabilitätsgesetz lautet.^ ,ji;">

Bei den Darlehensgebern handelte es sich vielmehr nur um Steuerpflichtige,
die in einer hohen Einkommenstcucrprogression angesiedelt waren. Der Staat
hatte keine Finanzhilfen gegeben Er motivierte durch Steuervergünstigungen
einen größeren Kreis von Darlehensgebern, die oftmals weniger am Wieder-
aufbau einer deutschen Handelsflotte interessiert waren, als an einer günstigen
Kapitalanlage durch große steuerliche Vorteile, die jeweils durch Neugrün-
dungen vermittelt wurden.^ Mit dem, was üblicherweise unter "Steuer-
gerechtigkeit" verstanden wird, war diese Maßnahme gewiß unvereinbar.

Bei diesem Verfahren stundete der Staat im übertragenen Sinne durch eine
vom Steuerpflichtigen in Anspruch genommene Ausnahmeregelung zinslos
die von Gesetzes wegen entstandene Steuer zugunsten einer erst nach jeweili-
gem Rückfluß der Tilgungsraten entstehenden Steuerschuld. Je nach Tarif-
entwicklung und Stand des Einkommens konnte die später durch Veranlagung
fälliggestellte Steuerforderung höher oder niedriger ausfallen. Zur Zeit der
Einfügung des § 7 d Abs. 2 EStG und bis 1954 war eine Tarifreduktion der
Besteuerung fortlaufend im Gespräch, was das Interesse noch verstärkte. Auch
ein verlorener Zuschuß konnte im übrigen mit einiger gestalterischen Phanta-
sie zu einem einträglichen Geschäft für den Geber werden, was für den Laien
unverständlich klingen mag. Sie konnte nämlich später einer eigenen Beteili-
gung durch Umwandlung des Darlehens werterhöhend zugute kommen."

/i, HR. (1963), S. 68, S. 69;//oert, P. (1956), S. 1274. ' ' ^ ^ ' * - U —-: •<-••'••

n, H. R. (1963). S. 68; flogowjity, J. (1954). S. 74; A/oert, P. (1956). S. 1570. Hierzu s.
§ 12 StWG v. 8.6.1967, in: BGBI. I, S. 583; s a. Stichwort "Stabilitätsgesetz" in: Handwörterbuch für
das Geld-. Banken- und Börsenwesen. 10 Aufl., Wiesbaden. S. 1933, Sßwgen, H. R. (1963), S. 76.

" Sü^gen, H. R. (1963), S. 68, S. 72; Äogon«jty, J. (1954), S. 73 mit weiteren Hinweisen.

" Nach einem Erlaß des Senators für Finanzen der Hansestadt Hamburg v. 18.10.1951 wurde ein
Optionsrecht auf die spätere Umwandlung eines zinslosen Darlehens in eine Beteiligung grundsätzlich
für zulässig erachtet. Für diesen Fall galt dann das Darlehen als zurückgeflossen. Das ließ intelligente
Gestaltungen zu, s. hierzu: Der Wirtschaftsprüfer, Zeitschr. f. d. dt. Prüfungs- und Bilanzwesen. 5. Jg.
1952, S 35 Hinweis der Redaktion; s. a. £o/#; H. C. (1953), S. 262.



304 K. Steuervergünstigungen als Subventionen

Man fragt sich, ob hier überhaupt von einer "Subvention" gesprochen wer-
den sollte. Unter das, was in akademischen Abhandlungen in begrifflicher
Feinarbeit etwa mit "Subventionen als Instrument der Lenkung und Koordina-
tion" dargelegt wird, ist dieser äußerst erfolgreiche Vorgang aus der Praxis nur
schwer einzuordnen.^ Meist führte die Steuervergünstigung zu Neugründun-
gen von Partenreedereien in Form von Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung und dabei zu erheblichen Vermögenszuwächsen. Das gesetzlich vorge-
schriebene Verhaltensmuster des Fiskus ähnelte der Tätigkeit einer Bank, die
kurzfristig fällige Forderungen durch Prolongation in langfristige, bei Eintritt
einer vereinbarten Bedingung fällige Darlehen umwandelt. Ein solches Ge-
schäft ist üblicherweise mit Zinseinnahmen der Bank verbunden, die als Re-
sultat der Teilnahme an der Wertmehrung des Kunden in die Ergebnisrech-
nung des Instituts eingehen. Beide Parteien, Bank und Kunde, profitieren von
derartiger Kreditgewährung, was beim Darlehensnehmer im voraus zur
Rechtfertigung der Investition in einer Wirtschaftlichkeitsrechnung festgehal-
ten wird. Im vorliegenden Fall ist es aber eine im Gesetz nicht erwähnte
Grundvoraussetzung, daß der Darlehensgeber ein hohes Einkommen hat (oder
haben wird - auch diese Fälle gab es wegen des möglichen Verlustvortrages -)
und daher in obersten Progressionsstufen angesiedelt ist. Steuertarifänderun-
gen, ja bereits entsprechende Erwartungen, vermögen das Interesse stark zu
beeinflussen Im übrigen profitiert der Fiskus zusätzlich von dem höheren
Steueraufkommen aus dem durch die späteren Dienstleistungen der Schiffs-
bauten gewachsenem Sozialprodukt. Daß diese Form von Kreditgewährung
nicht aus einem Sondervermögen des Bundes erfolgt, verleiht der Betrach-
tungsweise etwas Ungewohntes. Denn man kann den sehr unbestimmten
Sammelbegriff "Fiskus" nicht für ein Bankinstitut verwenden.^

Sind für eine Bank gemäß § 18 Kreditwesengesetz Umsatz und Vermögen
des Darlehensnehmers die wesentlichen Bezugsgrößen für die Darlehenszusa-
gc und der durch eine entsprechende Ausbildung legitimierte Kreditvermittler
die Hilfspcrson, die die Verbindung zum Kunden schafft, so ist für die Aus-
wahl der vom Fiskus Begünstigten deren steuerliche Bemessungsgrundlage
entscheidend und der Steuerberater sorgt für die Voraussetzung, die gesetzlich
festgelegten Steuerminderungen in Anspruch nehmen zu können. So kommt
es, daß Steuerberater seither von gutsituierten Mandanten gelegentlich freudig

** AVcMo/, G. (1973). Die hier behandelten Steuervergünstigungen gleichen eher Aquisitionsko-
stet) oder Provisionen, als dem Vorgang, den Airc/i/io/als Subvention definiert

' Den dargestellten kreditahnlichen Steuervergünstigungen für erwünschte Investitionen liegen die
Steuergesetzgebung und die relevanten Vervvaltungsanweisungen zugrunde, aber keine Leistungen aus
einem Sondcrvemiögen des Bundes, s Ar/i/awne. W. (1966). Der Bund als Finanzier. ERP-Son-
dervermflgen. Sondervermögen tür berufliche Leistungsfördemng. Bad Godesberg.
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mit "Sie sind meine zweite Einnahmequelle" begrüßt werden. Inzwischen
entsteht, von großen Versicherungsgesellschaften gefördert, ein neues Be-
rufsbild des Vermögensberaters, der als "Allfinan/.berater" dem Bedarf nach
einer umfassenden, branchenübergreifenden Betreuung "unter Ausschöpfung
aller staatlichen Förderungen" nachzukommen sucht. Hierin zeigt sich deut-
lich die völlig neue Rolle, in die der Fiskus inzwischen hineingewachsen ist.**

Beim Fiskus muß eine Vergünstigungsvorschrift nach Art § 7 d Abs. 2 EStG
1950 nach dem Gesetz über Stabilität und Wachstum der Wirtschaft seit 1967
dennoch in den jeweils aufzustellenden Subventionsbericht unter Angabe
hochgerechneter Mindereinnahmen aufgenommen und bei der obligatorischen
Steuerschätzung im jährlichen Finanzbericht berücksichtigt werden "' Da-
durch allein wird aus dem Vorgang aber noch keine Subvention im Sinne der
hergebrachten Sprachregelung. " "'" ""'<*>''"" - w '•' "-"^'">*

Der ungewöhnlich erfolgreiche Wirtschaftsaufschwung der Bundesrepublik
nach 1949 dürfte nicht zuletzt in erheblichem Maß auf die Folgen der in das
Steuerrecht eingefügten verschiedenen vergleichbaren Steuervergünstigungen,

Der neu entstandene Bedarf an umfassender Beratung auf diesem sehr unübersichtlichen Gebiet,
die Dispositionen bezüglich Kapitalanlagen, Versicherungen. Altersversorgung etc. mit den ausgelö-
sten steuerlichen Folgewirkungen zusammenfaßt, hat in den Medien erhebliche Beachtung gefunden.
Es ist zur Gründung vieler neuartiger Dienstleistungsuntemehmen gekommen, die einen breiten Fächer
von Finanzanlagen anbieten. Nach Pressemitteilungen schätzen Branchenkenner das Heer der freien
Finanzdienstleistenden bundesweit inzwischen auf 400.000 bis 500.000, von denen nur ein Bruchteil
eine fundierte Ausbildung erhielten, s. Welt am Sonntag v. 6.8.1995, S. 39; hierzu a. Cash, 11. Jg., Nr.
4, Juli 1993, S. 110; s. a. Kölnische Rundschau v. 24.4.1995 (Wirtschaft).

" Im 13. Subventionsbericht der Bundesregierung v. 11.11.1991 über die Entwicklung der Fi-
nanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre 1989 bis 1992, in: Deutscher
Bundestag, Drs. 12/1525, S. 176. werden bspw. folgende Steuermindereinnahmen als Folge von §§ 2
und 3 FördG v. 24.11.1991 ausgewiesen: Für 1991 Steuermindereinnahmen von 1.450 Mio. DM und
für 1992 1.505 Mio. DM. Dazu kommen noch Steuermindereinnahmen für neue Gebäude im Privat-
vermögen im Beitrittsgebiet gem. § 3 FördG für 1991 von 105 Mio. DM und für 1992 von 310 Mio.
DM. Insgesamt betrugen die ausgewiesenen Mindereinnahmen dieser Position des EStG mithin für
1991 1.555 Mio. DM und für 1992 1.815 Mio. DM. Nach Mitteilung des zuständigen Referenten im
BMF dienten als Grundlage fur diese Hochrechnungen die Meldungen über die Inanspruchnahme für
Investitionszulagen nach dem Investitionszulagengesetz. In § 6 Abs. 1 InvZuIG wird als Ausschlußfrist
für die Beantragung der Finanzhilfen der 30.9. des der Anschaffung folgenden Jahres festgelegt. Da die
gesetzlichen Bemessungsgrundlagen nicht deckungsgleich sind, werden jedoch nicht alle Vorgänge
erfaßt. Und wichtiger: Die Ermittlung der Steuermindereinnahmen bezieht sich nur auf rechnerische
fiktive Primäreffekte. So muß man sich fragen, welchen Wert etwa der Ausweis eines Minderbetrages
von 1.815 Mio. DM fur 1992 haben mag, da allgemein bekannt wurde, daß sowohl ESt als auch USt
in den Altländem im selben Abschnitt tatsächliche hohe Zuwächse als Folge der von derselben Maß-
nahme ausgelösten Konjunktur auswiesen. Im übrigen gibt es. anders als im Fall des Schiffbaues, keine
amtlichen Angaben über Initiatoren von geschlossenen Investmentfonds und die gebildeten Gesell-
schaften. Eine Evidenzzentrale oder Meldestelle ist nicht vorgesehen. Die deutsche Bundesbank gab
bereits 1970 den Versuch auf, einen Überblick über geschlossene Fonds zu schaffen. Im Februar 1992
sprach die Deutsche Bundesbank in der Wertpapierstatistik von einer als "vorläufig" bezeichneten
Anzahl von 123.183 Anlegern. Auch diese Ziffern, wie Angaben über die Höhe von Fondsvermögen,
sind reine Spekulationen ohne nachvollziehbare Grundlage, da es keinerlei Statistiken hierzu gibt, s.
Cash, 11. Jg., Jan. 1993, S. 30; s. Wi/«arm, R.: "Kuddelmuddel", in: Handelsblatt v. 1.9.1995. S. 5.

20 Hansen
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vor allem in Verbindung mit der zur Verfügung gestellten Inanspruchnahme
von Sonderabschreibungen bei erwünschten Investitionen, zurückzufuhren
sein.

Da Finanzwissenschaftler und Nationalökonomen sich durchweg grundsätz-
lich gegen diese Form der Finanzierung des Wiederaufbaues aussprachen,
haben sie die sich dabei anbietenden technischen Möglichkeiten vernachlässigt
und die großen Erfolge und Ergebnisse aus ihren Erörterungen ausgeblendet.

Sie haben daher die Gestaltung dieser Maßnahmen weitgehend den Prakti-
kern aus Regierung und Finanzwelt überlassen und die Auswirkungen nicht
genügend aufgearbeitet. u^c :>.*;>;

Steucrrcchtlcr haben zumeist nur die entstehende Kompliziertheit des Ein-
kotnmcnstcucrrcchts wahrgenommen und dann die Frage der Verfassungs-
mäßigkeit erörtert. Erst sehr spät wurde von ihnen unter dem Eindruck auf-
kommender starker Kritik in den Medien die Frage der Verteilungsgerechtig-
keit der Steuern zum Problem gemacht. Daß sich dabei Anlaß zu harter Kritik
ergab, muß nicht dargelegt werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Der Wille des Gesetzgebers bei Einfüh-
rung des S 7 d Abs. 2 ESlG lief darauf hinaus, den Wiederaufbau der deut-
schen Handelsflotte durch Verbesserung der Kapitalausstattung zu fördern.
Tatsächlich richtete sich die Steuervergünstigung jedoch an potentielle hoch-
vcrdicncndc Darlehensgeber. Den anvisierten Reedern als Darlehensnehmern
kam die staatliche Hilfe zwar entscheidend, aber nur mittelbar zugute Der
Staat unterstützte in erster Linie also nicht die Schiffahrt, sondern die Geldge-
ber, "die dem Flottenbau nicht unbedingt eng verbunden zu sein brauchten".'"
Dies bewirkte jedenfalls eine Initialzündung zum Vorteil aller Beteiligten Es
war ein gelungenes Experiment, das aus dem Instrumentarium einer praxisori-
entierten Finanzpolitik hervorgegangen ist und in der gegebenen Ausnahme-
situation bei Abwägung der Interessen wohl positiv beurteilt werden kann.
Diese Form (man/politischer Eingriffe zur Förderung des Wiederaufbaues war
1919 bei ähnlich gelagertem Sachverhalt noch unbekannt. Die am Hcrmann-
Schmollcrschcn Muster orientierte Er/.bcrgcrschc Reform der Einkommen-
steuer hätte sie auch wegen der entstehenden Widersprüche im System gar
nicht zulassen können.

Die Förderung des Schiffbaues wurde nach Vorankündigung einer heftig
diskutierten sogenannten "organischen Steuerreform" im Deutschen Bundes-
tag am 16 Januar 1953 durch das neue EStG vom 24 April 1954 und die
dann erfolgte Bestätigung in der großen Steuerreform vom 16. Dezember 1954

. II. R, (1963). S. 68. . ^
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für die Zeit ab 1. Januar 1955 durch völlige Streichung des § 7 d Abs. 2 EStG
gegen starken Widerstand der Verbände wieder beseitigt." Spater wurde dann
auch § 7 d Abs 1 EStG. der Sonderabschreibungen für die Schiffahrt vorsah,
völlig gestrichen Diesen Anschein konnte die Gesetzesändcrung aber nur
beim Laien erwecken. Die Förderung wurde, da offenbar vorerst unverzicht-
bar, in verborgener Weise, freilich eingeschränkt, fortgeführt

Nachdem das Ziel der Schaffung einer angemessenen Grundausstattung für
die Fischerei- und Frachtschiffahrt erreicht war. sollte nach herrschender
Auffassung die fernere Investitionstätigkeit wieder den Prinzipien rein markt-
wirtschaftlicher Steuerung durch den Kapitalmarkt überlassen bleiben. Wegen
dessen langanhaltender Funktionsunfähigkeit bezweifelte der zuständige Mi-
nister in den Erörterungen 1954 im Bundestag, daß dies gelingen könnte, ver-
mochte sich jedoch den allgemein vertretenen ordnungspolitischen Vorstel-
lungen nicht zu verschließen, zumal die steuerlichen Förderungsmaßnahmen
gerade von Finanzwissenschaftlcrn heftig kritisiert worden waren.'" Um der
Schiffahrt den weiterhin notwendigen Aufbau zu internationaler Wettbewerbs-
fähigkeit dennoch zu erhalten, kam es dann dazu, daß die Regierung bald von
einer in § 51 EStG vorgesehenen Ermächtigungsvorschrift Gebrauch machte,
Steuervergünstigungen für die Schiffahrt in § 82 f EStDV verborgen, ohne
Mitwirkung des Parlaments, wieder vorzusehen. Bis Ende 1989 sorgten weite-
re befristete, inzwischen bis Ende 1999 verlängerte, verborgen gebliebene
Steuervergünstigungen für die weitere ständige Anpassung der Schiffahrt an
den internationalen Wettbewerb."

" Hierzu: Jec/ir. H. (1955), S. 31. Nach Vec/ir waren die Steuervergünstigungen im EStü die Kon-
sequenz der exorbitanten Tarifsätze, die noch von den alliierten Siegermächten verordnet worden
waren. Mit deren Milderung könnten sie wieder beseitigt werden, s. S. 37. so lautete jedenfalls die
vorherrschende Auffassung, s. hierzu ScAmöWeri, G. (1953). Organische Steuerreform ... S 59. S.
100. Sc^md/t/err trat für Streichung von § 7 d Abs. 2 EStG ein, s. S. 184: anders das von Verwal-
tungsseite vorgelegte sog. Tröger-Gutachten, s. 7><5ger. H. (1953). Diskussionsbeitrage .... S. 29:
anders auch S/?;fater, A. (1953).

Beitrag des Bundesministers für Verkehr. C. SeefcoAm. in: Verhandlungen des Deutschen Hun-
destages v. 7.4.1954, Stenograph. Berichte. Bd. 19. 2. Wahlperiode. 1953. S. 837 In der frühzeitigen
Beseitigung des besonders wirksamen § 7 d Abs. 2 EStG im Jahr 1994 zeigte sich, daß die Vergünsti-
gung finanzpolitisch beherrschbar blieb. Nachdem die notwendige moderne Grundausstattung der
Handelsflotte neu erstellt war, konnte eine stärker marktwirtschaftlich orientierte Steuerung der Wei-
terentwicklung nur vorteilhaft sein. Für diese Erkenntnis sorgten die öffentliche Wirksamkeit von
Warnungen der Nationalökonomen und die Erörterungen der Finanzberichte der Regierung. Bereits
vor Einführung des StWG im Jahr 1967 wurde regelmäßig von der Bundesregierung OfTenlegung der
Subventionen in Anfragen im Parlament verlangt, wobei zwischen "sichtbaren Begünstigungen im
Haushaltsplan" und "unsichtbaren Begünstigungen im Rahmen des Steuerrechts" unterschieden wurde,
s. als Beispiel: Deutscher Bundestag. 3. Wahlperiode. Drs. 3/1229. S. 11. S. 15.

§ 7 d Abs. 1 EStG, der zusätzlich zu der Regelafa für zwei Jahre Sonderabschreibungen von je-
weils 15% der Anschaflungs-, Herstellungs- oder Wiederherstellungskosten vorsah, blieb bis 1958
gültig. Erst für Anschaffungen nach dem 10.6.1958 war die Begünstigung nicht mehr anwendbar, s.
StÄndG v. 18.7.1958. BGBI. I. S. 473. Auf Grundlage der Ermächtigungsvorschrift des § 51 AI». 1

20*
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Mehrfach erkannten wir, daß dieser Art steuerliche Vergünstigungen, zu
denen auch § 7 d EStG 1950 zählte, von dem Gesichtspunkt einer gerechten
Lastenverteilung aus beurteilt, als höchst problematisch zu bewerten sind.
Wägt man diesen Umstand jedoch - wie dies 1893 von Oldenberg geschah -
mit den erreichten wirtschaftlichen Vorteilen für das Gemeinwesen und dem
dadurch ermöglichten sozialen Fortschritt ab, so erscheinen die Maßnahmen
in einem anderen Licht. Politische Entscheidungen werden nachvollziehbar.

Das Deutsche Reich war 1945 untergegangen. Für Entschädigungen der
durch Kriegseinwirkungen vernichteten Wirtschaftsgüter gab es, anders als
nach dem 1. Weltkrieg 1919, keinen Anspruchsgegner. '* Für den Wiederauf-
bau fehlte zur Finanzierung auch ein funktionsfähiger Kapitalmarkt. Fehlende
laufende Umsätze bei sofort einsetzendem starken Konkurrenzdruck des
Weltmarktes ließen die Finanzierung von Neubauten aus Abschreibungen in
der Schiffahrt utopisch erscheinen.

Das 1948 übernommene, aus der Steuerreform von 1925 stammende fort-
entwickelte EStG ließ sich ohne Gefahr der Verwicklung in innere Widersprü-

clic als Finan/.icrungsinstrument zum Wiederautbau einer deutschen Handels-
flotte und ohne abenteuerliche Belastung des Haushalts in die Wirtschaftsord-
nung der sozialen Marktwirtschaft integrieren. Direkte steuernde Eingriffe in
das Marktgeschehen konnten unterbleiben. Die Lenkung erfolgte marktkon-
form.

Als Folge einer ausufernden Tarifprogression des EStG schufen die einge-
fügten Steuervergünstigungen einen starken Anreiz zur Vermögensmehrung,
die die Investitionen in notleidenden Sektoren der Wirtschaft bündelten und so
der Förderung des allgemeinen Wohlstands dienten.

Wenn auch die Berücksichtigung der Verteilungsgerechtigkeit vernachläs-
sigt wurde, so ist jedenfalls durch die Verbesserung der investierten Kapital-
struktur der Gemeinschaft die Grundlage für den zügigen "sozialen Fort-
schritt" geschaffen worden, dessen Ergebnisse heute selbstverständlich er-
scheinen mögen. Denn alles, was zur Kräftigung des Wirtschaftswachstums
geschah, diente gleichzeitig der Festigung des "Netzes der sozialen Sicher-
heit". ' . •""•"" • ' • ••-• ' - »•-••• - • •• • . • • , ; : v . 4 - - v * - - y

/ i f f 2 w KStO wurde die Vergünstigung als § 82 f EStDV mit Gültigkeit ab 1.1.1965 wieder einge-
führt. Die befristete Galligkeit wurde dann laufend verlängert zuletzt in Art. 8 StandOG. so daß die
Wirksamkeit erst zum 1.1.2000 ausläuft Dabei wurde die Sonderafa auf 40% erhöht und inzwischen
wurden I.uflfahr/cugc eingeschlossen. Zur wirtschaftlichen Bedeutung für Anleger s Wirtschaftswo-
che v. 9.7.1993. S. 62. Die Europäische Kommission der EG hat Bedenken wegen dieser Finanzie-
rungshilfen inzwischen fallenlassen, s. Cash. 1.V Jg. 1995. S. 14.

" Hierzu: //wdfcr. H./Swwfcr.H. (1954). S. 44; fl«ci«r, Erich (1933), S. 61.
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Es mag von Interesse sein zu erfahren, welchen Gebrauch die Finanzwisscn-
schaften von diesem eindrucksvollen Experiment des Wiederaufbaus der deut-
schen Handclsschiffahn gemacht haben:

Zur Zeit der Geltung der erfolgreichen Steuervergünstigung wurde auf der
Salzburger Tagung des einflußreichen "Vereins für Socialpolitik" vom 2 bis 5
Oktober 1952 das Thema "Kapitalbildung und Kapitalvcrwcndung" verhan-
delt . " Hier spielte in den wichtigsten Beiträgen - anders, als in einer ver-
gleichbaren Veranstaltung im Jahr 1929 - die Frage der Lenkung der Volks-
wirtschaft durch nichtfiskalische Steuernormen eine wichtige Rolle. Fritz
Neumark. Helmut Meinhold und einige weitere Mitglieder, wie auch Karl
Schiller, vertraten ausdrücklich den Standpunkt einer "interventionistischen
Wirtschaftsordnung" Neumark hob hervor, daß die Steuer, "obwohl ein
machtvolles Instrument der modernen Finanz- und Wirtschaftspolitik, nur
eines und nicht das wirksamste Mittel" sei. um dem Kapitalmarkt als der fur
die Lenkung von Investitionscntschcidungcn in der Marktwirtschaft zuständi-
gen Institution eine sozial erwünschte Richtung zu geben/'' Aber selbst dieses
vage Bekenntnis zu einer nichtfiskahschen Verwendung der Besteuerung ging
der Mehrheit der anwesenden führenden Nationalökonomen und Finanzwis-
senschaftler noch zu weit.

Wilhelm Gerloff, Günter Schmölders, Theodor Wessels und andere brachten
ihre grundsätzliche Ablehnung eines Einsatzes der Besteuerung als Lenkungs-
instrument in gleichermaßen vorsichtiger Diktion, das Mitglied des Direktori-
ums der Bank deutscher Länder, Eduard Wolf, aber mit Entschiedenheit zum
Ausdruck. Schmölders sah in dem nichtfiskalischen Einsatz speziell der Ein-
kommensteuer ein allzu "grob wirkendes Mittel" und warnte vor unerwünsch-
ten sozialen Konsequenzen und vor der Unbeherrschbarkeit der einmal in
Gang gesetzten Eingriffe."

Im Mittelpunkt der Erörterungen standen offensichtlich dogmatische Vor-
eingenommenheiten auf beiden Seiten. Es war und blieb ein Streit ohne Ana-
lyse der konkreten Konsequenzen. Es gab keine Erörterung von Zielen und
alternativen Lösungsvorschlägen für wirtschaftlich brisante, von der Schwäche
des Kapitalmarktes verursachte Engpässe, ähnlich wie in der erwähnten Kon-
ferenz von 1929, an der auch zwei ehemalige Reichsfinanzminister und der
zuständige Staatssekretär J. Popitz aktiv teilnahmen, keine Diskussion mögli-
cher konkurrierender Finanzhilfen oder Steuervergünstigungen zur Ingangset-

ft. H. (1953). • • ' .• • ' . " v: V. . . - ; , :W/

A/eumanfc, F. (1953), Möglichkeiten einer finanzpolitischen Beeinflussung von Kapitalbildung
und Kapitalverwendung, in: /l/irec/i», G.//lrmft, H. (1953), S. 75.

" . G.A4rmft. H. (1953), S. 82. S. 86. S. 169. S. 194, S. 197. S 201 • -
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zung dringender Problemlösungen, und dies, obgleich nunmehr die Zeitum-
stände und die Berichte genügend Beispiele für Untersuchungen auf empiri-
scher Grundlage bereithielten.

Schmölders suchte sogar die Wirkungen der damals geltenden Steuerver-
günstigungen nach § 7 d Abs. 2 EStG als Beweis für die Gefahr von Fehlin-
vestitionen als Folge eines nichtfiskalischen Einsatzes des Einkommensteuer-
rechts zu verwenden. Ihm bekannt gewordene Zusammenhänge eines Einzel-
falles, in dem sich die zu hohen Erwartungen eines Investors nicht erfüllt
hatten, verwendete er als Beweis für den unterstellten Regelfall, daß es sich
um Fehlinvestitionen gehandelt habe/* Trotz grundsätzlichen Eintretens für
eine nichtfiskalische Verwendung des Steuerrechts verharrte auch Neumark in
bloßen Lippenbekenntnissen mit Schwerpunkt auf begrifflichen Erörterungen
und Abgrenzungen ohne Untersuchungen mit empirisch überprüfbaren Thesen
von praktischer Relevanz. Dabei hat seine positive Würdigung eines interven-
tionistischen Einsatzes des Steuerrechts, den er hart gegen streng abgelehnte
"dirigistische", "punktucllc" Begünstigungsnormen abgrenzte, die spätere Dis-
kussion geprägt. ,*-. -«*-" ,..,•. f"" ... .r.-, .«,,.j.,, .,-(...- w»..-., V-Vr-1'«--««̂ »*̂  WS".

Zwar war Neumark der Auffassung, daß "kein vernünftiger Grund dafür be-
steht, lediglich die Steuer aus dem Arsenal der wirtschaftspolitischen Mittel
prinzipiell auszuschließen"/'' aber das. was er "Fiskaldirigismus" nannte, war
seiner Meinung nach grundsätzlich mit der als "erhaltungswürdig unterstellten
Wirtschaftsordnung unvereinbar"/"' Dirigistische Eingriffe in die Besteue-
rungsvorschriften beurteilte er undifferenziert als "irrational", "ungerecht", zu
"wirtschaftlicher Rückständigkeit" und "suboptimaler Recourcenallokation"
führend etc." und brachte sie in unmittelbaren Zusammenhang mit der abfäl-
lig bewerteten Tätigkeit politischer "pressure groups". Neumark verwickelte
sich in diesen Thesen in vielerlei Widersprüche, wenn er etwa einleitend be-
kannte, daß er Werturteile aus der Wissenschaft ausschließen wolle/ ' und für
die Rationalität "nichtfiskalisch motivierter Besteuerungsmaßnahmen" nur
entscheidend sein könne, "ob diese absolut und relativ geeignet sind, der Ver-
wirklichung der angestrebten Ziele zu dienen"/"

f;! jf ;

" Diskussionsbeitrag v. Sc/im<5Werj, G. in: /1/fcrecAf. G./ztrmft. H. (1953), S. 195. ' *'

** jV<?Kroar*. F. (1957), Interventionistische .... in: Äecterort. E. von/Meyer. F./A/fltfervlrmadt. A.
(1957), S. 452.

** Atomar*. F. (1970), Grundsitze der Besteuerung... S. 50. . . .

*' .Venmar*. F. (1970). Grundsitze der Besteuerung .... S. 40, S. 51; ders. (1970), Grundsätze ge-
rechter Besteuerung.... S. 227.

** Atomar*. F. (1970). Grundatze gerechter Besteuerung... S. 16. - , . - . : . ; T . ; : I

" Atomar*. F. (1957). Interventionistische... S. 452 . • : . ; , . . . . , .
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Dirigistische Eingriffe definierte Neumark folgendermaßen "Steuerdirigis-
mus ist dadurch charakterisiert. daß die ein/einen Maßnahmen primär da-
rauf abzielen, einzelne Wirtschaftsgruppen. Erzeugungszweige. Konsumarten.
Kapitalbildungs- und Verwendungsformen und dergleichen mehr aus nicht-
ökonomischen Gründen ... relativ zu begünstigen oder zu benachteiligen".^
Dabei schloß Neumark offenbar alle - mit Ausnahme des von ihm erwähnten
sozialen Wohnungsbaues - im EStG von den Grundnormen abweichende Be-
günstigungen, so etwa zur Förderung des allgemeinen Wohnungsbaues sowie
des Schiffbaues, aber auch normabweichende Gcwinnermittlungsvorschriftcn -
diese als marktinkonform bezeichnet - als gegen die Wirtschaftsordnung ver-
stoßend ein.'" Sein Eintreten für ein interventionistisches Stcucrrccht richtete
sich allein auf eine Globalsteuerung der Volkswirtschaft, die dann später 1967
im Stabilitätsgesetz ihr Handwerkszeug finden sollte

Der schnelle Wiederaufbau der deutschen Handelsflotte wäre nach dem Vo-
tum deutscher führender Finanzwissenschaftler und Nationalökonomen un-
terblieben. Der Einsat/, der Einkommensbcsteucrung zur Problemlösung wurde
von Schmölders aus grundsätzlichen Erwägungen wegen des Verstoßes gegen
marktwirtschaftliche Prinzipien mit der Folge drohender Fehlinvestitionen
verworfen. Neumark lehnte eine derartige Verwendung von Steuernormen als
"dirigistisch" ebenso grundsätzlich ab. Der zügige Wiederaufbau einer deut-
schen Handelsflotte als Folge der Einführung eines § 7 d Abs. 2 EStG ist von
ihnen daher auch nicht weiter verfolgt worden.

Da die Integration unterschiedlicher Besteuerungsideen in dem geltenden
deutschen EStG unbekannt blieb, war die Frage der von Steuervergünstigun-
gen ausgelösten Lastenverteilung dabei nur von untergeordneter Bedeutung.
Die Frage der Verteilungsgerechtigkeit wurde erst zum öffentlich erörterten
Problem, als der Einsatz von Steuervergünstigungen später ausuferte.

Die Einstellung Neumarks, die in weiten Bereichen Zustimmung fand, hat
zumeist die Haltung der Finanzwissenschaften bestimmt.'"' Die "dirigisti-
schen", "punktuellen" Regelungen zugerechneten Vergünstigungsnormen, zu
denen auch undifferenziert die Sonderabschreibungen nach dem Berlinförde-

AfeumarfcF. (1970), Grundsätze der Besteuerung.... S. 50. S. 51.r - • i . ^ i ; , , :.-.

t. F. (1961). S. 147. s. a. A/opp-Zmn. A. F. (1955). Rezension, in: FA. S. 538.

r i trat als Befürworter einer interventionistischen Steuerpolitik auf und verlagerte durch
seinen Einfluß das Schwergewicht der Wirtschaftssteuerung als Globalsteuerung von der Ausgaben-
auf die Einnahmenseite des Haushalts, s. A/aH/?ö/er, H. (1980). Fritz Neumark wird achtzig, in: Die
Zeit, Nr. 30, v. 18.7.1980. Ateumar/t wurde zumeist als "Nestor der deutschen Finanzwissenschaft"
gefeiert, s. />enz/m. H.. in: Die Welt v. 18.7.1980; FAZ v. 19.7.1980. Andererseits wurde der
"Neumark-Effekt" beklagt nämlich, daß an seinem Werk alles gemessen und "der Tatendrang" jünge-
rer Finanzwissenschaftler gelähmt werde. FAZ v. 13.10.1982.
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rungsgesetz und dem heutigen Fördergebietsgesetz gehören, fanden daher bei
Finanzwissenschaftlern nicht die Aufmerksamkeit, die ihnen nach ihrer volks-
wirtschaftlichen Bedeutung hätte zukommen müssen.

Nun drängen gegenwärtig wiederum nach der Wiedervereinigung der Bun-
desrepublik Deutschland mit der ehemaligen DDR eine Vielzahl von Angebo-
ten mit Aufforderungen zur Zeichnung von Anteilen an geschlossenen steuer-
begünstigten Investmentfonds auf den Markt. Diese machen Gebrauch von den
Abschreibungsfreiheiten, die nach dem neuen Fördergebietsgesetz für Aufbau-
lcistungen im Großraum Berlin und in den neuen Bundesländern gewährt wer-
den/ ' Der wissenschaftliche Beirat bei dem Bundesministerium für Wirtschaft
hat - wie wir bereits gesehen haben - auf die immense Bedeutung dieser Förde-
rungsmaßnahmen für die strukturellen Anpassungen und die Eingliederung
Ostdeutschlands in einer ungewöhnlichen Situation hingewiesen.^

Die Inanspruchnahme der vielen durch Steuervergünstigungen gegebenen
Möglichkeiten mit unterschiedlichen Risiken setzt für die angesprochenen
Stcuerbürger einen Überblick und neuartige Kenntnisse voraus.

Die stcucrfinanzicrten Kapitalanlagen werden daher von einem neu entstan-
denen und umfassender ausgebildeten Berufsstand, der in eigenen Praxen oder
bei Banken und in Versicherungen tätigen Vermögensberatern, die sich
Kenntnisse des Handels- und Stcuerrechts erwarben, für Dispositionen der
Sparer angeboten.'" Die Bildung großer Publikumsgcselischaften, die sich zum

Im Posteingang einer in amilichen Verzeichnissen aufgeführten Steuerberatungspraxis finden
sich heute wiederum fast täglich Angebote zur Zeichnung von Anteilen an geschlossenen Investment-
fonds, die mit Steuervorteilen nach dem KördG werben, s. hierzu als Beispiel die aufgelisteten Angebo-
te in der Fachzeitschrift Cash oder dem Anzeigenteil der überregionalen Tageszeitungen Viele Betrei-
berfirmen unterwerfen ihn: Angebote freiwillig einer Analyse der Chancen und Risiken durch ausge-
wiesene Fachleute, s. bspw. Cash. 13. Jg.. Nr. 5 v. Sept. 1995. S. 139; ungekürzte Gutachten können
bei Interesse angefordert werden

Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim ßundesministerium Rlr Wirtschaft v. 15.7.1991.
abgedr in: Bundesanzeiger. 43. Jg.. Nr. 153. v. 17.8.1991. hier Pos. IV Nr. 7. Das Gulachlergremium
bejahte mehrheitlich das angelaufene "umfangreiche l-'örderungsprogramm" durch "StandorUuhven-
tionen". zu denen als wichtigste Maßnahme das FördG rechnet Den Terminus "Sonderabschrei-
bungen" vermied das Gutachten freilich.

Unter den Beratern gibt es oft unqualifizierte Mitarbeiter. Verschiedene Verbände versuchten
bisher vergeblich. Rlr den neuartigen Berufsstand Mindestausbildungsvoraussetzungen einzuführen
Einige initiierten sogar erfolglos den Aufbau eines "Zentralregisters unabhängiger Finanzdienstleister"
(/.eli) Der Gesamtverband der deutschen Versieherungswirtschaft (CiDV) suchte ergebnislos sein
ausgebautes Benifshildungswerk zur Sicherstellung einer notwendigen Mindestausbildung einzusetzen
Inzwischen findet zur Schaffung von Markttransparenz jährlich ein Kongreß der Branche zu dem
Thema "Geld und Kapital" Rlr Allfinanzberater statt. Vor kurzer Zeit wurde von der Femuniversitäl
Hagen ein Studiengang "Finanzdienstleistungen" mit den Bereichen Kredit- und Finanzwirtschaft.
Steuern. Rechtswissenschaft und Marketing mit einem Abschlußdiplom (MBA) geschaffen, s. Allfi-
nanz-Kcport. I .lg 1993. Ausgabe I. S. 2; s a .S'foA/. A.. Streit ums Gütesicgel für seriöse Berater, in:
Kölnische Rundschau v. 24 5 1995; Die Zukunft der Allfinanz. Beilage zu Cash Special 6/93; Lockruf
des Geldes, in: Capital 3 9 5 . S. 86: Steinreicher Scharlatan, in: IX-r Spiegel Nr 23*95 v. 5.6.1995: s. a.
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Ziel gesetzt haben, konkrete Investitionen zur Anreicherung der Infrastruktur
im Beithttsgebiet vorzunehmen, ist in Gang gekommen. In den Aufforderun-
gen. Anteile an geschlossenen Fondsgcscllschaftcn zu erwerben, wird ofl offen
darauf hingewiesen, daß der eigene Einsat/ von Sparmittcln nur vorüberge-
hend nötig bzw. ganz geringfügig sei. Da der Zeichnungsbetrag ganz oder
zum großen Teil zeitgerecht aus ersparten Steuern gezahlt werden kann, wird
sogar gelegentlich vorgeschlagen, gar keine Eigenmittel einzusetzen, sondern
einen Bankkredit in offener Rechnung einzurichten, der gewissermaßen ohne
liquide Belastung des Zeichners vom Fiskus durch Steuererstattungen getilgt
wird ' So tritt auch nach außen erkennbar der Fiskus an die Stelle einer Bank.
Freilich geht diese Rechnung nur auf. wenn der Antcils/cichncr infolge hoher
Einkünfte einer entsprechend hohen Tarifprogression unterworfen ist Im
übrigen ist die liquide Belastung und die spätere Tilgung der Fremdmittel
kalkuliert und im Regelfall aus den Einnahmen bestreitbar Wie im Berliner
sogenannten "Hexcncinmaleins" ' erhalten Zeichner mit hohem Hinkommen
später wiederum Renditen und einen Verkaufserlös aus dem Nichts, ermög-
licht durch die Finanzicrungshilfc des Fiskus. Tatsächlich sind die Angebote
heute durchweg sauber durchkalkuliert, die Prospekte sind zumeist von nam-
haften Treuhandfirmen geprüft und entsprechen dann den vom Institut der
Wirtschaftsprüfer in Deutschland erarbeiteten Kriterien." ' ,,

Auch die von den Fondsgesellschaften verwendeten Musterverträge wurden
offenbar seit den Anfängen der steuerbegünstigten Publikumsgesellschaften
zur Mitte der 50er Jahre zweckentsprechend fortentwickelt. Dabei werden von

W., Berater für kleiner Vermögen groß im Geschäft, in: Kölnische Rundschau v.
26.7.1993. S. 6. s. a. Warrfeniac/i, H„ Das Vermögen erhalten, in: Weh am Sonntag v. 10. 9. 1995, S.
51.

'° Hierzu Kapitel E, Abschn. III und IV, dort auch Anlagen 16, 19, 24 u. a..

" Noch 1972 beurteilte der zustandige Redakteur der FAZ, Heinz firesfe/, den Umstand, daß ei-
nem Anleger durch Zeichnung eines Kapitalanteils eine Verlustzuweisung zugerechnet wurde, deren
Höhe es dem Zeichner ermöglichte, die Kapitalhergabe fur die Anlage ganz aus der Stcuercrspamis zu
bezahlen, in einem Leitartikel als "Abschreibungs-Ärgemis". Er meinte: "Das gleicht dem Hexenein-
maleins: Aus eins mach keins". s. FAZ v. 10.2.1972, S. 1. Er glaubte, die Zeit sei reif, "die Zweckmä-
ßigkeit der Sonderabschreibungen als Instrument der Wirtschafts- und Stmkturpolitik zu überprüfen".
Als Alternative wußte er jedoch nur hochmoralische fromme Wünsche beizutragen. Offenbar hatte er
völlig übersehen, was zu dieser Zeit offenkundig wurde und mit dem verstärkten Wiederaufbau Berlins
nach dem Mauerbau eingesetzt hatte: Die Zeichnungsbeträge von Anteilen an Abschreibungsgesell-
schaften überstiegen die Zeichnung von neu aufgelegtem Beteiligungskapital über die deutschen
Börsen, s. FAZ v. 28.12.1971. S. 13, Wirtschaftswoche v. 23.9.1972. S. 90: Die Zeit v. 5.12.1969. S.
39; s. a. Re/jc/ier. E., Die Abschreibungs-KG - ein Hexeneinmaleins, in: StLex 3, 51-54, S. 17.

WK4 (1987), Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Prospektprüfungen. Das Gutach-
ten stellt grundsätzliche Gesichtspunkte zusammen, die sich auf viele Prüfungsbereiche übertragen
lassen; wichtig erscheint die Forderung (B Abs. 2), daß die Prospektprüfung dem Anleger eine Grund-
lage zu "der eigenen Beurteilung der Risiken und Chancen der dargestellten Tatsachen, Ausnahmen
und Folgerungen" ermöglichen soll.
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den Initiatoren Gebilde des bürgerlichen Rechts (GbR) ebenso, wie Rechtsfigu-
ren des Handelsrechts (Kommanditgesellschaft. Stille Gesellschaft. GmbH)
wegen der unterschiedlichen steuerrechtlichen Konsequenzen für geeignete
Gesellschaftskonstruktionen zur Verwirklichung konkreter Projekte verwen-
det." Ziel der Initiatoren war stets, den Zeichnern von Gesellschaftsanteilen
eine hohe Verlustzuweisung zuordnen zu können, dabei die Haftung der Ge-
sellschafter möglichst auf die Einlage zu begrenzen, abzusichern, daß die
Einnahmen und Ausgaben der Gesellschaft nach Beendigung der Anlaufphase
ausgeglichen sind, sicherzustellen, daß die Fremdmittel aus den liquiden
Überschüssen der Gesellschaft - wenn auch langsam - getilgt werden können
und für den Zeichner jedenfalls nach Einzahlung der Einlage keine weitere
liquide Belastung mehr entstehen kann. Denn den steuerlichen Vorschriften
liegt die Vorstellung der Einheit von Anteilseigner und Betrieb zugrunde, was
zur sogenannte "Bilanzbündeltheorie" führte. Im Falle steuersparender Kapi-
talanlagen sind diese Voraussetzungen im Innenverhältnis tatsächlich jedoch
gar nicht gegeben Weitere Zahlungsverpflichtungen des Zeichners nach der
Anlaufphasc würden das Interesse an der Anlage in der Regel empfindlich
stören/"*

Für vermögensverwaltendc Abschreibungsgesellschaften sind wiederum an-
dere vertragliche Gestaltungen zu beachten, als für eine als Gewerbebetrieb
beurteilte Mitunternehmerschaft." Die in § 15 a EStG normierten und auch in
§ 21 EStG angeführten Beschränkungen einer Berücksichtigung von Verlusten
der Zeichner auf die Höhe der Haftungssumme als Gesellschafter - eine Be-
stimmung, von der sofort Ausnahmen vorgesehen wurden - hat Rechtskon-
struktionen entstehen lassen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen des ein-
zelnen Falles zu entsprechen suchen. Letztlich kann auch eine Refinanzierung
des Antcilscrwerbs oder eine Finanzierung von Teilbeträgen durch Dritte für

" S. B<Jger. M./ KOU/XIC/I. A. (1973). Gesellschaftsformen und gesellschaftsrechtliche Probleme bei
Abschreibungsgesellschaften, in: Kaitfer. A J. Äau/JocA. A.. S. 43; s. hierzu: 5ĉ ir<Wcr. B. (1972),
Gesetzliche Regelung für geschlossene Anlagefonds? in: Zeitschr f. d ges. Kreditwesen, 14. Jg., 1972,
S. 640. Der Autor war der zustandige Referent im BMF.

" Nach WK«C*. A (1972). Gesellschaftsrecht, 16 Auf.. S. 94. ist die KG eine "Abart der OHG".
Wahrend in der OHG als handelsrechtlicher Fortentwicklung der Gesellschaft nach BGB (§ 70S ff
BOB) alle Beteiligten im Grundsau voll haften, gibt es bei der KG nur noch bestimmte Vollhafter und
im übrigen Teilhafter In den für Zwecke der geschlossenen Investmentfonds fortentwickelten Publi-
kumsgesellschaftcn mit unbegrenzter Anzahl Beteiligter ist die im Protot\p der Personengesellschaft
unterstellte und übliche persönliche und geschäftliche Verbundenheit zerstört und nicht herstellbar, ja
nicht einmal gewollt. Die Beteiligung eines Teilhaftenden ihnelt im Grunde eher derjenigen eines
Aktionärs, s hierzu Zyfciwi. .-V (1973). S. 418. Z>'6on spricht von Entartung. Die angepriesene Ver-
lusUuweisung als Anreiz zum Beitritt beurteilte er als "schizophren"

" Hierzu: C<wf«d«. J. (1978). S. 23. hierS. 27;ßarwi. H. P. (1981), S. 31. . . . • . ^
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die Höhe der Haftung, die in eine Sondcrbilan/ eingestellt werden muß. von
Bedeutung sein.**

Auch die Anforderungen an die Satzung für eine steuerliche Anerkennung
als Mitunternehmerschaft hat in Finanzgerichtsurteilcn inzwischen eine ge-
wisse Klärung gefunden Dies mag sich auf das Vertrauen in die Vcrtragsge-
staltungcn positiv auswirken.

Bei den uns interessierenden Abschreibungsgesellschaftcn ist die GmbH &
Co KG die gebräuchlichste Vertragsgcstaltung. Das in den 60er Jahren dieser
Typenmischung entgegengebrachte Mißtrauen konnte inzwischen weitgehend
ausgeräumt werden.

Die Prüfung der Prospekte mit Aufforderungen zur Zeichnung von Anteilen
an Verlustzuweisunsgesellschaften ist zeitaufwendig und stellt infolge der stets
notwendigen und unterschiedlichen fallbezogenen Komplikationen und nicht
zuletzt wegen der Prüfung der Steuer- und zivilrcchtlichcn Konsequenzen hohe
Anforderungen an den Zeichnungswilligcn bzw. dessen Berater. Schon aus
diesen Gründen profiliert sich seit einiger Zeit eine Gruppe von Fachleuten als
sogenannte "Allfinanzberater". Sie vereinigen Kenntnisse über den Kapital-
markt mit Erfahrungen auf Steuer- und gesellschaftsrechtlichem Gebiet. Es
handelt sich zumeist um ehemalige Mitglieder der rechts- und steuerberaten-
den Berufe oder um erfahrene Bank- oder Versicherungskaufleute, die oftmals
in enger Verbindung zu Banken und Versicherungen tätig werden.

Als Zeichner kommen, wie schon wiederholt ausgeführt, nur anlagesuchen-
de Personen mit höherem Einkommen infrage, über deren Schutzbedürftigkeit
unterschiedliche Auffassungen bestehen mögen. Letztlich können sie alle
Zeichnungsunterlagen prüfen oder prüfen lassen und sich so Klarheit über das
enthaltene Risiko verschaffen.

Seit dem 13. Subventionsbericht der Bundesregierung vom 11. November
1991 werden die steuerlichen Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme der
in §§ 2 und 3 Fördergebietsgesetz normierten Steuervergünstigungen durch
zusätzliche Sonderabschreibungen von 50% der Anschaftungs- oder Herstel-
lungskosten als "flankierende Maßnahme zur zusätzlichen Investitionsförde-
rung im Beitrittsgebiet" bezeichnet. Sie wurden für das Jahr 1991, wie wir
bereits erfuhren, mit 1,450 Mrd. DM und für 1992 mit 1,505 Mrd. DM ange-
setzt."

* Hierzu: Kapitel E, Abschnitt III. dort Anm. 55. ••'.'*"••'*''

Bericht der Bundesregierung Ober die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der Steuer-
vergünstigungen Ar die Jahre 1989 bis 1992 (dreizehnter Subventionsbencht), hrsg. v. BMF 1991,
D r s . 1 2 / 2 5 , S . 1 4 , S . 1 7 6 . . . ^ ^ i - K ^ i f ^ •- • . • • • . • •• ^ > •*;• , t : i , v : v -
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Die entsprechenden Titel in dem 7. Subventionsbericht für die Jahre 1973
bis 1976 vom 22. Oktober 1975 hatten noch eine andere amtliche Begründung
angeführt, nämlich "Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Schaffung von
Arbeitsplätzen in Berlin".'* , . ,, ,

Zu dieser Zeit um 1976 bekämpfte die Finanzverwaltung die Abschrei-
bungsgesellschaften noch unter der Bezeichnung "mißbräuchlicher Ausnut-
zung von Steuervorteilen"." Inzwischen hat sich eine andere Beurteilung
durchgesetzt. Manche Gemeinde und Gebietskörperschaft öffentlichen Rechts
macht heute gern von der Möglichkeit Gebrauch, die Hilfe von Initiatoren von
Abschrcibungsgcsellschaften zur Beseitigung von Wohnraumproblemen, zur
Sanierung ganzer Stadtviertel, zum Bau von Amtsgebäuden, Versorgungsein-
richtungen etc., in Anspruch zu nehmen. Gemeindezentren großer Städte
wurden auf diese Weise bereits aus "steuerfinanzierten Kapitalanlagen" ali-
mentiert. Damit nimmt die Gemeinde oder überhaupt die öffentliche Hand den
Fiskus, an dessen Ertragshoheit sie selbst über Steuern teilnimmt, zur Finan-
zierung ihrer Strukturinvestitionen wie eine Bank in Anspruch. Die Regierung
schätzt offenbar den Wandel des Charakters der Steuervergünstigungen inzwi-
schen richtig ein.*'

Es würde von Interesse sein, Einzelheiten über die Vorgehensweise bei
Schätzung der Höhe des eingestellten Minderungsbetrages im Subventionsbe-
richt zu erfahren. Zwischen den von Abschrcibungsgesellschaften in Berlin in
den 70er Jahren nachweislich vereinnahmten Kapitaleinlagen und den im 7.
Subventionsbericht eingestellten Beträgen für Steuerminderungen zu §§ 14
und 14 a BcrlinFG läßt sich aber keine erklärende Beziehung finden. Gleiches
ist über die in den 13. Subventionsbericht für die Jahre 1991 und 1992 einge-
stellten Mindereinnahmen zu sagend'

** Bericht der Bundesregierung Ober die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der Steuer-
vtrgQnctigungen für die Jahre 1973 bis 1976 gemäß § 12 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität
und des Wachstums der Wirtschaft (StWG) v. 8.6.1967 (fünfter Subventionsbcncht) v. 22.10.1975.
Dt Bundestag. 7. Wahlperiode. Drs. 7/4203. S 193.

" Aktuelle Beitrage zur Wirtschafts- und Finanzpolitik v. 29.4.1976. Nr. 103. hrsg v Presse- und
Infomtationsamt der Bundesregierung; s. a. Fnerfemonn, J.. Der Tod einer Branche, in: Die Zeit v.
30.6 1978. S. 25; s. a. BB (1976), S. 450: BB (1976), S. 1649; BB (1977), S. 576. BB (1977), S.
930.S. 1534. - •

" Fhofemdnn. J. Abschreiben im Rathaus. Geldmangel zwingt die Kommunen zu ungewöhnli-
chen Finanzierungsmethoden, in: Die Zeit v. 9.1.1976. S 17; s a Cash. 11 Jg.. Nr. 4. Juli 1993. S
61; Cash. 13 Jg.. Nr 3. Mai 1995. S 124; Wirtschaftswoche. Nr 9"95. S 19

"' Die fragwürdige Aussagekraft des Subventionsberichts gibt regelmäßig Anlaß zu kritischen Aus-
führungen, s. (-7i/monn. R. "Kuddelmuddel", in: Handelsblatt v. 1.9.1995, S. 5. Im 5. Subventionsbe-
richt der Bundesregierung v. 22.10 1975 wurden für die Jahre 1973 bis 1976 Steuermindereinnahmen
wegen § 14 BcrlinFG von 310 Mio. DM. 340 Mio DM. 290 Mio. DM und 290 Mio DM aufgeführt,
diejenigen wegen § 14a wurden auf 25 Mio. DM. 30 Mio. DM. 20 Mio DM und 20 Mio. DM festge-
legt. Insgesamt ergab das für diese Zettspanne Steuermindereinnahmen von 1 325 Mio. DM. Der
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Eine Befragung von nur 98 geschäftsmäßig tätigen Initiatoren von Kapital-
anlagen durch Beteiligung an Abschrcibungsgesellschaftcn hat für das Jahr
1992 ergeben, daß Zeichnungen von Anteilen an stcuerfinan/ierten Kapitalan-
lagen in Höhe von über 10 Mrd. DM erfolgten. Die zugrundeliegenden Projek-
te betrafen im wesentlichen Investitionen in den neuen Bundesländern Dabei
stellten die Angaben der 98 Unternehmen, die die Nachfrage einer Fachzeit-
schrift der Branche beantworteten, nur eine Tcilgruppc von 304 bekannt ge-
wordenen, als "Kapilalanlageinüiatorcn" tätigen Unternehmen dar."' Hinzu
kommen viele kleine Gemeinschaften in unterschiedlicher Rechtsform und
Einzelpersonen, die von der Vergünstigung Gebrauch machen und bereits
1992 Investitionsausgaben im Rahmen eines Projektes im Fördergebiet tätig-
ten. Die genannten 98 größeren Initiatoren planten nach der angestellten Be-
fragung im Jahr 1992 Investitionen in Höhe von ca. 25 Mrd. DM."' Dieser
Betrag dürfte ebenso als Mindestsummc cin/uset/en sein, wie die von uns
früher im Falle Berlins hochgcrcchneten Zahlen Mindestbeträge waren. Viele
vergleichbare steuerbegünstigte Investitionen werden nicht von gewerbsmäßig
auf diesem Gebiet tätigen Interessenten vorgenommen.

In den etwa 100.000 Kanzleien der rechts- und steuerberatenden Berufe in
der Bundesrepublik gehen heute wiederum täglich Prospekte mit Aufforderun-
gen zur Zeichnung von Anteilen an geschlossenen Fondsgesellschaften ein,
die größere Investitionsvorhaben betreffen. Wiederum wird, wie in den 70er
Jahren, von den Betreibern um Vermittlung von Interessenten gebeten, die die
wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine Beteiligung erfüllen.

Fragen wir uns nach der Größenordnung von potentiellen Zeichnern derar-
tiger steuerfinanzierter Anteile an Fondsgesellschaften, so ergibt sich, daß alle
Steuerpflichtigen infrage kommen, deren Einkommen 100.000,-- DM pro Jahr
übersteigt. Nach der letzten amtlichen Steuerstatistik für das Jahr 1988 gibt es
in der Bundesrepublik (Altländer) etwa 790.000 Personen mit lohnsteuer-
pflichtigen Bezügen von über 100.000,- DM und zusätzlich über 920.000

. • • ; • ! . ' ) J ™ F - ' . . ; .

errechnete Betrag fur die während dieser Zeit gezeichneten Anteile an geschlossenen Fonds in Form
von im Handelsregister erfaßten Publikumsgesellschaften mit Investments nach §§ 14. I4a BerlinFG
betrug allein 2.7 Mrd. DM. Dazu kommen noch die Investitionen, die nicht über den grauen Kapital-
markt finanziert wurden. Diese Investments haben in vielfacher Höhe zu vereinnahmten Lohn-, Ein-
kommen-, Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuem etc. gefuhrt. Darüber hinaus wurde Arbeitslosen-
unterstützung und Sozialhilfe eingespart

" Aufaddiert ergeben die allein von 98 Gesellschaften gemeldeten Beträge fur gezeichnete Anteile
privater Anlager 1991 insgesamt 14.637 Mrd. DM. Vorsichtshalber wurde bei der Ermittlung unter-
stellt, daß nur 2/3 davon, also 10 Mrd. DM, das Fördergebiet betreffen, s. hierzu Cash. 11. Jg. Nr. 6 v.
Juli 1993. S. 40.

" Cash, 11. Jg., Nr. 6 v. Juli 1993, S. 28, S. 40.
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Steuerpflichtige mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte in gleicher Höhe."
Diese etwa 1.7 Mio. Personen können infolge ihrer Einkommensverhältnisse
ohne oder mit nur geringer Einbuße an Liquidität die Kosten des Erwerbs
eines Anteils - bei Abstimmung des Beteiligungsbetrages mit den eigenen
Liquiditätsverhältnissen - vom Fiskus aufgrund einer steuerlichen Verlustzu-
weisung durch Einsparung von Einkommen-, Kirchensteuer und eventuell
Gewerbesteuer und derzeit Stabilitätszuschlag zurückerhalten. Im übrigen
müssen die Zahlen infolge der zeitlichen Veränderungen von 1988 auf 1992
hochgerechnet werden. ,ü;j>f ,i ,, ,•

Nach § 32 a EStG beträgt heute der höchste Tarifsatz 53%, der bei einem
Einkommen von 120.034.-- DM erreicht wird. Hinzu kommt die Kirchensteu-
er mit 8% oder 9% des Einkommensteuerbetrages (ohne Kappung). Ab 1995
wird ein zusätzlicher Solidaritätszuschlag von 7,5% erhoben."

Im Falle der vermögensverwaltenden Personengesellschaften kann bei Ver-

äußerung des Anteils je nach Gestaltung auch noch ein steuerfreier Liquida-

tionsüberschuß erzielt werden. , __ ;. , : . ,^^., , ; ,„-,Wfci , - ^ . . i , . , W . . M..:

Vcmiögcnsbcratcr, die sich selbst heute als "Allfinanzberater" verstehen, se-
hen neuerlich sogar Veranlassung, den Kunden eine völlige Umschichtung
ihres Vermögens anzuraten: Die privaten Haushalte verfügen über Vermö-
genswerte in Höhe von ca. 7.000 Mrd. DM. Darin ist das Netto-Geldvermögen
mit 3.250 Mrd. DM enthalten. 500 Mrd. DM werden heute noch auf Sparkon-
ten mit gesetzlicher Kündigungsfrist gehalten. Die hinzugekommenen Spar-
lcistungcn betrugen im Jahr 1992 ca. 250 Mrd. DM.'* Angesichts dieser Grö-
ßenordnungen wird verständlich, daß ein erfolgversprechender Anreiz darin
besteht, hochverdienenden Steuerpflichtigen den Erwerb steuerfinanzierter
Anteile an Vermögenswerten, eventuell durch bloße Vermögensumschichtung,
anzuraten, die infolge der Verschaffung von Miteigentum an Sachwerten vor
Preisverfall geschützt erscheinen und deren Anschaffung obendrein nur -
wenn überhaupt - geringe Liquiditätseinbußen verursachen. Soweit erkennbar
ist. wird von diesem Angebot, an dem vor allem die Berater großes Interesse
haben, umfangreich Gebrauch gemacht.

** Statistisches Jahrbuch 1994 ffir die BRD. S. 545 Die Ziffern betreffen die Auswertung der Stcu-
erstatistik des Jahres 1988 Diese liegt wegen der Veranlagungsvorgänge immer erst ca 6 Jahre später
vor.

*' Von den Initiatoren geschlossener steuerorientierter Investmentfonds wurde und wird die Einfuh-
rung des SolidariUtszuschlages als geschaflsfördemd begrüßt und sofort werbemäßig für die Angebote
zur Zeichnung von .Anteilen an geschlossenen Investmentfonds benutzt, s. Cash 2/95. S. 119 u. a.

** Die Zahlen wurden dem Einlcitungsrcfcrat von Prof. H. ./ürgenjen anläßlich der Eröffnung des
Kongresses der Allfinanzberater mit dem Thema "Geld und Kapital" in Hamburg am 19.3.1993
enummmeiu s. Cash. 11. Jg.. Heft 6 v. Juli 1993. S. 114: s. a. Referat von K.Jdger. dortselbst, S. 110.



K Steuervergünstigungen als Subventionen 319

Die Konsequenzen der 1949 in das Einkommensteuergesetz eingefugten Ab-
schreibungsvergünstigungen sind inzwischen weitreichend. Von Neumark und
anderen führenden Finanzwissenschaftlern als "dirigistisch", "nicht marktkon-
form", "ungerecht" und "irrational" grundsätzlich abgelehnt, haben diese Be-
stimmungen eine Bedeutung erlangt, die zumindest in Zeiten starker Umbrü-
che eine - volkswirtschaftlich beurteilt - wichtige Rolle übernahmen und noch
übernehmen werden. Der im Beitrittsgebiet gerade auch von der Trcuhandan-
stalt als größtes Investitionshemmnis bezeichnete Mangel an geeigneten ge-
werblich nutzbaren Räumen, fehlenden Gewerbe- und Wohnzentren nebst den
erforderlichen städtischen Einrichtungen, die Unmöglichkeit, notwendige
Vorrichtungen auf Zeitbasis zu leasen und vieles mehr, sind Engpässe, die im
Laufe der Zeit durch Verlustzuweisungsgescllschaften beseitigt oder jedenfalls
gemildert werden können.

Durch Förderung der Gründung dieser Art Gesellschaften ist der Fiskus in
eine völlig neuartige Rolle hinübergeglitten. Vergünstigungen durch Sonder-
abschreibungen können nicht mehr als Subventionen bezeichnet werden Sie
gehören in einem übertragenen Sinne zu bankähnlichen Geschäften des Fis-
kus, die in der Bankbetriebslehre als "Aktivgeschäft" bezeichnet werden. Die
Zunahme des Sozialproduktes führt zu höheren Steuereinnahmen und dies
entspricht den Zinseinnahmen der Banken für die hingegebenen Darlehen.
Sonderabschreibungen vermögen die Wirtschaft bei sinnvoller Steuerung in
großem Ausmaß zu beleben. Unter Subventionen sind diese Maßnahmen feh-
lerhaft eingeordnet.^

Die Finanzwissenschaften haben die hier auftretenden Fragen wegen ihrer
ablehnenden Grundhaltung zu sogenannten "dirigistischen" steuerlichen Maß-
nahmen nicht weiter verfolgt. Anstelle pauschaler positiver Bewertung oder
Ablehnung von Steuervergünstigungen als solchen sollten sie sich vermehrt

Zügige Vorbereitung. Planverwirklichung und Kalkulationssicherheit bei Einsatz privater Gesell-
schaften als Bauträger von Irdrastruklurinvestitionen nach einem Fondsleasingmodell sind von hohem
Reiz gegenüber der Ingangsetzung einer schwerfalligen Verwaltung. Aber: Erst die regelabweichende
Abgabenvergünstigung durch die intertermporale Verschiebung des Besteuerungsgutes als Folge der
gewährten Sonderabschreibungen im EStG beim Leasinggeber (s. Kapitel E IV) bereitet die wirt-
schaftliche Grundlage für diese Finanzierungsform. Dabei wirkt sich die Verpflichtung zu einer Ablö-
sungszahlung bei Ablauf der Finanzierungsphase wie ein Fälligkeitstermin fur Darlehensschulden aus
und bedarf der Berücksichtigung in der öffentlichen Finanzplanung der Gebietskörperschaften, s. Art.
110 Abs. 1 S. 1 GG; s. von /Irm/n. H. H. (1992), S. 192. Die Finanzministerin des strukturell benach-
teiligten Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern übernahm inzwischen eine Pionierrolle bei der
Entwicklung neuartiger Ausweismöglichkeiten im Landeshaushalt zur Gewährleistung der verfas-
sungsmäßigen Funktion des Haushaltsrechts bei privatwirtschaftlicher Finanzierung unumgänglicher
staa.licher Baumaßnahmen durch Fondsleasingmodelle, wie z. B. die JVA Wamemünde und das LBA
Neustrelitz, s. A7eet/e/in, B. (1996); s. a. ßü5c/igen, H. E./£>ge/?zmger, T. (1993), S. 77, S. 99; s. a.
Cash 6/95. S. 151 u. Beilage, S. 44.
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der Untersuchung der Wirkungen alternativer Besteuerungsvorgänge und de-
ren zieladäquater Zweckmäßigkeit widmen.^ ** ^

Inzwischen bahnt sich nämlich eine Entwicklung an, in der dem Fiskus eine
völlig neuartige Rolle zuwächst.

Im Falle der Fortsetzung würde dies fur die Zukunft umwälzende, noch
nicht absehbare wirtschaftliche Auswirkungen mit sich bringen. Der Fiskus
würde dann die dargestellten Funktionen bei der Finanzierung von Investitio-
nen gegen andere Dienlichkeiten eintauschen. ,j ,:;.ni.i;>i M3ii,*ckUi!i n >!ict:j>.

Auch hierin zeigt sich wiederum die Flexibilität, die ein Besteuerungskon-
zept, ohne in innere Widersprüche zu geraten, in sich birgt, dessen wichtige
Bestimmung der steuerlichen Bemessungsgrundlage nicht an einem explizit
und unabhängig definierten Begriff für Leistungsfähigkeit festgelegt ist, wobei
diesem nach Auffassung führender Steuerrechtslehrer jedoch systemtragende
Bedeutung von Verfassungsrang beigemessen wird.*'

" In modernen I.chrbüchem der Finanzwissenschaft werden zwar die Wirkungen steuerpolitischer
Maßnahmen behandelt, die Ausführungen beschränken sich jedoch auf formale modelltheoretische
Darstellungen ohne konkreten Realitätsbezug, wobei obendrein die Aufmerksamkeit allein der Stabili-
sierung der wirtschaftlichen Globalgrößen gewidmet wird, s. etwa ßrümmer/io/?; D., S. 391, S. 421;
Oorft/uw, W. (1980); /Im/e/. N. (1983), S. 250; vwi /Irrnm, H. H. (1985), S. 156, S. 188; Wo//, A.
(1992);/'efe™. II R. (1995); Pefers. H. R., M. E. (1991); A/o/;ror, B. (1995), S. 120. S. 215, S. 260.
Das Versäumnis, den wirtschaftspolitischen Einsatz von Einkommensteuervergünstigungen in theoreti-
sche Abhandlungen einzubeziehen. grenzte bisher die Frage, "was kann der Staat in einer Marktwirt-
schaft wirklich leisten?" so tfj//gero</f. H. (1984). S. 60. unnötig ein. Der praktische Wert der Beitrage
und Lehrbücher herausragender wissenschaftlicher Vertreter der "sozialen Marktwirtschaft" leidet
unter diesem Mangel. Auch in den diesbezüglichen Gutachten der Wissenschaftlichen Beiräte beim
BMWi und BMI", deren Mitglieder zu den fuhrenden Rcchtswissenschaftlern. Nationalökonomen,
Finanzwissenschattlcm. Sozial- und Wirtschaftspolitiken! zählen, sucht man vergeblich nach zweck-
dienlichen Ausführungen über den Einsatz von Abgabenvergünstigungen als marktkonformem
Hilfsmittel "staatlicher Interventionen in einer Marktwirtschaft", s. Gutachten v 15./16.12.1978, in:
Der wissenschaftliche Beirat beim BMFi. 10. Bd. 1980. S. 895, hier S. 948; desgl Gutachten v.
17/18.12.1989, 13. Bd.. S. 1481; s. a.: Der wissenschaftliche Beirat beim BMFi v. 14.2.1953 und v.
11.2.1967, in: Gutachten und Stellungnahmen 1949 - 1973, Bd. 1, S. 54, S. 326. Unter fünf aufge-
führten "Prämissen gesamtdeutscher Wirtschaftspolitik" erwähnte 1990 der Vorsitzende des Wissen-
schaftlichen Beirats beim BMWi regionalpolitische Maßnahmen in Form von "Steuervergünstigungen
oder öffentlichen Zuschüssen zur Investition" noch in abwertender Weise, wobei er einräumte, daß
"Investitionsprämien unter den gegebenen Umstanden am ehesten tolerabel" seien. Wafrm. C. (1990).
S. 3. S. 6 Der Wissenschaftliche Beirat mußte dann im Gutachten v. 15.7.1991 die Bedeutung der im
wesentlichen aus Steuervergünstigungen bestehenden staatlichen Investitionshilfen in den neuen Lan-
dern aber als wichtigstes, "nicht mehr steigerungsfähigcs wirtschaftspolitisches Hilfsmittel" zur Pro-
blembcwältigung herausstellen, s. Bundesanzeiger Nr. 153. 1991. S. 5554. Es bleibt abzuwarten, ob
der Beirat in dein derzeit bearbeiteten neuerlichen Gutachten zur Lohnentwicklung trotz der Bedenken
zu den Vorschlägen stärker sektoral, regional und zeitlich differenzierter Einkommensteuervergünsti-
gungen Stellung nimmt. Auch Gierjc/t bezieht Steuervergünstigungen, als "Datenvariation" bezeich-
net, nicht in seine der "Konjunktur- und Wachtstumspolitik in der offenen Gesellschaft" dienenden
"grundsätzlichen Überlegungen zur Verstetigungspolitik" ein. G/erscA. H. (1977). S. 145; s. a. Po/i-
m«r. D. (1993). S. 586.

• ' Hiemi A.'irc/t*q/: P. (1985). S. 319. hier S. 323. S. 324; ders. (1988). S F 19. S F 23. ders
(1982). S. 309. Es ist zu berücksichtigen, daß die Verfassung der BRD die in Art. 134 WRV enthatte-
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Die Änderung, die uns nachfolgend interessieren muß. ist die in das EStG
neu eingefügte Tarifvorschrift des § 32 d EStG als Folge des Urteils des Bun-
desverfassungsgerichts vom 25. September 1992.'° ^ ^ ^

Die Ausgestaltung der Bundesrepublik zu dem in Art. 20 Abs. 1 GG vorge-
schriebenen "demokratischen und sozialen Bundesstaat" hat im Zusammen-
hang mit der in Art. 1 Abs 1 GG festgeschriebenen Unaniastbarkcit der Wür-
de des Menschen bei Fortentwicklung des erreichten Wohlstandes /u dem
Aufbau einer unübersichtlichen Vielzahl voneinander getrennter, mit Rechts-
ansprüchen versehener, zu einem neuartigen Sozialrccht rechnender Lei-
stungsgesetze geführt. Die darin normierten Transferlcistungen werden jeweils
von unterschiedlichen Bundes-. Landes- oder Gemeindebehörden verwaltet
und abgewickelt. , ,

Zumeist wird in diesem Zusammenhang von einem "sozialen Netz" gespro-
chen, das als Ergänzung zur Marktwirtschaft für den notwendig werdenden
"sozialen Ausgleich" sorgt und die "soziale Marktwirtschaft" auszeichnet

Nach diesem Ausbau erfolgten bald von Seiten der Fmanzrcchtsprcchung
zur harmonisierenden Auslegung vergleichbarer Begriffe der Steuernormen
mit denen des Sozialrechts Rückgriffe auf dessen zeitnahe Festsetzungen.

So wurden etwa für Ausbildungsfreibeträge (§ 33 a EStG) Bestimmungen
des Sozialrechts wie eine "negative Einkommensteuer" bei Ermittlung der Be-
messungsgrundlage oder der Höhe des Tarifzugriffs durch Progressionsvorbe-
halt (§ 32 b EStG z. B. im Falle von Arbeitslosengeld) beurteilt und mußten
jeweils bei der Veranlagung berücksichtigt werden/"

Die Notwendigkeit für die einzelnen voneinander unabhängigen verschiede-
nen Transfers, eine sachgerechte Ermittlungsweise vorzuschreiben, hat zu
einer Vielzahl verschiedener unvergleichbarer Bemessungsgrundlagen des

ne Bestimmung nicht übernommen hat. Da die mit der WRV verbundenen Erfahrungen die Ausgangs-
grundlage für das GG v. 23.5. 1949 bildeten, müßte man wegen des Schweigens des Verfassungsge-
setzgebers zu diesem Punkt gewiß mit formell größerer Berechtigung aus den wenigen Sätzen des
Verfassungstextes genau entgegenstehende Folgerungen ziehen, zumal bei Schaffung desselben andere
Prioritäten im Vordergrund standen. P. KircWio/ist Steuerrechtslehrer und Richter am 2. Senat des
BVerfG; s. Tipte, K. (1993), Steuen-echtsordnung, S. 490; JftrcMo/; PySöfcn, H. (1992), § 2 RdNr. A
68.

™ Urteil des BVerfG 2 BvL 5. 8. 14/91 v. 25.9.1992. in. BVerfCE 87 Nr. 10, S. 153; § 32 d EStG
1993 ist wiedergegeben in Anlage 30.

*' S.Buoi.H. (1988), S, 170. •-" ' -<--> ->-< '

21 Hansen
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Sozialrechts als Ausgangspunkt für die Ermittlung des jeweils vorgeschriebe-
nen Leistungssolls geführt. "

Ein übergeordneter einheitlicher Einkommensbegriff für die Berechnung er-
gänzender, dem einzelnen Bürger das Existenzminimum garantierender öf-
fentlich-rechtlicher Unterstützungsmittel als Ausgangsgröße bietet sich schon
wegen der unterschiedlichen Leistungsziele nicht an.'* , .„„ ^,,,r.

Obgleich die Bemcssungsgrundlage des EStG als Grundmuster diente, er-
scheint eine weitere Harmonisierung von Einkommensteuer- und Sozialrecht
schwer durchführbar. Tatsächlich müssen die einzelnen sozialen Leistungsge-
setze nämlich unterschiedlichsten sozialpolitischen Zielsetzungen genügen.''' <••

örtliche und persönliche Merkmale, wie Gemeindegröße. Vermögensbesitz
und dessen Art und Verkehrsfähigkeit, vorgegebene bestehende Unterhalts-
pflichten oder Untcrhaltsrcchtc. Gesundheit und körperliche Fähigkeiten. Aus-
bildung und Fainilicngrößc des Hilfsbedürftigen und im Einzelfall vieles mehr
kommen neben der Höhe der Erwerbsbezüge als Indizes für die Bemessungs-

jjrundlajic des Ergänzungsbedarfs nach den einzelnen sozialen Leistunjjsgc-
setzen infragc. *

Hierin zeigt sich die zur Abwehr wachsender mißbräuchlicher Bewirkung
öffentlicher Unterstützungen streng am Subsidiaritätsprinzip orientierte Or-
ganisation des Sozialrcchts. ,.,,_„;, .,,;,,,. • V'C -U

Die für das Einkonimcnstcucrrccht maßgebliche Bemessungsgrundlage be-
rücksichtigt demgegenüber wegen der Ausrichtung am Gleichmäßigkeitsprin-
zip allein die Verwirklichung der im Gesetz aufgeführten Tatbestandsmerkma-
Ic im Sachverhalt. Soziale Indizes, die zu Freibeträgen oder Tarifbegünstigun-
gen führen, beziehen sich dabei nur auf allgemeine, vergleichbare persönliche
Merkmale des Steuerpflichtigen und berücksichtigen in der Regel nur die
tatsächlichen Wcrt/ugängc des steuerbaren Einkommens eines Kalenderjah-
res, da auf die Solidarität der Stcucrbürgcr in bezug auf diesen Abschnitt ab-
gestellt wird.

p p t . R. (1986). S. 17; s. a. /n-sf/fnr Ffnaiceir unt/Sfewern (1985); hier werden die Kin-
kommensbogrifTe von 16 1 .eistungsgescl/en gegenübergestellt, das YVohngcldgeselz kennt 32 Kinnah-
mearlen. die außer lielrachl bleiben.

A. R. (19X6). S. 18.

''' (/tf/ner. A. (199?). darin S 4. S. 5: /.um Verhältnis l-:inkommeivs1euefTCcht/So/ialreuhl.
war lange Jahrv Abteilungsleiter der Steuerabteilung int BMI-

Ilier/u: /JeMi.vcAi' .VteMer-( i'ett«rfccAa/( (1995). Finanzamt auf dem Weg zum Transleramt in:
DSTCi. Juni 1995. S 84. „. .,. . , , , .„ . , : . - ,_f .
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Die Menge der unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen und ihre verschie-
denen Zielen dienenden Konzeptionen stehen einer einfachen Transparenz
und einer Harmonisierung der Ansätze daher unvermeidlich im Wege.

Dennoch übt auf viele Finanzwissenschaftler und Politiker seit längerer Zeit
die Idee einer Vereinheitlichung und Zusammenfassung der zuständigen Be-
hörden unter einem Dach und die Ausgestaltung der Finanzämter zu neuarti-
gen "sozialen Transferämtern" eine hohe Faszination und Zugkraft aus "

Viele Politiker sehen die Lösung zur Vereinfachung der unübersichtlichen,
zersplitterten und sich jeweils ergänzenden Transferleistungen in einer grund-
legenden Reform der direkten Steuern und persönlichen Untcrhaltshilfcn zu
einem integrierten Personalsteuer- und Subventionssystem, das nach einem
Gedankenexperiment durch Umbau der Finanzämter zu "sozialen Transfcräm-
tern" geschaffen werden könnte." if:%;s; *n/

Wegen der unterschiedlichen Bemessungsgrundlagcn der zum Sozialrccht
zählenden Gesetze wird es dabei aber erforderlich, bei niedrigeren Einkom-
men zusätzlich die Summe der gesamten, dem Lebensunterhalt dienenden "Er-
werbsbezüge" des Steuerbürgers zu ermitteln und nicht nur das eingeschränk-
te, gemäß EStG steuerbare Einkommen.'* • =•• -<• •"•• ••*•• " ' " - ^ • • ••• '<- ••*<-i.<.--*

Erreichen die Erwerbsbezüge bei der Veranlagung dann nicht den im Sozi-
alrecht amtlich festgelegten Regelbedarf des Existenzminimums, soll vom
Finanzamt als Transferamt ein sogenanntes "Bürgergeld" die Summe der per-
sonenbezogenen monetären Teilleistungen sämtlicher bisher zersplitterter So-
zialbehörden, wie z. B. Kindergeld. Wohngeld. Ausbildungsförderung. Sozi-
alhilfe, sonstige wirtschaftliche Hilfen der Jugend-. Versorgungs- und Gesund-
heitsämter sowie die redistributiven Geldleistungen der gesetzlichen Sozial-
versicherungen und diverser Objektibrderungen ergänzend zur Verfügung
gestellt werden."

Dabei müßten dann auch neben dem Familienstand mit gestaffeltem Grund-
betrag Zuschläge für besondere Bedürfnislagen, wie Umschulung. Ausbildung,
Invalidität. Krankheit oder Unterkunftsnotlagen Berücksichtigung finden.®"

" DOT? (1988), S. 168.

" Mittctofce. J. (1978). Umverteilung. Politiker im Normengestrüpp, in: Wirtschaftswochc Nr. 4X v.
24.11.1978. S. 84. S. 113. S. 117; s. a. Wo/Kor. B. (1995). S. 268.

Der Begriff "Erwerbsbezüge" mußte neu in das Einkommensteuerrecht als umfassender Termi-
nus, der zu den steuerbaren auch bestimmte nicht steuerbare Zuflüsse einschließt, eingefügt werden,
um Korrekturen bei Anwendung des Tarifs durchführen zu können, wenn Transferleistungen /u bc-
nlcksichtigen sind, s. Anlage 30: s. Art. 19 Abs. 3 FKPG v. 23.6.1993. in: BGBI. I. S. 944.

" AY;/jc/«fce, J. (1978). wie Anm. 77. S. 111:£>S7T7. wie Anm. 73. S. 59. S. 83.

*° DSrG(1995).Finan2amtaufdemWegzumTransferamLin:DSTGJuni 1995. S. 84. ' - '

21»
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Als Gedankenmodell eignet sich eine solche Problemlösung vorzüglich zur
Vereinfachung vorhandener Regelungen. Ob hieraus eine praktikable Lösung
für Massenverfahren, mit denen das Steuerrecht zu tun hat, entwickelt werden
kann, muß vorerst jedoch offen bleiben. Skepsis ist jedenfalls angebracht.

Einzelne durchaus realistische Politiker lockt auch die Möglichkeit, den Fi-
nanzämtern heute bereits die Auszahlung eines "Bürgergeldes" als negativer
Einkommensteuer zur Entlastung des Arbeitsmarktes aufzuerlegen.*' ,.v r ^

Dabei soll ein "Bürgergeld" die Lücke zwischen dem Lohn, den ein Ar-
beitsplatz tragen kann, und dem Einkommen, für das der Bürger zu arbeiten
überhaupt erst willig ist, schließen. Diese Politiker glauben sogar, das für die
Gesamtausrichtung der Förderungsmaßnahmen zu beachtende Subsidiaritäts-
prinzip werde auf diese Weise gestärkt, "wenn das Bürgergeldsystem durch
Arbeitsplätze die Chancen für eigenverantwortliches Leben wieder erhöht".*"

Vielfach wird heute sogar von qualifizierten Fachleuten die Auffassung ver-
treten, eine derartige Umstellung der Finanzämter zu neuartigen sozialen
Transfcrbchörden führe zu mehr Transparenz, zur Vereinfachung der Verwal-
tung und damit zu Einsparungen und vor allem zu mehr Gerechtigkeit. Im
Konzept können diese Gedankenexperimente bestechend sein.

Nach der Theorie könnten die Ersparnisse dann obendrein in den Haushal-
ten der So/ialverwaltungen sogar die als negative Einkommensteuer oder kurz
"Negativsteuer" an Bürger ausbezahlten Beträge voll ausgleichen. ;.„;;.,

Nun hat das Bundesverfassungsgericht in dem erwähnten Urteil vom 25.
September 1992 derartigen Spekulationen neuen Auftrieb gegeben. Wegen der
großen Tragweite des Urteils müssen wir hier darauf eingehen.

' Das Gericht hat nämlich für Recht erkannt, daß die tariflichen Grundfreibe-
träge des EStG den Rcgelsätzen des Sozialrechts für das Existenzminimum
entsprechen müssen Seit Verdrängung des sogenannten Manchester-Libera-
lismus und Zurücktreten des Glaubens an das aus dessen theoretischer Grund-
lage hergeleitete "eherne Lohngesetz" nach 1850 durch eine aufkommende
"ethische Nationalökonomie" und eine sich bildende sozialpolitische Richtung
im deutschen Sprachraum hatte die bis dahin vorherrschende Überzeugung
von dem Zusammenhang zwischen Existenzminimum und Besteuerung ihre

# Graf O. (1994). Bürgergeld schafft Anreize für reguläre Erwerbsarbeil, m: Han-
dclshlatt v. 3. 4.6 1994. S. 3; s. a. Miuctte. J in: FAZ v. 16.12.1995. S. 17.

"" Hierzu s die Kritik von H. Siefcerf: Bürgergeld - ein Fehlanreiz, in: FAZ v. 14 1 1995, S. 11; s a.
in: Handelsblatt v. 27.5.1994. Nr. 104. S. 2 Siefrerf weist überzeugend auf die Konsequenzen einer
Veränderung der Anreizstruktur durch das Belohnungssystem für die gesamte Volkswirtschaft hin. s.
ders in Wirtschaftswoche v. 13 5 1994. S 26.
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Bedeutung verloren. Deren theoretische Grundlage wurde als überholt verwor-
fen" *«» Ämiivm."..i :'.vvvriU3(.-i wws'jnnoji - w v i ayi « mov n t u

Die maßgeblichen, im "Verein für Socialpolitik" verbundenen Nationalöko-
nomen traten nun für die Zulassung von Gewerkschaften, für Lohnerhöhun-
gen, für die Einführung und soziale Ausgestaltung des Versicherungswesens,
für Gewinnbeteiligung der Arbeiter, für eine Besteuerung nach der Leistungs-
fähigkeit und nicht zuletzt für Ausbau und moderne Ausgestaltung der Ar-
mengesetzgebung ein. Aus Arbeitern des dritten Standes sollten gleichberech-
tigte Bürger eines Staates mit gleichen Rechten und Pflichten werden.

Folgerichtig vertraten führende Nationalökonomcn den Standpunkt, daß je-
der Bürger - soweit erhebungstechnisch vertretbar - in die Einkommensbe-
steuerung durch einen eventuell unbedeutsamen kleinen Beitrag eines degres-
siv ausgestalteten Tarifs (in Sachsen 1 Mark) eingebunden werden sollte "̂

Ab etwa 1885 wurde dann zunehmend der schon aus crhcbungstcchnischcn
Gründen in allen Einkommensteuergesetzen vorgesehene niedrige Grundfrei-
betrag - meist auf polemischem Hintergrund - mit dem Terminus "Existenz-
minimum" belegt, was mißverständlich war und zu einem mehrdeutigen
"Schlagwort" wurde t

Das Verfassungsgericht hat nunmehr den Gesetzgeber verpflichtet, die
Grundfreibeträge des EStG bis 1996 mit den Regelsätzen des Sozialhilfcgcsct-
zes abzustimmen. Dabei sind auch Kinderfreibeträge den Bestimmungen des
Sozialrechts anzupassen.^

" Hierzu s. Co/in, G. (1889), S. 272; s. a. AforMardf, J. (1901), S. 115; s. We//?. E. (1908). S. 214.

** Vertreter dieser Auffassung waren G. Sc/imo/Zer, G. Co/m, A. Z/eW, E. Afaroe, K. von /?oriet. K.
von Gneuf, s. hierzu: We//?, E. (1908), S. 215; Sc/janz, G. (1926). S. 911; Sc/imo//er. G. (1863), S.
37, S. 83 u. a.; s. a. die Erörterungen im sächs. Landtag um die Anpassung des Grundfreibetrages der
untersten Klasse, die mit 1 Mark belastet war. Sc/ianr. G. (1895), S. 756, S. 760.

" Noch in seinem Kommentar zum preuß. EStG 1891 von 1894 brachte Fu;.s7m£, B. S. 43, den
Grundfreibetrag nur in losen Zusammenhang mit dem Existenzminimum. Er wies darauf hin, daß er
auch Nichtbedürftigen und Aktiengesellschaften gleichermaßen zukomme. Nach den mit dem Gesetz,
gemachten Erfahrungen wollte er dieses später auf Hochverdienende beschränkt sehen, Fuw/mg, B.
(1902), S. 270. Daher trat er für eine starke Erhöhung dessen ein, was er jetzt als Existenzminimum
bezeichnete, Fuüfmg, B. (1902), S. 220, S. 273.; ders. (1903), S. 261. ScAanr verwendete nun fort-
laufend seit 1900 den Begriff Existenzminimum, auch wenn er Grundfreibeträge behandelte, s.
Sduwz, G. (1900 und 1926). Nachdem die Entwicklung der Sozialpolitik nach 1900 zum Stillstand
gelangt war, konnte später die Auffassung viele Vertreter finden, der Grundfreibetrag müsse dem
Existenzminimum entsprechen, obgleich bezüglich dessen Höhe und dem örtlich und den persönlich
bedingten Umfang unterschiedlichste Auffassungen bestanden, s. We///. E. (1908). S. 217;
•I (1901), S. 140.

* Urteil des BVerfC 2 BvL 5,8,14/91 v. 25.9.1992, in: BVerfCE 87, 1992, S. 164. S. 171.
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Ein entstehendes Haushaltsdefizit - so das Gericht entgegen einem Urteil des
BFH vom 8. Juni 1990"' - könne eine niedrigere Dotierung aus Verfassungs-
gründen nicht mehr rechtfertigen. Gegebenenfalls seien zur Deckung des
Haushaltsbedarfs vorrangig Steuervergünstigungen abzubauen oder sogar ganz
zu streichen."*

Das Verfassungsgericht hat im übrigen eindeutig eine neuartige Rangord-
nung für die Funktionen des Einkommensteuerrechts gesetzt: Das EStG hat
sich danach vorrangig am Sozialrecht auszurichten. Während nämlich das
Urteil zusätzliche Sozialzwecknormen zu einem integralen Bestandteil der
Bemessungsgrundlage des EStG bestimmt, will es die oftmals als "steuerge-
setzliches Wirtschaftsrecht" bezeichneten Steuervergünstigungen als nachran-
gigen Fremdkörper abgebaut sehen.*' , .

Das Gericht glaubt sogar aus den in Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 20 Abs. 1
GG verwendeten Begriffen herauslesen zu können, daß eine Steuerentstehung
grundsätzlich dann rechtswidrig ist, wenn der aufgrund von Steuergesetzen
entstandene Steuerbetrag nach Gesetzesvorschriften des Sozialrechts dem
Stcuerbürgcr zur Ergänzung seiner Unterhaltsmittel auf das Existenzminimum
als Rcgelbedarf von der ergänzungspflichtigen Sozialbehörde wieder erstattet
werden muß.** Die dem Bürger verfügbare gleiche Höhe von Unterhaltsmitteln
durch die nach Sozialhilferecht wieder erstatteten Mittel ist allein mithin für
die Beurteilung der Richtigkeit oder Gerechtigkeit nicht entscheidend.

Dem Steuerbürger steht vielmehr sein erworbenes steuerbares Marktein-
kommen stets wie ein objektives Grundrecht insoweit ungeschmälert zu. als
die aus einer gesonderten Berechnung ermittelten Erwerbsbezüge den Regel-
bedarf als Existenzminimum nicht überschreiten."

Das steuerbare Markteinkommen ist dabei eine Teilklasse des umfangreiche-
ren Begriffs der Erwerbsbezüge, die auch alle übrigen nach der deutschen
Tvpe der Einkommensbesteuerung nicht steuerbaren, aber zum Unterhalt ver-

" BFH v. 8.6.1990 - 111 R 14-16/90. in: BStBl. II S 969. hier S. 972; s. EFG (1990). S. 249.

" BVerftj -U v 25.9 1992. in: BVerfGE 87. 1992. S. 172; A/rc/iAo/ P. (1988). S F 80.

** Das weit verbreitete, als systematischer Grundriß des Steuerrechts verwendete Lehrbuch
behandelt bis zur 10 Auflage von 1985 in § 16 des besonderen Teils "steuergesetzliches Wirtschafts-
recht und Spendenabzugsrecht" In spateren Auflagen finden sich dann die Titel "Steuervergün-
stigungen als Sozialzwecknormen" bzw. "wirtschaAslenkende Steuervergünstigungen". $. 77p*«, K.
(1985). Steuerrecht, 10 Aufl.. S. 560.

*• BVerfOE 87, 1992, S. 172. " ...V J- \,„:./ , „ ; ' w £ ; ,,.\\" i,-'. ""',,*J. J' - ^ "».'„;
" BVerftiE 87. 1992. S. 172. Nach dem Urteil "ist das Existenzminimum (allerdings) so zu bemes-

sen, daß es in möglichst allen Fällen den existenznotwendigen Bedarf abdeckt, kein Steuerpflichtiger
also infolge einer Besteuerung seines Einkommens darauf verwiesen wird, seinen existenznotwendigen
Bedarf durch Inanspruchnahme von Sualsleislungen zu decken".
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wendbaren Wertzugänge eines Steuerbürgers in einem Abschnitt einschließen
sollen ;

Nach dem Urteil muß das Finanzamt mithin zukünftig zusätzlich für Klcin-
verdiener eine weitere Veranlagung mit einer neuartigen, dem EStG bisher
fremden Bemessungsgrundlage durchführen Die Steuerpflichtigen mit gerin-
gem steuerbaren Einkommen müssen dazu eine sehr komplizierte Erklärung
ihrer nicht steuerbaren Erwerbsbezüge abgeben."

Das Verfassungsgericht gibt fur seine Entscheidung explizit bzw. implizit
drei Gründe an. nämlich erstens, daß dem deutschen Einkommcnstcucrrccht
seit seiner Einführung im 19. Jahrhundert die Tendenz innewohnc. das Exi-
stenzminimum freizustellen, daß zweitens diese Regelung rechtsdogmatisch
richtig und gerecht sei und drittens die Regelung zu einer Vereinfachung des
Steuerrechts führe, indem der Gesetzgeber zu einer Überarbeitung und Ent-
schlackung der Nonnenvielfalt gezwungen werde." iw^«<

Tatsächlich kann keine dieser Begründungen einer Überprüfung standhal-
ten.

Die erste These geht von fehlerhaften Überzeugungen von der Entwicklung
der Einkommensbesteuerung im deutschen Sprachraum aus.**

" 46 Abs. 2 Ziff. 7 EStG. Eine Veranlagung wird erforderlich, da beim Lohnsteuereinbehalt dem
Steuerpflichtigen zugeflossene Erwerbsbezüge nicht berücksichtigt werden können. Ähnlich verhält es
sich mit der neuen Regelung der Kinderfreibeträge. Das vorgesehene Wahlrecht bereitet ungewöhnli-
che Erschwernisse, s. hierzu: Merkblatt zur Steuerfreistellung des Existenzminimums, ahgedr in:
BStBI. 1 1992. S. 736.

" BVerfGE 87, 1992, S. 153. S. 169, S. 173. Das Gericht verweist ausdrücklich auf die Möglich-
keit "verfassungsrechtlich nicht gebotene steuerliche Entlastungen oder Vergünstigungen" ... "bei
wachsendem staatlichem Finanzbedarf' abzubauen. Die gesetzgebenden Gremien sehen sich gezwun-
gen, zur Gegenfinanzierung des höheren Grundfreibetrages nach § 32 d EStG die §§ 7 g und 7 CF.SlG.
die den Mittelstand förderten, zu streichen, s. NWB Nr. 33 v. 14.8.1995. Aktuelles. S. 2629.

Das BVerfG vernachlässigt den Umstand, daß in den Beiträgen der Autoren des 19 Jahrhunderts
das Existenzminimum höchst unterschiedlich bestimmt wurde. Die Forderungen des vom Gericht
erwähnten weltfremden ehemaligen Archivars Karl Mur/iart/ aus dem Jahr 1834 entsprach in den
Folgerungen den zeitgenössischen Oberzeugungen von der Gültigkeit des "ehernen Lohngesetzes", das
in den Empfehlungen fiiersacfa zur Besteuerung den konsequentesten Ausdruck erhielt s. ö/erjac/t.
H.-L (1850). S. 149 - S. 152. In den späteren Diskussionen stritt man zumeist darum, den Grundfrei-
betrag auf eine Höhe anzuheben, die einem "notwendigen Existenzbedarf' entsprechen konnte, wobei
aber fur viele Ökonomen anteilige Beiträge zu den Staatsausgaben einzubegreifen waren. Für einen
Grundfreibetrag wurden jeweils Haushaltsbedarf, stcuertechnische Momente, die konkrete Ausgestal-
tung des Systems und soziale Gesichtspunkte maßgeblich, s. / /e/ / / . E. (1908). S. 219. Wenn das
BVerfG heute die Auffassung jVofManfo von 1901 fortfuhrt daß es auf "Thorheit", "Gelegenheits-
oder Zweckmäßigkeitsargumente" hinauslaufe, wenn dem Bürger von der Armenpflege zurückgege-
ben werde, was ihm vorher von der Besteuerung genommen wurde, so ist wohl darauf aufmerksam zu
machen, daß aus der unzulänglichen Armenhilfe des 19. Jahrhunderts inzwischen, dem Programm des
VfS entsprechend, ein mit Rechtsansprüchen des Bürgers ausgestaltetes umfassendes Sozialrecht
entwickelt wurde. Dies kann dem personenbezogenen unterschiedlichen Bedarf' nach Garantie des
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Im übrigen folgte das Gericht bei seiner Fiktion des richtigen Einkommens-
begriffs und dessen Konsequenzen den theoretischen Vorstellungen, die be-
reits für Adolph Wagner charakteristisch waren und die von uns an anderer
Stelle dargestellt und beurteilt wurden. Für konkrete zu erwartende Folgewir-
kungen war in der Begründung des Urteils vom 25. September 1992 kein
systematischer Raum, da das Gericht nach einer "richtigen" rechtsdogmati-
schen Eingliederung der Einkommensteuer in die Gesamtrechtsordnung nach
seinem Verfassungsverständnis suchte.

Seitdem um 1970 die sehr unterschiedlichen steuerlichen Konsequenzen der
dualistischen Ermittlungsvorschriften des EStG Aufmerksamkeit erhielten,
haben einige einflußreiche Steuerrechtslehrer die Rede vom "Chaos oder
Konglomerat"''' des Gesetzes verbreitet. Dabei handelt es sich um willkürliche
und unsachliche Bewertungen, die zur damaligen Zeit aus der Verständnislo-
sigkeit für die doppelte Regelhaftigkeit des EStG herrührten.

Das deutsche Einkommensteuerrecht leidet nicht an einem Mangel an Ord-
nung, an erratischer Zusammcnhanglosigkeit. an zu wenig Regelung; es
krankt an einer Überfrachtung mit Rcgclungsinhalten Dadurch ist es an die
Grenze der Bchcrrschbarkcit. der Praktikabilität geraten.

Es kann jedoch kaum infrage gestellt werden, daß die zahllosen, für Außen-
stehende überkomplizierten und für Berufspraktiker in Beratungswesen und
Verwaltung höchst zeitaufwendigen und ärgerlichen steuerlichen Regelungen
im geltenden EStG eine nie erwartete beispiellose allgemeine Wohlstandsmeh-
rung bewirkt, gefördert oder zumindest nicht verhindert haben.**

Existenzminimums heute sachgerecht entsprechen, was dem anderen Zwecken dienenden Steuerrecht
nicht möglich ist, hierzu: Mw/i/iori/f, J. (1901), S. 122; //e//?, E. (1908), S. 217.

" 7>pAre. K.(1971) ,S . 2.

** Die vielen Steuervergünstigungen des EStG haben erst die Anreize geschaffen, deren Ergebnisse
durch einen hervorragenden Wohnungsbestand, zweckmäßig gestaltete Wohnsiedlungen, sinnvoll
ausgestaltete Dienstleistungs/entren. vorbildliche Einkaufsparks, moderne Entsorgungseinrichlungen,
energiesparende lleizungsanlagen. wärmeisolicrende llausemeuerungcn. Anschlüsse an Kanalisation
und zentrale Kläranlagen etc.. etc, den uns selbstverständlichen hohen Lebensstandard in Deutschland
ausmachen. So hat etwa als Beispiel § 7 c EStG 1990, der zum 31.12.1995 endgültig (bisher bereits
/.um 31 12 199.1) ausläuft, längere Zeit den entscheidenden Anreiz für Herstellung zusätzlich hoch-
wertiger Wohnungen in bestehenden Gebäuden geschaffen und den Markt entspannt. Gewiß haben die
vielen zugrundeliegenden Eörderungsmaßnahmen das Gesetz kompliziert gemacht. Die streng forma-
listischen, weniger auf wirtschaftliche denn juristische Tatbestandsmerkmale im Sachverhalt abstellen-
den Eigenarten der deutschen Ycranlagungspraxis reizen zu vermeidungsstrategischen Gestaltungen
heraus, um in den Genuß von Steuervergünstigungen zu gelangen, ohne die wirtschaftlichen Voraus-
setzungen /.u erfüllen. Das wiederum führt zu Abwehrmaßnahmen von (iesetzgeber und Verwaltung in
Gesetz, und Richtlinien gegen Mißbräuche, die alles noch komplizierter machen. Vor allem führte dies
bei den einzelnen Steuerbürgem zu dem ständigen Gefühl, von anderen übervorteilt zu werden und
sich durch eigene Steuerunehrlichkeit schadlas halten zu dürfen Es würde den Rahmen sprengen, hier
neueste Beispiele anzuführen, etwa, wie man derzeit durch den Erwerb von Anteilen an Ahschrei-
bungsgcscllschaflcn . Gründung einer Crnihll & Co GbR. Einbringung der Anteile und dabei erreichte
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Das Urteil des Verfassungsgenchts macht nun durch seine Konsequenzen
die Tätigkeit der Berufsträger in Steuerberatung und in der VerMaltung noch
wesentlich komplizierter, als sie bereits war Im Grunde ist für viele Stcucr-
bürger mit kleinem Einkommen ein weiterer am Sozialrccht ausgerichteter
Einkommensbegnff zu berücksichtigen. Viele neue Pflichtvcranlagungsfällc
erschweren nun noch zusätzlich die Besteuerungstätigkcit der Verwaltung." ;,

Daß die Entwicklung zu spitzfindigen Regelungen seit längerer Zeit
ausuferte, ist unbestreitbar Steuerrechtlern, die bereits seit 1971 fortlaufend
von Chaos reden, fehlt jedoch zumeist die Geduld, die vielen Ziele der in sich
jeweils sinnvollen, überbordenden Einzelrcgclungcn wahrzunehmen. Vom
freiberuflichen Praktiker wird dies täglich erwartet und geleistet, ebenso wie
vom Veranlagungsbeamten.

Gewiß muß eingeräumt werden: Nachdem sich die wirtschaftlichen Ver-
haltnisse im Laufe von über 100 Jahren entscheidend veränderten, ist es nur
natürlich, daß das im Jahr 1882 von Adolph Wagner konzipierte Grundgerüst
des noch geltenden EStG der Überarbeitung bedarf So ist heute nicht mehr
zeitgemäß, daß z. B. Inhaber moderner Institute für medizinische Diagnostik
mit hohem Kapitaleinsatz und vielen angelernten Mitarbeitern Einkünfte aus
freiberuflicher Tätigkeit beziehen, während es sich bei einem allein von seinen
handwerklichen Fähigkeiten lebenden Kunstschmied oder bei einem Heilmas-
seur mit erheblichen steuerlichen Konsequenzen um solche aus Gewerbebe-
trieb handelt (es sei denn, der Heilmasseur verabreiche "Fangopackungen").'*
Die Bedeutung von Einkunftsarten und deren steuerliche Abgrenzung erschei-
nen heute völlig überholt, die Konsequenzen für die Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage willkürlich. Grundfreibeträge. Kinderlastenausgleich, Versor-
gungsaufwendungen, außergewöhnliche Belastungen und viele weitere Rege-
lungen sollten neu durchdacht werden, mag die allem zugrundeliegende Be-
steuerungsidee auch als ordnende Kraft bestehen bleiben.

Die derzeitige, infolge der Wiedervereinigung unvermeidliche Beanspru-
chung des Haushalts steht aber größeren Experimenten mit weitreichenden
Änderungen - ähnlich, wie nach 1948 - vorerst entgegen. „.„ .,.-?•; >.> * * - ^ ^

formlose Verschiebung der Geschäftsfuhrungsbefugnis wegen § 15 Ahs. 3 Ziff 2 EStG geradezu
atemberaubende Möglichkeiten eröffnet, in großem Ausmaß die Entstehung von ESt, VSt und Schen-
kungsteuern legal zu vermeiden.

" Hierzu s. Ke/ufe/j. H. J. (1993), S. 895; s. § 4 Abs. 2 Nr. 7 EStG, Äem/e/j ist der zuständige Re-
ferent im BMF.

" S. BFH-Urteil v. 24.1.1985, IV R 249/82, in: BStBI. II, S. 676. Das Urteil bestätigt die Gewer-
besteuerpflicht für den ohne wesentlichen Kapitaleinsatz tätigen, von Handfertigkeit lebenden Kunst-
schmied und Heilpraktiker, während für den mit sehr erheblichen Kapitaleinsatz arbeitenden, von
teuren Geräten und Anlemkräften unterstützten Facharzt Gewerbesteuerfreiheit fraglos ist.
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Die ständig seit über 100 Jahren wiederholte Forderung nach einer einfa-
chen und gerechten Einkommensbesteuerung dient einem hehren Ziel. Da in
der Praxis Interessenkonflikte auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind,
gibt es hierfür aber kein Patentrezept, das aus reinem Denken entstehen
könnte, mögen die Thesen vieler Steuerrechtslehrer diesen Eindruck auch
erwecken. Aus Prinzipien läßt sich kein System materiell gehaltvoller Steuer-
normen herleiten. Hinzu kommt, daß an Universitäten die kritische Öffent-
lichkeit fehlt, die in Parlamentsausschüssen, zumeist aus Fachleuten beste-
hend, die vorhersehbaren praktischen Auswirkungen zum Angelpunkt verant-
worteter Entscheidungen macht. Assistenten und Studenten an Universitäten
sind wohlberaten, Kathederwertungen nicht zu widersprechen.

Lex lata und lex ferrenda gehen im Steuerrecht wiederum, wie nach 1882
von Hasbach und Schmoller kritisiert, in vielen Lehrveranstaltungen nahtlos
ineinander ü ^

Das Bundesverfassungsgericht hat nun im Urteil vom 25. September 1992
die enge Verknüpfung von Einkommensteuer und Sozialhilfe gefordert, ohne
selbst die Konsequenzen zu beachten, die in einer weitergehenden organisato-
rischen Zusammenfassung von Einkommensteuer und sozialen Transferlei-
stungen liegen. Diese Entwicklung wurde durch das Urteil damit jedoch
höchst wirkungsvoll und schwer revidierbar eingeleitet.

Offenbar hat das Gericht infolge der Praxisferne nur die Clcaringfunktion
der Transferleistungen im Auge gehabt und die Schwierigkeiten unterschätzt,
die darin liegen, daß die Übernahme von Funktionen des Sozialamtes - auch

" Gegen die Überzeugung W'ag/iarj. eine auch das Steuerrecht bindende, in Entwicklung begriffene
normative Wirklichkeit absoluten Charakters erkennen zu können, hatten Sc/imo//er und WasfcacA
nach 1882 heftig polemisiert, was - wie wir sahen - wegen der weitgehenden Konsequenzen die metho-
dologischen Streitigkeiten in der Nationalökonomie auslöste, hierzu s. Kapitel F. Abschnitt 1. Anm.
13; s. //a/»«n. R. (1988). S. 60, Anm. 106. Dabei störte den eine empirisch soziologische Richtung
vertretenden .SV/i»io//er die Einengung des Spielraums für notwendige gesetzgeberische Gestaltungen
durch Mitignerj juristisch-dogmatische Denkweise. Die von ll'dgner vertretene dogmatische normative
Struktur des Denkens ist von Steuerrechtlem offenbar zumeist fortgeführt worden. .Als Quelle der
Erkenntnis gilt heute auch fur das Steuerrecht die Bezugnahme auf eine umfangreiche Auslegung der
Verfassung, wobei der Rechtsprechung des BVerfO eine wichtige Rolle zukommt. Viele kritische
Rechtslehrcr bemängeln jedoch, daß "die unter dem Etikett der Verfassungsauslegung in Wahrheit
erfolgende Rechtsetzung - die sogar dazu fuhrt, daß das Gericht neue Grundrechte erfindet, deren
Einfuhrung eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag benötigen würde -" darauf hinausläuft, "daß sich
das Gericht zu einem Gcset/gebungsorgan mit - mangels parlamentarischer Struktur - autoritären
Zagen entwickelt hat", s. //irjc*. H J , in: KAZ v. 6 9.1995. S 10 Dabei wird dann beklagt, daß die
Konsequenzen einer Entscheidung von dem Gericht nicht mitbedacht werden, s. Sctoofc. R.. in: Welt
am Sonntag v. 13.8.1995. S. 33; s. a. lie/dtn. H.. in: Welt am Sonntag v. 20.8.1995. S. 4; s. a.
/M(*«?rj. B.. in: Wirtschaftswoche Nr. 41 v. 5.10.1995. S. 29. »f'eit/en/eW. U.< lf'o//-Doe»/mcfcem. L
dortseihst. Gewiß ist hier festzuhalten, daß eine diskutierende Öffentlichkeit, Transparenz und Mei-
nungsfreiheit wichtige mittragende Elemente unseres Rechtsstaates sind, s. f'Wix, G. (1993). in:
KÖSD1.S. 10143. • • . f c s . w *.-•••
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wenn es sich nur um Teilfunktionen handelt - die zeitaufwendige und ausbil-
dungsintensive Beratungsfunktion umfassen muß, die § 89 AO fraglos unter-
stellt, ohne daß die Finanzverwaltung der normierten Verpflichtung schon
bisher je hätte entsprechen können.

Die Finanzämter sind als Sozialämter ungeeignet Sie werden es bleiben.
Eine völlig andere Spezialausbildung der Mitarbeiter mußte anderenfalls ein-
geführt sein. ~ —*"*•

Denn: "Die Aufgabe des Sozialamtes erschöpft sich nicht in der Ermittlung
des Familieneinkommens und der Auszahlung der Sozialhilfc Vielmehr fin-
den darüber hinaus Betreuung. Beratung und Hilfe zur Selbsthilfe statt Dabei
kommt zwar auch, aber nicht nur die Übernahme von Kosten durch das Sozi-
alamt in Betracht (z. B. Altenhilfe. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten. Hilfe zur Arbeit) Diese Beratungstätigkeit setzt neben einer
besonderen Qualifikation auch eine räumliche Nähe zu den betreuten Men-
schen voraus. Steuerbeamte und Finanzämter erfüllen diese Voraussetzungen
nicht und sollten deshalb auch nicht mit solchen Tätigkeiten betraut wer-
den"."»

Die hohen Erwartungen, die von dem als soziale Wohltat in den Medien ge-
priesenen Verfassungsgerichtsurteil ausgingen, ergeben sich aus der wohlklin-
genden Auflage an den Gesetzgeber, den Grundfreibetrag des EStG auf das
vom Sozialrecht festgelegten Betrag des Existenzminimums anzuheben und
den Kinderlastenausgleich anzupassen.

Tatsächlich stellt sich aber große Enttäuschung heraus, sobald die vorher-
sehbaren Konsequenzen bekannt werden.'™ •.*•;•/ }),;,•,!;;>

Der Begriff des Existenzminimums wird durch den für die Bemessungs-
grundlage der Sozialhilfe maßgeblichen Regelbedarf definiert. Diese Bestim-
mung wird nun als Minimum für die Erwerbsbezüge in das EStG aufgenom-
men."*

Die betroffenen Kleinverdiener müssen daher nunmehr zusätzlich nach die-
sem neuartigen, in Anlehnung an das Sozialrecht geschaffenen Kriterium für
Leistungsfähigkeit veranlagt werden. Zur Wahrnehmung ihrer Interessen be-
dürfen sie dabei gebührenpflichtiger Beratung. Das von der Finanzverwaltung

'°° DSTG Juni 1995, S. 84 Welcher Art Probleme sich bei Ermittlung des personenbezogenen
Existenzminimums stellen, zeigt A'ummer. J.: 4767 Mark Sozialhilfe pro Monat fur eine Familie, in:
Welt am Sonntag. Nr. 1 v. 1.1.1995. S. 4.

Hierzu s. Wonng, S. (1992), Zur Steucrfreistellung des Existenzminimums durch das Bundes-
verfassungsgericht, in: KÖSDI 1992, S. 9162, S. 9132.

"" §22BSHG. • • • ' V " " " , ' ' ; 7 w . ^ •'•"' " " ^ V T T -
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entworfene komplizierte, nunmehr obligatorische und unverzichtbare Form-
blatt zur Ermittlung der Erwerbsbezüge vermag kaum ein Steuerbürger ohne
Hilfe auszufüllen."^ Die Erläuterungen dazu in der Anleitung zur Einkom-
mensteuererklärung oder das Merkblatt zur Anwendung der Zusatztabelle zur
Lohnsteuer- bzw. Einkommensteuertabelle kann kaum ein Steuerbürger ver-
stehen, ohne die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch zu nehmen. Weder die
Finanzvcrwaltung (aus Mangel an Personal), noch das Sozialamt (infolge
mangelnder Sachkenntnis) vermögen dabei zu helfen. . ~

Inzwischen zeigt sich den Angehörigen des Mittelstandes, daß sie zum
Ausgleich eines geringeren Steueraufkommens als Folge der Neuregelung
durch Streichung verschiedener Freibeträge höher besteuert werden, um die
Haushaltsdcckung zu gewährleisten. "*

Profitierende der Regelung sind Gruppen von Steuerbürgern mit Vermögen,
aber geringen steuerbaren Einkünften. Während sie früher wegen vorhande-
nen Vermögens trotz niedriger Erwerbsbezüge keine Ergänzung zur Sozialhil-
fe beanspruchen konnten, beziehen sie nunmehr ihr Einkommen bis zur Höhe
des Existenzminimums steuerfrei. ' '"

Eine materielle Besserstellung der tatsächlich Bedürftigen geht im übrigen
von dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 25. September 1992 des-
halb nicht aus. weil jeder Bürger bereits bisher einen Ergänzungsanspruch auf
Sozialhilfc bis zur Höhe des Existenzminimums beim Sozialamt geltend ma-
chen konnte. ' ;i^-'::ni: -̂ »i ff Jftt.*i.-<tf:i.„i---,!i ; . . • ; . ; :̂.

Wenn in dem Pro und Contra zu dem Urteil diese Mängel vielleicht baga-
tellisiert werden mögen, so geben andere Konsequenzen, die bisher nicht erör-
tert wurden, Anlaß zu größerer Besorgnis: Es sind dies - sieht man von der
weiteren Komplikation der Besteuerung, die vereinfacht werden sollte, ab - die
veränderten Anreizstrukturen, die durch die Entwicklung der Finanzämter zur
Übernahme von Funktionen der Sozialämter in Gang gesetzt wurden.

'" S. Anlage 31 Im übrigen handelt es sich bei dem Katalog des § 32 d Abs. 2 EStG und der dar-
aus entwickelten Anlage K um eine abgeschlossene Aufzählung, s. NWB. Fach 3 b, S. 4471. Die
Gestaltungsfreihcil wird nach den standig zu machenden Erfahrungen bald zu notwendigen Ergänzun-
gen führen, denn die Erfindungsgabe bei der Suche nach Schlupflöchern scheint grenzenlos zu sein.
Obendrein wird der Erfolg wie ein sportliches Ereignis bewertet

"" Das HME rechnet nach dem von Regierung und Opposition bezüglich des Jahressteuergesetzes
1996 ausgehandelten Kompromisses wegen der vom BYerfti geforderten Erhöhung des Grundfreibe-
trages auf das Existenzminimum des Sozialrechts und der gefundenen Kindergeldregelung mit Steuer-
ausfallen von 19 Mrd. DM. Zur Gegenfinanzierung werden u. a Steuerfreibetragc und Steuervergün-
stigungen (§§ 7 f, 7 g EStG) vorzeitig abgebaut die beide den berufstätigen Mittelstand betreffen, s.
NWB Nr. 33 v. 14.8.1995. Aktuelles. S. 2629.



K. Steuervergünstigungen als Subventionen 333

Die Sozialhilfe ist bisher streng nach dem Subsidiaritätsprinzip organisiert
Sie setzt erst dann ein. wenn die eigenen Unterhaltsmittel und diejenigen der
Unterhaltsverpflichteten nicht ausreichen und auch kein nennenswertes ver-
wertbares eigenes Vermögen einschließlich Immobilienvermögcn vorhanden
ist Die Sozialhilfe hat insofern eine andere Bemessungsgrundlagc für die
eigene Leistungsfähigkeit des Bedürftigen, als diejenige der Besteuerung. Sie
sucht nach einem auf eine konkrete Person bezogenen bedarfsgerechten Exi-
stenzminimum.

Da der neu eingeführte Grundfreibetrag zur Garantie des Existenzmini-
mums, als Tarifvorschrift in § 32 d EStG eingefügt, nicht auf das zu versteu-
ernde Einkommen, sondern - dem Urteil entsprechend - auf die Höhe der Er-
werbsbezüge abstellt, ist es schwierig zu überblicken, wer von der neuen Rege-
lung profitiert. Leichter fällt die Feststellung, daß es sich nur um eine Umver-
teilung der Steuerbelastung zu Ungunsten des für die Entstehung des Sozial-
produktes unentbehrlichen Mittelstandes handelt, der aus optischen Gründen
zwar nicht einem höheren Tarifzugriff ausgesetzt wird, sondern die Kürzung
verschiedener Steuervergünstigungen, Freibeträge und sonstiger Abzugsposi-
tionen hinnehmen muß, was letztlich auf dasselbe hinausläuft.

Leichter erkennbar ist auch, daß Rentner und Pensionäre, die aus dem Be-
rufsleben ausgeschieden sind, bei niedrigen Einkünften bessergestellt werden.
Eine Ergänzung der Unterhaltsmittel auf die Höhe des Existenzminimums
kam bisher für diese Gruppe zumeist wegen der vorhandenen Ersparnisse und
des sonstigen vorhandenen Vermögens nicht infrage. ,. .

Anders als bei der Sozialhilfe spielt nunmehr das Vorhandensein von Ver-
mögen für die Steuerfreiheit des Existenzminimums bei der Einkommensbe-
steuerung für sie keine Rolle mehr, auch dann nicht, wenn Vermögensteuer zu
zahlen ist. ,, , ,

Da das Einkommensteuerrecht nicht nach dem Subsidiaritätsprinzip orga-
nisiert ist und daher auch gesetzliche Unterhaltsansprüche nicht zu den im
Katalog des § 32 d Abs. 2 EStG abschließend aufgeführten Hinzurechnungen
bei Ermittlung der Erwerbsbezüge gehören, werden im übrigen Gestaltungen
zur Ausschöpfüng der hohen Freibeträge bei Einkünften aus Kapitalvermögen
bald ein Knotenpunkt intelligenter Dispositionen im Zusammenhang mit un-
terhaltsberechtigten Abkömmlingen sein. Begünstigt sind dabei wiederum
Steuerbürger mit höheren Einkünften aus Kapitalvermögen. • ' ' -

Dem Praktiker muß es angesichts dieser Überlegungen schwerfallen zu ver-
stehen, inwiefern das Urteil des BVerfG vom 25. September 1992 der Gerech-
tigkeit und der Vereinfachung der Besteuerungspraxis dienen soll. '"
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Es ist kaum zu übersehen, daß diese Neuregelung nach dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom 25. September 1992 im Zusammenhang mit ei-
nem eventuell geforderten beschleunigten Abbau der bisher gewährten Steuer-
vergünstigungen, die letztlich stets notwendig an tatsächlich durchgeführte
Investitionen als Tatbestandsmerkmal gekoppelt sind, völlig veränderte An-
reizstrukturen in der Volkswirtschaft mit sich bringen wird. Dennoch wird
diesem Umstand, der von großer Bedeutung werden kann, keinerlei Beachtung
geschenkt. • • ü.:ü<-!Jm/;i'.ny::<

Eine resultierende, schnell ansteigende Belastung des die Hauptbürde der
Steuern tragenden beruflichen Mittelstandes muß das bereits starke Interesse
zum Ausweichen in die ohnehin schon haussierende Schattenwirtschaft noch
erhöhen.

Die bereits als ausufernd beklagte Schattenwirtschaft trägt jedoch wesentlich
zum Sozialprodukt nur durch Dienstleistungen bei. In der Regel ist von ihr
eine Vermehrung des Produktivvermögens schon wegen des notwendigen
Verzichts auf jedwede Rechnungslegung nicht zu erwarten.

Hinzu kommt noch, daß eine gesetzwidrige Inanspruchnahme der Steuer-
freiheit durch sehr schwer kontrollierbare falsche Angaben über die Erwerbs-
bezüge leicht bewirkt werden kann. Die Finanzämter stehen vor einer schwie-
rigen Aufgabe, zusätzliche Massenverfahren bewältigen zu müssen. Kontrol-
len sind wegen des entstehenden Aufwandes kaum noch möglich. Das Bun-
desdatcnschut/.gcsctz erleichtert die zusätzlich erforderliche Tätigkeit der Fi-
nanzvcrwaltung nicht.'"*

Festzuhalten ist, daß eine Neuorientierung der wirtschaftspolitischen Aus-
richtung des EStG im Ansatz erkennbar wird. Es resultieren veränderte, auf
unterstellte "Verteilungsgerechtigkeit" abstellende Anreizstrukturen. Daß hier-
bei Mißbräuchen Tür und Tor geöffnet wird, bestätigt dem Praktiker die tägli-
che Erfahrung.

In Zukunft könnten im Zuge dieser Entwicklung an die Stelle zeitlich be-
grenzter nichtfiskalischer Normen zur Begünstigung wohlstandsfördernder In-
vestitionen Sozialzwecknormen treten, die eine Umverteilung der Einkom-
mensteuer zugunsten von Gruppen vorsehen, die zum Sozialprodukt weniger

"" Hierzu s. Bi/jdor/ir. P (1992). S 1423 jft/nforfer ist Richter am Finanzgericht

"* Nach dem Ergebnis verschiedener l 'ntersuchungen wurden im Jahr 1992 die Steuerhinterzie-
hungen, bezogen allein auf die allen Bundesländer, auf über 130 Mrd. DM geschätzt s. DSTG 12/93.
S. 152 Offenbar ist das Volumen heute sehr viel höher anzusetzen, s DSTG 7-8/95. Beilage
"Blickpunkt". S. 4.
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beitragen und dies auch gar nicht wollen und nicht müssen, da die Ausrich-
tung der Sozialhilfe nach dem Subsidiaritätsprinzip zurücktritt Der verborge-
ne Hilfsmotor des Wirtschaftswunders würde - da gegen Vertcilungsgcrechtig-
keit verstoßend - entsorgt. Das System würde dann vornehmlich den Ausstei-
ger belohnen, der seine Interessen intelligent zu verfolgen weiß. #ra^ aro itta»fo

Die Eigentümlichkeiten der deutschen Type der Einkommensteuer mit ihrer
heute wiederum stark betonten Differenzierung zwischen nicht steuerbarer
Pnvat- und steuerbarer Einkommenssphäre und der eigenartigen Regelung für
Liebhabereieinkünfte würde eine wirtschaftlich für das Gemeinwesen proble-
matische Entwicklung noch erheblich verstärken.""

Im Gegensatz zur Schmollerschen Besteuerungsidcc. nach der auch der von
einem Steuerbürger geübte Müßiggang und Verbrauch unter Umständen als
Kriterium für Leistungsfähigkeit zur Bemcssungsgrundlagc der Besteuerung
gehörte, setzt die auf Wagners Gedankenwelt zurückgehende strenge Abtren-
nung nichtsteuerbarer Vorgänge der Privat- oder Vermögenssphäre nämlich

i ex

schwer überwindbarc Hürden für eine überzeugende Besteuerungspraxis.
Weder ist die Frage der Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungs-

gerichts vom 25. September 1992 für die fernere Lastenverteilung in der Öf-
fentlichkeit oder gar in der Urteilsbegründung erörtert worden, noch die Frage
der Konsequenzen für die zukünftigen Investitionserfordernisse, für die Be-
schäftigung und für die weitere Wohlstandsmehrung oder dessen Erhalt. Die
vorzusehenden Gesetzesänderungen haben jedoch große Bedeutung für den
sozialen Fortschritt der Gesellschaft, an dem alle Mitglieder des Gemeinwe-
sens teilhaben.

Wenn bisher die marktwirtschaftliche Organisation der Wirtschaft zusam-
men mit einem jeweils abgestimmten marktkonformen Hilfsmotor die Wohl-
standsbildung vorantrieben, so sorgte das differenziert nach Subsidiaritätsge-
sichtspunkten umfassend ausgebaute Sozialrecht und viele Einzelmaßnahmen
in Gesetzesform als Ausgleich für das soziale Netz, dessen Stützpfeiler von
dem erreichten Wohlstand getragen werden konnten. ' " ' *''"

"" Diese charakteristischen Eigenarten des preuß. EStG 1891 sind bis in das heute gültige ESt-
Rechl erhalten geblieben. Sie heben die preußische bzw. "deutsche Type" des Besteuerungsrechts als
eigentümliche Besonderheit von dem aus Sc7imo//erjr Besteuerungsidee entwickelten sächsischen
Muster ab. Die Charakteristika finden sich auch in heutigen Reformvorschlägen, die sich daher nur
unwesentlich von dem preußischen Ausgangsmodell unterscheiden, s. Z-örtg. J. (1985). Reformentwurf
... S. 31. A'irc/i/io/leitet die Abgrenzung aus der Verfassung her. s. (1988). S. F 24. S. F 29.

' " H i e r z u s . K a p i t e l D . A b s c h n i t t 4 : K a p i t e l E . A b s c h n i t t I I , N r . 1 , 2 u . a . > ^ > » S > , T !
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Zwar mögen Steuervergünstigungen der Verteilungsgerechtigkeit entgegen-
stehen. Dafür stimulieren sie die Vermögensbildung durch Wertschöpfung der
Wirtschaft. Aus der Kapitalbildung der Unternehmen "profitieren Arbeitneh-
mer durch Löhne und Gehälter, der Staat durch Steuern und die Kapitaleigner
durch die verbleibenden Erträge und Gewinne"."*' So lange der Wiederaufbau
im deutschen Osten Priorität behält, wird man dies bedenken müssen. ^,

Das Urteil des BVerfG vom 25. September 1992 überspannt insoweit die
soziale Einbindung der Bundesrepublik.

Die modernen Definitionen von Armut unterstellen als wesentliches Kriteri-
um einen "Mangel an Mitteln zur Teilnahme am normalen gesellschaftlichen
L e b e n " . ' " -.-JV ::-»<•.!> -vi.'-. v;it.;''-•!•-jiwjri i!^ii'.:^T-ii;ijf»iTJC'~:jfv '."lrxp'rr-ji'J m i

Obgleich eine ausgeglichene Vermögensverteilung ein langfristig anzustre-
bendes unverzichtbares Ziel einer prosperierenden Demokratie ist, hat derzeit
die Beseitigung vorhandener Einkommensarmut Priorität. Bisher scheint es
jedenfalls gelungen zu sein, trotz angestiegener Zahl von Sozialhilfeempfän-
gcrn das Phänomen einer "festen Klasse von Armen" durch forcierten sozialen
Ausgleich vermittels eines umfassenden Bündels von Sozialleistungen so zu
steuern, daß die "soziale Mobilität" der Benachteiligten jedenfalls erhalten
blieb. Das Problem einer Dauerarmut mit einer Spaltung der Gesellschaft ist
trotz angestiegener Sozialhilfefälle nicht typisch geworden."' - ,„. ,.. , .

Die Aufrcchterhaltung des Systems der sozialen Sicherung ist jedoch vom
Sozialhaushalt und damit von der weiteren Vermögensbildung und dem
Wachstum der Wirtschaft durch Kapitalbildung abhängig. Diese geraten in
Gefahr, wenn eine ständig abnehmende Zahl von Erwerbstätigen für eine
immer größer werdende Zahl von Sozialleistungsempfängern arbeiten muß.""

Vorerst erhöht die steuerliche Förderung der Kapitalbildung das Sozialpro-
dukt der Zukunft und erweitert damit die Höhe der möglichen Abgaben für
soziale Zwecke."* -"" ' " ' "••-••'^••'- -•»>.-...^,r. ,.•=•...**>= >.- -.;-.,-,.;..„.-.!.-,„...

Als Gegengewicht wird man jedoch zur Unterstützung einer breiteren Ver-
mögenstreuung im Zusammenhang mit dem gesamten System des sozialen
Ausgleichs weiterhin beweglich bleiben müssen.

'" Hiereu ». /)ÄJ, H. J. (1980). S. 26.

"• £ffg«r. P. A. (1994). S. 21.

'" Zwic*. M. (1994). S. 182.

'" /4ftj.. H.J.(1980XS. 31.
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Daher ist es jedenfalls nicht empfehlenswert, auf das erfolgreiche Instrument
steuerpolitischer Wirtschaftsförderung in der Zukunft gänzlich zu verzichten,
welches Ziel die eingeschlagene Entwicklung derzeit verfolgt. ^.,

Es besteht heute die Gefahr, daß die empfindliche soziale Balance durch den
völligen Abbau des bisher verborgenen, wenn auch nicht unproblematischen
Hilfsmotors verlorengeht, da die Statik des Gesamtsystems nicht aufgearbeitet
wurde.

Sollte die bisherige bankähnliche Funktion dem Fiskus genommen werden.
so müßte vermutlich eine neu zu schaffende Institution, sei es als Subventions-
behörde, sei es als "qualifiziertes Sparinstitut","* die Aufgabe übernehmen.
Worin der Vorteil einer derartigen Regelung liegt, ist bisher noch nicht über-
zeugend dargelegt worden. Der Glaube an gerechtere Lösungen hat die Frage
nach den konkreten Auswirkungen offenbar verdrängt.

Die bisherige Funktion des Fiskus als größtes Finanzierungsinstitut mag mit
Ungerechtigkeiten bei der Lastenverteilung verbunden sein. Aber die Wohl-
standsmehrung verlangte offenbar ihren Preis. lifi»^-' -̂

Die Suche nach einer vertretbaren Balance, einem sozialen Ausgleich, setzt
jedenfalls - worauf Oldenberg aufmerksam machte - die Kenntnis der Zusam-
menhänge voraus. Zu diesem Ziel sollen die weiteren Ausführungen beitragen,
indem wir uns der Veranlagungspraxis zuwenden.

g, J. (1993), § 123 u. § 832 des Entwurfs eines Steuergesetzbuches .... S. 144. S. 221; hier-
zu s. Kapitel M, Abschnitt V. Nr. 17. Der "Mißbrauch des Steuerrechls als Vehikel der Wirtschaftslen-
kung", Lang, J. (1993), S. 6, hatte jedenfalls bisher große Erfolge aufzuweisen, die zumeist fehlerhaft
allein der "sozialen Marktwirtschaft" zugerechnet werden.

22 Hansen
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L. Grenzen des Einsatzes der Einkommensteuer >•'
als Instrument der Wirtschaftspolitik

L Die zunehmende Kompliziertheit des Besteuerungsverfahrens
die Leistungsfähigkeit der Verwaltung

Seit langer Zeil stehen die Finanzämter der Bundesrepublik Deutschland im
Zentrum öffentlicher Kritik. Seit 1992 mehren sich Hinweise mit Warnungen
über aufziehende bedrohliche Entwicklungen. So sprach der Leitartikel eines
weitverbreiteten norddeutschen Nachrichtenmagazins von dem "Bürger-
schreck Finanzamt".' Die süddeutsche Konkurrenz berichtete über "Chaos im
Finanzamt".' Das als Mitglicdcrzeitschrift des Bundes der Steuerzahler fun-
gierende Fachorgan "Der Steuerzahler" erörterte zur selben Zeit mit Hinwei-
sen auf konkrete Vorgänge das Thema "Steuerchaos und Steuerstaat".' Der
Präsident der Bundcsstcucrbcratcrkammcr referierte auf dem Deutschen Stcu-
crbcratcrkongrcß 1993 in Bremen über "Stcuerchaos in Deutschland ?".' Zur
selben Zeit wurde sogar eine Entschließung aller 21 Obcrfinan/.präsidenten
vom 18 Mai 1993 veröffentlicht, in der es heißt, daß die Komplizierung des
Stcucrrcchts und die Hektik der Steuergesetzgebung (haben) ein Ausmaß er-
reicht" haben, "das die Finanzämter, die Stcucrbürgcr und ihre Berater nicht
mehr verkraften können"/ Eben auf diese Umstände hatte bereits im Novem-
ber 1992 die Standesvertretung der Finanzbcamtcn. die "Deutsche Steucrgc-
wcrkschafl". in einer eigens hierzu anberaumten Pressekonferenz warnend
hingewiesen."

Nun mögen derartige Hiobsbotschaften in der modernen Mcdicnlandschaft
nicht ungewöhnlich sein. Für manche auflagernnicrcssicrtc Journalisten sind

' Der Spiegel. 46 Jg.. Nr 2 v 6 I 1992. S. 1. S 36

• Focus. Nr 25 v 27.6.1993. S. I. S. 122.

' Der Steuerzahler. Hell 7/93. S 105. S. 107.

* MittcilungshliiU der Slcucrhcralcriammcr Köln . Juni 1993. S. 3.

' MiltcilungsMalt der Steucrlvralerkammcr Köln . Juni 1993. S. 3.

•*•-'* Deutsche Steuer-liewerkschal) 1'ressek.onleren/ des IXSTG-Ikindcsvorsitzenden E. freyer vom
9.11.92. in Himdespivssekonlervii/-I)nicksehrirt. S. 2

Der Abteilungsleiter im HMF stellte gelegentlich den journalistischen l'rsprung dieser einprig-
samon »ildersprache hloB. s. ( M m r A. (1985). S 179
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nur schlechte Nachrichten mit Panikhintergrund wirklich gute Nachrichten.
Besorgniserregend ist jedoch die Nachhaltigkeit, mit der sogar fachkompetente
Gremien Horrorterminologien verwenden und die in den Mitteilungen ange-
führten Zahlen und Trends, mit denen Schreckensbilder untermalt werden.

Der Leser mag sich fragen:
- welche konkreten problematischen Umstände können solch düstere Vorher-
sagen auslösen.
- wo sind die Ursachen fur ein derartig bedrohliches Ereignis zu suchen.
- mit welchen negativen unerwünschten Folgewirkungen ist zu rechnen und
- welche Maßnahmen sind geeignet, eventuell drohende soziale Konsequenzen
zu verhindern?

Nachfolgend soll eine Beantwortung dieser Fragen versucht werden, wobei
die Reihenfolge nicht immer eingehalten wird. > «> ,y/ •• ,

Vorerst mögen einige Zahlenangaben die als allgemein nicht mehr verkraft-
bar beklagte Steigerung der Belastung der Finanzverwaltung deutlich machen:
Gab es im Jahr 1961 noch 3.27 Mio. veranlagte Steuerpflichtige, so stieg die
Anzahl bis zum Jahr 1968 auf 4,84 Mio. und bis 1986 auf 13.86 Mio. Sie
dürfte heute vermutlich aber bei 20 Mio* liegen. Hinzu kommen die Steige-
rungen bei den zu erteilenden Feststellungsbescheiden für Gemeinschaften
und die vielen neugegründeten Gesellschaften sowie die ständig steigende
Zahl von Körperschaftsteuerveranlagungen. Waren um 1965 von jedem Be-
diensteten bei der Einkommensteuer noch ca. 750 bis 800 Veranlagungen
jährlich zu bearbeiten, so waren es im Jahr 1978 bereits 1200. Inzwischen ist
die Zahl heute auf 1.800 bis 2.000 und darüber - genannt werden sogar schon
bis zu 3.000 - angewachsen.' Gelegentlich werden die Finanzämter dieserhalb
von Fachleuten bereits abfällig als "Steuerbescheidfabriken" bezeichnet.'"

Dabei ist jeder einzelne Veranlagungsfall heute obendrein unvergleichbar
komplizierter geworden. Die Anzahl der zu beachtenden Gesetze. Verordnun-
gen. Erlasse, sonstigen Anweisungen und Richtlinien hat sich inzwischen
vervielfacht. Es sind heute etwa 120 verschiedene Steuergesetze zu beachten.
Jährlich müssen etwa 40 Erlasse des Bundesfinanzministers und ungefähr die

' Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland (1975). S. 416: dass. (1992). S. 542.

rt, J. (1993), S. 135; 7"//ate. K./ia/ig, J. (1989). Steuerrecht .... 12. Aufl., S. 658. Die
angegebenen Zahlen stammen aus Rücksprachen mit Sachgebietsleitem in den größten Finanzamtern
des Kölner Raums seit 1961. Die Zahl von 1.800 Veranlagungen im Jahr wurde aus der Statistik eines
großen Finanzamtes im [Bonner Raum ermittelt. Die dort veranlagten Steuerpflichtigen mit Kinkünllcn
ws nichtselbständiger Arbeit sind besonders zeitintensiv. Es sind oft doppelverdienende Khcpaare aus
der Mimsterialbürokratte. deren Veranlagungen mit zeitaufwendigen komplizierten Berechnungen
verbunden sind.

'° Jeneaty.J. (1982), S. 278. S. 285. - • ' • : '
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gleiche Anzahl aus dem Landesfinanzministerium berücksichtigt werden."
Zusätzlich sind jährlich etwa 200 Urteile des Bundesfinanzhofes zu Ausle-
gungs- und Anwendungsfragen und ca. 3.000 Urteile nachgeordneter Finanz-
gerichte mit sehr spitzfindigen Ergebnissen zu verarbeiten. Dafür, daß dies
auch geschieht, sorgen argwöhnische Steuerpflichtige mit ihren Beratern.
Etwa 1000 neue Durchführungsverordnungen pro Jahr beanspruchen zeitauf-
wendige Kenntnisnahme. Allein zu der Frage, was als Betriebsausgaben anzu-
erkennen ist, liegen 31 Verwaltungsanweisungen vor. Hinzu kommen etwa
2370 Gerichtsurteile, deren Zahl jährlich steigt. Wegen der zu beachtenden
Stetigkeit der Rechtsanwendung sind Geltungszeiten und Fristen streng zu
befolgen.

Da die Verarbeitung und die Übersicht über ständig neue Regelungen nicht
mehr vom einzelnen Sachbearbeiter erwartet werden kann, gibt es in jedem
Finanzamt für die verschiedenen Steuerarten einen sogenannten "Haupt-
sachbearbeiter" und einen "Hauptsachgebietsleiter", die vornehmlich den
Überblick in bezug auf das ihnen übertragene Gebiet zu bewahren suchen, als
Ansprechpartner den übrigen Bediensteten zur Verfügung stehen und so für
die einheitliche Bearbeitung der Veranlagungsfälle sorgen. Fällt etwa der
Hauptsachbearbeiter wegen Krankheit oder Urlaub aus, so sind eine Fülle von
Komplikationen, bis hin zum Anwachsen der Rechtsbehelfe vorprogrammiert;
und dies geschieht häufig genug. ,.,.., ... <„ ., -. |.

• Zu berücksichtigen ist bei der Arbeitstätigkeit der Ämter noch, daß durch-
weg 30 bis 40% der Arbeitszeit durch Publikumsverkehr und langwierige, oft
redundante Telefonate von Steuerbürgern beansprucht wird. Trotz vielfältiger
Versuche der Finanzämter will es nicht gelingen, den Publikumsverkehr ein-
zuschränken und durch die schriftliche Abgabe von Erklärungen zu ersetzen.

Die immerfort zunehmende Komplizierung und Anreicherung der Vor-
schriften durch entlastende normabweichende Vergünstigungen oder die Ein-
führung von Bestimmungen zur Abwehr mißbräuchlicher Inanspruchnahmen
von steuerlichen Vorteilen bringen unvermeidlich wegen des hohen Geldwer-
tes der Privilegien ständige persönliche oder nervöse telefonische Nachfragen
und Beschwerden bei den für die Veranlagung zuständigen Sachbearbeitern
mit sich. Das rechtliche Gehör kann den Steuerpflichtigen nach geltenden
rcchtsstaatlichcn Prinzipien nicht versagt werden und mancher Steuerpflichti-
ge macht gern und unbelehrbar, langwierig und lautstark von seinen Rechten
Gebrauch.

" Focus, Nr. 25 v. 21.6.93. S. 124.
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Änderungen von Gesetzesvorschriften - und zwar auch von solchen, die
nicht durch die vorgesehene schnellfristige Anwendung des Stabilitätsgeset-
zes'* geboten erscheinen und daher unvorhersehbar zur Anwendung gelangen
können - sind gelegentlich von unvermuteten Zeitpunkten ab. etwa nach be-
kanntgemachten Kabinettsbeschlüssen, zu berücksichtigen Es handelt sich
dann um einen Termin, der innerhalb des Besteucrungsabschnittcs liegt. Das
bringt zusätzliche, umfangreiche und umständliche Abgrenzungen innerhalb
des Ermittlungsabschnittes für den Steuerpflichtigen mit sich. Es bedeutet
obendrein ebenso Überprüfungsarbeiten der sachlichen Richtigkeit auf Seiten
des Finanzamtes bei der Veranlagung, wobei hohe geldliche Interessen im
Spiel sein können " Allein das Berlinförderungsgcsctz. das als lex spccialis
den Vorschriften des EStG vorrangig war - und das nach unseren früheren
Feststellungen für große Steuerzahler von erheblichem Wert sein konnte -,
erlebte in dem Zeitraum vom 7. März 1950 bis zum 20. August 1980 inner-
halb von 30 Jahren 44 zum Teil umfangreiche Änderungen." inzwischen
wurde es bis heute weiter mehrfach fortgeschrieben, bis es nunmehr in das
Fördergcbietsgesetz aufgenommen wurde.'* Wer die seit 1949 zu § 7 b EStG
zur Wohnungsbauförderung ergangenen Vorschriften mit denjenigen zu § 7
Abs. 4 f. § 10 e und § 21 a EStG zusammenstellt, wird auf eine ähnliche An-
zahl von Änderungen in der Behandlung vergleichbarer Sachverhalte eine
verwirrende Fülle von Daten für Anwendungsbeginn und -ende sowie auf
vergleichbare verwirrende Komplikationen stoßen.'^

Lange Zeit hindurch kam z. B. dem Zeitpunkt des Antrages auf Baugeneh-
migung eine entscheidende Rolle für die Steuervergünstigungen beim Woh-
nungseigentum zu. Das galt dann auch für Novellierungen des Gesetzes mit
Änderungen der Vergünstigungen. Wie war nun zu entscheiden, wenn der
Bauantrag zurückgezogen und wenn er dann bei günstigerer Gelegenheit neu
gestellt wurde oder wenn er durch Ergänzung der Bauplanung vorher leicht
oder stark verändert worden war? War die Vergünstigung verwirkt? Ab wann

" § 15 Gesetz zur Förderung der Stability und des Wachstums der Wirtschaft (SUbG)v. 6.6.1967

" Als Beispiel mag Abschn. 52 Abs. 1 Ziff. 3 EStR 1978 dienen. In dieser Verwaltungsvorschrift
wird zwischen Erwerbsvorgingen vor dem 15.7.77 und solchen nach diesem Termin unterschieden.
Ahnliche Änderungen der Ermittlungsvorschriften innerhalb eines Jahres gab es mehrfach für die
Anwendung von Pauschalen fur Reisekosten. Umzugsaufwendungen etc. Die verursachten Differenzen
sind oft beträchtlich.

Zusammenstellung hierzu in: Wec/ter. C , S. 1. _ - > , , : i. . . , .. . . • •,-,:>•,.. . ..

" Fördergebietsgesetz v. 24.6.91: § 1 Abs. 2 FördGG. Das Gesetz schließt Berlin ein. Es ist am
28.6.91 in Kraft getreten. In § 8 Abs. 1 Ziff. 2 befindet sich eine Überleitungsvorschrift.

Von 1987 bis 1992 wurden im Einkommensteuerrecht insgesamt 218 Änderungen von untcr-
«chiedlicher Tragweite normiert. Hierzu: Die Steuer-Gewerkschaft. Juli/August 199.1. S 121 - 136.
Dort sind die Bestimmungen einzeln aufgeführt.
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lag ein völlig neuer Bauantrag vor? Diese und ähnliche Fragen mußten in
großer Zahl fortlaufend von Sachbearbeitern und Sachgebietsleitern, wenn
auch nicht endgültig, so doch vorläufig entschieden und Ablehnungen stich-
haltig begründet werden." Wegen des hohen finanziellen Interesses kam dabei
oft eine geradezu ausufernde gestalterische Phantasie der Steuerpflichtigen
und deren Berater ins Spiel, »eievö -?:̂ ö»öi<-.rfwrst is& >,..i.

Auf die völlige Überfrachtung des Normengefüges des Einkommensteuerge-
setzes mit unterschiedlichsten Zwecken dienenden Steuervergünstigungen, die
technisch in den verschiedensten Bereichen der Ermittlungsvorschriften der
Systematik untergebracht sind, haben wir wiederholt hingewiesen. Viele Steu-
errcchtslehrer treten inzwischen für eine Eliminierung aller mit Vorteilen für
das erwünschte Verhalten verbundenen Lenkungsnormen, also für ein System
reiner Fiskalzwecknormen ein. um das Steuerrecht wieder mit der Besteuerung
nach der Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen.'" Es mag hier dahinge-
stellt bleiben, ob dies auf diese Weise erreicht werden könnte. ';^ <' r •-""<•

Zur Beurteilung der Bedeutung dieser Umstände mag folgendes dienen:

Die gewerkschaftliche Vertretung der Steuerbeamten beklagt derzeit einen
Personalfehlbcstand von 20%." Die Gesamtzahl der Bediensteten der Finanz-
vcrwaltung beträgt zur Zeit etwa 120.000.^" Aus der Finanzverwaltung hört
man, bei Beibehaltung der vom Gesetz normierten Bearbeitungsstandards
müsse das in der Steuerveranlagung tätige Personal glatt verdoppelt werdend'

" Anl. 4 a zu Abschn. 52 Abs. 3 EStR 1978; §§ 7b. 52 Abs. 10, 54 EStG 1978.

" Bereits A. Spifa/er warnte frühzeitig vor den Wandlungen im Steuerrecht. Die Ausbreitung wirt-
schafte- und sozialpolitischer Zielsetzungen im Steuerrecht beurteilte er dennoch als im Zuge der Zeit
liegend unvermeidbar. Die Konsequenzen befürchtete er in der nicht mehr leicht beherrschbaren
Komplikation . die "die Grundsätze gerechter Besteuerung sprengen, die Rechtssicherheit schwinden
lassen, die Steuerumgehung ermöglichen und so die Steuermoral untergraben" werde. Die Steuerum-
gehung wurde für Spitaler zum "Denksport". Sp;(a/er, A. (1959), S. 418. Als beispielhaft für die heute
vorherrschende Meinung unter Steuerjuristen mag gelten: Tip/te. K. (1991) und (1993). Bei der Beur-
teilung durch Steuerjuristen spielt die Verftrgerung darüber eine große Rolle, daß das Steuerrecht nicht
mehr nebenher als ein Rechtsgebiet wie andere betrieben werden kann. Es benötigt die volle und
ungeteilte dauernde Aufmerksamkeit. Daher ist es auch zunehmend zur ausschließlichen Domäne der
Steuerberater geworden, was erheblichen l'nmut bei Rechtsanwälten erzeugt. Erfahrungsgemäß sehen
die Mitarbeiter der Finanzvcrwaltung sich lieber Steuerberatern gegenüber Eine Begründung für
diesen Umstand gibt 7';/>*e (1993). Die Steuerrechtsordnung, S. 1366. der sich verwundert zeigt, als
junger Kinanzrichtcr Steuerberater nicht als "Rechtspflegel" (i. S. v. "Dreschpflegel"). sondern als
gesetzeskundig und verständnisvoll erlebt zu haben.

" Weingarten. J. (1993). S. 139; auch: Deutsche Steuergewerkschaft. Manuskript zur Pressekonfe-
renz des DSTO-Vorsitzenden E. O v e r v. 19 11 92. S 7. Die Gewerkschaft spricht von fehlenden
25.000 in den alten und 17.000 Mitarbeitern in den neuen Bundesländern

" Focus. S. 123. HVm.?arfcn. J (1993). S 476; Aufstellungen der DSTG (1992. S. 2.

" Von dem Erfordernis einer Verdoppelung der in der Veranlagung tätigen Mitarbeiter bei Beach-
tung der vom Gesetz vorgeschriebenen Normen sprach ./enetrfrv bereits 1982. S. 276. Inzwischen sind
die Zahlen qualifizierter MiUrbetter rückläufig, die Anzahl der Veranlagungsfälle ist geradezu explo-
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Da man aus der Berufstätigkeit als Steuerberater den Eindruck erhalten kann,
daß der Stellenkegel im höheren Dienst der Finanzvcrwaltung durchaus aus-
reichend besetzt ist, ergibt sich die Vermutung, daß die Pcrsonalfchlbcständc
tatsächlich im wesentlichen den mittleren und gehobenen Dienst, also die
unmittelbar mit der Veranlagungstätigkeit befaßten Bediensteten betreffen
Diese Vermutung wird von den jährlich veröffentlichten Zahlen über ausge-
schiedene Angehörige der Finanzverwaltung bestätigt. In den letzten sechs
Jahren schieden 10.790 Mitarbeiter vorzeitig aus der Verwaltung aus " Da die
Ausbildungszeit zum gehobenen Dienst jeweils drei Jahre in Anspruch nimmt
und etwa 85.000 Personen im mittleren und gehobenen Dienst tätig sind,"'
bedeutet dies im dreijährigen Rhythmus einen Pcrsonalvcrlusr' der durch die
in Ausbildung stehenden Anwärter nicht wettgemacht wird, wobei es sich um
Mitarbeiter für die Veranlagung handelt."* j, , , . -: „ , , , . ,

Nach allgemeiner Überzeugung ist die Ursache für diesen bedrohlich ge-
wordenen Personalnotstand in der Überforderung der Bediensteten der Fi-
nanzämter durch die Explosion der Veranlagungsfälle zu suchen Man muß in
diesem Zusammenhang wohl festhalten, daß der Personalbedarf der Finanz-
verwaltung auf der Grundlage langjähriger Erfahrungen verhältnismäßig
leicht kalkulierbar sein müßte und die Ergebnisse von Einschätzungen recht-
zeitig zu anpassenden Dispositionen hätten verwendet werden können. Auch
bei Gesetzesänderungen oder Ergänzungen könnten die Mehrbelastungen als
Folgewirkungen ohne größere Schwierigkeiten einkalkuliert und für beglei-
tende Anpassungen der Dienstleistungskapazitäten dienend* .' i..._ •

Tatsächlich ist aber das hier seit vielen Jahren herangereifte Problem darauf
zurückzuführen, daß die Arbeit der Finanzverwaltung und vor allem die mit
dem Gesetzesvollzug in Zusammenhang stehenden Erfordernisse stets ver-
nachlässigt worden sind. Das ist seit Einführung der Einkommensteuer in
Preußen bereits so gewesen.*' r?s:>

dien und die Normdichte hat in 12 Jahren erheblich zugenommen, zumal der Beitritt der DDR zusätz-
liche Komplikationen brachte.

BMF. übernommen aus Focus. S. 123. Die Zahl für 1992 wurde nach den Angaben vom Mini-
sterium geschätzt.

" Hierzu die Aufstellungen von ffemgarfen, J. (1993). S. 111. -••"- - . . _..

Das es Landesverwaltung ist fehlen Angaben. <sM (&.-.?.-:: . >;L •. ".. /

Der mittlere Dienst wird zunehmend fur Veranlagung zustandig. »• J • . . . . . .- , •

Tatsächlich gibt es seit etwa 30 Jahren eine Personalbedarfsrechnung der Zoll- und Finanzver-
waltung auf Landesebene, die um eine angemessene Stellen verteilung bemüht war. Es fehlt eine bun-
deseinheitliche Personalbedarfsrechnung, die mil der Gesetzesinitiative abgestimmt wird, (femgarte/?.
J. (1993). S. lOl.insbes. S. 132.

Das amtliche Einschätzungsverfahren nach äußerlichen Kriterien bei Verbot des lästigen Ein-
dringens in die Privatsphäre und verbunden mit fakultativer Deklaration auf rein freiwilliger Basis
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Wie wir gesehen haben, hat der Einsatz des Einkommensteuergesetzes zu
nichtfiskalischen Zwecken heute die problematischen Mehrbelastungen po-
tenziert. Einige der zu Finanzierungszwecken in das Gesetz eingefügten Steu-
ervergünstigungen sind, wie wir gesehen haben, mit bankmäßigen Geschäften
vergleichbar. Wir haben Beispiele für die Bedeutung erörtert, die dem Einsatz
des Einkommensteuergesetzes als Lenkungsinstrument bei dem Wiederaufbau
der Bundesrepublik nach den Zerstörungen des Krieges zukam. Wir erwähn-
ten dabei auch, daß die Finanzierung dieses Wiederaufbaues mit erheblichen
zusätzlich notwendigen öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen bei der Veran-
lagungstätigkeit verbunden war.*® Ein Kreditinstitut hätte jedenfalls entspre-
chende Vorkehrungen für die zügige Bearbeitung der von der Zunahme der
Kreditgewährungen verursachten zusätzlichen Vorgänge getroffen. Die vor-
handenen Bearbeitungskapazitäten der Finanzämter und deren Anpassung an
ungewöhnliche Ausweitungen des Gesetzesvollzuges sind jedoch nicht nach-
haltig, jedenfalls nicht bei den Beratungen über die Einbringung von Steuer-
vergünstigungen auf Ebene der politischen Beschlußkörper erörtert worden.
Daß hier eine Begrenzung für den instrumentalen Einsatz des Steuerrechts
vorliegen könnte, ist erst recht kein Thema gewesen.

Zwar finden sich in Lehrbüchern gelegentlich Beiträge zur Frage der Prakti-
kabilität steuerlicher Vorschriften." Die Erörterungen sind jedoch zumeist
deshalb nicht hilfreich, weil es sich nur um formale Untersuchungen handelt,
denen keine überprüfbaren realen Ergebnisse zugrunde liegen. Durch die Be-
zeichnung "praktikabel" wird dabei dann unterschwellig bevorzugten Rege-
lungen der Anschein empirisch legitimierter Sachgerechtigkeit verliehen. Die
erwünschte Regelung wird als die einzige gegebene Alternative dargestellt, die
Einrichtung und Verfahrensweise der Veranlagung und die Ausbildungsvor-
aussclzungcn der Bediensteten werden als unabänderlich vorgegeben unter-
stellt und die Notwendigkeiten des Vollzuges neuartiger gesetzlicher Voraus-
setzungen werden vernachlässigt oder gar nicht erst behandelt.'"

Diese Mängel haben bereits Franz Meisel zu seiner Kritik an der preußi-
schen und später rcichsdcutschen Type der Einkommensbesteuerung animiert

verlieh der preußischen Klassensteuer von 1820 ebenso wie der klassifizirten Einkommensteuer einen
Charakter der Willkür, <;mr«-^«f:«»-jA,-i. P. (1989). S. 88. S 123. auch: Lmr/>oc/i. P (1984). S. 167.

"" S. IMCIYU Kapitel J III b) und Kapitel K

" So heißt es bei 7>p*« (1993). Die StcuerrechLsordnung. S. 370. "Steuergeselze dürfen nicht mil
I enkungMiomicn durchsetzt werden, die filr den gedachten Zweck nicht geeignet oder erforderlich oder
unverhältnismäßig sind" Das sind allgemeine Korderungen, die der Konkretisierung bedürfen.

" 7«n«cJr>' (1982), S 278. beklagt das Vorauseilen des liesdzgebcrs ohne Rücksicht aul genügen-
de Berücksichtigung der Belastung im Vollzug; auch: M«ejj«r. ll . /H«»«arf«n. J. (1989), S. 266
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und ihm als Gegenstand streitiger Auseinandersetzungen mit seinen juristi-
schen Widersachern, wie Waldecker und Behrnauer. gedient.*' s

Bereits zu Ende der 50er Jahre wurde die Pcrsonalknappheit an den Finanz-
ämtern angesichts des sprunghaften Anstiegs der zu bearbeitenden steuerli-
chen Vorgänge beklagt So wuchsen beispielsweise die Anträge auf Durchfüh-
rung eines Lohnsteuerjahresausgleichs in der Bundesrepublik von 1960 bis
1969 von 1,7 Mio. auf 3.6 Mio. jährlich an.'* Alle übrigen Zahlen zeigten
zusammen mit dem Wirtschaftswachstum ähnliche Steigerungen. Bereits
damals wurde deshalb die Forderung nach einem Abbau aller Steuervergünsti-
gungen sowie nach moderner technischer Ausstattung und Neuorganisation
der Steuerverwaltung erhoben." Der Bundesrechnungshof mahnte sogar 1%8
eine Modernisierung des Besteuerungsverfahrens an, die auch dem Steuer-
pflichtigen Verbesserungen bringen sollte.'" i rnr l

Die Landesfinanzministerkonferenz entschied sich im Jahr 1971 für die
Einfuhrung einer von einem hierzu berufenen Ausschuß erarbeiteten neuarti-
gen Organisation der Finanzamter und einer den wachsenden Anforderungen
angepaßten Verfahrensweise. Die "Grundsätze zur Neuorganisation der Fi-
nanzämter" (GNOFÄ) suchten soweit wie möglich, die elektronische Daten-
verarbeitung für das Besteuerungsverfahren einzuführen." Die Finanzämter
wurden ab Herbst 1976 auf dieses neue Verfahren, das dann noch mehrfach
leicht verändert und ergänzt wurde, umgestellt. In der Folge sind dann das
Veranlagungsverfahren und vor allem die gesamte Abrechnung automatisiert
worden. , - >.(, -

Ohne Zweifel hat diese Umstellung eine große Entlastung gebracht. Aber sie
blieb ein Basteln an den Symptomen und keine Heilung durch Gesundung der
Ursachen. Anregungen zu grundlegenden Änderungen lagen bereits seit 1960
vor. Davon werden wir später noch erfahren. Daher sind heute die Finanzam-
ter wiederum wegen der fortschreitenden Überlastung nur schleppend in der

/, F. (1911), S. 285; der Kernpunkt der Kritik i / m e b war, daß die mangelhafte Technik
der Veranlagung in Preußen bei bestimmten Gruppen von Pflichtigen zu offenkundig viel zu niedrigen
Steuern führte. BeArnauer und WaWecier, L. (1913), S. 53, widersprachen diesen Thesen. Replik
A/me/j(1914). S. 632

" ffei«,E. (1972), S. l63;ManA:e,K. (1976), S. 83. . , , . : , . ' ,̂" - , . . - ' - , /

" S/wfa/er, A. (1956), S. 253, S. 254. " ***"/*[<•'V'. * r ' *• ".'1,-, .,,•

" Melzger, U./Jfemgarre/i, J. (1989), S. 266.

./eneJaty, J. (1982), S. 273. spricht von einer vom Gesetzgeber verursachten glatten Fehlentwick-
lung, die zum Teil auf die Reform der AO von 1977 zurückgeht (S. 277). Bereits in den späteren 60er
Jahren war diese Entwicklung erkennbar. Sie war mehrfach Gegenstand von Seminaren von G.
ScAmö/c/ers unter Teilnahme des Vorsitzenden der DSTG. H. Frederjdor/; auch: War/mann, J.
(1967), S. 9.
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Lage, den notwendigsten Erfordernissen der Veranlagungstätigkeit zu entspre-
chen.^ Die Ursachen sind neben dem fortschreitenden Wirtschaftswachstum
die hektische und rastlose Tätigkeit des Gesetzgebers auf dem Gebiet des Steu-
errechts. Die Entlastung währte mithin nur kurze Zeit. Die Überforderung ist
heute noch besorgniserregender als zuvor.*'

Fragt man nach den konkreten Ursachen für die Überlastung der Finanzäm-
ter, so lassen sich dafür viele Einzelheiten vortragen Vor allem lassen sich die
Symptome nach bestimmten Kriterien in Klassen und Unterklassen gruppie-
ren. Es lassen sich interessante Zusammenhänge in der Entstehung der Über-
lastung zwischen Sachbearbeitern, Steuerpflichtigen und ihren Beratern etc.
aufzeigen. Das geschieht denn auch in weit ausholenden Untersuchungen. Im
Grunde werden durch dieser Art Untersuchungen die Kenntnisse über die
Symptome unendlich vertieft. Für Reformen ergeben sich kaum Einsichten,
mögen sie auch als fleißige Bestandsaufnahme gewertet werden.^

Unbestreitbar gibt es drei Problemkreise, bei denen zur Suche nach Lösun-
gen der Hebel angesetzt werden könnte:

Der Arbeitsanfall ist für die Anzahl der derzeit tätigen Bediensteten mit dem
vorgegebenen guten Ausbildungsstand bei der vorgeschriebenen Organisation
des Verfahrens mit der vorhandenen Ausstattung der Finanzämter zu hoch
Sicht man von einer völligen Neuordnung des Veranlagungsverfahrens ab, so
könnte man daran denken. Arbeitsanfall oder die Anzahl der derzeit tätigen
Bediensteten und Ausbildungsstand sowie Ausstattung der Finanzämter zu
verändern.

Es ist offenkundig, daß kurzfristig in der gegebenen Situation nur geringe
Abhilfe möglich erscheint. Der vorhandene Arbeitsanfall ist vorerst unab-
wendbar von der Gesetzeswirklichkeit vorgegeben. Er hat sich bereits, wie
vorhersehbar, ab Beginn des Jahres 1994 wiederum vergrößert, da mit Inkraft-
treten des bereits verabschiedeten Standortsicherungsgesetzes und des Geset-
zes zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogrammes neue zusätzli-
che Differenzierungen für den Zeitraum ab 1. Januar 1994 in das EStG einge-
fügt wurden." Die Eliminierung auch nur einiger arbeitsaufwendiger Steuer-

. • ( V - . < _ - r

" DSTO(1992).S. 2. *' "

(4'«mgarr«n J. (1993). diese Abhandlung gibt eine umfassende Diagnose der Symptome; ahnlich:
W«OX«r. U./ ttVMgarwn J (1989).

" Die Bestandsaufnahmen von U. M«£zg«r/J tf>mgar(«n sind umfassend. Die Frage des Zusam-
menhangs der Arbeitsbelastung mit der steuerlichen Systematik wird nicht behandelt.

Gesetz zur l'mset/ung des Föderalen konsolidierungsprogrammes vom 23.6.93. darin .Änderun-
gen zu § 10 e EStG, ra § 22 Nr. 1 Satz 3 a) EStG. zu § 32 e Abs. 1 EStG Ebenso das am 1.1.94 in
Kraft getretene Standortsicherungsgesetz Danach wird in einer völlig neuartigen Vorschrift (§ 7 g
Abt. 3 bis 6 EStG) eine Ansparabschreibung zur Förderung kleiner und mittlerer l'nlemehmen im
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Vergünstigungen wurde kurzfristig ohnehin wegen des nach rechtsstaatlichen
Prinzipien gebotenen allmählichen Auslaufens der Vorschriften keine große
Entlastung bringen Höchst unerwünschte wirtschaftliche und soziale Folgen
wären unvermeidbar* Die Wiederherstellung einer lebenswichtigen deut-
schen Handelsflotte nach Kriegsende, der Wiederaufbau Berlins, die wirt-
schaftliche Förderung strukturschwacher Gebiete, die Förderung des sozialen
Wohnungsbaus und andere Maßnahmen entsprachen zu ihrer Zeit ebenso
allgemein anerkannten Prioritäten, wie die heute im Fördergebictsgcsctz vor-
gesehene Unterstützung des "Wiederaufbaus Ost". Das Einkommensteuerge-
setz hat sich nun einmal seit 1949 und in den Jahren nach 1970 sogar ständig
zunehmend als wichtigstes, weil wirksames Instrument der Wirtschafts- und
Sozialpolitik entwickelt, ohne daß dadurch das Einkommensteuer- oder über-
haupt das Steueraufkommen beeinträchtigt worden wäre Vermutlich haben
gerade diese Steuervergünstigungen sogar zu dem sehr lebhaften Wirtschafts-
wachstum wesentlich beigetragen und dadurch zu den wachsenden Steuerein-
nahmen geführt.'" Sie sind mithin als zweckmäßige Maßnahmen ausgewiesen
und können aus guten Gründen positiv bewertet werden. Die Ausführungen
hierzu im Subventionsbericht sind höchst einseitig und erwecken falsche Ein-
drücke.

Wegen der Langzeitwirkung der steuerlichen Vergünstigungen, die zumeist
in das Gesetz technisch als Abschreibungsfreiheiten eingefügt wurden, würde
eine kurzfristige Beseitigung vorerst nicht einmal entlastend wirken.

Der Personalbestand in den Finanzämtern ist ebenso eine nur sehr langsam
veränderbare Größe. Die Befähigung der Bediensteten setzt nämlich eine gute
Ausbildung voraus. Diese währt für die gehobene Laufbahn, auf der das
Schwergewicht der Veranlagungstätigkeit ruht, drei Jahre. Derzeit verlassen
jährlich in der Bundesrepublik etwa 3.500 Inspektorenanwärter" und Ange-
hörige des mittleren Dienstes die Fachhochschulen für Finanzen und die Lan-
desfinanzschulen der einzelnen Bundesländer und werden zur Tätigkeit in die
Finanzämter übernommen. In den letzten Jahren traten nun jährlich durch-
schnittlich ca. 4.000 Bedienstete"' in den Ruhestand. Zusätzlich verließen im

Fördergebiet eingeführt. Darüber hinaus sieht das Gesetz eine Begrenzung des Höchstsatzes fur die
Tarifprogression bei Einkünften aus Gewerbebetrieb von 47% vor. Dadurch wird eine Besteuerung der
Einkünfte aus den verschiedenen Einkunftsarten in nunmehr unterschiedlicher Höhe eingeführt. Die
Abgrenzung der verschiedenen Einkünfte erhält eine neuartige Bedeutung.

*° OWner, A. (1977), S. 122; ders. (1985). S. 175; Wa«/i(5«j-A/e;er. I. Diskussionsbeitrag in: Äa«-
/i, A./77/3fce. K./t/e/wer. A. (1985). Niedergang.... S. 198; HWie. G. (1975), S. 119.

Beispielhaft hierzu: //eciter, C. (1982). S. 82, S. 127. S. 145.

Die Zahl mußte geschätzt werden, da es Landesverwaltung ist

Wie Anmerkung 42. - .- , ; ^ * r ,,^ .;,>•• -JV



348 -w L. Grenzen des Einsatzes der Einkommensteuer ^O .1

Mittel 2.400 Inspektoren und Mitarbeiter aufgrund eines freiwilligen Ent-
schlusses die Finanzverwaltung.'''' Das geschah zumeist, weil die Anforderun-
gen und Belastungen als in einem krassen Mißverhältnis zu der Besoldung
stehend beurteilt wurden. Auch in diesem Bereich kann das Mißverhältnis
zwischen der Arbeitsbelastung und der Leistungsfähigkeit der Verwaltung nur
langsam beseitigt werden.

Was nun die innere Organisation und die technische Ausstattung der Fi-
nanzämter betrifft, so kann man aus dem täglichen Umgang mit diesen Be-
hörden den Eindruck gewinnen, daß seit Neugestaltung der Finanzverwaltung
nach den "Grundsätzen zur Neuorganisation der Finanzämter und zur Neu-
ordnung des Besteuerungsverfahrens" nach 1976 der dringende technische
Nachholbedarf aufgeholt wurde. Es mag sein, daß vieles in der Einrichtung
der Finanzverwaltung auch heute wiederum verbesserungsbedürftig ist und
daß die Ausstattung noch weiter modernisiert werden könnte. Jedoch ist von
derartigen Maßnahmen keine nachhaltige Entlastung der mengenmäßigen
Überforderung der Bediensteten zu erwarten. Wie wir später noch sehen wer-
den, kann nach diesseitiger Auffassung nur eine grundlegende Neuorganisati-
on des Bcstcucrungsverfahrens weiterhelfen.

Nun findet man heute in vielen Medien die erwähnten warnenden Ankündi-
gungen von einem drohenden Chaos und/oder dem Zusammenbruch der Fi-
nanzverwaltung. Was ist von derartigen Hiobsbotschaften zu halten?

Die Vorstellung, der "Fiskus (stehe) vor dem Kollaps"'' und werde plötzlich
unerwartet im Chaos zusammenbrechen, ist absurd. Derartige Thesen wurden
dennoch /umeist von Politikern seit den 50er Jahren öfters vorgebracht. Wie
wir gesehen haben, hat sich seit der Zeit der Aufstellung solcher Thesen die
Fallbclastung der Mitarbeiter vervielfacht und der Personalbestand hat sich,
bezogen auf den Tätigkeitsumfang. in derselben Zeitspanne ganz erheblich
verringert. Dabei ist der Schwierigkeitsgrad der zu bearbeitenden Vorgänge
schon infolge der Überfrachtung des EStG mit nichtfiskalischen Lenkungs-
normen unverhältnismäßig angewachsen. , •

Allen apokalyptischen Vorauswarnungen zum Trotz ist bisher nichts zu-
sammengebrochen. Tatsächlich sind - für jeden aus den Medien vernehmbar -
die Erträge aus der Einkommensteuer sogar gerade in den letzten Jahren er-
heblich angestiegen.*" Sie haben regelmäßig sämtliche amtlichen Voraus-

*" Focus Nr. 25 v. 21.6.93. S. 123. ., ,,,,..., . • / . . . • .. ..-I

** "Chaos im Finanzamt" in: Focus Nr. 25, S. 123.

** BMF. Referat Öffentlichkeitsarbeit Der Bundeshaushalt. Unser Geld, Bonn 1991. S. 8 Von
1970 bis 1990 (ohne ehemalige DDR) stiegen die zum Bereich der ESt zu rechnenden Einnahmen von
DM 74.8 Mrd. Auf DM 289.3 Mrd. das ist das 3.87-fache Bis einschließlich 1992 hat sich die ver-
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Schätzungen noch übertroffen. Zur selben Zeit ist infolge besserer organisato-
rischer und computermäßiger Unterstützung der Verwaltungstätigkeit die
durchschnittliche Veranlagungsdauer sogar verkürzt worden Die Veranla-
gungen erfolgen heute in der Regel zügig. Dabei sind obendrein bei Stcuer-
nachzahlungen oder -rückerstattungen inzwischen von Gesetzes wegen unter
bestimmten Voraussetzungen sogar zeitaufwendige Zinsabrechnungen zu be-
rücksichtigen.'' Wie ist dies zu erklären und mit den Horrorgcmäldcn und
dem Gerede von einem drohenden Chaos in Einklang zu bringen?

Wie der amerikanische Finanzwissenschaftler Carl S Shoup 1970 festhielt,
kann das übliche Gerede über den drohenden Zusammenbruch eines reform-
bedürftigen Steuersystems nur metaphorisch verstanden werden.'" Die Vorstel-
lung von der notwendigen Neugestaltung wird immer allgemeiner, aber die
eigentlichen Gründe für die Reformbedürftigkeit bleiben dem Laien, dem die
heute von einer Gesetzesflut gekennzeichneten geltenden Vorschriften und
deren Wirkungen im einzelnen unbekannt sind und der auch nicht über Ver-
gleichsmaßstäbc verfugt, verborgen Andererseits kann der Steuerberater je-
weils mit dem konkreten Ergebnis seiner beruflichen Tätigkeit bei dem beste-
henden Zustand zufrieden sein, ebenso der normale unkritische Bürger als
Steuerpflichtiger. Eine genaue Prüfung der in den Erklärungen dargestellten
Sachverhalte in bezug auf die gesetzlich relevanten Tatbestandsmcrkmalc
findet nämlich nur noch sehr oberflächlich, wenn überhaupt statt. Die Veran-
lagung erfolgt heute in der Regel unüberprüft nach den abgegebenen Erklä-
rungen. Daß dies unbefriedigend ist und nicht der Gleichmäßigkeit der Be-
steuerung dienen kann, ist leicht erkennbar. Auch die Veranlagung "unter
dem Vorbehalt der Nachprüfung" - ein Rechtsinstitut, das in der auf die Neu-
organisation der Finanzämter zugeschnittenen modernisierten Abgabenord-
nung 1977 "der Beschleunigung der ersten Steuerfestsetzung" dienen sollte,'"
um eine Überprüfung bestimmter Veranlagungen ohne Zeitdruck innerhalb
von vier Jahren nachholen zu können - hat die Entwicklung zu den heutigen

einnahmte LSt wiederum um 15.5% erhöht. Betrugen die Einnahmen 1990 noch ohne DDR DM
177,6 Mrd.. so sind sie 1992 mit den neuen Ländern auf DM 247,3 Mrd. angewachsen.

Nach den Erfahrungen des Verfassers mit Mandanten im gesamten Bundesgebiet erfolgte die
Veranlagungstätigkeit der Finanzamter für 1992 im Jahr 1993 sehr zügig Klagen sind jedenfalls
unangebracht. Die Veranlagungen des Jahres 1993 im Jahr 1994 erfolgen geringfügig schleppender.
Auch hier besteht kein Grund zu Klagen.

SAow/?. C. (1970). S. 252: "The tax will not become quite unworkable; it will not 'collapse', but it
will perhaps eventually so disillusion the public that its roll in the tax system will gradually be redu-
ced."

Begründung des Regierungsentwurfs zu § 164 AO 1977, abgedruckt in AO 1977. Materialien
zusammengestellt und bearbeitet von K.-H. A/;He/i/emer/H. Sc/iauwfturg. Köln 1976, S. 211.
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Verhältnissen nicht aufhalten können. Ein praktisches Beispiel mag das ver-
deutlichen:

Es ist nicht recht nachvollziehbar, wie in bestimmten Ballungsräumen Vor-
gänge durch erforderliche und gesetzlich gebotene zeitaufwendige Überprü-
fungen und Erörterungen herausfallender Problemfälle von den Steuerpflichti-
gen durch Glaubhaflmachung oder bei ungewöhnlichen Konstruktionen durch
Nachweisungen der dargelegten Sachverhalte noch veranlagungsreif gemacht
werden sollen. Hier treten allein aus räumlichen Gründen, die auch die örtli-
che Sachkenntnis der veranlagenden Sachbearbeiter beeinträchtigen müssen,
unüberbrückbare Schwierigkeiten auf. Für die infolge Personalmangels über-
forderten Finanzämter Münchens werden nämlich zum Teil die ländlichen
Ämter in Dcggendorf, Straubing, Passau und Ingolstadt tätig/" da Besol-
dungsverhältnisse und Überlastung den stärkeren Einsatz der Ämter in der
teueren Landeshauptstadt unmöglich machen. Für andere Räume ist ähnliches
zu erwarten.

Die für die Veranlagung zur Einkommensteuer zuständigen Sachbearbeiter
haben an ihrem Arbeitsplatz in den letzten Jahren mit der wie ein Natur-
ereignis unaufhaltbaren Normen- und Fallcxplosion fertig werden müssen.
Inzwischen hat diese "doppelte Überlastung der Stcuerverwaltung durch
Rechtsstoffüberflutung und Fallübcrlastung" zu einer Entwicklung von Stra-
tegien am Arbeitsplatz geführt, "die formal eine einigermaßen reibungslose
Erledigung der Arbeitsmenge sicherstellen und den Anschein einer hinrei-
chenden Sachvcrhaltscrmittlung und dogmatisch sauberen Rechtsanwendung
aufrechterhalten" kann/' Jcnctzky, ein der Praxis offenbar nahestehender
Dozent an der Fachhochschule für Finanzen Baden-Württembergs, nannte
bereits 1982 folgenden nicht abgeschlossenen Katalog von tatsächlich prakti-
zierten Bewältigungsmethoden: "Die typisierende Betrachtungsweise, den
Verzicht auf Rückfragen, den Verzicht auf Verprobungsrechnungen und
Schlüssigkeitsprüfungen. die Überdehnung des Beweises des ersten Anscheins,
die Unterstellung typischer Geschehensabläufe, die Bereitschaft, offensichtli-
che aber nicht offenkundige Falschdarstcllungen der Steuerbürger hinzuneh-
men, dem quengelnden Steuerpflichtigen nachzugeben und den Folgsamen zu
belasten, und dergleichen mehr"/* Diese mit der nach pflichtgemäßem Ermes-
sen auszuübenden Ermittlungstätigkcit nicht vercinbarlichen Verfahrenswei-
sen, so Jcnctzky. wurden angesichts des explodierenden Arbeitsanfalles aus
der Not geboren. Inzwischen wurden sie mangels Alternativen durch Finanz-

* Focus Nr 2? v. 21.6.93. S. 125.
" ./«/we*)'. J. (1982). S. 276.
"7«l«riy.J.(1982XS. 276. -



I Die zunehmende Kompliziertheit des Besteuerungsverfahrens 351

gerichte und Rechtslehre legalisiert Die Notwendigkeit der Arbeitsbewalti-
gung hat es danach mit sich gebracht, daß das primäre Ziel der Finanzvcrwal-
tung von der Rechtswahrung des Steuerpflichtigen zu der "Sicherung des
Steueraufkommens" übergeglitten ist." An die Stelle der vom Gesetz, gebote-
nen amtlichen Ermittlungspflicht ist daher weitgehend der Opportumlats-
grundsat/ getreten." Die lästigen, periodisch von den Sachbearbeitern für die
Aufsichtsbehörden zu fertigenden Statistiken über den Stand der Veranla-
gungstätigkeit. die die Zahlen über die Produktion von Steuerbescheiden be-
gleiten und die Veranlagungsrückstände fur Dispositionszwecke des Haushal-
tes auswerfen, spielen unter den gegebenen Sachzwängcn eine entscheidende
Rolle. Offenbar sind diese Meldungen fur die Bchördcnlcitungcn zusammen
mit den Mitteilungen über das erzielte Steueraufkommen von größerer Wich-
tigkeit, als die erkennbaren Mängel bei der Beachtung des Grundsatzes der
Gesetzmäßigkeit der Verwaltungstätigkeit mit der normierten Verpflichtung
zur Sachverhaltsermittlung und stcuerrechtlichen Beurteilung des konkreten
Falles durch Herausfilterung der steuerbaren Tatbcstandsmcrkmalc. Für den
Regelfall bedeutet dies, daß die Finanzamter derzeit den Veranlagungen ohne
Prüfung, sofern die erklärten Sachverhalte nicht völlig unglaubwürdig sind,
die abgegebenen Steuererklärungen zugrunde legen. Nur im Falle offensichtli-
cher Ungereimtheiten, innerer Widersprüche in den Erklärungen oder im Fall
des Vorliegens widersprechender Kontrollmitteilungen wird der Veranlagung
eine gebotene Erörterung vorgeschoben, um die Akte nach Bearbeitung prü-
fungsfähig zu machen. So haben die Finanzämter Strategien dieser Art gegen
die ständige Überforderung durch Politik und Erwartung der Steuerbürger
entwickelt, die Jenetzky als "finanzamtsadäquate Rechtsverbiegung und
Rechtsbildung" bei Anwendung des Steuerrechts nennt und die "eine Rechts-
vereinfachung des Sachbearbeiters, der kapazitätsmäßig überfordert ist", dar-
stellt und der daher bis zur "Tatbestandsverbiegung" der gesetzlich normierten
Ermittlungspflicht auszuweichen sucht."

Steuerberater erleben gelegentlich, daß ein junger, die Ermittlungsmaxime
genau handhabender Sachgebietsleiter zum Problembeamten des Finanzamtes
wurde, da die unerledigten Akten seine Tischplatten füllten und zu Engpässen
im Betriebsablauf führten, bis er sich endlich an die lässigere Wahrnehmung
seiner Dienstgeschäftc gewöhnt hatte und vor Abzeichnung der Vorgänge nur
noch auf offenkundige Widersprüche in den Erklärungen achtete, um dann
zum Schluß nur bei den von den Sachbearbeitern seines Bezirkes nach typi-

y. J. (I982). S. 279. . .. ;f.;~ -.;-
Venetafcy. J. ( 1 9 8 2 ) . S. 2 8 0 . S. 2 8 2 . •••.-*• .V»-^ * ." ' i i i • i

-. J. ( 1 9 8 2 ) , S. 2 8 0 . " " •'• - ' "
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sierten Anweisungen gefundenen steuerrechtlichen Beurteilungen bei Ferti-
gung der Bescheide als "Unterschriftsmaschine" zu dienen.

Von einem drohenden Zusammenbruch der Finanzverwaltung kann mithin
keine Rede sein. Die Veranlagungstätigkeit erfolgt zügig. Bei Auftreten von
Auslcgungsdifferenzen neigt die Verwaltung heute dazu, bei Entscheidungen
ständig zugunsten des unbequemen Steuerpflichtigen oder dessen Beraters
einzulenken, um längerwährenden Rechtsmitteln aus dem Weg zu gehen,
zumal die Finanzgerichte der ersten Instanz bereits eine Bearbeitungszeit von
fünf Jahren benötigen"" und die Bearbeitung das Finanzamt zusätzlich bela-
stet. Das alles kann den Steuerbürgern und ihren Beratern nur recht sein. Das
Steueraufkommen entwickelte sich schon wegen der jährlichen Lohnsteige-
rungen und der dadurch ausgelösten Progression höchst zufriedenstellend. Auf
der Seite der Steuerpflichtigen setzt sich stets derjenige durch, der sich rigoros
verhält. So kann man durchaus von einer Gemeinsamkeit der Interessen spre-
chen, die allerdings zu Lasten derjenigen geht, die sich gegen höhere Steuer-
zugriffe nicht zu wehren vermögen. Das ist die große Zahl der hilflosen Steu-
erpflichtigen, die nicht in der höchsten Progressionsstufe angesiedelt sind.
Davon werden wir noch hören.

Die Verfahrensweise der Finanzämter hat auch Rückwirkungen auf das
Verhalten der steuerberatenden Berufe. Steuerpflichtige erwarten von ihren
Beratern, daß diese die Steuererklärungen, die den zu erteilenden Bescheiden
als Grundlage dienen, von vornherein so fertigen, daß sich eine für sie günsti-
gere Veranlagung ergeben kann. "Nicht das Finanzamt ist das Problem, Sie
sind offenbar mein Gegner!" muß man sich heute als Steuerberater von man-
chem Mandanten sagen lassen, wenn man Erklärungen korrekt nach den Ge-
setzcsvorschriflen anfertigt. Daher werden steuerlich ungünstige Sachverhaltc
dann oft in phantasiereichen, aber irreführenden Konstruktionen in der Hoff-
nung verpackt, die Finanzämter als steuerrechtskundige Behörde zu günstigen
und sogar falschen Beurteilungen zu verleiten - zu "linken" -. freilich ohne
gelogen zu haben. Die Verwaltung als Herr des Besteuerungsverfahrens soll
S i c h i r r e n . ••"•-.•• • • - • - • : . : . . • : • . » • • > • * • ' • ' • • • > < • ! ( • ; > < V . ^ . L - . * V C ; . w v * : ; r . H > . . . t ^ u > j j ; . ; < i y •

Wenn auch von einem angeblich drohenden Zusammenbruch der Finanz-
vcrwaltung keine Rede sein kann, solange "die Produktion von Steuerbeschei-
den auf Hochtouren läuft"/ zeigen sich doch allmählich unverrückbare Gren-
zen der Belastung, wenn etwa - wie in München - gebietsfremde ländliche

AoNpacA. A. in: ÄanpacA. A.Tip*«. K.'1/Ww. A. (1985). S. 59.

y. J. (1982). S 285.
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Finanzämter zur Aufarbeitung des Arbeitsanfalls eingeschaltet werden müs-
sen.

Das Ergebnis der Veranlagung mag somit in formeller Hinsicht befriedigend
sein Immer mehr Steuerpflichtige erhalten jedoch den Eindruck, daß von
einer Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit gar nicht mehr gesprochen
werden kann, mag dies auch unter dem Mantel der Kompliziertheit verborgen
bleiben und vom Laien nicht recht aufweisbar sein. Bereits 1982 hielt Jcnct/ky
warnend fest, daß altbewährte Praktiker aus der Finanzverwaltung "im ver-
trauten Gespräch von der Überzeugung ausgehen, daß die Kompli/.icrung des
Steuerrechts von interessierten Gruppen gewünscht werde und nur deshalb
jede echte Steuervereinfachung scheitere".''* Der Gedanke kann keineswegs als
völlig abwegig abgetan werden "Die betroffenen Beamten unterstellen dem
Gesetzgeber nicht einmal mehr die subjektive Lauterkeit des Bemühens", so
Jenetzky. Der derzeitige Unrechtszustand könne nur dadurch beseitigt werden,
so fuhrt dieser Dozent für Steuerrecht an der die Beamten des gehobenen
Dienstes ausbildenden Fachhochschule Baden-Württembergs aus. daß die
leitenden Beamten der obersten vorgesetzten Behörden die Verbindung zu den
Erfahrungen der Sachbearbeiterbesprechungen bei den Ämtern und der Haupt-
sachgebietsleiterkonferenzen bei den Oberfinanzdirektionen suchen.*' Die sich
hier zeigende Problematik, die dem instrumentalen Einsatz des Einkommen-
steuerrechts bei Vermeidung unerwünschter Folgewirkungen Grenzen setzt,
liegt mithin in der Unabgestimmtheit der Gesetzesvorschriften und des explo-
dierenden Arbeitsanfalls mit der vorgegebenen Leistungsfähigkeit der Verwal-
tung bei den gegebenen Anforderungen an den Gesetzesvollzug. Das gesetz-
lich vorgeschriebene Veranlagungsverfahren ist nach der Reform von 1976
trotz der Explosion der Vorgänge nur geringfügig verändert worden. Der
Verwaltung obliegt noch heute die Ermittlung und die amtliche Feststellung
der steuerlichen Bemessungsgrundlage und die Festsetzung der Fälligkeit der

, J. (1982), S. 285.

y, J. (1982), S. 285. Diese Feststellung des Regicrungsdirektors und Professors an der
Fachhochschule fur die Ausbildung der Finanzbeamten im gehobenen Dienst des Landes Baden-
Württemberg ist beängstigend, zumal man davon ausgehen kann, daß er guten Kontakt zu den die
praktische Veranlagungstätigkeit verrichtenden Beamten in den Finanzämtern hat. Diese durchschauen
sehr wohl, daß derjenige, der fur höhere Steuern eintritt, seine eigene Vermögens- und Einkommens-
position verbessert, wenn der Gesetzgeber seinem Begehren entspricht, sofern er bei seiner eigenen
Einkommensbesteuerung in höherer Progressionsstufe angesiedelt ist. Bei dem allgemein als sozial
eingestuften Eintreten für Erhöhung der Progression kann mithin bei Berücksichtigung der Besteue-
ningswirklichkeit getarnt ein höchst eigensüchtiges Interesse zugrunde liegen. Ein Finanzbeamter
vermag resignierend zu übersehen, daß zur Gruppe der Begünstigten nicht nur alle Abgeordneten,
sondern alle Moderatoren der Medien und Meinungsmacher von Presse und Funk gehören. Wer hoch
in der Steuerprogression angesiedelt ist, den kann eventuell eine Steuererhöhung, die als soziale Maß-
nahme verkauft wird, nicht schrecken, solange das System ihm gegebenenfalls mit Hilfe seines Steuer-
beraters erlaubt, Steuern in Vermögen umzuwandeln.

23 Hirnen
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von Gesetzes wegen entstandenen Steuerschuld.* Diesen Aufgaben vermag
die Verwaltung jedoch heute infolge des Arbeitsanfalls in der gebotenen Weise
nicht mehr nachzukommen.

In einem weiteren Abschnitt soll überlegt werden, ob eine Reform des Ver-
anlagungsverfahrens gegenüber den modernen Anforderungen eine Entlastung
bringen kann. ^

II. Ist das geltende Veranlagungsverfahren der zunehmenden
: wirtschaftspolitischen Verwendung der Einkommensteuer . ^ ^
îj ^ noch gewachsen?

,^, 1. Kann von einer Fehlentwicklung des Vollzuges der .'̂
j ^ Einkommensteuer gesprochen werden?

; Johannes Jenetzky sprach 1982 warnend in einer dem Steuer- und Wirt-
schaftsrecht gewidmeten Zeitschrift von einer "Fehlentwicklung der Steuer-
verwaltung", da es der Gesetzgeber versäumt habe, "die Bedingungen in den
Finanzämtern an die neuen Bclastungsfaktorcn anzupassen". Als ursächlich
für diese Entwicklung nannte er "das expansive Wachstum der Steuerrechts-
normen", "den raschen Wechsel gesetzlicher Regelungen", "den Einsatz des
Stcucrrcchts als wirtschaftliches Lenkungsmittel", "die Überkomplizierung der
Normsetzung, die in Widerspruch zu verbindenden und klärenden systemati-
schen Grundlagen des Stcucrrechts tritt" und das "Hineinwachsen weiter Be-
völkcrungskreisc in das Vcranlagungs- oder auch Lohnstcucrjahresausglcichs-
verfahren"."' Die Auswirkungen dieser Fehlentwicklung lassen sich, wie wir
noch später sehen werden, nur langfristig und nur durch umfassende Ände-
rungen des Veranlagungsvcrfahrcns und des gesamten Gesctzesvollzuges
eindämmen oder gar beseitigen.

Diesen Zusammenhang hatte wohl auch Jenetzky bereits bei Niederschrift
seines Aufsatzes 1982 im Auge, wenn er zu den Unterlassungssünden des
Gesetzgebers auch "rigide" Änderungen in der neuen Abgabenordnung 1977
mit einer erforderlichen Verlagerung des Schwergewichts der Besteuerungs-
aufgaben der Verwaltung in einen personell aufgestockten Außendienst an-
mahnte"* ' " '" » , • > ' - . "V,jk i.-„r.:-.- •;*̂ ....i*tey n •;:-:.•;

- G : r= ;>•..-•,>-..••

§ 85 und § 88 i V. m § 155 Aa. Tip*«. K7ta«g, J. (1991). Sleuerrccht.... 13 Aufl . S. 684.

. (1982). S. 278.

. (1982). S. 278. " w A . ^ - v . . . ,,•:.• -.,.•-.;•:-, • > . . , • . . , . j . r - v . , , - , , - : .

•'•' ^«««eakvJ. (1982). S. 278.
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In der gegebenen Situation ist es - wie wir noch sehen werden - nützlich,
den ausgiebigen Auseinandersetzungen um die Einführung der modernen
Einkommensteuer und vor allem ihrer institutionellen Ausgestaltung zu der
sogenannten "deutschen Type" gegen Ende des 19. Jahrhunderts nachzugehen.

Wirft man einen Blick auf die frühen Ansätze des Gcsetzcsvollzugcs zur
Einkommensbesteuerung, so gewinnt nämlich das Bild von einer fehlerhaften
und unabgestimmten Entwicklung schärfere Konturen Offenbar wurden die
Weichen frühzeitig in eine unzweckmäßige Richtung gestellt, die uns später
als "deutsche Type" geläufig wurde. Franz Meisel hat dies bereits 1911 be-
mängelt und später wiederholt kritisiert." Dabei ist zu bedenken, daß Gesetz
und Gesetzesvollzug für den Bürger eine Einheit darstellen Der Vollzug fügt
sich den leitenden Gesichtspunkten der zugrundeliegenden Besteueningsidee
ein; er ist deren praktische Verwirklichung

Den Untersuchungen Meiseis kommt für uns auch heute noch Bedeutung zu.
Der Grund ist darin zu sehen, daß das preußische EStG von 1891 zwar den
äußeren Aufbau und die sprachliche Ausgestaltung des sächsischen EStG
1874/78 im wesentlichen übernahm, diesem jedoch - wie wir bereits sahen -
mit weitreichenden Konsequenzen eine andere Besteuerungsidee zugrundeleg-
te. Franz Meisel sprach bei der praktischen Ausgestaltung der Besteue-
rungsidee in diesem Zusammenhang von der "Steuertechnik", die er definierte
als "die Kunst, einen Steuergedanken in die Tat umzusetzen".*''

Bereits 1911 hat er die Technik der Besteuerung des preußischen EStG, von
ihm als "preußische Type" bezeichnet, grundsätzlich wegen der erkennbar
bewirkten fragwürdigen Lastenverteilung hart kritisiert.*' Seine Einwendun-
gen bekräftigte er 1914 gegen Angriffe von führenden Steuerjuristen wie Wal-
decker und andere, die glaubten, zur Abwehr genügten der Nachweis der for-
maljuristischen Gesetzmäßigkeit der Veranlagungstätigkeit und Zweifel an der
Glaubwürdigkeit der von Meisel verwendeten Statistik.** Im Jahr 1925 suchte
Meisel dann das, was er nun "deutsche Type" nannte, mit der britischen Ein-
kommensbesteuerung zu vergleichen. Die vielen Erkenntnisse Meiseis über
unterschiedliche Steuertechniken der beiden Typen, die sie begleitende Steu-
ermoral und vor allem seine vorsichtige Bevorzugung des britischen Systems
lassen sich zu einer Feststellung komprimieren, die den gesamten Gedanken-
gang seiner Ausführungen durchzieht: "Die britische Veranlagung ist eine

/, F. ( 1 9 5 6 ) , S. 3 5 8 . ^ :-•'. .j.r.-:'vfr -wuc. '* ?r.'--- '--<,'M B ; K

" W m e / , F. ( 1 9 1 1 ) , S. 2 9 8 , S. 3 0 4 , S. 3 5 8 u. a. " ''" '"'"'-''• ''"-*"'''-*

r, F. (1910), S. 138; WaWec/fcer, L. (1913), S. 61, S. 92.
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wirtschaftliche, keine juristische", so führte er aus. Und: "Das Steuerbeamten-
tum erscheint (in England, d. V.) den Gelehrten, Politikern und Publizisten
schlechthin als die Sachverständigen".*'

Diesen Ausführungen Meiseis kommt nach der hier vertretenen Überzeu-
gung noch heute Bedeutung zu. Dies deshalb, weil aus der nach wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten ausgerichteten Einkommensbesteuerung Sachsens das
an formaljuristischen Tatbestandsmerkmalen aufgebaute preußische EStG
1891 entstand. Es hatte als Grundlage für die Reform in Preußen gedient. Die
Leiter der Einschätzungscommissionen in Sachsen waren durchweg in wirt-
schaftlicher Hinsicht ausgebildete Beamte des Finanzministeriums.** Die Ein-
schätzungscommissionen in Preußen unterstanden dem Landrat als Vorsitzen-
dem, der sich zumeist von einem Regierungsassessor vertreten ließ. Sie waren
als Juristen des Verwaltungsrechts ausgebildet. Ihr Vorgesetzter war der In-
nenminister.*' , , • . ,

Zur Beurteilung möglicher Fehlentwicklungen im heutigen Gesetzesvollzug
und vor allem zur Erkenntnis möglicher Abhilfen mögen uns die Warnungen
von fachkundiger Seite vor Einführung der neuen Besteuerungsform zu Ende
des 19. Jahrhunderts weiterhelfen. Bei den nachfolgend genannten Zeitzeugen
handelt es sich um entschiedene und engagierte Vertreter der Einkommensbe-
stcucrung als dem Ideal der Beteiligung des Bürgers an den allgemeinen La-
sten der Gemeinschaft nach ihrer jeweils individuellen Leistungsfähigkeit.

2. Frühe Warnungen zur Einführung der Einkommensteuer -'••

Gustav Schmoller hatte eine praktische und theoretische Ausbildung zum
Finanzbeamten im höheren Dienst durchlaufen, bevor er 1862 seinen für die
fernere Entwicklung grundlegenden Aufsatz über den Einkommensbegriff
lieferte.™ Wilhelm Vocke war lebenslang im wirtschaftlichen Prüfungs- und

(/, F. (1925), S. 458.

" HfacM«r. P. (1912). S. 353 . £<JA««rt, V. (1885), S. 38; ders. (1889), S. 57; ders. (1891), S. 3,
ß/fl*«r(1913),Sp. 621. ^

" D«/6rflc/t von, C. (1817% S. 12; Bfff. P.-C. (1973), S. 213 u. a.. POUJC/I. A (1976), S 114.
»facW«r. P (1912), S. 354; ä/flfcer (1913). Sp. 621. Die Darstellung von JWff weist nach, daß Land-
ratc und Regierungsassessoren den Aufgaben der VerwaltungstAtigkeit ausbildungsm&ßig nicht ge-
wachsen waren. Wenn H iff herleitet, daß die Großgrundbesitzer in Preußen in großem l'mfang Steuer -
unehrlich waren, so übernimmt er ungcprüA die Argumente politischer Gruppierungen, die um Macht-
erweiterung kämpften. Die Veranlagungsbeamten standen Gewerbetreibenden noch hilfloser gegenüber
und diese waren keineswegs steuerehrlicher. Die Bochumer Prozesse von 1891 sind hierfür als Be-
weismittel geeignet. Hierzu: £>«W>riadfc, H. (1891), S. 132.

" Sc/imotf«r, O. (1918), S. 55.
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Besteuerungswesen als leitender Beamter tätig. Er hatte sich bereits 1866
durch seine umfangreiche "Geschichte der Steuern des britischen Reiches" mit
ausführlichen Untersuchungen des Gesetzesvollzugcs einen Namen als Fi-
nanzwisscnschaftler gemacht. ' Adolph Wagner hatte seit 1876 die einflußrei-
che Schriftenreihe von Karl-Heinrich Rau fortgesetzt. Er hatte im Finanzaus-
schuß des preußischen Landtages als Wissenschaftler zur Entwicklung des
1883 in zweiter Lesung vorgelegten und dann erst sechs Jahre später unter
Johannes von Miquel mit einigen unbedeutenden Änderungen durchgebrach-
ten Entwurfs zum preußischen EStG 1891 entscheidend beigetragen. " Sowohl
Schmoller als auch Vocke betonten, vor hochfliegenden Erwartungen war-
nend, daß ein Erfolg der Einkommensbesteucrung von einer aktiven und vor
allem sachkundigen Mitwirkung der Zensiten abhängig sei. ' Die Einkom-
mensteuer ist nach Vocke zur "Durchfuhrung einer Radikalkur im Stcuerwe-
sen" ungeeignet. "... ohne daß die unabweisbaren Vorbedingungen, die nötige
Bildung der Steuerpflichtigen und der Einschätzer erfüllt sind, würde das
allerdings zur Folge haben, daß sie eine Strafe für die Ehrlichen und eine
Prämie für die Gewissenlosen würde", " so führte er vier Jahre vor der endgül-
tigen Verabschiedung des preußischen EStG 1891 aus. In seiner 1887 veröf-
fentlichten umfangreichen Abhandlung erörterte er das Für und Wider dieser
Besteuerungsform. Er erläuterte, warum eine amtliche Einschätzung der Be-
messungsgrundlage ohne Deklaration des Steuerbürgers, wie es derzeit in
Preußen noch geboten war und sogar beibehalten werden sollte, "eine Begün-
stigung der Wohlhabenden auf Kosten der Ärmeren" verursache." Gemessen
an den hochtrabenden Erwartungen "ist die Einkommensteuer", so Vocke,
dann "nur eine große Lüge". Denn nur die Festbesoldeten werden in diesem
Falle richtig besteuert.™

Aber nicht nur die Steuerbürger, auch die Finanzbehörde müsse, so unter-
streicht Vocke dann 1894 in einem weiteren Beitrag zur Finanzwissenschaft,
den bildungsmäßigen Anforderungen, die das Abrechnungswesen zur ord-
nungsmäßigen Ermittlung der Bemessungsgrundlage zur Einkommensteuer
mit sich bringt, genügen." Vocke wies etwa darauf hin, daß das Einschät-
zungsverfahren nicht unter die Leitung gewählter, fachlich nicht ausgewiese-

. (1866). ^ • '

/i, R. (1990), S. 3, S. 50 Anm. 7. 8. 9, S. 62. Anm. 133, 135.

I-'ocfce, W. (1887), S. 500; ders. (1894), S. 352; Sc/imo/fer, G. (1871), S. 138.

Kex*e.W. (1887), S. 353. -io ,.-. .,!'•; • ....

foefce, W (1887), S. 501. . >

, W. (1887), S. 487. > '

. (1894), S. 353. . . •



358 L. Grenzen des Einsatzes der Einkommensteuer

ner Gemeindevertreter gehöre (wie in Preußen auch noch nach der Reform von
1891), sondern von wirtschaftlich ausgebildeten Beamten der Finanzbehörde
betrieben werden müsse, wobei dann gewählte Laien als Vertreter der Ge-
meinde zu den Beschlußkörpern gehören könnten. Ohne wirtschaftliche Sach-
kunde der Beteiligten jedoch erfüllt diese Besteuerungsform ihre Ziele nicht,
so etwa Vocke.™ :-i,J1aföäü«*^{¥'Hi>t; foils«

Ähnliches hatte bereits Schmoller 1871 in seinem Gutachten zur Einführung
der Einkommensteuer in Sachsen für die Königlich-Sächsische Regierung
vorgetragen, wenn er auf die noch fehlenden, aber zum Gelingen des Experi-
mentes erforderlichen ausbildungsmäßigen Voraussetzungen aufmerksam
machte." In dem zur selben Zeit unter seiner Mitwirkung begründeten "Ver-
ein für Socialpolitik" wurde die Einkommensteuer daher sofort mit Vordring-
lichkeit diskutiert.

Bereits seit längerer Zeit zählte die Forderung nach lastengerechter Besteue-
rung zu den vordringlich erörterten Themen. Die Auffassungen waren kontro-
vers: Der für die Liberalen einflußreiche John Stuart Mill hatte den Stand-
punkt vertreten, daß Dcklarationspflicht der Zensitcn zu einer unerträglichen
Begünstigung der Skrupellosen auf Kosten der Ehrlichen führen müsse.®° Er
lehnte aus diesem Grund die Einkommensteuer rundweg ab. Der angesehene
Leipziger Nationalökonom Wilhelm Röscher hatte aus den Thesen Mills her-
geleitet, daß bei Dcklarationspflicht der Zensiten eine Einkommensteuer den
Ehrlichen gegenüber dem Gewissenlosen stets benachteiligt. Er hatte mit die-
ser Begründung in seinem für die sächsische Regierung gefertigten Gutachten
1871 gegen die Einführung einer Einkommensteuer erhebliche Bedenken
geltend gemacht und empfohlen, es auch in Sachsen bei einer dem preußi-
schen Vorbild von 1851. der "klassifizierten Einkommensteuer" nachgebilde-
ten System, zu belassen, das ein amtliches Einschätzungsverfahren nach äu-
ßerlichen Wohlstandskriterien ohne Deklaration kannte. Die Fragwürdigkeit
der Lastenverteilung stellte für ihn das geringere Übel dar.*' Eine Einkom-
mensbesteucrung modernen Zuschnitts auf der Grundlage von Deklarationen
glaubte er nur für "eine hochkultivierte und darum sehr complizierte Volks-
wirtschaft ... aushilfsweise ... in ungewöhnlichen Notfällen" empfehlen zu
können.** Dabei standen ihm die Zustände in England nach 1800 und in Preu-
ßen nach 1808 vor Augen. ,, ,

«,W. (1887), S. 484; ders.( 1894), S. 352. '

" ScAmotf«r, 0.(1871). S. 138. . , i ,;:K^ä * j>%»

* A/iH. J. St., S. J08. '-••••• •- ^'- > •*:•:•?--< ^ t t - - .

" ÄojcAer.W. (1871). S. 130. "•'*•• r>> , ^

r. W. (1871). S. 131. 7V ,-i-v.
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Diesen Auffassungen, die auch in den Debatten des Landtages in Sachsen
und später in Preußen wiederholt zitiert wurden, standen die grundsätzlich
anderen Überzeugungen Schmollers und Vockes entgegen Sie beurteilten die
Einkommensteuer als Besteuerungsform der Zukunft, obgleich sie die techni-
schen Schwierigkeiten ihrer zureichenden Ausgestaltung erkannten.*' In sei-
ner Abhandlung aus dem Jahr 1887 erwähnte Vocke in einer längeren Fußnote
das sächsische Experiment von 1878. das den Schritt zur Einführung einer auf
Deklarationen der Steuerpflichtigen beruhenden Einkommensteuer nach dem
Schmollerschcn Modell gewagt hatte"' Vocke würdigte auch die positiven
Aspekte dieses Entschlusses, hielt jedoch den Zcitablauf seit Einführung für zu
gering, um ein abschließendes Urteil abgeben zu können.

3. Ergebnisse der Gesetzesanwendung in Sachjen nach Durchführung
'' der Reform im Jahr 1878

Tatsächlich hatte man in Sachsen nach 1872. wie wir bereits erfuhren. Pio-
nierarbeit geleistet. Dies wurde von Adolph Wagner wiederholt bestätigt."
Der im preußischen Landtag 1883 gebildete Ausschuß zur Beschlußfassung
über den von der Regierung unter dem Finanzminister Friedrich von Scholz
vorgelegten Entwurf eines reformierten Einkommensteuergesetzes benutzte
das sächsische EStG 1874/78 als Muster und man setzte sich mit einem erbe-
tenen Erfahrungsbericht auseinander.*'' Die neue Einkommensteuer war in
Sachsen nach langen und ausgiebigen Erörterungen in beiden Häusern des
Landtages unter Teilnahme einer breiten Öffentlichkeit bei Verwendung von
neun wissenschaftlichen Gutachten renommierter Gelehrter unter Verarbei-
tung von 182 Petitionen und Stellungnahmen von Wirtschaftsverbänden und
vor allen nach zwei Probeläufen des Gesetzes in den Jahren 1875 und 1876
sowie einer Übergangsregelung für 1877 ab 1. Januar 1879 endgültig einge-
führt worden.*' Die für die Veranlagungen vorgesehenen Bediensteten waren
rechtzeitig entsprechend den neuen Anforderungen ausgebildet und auf ihre
Tätigkeit vorbereitet worden. Im übrigen rechnete man wegen der praktischen

" Vocfcc. w (1887). S. 490; &/wioüer, O. (1863), S. 56. S. 73. der». (1874), S. 131; der».
(1881), S. 875(Schm. Jb.).

" t'octe.W. (1887), S. 486. , . , , , c

Wagner, A. (1899), S. 107. - v ,*-Xi .,,,.,, .,*„ ^ ; ? «r . , ~ ~ ^ .'::?-.v

" Genie/, J. (1885), S. 489; 5<5A/werf (1885), S. 38. ,j sr j^rs i f : » y i t

" /i, A (1906), S. 84; wnMuftz, H. (1903), S. 91, S. 93. , : r* ; , ;j ,»• ,-.„* ••
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Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen mit der automatischen Einleitung
der erforderlichen Lernprozesse bei den Steuerpflichtigen.** 3rf ~Hr>$3fÖej?' ba»

In Sachsen hatte man, wie bereits ausgeführt, nach dem Beschluß des zu-
ständigen Ausschusses des Landtages die von Schmoller formulierte Besteue-
rungsidee zur tragenden Grundlage des Einkommensteuersystems gemacht.*'
Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage waren wirtschaftliche Größen,
nämlich Vermögensmehrungen und tatsächliche bzw. mögliche Aufwendun-
gen der Steuerpflichtigen festzustellen. Gegebenenfalls waren nach dem Ge-
setz, den hierzu ergangenen Verordnungen und den "Instructionen" verein-
fachte Einnahmen-Überschußrechnungen anzufertigen.'" Zugrunde lag dem
Gesetz somit ein wirtschaftlicher Einkommensbegriff, der auf die "wirth-
schaftliche Kraft" des Steuerpflichtigen abstellte. Zur Skizzierung der neuarti-
gen Bemessungsgrundlagc hielt der Berichterstatter des Ausschusses in sei-
nem Protokoll über die Erörterungen im Landtag gelegentlich fest: "Vom
fiskalischen Standpunkte könnte man in der That nur wünschen, daß jeder
Staatsbürger verpflichtet wäre, in kaufmännischer Weise Bücher zu führen
und sein Einkommen jährlich festzustellen". Wenn erforderlich, sollten hierzu
Sachverständige Hilfestellung leisten." HÜ ^ , h * ^ . ' / ^ « i n ^ q . ;HJ •

Das sächsische EStG 1874/78 setzte gegenüber den abgelösten Regelungen
fortschrittliche Kenntnisse im kaufmännischen Abrechnungswesen bei den
crklärungspflichtigcn Zensiten und bei den Vertretern der als Leiter der Ein-
schätzungscommission tätigen Beamten und ihren Mitarbeitern voraus. Dies
galt auch dann, wenn in kleinen Besteuerungsfällen das Einkommen aus Ver-
cinfachungsgründcn nach den Instructionen durch eine simple Überschuß-
rechnung zu ermitteln war.

In seinem für die sächsische Regierung erstellten Gutachten war Schmoller
1871 skeptisch gewesen, ob man einen abrupten Übergang ohne Sicherstellung
genügender Steuereinnahmen wegen der noch mangelhaften bildungsmäßigen
Voraussetzungen der Steuerpflichtigen wagen könne""

Bei den Verhandlungen im sächsischen Landtag nach 1872 waren sich die
Abgeordneten aber bewußt, daß ein befriedigender Vollzug der Einkommens-
besteuerung nach dem von Schmoller formulierten Prinzip die "Selbstcin-

J. (1875). S. 1462.

Mitüia Hingen über die Verhandlung des ordentlichen Landtages im Königreich Sachsen. 11
Kammer. 1872. S. 3313.

** §§ 64 f der Instruction zum EStG v. 2.7.1878. in: Gesetz- und Verordnungsblatt fur das König-
reich Sachsen. 18 Stück vom Jahre 1878. S 561. :

*' G « t M / . J . ( 1 8 7 4 ) , S. 1 4 6 2 . ' ' - " '••*•••• ' •-••• '

" r. G. (1871), S. 136 b. '
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Schätzung" des Steuerbürgers voraussetzt und dies viele Zensiten überfordern
und daher zu praktischen Schwierigkeiten führen mußte. Die Mehrheit der 2.
Kammer des sächsischen Landtages hielt dennoch bereits 1871 "die allgemei-
ne Deklarationspflicht für ein vortreffliches und sehr wirksames Mittel (er-
achtet), um die Bevölkerung dazu zu erziehen, daß sie Buch und Rechnung
führen und sich dem Stande ihrer wirthschaftlichcn Verhältnisse Rechenschaft
geben lerne"." Die Majorität im Landtag, so hieß es im Protokoll, hält es
"ebenfalls vom pädagogischen Gesichtspunkt aus für richtiger, die Forderung
nicht höher zu spannen, als daß sie wenigstens von der Mehrheit Derer an
welche sie gestellt wird ... auch erfüllt werden kann"/" Entsprechend fanden
einige, den Grundgedanken verbergende Vereinfachungsvorschriften Eingang
in den Gesetzestext und die vom Landtag beschlossenen "Instructionen" zur
Verwaltungstätigkeit. Wichtiger noch waren die Anforderungen, die der für
die Vcranlagungstätigkeit vorgesehenen Behörde gestellt wurden. In den Ver-
handlungen des Landtages wurde hierzu deutlich gemacht, daß die Majorität
eine Stärkung der Autorität der Einschätzungscommission befürwortete und
daß man zur Vermeidung der Überforderung der Finanzbeamten willkürlichen
Einschätzungen auf diese Weise entschieden vorzubeugen suchte.''* Die Anga-
ben der Steuerpflichtigen sollten jedenfalls, "sofern sie nicht zu begründeten
Zweifeln gegen ihre Richtigkeit Anlaß geben, bei der Einschätzung berück-
sichtigt werden", so die einstimmige Meinung der Abgeordneten."" Hierzu
waren Erörterungen mit den Steuerpflichtigen vorgeschrieben. Die Einschät-
zungscommissionen sollten sogar befugt werden, die Zensiten zur Eideslei-
stung aufzufordern." Wer sich hartnäckig weigerte Erklärungen abzugeben,
konnte das Reclamationsrecht verlieren. Damit rückte man in Sachsen nach
eingehender Erörterung ausdrücklich von der in Preußen seit 1820 geübten
Praxis ab, Angaben der Zensiten in abgegebenen Deklarationen nur "als
schätzbares Material für die Commission" neben anderen Informationen zu
werten.'* Im übrigen herrschte im Landtag aus denselben Gründen Einmütig-
keit bezüglich harter Strafen für diejenigen, die durch falsche Erklärungen
Steuern hinterziehen bzw. nur den mißglückten Versuch hierzu unternehmen.
Selbst die Einführung von Gefängnisstrafen für Steuerhinterziehung wurde
diskutiert, aber von der Mehrheit verworfen." Das sächsische EStG 1874/78

" Gerne/. J. (1874), S. 1462. Mittheilungen(1872),91. Sitzung. S. 3325.

"

*

"

"

Mitteilungen (1872), 91. Sitzung, S. 3326. ,' „..„ . . , , , ^ /

Mittheilungen (1872), 91. Sitzung, S. 3326. •••>•.• . v ,̂ r,«,, ..

Mittheilungen (1872), 91. Sitzung, S. 3326. - •* -. i - ' : •..•<-..

Mittheilungen (1872), 91. Sitzung, S. 3326. ' ' ' " *

Mittheilungen (1872), 91. Sitzung, S. 3329; Mittheilungen (1878), 60. Sitzung, S. 1272.

Mittheilungen (1872), 91. Sitzung, S. 3327. --•••--• : , . . - ^
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war vor Einfuhrung im Landtag und in der Öffentlichkeit seit 1872 im einzel-
nen und später auf Grundlage der Probeläufe in den Jahren 1875 und 1876
sowie der Übergangsregelung für 1877 ausgiebig erörtert worden. Es hatte in
Sachsen, das zu jener Zeit bereits wesentlich stärker industrialisiert war, als
andere deutsche Länder, das Besteuerungswesen revolutioniert. ,O#H>3--

Die Neuartigkeit dieses Experiments war nicht nur darin zu sehen, daß ein
einheitlicher ungewohnter Maßstab für die Leistungsfähigkeit des Steuer-
pflichtigen als Summe der Einkünfte aus einer Vielzahl von Einkunftsarten
fortan - später als "synthetische Methode" bezeichnet - die einkommensteuer-
liche Bemessungsgrundiage bildete, sie lag auch an der vorgeschriebenen
Pflicht zur Abgabe von Deklarationen durch die Zensiten, die die Grundlage
für die Veranlagung bildeten und nicht zuletzt an der Bedeutung, die den
Fassionen von Amts wegen beizumessen war.

, Neuartig war auch der auf die Leistungsfähigkeit des Steuerbürgers abstel-
lende Einkommensbegriff Schmollers, der dem EStG Sachsens zugrundegelegt
wurde. Er versuchte der Intention nach die "Messung der totalen wirthschaftli-
chen Kraft" des Pflichtigen zu ermöglichen. Schmoller hatte die Auffassung
vertreten, daß das "Einkommen kein Produkt eines beliebigen wirthschaftli-
chen Rcchnungscxempcls (sei), sondern ein lebendiges Ganzes, wie es aus
dem Begriff der Persönlichkeit in ihrem Zusammenhang mit der Bedürfnisbe-
friedigung hervorgeht"."* In Schmollers Terminologie hieß das, daß der Ein-
kommensbegriff "mit dem Productionsprozess (steht er) nur in mittelbarem
Zusammenhang" steht."" Eben gegen diese mit der klassischen Tradition
brechenden Definition hat Adolph Wagner sich in jeder Auflage seiner Lehr-
bücher ausgesprochen.'"* Wagners Auffassung hat sich durchgesetzt und ist
bis heute, insbesondere bei Steuerjuristen, erhalten geblieben. ... ^ - • ^ t.

Grundsätzlich war nach Schmollers Definition in einem Besteuerungsab-
schnitt alles steuerbar, was verbraucht wurde oder hätte verbraucht werden
können, ohne das Vermögen anzugreifen. In dem sächsischen EStG 1874/78
gab entsprechend ein knapper Katalog die wenigen Ausnahmen von dieser
allgemeinen Regel an. Leistungsfähigkeit bezog sich auf die ganze Person des

"™ &*mo//«r. 0 . (1863) , S 52.

•*' Sc*moH«r. O. (1863). S. 57. Leistungsfähigkeit wurde von Sc*mo//er als Maßstab unabhängig
vom Markteinkommen und von sozialen Merkmalen definiert Daß diese dann bei der Besteuerung
bwOcknchtigt werden sollten, war für ihn ein anderes Problem.

' " Kühner. A (1876). S. 96. Aren. 8; ders. (1879), S. 115. Anm. 6; ders. (1880), S. 256; ders
(1890). S. 324; ders. (1892). S. 407. ders. (1890), S. 443. An der Feststellung ändert sich dadurch
nichts, daß I t ' ^ w r unter Verweis auf &7imo//crj Aufsatz von 1863 ab 1890 einen erweiterten und
einen engeren Begriff der LeistungsIÄhigkeit einfuhrt. Für die ESt zog er keine Konsequenzen. Andere
Steuerarten sollten die Lücke schließen. ... s••.•;(•*>•
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Zensiten. nicht auf einen eingeschränkten Teilbereich von Untcrhaltsmittcln.
Eine strenge Trennung zwischen steuerbarem Markteinkommcn und nicht
steuerbarer Privatsphäre kannte das Gesetz, anders als spater in Preußen,
nicht. , < i »r i

In Preußen sollte dann ein anderer Grundgedanken in ähnlich lautenden
Vorschriften verankert werden. Der Einkommensbegriff war hier in bezug auf
seinen Umfang durch die unterstellte "richtige" Erkenntnis der Realität vorge-
geben. Er war für Wagner, anders als für Schmoller, kein Ergebnis konventio-
nell festgelegter Zweckmäßigkeit Einkommen war hier stets "Markteinkom-
men" Markteinkommen und Stammvcrmögcn waren begrifflich streng ge-
trennt. Der Maßstab für die Leistungsfähigkeit wurde für Fuisting und Wagner
durch das Markteinkommen definiert, nicht umgekehrt. In Sachsen, wurde ein
Maßstab für Leistungsfähigkeit dem Einkommensbegriff zugrunde gelegt Zur
Sicherstcllung vor ungesetzlichen Ausweitungen der Besteuerung in das
Stammvermögen sorgte im preußischen Gesetz der Enumcrativkatalog steuer-
barer Einkünfte. Das Einkommensteuerrecht wurde in Preußen konsequent
von vornherein formaljuristisch als Eingriffsrecht nicht unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten als bloße Lastenverteilung beurteilt. Der Rechtsschutz des
Bürgers lag eben daher Fuisting besonders am Herzen. Bis heute blieb diese
Auffassung bei Steuerjuristen zumindest vorherrschend.

Das sächsische EStG 1874/78 hat trotz des revolutionären Charakters des in
ihm als Steuergegenstand definierten Besteuerungsgutes und des gesetzlich
vorgeschriebenen Vollzuges in der Alltagspraxis sowohl bei Fachleuten und
Politikern, aber auch bei den Steuerpflichtigen Anerkennung bzw. Akzeptanz
erfahren. Sogar der Vorsitzende des Leipziger Arbeiterbildungsvercins und -
zusammen mit Wilhelm Liebknecht - Mitbegründers der Sozialdemokrati-
schen Arbeiterpartei, August Bebel, der ab 1881 Mitglied des sächsischen
Landtages war und sich aktiv an Erörterungen zu Ergänzungen des Gesetzes
beteiligte, nannte es "eines der besten Gesetze, welche das Land besitzt"."" Er
stimmte mit der Mehrheit der Abgeordneten gegen eine Änderung. Aber auch
von fachlich kompetenter Seite kamen, sowohl von Juristen, als auch von Fi-
nanzwissenschaftlern, positive Beurteilungen. Sogar Steuerzahler wußten -
anders als nach 1891 in Preußen - keine nachhaltige Kritik vorzubringen."^

Fragt man sich angesichts der ungewohnten und drückenden Belastungswir-
kung, die von diesem Gesetz letztlich ausging, woran dies gelegen haben mag,

Gen«;/, J. (1885). S. 502; Bö/imerf, V. (1885), S. 40.

(1913), Sp. 623. S/ü/ier war als Oberverwaltungsgerichtsrat Richter in einem Senat für
Staatssteuersachen am Oberverwaltungsgericht in Dresden.
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so legt die Durchsicht der Stellungnahmen und Beiträge aus dem Munde von
Fachleuten die Antwort nahe:

Das nach Schmollers Besteuerungsidee gefertigte, nach langwierigen, näm-
lich sechs Jahre währenden Erörterungen und Verhandlungen im Landtag am
22. Dezember 1874 in erster und dann nach Probeläufen am 3. Juli 1878 in
endgültiger Fassung verabschiedete Einkommensteuergesetz entsprach nach
allgemeiner Überzeugimg den Anforderungen an eine sachgerechte Problem-
lösung, die eine in der Öffentlichkeit verstandene einheitliche teleologische
Orientierung erkennen ließ. Es vereinigte die Bestimmungen über die Steu-
erpflicht, das Steuerschuldrecht, die Vorschriften über die Veranlagung, eben-
so diejenigen über den Behördenaufbau, den Gesetzesvollzug und die Steuer-
erhebung bis hin zu den Bestimmungen über Bestandskraft, die Einlegung von
Rechtsbehelfen und die Normen zum Steuerstrafrecht - als "Zuwiderhandlung
und deren Folgen" bezeichnet'"' - als Vollgesetz unter einem gemeinsamen
Dach. Gesetz, Gesetzesvollzug und Besteuerungswirklichkeit - von Meisel als
"Steuertechnik" bezeichnet - waren für jeden erkennbar aus einem einheitli-
chen Guß Das Gesetz wurde wohl daher allgemein akzeptiert. Eine andere
Erklärung gibt es für das merkwürdige Phänomen der allgemeinen Zufrieden-
heit mit dieser drückenden steuerlichen Belastung nicht. Dieser Umstand blieb
offenbar allen Kritikern des preußischen EStG 1891 stets überraschend.
Ernsthaft zu nennende systematische Kritik sucht man jedenfalls vergeblich.

Eine systematische gedankliche Einheit bestimmten ebenso die kurz nach
Verabschiedung des Gesetzes beschlossenen umfangreichen "Instructionen"
vom 11 Oktober und vom 7. Dezember 1878 zu dem Gesetz, die mit unseren
heutigen amtlichen Einkommensteuerrichtlinien vergleichbar sind. Hierin
wurden Anweisungen zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der Verwal-
tungstätigkeit erteilt, die weitreichende Vorschriften vorsahen, ohne den Sinn
des Gesetzes zu beeinträchtigen.

Die Öffentlichkeit, einschließlich vieler maßgeblicher Fachleute außerhalb
Sachsens, war offenbar davon überzeugt, daß es sich um ein Regclungsgefüge
handele, das einer gleichmäßigen und zugleich gerechten Besteuerung diente,
daß es jedenfalls den Ansprüchen an Belastungsgerechtigkeit in etwa nahe-
komme. Für spitzfindige Gestaltungen zur Steuervermeidung gab das Gesetz,
wie wir an früherer Stelle zeigten, keine rechten Ansatzpunkte. Von der Be-
steuerung waren nur einige enumerativ aufgelistete "außergewöhnliche Ein-
nahmen" ausgenommen Über den Begriffsumfang mochte man streiten, etwa.
ob auch Gewinne als Folge obrigkeitlicher Enteignungen darunter fielen oder

'" VIII. Ahschn Sachs EStG vom 2.7.78. bestehend «us §§ 68 bis 77. siehe Gesetz- und Verord-
nungsblatt ... (1878). S. 150.
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nicht Erst das Oberverwaltungsgericht bejahte im übrigen diese Frage. '* Das,
was man heute "loopholes" nennt, konnte man hier nicht finden Die Zuord-
nung von Einkünften zu aufgezählten Einkunftsarten hatte in dem System nur
statistische, keine konsumtive Bedeutung. Für die Stcuerbarkcit war dies ohne
weitreichendere Folgen. , . . . ^. >

Die im Landtag lange erörterte "Selbsteinschätzung" wurde zur wesentli-
chen Grundlage der Veranlagung bestimmt Falsche Steuererklärungen wur-
den daher mit empfindlichen Strafen auch für den Fall belegt, daß es durch sie
zu einer Steuerverkürzung nicht gekommen war. Das Reichsgericht in Leipzig
als einheitliche Berufungsinstanz in Strafsachen fur alle Länder des Reiches
bestätigte die strengen Regelungen des sächsischen Steuerstrafrechts in kon-
kreten Fällen und stellte sie gelegentlich den den sächsischen Bestimmungen
nachgebildeten, aber entschärften und daher unwirksamen preußischen Vor-
schriften vergleichend gegenüber.'"' • . . ".• t, !!*•-

Die Veranlagung erfolgte in Sachsen vor allem unter der Leitung wirt-
schaftlich geschulter, vom Finanzministerium ernannter Beamten unter Mit-
wirkung von gewählten Vertretern der Gemeinde.

In Leipzig entstand unter dem Einfluß des fortschrittlichen Besteuerungswe-
sens bald das Mekka der deutschen Betriebswirtschaftslehre an der dortigen
Handelshochschule. Das hoch entwickelte Abrechnungswesen förderte die
Behandlung von Fragen der Bilanzlehre, des Bewertungsrechts und der Bedeu-
tung der Gewinnermittlung unter Steuer- und handelsrechtlichen Gesichts-
punkten."* - • , , , . * . , ,

Die Zugehörigkeit der in Sachsen mit der Veranlagung befaßten Beamten
zum Finanzministerium, ihre wirtschaftliche Ausbildung und ihr schwer-
punktmäßiger Einsatz zu Prüfungstätigkeiten kommt in vielen Berichten der
Zeit zum Ausdruck. Dies mag uns heute selbstverständlich erscheinen, war es
aber zu der fraglichen Zeit, wie wir noch sehen werden, keineswegs. Bereits in
der herben Kritik Franz Meiseis an "Moral und Technik bei der Veranlagung

"* Rechtsgrundsatze (1905), 1. Bd., S. 46 (Nr. 46 zu § 15 Ziff. 2 EStG). Das Urteil vom 6.9.1902
zeigt die Ausnahme von der Regel, die den Bestimmungen des preuß. EStG 1891 und deren Auslegung
durch das preuß. OVG in Staatssteuersachen zuwiderlief. Das Prinzip ist festgehalten in: (fac/i/er, P.
(1912), S. 59, Bern. Nr. 14 zu § 15 Ziff. 2 - 5 sächs. EStG 1878 mit Fundstellen.

Das Reichsgericht war fur das Deutsche Reich Revisionsinstanz in Strafsachen. Es hatte dazu
das Strafrecht der Lander anzuwenden: siehe Entscheidungen: ERGSt. 42. Bd., Nr. 119 v. 25.6.1909,
S. 376, S. 378; siehe auch: ERGSt., 42. Bd., S. 397; ERGSt 39. Bd., S. 62. ERGSt. 40. Bd., S 309,
ERGSt, 40 Bd., S. 305; ERGSt 30. Bd., S. 14. In den Erörterungen des sächs. Landtages ist für
Steuervergehen sogar Gefängnisstrafe gefordert worden, was sich nicht durchsetzte. In Preußen war
dies nicht nachvollziehbar, hierzu: Wagner, A. (1899), S. 112.

'" Pa««*, A. (1979), Von der Einkommensteuer ... S. 448.
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der preußischen Einkommensteuer" wird wiederholt verlangt, daß diese und
weitere in Sachsen geltende Regelungen in Preußen eingeführt werden soll-
ten. '^ Der Vorsitzende der Einschätzungscommission unterstand in Preußen
noch bis 1919 dem Innenministerium.""

In einer längeren Replik auf Ludwig Waldeckers ablehnende Rezension sei-
ner Beanstandungen verwies Meisel dann im Jahr 1914 zur Bestätigung seiner
Ausfuhrungen und Beurteilung offen auf die besseren sächsischen Besteue-
rungseinrichtungen. Die vielen anerkennenden Feststellungen zu Sachsen
waren ihm jedoch offenbar nicht ganz geheuer. Er suchte sie daher vermittels
der verfügbaren Statistiken zu verproben. Das Ergebnis vermochte ihn nicht
voll zu überzeugen, so muß allerdings wegen der mit dem preußischen EStG
1891 vergleichbaren, als zu niedrig empfundenen Eingangsstufe angefügt
werden.'" Meisel gab aber wohl dem Umstand zu geringe Bedeutung, daß in
Sachsen eine Einzelveranlagung jeder steuerpflichtigen Person vorgeschrieben
war, und nicht - wie in Preußen - Haushaltsbesteuerung des Familienvor-
stands.

Vergleichbares hören wir in einer Stellungnahme des langjährigen beamte-
ten Leiters von steuerlichen Berufungscommissionen im Dienste der preußi-
schen Finanzverwaltung, Michaelis. Er bestätigte ausdrücklich unwiderspro-
chen die Auffassungen Meiseis. Nach seinen praktischen Erfahrungen waren
die preußischen Vorschriften zum Gesetzesvollzug - aber nicht nur diese -
ungeeignet. Sie standen einer Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit in der
üblichen Wortbedeutung entgegen. Als Ergebnis langjähriger Tätigkeit im
Dienste des Finanzministeriums bestätigte er die Richtigkeit der Warnungen
Vockcs. daß in Preußen nur Festbesoldctc angemessen besteuert werden."^
Wir müssen nach unseren Kenntnissen der Materie aber hinzufügen, daß dies
nur fur Mitglieder der unteren Einkommensgruppen galt, die ihr Einkommen
nicht zu gestalten vermochten, wozu höhere Beamte in Preußen oftmals in der
Lage waren. ' ' ^ ^ ' " * » * • " " " 3 ' " . ' - » * ßr«?;-..ijyiTiT>t; ^ '• •

In einer Nachschrift zu dem längeren Aufsatz von Michaelis mit dem glei-
chen Titel wie demjenigen Meiseis meldete sich der Präsident des Senates für

'** Meue/. F (1911), S. 307. S. 349. S. 353. S. 361. S. 370; ders. (1914). S. 648. A/euW kritisiert
die preuß. Regelungen sUndig vermittels der besseren sachs. Bestimmungen. Dabei vermeidet er, so-
weit irgend möglich. Sachsen ausdrücklich zu erwähnen. Wo ihm dies nicht möglich ist, sucht er
Skepsis zu Sachsen zu bewahren, siehe: M«IJW. F. (1914), S. 656: ähnliches galt for M<?K«1 S. ÄJÄ-

T. V.(1891),S. 3

„5 "° S/««t, W. (1972), S. 175. /»«««*. A. (1976), Im Dienste der Gleichmäßigkeit.... S. 113L!.

" '" A/«IM/. F. (1914), Anm. 108. S. 649, insbes. S 650. ..«*..? - s» . rt-ws,** «-

' " Mictow/ij (1912). S. 96 u.a.: auch: A/otf. W (1918). S. 103. Zur Fragt der Ausbildung siehe
Mo«. W. (1918). S 99
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Staatssteuersachen am sächsischen Oberv erwaltungsgcncht in Dresden.
WachJer, im preußischen "Verwaltungs-Archiv" zu Wort. Wachler hatte bei
der Erörterung des Gesetzes im sächsischen Landtag 1878 als Referent des
Finanzministeriums gedient Er bestätigte die Zweckmäßigkeit des sächsi-
schen Gesetzesvollzuges im Vergleich mit den preußischen Verhältnissen. Vor
allem bekräftigte er die im Vergleich mit den preußischen Bestimmungen
wirtschaftliche Ausrichtung des sächsischen EStG. der dortigen Beamten-
schaft und des Gesetzesvollzuges, einer Technik also, die Mciscl dringend
empfohlen hatte. Er äußerte allerdings Skepsis bezüglich der Frage, ob die
sächsischen Regelungen auf Preußen übertragbar seien.'' ' Eine Begründung
fur diese Beurteilung fügte er leider nicht art.

Der Leiter des sächsischen statistischen Amtes. Victor Böhmen, hielt 1889
fest, daß "die Einschätzung zur Einkommensteuer (ist) für eine große Anzahl
von Steuerpflichtigen eine jährlich wiederkehrende heilsame Aufforderung zur
Prüfung ihrer finanziellen Lage und eine Mahnung an die büchermäßige Auf-
zeichnung der Einnahmen und Ausgaben aller wichtigen Vorgänge im Hause
und Beruf..." seien. Er brachte die steigenden Steuereinnahmen nicht nur mit
dem gestiegenen Volkseinkommen, "sondern auch mit der größeren Gewis-
senhaftigkeit der Steuerzahler... sowie der häufigeren Anwendung des Nach-
zahlungs- und Strafverfahrens bei Hinterziehungen ..." in Sachsen in direkten
Zusammenhang."'' Der Richter in Staatssteuersachen. Blüher, langjähriges
Mitglied von sächsischen Einschätzungs- und Reclamationscommissioncn,
berichtete 1913 aus Dresden in der "Deutschen Juristen-Zeitung", daß "der
Apparat zur Zufriedenheit arbeite". Und: "Auch in den Kreisen der Steuerzah-
ler besteht - natürlich keine volle Zufriedenheit, wo wäre dies möglich? aber -
kein Wunsch nach einer anderen Einrichtung". Die gerade im Abrechnungs-
wesen gute wirtschaftliche Ausbildung der unter unparteiischer Aufsicht des
Finanzministeriums tätigen, mit ausreichendem Ermessensspielraum ausge-
statteten sächsischen Bezirkssteuerinspektoren und ihrer Mitarbeiter hielt
Blüher 1913 in der "Deutschen Juristen-Zeitung" den von ihm bemängelten
unbefriedigenden preußischen Verhältnissen entgegen, wobei er das dortige
auf Fuisting zurückgehende ausufernde Beanstandungsverfahren - offenbar
wie Michaelis - als in jeder Hinsicht ungeeignet verwarf." *

'" WacMer, P. (1912), S. 354. ••.->: > -- ,, t••.--• -; • , . - '

' " ßtffenerf, V. (1889), S. 57.

' " ß/üÄer (1913), Sp. 623; hierzu auch S. 620; A/;c/iae/M (1912). S. 87. A/ic/iae/u war als hoher
Beamter seit 19 Jahren verantwortlicher Leiter von Veranlagungs- und Berufungskommissionen für
die direkte Besteuerung. Siehe auch: Wo//. W (1918), S. 2, S. 15 - 27. S. 65, S. 76, S. 99 Zu der
andersartigen Ausbildung der Finanzbeamten: AT/rjc/i. L. (1887), S. 73, S. 76.
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Ähnliche Auffassungen hatte bereits 1912, Meiseis Thesen bestätigend, Mi-
chaelis bekundet, in; ;v?ji; iiyrrav." «ÄÜ :W

Im Jahr 1916 wiederholte ein langjähriger Leiter preußischer Berufungs-
commissionen. S. Buck, eben diese Feststellungen in einem längeren kriti-
schen Aufsatz im "Finanz-Archiv"."*

Der sächsische Senatspräsident Wachler hatte in den bezeichneten anderen
Einrichtungen des Gesetzesvollzuges sogar "das Geheimnis des Erfolges" der
sächsischen Besteuerung im Vergleich mit der ständig vernichtender Kritik
ausgesetzten preußischen Einkommensbesteuerung gesehen."'

Auch Skeptiker werden bei Lektüre dieser von Fachleuten stammenden Be-
urteilung zugeben müssen, daß die im sächsischen Landtag im Deputations-
bericht zur Steuerreform 1872 aufgeführte Überzeugung der Majorität des
Hauses von den positiven, die Steuerehrlichkeit fördernden Wirkungen der
Verpflichtung der Bürger zur periodischen Abgabe von Einkommensteuer-
erklärungen als Grundlage für eine befriedigende Veranlagung bestätigt wur-
den Darin war aJs Überzeugung der gesamten Deputation festgehalten wor-
den, "daß der Staat in der Gegenwart von seinen Bürgern ein gereifteres Be-
wußtsein von den Pflichten voraussetzen dürfe, welche sie ihm gegenüber zu
erfüllen haben, als dies in den ersten Jahren nach Einführung der Verfassung
zulässig erschien". "Sie (die Deputation, d. V.) erachtet die Selbsteinschätzung
so wenig sie sich die damit verknüpften Schwierigkeiten verhehlt fur auf die
Dauer unentbehrlich im Interesse gerechter Besteuerung und zugleich für
einen wesentlichen Hebel der politischen Erziehung des Volkes"."* Bereits
1890 bestätigte dann der Steuerexperte H. A. von Bosse den erkennbaren
"sittlich-erzieherischen Einfluß" der Einkommensteuerreform in Sachsen von
1878.'"

Bei Durchsicht der infragc kommenden Fachzeitschriften und der veröffent-
lichten Literatur der Zeit findet sich im Gegensatz zu der Berichterstattung
über Preußen nirgends ein Hinweis auf eine negative Beurteilung von Gesetz
und Praxis der sächsischen Einkommensbesteuerung, dem man nachgehen
könnte. Wenn Waldecker 1916 gegen Meiseis positive Beurteilung der sächsi-
schen Besteuerung im Vergleich mit der preußischen in einer Randbemerkung
auf Mängel in dem dortigen Personenrechtsschutz hinwies.'*" so ist dazu zu

' " flwet, U (1916). S. 28. S. 39. S. 55. S .82.

' " WacM«r. P. (1912). S. 355.

' " Mittheilungen (1872), 91. Sitzung. S 3326

' " fio«« von. H.-R. (1890). Die Gemeirnkbeileuerung in S«chsen. Leipzig, S. 42.

"• JfaM«e*«r. L. (1917). S. 169. , ..,,,,„ ,
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sagen, daß der sächsische Gesetzesvollzug die in Preußen entstandene quasifo-
rensische Form der Veranlagung mit Frontstellungen zwischen Zensit und
Fiskus nicht kannte. Die Veranlagung erfolgte hier nicht in Form erstarrter
Auseinandersetzungen, sondern bei Meinungsverschiedenheiten nach Erörte-
rung und Abwägung der Interessenlage mit dem Steuerpflichtigen in sachli-
cher Weise, wobei der zweistufige Rechtsmittelzug in der Regel gewährleistet
blieb

Schon die Person des Präsidenten der 2. Kammer des Landtages zur Zeit der
Entstehung des Gesetzes. Wilhelm Schaffrath, bot eine Garantie für ein auf
strenge Rechtsstaatlichkeit hin überprüftes Gesetz.'*'

Schaffrath. aus mittelloser Familie stammend, brachte es vom einfachen
Hirtenjungen zum angesehenen Rechtsanwalt und Vorsitzenden der 2 Kam-
mer des sächsischen Landtages. Mit Robert Blum befreundet war er Mitbe-
gründer und Vorstandsmitglied des deutschen Anwaltsvereins und blieb in
Dresden der Vertrauensanwalt der Hilflosen.'"

Da der einflußreiche Autor eines Werkes über das sächsische EStG 1974/78,
der Finanzwissenschaftler Alexander Hoffmann, in einer vielfach zitierten
Abhandlung über die Steuerreform in Sachsen gelegentlich abfällig von dem
"sozialdemokratischen Land Sachsen" spricht, dessen Einkommensbesteue-
rung er aber positiv beurteilte,'" kann die Bemerkung Waldeckers nicht über-
zeugen, zumal die Verhandlungen im Landtag zur Einfuhrung der neuartigen
Einkommensteuer sachlicher, als diejenige im preußischen Landtag und weni-
ger ideologiedurchsetzt ausgetragen wurde. •••••<••'..'••>« - . . ,

4. Die Ergebnisse der Gesetzesanwendung nach Einführung ,. .,,
des preußischen EStG 1891

Höchst eigentümlich ist der Umstand, daß die positiven Berichte über das
sächsische EStG 1874/78 völlig in Vergessenheit gerieten und auch Fachkun-
digen heute unbekannt blieben. Anders verhält es sich mit dem preußischen
EStG von 1891. Die höchst negative Beurteilung, die das preußische EStG
1891 frühzeitig in einer breiten Öffentlichkeit fand und die sogar von vielen
fachkundigen Bediensteten des Finanzministeriums in den führenden Zeit-
schriften mit konkreten Hinweisen auf die Schwachstellen bestätigt wurde,
blieb indessen unbeachtet. Mehr noch: Das Gesetz wird noch heute von vielen

"' H'eijBfer, A. (1905), S. 476

•, A. (1905). S. 466.

, S. 133.

24 Hum



370 L. Grenzen des Einsatzes der Einkommensteuer

Steuerrechtlern, aber auch Finanzwissenschaftlern als Beginn einer Besteue-
rung nach der Leistungsfähigkeit gefeiert und wegen seiner Systematik hoch
gelobt.'^* Nach Adolph Wagner erwarb Sachsen sich "den Ruhm des steuer-
politischen und steuertechnischen Fortschrittes auf diesem Gebiet der directen
Besteuerung in Deutschland". Wagner sprach von Sachsen zwar als einem
"Pionier", zugleich sprach er aber von der "noch großartigeren preußischen
Reform dieser Besteuerung", die "von dem sächsischen Vorläufer mit beein-
flusst"... "doch erst ein halbes Menschenalter später erfolgt" ist . '"

So ist es inzwischen zur herrschenden Überzeugung geworden, daß das
sächsische Modell ein noch nicht ausgereifter Keimling einer vollentwickelten
reifen Frucht gewesen sei, zu der sich erst das preußische EStG 1891 entwik-
kelte. . . . , , ,

Auf diesem Hintergrund muß die negative Beurteilung, die das preußische
EStG 1891 in einer breiten Öffentlichkeit, einschließlich fachkundiger Be-
diensteter des Finanzministeriums fand, und die sich im Krieg bis zu seiner
Ablösung 1919 noch verstärkte, verwundern. ,. , • •. -

Tatsächlich hatte die Regierung unter Finanzminister Adolf von Scholz dem
preußischen Landtag 1883 den Entwurf eines reformierten Einkommensteuer-
gesetzes vorgelegt. Als "Regierungscommissar und geheimer Finanzrath" war
neben dem Leiter der Steuerabteilung des Finanzministeriums der später ein-
flußreiche Kommentator des preußischen EStG 1891 und Senatspräsident am
Obcrverwaltungsgericht. Bernhard Fuisting, bei den Beratungen des Landta-
ges zugegen.'"* Der 1883 von Regierungsseite vorgelegte Gesetzesentwurf
stellte eine Fortentwicklung der klassifizirten preußischen Einkommensteuer
von 1851/73 dar, in dem die unteren Klassensteuern abgeschmolzen worden
waren Die tragenden Elemente waren gleich Dieser zeigte im Vergleich mit
dem sächsischen EStG 1874/78 eine andere innere Systematik.

Bezüglich des Steuergegenstandes verblieb es darin nämlich, ebenso wie bei
den Ermittlungsvorschriften, bei den alten Regelungen der Ertragsbesteue-
rung, wenn auch für buchführendc Kaufleutc. wie in Sachsen, die Handelsbi-
lanz auf Intervention des Handclsstandcs hin nach der zweiten Lesung des
Gesetzes als Grundlage für die Ermittlung des Stcuerbctragcs dienen sollte. "'

. H . W (1991) . S. 336. , : ' ; - . . . : , T J ;,^ ,;< » f \ ; : ••

' " H'aj?n«r. A. (1899). S. 107. '

"* /•'w.vfmj; nahm bereits an den ersten Verhandlungen des I jndiages Ober die Gesetzesreform am
15.12 18X2 als Regierungükommissur teil. s. Stenographische Ikrichte der Verhandlungen Haus der
Abgeordneten. 16 Sitzung vom 1512.1882. S. 349

'"' Gcselzcsent\«irf mit den Ik-schlüssen der Kommission in zweiter Ixsung \XMTI Februar I8W-
hierzu: //a/u«n, R. (1990). S. 50. /\nm. 9.
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Gesetzesaufbau und Textgestaltung wurden zwar dem sächsischen Muster
weitgehend entnommen, das Gesamtergebnis verriet jedoch einen anderen
Bauplan

Wagner hatte die Ertragssteuern durch Einbau moderner Elemente zu Ein-
kommensteuern fortentwickeln wollen, was mit den Vorstellungen des Regie-
rungskommissars Fuisting und denen des preußischen Gcneralsteuerdirektors
Burghart vereinbar war Entsprechend muß man das letztlich 1891 endgültig
verabschiedete Ergebnis denn auch charakterisieren.'**

An die Stelle des an den umfassenden Weitzugängen einer Person mit ei-
nem knappen Katalog von einzelnen aufgeführten Ausnahmen nicht steuerba-
rer Zugänge eines Jahres orientierten Einkommensbegriffs in Sachsen trat in
Preußen eine Definition, die Einkommen selektiv auf vier enumerativ aufge-
führte Einkunftsarten als Früchte aus beständig fließenden Ertragsquellen
begrenzte. In spitzfindigen, später von Georg Schanz als juristische "Haar-
spalterei" bezeichneten Sprachregelungen wurde von Fuisting dabei zwischen
steuerbaren Zuflüssen der Einkommenssphäre und nicht steuerbaren Verände-
rungen der Privat- oder Vermögenssphäre streng unterschieden und so in
Gesetz und amtlichen Anweisungen ein in sich geschlossenes System zur
Ermittlung des Einkommens errichtet. An die Stelle der Deklaration der
Zensiten als Grundlage der Veranlagung trat das Selbstbekenntnis als
"Mitwirkungspflicht" und damit zusätzliches Hilfsmittel für die amtliche Ver-
anlagungstätigkeit.

Verwunderlich ist allenfalls, daß die Öffentlichkeit und insbesondere Fach-
leute sich später über höchst eigenartige Zustände in der Besteuerungswirk-
lichkeit wunderten und ereiferten. Die amtlichen Ausführungsanweisungen
vom 5. August 1891 und die Erläuterungen Fuistings dazu aus demselben Jahr
und ebenso in späteren Auflagen gaben eine nur für den Fachmann über-
schaubare Information darüber, welche Tatbestandsmerkmale im Sachverhalt
gegeben sein müßten, damit "Einkommen" im Sinne des Gesetzes überhaupt
vorlag und ein Steuerzugriff erfolgen konnte. Die Einschätzungscommissionen
waren gewiß durch verwirrende und zum Teil durch die Prüfung von Intentio-
nen der Zensiten vorschreibende Vollzugsvorschriften als Tatbestandsmerkmal
überfordert.

ft, V., S. 27. Für Wag/ter war das Einkommen der eigentliche Maßstab für die Leistung*-
»higkeit Fuu/mg definierte Einkommen als "Frucht der Quelle" (1902). S. 133. Nicht aus dauernden
Quellen der Gütererzeugung entspringende Erwerbungen vermehrten nach Fuming die Leistungs-
Ähigkeit nicht. Bre<fl, S. 66. »fagner konstruierte eine Verlegenheitslösung, in dem er die Erwerbun-
gen aus Zweckmäßigkeit zur Bemessungsgrundlage zuließ, obgleich dies nicht richtig war. hierzu:
Wo««!, R.(1990). S. 27; Wo«. W (1911), S 70

M*
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Da man zu dieser Zeit noch nicht - weder in der Öffentlichkeit, noch in der
Verwaltung - zwischen legaler Steuervermeidung und Steuerhinterziehung zu
differenzieren vermochte, konnte die Einkommensbesteuerung zu letztlich
unüberprüfbaren und daher willkürlichen Beschuldigungen politischer unge-
nehmer und bekämpfter wirtschaftlicher Gruppierungen verwendet werden,
denn durch geeignete Gestaltungen war es allen vermögenden Steuerpflichti-
gen in großem Umfang möglich, die gesetzmäßige Besteuerung zu vermeiden.
"Buchführungsstellen" und "Rechnungskontore" erlebten Konjunktur und
nicht nur Hans Delbrück berichtete in der früher angeführten Polemik gegen
den Vollzug, daß Zensiten mit klaren Vorstellungen von ihrem hohen Ein-
kommen verwundert die niedrigen Ziffern zur Kenntnis nahmen, die ein
Rechnungskontor interessewahrend ermittelt hatte und der Deklaration zu-
grundelegte. '**

Erst das Abklopfen der Sachverhalte des Steuerpflichtigen in bezug auf de-
ren Subsumierbarkeit unter gesetzlich festgelegte Tatbestandsmerkmale
konnte die Steuerbarkeit erweisen. Dies bewirkte eine völlig andere Funktion
von wesentlichen Elementen des Besteuerungsverfahrens und damit dessen,
was Meiscl als "Technik" der Besteuerung bezeichnete, gegenüber dem sächsi-
schen Ausgangsmodell. Nicht nur war der Einkommensbegriff und damit auch
das steuerbare Einkommen auf Vorgänge der Beteiligung am Marktverkehr
mit Erwerbsabsicht eingeschränkt worden, was Fuisting und Wagner stets für
richtig hielten; die Mitwirkungspflichten der Zensiten, die Aufgaben der Ein-
schätzungs- und Berufungscommissionen und nicht zuletzt das Steuerstraf-
recht erhielten - was leicht übersehen werden kann - entscheidend andere
Zielsetzungen.

Wagner hatte zwar 1883 nur gegen heftigen Widerstand im Landtag die
Deklarationspflicht der Zensiten in § 21 c der Beschlüsse der Kommission
nach dem sächsischen Muster zu § 21 der Regierungsvorlage, die diese Ver-
pflichtung noch als lästiges Eindringen in die Privatsphäre ablehnte, durchge-
setzt.'^ Fuisting hielt diese Vorschrift wegen einer befürchteten Überforde-
rung der Zensiten, den Besteuerungsgegenstand richtig zu ermitteln, für un-
zumutbar.'" Er vermißte im Gesetz die durchgängige Anknüpfung des Ein-
kommensbegriffs an den herkömmlichen Ertragsbegriff und beklagte die
damit cinhergehende verwässerte Unterscheidung zwischen Einkommen und

"* D#/ftrfic*. H. (1909XS. 179; A/ei«/. F (1911), S. 358; ders. (1914), S. 155;A/ic*aefcj(1912).
S 76: ßMC/t. L. (1916), S 70. SKC* verweist darauf, daß das Ausnutzen der "vom Gesetz absichtlich
geschaffener Schwachen keine Steuerhinterziehung" sein kann; .Wrccei, A. (1909), S. 268.

'" Gesetzentwurf (wie Anm. 127), S. 2508; hierzu: A/OKT. F., S. 120. '

'*' Anting. & (1903), Reformbedürftigkeit.... S 283. ,.-. ;•'•"'?<', .•*'.?..'
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Vermögen. Die "Übergehung des Ertragsbegriffs" im Gesetz müsse zu großen
Verwirrungen und zum Verlust der Orientierung am Gesichtspunkt der Lei-
stungsfähigkeit der Zensiten fuhren, so glaubte er."* Die Besteuerung von
Spekulationsgewinnen, die Bedeutung, die Vermögcnsbilanzen zur Einkünfte-
ermittlung anstelle von Einnahmen-Überschußrechnungen beigelegt werde,
und weitere Abweichungen von dem Prinzip der Besteuerung von Früchten
aus dauerhaften Quellen der Gütererzeugung beurteilte er als "eine künstliche
Ausdehnung des Einkommensbegriffes", die Steuerpflichtige bei Fertigung
ihrer Deklaration überfordern müsse.'" Hierbei muß erläuternd berücksichtigt
werden, daß das preußische EStG 1891 fur die Ermittlung der Einkünfte aus
gewerblichen Vorgängen dem sächsischen Muster entsprechend auf die Vor-
schriften über die Rechnungslegung nach dem AHGB und deren Auslegung
nach dem "Gebrauch eines ordentlichen Kaufmannes" verwies. Die im AHGB
und dem späteren HGB normierten Wertansätze der Gegenstände in den Bi-
lanzen für Einzelkaufleute und Personcngcscllschaften waren frühzeitig heftig
umstritten und führten bald zu einer abweichenden Praxis, die erst später als
"Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung" in überarbeiteten handeis- und
steuerrechtlichen Vorschriften einen Niederschlag fanden.' ™

Die Ermittlung dessen, was zum steuerbaren Einkommen gehört, kann dem
Steuerpflichtigen wegen der Kompliziertheit der Materie nicht mehr zugemu-
tet werden, so glaubte Fuisting. Und: "Eine Gesetzgebung, welche auf der
einen Seite die Pflichtigen zur Abgabe von Steuererklärungen unter Versiche-
rung der Richtigkeit 'nach bestem Wissen und Gewissen' nötigt und unrichti-
ge, selbst auf ganz unschuldigem Rechtsirrtum beruhende Angaben unter
Strafe stellt (§ 66), auf der anderen Seite aber Vorschriften enthält, welche die
größte Rechtsunsicherheit erzeugen, schafft hiermit einen Rechtszustand, der
auf die Dauer nicht erträglich ist".'" Er sah es daher für unvermeidbar an, die
Bedeutung der herkömmlichen staatlichen Ermittlungstätigkeit zu unterstrei-
chen "und dem gesetzlichen Grundprinzip der amtlichen Ermittlungspflicht
unter teils obligatorischer, teils fakultativer Mitwirkung der Pflichtigen An-
erkennung zu verschaffen"."* Die Funktion der Deklaration wurde entspre-
chend in Preußen gegenüber dem sächsischen Muster anders festgelegt: "Die
Steuererklärung ist demnach nur ein Veranlagungsmittel", so Fuisting, "ein in
der Mitwirkung des Steuerpflichtigen bestehendes Hilfsmittel zur Erforschung

'" fif/jrmg. B. (1896), S. 480; ders. (1906), S. 1172; ders. (1903), Reformbedürftigkeit.... S. 229.

'" , B. (1903), Reformbedürftigkeit.... S. 232. ... .. . ,

. K. (1955), S. 196. ,.,., ; ^ . „ / ^ s , , ; - , , , , > / , : . , - , . i ,..• >

'" Fummg, B. (1903), Reformbedürftigkeit.... S. 283. -«••*«• M . , . « * ^

'" Fi«rtmg. B. (1896), S. 561, ders. (1903). Reformbedürftigkeit.... S. 380. ' '< ' •
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des steuerpflichtigen Einkommens".'^ Sie war mithin nicht, wie in Sachsen,
die Grundlage für die Einschätzung. Diese Auffassung setzte sich durch und
wurde später nach einer Gesetzesnovellierung sogar verstärkt. Im Grunde gilt
sie bis heute.

Auch andere Rechtsfiguren erhielten eine vom Muster abweichende Funkti-
on: "Wenn das Gesetz die Steuererklärung unter Androhung von Rechtsnach-
theilen als Pflicht erfordert", so muß nach Fuisting diesem Zwangseingriff
"auch ein Recht des Steuerpflichtigen auf gewissenhafte Beachtung seiner
Angaben und auf vorsichtige Behandlung bei Anzweifelungen seitens der
Steuerbehörde gegenüberstehen.'^ Denn: "Eine Gesetzgebung, die den Dekla-
rationszwang vorschreibt, aber die Abgabe richtiger Steuererklärungen selbst
sehr erschwert, hiermit ein Übermaß an Beanstandungen hervorruft und die
Pflichtigen in Masse zur Anwendung von Rechtmitteln nötigt, ist auf die Dau-
er nicht erträglich".'" Zur Eingrenzung dessen, was er als Tendenz zum
"Fiskalismus" beklagte, verwandte sich Fuisting erfolgreich für ein umfängli-
ches formell geregeltes sogenanntes Beanstandungsverfahren, das in Preußen
dann die Stelle der einfachen, zwanglosen Erörterung und Aufklärung des
Sachverhaltes zwischen Zensit und Steuerbehörde nach wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten des sächsischen Modells im Falle unterschiedlicher Beurteilung
von Vorgängen einnahm.'"" uvb ^ifea-wi.:• •«-sS•*[>. , »se^ ü-ürt&teöt'•

Anders als in Sachsen war es in Preußen die Funktion der Deklaration, nicht
als Grundlage, sondern als eine unter vielen Informationsquellen für die amt-
liche Veranlagung zu dienen. Dem Amtsprinzip kam bei der Veranlagung in
jeder Weise Vorrang zu. Dieses Prinzip hat die Besteuerungstechnik in der
sogenannten "deutschen Type" bis heute bestimmt. • •" • '- *

Ähnlich verhielt es sich in Preußen mit dem Steuerstrafrecht im Gegensatz
zu Sachsen. Unrichtige Angaben in der Steuererklärung waren nur strafbar,
"wenn eine Verkürzung stattgefunden hat" und an die Stelle dieser Strafe trat
sogar eine kleine Geldstrafe, wenn die fragliche Angabe in der Erklärung zwar
wissentlich, "aber nicht in der Absicht der Steuerhinterziehung erfolgt ist".'"'
Dies nachzuweisen war Aufgabe der Behörde. Das Steuerstrafrecht blieb, der
Organisation der Einkommensbesteuerung in Preußen entsprechend, von den

'" f W i n g . B. (1896), S. 562.

"* fl«jfi>tg, B. (1896). S. 563

'** fWurmg. B. (1903), Reformbedürftigkeit.... S. 381 ^ * ' "̂  *"' '

'** fl»Hftng, B. (1896). S 559; de«. (1903). Reformbedürftigkeit.... S 382; WacW«r, P. (1903),
S. 509. betont die formlose Vorgehensweise in Sachsen als vorzugswürdig gegenüber dem preußischen
BeansUndungs verfahren.

'*' § 66 Abs. 2 preuß. EStG 1891; hierzu: ERGSt 42. Bd. 1909, S. 378.
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Prinzipien des Verwaltungsstrafrechts bestimmt.'''* Nicht die Schädigung der
Allgemeinheit durch Bewirkung einer ungesetzlichen Lastenverteilung wurde
bestraft, sondern die Mißachtung hoheitlicher Verwaltungsvorschriften.

Auch dies war die Konsequenz eines selektiven Einkommcnsbegriffs. der
von dem Steuerpflichtigen erwartet, daß er den Sachverhalt nach Art von
Juristen auf das Vorhandensein von normierten Tatbestandsmcrkmalcn /u
untersuchen vermag und nicht nach kaufmännischen Gesichtspunkten einer
eventuell vereinfachten Vermögens- und Aufwandsrechnung Rechenschaft
legt.

Der weitergehende Wirkungszusammenhang dieser Faktoren im Veranla-
gungsverfahren konnte unter Berücksichtigung der Folgen der Quellenthcorie
für die Besteuerungswirklichkeit in Preußen zu fatalen Konsequenzen fuhren,
die eine Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit völlig infrage stellen muß-
ten. - ^ " ' '**>»

Wo nicht Zuflüsse und Wertermittlungen durch Abwägung nach kaufmänni-
schen Gesichtspunkten Entstehung und Höhe der Steuerschuld bestimmten,
sondern das Vorhandensein von formalen Tatbestandsmerkmalen im Sachver-
halt allein Aufmerksamkeit beanspruchte, standen Schätzungen durch die
Veranlagungsbehörden auf schwankendem Boden. Die Unterstellung von Er-
tragsquellen schied in Preußen nach Auslegung des Gesetzes durch das Ober-
verwaltungsgericht für die Einschätzungscommissionen "ganz und gar aus
dem Schätzungsbereiche aus".'"' Nur der Ertrag einer positiv nachgewiesenen
Quelle konnte als Grundlage einer Schätzung dienen, wobei jede einzelne
Kapitalforderung als solche eine eigene ursprüngliche Quelle darstellte.''''' Das
von der Behörde vor Abweichung von den Angaben einer Steuererklärung bei
der Veranlagung streng zu beachtende Beanstandungsverfahren und das ent-
schärfte Steuerstrafrecht verschoben im Zusammenwirken die Beweislast auf
diese Weise allzusehr zu Lasten der Einschätzungsorgane.

'** Per«, W. (1973), S. 28, stellt fest, daß das Schwergewicht des amtlichen Umgangs mit steuerli-
chem Fehl verhalten nicht auf dem Strafverfahren der Verwaltung, sondern auf dem Beanstandungsver-
fahren beruhte (§ 38 preuß. EStG 1891). Dabei wurde das Unrecht in der Regel korrigiert Im übrigen
blieb das Steuerstrafrecht in Preußen Verwaltungsstrafrecht. Nicht die Schädigung des Fiskus oder der
Allgemeinheit galt es zu ahnden, sondern die Kontrollvorschriften der Steuerverwaltung, %Anef«fcr, V.
(1987), S. 45. Hier lag ein wesentlicher Unterschied zu den Vorschriften zum Steuerstrafrecht in säch».
EStG 1874/78; s. auch Sreng/em. W. (1897), S. 233.

" ' Fmwmg, B. (1897). S. 437. S. 443, S. 446, S. 459: ders. (1902). S. 233: den. (1903) Reform-
hedurftigkeit.... S. 383.

"* Wei/Je/ifcorn. H.. S. 706; Fuufmg. B. (1902), S. 233; den. (1906), Entwurf..., S. 73; den.
(1897), S. 462. ••;... . .-
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So entarteten die Mitwirkungspflichten des Steuerbürgers infolge einer Ab-
wehrhaltung gegen das, was er als Eingriffsrechte des Staates verstand, zu
einem quasiforensischen Veranlagungsverfahren. Solange nämlich der Stand
des Kapitalvermögens durch Auflistung der einzelnen Kapitalforderungen von
der Behörde nicht positiv nachgewiesen werden konnte, mußte den Angaben
in der Fassion gefolgt werden, so lautete auch die von Fuisting gegen den
"Fiskalismus" vertretene halbamtliche Auffassung. Eine hilfsweise Besteue-
rung der Zensiten nach dem Lebensaufwand war in das preußische aus dem
sächsischen Gesetz trotz des Versuchs von Miquel nicht übernommen worden

Robert Meyer, der bei der Reform der österreichischen Personaleinkoni-
mensteuer um 1900 eine Fuisting vergleichbare leitende Stellung im Wiener
Finanzministerium innehatte, beurteilte die preußische Einkommensbesteue-
rung, die Auffassungen Meiseis um etwa zehn Jahre vorwegnehmend, wie
folgt: "Diese ... Rechtsanschauungen ... fuhren in ihrem praktischen Resultate
doch wohl unvermeidlich zu einer weitgehenden Steuerentlastung der Ein-
künfte des mobilen Kapitals überhaupt und ganz besonders des Einkommens
AMf jjAalfA\lftVJiftY GsroWtav. JCT or AT fittrsaitfföitfciT unter tfeaiYfcftterf. aus'
Provisionsgeschäften u.s.w.".'*** Seit 1902 warnte Meyer, in dieser Weise fast
zehn Jahre vor Meiseis kritischem Aufsatz über die preußische Besteuerungs-
technik vor der Anwendung der in Österreich von Preußen übernommenen
Vorschriften zur Einkommensbesteucrung. ' / -^ . . I A J ^

So kann es nicht verwundern, wenn Franz Meisel die preußische Steuersta-
tistik dazu verwendete, die in den Erklärungen offensichtlich versuchten Steu-
erverkürzungen der Jahre um 1905 als zwischen 30,3% und 38% des gesam-
ten steuerpflichtigen Einkommens liegend zu errechnen."* Da zu dieser Zeit
noch nicht zwischen legaler Steuervermeidung, zu der bei Fehlen eines im
Gesetz vorgesehenen ersatzweisen Umgehungstatbcstandes auch höchst pro-
blematische steuerentlastcnde Gestaltungen des Sachverhaltes gehörten, und
Steuerhinterziehungen unterschieden wurde, mag man darüber spekulieren,
welche Höhe die gesamte erzielte Steuerentlastung wohl tatsächlich erreicht
haben mag.

Daß Mcisels Hinweise auf den Zusammenhang vieler Einzelheiten zur
schlechten Stcuermoral in Preußen von erheblicher Tragweite waren, wird von
folgenden Ergebnissen der Steuerstatistik unterstrichen: Im Jahr 1907 trugen
96.79% der Steuerpflichtigen in Preußen mit einem zu versteuernden Ein-

'** W«y»r. R (1903). S 126. hat die praktischen Konsequenzen des preuB EStG bereits 1903 rich-
tig erkannt Er studierte bei ScAmo//*r und If'^gncr in Berlin, s. I bgW, H (191 ?). S. 77

"* /, F (191IX S 305
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kommen von unter 6.500 Mark 48.31% zu der veranlagten Steuer bei.'"* Da
der Höchstsatz der Einkommensteuer - von den Zuschlägen der Gemeinden
zur Einkommensteuer von bis zu 250%. ja gelegentlich bis zu 400%. muß hier
abgesehen werden - zu dieser Zeit 4% nicht überschritt, erhält man eine Im-
pression von dem Auseinanderklaffen der Einkommensverteilung. •

5. Fortentwicklung von Gesetz und Gesetzesanwendung zur sogenannten
"deutschen Type" der Einkommensbesteuerung

£S/G /S7¥/78, rf/e Proi/emaf/A: efer Gewi/merm/fr/wig HOC/» //flrtde/.vrec/if
K/M/ rf/e Forre/7erro//e .Sac/Me/is : u

"Es gibt keine demokratischere und keine humanere und keine sozialere
Steuer als die Einkommensteuer".'''* so lautete 1925 das Urteil Franz Meiseis
in seinem noch heute aufschlußreichen Vergleich von "Moral und Technik"
im Bereich der von ihm sogenannten "deutschen Steuertype" mit der
"britischen Steuertype". Und: "Der scharfe Einkommensbegriff, das Verhältnis
von Ertrag und Einkommen war der deutschen Theorie seit den Arbeiten von
Hermann und Schmoller klar". Aber: "Die Erfaßbarkeit des Wirtschafts-
ergebnisses in der Form der Einkommensteuer war der Theorie ein Punkt der
Steuerlehre, aber noch nicht das Problem", so bedauerte Meisel 1925.'"' Die
Entwicklung lief nach Meisel in Deutschland dann gegen Ende des Jahrhun-
derts aus dem Ruder. Denn: "Die Entwürfe der Gesetze und die Motive dazu
behandelten die frühere Hauptsache nebenher, ein paar lose, allgemeine,
überall fast die gleichen Bestimmungen, das war alles!"'*° -••• <•-•••--

Es fehlte nach Meisel an einem konkret durchdachten Konzept, einer zu-
sammenhängenden Formulierung und vor allem darauf abgestimmten Vor-
schriften für den Gesetzesvollzug. Er bedauerte die Beiträge vieler Wissen-
schaftler zu der Entwicklung der konkreten Gesetzgebung als ungeeignet. Die
Finanzwissenschaft zeigte sich nicht mehr in der Lage, die Idee der Einkom-
mensteuer fortzuentwickeln. In Deutschland entglitt den Finanzwissenschaft-
lern dann die Diskussion um die Organisation der Einkommensteuer völlig.
Juristen nahmen ihre Stellung ein und gaben der Einkommensteuer bald eine
andere, an praxisfernen rein formalistischen Prinzipien orientierte Richtung.

* Mittheilungen aus der Verwaltung... (1907), S. 132 - 134.

'** We/je/, F. (1925), S. 438.

'"A/eue/,F.(1925),S.63. V , * * "

'" We/5e/, F. (1925), S. 63.
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Tatsächlich waren die textlichen Ausgestaltungen der deutschen Einkom-
mensteuergesetze der verschiedenen Länder in den wesentlichen Passagen
oftmals fast identisch. Das lag daran, daß Sachsen für die Kodifikation in den
einzelnen deutschen Ländern 1874 als Vorreiter Pionierdienste geleistet hatte.
Allein, den Gesetzesformulierungen konnten ohne Rückgriff auf die aus den
Auseinandersetzungen im Landtag hervorgegangenen "Motive" der gesetzli-
chen Regelungen, der innere Bauplan, die tragenden Prinzipien nicht ent-
nommen werden. Sie konnten den Steuerjuristen, die nach Vervollkommnung
der die Besteuerung auslösenden Tatbestandsmerkmale suchten, sogar leicht
verborgen bleiben.'"

Von Meisel sind die Gesichtspunkte zur Definition des Einkommensbegriffs,
die von Schanz in seiner Kritik an dem preußischen System 1896 herausgear-
beitet wurden, zwar gesehen und erwähnt worden. Trotz ihrer Tragweite wur-
den sie jedoch von ihm nur unbefriedigend behandelt und zugunsten seiner
Aufmerksamkeit für den Gesetzesvollzug vernachlässigt. Auch Robert Meyers
1900 vorgetragene grundsätzliche Kritik an dem preußischen EStG war ihm

als Landsmann öertanm. zumal' er in aer ösrerreilnisuten rthanzverwaiUmg,
in der Meyer zuständiger Sektionschef war. Veranlagungskommissionen leite-
te. Dennoch zog er die von beiden aufgezeigten Mängel gegenüber den vom
Gesetz erzeugten Erwartungen nicht zum Nachweis der Unzulänglichkeiten
heran. Er erwähnte sie nur gelegentlich und konzentrierte seine Kritik auf die
Schwachstellen des Gesetzesvollzuges als wichtigstem Auslöser der von ihm
mit Ziffernangaben unterlegten Unterstellung einer sich laufend verschlech-
ternden Steuermoral in Preußen. Nur in dieser Hinsicht wurden von Meisel
denn auch 1925 die Regelungen im Bereich der "britischen Steuertype" als
vorzugswürdig hingestellt. Daß die Einkommensteuergesetze als solche allge-
mein verbesserungswürdig waren, wurde von Meisel ständig erwähnt. In sei-
ner harten Kritik an den Beiträgen Fuistings zum Gesetzesvollzug unter-
schätzte Meisel aber wohl die Bedeutung, die der von Meyer und Schanz er-
kannten Unzweckmäßigkeit der preußischen Gesetzessystematik gerade auch
für den Gcsetzesvollzug innewohnte und für den er bessere Lösungen forderte.

Nachfolgend soll dies genauer gezeigt werden, weil es die Entwicklung der

"deutschen Type" bis heute bestimmt: ^ ^ , - ^ n . i ? ; y,.; . ' .m; •:

'" Die Tatsache. daB die Aufzahlung der Einkunftsarten des sichs EStG 187478 nur Bedeutung
far die statistische Erfassung der Daten hatte und keinen abgeschlossenen Katalog darstellte, konnte
dem Text des Gesetzes nicht entnommen werden. Aus der Formulierung des preuB. EStG 1891 konnte
man desgleichen nicht entnehmen, daß die Aufzahlung der Einkunftsarten als Enumerativkalalog zu
verstehen war, u. a. m. So konnte Steuerjuristen stets unverständlich bleiben, was A/euW meinte, wenn
er betont festhielt: "Der Begriff des Einkommens ist ein wirtschaftlicher, kein rechtlicher", hierzu:
A/oü.W.(1918),S. 2.S. 20.



II Eignung des Veranlagungsverfahrens 379

Das sächsische EStG 1874/78 hatte, wie mehrfach erwähnt, einen einheitli-
chen Bauplan. Dessen Grundprinzip kam in den Vorschriften zur Ermittlung
der Einkünfte aus "Handel. Gewerbe einschließlich des Betriebs der Land-
wirthschaft auf fremden Grundstücken und jede andere Erwcrbsthäügkeit"
zum Ausdruck. .-. H,„ , „ . , . . ; . , ,.,:, ;-J *••'

Im sächsischen EStG 1874/78 war in dem systemtragenden Grundgedanken
entsprechend bestimmt, den "Reingewinn nach den Grundsätzen zu berech-
nen, wie solche für die Inventur und Bilanz durch das Handelsgesetzbuch
vorgeschrieben sind und sonst dem Gebrauche eines ordentlichen Kaufmannes
entsprechen". Insbesondere sollte dies "vom Zuwachs und andererseits von der
Abnutzung des Anlagecapitals. sowie von Forderungen und Schulden und
deren Zinsen" gelten.'"

Nun waren die Vorschriften über die Rechnungslegung im AHGB 1861 vor-
nehmlich nach Gesichtspunkten des Gläubigerschutzes konzipiert worden. Der
Gedanke einer periodengerechten Gewinnermittlung wurde für das Handels-
recht noch nicht als regelungsbedürftig beurteilt. So waren seit 1861 Einzel-
kaufleute und Personengesellschaften zur Aufstellung einer Bilanz verpflich-
tet, in der die Vermögensgegenstände ohne Differenzierung nach deren Funk-
tion im Unternehmen zum Zeitwert anzusetzen waren (§§ 31 ff AHGB). Das
war die generelle gesetzliche Regel. Für verschiedene Körperschaften folgte
das Handelsrecht dann aber bereits 1880 und noch entschiedener 1884 in
SpezialVorschriften verbesserten leitenden Gesichtspunkten.'" Nun wurden
aus Gründen der Erfahrung mit Schwindelgründungen der frühen 70er Jahre
Gliederungsvorschriften eingeführt, die für die Bewertung der Gegenstände
des Anlagevermögens mit Anschaflungs- oder Herstellungskosten das
Höchstwert- und für Gegenstände des Umlaufvermögens das Niederstwert-
prinzip vorsahen.""

Die hier zum Ausdruck gelangenden Grundgedanken, die erst in den verbes-
serten Vorschriften für Körperschaften des AHGB einen noch unvollkomme-
nen Ausdruck finden sollten, bestimmten aber bereits bei Schaffung des säch-
sischen EStG 1874/78 zunehmend den Inhalt der "Grundsätze, die dem Ge-
brauche eines ordentlichen Kaufmannes entsprechen". Nach 1880 hat das

'" § 21 Abs. 1 Ochs. EStG 1874^78 in: GVoBl. 1878. S. 137.

'" § 31 AHGB von 1861. abgedr. in: 5art/i, K. (1933), S. 281; ffir Aktiengesellschaften waren
nach der Aktienrechtsnovelle vom 18.7.1884, RGBI. S. 123, die Vorschriften § 31 AHGB nach
Maßgabe des Art 185 a anzuwenden, hierzu: Barf/i, K. (1953), S. 114. S. 139. S. 147. S. 281. S. 287.

Art 185 a Aktienrechtsnoveile vom 18.7.1884. Diese war fortan gem. Art. 239 b Bestandteil
des AHGB als Spezialvorschnft für die Bilanzaufstellung der AG. Sie zeigte den neuesten Stand der
Prinzipien fur die Rechnungslegung eines verantwortungsbewußten ordentlichen Kaufmann«*, i
RGBI. 1884. S. 123.
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später sogenannte "Imparitätsprinzip" in die neueren Teile des Gesetzes Ein-
gang gefunden. Es beherrschte bereits zu dieser Zeit die Diskussion um das
Abrechnungswesen nach Gesichtspunkten, die heute als "Grundsätze einer
ordnungsmäßigen Buchführung" (GoB) die feste Grundlage für alle Rech-
nungslegungen abgeben.'" I ^ Ü : W : : « „:^ L. uv: v •'•;jblrfl)«»A ^,,-,

Die Anordnung über den Ansatz des Zeitwertes in den Bilanzen der Perso-
nengesellschaften nach §§ 31 ff AHGB - Vorschriften, die später unverändert
in die nach 1900 geltenden §§ 38 ff HGB übernommen wurden - führte gele-
gentlich dazu, daß entgegen den die Praxis bestimmenden Grundsätzen, "die
dem Gebrauche eines ordentlichen Kaufmannes entsprechen", nichtrealisierte
Gewinne durch Bewertung von Gegenständen des Anlagevermögens zum
gestiegenen Zeitwert bei Ermittlung der steuerlichen Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb von Gerichten zugeschlagen wurden.'*' Diese Urteile der OberverwaJ-
tungsgerichtc in Staatssteuersachen, die sich streng an den Text des AHGB -
oder später HGB - hielten, blieben in der Diskussion schon wegen der anderen
Bewertungsvorschriften für Körperschaften umstritten. Die Entscheidungen
des preußischen Oberverwaltungsgerichtes erhielten jedoch für den deutschen
Sprachraum zunehmend eine leitende Funktion.'" Insbesondere dann, wenn
es sich um den Wertansatz für Grundstücke handelte, bestand bei den Gerich-
ten zumeist die Neigung, unabhängig davon, ob es sich um Gegenstände des
Anlage- oder Umlaufvermögens handelte, den Zeitwert als Wertansatz vorzu-
sehen. Dies lag deshalb nahe, weil Spekulationsgeschäfte in Grund und Boden
mit der zunehmenden Industrialisierung ein ständiges Ärgernis bildeten, das
sich bereits bei den Erörterungen des Gesetzes im Landtag wegen der sozialen
Konsequenzen der florierenden Grundstücksspekulationen mehrfach entladen
hatte. Erst nach 1913 setzte sich auch in Gerichtsurteilen des preußischen

" ' Es handelt sich bei den GoB um einen Sammelbegriff Ar alle Regeln über Inhalt und Form zur
Aufstellung von Bilanzen und vergleichbaren Rechenwerken, damit sie die mit ihnen verfolgten Zwek-
ke (Rechenschaftslegung) erfüllen können, s. Handwörterbuch des Steuerrechts. 1. Bd.. S. 714.

'** S. hierzu die geschichtliche Darstellung der Entwicklung der Praxis der Rechnungslegung in
Auteinandersetzung mit den Vorschriften des ESt-Rechts bei fiarri». K. (1955), S. 211; ders. (1953), S.
62;/>aujc>t, A. (1979). Von der Einkommensteuer .... S. 447.

" ' Das Bedürfnis nach Schaffung einheitlicher Grundlagen fur Rechtsleben und Wortentwicklung
des Rechts wurde gegen Ende des Jahrhunderts groß. Die von P. Lafcant/ begründete DJZ suchte dieses
Bedürfnis ab 1896 zu befriedigen. Hier berichteten dann die Senatpräsidenten B. Fuitfmg aus Berlin
und P. U'ocWtfr aus Dresden regelmäßig über die höchstrichterliche Rechtsprechung in Staatssteuersa-
chen in Preußen bzw. Sachsen. Obgleich die von Fuisting maßgeblich bestimmte preuß. Rechtspre-
chung sehr umstritten war. übernahm diese doch allmählich eine Führungsrolle zur Auslegung der
leitenden Begriffe und Gesichtspunkte des ESt-Rechts. hierzu etwa: A/eyer. R. (1901). S. 134: ders
(1903). S. 122; PuforjMi. T. (1919). S. 78. ltticM«r. P. (1903). Gesetzesjubilium .... S, 509. ders
(1912) sad». EStO. Bern. I zu § 15. Bern I zu § 17. hier werden vorsichtig grundlegende Abwei-
chungen von der ftufMugicfon und später £m«z.sctofl Auslegung des preuß. EStG 1891 festgeschrie-
ben.
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Oberverwaltungsgerichtes die Auffassung durch, daß das Verbot des Auswei-
ses nichtrealisierter Gewinne in der Bilanz zu den wichtigsten Grundsätzen
gehöre, die dem "Gebrauche eines ordentlichen Kaufmannes" entsprechen.'** .,

Das sächsische EStG war ausdrücklich auf den Schmoller-Hcrmannschen
Einkommensbegriff hin ausgerichtet worden. Als Besteuerungsgut suchte man
das realisierte Vermögenswachstum sowie den Verbrauch des Pflichtigen im
Besteuerungsabschnitt, also alles, was ein Steuerbürger verbrauchte bzw. ver-
brauchen konnte, ohne sein Vermögen anzugreifen, als Bemcssungsgnmdlagc
zu erfassen. Die Einschränkung des Stcuerzugriffs auf realisierte Vcrmögcns-
mehrungen hatte im Gesetz und in Verwaltungsanweisungen, soweit zweck-
mäßig, Berücksichtigung gefunden."' Im Falle der Einkünfte aus Handel und
Gewerbe war die Entstehung der Steuerschuld aber von den Grundsätzen der
Rechnungslegung der Kaufleute abhängig gemacht worden So zeigte das
Gesetz einen einheitlichen Bauplan, berücksichtigte aber die Beurteilung öko-
nomischer Notwendigkeiten durch den Berufsstand. Nicht realisierte Gewinne
sollten dem Grundsatz nach nicht versteuert werden. Diesem Prinzip wurde
gerade auch der umstrittene Ersatztatbestand einer Besteuerung nach dem
Verbrauch gerecht, dessen Einbindung der Regierungskommissar Diller in den
Verhandlungen des Landtages 1878 mit überzeugenden Argumenten zu be-
gründen wußte."°

D/e Gewinnerm/tt/u/ig nac/j //awd/e/jrec/;f t W t//e "/vewj&fcAe 7>y>e"

Die fast wörtliche Übernahme der Bestimmungen über die Gewinnermitt-
lung für Gewerbetreibende aus dem sächsischen EStG 1874/78 in das preußi-
sche EStG 1891 stellte hier jedoch einen Fremdkörper in der an dem Quellen-
prinzip orientierten Systematik dar, mochte es sich auch um eine bloße Ermitt-
lungsvorschrift für eine einzelne Einkunftsart handeln. Bereits der Landtags-
ausschuß von 1883 hatte die Übernahme dieser Position dem von der alten

'* Hierzu: Urteil Nr. 45 in: Miüheilungen ... Königreich Sachen. Bd m. 1888, S. 157; ebemo:
Bd IV, 1893. Urteil Nr. 200. S. 500. Das sachs. OVG lehnte sich gegen 1900 in einigen Fragen an die
Rechtsprechung des preuß. OVG in Staatssteuersachen an, s. ÄarfA, K. (1955). S. 213, Anm. 68.
Grund war das Ärgernis über hohe Grundstücksspekulationen. Spater wurden dann die Bewertungsgc-
l**e der Aktienrechtsnovelle von 1884 zur steuerlichen Gewinnermittlung als maßgeblich beurteilt, s.
«*chs. OVG. Urteil v. 12.12.1912, zitiert in: Boz-r/j. K. (1955), S. 218.

Mittheilungen ... Königreich Sachsen, Bd. I (1884), S. 134; ebenso Bd. V (1900), S. 210;
WrcWer. P. (1912), sichs. EStG. Bern. 14 zu § 15; auch: Sc/io«z, G. (1896), S. 43, Anm. 2.

' " Mittheilungen ..., Sitzung vom 19.12.1878, S. 1217.
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Systematik ausgehenden Regierungsentwurf entgegengesetzt.'^' Erst in der
zweiten Lesung des Gesetzes im Landtag hatte der Handelsstand dann 1890
auf der Einfügung bestanden, um nicht zu zwei unterschiedlichen Rechnungs-
legungen verpflichtet zu sein.'" Vor dieser Systemspaltung hatte Fuisting
jedoch ständig gewarnt. Er erkannte in der Übernahme der Vorschrift und
ebenso in der Einfügung einer Bestimmung über die Besteuerung von Speku-
lationsgewinnen - in dem sächsischen System eine unnötige Bestimmung - die
Verquickung von zwei unterschiedlichen Besteuerungsgütern im Besteue-
rungsgegenstand. In umfangreichen Darlegungen suchte er zu überzeugen,
daß es sich um eine Besteuerung von Vermögenssubstanz handele, die der
gesuchten Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit, zu der er sich mit Wagner
bekannte, widerspreche und die somit eine Durchbrechung der einheitlichen
Ausrichtung des Bauplanes des Einkommensteuergesetzes darstelle.'" Aus
diesem Grund hatte er auch in den ersten Verwaltungsanweisungen und
Kommenticrungcn § 14 des preußischen EStG 1891 in einer Weise ausgelegt,
daß die Vorschriften §§ 6 bis 11 des preußisches EStG 1891 auch für die
Ermittlung der Einkünfte aus Handel und Gewerbe maßgeblich blieben, bis
das preußische Obcrverwaltungsgericht in Staatssteuersachen 1894 zu einem
anderen Ergebnis gelangte."'''

Im Grunde stand auch Adolph Wagner dieser Auffassung Fuisüngs nahe,
indem er ebenso streng zwischen Besteuerung der Einkommens- bzw. der
Vermögenssphäre trennte. Nur aus Gründen der reinen Zweckmäßigkeit sollte

'*' Stenographische Berichte. Haus der Abgeordneten. Anlagen zur 15. Legislatur-Periode 1883/4.
Nr. 42 der Drucksachen: § 11 der Regierungsvorlage. Zum Vergleich: § 11 der BeschlußempfehJun-
gen der Kommission der Abgeordneten; dazu: Entwurf eines EStG vom 3.11.1890. abgedr. In FA VII.
Jg.. 1890, S. 643. Noch dieser Regierungsentwurf für die 2. Lesung war durchgangig nach dem Quel-
lenprinzip gestaltet und sah zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage die Einnahmen-Überschuß-
rechnung vor. Die Vorschriften entsprachen denjenigen von §§30 ff des preuß. EStG 1851. Sieht man
von dem Gesamtschema ab. so waren inhaltlich nur das Institut der Selbstdeklaration (§§ 24 ff) und
die dann gestrichene ersatzweise Besteuerung nach dem Verbrauch aus dem sächs. EStG 1874/78
übernommen worden.

'*• Zu § 16 des Regierungsentwurfs vom 3.11.1890 zur 2. Lesung siehe FA VII, Jg. 1890. S. 648;
auch Begründung hierzu S. 681; auch: Afanr. F., S. 117.

' " Warf/i. K. (1955), S. 198: Von Fu/ifmg ist die Unvereinbarkeit der übernommenen sächs. Er-
inittlungsvorschnft mit der aus dem Grundgedanken der Ertragsbesteuerung fortentwickelten Syste-
matik des preuß. KStG 1891 sofort erkannt worden. Stenographische Berichte .... Anl. 3, Session
1890/91, 7. Legislatur-Periode, Bd. 2. Nr. 75. S. 1265.

'** fturting; B. (1903). S. 232; den. (1897), S. 480. Fuufmg versuchte in dem halbamtlichen
Kommentar zum preuß. EStG 1891 durch geeignete Auslegungen die alten Regelungen durchzusetzen,
ftujnnig. B. (1892). Anm. 3 zu § 14. S. 104; ders. (1894). Anm. 9 zu § 14 EStG. S. 114. Erst das
preuß. OVG verwarf die Auslegung /•"mjfmgj durch Urteil vom 13.12.1895 zu Gunsten der sachs
Regelungen. Entscheidungen .... 5. Bd., S. 241; auch: Droj« (1897). S. 356.
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nach seiner 1891 vorgetragenen Meinung vorübergehend von dem eigentlich
sachlich Gebotenen abgewichen werden dürfen.'" U J ; s: ^ • -f̂  «»nwum«

Fuisting sah als konsequent denkender scharfsinniger Jurist hier infolge der
Verwerfungen durch zwei unvereinbarliche Baupläne die entscheidenden
Gründe für die von ihm fortlaufend beklagte Überforderung der Zcnsiten, eine
richtige Einkommensteuererklärung anzufertigen. Von hier versteht sich die
hohe Bedeutung, die er dem der Veranlagung vorgeschalteten umfänglichen
Beanstandungsverfahren beimaß. Das Amtsprinzip mußte seiner Auffassung
nach betont werden, die Einschätzungskommission mußte Herr des Besteue-
rung^ erfahre ns bleiben, aber durch formale Beanstandungsmöglichkeiten
mußte der Steuerpflichtige gegen möglichen Fiskalismus vor Willkür ge-
schützt werden. Die Bedeutung der Steuererklärung mußte gegenüber dem
sächsischen Modell herabgestuft werden. Die Behörde war verpflichtet, für
und wider die Interessen des Steuerbürgers zu ermitteln und entsprechend zu
veranlagen. In der Praxis konnte das für die Verwaltung umständliche, forma-
listisch ausgestaltete Verfahren jedoch von den Zensiten leicht für eigennützi-
ge Zwecke mißbraucht werden. ' ,\TJj*«}."fß'»?ai fiS l̂ijü iV .'!-•:. i•.-51U* Wi"-3»ij

Für Meisel wurde auf diese Weise in Preußen die Einkommensbesteuerung
zu einer Bestätigung der frühen Warnungen Vockes. Die Behörden wurden
infolge der unzweckmäßigen Organisation des Gesetzesvollzuges nach seiner
Auffassung nicht in die Lage versetzt, "die materielle Wahrheit über das Ein-
kommen zu ermitteln". "Die Einkommensteuer beruht für die größeren Ein-
kommen auf dem Prinzip der Selbstbekenntnisse. Diese sind aber zu einem
großen Teile unrichtig",'** so Meisel. Vorgänge in der Privat- oder Vermö-
genssphäre werden der Veranlagungsbehörde aber ausschließlich durch Fas-
sionen überhaupt erst bekannt. •'•••"•- ~J I' 'I>J i.,.^5,. , ••:.. -«

Das größte und entscheidende Hemmnis zur amtlichen Feststellung einer
richtigen Bemessungsgrundlage zur Einkommensteuer sah Meisel aus diesen
Gründen in dem von Fuisting auf die Spitze getriebenen formalistischen Be-
anstandungsverfahren. Hier glaubte er auch die Ursache für den nach seinen
Einsichten zunehmenden Steuerwiderstand in Preußen erkennen zu müssen.
Dabei hatte Meisel seinen Untersuchungen obendrein das 1906 nach
15jähriger Erfahrung novellierte preußische EStG, in dem - dem sächsischen
Muster entsprechend - inzwischen eine Schwachstelle, durch die der Behörde
neu zugewachsenen Befugnis, auf Antrag des Zensiten hin Buchhaltungsunter-

Wagnerj Gmndauffassung machte es ihm erforderlich, sich für einen Ausbau der Verkehnateu-
wn einzusetzen, um sozialen Forderungen nachzukommen. Insbesondere exorbitante steuerlich unbe-
lastete Wertmehnmgen von Grundstöcken führten zu starker Kritik; hierai: ÄreiÄ; V.. S. 41.

"* , F.(1911),S. 373. • " < •• ' ' '
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lagen einzusehen, beseitigt worden war, zugrunde gelegt. Als Beginn einer
amtlichen Steueraufsicht - ein Eindruck, der gelegentlich erzeugt wird -
konnte die Aufnahme dieser Bestimmung aber nicht dienen.""

Den Steuererklärungen der Zensiten haftete infolge der amtlich unterstellten
Kompliziertheit der Tatbestandsmerkmale von vornherein das Omen an, feh-
lerhaft zu sein. Allein die Behörde, vertreten durch den Vorsitzenden der
Berufungscommission, und das preußische Oberverwaltungsgericht in Staats-
steuersachen waren von Gesetzes wegen steuerrechtskundig. So machte es
durchaus Sinn, daß nach den Tatbestandsmerkmalen des preußischen Steuer-
strafrechts, anders als in Sachsen, ein Steuerbürger nur dann für falsche Fas-
sionen bestraft werden konnte, wenn nach einem längeren formalen Ermitt-
lungsverfahren eine Verkürzung tatsächlich auch stattgefunden hatte und dann
sogar nur eine kleinere Geldstrafe infrage kam, wenn die falsche Erklärung
"zwar wissentlich, aber nicht in der Absicht der Steuerhinterziehung erfolgt
ist".'** Derart mentale Tatbestandsmerkmale positiv nachzuweisen konnte
ohnehin nur in Ausnahmefällen möglich sein. Die Verwaltung machte wegen
dieser allgemein bekannten Insuffizienz, wie Meisel beklagte, nur in besonde-
ren Ausnahmefällen von den unbrauchbaren Vorschriften des Steuerstrafrechts
Gebrauch. Ebenso verhielt es sich mit dem Beanstandungsverfahren, das die
Verwaltung, wenn irgend möglich, durch Nachgiebigkeit zu meiden suchte."'

Vom Steuerbürger wurden in Preußen Kenntnisse der steuerlichen Tatbe-
standsmerkmale nicht erwartet, obgleich Leiter von Berufungskommissionen
und Richter zuständiger Senate am Oberverwaltungsgericht bald zynisch ver-
merkten, daß dieselben als hilflos angesehenen Steuerpflichtigen ihre Geschäf-
te jedenfalls höchst intelligent in der auf diese Weise entstandenen Grauzone
zwischen Legalität und Illegalität an der Steuer vorbeizuführen verstanden.'™

Die wichtigsten Hemmnisse einer fortschrittlichen Technik des Einkom-
mensteuerrechts in Preußen sah Meisel in der nachrangigen Bedeutung, die
den Steuererklärungen beigemessen wurde, dem ungeeigneten Beanstan-
dungsverfahren, fehlenden amtlichen Kontrollmöglichkeiten und dem untaug-
lichen Steuerstrafrecht "Die Zukunft der Einkommensbesteuerung liegt nicht
in der Beschränkung der beschränkten staatlichen Macht", die in der
"preußischen T>pc" nach 1906 Urstand feierte. "Die Zukunft liegt", so führte

'" 7Vp*». K. (1968). S. 7

'*• §72 Abs 2preuß EStO 1891. A / « M / . F (1911). S. 349. verweist luf die Irgerliche Belastung
und die jeweils vorausgesehene Ergebnislosigkeit der zeitaufwendigen Yerwaltungslätigkeil und das
Ausbleiben einer notwendigen Priventiv-wiriung

'** A/«u«t F. (1911). S. 331. S. 348. S. 353. S. 358; dazu: »foc««r, P. (1912), S. 355.

"* Jtfnmt. A.. S. 265; S. 276; A/IC/NM&J (1912). S. 80.
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er aus. "in den friedlichen gesunden Verhältnissen und Beziehungen zwischen
Staats- und Privatwirtschaft. Der Friede kann nur einkehren, wenn das gegen-
seitige Mißtrauen schwindet". Aber "dazu brauchen wir eine andere Moral und
eine andere Technik".'"

Obwohl selbst von Hause aus Jurist, glaubte er. daß eine Verbesserung der
Verhältnisse nicht von einer stärkeren juristischen Durchdringung des Ein-
kommensteuergesetzes zu erwarten sei, sondern nur von einer Forfiihrung der
grundsätzlichen organisatorischen Gedankengänge, die der Besteuerungsidec
ursprünglich zugrunde lag Besonders eindringlich forderte er die dieser Be-
steuerungsidee fundamentale Beachtung des Rechtsschutzes des ehrlichen
Steuerzahlers durch eine überzeugende Lastenverteilung, die er der dogmati-
schen, eingeengten Fixierung der Juristen auf die Beurteilung der Einkom-
mensteuer nach Kriterien des Eingriffsrechts entgegensetzte. Diese verbesserte
Technik, die er forderte, mußte aber neben dem überarbeiteten Gesetzcsvoll-
zug, mit dem er sich intensiv auseinandersetzte, auch eine von ihm vernach-
lässigte geeignetere Gesetzessystematik einschließen.

Auffällig, aber nicht ungewöhnlich ist für den Leser seiner Ausführungen,
daß er bei seiner umfassenden Kritik an den preußischen Verhältnissen viel-
fach sächsische Regelungen, freilich ohne Verweis auf deren Ursprung, heran-
zog.'"

Darin folgte er dem Beispiel von Mrozek, Michaelis. Buck, Wachler, Bur-
kart, Maatz, Böhmen, W. Moll, Schanz und vielen anderen hohen Finanzbe-
amten, Richtern in Staatssteuersachen, Kommentatoren, Statistikern, Professo-
ren, Autoren und sonstigen Fachkundigen, j , ;ä '-'i W •

Viele Umstände zeigen auf, daß es zu dieser Zeit ein "tabu" gewesen ist,
sächsische Institutionen gar als beispielhaft für preußische Einrichtungen
darzustellen. Der Name Sachsens wurde offenkundig in diesem Zusammen-
hang zumeist unterdrückt oder jedenfalls heruntergespielt. Selbst der sächsi-
sche Senatspräsident am dortigen Oberverwaltungsgericht in Staatssteuersa-

'" Mm«/, F. (1911), S. 373.

"* Meue/, F. (1911), S. 361, S. 349. S. 353; den. (1914). S. 160. Aufschlußreich ist die Beurtei-
lung der Bedeutung der Sachs. Regelungen für die Besteuerung gewerblicher Gewinne durch Ztort/i, K.
(1955), S. 61. Er bezeichnet sie als "bahnbrechend" und revolutionierend. Da ZtarfA die frühen Ver-
handlungen im sachs. Landtag und den Aufsatz Sc/imo/Zen von 1863 nicht heranzog, konnte ihm
entgehen, daß dem sachs. EStG 1874/78 der //erma/in-Sc*mo//erjc>>e Einkommensbegnff zugrunde-
gelegt wurde. Indem er sich auf die fehlerhaften Auffassungen DieMj (Äart/i, K„ 1955, S. 93) stützt,
verzeichnet er die historischen Zusammenhange, £>;e«, K. (1929), S. 5. Daher kommt 5a/?>i zu einer
fehlerhaften Darstellung der Selbsleinschatzung durch den zuständigen Ausschuss im «ich». Landtag
(flar/A, K., 1955. S. 188). Bei unvoreingenommener Würdigung der Darstellung Barths zeigt sich, daß
dw Fortschritt der Rechnungslegung aus Sachsen kam und das preuß. EStG 1891 ein hemmender
Rückschritt war, SarrA. K. (1955), S. 183.

23 H u m
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chen vollzog in einer Veröffentlichung im einflußreichen "Verwaltungsarchiv"
eigentümliche Verrenkungen, als er die sächsische Einkommensbesteuerung
als beispielhaft lobte, aber trotz vorsichtiger Bestätigung einer im Grunde
vernichtenden Kritik in einem Vorheft desselben Jahrgangs dennoch die
sächsischen Institutionen nicht offen als Vorbild für Preußens unzweckmäßige
Regelungen bezeichnen mochte.'" Ähnliche Feststellungen gelten auch für
Georg Schanz. Gegen Vockes offensichtliche Skepsis zu positiven Feststellun-
gen über die sächsische revolutionierte Einkommensbesteuerung von 1878
gerichtet, die dieser in seinem viel zitierten 1888 erschienenen Lehrbuch in
eine längere Fußnote verbannt hatte, bekannte er sich in der Rezension des
Titels in seinem "Finanz-Archiv" zu dem sächsischen Gesetzeswerk und er-
klärte kurz und bündig, daß das sächsische Experiment nach achtjähriger
Probezeit die "Feuertaufe" zufriedenstellend bestanden habe."" Weitere, aus-
drücklich positive Erwähnungen sucht man bei ihm vergeblich, obgleich er die
dortigen Regelungen zur Kritik der preußischen Vorschriften benutzte.

Die Zusammenhänge werden klarer, wenn man berücksichtigt, daß das
£ttahn»ahr iTISiVT" ilur/. vur «iiffcnvrtwricr lEixfrttn'Uiig ubr ioziaAsiUngcsci'/x wiiR-
sam wurde.'" Das hohe Lob, das dem Gesetz im sächsischen Landtag in den
frühen 80er Jahren von August Bebel zuteil wurde, hat gewiß viele erschreckt
und muß hier erwähnt werden."* Von dem Schüler F. J. Neumanns, dem
Wagners Auffassungen zuzurechnenden A. Hoffmann, wurde denn 1906 auch
offen in einer ausführlichen Darstellung der Steuerreform von 1874/78 von
dem "sozialdemokratischen Land Sachsen" gesprochen.'" Er wurde dann der
stärkste Gegner der späteren Umstellung des Reichseinkommensteuergesetzes
von 1919 auf die Grundprinzipien des sächsischen Modells durch Matthias
Frvrwropr I™ , .. .

'" HocMor.P. (1912). S. 353. . r * ' ^ ^ f : .,H -V-- 7^0 • - . ' ^ ! Ä J \ > r

"* S c / i o n r . 0 . ( 1 8 8 8 ) . S . 5 0 8 . ' • '"•—•'• '*•' •"" • ? ' ' " ' ' M - ' . ,;. . . . : , „ ; „ . ...

"' Am 20.5.1878 wurde vom Reichskanzler der "Entwurf eines Gesetzes zur Abwehr sozialdemo-
kratischer Ausschreitungen" dem Reichstag vorgelegt. Die "Annalen des Deutschen Reichs" berichten
darüber unmittelbar im Anschluß an die umfassende Darstellung der bestehenden ESt-Gesetze. deren
Schiuliglied das soeben verabschiedete sachs. EStG 1874 78 war. s. Gareu. C. (1979). S. 284.

Dem Vorsitzenden des nach der Anlage zum Sozialistengesetz verbotenen Leipziger Arbeiterbil-
dungsvereins drohte seit 1875 ständig die Verhaftung wegen I .andfriedensbruchs. Hochverrats etc. Er
hatte wegen der im sachs ESlG 1874/78 normierten Einzelveranlagung sein gesamtes Vermögen
vorsorglich seiner Ehefrau zu deren Schutz übertragen Da er den nach der Wahlgesetzgebung erfor-
derlichen Mindestbetrag von 30.- Mark ftr ESt nicht zahlen mußte, besaß er im Grunde nicht das
passive Wahlrecht lX-r sachs Juslizministcr von .VO.T/C rühmte sich fortan, das Wahlgesetz durch
Einbezug der KSt-Zahlung der Ehefrau zu Gunsten von A. öefre/ großzügig ausgelegt zu haben, um
diesem die Übernahme des Abgeordnetenmandats zu ermöglichen, s. Sehe/. A (1914). S. 186.

'" //c#mmn. A. (1906). S 133; s. a. C'rafc. K. (1989). "Roles Königreich"

"" //o//mo/tn. A. (1921). S. 7.



II Eignung des Veranlagungsverfahrens 387

Das sächsische EStG spiegelte idealtypisch die soziologisch-wirtschaftliche
Denkweise Schmollers ebenso wider, wie das preußische EStG 1891 von dem
begrifflich-juristischen Denken Wagners, der sich zu einer dogmatischen Wis-
senschaftsauffassung bekannte, wesentlich geprägt worden war. Die Haßliebe,
die die beiden Gelehrten seit 1873 persönlich verband und die letztlich die
deutsche Sozialpolitik unendlich befruchtete, findet in der Kritik an dem
preußischen EStG und dessen verborgener Wägung im Vergleich mit dem
sächsischen Vorläufer eine adäquate Übereinstimmung. Das sächsische Expe-
riment ist jedoch bis heute infolge der zunehmenden politischen Vorherrschaft
Preußens und der ferneren schicksalhaften Entwicklung Deutschlands völlig in
Vergessenheit geraten.'" Seine systematische Bedeutung wurde jedenfalls
völlig verkannt.

Ludwig Waldecker, der heftige Widersacher Meiseis und erste deutsche
hochschulmäßige Vertreter des neu geschaffenen Lehrfaches "Finanz- und
Steuerrecht" als juristischer Disziplin an der Universität Königsberg, gab
bereits frühzeitig die Stichworte für die weitere Entwicklung der Einkommen-
steuer zur späteren Reichseinkommensteuer von 1925, indem er die Auffas-
sungen des früh verstorbenen Fuistings weiterführte: Einem theoretischen
Idealzustand hinsichtlich Steuermoral und -technik können wir uns nur an-
nähern, wenn wir "die Dinge auch vom Rechtsstandpunkt aus genau kennen
oder studieren, den Rechtsstandpunkt zu Wort kommen lassen", so führte er
1916 aus."° Er plädierte fernerhin für eine formalistische Verbesserung des
geltenden Steuerrechts, dessen konkrete Beachtung und vor allem dessen wi-
derspruchsfreie Eingliederung in die gesamte Rechtsordnung, wie dies bereits
früher von Fuisting. Behrnauer und anderen Juristen gefordert worden war.
Waldecker suchte offenbar die von Wagner und Fuisting gegründeten Ansätze
fortzuentwickeln. Hierin wurde er von einer großen Zahl von Schülern dieser
Richtung, wie letztlich F. J. Neumann ebenso, wie dessen Schüler und Enkel-
schüler, zu denen Alexander Hoffmann, Wilhelm Gerloff und später Fritz
Neumark als Finanzwissenschaftler rechnen, unterstützt. So bestimmte die
strenge begrifflich-rechtliche Ausgestaltung des von Wagner und Fuisting
geschaffenen Systems das fernere Geschehen sowohl bezüglich der Grundla-
gen der Gesetzessystematik, als auch, wie wir noch sehen werden, des Geset-
zesvollzuges.

"* hierzu: //aiuen. R. (1990), S. 40. S. 66 Anm. 173.

. 171.
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Die von Meisel als "preußische Steuertype" bezeichnete charakteristische
Ausgestaltung läßt sich so, trotz der umfassenden, von Matthias Erzberger in
Gang gesetzten umwälzenden Reformen im Anschluß an die Beendigung des
1. Weltkriegs nach dessen frühem gewaltsamen Tod in der dann erfolgten
Umstellung auch in der präzisierenden begrifflichen Verbesserung und Fort-
entwicklung als EStG 1925 noch bis heute verfolgen.

Erzberger hatte sich bereits 1899 und dann seit 1904 als Mitglied des Haus-
haltsausschusses des Reichstages durch nachhaltiges Eintreten für steuerliche
Reformmaßnahmen qualifiziert. Er hatte sich dabei die von Schanz und später
von Meisel ausgehende Kritik der Veranlagungstätigkeit zur preußischen
Einkommensteuer zu eigen gemacht. Erzbergers politische Fähigkeiten waren
von Adolf Gröber, dem Berichterstatter für die Steuerreform der Kammer der
Abgeordneten des Württembergischen Landtages entdeckt worden. Der Re-
formentwurf der württembergischen Regierung war für Gröber von Erzberger
bearbeitet worden. Bezeichnenderweise suchte Gröber im Landtag nach 1895,
dem neuen EStG den Schmollerschen Einkommensbegriff zugrunde zu legen.
Die Anträge drangen zwar nicht durch, das württembergische EStG 1903
folgte dann aber in einigen Positionen nicht dem preußischen Muster, sondern
den Gedankengängen des sächsischen Gesetzes.'*' Nun suchte Erzberger 1919
die problematischen sozialen Konsequenzen der Einkommensbesteuerung und
die ungenügende Steuermoral durch eine völlige Neugestaltung von Gesetz.
Gesetzesvollzug und Erhebungsapparat auf der Ebene des Deutschen Reiches
in den Griff zu bekommen. "Der Schutz des Ehrlichen gegenüber dem Unehr-
lichen ist eine der Hauptaufgaben dieser Reform", so führte er am 3. Dezember
1919 vor der Nationalversammlung in Weimar anläßlich der Erörterungen der
eingebrachten Reichsabgabenordnung aus."" Unter dem Druck großer finan-
zieller Not nach dem verlorenen Weltkrieg gelang es Erzberger als Reichs-
finanzminister, in 16 Einzelgesetzen vom 19. September 1919 bis zum 30.
März 1920 eine vollständige Neugestaltung des Abgabenwesens durchzuset-
zen, wobei die gesamte Finanzverfassung mit den drei Bestandteilen, dem

. T. (1904). S. 68. Sowohl Gröber, als auch sein Assistent itrzfterger sympathisierten
mit dem kritischen Aufsatz von Scfcanr aus dem Jahr 1896 Sie vertraten ausdrücklich den //errnunn-
ScJimo//«ncfc«n Einkomniensbegriff. So wird auch die Rolle frrftergerj als Mitglied und Leiter des
Finanzausschusses des Deutschen Reichstages ab 1903 verstandlich. £>rfcerger erkannte die Schwa-
chen des preuß EStU 1891. Fr qualifizierte sich als Abgeordneter letztlich durch seine Beitrage zur
Steuerreform in Württemberg um 1898. siehe: Enrfcerger. M (1903), S 380. ders. (1904), S. 685;
AmxcA. A. (1992), Persönlichkeiten.... S. 32;ßudt, L. (1916), S. 1 !5;£/wf«n, K... S. 16.

'" £rrft«/x«r. M. (1919), S. 120.
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Steuerrecht, der Finanzverwaltung und dem Finanzausgleich, neu geregelt
wurden. Dabei fanden das allgemeine Steuerrecht, das Einkommen- und das
Körperschaftsteuer- mit dem Kapitalertragsteuerrecht, die bisher als eigene
Rechtsmaterien in den Einkommensteuergesetzen der einzelnen Länder mit
enthalten waren, eigene reichseinheitliche Kodifikationen. "Reichsverfassung
und Steuereinheit" sollen "in Zukunft die beiden kräftigen Klammern bilden,
die das deutsche Volk zu einer starken Einheit zusammenfassen", so lautete
das politische Programm des tatkräftigen und kenntnisreichen Finanznüni-
sters. • . . , < > • •- . , •.* I . ' . . „ - : , K , - , . . , , ,>iy

Der Überzeugungskraft und dem unermüdlichen Einsatz Erzbergers in der
verfassungsgebenden Nationalversammlung gelang nicht nur die Verabschie-
dung einer institutionellen Neuordnung der Finanzverfassung des Deutschen
Reiches. Erzberger vermochte auch inhaltlich den Gesetzen durch veränderte
systemtragende Grundgedanken eine auf der Erfahrung mit dem preußischen
Einkommensteuergesetz und dessen Kritik durch Georg Schanz und Franz
Mcisel aufbauende neue Orientierung zu geben. So wurden von ihm die uns
bereits aus Meiseis Beiträgen bekannten Problemfelder in der Gesetzgebung
systematisch angegangen. Zu nennen sind hier das Quellenprinzip des Ein-
kommensbegriffs und der damit zusammenhängende gespaltene Aufbau der
Ermittlungsvorschriften, die dadurch geförderte problemlose Möglichkeit, die
Entstehung der die Steuer auslösenden Tatbestandsmerkmale durch geeignete
Gestaltungen legal zu vermeiden, unzweckmäßige Ermittlungs- und Veranla-
gungsvorschriften und der ungeeignete preußische Veiwaltungsaufbau, das
unpraktikable Recht der Verwaltung, Buchunterlagen der Steuerpflichtigen
einzusehen, um erforderliche Kontrollmöglichkeiten für die nötige Steuerauf-
sicht wahrzunehmen, sowie ein geeignetes, den ehrlichen Steuerbürger vor
Übervorteilung durch den Unehrlichen schützendes Steuerstrafrecht.

So wurde bereits am 29. März 1920 ein eilig gefertigtes neuartiges Reichs-
einkommensteuergesetz verabschiedet, dessen Besteuerungsgut ausdrücklich
nach der Gesetzesbegründung ebenso wie das sächsische EStG 1874/78 dem
Hermann-Schmollerschen Einkommensbegriff entsprechen sollte und demge-

£rzfcerger, M. (1919), S. 113. £n:6erger hatte nicht nur seit 1895 die Vorarbeiten ffir den
Vorsitzenden des Ausschusses des Württembergischen ljuidtages für die Reform der ESt, den I .andge-
richtsrat Gröber, geleistet. Er war 16 Jahre hindurch Mitglied und Vorsitzender des Haushaltsaus-
»chusses des Deutschen Reichstages. Im übrigen hat das Württembergische EStG 1903 Gesichtspunkte
der Sdimo//errc/ien Besteuerungsidee übernommen, da Größer in den Verhandlungen die Auffassun-
gen f W m g j heftig kritisierte, siehe: Pufonu*. T. (1904). S. 72. S. 185: Ministerielle Denkschrift
(1909), S. 439. S. 454. S. 474. Demgegenüber halle der der Richtung (fagnerj und FuM/mgr nahe-
"«hende renommierte J. F. Neumann den Gesetzesentwurf der Regierung von 1895. der von Grdfter
"nd £rzfeerger abgelehnt wurde, positiv beurteilt, hierzu: Atounan/?, F. J. (1896), S. 173.
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maß auszulegen war.'*'' Erzberger war von Haus aus kein Jurist, sondern
Volksschullehrer. Es war ihm, zusammen mit seinem Landsmann, dem
Staatssekretär Mösle, nicht nur gelungen, die Nationalversammlung zu über-
zeugen, sondern auch seinen Willen den einflußreichen und sachkundigen
Referenten des Ministeriums aufzuerlegen. Damit hatte das Programm Erzber-
gers die üblichen Reformhürden bezwungen und die wesentlichen Schwach-
stellen des preußischen Einkommensteuerrechts abgesteckt. Vor allem war
nach dem völlig umgestellten Reichseinkommensteuergesetz 1920 die für
Steuervermeidungen so geeignete, von der preußischen Systematik vorgegebe-
ne strenge Trennung zwischen Einkommens- und Privat- oder Vermögens-
sphäre entfallen.

Wie wir an anderer Stelle bereits erfuhren, erfolgte die Einführung des neu-
artigen Einkommensteuergesetzes 1920 jedoch zur Zeit größten fiskalischen
Bedarfs und einer zunehmend inflationären Entwicklung. Die unter dem
Druck der Zeitumstände festgesetzten völlig überhöhten Sätze des progressiv
ausgestalteten Tarifs waren geeignet, die Reform in der Berichterstattung zu
diskreditieren. Das in Eile gefertigte Gesetz, das bereits vier Monate später
zum ersten und dann im März 1921 zum zweiten Male novelliert werden
mußte, wurde bald infolge der Ereignisse außer Kraft gesetzt. Die den Grund-
gedanken des Gesetzes verständnislos gegenüberstehenden Finanzwissen-
schaftler und Juristen, durchweg Schüler Wagners oder Neumanns und später
auch Waldeckers, bekämpften zumeist die tragende Systematik.'** Nach dem
gewaltsamen Tod Erzbergers am 26. August 1921 - wegen der heftigen gegen
seine Person gerichteten Agitationen und Verleumdungen war er bereits im
März 1920 zwecks Wahrnehmung seiner später erfolgreichen Verteidigung
vor Gericht von seinem Amt zurückgetreten - blieben die neuen systemtragen-
den Prinzipien des Reichseinkommensteuergesetzes vom 29. März 1920 nach
dessen Einführung fast 50 Jahre vergessen. Das im wesentlichen bis heute
fortgeltende neu geschaffene EStG vom 10. August 1925 folgte nunmehr wie-
derum in seinen systemlragenden Prinzipien dem preußischen Modell vom 24.
J u n i 1 8 9 1 . ,;,.., - : - , ; h - ^ n ; ^ • • • n - ' . ^ : r - „ / , . , • ^ - . > • , . v ^ ~ > f . , . \ : - \- ,-/., - , „ •

Mit der am 13. Dezember 1919 von Erzberger durchgesetzten Reichsabga-
benordnung wurde eine beständige reichseinheitliche Steuerrechtsordnung
geschaffen. Ermittlungsverfahren, Steueraufsicht. Vorschriften über Fristen.
Vertretung. Verjährung. Haftung. Mitwirkung des Steuerpflichtigen. Säumnis-
folgen, Beitreibung und Steuerstrafrecht - Rechtsinstituten die, soweit bis

'" Verhandlungen ... Nationalversammlung Anlagen 1920 Nr. 1524. Begründung des REStG
1920. S 17-24

'*' //o05m>nn, A. (1921), S. 5; s. a. ATrofot, C D. (1974), S. 148; Atomar*. F. (1976). S. 362.
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dahin überhaupt geregelt - in den Gesetzen der e inzelnen Länder angesiedelt
waren, wurden hier zusammengefaßt. Die Reichsabgabenordnung wurde so
zum "tragenden Fundament der rechtsstaatlichen Entwicklung im Steuerwe-
sen"."*

Der mit dem Entwurf betraute Enno Becker suchte neuartige "Befugnisse
und Maßnahmen zur wirklichen Durchsetzung der Besteuerung" und "Pflich-
ten der Beteiligten, ihrer Vertreter und Gehilfen, von Auskunftspersonen
(Banken) und Staats- und Gemeindebehörden" festzulegen, "die bis dahin in
Deutschland unmögl ich gewesen wären".'*' '•-•• ' ••>!:iwa••; >r

Zusätzlich suchte Becker nach den in Preußen ständig beklagten Erfahrun-
gen die Folgen der routinemäßigen Umgehung der Besteuerung auf Kosten des
Fiskus als Folge einer geschickten Gestaltung des Sachverhaltes durch Mei-
dung der konkreten steuerbegründenden Tatbcstandsmcrkmale zu neutralisie-
ren: "Durch Mißbrauch von Formen und Gcstaltungsmöglichkciten des bür-
gerlichen Rechts", so bestimmte § 5 R A O 1919. "kann die Steuerpflicht nicht
umgangen werden". Der Mißbrauch wurde in drei Fallgruppen tatbestands-
mäßig umrissen und deren Auslegung und Zuordnung den Finan/.gerichtcn
überlassen. Der Reichsfinanzhof, dessen Präsident der Schöpfer der R A O
wurde, unterstellte e ine mißbräuchliche Rechtsgestaltung zumeist, sobald diese
erkennbar aus steuerlichen Gründen gewählt worden war. Bei Neugestaltung
der heute gültigen, nicht wesentl ich veränderten Abgabenordnung 1977 v o m
16. März 1976 wurde diese Vorschrift in leicht überarbeiteter Formulierung in
§ 42 übernommen. Sie erlaubt noch heute der Finanzverwaltung bei Feststel-
lung einer als fehlsam beurteilten vol lzogenen Rechtsgestaltung des Sachver-
halts denselben quasi durch einen "Akt legislatorischer Analogie" unter die
umgangene Rechtsnorm zu subsumieren. so daß die mit der vermiedenen
Gestaltung als Rechtsfolge verbundene Steuer trotz der vergeblichen Bemü-
hungen der Beteil igten von Gesetzes wegen entstanden ist.""* Freilich reicht
heute nach der Rechtsprechung der Zweck der Steuervermeidung nicht mehr
zur Beurteilung als rechtsmißbräuchlich aus.

Im sächsischen EStG 1874/78 wären diese Best immungen aus rein systema-
tischen Gründen ohne größere erkennbare Relevanz gewesen. Das preußische
EStG 1891 hatte jedoch ohne eine derartige Vorschrift seine wesentl iche Auf-
gabe einer al lgemein überzeugenden Lastenverteilung infolge seiner Systema-
tik von vornherein verfehlt.

'" ftn<«rt. A. (1992). Periönlichkeiten.... S. 37.

'" Graiower, R. (1963), Sp 41.

s , J. (1991), S. 115.
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Noch viel umstrittener, aber auch wirkungsvoller, sollten die in die RAO
aufgenommenen, der allgemeinen Steueraufsicht dienenden Abschnitte wer-
den. ».-_:>«* »̂!<Mt,.fvjj -tjnai si-i»"-'';n>-r»:»'*:-.>;.>¥••-;"/•.» üj-jäüc-tij'i'-it üöyJfSjg.üi" i>i"ö

In der Diskussion kamen bald nach 1919 Anregungen zur Sprache, eine
gleichmäßige Besteuerung durch vorgeschriebene Prüfungen der Buchführung
der Steuerpflichtigen sicherzustellen. Dabei kam das Beispiel Englands mit
seinem traditionsbedingt hoch angesehenen Berufsstand der verbandsmäßig
organisierten Buchprüfer ins Gespräch, deren Bestätigungsvermerken auf Ab-
rechnungen und Steuerdeklarationen in der Regel, aber nicht unbedingt, von
dortigen Behörden Vertrauen geschenkt wird."" In der Folge kam es jedoch,
noch der Linie Erzbergers entsprechend, bereits 1921 zum Aufbau eines zu-
sammengefaßten "Buch- und Betriebsprüfungsdienstes" (BB) im Reichsfi-
nanzministerium. "° In einer Denkschrift aus der Zeit hieß es, daß nur durch
den Einsatz der Buch- und Betriebsprüfung der allgemeinen Steuerumgehung
wirkungsvoll entgegengetreten und nur auf diese Weise Verluste hoher Steu-
crbcträge vermieden werden könnten und vor allem, daß es zum Rechtsschutz
der kfcinen S(euerzah/cr. die an der Que//e korrekt erfaßt würden, unerfäMcft
sei. durch Verbesserung der Steueraufsicht die richtige Besteuerung sicherzu-
stellen.''" Eben diese Bestimmung einer überzeugenden Lastenverteilung war
der in Mciscls kritischen Beiträgen ständig wiederholte Grundgedanke zur
Rechtfertigung einer Einkommensteuer überhaupt. Dies entsprach ebenso dem
politischen Programm Erzbergers. . , „„ ^ , , . ,

Für Enno Becker sollte der BB, die dann 1927 in einer allgemeinen Verwal-
tungsanweisung - nunmehr kurz Betriebsprüfung (BP) genannt - ihre bis heute
in wesentlichen Zügen gültige Gestalt erhielt, "nicht nur für die Besteuerung
des geprüften Betriebes, sondern für die gesamte Besteuerung ein gewaltiges
Erziehungsmittel zur Steuerehrlichkeit sein".'^ Auf diese Weise wollte Becker
einen starken Druck zur Erzeugung von Steuerehrlichkeit herstellen. Anders,
als ehemals in Sachsen, wo die Mitwirkung der Steuerbürger unter Androhung
harter Strafen im Falle des aufgedeckten Vertrauensmißbrauchs gesucht wur-
de, sollte im Deutschen Reich der unmittelbare Zwang die Steuerehrlichkeit
bewirken. "Das Ziel, die Stcuerehrlichkeit durch Zwang zu heben, wird ganz
anders und viel nachdrücklicher erreicht, wenn sich alle, die bei Großbetrieben
... als Liefcrcr. Abnehmer oder sonst als Kunden beteiligt sind, sagen müssen.

Der Deutsche Volkswirt. 1. Jg.. (1926). S. 391.

r. Anm. 7 zu § 193 AO. Geschichte der Außenprüfung.

'" GrafroHw. R. (1963). Sp 50; hierzu: /.<5̂ 7«r. O.. S. 193.

'" fi«cA«r.E.(1927),Sp. 194
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daß diese Beziehungen zur Kenntnis der Behörde gelangen können".'" So
wurde der BB wegen des von ihm von vornherein ausgehenden Zwanges zur
Steuermoral bereits seit 1921 von Becker größte Bedeutung beigemessen.

Die Funktionsfahigkeit des Vollzuges der deutschen Einkommensteuer wird
heute noch maßgeblich von der inzwischen zweckdienlich ausgebauten und
mit rechtsstaatlichen Prinzipien abgestimmten Betriebsprüfung sowie vor
allem von den durch sie ermöglichten sogenannten "Kontrollmitteilungcn"
gewährleistet. Gerade die Möglichkeit, anläßlich einer Betriebsprüfung Unter-
lagen über kontrollierbare Vorgänge bei anderen Steuerpflichtigen zu fertigen,
hat für die Steuermoral ohne Zweifel eine erwartete stabilisierende Wirkung
ausgeübt. , , ...

Die Grundlage dieser Institution zur Steueraufsicht war im Rahmen der
Erzbergerschen Steuerreformen in den §§162 bis 203 der RAO 1919 normiert
worden. Es bedurfte aber des ganzen Einflusses Erzbergers, sie in der Öffent-
lichkeit zu rechtfertigen und vor allem Enno Beckers, sie dann nicht zuletzt
vor dem 32. Deutschen Juristentag 1922 gegen verständnislose Invektivcn zu
verteidigen. Sie blieb für deutsche Vorstellungen ein unzulässiger Fremdkör-
per. Nicht Lastengerechtigkeit bestimmte die Denkweise, sondern Sorge vor
mißbräuchlichen Eingriffen.'*'

• • . ' - , - > ' j ' . r ) i - • • " . • . . . ; . , - .

Eine Einsichtnahme in Urkunden und Geschäftsbücher der Zensiten durch
die Behörde war bereits in § 57 Abs. 2 des sächsischen EStG 1874/78 im
Rechtsbehelfsverfahren, zusammen mit sehr weitgehenden Rechten, Dritte
einzuvernehmen, vorgesehen. Ebenso konnten von den Zensiten selbst, Sach-
verständigen und sonstigen Auskunftspersonen auch eidliche Versicherungen
verlangt werden. Das fügte sich nahtlos in das nach wirtschaftlichen Gesichts-
punkten einer gerechten Lastenverteilung gefertigte sächsische EStG 1874/78
ein In das an der Besorgnis vor "fiskalischen Eingriffen in die Privatsphäre"
orientierte, schwerpunktmäßig auf Beachtung "richtiger" juristischer Tatbe-
standsmerkmale fixierte und als Eingriffsrecht beurteilte preußische EStG
1891 waren diese Bestimmungen nicht, oder nur teilweise oder zusammen-
hanglos übernommen worden. Sie hatten hier daher stets einen Fremdkörper
dargestellt. Unter dem Eindruck der heftigen Kritik an dem Gesetz wurde erst
• 906. entgegen den Vorschlägen Fuistings, das Recht der Einsichtnahme in

'" ßecfcr. E. (1925), Sp. 394

Verhandlungen des 32. Deutschen Juristentages 1922, S. 230. Die Empfehlungen von G. S/ruß,
dem früheren Mitarbeiter und Nachfolger /-uMfingi, liefen darauf hinaus, der Verwaltung alle Mög-
lichkeiten einer befriedigenden Erfüllung der gesetzlich gebotenen Amtspflicht zu nehmen. Der Anti-
fululismus Ftt/jfmgj beherrschte noch die Diskussion. Sogar auf die Verpflichtung zur Eidesleistung
sollte von Seiten der Verwaltung verzichtet werden Es ging nicht um die Suche nach einer gerechten
Lastenverteilung. Die Besteuerung als solche wurde nach etngnffsrechtlichen Kriterien beurteilt
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die Buchhaltung in der Regel auf Antrag des Steuerpflichtigen im Beanstan-
dungsverfahren als § 40 Abs. 4 in das novellierte EStG von 1891 eingebracht.

So konnte es kaum verwundern, daß Becker auf dem 32. Deutschen Juristen-
tag keine Schmeicheleien dargebracht wurden."*

Ähnlich verhielt es sich mit dem Steuerstrafrecht. Auch hier wurden unter
dem Einfluß Erzbergers 1919 Bestimmungen in die RAO aufgenommen, die
mit den unwirksamen preußischen, als Verwaltungsstrafrecht konzipierten
Vorschriften brachen. Wenn Meisel bereits 1920 beklagte, daß die neuen Steu-
erstrafvorschriften die der "preußischen Type" anhaftenden Mängel nicht
abzustreifen vermochten, so sollte man die erkennbaren Verbesserungen je-
denfalls nicht übersehen. Nunmehr war im Deutschen Reich auch, wie im
ehemaligen Sachsen, der Versuch der mißglückten Steuerhinterziehung ohne
Einschränkungen strafbar. Die intelligente Steuervermeidung blieb jedoch,
sofern sie als Steuerhinterziehung beurteilt worden war, weiterhin - und dies,
wie der Referatsleiter Rolf Grabower später berichtete, sogar für leitende Be-
amte des Reichsfinanzministeriums - ein sogenanntes "Kavaliersdelikt","* als
welches es früher in Preußen stets gegolten hatte. • v

Erst die neue Abgabenordnung 1977 genügt heute in dieser Hinsicht eher -
aber auch nicht vollständig - den von Meisel gesetzten Ansprüchen.

Nach einem Bericht Enno Beckers wurde nach 1919 allgemein von dem in
die Reichsabgabenordnung aufgenommenen Pflichtenkatalog der Steuerbürger
als von "Giftzähnen" des Gesetzes gesprochen."^ Ein abgewogenes Urteil über
die Tragweite dieser Bestimmungen ist erst möglich, wenn wir uns die Konse-
quenzen der einzelnen Vorschriften für die Steuerbürger vor Augen halten.
Waren die Vorschriften für den gedachten Zweck geeignet, nämlich mehr
Steuerehrlichkeit und damit eine gerechtere Lastenverteilung zu bewirken?

In § 163 der Reichsabgabenordnung 1919 wurde vorgeschrieben, daß dieje-
nigen Steuerpflichtigen, die nach anderen Gesetzen "Bücher und Aufzeich-
nungen" führen müssen, "die für die Besteuerung von Bedeutung sind", diese
Verpflichtung auch nach Steuergesetzen zu erfüllen haben. § 162 Abs. 9 RAO
1919 verlieh dem Finanzamt dann das Privileg zu prüfen, ob diese Verpflich-
tung auch "fortlaufend, vollständig und formell und sachlich richtig" erfüllt
wurde, um steuerlichen Ansprüchen zu genügen. In § 196 RAO 1919 wurde

"' Das Protokoll der Verhandlungen gibt Invektiven nicht wieder, obgleich es nach Berichten daran
nicht mangelte. Der Begriff des "FinanzmiliUrismus" wurde gem zur Verunglimpfung der Verwaltung
benutzt.

"* Gra6oH*r. R. (1963), S. 42; den. (1956). S. 610. Es handelte sich nur um Verwaltungsswf-
recht

'" Gru6o»w. R. (1963). Sp. 41. ,
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dem Finanzamt zur Erfüllung einer Verpflichtung zur Steueraufsicht das
Recht zur "Nachschau" verliehen In der Neufassung der RAO von 1931 wur-
de dann in § 160 der Umfang der nach Zivilrecht zur Führung von Büchern
oder Aufzeichnungen Verpflichteten um diejenigen Unternehmer und Unter-
nehmen erweitert, deren Umsatz. Gewerbeertrag. Reineinkünfte oder Betriebs-
vermögen bestimmte Beträge überschritten. Dadurch wurde der Umfang der
Rechte und Pflichten der Finanzämter zur Steueraufsicht festgelegt. Dann
wurden nach Größenklassen gestaffelte und zeitlich geregelte routinemäßige
Betriebsprüfungen gesetzlich vorgeschrieben Die Betriebsprüfung erhielt ihre
heute noch wirksame Gestalt. Nach § 1 der "Verordnung zur Durchführung
von Buch- und Betriebsprüfungen" vom 9. November 1925 galten diese Vor-
schriften dem "Zwecke einer Nachprüfung von Verhältnissen. die für die
Besteuerung oder für ein SteuerstrafVerfahren von Bedeutung sein können".'**
So ist"... die richtige Ermittlung und Beurteilung der steuerlich bedeutsamen
Sachverhalte" auch heute noch nach § 193 AO 1977 bei Steuerpflichtigen,
"die einen land- und forstwirtschaftlichen, einen gewerblichen Betrieb unter-
halten oder freiberuflich tätig sind" oder in anderen Fällen "die für die Be-
steuerung erheblichen Verhältnisse der Aufklärung bedürfen" der erklärte
Zweck der Betriebsprüfung."' Dabei soll die auf konkrete Verdächtigungen
eingegrenzte Steuerfahndungsprüfung streng von der Betriebsprüfung getrennt
sein, da die letztere eine routinemäßige Maßnahme der Steueraufsicht bleiben
soll. Auch der Ermittlungstätigkeit soll sie nach dem Gesetz nur hilfsweise zur
Verfügung stehen. Im Jahr 1931 kamen noch Maßnahmen hinzu, die inzwi-
schen allgemein als Lohnsteueraußenprüfung bekannt sind und die insoweit
Schwierigkeiten bereiteten, als die Prüfung sich nicht auf die Pflichten des
Steuerschuldners selbst, sondern auf dessen treuhänderisch tätigen Arbeitgeber
erstreckte. Es läßt sich im übrigen zeigen, daß nach den erwähnten Vorschrif-
ten die Steueraufsicht der Finanzverwaltung den Bereich der Gewinneinkünfte
seit 1927 durch eine ständig zunehmende Dichte der Steuerkontrollen abdeck-
te.

Ohne Zweifel ist das Steuerkontrollsystem, das ursprünglich nur unterstüt-
zend durch Zwang zur Steuerehrlichkeit erzieherischen Zwecken dienen sollte,
inzwischen geradezu reißbrettartig perfektioniert worden. Soeben hat wieder-
um eine neue "Mitteilungsverordnung" vom 7 September 1993 das System der
Überwachung noch weiter ausgebaut.**

" RStBI. 1925, S. 209; hierzu: Kop/Je (1928), S. 406.

§ 193 Ais . 2 Ziff. 2 AO: wettere Voraussetzung ist, daß eine Prüfung an Amtsstelle nach Art
«nd Umfang des zu prüfenden Sachverhalts nicht zweckmäßig ist , . . . , . . .

** MiUeilungsverordnung vom 7.9 1993, BGBI. IS . 1554. --. ,-•-. .••
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Sucht man nun nach dem Erfolg dieser Bemühungen, so scheinen diesbe-
zügliche Erfahrungen und vor allem fortlaufende Beiträge in Medien und
wissenschaftlichen Untersuchungen eher auf eine kontinuierliche Zunahme
des Steuerwiderstandes durch Versuche, die Besteuerung um jeden Preis zu
vermeiden, hinzuweisen, als auf die durch Betriebsprüfungen angestrebte
Verbesserung der Steuerehrlichkeit. Auch hohe Ansprüche an ein Amnestie-
gesetz für die Jahre 1986 und 1987 erfüllten nicht die Erwartungen einer Ver-
ringerung der Hinterziehungen bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. Ein
derzeit vom Bundesfinanzministerium zur Beschlußfassung vorgelegter Ent-
wurf eines "Gesetzes zur Bekämpfung des Mißbrauches und zur Bereinigung
des Steuerrechts" und die bereits erwähnte "Mitteilungsverordnung" vom 7.
September 1993 zu § 93 a AO scheinen die Skepsis amtlich zu bestätigen.
Bereits gegen Ende der 50er Jahre beklagte der Kommentator der Abgaben-
ordnung, Armin Spitaler, daß die Versuche zur Steuervermeidung eine sport-
licher Betätigung vergleichbare Beschäftigung geworden seien.*" Die Situati-
on hat sich seither nicht verändert.

der Kontrollen der Steueraufsicht stets von dem geltenden Einkommensteuer-
recht bestimmt wurde. Das heißt, die Betriebsprüfung überprüft nur Sachver-
haltc, "die für die Besteuerung von Bedeutung sind".*" Ihrer Bestimmung
gemäß überprüft sie also nicht die Steuerehrlichkeit von Personen, sondern die
richtige Erfassung und Beurteilung steuerbarer Vorgänge. Bezüglich der be-
reits mehrfach angeführten Versuche zur legalen Vermeidung der Besteuerung
als Folge des dualen Einkommensbegriffs kann aber auch die noch so perfek-
tionierte Kontrolldichte der Steueraufsicht nur dort registrierende Funktionen
ausüben, wo sie von Gesetzes wegen Zugang hat. Bereiche, für die keine
Verpflichtung zu Aufzeichnungen bzw. zur Buchführung bestehen, unterlie-
gen nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen einer Prüfung. Mit anderen
Worten: Nichtsteuerbare Vorgänge sollen und können mithin von der Be-
triebsprüfung gar nicht erfaßt werden. Nicht die steuerliche Leistungsfähigkeit
von Steuerbürgern steht also im Mittelpunkt des Interesses der Betriebsprü-
fung, sondern der durch rcchtsstaatlichc Privatautonomie und nach Ausübung
der steuerlichen Gcstaltungsfreiheiten verbliebene steuerbare Teil der wirt-
schaftlichen Aktivitäten der Steuerpflichtigen. Oft ist es weniger als der "halbe

"' Zur Mitteilungsverordnung siehe: Der Steuerzahler 11/1993. S 187 Viele Zeitschriften, di«
gem vorgeben, die Interessen "des Steuerzahlers" zu vertreten, zeigen in ihrer Beurteilung der Verord-
nung, daß sie auf Seiten derjenigen stehen, die an einer lastengerechten und gesetzmäßigen Besteue-
rung wenig Gefallen linden und daher Kontrollen in jeder Form ablehnen.

"• § 2 Abs. 3 BpO vom 17.12.1987, BGBI. I. S 802; im Text der BpO wird heute "die richtige
Ermittlung und Beurteilung der steuerlich bedeutsamen Sachverhalte" vorgeschrieben.
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Steuerbürger", der der Besteuerung unterworfen wird. Ja. oft lebt der Geprüfte
seit Jahren sogar recht üppig mit stattlichen rück- und vortragsfähigen Verlu-
sten. So verfolgt die Betriebsprüfung steuerliche Vorgänge gegebenenfalls
durch Kontrollmitteilungen zwar bis in die jeweilige konkrete Veranlagung im
ESt-Bescheid des Betroffenen; für eine Prüfung des Steuerpflichtigen, insoweit
er nicht unternehmerisch, sondern nur vermögensverwaltend tätig wird, gibt
es im Normalfall aber keine Grundlage. Soweit für die Vermögens- bzw. Pri-
vatsphäre eines Steuerbürgers keine Aufzeichnungs- oder Buchführungsver-
pflichtungen bestehen und kein konkreter steuerstrafrechtlicher Anlaß hierzu
vorliegt, findet eine Außenprüfung nicht statt. Die Finanzverwaltung muß
darauf vertrauen, daß der Steuerbürger seinen Mitwirkungspflichten bezüglich
der Erfassung eventuell steuerbarer Vorgänge in der Privatsphäre in seiner
Einkommensteuererklärung ordnungsmäßig nachkommt. Für eine amtliche
Überprüfung durch Stichproben fehlt es an einer rechtlichen Grundlage Und:
Der Steuerpflichtige neigt dazu, den Umfang nicht steuerbarer Zuflüsse stark
zu überschätzen, da er in seiner rechtlichen Beurteilung sehr großzügig ver-
fahrt. ' ' : " " • ; ' •... •;• •'•••,-' •-;•; •;•-'"«••<"•

Gerade die Grauzone steuerbarer Einkünfte aus Kapitalvermögen, aus Spe-
kulationsgeschäften mit beweglichen Wirtschaftsgütern, z. B. Effekten, und
aus sonstigen Leistungen, z. B. Börsenoptionen, wird daher von der lästigen
Einrichtung einer amtlichen Prüfung der Regel nach verschont. Dabei sind
Fälle, in denen steuerbare Spekulationsgewinne und steuerpflichtige Über-
schüsse aus sonstigen Leistungen in sehr beträchtlicher Höhe unversteuert
vorkommen, gar nicht so selten, wie bei Steuerberatern und an Bankschaltcrn
bekannt ist. Aber auch der Finanzverwaltung ist dies geläufig. Die früher
zitierte Feststellung Robert Meyers zu den Schwachstellen der Systematik des
preußischen EStG gelten in verschiedenen Hinsichten heute noch. Mit wach-
sendem Wohlstand hat sich die Tragweite sogar vervielfacht.

D/e

Nach dem erzwungen Rücktritt und gewaltsamen Tod Erzbergers wurde
durch das neue Reichseinkommensteuergesetz vom 10. August 1925 wieder
auf die Systematik des preußischen EStG von 1891 zurückgegriffen.

Der seit 1925 bis heute weiter geltende dualistische EinkommensbegrifT
bringt es mit sich, daß - zivilrechtlich beurteilt - gleichartige Geschäftsvorfälle
bei Anwendung steuerrechtlicher Kriterien infolge abweichender Tatbestands-
merkmale zu ganz verschiedenen Folgewirkungen führen können. Es kann
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sich bei gleichartigen Vorgängen - gewissermaßen je nach steuerlicher Ver-
packung - um steuerbare oder nichtsteuerbare Sachverhalte handeln. Rechts-
geschäftliche Privatautonomie und steuerrechtliche Gestaltungsfreiheit lassen
daher nach Einschätzung der Folgewirkungen intelligente Abstimmungen von
geschäftlichen Maßnahmen zu. sytlnK Av- ^ i, r ^ n i - « ash¥,r«H.-'.'-. . ' ,

Das im Einkommensteuerrecht seit 1925 auf die Einkunftsarten bezogene
unterschiedlich definierte Besteuerungsgut führte dazu, daß folgende Gestal-
tungsempfehlungen bei den Gewinneinkunftsarten einen kolossalen Anreiz
auszuüben vermochten, da sie eine steuerfreie Vermögensbildung erlaubten.
Dies gilt bis heute: ""' • « ^ - < . ^ ' « T . - . - . ^ ^ . - t - > » , • » . • • • t v . - ^ ; - • ••..•/

Weitzuwächse von Sachgütern müssen jeweils in der Privat- oder Vermö-
genssphäre, zu der auch die Einkunftsquellen gehören, dagegen Vermögens-
gegenstände mit vermutetem Risiko eines Wertverlustes in der Betriebs- oder
Einkommenssphäre angesiedelt werden. Anschaffungskosten für Vermögens-
gegenstande mit erwarteter Wertsteigerung, die daher im Privatvermögen
verbleiben, sollten möglichst aus betrieblichen Mitteln bestritten werden.
Aufwendungen müssen, soweit vertretbar, als Betriebsausgaben die steuerba-
ren Einnahmen schmälern. So wurden und werden bis heute in der Betriebs-
oder Einkommenssphäre Schulden aufgenommen, um auf Umwegen in der
Privatsphärc Vermögensgegenstände mit Aussicht auf Wertzuwächse anzu-
schaffen, was auch bei bankmäßiger Finanzierung keine Probleme bereiten
muß. Natürlich können die Vermögensgegenstände, sofern erforderlich, wie-
derum - und dies gegebenenfalls unter Einschaltung von Angehörigen oder
Nahestehenden - an den Betrieb vermietet werden, ohne daß eine Einbringung
in den Betrieb erfolgt.

Durch Befolgung dieser Richtlinien wurde es seit 1925 bei hoher progressi-
ver Stcuerbclastung möglich, Vermögensmehrungen zu erzielen, die bei Be-
darf jeweils steuerfrei realisiert werden können. Jedenfalls erfolgte auf diese
Weise bis heute der Aufbau von Vermögen wesentlich schneller, als durch
mühsames Zusammensparen versteuerter Gewinne. Diese Möglichkeiten führ-
ten bereits zur Zeit der Geltung des preußischen EStG 1891 unter dem Stich-
wort "Konjunkturengewinne" zu streitigen Erörterungen. Letztlich war bereits
in Preußen die Steucrbelastung der Gewinne recht spürbar, denn zu der Ein-
kommensteuer von höchstens 4% kamen die Gemeindezuschläge noch mit bis
zu 420% hinzu, so daß eine Gesamtbelastung von ca. 21% entstehen konnte.
Darüber hinaus war eventuell noch die Gewerbesteuer zu berücksichtigen. So
wird verständlich, daß der typischen Trennung von Vermögens- oder Privat-
sphäre und Einkommenssphäre mit wachsender Einsicht in die Zusammen-
hänge mehr und mehr Bedeutung zukam. Diese Tendenz wurde mit dem all-
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gemeinen Wirtschaftswachstum und der Entstehung großer Vermögen noch
verstärkt. Die hier auftretende legale Form der Steuervermeidung hat bereits
Fuisting 1903 in einer Rückbesinnung als Systemschwächen beklagt. Befriedi-
gende Reformvorschläge wußte er in seinen Empfehlungen jedoch nicht vorzu-
tragen.*" Allgemein gilt seit 1925 wiederum: Die Privatsphäre ist der Bereich,
in dem eine schnelle steuerfreie Vermögensmehrung möglich ist. Stcucrbürger
mit Gewinneinkünften müssen ihre Geschäftsvorgänge entsprechend gestalten.
In dieser Hinsicht sind Steuerbürger mit Überschußeinkünften privilegiert,
wenn sich dies auch erst bei höheren Einkünften als Folge der Progression
auswirken mag ,,. ..... .,..,„.,....„...*.„. ,.,,.„,„:,,». ,,.„>,.,,-,,.,. , , -^ .,j,*<^

Naturgemäß haben Gesetzgeber und Finanzverwaltung seit 1925 durch ami-
liche Richtlinien bzw. Gesetzesnovellierungen versucht, diese Form der als
ungerechtfertigt empfundenen Steuervermeidung bei den Gewinneinkünftcn in
oft spitzfindigen Bestimmungen einzudämmen. Das führte dann zu kompli-
zierten - und oft wiederum umgehbaren - amtlichen Richtlinien über "not-
wendiges" bzw. "gewillkürtes" Betriebsvermögen.*"'' über den Wertansatz bei
Einbringung und Entnahme von Wirtschaftsgütern,*"* über die Entstehung
von Gewinnen bei der Veräußerung von Anteilen "wesentlich" Beteiligter an
Kapitalgesellschaften, sofern diese zu einem Privatvermögen gehören,**" etc.
Bei dem letzteren Problembereich wurde bereits im EStG 1925 eine Regelung
gefunden, die bis heute fortgilt. So wird eine wesentliche Beteiligung dann
unterstellt, wenn der "Veräußerer allein oder mit seinen Angehörigen an der
Gesellschaft zu mehr als 25% unmittelbar oder mittelbar ... innerhalb der
letzten zehn Jahre beteiligt war".**" Für den Begriff der Angehörigen wurde
dabei auf die RAO zurückgegriffen.*"* Daß die Wirkungen dieser Ermittlungs-
vorschrift, die in Wirklichkeit das Besteuerungsgut als Folge der Normierung
des Besteuerungsgegenstandes überhaupt erst festlegt, durch geeignete Verträ-
ge mit Personen, die nach Abgabenrecht nicht als verwandt gelten - Verlobte
gehören dazu, ob auch Lebensgefährten, mag, da nicht im Gesetz erwähnt,

' Fuming, B. (1903), S. 232, S. 281; ders. (1906), Entwurf..., Sp. 1170. insbes Sp 1173 Im
Grunde stellte FiHjfmg das preuß EStG 1891 aber wegen der teilweisen Übernahme unvereinbarlicher
tragender Gesichtspunkte der Schmollerschen Besteuerungsidee infrage.

"" Siehe etwa Abschn. 14 EStR 1965.

Siehe etwa Abschn. 14 Abs. I EStR 1965. Die Veranlagungsvorschriften des VerwaltungsrechU
Jind auf Grundlage der Finanzrechtsprechung im Lauf der Zeit sehr umfangreich und spitzfindig
geworden. Die zugrundeliegenden Urteile suchen den Grundgedanken der Ijuitenverteilung nach dem
Gesetz zu gewährleisten.

§ 17 Abs. 1 EStG 1934. die Vorschrift wurde inzwischen mehrfach der allgemeinen Rechlsent-
wicklung angepaßt, blieb aber im Sinngehalt bestehen.

"" §30 Abs. 3 EStG 1925. C ^ , . . ? " " ' . / ,C\ '
* § 4 7 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 RAO 1919. " - , . - • ' < . - \ . . . . . .
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zumindest umstritten sein - umgangen werden kann, muß nur angedeutet
werden.™' Die hier entstehende Grauzone kann sich als Goldgrube erweisen,
an der sich auch wendige Steuerberater und Rechtsanwälte Schürfrechte an
den Bergrechten der Mandanten sichern dürfen. Voraussetzung steuerfreier
Realisierung der Wertzuwächse von Anteilen an Kapital- aber auch an Perso-
nengesellschaften ist, daß dieselben zu der Privat- oder Vermögenssphäre des
Steuerbürgers gehören und keine mitunternehmerischen Rechte beinhalten, so
daß ein Veräußerungsvorgang sich als Maßnahme der reinen Vermögensver-
waltung darstellt. So können sich rechtzeitige Entnahmen aus dem und Einla-
gen in das Unternehmen vorteilhaft auswirken. Hier bieten sich interessante
Gestaltungen durch die Trennung von bloß verwaltenden Besitzgemeinschaf-
ten und Betriebsgesellschaften an. Eine Fülle von amtlichen Richtlinien sucht
die möglichen Steuervermeidungen einzudämmen. ,,.«,.,

Johannes Popitz als Schöpfer des EStG 1925 und Enno Becker als dessen
führender Kommentator und Vordenker der systematischen Grundlagen der
Vorschriften glaubten, durch die im Gesetz durch einen Enumerativkatalog
gegebene Definition des als Einkommen bezeichneten Besteuerungsgutes der
Realität besser gerecht zu werden. Darin folgten sie den Auffassungen Wag-
ners und Fuistings. Die Beurteilung der Folgen einer vermeintlich "richtigen",
der Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen entsprechenden Ermittlung der
Bemessungsgrundlagc durch Bestandsvergleich bzw. als Überschuß der Ein-
nahmen über die Werbungskosten war für sie von nachrangiger Bedeutung
gegenüber der richtigen Regelung der sachlich vorgegebenen Zusammenhän-
ge, die von der jeweiligen Einkunftsart typisierend vorbestimmt wurde. Eine
andere Deutung lassen viele Ausführungen von Popitz zur Einkommensteuer
trotz widersprüchlicher Passagen nicht zu, zumal ihm die Klagen über die
Folgen der an einem dualen Einkommensbegriff ausgerichteten Systematik des
preußischen EStG 1891 bekannt sein mußten. Auch die acht Jahre währenden
streitigen Verhandlungen um die Systematik des württembergischen EStG von
1903, in denen die Kritik an dem preußischen Gesetz von dem Berichterstatter
des Ausschusses und Vertrauten Erzbergers vehement vertreten wurde,
können Popitz nicht entgangen sein, da im "Finanzarchiv" mehrfach darüber

*** Die stindig verbreitete Meinung, Eheleute seien insgesamt steuerlich privilegiert, bedarf der
Relativierung, üestaltungsmöglichkeilen vermögen bei Berücksichtigung der der Öffentlichkeit unbe-
kannt bleibenden einschränkenden Ermittlungsvorschriften zur Verhinderung von Mißbrauchen die
von Vertretern neuerer Ixbensformen gem verbreiteten Vorurteile geradezu auf den Kopf zu stellen.
Hier werden oft eigensüchtige Interessen unter der Tarnfarbe der Gerechtigkeit verfolgt.

'" /»Mformj. T. (1904). S. 68; zu Grdfter siehe f/urem. K. (1959). S. 16, S. 461; flodrem. K-
(1929), S. 422; Gntt«r war als l^ndgerichtsrat in Stuttgart Mitglied des Württembcrgischen Landta-
ges, seit 1895 gewählter Vorsitzender des Ausschusses für die Steuerreform, Mitglied des Reichstages
und langjähriges Vorstandsmitglied bzw. Fraktionsführer der Deutschen Zentrumspartei
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berichtet worden war. Dennoch glaubte Popitz in seinem berühmt gewordenen
Aufsatz über die Einkommensteuer an eine Besteuerung nach der Leistungs-
fähigkeit, wobei ihm Systematik und Vollzug des Gesetzes als allein von der
Einkunftsart vorbestimmt erschienen.

Daher führte man 1925 auch für die Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft und aus selbständiger Arbeit den sogenannten "eingeschränkten Be-
stands ergleich" ein, der erst 1971 beseitigt wurde.*" Erst nachdem die fort-
laufende Aussparung von exorbitanten, nicht steuerbaren Vermögensmehrun-
gen bei Einzelveräußerungen von parzellierten landwirtschaftlichen Großflä-
chen in der Nähe von Großstädten von der Einkommensteuer, gelegentlich
von geschäftstüchtigen Landwirten noch durch intelligente Gestaltungen ma-
ximiert. unüberhörbares öffentliches Ärgernis erregte, stellte der wissen-
schaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium 1967 plötzlich als neueste
Erkenntnis fest, daß diese Bestimmung einer Besteuerung nach der Leistungs-
fähigkeit widerspreche und angepaßt werden sollte.*'*

Der in den 20er Jahren eingeführten amtlichen Betriebsprüfung kommt ge-
wiß bis heute eine wichtige Funktion für die Gewinnung neuer Erkenntnisse
über Betriebsführung, Betriebsvergleiche und Abrechnungswesen zu und sie
dient dadurch der Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Auch kann ein von ihr
insbesondere durch Kontrollmitteilungen ausgehender Zwang zur Steuerehr-
lichkeit kaum in Abrede gestellt werden. Die der Steueraufsicht zuzurechnen-
de überwachende Tätigkeit erstreckt sich in der Regel aber infolge der dualen
Systematik des EStG aus den dargestellten Gründen ausschließlich auf das
sogenannte Markteinkommen, das der Leistungsfähigkeit der Zensiten nach
Schmollers Beitrag von 1863 nun einmal nicht genügen kann.

Mit wachsendem Wohlstand wurde diese Beschränkung der Steueraufsicht
auf das Markteinkommen und die damit einhergehende Erschwerung einer
nachhaltigen Kontrolle steuerbarer Vorgänge außerhalb der rein beruflichen
Betätigung der Steuerbürger von der Finanzverwaltung in den Notzeiten der

" ' § 12 Abs. 1 Satz 2 EStG 1925; § 4 Abs. 1 Satz 5 EStG 1934; § 4 Abs 1 Satz 5 EStG 1949;
Satz 5 wurde gestrichen durch SlÄndG 1971 vom 10.8 1971 (BGBI I S. 1266) mit Wirkung ab
11 1971 Gegen den Umstand, daß durch Parzellierungen einfachen Ackerlandes in der Umgebung
von Großstädten fortwahrend völlig steuerfrei gewaltige Vermögen entstanden, ist vor 1969 selten
öffentliche Kritik geübt worden. Gegen Ende der 60er Jahre stieß jedoch in der Öffentlichkeit die von
Fachleuten vertretene These von der ESt als einer nach der Leistungsfähigkeit organisierten Abgabe-
form angesichts hoher steuerfreier Vermögensbildungen zunehmend auf Verärgerung.

' Wissenschaftlicher Beirat beim BMF (1967). Gutachten vom 11.2 1967. S. 24. Der Beirat
"* die bei Gewinnermittlung vorgesehene Ausnahmeregelung für den Ansatz von "Grund und

für nicht nach § 5 EStG buchführungspflichtige Steuerzahler nicht ausdrücklich erwähnt Er
j " " " aber für eine uneingeschränkte Besteuerung realisierter Vermögensmehrungen ein. Vom Gesetzge-
ber wurde dies dann für Steuerpflichtige der Einkunftsarten 1 - 3 verwirklicht.
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Weltwirtschaftskrise als unerträglich beurteilt. So gelang es der Verwaltung
1931 im Rahmen der Notverordnungen durchzusetzen, was infolge des feh-
lenden allgemeinen Verständnisses im Reichstag wohl kaum eine Mehrheit
gefunden hätte: Eine wesentliche Ergänzung der Reichsabgabenordnung von
1919 durch Erweiterung der Aufzeichnungspflichten, die nunmehr unter be-
stimmten Umständen unabhängig von dem Vorliegen steuerbarer Vorgänge
auch die reine Privatsphäre der Steuerbürger prüfbar machtet" Diese Vor-
schrift war geeignet, die ursprüngliche Idee Enno Beckers, Steuerehrlichkeit
zu erzwingen, entscheidend zu unterstützen. Die neuen Bestimmungen wur-
den, nachdem sie Gesetzeskraft erlangt hatten, jedenfalls von den betroffenen
Steuerpflichtigen - nach konkreten Kenntnissen des Verfassers - zumeist auch
ordnungsmäßig befolgt.'"'' Die Finanzverwaltung hat von den ihr gegebenen
neuen Möglichkeiten jedoch später nach 1945 keinerlei Gebrauch mehr ge-
macht, obgleich die Bestimmungen zu den Bestandteilen der Abgabenordnung
gehörten, die als Recht der Länder und dann des Bundes nach 1945 weiterhin
Geltung hatten.'" In die Abgabenordnung von 1977 wurden die Vorschriften
dann nicht mehr aufgenommen. ........ . , ,

Nach der erwähnten "Verordnung des Reichspräsidenten gegen die Kapital-
und Steuerflucht" vom 18 Juli 1931 wurde die gesetzliche Aufzeichnungs-
pflicht so erweitert, daß die Finanzverwaltung die Steueraufsicht in die Privat-
und Vermögenssphärc ausdehnen konnte, ohne daß hierzu betriebliche Vor-
gänge berührt sein mußten. Auch Vorgänge, die nur die Möglichkeit zu steu-
erbaren Einnahmen aus Überschußeinkünften gewährten, konnten nun routi-
nemäßig überwacht bzw. überprüft werden. Das war ein systemfremdes no-
vum. Sogar steuerfreie Zuflüsse durften nun die Steueraufsicht interessieren.

" ' § 11 der VO des Reichspräsidenten gegen die Kapital- und Steuerflucht vom 18.7.1931 (RGBI.
I S. 373); hierzu: VO zur Durchführung des § 160 Abs. 2 RAO (AufzeichnungsVO) vom 24.3 1932.
in: ROBI I S 165

IXT Autor hat konkrete Erfahrungen mit der Erledigung dieser besonderen Aufzeichnungspflich-
len ah 1937. Er assistierte während seiner Schulzeit einem leitenden Mitarbeiter einer überregionalen
deutschen GroUbank. der filr mehrere große Vermögensinhaber, die auch steuerlich geprüft wurden.
diese Aufzeichnungen führte.

*" Als der Autor den Auftrag zur steuerlichen Betreuung eines sehr vermögenden Mandanten ab
1968 übernahm, suchte er sich wegen der Führung der Aufzeichnungen gem. § 160 Abs 2 RAO
infolge einiger auftretender Auslegungsfragen mit dem Referatsleiter der zustandigen OFD abzustim-
men. Das war nicht möglich, obgleich es sich um eine der größten Aufsichtsbehörden dieser .Art der
BRD handelte Weder Hauplsachbearbciter noch Referatsleitcr kannten die Bestimmung. Der Hinwfis
des Autors auf die Vorschrift versetzte sie in Erstaunen, obgleich im Bereich der OFD die Bestimmun-
gen /weilellos auf viele große Vcrmögensinhabcr anzuwenden waren Auch dem spater im Rahmen der
AuUenprüfung zuständigen l .eiler der Kon/emHP waren die Vorschriften § 160 Abs 2 RAO unbe-
kannt, obgleich es sich um geltende Bestimmungen des Abgahenrechts handelte. Die ordnungsmäßig
geführten .Aufzeichnungen blieben überflüssig
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sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorlagen."'* Nach der als § 160 Abs.
2 RAO aufgenommenen Ergänzung wurden ab 1932 nämlich Steuerpflichtige
"mit Reineinkünften, die eine gewisse vom Reichsminister der Finanzen zu
bestimmende Grenze überschritten", verpflichtet. "Einnahmen und Ausgaben
fortlaufend aufzuzeichnen und alljährlich eine Zusammenstellung über ihr
Vermögen anzufertigen". In § 2 der hierzu ergangenen "Aufzeichnung^er-
ordnung" wurde sodann im einzelnen vorgeschrieben, daß alle Steuerpflichti-
gen mit "Reineinkünften" von über RM 100.000,- ab dem Kalenderjahr 1932
betroffen waren. Dieser Betrag entsprach in den Jahren um 1930 sehr hohen
Bezügen, was vom Gesetzgeber der Notverordnung als Grund für eine even-
tuell notwendige steuerliche Überwachung der Privat- oder Vermögenssphäre
beurteilt wurdet" ,;, , ,.,..: ,, ....,, ., ^, ... _., ,,-;

Nach § 7 der Durchführungsverordnung zu § 160 Abs. 2 RAO umfaßte die
Verpflichtung ausdrücklich auch "Einnahmen, die der Steuerpflicht nicht un-
terliegen (Beispiel: Einmalige Vermögensanfälle - § 6 Abs. 3 des EStG)" und
sie bezog Personen, die zusammenveranlagt wurden, ebenso ein."'*

Die "Aufzeichnungsverordnung" zu § 160 Abs. 2 RAO 1931 hatte die den
Finanzämtern obliegende Steueraufsicht den wirtschaftlichen Verhältnissen
und den daraus resultierenden zeitgemäßen Erfordernissen angepaßt. So er-
möglichte sie auch eine glaubwürdige Anwendung der aus dem sächsischen
EStG 1874/78 in das Reichseinkommensteuergesetz 1925 als § 49 und ab
1934 als § 48 übernommenen Vorschrift über die Besteuerung nach dem Ver-
brauch, wenn dieser erkennbar als Ausdruck einer Selbsteinschätzung der
Leistungsfähigkeit dienen konnte und die nach den amtlichen Ermittlungsvor-
schriften errechnete Bemessungsgrundlage wesentlich niedriger lag.*" Die
Steueraufsicht wurde auf diese Weise überhaupt erst in die Lage versetzt, Un-
terlagen über Vorgänge in der Privatsphäre einzusehen, die Aufschlüsse über
eventuell steuerbare Einkünfte aus Kapitalvermögen, aus Spekulationsgeschäf-
ten oder aus sonstigen Leistungen gewährten. Insoweit waren die relevanten
Bereiche der steuerlichen Grauzone nunmehr für die Finanzvcrwaltung routi-
nemäßig überwachbar geworden. Auf Einhaltung dieser Vorschriften wurde
jedoch nach 1945 von der Finanzverwaltung kein Wert mehr gelegt. Mehr
noch: Die Bestimmungen der Aufzeichnungsverordnung blieben in der Fi-

Aufzetchnungspflichtig war jeder Steuerbürger, der ab 1930 in einer oder mehreren EinkunfU-
«rten den Betrag von 100.000,- Reichsmark überschritt. Für die Zeitumstände war das ein relativ sehr
hoher Betrag, der nach 1949 hatte angepaßt werden können

" ' § 7 der Aufzeichnung*VO zu § 160 Abs 2 RAO. """^.T.

" ' § 7 Abs. 2 Ziff. 2 der AufzeichnungVO zu § 160 Abs. 2 RAO.

"* Hierzu: § 49 EStG 1925; siehe: Entstehungsgeschichte. Begründung und Inhalt des § 49 tStO
'»25.m:&n<ir.G.(193O), Arm. 1 bis 5 zu §49 EStG 1925. . -
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nanzverwaltung meist unbekannt. Dieser Umstand zeigte Systematik. Die
Vorschrift war und blieb in der "deutschen Type" der Einkommensbesteuerung
ein nicht integrierbarer Fremdkörper. ,.., ...... . ....

Folgendes kam hinzu: Als nach 1945 die Finanzverwaltung der Länder aus
den noch bestehenden Institutionen der Reichsfinanzverwaltung neu aufgebaut
wurde, sind die Reichsabgabenordnung und das diese ergänzende Steuer-
anpassungsgesetz vom 16. Oktober 1934 als weiterhin geltend einheitlich be-
stätigt worden."° Durch einen gemeinsamen Erlaß der Länderfinanzminister
zum Schutz des Vertrauenszustandes in den deutschen Kapitalmarkt wurde
am 2. August 1949 die Einschaltung von Banken zum Zweck der allgemeinen
Steueraufsicht aber stark eingeschränkt."' Zwar behielt das Finanzamt nach §
177 AO 1919 bzw. § 175 AO 1931 auch nach diesem Erlaß die Befugnis, von
Kreditinstituten ebenso, wie von anderen nicht unmittelbar beteiligten Dritten
Auskünfte zu steuerlich bedeutsamen Sachverhalten zu verlangen. Dies mußte
jedoch unter strenger Beachtung formaler rechtsstaatlicher Gesichtspunkte
und in einer Weise erfolgen, die der Empfindlichkeit des Kapitalmarktes ge-
recht werden soHte. Jedenfalls durften bei Prüfung einer Bank keine Kon-
trollmitteilungen über Konten der Bankkunden ausgefertigt werden. Der von
Enno Becker angestrebte Zwang zur Steuerehrlichkeit hat durch den Ban-
kenerlaß von 1949 eine Einschränkung erfahren, die die Privat- oder Vermö-
genssphäre der Steuerbürger praktisch von jeglicher Steueraufsicht ausnahm
und nur in Fällen konkreter, beachtlicher Verdachtsgründe von der Steuer-
fahndung durchbrochen werden konnte. Diese Entwicklung ist dann 1977 in
der reformierten Abgabenordnung fortgesetzt worden. Mehr noch: Die Ten-
denz zur steuerlichen Überwachung der nicht von Betriebsprüfungen abge-
deckten Bereiche wurde für die Finanzverwaltung weiter erschwert. Zwar
wurde in § 193 AO 1977 die "Auskunftspflicht der Beteiligten und anderer
Personen" zureichend normiert und mit rechtsstaatlichen Prinzipien abge-
stimmt. Durch Einfügung des § 30 a AO erhielt jedoch 1986 der inhaltlich
erweiterte Regclungsgehalt des bisherigen Bankenerlasses sogar Gesetzeskraft.
Sofern die Finanzverwaltung keine konkreten Hinweise hat, daß "für die Be-
steuerung erhebliche Verhältnisse" vorliegen, "die der Aufklärung bedürfen",
kann obendrein nun "e contrario" aus dem Gesetz geschlossen werden, daß

"* RAO 1970, S. 371.

"' Vgl Bankenerlaß vom 2.8.1949. in: DStZB 49. S. 242. Der Erlaß verbot den Finanzbehörden
im Steueraulsiehtsveifahren. von Banken einmalige oder periodische Mitteilungen über Konten nach
Art und Höhe zu verlangen. Ks handelte sich um eine bloße Selbstbeschränkung, die bei Vorliegen der
Talbcstandsinerkmale des § 109 RAO entfiel fi/xle spricht vom Bankenerlaß bzw. seiner heute
gültigen Fortsetzung in § 93 a AO als von einer "Magna Charta der Steuerhinterziehung". 7i/>*<, ^
(1989). Zinsbesteuerung .... S. 137; hierzu auch: Mufftrn. G. A/̂ flmer. K , (1968) Reichsabgabenord-
nung. Bern. 1149 zu § 17? RAO.
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gemäß § 193 Abs. 2 Ziff. 2 AO 1977 eine Außenprüfung unzulässig ist. Nach
§§ 196, 197 AO 1977 ist ohnehin eine Prüfungsanordnung und ebenso der
Umfang der Prüfung dem Steuerbürger schriftlich bekannt zu geben, wobei
gegen die Festsetzung des Prüfungsbereichs ein Rechtsbehelf gemäß § 349 AO
gegeben ist und der Klageweg obendrein noch offensteht.*" Das vermag die
eventuelle Vollziehung des Verwaltungsaktes für lange Zeit hinauszuschieben,
wenn nicht gar zu verhindern. Ähnlich hatte sich bereits das umfängliche
formale Beanstandungsverfahren bei der Veranlagung zur preußischen Ein-
kommensteuer - wie Meisel beklagte - ausgewirkt.

Erst wenn bei der Veranlagung oder anläßlich einer Betriebsprüfung das
Vorhandensein größerer Vermögen erkennbar wird, die mit den amtsscitig
vorliegenden Besteuerungsunterlagen auf keine Weise in Einklang zu bringen
sind, kann das Finanzamt heute zur Beseitigung des Verdachts einer Stcucr-
verkürzung die Erörterung des Sachverhalts mit dem Steuerpflichtigen zum
Zweck der richtigen Ermittlung der Bemessungsgrundlagen einleiten • -

Dabei können dann im Fall des Fehlens von Unterlagen Schätzungen un-
vermeidlich werden. Aber erst wenn Anzeichen dafür vorliegen, die den kon-
kreten Verdacht einer Steuerstraftat erkennen lassen, kann ein Strafverfahren
eröffnet und - sofern zur Aufklärung erforderlich - die Steuerfahndung einge-
schaltet werden. Dieser ist dann gegebenenfalls auch das Eindringen in die
Privatsphäre gestattet.

Der BFH hat Schätzungen der Bemessungsgrundlage nach anerkannten
Methoden gebilligt.

Im Ermittlungsverfahren bleibt es vorerst zumeist bei der Aufforderung zur
Abgabe von Vermögensteuererklärungen für die betroffenen Jahre durch die
gemäß § 149 AO unverfängliche Zusendung der dafür vorgesehenen Formula-
re. Gegebenenfalls werden sodann berichtigte Einkommensteuererklärungen
für fünf bzw. zehn verflossene Jahre einverlangt, was insbesondere in Todes-
fällen bei den Erben erhebliche Unruhe zu erzeugen vermag. ,

Sofern von dem Steuerpflichtigen in den amtlichen Erörterungen keine
überzeugenden Unterlagen für den fraglichen Vermögenszuwachs beizubrin-
gen sind, muß das steuerbare Einkommen für die betroffenen Jahre dann
nachträglich durch Schätzung ermittelt werden. Hierzu wurden aus der Erfah-
rung zwei Verfahren entwickelt, die als "Geldverkehrsrechnung" (GVR) bzw.
Vermögenszuwachsrechnung" (VZR) von der Finanzverwaltung angewandt

werden und vom BFH gebilligt wurden.*" Sie erlauben eine Einkünfteverpro-

°" Vgl § 5 Abs. l BpO und § 5 Abs. 2 BpO vom 17.12.1987. in: BGB1.1 S. 802.

*" Handwörterbuch des Steuerrechts (1981). Bd. 2. S. 1177; hierzu: A'orn. K. (1981), S. 4023.
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bung mit Hilfe einer sogenannten "Lebenshaltungsgleichung", die im Ergebnis
mit einer "Einnahmen-Ausgaben-Deckungsrechnung" in etwa übereinstimmt.

Die VZR entspricht dem von Gustav Schmoller 1862 skizzierten Einkora-
mensbegriff. Die GVR ist der Einnahmen-Ausgabenrechnung nach dem Quel-
lenprinzip der Einkünfteermittlung nachgezeichnet.

Die VZR wirft nach Hinzufügungen und Abzügen dann als Ergebnis den
Betrag aus, der hätte versteuert werden müssen.

Die GVR erfaßt nur Einnahmen und Ausgaben. Sie vermag auf diese Weise
einen anderen Einblick in die Entstehung des Vermögens zu gewähren, ge-
langt aber nach den entsprechenden Korrekturen zu demselben Resultat."''
Beide Berechnungsarten können sich ergänzen und bestätigen. Sie erlauben
eine Schätzung des steuerbaren Teils der erfolgten wundersamen Vermögens-
mehrung. Für Strafverfahren sind die Ergebnisse im übrigen aber nur sehr
e i n g e s c h r ä n k t v e r w e n d b a r . • , . - ^ , ; ; . ™ , - , • < : - ^ • • , , ^ ä f i i * a ? ü ? , i ••*. u - s • ; \ « - j r < -•; ; ,.,

Letztlich dienen die Verfahren den Steuerpflichtigen oft zum Nachweis ei-
ner beklagten überhöhten Zuschätzung durch die Finanzverwaltung.

Nun sind seit vielen Jahren die allgemeinen Einkommen einschließlich der
Löhne stark angestiegen und zugleich haben sich die Lebenshaltungskosten
entsprechend angepaßt. Der Tarif des Einkommensteuerrechts und vor allem
der Grundfreibetrag bei Anwendung des Tarifs wurden in derselben Zeit nicht
wesentlich verändert. Ein Ergebnis dieser Entwicklung war das starke Ausein-
anderfallen von Existenzminimum und Grundfreibetrag des Einkommensteu-
ertarifs. Das Bundesverfassungsgericht hat in einem diesbezüglichen Klage-
verfahren am 25. September 1992 für Recht erkannt, daß der Grundfreibetrag
für jeden Steuerpflichtigen das Existenzminimum abdecken und der Höhe der
Sozialhilfcsätze entsprechen muß.^' Seither orientiert die Finanzverwaltung
aus guten Gründen den hierzu neu eingeführten Begriff der "Erwerbsein-
künfte", die nach dem Richterspruch bis zur Höhe des Existenzminimums
steuerfrei bleiben müssen, an dem von Gustav Schmoller 1862 skizzierten
Einkommensbegriff, für den sich heute allgemein der Terminus "Reinver-
mögenszugangstheorie" durchgesetzt hat. Als "Erwerbseinkünfte" sind danach
alle für den Lebensunterhalt des Steuerpflichtigen verwendbaren geldwerten
Zugänge einschließlich der "steuerfreien Einnahmen und Einkommensteile,
die zur Deckung des existenznotwendigen Bedarfes verwendet werden kön-

*** wie Anm. 223. S. 1178.

•* BVerfG Beschluß vom 25.9.1992. in: BVertO93, S. 153.
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nen". also unabhängig von ihrer steuerlichen Behandlung zu berücksichti-
226

gen. «
Auch in diesem Fall ist der Gesetzgeber aber den Grundmustern der von

Meisel sogenannten "deutschen Steuertype" treugcblieben. In einem amtlichen
Enumerativkatalog wurden Tatbestandsmerkmale festgelegt, welche Zuflüsse
bei Ermittlung der "Erwerbseinkünfte" zu berücksichtigen sind. Der Praxis
bleibt auf diese Weise wiederum die Möglichkeit. Konstruktionen zu finden,
die im Enumerativkatalog nicht vorgesehen sind und die somit das Ausschöp-
fen des vollen Grundfreibetrages problemlos ermöglichen."'

Auch in der Ausarbeitung dieses komplizierten Rcgclungsgcluges folgt die
Verwaltung also wiederum den von Meisel heftig kritisierten charakteristi-
schen Grundgedanken der "deutschen Steuertype" durch die Festlegung eines
Enumerativkatalogs zu berücksichtigender Wertzugänge anstatt einer Aufzah-
lung von Zugängen, die als Ausnahme von der Regel nicht zu berücksichtigen
sind.

Der Steuerbürger ist im übrigen zwar verpflichtet, eine Steuererklärung ab-
zugeben, in der er versichert, daß diese wahrheitsgemäß erstellt wurde. Tat-
sächlich wird die Richtigkeit der Erklärung aber durch die Mitteilungsverord-
nung vom 7. September 1993 im einzelnen indirekt erzwungen. Nicht das
Vertrauen in die Steuerehrlichkeit der Zcnsiten bei Berechtigung der Behörde
zu strengen Prüfungen und drohenden hohen Strafen im Fall des Vcrtrau-
ensmißbrauchs durch die Abgabe falscher Erklärungen, also ein Appell an die
gewissenhafte Mitwirkung des Steuerpflichtigen im gemeinsamen Interesse
aller Bürger, ist hier die eigentliche Grundlage der Vcranlagungstätigkeit,
sondern der Zwang, durch die Festlegung von Mitwirkungspflichten Dritter,
aber dies nur, sofern es sich nicht um Kreditinstitute oder bankähnliche öf-
fentlich-rechtliche Einrichtungen handelt. Dabei wird - wie wir gesehen haben
- aber eine Überprüfung der Richtigkeit der Angaben durch gestrenge Nach-
schau bei dem Steuerbürger selbst völlig vernachlässigt, wie es bereits für die
Veranlagung zur klassifizierten Einkommensteuer bis 1891 und für das Be-
steuerungssystem nach 1891 in Preußen typisch war. Hier kommt der Steuer-
erklärung nur die Funktion eines unter vielen Hilfsmitteln zu. So wird der
Behörde wiederum Unmögliches abverlangt, nämlich die richtige Ermittlung
der Bemessungsgrundlage für die Einkommensbesteuerung nach dem Amts-

** wie Aren. 225. S 152. S 171

Das hierzu als Anlage zu Abschn 185 b EStR erteilte Schreiben dei BMF betr. Anwendung
§32 d EStG vom 26.3.1993 erstreckt sich Ober vier doppelspaltig eng bedruckte Seiten Wiederum

*wi versucht. Mißbrauche durch abschließende Aufzahlung der Möglichkeiten zu verhindern, was nie
*«*« möglich erscheint
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ermittlungsgrundsatz durch Erteilung des gesetzlich vorgeschriebenen Be-
scheides. Der dem im deutschen Strafrecht als "Inquisitionsmaxime" bekann-
ten Prinzip der "Untersuchung von richterlichen Amtes wegen" für das Steuer-
recht nachgebildete Amtsermittlungsgrundsatz ist als Rechtsinstitut im Steuer-
recht aber ungeeignet, da die Voraussetzungen für seine Ausübung in der
dargestellten Weise eingeschränkt werden. .

In dem zuletzt angeführte Zusammenhang sind im übrigen wegen der auftre-
tenden, von den sich ausschließenden Einkommensbegriffen verursachten
Differenzen demnächst dem Praktiker noch unlösbar erscheinende soziale
Probleme zu erwarten, sobald erst kleinere lohnsteuerpflichtige Einkommens-
bezieher im Wege der Veranlagung von Gesetzes wegen zu Nachzahlungen
aufgefordert werden müssen. Ein später als zu niedrig errechneter Lohnsteu-
ereinbehalt läßt sich nämlich bei dieser Regelung in vielen Fällen nicht ver-
meiden. Schwierige Verteilungskämpfe sind hierdurch vorprogrammiert.

Der hohe Steuerwiderstand im Bereich der Geltung der deutschen Einkom-
mensbestcuerung wird auf der Grundlage der vorstehenden Feststellungen
verständlich.

;n der deutecAen
von

Das an zwei sich ausschließenden Einkommensbegriffen ausgerichtete
preußische und später reichsdeutsche Einkommensteuergesetz hat von vorn-
herein dem für die zuträgliche Erfüllung ihrer Mitwirkungspflichten erforder-
lichen Vertrauenszustand der Steuerbürger, wie Fuisting bereits beklagte, im
Wege gestanden. Dieser setzt letztlich eine einheitliche, verständliche und
allgemein akzeptierte ideologische Orientierung des Gesetzes voraus Der
Vollzug des Gesetzes, mit dem der Steuerbürger unmittelbar in Berührung
kommt, muß diesen Vertrauenszustand dann durch eine erkennbar zweckmä-
ßige Verfolgung der systemtragenden Besteuerungsidee unterstützen. Dabei
gilt für das formale Recht, wie Fuisting festhielt, was Schmollcr gelegentlich
aus seiner Erfahrung als Historiker des Besteuerungswesens feststellte, was
aber im preußischen EStG von 1891 nicht gewährleistet war: "Die Masse der
Menschen wollen die materielle Ungerechtigkeit oft lieber ertragen als die
formelle; sie sind zufrieden, wenn sie klare, einfache Gesetze haben, über
deren Anwendung nicht gestritten werden kann, deren buchstäbliche Ausfüh-
rung Jedem gleiches Recht sichert; ..."."* Die Verpflichtung der Verwaltung

•"* &AmuM«r, G.. zitiert nach Gertac*. O. (1902), S. 787.
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zur gesetzmäßigen Veranlagung der Steuerbürger bei fehlender Dcklarations-
pflicht in Preußen und das der Behörde auferlegte Verbot des für die Betroffe-
nen lästigen Eindringens in die Privatsphäre haben vor 1891 und die Ver-
pflichtung der Finanzverwaltung zur amtlichen Ermittlung des Sachverhalts
nach einer verwirrenden zugrundeliegenden durchbrochenen Bestcuerungs-
ldee, dazu die unzureichenden Rechte der Behörde zur amtlichen Überprüfung
der steuererheblichen Tatbestandsmerkmale, und dies alles bei einem völlig
unzureichenden strafrechtlichen Sanktionsmechanismus, haben nach 1891
eine Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit unmöglich gemacht. Nach 1925
ist man im Deutschen Reich nach einer kurzen Zwischenphase, in der die im
Württembergischen Abgeordnetenhaus um 1900 erörterte Kritik an dem
preußischen EStG 1891 für die Erzbergersche Einkommensteuerreform von
1920 bestimmend wurde, dennoch wieder zu dem ursprünglichen System des
preußischen EStG von 1891 zurückgekehrt. ,v v^ ,, , , ., ,. ;

Es mag, wie aus den Ausführungen an anderer Stelle hervorgeht, angesichts
der unerträglichen Finanznot des Staates der Zeit nach dem Weltkrieg ge-
wichtige Gründe für diesen Schritt gegeben haben, dem Vertrauen der Öffent-
lichkeit in die nach fortlaufenden Zusicherungen angeblich angestrebte Be-
steuerung nach der Leistungsfähigkeit, verstanden in einem üblichen Wort-
sinn, konnte dieser Schritt jedenfalls, insbesondere dann, wenn man die Or-
ganisation des Vollzuges der Besteuerung mit einbezog, nicht dienen.

Der seit dieser Zeit in Deutschland entstandene Steuerwiderstand spiegelt
noch heute diese Umstände wider und hat sich inzwischen in der Bundesre-
publik auf einem Stand eingependelt, der kaum noch steigerungsfähig er-
scheint. Gewiß ist es verständlich, daß völlig unabhängig von dem jeweiligen
Steuersystem niemand ohne Widerstand auf Kaufkraft verzichten möchte, um
diese dem Staat zu übertragen. Daß inzwischen jedoch auch Kaufkraftvcrluste
hingenommen werden, nur um Steuerzahlungen zu vermeiden, mit anderen
Worten, daß Steuerpflichtige sogar bereit sind, eine Schlechterstellung zu
erleiden, um Steuerzahlungen zu entgehen, ist ein eigenartiges Phänomen, das
besondere Aufmerksamkeit verdient.

Das Bestreben, Steuerzahlungen zu vermeiden, ist inzwischen in der Bun-
desrepublik so ausgeufert, daß von rationalem Verhalten in vielen Fällen nicht
mehr gesprochen werden kann.

Zur Erläuterung mag hier folgendes dienen: Wohl jeder im steuerberatenden
Beruf Tätige macht heute Erfahrungen mit Mandanten, die unbedingt Anteile
an steuersparenden geschlossenen Investmentfonds erwerben wollen, um die
hierdurch gewährten Abzüge von der steuerlichen Bemessungsgrundlage für
Steuerersparnisse zu nutzen. Das ist verständlich. Aber dies wollen Steuer-
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Pflichtige gelegentlich sogar dann vorgesehen wissen, wenn sie hohe Darlehen
mit unkalkulierbaren Risiken aufnehmen müssen und sich rein rechnungsmä-
ßig gar kein sinnvolles wirtschaftliches Interesse erkennen läßt. -.a; -v rt

Gerade qualifizierte Fachkräfte mit Hochschulausbildung neigen heute of-
fenbar zu derartigem Verhalten, und zwar auch dann, wenn ihr zu versteuern-
des Einkommen unter 100.000,-- DM liegt, obgleich sich der Erwerb wegen
der geringeren Tarifprogression nicht mehr rechnet. Argumenten gegenüber
zeigen sie dann Verständnislosigkeit. Träger großer geschlossener Investment-
fonds machen aus diesem letztlich irrationalen Verhalten überaus einträgliche
Geschäfte, indem sie in ihren Werbeprospekten ausgiebig darauf eingehen,
wieviel Steuern erspart werden können, aber kaum darlegen, welche Voraus-
setzungen gegeben sein müssen, damit der später oftmals vorerst unverkäufli-
che Fondsanteil ein zumindest ausgeglichenes Ergebnis verspricht. Dabei
kommt ihnen entgegen, daß der Kreis potentieller Erwerber in den letzten
Jahren mit wachsendem Wohlstand außergewöhnlich zugenommen hat.

Das sich hier an legalen Steuervermeidungen zeigende, rational nicht auf-
lösbare Verhalten kann als Anhalt dafür gelten, wie groß erst der Anteil der
illegalen Steuervermeidung, dessen kleinere Teilklasse in der Öffentlichkeit
als "Schwarzmarkt" bezeichnet wird, sein mag. In Schätzungen von kompe-
tenter Seite wird der Umfang des "Schwarzmarktes" in der Bundesrepublik
derzeit auf ca. 12% des Bruttosozialproduktes, das heißt, auf ca. 387 Mrd DM
jährlich beziffert.**' Im übrigen verbreiten sämtliche Medien in der Bundesre-
publik Deutschland derzeit ein Klima, in dem das Zahlen von Steuern als
vermeidbarcs Übel dargestellt wird. Selbst einflußreiche Personen aus Wirt-
schaft und Politik lassen die Steuerhinterziehung gelegentlich wie ein sportli-
ches Ereignis in einem Zweikampf mit dem Finanzamt erscheinen. Gewinner
ist der, der sich nicht erwischen läßt. • . : ^ i u>t^; a= r . ;

Ein impressionistisches Beispiel für das irrationale Bestreben Steuern zu
sparen, in dem sich die öffentliche Einstellung zu spiegeln vermag, soll nach-
folgend skizziert werden:

Als im Jahr 1982 das steuerliche Privileg der Gemeinnützigkeit der gewerk-
schaftseigenen Wohnungsbaugesellschaft "Neue Heimat" wegen des Verdachts
von Verstößen gegen stralbewehrte Vorschriften der Abgabenordnung und
insbesondere des Gemeinnützigkeitsrechts (§§ 51 ff AO) zu Ermittlungstätig-
keiten der Staatsanwaltschaft führte, wurde unwidersprochen von einem weit
verbreiteten Hamburger Nachrichtenmagazin veröffentlicht, daß unter anderen
der führende "Gewerkschaftsbankier" und Vorstandsvorsitzende des gewerk-

DSTO (1992). S. 8. Die Zahlen beziehen sich auf Feststellungen des Jahres 1993.
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schaftseigenen überregionalen Bankinstituts die steuerbegünstigten Chancen
der Vermögcnsbildung in Berlin "am gründlichsten genutzt hatte"."'" So hatte
er sich nach unwidersprochen gebliebenen Angaben des Magazins im Jahr
1980 durch Erwerb von Anteilen in Höhe von insgesamt 1.8 Mio. DM an
Berliner Abschreibungsgescllschaften beteiligt. In einem infolge der Vorgänge
ausgestrahlten Interview des Zweiten Deutschen Fernsehens erläuterte der
"Gewerkschaftsbankier", der oft "der Abs der Gewerkschaften" genannt wur-
de, und dessen Bezüge als Vorstandsvorsitzender einer der sechs deutschen
Großbanken wohl über 800.000.— DM jährlich betragen haben müssen, daß
ihm für das Jahr 1980 Einkommensteuern in Höhe von 7.500.— DM entstan-
den seien "und das waren noch 7.500.- DM zuviel".*" Die Zeichnung eines
Anteils, der letztlich sogar diesen geringen Steuerrestbetrag in Vermögen
wandelt, macht von einer abwägenden rechnerischen Beurteilung her keinen
Sinn. Es ist auch kaum anzunehmen, daß der Gewerkschaftsbankier, der lange
Zeit eine leitende Stellung bei der Deutschen Bundesbank innehatte, zur Zeit
vorherrschender rezessiver Tendenzen eine bevorstehende inflationäre Ent-
wicklung erwarten konnte und sich dagegen absichern wollte.

Einstellung und Verhalten des wegen seiner herausgehobenen Stellung im
öffentlichen Leben wohlbekannten Gewerkschaftsbankiers - Walter Hesselbach
war Vorsitzender vieler gemeinnütziger Gesellschaften und Stiftungen - wur-
den in den Medien nicht etwa im Zusammenhang mit der für Gutsituierte
gebotenen Möglichkeit. Steuern in Vermögen zu wandeln, kritisiert. Dies
erschien wohl als völlig normal und akzeptabel. Kritisiert wurde im Magazin
und in anderen Medien nur die Filzokratie, die darin zum Ausdruck kam. daß
Gewerkschaftsfunktionäre und nahestehende Politiker sich die Filetstücke des
Berliner Wiederaufbaues zu Vorzugsbedingungen wie Beute untereinander
aufgeteilt hatten.^* Beklagt wurde auch die eigenartige Rolle, die eine den
Gewerkschaften gehörende gemeinnützige Gesellschaft dabei spielte.

Der Rechtsschutz des ehrlichen kleinen Steuerzahlers, der infolge dieser
steuerbegünstigten Vorgänge, die durchweg in der ungeprüften Privatsphäre
von finanziell überaus gutsituierten Bürgern angesiedelt sind, immer stärker
zur Abgabenkasse gebeten wird, ist zwar gelegentlich beklagt worden; andere
Gesichtspunkte haben jedoch stets die Beachtung der Öffentlichkeit beherrscht
und dem Steuerwiderstand weitere Nahrung gegeben. < - • ^ v

*" Der Spiegel. 36. Jg., Nr. 7 vom 15 2.1982. S. 99.

Die Aussage erfolgte in einem persönlichen Interview zu den Vorgingen im Zweiten Deutschen
Fernsehen.

" ' Der Spiegel, 36. Jg., Nr. 7 vom 15.2.1982, S. 101.
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* So wurden fortlaufend die Einführung diverser höherer Freibeträge, Wer-
bungskostenpauschalen und ebenso eine Anhebung der Progression durch
Ergänzungsabgaben. Stabilitätszuschläge etc. erörtert. Auch die Angemessen-
heit der Höhe des Arbeitnehmerfreibetrages - als Kompensat für die Wohltaten
der Gestaltungsfreiheiten bei den Gewinneinkünften eingeführt - war gele-
gentlich Gegenstand der Diskussion. Dabei spielen bis heute die mit der Vor-
stellung von dem sogenannten "gläsernen Portemonnaie" lohnsteuerpflichtiger
Steuerbürger einhergehenden Bewertungen eine wichtige Rolle. Die damit
verbundenen Überzeugungen stellen jedoch ohne Berücksichtigung der Be-
steuerungswirklichkeit interessenbedingte Vorurteile dar. Merkwürdigerweise
begegnet man noch heute sogar bei Fachleuten der Auffassung, das deutsche
Einkommensteuerrecht sei als Klassensteuerrecht zu beurteilen, da privilegier-
te Gewinneinkünfte benachteiligten Überschußeinkünften gegenüberstän-
den.^" Die Wirklichkeit zeigt dagegen ein eher verwirrendes Bild, da die
Auswirkungen des Gesetzesvollzuges hierbei vernachlässigt werden. Eine
Unterscheidung zwischen Steuerpflichtigen, die wegen der Höhe ihrer Ein-
künfte die entstehende Steuerschuld ohne liquide Belastung in voller Höhe in
Vermögen umwandeln können, und denjenigen, denen dies infolge des niedri-
geren tariflichen Steuerzugriffs verwehrt ist, erscheint ein für die Einteilung
nach Merkmalen heute wichtigeres Kriterium der Typenbildung zu sein Je-
denfalls eignet sich diese Gliederung für die Erörterung wichtiger sozialer
Fragen.

Da einflußreiche Steuerrechtler noch heute den Standpunkt vertreten, daß
die Auslegung der Artikel 13 ff des Grundgesetzes der Bundesrepublik gebie-
te, die Privatsphäre der Steuerbürger unabhängig von den Auswirkungen der
Maßnahmen von steuerlichen Prüfungen und sogar Eingriffen überhaupt ab-
zuschirmen, mag die derzeitige, als problematisch zu beurteilende Entwick-
lung wohl noch länger Bestand haben. Offenbar fällt es ihnen schwer, die
sozialtechnologischen Konsequenzen ihrer in juristischer Hinsicht schlüssigen
Argumente zu berücksichtigen. So ist es nur allzu verständlich, daß ihnen von
interessierten Kreisen gern höchste unbestrittene Sachkompetenz bescheinigt
wird"«

Der Umfang der durch Eigentümlichkeiten von Gesetz und Gesetzesvollzug
begünstigten Gruppe von Steuerpflichtigen mit zunehmendem Wohlstand ist
erheblich gewachsen. Nach dem Ergebnis des neuesten Prüfungsberichtes des

" ' (/pmeicr. W. (1970). S. 117. S. 111. spricht von einer "Denatunerung" der Besteuerungsformell
zu neuen "Klassensteuem". Der Untersuchung 0/>meierj mangeln praktische Kenntnisse Ober die
Veranlagung. Daher ist das Ergebnis nur von theoretischem Wert. Dies ist dem Autor von Bediensteten
der Finanzvcrwaltung auch vorgehalten worden

**• Hierzu: ÄTircMio/: P. (1988). S. F. 29; AVrcMro/ist Richter am BVeriC
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Landesrechnungshofes des Landes Rheinland-Pfalz haben zum Beispiel inzwi-
schen mehr als 12% der 4.089 Mitarbeiter des Zweiten Deutschen Fernsehens
Bezüge von über 120.000.- DM jährlich."" Nach der Steuerstatistik gehörten
1986 aber weniger als 6,67% aller Steuerpflichtigen insgesamt zu dieser
Gruppe.**' Die Meinungsbildner der Medien gehören schwerpunktmäßig zur
Gruppe der von der Ausgestaltung des geltenden Steuersystems Begünstigten.
Bei einer selten gewordenen sachlichen Beurteilung desselben werden sie von
eigenen Interessen beeinträchtigt. Daß die Vermögensbildung aus Steuermit-
teln fur Steuerbürger mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, also solche
mit dem sogenannten "gläsernen Portemonnaie", die nach den vorstehenden
Ausführungen keinerlei steuerlicher Überwachung unterworfen sind, problem-
loser zu bewerkstelligen ist. wird wohl obendrein nach den früheren Ausfüh-
rungen verständlich erscheinen. Eine fehlende Kapitalertragstcucr auf fest-
verzinsliche Wertstellungen verschiedenster Art war obendrein bis vor kurzer
Zeit ein starker Anreiz zur Steuerhinterziehung. Auch heute gilt dies noch für
Steuerbürger mit hohem steuerpflichtigen Einkommen wegen des für ihre
Verhältnisse zu niedrigen Einbehalts von 30% der Erträgnisse. Wie wir sahen,
ist dabei der finanzielle Eigennutz längst nicht mehr der einzige, wenn viel-
leicht auch noch der wichtigste Bestimmungsgrund für Steuerhinterziehungen.
Praktiker erkennen seit langem bei ihren Mandanten "eine vorhandene Lust an
der Verkürzung" als einer Art sportlicher Betätigung, zumal das Risiko einer
Aufdeckung äußerst gering ist. "Wir müssen davon ausgehen, daß in der Regel
jeder Steuerbürger Steuern hinterzieht, so berichtete kürzlich ein Fachanwalt
für Steuerrecht im "Betriebs-Berater".*" i ;...< •• • , f r - t.

Die Höhe der bei Banken gehaltenen privaten Festgeldkonten vermochte
zeitweise sogar die Einhaltung des Zielkorridors für die Geldmengcnrcgulie-
ning durch die Währungspolitik der Deutschen Bundesbank empfindlich zu
stören. Im Hintergrund der Erscheinung stand die hohe Verzinsung kurzfristi-
ger Geldmittel, die unter anderen Umständen von der Möglichkeit zu fast

Die Relation wurde nach Mitteilungen in der Presse im Prüfungsbericht des Landesrechnungsho-
fc» des Landes Rheinland-Pfalz beanstandet s. "Bild am Sonntag" v. 28.11.1993. S. 14. und v.
23.10.1994, S. 22.

Die Ziffern wurden errechnet aus den Daten des Statistischen Jahrbuchs für die BRD für 1993,
S. 566. Die Angaben entsprechen der letzten aufgearbeiteten Steuerstatistik, also des Jahres 1986.

Srrect, M. (1984), S. 2205. Diese Feststellungen Sfrecfcj, die bei wertfreier Betrachtung von
»llea Berufstragem bestätigt werden muß, führte zu erheblichen Verargerungen. Die FAZ sprach gar
*n 31.10.1984 von der "größten Diffamierung des deutschen Volkes".
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risikoloser Hinterziehung der entstandenen Einkommensteuer durch private
Sparer noch gefördert wurde. "^

In vielen Beiträgen von Nationalökonomen und Finanzwissenschaftlern ist
darauf hingewiesen worden, daß eine auf die Besteuerung des Zensiten nach
der Leistungsfähigkeit hin ausgerichtete Einkommensbesteuerung der nach-
haltigen Mitwirkung der Steuerpflichtigen bedarf Das sächsische EStG 1874/
78 wurde darauf ausgerichtet, den Steuerpflichtigen zunehmend zur richtigen
steuerlichen Erfassung des Sachverhalts in seiner Fassion zu veranlassen, um
dadurch das Vertrauen in eine vorherrschende Verteilungsgerechtigkeit zu
unterstützen.

Die gesetzlich vorgesehene Verpflichtung zur Abgabe von Deklarationen
war hier ein wichtiger Teil der angestrebten verantwortlichen Mitwirkung. Die
Fassion war amtlicherseits bei der Veranlagung auch entsprechend zu werten.
In Preußen wurde trotz großen Widerstands im Landtag 1891 die Fassions-
pflicht aus dem sächsischen Muster zwar übernommen, alle maßgeblichen
Entscheidungen zu der Veranlagung wurden jedoch der Behörde übertragen.

Diese hatte die Pflicht, wie ein Gericht für und wider den Zensiten zu ermit-
teln. Die Veranlagung wurde daher, der preußischen Tradition entsprechend,
zumeist unter eingriffsrechtlichen Gesichtspunkten gesehen. Die Ermitt-
lungspflicht verursachte nach allgemeiner Bewertung auch nach 1891 noch
die ständige Sorge eines unerwünschten Eindringens der Behörde in die Pri-
vatsphärc der Stcuerbürger. Das ist im Grunde bis heute so geblieben.

Der Schutz der Privatsphäre vor möglichen mißbräuchlichen Eingriffen er-
hielt in Preußen daher jeweils Priorität vor den wichtigen Mitwirkungspflich-
ten. Der Einkommensteuererklärung wurde hier deshalb nie die ihr zukom-
mende zentrale Bedeutung beigemessen. Man betonte stets die Funktion der
Behörde bei der Veranlagung, die Kenntnisse voraussetzt, die dem Steuer-
pflichtigen mangeln. Der Lernfähigkeit der Zensiten traute man - anders als in
Sachsen - wenig zu. Was Fuisting noch ernsthaft geglaubt hat. ist heute für
führende Kreise längst zu einem Argument zur Rechtfertigung eigener Inter-
essen entartet.

Erst die große Finanznot von 1919 setzte nach Kriegsende neue Schwer-
punkte, die aber bald wieder in Vergessenheit gerieten. Nun suchte man die
Stcucrchrlichkeit durch umfassende Maßnahmen einer systematischen Steuer-
aufsicht zu erzwingen.

"* Deutsche Bundesbank Geschäftsbericht 1993. S. 68 - S. 71; desgl. 1994. S 71; Deutsche Bun-
desbank Monatsbericht Februar 1994. S. 11 u. S 24; hierzu: Kölnische Rundschau v. 17.3.1994. S. 5;
FAZv. 22.1 1994. S. 17.
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Der Finanzminister Erzberger glaubte 1919. ein neu zu schaffendes Reichs-
abgabenrecht könne gegenüber den im Grunde gar nicht finan/.ierbaren
Knegsfolgelasten zu einer festen Klammer fortentwickelt werden, die die
notleidenden Länder Deutschlands zu einem als Solidargcincinschaft gedach-
ten Deutschen Reich zusammenbinde. Ein neuartiger vertikaler Finanzaus-
gleich sollte dabei die Bedürfnisse der Lander abdecken. Die auf Grundlage
der in Preußen gemachten negativen Erfahrungen nach dem Schmollcr-
Herrmannschen Prinzip reformierte Einkommensteuer sollte dabei als wich-
tigste Steuerart neben der Umsatzsteuer die Heranziehung der Steuerpflichti-
gen nach ihrer jeweiligen Leistungsfähigkeit sicherstellen.

Konservative Interessen, die bereits der Übernahme des sächsischen Musters
der Einkommensbesteuerung entgegengestanden hatten und fiir dessen nur
eingeschränkte Vorbildfunktion 1891 in Preußen und 1903 in Württemberg
sorgten, führten zusammen mit dem politischen Feldzug des vormaligen Lei-
ters des Reichsschatz- und Reichsinnenamtes Karl Helfferich zum Stur/. Erz-
bergers. Die Steuerrechtswissenschafi stand nach der Beseitigung Er/bcrgers
noch in den Denktraditionen Fuistings und die Finanzwissenschaft wurde von
den Schülern Adolph Wagners und Friedrich J. Neumanns beherrscht. So kam
es 1925 zu der erneuten Reform des Einkommensteuerrechls, wobei wieder auf
das alte dualistische System des preußischen EStG von 1891 zurückgegriffen
wurde Der Parteifreund und langjährige Kollege von Helfferich im Rcichs-
schatzamt. Otto von Schlieben, setzte als Finanzminister das Gesetz im Par-
lament dann durch.

Bis zum Jahr 1934 wurde dieses zu einer beeindruckenden begrifflichen
Klarheit ausgebaut. Die zum großen Teil aus dem Privatrecht übernommenen
Rechtsfiguren und Termini erhielten nunmehr ihre bis heute gültigen spezifi-
schen Begriffsinhalte und wurden dabei von den bürgerlich-rechtlichen Ver-
wendungen für die andersartigen steuerlichen Zwecke abgegrenzt. Strenge De-
finitionen von Steuergegenstand und Tatbestandsmäßigkeit fanden Eingang in
die Diskussion steuerrechtlicher Regelungen.

Der dual konzipierte Einkommensbegriff des bis heute geltenden, kontinu-
ierlich weiterentwickelten Einkommensteuerrechts hat zu langwieriger Erörte-
ning von Auslegungsdifferenzen, zu gesetzlichen Regelungen und spitzfindi-
gen Erlassen zur Sicherstellung einer zureichenden Erfassung dessen geführt,
was allgemein als Einkommen verstanden und somit als Besteuerungsgut
beurteilt wurde und welcher Einkunftsart die einzelnen Partialen zuzurechnen
seien. Diese Zurechnung bestimmt nämlich bis heute gegebenenfalls nicht nur
den Umfang des Besteuerungsgutes, sondern auch, ob zusätzlich Umsatz-
und/oder Gewerbesteuer entstanden ist.
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Die Kompliziertheit des deutschen Einkommensteuerrechts wurde zu einem
guten Teil von diesen Ausgangsbedingungen verursacht. Darüber haben wir
ausführlich berichtet. Allein, wir müssen festhalten, daß das deutsche Ein-
kommensteuerrecht nur für diejenigen ein "Chaos", "Dschungel", "Dickicht"
oder "Irrgarten" ist, dem der Werdegang fremd blieb. Die verborgene innere
Ordnung zeigt sich, sobald man der Entstehungsgeschichte nachgeht und die
beiden konkurrierenden Baupläne nachvollzieht, die als tragende Elemente
dienen. Dann werden die verwirrenden Konturen des Bauwerkes in ihren
Zusammenhängen erkennbar. Dann zeigen sich auch Eignung und Schwach-
stellen des Regelungssystems in einem neuartigen Licht. Entsprechend wech-
seln auch die Bewertungen mit Änderung der Zielvorgabe, für die eine geeig-
nete Problemlösung gesucht wird. Denn das deutsche Einkommensteuerrecht
ist, wie wir gesehen haben, durch die Verschmelzung von zwei Bauplänen
sehr vielseitig verwendbar.

Wer nach Reformen ruft, sollte sich vorher darüber klar werden, welche
konkreten Probleme das Gesetz meistern soll. Er sollte sich dann abwägend
tfarnder tfecAenscnarr geöen, wei'cne Mängel' in Kauf zu nennten er bereit ist.

Stcuerrechtler scheinen an derartigem sozialtechnologischen Vorgehen we-
nig Gefallen zu finden, da sie auf ein einheitliches Normengebäude fixiert
sind.

Eine weitere Quelle fur Komplikationen sind die vielen von der Systematik
zugelassenen nichtfiskalischen, unterschiedlichsten politischen Zielen dienen-
den Lenkungsnormen, die die Ermittlungsvorschriften inzwischen abändern,
sofern bestimmte erwünschte Tatbestandsmerkmale im Sachverhalt vorliegen
und die seit 1949 die Gesetzessystematik zunehmend überwuchern.

So hatte von den Erzbergerschen Reformen von 1919/1920 nur die Reichs-
abgabenordnung Bestand. Deren Systematik wurde später mehrfach ergänzt.
Die Abgabenordnung von 1977 hat die Grundgedanken dann übernommen, in
neuer Gliederung ausgebaut und mit den Anforderungen, die die Verwendung
der elektronischen Datenverarbeitung bei der Veranlagung mit sich brachte,
abgestimmt.

Der ursprünglich von der Reichsabgabenordnung erwartete Zwang zur Steu-
crchrlichkcit konnte sich aber nur sehr eingeschränkt auswirken, da die Erz-
bergersche Steuerreform infolge des auf das preußische System zurückorien-
tierten EStG 1925 halbiert wurde. Die Steueraufsicht erfaßt daher mit wenigen
Ausnahmen, wie wir gesehen haben, bis heute nur das Markteinkommen der
Zcnsitcn und auch dieses nur eingeschränkt.



II Eignung des Veranlagungsverfahrens 417

In vielen Abhandlungen wurde seit der Einführung der Einkommensteuer
unter Verarbeitung umfangreichen empirischen Materials dargelegt, daß es für
eine allgemein befriedigende Lösung der aktiven Erfüllung der Mitwir-
kungspflichten durch die Zensiten bedarf. Empirische Untersuchungen haben
auch gezeigt, daß bei einem Einbau der Steuerbürger in die verantwortliche
Veranlagungstätigkeit der Steuerwiderstand nachläßt. .., .,",,,

Die von Franz Meisel 1911, 1914 und dann 1925 herausgestellten Mängel
an der von ihm sogenannten "deutschen Type" der Einkommensbcstcucrung
sind trotz des weitgehenden Ausbaues der Vollzugsvorschriften durch Festle-
gung der Pflichten der Zensiten und dritter Personen zur Mitwirkung, durch
Einsatz der Steueraufsicht und durch Bestimmungen zum Steuerstrafrecht bis
heute nur unvollkommen beseitigt worden. Der duale Aufbau des Einkorn-
mensbegriffs setzte hier die dargestellten und infolge des vorgegebenen Zu-
sammenhanges schwer überwindbaren Hürden durch die strenge Trennung
von Vermögens-und Einkommenssphäre. - — «•< »••>,•,, -.,-... ,

Die entstandene Kompliziertheit der Bestimmungen hat letztlich zu einer
unverantwortlichen Belastung der Finanzverwaltung geführt, die darin zum
Ausdruck kommt, daß die Veranlagungen nicht mehr in Übereinstimmung mit
den gesetzlichen Vorschriften erfolgen können. Wegen der Überforderung der
Behörden kann auch eine befriedigende Steueraufsicht, sieht man von deren
dargestellten, ohnehin sehr eingeschränkten Möglichkeiten einmal ab, kaum
noch erfolgen. Die turnusmäßigen Betriebsprüfungen mußten daher inzwi-
schen bereits stark eingeschränkt werden. Den in den Finanzämtern zuständi-
gen Sachbearbeitern stehen für eine Steuerveranlagung oft im Durchschnitt
nur 30 Minuten, selten länger als drei Stunden zur Verfügung.*" Das reicht
für die von Gesetzes wegen nach § 88 AO vorgeschriebene Prüfung und Beur-
teilung von Sachverhalt und Tatbestandsmerkmalen bei weitem nicht mehr
aus.

Die Finanzgerichte vermögen die Rückstände, die einer Bearbeitungszeit
von etwa fünf Jahren entsprechen, nicht mehr abzubauen.^" Die Steuerstrafsa-
chenstellen sind inzwischen derart überlastet, daß zwischen der Aufdeckung
einer Steuerstraftat und deren konkreter Bearbeitung durch die Strafsachen-
stelle im Bereich einer großen Oberfinanzdirektion nach Erfahrungen des

»'eingorren. J (1993), S. 130; 7>p*e. K./Z^ng. J (1991), Steuerrecht .... S 685 Die hier wie-
*rgcg<*enen Zahlen werden nach Feststellungen des Autors aus Rücksprachen mit Sachgebietslettem
» großen Ämtern im Köln Raum noch erheblich überschritten

Der Autor bezieht sich auf eigene Erfahrungen, die durch die amtliche Statistik bestätigt werden.

Haue»
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Verfassers allein bereits eine Zeitspanne von über drei Jahren verstreicht."'
Von einer Präventivwirkung der Strafe kann unter diesen Umständen nicht
mehr gesprochen werden. ,>i.,,•••„•>.•

D i e Fo lge ist d ie s tändige Sorge der ehr l ichen Steuerbürger, v o n unehrlichen
Mitbürgern übervorteilt zu werden , so daß letztendl ich auch s ie zu Fehlverhal-
ten verleitet werden. E in Kölner Fachanwal t für Steuerrecht berichtete kürz-
l ich v o n s e i n e m Eindruck, "daß v ie le Bürger im W e g e der Hinterz iehung ihre
kle ine , höchst private A b r e c h n u n g mit d e m Staat für erfahrene bürokratische,
g e s e t z l i c h e oder rechtgesprochene Unbi l l igke i t oder Ungerecht igke i t vorneh-
m e n " . ^ Er glaubt, derart igem "Gegensteuern g e g e n Staatsverdrossenheit"
sogar n o c h e inen pos i t iven Aspekt für das Staatsbewußtse in abgewinnen zu
sol len . Setzt s i ch b e i m Bürger aber erst e inmal der Eindruck fest, "Hinter-
z i e h u n g en twicke l e s i ch z u m Volkssport , m a g auch der Rechtschaffene nicht
länger beise i te stehen": "Steuerhinterziehung blüht, w o die Gesel lschaft sie to-
ler iert" ,"' so Vi to Tanz i . Vor eben dieser E n t w i c k l u n g hatte Me i se l stets ge-
warnt. , . , , , , , , , , ^ , ^ ; , , ^ , ^ a , ; „ , , , , , ; , ,

Andererseits, so zeigen neuere empirische Forschungen in den USA, "schei-
nen die meisten Bürger von sich aus ehrlich zu sein".''"'

Nach Franz Meisel war die notwendige Voraussetzung einer erstrebenswer-
ten Stcucrkultur ein Zusammenwirken mehrerer Faktoren: Das Einkommen-
steuergesetz muß für die Steuerpflichtigen verständlich und überzeugend sein
und soll nicht nur formalen juristischen Ansprüchen genügen, der Gesetzes-
vollzug muß zweckmäßig auf die gesetzmäßige Erfassung des Besteuerungsgu-
tes ausgerichtet sein; es muß letztlich durch geeignete Kontrollinstrumente
sichergestellt sein, daß keine Benachteiligung der ehrlichen Steuerbürger
stattfindet, indem ein strenger Sanktionsmechanismus in Form eines wirksa-
men Steuerstrafrechts die Einhaltung dieses Zieles gewährleistet."** Bereits
frühe Befürworter der Einkommensteuer haben darauf hingewiesen, daß die
aktive Mitwirkung der Stcuerbürger für eine befriedigende Einkommcnsbe-
Steuerung, unterstützt von einem nachhaltigen Sanktionsmechanismus, un-

*" Der Autor bezieh! sich auf mehrere konkrete Vorginge, deren Bearbeitung durch die StnT-
sachenslcllcn seit über zwei Jahren seit Entdeckung noch nicht aufgegriffen wurde.

™ Swwot.M. (1984), S. 2205.

"' S»rec*. M (1984). S 2205; Wirtschaftswoche Nr. 38 vom 17.9.1993. S. 48.

*** Wirtschalbwoche Nr. 38 vom 17.9.1993. S. 48. Die nachfolgenden Anmerkungen geben Er-
gebnisse einer internationalen Tagung von Finanzwissenschaftlem in Berlin im Jahr 1993 wider.
International Institute of Public Finance (IIPF). 49 Congress Berlin. 23. - 26.8.1993

*** Afmw/, F. (1911). S. 330. . . -,,
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verzichtbar ist."** Ein Appell an das Verantwortungsgefühl der Steuerbürger
erschien ihnen unvermeidlich. Der Erfolg des sächsischen Musters weist be-
reits in diese Richtung. Die Bevormundung des Bürgers, der nach der Über-
zeugung Fuistings der gesetzmäßigen Erledigung seiner Mitwirkungspflichten
nicht gewachsen sein konnte, aber gleichwohl seine eigennützigen Interessen
zur Steuervermeidung vorzüglich zu verfolgen wußte, zusammen mit einem
ausufernden spitzfindigen Beanstandungsverfahren, mangelhaften Kontroll-
möglichkeiten der Verwaltung und einem unzweckmäßigen und unwirksamen
Steuerstrafrecht haben zu der beklagten Fehlentwicklung der "preußischen
TYpe" der Einkommensbesteuerung geführt. Ähnlich verhält es sich mit der
späteren "deutschen Type".

Daß die deutsche Einkommensbesteuerung eine schnelle Kapitalbildung aus
Steuermitteln erlaubte und heute noch erlaubt und in extremen Situationen
von volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus völlig anders zu beurteilen sein
mag, als dies in diesem Zusammenhang geschieht, kann hier unberücksichtigt
bleiben, da dem Gedanken an anderer Stelle ausgiebig nachgegangen wird.

Wenn die Finanzverwaltung ihrer Verpflichtung zu einer gesetzmäßigen
Veranlagung nicht mehr mit der notwendigen Sorgfalt nachkommen kann,
muß der erkennbaren Fehlentwicklung durch eine Neuorganisation des Ver-
fahrens gegengesteuert werden.

Da die Verwaltung heute faktisch von der Entwicklung ohnehin dazu ge-
zwungen wird, ungeprüft nach eingereichten Steuererklärungen zu veranla-
gen, sobald diesen ein Mindestmaß an Plausibilität zukommt, könnte der Voll-
zug des Gesetzes in der Weise umgestellt werden, daß der Steuerpflichtige sich
gleich selbstveranlagt. Auf diese Weise könnten Sachbearbeiter in der Verwal-
tung, deren Tätigkeit bisher vornehmlich der ungeprüften Übertragung der
von den Pflichtigen erklärten Angaben in Computerprogramme diente, für
nachhaltige Prüfungstätigkeiten eingesetzt werden. Die Steueraufsicht könnte
- ausgebaut und personalmäßig aufgestockt - gezielt andere Aufgaben über-
nehmen. Auch das Steuerstrafrecht könnte durch eine bessere Ausstattung mit
Sachbearbeitern eine tatsächliche Präventivwirkung zum Schutz des ehrlichen
Steuerbürgers entfalten. Die Ermittlungstätigkeit, die Feststellung der entstan-
denen Steuerschuld und deren gleichzeitige Fälligstellung und Tilgung wür-
den so in die Verantwortlichkeit der Steuerbürger verlegt. Diesen gegenüber
könnte die Finanzverwaltung sich auf eine wachsame Steueraufsicht durch
Wahrnehmung von Prüfungspflichten zum Schutz der Allgemeinheit konzen-

"* foefar, W. (1887). S. 485; Sctono/ter. G. (1871), S. 136. Scfowo/to- Weh auf den dargeitelheii
blinden 1871 ftV Sachsen eine Obergangslösung für angebracht A/eue/, F. (1911), S 373
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trieren. In den USA wird diese Form der Veranlagung seit vielen Jahren er-
folgreich betrieben.

Nur durchschnittlich 1% der Steuerveranlagungen werden in den USA ge-
nau geprüft.^ Zusammen mit einer gut ausgebauten, auf Erfahrungen aufru-
henden Rasterfahndung und sehr streng gehandhabten Strafen für ungesetzli-
ches Verhalten führt dies in den USA zu einem befriedigenden Ergebnis der
Selbstveranlagung und damit zum Erfolg des Vollzuges der Besteuerung.^*

In einem weiteren Abschnitt wollen wir diesen Gedanken, der in der Bun-
desrepublik Deutschland bereits um 1960 kurz erörtert wurdet"' erneut zur
Diskussion stellen. Denn nachdem eine Neuorganisation des Veranlagungsver-
fahrens durch Einführung der Selbstveranlagung von einem Gutachteraus-
schuß im Jahr 1951, desgleichen vom Präsidenten des Bundesrechnungshofs
als Bundesbeauftragtem für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung und auch
vom Bund Deutscher Steuerbeamten 1959 vergeblich empfohlen worden ist,""
gelangten die Erörterungen nach 1962 schnell in Vergessenheit.

! • . • • , : ? ! • . ; ; & * , . - . , •

, . 6. Unpraktikable Anforderungen an den heutigen Gesetzesvollzug - ,,
die Selbstveranlagung der Steuerpflichtigen als Ausweg

aus einem Dilemma

Oy) Der i4m/.rcr/n/tf/u/>g,?g/-und[Krt2 ««</ <fte /festeuerungOTWrA/f c/i£eif
• ' • • • : > : • > - •• T - i . S i ' 5 » . : h . . / j v . ; • • • • ! • • • : • • ' - , : • < ^ ; . . f ! v ( - 6 < ' • " > • v ^ f ü . . . £ • • ; , - . » - • ; : . : •/••.

Tn § 88 AO 1977 wird bestimmt, daß die Finanzbehörde den steuererhebli-
chen Sachverhalt "von Amts wegen" ermittelt. Diese hat hierzu auch "Art und
Umfang der Ermittlungen" zu bestimmen und ist "an das Vorbringen und an
die Beweisanträge der Beteiligten ... nicht gebunden". Vor allem hat die Be-
hörde "alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten gün-
stigen Umstände zu berücksichtigen". In § 90 AO ist den Beteiligten hierzu
eine Pflicht zur "Mitwirkung bei der Ermittlung des Sachverhaltes" auferlegt
die die "Pflicht der Behörde zur Aufklärung des Sachverhaltes von Amts we-
gen ... ergänzen soll". Diese Vorschriften entsprechen dem althergebrachten
Grundsatz der "deutschen Type" der Einkommensbesteuerung, nach der die
Erklärung eines Zensiten nur als ein "Hilfsmittel" unter vielen anderen Infor-

**' Wirtschaftswoche Nr. 38 vom 17.9.1993. S. 4«. • '

*** w i e A n m . 2 4 6 . • - < ; • ' ' » - - V ' ' * '*'•'• •'•

"'Wormiafm. J. (1967), S. 52.

"° Bund Deutscher Sleuerbeamten (1959). S. 4. Der Präsident des Bundesrechnungshofes als Bun-
desbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung. Bundestags-Drucksache 1518. 3. Wahlpen-
ode. S. 137. Für weitere Fundstellen siehe Hartmann. J. (1967). S. 20.
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mationen bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage durch die Finanzbe-
hörde nach dem "Amtsermittlungsgrundsatz" dienen soll. ^ ,<)<>,; rnoniaa

Dieser Untersuchungsgrundsatz wurde der in das deutsche Strafverfahren
eingegangenen und dasselbe bestimmenden "Inquisitionsmaxime" nachgebil-
det .'*' Wegen des Grundsatzes, daß kein Bürger verpflichtet sein kann, Erklä-
rungen abzugeben, die ihn selbst strafweise belasten könnten, mußte diese
Verfahrensweise aber von vornherein im Steuerrecht zu Schwierigkeiten füh-
ren. Es mußte nämlich nun streng zwischen dem Ermittlungsverfahren zur
Bestimmung der steuerlichen Bemcssungsgrundlagc und der Ermittlung /.ur
Aufklärung einer Steuerstraftat differenziert werden, da die Mitwirkungs-
pflichten eine klare Grenzziehung benötigen. Der Amtsermittlungsgrundsatz
läßt jedoch eine befriedigende Lösung der Differenzen nicht zu. da die Behör-
de im Ermittlungsverfahren stets auf Mitwirkungspflichten der Stcucrbürgcr
bestehen muß. dessen Ergebnis dieselbe Behörde dann gegebenenfalls gegen
den Zensiten zu strafweisem Vorgehen verpflichtet.'" Die beiden Verfahren,
die einander widersprechende Pflichten bzw. Rechte des Bürgers mit sich
bringen, lassen sich nur in der Theorie klar voneinander trennen. Sie bleiben
in der Praxis unlösbar miteinander verquickt. Harmlos beginnende Ermittlun-
gen der Finanzverwaltung, beispielsweise anläßlich einer Betriebsprüfung,
können daher fast übergangslos und von allen Beteiligten - einschließlich der
Betriebsprüfer - so gut wie unbemerkt zu problematischen Teilen von Steuer-
Strafverfahren werden.*" . - , . . . - . .„ . - „,.. ,„, ••:..-

Der derzeitige Ablauf des Veranlagungsverfahrens ist daher geeignet, die
Beurteilung der Behördentätigkeit in der Öffentlichkeit als ungenehmen und
gefahrbelasteten Eingriff in die Privatsphäre zu verstärken und jedenfalls
tiefes Mißtrauen zu erzeugen.

Steuerberater sind ständig gehalten, ihre Mandanten auf die Gefahren und
den Rollenwechsel beim Übergang vom steuerlichen zum steuerstrafrechtli-
chen Ermittlungsverfahren aufmerksam zu machen."" Letztlich hat jeder

"' Wirtschaftswoche Nr. 38 v. 17.9.1993, S. 48.

Ein Verwertungsverbot bezüglich der durch AuBenprürungen und andere Ermittlungsmaßnah-
"•"> der Finanzbehörde gewonnene Erkenntnisse kann nur geltend gemacht werden, wenn die Infor-
mationen auf rechtswidrige Weise erlangte Tatsachenkenntnisse oder Ergebnisse von Beweiserhebun-
gen darstellen, siehe: O 6 a n , J. (1989). S. 1037

Die Tatsache, daß Zwangsmittel gegen den Zensiten im Ermittlungsverfahren unzulässig sind,
•**W das Strafverfahren in derselben Sache eröffnet wurde, ändert an dem Zusammenhang nichts,
»ehe hierzu § 393 Abs. 1 AO; Sfrect, M. (1979). S. 4. Die Mitwirkungspflicht im Ermittlungsverfah-
•*•> bleibt bestehen, mögen der Verwaltung auch der Einsatz von Zwangsmitteln verwehrt sein.

Nur im Strafverfahren lebt das Recht der Aussageverweigerung auf. da der Beschuldigte gmnd-
**lich in keiner Weise verpflichtet sein kann, an seiner Überführung aktiv mitzuwirken. Pe/erj, K.
(1985), S 207 Der Beschuldigte hat einen Anspruch darauf, überfuhrt zu werden.
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Mandant Anspruch auf Erläuterung seiner rechtlichen Stellung, dies gilt zu
seinem Schutz gerade dann, wenn er dem Berater erkennbar steuerunehrlich

! * * • c ; • • • •» • ' . ? i i > " » f - . ' . ' • . - • • • : • ' . ' . • • . • * » i ! ' . * f i - . < i :

Die so in der Öffentlichkeit erzeugte Einstellung verdrängt daher leicht die
Einschätzung der Finanzämter als Institution für die Verteilung der gemein-
samen Lasten nach dem gesetzlich festgelegten, an der Leistungsfähigkeit des
Bürgers orientierten Schlüssel, eine Ausrichtung, die Gustav Schmoller 1863
empfahl und die der Entwicklung der Einkommensteuer im 19. Jahrhunden
zugrunde liegen sollte.

Appelle der Behörde zur aktiven Mitwirkung der Steuerbürger können die-
sen nach landläufiger Meinung wie versteckte Fallen zur Erzielung höherer
Steuereinnahmen erscheinen. Die Beurteilung des Steuerrechts als Eingriffs-
recht und das Interesse am Schutz vor staatlicher Willkür finden überzeugende
Begründungen.

Mehr noch: Der Behörde obliegt bei der Veranlagungstätigkeit im Rahmen
der ihr zugewiesenen Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage nach
geltendem Abgabenrecht sogar eine in § 89 AO 1977 normierte "Fürsorge-
pflicht" gegenüber den Steuerbürgern. In deren Interesse hat sie danach die
"Berichtigung von Erklärungen oder Anträgen anzuregen", "wenn diese of-
fensichtlich nur versehentlich oder aus Unkenntnis unterblieben, unrichtig
abgegeben oder gestellt worden sind". Sie hat darüber hinaus "Auskünfte über
die den Beteiligten ... zustehenden Rechte und die ihnen obliegenden Pflichten
zu geben". Die hier festgelegte Stellung der Finanzbehörde erinnert an die
Aufgabe der Obrigkeit im angehenden 19. Jahrhundert, für die dem Untertan
zwangsweise verordnete Förderung des Wohlstandes bemüht zu sein, wie dies
etwa im Josephinismus besonders typisch zum Ausdruck gelangte."'

Es ist unübersehbar, daß die Finanzverwaltung diesen Bestimmungen bereits
lange Zeit vor 1976. als die reformierte Abgabenordnung beschlossen wurde,
gar nicht mehr entsprechen konnte und auch "Einschränkungen" nach den
"Grundsätzen von Zumutbarkeit und Verhältnismäßigkeit", die vom Aus-
schußbericht des Bundestages als Begrenzung der Fürsorgepflicht erwähnt
wurden, hieran nichts zu ändern vermögen. •••*•;

Nicht einmal die gesetzlich gebotene Überprüfung der Einkommensteuerer-
klärungen kann heute amtsseitig routinemäßig noch durchgeführt werden und
sie erfolgt in der Regel auch nicht mehr. Nur eine oberflächliche Kontrolle

"' Vgl. Auscfcufibericht zu §§ 88. 89 AO. abgedr. In: ASiffcbreimr. K-H./Scferomlmrg.
(1976). S. 118.
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nach offen erkennbaren Plausibilitatsmängeln wird - und dies auch nur noch
gelegentlich - vorgenommen. i«n/*'Tüs*i:.' taif r?\ sf.s &i

Die Ergebnisse sind oft für den korrekt arbeitenden Steuerberater deprimie-
rend. Er muß sich von seinen Mandanten sagen lassen, er vernachlässige de-
ren Interesse, weil er zu gestrenge, vom Finanzamt gar nicht erwartete Maß-
stabe anlege.

Hierzu kommt: Mittelstandische Betriebe können im Durchschnitt nur noch
alle 9,5 Jahre, Kleinbetriebe alle 19,3 Jahre und Kleinstbetriebe nur noch alle
50 Jahre von einer Betriebsprüfung durchleuchtet werden, so daß dem Finanz-
amt nicht bekanntgewordene steuererhebliche Tatbestandsmerkmale nur aus-
nahmsweise und verspätet zu berichtigten Veranlagungen führen können.***
Obendrein läßt die Qualität der Betriebsprüfungen zum Vorteil der Steuer-
pflichtigen zunehmend Zweifel aufkommen, ob das eingesetzte Personal noch
über ausreichende Qualifikationen verfugen mag. "Da die Inhaber (von Betrie-
ben. d.V.) das wissen, können zum Beispiel Gastwirte und Handwerker ihre
Steuern selber bestimmen", so die Erfahrung der Finanzbeamten nach Klagen
des Vorsitzenden der Deutschen Steuer-Gewerkschaft vom November 1993.""
Diese Institution schätzt im übrigen, "daß dem deutschen Staat allein 1992
durch die dargestellte Entwicklung Steuerausfalle von 130 Mrd. DM entstan-
den seien."* Sollte diese Schätzung richtig sein - dem Autor erscheint sie
überzogen -. so wurden 1992 ganze 39,15% des Aufkommens der zur Ein-
kommensteuer zu rechnenden Abgaben infolge des ungeeigneten Zusam-
menwirkens von Gesetz und Gesetzesvollzug zumindest vorläufig verkürzt.
Dies würde dem Anteil entsprechen, den Meisel 1911 und 1914 in seinen
Ausführungen zur preußischen Gesetzestechnik durch Hochrechnungen als
Ausfall einkalkulierte. ' . . . - ..

emer /?e/örm t/er Fmwj/agwrtg rwr EmAromme/wtei/er •.,

Wenn die Deutsche Steuer-Gewerkschaft bereits seit 1976 und 1986 offen
von einem unlösbaren "Dilemma" der Finanzverwaltung spricht, da diese
ihren gesetzlichen Aufgaben in keiner Weise mehr nachkommen könne, so
enthält diese Beurteilung keine Übertreibung."'

DSTG(.993),Hcft9.
DSTG(1993),Heft9.

" DSTG(,992,S.2,S.8.
°*DSTG(1986).S.62.
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Die Entwicklung konnte allerdings seit vielen Jahren vorhergesehen werden.
Es gehört jedoch zu den Eigentümlichkeiten der Finanzwissenschaft und eben-
so der durch Fuisting begründeten Steuerrechtswissenschaft, daß der Vollzug
der Einkommensteuergesetze bis heute gröblich vernachlässigt wurde. Das
beklagte bereits Franz Meisel für die praktische Entwicklung als verhängnis-
voll. Hehre Prinzipien der Besteuerung, begriffliche Festlegungen, gesetzes-
sprachliche Zusammenhänge, die widerspruchsfreie Vereinbarkeit steuerlicher
Vorschriften mit dem übrigen Normengefuge und den Verfassungsbestim-
mungen sind für die gesamten Steuerwissenschaften stets von größerem Inter-
esse gewesen, als die gleichermaßen wichtigen konkreten Ausgestaltungen der
Gesetzestexte und deren jeweilige praktische Auswirkungen. Dies gilt etwa -
um nur ein Beispiel zu nennen - für die billigen, weil zinslosen Langzeitkredi-
te, die ein am Rechtsstaatsgedanken orientiertes perfektioniertes Veranla-
gungsverfahren großen Steuerschuldnern früher ständig gewährte, ebenso, wie
für die um Jahre hinter der Zeit hereilenden Nachzahlungen nach endgültiger
rechtskräftiger Veranlagung. Das allerdings interessierte jeweils nur Praktiker,
die sich über viele von Hochschullehrern und Richtern vertretene spitzfindige
Thesen von einer angeblichen Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit bei
Vergleich mit der Besteuerungswirklichkeit ohnehin zu wundern vermochten.

Sogar dann, wenn der Begriff der Praktikabilität von Vorschriften von Steu-
errechtslehrern erörtert wird, sind damit zumeist rein begriffliche Zusammen-
hänge angesprochen, nicht aber die Regelungen, die Steuerberater und Veran-
lagungsbcamtc in Finanzämtern zu beachten haben und deren Konsequenzen,
nämlich eine unzweckmäßige und uneffiziente, nicht mehr zeitgemäße Veran-
lagungspraxis, die obendrein den Grundgedanken zu ihrer Rechtfertigung
nicht entsprechen kann: eine Besteuerung der Bürger nach ihrer jeweiligen
Leistungsfähigkeit zu ermöglichen.

Daher ist es auch zu verstehen, daß noch heute mit nur unwesentlich verän-
dertem Personalbestand nach einem Veranlagungsverfahren mit einer "spe-
zifischen Behördcnmentalität" gearbeitet wird, welches vor 75 Jahren unter
Finanzministcr Erzbcrger aus dessen Erfahrungen mit dem preußischen EStG
entwickelt wurde und das seinerzeit gewiß als sehr fortschrittlich gelten
k o n n t e . • • -••

Aber die Steuereinnahmen haben sich allein in den letzten 45 Jahren mehr
als verzehnfacht Erhebung und Überwachung der Einkommensteuer erfolgen
dennoch heute mit unwesentlich verändertem Personalbestand. Die Reform
der Abgabenordnung im Jahr 1977 diente im wesentlichen der Überarbeitung
und Abstimmung der Besteuerung mit den Errungenschaften der elektroni-
schen Datenerfassung. Sie blieb Flickwerk, da die hergebrachten Verfahren als
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solche nicht in Frage gestellt wurden. Trotz tiefgreifender struktureller Verän-
derungen der Wirtschaft und vor allem eines nach dem letzten Krieg geradezu
revolutionierenden Einsatzes der gesamten Besteuerung für mchtfiskalische
Zwecke, der weit über das hinausgeht, was von der sogenannten "fiscal policy"
der 50er Jahre als sogenannte Globalsteuerung der Wirtschaft empfohlen wur-
de, ist es in dieser Zeit nicht zu Veränderungen am System gekommen.

Der wirtschaftliche Aufschwung nach 1950 hätte jedoch eine grundlegende
Reform der Verwaltungsorganisation nach neuartigen Gesichtspunkten erfor-
dert, schon um dem unausweichlich wachsenden Arbeitsanfall bei der Be-
steuerung zu entsprechen und ebenso um - wie wir im Laufe der Abhandlung
gesehen haben - den Anforderungen an eine zeitgemäße und effektive Steuer-
aufsicht im Interesse der Gleichmäßigkeit der Besteuerung in einem weiterge-
henden eigentlichen Sinn zu genügen. Gerade der wachsende mchtfiskalische
Einsatz des Steuerrechts mußte eine Überprüfung des Verfahrens und even-
tuelle Anpassungen empfehlen.

Diese Feststellungen sind keineswegs neuartig. In Warnungen ist frühzeitig
von Sachkundigen auf die Schwerfälligkeit des Veranlagungsverfahrens, die
daraus resultierende Ungleichmäßigkeit der Besteuerung bei im Grunde glei-
chen Sachverhalten und viele unerwünschte Auswirkungen auf Unterneh-
mens- und Steuerpolitik hingewiesen worden. Vor die Entscheidung gestellt,
"durch peinlich genaue Anwendung der Bestimmungen den gesamten Ge-
schäftsgang (der Verwaltung, d.V.) zu blockieren oder lieber gelegentlich fünf
gerade sein zu lassen und dafür einigermaßen der Arbeitslast Herr zu werden",
hat die Finanzverwaltung sich unter dem Druck der Ereignisse stets für das
letztere entscheiden müssen, so stellte Schmölders bereits 1951 resignierend
fist.*»

Bereits im Sommer 1951, zu einer Zeit also, in der der deutsche Wiederauf-
bau nach dem Krieg einsetzte und der Neuaufbau der Behörden Änderungen
leichter zuließ, wurde in dem "Hansen-Musgrave-Report" vom 24. September
1951 durch eine amerikanische Studiengruppe zur Vereinfachung der Verwal-
tung" die grundsätzliche Anwendungsmöglichkeit der Selbstveranlagung im
deutschen Veranlagungsverfahren erörtert und als Ergebnis eine völlige Um-
stellung des Gesetzesvollzuges empfohlen. In den USA wurde eben zu dieser
Zeit die Selbstveranlagung im Jahr 1954 eingeführt.^"

** ScAmöWerj, G. (1951), S 121.

//anjen. A. H./ Mujgrave, R. A., ECA-Team on Fiscal Problems of Germany, Bericht vom
249 1951, S. 364, zitiert nach //arftmmn, J (1967), S. 20, Anm 24

** Defta/m. H. (1957), S. 484.
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Es bot sich somit damals eine gute Chance zur Verfolgung der Ergebnisse
für einen Neuaufbau mit vergleichbarer Fortschrittlichkeit in Deutschland. Der
Ausschußbericht einer "amtlichen Kommission zur Prüfung von Fragen der
Organisation und Vereinfachung der Finanzverwaltung" sprach sich dann
1959 für eine grundsätzliche Überprüfung des vorhandenen deutschen Systems
der Veranlagung aus.*" Der Bund Deutscher Steuerbeamten, der Vorläufer
der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, kam 1959 mit konkreten Vorschlägen zu
demselben Ergebnis.*** An weiteren Vorschlägen und Anregungen hat es in
den späteren 50er Jahren, als sich das bis heute gültige hergebrachte System
verfestigte, nicht gefehlt. . , , . . , . ..+..'>.„, • .. , .

In einer Denkschrift vom Juni 1959 hat der Bund Deutscher Steuerbeamten
auf Grundlage des amerikanischen Selbstveranlagungsverfahrens und der
inzwischen damit gemachten Erfahrungen einen Forderungskatalog mit neun
Positionen zur Reform der Veranlagungstätigkeit vorgelegt. Als wichtigste
Neuerungen waren darin die Einführung der Selbstveranlagung mit festen
Abgabefristen und gleichzeitigen Fälligkeiten für Steuerabschlußzahlungen,
verjänrung nacn Betriebsprüfungen (.spätestens nacn drei /anren/, Etxtfu'Arung
einer verbindlichen Auskunftspflicht der Behörde und Intensivierung der Be-
triebsprüfungsdienste durch die Übernahme der auf diese Weise freiwerdenden
Mitarbeiter vorgesehen.**' Von einer Reform nach diesen Gesichtspunkten
glaubte man unter anderen Vorteilen eine wirtschaftlichere Verwaltungstätig-
keit, einen rationaleren Einsatz des Personals der Finanzbehörden, eine Erhö-
hung der Rechtssicherheit und damit Erleichterung unternehmerischer Dis-
positionen, eine zeitnähere Abwicklung der Steuerzahlungen und vor allem
eine "Versachlichung des Spannungsverhältnisses" zwischen Fiskus und Steu-
erzahler infolge der vorgesehenen bankmäßigen Abwicklung der fälligen
Nachzahlungen erwarten zu können.*'* Aber auch für die Verwendbarkeit der
Steuer als konjunkturpolitisches Instrument und zur wirtschaftspolitischen
Feinsteuerung hätte eine Reform unter diesen Gesichtspunkten erhebliche
Vorteile durch jeweils zeitnahe Gestaltung der Steuerzahlungen und damit
bessere Beherrschbarkeit der Steuerungsmechanismen mit sich gebracht.

Nachdem verschiedene Beiträge von fachkundiger Seite und auch der Präsi-
dent des Bundesrechnungshofs als "Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit

*** Institut "Finanzen und Steuern" (1954). Grundlagen und Möglichkeiten einer organischen Fi-
nanz- und Steuerreform. H 30 der Schriftenreihe Bd. 1. S. 70.

'** Bund Deutscher Steuerbeamten (1959); hierzu auch die eingehende Erörterung der vorgebrach-
ten kritischen .Argumente bei //orfmonn, J. (1967), S. 23.

"* Bund Deutscher Steuerbeamten (1959), S. 4.

"* Bund Deutscher Steuerbeamten (1939), S. 6; //arrmaitn, J. (1967), S. 32.
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in der Verwaltung" sich an einer Überprüfung des Veranlagungssystems be-
teiligt und sich für die Einfuhrung der Selbstveranlagung ausgesprochen hatte,
fand der Gedanke vorübergehend Eingang in die öffentliche Diskussion."*'
Einige Fachzeitschriften berichteten über Organisation. Ausgestaltung und
Ergebnisse der Selbstveranlagung in den USA."**

Die Erörterungen führten dazu, daß in den Jahren 1960 und 1961 in zehn
Finanzämtern des Landes Niedersachsen ein erster Schritt in Richtung auf die
Einführung der Selbstveranlagung gewagt wurde."*' Probeweise wurden die
Steuerpflichtigen aufgefordert, durch eine Selbstberechnung die für sie zutref-
fende Bemessungsgrundlage zu ermitteln. Zur Unterstützung konnten sie in
Zweifelsfallen auf eingerichtete Hilfsstellen in den Finanzämtern zurückgrei-
fen. Die Teilnahme an dem Versuch war freiwillig. Die Festsetzung der Steuer
als Verwaltungsakt durch Erteilung des Bescheides verblieb bei der Verwal-
tung. ™ Entgegen vielen Vorurteilen stellte sich als Ergebnis heraus, daß die
Einführung der Selbstberechnung für alle Beteiligten vorteilhaft war. Daher
konnte man wohl davon ausgehen, daß einer möglichen Weiterführung zur
Selbstveranlagung von Seiten der Steuerwissenschaften und der Öffentlichkeit
zumindest größere Aufmerksamkeit gewidmet werden würde.

Die Neuartigkeit begegnete jedoch Hemmschwellen, die eine Neuorganisati-
on und erforderliche Reformen belasten mußten.

Die vom Bund der Steuerzahler vertretene These von der drohenden Über-
forderung der Zensiten infolge mangelhafter steuerrechtlicher Kenntnisse
hatte sich nicht bestätigt.^' Vor allem die Warnung vor einer unzumutbaren
zusätzlichen Belastung der Steuerbürger mit Mehrarbeiten, die sie im Grunde
zu "Hilfsarbeitern des Fiskus" herabwürdigen, fand später in der Öffentlichkeit
dennoch zunehmend Resonanz. *" Tatsächlich sanken die Fehlerquoten der
Selbstberechnungen bereits im zweiten Jahr der Probeläufe ganz entscheidend.
Die freiwillige Teilnahme der Steuerbürger stieg sogar auf fast 90% an. Da im
Durchschnitt 48,19% der Steuerpflichtigen von Beratern vertreten wurden,
ergab sich für diese Gruppe keinerlei Probleme. Alle Berufsträger fertigen

Vgl. Bemerkungen des Bundesrechnungshofes zu der Bundeshaushaltsrechnung fur das Rech-
nungsjahr 1956 (einschließlich Vermögensrechnung), in: Deutscher Bundestag. 3 Wahlperiode,
Drucksache 1518 vom 10.12.1959. S. 137.

"* Oriuuin, H. (1937), S. 484; Bund der Steuerzahler: Der Steuerzahler (1961) S. 89; £«/£«. S.
(1962). S. 375.

"*

**

MvtXKmn, J. (1967), S. 24; £«*«, S. (1962), S. 375.

B M * « . S . (1962), S. 375.

Bei*«, S. (1962), S 377; //arrman/i. J. (1967), S. 60.

Bund der Steuerzahler (1961): Der Steuerzahler. S. 90.
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heute üblicherweise für jeden Mandanten ohnehin mit der Steuererklärung
eine Ergebnisrechnung.

Von Seiten der für die Veranlagung zuständigen Finanzbehörden las man
denn 1961 auch von ausnahmsloser Befürwortung einer Beibehaltung des als
Experiment gelaufenen Verfahrens. Bei den teilnehmenden Angehörigen der
steuerberatenden Berufe erfuhr man von Vorteilen sowohl für Zensiten, als
auch für die beteiligten Finanzämter und von einem allgemein befriedigenden
positiven Ergebnis.^"

In einer empirisch fundierten Untersuchung des finanzwissenschaftlichen
Forschungsinstituts der Universität zu Köln suchte der Autor unter dem Ein-
druck der Ergebnisse der Probeläufe in Niedersachsen 1967 dem Einfluß der
Selbstveranlagung auf Staatsbewußtsein, Steuermoral und Steuermentalität
nachzugehend™ Er glaubte, infolge der besseren Informiertheit der Zensiten
über die steuerrechtlichen Vorschriften im Falle der Einfuhrung der Selbstver-
anlagung sogar von einer zu erwartenden "Versachlichung des Spannungsver-
hältnisses" zwischen Steuerbürger und Finanzbehörde ausgehen zu können.
Der Autor war selbst als Steuerberater seit mehreren Jahren eigenverantwort-
lich in einer größeren Steuerberatungspraxis tätig, also sachkundig. Von einer
Neuorganisation des Vollzuges durch Übernahme der Selbstveranlagung er-
wartete er mehr Steuergerechtigkeit im Vergleich mit dem veralteten System,
dessen Mängel, wie er glaubte, der Öffentlichkeit "in den Grundzügen" be-
kannt seien.*" Er glaubte jedoch nach den anläßlich seiner Untersuchung
gesammelten Erfahrungen nicht daran, daß die Selbstveranlagung in der Bun-
desrepublik trotz aller erkennbaren Vorteile in absehbarer Zeit gegen die ihr
abgeneigten Grundeinstellungcn, gegen die Interessenvertretung der Verbände
und vor allem gegen die verfestigte vorherrschende typische Beamtenmentali-
tät in den Behörden durchgesetzt werden könne.*™ Diese Feststellung sollte
sich schnell bewahrheiten.

Bereits 1957 ist "die amerikanische Steuerverwaltung und das Besteue-
rungsverfahren" in den USA aus dem Blickwinkel des deutschen Behörden-

" ' fl«*«.S. (1962), S. 377.

"* Worrmonn. J. (1967X S. 47.

" ' Warfm«»m. J. (1967X S. 4«.

"* //arfwKwtn, J. (1967). S. 52.
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aufbaus in dem bekannten Fachorgan "Steuer und Wirtschaft" eingehend
dargestellt worden." Bereits zu dieser Zeit zeigte sich nämlich in der Bundes-
republik Deutschland deutlich die Notwendigkeit einer Entlastung der von den
Folgen des Wirtschaftsaufschwungs überforderten Finanzämter. Von einer
umfassenden Mechanisierung und modernen technischen Ausstattung der
Verwaltung versprach man sich zu dieser Zeit noch die erforderliche Erleich-
terung. Aus dem Bericht ergab sich jedoch, daß die "wirkungsvolle Arbeit der
amerikanischen Bundessteuerverwaltung" keineswegs einer großzügigen Me-
chanisierung als "Wesensgrundlage" zu verdanken war. Vielmehr unterstützte
das moderne technische Gerät nur einen vorgegebenen neuartigen Verfahrens-
gang durch dessen Rationalisierung und Beschleunigung. "Kernstück des
amerikanischen Besteuerungsverfahrens ist seit der Reform von 1954 der
Grundsatz der Selbstveranlagung", so führte der damalige Regierungsassessor
Helmuth Debatin nach einem Studienaufenthalt in den USA aus.*'*

Nach dem Bericht hatte der Steuerpflichtige in dem neuen System zur Er-
leichterung der Verwaltungstätigkeit nicht nur seine Steuerschuld selbst /.u
ermitteln, sondern auch mit Abgabe der Steuererklärung die errechnete Steu-
erschuld oder Nachzahlung sofort zu begleichen. Charakteristisch für das
reformierte Verfahren in den USA waren nach Darstellung Debatins
1. die starke Aufgliederung der Zuständigkeiten nach reinen Funktionsge-
sichtspunkten. ' • < ' • • • • • • > • • ; « < s \ : . - / y z - - . ^ .; .-.••• • •

2. die durch verschiedene Regelungen gewährleistete Rechtssicherheit und der
sehr ernstgenommene Vertrauensschutz der Zensiten,
3. die zeitgerechte Sicherstellung der laufenden Steuereingänge, '
4. der Grundsatz der Selbstveranlagung,
5 die Verzinsung im Geldverkehr zwischen Staat und Steuerbürger,
6. ein System hoher Zuschläge und Nebenstrafen für Versäumnisse und Ord-
nungswidrigkeiten und ein strenges Steuerstrafrecht, ' '"•'*'
7. die materielle Prüfung der Selbstveranlagung erst nach Abgabe der Erklä-
rung und Tilgung der Steuerschuld,
8. die bevorzugte Förderung gütlicher Einigungen zwischen Verwaltung und
Steuerpflichtigen in Form vertraglicher Absprachen, , n
9. eine moderne technische Ausstattung zur Unterstützung der Verwaltungs-
täügkeit dort, wo dies zweckmäßig erschien.*"

"" Defcann, H. (1957). Sp. 484.

*™ Deiann, H. (1957). Sp. 490.

™ H. (1957), Sp. 498.
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Eigentliches Ziel von Organisation und Ausstattung war die Erleichterung
und Beschleunigung der Verwaltungsarbeit, die ausschließlich nach Zweck-
mäßigkeitsgesichtspunkten ausgerichtet worden war.**" ix;;;;«.*.:):#,1 ,-:;. <.

Tatsächlich hatte der Steuerpflichtige in den USA nach Darstellung Deba-
tins ein in Deutschland völlig unbekanntes Ausmaß von Mitwirkungspflichten
bei der Besteuerung zu erfüllen Zur Vermeidung sehr empfindlicher Nachteile
war er von Gesetzes wegen zur pünktlichen, korrekten und verantwortungsbe-
wußten Erledigung sehr lästiger Pflichten gehalten, die aber, wie er wußte, alle
Bürger ausnahmslos in gleicher Weise treffen.

Wie Debatin berichtete, schloß diese Mehrbelastung keineswegs aus, daß
jeweils Steuervorteile wahrgenommen werden konnten, daß von Seiten der
Finanzverwaltung der Vertrauensschutz beachtet wurde, daß die Rechtssicher-
heit respektiert und alle rechtsstaatlichen Ausgestaltungen für die Steuerbür-
ger gewährleistet blieben.*"

Als erste Bearbeitungsstelle der eingehenden Einkommensteuererklärungen
d\f.w.v üeiij .'934 .w de.-? L'5.4 j ^wmuxte "Service Centers" als "Drei- und
Angelpunkt" des Besteuerungsverfahrens.**" Hier bestimmt High Tech seit
1954 bis heute das Verfahren und hier wird noch heute mit Hilfe ausgefeilter
Computerprogramme die Selbstveranlagung der Zensiten auf ihre Plausibilität
hin überprüft.**' Dabei werden, wie aus Berichten des Jahres 1987 hervorgeht,
automatisch Verprobungen mit Kontrollmitteilungen, von denen jährlich weit
mehr als 1 Mrd beim Internal Revenue Service (IRS) eingehen, vorgenom-
men.**'' Diese Kontrollmitteilungen betreffen Informationen über größere
Kontenbewegungen und Zinsbelege von Banken und Meldungen von anderen
Verwaltungen, wie etwa der Sozialversicherung. Für Sozialversicherung und
Besteuerung wurden den Bürgern identische Ordnungsnummern zugeteilt, so
daß stcuererhebliche Informationen wechselseitig für Überprüfungen unmittel-
bar abrufbar sind. Datenträgerschutz und Steuergeheimnis werden jedoch von
der Finanzverwaltung streng gewahrt.**'

Sofern eine Steuererklärung nicht plausibel erscheint oder sogar offene Wi-
dersprüche auftreten, versucht die Verwaltung die Abweichungen in Zusam-
menarbeit mit dem Steuerpflichtigen zu bereinigen. Falls dies brieflich

•" D«Aafm. H (1957). Sp 495.

"' D«6ofm. H. (1957), Sp. 487.

*• OdK-ftn. H. (1957), Sp. 485

*" D«<>onn. H. (1957), Sp. 495. Jacoft. F. (1994), S. 55.

"* Co«rr*. P. (1987). S. 137; ./aco*, F. (1994), S. 56.

• " COK«A, P. (1987), S. 137.
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(correspondence audit), durch Vorladung an Amtsstelle (office audit) oder
durch eine Betriebsprüfung vor Ort (field audit) nicht zufriedenstellend ge-
lingt, wird der Vorgang an das übergeordnete "District Office" abgegeben."**
Hier befassen sich dann in Zusammenarbeit hochqualifizierte Fachleute, wie
geschulte Betriebsprüfer. Buchfuhrungsspezialisten. Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer und Rechtsanwälte, die mit modernster Technologie ausgestattet
sind, mit dem Fall. Auch hier wird vordringlich versucht, mit dem Steuer-
pflichtigen zu einer befriedigenden Einigung zu gelangen. Es gilt seit 1954 die
Richtlinie, "daß das gute Verhältnis zwischen dem Steuerpflichtigen und der
Steuerverwaltung als eine Grundvoraussetzung für die reibungslose und wir-
kungsvolle Arbeit im Besteuerungsverfahren angesehen werden muß. Steuer-
verwaltung und Steuerpflichtiger dürfen sich nicht als Gegner gegenübertre-
ten, sondern sollen bei aller Wahrung der gegensätzlichen Auffassungen ge-
meinsam auf das Ziel einer zutreffenden Feststellung der Steuerlast hinarbei-
ten"."^ Nicht eine perfektionierte Substituierbarkeit aller Merkmale des ein-
zelnen Besteuerungsvorgangs unter die Gesamtheit des hierarchisch gefügten
Rechtsnormengebäudes ist das Ziel der Verwaltungstätigkeit, sondern eine
überzeugende Lastenverteilung.

Streitige Auseinandersetzungen werden daher zügig vornehmlich nach wirt-
schaftlichen Kriterien beurteilt und so abgewickelt, daß schnell Rechtssicher-
heit gegeben ist."** Dabei bleiben alle uns geläufigen rechtsstaatlichen Ge-
sichtspunkte bei der Besteuerung gewährleistet.**'

Zu dem Bundessteuergesetz (Internal Revenue Code, FRC) sind jeweils
"Regulations", der Intention nach als deren verbindliche Auslegungen, und
außerdem "Rulings" als Einzelfallentscheidungen der Verwaltung neben
"Court Decisions" als Urteile der jeweils zuständigen Gerichte zu berücksich-
tigen.** Daneben gibt es noch die an Einzeladressaten gerichteten fallbezoge-
nen "letter rulings", Stellungnahmen zu allgemeinen Rechtsfragen als "re-

"* Court*. P. (1987), S. 137; D«6an», H. (1957), Sp. 484, ßom««, J. S., S. 351; X«<ftin, L.
(1971), S. 17. S. 92. ,. . .j .,, ... .,

* Defcafm. H. (1957). Sp. 488.

"* Auch 7"i/»te stellte nach Studium der US-Verhaltnisse 1992 fest, daß das Gesprach mit dem
Steuerpflichtigen in den vorgesehenen "office audits" sich in den USA bewahrt, 7ip*e, K. (1992),
Gleichmäßigkeit.... S. 130. Hervorzuheben ist. daß ft/ate die fatalen Mangel des praktischen Vollzu-
8» der Einkommensbesteuerung zutreffend widergibt und kritisiert, s. 7i/rfv, K. (1986), Ungleichma-
fcgkeit.... S. 601. ders. (1989), Die rechtliche Misere .... S 157; den. (1990), Ober Steuergesctzge-
™"ig .... S. 309. Insoweit sich aus 7ip£ei Ausführungen Oberhaupt konkrete Abhilfen herleiten lassen,
reichen diese jedoch ohne eine abgestimmte Reform des Institutionengefuges fur wesentliche Verlüde-
"»gen der Verhaltnisse nicht aus. . , - •?•-. .. . , .<-i»>. v

* Deftonn, H. (1957), Sp. 488. , -• • V-vr-'. , - , -;

** ßomeff, J. S. S. 351. . ?
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venue rulings" und "determination letters" als Stellungnahmen eines Bezirkdi-
rektors zur Rechtsanwendung auf einen konkreten Sachverhalt.*" Im übrigen
gehen Vertrauensschutz und Beratungsbereitschaft der Verwaltung sehr weit.
Sie werden höher bewertet, als die unbedingte Durchsetzung eines gesetzli-
chen Steueranspruchs. Nach dem Institut des "Closing Agreement" können
sich Finanzverwaltung und Steuerpflichtiger in einem schriftlichen Vertrag
sogar dahingehend binden, "für einen bestimmten Tatbestand, der auch eine
erst geplante wirtschaftliche Maßnahme betreffen kann, eine bestimmte Aus-
legungs- und Rechtsauffassung gelten zu lassen".*** Allein für die Bearbeitung
regelmäßiger Auskunftsanträge, die im übrigen den veröffentlichten Verwal-
tungsentscheidungen des IRS dann zumeist zugrunde liegen, waren 1980 bei
der Hauptverwaltung 700 qualifizierte Mitarbeiter beschäftigt.** •: , .j

Im Vergleich hierzu sollte als Beispiel erwähnt werden, daß im allgemeinen
Steuerrecht ebenso, wie in der Praxis der Finanzverwaltung der Bundesrepu-
blik Deutschland das Institut der verbindlichen Auskünfte bis heute völlig
unzureichend geregelt wurde, so daß die Rechtssicherheit trotz vieler wohl-
klingender Ausführungen inhaltlich in dieser Hinsicht unterentwickelt geblie-
ben ist."" Die in einem Schreiben des BMF an die nachgeordneten Behörden
vorgesehenen "Auskünfte mit Bindungswirkung nach Treu und Glauben"*''
sind in so viele spitzfindige juristische Kautelen eingebunden, daß man von
praktischer Wertlosigkeit sprechen kann, da es der Bearbeitung vorausgehend
sogar der Erteilung einer Ermessensentscheidung zur Abwägung der Bedeu-
tung des Interesses des Fragestellers bedarf.** Der Referent im BMF kom-
mentiert diese Wendung wie folgt: "Leitgedanke für die Ausübung des Ermes-
sens muß stets sein, daß die knappen Ressourcen der Finanzverwaltung bei der
Erteilung von Auskünften den Fällen gewidmet werden sollen, die es verdie-

" ' Wa/z.W.R. (1982). S. 381. ....,.., .

*" £>«iafm. H. (1957), Sp. 488.

*" Bar»««, J. S.. S. 351. Courf/i, P. (1987), S. 139.

"* Für USA vgl. ßarn«H. J. S.. S. 351. Co«rfA. P.. S. 139; Deiarm. H. (1957), Sp. 488. Sp. 492
Die in § 89 AO der Verwaltung auferlegte allgemeine Fürsorgepflicht bzw. die in § 204 normierte
eingeschränkte Auskunftspflicht entsprechen den Bedürfhissen des Wirtschaftslebens an Rechtssicher-
heit in keiner Weise. Es fand sich aber bei den Beratungen der AO-Reform keine Mehrheit für eine
gesetzliche Regelung der "verbindlichen Auskunft" der Verwaltung. Unklarheiten sollten jeweils, so
die Mehrheit des Ausschusses, im Erlaßwege geregelt werden, vgl. ,V/;ire/.«emer, K. H./Sc/iaum&u/g,
H. (1976). S. 5.

" ' BMF-Schreiben vom 24.6.1987 - IV A 5 - S 0430 - 9/87 - in: BStBI. I S. 474. Zur Kommentie-
rung vgl. A>a*/>«. H.. S. 4913.

*** A>»66«.H..S. 4915.
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nen".*" Rechtssicherheit vermag eine derartig fragwürdige Regelung gewiß
nicht zu gewährleisten.

Zu erwähnen sind noch die strengen Bestimmungen in den USA bei Verlet-
zung der allen auferlegten steuerlichen Pflichten. Hier sind empfindliche "civil
penalties" vorgesehen, die Strafzuschläge von 5% bis 50% der Stcuersumme
anordnen.** Steuerdelikte mit betrügerischer Absicht können sogar mit hohen
Gefängnisstrafen belegt werden.***

Aber selbst in Steuerstrafverfahren kann wirtschaftliche Zweckmäßigkeit
unter Umstanden Priorität erhalten. ** ,,„.„.-.,, .,.,« ,,

Diese Verwaltungseinrichtungen und Verfanrensmöglichkeiten der US-
Einkommensbesteuerung werden, wie sich aus neueren Berichten ergibt, im
internationalen Vergleich als effizient beurteilt*"' und sie haben gewiß einen
erheblichen Anteil an dem hohen Ansehen, das der IRS nach Umfragen bei
den Bürgern der USA genießt. Eine große Mehrheit der Steuerpflichtigen
bestätigt nach Umfrageergebnissen, daß die Behörde ein "faire" Besteuerungs-
praxis gewährleiste.'"* "Die Aufklärung der Steuerpflichtigen, die Wahrung
des Vertrauensschutzes und der Sicherheit in der Erfüllung der steuerlichen
Pflichten sind nicht weniger zum Ziel der Finanzverwaltung erhoben, als die
Durchsetzung des Steueranspruches", so hielt Debatin bereits 1957 fest.""
Daran hat sich nach neueren Berichten von Fachleuten im Vergleich mit der
Bundesrepublik Deutschland nichts wesentliches verändert. Einen mit den
hiesigen Verhältnissen vergleichbaren Steuerwiderstand gibt es offenbar heute
in den USA nicht. Die in Deutschland unvermeidbaren hohen Bearbeitungs-
rückstände sind in den USA unbekannt.*"

Die aktive Beteiligung der Steuerpflichtigen bei der Erfüllung der steuerli-
chen Pflichten schließt keineswegs aus, daß "Steuervorteile, die sich aus den
gesetzlichen Vorschriften ergeben, wahrgenommen und mit aller Beharrlich-

*" ATrafcfee, H, S. 4915.

"* aamerr. J. S., S. 351; Deform, H. (1957), Sp. 493; JWfan. L., S. 61.

"* Deftarm. H. (1957), Sp. 492; 5amerr, J. S., S. 351; ri«flJn. L., S. 70.

CWr/i, P., S. 137.

Court*, P., S. 137.

CounA, P.. S. 137.

* ' Defcarm. H. (1957), Sp. 488.

"** Deform, H. (1957). Sp. 488. Die Zahlung des durch SelbstveranJagung ermittelten Steuerbetra-
ges hat der Steuerpflichtige sofort mit Abgabe der Erklärung auszugleichen. Diese Regelung ent-
spricht den Bestimmungen für die deutsche Umsatzsteuer seit deren Einfuhrung. Größere Schwierig-
keiten treten nicht auf.

21Hiae>
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keit verfochten werden".*"' Aber Steuerbürger und Finanzverwaltung verste-
hen sich in den USA nicht als verfeindete Gegner. Der Steuerbürger ist sich
klar darüber, daß gesetzliche Vorschriften vollzogen werden, die bei aller
möglichen Härte im Einzelfall jedenfalls alle Bürger gleichmäßig treffen. Das
vermag offenbar die Steuerpflichtigen zu befrieden. Allerdings kann auch die
gute Organisation des IRS die Steuerkriminalität nicht unterdrücken. Die
Steucrausfälle wurden im Jahr 1986 auf 100 Mrd. Dollar geschätzt, das waren
11% der gesamten Steuereinnahmen von 916 Mrd. Dollar. Die Vergleichszif-
fer in der Bundesrepublik Deutschland lag mehr als doppelt so hoch."* Die
hohe Steuerehrlichkeit in den USA wird durch ein System strenger Prüfungen
unterstützt. Dabei sucht die Behörde jeweils dasjenige Auswahlprinzip anzu-
wenden, das am wirkungsvollsten für einen ungeschmälerten Steuereingang
sorgt."" Auch Stichproben nach Zufallsauswahl spielen eine Rolle. Hierfür
sind die Service Centers zuständig. Zumeist sind jedoch Verdachtsmomente
und Erklärungsinhalte für die Auswahl der Prüffälle von Bedeutung.*®* Hohe
Strafen üben eine angestrebte Präventivwirkung aus. j , ; n , $ ^ ; >. .,.,,.;

Tuxes arc wn'ai we pay itfr a civiiVzea Society ,'so siein uoer aöm ridupieiri-
gang des IRS in Washington D. C . Nach Umfragen gibt diese Aussage heute
ebenso die Einstellung einer großen Mehrheit der US-Steuerbürger wider .*"
Obgleich die US-Einkommensteuer auch nach der letzten Reform der Kom-
pliziertheit des deutschen EStG nicht wesentlich nachsteht, ist diese Mehrheit
auch heute noch überzeugt, daß die Besteuerungspraxis "fair" sei.*'"

Die gern seit der Zeit Fuistings als Grund für die Beibehaltung der mit dem
Amtscrmittlungsgrundsatz kombinierten deutschen Fremdveranlagung ver-
wendete Rechtfertigungsthese von einer angeblich unabänderlich mangelhaf-
ten Gesetzeskenntnis der Zensiten wurde in den USA jedenfalls nicht bestätigt.
Unüberbrückbare Schwierigkeiten mit der Selbstveranlagung sind ausgeblie-
ben. Die Sclbstveranlagung hat sich nach allgemeiner Überzeugung be-
währt.'"

Fragt man sich, was dieser Gesetzesvollzug den Steuerzahler letztlich kostet,
so ergibt sich folgendes: Der IRS beschäftigte 1987 110.000 feste Mitarbeiter.

'" Dctaft'n. H. (1957). Sp. 492.

"* Court*. P.. S. 137.

"' D«tofift. H. (1957), Sp. 494;./acoft. F. (1994). S. 75.

"* ( W f / i . P . S 137; ./oco*. F. (1994). S. 75.

"* COM«*. P.S. 139. ' '

.'*' Court*. P., S. 137; ./aeoft. F. (1994), S. 74. !

"' Own*. P.. S. 139;7aco6. F. (1994). S. 76.
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zu denen noch 30.000 Teilzeitkräfte fur Stoßzeiten hinzukommen."* Viele der
Beschäftigten in den als Eingangsstellen für die Erklärung dienenden Service
Centers sind oftmals angelernte Kräfte. Eine besondere Ausbildung für die
Angehöngen der Steuerverwaltung gibt es im übrigen nicht. Es fehlt auch an
einem einheitlichen Berufsbild. Das heißt, daß die Mitarbeiter aus allen mög-
lichen Berufssparten stammen. In den District Offices findet sich allerdings
eine große Zahl hochqualifizierter Absolventen von fuhrenden Universitäten
und besonderen Fachhochschulen. Um Lebensstellungen handelt es sich zu-
meist bei diesen Beschäftigungen nicht. Viele Mitarbeiter üben die Tätigkeit
nur vorübergehend aus und machen sich nach einiger Zeit selbständig.

Laufbahnbeamte, die den deutschen Verhältnissen entsprechen, gibt es in
der IRS nur wenige. Die Honorierung der Tätigkeit bei dem 1RS ist im übri-
gen, an deutschen Verhaltnissen gemessen, wenig attraktiv.'"

So mag es von Interesse sein zu erfahren, daß die US-Finanzbehörde mit
diesem Personalstand von 110.000 festen Mitarbeiter, also einem Mitarbeiter-
stab, der den Verhältnissen in Deutschland etwa entspricht, ein vielfaches des
deutschen Steuervolumens vereinnahmt, rechtlich qualifiziert abwickelt, ver-
waltet und verausgabt. Es handelt sich gewiß um eine überaus effektive Be-
hörde, aber ihr Schlankheitsgrad ist verglichen damit noch beeindruckender.

Im Jahr 1980 waren in den USA insgesamt etwa 140 Mio. Veranlagungen
zu bearbeiten Das ist mehr als das siebenfache der zu dieser Zeit in Deutsch-
land durchzuführenden Veranlagungen eines Jahres. Damals hatte der IRS
89.000 Civil-Service-Angestellte, von denen 28.500 Angestellte Prüfungsauf-
gaben erledigten."" Dabei erfolgen die Steuerfestsetzungen und -Zahlungen in
den USA zeitnah. Wesentliche Rückstände bestehen nur. insoweit es sich um
streitbefangene Vorgänge handelt.'" Die Verwaltung ist angewiesen, die
Selbstberechnung des Steuerpflichtigen vorerst auch zu respektieren, wenn
umstrittene Rechtsfragen, zu denen Vereinbarungen ex post nicht möglich
sind, auftreten. Erst nach gerichtlicher Klärung kann eine obsiegende höhere
Steuerfestsetzung durch die Behörde zum Zuge kommen. Das in Deutschland
mögliche Aussetzungsverfahren muß hier systemfremd bleiben."*

b

"'

CWrt, p., s. 137; i.*../<jcofc, F. (1994), S. 74. . / ; •>*• i i ' - ^ - ^ 1 / •• '

CWrt . P., S. 138; ./aco*. F. (1994). S. 74

Vgl. »fofc, w.R. (1982). Steuervenvaltungsanordnung... S. 381; Cowrrt. P . S . 137.

Barnen. J. S.. S. 331; Deftafm. H. (1957). Sp 496.7aco6. F. (1994), S. 75.

Vgl. §361 Ah».2AO. .-. ..-;•;'
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Die US-Steuerverwaltung - vergleichbares gilt für Kanada und Australien -
" ' vermag auf diese Weise einer sehr viel höheren Arbeitsbelastung zu ent-
sprechen, ohne in einen Zustand zu geraten, der oftmals als Chaos bezeichnet
wird, allgemeine Unzufriedenheit erzeugt und die deutsche Besteuerung in den
Augen der Öffentlichkeit in Mißkredit bringt.

In Untersuchungen der Materie ist daher oftmals von Experten für die Bun-
desrepublik der Übergang zur Selbstveranlagung empfohlen worden. Eine der-
artige Reform würde gewiß viele von der heutigen fragwürdigen Veranla-
gungstätigkeit verursachte Schwachstellen in der Einkommensbesteuerung
beseitigen.

Nachdem die in Niedersachsen 1960 und 1961 probeweise durchgeführten
Versuche mit der Selbstberechnung der steuerlichen Bemessungsgrundlage
durch die Steuerpflichtigen abgeschlossen waren, erbaten im Jahr 1962 Mit-
glieder des Finanzausschusses des deutschen Bundestages von der Regierung
eine wertende Stellungnahme zu der Möglichkeit der Einführung der Selbst-
veranlagung.

Die Antwort des zuständigen Staatssekretärs lief darauf hinaus, daß ein
Übergang die grundlegende Änderung des in der Abgabenordnung normierten
Verfahrensrechts und daß die Vermeidung von drohenden Steuerausfallen
durch Übernahme des US-Musters "strengere Ordnungsbestimmungen ..., die
dem deutschen Recht fremd sind ..." und "zahlreiche Steuer- und Strafzu-
schläge" sowie eine "besonders strenge Ahndung von Steuervergehen" nötig
machen werde."* Er verwies auf höhere Kosten für die erforderliche Steuerbe-
ratung und stellte infrage, ob eine Entlastung der Verwaltung durch eine Um-
stellung überhaupt erzielt werden könne/"'

Nach dieser offiziellen Verlautbarung der Bundesregierung im Jahr 1962 ist
das Thema weder von Steuerwissenschaftlern, noch von Politikern oder der
Finanzverwaltung nochmals öffentlich diskutiert worden. Es war gestorben.

Der Gesetzesvollzug als solcher, der für Franz Meisel 1911 das problemati-
sche Glied in der preußischen und später "deutschen T>pe" der Einkommens-
besteuemng darstellte, ist auch in den verschiedenen Gutachten der wissen-
schaftlichen Beiräte des Finanzministeriums nicht wieder ausführlich ange-
sprochen worden. Als zu der Anpassung der Abgabenordnung an die fort-
schreitende Entwicklung im Rahmen der Steuerreform um 1970 in dem hierzu
gebildeten Arbeitskreis die Frage einer Neuordnung der Veranlagung erörtert

»" A M , R. W. (1988); ders. (1989), S. 267.

'" Vgl. Deutscher Bundestag. 4. Wahlpenode. Drucksache IV 342. S. 2

"• WieAnm.317.
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wurde, entschied man sich für das Institut der "Steuerfestsetzung unter Vorbe-
halt der Nachprüfung". Ein nach Fallgruppen der Steuerpflichtigen gebildeter,
jeweils unterschiedlicher Prüfungsmechanismus sollte fortan der Verwaltung
erlauben, das gesetzlich gebotene Ermittlungsverfahren vor Rechtskraft des
Bescheides innerhalb von vier Jahren nachzuholen.'*" Die Regelung wurde
sogleich als Verstoß gegen verfassungsmäßig normierte Grundsätze heftig
umstritten und brachte jedenfalls für die Veranlagung und die Besteue-
rungspraxis keine der dringend erwarteten Entlastungen.'*' „ , - , , . , ,

Die Veranlagung ist bis heute auf diesem Stand verblieben. Die Feststellung
der Bemessungsgrundlage durch die Behörde nach dem Amtscrmittlungs-
grundsatz wurde beibehalten. Wenn eine Steuerreform gefordert wird, so ver-
bindet sich damit bis heute zumeist die Forderung nach Beseitigung aller oder
einzelner nichtfiskalischer Lenkungsnormen, nach Einführung oder Änderung
von Pauschalierungen, Typisierungen, Schematisierungen, Erhebungsformen,
Tarifgestaltungen und ähnliches mehr.***

Der vorhandene Gesetzesvollzug als solcher, der naturgemäß praktische
Kenntnisse voraussetzt, wird weder von Wissenschaftlern, noch von Politikern
oder den Leitern der Finanzverwaltung infrage gestellt. In den USA ist dies
grundsätzlich anders, dort wird der Vollzug stets praxisnah in die Gesetzge-
bung eingebunden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Reformvorhaben erör-
tert werden.

Franz Meisel hielt 1911 fest, daß die Einkommensbesteuerung Preußens
sehr zum Schaden des ihr zugrundeliegenden Gedankens in eine bedenkliche
abwegige Richtung geraten sei. Die Wegegabel der fehlerhaften Entwicklung
der "preußischen Type" der Einkommensbesteuerung, die später zur "deut-
schen Type" fortgeschrieben wurde, sah er in dem von Fuisting nach rechts-
staatlichen Gesichtspunkten perfektionierten "Beanstandungsverfahren" im
Rahmen der amtlichen Veranlagung. Dies war eine Folge des Umstands, daß
die Einkommensbesteuerung stets als Eingriffsrecht beurteilt wurde.

"° Kodi, K. (1971), S. 80, S. 85; auch: A/Uteü/emer, K. H/Sc/iaumiurg, H. (1976), Begründung
«s Regierungsentwurfs zu § 164 AO. S. 219.

Die Kritik an den GNOFÄ-Richtlinian sucht deren Rechtswidngkeit herauszustellen, da sie mit
«m Amtsermittlungsgrundsatz des § 88 AO unvereinbar seien. Für einen Überblick und Fundstellen
» der Kritik vgl. Fe/ix. G. (1980), S. 3678

Di« bisher vorgebrachten Reformvorschlage von der sogenannten "organischen Steuerreform"
* _"** "4!> bis zu dem Symposium "Einsparungen durch einfaches Steuerrechl und effiziente
Steuererhebung" vom 28 2.1994 beinhalten stets nur Änderungen an dem bestehenden System. Auch
«neueste Entwurf von J. lang bewegt sich im wesentlichen in den vorgegebenen Bahnen, Sc/imtf/-
*"'. G (1953); auch: S/wto/er, A. (1953). S. 689; Gesellschaft zur Förderung der Entburokratisie-
"«8(1984) und (1994); Lang, J. (1993); Fmrf/wg. M (1992), S. 90; A/KJC/ICK/, J.. S. 16.



438 L. Grenzen des Einsatzes der Einkommensteuer

-Amtsermittlungsgrundsatz, ein perfektioniertes Beanstandungsverfahren,
strenge Einhaltung rechtstaatlicher Prinzipien und das preußische, an der
Quellentheorie orientierte Einkommensteuergesetz ohne genügende Kontroll-
rechte der Verwaltung und einen die Richtigkeit abgegebener Erklärungen
stützenden Sanktionsmechanismus überforderte nach seiner Ansicht den Steu-
erbürger bezüglich der von ihm einzubringenden Mitwirkung bei der Ermitt-
lung der richtigen Bemessungsgrundlage. Damit wurde eine überzeugende
Lastenverteilung verfehlt. A « nf. ««i *»i ?3

Das sächsische EStG 1874/78 hatte für Preußen als Blaupause gedient. Es
war an der Hermann-Schmollerschen Definition von Leistungsfähigkeit als
Maßstab für den Einkommensbegriff ausgerichtet worden. Es hatte eine ande-
re, nämlich an wirtschaftlichen Gesichtspunkten orientierte Ausrichtung erhal-
ten. •" •'••'.öw.-«iU«M»«|i&

Der frühere Referent für die sächsische Einkommensteuerreform 1874/78
und spätere Senatspräsident am sächsischen Oberverwaltungsgericht Paul
Waritüfj- jeajiiertf daher J912 .Dronuit auf eine von dem frustrierten Leiter
preußischer Veranlagungskommissionen wiederholte und durch viele konkrete
Beispiele belegte Kritik Meiseis an der preußischen Einkommensbesteuerung
Er verwies auf den besseren, weil nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten auf-
gebauten Gesetzesvollzug in seinem Heimatland Sachsen. Die dortigen Beam-
ten, so führte er aus. seien, anders als in Preußen, nicht juristisch, sondern
wirtschaftlich ausgebildet und die Ermittlung der Bemessungsgrundlage erfol-
ge in Zweifelsfällen nach Erörterung mit den Pflichtigen und nach ökonomi-
schen Gesichtspunkten.

Ähnliche organisatorische Grundgedanken für eine Reform des amtlichen
Ermittlungsverfahrens, wie sie hier zum Ausdruck gelangen, scheint neuer-
dings Klaus Tipke zu vertreten, wenn er die amerikanische Einrichtung des
"office audits" oder "office examination" nebst weitgehenden Kontrollrechten
für die Bundesrepublik als beispielhaft anfuhrt. Freilich gehen die Reformfor-
derungen Tipkes nach diesseitiger Auffassung nicht weit genug.'"

Ein dem Mißbrauch von Eingriffen des Staates zum Schutz des Bürgers vor
einem ständig drohenden Fiskalismus dienendes Rechtsinstitut, das vom Steu-

'*• 7Vpt«. K. (1992). Gleichmäßigkeit .... S. 130. geht nicht auf die völlig andere Rolle der l'S-
Finanzbehörde im Veranlagungsverfahren ein. nämlich, daß die "office audits" im Regelfall Kontroll-
Funktionen erfüllen und in der Regel nicht von Amts wegen die Aufgabe wahrzunehmen haben. Bf-
messungsgrundlagen ?u ermitteln. Diese Verpflichtung kann sich jeweils ergeben. Durch Zufalls*"*-
wähl ausgefilterte PruffiÜle dienen im übrigen auch der Ermittlung von Erfahningswerten. die unser»
Richtsalzsammungen entsprechen. In einem "Taxpayer Compliance Measurement Program" %wnto
für den Steuerbürger - ggf. sehr lastig - Daten fur die Überwachung des allgemeinen Steuergehorsat»
erarbeitet: hierzu: Jocofr, F. ( 1994 ) ,S .7J . , - • .*•••• - • ,
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erpflichügen zum eigenen Vorteil gefahrlos durch provoziertcs Ausufern des
amtlichen Beanstandungsverfahrens mißbraucht werden und obendrein gar
nicht garantieren konnte, daß die Behörde im Regelfall die Bemessungsgrund-
lage überhaupt richtig feststellte, da dazu die Mitwirkung eines aufrichtigen
Steuerpflichtigen unersetzbar war. hat es in Sachsen bis zur Schaffung des
Reichseinkommensteuergesetzes nicht gegeben. Klagen über Behördenwillkür
sind dennoch für Sachsen bis 1919 weder in den Entscheidungssainmlungcn
des Oberverwaltungsgerichts in Staatssteuersachen, noch in Fachzeitschriften
nachweisbar.

Nach den in Preußen geltenden Maßstäben war die bereits erwähnte 1916
von Waldecker geübte Kritik, daß in Sachsen der Pcrsoncnrcchtsschutz ge-
genüber Preußen in steuerlicher Hinsicht zurückgeblieben sei. formell viel-
leicht berechtigt. Sachsen erkaufte sich jedoch mit dieser Regelung der Priori-
täten nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten einen zügigen und zur allgemei-
nen Zufriedenheit arbeitenden Gesetzesvollzug zur Einkommensteuer. Das
sächsische Steuersystem basierte auf dem Grundsatz der richtigen Steuerdekla-
ration durch den Steuerpflichtigen. Es bedurfte zur Sicherstellung der Bürger
vor Übervorteilungen eines ausgefeilten Kontrollapparates und gestrenger
Strafvorschriften. Die in den USA auf Grundlage der Selbstvcranlagung or-
ganisierte Einkommensteuer kann als Fortentwicklung einer Besteuerungs-
technik gesehen werden, die von der den Verhandlungen des sächsischen
Landtages 1872 zugrundeliegenden Besteuerungsidee eingeleitet wurde.

Die Kritik Meiseis an der preußischen Einkommensbesteuerung läuft auf die
von Cicero überlieferte Wendung hinaus, die auch noch für den heutigen Ge-
setzesvollzug in Deutschland vielfach von Bedeutung ist: Summum jus summa
injuria. Die Masse der mittleren und kleineren Steuerzahler hat die Zeche
letztlich auszugleichen. Hier findet der Steuerwiderstand nämlich die wenig-
sten Ansatzpunkte.

Die um 1960 zumeist von Experten wirtschaftlicher Fachrichtungen stam-
menden Empfehlungen, zur Entlastung der Finanzverwaltung die Selbstveran-
lagung zur Einkommensbesteuerung einzuführen, haben in der Öffentlichkeit
keine weitere Resonanz gefunden. Sie sind inzwischen sogar völlig in Verges-
senheit geraten, obgleich allgemein bekannt ist, daß die Finanzämter die Ar-
beitslast nicht mehr zu bewältigen und bei der Veranlagungstätigkeit den
gesetzlichen Vorschriften auch bei Anlegung großzügiger Maßstäbe nicht
">ehr zu entsprechen vermögen. ,
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" Die entstandene Situation begünstigt, wie wir wiederholt erfuhren, kleine
Teilmengen der etwa 28 Mio. Steuerpflichtigen in der Bundesrepublik
Deutschland. Es sind dies diejenigen, die es verstehen, die Schwachstellen von
Gesetz und Gesetzesvollzug geschickt für sich auszunutzen. Die potentiellen
Kritiker des Zustandes sind zumeist mit den Nutznießern der Verhältnisse
identisch, was einem Vertrauensverhältnis nicht förderlich sein kann.

Waren dies bis vor einigen Jahren zumeist Bürger mit höheren Einkommen,
so haben daher inzwischen auch kleinere Einkommensempfänger nachgezo-
gen und helfen sich gegen Übervorteilung durch dieser Art Selbstjustiz.

'* Die große Masse der Steuerbürger muß jedenfalls nach wie vor an einen
ordnungsmäßigen Vollzug der letztlich auch zu ihrem eigenen Schutz geschaf-
fenen Gesetze interessiert sein. Es ist kaum zu bezweifeln, daß diese Einstel-
lung durch den Einsatz von Medien vermittelbar ist. Die Steuerbehörde der
USA, der IRS, gibt für diese Erkenntnis ein gutes Beispiel. Für dergleichen
Versuche fehlen in Deutschland jedoch vorerst die sachlichen Voraussetzun-
gen. Für die USA gilt jedenfalls, daß erst umfassende öffentliche Aufklänines-

tätigkcitcn die unbestreitbar hohe Funktionsfähigkeit des dortigen "Systems
millionenfacher Selbstveranlagungen" von "fast furchteinflößenden Dimensio-
nen" gewährleistet. ""*

Wenn eine Diskussion der Selbstveranlagung aus der Erörterung um die
Entlastung der Verwaltung zugunsten von bloßem, ständig vermehrtem Flick-
werk an Symptomen mit begrenzter Reichweite heute in Deutschland ver-
schwunden ist, so mag hierfür die mangelnde Aufgeschlossenheit kleinerer,
aber sehr einflußreicher Gesellschaftsgruppen mitverantwortlich sein. Diese
Gruppen scheuen oft aus Voreingenommenheiten eine ihnen im einzelnen
noch unbekannte Umwälzung der vorgesehenen Funktionen - einschließlich
ihrer eigenen - als Mitarbeiter bei Behörden, als Berufsträger im steuerbera-
tenden Beruf oder als Steuerzahler. Dies gilt naturgemäß auch für eine emp-
fehlenswerte Neuorganisation, die eine rechtsstaatlich durchstrukturiertc mo-
derne Industriegcsellschaft in Kürze vermutlich gar nicht mehr wird vermei-
den können, wenn kultivierte, mit dem "ordre publique" abgestimmte steuerli-
che Verhältnisse aufrechterhalten bleiben sollen.

Eine Umstellung der bisherigen Fremdveranlagung durch den Fiskus auf ei-
ne Selbstveranlagung kann man dabei durchaus als Endstufe einer Entwick-
lung der Einkommcnsbcstcuerung sehen, die von dem sächsischen EStG
1874/78 eingeleitet wurde. Hier hatte man seit 1872 im Landtag nach einer
Neuordnung der Besteuerung gesucht, die eine gerechtere Verteilung der La-

Jfofe, W. R. (1982). S. 381.
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sten des Gemeinwesens auf die Steuerbürger versprach. Der "Selbstein-
schätzung" der Zensiten wurde in den Verhandlungen des Landtages ein hoher
Stellenwert beigemessen. Man erwartete, daß es die Steuerpflichtigen in Zu-
kunft lernen würden, sich jährlich verantwortlich Rechenschaft über ihr erziel-
tes Jahreseinkommen als Bemessungsgrundlage ihrer Beitragsverpflichtungen
abzulegen. Das Einkommensteuergesetz, das in der Öffentlichkeit nach wirt-
schaftlichen Kriterien beurteilt wurde, übertrug dem Bürger mit der sogenann-
ten "Selbsteinschätzung" die entscheidende Rolle bei der Lastcnvcrtcilung.
Das war mit einem Vertrauensvorschuß verbunden. Der Staat sollte ihn daher
zugleich vor Übervorteilungen durch den steuerunehrlichen Defraudantcn
vermittels eines gestrengen Kontroll- und Sanktionsmechanismus' schüt/cn.
Diese Gesichtspunkte ergaben im ganzen gesehen eine schlüssige Rcgc-
lungsstruktur des Gesetzes. Im übrigen fugten sich Gesetz und Vollzug in die
bestehende Rechtsordnung ein, indem Öffentlichkeit, Finanzvcrwaltung bzw.
Gerichte zwischen den gesetzlichen Prioritäten der Steuervorschriften und der
übrigen Rechtsordnung unter Berücksichtigung der Auswirkungen eine die
Allgemeinheit befriedigende Balance schufen.

Das preußische EStG 1891 war in dieser Hinsicht keine Fortentwicklung ei-
nes sächsischen Entwurfes. Aus dem wirtschaftslenkenden Kamcralstaat des
18. Jahrhunderts war hier nach den Befreiungskriegen ein sich direkter wirt-
schaftspolitischer Eingriffe enthaltender liberaler Rechtsstaat des 19 Jahrhun-
derts geworden. Dieser Entwicklung folgte "die Veränderung der alten kame-
ralistischen Ausbildung durch eine rein juristische Vorbildung" der Beamten-
schaft."* Der für die Einkommensbesteuerung zuständige preußische Landrat
war ursprünglich ein "Organ der Landstände gewesen, die das Steuerbewilli-
gungsrecht besaßen"."* Er unterstand bis 1919 noch der inneren Verwaltung.
"Bei dieser für Preußen typischen Verwaltungsstmktur wurde kein sonderli-
ches Bedürfnis nach einer abgetrennten Finanzbeamtenlaufbahn laut"."' Die
Ausbildung endete mit der Befähigung zum Richteramt, wobei eine viermona-
tige Referendarzeit in der Finanzabteilung des Regierungspräsidenten, der für
die direkten Staatssteuern als Vertreter des Innenministeriums zustandig war,
die notwendige Fachqualifikation verlieh. Nach der Reichsgründung 1871
wurde Preußen dann "Schrittmacher des Juristenprivilegs" für Beamte der
Finanzverwaltung. ^

*. A. (1976), 250 Jahre..., S. 116.

"* Po««*, A. (1976), 250 Jahre .... S. 63. S. 192, Anm 96 mit Fundstellen; von der Groefce/i, K.
(1975),S 517. , ^ , , „ , , „ ^ . ^ ,

*" ftnucA, A (1976), 250 Jahre ..„S. 115. ü • ;, , : < ? ; , * « *

"* POKJC/I. A. (1976), 250 Jahre .... S. 113.
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Der einflußreiche Staatsrechtslehrer Rudolf Gneist sah in dieser juristischen
Ausbildung eine Garantie für die spätere strenge Beachtung von Gesetz und
Recht vor persönlicher Behördenwillkür, eine Garantie für rechtliche Verfah-
ren, "wie sie im Privatrecht zum Schutz der Person und des Eigentums errun-
gen worden waren"."' Gerade dem Studium des Privatrechts kam daher
Priorität zu. ?*-ffi-^e& -ji:f^^i&f•ä&x.T&iB&iniä•£*&:Ute-'.;*;<••,<»

Die Zuordnung der Besteuerung zur inneren Verwaltung hatte naturgemäß
weitreichende Konsequenzen für viele Änderungen des preußischen EStG
1891 gegenüber der sächsischen Mustervorlage, so etwa auch bei den straf-
rechtlichen Bestimmungen, da es sich um Verwaltungsstrafrecht handelte.""

Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs mit der Übertragung der Steu-
erverwaltungshoheit auf das Reich in der Erzbergerschen Finanzrefom blieben
naturgemäß wesentliche Strukturelemente erhalten.

Das Einkommensteuergesetz war in Preußen nicht erst seit Fuisting und
Wagner als Eingriffsrecht beurteilt worden. Der für Wagner wichtige Umver-
teilungsgesichtspunkt sah ohnehin eine Besteuerung unabhängig von einer
erforderlichen Lastenverteilung nach den jeweils geltenden epochalen Ent-
wicklungsgesetzen vor."' Der scharfsinnige Bernhard Fuisting hat mit seinen
Gesetzesinitiativen und Beiträgen zur Gesetzesauslegung einen ständigen
Kampf gegen Gefahren geführt, die er in einem angeblich fortwährend dro-
henden "Fiskalismus" befürchtete. Meisel, Michaelis und andere zeigten, daß
Fuisting einen Kampf gegen Windmühlen führte."' Gelehrige Steuerbürger
wußten die dadurch entstandenen Schwachstellen im Gesetz fachkundig ge-
schickt im eigenen Interesse zu nutzen. ^ j ^ ^ ^ ^ . i . , ^ ^

Das Steuerrecht suchte, seiner zunehmenden Bedeutung entsprechend, seit
Fuisting allgemeine Anerkennung als neue rechtsdogmatische Disziplin, wo-
bei dem Versuch einer Rechtfertigung der Normen aus zugrundeliegenden,
unmittelbar einsichtigen "sachgerechten" letzten Prinzipien bei einigen Vertre-
tern heute eine besondere Rolle zukommt. Die Bestimmungen des Steuerrechts
sollen danach mehr sein, als eine zweckmäßige Sozialtechnologie zur Lasten-
verteilung, was das sächsische EStG 1874/78 nur hatte sein wollen. Nur so ist
der Nachdruck zu verstehen, der bis heute der Herausarbeitung von "Fun-
damentalprinzipien" und der nachhaltigen Abstimmung steuerrechtlicher

" ' P f l K j e A . A . ( 1 9 7 6 X 2 5 0 J a h r e . . . , S . 1 1 5 . - • ; . - - . - , , • . . - ; • - •

' " &*n«;<fer. V. (1987), S. 44. S. 54. Bestraft wurde nicht die Schädigung des Fiscus oder der
Allgemeinheit, sondern die Nichtbeachtung von Vorschriften.

" ' >fag*#r. A.(l 890), S. 372.
' " M«Mt F. (191IX S. 353; den. (1914). S. 154; A/iefcwiij (1912). S. 83; Meyer. R. (1903). S

26.
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Bestimmungen mit dem übrigen Normengefüge zu einem einheitlichen Sy-
stemgebäude von Juristen zugeordnet wird. Die konkreten sozialen Auswir-
kungen der Nonnen, insbesondere die zu berücksichtigenden Vollzugsvor-
schriften und die Konsequenzen des Gesetzes in sozialtechnologischcr Hin-
sicht - zugegebenermaßen für Juristen lästige Problemstellungen, auf die
Franz Meisel schonungslos aufmerksam machte, - treten in ihrer Bedeutung
zurück und werden heute überhaupt erst wahrgenommen, seitdem die öffentli-
che Kritik sich vernehmbar artikuliert.

Einrichtungen, Verwaltungspraxis. Ausbildung und Laufbahnstruktur der
Finanzverwaltung wurden, unabhängig von gelegentlicher Kritik, von der
allgemeinen Entwicklung bestimmt.

Ein Übergang zur Selbstveranlagung würde eine völlige Neuorganisation
der Finanzverwaltung mit sich bringen. Eine Änderung von Ausbildung und
Personalstruktur wären erforderlich, da neben der juristischen andere Qualifi-
kationen erforderlich werden und an Bedeutung gewinnen. -ti'rj •,

So zeigte sich die Delegation der Deutschen Steuer-Gewerkschaft anläßlich
des Besuches ihrer Präsidialmitglicder bei dem IRS im Jahr 1987 unmittelbar
nach der letzten US-Steuerreform von dem Aufbau und der deutschen Ver-
hältnissen weit überlegenen Effizienz nach dem veröffentlichten Bericht zwar
tief beeindruckt. Der Umstand aber, daß es bei dem IRS fast keine Laufbahn-
beamte und viele nur verhältnismäßig gering dotierte Besoldungsstufen gibt
und das System mit geringer Personalausstattung und verhältnismäßig weni-
gen hochqualifizierten Mitarbeitern gefahren werden kann, dämpfte erkennbar
die im übrigen positive Beurteilung.'"

Tatsächlich wird der Übergang zur Selbstveranlagung in der Deutschen
Steuer-Gewerkschaft gar nicht mehr diskutiert, obgleich ihr ehemaliger Vor-
sitzender in einem ausführlichen Gutachten des Berufsverbandes, das 1959 an
den Präsidenten des Deutschen Bundestages mit der Bitte um Weiterleitung an
den Finanzausschuß versendet wurde,"* vor der kommenden Entwicklung
warnend, dringend zu diesem Schritt unter Auflistung konkreter Richtlinien
geraten hatte. Heute sieht diese Berufsorganisation die Lösung der anstehen-
den Probleme zwar zu Recht in einer Ausweitung und Verbesserung der steu-
erlichen Betriebsprüfung, die historisch gewordene Struktur der Veranlagung

"' Courrt, P . S . 138.

Bund Deutscher Steuerbeamten (1959): Die Eingabe in den Deutschen Bundestag führte von 21
Abgeordneten zu sechs konkreten Fragen an die Bundesregierung. Diese Abgeordneten waren zumeist
Mitglieder des Finanzausschusses, vgl : Deutscher Bundestag. 4 Wahlperiode, Drucksache IB/393
Die Antwort durch Staatssekretär //err/age for die Regierung vom 23.6.1962 war außen« negativ, vgl.
Drucksache IV/432.



L. Grenzen des Einsatzes der Einkommensteuer

soll jedoch offenbar dabei erhalten bleiben. Ein Übergang würde letztlich
neuartige Laufbahnen mit hohen disziplinübergreifenden Qualifikationen
erfordern. Diese Problemlösung wird heute nicht einmal mehr erörtert. Das ist
bedauerlich. fcWJifaätMV»? «= *7rtis»«n J>•*»>' fi**;<*«w*rvrt»«; •;-! , ^ f„ , ^>••.,

Ein Übergang würde auch an die in Finanzverwaltung und Gerichtswesen
tätigen Juristen abgewandelte Anforderungen stellen. Die Umstellung mag in
den USA einfacher vor sich gegangen sein, da dort die Ausbildung der Juri-
sten ohnehin - historisch so entstanden - eher auf das Berufsziel des freiberuf-
lichen Anwalts und insbesondere des wirtschaftlich tätigen Steueranwalts
ausgerichtet war." ' In Deutschland hat jedoch bis heute die Richterlaufbahn
infolge der anderen Entwicklung das nur von wenigen erreichbare Ziel der
Ausbildung gebildet."*

Die Rechtssicherheit ist eine der wichtigsten Vorbedingungen unseres hoch-
entwickelten, aber sehr empfindlichen modernen Industriegefüges. Zur
Rechtsanwendung reichen daher heute notwendig abstrakte Gesetzesdefinitio-
nen und die theoretisch erlernte einfache Subsumtion der Tatbestandsmerkma-

le des Sachverhalts unter die Gesetzesnormen ohne Berücksichtigung von
Zusatzkriterien nicht mehr aus. Aus der Entscheidungsnot entwickelt sich
daher ein wachsender Bedarf an Zusatzkriterien und auf diese Weise unver-
meidbares "Fallrecht" neben dem abstrakten Normengefüge. das unter ande-
rem aus "gesellschaftlich vorherrschenden Normalitätsvorstellungen" und
"richterrechtlichen Quellen" gespeist wird.'" .

Da jeder Fall zur Vermeidung von Willkür nach einer allgemeinen Regel
entschieden werden muß, die für alle gleichen Vorgänge zu gleichen Rechts-
folgen führt, ist ein ständiges Anknüpfen an "erheblich gewordene Fall-
entscheidungen" unumgänglich."* Der allmählich vor sich gehende Wandel
gesellschaftlicher Werte bringt obendrein noch einen schleichenden Recht-
sprechungswandel mit sich. Ohne Berücksichtigung sozialtechnologischer
Gesichtspunkte wird eine allgemeine Befriedung schwieriger. "" * , .*.•

Dies alles muß bei einem Systemwandel Erwägung finden. Es werden sich
hohe Anforderungen an die für eine notwendige einheitliche Anwendung der
Steuergesetze zuständige Finanzbehörde ergeben. Denn "ein System millio-
nenfacher Selbstveranlagung (kann) nur dann einigermaßen zuverlässig funk-

r. D .S . 103. < • ' •< «

"* /?iJ.?c>tem<?\w, D . S. 102, S. 139. S. 225 Anm. 2. S. 175. diese Ausrichtung der Ausbildung ist
ein Ergebnis der Vorherrschaft Preußens ab dem 19. Jahrhundert

" ' tfafc.W. R.(1986),S. 30. J' '-;^'V',,,.._, .^ /^ ' .v ' - -"" ' »;' -^X.' -
" ' (fofe, W. R. (1986). S. 36. S 41.
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tionieren. wenn die Steuerpflichtigen, ohne das Ergebnis langwieriger Finanz-
gerichtsprozesse abwarten zu müssen, im voraus über den Standpunkt der
Verwaltung möglichst verbindlich, umfassend und detailliert informiert
sind""' Die US-Besteuerungswirklichkeit zeigt jedenfalls, daß das Problem
zufriedenstellend lösbar ist. Es scheint jedoch ein anderes Problemlösungsver-
halten erforderlich, das die derzeitigen Vorschläge in Deutschland vermissen
lassen.

Ein Übergang wird hier völlig neue Regelungen vorsehen müssen, deren
Einführung erhebliche Verantwortung mit sich bringt. Welchen Wert der
Richtlinienkompetenz der Verwaltung hier beizumessen ist und welchen Stel-
lenwert nachgeordnetes, verwaltungsgeschaffenes Recht einnehmen soll, wird
positiv geregelt werden müssen. Eine derartige Balance zwischen der über den
Vollzugsapparat verfügenden und sachkompetenten mächtigen Exekutive und
der mit rechtlichem Übergewicht ausgestatteten Legislative wird sich dabei
jeweils neu einpendeln müssen.

Es ist nach diesen Ausführungen verständlich, daß die Finanzvenvaltung in
der Frage eines Überganges, der letztlich politisch vertreten werden muß,
große Zurückhaltung übt. Im Jahr 1969 wurde die Frage der Selbstveranla-
gung von dem Leiter der Steuerabteilung im Bundesfinanzministerium
letztmalig als Lösungsmöglichkeit noch kurz erwähnt.""'

Wenn auch etwa der Bund der Steuerzahler, der nach seiner Zielbestim-
mung die gemeinsamen Interessen aller Steuerzahler vertritt, zu Reformemp-
fehlungen in dieser Richtung schweigt, so mag dies darin seinen Grund fin-
den, daß hier zumeist die unmittelbaren Interessen eines gut situierten selb-
ständigen Mittelstandes verfolgt werden.

Bereits 1962 kamen aus dieser Richtung Warnungen, der Steuerbürger dürfe
nicht zum "Büttel des Staates" werden. Das ist unvermeidlich, belastet aber
alle Bürger gleichermaßen. Die Bewertung ist gewiß willkürlich.

Für den Verband der steuerberatenden Berufe gilt vergleichbares.

Im übrigen hat es sich der Staatssekretär 1962 im Deutschen Bundestag
wohl zu leicht gemacht, wenn er den Eindruck zu erwecken suchte, daß ein
Übergang zur Selbstveranlagung keine Änderungen des Berufsrechts der Steu-
erberater empfehlenswert mache."" ' 7 : *. '

, W. R. (1982), Steuerverwaltungsanordnungen .... S. 381
AToe/i, K. (1971), S 84 AToc/i erwähnt zwar nur "neue Vorschriften über die Selbstberechnung

«r Steuer" Dieser wurde jedoch bei Anmeldung der Steuerschuld der Charakter einer Steuerfect-
*&"ng unter dem Vorbehalt der Nachprüfung zukommen.

"' Deutscher Bundestag. 4 Wahlperiode. Drucksache IV/432, S. 2, Artwort zu Frage Nr. 5
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Das amerikanische Berufsrecht kennt hier strengere strafrechtliche Vor-
schriften, die die Einhaltung der Bestimmungen für die gesetzmäßige Anwen-
dung steuerlicher Anordnungen bei der Selbstveranlagung absichern und dem
deutschen Berufsrecht fremd sind.''" Das auch für Berufsträger steuerberaten-
der Berufe gleichmäßig geltende allgemeine Steuerstrafrecht vermag heute
entgegen gelegentlich erzeugter gegenteiliger Eindrücke keinen nachhaltigen
Einfluß zur Verbesserung der Steuermoral mehr zu bewirken.'""

Auch in diesem Punkt kann sich die soziale Bedeutung eines unvoreinge-
nommenen Problemlösungsverhaltens zeigen. Die unterstützende Mitwirkung
der steuerberatenden Berufe ist für eine Verringerung des Steuerwiderstandes
und die Verbesserung der Steuermoral zur Erzielung einer fairen Besteuerung
der Bürger als Ergebnis einer zweckentsprechenden Gesetzgebung von erheb-
lichem Einfluß. .*_>,( r?ii(KiV<iniyj>.;̂ !̂  pr.J ,t>.yl\i:;.

*" Wat. W R. (1981X S. 4334. S. 4339, S. 4336. filr viele Nachlässigkeiten werden "civil penal-
ties" angedroht. Es müssen jahrlich von den BerufstrAgem personliche und berufliche Angaben an die
Finanzverwaltung gemacht werden. Die steuerberatenden Berufe haben als Mittler zwischen Steuer-
pflichtigen und Staat höhere Pflichten gegenüber der Allgemeinheit als Rechtsanwälte. Auch der be-
rufsethischc Kodex des American Institute of Certified Public Accountants ist strenger, als die berufli-
chen Kanunervorschritten in der BRD. Die vergleichbaren strafrechtlichen Vorschriften des IRC
werden offenbar auch strenger gehandhabt, als dies in der BRD geschieht

*** Swc*. M. (1984), S. 2205, S. 2208; D/cfc>/>/; J. (1990), S. 175 u. a. In der Regel hat der steu-
erliche Berater, anders als in den USA. nach den Bestimmungen, deren Auslegung und der eingefahre-
nen Handhabung in der BRD gegenüber der Finanzbehörde keine Garantenpflicht zur .Abwendung
eines Verkurzungscrfolges. Er steht in keiner Treuepflicht gegenüber der Finanzverwaltung



M. Die mit dem wachsenden Einsatz der Einkommensteuer
; ,: zu nichtfiskalischen Zwecken verbundenen ,o/3;O

" gesellschaftspolitischen Interessen und
die zu erwartenden Verteilungskämpfe

Der Einsatz der Einkommensbesteuerung zu verschiedenartigen nichtfiskali-
schen Zwecken wurde stets kontrovers diskutiert. Bei Beurteilung der geführ-
ten Auseinandersetzungen ist zu berücksichtigen, daß die Besteuerung /u allen
Zeiten und auch über längere Perioden hinweg sogar mit zeitweise relativ
hohen Beträgen der Förderung jeweiliger politischer Prioritäten, also nichtfis-
kalischen Zwecken gedient hat.' Es handelt sich somit nicht um ein unge-
wöhnliches Phänomen.

Neuartig ist nur das außergewöhnlich hohe Ausmaß der steuerlichen Förde-
rung, der Einbau der Fördermaßnahmen an den verschiedensten Stellen des
Steuerrechts, insbesondere in den Ermittlungsvorschriften, sowie die systema-
tische Einordnung des Einkommensteuerrechts in das wirtschaftspolitische
Instrumentarium zur globalen und - mehr noch - zur sektoralen Steuerung des
Wirtschaftsablaufs. Die Fördermaßnahmen verstecken sich dabei "unter der
Tarnfarbe von Normen des Steuerrechts" und die gesamte Abwicklung von
Subventionsentscheidungen, für die im Grunde Fachbehörden zuständig sein
müßten, wird zusätzlich der Finanzverwaltung übertragen.

In den bisherigen Ausführungen wurde versucht, die Entstehung und Syste-
matik der steuerlichen Fördermaßnahmen im Zusammenhang mit dem Nor-
mengefüge des Einkommensteuerrechts und dessen Vollzuges darzustellen,
die Interessenlage des einzelnen Steuerbürgers offenzulegen und die proble-
matischen Auswirkungen auf den wachsenden Steuerwiderstand und die Be-
lastung der Verwaltung zu skizzieren und deren objektive Grenzen aufzuzei-
gen

Zum besseren Verständnis der jeweils behandelten Fachbereiche schien es
erforderlich, die Darstellung von unterschiedlichen Aufgabenstellungen und
damit Wertungen ausgehen zu lassen. So konnten die steuerlichen Regelungen
einmal unter dem Gesichtspunkt einer allgemein als gerecht empfundenen

D. (1977); 7Ymm. H. (1968); Sc/wm*. D. (1926), S. 14.
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Lastenverteilung dargestellt und beurteilt werden; ebenso konnten dann im
Kontrast dazu die gesamtwirtschaftlichen Erfordernisse den Blick in eine
andere Richtung lenken, nämlich diejenige volkswirtschaftlicher Notwendig-
keiten. Abschließend konnten dann die einem instrumentalen Einsatz des
Einkommensteuerrechts gezogenen Grenzen erörtert werden.

Die von Gustav Schmoller 1863 vorgetragene Besteuerungsidee fugte sich in
seine liberalen sozialpolitischen Vorstellungen ein. Sie war ein früher Teil
seiner Sozialpolitik, die auf einen Abbau der Klassenspaltung abzielte. Der aus
Schmollers Besteuerungsidee entwickelte gesetzliche Steuergegenstand für die
Einkommensteuer wurde an dem 1863 empfohlenen Maßstab für die Lei-
stungsfähigkeit eines Steuerbürgers ausgerichtet. Steuervergünstigungen konn-
ten als Fremdkörper in der Systematik des sächsischen EStG 1874/78 nicht in-
tegriert werden.

Adolph Wagner verfolgte ein vergleichbares Ziel. Jedoch kam dem Staat in
seinem Konzept eine andere Bedeutung zu." Der von ihm mitentwickelte ge-
setzliche Steuergegenstand des preußischen EStG 1891 legte im einzelnen
fest, welche Wertezuflüsse als steuerbare Einkommenspartiale zum Einkom-
men zu rechnen waren und somit die steuerliche Leistungsfähigkeit des Steu-
erpflichtigen bestimmten. Das Einkommensteuerrecht wurde von ihm von
vornherein als Eingriffsrecht verstanden und ließ entsprechende zeitgemäße
Änderungen der einzelnen Vorschriften, aber auch deren Auslegung und der-
jenigen der Vollzugsbestimmungen zu. Letztlich wurden die Begriffsinhalte
nach Wagner ohnehin von den epochalen Entwicklungsgesetzen jeweils unter-
schiedlich bestimmt.' Sie konnten daher einer zeitgemäßen Umverteilung des
Einkommens genügen. Die Systematik ließ fast beliebige Steuervergünstigun-
gen in der "preußischen Type" der Einkommensteuer zu.

Eine Erörterung der gesellschaftspolitischen Interessen, die sich mit dem
heute geltenden Einkommensteuerrecht verbinden, würde sehr unterschiedlich
wertende Standpunkte berücksichtigen müssen. , . .,^ .. . . . . , . • , , , .„ . ,> -

Rechtswissenschaftler sehen das Steuerrecht unter Gesichtspunkten ihrer
Ausbildung. Sie vermissen daher die Konturen einer strengen Rechtsdogma-
tik."* Durch eine Beseitigung der Lenkungsnonnen glauben viele Juristen heute
den entscheidenden Teil der Mängel des Einkommensteuerrechts heilen zu

' / / « /mann, M. (1980), S. 26 ff; 77i;«r. E. (1930) S. 29 ff. S. 50 ff; »f<2g»«r. A. (1887): Finanzwis-
senschaft .... S 37 ff u. S. 675 ff

' (fa«n«r. A. (1880), Finanzwissenschaft ... S. 292; den. (1890) Finanzwissenschaft ... S. 367, S.
386 u. «..

' 7>/**. K. (1993), Die Steuerrechtsorxfaning. S. 101; Kog«/, K. (1993) S 1 1 2 1 . u a .
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können.' Andere Gruppierungen glauben jedoch, daß ein Verzicht auf nicht-
fiskalische Normen im Einkommensteuerrecht nicht erfolgen darf.** Auch eine
Vereinfachung des Steuerrechts, so glauben sie, müsse auf andere Weise er-
reicht werden Die langfristig zu erwartenden sozial- und gesellschaftspoliti-
schen Folgen des geltenden Einkommensteuerrechts haben bis heute noch
keine zureichende Aufmerksamkeit gefunden.

Der Autor möchte nachfolgend zur Skizzierung der weiteren gesellschafts-
politischen Entwicklung einige ihm wichtig erscheinende Standpunkte in
kurzen Darstellungen ohne eigene Kommentierung auflisten. Vollständigkeit
wird dabei nicht angestrebt. •:*•! v

Der Autor trägt, indem er in fünf Rollen schlüpft. Beurteilungen des gelten-
den Einkommensteuerrechts, von berufsspezifischen Gesichtspunkten des
Steuerrechtswissenschaftlers, des Sozialpolitikers, des Nationalökonomen, des
Vertreters der Finanzverwaltung und des Soziologen ausgehend, vor. Dabei
erfordert das Verständnis für die beiden letzten Rollen ein stärkeres Eindrin-
gen in den historischen Ablauf. Es müssen einige Wiederholungen in Kauf
genommen werden.

L T h e s e n d e s S t e u e r r e c h t s w i s s e n s c h a f t l e r s ••••->•••'• T . <
fr,; i

Der Steuerrechtswissenschaftler bemängelt und fordert folgendes: < s

1 Das Einkommensteuerrecht der Gegenwart zerfällt in zwei Hauptnorm-
gruppen :*
a) Fiskalzwecknormen zur Abdeckung des Haushaltsbedarfs. ' • <
b) Sozialzwecknormen im weitesten Sinne, mit denen sozialpolitisch, wirt-
schaftspolitisch oder sonst politisch gelenkt oder interveniert wird.

2. Während Fiskalzwecknormen ex definitione zur Erzielung von Einnah-
men an dem Leistungsfähigkeitsprinzip als "Gerechtigkeitsreger' orientiert
sind, haben Lenkungsnonnen, die sich unter der "Tarnfarbe von Nonnen des

' 7/p*e. K (1993). Die Steuerrechtsordnung. S. 364 u.a.: Beschlösse des 57. Deutschen Juristen-
lagej. Mainz. 1988. in: NJW 1988, S. 3005

' Ära«/J, F. J (1969), S 103. S 113 u a.; ßir*. D (1983): Das Leutungsfahigkeitsprinzip .... S.
332 ita.; A/ewiKu*. F. (1961). Wirtschaft»- und Finanzprobleme. S. 279

Sbwtf, F. J. (1969), S. 178, C/eMer. A. (1977) S 123: ders.(1985) S. 191, den. (1988) S. N
• ^ a » ' empfiehlt die Beibehaltung des Systems und vorsichtigen Abbau der Subventionsnormen.

tyrte. K. (1993). Die Steuerrechtsordnung. S. 119; Koge/. K. (1993) S. 1123.
. K_ (1993), Die Steuerrechtsordnung S. 122 u. S. 478.



450 M Gesellschaftspolitische Interessen und Verteilungskämpfe

Steuerrechts verstecken"'", den "Effekt einer Subvention oder Prämie, einge-
kleidet in das Korsett steuerlicher Normen". "Im Grunde verkörpern sie nicht
Steuerrecht, sondern vor allem Wirtschafts- und Sozialrecht"."

3. Das geltende Steuerrecht kann wegen der Einbindung zahlloser Len-
kungsnormen als "Steuerchaos, Steuerdschungel, Steuerdickicht, Steuer-
irrgarten, Steuerlabyrinth" oder kurz "Steuerkonglomerat"'* bezeichnet wer-
den. Dieser sogenannte "Steuerinterventionismus" muß durch die Forderung
nach "sachgerechten Regeln" für die Aufnahme von versteckten Subventionen
als Norm durch deren Prüfung auf Eignung nach Zweckmäßigkeit, Erforder-
nis und Verhältnismäßigkeit eingedämmt werden." !ri3% ,^;s;i;

4. Für das Steuerrecht muß ebenso, wie für die gesamte Rechtsordnung gel-
ten: "Richtiges" oder "gerechtes" Recht besteht aus "konsequenten, sachge-
rechten Regeln".''' Diese setzen Regelhaftigkeit voraus, die aber heute weitge-
hend vermißt wird. Für das Steuerrecht und speziell für das Einkommensteu-
errecht muß das "Leistungsfähigkeitsprinzip" als "sachgerechtes Fundamen-
talprin/ip" bestimmend werden.'"' Alle Vorschriften des Einkommensteuer-
rechts müssen diesem Prinzip entsprechen.

5. Das Einkommensteuerrecht muß durchgängig neu an dem von Schanz
fortentwickelten sogenannten "Reinvermögenszugangsprinzip" ausgerichtet
werden."* ,

6. Steuervergünstigungen sind grundsätzlich ungerechtfertigt, weil sie Ge-
rechtigkeit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung verletzen. "Zur Verwirkli-
chung von Lastengleichheit und Vereinfachung sind Steuervergünstigungen
und steuerliche Sonderregelungen zu streichen", so das knappe Beratungs-
ergebnis des 57. Deutschen Juristentages von 1988." . ,,, ^, ,. „,„..t ,., . ^

7. Eine einheitliche und konsequente Orientierung der Normen des Ein-
kommenstcucrrcchts an dem "Fundamentalprinzip der Leistungsfähigkeit
beseitigt vorhandene Verstöße gegen die Gleichmäßigkeit der Besteuerung"

•;••!> i-aurs/x." i;-.:> IÄSI&I^ :S :T" I - ; ; • • "«^ Ü ^ M ails j*ierF»:^"i^,'i.»'Jt -i-.i•fr*]! r .«ffi*

'" Zic«/i/>«|{er. H. (1985). S. 202.

" fi/aU.K. (1993). Die Steucrrechlsordnung S 364. S 122. /

" 77/xfc*. K. (1971). S. 2.

" fr/ate, K. (1988). Über "richtiges Steuerrecht ..." S 274; ders. (1989) Ober Steuervergün-
stigungen... S. 186. insbes. S. 190 u.a.

'* 7/Me. K (1988). Über "richtiges Steuerrccht ..." S. 264; ders. (1993) Die Steuenechtsordnung.
S. 2X4. S. 288. S. 296 u. a.

" 7Vpt«. K. (1993). Die Steuerrechtsordnung. S. 112.

" Xc/ianr.(i. (1896). S. 28; Tipke. K. (1993). Die Steuerrechtsordnung. S 565.

" 57. Deutscher Juristentag. Mainz. 1988. s. NJW 1988. S 3006.
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und ware daher dem "Nutzen aller Beteiligten" förderlich. Nur auf diese Weise
können die dem heute gültigen Einkommensteuerrecht innewohnenden gra-
vierenden Fehlentwicklungen geheilt werden.'*

8 Das Einkommensteuerrecht muß vereinfacht werden. Es kann nicht mehr
schulmäßig als Lehrstoff für Studierende vermittelt werden." Ursächlich
hierfür ist die Aufnahme der zahllosen Lenkungsnormen an verschiedenen
Stellen der Vorschriftensystematik. Eine Beseitigung aller Lenkungsvorschrif-
ten wird auch der Forderung nach Vereinfachung genügen.

-,-..• •:•.,..., IL Thesen des Sozialpolitikers

Der Sozialpolitiker trägt zu dem Problemkreis vor: >.*,• ,1,3:0!;= <,),•!-fm.-j

1. Die Einlassung von Steuerrechtlern ist oftmals ein Plädoyer fur die
Schaffung einer einheitlichen "Dogmatik des Einkommensteuerrechts". die. in
eine "steuerliche Gesamtdogmatik" eingebunden, eine umfassende Systemati-
sierung des geltenden Steuerrechts ermöglichen soll.*' Auf diese Weise soll
das gesamte hierarchisch angelegte Rechtsnormcngefüge zu einer übersichtli-
chen Einheit verbunden werden. So sollen Widerspruchsfreiheit, geistige Ord-
nung. Kohärenz, begriffliche Klarheit und - nicht zuletzt - einfache Über-
sichtlichkeit als bestimmende Orientierungspunkte gewährleistet sein. Stcucr-
rechtler leiten aus diesen rein formalen Ordnungsprin/.ipien und einer Reihe
weiterer formaler Postulate her. daß Lenkungsnormen füi Steuervergünstigun-
gen beseitigt werden müssen, da sie einem "richtigen" oder "gerechten" Stcu-
errecht im Wege stehen.*' 1, rr ~--*i ^ t p ^ » » ; rvbrnfjfo'/J-mr. •- -,^

2. Offenbar berücksichtigen die Vertreter dieser Auffassung - oftmals füh-
rende Steuerrechtslehrer - aber nicht genügend die Fragwürdigkeit ihres
Räsonnements. Diese besteht darin, daß Termini, wie "Leistungsfähigkeit",
"sachgerechte Regelhaftigkeit". "Gleichmäßigkeit". "Gerechtigkeit" und viele
andere, die als "Undefinierte Rechtsbegriffe" zu bezeichnen sind, als Prinzipi-
en oder gar "Fundamentalprinzip der Besteuerung" zu Auswahlgesichtspunk-
ten für eine allgemein erwünschte, gelegentlich sogar als "richtig" oder
"wissenschaftlich" bezeichnete Ausgestaltung der Stcucrnormen verwendet
werden. Zwar erwähnt ein führender Vertreter dieser Richtung gelegentlich

ftp**. K. (I988). Über "richtiges Steuerrecht", neuerlich vorsichtige Einschränkungen. 1. den.

«. K. (l988), Die Situation . S. 865 • . • f ' ,

7<pte. K.(l993).DieSteuerTechtsordnung.S. 14. ' ' " '

7ipt«, K. (1988), Ober "richtiges...". S. 262; den. (1988) Die Situation .... S. 878. S 883 u. a.
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diesen Umstand, beruhigt sich aber damit, daß er keine besseren Prinzipien
kenne, die ein gleiches Makel nicht aufweisen." ,., „i: » „ i

Da er aber die Notwendigkeit einer inhaltlich konkreten Definition der ver-
wendeten Prinzipien oder Postulate nicht sieht und eine Bestimmung des In-
halts auch gar nicht versucht, bleiben die verwendeten Termini Begriffe seiner
Erlebnissprache. Sie eignen sich nicht zum interpersonellen Informationsaus-
tausch." Wer sie Undefiniert benutzt, muß sich vorhalten lassen, nicht über
konkrete Sachverhalte zu reden, da die Gesprächspartner affektgeladene Syn-
onyma so verwenden, als sprächen sie über denselben Gegenstand. Tatsächlich
werden aber Gefühle ausgetauscht. Undefinierte Rechtsbegriffe können nicht
informationshaltige Instrumente der Objektsprache sein. Daher war es auch
möglich, daß sich bereits die klassischen Vertreter der Quellentheorie der
Einkünfte, Adolph Wagner und Bernhard Fuisting, als engagierte Anhänger
zu einem Einkommensteuerrecht bekannten, das streng an der Leistungsfähig-
keit der Stcuerbürger orientiert sein sollte, was sie im preußischen EStG 1891
verwirklicht glaubten. Fuisting beklagte sogar die aus dem sächsischen Muster
übernommenen Abweichungen vom Que/fenprinzip a/s Durchbrechung dieser
sachgerechten Regelhaftigkeit der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit."*

3. Auch die Argumentationsweise vieler Juristen ist eigentümlich: In der
steuerrechtspolitischen Rechtfertigung einer "richtigen" oder "gerechten"
Steuerrechtsordnung wird den zugrundeliegenden Prinzipien oder Postulaten
nämlich eine eigenartige Rolle zugewiesen. Da es sich jeweils um unbestimm-
te, weil Undefinierte Begriffe handelt, die sehr unterschiedliche Inhalte haben
können, sind sie als Grundlage für die angeführte Ausmerzung unvereinbarli-
eher Steuerrechtsnormen ungeeignet. Dabei ist die steuertheoretische Diskus-
sion für den Laien verwirrend, da sie sich in zwei Bereichen abspielt. Einmal
streitet man um die Bedeutung der Prinzipien und ebenso um deren inhaltliche
Auslegung. Dabei herrscht zumeist Einigkeit darüber, daß vieldeutige, weil
Undefinierte, inhaltsleere Formeln (Leerformeln), wie "Leistungsfähigkeit".
"Gleichmäßigkeit". "Gerechtigkeit" und andere mehr den gültigen Besteue-
rungsnormen zugrunde liegen sollen. Diese Termini werden daher als Postula-
te dem Rasonnement vorangestellt. Ein konkreter empirisch aufgewiesener
Gehalt wird den Postulaten aber nicht gegeben. Eine eindeutige Bedeutung
kann daher, so sollte man meinen, a priori aus ihnen auch nicht erschlossen
werden Dennoch wird jeweils mit diesen Postulaten oder Prinzipien so ver-

«. K. (1988), Ober "richüges ...". S. 272.

n. H. (1953). S. 23; 7bpiMc*. E. (I960), S. 262; Front P. (1952), S. 65; /»rmfc H -W.
(1981). S. 20 u. S. 36.

" g, R (1896X S. 480.
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fahren, als ob sie einen konkreten Gehalt hätten und man verweist dann auf
die rechtspolitischen Konsequenzen für eine Reform - in unserem Fall - des
Einkommensteuerrechts. Hier sollen alle Lenkungsnormen entfernt werden, da
sie mit den Undefinierten Prinzipien nicht vereinbar seien.

Im Grunde wird in die Prinzipien alles hineininterpretiert, was man gern
aus ihnen erschließen möchte. Es handelt sich bei dieser Vorgehensweise um
eine "petitio pnncipii" im Sinne der klassischen Logik des Philosophen aus
Stagyros. Die von Gunnar Myrdal 1932 für die Kritik an der Finanzlehre er-
arbeitete Feststellung gilt für Vertreter der vorgetragenen Auffassungen heute
noch: "Die höchsten Principien haben ein besonderes Interesse deswegen, weil
sie es sind, die den nachgeordneten Deutungen den Schein wissenschaftlicher
Objektivität geben"." Je allgemeiner und damit vieldeutiger sie sind, desto
eher muß sich im übrigen jeder mit ihnen identifizieren.

Die skizzierte Vorgehensweise wurde 1932 von Myrdal als "in der wirt-
schaftspolitischen Doktrinbildung vorherrschend" und für die Finan/lchrc
typisch kritisiert.^ In gleicher Weise kann 1993 die entsprechende Begrün-
dung einer Steuerrechtsordnung trotz vieler Erkenntnisse über die Zusammen-
hange des Normensystems kritisiert werden.

4. Ohne empirische Untersuchungen über die Wirkungen eines konkreten
Normengefuges oder einzelner darin integrierter Bestimmungen ist ein Urteil
über dessen Zweckmäßigkeit nicht möglich. Dabei kommt auch dem Gesetzes-
vollzug eine gleichhohe Bedeutung zu.

5. Das Steuerrecht ist nach den seit 1949 gemachten Erfahrungen ein nützli-
ches und ebenso ein legitimes Lenkungsinstrument der Wirtschafts- und So-
zialpolitik geworden. Nach dem neuen Abgabenrecht ist der Einsatz des Steu-
errechts für nichtfiskalische Zwecke auch zulässig. Das Einkommensteuer-
recht dient auf diese Weise zugleich anders nicht erzielbaren wirtschaftlichen
oder sozialen Zwecken.

6. Lenkungsnormen dienen vorgegebenen sozialen Zwecken zur Verbes-
serung der sozialen Zustände. Eine Rechtsinstitution läßt sich nicht allein
abschließend aus der Tatsache beurteilen, daß sie bestimmten formalen Krite-
rien genügt oder mit ihnen vereinbar ist

Unentbehrlich ist jeweils eine begleitende Kontrolle, zu welchen Ergebnis-
sen die Verwendung von Lenkungsnormen führt, indem man sie unter sozial-

J (1963). S .I 53.

* M>r<iai. G. (1963), S. 153.
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technologischen Gesichtspunkten bezüglich der von ihr provozierten Konse-

quenzen beurteilt, •rjis'.-sfiß.öfteotm;*-™}« n-.fiV.iii™•-• =

7. Normengefuge und die zugehörigen Vollzugsvorschriften sind als soziale
Institutionen zur dauerhaften gleichartigen Lösung konkreter massenhaft auf-
tretender Vorgänge, wie Karl Popper gelegentlich zeigt, mit Maschinen ver-
gleichbar.'' Bei Verwendung eines für das Leben der Gemeinschaft zweck-
mäßigen instrumentalen Gesichtspunktes gleicht der Steuerrechtswissenschaft-
ler trotz Anerkenntnis aller Unterschiedlichkeiten durchaus einem Ingenieur,
hier einem Sozialingenieur, der die Institution wie eine Maschine auf wissen-
schaftlicher Grundlage konstruiert, umkonstruiert oder gar anders in das hier-
archisch geordnete Normengefüge einpaßt oder mit der als "ordre publique"
verstandenen übergreifenden Sozialordnung abstimmt. Die Maschine muß
geeignet sein, ohne Schäden durch sozial unverträgliche Ergebnisse den Mas-
senanforderungen zu genügen. Der Ingenieur ist gehalten, die Produktions-
ergebnisse zu überwachen, den Ausschuß statistisch zu erfassen, um ihn je-
weils Korrekturen an der Maschinenkonstruktion zugrunde zu legen. Ver-
säumt er dies, macht er sich gegebenenfalls schadenersatzpflichtig. Er darf
sich nicht einfach zurücklehnen und ständig von einer Verbesserung der Kon-
struktion träumen, ohne das Ergebnis derselben zu verproben und die Resulta-
te zu begutachten.

8. Die Behauptung, die Kompliziertheit des Einkommensteuerrechts mache
dasselbe heute als Lehrstoff ungeeignet, ist eine einseitige Übertreibung. Die
Realität lehrt, daß es trotz erheblicher Kompliziertheit noch vermittelbar ist.
Anderenfalls wären Steuerberater und Rechtsanwälte nicht mehr in der Lage,
ihrem Beruf nachzugehen, und ebenso könnten die Finanzämter keine Ver-
anlagungen mehr durchführen. Daß man das Einkommensteuerrecht in bezug
auf seine innere Ordnung nur leicht verständlich darstellen kann, wenn man
seine Entstehungsgeschichte kennt, ist richtig.

9. Eine Beseitigung der beklagten Mängel-des Einkommensteuerrechts sollte
durch Revision der Lenkungsnormen, der Pauschalen, Typisierungen und des
Tarifs nach sozialen Gesichtspunkten erfolgen. ..;>:i^r> - • - : ?•;.- -

- : ' j u ' i ' s t • • ! : • > • • . - 2 i r - h : - - -"^'

< - DI. Thesen des Volkswirts und Finanzwissenschaftlers

Volkswirt und Finanzwissenschaftler mögen den Einsatz des Einkommen-
steuerrechts als Instrument politischer Zielvorstellungen folgendermaßen beur-
teilen:

" /»«>««, H. (1976), S. 179; Popper, K. (1971), S. 58, S. 73, S. 122 u.a.
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1. Nach der klassisch-orthodoxen Wirtschafts- und Finanztheorie verbinden
sich mit Steuern grundsätzlich kapitalhemmende Wirkungen. Entsprechend
führte nach dieser Auffassung, der man heute noch in Fachkreisen begegnet,
eine Ausdehnung der Staatstätigkeit, die höhere Steuereinnahmen erfordert,
grundsätzlich zu einer unproduktiven Verwendung volkswirtschaftlichen
Kapitals. Jedenfalls besteht nach dieser Lehrmeinung eine Gesetzmäßigkeit
der Art. daß höhere Steuern stets mit verringerter Kapitalbildung verbunden
sind/* Nur langsam bildete sich die Auffassung, daß vermittels steuerpoliti-
scher Maßnahmen Kapitalbildung sogar gefördert werden kann. Die Steuer ist
nach überwiegender Überzeugung heute ein machtvolles Instrument einer
modernen Finanz- und Wirtschaftspolitik geworden. Aber zumeist beschränkt
sich diese Auffassung, die in den späten 60er Jahren aulkam, auf die Beiträge
der Steuerpolitik zur sogenannten "Globalsteuerung" der Wirtschaft, die zu
dieser Zeit gesetzlich geregelt wurde."'

2 Grundsätzlich bekennt sich die Bundesrepublik Deutschland zu einer
marktwirtschaftlich organisierten Wettbewerbswirtschaft Dies wurde zwar
nicht in der Verfassung, aber im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen,
im Außenwirtschaftsgesetz, im Sachverständigengesetz und im Stabilitäts-
und Wachstumsgesetz verbindlich festgeschrieben/"' Im Falle einer konkreten
Ergänzungsbedürftigkeit der Marktwirtschaft wegen globaler, sektoraler oder
einzelner sonstiger sozialer Disharmonien, bei denen die Selbstregulierungs-
kräfte versagen, engen diese Vorschriften erforderliche Eingriffe des Gesetz-
gebers zur Aufrechterhaltung einer konkurrenzwirtschaftlichen Ordnung stark
ein. Die Maßnahmen müssen nämlich grundsätzlich in marktkonformer Weise
erfolgen und die marktwirtschaftliche Rechenhaftigkeit des Preisgefüges mit
seiner Signalfunktion für die Steuerung des gesamten Wirtschaftsablaufs muß
dabei aus guten Gründen erhalten bleiben. Diese Bestimmungen kanalisieren
die Empfehlungen von Volkswirten und Finanzwissenschaftlern und verhin-
dern systemwidrige Eingriffe in einen sich selbst regulierenden Wirtschaftsab-
lauf."

3. Die dargestellten Regulierungen bringen es mit sich, daß Subventionen in
Form von Finanzhilfen und Steuervergünstigungen heute nicht mehr pnnzi-

;V«,mart. F. (1953) in: /4/&rec*f. S. 56. Beitrlge von B. //armj u. O. Sto(p«r. in: To/m.
G.'A'«««r. H (1930). S 383 u. S 390; S/o/per (1929). S. 1462

g p / ; H (1969), S 9: Sfemierg. W. (1969). S. 24; Ateumari. F (1969). S. 100; den.
(1970). Grundsitze gerechter.... S 282; den (1961). Finanzprobleme .... S. 216.

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, in: BGBI I. 1957. S 1081; AuBemvirtiduftsgesetz
™ BGBI I. 1961. S. 481; Sach verstand gengesetz. in: BGBI. 1. 1963. S. 685; Stabilität»- und
****uimgeselz, in: BGBI. I.. 1967. S. 582.

" . H (1983), S. 727. . ...„
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piell verworfen werden können, sobald sie den Anforderungen an Marktkon-
formität genügen. Es müssen nur befriedigende Markt und Wettbewerbsver-
hältnisse gegeben sein, wenn ein sinnvoller Einsatz steuerpolitischer Eingriffe
erfolgen soll/" Da Steuervergünstigungen infolge der für den Laien gegebenen
Undurchdringlichkeit der Zusammenhänge kaum auf politischen Widerstand
stoßen, besteht nach allgemeiner Überzeugung aber eine ständige Gefahr, daß
die Einführung von steuerlichen Anreizen durch Abgabenvergünstigungen
"zum Einfalltor für unkontrollierten Interesseneinfluß" wird, ohne daß die
Zweckmäßigkeit der Maßnahme vor Beschlußfassung genügend geprüft wur-
de ." Volkswirte und Finanzwissenschaftler warnen daher nachhaltig vor un-
übersehbaren, später nicht mehr revidierbaren Folgen bei Anlegung unbedach-

ter Maßstäbe." •üli-.i'.»; . • ; ; . ' •

4. Steuervergünstigungen und Finanzhilfen dürfen zur Vermeidung von
Mißbräuchen und Fehlinvestitionen infolge verfälschter, da nicht marktge-
rechter Preis-/ Kostenverhältnisse daher von Gesetzes wegen nur für begrenzte
Zeitspannen und nur zur Unterstützung konkret anzugebender Ziele eingeführt
werden. Sie müssen daher turnusmäßig von der Regierung in einem Subventi-
onsbericht mit näheren Angaben über Geltungsdauer und fortbestehendes
Erfordernis aufgelistet werden." s

5. Nach den übereinstimmenden Auffassungen von führenden National-
ökonomen und Finanzwissenschaftlern ist heute ein Wandel der Staatsfinan-
zierung geboten. Der Steuerstaat habe seinen Kulminationspunkt überschrit-
ten,'* so hört man. Die Ausgabenbeschlüsse der Parlamente waren in den
verflossenen Zeiträumen infolge voller öffentlicher Kassen von "ideologischem
Überschwang" und dadurch "ausgelöster Begehrlichkeit" gekennzeichnet.''
Heute ist ein Sanierungsprogramm, das den Steuerstaat angesichts wachsender
Staatsverschuldung funktionsfähig hält, gefragt. Als Lösungsvorschlag soll das
Steuersystem "rationaler" ausgestaltet werden, so heißt es. Dazu sollen die
Einebnung von "loopholes", zunehmende Pauschalierungen, Besteuerung der
"capital-gains", ungeschmälerte Besteuerung von Versorgungsbezügen und
andere Maßnahmen mehr beitragen. Bestimmungen, die einer gleichmäßigen
Steuerbelastung im Wege stehen, sollen neben weiteren Vorschlägen überprüft

" von/lrmm. H. H. (1983), S. 742. ' ' " ' ' '

" von/trmm. II. H. (1983). S 742.

" ScAm<5W«n. O. (1970), Finanzpolitik. S. 233.

" § 12 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (StWG) vom
8.6.67.

" //«Atotmp. G., Krise des Steuerstaates, in: //anjme>«r, K. H. (1983). S. 20.

"ders.,S.31.
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werden." Regelungen, die anläßlich sämtlicher Steuerreformen der Vergan-
genheit zusammen mit einem rationalen, an der Leistungsfähigkeit der Bürger
orientierten Steuersystem ultimativ gefordert wurden, machten zumeist Ge-
brauch von mehr oder weniger unbestimmten, weil Undefinierten Rechtsbegrif-
fen Wie mit Gebetsmühlen werden wiederum, wie bereits früher, auch von
Finanzwissenschaftlern genährte hohe, nicht erfüllbare Ansprüche an Refor-
men eingefordert. Jedenfalls sind Haushaltsmittel für große Transferleistungen
und Finanzhilfen heute nicht mehr verfügbar."

6 Nationalökonomen haben sich, ebenso wie Finanzwissenschaftler, aus den
eingangs genannten Gründen mit den gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen
der verschiedenen Steuervergünstigungen nur unzulänglich befaßt. "Anreize
als Alternativen wirtschaftspolitischer Steuerung""" in Form massiver Steuer-
vergünstigungen sind infolge der liberalen Traditionen in der Geschichte die-
ser Wissenschaften nie nachhaltig erörtert und daher immer der sachkundigen
Finanzverwaltung und den Praktikern in Verhandlungen der Parlamentsaus-
schüsse überlassen worden/" Politiker und Verwaltung haben den ihnen
überlassenen weiten Gestaltungsspielraum, wie es scheint, bisher im Interesse
der Allgemeinheit erfolgreich zu nutzen verstanden. Daß steuerliche Anreize
gegebenenfalls den Haushalt gar nicht belasten, sondern infolge der ausgelö-
sten allgemeinen Belebung der Wirtschaft unter dem Strich sogar die Steuer-
einnahmen mehren können, ist zwar Praktikern bekannt, wurde aber bisher
von Wissenschaftlern nicht aufgegriffen. Hier herrscht Nachholbedarf. Der
von Wissenschaftlern gern betonte Verweis auf die erforderliche Marktkon-
formität von Subventionen und die stetig wiederholten Forderungen nach
Kompatibilität von Steuervergünstigungen mit den in der Verfassung festge-
schriebenen Grundrechten wie Gerechtigkeit. Freiheit, Eigentumsgarantie,
Sozialbindung, allgemeine Wohlfahrtsentwicklung etc. etc. sind formale Ge-
sichtspunkte geblieben. Sie reichen als Prüfiingskriterien für die Rechtferti-
gung von zulässigen Eingriffen nicht aus. Von großer Wichtigkeit für die
Allgemeinheit wären heute Erkenntnisse darüber, welche gestaltbaren Voraus-
setzungen erforderlich und welcher Art Steuervergünstigungen geeignet sind,
in Zeiten sozialer Not, vergleichbar den Umständen nach dem letzten Krieg,
einen wirtschaftlichen Aufbau in Gang zu setzen oder jedenfalls zu fördern.
Auf diese Weise könnten heute Planungen zum Ausbau der Infrastruktur, die

" «fers- S. 21.

"dm. ,S . 16.

von /Irmrn, H. H. (1983), S. 738; Wofumeyer. K.-H. (1969). Subventionen als wirt*chafts-
Politoches Instrument in: ÄecfaenwoW, H C (1969). S. 323. « Kapitel K, Anm. 67 u 68

Hierzu Fi/utfjng. M. (1992). S. 64. die hier unterctdhen Motive find emenig und nicht belegt.
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in den neuen Bundesländern das Nadelöhr für Investitionen darstellt, verbes-
sert und die Folgen der dortigen Arbeitslosigkeit gemindert werden. Steuer-
vergünstigungen, die in Zeiten sozialer Not Mangelerscheinungen zu lindem
vermögen, lassen die Frage zurücktreten, ob die Besteuerung den formalen
Anforderungen an Gerechtigkeit, Gleichmäßigkeit. Vorausschaubarkeit. Ein-
heit der Rechtsordnung etc. entspricht, solange die Maßnahmen marktkonform
sind und alle Bürger von der eingeleiteten Wohlstandsmehrung gleichermaßen
profitieren. Die Prioritäten müssen verschoben werden.

7. Die Bürger haben letztlich ein Recht darauf, daß Politiker und Verwal-
tung alles daransetzen, den ihnen überlassenen Gestaltungsrahmen zur Wohl-
standsförderung des Gemeinwesens auch durch den Einsatz steuerlicher An-
reize auszuschöpfen, insoweit die vier gesamtwirtschaftlichen Ziele des Geset-
zes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (StWG)
gewährleistet bleiben und die Vorschriften der Rechtsordnung Berücksichti-
gung finden. Ideologische Voreingenommenheiten von Seiten der Wissen-
schaft müssen in außergewöhnlichen Zeiten zurückstehen. Vordringlich ist die
Erarbeitung konkreter Erkenntnisse, die uns zur Konstruktion geeigneter Insti-
tutionen für die Förderung eines wirtschaftlichen Aufschwungs befähigen.
Dazu gehört jedenfalls auch die geeignete Verwendung steuerlicher Anreize.
Daß dabei unerwünschte Folgewirkungen Berücksichtigung finden müssen, ist
gewiß richtig. Erst ihre Kenntnis ermöglicht eine abgewogene Beschlußfas-
sung. Dogmatisch vorbestimmte Einengungen des Erkenntnisinteresses kön-
nen der Aufgabe der politischen Wissenschaften, die Grundlagen für die Ge-
staltung gesellschaftlicher Verhältnisse nach allgemein akzeptablen Zielvor-
stellungen aufzubereiten, nicht entsprechen. .>•»>•.;,•,-...,;•. . . ••, K'.i ! ; . . • - ,

8. Die Einkommensteuer ist längst Teil der pretialen Lenkung der Wirt-
schaft geworden. Man mag dies begrüßen oder nicht. Die Vorschriften des
Einkommensteuerrechts wirken wie elektronische Umwandler. Verstärker und
Verteiler der Prozeßvorgänge. Zur rationalen Steuerung der Wirtschaft ist es
daher unumgänglich, die jeweilige Wirkungsweise der Vorschriften zu er-
gründen und kritisch zu begleiten, soll die gesellschaftliche Entwicklung be-
herrschbar bleiben.

9. Eine neutrale Besteuerung in dem Sinne, daß die relative Einkommens-
und Vermögensverteilung der Wirtschaftssubjekte von ihr unverändert bleibt.
gibt es nicht."

10. Unabhängig davon, ob fiskalische oder außerfiskalische Ziele verfolgt
werden, ist die Steuerpolitik stets als Teil der Wirtschaftspolitik zu beurteilen.

K. (1937), S. 343.
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11. Die Geschichte hat gezeigt, daß eine unkontrollierte Konkurrenzwirt-
schaft Tendenzen in sich trägt, sich selbst zu zerstören. Die Aufrecht-
erhaltung einer marktwirtschaftlichen, sich selbst steuernden Wirtschafts-
ordnung kann heute durch einen geeigneten Einsatz der Steuerpolitik erleich-
tert werden.'" Was für die Aufrechterhaltung gilt, muß erst recht für deren
Aufbau gelten. » ^ , ^ « , „ ^ ^ ; / . . ^ ; ^ y , . ^ ; ' ; > ^ » fa* -«tssi ;

12. Die bisher übliche Einteilung in abzulehnende dirigistische bzw. not-
wendige interventionistische Maßnahmen der Steuerpolitik wird den vielfälti-
gen Anforderungen der modernen Wirtschaftsgestaltung nicht mehr gerecht."
Eine differenzierende Betrachtung der einzelnen Maßnahmen in bezug auf
ihre Wirkungen ist angezeigt. ,,.•.,. ,».«,.?«/«„, ,«, ,.

IV. Darstellung der Entwicklung und Rechtfertigung der Steuerpolitik
durch die Finanzbehörde

Ein für die Besteuerung verantwortlicher leitender Finanzbeamter wird zur
Rechtfertigung der vielfältigen Inanspruchnahme des Bcstcucrungswescns für
fachfremde Aufgaben auf die historische Entwicklung aufmerksam machen.
Er mag folgende Beurteilung der geltenden Einkommensbcstcucrung beitra-
gen:

1. Die seit 1949 kontinuierliche Steigerung des Aufkommens der Einkom-
mensteuer und ihr obendrein erhöhter Stellenwert innerhalb der gesamten
Steuereinnahmen zeigen eindrucksvoll, daß von einem "Niedergang" dieser
Besteuerungsalt und von einer unvermeidbaren "Neuordnung des deutschen
Einkommensteuerrechts"'" bis heute bei Anlegung realistischer Maßstäbe
undifferenziert nicht gesprochen werden kann. Nach einer Umfrage des
EMNID-Instituts von 1993 sind heute 84% der Steuerzahler sogar davon über-
zeugt, daß ihre Steuererklärung vom Finanzamt "korrekt" bearbeitet wird. Von
einem "wachsenden Grad der Unzuträglichkeiten", die "von breiten Wähler-
massen nicht mehr hingenommen wird" - ein Eindruck, der von vielen Steuer-
juristen, von ausgewiesenen Fachleuten, von Politikern und vor allem von den
Meinungsmachern in den Medien mit plausibel klingenden Argumenten er-
zeugt und wachgehalten wird - kann schlechterdings nicht gesprochen wer-

r. K.-H. (1969), Subventionen.... S. 323. '•'• • ' > . <:> J , j

** Ansitze zu dieser Denkweise finden sich bereits bei F. Ateumar* (1952). S. 586 u. S. 593; den.
(1961), Wirtschafts- und Finanzprobleme .... S. 131. S. 147, S. 281.

" Hierzu: ÄoupocA, A. (1985). - . , ; , • ; * J» - , s v •
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den/** Mit dieser Feststellung soll aber nicht der Eindruck erweckt werden,
umfassende Reformen seien derzeit nicht geboten.

2. Die unterschiedlichen, im 19. Jahrhundert entstandenen Einkommensteu-
ergesetze der Länder konnten 1919 nach dem verlorenen Krieg und dem Ende
des Kaiserreichs den gegebenen Anforderungen schon wegen der angehäuften
Folgelasten nicht mehr genügen. Das unter Verantwortung von Matthias Erz-
berger durchgesetzte REStG 1920 diente nach dem Zusammenbruch der Not-
wendigkeit einer Verteilung der drückenden Lasten nach Gesichtspunkten der
Leistungsfähigkeit und der Verklammerung der Länder durch die Zielvorstel-
lung einer solidarischen Haftung aller Bürger des Deutschen Reichs.'" Das den
Auffassungen der katholischen Soziallehre der Zentrumspartei Württembergs
nahestehende, nach der Hermann-Schmollerschen Besteuerungsidee gefertigte
REStG 1920 mußte den von unerfüllbaren Reparationsforderungen und son-
stigen Knegsfolgen belasteten Wiederaufbau des Deutschen Reichs nicht nur
infolge der hohen erforderlichen Steuersätze, sondern auch wegen der Un-
möglichkeit, mehr als die laufend notwendige Ersatzinvestition gewinnmin-
dernd abzusetzen, bei fehlendem Kapitalmarkt abwürgen." Hinzu kam die
inflationäre Entwicklung der Zeit bis 1924.

3. Johannes Popitz als Staatssekretär und der Reichsfinanzminister Otto von
Schlieben. vormals Kollege des ersteren als Abteilungsleiter im Finanzmini-
sterium, schufen und setzten 1925 ein geändertes Reichseinkommensteuerge-
setz im Reichstag durch, das wieder auf die Systematik des beiden wohlver-
trauten preußischen EStG von 1891 zurückgriff. Bevor Popitz in das Reichs-
schatzamt eintrat, war er seit 1912 bei dem preußischen Oberverwaltungsge-
richt in Staatssteuersachen tätig gewesen/' Er kannte die Schwachstellen des
preußischen EStG, eine gerechte Lastenverteilung zu bewirken, aber auch
dessen in der preußischen Tradition angelegte Eignung, steuerfrei eine zügige
Kapitalbildung zu ermöglichen Auf die grundsätzliche Kritik Franz Meiseis
an dem preußischen EStG 1891 und dessen Vollzug hat er sich gelegentlich
bezogen/" Daher löste sich das Popitz'sche Reformgesetz von den
"dogmatischen Vorgaben der Theorien und legte einen pragmatisch techni-

** Hierzu: Bund der Steuerzahler NW. Nachrichten Nordrhein-Westfalen. 36. Jg.. Heft 12/93. S. 1

*' fiVrfterger. M. (1919). S. 3. Auch diesen Gedanken hat Erzberger vermutlich von Sc*mo//w
übernommen, der "das Band des Einzelnen ... mit dem ... Staatsmittelpunkt" ebenso durch die Steuer

geknüpft wissen wollte: 5cAmo//er. G. (1863), S. 57.

** //otfmamt. A.(1921). S. 1. . ,

" Grofcoww. R. (1954). S. 516. -

" PopiC. J (1928), Finanzrecht.... S. 50; $. «. Afrotoi. C. D. (1974). S. 148. S. 179.
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sehen Einkommensbegriff zugrunde"," der jeweils wirtschaftspolitischen
Zweckmäßigkeiten Raum ließ. jir; >-JÄ»TA »> it38«3v:$«|

4 Auf der für die Wirtschaftspolitik der Weimarer Zeit wichtigen Tagung
der Friedrich List-Gesellschaft vom 26. bis 30. Oktober 1929 führte Popitz zu
dem Thema "Kapitalbildung und Steuersystem" vor dem anwesenden Kreis
von renommierten Gelehrten, einflußreichen Staatsmännern. Wirtschaftspoli-
tikern und Wirtschaftsführern aus, daß die Einkommensbesteuerung genötigt
sei. Prioritäten zu setzen, die gegebenenfalls im allgemeinen Interesse der
Kapitalbildung als unentbehrlichem Hilfsmittel zum Wiederaufbau des Deut-
schen Reichs den Forderungen nach Gerechtigkeit zuwiderlaufen/" Vorsichtig
wandte er sich damit gegen die Tendenz in den Verhandlungen aller anwe-
senden führenden Finanzwissenschaftler und Nationalökonomen." Er warnte
davor, durch Reformpläne mit Änderungen des Steuersystems und Tarif-
erleichterungen, die "sich gewiß wunderschön schriftstellerisch ausarbeiten
und drucken" ließen,*'' eine Verbesserung der Engpässe zu erwarten. Damit
richtete er sich behutsam, aber unüberhörbar gegen den "Finanzplan", den
Gustav Stolper 1929 im "Deutschen Volkswirt" vorgetragen hatte und der die
Diskussion bestimmte." Stolper erwartete von einer Erhöhung des Grundfrei-
betrages und der Rückführung des höchsten Tarifsatzes der Einkommensteuer
von 40% auf 25% und von konkreten Maßnahmen auf der Ausgabenseite des
Haushalts eine Erhöhung der Kapitalbildung und eine Belebung der Wirt-
schaft"" Auf Grundlage seiner hohen Sachkenntnis nach langjähriger Tätig-
keit im Besteuerungswesen skizzierte Popitz vorsichtig eine andere Diagnose
und entsprechend eine andere Therapie. Er hielt die Steuerflucht für das
größte Hemmnis der Entwicklung. Die notleidende Kapitalbildung konnte
man nach seinen Andeutungen nur verbessern, wenn die höheren Einkom-
mensbezieher, denen nach seiner Kenntnis Steuervermeidung und gar Steuer-
hinterziehung leicht möglich waren und die dies auch ständig in Verbindung
mit Steuerflucht praktizierten, wieder dazu gewonnen werden könnten, in den
eigenen Betrieben ohne Zwischenschaltung des Kapitalmarktes zu investieren
und auf diese Weise die Wirtschaft zu beleben." Popitz regte daher behutsam
an, gerade die höheren Einkommensbezieher durch steuerliche Erleichterun-

"
" Cotai, G./Nei«er, H. (1930), Bd 2. S. 9 u. S. 148; £>iec*/na/m. H.. S. 105.
si

M
Co/m. G./M>i«er, H. (1930), Bd 1. S. 390.

Coim, G./Afei»er. H. (1930), Bd 2, S 149.

" "' ' «r. G. (1929), Ein Fiiunzplan, S. 1399; Diec*ma/in. H., S. 92, S. 109.

* ' ' - ' I . GWrnier, H. (1930). Bd 1 S. 390 ff. S. 394.

" Coim, G.W««er, H. (1930), Bd 1, S. 103 ff. S. 107.
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gen von der Steuerflucht abzuhalten und zu Investitionen in Deutschland zu
bewegen.'* Anders als das REStG 1920 ließ das von Popitz durch Rückbesin-
nung auf das preußische EStG 1891 umgestellte Gesetz von 1925 die Einfü-
gung geeigneter Vorschriften zur steuerlichen Begünstigung von Investitionen
problemlos zu. Das war in der Tradition der preußischen Einkommensbesteue-
rung ohnehin so angelegt. ._,, ,^ ^ ; ^ , , ^ h - ^ h ^ ,•

5. Obwohl der Dawes-Plan vom Jahr 1929 eine Entlastung von dem unmit-
telbaren Druck der Reparationsverpflichtungen mit sich brachte" und auf der
Tagung in Bad Eilsen daher sofortige radikale Steuersenkungen gefordert
wurden.*" suchte Popitz die hohen Erwartungen an eine durch diese Maßnah-
me zu erzielende Verbesserung der Kapitalbildung zu dämpfen.*' Er erklärte,
daß im Reichsfinanzministerium Pläne entwickelt würden, die zur richtigen
Zeit mit taktischem Geschick im Parlament eingebracht werden sollten."
Offensichtlich beurteilte Popitz das "Steuerwesen als ein Mittel staatlicher
Wirtschaftslenkung". Maßnahmen auf der Ausgabenseite des Haushalts, von
dem er als einem "Verschiebebahnhof" sprach, waren ihm ebenso ein wichti-
ges, aber eher nachrangiges Hilfsmittel.*' Eine Steuerreform mußte für ihn
vorrangig "Steuersenkung und Steuerumbau" in geeigneter Weise miteinander
vereinigen, um die Kapitalbildung anzuregen." Er wollte die Einkommen-
steuer für die höheren Einkommen in einer Weise gesenkt wissen, die zu einer
wirtschaftlichen Belebung anregen mußte. Dabei wollte er der Stärkung der
Wirtschaftskraft des Reiches und nicht einseitig der steuerlichen Gerechtigkeit
Priorität beigelegt wissen." Konkrete Maßnahmen beurteilte er vornehmlich
unter dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit zur Verfolgung eben dieses
Ziels. Austrocknung der Steuerflucht durch Förderung der Selbstfinanzierung
erhielt so einen hohen Stellenwert. Der höchste Tarifsatz der Einkommensteu-
er von 40% wurde fortan nicht gesenkt.** Nach Rücktritt von Popitz und Hil-
ferding zu Ende 1929 wurde er im Jahr 1934 sogar noch auf 50% erhöht.*'

. ' • • " ' ' • • • •• • . " • « • • ' - - ! . : < •• .- ' • • • • • ; • . • . ' . • » • , ; ; . : - 4 U > . : • ' , . ' . > . , . c . - < J ' . V . ; i ! - : « ^ r f i I . . - l J H t i * « » , . . • • - • • •

" Co/m, O./M«»er. H.. Bd. 1. S. 107; hierzu auch S. 386; £>/ec/tmam», H., S. 111.

" Sw<p«r, O. (1929). Der Young-Plan. S. 1251; wich: Sjnmtfer. J. (1965). S. 148.

" Coim, G./Atower, H. (1930), Bd. 1. S. 394.

*' Co/m, G.W«M«r, H. (1930), Bd. 2. S. 147.

" Co/m. G.WWMW. H. (1930).. Bd. 2. S. 154.

" CoVm. O.W«iw«r, H.(1930).Bd.2. S. 153;£>;«dbmwm. H.. S. 111.

** Co/m. G.W«iM«r. H. (1930X Bd. l .S . 108.

" Co/w. G.W«M«r. H (1930). Bd. l .S 148. v

" § 55 EStG v. 10.8.25. RGBI. 1. S. 200. *

" § 32 i. V. m. Anlage 1 zu § 32 EStG v. 16.10.34. RGBI. L S. 1023.
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6 Zur Zeit der großen Weltwirtschaftskrise zeigte sich gegen Ende 1931
nicht nur, daß die Reparationsverpflichtungen vom Deutschen Reich auch
nach den Erleichterungen des Dawes- und Young-Planes gar nicht einzuhalten
waren. Die Notlage der öffentlichen Kassen machten unübersehbar, daß die
Staatsfinanzen nur über eine Wiederbelebung der Volkswirtschaft, also eine
"Anti-Deflationspolitik", erreichbar war.** Die gesamte Finanzpolitik wurde
nun auf Erfordernisse der Wirtschaftspolitik ausgerichtet. Zu Beginn erfolgte
dies ohne Einschaltung des Parlaments durch sogenannte Notverordnungen
des Reichspräsidenten gemäß Artikel 48 Abs. 2 der Reichsverfassung,*' später
auf Grundlage des Ermächtigungsgesetzes vom 24. März 1933.'° Zu den steu-
erpolitischen Regelungen hatte Popitz gewiß noch die Weichen gestellt. Nicht
nur die Ausgabenseite des Haushalts wurde durch Ausgabe von Steuergut-
scheinen für die Schaffung von Arbeitsplätzen, durch Zinsvergütungsschcinc
bei Durchfuhrung von Baumaßnahmen, durch Arbeitsschatzanweisungen,
durch Ausgabe von Wechseln mit Rediskonlzusagen im Straßenbau etc. in die
Konjunkturforderung eingeplant; auch die Steuerpolitik wurde systematisch
und zunehmend zur Entlastung des Arbeitsmarktes eingesetzt. ' Die von Po-
pitz geschaffene Gestaltung des EStG 1925 zeigte jetzt die ihr innewohnenden
wirtschaftspolitischen Verwendungsmöglichkeiten. Ein Gesetz über Steuer-
erleichterungen vom 15. Juli 1933 sah einen Einkommcnstcuernachlaß von
10% der Aufwendungen für bestimmte Instandsetzungen und Ergänzungen an
Betriebsgebäuden innerhalb festgelegter Fristen vor.^ Ein Gesetz vom 1. Juni
1933 ließ den Abzug von Ersatzbeschaffungen in Landwirtschaft und Gewerbe
als Betriebsausgaben zu. Dann wurden Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung von neugeschaffenen Kleinwohnungen in Eigenheimen für lange
Zeit steuerbefreit. ' Auch ein neugeschaffenes Gemeinnützigkeitsrecht wurde
in den Dienst der Entlastung des Arbeitsmarktes gestellt. In dem
"konzentrierten Angriff" gegen die Arbeitslosigkeit "von den verschiedensten

" 7«rnaüe, F. (1950), S. 313.

" 7er*a//e. F. (1950). S. 310; Notverordnung v. 4.9.32 (Steuergutscheine).

™ Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich v 24 3 33. RGBI I. S. 141; Ter/ia/ie (1950),
S 315.

Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit v 1.6.33 (RGBI I. S 323 ff), darin Abschnitt II
mil weitergehender Steuerfreiheit fur Ersatzbeschaffungen, Anschaffungen und Herstellung, abwei-
send von § 16 EStG für 1933 - 1935. als Betriebsausgaben (RGBI. I S. 324 u. S 1073) Die Notver-
ordnung vom 1.12.30 enthielt sowohl Zuschlage zur ESt ab 1931. als auch Steuervergünstigungen fur
den Bau von Kleinwohnungen und die Anerkennung als gemeinnütziger Wohnungsuntemehmen
(RGBI I 1930. S. 527 Tu. S. 593): Wann, F. K.W/ppe«fcy. H. C. (1933).

/ " § I Gesetz über Steuererleichterungen v 15.7.33 (RGBI. I, S. 491) mit Vorschriften (§§ 2 0
"»er Steuerfreiheit von einmaligen Zuwendungen an Arbeitnehmer und für neue Unternehmen.

' Gesetz betreffend die Steuerbefreiung neuerrichteter Wohngebaude v 15.7.33. RGBI. I S. 493 i.
v m RGBI I 1930. S. 517. S. 582.
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Seiten" kam der Steuerpolitik eine zentrale Rolle zu.'" Dabei stand der seit
1932 beibehaltene höchste Steuersatz von 50%, der nach den Auflassungen
des sachkundigen Gremiums auf der Tagung der Friedrich List-Gesellschaft
über "Kapitalbildung und Steuersystem" bereits bei 40% als Hemmnis der
Wirtschaftsbelebung beurteilt worden war, dem Konjunkturaufschwung nicht
im Wege." Der auf 50% angehobene Tarif konnte das Interesse von Investo-
ren sogar erhöhen. Die Auffassung von Popitz, daß eine steuerliche Begünsti-
gung der Selbstfinanzierung zur Belebung der Wirtschaft eingesetzt werden
könnte, hat sich dann bestätigt. Nicht ein niedriger Tarif war unbedingt wich-
tig, sondern - wie Popitz richtig unterstellt hatte - ein angemessener Tarif,
gekoppelt mit hohen Steuervergünstigungen für Steuerpflichtige mit hohen
Einkünften, die geeignet waren, zur Steuerersparnis durch Investitionen anzu-
regen, war entscheidend, jijt^j <;v ' :it!)-:;•) n^i v

7. Als die Militärregierung Deutschland 1945 zur eigenen Entlastung dem
"Vereinigten Wirtschaftsgebiet" der westlichen Zonen durch eine geordnete
und leistungsfähige Finanzwirtschaft eine neue tragfahige Grundlage verschaf-
fen wollte, führte sie die von einer sachgerechten Zweckmäßigkeit bestimmte
frühere Steuerpolitik fort. Zum Direktor der Verwaltung der Finanzen des
"Vereinigten Wirtschaftsgebietes" wurde der frühere langjährige Mitarbeiter
im Rcichsflnan/ministcrium, Alfred Hartmann, ernannt. Hartmann war seit
1925 als Ministerialrat in der Steuerabteilung tätig, bis er 1935 aus politischen
Gründen aus dem Ministerium ausschied.'* Unter Hartmann, der nach Grün-
dung der Bundesrepublik Deutschland als Staatssekretär im Bundesfinanzmi-
nisterium weiter zuständig war, wurde an die Tradition dieser Behörde zur
Weimarer Zeit wieder angeknüpft." Der Präsident des Wirtschaftsrates. Erich
Köhler, begrüßte das EStG vom 20. April 1949 zwar als ein deutsches Ge-
setz;'* der aus Wissenschaftlern und Politikern bestehende Finanzpolitische
Beirat der Verwaltung für Finanzen wurde jedoch nie zu den Entwürfen ge-
hört.''' In diesem Gremium fand das Gesetz denn auch starke Kritik.

«, F. (1950), S. 315.

" Co/m, O.W«i««r H. (1930), Bd. 1, S. 390, S. 394.

" s. Stichwort A. //orfmann, in: Wer ist wer?. Hrsg. W. Hafte/. Berlin 1951. S. 218.

" Die steuerlichen Vergünstigungen des EStG ab 1948 gleichen den MaBnahmen zum Wie-
deraufbau ab 1932. s. hierzu Fuc/ier. C. (1949), Sp. 579: s. auch: Dreißig, W. (1984), S. 189.

™ WjcA«r, C. (1949), Sp. 586.

" Hierzu: WjcA«r. C. (1949). Sp. 581 ff. insbes. Sp 588; s. wörtl. Berichte u. Drucksachen des
Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 1947 - 1949, hrsg. v. //unfaf/or Zeuge«:Aic>>/«,
Bd. 3, 23 - 40. Vollversammlung S 1453 ffu. Bd. 5 Drucksachen 638 - 1182 Nr. 974. München
1977.
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Der von der Militärregierung Deutschland als oberste Regierungsgewalt
vorerst auf 95% festgesetzte Höchstsatz des Einkommensteuertarifs wurde bis
zur Beendigung des Besatzungsstatuts infolge des Vetorechts der Alliierten
Hohen Kommission nach Gründung der Bundesrepublik trotz aller entgegen-
stehenden Appelle nicht gesenkt.*" Zur Ankurbelung der Wirtschaft, an der
die Besatzungsmacht und nach Gründung der Bundesrepublik die Alliierte
Hohe Kommission höchstes Interesse bekundeten, waren in das geltende Ein-
kommensteuergesetz Steuervergünstigungen für kapitalbildende Investitionen
eingefugt worden.*' Diese Bestimmungen wurden dann nach Gründung der
Bundesrepublik infolge des sich zeigenden Erfolgs trotz scharfer Gegnerschaft
seitens führender Volkswirte und Finanzwissenschaftlcr in den Folgejahren
beibehalten.*' Erst nach Wiederherstellung der vollen Beschlußsouveränität
des Deutschen Bundestages nach Gültigkeit des sogenannten "Gcncral-
vertrages" vom 26. Mai 1952 wurde der höchste Steuertarif auf 80% und spä-
ter auf 55% herabgesetzt." Seit dieser Zeit ist er jedoch nie unter 53% gesenkt
worden. Im Zusammenhang mit hohen Steuervergünstigungen hat er die wirt-
schaftspoliuschen Wirkungen der Lenkungsnormen jeweils erheblich ver-
stärkt. Hohe Steuervergünstigungen haben zusammen mit hohen Einkom-
mensteuertarifen bis heute den Wiederaufbau der Bundesrepublik Deutschland
forciert. . . . ,

8. Die Einkommensteuer hat in der in Deutschland gefundenen Ausgestal-
tung nicht nur Flexibilität und dazu die Fähigkeit bewiesen, tiefe Krisen mit
völliger Umgestaltung der Wirtschaftsordnung zu überstehen, sie hat im
Grunde dreimal, nämlich nach 1919. dann nach 1932 und vermehrt nach 1945
eine entscheidende Rolle beim Wiederaufbau eines kriegszerstörten Landes
bzw. bei Ingangsetzung der Konjunktur gespielt."'' Vergleichbares gilt heute
fur die Zeit seit der Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland mit

Hinzu: Anlage zu § 32 EStO v. 22.6.48. Beilage 4 zu GeKtz- und VOBI des Vereinigten Wirt-
«*aftsgcbictes, Jg. 48, S 2. hier S. 14; Alliierte Hohe Kommission für Deutschland Der Rat Sehr v.
21.4.50. Obersetzung in: Verhandlungen des Deutschen Bundestages. 1 Wahlperiode. Drucksache Nr.

Zweites Gesetz zur vorläufigen Neuordnung von Steuern v. 20.4.49. ESt u. KSt. GeiBI d Ver-
waltung d. Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Jg. 1949. S 69, hier S. 70. Dieses Gesetz wird von W.
Dreißig als der "Paukenschlag" der Vergünstigungspolitik bezeichnet (1984). S. 192

Verhandlungen des Deutschen Bundestages. 1 Wahlpenode. Stenograph. Berichte Bd. 2. S. 798.
» »11. S. 1400 u.a.: &/i/n<5Werj. G. (1953): Organische ... S 58. S. 68.

S 41 * * * * ' "**' *' *** " ° " " * ™* Neuordnung von Steuern v 16.12.54. BGBI I S. 373. hier

Ein qualifizierter Wirtschaftsberichterstatter gibt der Finanzierung des Wiederaufbaus durch
^^Vergünstigungen die entscheidende Rolle: Zuctofca, A. (1977). S. 519: ahnliches ergibt sich für
"«««*. H.-D.. auch wenn er die Konsequenzen beklagt (1974). S. 122.
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der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.^ Das ist gewiß nicht
nur auf die Gesetzessystematik zurückzuführen, sondern gleichermaßen eis
Ergebnis des vorgeschriebenen Gesetzesvollzuges und der dazu von der Ver-
waltung jeweils eingebrachten Prioritäten. Die einzelnen Maßnahmen entspra-
chen den gegebenen politischen Notwendigkeiten. Sie waren Lösungsbeiträge
der Finanzverwaltung zu konkreten Problemen der Zeit.

9. Das primäre Ziel der Besteuerung in einem aus Steuern finanzierten
Staatswesen ist es. das für die gesetzlich bestimmten Haushaltsausgaben erfor-
derliche Steueraufkommen sicherzustellen. Die Gewährleistung dieser zentra-
len Funktion erfordert beim Aufbau des Gesetzes und der Festlegung des Be-
stcucrungsgcgcnstandes zuverlässige Grundlagen und die Berücksichtigung
pragmatischer Gesichtspunkte, die eine praktische und verläßliche Umsetzung
der Vorschriften garantieren. Darüber hinaus hat die Einkommensbesteuerung
seit 1911 zunehmend wirtschafts- und weitere politische Funktionen überneh-
men müssen. Auch in dieser Hinsicht bedurfte es immer wieder einer realisti-
schen Abwägung und Abstimmung von Zweck, Mitteln und Nebenwirkungen
der Eingriffe. Die in fangjährigen Erfahrungen entwicfcefte SacfuVunde dfer
Finanzbehörden hat auch dabei als Grundlage für viele Experimente gedient
Aus den Stcucrwisscnschaften kam hierzu keine Hilfestellung. Die von den
Stcucrwisscnschaften entwickelten Lehren über den Zusammenhang zwischen
Besteuerung und Kapitalbildung und die daraus hergeleiteten praktischen
Empfehlungen*"' konnten nach 1929 bzw. nach 1945 angesichts der großen
Enge des Kapitalmarktes nicht weiterhelfen. Erst die in der Praxis der Finanz-
verwaltung erdachte Kombination hoher Steuern zugleich mit Einführung
geeigneter Steuervergünstigungen brachte eine Meisterung der vorhandenen
Engpässe. Daß diese Problemlösung von Steucrwissenschaftlcrn und National-
ökonomen auch später nie unter den Gesichtspunkten eines gelungenen Expe-
riments zureichend untersucht wurde, zeigt die Schwierigkeiten, mit der wert-
freie Forschung gegen herrschende Meinungen in den Sozialwissenschaften
stets zu kämpfen hat. Bereits Max Weber wußte dies 1912 zu beklagen.

10. Die Finanzvcrwaltung hat sich seit 1919 ständig mit weitreichenden und
umfassenden Problemlösungen für verworrene Haushaltsvcrhältnissc bei poli-
tisch vorgegebener Machtverteilung auseinandersetzen müssen. Wissenschaft-
ler neigen dazu, ihre stcucrrcchtspolitischen Überzeugungen als Ausfluß eines

" Das Fordergehietsgcsctz - Gesetz über Sonderahschreibungen und Abzugsbeträge im Förderge-
biet, in lel/lcr Fassung vom 23.9.93. das dem ursprünglichen Gesetz zum Abbau von Hemmnissen ha
Investitionen in der DDR einschl. Herlin-Ost folgte, entspricht dem 1949 vorgegebenen Sehen»
BUUI. I 1990. S 1143 bzw. I 1993. S. 1655

•* tfe/»wi\ A. (1977). S. 125 f; Afaipac*. A. (1985). Bd. 1. S. 176 u. S. 235; den. in: Verhandlun-
gen des 57. Deutschen Jurislenlages. Mainz. 1988. S. N 10. ,i
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allgemeinverbindlichen Sachverstandes zu beurteilen. In das, was sie als
•sachgerechte Regelhaftigkeit" bezeichnen, gehen in ihre Ausfuhrungen un-
bewußt nicht wenige Voreingenommenheiten ein. Da in den demokratisch
vorbestimmten Beschlußgremien widerstreitende Interessen ausgetragen wer-
den, können oft Lehrmeinungen mit kryptonormativen Versatzstücken und
unprazisen Begriffen in der Diskussion zwar als Gesichtspunkt eine wichtige
knusche Funktion übernehmen, jedoch letztlich keine konkrete Wirkung aus-
üben. Sie vermögen den politischen Anforderungen der Praxis nicht zu genü-
gen, da sie den in den Beschlußkörpern der Ausschüsse artikulierten Interes-
sen zuwiderlaufen oder unerwünschte Nebenwirkungen erwarten lassen. Ein
gleichermaßen sachkundiges und kritisches Gremium wie in den Finanzaus-
schüssen der Parlamente findet sich in Universitäten nicht* Besteuerungside-
en ohne Überzeugungskraft haben dort schon deshalb nur geringe Chancen,
weil von den Behördenleitern vor Beschlußfassung eine von sachkundiger
Erfahrung und nicht reiner Denkleistung getragene verantwortliche Stellung-
nahme erwartet wird. - " *- -» - -v * - , - . , -•,-,.--", î« - •••

11. Sowohl in den Lehren der klassischen Nationalökonomie, als auch der
Finanzwissenschaften wurden Steuern als Folgen gesetzlich festgelegter
Merkmale im Sachverhalt behandelt. Die "Steuerausweichung" war das Indiz
einer fehlsamen, jedenfalls unzweckmäßigen stcuerpolitischen Gestaltung,
deren Ziel die Einhaltung der Neutralität des Abgabewesens gegenüber den
sich frei entwickelnden Marktvorgängen hatte sein sollen Die Entwicklung
hat diese einem marktwirtschaftlichen Liberalismus zuzurechnende Vorstel-
lung inzwischen zurücktreten lassen.** "'• * "'

Die Erfordernisse des modernen Steuerstaates in seiner Ausgestaltung zum
Sozialstaat haben dazu geführt, daß die Steuerpolitik den Bürger heute nicht
mehr einseitig als einen zu respektierenden Steuerzahler betrachtet, sondern
gleichermaßen als einen "potentiellen Träger staatlich erwünschter Verhal-
tensweisen"." Durch zahlreiche steuerliche Prämien werden zielentsprechcnde
Verhaltensänderungen belohnt, unerwünschte dagegen bestraft. Sobald die
Marktsignale wegen Anpassungsschwierigkeiten das zur Aufrechterhaltung
marktwirtschaftlicher Entwicklungen erwünschte Verhalten nicht zu erzeugen
vermögen, werden Verhaltensanderungen durch eine Fülle steuerlicher Maß-

Meier. I. (1985) in: flau/xjc/i. S 199: L'e/ner. A. (1977). S 123. da» Beispiel /Wnerj
**«** sich »uf / /o / /e r j Beiträge von 1964 und deren praktische Bedeutung. Die Behauptung, in
Ausschüssen herrsche Besitzstandsdenken vor. ist eine willkürliche Bewertung, i C/e//»er (1988). S. N

" £c*»KM<fcri. G. (1968), Der Staatsbürger..., S. 137. .". ;.;T,*-.

" &*m<M<krj, G. (1968). Der Staatsbürger.... S. 137. ,-.- ,;
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nahmen veranlaßt. Verborgene Lenkungsnormen durchziehen als Ausnahme-
regelungen das gesamte Steuersystem.

Als im Jahr 1949 Ansätze zu dieser Entwicklung deutlich wurden, warnte
Günther Schmölders mit anderen vor unkalkulierbaren unerwünschten Lang-
zeitfolgen. 1968 konnte er jedoch nicht umhin zuzugeben, daß der Einbau
systemfremder Steuervergünstigungen - er nannte die Abschreibungsfreiheiten
der §§ 7 a bis 7 d EStG - "unbestreitbar zum Wiederaufbau der deutschen
Wirtschaft beigetragen hat."'" Tatsächlich hat die Einspannung des "Staats-
bürgers als Material politischer Gestaltungen, die sich der Steuer lediglich als
Vehikel ihrer wechselnden Kommandos bedient"," erst die Global- und Fein-
steucrung der Wirtschaft unter Umständen ermöglicht, die früher als schick-
salhaft und unbeherrschbar dem Zufall überlassen bleiben mußten und unver-
schuldete Not und Elend mit sich bringen konnten.

12. Zu der Frage, ob die Verwaltung für die unerwünschten Folgen dieser
Entwicklung verantwortlich zu machen ist, mag folgendes vorgetragen wer-
den:

Es hat sich so ergeben, daß die Lenkungsinstrumente, die im Verborgenen
ohne größeren Widerstand in Parlamenten leicht durchsetzbar waren,
ausuferten und das Steuerrecht mit immer weitergehenden sachfremden Auf-
gaben belasteten. Frühe Warnungen finden nun eine Bestätigung. Das Steuer-
recht wird heute sogar für repressive Zwecke verwendet, indem etwa mißliebi-
ge Druckwerke trotz der Verfassungsgarantien des Art. 5 GG durch erhöhte
Steuern behindert werden,'' oder wenn die etablierten Kirchen durch ihren
Einfluß erreichen, daß störende Glaubens- und Religionsgemeinschaften trotz
des in Art. 4 GG vorgeschriebenen Schutzes der "Glaubens- und Bekenntnis-
freiheit von Minderheiten" durch Verwehrung der Anerkennung als gemein-
nützig im Sinne der §§ 51 ff AO und durch eine geeignete enge Auslegung der

, G. (1968), Der Staatsbürger .... S. 137.

" Sc/im<5/t/«rj. G (1968). Der Staatsbürger ... S. 138.

" Gem. Schreiben des BMF in der letzten Fassung vom 16.11.93 gilt der in § 12 Abs. 2 Nr. 1 u 2
l'StG vorgesehene ermäßigte Steuersatz nicht für Waren des Buchhandels, die aufgrund des Geseta»
über jugendgefährdende Schriften von der Bundesprüfstelle in eine Liste aufgenommen werden. Infol-
ge eines gesetzlich 1978 neu geregelten großzügigen .Antragsverfahrens werden seither auch poliüsdi
und außenpolitisch ungenchme Schriften, etwa von Flüchtlingsverbänden, indiziert. Da der Besehe»
der Bundesprüfstelle wie ein Grundlagenbescheid ( § 3 6 1 Abs. 1 AO) zu behandeln ist, tritt für <b
Finanz Verwaltung eine nicht aussetzbare Bindungswirkung ein. Der Beschluß des BVerfG «ffl
11 1 1994 (NJW 94, S. 1781) zeigt, daß 15 Jahre Beschwer bis zur Aufhebung eines Verwaltung
•ktes vergingen.
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Buchhaltungs- und Aufzeichnungsvorschhften bis zur Auflösung benachteiligt

w e r d e n . " •*••• • • ". ; I - « ' * W . T •.<! .giurnruis ^ . Ü L . V A . .:i.:;n>t

Schuldzuweisungen an die Behördenleiter der Finanzverwaltung wegen der
vielen inzwischen integrierten Lenkungsnormen gehen aber fehl Finanzaus-
schüsse und Parlamente sind souveräne Beschlußkörper, in deren Beratungen
zwar Mitglieder der Verwaltung die Sachkunde der Behörde einbringen, aber
nicht entscheiden können. Die Vorstellung, die Bürokratie könne mehr als
Empfehlungen beitragen, ist unhaltbar.''' Es kann nicht die Aufgabe der Fi-
nanzverwaltung in einem demokratisch geordneten Staatsgcfügc sein. Rcgc-
lungsziele der Steuerpolitik zu bestimmen. ,-, rs-̂ rtiw,-../•.• fU w^vr:.f..;:,.rt{;y.rrrt5

13. Zu der Frage, ob die Finanzverwaltung zu einer Verringerung der Len-
kungsnormen beitragen kann, ist folgendes zu sagen:

Die Überfrachtung des Einkommensteuerrechts mit sachfremden Vorschrif-
ten zur Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlagc hat inzwischen /u
einer Belastung geführt, die die Gesetzmäßigkeit der amtlichen Veranlagungs-
tatigkeit behindert." Nach allgemeiner Überzeugung kann ein befriedigender
Zustand nur durch die rigorose Beseitigung eines Großteils der Lenkungsnor-
men des Einkommensteuerrechts wiederhergestellt werden. Die von vielen
Experten beschworene und von allen Medien verbreitete Einigkeit in der Dia-
gnose vermochte bisher jedoch nicht zur Einigkeit in der Sache zu führen,
nämlich darüber, auf welche nichtfiskalischen Normen im Einkommensteuer-
recht konkret verzichtet werden solle. Nicht wenige Fachleute glauben offen-
bar, eine geeignete impressionistische Darstellung problematischer Vorgänge
und Zustände führe automatisch zu einer Genesung.'"' Hierzu sind jedoch
überzeugende neue Gestaltungsgesichtspunkte und ein allgemeiner Konsens
erforderlich. Beides ist nicht in Sicht. Die Forderung, nichtfiskalische Normen

Hierzu: UrL d. Hess. FG v 28.10 82 IV 303/79 u 4K4132786 v 13.12.90, BFH-BeschlOsse
IR305/82 v.U.12.85 u. I B 16/91 v.16.10.91; ebenso Urt FG Köln 1K359/85 v.23.11.88 u.BKH-
Beschl. II R 44/89. Gegen beide Verfahren wurde Verfassungsbcschwerde eingelegt Ks handelt sich
"ii die Anerkennung der Vereinigungskirche und deren Jugendorganisation als gemeinnützig Die
Groppe ist in allen westlichen Staaten als neue Religion anerkannt. Zu einigen Einzelheiten s. /-«Jw, K.
(1993).

" t/dner, A (1985). Bd 1. S. 177, S. 182, S. 185 u.a.; den. 1977. S 121.

Jenefcfa. J (1982). S 274. hierzu: Mitteilungsblatt der Steuerberalerkamnwr Köln Nr. 4 v
••'•93, S 3: Steuerchaos in Deutschland; ähnlich: Der Steuerzahler (1993)

In zahllosen Veranstaltungen wird ein angebliches "Stcuerchaos" als "Klimastörer" beklagt Die
Nonnennut" und eine unzumutbare Komplizierung als Grund für Staatsverdrossenheil wird für alle»
egalive verantwortlich gemacht obgleich diese Diskussion so ah wie die Besteuerung ist In einer

«"noraiützigen "Gesellschaft zur Förderung der Entbürokratisierung e V " tragen lntere»envernandc
***J"dl'cne Anderungswunsche vor Bundes- und Verfassungsrichter empfehlen eine Vereinfachung
T* *«*»*gebie«es durch Abschaffung aller Lenkungsnortnen. hierzu: Ges. z. Förderung ... (1984).
'»»•ipberid» v.9.11 84; dera. Symposium v 28 2 94; .Sfrcmpe/. D (1987); /je/wec, J (1985)
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grundsätzlich als Fremdkörper aus dem Einkommensteuerrecht zu entfernen,
kann obendrein kurzfristig nicht realisiert werden." Derartige Forderungen
gleichen der Empfehlung, das Skalpell wegen zunehmender Mißerfolge durch
unsachgemäßen Gebrauch aus dem Operationssaal zu entfernen.

14. Viele für die gesetzmäßige Durchführung der Veranlagungstätigkeit zu-
ständige Mitarbeiter der Finanzverwaltung sind überzeugt, daß die Einfuhrung
der Selbstveranlagung durch die Steuerpflichtigen in Verbindung mit wirksa-
meren Kontrollrechten der Verwaltung und einer Reform des Steuerstrafrechts
die erforderliche Entlastung der Verwaltung herbeiführen würde.'* Wer Steu-
ervergünstigungen in Anspruch nimmt - so die Meinung vieler Fachleute -.
hat sich durchweg mit der Gesetzesmaterie vertraut gemacht und ist zumeist
beraten. Die beklagte Kompliziertheit des Einkommensteuerrechts behindert
weniger den Steuerbürger, als die Veranlagungsbehörde bei Wahrnehmung
ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Verpflichtungen. -••--;

15. Die neueste Entwicklung hat nun eine Wende gebracht, die zu Änderun-
gen der Einkommensbestcucrung in der Bundesrepublik von noch unüberseh-
barer Tragweite führen kann. Hierzu soll nachfolgend Stellung genommen
werden: ,,,r> ,.,„i.„ .. ,;,.,. ..... , . ;

Durch Beschluß des Ersten Senats vom 25. September 1992 hat das Bundes-
verfassungsgericht für Recht erkannt, daß der in der Tarifvorschrift des gelten-
den EStG enthaltene sogenannte Grundfreibetrag (§ 32 a Abs. 1 Ziff. 1 EStG)
spätestens seit 1978 verfassungswidrig sei, weil er nicht gewährleistet, daß
"dem Steuerpflichtigen nach Erfüllung seiner Einkommensteuerschuld von
seinem Erworbenen soviel verbleiben, als er zur Bestreitung seines notwendi-
gen Lebensunterhaltes und ... desjenigen seiner Familie bedarf (Existenz-
minimum)"." Das Gericht hat dem Gesetzgeber auferlegt, bis 1996 verfas-
sungskonforme Neuregelungen zu schaffen. Dabei suchte das Gericht, ausge-
hend vom geltenden Einkommensbegriff, für die Bestimmung des Existenz-
minimums unter Berücksichtigung der Vorschriften des Sozialhilfegesetzes
einen neuen Terminus "Erwerbsbezüge" festzulegen, der einen Maßstab für
die Fähigkeit ergibt, den "notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften

r. H. (1985). S. 204; ft/rte, K. (1989) Ober Steuervergünstigungen .... S 186. hur
S. 189.

** Diese Auffassung vertreten zumeist die Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die unmittelbar in de
Veranlagung tatig sind.

" Entscheidungen des BVeriC v.25.9.92. 87 Bd. Tübingen 1993, S. 153. Die nachfolgenden Aus-
führungen zu diesem Problemkreis entsprechen dem Stand vor Tatigwerden des Gesetzgebers zu Ea*
1993
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und Mitteln, vor allem aus eigenem Einkommen und Vermögen" zu bestrei-
ten, wie es im Sozialhilfegesetz (SHG) heißt.'*

16. Aus der Sicht der Finanzbehörden ist dazu folgendes zu sagen: Seit
Geltung des Bundessozialhilfegesetzes vom 30. Juni 1961 haben diejenigen
Bürger, deren "notwendiger Lebensunterhalt" im Sinne von § 12 SHG nicht
erreicht wird, einen in § 4 SHG gewährten Rechtsanspruch auf Auffüllung
ihrer Unterhaltsmittel gemäß § 11 SHG auf die Höhe des in § 22 SHG be-
stimmten "Regelbedarfes" Diesen Anspruch können auch Einkommenstcu-
erpflichtige geltend machen, da das SHG subsidiären Charakter hat.'"' Für die
Zukunft soll dennoch nach dem Spruch des Gerichts als Folge einer unterstell-
ten Bindung des einkommensteuerlichen Grundfreibetrages an die Rcgclsätzc
des SHG für die betroffenen Personen keine Einkommensteuer mehr entste-
hen. Die von den Gemeinden betriebene Verwaltung der Sozialhilfc"'* wird
dann um diese Fälle nur unwesentlich entlastet Die Finanzämter werden da-
gegen zusätzliche Veranlagungen unter Berücksichtigung von Gesichtspunk-
ten des SHG durchführen müssen. Der Begriff der "Erwerbsbezügc" umfaßt
dabei einen nicht abgeschlossenen beispielhaften Katalog anzurechnender
Unterhaltsmittel.'"' Die Finanzämter werden zusätzlich erheblich belastet;
denn auch kleine Lohnsteuerpflichtige, bei denen bisher eine Veranlagung
entfiel, werden schon ab 1993 zur Abwehr von Mißbräuchen veranlagt werden
müssen. ** Ob die für die Sozialhilfe zuständigen Gemeindebehörden über-
haupt entlastet werden, muß fraglich erscheinen. Viele bisherige Soziaihil-
feempfanger bleiben zur Ergänzung ihres Lebensunterhalts berechtigt. Die
Finanzverwaltung andererseits wird personalintensive Veranlagungen durch-
fuhren müssen, die für Massenverfahren ungeeignet sind. Völlig neuartige
Kontrollen und Prüfungen werden wegen möglicher mißbräuchlicher Inan-
spruchnahme unvermeidlich. Rechtsbehelfs- und Rechtsmittelverfahren vor
Finanzbehörden und Finanzgerichten werden anschwellen und Vcrwaltungs-
gerichte nur teilentlasten. Nach den Ausführungen des Verfassungsgerichts ist
der neuartige, an dem "Hermann-Schmollerschen" Einkommensbegriff an-
knüpfende Begriff der "Erwerbsbezüge" als Maßstab für die anrechenbare
eigene Leistungsfähigkeit vorab bei Veranlagungen aller Grenzfälle zu be-

§ M Abs 1 SHG v 30 6 61 i d F v.20.1.87. BGBI I. S 400

Bundessozialhilfegesetz mit Durchführungsverordnungen und Erläuterungen von B. Sc/iu/f«.
München 1988. S. 32.

D<« BSHG....S.21.». §§96.

Definition in § 32 d Abs. 1 EStG in der für 1993 geltenden Fassung. ' - ;

AU Konsequenz des Urteils hat § 46 Abs 2 EStG ab 1993 durch Ziff. 7 eine zweizeilige Emft-
t"V erhalten, die wegen komplizierter Zusatzlabellen auf den neuen § 61 EStG mit einer Lange von
*' Zeilen verweist

10)

IM
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riicksichtigen. Bei Steuerpflichtigen mit höheren Einkünften mag es dann bei
den bisherigen Regelungen bleiben. Jedenfalls wird aber wegen der Erhöhung
des Grundfreibetrages eine starke Anhebung der Tarifprogression unvermeid-
lich werden, da Einbußen von Einnahmen der wichtigsten Geldquelle des
Sozialstaatcs für die Umverteilung ausgeglichen werden müssen."" Dabei ist
zu berücksichtigen, daß die höhere Steuerbelastung vornehmlich Steuerpflich-
tige der mittleren und unteren Einkommensgruppen beschwert. Daß die Haus-
haltstage drohende Einnahmcausfälle selbst bei Berücksichtigung der Empfeh-
lungen des Gerichts, überflüssige, nichtfiskalische Normen im Einkommen-
steuergesetz abzubauen, nicht verkraften kann, ist allgemein bekannt. Ein
schneller Abbau gesetzlich gewährter Subventionen ist nicht möglich.

Noch gravierender erscheint der Umstand, daß der Gesamtzusammenhang
des Einkommensteuerrechts ohne Neuordnung ab 1996 nicht mehr wider-
spruchsfrei gewährleistet erscheint. htlifW ;v Ui! < ? ' , . ; - ;

Das wurde bisher noch nicht ernsthaft erörtert. Zu Recht machte kürzlich in
dem Organ der Bundessteuerberaterkammer ein leitender Mitarbeiter des
Bundcsfinanzministcriums warnend darauf aufmerksam: "Man braucht kein
Prophet zu sein, um vorauszusagen, daß bei der mit Wirkung ab 1996 not-
wendigen gesetzlichen Neuregelung der Bereich 'Erwerbsbezüge' die schwie-
rigsten Fragen aufwirft, die möglicherweise nur über eine Neudefinition des
stcucrrechtlichcn Einkommensbegriffes gelöst werden können"."* Das kann
das Ende eines Einkommensteuergesetzes bedeuten, das seit der Wirksamkeit
von Popitz Gesichtspunkten der Gerechtigkeit gegenüber wirtschaftspolitischer
Effizienz Nachrang einräumte und eine Besteuerung nach der Leistungsfähig-
keit vernachlässigte, dafür aber für das Gemeinwesen vorteilhafte Wirtschafts-
politische Eingriffe erlaubte. Der Begriff "Erwerbsbezüge", nach dem sich der
Beginn des Stcuerzugriffs richten soll, wird sich kaum mit dem geltenden
dualistischen Einkommensbegriff vereinbaren lassen. Ob damit höherer Ge-
rechtigkeit gedient wird, muß sich erst noch in den Auswirkungen zeigen. '

17. Das Verfassungsgericht wurde zu seinem Urteilsspruch nach Verfah-
rensaussetzung gemäß Art. 100 Abs. 1 GG von drei Finanzgerichten zur Ent-
scheidung über die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Grundfreibetrages

ug, S. (1992), S. 9162; im übrigen ermöglicht das Urteil im Zusammenhang mit dem gel-
tenden KStü erhebliche Steuervermeidungen bei wohlhabenden Familien, die ihre Verhältnisse oplimil
gestalten können. Bei Unterstellung eines Existenzminimums von DM 10.500,- fiir Nichterwerbstltige
bleiben bei einer ftmfköpfigcn Familie DM 52.500,- pro Jahr steuerfrei.

"* «c«</e/i, H. J. (1993). S. 893, insbes. S. 895.
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angerufen "' Die drei Kläger fühlten sich durch den nicht den Regelsätzen des
SHG entsprechenden Höhe des Grundfreibetrages beschwert. Sie hielten die
ihnen entstandenen Einkommensteuern für verfassungswidrig. Pikantenvcise
betrugen die zu versteuernden Einkommen von zwei Klägern ca. DM
120.000.00 bzw. DM 135.000,00. Der dritte Kläger ist Professor für betriebli-
che Steuerlehre."* Als notleidend und hilfsbedürftig im Sinne von § 22 SHG
wird man wohl keinen der Kläger bezeichnen können. Im Hintergrund der
Klagen stand die Frage, ob sich auch Steuerpflichtige mit hohen Einkünften
darauf berufen können, daß der Grundfreibetrag wegen Abweichens vom Exi-
stenzminimum verfassungswidrig und die Steuerlast daher auch bei ihnen zu
mindern ist. Tipke hat die Frage auf die Formel gebracht "Existenzminimum
auch für Reiche?"."" Das Verfassungsgericht hat für die Beurteilung dieser
Frage als bedeutsam herausgestellt, daß die deutsche Einkommensteuer
"traditionell nur das verfügbare Einkommen (gemeint ist nach Abzug des
notwendigen Lebensunterhalts, d. V.) belastet" und "die zur Finanzierung des
existentiellen Bedarfs benötigten Einnahmen in der einen oder anderen Form
von der Besteuerung frei(stellt)"."" Es sucht offenbar diese unterstellte Tradi-
tion zur Beurteilung des heute geltenden deutschen Einkommensteuerrechts
heranzuziehen. Eine ähnliche Auslegung der Entstehungsgeschichte des deut-
schen Einkommensteuerrechts unterstellte das Finanzgericht Münster in sei-
nem Urteil vom 1. Februar 1991.'" In dem Beschluß vom 25. September 1992
verweist der Verfassungsgerichtshof zum Nachweis auf das preußische Ein-
kommensteuergesetz vom 1. Mai 1851, indem er ausführt, daß die klassifizier-
te Einkommensteuer nur von denjenigen Bürgern erhoben wurde, deren Jah-
reseinkommen 1.000 Taler überschritt (§16)."^ Dabei übersieht das Gericht
aber, daß die Klassensteuer als Teil der Einkommensteuer ohne Eingangsfrei-
betrag bei Einkommen bis zur Höhe von 1.000 Talern erhoben wurde (§§ 7 bis
9). In dem preußischen Einkommensteuergesetz von 1873 wurden dann die
untersten Stufen wegen der Aufwendigkeit der Erfassung abgeschmolzen, so

'" FG Monster, Vorlagebeschluß vom 1.2.91 16K936/90E, in: EFG 1991. S 253; Niederslch*.
FG, Vorlagebeschluß v.15.1.91 IX 427 u.437/90, in: EFG 91. S. 260 ff; FG des Saarlandes. Vorlage-
keschlußv.19.3.91, lK84/91,in: E F G 9 1 . S 330

r, P. (1992), S. 1421. fliAfafoifer ist Richter am zuständigen FG. '

7/pfce, K. (1990). Einkommensteuerliches Existenzminimum .... S. 349. ""

'" Entscheidung des BVerfG v.25.9.92, S. 155.

'" Entscheidung FG Münster v. 1.2 91. 16K936/90 E. in: EFO91.S .253 .

'" Entscheidungen d BVerfG (wie Anm. 108), S. 156.

§ 9 i. V. m. § 7 Gesetz betreffend die Einfuhrung einer Klassen- und klassiflzirten Ein-
kommensteuer v. l .5 .1851, in: Gesetz-Sammlung fur die König) -Preuß.SUaten 1851, Nr. 12, S. 193,
•*rS. 195. • - . „ , , . .
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daß die Klassensteuer mit weiterhin 12 Stufen erst bei 140 Talern einsetzte."*
Im übrigen bestimmte in Preußen das Haushaltseinkommen die Bemessungs-
grundlage, während in Sachsen und anderen Ländern auf das Einkommen
einer Person abgestellt wurde.'" Ein ähnliches Bild vermitteln die Gesetze der
übrigen deutschen Bundesländer bis zum Ende des Kaiserreichs."* Sie zeigten
1879 im einzelnen - einem Flickenteppich gleich - unterschiedlichste Rege-
lungen. Die These des Verfassungsgerichts bestätigen sie nicht. Verschiedene
Länder kannten um 1880 keine Eingangsstufe. Andere setzten sie in einer
Höhe von 300 Mark bis 600 Mark fest. Das blieb so bis 1920. Entscheidend
waren stets die Erfordernisse des Haushalts und verwaltungsmäßige Schwie-
rigkeiten bei dem Vollzug von Kleinstbeträgen."' Denn die vorherrschende
Meinung verschaffte den Tarifbestimmungen eine früh beginnende Proportio-
nalzone mit Zugriffen von 3% bis 5%, die für die kleinen Einkommen bis auf
0,02 % gemindert wurde (Sachsen, Gesetz vom 22. Dezember 1874,"* im
Gesetz vom 2. Juli 1878, das der preußischen Reform von 1891 als Vorbild
diente, wurden daraus 0,13%)."' Als die Mitglieder des Vereins für Social-
politik sich ab Ijn? fi)r eine Milderung der mil der Industrialisierung einher-
gehenden anpassungsbedingten Not breiter Schichten durch Eintreten für eine
soziale Ausgestaltung des gesamten Institutionengefuges einsetzten, gab es nur
ein von Land zu Land unterschiedliches uneffektives Armenrecht.'"" Sie
suchten daher das Schicksal der Hilfsbedürftigen in jeder Weise zu verbessern.
Die Verteilung der Steuerlast nach der Leistungsfähigkeit war eines der frühen
Programmpunkte.'*' Sie sollte durch eine proportionale und degressive und
später auch progressive Tarifgestaltung erfolgen. Weiterhin forderte man Re-
gelungen als Gemeinnützigkeitsvorschriften und Steuerbegünstigung von
Kleinwohnungen, soziale Hilfskassen, Kündigungsschutzbestimmungen. Ar-
beiterschutz- und neuartiges Tarifrecht für Arbeitnehmer, staatliche Vergün-
stigungen für "öffentliche Leihhäuser" und Sparkassen etc., um den "standard
of life" - so Gustav Schmoller bereits 1864 - der Minderbemittelten zu he-

"* § 7 Gesetz wegen Abänderung des Gesetzes v. 1.5.1851 betreffend die Einführung einer Klas-
sen- und klassifizierten Einkommensteuer v. 25.5.1873, in: Gesetz-Samml. f.d. Kgl.-Preuß Staaten
1873, Nr. 16. v. 4.6.1873. S. 213. hier S. 215. . . ., _ ,. , . , ..

' " wieAnm. l l l . S . 196. . . . .

"*/ /«#?, E. (1908), S. 130, hier S. 210.

' " ßunfcarr. K. (1879). S. 8. .

"* §15s»chs. EStG 1874,S. 475. . , , ,

' " §17 preuß. EStG v. 24.6.1891, S. 175. hier S. 183.

.., ' " Io«m, B. (1923), S. 954; s. auch Sc/i/no«er, G. (1902), S. 8.

" ' Verhandlungen der dritten Generalversammlung des Vereins für Sozialpolitik am 10.. 11. ""^
12. Oktober 1875. in: Schriften des Vereins .... XI. Bd.. Leipzig 1875. S.15.
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ben.'** Die Gedanken fanden bald Eingang in alle Bereiche der Gesetzgebung.
Soweit die Haushaltslage es jeweils erlaubte und es ökonomisch zweckmäßig
erschien, wurden in den Einkommensteuergesetzen zusätzlich zu der starken
Steuerdegression die oben erwähnten untersten Stufen als tarifliche Grundfrei-
beträge eingeführt. In Preußen wurde der aus der Literatur übernommene
Begriff des Existenzminimums dabei metaphorisch in den Erörterungen des
Landtags nach 1883 verwendet.'*' Damit wurde der Ausgangsbetrag der un-
tersten Steuerstufe bezeichnet, die dann 1891 von vormals 420 Mark auf 900
Mark für den Haushaltungsvorstand, einschließlich der mit diesem nach dem
Gesetz zusammenveranlagten Angehörigen, angehoben wurde. Die Steuerde-
gression wurde dabei auf 0,6% abgesenkt. Nach Hans Herzfeld hätte eine von
Wagner und anderen geforderte höhere Eingangsstufc aus Haushaltsgründcn
mit Bestimmtheit in den Verhandlungen des Landtags zu höheren indirekten
Steuern geführt, was Miquel und ebenso Wagner nicht wünschenswert er-
schien.'*" Die stärkere anteilmäßige Steuerentlastung der unteren Einkommen
ließ sich - wie auch Wagner darlegte - bei Berücksichtigung der Erfordernisse
des Haushalts weder durch degressive Tarifgestaltung, noch - wegen der Un-
möglichkeit, indirekte Steuern zu berücksichtigen - durch weitere Erhöhung
des Eingangsbetrages erreichen. Eine völlige Freistellung der untersten Grup-
pen blieb im übrigen schon wegen des Gleichheitsgebotes stets umstritten.'"
Darüber hinaus hätte das Verfassungsgericht vielleicht berücksichtigen sollen,
daß eine flüchtige Lektüre der Bestimmungen geeignet ist. einen fehlerhaften
Eindruck von der Lastenverteilung zu erzeugen. Der Schmoller nahestehende
Ignaz Jastrow kritisierte 1893 in den Preußischen Jahrbüchern, daß die /.u den
Miquelschen Steuerreformen zählende Gemeinde-Einkommensteuer gegebe-
nenfalls Zuschläge festlegen durfte, die die Degression der Staatssteucr durch
eine Progression nach unten, also durch stärkere Belastung der Armen glatt
aufheben konnte. Dabei betrugen die Zuschläge oftmals ein Mehrfaches der
Staatssteuer.

18 Zu der Urteilsbegründung des Verfassungsgerichts ist daher festzuhal-
ten, daß - anders, als das Gericht unterstellt - die Entwicklung der Einkom-
mensteuer im 19. Jahrhundert kein Regelungsziel kannte, die Eingangsstufen
des Einkommensteuertarifs auf die Höhe des Existenzminimums festzulegen
Einzelne Autoren haben dies zwar gefordert, die Auffassungen blieben jedoch

'" &AmoZ/«r. G. (1864). S. 524. S. 538 ff u. den. (1865), S. 552.

, H. (1937). Bd. 1. S. 477.

d. 2. S. 216 f. S 227 f, S. 2

g r . A. (1890). S 402. S 44 Der ersuch, die H h er n f l n n
n« dem Einkommen ins Verhältnis zu setzen, ist nie recht gelungen; s //e//?, E (1908), S. 214.

'" D m . Bd. 2. S. 216 f. S 227 f, S. 232.

Hagner. A. (1890). S 402. S 447 Der Versuch, die Hohe der anfallenden indirekten Steuern
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umstritten, das Existenzminimum obendrein unterschiedlich definiert.'*' So
glaubten einflußreiche Autoren, auch Steuerzahlungen gehörten zum notwen-
digen Existenzminimum, da niemand ohne Staat leben könne.'" Grundfreibe-
träge in den Gesetzen waren zur Vereinfachung des Vollzuges und zur Entla-
stung der minderbemittelten Steuerpflichtigen vorgesehen. Im übrigen waren
ein verbessertes und vereinheitlichtes Armenrecht und die Angehörigen im
Falle von Hilfsbedürftigkeit zuständig.'**

Im 20. Jahrhundert wurden dann die Ansätze zur Sozialpolitik zu einem sy-
stematisch aufgebauten umfassenden, dem Bürger Rechtsansprüche gewäh-
renden sozialen Netz gefügt, das die Bedeutung der hilfsweisen sozialen Ein-
fügungen in verschiedene Einzelgesetze aufhob oder jedenfalls zurückdräng-
t e . ' " So konnte auf das Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht nach Einführung
des Wohngeldgesetzes verzichtet werden."" Die Steuerbegünstigungen der
Sparkassen wurde mit der steuerlichen Förderung der Sparleistungen kleiner
Sparer überflüssig und beseitigt"'. Die Tarifbestimmungen des Arbeitsrechts
haben heute ebenso veränderte Regelungsziele erhalten, seitdem nicht mehr
die Garantie des Existenzminimums ctes Ar&ertnerrmers Prioriöff ftaf.'" Das

' " Kocte, W. (1894). S. 180. Der Abzug des standesgemäßen Unterhalts als Existenzminimum war
das Regelungsziel zur Jahrhundertmitte, siehe: ä/erjac*. H. L. (1950), S. 22, S. 36, S. 39. S. 149.
Ähnliche Auffassungen finden sich bei Äa« und Äoscner. Erst //ermann und dann Sc/imo/ter haben
damit gebrochen. iVnvno/Zer vertrat 1863 den Standpunkt, daß die gesamte Steuerzahlung eines Steu-
erpflichtigen einschl. der indirekten Steuern einer der Leistungsfähigkeit proportionalen Lastenvertei-
lung entsprechen sollte, ScnmoWer, G. (1863), S. 5.

' " CoAn, G. (1889), S. 275. CoA/i war ein einflußreicher Nationalökonom und Mitglied des Ver-
eins für Socialpolitik; hierzu: Sc/mnz, G. (1923), S. 911. Scnanz nennt Äoffe/fc, Gnea», Afasje, CoAn
und WeW als Gegner der Steuerfreiheit, Scnanz gibt deren Meinung nur unvollkommen wieder. Auch
das oftmals mit der Aufnahme in Steuerregister verbundene Wahlrecht spielte hier eine Rolle, s. We/ft
E. (1908). S. 216. siehe auch: Mo«. W. (1918). S. 93. "Jeder Arbeiter ist zugleich Bürger und soll...
auch durch das Steuerzahlen dies empfinden" so Scnmo/ter (1863), S. 37. Er sah in der Pflicht Ein-
kommensteuer zu zahlen "das Band des Einzelnen ... mit dem ... Staatsmittelpunkt" (S. 57). Er forderte
daher "zwar Erleichterung aber keine Steuerfreiheit des Existenzminimums" (S. 83).

' " Wagner, A. (1890). S. 404.

"* Hierzu: Lampert, H. (1988), S. 283. Das BSHG hat das Armenpflegerecht des 19. Jahrhunderts
und die Sozialfürsorge abgelost. Die Sozialhilfe ist mit Rechtsanspruch des Burgers ausgestattet, der
Schlußstein des Systems sozialer Sicherung.

"° Die steuerliche Begünstigung des Baues von Kleinwohnungen und eines gemeinnützigen Woh-
nungswesens war seit 1864 eine oftmals vorgetragene Forderung Schmollers, s. hierzu: //anjen. R-
(1993). S. 176. Anm. 212. Die im Zuge von Maßnahmen zur Konjunkturforderung als Teil der ersten
Notverordnung des Reichspräsidenten erlassenen Bestimmungen über die "Gemeinnützigkeit von
Wohnungsunternehmen" (RGBI. I 1930. S. 530 ff) wurde inzwischen im Steuerreformgesetz 1990
(BGB1. 1 v.2.8.88. S. 1093. BStBI. 88. Teil l. S. 105, hier S. 110) beseitigt; hierzu: Wanjen, R. (1993X
S.177.

'" ATojenorree*. W.. S. 256.

' " Der Schutz des Arbeitnehmers wurde inzwischen in einer Fülle von Einzelbestimmungen in den
verschiedensten Gesetzen sichergestellt (z.B. Gewerbeordnung. KündigungsschutzG. Zivilprozeßord-
nung. BGB, Konkursordnung. ArbeitsforderungsG u. a.) Die Bestimmungen sorgen für Sicherstellung
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Einkommensteuerrecht hat die Grundfreibeträge als Bestandteil der Tarifpro-
gression beibehalten Es hat im übrigen an Bedeutung gewonnen, indem es zu
der wichtigsten Einnahmequelle für die Finanzierung des Sozialstaats aufrück-
te und heute obendrein schwer entbehrliche Funktionen als Instrument der
allgemeinen Wirtschaftspolitik übernahm.

Die Erwartungen der drei Kläger, deren Verfahren dem Beschluß des Bun-
desverfassungsgerichtes vom 25. September 1992 zugrundelagen, wurden
dennoch in wesentlichen Punkten erfüllt. Das Gericht bestätigte, daß ein höhe-
res, von den Vorgaben des Bundessozialhilfegesetz.es bestimmtes Existenzmi-
nimum bei Ermittlung der Einkommensteuer steuerfrei zu belassen ist Das
Urteil überläßt aber - wie es scheint - dabei dem Gesetzgeber die Entscheidung
darüber, ob der Abzug sogenannter "unvermeidbarer Privatausgaben" als Po-
sitionen der Einkommensverwendung von der Bemessungsgrundlagc oder, wie
bisher, von der Steuerschuld als Folge der Tarifbestimmungen vorzunehmen
ist.'" Im letzteren Fall beträgt die Steuerersparnis dann gleichmäßig für alle
Steuerpflichtigen bei Ansatz des gültigen Grundfreibetrages nach den heutigen
Tarifvorschriften DM 1.067,-. Bei Abzug von der Bemessungsgrundlagc
würde die Steuerminderung dagegen nur in der Eingangsstufc DM 1.067.—
ausmachen. Bei steigendem Einkommen würde sie dann in der höchsten Pro-
gressionsstufe auf das 2,79-fache dieses Betrages anwachsen. Diese letztere
Regelung wird von der großen Mehrheit der Steuerjuristen als "aus der Natur
der Sache folgend", also als "richtig" gefordert.'" Zur Begründung dieser von
rechtsdogmatischer Vorgehensweise bestimmten Lehre wird vorgetragen, die
progressive Entlastungswirkung ergebe sich als "systemnotwendige Kehrseite"
oder als "sachgerechter Reflex"'" eines progressiven Tarifs. "Der Abzug eines
Grundfreibetrages von der Bemessungsgrundlage", so heißt es bei einem fuh-
renden Steuerrechtler, "ist keine Steuervergünstigung, keine Sozialleistung
sondern der Ausdruck reduzierter steuerlicher Leistungsfähigkeit, dem die
Reduktion der Bemessungsgrundlage durch Abzüge (Freibeträge) Rechnung
trägt". Tatsächlich zeigt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
zu dieser Frage widersprüchliche Beurteilungen. Daher konnte Tipke zu der

«gemessener Löhne, evtl. durch Konkursausfallgeld u subsidiir durch eingreifende Sozialhilfe, hier-
zu: Lamperr, H. (1988). S. 135.

Dis BVerfG weist dem Gesetzgeber, wie es scheint, in dieser Frage einen GesUltungsspielraum
«;•• BVerfG-Urt. v.25.9.92. in: Entscheidungen .... (1993). 87. Bd.. S. 169/170.

Auch 77pfce vertritt diesen Standpunkt wobei Widerspruche zu den Ausführungen in 77/afc«, K.
,!o ™* Steuerrechtsordnung. S 687. aufzutreten scheinen Anderer Auffassung sind O/fcy. J.
(1986). I « W r . M (1985). Sc/ine/rfcr, D (1984 u. 1993)

, K. (1993), Die Steuerrechtsordnung, S. 687.

wieAnm. 135.
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Feststellung gelangen, daß sich das Gericht der Auffassung der Steuerrechts-
wissenschaft angeschlossen habe.'*' Die Steuerjuristen vertreten mit einer
Ausnahme diese Beurteilung, die inzwischen durch Beschluß des 57. Deut-
schen Juristentages sogar quasioffizielle Bedeutung erhielt."* Eine Folge die-
ser Regelung wäre, daß die Beurteilung wieder derjenigen vieler Autoren zur
Mitte des 19. Jahrhunderts vor Gründung des Vereins für Socialpolitik nahe
käme. Von ihnen wurde gefordert, bei Ermittlung des steuerpflichtigen "Rein-
Einkommens" den standesgemäßen Unterhalt abzuziehen.'" Mit dieser Auf-
fassung hatte sich bereits 1863 Schmoller ablehnend auseinandergesetzt, zu-
mal für ihn auch der Verbrauch als Maßstab für die Leistungsfähigkeit eines
Steuerbürgers bei Aufteilung der Lasten des Gemeinwesens infrage kam.''" Er
definierte Einkommen fur diese Zwecke als den Wert alles dessen, was ein
Bürger in einem Zeitabschnitt für seine umfassenden Bedürfnisse aufwenden
kann, ohne sein Vermögen anzugreifen. Entlastungen für notwendige Privat-
ausgaben aus sozialen Gründen gehörten für ihn in die TarifVorschriften.

Indem das Verfassungsgericht der Einkommensteuer Funktionen zuweist,
für die eine neuartige Systematik erforderlich wird, erschwert es die Wahr-
nehmung der Obliegenheiten, in die sie infolge einer von der Entwicklung
diktierten Aufgabenverteilung hineingewachsen ist. Es ergibt sich die Frage,
ob das Bundesverfassungsgericht die dem Beschluß vom 25. September 1992
zugrunde liegenden Gesctzesregelungen unter anderen Gesichtspunkten auf
ihre Vereinbarkeit mit höherrangigen Erfordernissen der Gesellschaft hätte
prüfen müssen. Daß eine andere Beurteilung der Vereinbarkeit der herge-
brachten Grundfreibeträge des Einkommensteuerrechts mit Verfassungsbe-
stimmungen widerspruchsfrei möglich war, haben das Finanzgericht Köln, der
Bundesfinanzhof und ein führender Fachautor zu vergleichbaren Vorgängen
schlüssig nachgewiesen.'"' ;, . :...,;< ,•..:" ; - ; f,̂ t>; i

' " 7"i/at«. K. (1993), Die Steuerrechtsordnung. S 688. ._.. ,

' " Abgedr in NJW 1988. S. 2998. Verhandlungen des 57. Dt. Juristentages. Sitzungsberichte Sek-
tion N.S. 214.

' " ßierjac*. H.-L. (1850). S. 150 ff; s. Auseinandersetzungen mit den Begriffen Roh- und Rein-
einkommen in: ScAmotfer, O. (1863), S. 2, S. 26. S. 45.

"° &)bMO<br, G. (1863). S. 54. S. 76. S. 78: "Die Gesamtsumme, welche der Einzelne an ver-
schiedenen Steuern zahlt, soll ungefähr seinem Einkommen entsprechen, nicht die einzelne Steuer,
sondern das Cresamtsystem soll sein Maß am Einkommen haben. Der notwendige Lebensbedarf ist
etwas vollkommen Relatives und je nachdem man ihn fasst ist in keinem Stand und in keiner
wirthschaftlichen Klasse ein großer Überschuß über den notwendigen Lebensbedarf vorhanden" (S.80).
"Wir verlangen nicht verschiedene Behandlung des notwendigen und des freien Einkommens, sondern
nur eine billige Anlage des ganzen Steuersystems, welche bei niederen Einkommen einige Er-
leichterung bis zur Möglichkeit der Erreichung von freien Einkommen gewahrt" (S. 83).

' " FG Köln U. v. 14.7.88 5K424/88. in: EFG 1988. S 581; BFH U v. 8.6.90 III R 14-16/90. in
BStBI. II 1990. S. 969; 7>pk«. K. (1990), Einkommensteuerliches Existenzminimum .... S. 350. letzW
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<f*; ;:. V. Der gesellschaftspolitische Hintergrund bei Entstehung
.: • der Einkommensteuer und die Beurteilung der »a >

i •. ; neueren Entwicklung durch den Soziologen

Der Soziologe mag zur Analyse der sozialpolitischen Auswirkungen des
geltenden Einkommensteuerrechts bei Berücksichtigung der Entstehungsge-
schichte folgendes beitragen:

1. Die Einfuhrung und Neugestaltung der Einkommensteuer war einer der
ersten Verhandlungsgegenstände des im Jahr 1872 begründeten Vereins für
Socialpoliük.'''' Bei den Mitgliedern herrschte 1875 Einigkeit darüber, daß
höhere Steuergerechtigkeit durch Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der
Steuerbürger vermittels addierter Erfassungen der Wertzugänge und Berück-
sichtigung des Vermögens in einer einheitlichen Bemessungsgrundlage durch
eine progressive Ausgestaltung des Tarifs bei Rücksichtnahme auf die sozialen
Verhältnisse der Pflichtigen den Maßstab für die Verteilung der Steuerlast
bestimmen müsse.''"

Die von Schmoller 1863 beigetragene Besteuerungsidee bestimmte seit 1872
die Reformerörterungen in der Zweiten Kammer des sächsischen Landtags
und die Berichterstattung in den Fachzeitschriften.'*'' Die Besteucrungsidee
Schmollers hatte sich von der aus dem Denken der nachklassischcn Ökonomie
fortgeführten Begriffswelt gelöst.'"' Schmoller hatte die Ermittlung des Ein-
kommens an die Grundgedanken der bewährten realitätsnahen kaufmänni-
schen Rechnungslegung angelehnt. Die Definition ließ sich im übrigen zu
einer praktikablen Meßvorschrift ausgestalten. Diese wird im Grunde von
jedem steuerlichen oder wirtschaftlichen Betriebsprüfer noch heute für ver-
schiedene wirtschaftlich und auch amtliche Zwecke verwendet '** Bei seiner
Definition des Einkommens- und Vermögensbegriffs hat Max Weber über 40
Jahre später einen ähnlichen Weg beschatten, wenn er beide Größen mit sei-

Abs.; 7i/>fcej Ausführungen enthalten mit späteren Stellungnahmen Widersprüche, die nicht auflösbar
ni jem scheinen.

Verhandlungen der dritten Generalversammlung des Vereins für Socialpolilik vom 10.. II. und
12 Oktober 1875. in: Schriften des Vereins .... Bd IX; s. auch: 5oe ie , F.. S 23 u S. 305. . „,.

Beitrage und Beschlüsse in Verhandlungen der dritten Generalversammlung. S. 15.

Königl.-Sachs Landtags-Acten von den Jahren 1871/72. Beilage zur dritten Abtheilung, die
Berichte der Zweiten Kammer enthaltend, 3 Bd. 1873. S. 435; hierzu auch Fundstellen in / /onj««. R.
(1990), S. 14 u. S. 53

'" Sc*mo//er. G. (1863), S. 26.

Zur Schätzung von Besteuerungsgrundlagen gemäß § 162 AO kommt der Vermogenszuwach»-
n-chnung große Bedeutung zu Deren Schema wurde bisher stets höchstrichterlich anerkannt Zur
Prüfung der Plausibilität von Vorgängen der Rechnungslegung wird sie im gesamten Abrechnungswe-
• « verwendet, hierzu: BFH U. v. 8.11.1990. in: BStBI II, S 268. s. auch: NWB. Fach 17, S 1174.
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nem Machtbegriff als "Chance" in Verbindung brachte. In Webers soziologi-
schen Beiträgen ist Einkommen "derjenige in Geld geschätzte Betrag", der als
"Zugang" der "insgesamt verfugbaren Güter und Chancen ... während einer
Periode zur Verwendung verfügbar"''" ist. Max Weber und Gustav Schmoller
richteten gleichermaßen ihre besondere Aufmerksamkeit auf die Machtvertei-
lung in der Gesellschaft, die der Klassenspaltung zugrunde lag.

2. Wenn das sächsische EStG 1874/78, das erklärtermaßen der Schmoller-
sehen Besteucrungsidee folgte, nicht auf größere Kritik und starren Steuerwi-
derstand stieß,'^ so wird das nicht zuletzt an dem allgemein überzeugenden
Einkommensbegriff und dem damit abgestimmten Vollzug gelegen haben
Anders verlief die Entwicklung in Preußen."" Sowohl das EStG 1891. als
auch die dazu erteilten Vollzugsvorschriften folgten nicht wirtschaftlichen
Sachverhalten, sondern streng formalistisch definierten Merkmalen. So wurde
für die Steuerbarkeit eines Sachverhalts nicht auf die Bereicherung des Steu-
erpflichtigen als dem wirtschaftlichem Vorgang, sondern formal auf das
Merkmal des Zuflusses als Ertrag aus einer in dem Enumerativkatalog des
Gesetzes aufgeführten Quelle, also auf das "Woher" als Tatbestandsvorausset-
zung entscheidender Wert gelegt.'*" Der einflußreiche Berliner Finanzwissen-
schaftler Adolph Wagner betrieb Nationalökonomie und Finanzwissenschaft
als dogmatische Wissenschaften nach Art der Jurisprudenz.'*' Die Begriffe
"dogmatisch" und "theoretisch" verwendete er gern als Synonyma.'" Er be-
kannte sich zu der Methodenlehre Carl Mengers und behandelte praktische
Fragen durchweg durch rein begriffliche Erörterungen bei Verwendung von
unterstellten letzten, unmittelbar als wahr erkennbaren, heute sogenannten

'" We6«r, M. (1985), S. 45.

"* G«/w«/, J. (1875), S. 499; fi/fl/ier (1913), S. 620 ff; ÄdAmm, V., S. 38, Ministerielle Denk-
schrift ... (1898), S. 382; von Worfir. H.; //ojßnann, A; WacWer, P. (1903): Ein ßnfiind-
zwanzigjahriges .... S. 508; Wac/i/er. P. (1903): Erfahrungen .... S. 147 bzw. S. 312; WacWer. P
(1912): Moral .... S. 353; sogar der Mitbegründer der sozialdemokratischen Arbeiterpartei August
ßefce/ erklarte als Mitglied des Landtages nach mehrjähriger Wirksamkeit des sachs. EStG 1874.78
nach Angaben von SöAmerf und Genie/ Zustimmung und Zufriedenheit s. ßtfAmerf. V., S. 40; Gen-
ie/. J.. S. 502.

'" Scfomr, O. (1896), S. 1; ASe>w. R. (1901):, S. 99 u. S. 141; Meyer, R. (1903), S 125 - 127;
(Pseudonym). S. 61 u. S. 68; De/*rflofc, H. (1909), S. 166; ScAmotfer, G.: Anmerkung zu

r, F. (1910). S. 675; AS«;'»/ F. (1911). S. 330 und (1914), S. 144; A/raz«*, A. (1909). S.
259 u. (1910), S. 101; A//eÄae/u (1912), S. 65 und (1916), S. 289; Buck, L. (1916):. S. 44, 57. 70.
82; A/oü, W. (1918), S. 16, 20, 77,99.

"* Ffaun^g. B. (1902). S. 110.

'" tfaj6ac/i. W. (1885), S. 180; die Kritik an Sox bezieht sich ebenso auf C. A/enger und A IP*
#w. dies ergibt sich aus vielen Textstellen; MuiacÄ, W. (1895). S. 797, Anm. 2; Jfagner, A. (1886),
S. 198 ff;//<»iac*. W. (1887). S. 587. dieser Aufsatz richtete sich gegen Jfagner. hierzu: / /«« iw *
(1990), S. 24, S. 58.

'" //«MfracJr, W. (1895), S. 797, Anm. 2.
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Fundamentalprinzipien.'" Diese letzteren wurden von ihm als vorgegebene
Erkenntnisse der empirischen Realität verwendet und konnten Undefiniert
bleiben. Eben aus diesen Gründen wurden seine Veröffentlichungen zur Fi-
nanzwissenschaft, die ob ihrer strengen begrifflichen Sprachregelung für die
Steuerrechtswissenschaft später große Bedeutung erlangten, vom Standpunkt
nationalökonomischer Erkenntnis aus von Gustav Schmoller und Wilhelm
Hasbach kritisiert.'*'' Hierbei handelte es sich um konkrete Vorgänge des so-
genannten Methodenstreits in der deutschen Nationalökonomie um 1885, in
der nach allgemeiner Überzeugung die Gegner Schmollcrs als überlegene
Wissenschaftler galten.'" Tatsächlich hat sich Wagner dann in Fragen der
Steuerpolitik, die zum preußischen EStG 1891 führte, durchgesetzt. Das gegen
Wagner gerichtete erklärte alternative Ziel Schmollers. Finan/wisscnschaft
und Nationalökonomie als "SozialWissenschaft" zu betreiben und das Deduzie-
ren politischer Konsequenzen aus Prinzipien nach Machart einer traditionel-
len, überholten dogmatischen Wissenschaftslehre durch eine modernere Form
wissenschaftlich geleiteter Politik als auf überprüfbarer Erfahrung aufruhender
Sozialtechnologien zu ersetzen, hat in den Steuerwissenschaften jedenfalls bis
heute nicht recht Fuß fassen können.'""

3 Aus der Hermann-Schmollerschen Konzeption des Einkommensbegriffs
leitete der Schüler Schmollers, Georg Schanz, dann 1896 unter Verwendung
von Gesichtspunkten des sächsischen Musters seine Kritik an der das erklärte
Ziel einer Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit verfehlenden preußischen
Einkommensbesteuerung her.'^ Man nennt seither den als Ergebnis seiner
Abhandlung entwickelten Maßstab "Reinvermögenszugangstheorie" des Ein-
kommens.'** Anders als für Wagner hatten bei Schanz nach dem Rezept

'" Wagner, A. (1886), S. 197; ffagner. A. (1890), S. 299; Wagner. A. (1892), S 186; Wagner A.
(1885), S. 258.

'" Schm. Jb. (1890), S. 709;#ad>acA, W. (1887), S. 587.

hierzu: //a/uen, R. (1993), S. 111; die historischen Umstände der Auseinandersetzungen behan-
delt in: Lm<fcn/0«6. D. (1967), S. 96.

hierzu: Sc/imo//er, G. (1882), Rezension von Schonberg Handbuch der politischen Oekonomie.
in: Schm. Jb. (1882), S. 1379; Erwiderung (Antikritik) A. Wagner* in: (1883), S. 263. Wagner
J*"«dit hier das Handbuch und distanziert sich von Sc*mo//erj erklärtem Ziel, die politische

in einen Zweig der Sozialwissenschaflen umzuwandeln

Scnonz, G (1896). S 47 Der von Scnanz zitierte Abschnitt aus der Rede des Generalstcuerdi-
"*tors Surgnort als Regierungskommissar im Preußischen Landtag vom 13.2 1891 zur Rechtferti-
»""g einer Besteuerung des Vermögenszuganges entsprach inhaltlich sogar in den Formulierungen den
Ausführungen, die der achsische Regierungskommissar Dr. £>i//er am 12.2 1878 im dortigen landtag
av Ausgestaltung des sachsischen EStG als Grundgedanken ausgeführt hade Was in Sachsen die
Aogwufcielen zu überzeugen vermochte, blieb in Preußen ohne Erfolg. Hierzu Fundstellen in:
*(199O).S 30. S. 63. Anm. 134.

&*a#c. G. (1896), S. 23. . ^ .' - « ; < A •--.

31

St.':
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Schmollers empirisch-historische Studien der Wirkungen steuerlicher Maß-
nahmen im Vordergrund des Interesses gestanden und nicht Prinzipien einet
"richtigen" Besteuerung.'"

' 4 . Das preußische EStG 1891 hatte zwar das sächsische Gesetz und die
damit gemachten Erfahrungen als Muster verwendet.'^ Es folgte jedoch den
von Wagner stammenden völlig anderen wissenschaftstheoretischen und me-
thodischen Grundgedanken. Charakteristisch für die von der rechtsdogmati-
schen Argumentation bestimmten und streng an Begriffen orientierte Ausge-
staltung war. daß in den Begründungszusammenhang aufgenommene Prinzi-
pien eine wichtige Funktion erfüllten.'*' Sie waren in einem jeweils entwickel-
ten Ableitungszusammenhang die ausschließliche Rechtfertigungsinstanz für
die "Richtigkeit" von Gesetzesbestimmungen, denen normative Qualität zu-
kam. Das preußische EStG 1891 ist in systematischer Hinsicht eine Fortent-
wicklung der Ertragsbestcuerung durch Berücksichtigung des Inhabers der
Erträge und dessen persönlicher Verhältnisse geworden.'" Der Einkommens-
begnff wurde dabei wie etymologisch, der Zeit entsprechend vorgegeben, ver-
wendet. Das damit bezeichnete Einkommen galt für Wagner, Fuisting und
maßgebliche Steuerrechtler bis heute - oftmals beteuert - als bester Indikator
der Leistungsfähigkeit eines Steuerbürgers.'*' Es bezog sich im Grundsalz auf
die Fruchte im Gesetz enumerativ aufgezählter, in der Regel für den Markt
produzierender Quellen. Die richtige Ermittlung des Besteuerungsgutes setzte
die strenge begriffliche Abgrenzung der Begriffe wie "Einkommen" von
"Vermögenszugang" voraus, wobei zum Einkommen nur die Früchte aus einer
bestehenden Quelle und zum Vermögen die Substanz der Quellen inclusive
deren Veränderungen rechneten.'^ Schanz bezeichnete die von ihm als
sinncnlfremdende Begriffsspielerei mit weilreichenden Folgen beurteilte

' " iefowr. G. (1890). Sctan; war ein Schüler ScAmoWerj. Er hatte in Straßburg studiert Scfowc.
G (1928). S. 14. S. 18. Sc/rmo//erj lehren, die Geschichte wie ein Experiment durch vergleichen*
Forschung zur Gewinnung und Bestätigung von Regelmäßigkeiten der sozialen Realität zu verwenden.
haben offenbar die Mclhodcnauffassung von Xc/iünr bestimmt. Die umfangreichen historischen Studi-
en von Sc>tan; und die theoretische Durchdringung der Erfahrungen mit der Besteuerung in da
Schweiz im 19. Jahrhundert sind ein eindrucksvolles Ergebnis dieser Forschungsrichtung zur Gewin-
nung nomologischer Erkenntnisse.

' "

'"

W<?g*«r. A. (1899), S. 107; ders. (1891), S. 51; hierzu: -/artrow. J. (1891), S. 744.

>fa|;n«r. A (1880). S 220; ders (1890). S 292; hierzu auch: We;</nc>i, P.. S. 40.

' " FK/Jfing. B. (1902), S. 133. (1903). S. 2; hierzu: Srerf». V.. S. 31.

?. B. (1902). S. 89 ff; »fagn«r. A. (1890), S. 323 u. S. 442; ahnlich heute noch:
K. (1993) Die Steuerrechtsordnung. S. S60.

'*" hierzu: .Vdiun;. G (1896). S. 54. ftisnr«, B. (1902), S. 109, S. 133 ff; Rogner. A (1880). *
r. A.(I890).S. 324. , , >
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Denkweise und die aus den Grundannahmen entwickelte Veranlagungstätig-
keit 1891 als "Haare spalten".'"

5. Der Ausgleich der Klassenspaltung war fur Gustav Schmoller der zentrale
Gesichtspunkt seiner gesamten Forschungstätigkeit. Die sozialen Differenzen
zur Mitte des 19. Jahrhunderts brachte er in ursächlichen Zusammenhang mit
der Entwicklung von Arbeitsteilung. Einkommensverteilung und Vermögens-
schichtung."* Der Gestaltung geeigneter, Feindlichkeiten mildernder Institu-
tionen galten seine sozialpolitischen Aktivitäten, wobei der Entwicklung von
Einkommensverteilung und Vermögensschichtung entsprechende Bedeutung
zur Überwindung der Klassenspaltung zukam."" Die Überzeugung, daß es
sich bei diesem Ziel um das wichtigste Anliegen der Wirtschaftspolitik hande-
le und dies auch die Gesichtspunkte für die zugrundeliegende Nationalöko-
nomie bestimmen müsse, ging soweit, daß Schmoller die Beurteilung volks-
wirtschaftlicher Literatur oft von der Frage abhängig machte, ob der Autor die
Bedeutung von Einkommens- und Vermögensschichtung erkannt habe."*
Bereits 1874 hatte er beklagt, daß die Resultate der Besteuerung von Einkom-
men und Vermögen ein stärkeres Wachstum der Lebensumstände der besser-
gestellten Steuerzahler gegenüber den Minderbemittelten auswiesen.'" Durch
eine Fülle neuartiger sozialer Institutionen, die von der Einführung einer ge-
rechteren Einkommensbesteuerung bis zu Bestimmungen zu Tarifvertrags-,
Arbeitsvertrags-, Kündigungsschutz-, Versicherungsschutzrcchtcn. reformier-
tem Armenrecht etc. etc. reichten, wollte er eine innere Befriedung der Gesell-
schaft bewirkt sehen. Hierzu machte er die Schriftenreihe des Vereins für
Socialpolitik zu einem Diskussionsforum für soziale Reformen, indem deren
Beiträge alle wichtigen anstehenden gesellschaftspolitischen Fragen - von ver-
schiedensten Gesichtspunkten aus erörtert - theoretisch und praxisnah bearbei-
teten. Ziel dieser Publikationen war es in der Sprache Schmollers, "gleichsam
mit der Fackel der Erkenntnis denen voran(zu)leuchten. die als Staatsmänner
und Beamte, als Partei und Klassenführer, als Beherrscher der öffentlichen
Meinung direkt Politik machen wollen".'™

' " Scfomr.G. (1896), S. 57.

"* i*»K/en/att6. D. (1967). S. 2 7 4 ; / / O I M » I . R. (1993), S 163

' " OndentoHfc, D. (1969). S. 274; //anjc/i. R (1993), S. 137: ScAmoUer. G. (1904), 2. Aufl.
1923. S 1065;ScA«io/fer.G. (1918). S. 157. S. 622.

"* &fcmo/fer. G. (1900). S. 122. L/mfenfaiifr. D. (1969), S. 274. •' r, ' .,;.' "« •} ••; *'•

' " SrAmoHer. G (1874). S 131. S. 173. Sc/imo//er befaßte «ch 1895 wiederum mil'<B<fcr finge.
«Sd«n.Jb S. 1067.

"* &*moüer, G. (1912), S. 1. •

31«
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6. öffentliche Kritik und vor allem die konkreten Beschwerden Hans Del-
brücks über die Auswirkungen der preußischen Einkommensbesteuerung in
den "Preußischen Jahrbüchern" von 1909'" führten dazu, daß Schindler
dieses Thema in dem Organ des Vereins zur Zeit nachlassender sozialpoliti-
scher Reaktion und wachsender Gegnerschaft in einer jüngeren Generation
erneut zur Diskussion stellte.'^ Letztlich konnte die Kritik Delbrücks gerade
zu dieser Zeit zunehmender Opposition zur Sozialpolitik die Sorge verstärken,
daß die Einkommensbesteuerung in Preußen den verteilungspolitischen Ziel-
vorgaben entgegenstehe und damit eine Fortentwicklung der Sozialreform
gefährde. Schmoller brachte daher im Organ des Vereins für Sozialpolitik
1910 die Replik eines leitenden Finanzbeamten aus der "Konservativen Mo-
natsschrift" zum Abdruck, in der dieser die preußische Besteuerungspraxis
gegen Delbrücks Thesen von dem amtlichen rechtsdogmatischen Standpunkt
aus rechtfertigte.'" Daß er die Kritik Delbrücks voll teile und nur zu einer
sachlichen Erörterung anregen wolle, machte er dabei in einer längeren Fuß-
note deutlich.'™ Bereits im nächsten Heft des "Jahrbuchs" veröffentlichte
Schmoller daher 1911 zwei längere Aufsätze, die man heute den Disziplinen
Rechtssoziologie und Rechtstatsachenforschung zuordnen würde.'" Die damit
einsetzende Erörterung der Zusammenhänge zwischen Gesetzesnormen und
deren Umsetzung in der Realität wird denn auch heute als Anbeginn dieser die
Gesetzgebung kritisch begleitenden Wissenschaftssparten angeführt.'™ Ihnen
rechnet man die wichtige Funktion zu, durch Vermittlung von Einsichten in
die quasigesetzlichen Zusammenhänge der sozialen Realität auf das Rechts-
bewußtsein der Öffentlichkeit und damit auf die Gesetzgebung einen korrigie-
renden Einfluß auszuüben.'" Durch die Aufnahme eines Aufsatzes mit dem
Titel "Die Erforschung des lebenden Rechts" gab Schmoller Eugen Ehrlich die
Plattform, die dann bereits 1912 zur Übernahme eines Referates auf dem 31
Deutschen Juristentag und fortan zu lebhafter Diskussion seiner Thesen führ-

' " De/ftritot. H. (1909), S. 166. , • . / ."•''. . . . . , ü

"* /.mrfen/aKfc, D. (1967), S. 385; fiorn, K. E., S. 145.

' " Befo-miuer, F..S. 113.

' " ScAmotfer. O. in: Schm. Jb. (1910), S. 113, Anm.

' " Der Begriff "Rechtstatsachenforschung" wurde erstmals 1914 von A. A/U/JAOH/H für eine neue
Disziplin geprägt, die der "Prüfung der sozialen, politischen und sonstigen Wirkung" von Rechtsnor-
men dienen sollte: /Vu/jfraum. A (1914), Neuaufl. 1968. S. 57, S. 67. Die von M^ftaum gesuchte
Abgrenzung von der Rechtssoziologie, zu der man die Vertreter der sogenannten "Freirechtsschule
(ATir/icJt, ATorn/eW. ATanroroH-icr u. a.) rechnete, hat nur historische Bedeutung. Die Abgrenzung
erscheint heute künstlich und ohne systematische Bedeutung. Hierzu: Äaiicr, T , S. 12. S. 18; Äe**'"-
der, M. (1993). S. 1; /WM. K. (1987), S. 105. Z;pp«//i«, R. (1991), S. 53; /?«M>imfar, M. 1989), S
64; Opp. K. D. (1973), S. 127.

' " rt«/i*mcfcr, M. (1986), S. 29.

' " SrrsmpW, D.(1984), S. 195, S. 198; Mixe*«. W. (1972), S. 26, S. 41 , S. 61; ta«er, T., S. 18
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le."* Weiterhin ließ Schmoller in demselben Heft den provozierenden Aufsatz
von Franz Meisel mit dem Titel "Moral und Technik bei der Veranlagung der
preußischen Einkommensteuer" abdrucken, der danach in hoher Auflage als
Broschüre erschien und bis heute grundsätzliche Bedeutung behalten h a t . ' ' In
dieser Abhandlung zeigte der zum Steuerrechtler ausgebildete damalige hohe
österreichische Finanzbeamte vermittels einer Analyse der Veranlagungs-
ergebnisse die Differenzen zwischen den mit dem preußischen EStG 1891
geweckten Erwartungen an gerechtere Lastenverteilungen und den tatsächli-
chen Auswirkungen. Da das System des preußischen Gesetzes inzwischen
auch in Österreich und in weiteren Ländern übernommen worden war, hatte
die Kritik Meiseis an dem Auseinanderfallen von Anspruch und Wirklichkeit
eine aktuelle Grundlage. Aus den Ausführungen Meiseis und den durch sie
ausgelösten weiteren Beiträgen verschiedener Fachleute konnte man entneh-
men, daß das preußische EStG 1891 tatsächlich keine Verteilung der Steuer-
last nach einer im üblichen Sinn verstandenen Leistungsfähigkeit bewirkte,
sondern eher geeignet war, größere Kapitalansammlungen und umfangreiche
Investitionen auf Kosten der kleinen Steuerzahler zu begünstigen.'*" Dies
entsprach den Feststellungen, die der Mitarbeiter Schmollers, Karl Oldenberg,
1893 im "Jahrbuch" als Charakteristik der Wirkungen der preußischen Be-
steuerung für die Zeit vor 1891 getroffen hatte.'*' Meisel hielt später fest, was
er als den "Irrtum der Einkommensteuer des preußischen Typs" bezeichnete:
"Die Technik der preußischen Einkommensteuer blieb in den wichtigen Mit-
teln die primitive der Vorgängerin, der klassifizierten Einkommensteuer".'"
Auch das preußische EStG 1891 paßte, nach den Resultaten der Veranlagun-

"* £Ar//cA, E. (1911), S. 129; den. (1913, Wiederabdruck 1967): Gutachten über die Frage "Wu
kam geschehen, um bei der Ausbildung (vor und nach Abschluß des UniversitAtsstudiums) das Ver-
tfndnu des Juristen für psychologische, wirtschaftliche und soziale Fragen in erhöhtem MaBe for-
dern?" Siehe hierzu die Kritik der Schriften £7ir/;cA.j und von /^onforoM'/« durch H. A'eAten und die
Erwiderungen £7ir/ic/ij in: Afe/jen, H. (1915), S. 839. £7iW/c/i. E. (1916), S. 844; A'e/je/u Replik auf
S. 851; DIW/CAJ Replik (1917) auf S. 609 und A'ekenj Schlußwort S. 610. A. Äo« stellte später
lieraus. daß die frühen theoretischen Irrtümer der Richtung um £7iWic/> der Preis war. "den das Leben
for den praktischen Erfolg fordert", fto«. A (1929), S. 188.

A/eue/, F. (1911), S. 285 . unmittelbar nach diesem Aufsatz erschien unter Bezugnahme auf den
•z*»chen in Form einer Broschüre verbreiteten und weithin erörterten Beitrag unter dem Hinweis auf
*esen der gleiche Titel aus der Feder des preußischen Regiemngsbeamten im höheren Finanzdienst,
MicW/u. der die Thesen Weue/j durch Verarbeitung amtlichen Materials aus langjähriger Erfahrung
oder VeranlagungsUtigkeit und vor allem als Vorsitzender von Berufungskommissionen voll bestätig-
te und sogar ergänzte. Auch diese Abhandlung, die 1912 im halbamtlichen Verwaltungsarchiv er-
**ien. wurde im selben Jahr ebenso von Duncker & Humblot als Broschüre verbreitet, da großes
öffentliches Interesse an dem Streitgegenstand bestand. Hierzu: A/lcAoe/;* (1913) in: Verwaltungs-
«"*«v,Bd21.S. 486.

'* Mm«/. F (1911), S. 338. S. 357, ähnlich Mic/>ae/ij (1912), S. 70. S. 83, S. 90.

"̂  s , K. (1893) in: Preuß. Jahrbücher, S. 39. S. 44.

F. (1920), S 16.
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gen beurteilt, nicht in das Konzept der Sozialreform. Nur die Begüterten
konnten mit dem System zufrieden sein. Das Gesetz wirkte weiterhin als kon-
servativer Stabilisator und ermöglichte infolge der durch geeignete Gestaltun-
gen erzielbaren Entlastungen im übrigen, wie sich zeigte, beliebigen Gruppen,
sich gegenseitig unter Hinweis auf ausgewiesene allzu niedrige Veranlagungs-
ergebnisse Steuerunehrlichkeit vorzuwerfen.'"

7. Die Reform der Einkommensteuer war bei Gründung des Vereins filr
Socialpolitik im Jahr 1872 eines der vordringlichen Ziele gewesen.'*" Die
Bestrebungen der im "Verein" wirkenden sogenannten "Kathedersozialisten"
blieb fortan vielen, zumeist konservativen Gruppierungen ein Dorn im Auge.
Dafür waren materielle Interessen gewiß ein wichtiges, aber nicht das einzige
Motiv. Auch abweichende politische Leitbilder sorgten für Verschiedenartig-
keit der Ziele. Waren die Kathedersozialisten der ersten Stunde noch am
Leitbild des sozialen Ausgleichs, der sozialen Gerechtigkeit, interessiert, so
lösten dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts andere Zielvorstellungen einer
jüngeren Generation, etwa "die Ankurbelung der Wirtschaft", der "Aufstieg

der Arbeiterklasse" oder streng liberale Konzepte diese von der Zeit diktierte
einseitige Orientierung ab. '^ Die Kathedersozialisten hatten zur Jahrhundert-
wende wesentliche Ziele, wie die Arbeiterversicherungs- und -schutzgesetz-
gebung, gegen repressiven Druck erreicht und durchgesetzt. Sie gerieten mil
ihren Bemühungen zur Fortführung der Sozialreformen zur Jahrhundertwende
in eine Verteidigungshaltung. '** Für eine jüngere Generation von Mitgliedern,
die sich durchaus noch zu den Zielen der Sozialreform bekannten, trat nun der

'" von GeWacA, H. (1910). S. 48; ders. (1923). S. 27. Die Ausfuhrungen GeWacfo zeigten startet
politische Voreingenommenheiten. Sie sind geeignet, die Thesen ßetornauers zu bestätigen, daß die
Veranlagungen in der Regel in völliger Übereinstimmung mit den Gesetzesvorschriften erfolgten So
war nicht das Verhalten flumareib. der sich steuerlich von einem renommierten Berliner Bankier
vertreten ließ, fragwürdig, das EStG war. wie weithin bekannt, ungeeignet. Hierzu: BeArnaKer. F.
(1910), S. 1586 u.S. 1609; De/6rflcJt. H. (1909), S. 176; A/ic/iae/i* (1912), S. 75; Historiker suchen
offenbar gern nach Bestätigungen ihrer historisch-ideologischen Voreingenommenheiten. Infolge man-
gelnder Sachkenntnisse vermögen sie die Darstellungen exponierter Politiker nicht kritisch zu würdi-
gen. Hierzu auch: Hilf, P.-C. (1986). S. 194 u. S. 286; ders. (1973) zur Qualifikation des preußischen
Landrats als Leiter der Veranlagungsbehörde des Innenministerium; auch: von De/fcnJcfc. C. (1917). S
12; ftm«:/i. A. (1976), S. 117. Zur anderen Ausbildung der Finanzbeamten in Sachsen im Vergleich
zu Preußen: WacWer. P. (1912). S. 353. Die Differenzen in der Ausbildung blieben in der Öffentlich-
keit unbekannt, s. Pause*. A. (1976), S. 116; s. a. Suc/t. L. (1916), S. 70.

'** Bereits auf der zweiten Generalversammlung sollte nach dem Votum von G. F. Anopp im Ais-
schuß des Vereins ftlr Socialpolitik das als dringlich beurteilte Steuerthema auf der Tagesordnung ste-
hen. Wegen des Schwierigkeitsgrades und der Notwendigkeit der Vorbereitung wurde es als Verband-
lungsgegenstand auf die dritte Tagung verschoben. Es wurden drei Gutachten in Auftrag gegebA
fioeie. F. (1939). S. 15.

"* Limfot/a«*. D. (1967). S. 439. //<MM». R. (1993). S. 154; 5om. K. E. (1985). S. 146.

"* Z.m<fcn/ak6. D. (1967), S. 439; #anj«n. R. (1993). S. 154; Soro. K. E. (1985). S. 14«: *
Heftigkeit der Auseinandersetzung zeigt: £*rew*erg. R. (1910), S. 72.
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einseitig politische Charakter des Vereins stärker hervor.'" Das Schlagwort
von der "Voraussetzungslosigkeit der Wissenschaft" kam auf. In einem
grundlegenden Aufsatz hat Max Weber 1904 die wissenschaftliche Unver-
bindlichkeit von Werturteilen herausgearbeitet.'*" Er hat dabei zwischen
Wertungen des Wissenschaftlers bei der Auswahl seiner Aufgabenstellungen
und Wertungen desselben im Aussagenzusammenhang seiner Forschungen
unterschieden, wobei er die ersteren als unvermeidbar und zulässig und nur
die letzteren als unzulässig ausgab.'*' Die jüngeren Mitglieder des Vereins
betonten nunmehr zunehmend wohl zu Recht, daß vielerlei Aufgabenstellun-
gen als politisch vorgegebene Ziele ebenso Interesse verdienten wie diejenigen,
die konservative Mitglieder im Interesse von Sozialreformen verfolgten."" Die
Forderungen nach einem Ausgleich der Klassen stand für sie - methodologisch
richtig gesehen - auf gleicher Stufe mit Klassen- und Parteiinteresscnstand-
punkten. Eine einflußreiche Gruppe begann sogar, die Fortführung der Sozial-
politik zu bekämpfen. Sie wollte die Gesetzgebung zur Sozialpolitik vor 1890
als endgültigen idealen Maßstab gegen weitere sozialpolitische Eingriffe fest-
geschrieben wissen. Der Begründer und Herausgeber der "Zeitschrift für So-
zialwissenschaft", Julius Wolf, stellte in einem einleitenden Aufsatz 1898
heraus, "daß der Verein für Socialpolitik von seinem Einfluß und Nimbus
einbüße. ... wenn die von ihm vertretenen Ziele aufhören, für weite Kreise als
Erkenntnisse, als Ergebnisse wirklich wissenschaftlicher Forschung zu gel-
ten"'" Dieses Urteil traf gewiß für viele Anhänger zu. Wolf suchte dann fort-
an durch einen rigorosen Einsatz seiner Zeitschrift mit einer Gruppe von Ge-
lehrten dieses Ziel zu erreichen, wobei einzelne Autoren auch nicht vor
Schmähungen und Verunglimpfungen der Personen Schmoller und Hasbach
zurückschreckten.'^ Letztlich ging es um eine Beendigung der Sozialpolitik
und Hinwendung zu stärkerer Förderung wirtschaftlicher Interessen.'" Tat-
sächlich hatte Schmoller sich seit 1872 stets zu einer die Klassen versöhnen-
den Sozialpolitik bekannt. Er hatte dieses Bekenntnis aber nie - anders als
etwa Wagner - als vorgegebene wissenschaftliche Erkenntnis eingestuft. Im

ft. D. (1967). S. 440; auch: 7VJmiiej. F. (1912). S. 6.
'" Weier, M (1904), S. 22; ders. S. 27 und S. 54 Noch 1895 war ffir Max W«6er die nationale

M**« der selbstverständliche Leitstern der Wirtschaftspolitik gewesen, //ertner. H (1912), S. 5.
An. 2.

'* We6«r, M. (1904). S. 54; hierzu: /4/fterr. H. (1967). S. 246; dm. (1971). S. 200.

'* fc. D. (1967), S. 441. . • - • - . •

J. (1898X S. 4. S. 89. S. 249. S. 352, S. 407.

'" wonB«tow. G. (1904/5), S. 145. S. 221, S. 304. S. 367. S. 4JI. S. 654, S. 684. S. 710. S. 787;
"™ (1905), S. 137, s. 267; daß hier üefergehende weltanschauliche Umwälzungen zugrundeliegen,
*rt skizziert in: /fan»/i, R. (1990), S. 48; ders. (1993), S. 111.

'" imdenimi, D. (1969), S. 277. fÄrenfterg, R. (1904). S. 32; 5om. K. E. (1985). S. 146.
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Gegenteil hatte seine Auffassung bereits frühzeitig in etwa der von Max We-
ber erst nach 1900 entwickelten Lehre entsprochen.'^ Der Vorsitzende der
Deutschen Gesellschaft für Soziologie, einer Gründung jüngerer Wissenschaft-
ler zur Förderung wertfreier ungebundener Forschung, bestätigte Schmoller
ausdrücklich 1912 öffentlich, daß die Forschungsbeiträge des "Vereins" zur
Vorbereitung von Sozialreformen zwar einseitig zweckgerichtet, aber inhalt-
lich stets wertfrei und objektiv überprüfbar waren. "* Die große politische
Wirksamkeit des Vereins für Socialpolitik und die Reputation Schmollers
konnte in der Öffentlichkeit jedoch, nachdem erste Erfolge sich eingestellt
hatten, andere Eindrücke erwecken. Als um 1910 neue wirtschaftspolitische
Gesichtspunkte als gleichwertig in den Vordergrund der Diskussion gerückt
wurden und für sie sogar um Priorität geworben wurde, suchte Schmoller zur
Fortführung der Sozialpolitik ihrer Bedeutung einen höheren vorzugswürdigen
Rang beizumessen. Unter dem Druck seiner Gegner suchte er durch kurze
Einschübc in seinen Methodenaufsatz von 1892 für die dritte Auflage des
"Handwörterbuchs der Staatswissenschaften" von 1911 im Widerspruch zu
den sonstigen Ausführungen in derselben Abhandlung und seinem gesamten
Lebenswerk den Wertungen und Interessen einer Mehrheit einen gewissen
Grad von Allgcmeinverbindlichkcit zuzusprechen. Im "Jahrbuch" erschienen
nach 1911 dann theoretische Aufsätze verschiedener Gelehrter, die diesen
Standpunkt, dem Schmollers eigene Methodenlehre im Grunde widersprach.

Vertraten."* • r ^ i U ü , . „ i : i l r •.•;>, , ^ ; r : i j ; ^ : ; i ,̂

Zur selben Zeit wurden die im Zuge der Industrialisierung entstandenen
großen Vermögensdifferenzen öffentlich erörtert. Nun wurde durch Schmol-
lers Veröffentlichungstätigkeit, empirisch überprüfbar belegt, offenkundig, daß
das preußische EStG zu grundlegender systematischer Kritik Anlaß gab. Die
Korrektur der 1891 geschaffenen, maßgeblich von Adolph Wagner konzipier-
ten Systematik eines der wichtigsten Verhandlungsgegenstände unmittelbar
nach Gründung des "Vereins" war gefragt. Aus rechtsdogmatischen Gründen
hatte Adolph Wagner die Erfassung von "Conjunkturgewinnen" und sonstigen
"unverdienten" Vermögensmehrungen stets außerhalb des EStG in besonderen

'" Limfen/aufr, D. (1967), S. 436; Warnen. R. (1993), S. 153. ,. • *

"* 7"c5nm«j. F (1912). S 6 .

"* //«H/ier. H. (1912). S. 1; JWMer, W. (1912). S. 396, ders. (1914), S. 431; £ng/aWer. 0
(1914), S. 397. Jk'<5n/er. W. (1915). S. 17; Spranger. F.. (1914), S. 33. Die von ScnmoZ/er dem ur-
sprünglichen Text von 1890 für die dritte Auflage des HdSt von 1911 gefertigten Ergänzungen w
seinem Methodenaufsatz lassen sieh geschlossen verfolgen in: Sta/we;f, H. (1949). S. 74; S 77. Ann
6 zu S 30. Zu Scnmo//erj Einstellung zur Werturtcilsfrage und der ab 1910 erfolgten Verunsicherung
siehe //«rttwr. H. (1912). S. 2.
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Gesetzen gefordert."" Die Konsequenzen waren für jedermann erkennbar.
Nun wurde sein Gedankengut zur Grundlage der Forderungen nach Einfuh-
rung einer "Wertzuwachssteuer" verwendet."* Die von Wagner stammende
rechtsdogmatische Gestaltung des preußischen EStG 1891 hat sich fortan in
dem gleichen Tempo verfestigt, mit dem die von Schmoller vertretenen
Grundgedanken zur Sozialpolitik zunehmend verblaßten. Daß im Werturteils-
streit angeblich Gustav Schmoller unterlegen ist, gehört seither zu den Ge-
meinplätzen der Disziplin. Der Vorwurf mangelnder Wertfreiheit wurde /.um
beliebten Instrument zur Ablehnung fremder mißliebiger wissenschaftlicher
Beiträge.'" An den kryptonormativen Aussagen Wagners, Brentanos, Neu-
manns, Cohns, Sombarts und vieler der jüngeren Kollcgcnschaft hat die Dis-
ziplin jedoch nie Anstoß genommen."'* Der fachkundige Soziologe ahnt die
hier dem steuerlichen Laien unerkennbar verborgenen Interessenkonflikte.

Die von Juristen später weiter ausgearbeitete, letztlich von Wagner stam-
mende, von Prinzipien ausgehende rechtsdogmatische Vorgehensweisc über-
nahm mit kurzer Unterbrechung nach 1919 die Herrschaft über die weitere
Gestaltung und Auslegung des Einkommensteuerrechts. Meisel bedauerte
1920 diese Entwicklung: "Um die Jahrhundertwende ist die deutsche Fi-
nanzwissenschaft nach einer kurzen herrlichen Blüteperiode mitten im vollen
Wachstum plötzlich stehen geblieben", *"so hören wir. Und: "Die Steuer-

'" Wagner, A. (1890), S. 566; siehe auch Fundstellen in: /fafiMff, R. (1990). S. 27, daudkner, A.
(1919), S. 27. S. 29, S. 148; A'e/Zer, K. (1907), S. 214; ßum^mami. E. (1912), S. 32, S 39, S. 59;
Paiuc/i. A. (1973), S. 306; auch: Wogner A. (1878), S. 16, S. 21. S. 25.

"* Wagner wurde in /,afcam/j Deutscher Juristen-Zeitung 1910 als "Bannerträger" einer neuge-
schaffenen und beschlossenen Wertzuwachssteuer gelobt Siehe Deutsche Juristen-Zeitung (1910), Sp.
519; hierzu: ßauciner, A. (1919), S. 27, S. 29.

Ein eindrucksvolles Beispiel für diese aggressive Verwendung des Postulats der Werturteilsfrei-
heit und der Aburteilung fremder unerwünschter Lehren bieten die Aktivitäten Som/>ar/j. der seine
marxistischen lehren für richtig hielt, weil sie "kein üran Ethik" enthielten. Der ethische Futurismus
dt» ganzen Systems von Marx wurde von ihm Übergängen. L/nt/en/aufc, D. (1967), S. 438.

"* Sfavennage/7, G. (1969). S. 204; Scnneider. E. (1970). S. 294; S. 509. S. 514; Montaner, A.
(1967). S 354; O«. AV Wmte/. H. (1985). S. 230; />r/6ram. K. (1992), S. 437. insbes. S. 439. Wefrer
beklagte sofort nach der von ihm eigens hierfür begründeten Deutschen Gesellschaft fur Soziologie,
daß es selbst den Mitgliedern nicht gelingen wollte, wertfreie Wissenschaft zu praktizieren und nicht
nur zu fordern. Er zog sich daher von der Leitung der Gesellschaft zurück. Dabei bekannten »ich nur
wenige Wissenschaftler offen zu der Möglichkeit der Erkenntnis objektiv allgemeingültiger Werturtei-
le, wie etwa 7ujfroH\ Spranger. £ng/dnder, Went/ier, Wagner und andere. &nmo//erj Wissen-
**aftsaufrassung, wie er sie 1892 in dem Methodenaufsatz für das HdSt festhielt, ließ Werturteile
rocht als wissenschaftliche Erkenntnisse zu: Scnmo/Zer, G (1993), S. 549 Die für die dritte Auflage
von 1911 gemachten Zusätze verunklarten seine Auffassungen, da er keine ursprünglichen Textstellen
tilge, siehe SSta/we«. A. (1949). S. 74; hierzu. Wagner. A. 1892), S 144, S. 159 , S. 164; Wag/ier
gibt hier die theoretische Grundlage für die Nationalökonomie als ein normatives System nach Art der
Recktsdogmtik; siehe auch: ATocn. W. (1963), S. 38.

* 'A/e i je / ,F . (1920)DasSüafrecht . . . ,S .35 . * ' : " . ••, ^ i i > ^ . ' > :,
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technik, ihre Lehren und die Erkenntnis dieser Materie sind im System ganz
vernachlässigt worden." *°~ sfe't»;JK!UifffO "Oi.; m^A**. --h -f > w y .;bit^ •

Franz Meisel, Wilhelm Gerloff - und ähnliches deutet Fritz Stier-Somlo an -
waren der Überzeugung, daß die von Wagner befürwortete und dann um 1911
als soziales Heilmittel schließlich eingeführte heftig umstrittene, nicht
zweckmäßige, aber systemkonforme Wertzuwachssteuer zu einem "Prüfstein
gewisser Aufgaben der Steuertheorie zu einer tiefgehenden Kritik der Steuer-
systematik hätte benutzt werden können".*" Dem stand jedoch nun. nachdem
den Beiträgen Schindlers nicht mehr das ursprüngliche Gewicht zukam, die
von Wagner geschaffene, längst eingefahrene Systematik im Wege.

8. Das Wertfreiheitspostulat ist schnell von einer einflußreichen großen
Gruppe um den Begründer der "Zeitschrift für Sozialwissenschaft", Julius
Wolf, die bekannten Nationalökonomen Richard Ehrenberg, Ludwig Pohle,
Andreas Voigt und andere, zur Aburteilung der Wissenschaftlichkeit der Leh-
ren der "Kathedersozialisten" und zu dem heftigen Kampf gegen deren Bemü-
hungen zur Fortentwicklung der Sozialpolitik verwendet worden.*'" Ahnlich
wie 1872 bot die Kritik an der preußischen Einkommensteuer mit den auf-
kommenden Forderungen nach besserer Erfassung der mit der Industrialisie-
rung einhergehenden hohen Gewinne durch die auf Anregungen Wagners
zurückgehende neuartige Wertzuwachsbesteuerung Zündstoff für Interessen-
konflikte.'"'' Zudem hatten verschiedene Länder inzwischen das preußische
Steuersystem kopiert und interessierten sich fur die sozialpolitischen Errun-
genschaften im Deutschen Reich. Systematischen Reformvorschlägen für so-
ziale Institutionen fehlte nun bald die aus Einsicht in die Notwendigkeit ge-
speiste innere Stoßkraft, die die Aufbruchstimmung von 1872 getragen hatte
Dem Versuch Schmollers, die Schwachstellen des preußischen EStG durch
theoretische Verarbeitung der Veranlagungsergebnisse zum Gegenstand einer
wissenschaftlichen Erörterung zu machen, war kein Erfolg beschieden. Eine
von Meisel geforderte sozialere Ausgestaltung der Einkommensteuer war nicht
durchzusetzen. Der zugrundeliegenden Methodenauffassung Wagners hatte
Schmoller vom Standpunkt der Sozialwissenschaften aus in vielen Rezensio-
nen seine Kritik gewidmet.*"* Das einem theoretischen Essentialismus verhaf-

* * d e n . , S . 3 5 . ^ " - • • • • • • • ' • " " • • . . : , • . • . - . ; . • . - y ; , j , , • • • - , • • - .

*" ders. (1920/21), S. 487; G«rte^ W. (1913), S. 401.

*** £/rrwt6«/g. R. (1904), S. 14. S. 27 u. a.; ders. (1910), S. 72 u. «.; hierzu auch; florn. K. E.
(198JXS. 145.

*" £V«n6«rx. R (1909), S. 1. insbes. S 16

*** Sc/imo//er, O. (1882), Rezension des Handbuches der politische Ökonomie in Schm. Jt>
(1882). S. 249. hier S. 251. wo er feststellt, daß die "ahe dogmatische Systematik sich vollends über-
lebt" habe. Auf Sehe 352 kritisiert er daher das von Wqgner fortgeführte "Rausche System". Ähnliche
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tetc Methodenkonzept Wagners bestimmte - von Prinzipien ausgehend - je-
weils das Einkommen als Summe der einzelnen durch spitzfindige Tatbe-
standsmerkmale gekennzeichneten, in einem Enumerativkatalog aufgezählten
Einkünfte. Vom Gesichtspunkt der Rechtsdogmatik aus war das konsequent.
Aber der zugrundeliegende dogmatische Essentialismus ließ eine Kritik des
Systems und dessen Anpassung nach den Veranlagungsergebnisscn als regu-
lativer Instanz nicht zu. Erst unübersehbare Fehlleistungen veranlaßten später
unter dem Gesichtspunkt einer "richtigen" Besteuerung im Sinne der Prinzipi-
en Erweiterungen des Enumerativkatalogs bzw. Ergänzungen der normierten
Tatbestandsmerkmale bzw. zusätzliche Steuerarten zur Auslösung der Steuer.

Bis heute ist das System so geblieben, ohne infrage gestellt zu werden Die
konkrete Veranlagungstätigkeit ist noch als Subsumtionsmechanerie darstell-
bar. Die rechtsdogmatisch festgelegte Vorgehensweise garantiert die richtige
Besteuerung.*'"

Für die von Schmoller konzipierte Richtung war der Kontrolle der Veranla-
gungsergebnisse an der sozialen Realität eine Korrekturfunktion für Gesetzes-
änderungen zugekommen. Die sozialen Institutionen, zu denen das Steuer-
recht zählte, sollten nach Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit gestaltet wer-
den Die Tätigkeit des Gesetzgebers gleicht der des konstruierenden Maschi-
neningenieurs, so etwa dachte der heute als Begründer der Rechtssoziologie
bezeichnete Eugen Ehrlich, dem Schmollers 1911 in seinem "Jahrbuch" Gehör
verschaffte.*'* Für Ehrlich war es Sache der Gesetze. Techniken für Problem-
lösungen bereit zu halten. "In diesem Sinne ist Gesetzgebung, Jurisprudenz,
Rechtspflege angewandte Gesellschaftswissenschaft".*^ so führte er aus So ist
es nicht verwunderlich, daß der Richtung um Ehrlich auf dem 1. Soziologen-
tag von 1911 infolge unglücklicher Formulierungen ebenso global das Postulat
der Werturteilsfreiheit entgegengehalten wurde, wie Schmoller. *'" Es ging
dabei weniger darum, wertfreie Wissenschaft zu unterstützen, als weltan-
schaulich ungeliebte Richtungen zu bekämpfen.

Kritik Scnmoüerj in: Sc/imoWer. O. (1890), Rezension von ffagnerj Finanzwissenschaft, in: Schm.
*• (1890), S. 709 Hierher gehören auch die Rezensionen von Sc/imotferj engem Mitarbeiter W
WfliiocA. siehe: Schm Jb. (1895). S. 783, (1887) S. 587. Wagner wußte die Differenzen richtig zu
konkretisieren Siehe: M'ogner A. (1883), S 199. S 209. S 216. S. 226. S. 229, S 231. S. 239. S
2«J; weitere Fundstellen: //amen. R. (1990). S. 59; den. (1993X S. 124.

" * « * . L. (1916). S. 44. S. 57. S. 62. S. 70. S. 82 u. «.; A/otf, W. (1918), S. 15, S. 53. 8. 63. S.
" . S. 99 u. a.

** EM;en, E. (1918), S. 310; hierzu auch:/H/*rf, H. (1976), S. 179;/>opp«r, K. (1971), S. 51.

* Sirüc*. E. (1918), S. 310. ^ ^ ^ , , ! ' ^ \* \ \

r,C. (1959), S. 165. " ' - ' •'' ;:,-.i-,v.«b ^ - ' ^ . ' .
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9. Für das aus Prinzipien entwickelte Steuersystem herrschte bei Wagner die
Auffassung vor, daß das, was in der Dogmatik richtig sei, auch in der Praxis
richtig sein müsse. Empirische Erkenntnisse über die Besteuerungswirklich-
keit dienten somit nur als Material fur die Gestaltung der Tatbestandsmerkma-
le zur Garantie richtiger Anwendung der Prinzipien. Der von Schmoller fort-
entwickelte Gedanke, den Reinvermögenszugang als Maßstab für Leistungs-
fähigkeit eines Steuerbürgers einzuführen und damit als Bemessungsgrundlage
festzulegen, war im preußischen EStG zu einer bloßen Ermittlungsvorschrifl
Mir eine Einkunftsart denaturiert. Meisel bemängelte 1920, daß das System seit
der Jahrhundertwende nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt wurde und
daß Steuerjuristen seit dieser Zeit die Leitung der Fortentwicklung des Steuer-
rechts in ihre Regie übernahmen.^" Erkennbaren Fehlleistungen wurde fortan
begegnet, indem der Katalog steuerbarer Vorgänge um weitere Tatbestands-
mcrkmale bis dahin nicht erfaßter Sachverhalte erweitert wurde bzw. Freibe-
träge, Freigrenzen oder Abzüge bei Ermittlung der Bemessungsgrundlage oder
bei den Tarifvorschriften eingeführt, verändert oder wieder abgeschafft wur-
den. Regelungen, die infolge neuartiger Beurteilungen oder sozialer Entwick-
lungen als lückenhaft erkannt worden waren, sind jeweils durch Erweiterun-
gen der Gesetzesvorschriften angepaßt worden.

10. So kommt es, daß das deutsche Einkommensteuerrecht noch heute zu-
meist als Ergebnis einer gradlinigen und sachgerechten Fortentwicklung eines
auf die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit ausgerichteten rechtsdogma-
tischen Systems beurteilt wird,*'^ das 1891 in Preußen entstanden und nur
kurzfristig 1919 eine Unterbrechung erfahren hat. Die Besteuerungsidee
Adolph Wagners hat es ermöglicht, vermittels methodischer Denkoperationen
Entscheidungen für die weitere Gesetzgebung, aber auch konkrete Rechtsre-
geln für Einzelfälle zu entwickeln, die in widerspruchsfreier Übereinstimmung
mit den generell normierten Wertungen abgeleitet wurden. Dazu wurde der
Sinngehalt der Gesetzesgebote fortlaufend genauer festgelegt und weiter prä-
zisiert. Auf diese Weise hat die rechtsdogmatische Fortentwicklung des preu-
ßischen EStG zu einer modernen Rechtsdisziplin innerhalb des öffentlichen
Schuldrechts als eigenständigem Gegenstand des Staats- und Verwaltungs-
rechts durch Klärung der Begriffe und Abgrenzung derselben vom Zivilrecht
geführt, wie es uns heute geläufig ist. Zu Ende der sogenannten "goldenen

"' A/»wW.F.(1920),S. 35.

*" ATircWio/; P./ÄJAn, H. (1992). § 2 EStG, Rdnr. 240. Sayer. H.-W. (1991), S. 333; Grc#/iW. B.
(1981). S. 43. Aus den wenigen Zeilen, die Grq/J/eW dem sachsischen EStG 1874/78 widmet. ergW
sich, daß es in verschiedenen Hinsichten dem späteren preußischen EStG 1891 überlegen war. Den-
noch wird das letztere als gradlinige Fortfuhrung und sogar Vervollkommnung einer kontinuierlichen
Entwicklung bis heute dargestellt
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zwanziger Jahre" des deutschen Steuerrechts, in denen diese Arbeit im we-
sentlichen geleistet wurde, ist dann auch die Grundlage für die nach 1949 in
Gang gesetzte nachhaltige verfassungsrechtliche Einbindung des gesamten
Steuerrechts gelegt worden.*" »*sxJ si K-v-̂ ilt n » ; * » ^ '»btrmi

11 Bereits zu Ende der Geltung der Weimarer Verfassung hatte das Ein-
kommensteuerrecht zusätzlich wirtschaftspolitische Zielsetzungen übernom-
men Nach 1949 wurde dieser Einsatz stark ausgedehnt. Was 1949 ausdrück-
lich nur vorläufigen Charakter haben sollte,*'* wurde dann sogar noch ver-
stärkt und bis heute beibehalten. Die empirischen Konsequenzen der steuer-
rechtlichen Bestimmungen sind seit der Kritik Meiseis in den Hintergrund
getreten. Weitgehend herrschte die Ansicht vor. daß das. was rechtsdogma-
tisch richtig sei, einer empirischen Kontrolle der Zweckmäßigkeit nicht bedür-
fe. Bald wurden dem EStG dann die Bestimmungen integriert, die als soge-
nannte Lenkungsnormen wirtschaftspolitischen Zielen dienten und die sich
dennoch in die fortentwickelte Systematik problemlos eingliedern ließen Seit-
dem Lenkungsnormen in der Tarnfarbe von Fiskalzwecknormen zunehmende
Bedeutung erhielten, haben Steuerrechtswissenschaftler wieder die ursprüngli-
chen Inhalte der Steuerrechtsdogmatik in den Vordergrund gerückt.*'* Von
führenden Steuerjuristen wird heute "Steuerrechtswissenschaft als Steuerge-
rechtigkeitswissenschaft" beurteilt,*'* wobei diese letztere "die hinter den po-
sitiv gesetzlichen Regelungen verborgenen Zielsetzungen, Wertungen und
Sachgesetzlichkeiten aufdecken" und systematische Verknüpfungen offcnlcgcn
soll.'" Auf diese Weise glauben sie, eine Steuerrechtsordnung schaffen zu
können, die "Lastengerechtigkeit" erreichbar macht.*'* Das Einkommen, so
heißt es. sei ein "besonderer Maßstab steuerlicher Leistungsfähigkeit" *" Der
Einkommensbegriff bleibt bei den Vertretern dieser Richtung aber stets unde-

' " Hierzu. Af/rcMw/; P. (1983), S. 357, insbes. S. 363; //ennmg. F.-W. (1973), S. 293; Jtfnw«. H.-
W. (1973). S. 278.

' " Drei/lig. W. (1984), S. 198.

Die Ursprünge einer deutschen Einkommensteuer führen auf das Steuerkonzept des Freiherrn
wm Sfem vom 28.9.1806 zurück. Von den Forderungen der französischen Revolution beeinflußt, nach
englischem Muster entworfen, sollte jeder Bürger nach seinem Vermögen, d. h. nach dem, was er
wrmag, zu den Kosten des erwarteten Krieges gegen Napoleon beitragen. Hierzu siehe: f/roAower, R.
C932XS. 215, Grewi-ATMCzewjfa.P. (1989), S. 13;/lnon>7« (1848), S. 180. S. 185, S. 202; #a/w«l,
R-(l990),s. 5. -• ; ' " ; ' •

^ogW, K. (1993), S. 1121, S. 1123; Tipfce, K. (1980); den. (1981) Steuergerechtigkeit.... S.
»5 ; den. (1993) Die Steuerrechtsordnung, S. 277; den. (1988) Ober "richtiges ...". S. 269; La/i£, J.
(1987), S. 9.

" ' ^«AK.(1993XS. 1121. ' • .•' ' " ! * ^ " , ' . ' ' I - ' *

' " •'«««t K. (1993), S. 1122; den. (1975) Steuergerechtigkeit.... S. 409.

"'Tip*«, K. (1993) Die Steuerrechtsordnung, S. 560.



494 M. Gesellschaftspolitische Interessen und Verteilungskämpfe

finiert.**" Es muß daher der Eindruck entstehen, es handele sich bei der Ver-
wendung um den Begriffsinhalt der Umgangssprache. Zur Korrektur einer
zunehmenden inhaltlichen Verwässerung der Rechtsdogmatik durch sach-
fremden Zwecken dienende Lenkungsnonnen wird die Steuerrechtsordnung
heute mit "Prinzipien formaler Rechtsstaatlichkeit"**' in Zusammenhang ge-
bracht und als deren Grundlage das "Prinzip der Besteuerung nach der Lei-
stungsfähigkeit" als "Fundamentalprinzip""** erkannt. Dabei wird dasselbe als
Erkenntnis "richtiger", also auf "Sachgesetzlichkeit" beruhender Lastenvertei-
lung ausgegeben.*" . . . . . . . . . . .

12. Die Konsequenzen des Umstandes, daß die Begriffe "Einkommen" und
"Leistungsfähigkeit" nicht definiert werden, mag hier unerörtert bleiben. Sie
bezeichnen ein grobes Spektrum inhaltlich unterschiedlicher Gestaltungsmög-
lichkeiten.**" Ebenso wichtig erscheint die bei vielen Steuerrechtlern vorherr-
schende Überzeugung von der Erkenntnis "sachgerechter Prinzipien" und der
"Sachgcrechtigkcit" als unmittelbarer Rechtsquelle."* Diese Auffassung setzt
voraus, daß das Steuerrecht auf reinen Vernunftseinsichten und nicht etwa auf
voluntaristischen Quellen beruht. Dabei handelt es sich um Prinzipien norma-
tiven Inhalts, die die Steuerrechtswissenschaft als dogmatische Disziplin in ein

"° Zwar bestätigt Tipie (1993), Die Steuerrechtsordnung. S. 560, daß es einen "richtigen Einkom-
mensbegriff als solchen" nicht gibt, dieser sei am "Leistungsfähigkeitsprinzip" auszurichten, das aber
wegen seiner Unbestimmtheit "Spielraum bei der Bestimmung des Einkommens als Bemessungsgrund-
lage" zulasse. Eine lastengerechte Bestimmung der Bemessungsgrundlage in einem Sachgesetzlichkei-
ten entsprechenden Steuersystem grenzen nach dieser Auffassung den richtigen Einkommensbegriff
ein. De facto verbleiben jedoch große Differenzen, Die wiederholten Hinweise Tip/tei auf "Er-
kenntnisse" in Urteilen des BVerfG mögen fur Richter und Rechtsvertreter bindend sein. Sie sind es
nicht für den Wissenschaftler. Sc/inei<fer. D. (1984), S. 360, sieht in dem Gebrauch, den ftp*« und
andere von dem Begriff "Leistungsfähigkeit" machen, zu Recht eine geschickte Erschleichung von
willkürlichen Wertungen, die der Rechtfertigung der Umverteilung dienen, aber wissenschaftliche Ob-
jektivität vortauschen sollen. . . .i .

" ' ft/Nte, K. (1993), Die Steuerrechtsordnung, S. 135. ; , •> T •,.«,^,, .*.>.- , : .

" • den., S. 283 i. V. m. S. 478 und S. 560. . . . , . . , . . - " < '

" ' Wie fest 7"/p/te an die Möglichkeit glaubt, eine allgemein verbindliche lastengerechte Steuer-
rechtsordnung erkennen zu können, zeigt sein Vorschlag zum Abschluß eines "Sachlichkeits-
abkommens" der Parteien zur Ausschaltung "systemfremder" störender Zwänge im geltenden Steuer-
recht (S. 1513). Welche Gestaltungen inhaltlich Tipte auch mit seinen Begriffen konkret verbinden
mag. so plädiert er jedenfalls fur eine Beschrankung der Gestaltungsfreiheit der Politik, die letztlich fur
das Gemeinwohl verantwortlich ist. Zur Kritik hierzu: A/urrtduj-Ma/er. I. (1985). Diskussionsbeitrag
in: Ktfupuc/i. A.. S 199 7"/pA.e glaubt im übrigen nicht, daß "Steuergerechtigkeit und Steuereffizienz
auseinanderfallen" müssen (S. 280). "Gerechtigkeitsdefizite" der Marktwirtschaft will er nicht durdi
die Steuerrechtsordnung aufgefangen sehen (S. 281). 7"/p/tej "Steuerrechtsordnung" trägt utopische
Zuge. Daraus ergibt sich ihre kritische Bedeutung. Zur kritischen Bedeutung von Utopien für den
gesellschaftlichen Fortschritt siehe: £nge/fo>r<ft. W W (1969). S. 660. S. 665.

"* Hierzu: /IrmA. H.-W (1981). S. 18;.l/)r<fo/, G. (1963). S. 152.

™ Zur Kritik dieser Lehren siehe: fio*6io. N. (1965). S. 87. insbes. S. 102; auch: /4U*rt. H
(1978).S. 65. S. 75. , ; * ' • ' - • ' • - ' -
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System widerspruchsfreier Wertungen im Detail umzusetzen sucht. Im Hinter-
grund dieser Wertungen aus der "Natur der Sache" steht eine philosophische
Ontologie in Form der Wertungsjurisprudenz,"* die nach "richtigen" Rege-
lungen und zureichenden Begründungen forscht. Die gelegentliche Bezug-
nahme auf Ergebnisse empirischer Forschung führt dabei nicht zu Änderun-
gen von Rechtsinhalten im Normengefüge. sondern zu sprachlichen Klärun-
gen und jeweils eleganteren Formulierungen bei unveränderten Grundwertun-
gen und zur Darstellung von Anwendungsbeispielen. .ftetFhc? us st*«m\v

Ein einflußreicher Steuerrechtswissenschaftler beruft sich ausdrücklich fur
verschiedenste Regelungen von weitreichender Bedeutung auf Erkenntnisse
der "Sachgerechtigkeit". "Steuern sind nur 'gerecht'-fertigt, wenn sie gerecht
sind .... wenn sie eine Bemessungsgrundlage liefern, die unter Berücksichti-
gung der steuerlichen Gesamtordnung sachgerecht bestimmt, welchen Anteil
seines Gewinnes das Unternehmen als Steuer abzuführen hat", so Klaus Tip-
ke."' Der sachgerechte Bestimmungsgrund für die Lastenverteilung ist danach
die persönliche Leistungsfähigkeit des Besteuerten. Aus den als Erkenntnisse
ausgegebenen Prinzipien folgert Tipke die Beschränkung des Systems auf
Fiskalzwecknormen, die Orientierung desselben an dem Reinvcrmögcns/.u-
gangsprinzip, die Einschränkung der Besteuerung auf das Markteinkommen,
die Einführung von Freibeträgen, Abzügen für Sonderausgaben, die Begren-
zung der Besteuerung auf das frei verfügbare Nettoeinkommen und anderes
mehr.^* Tipke glaubt offenbar sogar, unterschiedliche Grade der Leistungs-
fähigkeit ohne Angabe der hierzu verwendeten Meßvorschrift objektiv ver-
bindlich erkennen zu können."' Ein anderer Steuerrechtswissenschaftler lehnt

, A. (1982). S. 18. S. 44. S. 55; auch: AYfl/ter, M.. in: Jftn05mm»t. A. (1982), S. 461.

e. K. (1993) Die Steuerrechlsordnung, S. 534; Co*«/. K. (1993). S. 1123.

"* ftpie, K. (1993) Die Steuerrechtsordnung. S. 135. 7/pie glaubt, daß eine Befolgung der au«
sogenannten "Fundamentalprinzipien" hergeleiteten "Subprinzipien" und deren Zusammenbindung zu
einem "Pnnzipiensystem" (S. 283) die "Steuergerechtigkeit in Theorie und Praxis" garantiere Da»
"Ltistungsflhigskeitsprinzip" wird dabei als "Fundamentalprinzip sozial gerechter Besteuerung"
vorgestellt (S. 469). Die verschiedenen Begriffe werden von ihm in dem Sprachsystem in einen spitz-
findigen Zusammenhang der Sub- und Koordination gebracht und zu einem rechtsdogmatischen
System verknüpft. Durch je nach Bedarf eingeschleuste weitere Prinzipien wird dann das zu versteu-
ernde Einkommen als "geeigneter Maßstab steuerlicher Leistungsfähigkeit" (S. 500) entwickelt
Praktikabilitatsprinzip" und "Nettoprinzip", beide nicht naher konkret definiert oder umrissen (S, 370

l*w. S. 591), spielen bei der Herleitung des zu versteuernden Einkommens eine wichtige regulierende
Funktion. Die von Tipte aus "sachgerechten Prinzipien" rechudogmatisch entwickelte SteuerrechU-
"*iung stellt sich als ein aufwendiges Sprachsystem dar. das zur Rechtfertigung inhaltlich sehr
"•"erschiedlicher. sich ausschließender Lastenverteilungen geeignet ist und dessen objektiv verbindh-
"*er Charakter als problematisch bezeichnet werden muß.

7/p*e unterscheidet gelegentlich eine "wahre" von einer "unwahren" Bemessungsgrundlage zur
•wommensbesteuerung als Maßstab der Leistungsfähigkeit. "Wenn aber eine Gruppe von Steuer-
Pflichtigen auf der Grundlage einer wahren, die andere auf der Grundlage einer unwahren Bemct-
••Ppundlage und eines unwahren Tarifes besteuert wird, so liegt darin eine Verletzung de» Gleich-
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Reformvorschläge ohne sachliche Erörterung mit der Begründung ab, daß
einem Autor mit fehlender beruflicher Qualifikation als Steuerjurist grund-
sätzlich die Fähigkeit fehle, rezensierbare Beiträge zu dem Thema zu lie-
fern. " ° Die objektive Wahrheit der Wertungen, die derartigen Beiträgen zu-
grunde liegt, wird jeweils durch die Autorität der Vertreter belegt. Die Not-
wendigkeit, die konkreten Implikationen und sachlichen Auswirkungen dieser
Form juristischer Argumentation mit Hilfe sozialwissenschaftlicher Arbeits-
weisen zu prüfen, wird trotz gegenteiliger Beteuerungen zumeist nicht mit
Nachdruck verfolgt.."' . . , . , , , . „ , / . . . .»,f-,

13. Zwar wird von führenden Steuerjuristen die Beseitigung aller Lenkungs-
normen infolge mangelnder Sachgerechtigkeit gefordert, die weitreichenden
wirtschaftlichen Konsequenzen einer Beseitigung werden - wenn überhaupt -
jedoch nur angedeutet.*" Eine Beschränkung der Beseitigung nur auf un-
zweckmäßige Lenkungsnonnen wird gelegentlich eingeräumt, aber nicht kon-
kretisiert.^" Auch die geforderte Neuorganisation des Systems der Einkom-
mensbesteucrung nach dem Reinvermögenszugangsprinzip wird nicht konkret
bezüglich der Auswirkungen erörtert und im übrigen sofort durch eine Be-
schränkung der Steuerbarkeit auf das Markteinkommen entwertet, wobei dem
Begriff der "Praktikabilität" eine eigentümliche Rolle zur Rechtfertigung eige-
ner Voreingenommenheiten zugewiesen wird."'' Die wirtschaftliche Bedeu-
tung der verschiedenen, durch die Tarnfarbe der Steuernormen als Subventio-
nen verborgen bleibenden Steuervergünstigungen wird nicht untersucht. Daß
den Lenkungsnormen nach den seit 1949 gemachten Erfahrungen erhebliche
Bedeutung für die allgemeine Wohlstandsmehrung zukommen kann, ist ein
Forschungsgesichtspunkt, der gewiß den Rahmen rechtsdogmatischer Unter-
suchungen sprengt. Demgegenüber muß aber gefragt werden, worin konkret
der Vorteil eines rein nach dieser Art Sachgerechtigkeit organisierten Ein-
kommensteuersystems liegen mag. Die steuerjuristischen Berater des Gesetz-
gebers glauben "im Buche der Natur zu lesen", dabei interpretieren sie es

heitsgrundsatzes, nämlich ein« gemessen an der Leistungsfähigkeit ungleiche Besteuerung". Als Wahr-
heitskriterien dienen 77pifce offenbar "Erkenntnisse" in Gerichtsurteilen und Stellungnahmen der Mehr-
heit der Steuerjuristen, 77p*e, K. (1990) Einkommensteuerliches Existenzminimum .... S. 349; siehe
auch: Pezzer, H -J (1989). S. 224.

"° î jnj?. J. (1986). S. 502. S. 504.

"' Mine*«, W. (1972). S. 42; flauer. T. (1987), S. 14; Reformforderungen beruhen zumeist «f
rechtsdogmatischen Begründungen ohne sozialwissenschaftliche Absicherung.

*" 7YpJt*. K. (1993). Die Steuerrechtsordnung. S. 127, S. 361. S. 371; ders. (1988), Ober "richtige
...", S. 272; Lang, J. (1987), S. 28.

"' 7Yp*«, K. (1989). Über Steuervergünstigungen.... S. 188; Z/ee/ifc«rger. H. (1985), s. 204; Ti/v
*«. K. (1988). Über "richtiges ...". S 274

"* Tip*», K. (1993), Die Steuerrechtsordnung. S. 500; ahnlich: C/«bier, A. (1988), S. N 17
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nur ^ Bevor er sich seinen Handlungsspielraum einengen läßt, sollte der
Gesetzgeber weitere Dolmetscher zur Auslegung der Texte beiziehen. Im übri-
gen vertreten einflußreiche Nationalökonomen gegenüber Rechtswissenschaft-
lern völlig abweichende Vorstellungen von einer den Handlungsspiclraum der
Politik als vorgegebene Ordnung einschränkenden "Natur der Sache", auf die
sie sich gleichermaßen beziehen. Darin kommt der den Interventionsstaat
eingrenzenden Privatautonomie eine besondere tragende Rolle zu. Die Inter-
ventionen des Rechtsstaates und dessen Sozialbindungen werden von ihnen als
Abweichungen von einer natürlich vorgegebenen Ordnung für Vorgänge ver-
antwortlich gemacht, die allgemein als Fehlleistungen beurteilt werden.**" Als
eigentümlich muß erwähnt werden, daß maßgebliche Steuerjuristen die Pro-
bleme des Gesetzesvollzuges fortlaufend als unwichtig vernachlässigen. Be-
reits Meisel suchte 1911 in Schmollers "Jahrbuch" darauf aufmerksam zu
machen, daß die Organisation des Gesetzesvollzuges die Zweckcrfüllung des
Steuergesetzes vereiteln könne und in Preußen auch tatsächlich behinderte.
Dieses Problem wird bis heute von zuständiger Seite kaum sachdienlich erör-
tert .** Der derzeitig desolate Zustand der deutschen Finanzvcrwaltung findet
hier seine wichtigste Ursache. Die Interesscnlage hat gelegentliche Kritik
abgewürgt. Eine Verbesserung der Situation läßt sich angesichts der gewach-
senen unübersichtlichen Menge von normabweichenden Steuervergünstigun-
gen und Ergänzungen heute nur noch durch eine völlige Umstellung des Voll-
zuges zur Selbstveranlagung durch die Steuerpflichtigen erreichen Der Ein-
satz moderner Computertechnik, die Möglichkeiten zur Speicherung und Ver-
arbeitung großer Informationsmengen und die damit gegebenen Möglichkeiten
moderner Ausrüstungen zur routinemäßigen schnellen Überprüfung nach
Gesichtspunkten der Plausibilität machen eine Reform der Veranlagungstätig-
keiten ohnehin empfehlenswert. Hierzu müßten für die Finanzverwaltung aber
neue Schwerpunkte der Organisation gesetzt werden.*'" Trotz entsprechender
weitsichtiger Empfehlungen ist eine Anregung des Bundesrechnungshofes im

fio*6;o,N. (1965), S. 95

siehe hierzu: Diskussionsbeitrag von (fW/gercxft. H. (1985) in: Kongreu-Veröffentlichungen .
u»

S 368.

"' Weue/, F. (1914), S. 152; ders. (1911). S. 334. S. 359; ähnlich: M/c/raWu (1912). S. 87, S 96;
W«i«/.F.(1920).S. 16.

Die Möglichkeiten des Einsatzes der modernen Technik zur Vereinfachung und Verbcuenmg
*f Effizienz der Verwaltungstaligkert werden als Grundlage für eine reformierte rechtliche Ausgestal-
tung des Besteuerungsverfahrens bisher nicht gesehen. Eine Umstellung des Vollzugs der Veranlagung
*"**"•"*" nut der Anwendung von PlausibiliUUsprufungen vermittels Computereinsatz nach US-
•""üunischem Muster könnte erhebliche Entlastungen mit sich bringen. Die auftretenden RechUfra-
t*n im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Datenschutzes bedürfen der Erörterung der Har-
"""usierung von Technik und Recht mit den Bedürfnissen des modernen Industriestaates Die Proble-
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Jahr 1960 nie von Steuerjuristen aufgegriffen worden. Die Beispiele lassen
sich beliebig vermehrend"

14. Der Dogmatik des Steuerrechts ist zwar die empirische Überprüfung der
Ergebnisse und Verbesserungen der Besteuerung für erforderliche Korrekturen
der Gesetzesvorschriften fremd; dennoch dient erstere bei vielen Vertretern
der Disziplin de lege ferrenda als Grundlage für Forderungen und Empfehlun-
gen. Noch heute verfährt man nach dem Satz, daß, was in der Dogmatik rich-
tig sei, auch für die Praxis bestimmend sein müsse. Steuergesetze entstehen
stets im Spannungsfeld widerstreitender Interessen zur Regelung heterogener
Sachverhalte. Bei Beurteilung der Institutionen darf das nicht übersehen wer-
den. Die einzelnen Bestimmungen fuhren dann zu Ergebnissen, die gegenüber
der eingeforderten Sachgerechtigkeit anderer Ordnungssysteme abgewogen
werden müssen. Hinzu kommt, daß Begriffe wie "Gerechtigkeit", "Sach-
gerechtigkeit", "Leistungsfähigkeit". "Praktikabilität", "Einkommen" und an-
dere als unbestimmte Rechtsbegriffc mit höchst unterschiedlichen Inhalten
verwendet werden, so daß zumeist Uneinigkeit in bezug auf den Gehalt bei
gleichen verwendeten Worthülsen verborgen bleibt. So vermögen höchst un-
terschiedliche subjektive Wertungen den Anschein äußerlicher Objektivität zu
erhalten. In der Politik mag dies als übliches Mimikry zulässig sein.

15. Die Nebenfolgen steuerrechtlicher Eingriffe können sehr verschiedenar-
tige und weitgehende, zu Zielkonflikten führende Konsequenzen zeitigen
Verteilungskämpfe drohen, wenn das von den nachklassischen Nationalöko-
nomen geprägte Schlagwort von den "unverdienten" Vermögensmehrungen -
von Wagner zur Begründung steuerlicher Zugriffe verwendet - das Verständ-
nis für den Einsatz von wirtschaftpolitisch zweckmäßigen Vergünstigungs-
normen im Einkommensteuerrecht verdrängt.

Als im Jahr 1968 das Ergebnis eines im Auftrag des Bundesministeriums für
Arbeit und Sozialordnung erstellten Forschungsgutachtens zu dem Ergebnis
gelangte, daß in der Bundesrepublik Deutschland zum 1. Januar 1960 305.000
Haushalte, das waren 1.7% der Bevölkerung, 35% des gesamten Volksvermö-

me werden offenbar noch gar nicht in ihrer Bedeutung gewürdigt. Siehe hierzu: Lutes. R. (1985) in
Kongress-VeröfTentlichungcn der Hanns-Martin-Schleyer-Stiftung. 18. Bd.. S. 40

"* Hierzu: rYarfwon«. J. (1967). S. 10. S. 14 und dort angefühlte Fundslellen;./«fee*. J ( I W
S. 278. S. 282. beklagte die Verstandnislosigkcit der Führungsstabe der Finanzverwaltung für <k
praktischen Probleme der Veranlagung. Er empfahl dringend die Berücksichtigung der Ergebnisse dir
Hauptsachgcbietslcitcrkonferen7.cn der Oberfinanzdirektionen an in den Führungsebenen der M i i * *
rien; auch. KVingarMn. j . (1993). S. 139. S. 261 u a.



V Beurteilung der neueren Entwicklung durch den Soziologen 499

gens besaßen"*" und daß eben diesen 1.7% der Bevölkerung 70% des Eigen-
tums an den gewerblichen Unternehmen gehörten,"'" regte sich beachtliche
Unzufriedenheit. Eine neuere Untersuchung steht noch aus. Es besteht aber
kein Grund, sich über das zu erwartende Ergebnis falsche Vorstellungen zu
machen."'*' Nach fast 20jähriger Wirksamkeit der als soziale Markt Wirtschaft
bezeichneten Wirtschaftsordnung vermochten diese statistischen Berechnun-
gen 1968 Unruhe zu erzeugen. Gewiß waren zehn Jahre steuerlicher Begün-
stigungen der Selbstfinanzierung mit diesem Ergebnis in Zusammenhang zu
bringen Das Auseinanderklaffen von Erwartungen der Öffentlichkeit mit den
Ergebnissen der Ermittlung führte zu starken sozialen Spannungen und zu
überhöhten Lohnforderungen, die dann wiederum wesentlich durch kompli-
zierte steuerliche Begünstigungen der Vcrmögcnsbildung benachteiligter
Gruppen aufgefangen wurden.*"" Etwa zu dieser Zeit setzte bei Steuerjuristen
der Wandel darüber ein. was unter einer von Sachgerechtigkeit bestimmten
Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit zu verstehen sei. Die Begriffsinhalte
entfernten sich nun zunehmend von den Inhalten, die etwa Wagner. Fuisting.
Behrnauer. Waldecker. Bredt und andere als eine sachgerechte Besteuerung
nach der Leistungsfähigkeit und damit Erkenntnissen von der "Natur der Sa-
che" entsprechend unterstellt hatten.*** Inzwischen haben dennoch die Be-

"° frette. W u. a. (1968), S. 368. S. 379 Nach Auskunft des Sachbearbeiter? des Deutschen Insti-
tuts für WutschaAsforschung in Berlin wurde eine Untersuchung vergleichbarer Art nach 1968 nach
dessen Kenntnis nicht mehr durchgeführt.

"' A>e//«.W. u.a. (1968), S. 381. " •' - ••''••;!<" <' ;

Nach S;e6fce nahm die Konzentration des Produktiwermögens in wenigen Händen zwischen
1960, auf welches Datum die Untersuchung abstellte, und 1966 erbeblich zu; hierzu: W///ger<x/f. H.
(1971), S. 408.

Im Anschluß an die in der Öffentlichkeit aufsehenerregenden Ergebnisse der Untersuchungen
Afaüej, SieMrej und ScÄmacvtj suchten insbesondere Vertreter einer marktwirtschaftlichen Organisa-
tion des WirtschaftsgefÜges nach Maßnahmen, die die Ergebnisse der l 'ntersuchungen über die Ver-
migensstreuung für die Zukunft neutralisieren könnten. Es wurden Zielprojektionen entwickelt und
vermogenspolitische Pläne entworfen und öffentlich erörtert. Zahlreiche Vorschläge der überbetriebli-
chen und betrieblichen Gewinnbeteiligung von Arbeitnehmern wurden nach 1969 ebenso diskutiert.
we Investitionsverfahren miteinander verglichen und die Vor- und Nachteile gegeneinander abgewo-
gen wurden. Als brauchbare Maßnahmen empfahlen sich schließlich Steuervergünstigungen und
Prämien für kleinere Steuerzahler als Anreiz zur Bildung von Ersparnissen Daß steuerliche Maßnah-
"ien zum Rückgrat der unerwünschten Konsequenzen der Förderung der Selbstfinanzierung enlgegen-
Seuemden Vermögenspolitik der nächsten Zeit wurden, ist in den Darstellungen nie genügend gewür-
<"£ worden. Selbst in einschlagigen Abhandlungen zur Vermögenspolitik wird das Steuerrecht al«
"-relevant übergangen. Hierzu etwa: (fei/Ser. G (1961). S 163; auch: HW/ge/-«*/». H. (1971). S 407;
obwohl bei »VWgeroc/r Steuervergünstigungen und Prämien die tragende Rolle bei der Vermogensbil-
*">g zukommt, werden die Probleme auf wenigen Seiten als untergeordnet abgehandelt.

Die von tfagner geschaffene Dogmalik der Einkommensbesteuening setzte die Lehren /Ja«'*
Danach war das Einkommen nach herkömmlicher Auslegung des Begriffs der richtige Maßstab

e Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Wertzuwachsgewinne erhöhten somit die U-i«tungs-
[ j y " * ""* Erfassung bei der Einkommensteuer blieb für Jfagmfr und FuMf;/rg eine Verle-
•*«»l6sung . mochte die Regelung auch zweckmäßig erscheinen Hierzu: ÄreA V. (1912), S. 29,
» U l M R. (1990). S 26. S 62 Große Wertzuwächse führten um 1909 in Preußen und im
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Stimmungen des herkömmlichen Einkommensteuerrechts weiterhin mit Priori-
tät wirtschaftspolitischen Zwecken durch Förderung politisch erwünschten
bzw. seit 1990 zur Erleichterung der Wiedervereinigung begünstigten Verhal-
tens dienen müssen. Daß die steuerliche Förderung regelmäßig die Vermö-
gensbildung der Steuerbürger mit höheren Einkünften, der Progression des
Steuertanfs entsprechend, höher begünstigte, ist nun einmal die sozialpoliti-
sche Crux dieses offensichtlich sehr wirksamen, vielleicht sogar heute für
einen befriedigenden Wirtschaftsablauf oftmals unentbehrlichen neuen In-
struments der Wirtschaftspolitik.**' Die Konsequenz müßte sein, daß dieser
Art Vergünstigungsnormen genau konkretisiert und nur befristet gewählt
werden und eine begleitende statistische Überwachung der Ergebnisse stattfin-
det."* 1985 warnte der Soziologe Florian Tennstedt auf Grundlage von Unter-
suchungen vor einer "offenen Spaltung des Sozialstaates", für die er Ansätze
zu erkennen glaubte: "In einer solchen Spaltung koexistieren 'Reichtum'
(Sperrung vom Autor) von etwa drei Vierteln der Gesellschaft mit der Verar-
mung eines Viertels".*^ Eine weitere Feststellung Tennstedts lautet: "Anders
als in der Weltwirtschaftskrise gebt gesellschaftliche Verarmung nicht mehr
Hand in Hand damit, daß auch der gesellschaftliche Reichtum erheblich
schmilzt".*''* Die Spaltung droht gewissermaßen zu erstarren. Daß das Ein-
kommensteuerrecht diese Entwicklung bei intelligenter Ausnutzung der gege-
benen Vergünstigungen geradezu provoziert, wird gern verdrängt. Das mag
verständlich sein, gehören doch die potentiellen Kritiker und die für die Ge-
setzgebung zuständigen Minderheiten gleichermaßen zu den Begünstigten
Gustav Schmoller hatte aus diesen Gründen sein "Jahrbuch" 1910 durch Er-
öffnung der Diskussion über die Wirkungen des preußischen EStG in den
Dienst der Aufgabe gestellt, das soziale Gewissen einflußreicher Minderheiten

Deutschen Reich zu einer intensiven öffentlichen Diskussion. Ähnliche Vorgänge zeigten sich um
1970. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Finanzen setzte sich angesichts
ungewöhnlicher nicht steuerbarer Veräußerungsgewinne 1967 für eine gleichmäßige Besteuerung von
Veräußerungsvorgängen ein (Gutachten 1967. S. 23). Nun wurden die Konsequenzen der "duali-
stischen Einkünfteermittlung" als systemfremd bemängelt: 7jp/te. K. (1973), S. 391. 7ip*e zeigte fort-
an wenig Verständnis für den Umstand, daß die höchstrichterliche Finanzrechtsprechung sich dem
"dictum des Gesetzgebers" verpflichtet fühlte. Er gab dem Begriff der Leistungsfähigkeit zeitgetnil
gewandelte Inhalte, denen er seither einen verfassungsmäßigen Hintergrund zu verschaffen sucht t.
7>p*«, K. (1993), Die Steuerrechtsordnung. S. 47. S. 277; l^oge/, K. (1975), S. 409.

" ' Orf/;«ft, H.-D. (1974), S. 126; Z/jcWa. A (1966), S. 536; OWenfce^. K. (1893). S. 99. den
(1893), S. 44. Die in die Ausführungen einfließende unterschiedliche Bewertung zeigt die vorhandenen
Zielkonflikte.

"* § 12 des Gesetzes von Stabilität und Wachstum schreibt eine umfassende Berichterstattung über
Finanzhilfen und Steuervergünstigungen als Instrument der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik vor
Diese müssen den Zielvorgaben des § 1 StabG genügen, denen die hier angesprochenen vermo-
genspolitischen Fragen fremd sind.

" ' r«mu««/r, F. (1985), S. 15.

"• r«n«f««ft. F. (1985). S. 16.
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in der Gesellschaft durch Vermittlung von Informationen fur sozialpolitische
Zielsetzungen zu gewinnen und zu beeinflussen. Im "Jahrbuch" betonte er
dies 1912 nochmals."' •.,„•.,

16 Auch in einem demokratisch organisierten Gemeinwesen sind es nicht
"die Regelungsbedürfnisse selbst", nicht "Interessen, der Volksgeist oder Pro-
duktionsverhältnisse, die den Gesetzgeber in Gang setzen", sondern "Personen
und Personengruppen. Minderheiten also".*** Zur Fertigung eines zweckmäßi-
gen, den zeitgemäßen Rechtsvorstellungen entsprechenden Gesetzes müssen
umfassende Informationen über Fakten und Meinungen Berücksichtigung
finden. Der Ministerialbürokratie kommt dabei die Aufgabe zu, mit Hilfe der
in der Behörde angesammelten Fachkenntnisse durch Einbindung der Intcrcs-
senverbände, Einholung von Auskünften durch Beteiligte und Betroffene und
Einflußnahme auf Abgeordnete und Parteien in Entwürfen eine geeignete,
letztlich zumeist richtungsweisende Verhandlungsgrundlage zu schaffen."'
Das gibt der Verwaltung ohne Zweifel ein starkes Übergewicht bei der Gesetz-
gebung: Einseitigkeiten der Tatsachendarstellung und vor allem deren Bewer-
tung und durch eingeschränkte Sachkenntnis bedingte Parteilichkeit können
fast unvermeidlich Einzug halten.*" Hier ist eine wissenschaftliche Rechts-
latsachenforschung angesichts mangelbehafteter Informationsquellen, die auf
die Bedürfnisse des gesamten Gemeinwesens ausgerichtet sein sollten, für
notwendige Korrekturen heute unverzichtbar. Für die in Gesetzen formulierten
generellen Regelungen kann nach interessierenden Gesichtspunkten aufberei-
tetes statistisches Material Bedeutung erhalten. Die laufende periodische Kon-
trolle, ob das Gesetz in der Realität geeignet umgesetzt wurde, ob es in die
vorgesehene Richtung wirkt und welche unbeabsichtigten Nebenfolgen sich
einstellen, mag für verbessernde Novellierungen hilfreich sein."' Die ständig
zunehmende Kompliziertheit der gesetzlichen Regelungen auf allen Gebieten
fuhrt heute unter anderen Umständen zu neuen Formen der Übervorteilung
Hilfloser, zu bisher unbekannten Erscheinungsformen von Armut und neuarti-
gen Ungerechtigkeiten und nicht zuletzt zu mißbräuchlicher Inanspruchnahme
sozialer Errungenschaften."'' Die Ergänzung der Rcchtsdogmatik durch eine
begleitende finanzwissenschaftliche Forschung in Form von Rechtstatsachen-
forschung und deren rechtssoziologischer Verarbeitung ist daher heute ver-

** ScAmo/fer. G. (1912), S. 1.
** /WiWer, M. (1993), S. 247.

ÄeAWer. M. (1993). S. 251: Sfrempei. D. (1984), S. 195; Mwdte, W. (1972), S. 26. 8. 55.
Ac*Wo-. M. (1993), S. 251.

feMim/er. M. (1993), S. 260.

faAWer. M. (1993), S. 33; Zippefou, R. (1991). S. 53; Wa/ucn. R. (1993), S. 179.
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stärkt geboten.*" Ziel muß es sein, das soziale Ordnungsgefuge an einem
allgemein erträglichen Ablauf des Soziallebens nach legitimen Rechtsnormen
so auszurichten, "daß eine wirksame Garantie für die Rechtlichkeit der
Macht""* geschaffen wird, wie der Rechtssoziologe Rehbinder festhält. Im
übrigen ist gerade für das Steuerrecht zu bedenken, daß auch in Demokratien
"Legislative ein Handeln von organisierten Minderheiten ist","' wobei infolge
der fehlenden Kompetenz und nicht zuletzt des mangelnden Interesses der
Staatsbürger eine aktive Beteiligung an den hochkomplizierten öffentlichen
Angelegenheiten weder erreichbar erscheint, noch wünschenswert sein mag.
Weder Parlamentsausschüsse noch Plenum sind die eigentlichen Inhaltgeber
und Formpräger""* des Steuerrechts. "Doch sollten Transparenz und Publizi-
tät des Minderheitenhandelns dafür sorgen, daß dieses Handeln tatsächlich
und nicht nur der Rechtskonstruktion nach demokratisch legitimiert ist ...""'
Dazu ist die rechtssoziologische Durchdringung von Gesetzesvorhaben und
Begleitung der Gesetzeswirklichkeit erforderlich. Die heute vorherrschenden
rechtsdogmatischen Beiträge zum Steuerrecht müssen dringend durch rechts-

soziöidgiscne A h a r o n " erganzr* uiia"* urtr i_.¥geohn«£" ubaidf'vfgcR9slaudj?/"''
Disziplinen in Balance gebracht werden. Erst dann wird es möglich werden,
die Lastenverteilung von Rechtssetzungen bei Abwägung vorhergesagter Ne-
benfolgen und nach Kenntnisnahme unerwarteter Ergebnisse "verantwor-
tungsethisch nach ihren Folgen zu beurteilen", wie dies kürzlich von Dieter
Schneider in einer kritischen Besprechung des Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts zum Existenzminimum bei Steuerjuristen vermißt wurde.****

Bereits 1966 beklagte Neumark, daß "gradlinig apodiktische Formulierun-
gen des Rechtstheoretikers" gelegentlich in Rechtsbegriffen dazu herhalten
müssen, "auftretende Antinomien" zu verstärken, während es sinnvoller wäre,
sie "in moralisch einwandfreier Weise zu überwinden". Er zeigte sich verwun-
dert, "wie es dem Juristen möglich ist, ohne genaue umfassende Kenntnis des
von ihm zu beurteilenden Gegenstandes verbindliche Regeln ... aufzustel-
len"™

17. Die Einkommensteuer hat mit der starken Erhöhung der Steuersätze im
Zeitablauf zunehmend die Funktion übernommen, als Umwandlervorrichtung

" ' Mine*«. W. (1972), S. 42; Sfrem/w/, D. (1984), S. 195; Äou«r, T. (1987), S. 18.

" * M W i r , M. (1971), S. 194.

" ' M t i w b r . M . (1993), S. 262. • .

" ' £;c*«nfcerg*r, K. (1982), S. 29; ÄeÄfcmrf«r. M. (1993). S. 262. • • " . . . , ;,

r. M. (1993X S. 262.

' " Si«g«/. T./Sc*»t«;</er, D. (1994), S. 603. S. 604.

"' Atomar*, F. (1966), S. 476 • .
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ni dienen. Sie ändert das marktwirtschaftliche Belohnungssystem und dessen
Signalwirkungen für die Produktion und Dienstleistungen regulierenden
Steuerungsprozesse in erwünschter Weise ab. Hohe Steuerprogression und
'.eitliche Verlagerung von Abschreibungen als Betriebsausgaben sind unter
inderen die erfolgreichsten Bedienungshebel Ihr Einsatz war bisher ange-
sichts umwälzender politischer und sozialer Umstürze jedenfalls von Erfolg
Degleitet. Nach einer befriedigenden Lösung der drängendsten Aufgaben durch
ien auf diese Weise forcierten Wiederaufbau der Bundesrepublik Deutschland
wurden viele Regelungen trotz der veränderten Umstände beibehalten. Sie sind
inzwischen mit Veränderung der Bedürfnisse allgemein in die Kritik geraten
md werden oftmals sogar als mißbräuchlich abgeurteilt. Offensichtlich er-
icheinen sie vielen als zeitlich überholt. Dennoch wird ein Bedürfnis nach
neuerlicher Begünstigung von Investitionen inzwischen allgemein anerkannt.

In einem neuartigen Entwurf eines Einkommensteuergesetzes hat ein Steuer-
urist versucht, den sich artikulierenden Differenzen gerecht zu werden.*" Die
vorgelegte Systematik soll als Radikalkur den "Mißbrauch des Steuerrechts als
Vehikel der Wirtschaftslenkung"*" verhindern und dennoch durch steuerliche
Förderung marktwirtschaftlich vernünftige Lösungen einer notwendigen In-
vestition ermöglichen. Zwar ist der Musterentwurf als "Steuergesetzbuch ftir
eine östliche Republik",'*" also als Exportartikel gefertigt. Lang zielt jedoch
auf sein Heimatland, dessen Einkommensbesteuerung er zum Teil für
"entartet" hält, da sie "gegenüber ökonomischen Entscheidungen nicht mehr
neutral wirkt"*" und dem er jedenfalls "Reformunfahigkeit"*'*' vorwirft. Lang
glaubt sich mit seinem Entwurf nicht auf "Neuland" zu bewegen, da "die ver-
schiedenen Konzepte und Wirkungen einer sogenannten konsumorientierten
Einkommensbesteuerung hinreichend erforscht sind".*" Es scheint Lang
wichtig, daß durch seine Systematik den bisher als Katalysatoren eines er-
wünschten Investitionsbooms dienenden "Sonderabschreibungsgesellschaften
und anderen Steuersparmodellen ... der Nährboden entzogen" wird.*** Er ver-
weist darauf, daß viele Steuerzahler, von suggerierten Steuervorteilen geblen-

£, J (1993). Der Entwurf soll den gemachten Auflagen entsprechend Rechtsstaatlichkeit.
Einfachheit und administrative Effizienz, fiskalische Ergiebigkeit. Harmonisierbarkeit in der EU ga-
rantieren und Investitions-, Spar- und Umweltircundlichkeit fördern (S. 3).

"' Lang, J.( 1993), S. 6. , '

** Lang, J. (1993). S. 3.S.7.

* Lang, J. (1993), S. 53.

**Lang,J. (1993), S. 57.

Lang, J. (1993). S. 55. Daß es sich nur jeweils um Modellstudien und nicht um empirische Un-
knuchungen handelt. muB wohl erwähnt werden.

"* Lang. J.( 1993), S. 56.
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det, Anteile an Verlustzuweisungsgesellschaften zeichneten, die schließlich
sogar zu Konkursen führten.**' Dieses Argument wird von der Statistik jedoch
entwertet. Bei auftretenden Schwierigkeiten wurden Investitionen fast immer -
oft mir anderen Eigentümern - abgeschlossen und das Gemeinwohl somit
durch den Abschluß gefördert. Außerdem waren nicht nur zu diesem Zweck
begründete Abschrcibungsgesellschaften Träger steuerlich forcierter Investi-
tionen; jeder Bürger konnte an den Förderungsmaßnahmen teilhaben. Das
geschah auch in großem Umfang. Wenn Lang in seinem Entwurf nicht mehr
der Privatautonomic, sondern staatlich lizensierten Sparinstituten durch steu-
erliche Förderung das Monopol für Entscheidungen über die Finanzierung
erwünschter Investitionen gewährt sehen will, so kann er sich nicht auf gesi-
cherte Erkenntnisse dafür berufen. Die größten verlustreichen Abschreibungs-
gcscllschaftcn mit Sanierungsbedarf waren in Berlin. Sie wurden öffentlich-
rechtlich kontrolliert, gefördert und sogar von staatlichen Landesbanken be-
treut.

Jedenfalls ist der Entwurf eine wichtige Diskussionsbasis für eine mögliche
Fortentwicklung der Einkommensbesteuerung.

Nach Lang soll zugleich mit der Abschaffung aller Steuervergünstigungen
jeder Bürger fortan nur noch das sogenannte "disponible" Einkommen*™ als
Nettoüberschuß der ungekürzten Erwerbsbezüge über erwerbsrelevante Wer-
bungskosten, existenznotwendige Konsumausgaben für Familie und Unter-
haltsvcrpflichtungen gegenüber Abhängigen versteuern. Die Steuerbelastung
soll so am "aktuellen Konsum orientiert"* ' werden. Dabei soll die Einkom-
mensteuer nur das für den nicht existenznotwendigen Konsum "disponible"
Einkommen des Bürgers erfassen. Dieses ergibt sich nach einem Abzug aller
Aufwendungen für Investitionen, für Altersvorsorge. Versicherungen. Haus-
oder Wertpapiererwerbe, Sparbildungen verschiedenster Art etc., etc. bei Er-
mittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage. Die Bildung von Ersparnis-
sen und Investitionen bleiben somit, da nicht der Konsumsphäre zugehörig,
von der Besteuerung ausgenommen. Erst aus diesen Ersparnissen resultierende
Erträge werden bei Zufluß an den Begünstigten als steuerbar erfaßt. Ebenso
müssen Erträge aus jeglichem Vermögen, aber auch Verkaufserlöse von geld-
werten Sachen und Rechten jeder Art. die vorher die steuerliche Bemessungs-
grundlagc minderten, bei Rückfluß in die Privatsphäre des Steuerpflichtigen -
und zwar stets in voller Höhe - der Besteuerung unterworfen werden.

g. J. (1993), S. 56. auch: T/pte. K. (1988). S 878

IX-r Spiegel Das Deutsche Nachrichten-Magazin, Nr. 20 vom 16.5.1994. S. 112.

(1993), S. 104.
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Zur Durchfuhrung dieser Gestaltung sollen staatlich besonders überprüfte
und privilegierte Institute" " auf "qualifizierten Konten"" ' "qualifizierte Ver-
mögensanlagen"" •* verwalten dürfen, über deren Wcrtezu- und -abfluß durch
Ersparnisbildung bzw. Verbrauch durch die Kunden Bescheinigungen auszu-
stellen sind. Der Saldo zwischen Ersparnisbildung der Kunden bzw. Rückfluß
an die Kunden auf diesem "qualifizierten Konto"" '* ist dann jährlich bei der
Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage in den "Gesamtbetrag der
Welteinkünfte"''* einzustellen und der Tarifbesteuerung zu unterwerfen

Der als "einfaches System aus e inem Guß"*" begrüßte Entwurf laßt den
Einsatz der Einkommensteuer zur sektoralen wirtschaftspolitischen Steuerung
der Volkswirtschaft dem Konzept nach nicht mehr zu. Die Aufgaben werden
verlagert. Privilegierte staatlich genehmigte Sparinstitutc des Entwurfs sind
als marktwirtschaftlich organisierte Kapitalsammelstellen für den Großteil der
Investitionsvorgänge vorgesehen. Sie sollen nunmehr die Aufgaben der bishe-
rigen, an den einzelnen Steuerbürger gerichteten Lenkungsnormen des EStG
übernehmen.

Zu dem Gesetzesentwurf mag folgendes ausgeführt werden: Der Vorschlag
berücksichtigt, daß Investitionsbedürfnisse, die bei Aufrechtcrhaltung einer
marktwirtschaftlichen Gesamtordnung im allgemeinen Interesse liegend, einer
Förderung bedürfen, auch in der Zukunft verbleiben werden. Das marktwirt-
schaftlichen Gesichtspunkten verpflichtete privilegierte Sparinstitut wird aber
den Anforderungen ohne gesetzliche dirigistische Sonderregelungen im ein-
zelnen nicht entsprechen können.

Das Gebiet der ehemaligen D D R wirkt heute auf einen Besucher wie eine
einzige große Baustelle Vereinzelte notleidende Investitionen fallen kaum ins
Gewicht. Die Aufbauleistungen sind das Ergebnis der Steuervergünstigungen
des Fördergebietsgesetzes. der angekündigten erhöhten Tarifbclastungen des
EStG und weiterer gezielter steuerlicher Maßnahmen"'" Die schwerfällige
Geschäftspolitik von privilegierten Instituten mit der erforderlichen Finanzie-
rung und Abwicklung von Einzelobjekten hätte dieses Ergebnis ohne überhöh-
te staatliche Förderungen kaum aufzuweisen. Allerdings verlangte hier auch

.J. (1993), S. 221 (§832 des Entwurfs). ' ' " ' " ' ' ' '

' " Lang. J. (1993). S. 221 (§833 des Entwurfs). f J' ? i M !',_.

' " Lang. J. (1993), S. 144 (§ 123 des Entwurfs) ~ ' ^

' " Lang.J. (1993). S. 134 (§ 109 Abs. 3 i V m. § 105 Abs. 2 Ziff. 3 des Entwurfs). ' ^*

"* Lang, J. (1993). S. 149 (§ 135 des Entwurfs)

™ Der Spiegel. S 112.

' " Zu nennen sind Investitionszuschüsse und -Zulagen (BGBI I 1993 S 165. BStBI 1 1993 S.
768)
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eine einmalige historische Aufgabenstellung Problemlösungen besonderer Art,
mögen die Folgeerscheinungen sich über viele Jahre hinziehen.

Da nach dem Entwurf nur die Aufwendungen des Steuerbürgers für den
"disponiblen" Konsum besteuert werden sollen, stellt sich die Frage, welche
Möglichkeiten sich für die bei Ermittlung der Bemessungsgrundlage abzugs-
fähigen Aufwendungen im Falle von Selbstfinanzierungen ergeben.

Hier sind letztlich nach wie vor zusätzliche, Investitionen anregende steuer-
liche Begünstigungen unter dem Druck von Notwendigkeiten - und sei es im
Erlaßwege oder aufgrund einer Ermächtigungsvorschrift - zu erwarten. Die
Privatautonomic wird hier schnell ein kaum verriegelbares Einfallstor für
intelligente, weil steuerfreie und übertragbare, gegebenenfalls mit besonderen
Vergünstigungen gekoppelte Vermögensakkumulationen schaffende Gestal-
tungen finden. Dabei führt der Entwurf dazu, daß nunmehr ausschließlich
diejenigen Steuerbürger begünstigt sind, die als Inhaber von Unternehmen
oder Eigentümer geeigneter Objekte Selbstfinanzierung überhaupt betreiben
können. Die Höhe der Begünstigung würde wie bisher mit der Höhe der ausge-
lösten Steuerprogression wachsen. •'•••"•

Die geweckte Erwartung, daß das von Lang entworfene Steuerkonzept einfa-
cher und gerechter als das geltende sein soll, erweckt beim Praktiker Beden-
ken" '

Schwerwiegende Konsequenzen des Entwurfs müssen den Soziologen inter-
essieren:

Bisher hatten als Folge der Lenkungsnormen steuerlich berücksichtigungs-
fähige Investitionen in Form von Sonderabschreibungen als Steuervergünsti-
gungen Ausnahmecharakter. Sie wurden im Gesetz jeweils nur zeitbegrenzt
vorgesehen, da sie letztlich im Grunde allgemein als Verfälschung der Ermitt-
lungsvorschriften beurteilt wurden. Sie wurden denn auch seit 1949 jeweils
vorgesehen, zeitlich limitiert, verändert, abgeschafft, wieder eingeführt, in
ihrem Geltungsbereich zeitlich und räumlich eingeschränkt etc, etc. Ständig
blieben sie im Gespräch der politischen Gruppierungen ein Zankapfel. Wegen
dieses Ausnahmecharakters und der Beurteilung der Steuervergünstigungen
als verborgene Subventionen mußte gemäß § 12 des Gesetzes zur Förderung
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft^" im Rhythmus von zwei
Jahren in einem öffentlich stets streitig diskutierten Subventionsbericht umfas-
send von der jeweiligen Regierung Rechenschaft abgelegt werden. Es stellt

"* Lang. J. (1993). S. 104. Auf die mit der Finanzierung langlebiger GebrauchsgOter auftretenden
Probleme kann hier nicht eingegangen werden.

"° BGBI. I 1967. S. 383



V. Beurteilung der neueren Entwicklung durch den Soziologen 507

sich somit die Frage, ob der vorliegende Entwurf nicht die erkennbaren Män-
gel des bisherigen Systems zur Steuerung der Wirtschaft durch Steuerver-
günstigungen mit verstärkter Abgabenbelastung der mittleren und unteren
Einkommensgruppen wesentlich verstärkt und obendrein sogar zementiert.
Ein neuartiges privilegiertes halbamtliches Bankinstitut stellt wegen seiner
bürokratischen Schwerfälligkeit die Wirkungseffizienz in Frage. Da aus pro-
blematischen Ausnahmen der Steuervergünstigung nach dem Entwurf die
Regel wird, entfallt die Erörterung in einem Subventionsbericht. Den Hinweis
auf eine bloße Aufschiebung der Versteuerung längstens bis zum Tod des
Steuerpflichtigen wird der Verweis auf die großen Gestaltungsmöglichkcitcn
der Privatautonomie entschärfen. Letztlich verläßt diese Ausgestaltung der
Einkommensbesteuerung den Grundgedanken der Schmollerschen, als Ver-
mögenszugangstheorie bezeichneten Besteuerungsidee. Steuerfrei entstehende
hohe Vermögen können als Machtpositionen durch die damit verbundenen
Gestaltungsmöglichkeiten, etwa von Dispositionen über Investitionen und
Betriebsausgaben zu unübersehbaren, kaum kontrollierbaren und schwer auf-
lösbaren Begünstigungen von Bürgern mit hohen Einkünften, auf Kosten der
Abgabenhöhe mittlerer und kleinerer Steuerzahler führen.

18. Daß eine hohe Tarifprogression der Einkommensteuer in Verbindung
mit wirtschaftspolitisch hohen zweckgebundenen Abzugspositionen zur Er-
mittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage bei Vorliegen weiterer nor-
mierter Umstände wohlstandsfördernd wirken kann, kann schlechterdings
nicht mehr bezweifelt werden. Die Bedeutung dieser wichtigen Zusammen-
hänge hat in der Wissenschaft bislang nicht genügend Aufmerksamkeit gefun-
den.

Die fortlaufend von vielen Fachleuten vorgetragene These, eine hohe Steu-
erbelastung werde große, für eine Volkswirtschaft schädliche Vermögensver-
lagerung der Reichen verursachen, ist in dieser Allgemeinheit jedenfalls wi-
derlegt.^' Das Gegenteil kann richtig sein, mag es auch absurd erscheinen

Sofern es Steuerpflichtigen möglich ist, vermittels der Besteuerungsnormen
und der Veranlagungspraxis Steuern in Vermögen zu verwandeln und das in
zunehmendem Ausmaß bei höherem Einkommen, zeichnet sich ein eigentüm-
liches Zusammenspiel der Interessen in der Gesellschaft ab. Die aus sozialen
Gründen übliche Forderung nach höherer Besteuerung der Reichen vermag
den Interessen eben dieser kleinen Gruppe von etwa 5% der Bevölkerung zu
entsprechen. Mag der Wohlstand der Allgemeinheit als Folge gezielter Inve-

"' //omer. E (1994), Besserverdienende - Wie der Staat sie auspreßt, in: Weh am Sonntag vom
6.2 94. S. 46 //a/ner ist Leiter des MittelstandsinstrtuU in Niedersachsen. Die Auswirkungen des
Steuersystems werden von ihm nur eingeschränkt berücksichtigt.
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stitionsförderungen auch steigen, so geschieht dies jedenfalls in hohem Maß
zu Lasten erhöhter Steuerzahlungen der mittleren und kleineren Einkom-
mensempfänger, denen ein Ausweichen durch Steuervermeidung versperrt ist.
Die Vermögensverteilung wird auf diese Weise zunehmend kopflastig und
vermag unerwünschte Langzeitwirkungen zu zeitigen. Ein soeben veranstalte-
ter "Armenkongress" der zuständigen Verbände der Bundesrepublik hat wegen
des allgemein hohen Lebensstandards wenig Aufmerksamkeit gefunden. Die
in/wischen veröffentlichen Zahlen über die Zunahme der Anzahl von Sozi-
alhilfccmpfängern bei steigendem Wohlstand und steigenden Ansprüchen
bedürfen jedenfalls gesteigerter Aufmerksamkeit. ;,^..,.

Eine kritische Erörterung dieser Fragen, die ein Grundanliegen der Einfüh-
rung einer modernen Einkommensteuer in Deutschland im 19. Jahrhundert
berühren, sollte geboten erscheinen. Übersehbare Folgewirkungen verlangen
ständig nach Berücksichtigung. Auch bei Beurteilung der Eignung als
"Exportartikel"^ sollte dieser Gesichtspunkt nicht übersehen werden.

" ' ' " • : : . ! > ; » i - „ . • > ' • • • - . . - ' • • • • ; • ' • : . ; " • * : - . • • ? ; . ! ' • • ; • ! •

"; i:;'. :',•

, K. (1990), Steuergesetzgebung.... S. 309.
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& ,. N. Ergebnis: Eignung und Grenzen der aus '
unterschiedlichen und einander ausschließenden ,

Besteuerungsideen entwickelten Einkommensbesteuerung .
? »? der Bundesrepublik Deutschland m^d;*^?<:JA

Die eigenartige Verschlingung von zwei auf die Nationalökonomen Adolph
Wagner und Gustav Schmoller zurückführbare, sich gegenseitig ausschließen-
de Besteuerungsideen hat die tragenden Grundgedanken des deutschen Ein-
kommensteuerrechts maßgeblich bestimmt. Dieser dualistische Aufbau hat
dem deutschen Einkommensteuerrecht die Fähigkeit verliehen, die unter-
schiedlichsten politischen Systeme zu überleben und dabei für verschiedenar-
tige soziale und wirtschaftspolitische Anforderungen ein geeignetes, vielfältig
ausgestaltbares Rahmengefuge zur Verfügung zu stellen.

Bei dem Aufbau der neuen Bundesländer und ihrer wirtschaftlichen Ein-
gliederung in die Bundesrepublik kann sich wiederum die vielseitige Eignung
des Gesetzeswerkes zeigen.

Die Möglichkeit zu einem nachhaltigen instrumentalen Einsatz zur Lösung
von vordringlichen sozialen und politischen Anliegen bei der Wiedervereini-
gung ist in dem Rahmengefüge des geltenden Einkommensteuerrechts zurei-
chend angelegt.

Diese Tauglichkeit muß jedoch mit der allgemeinen Forderung der von vie-
len Steuerrechtlern als sogenanntes "Fundamentalprinzip der Besteuerung
nach der Leistungsfähigkeit" - der Idee der Steuergerechtigkeit in einem in-
haltlich verstandenen Sinn - in höchst pragmatischer Weise jeweils in ein
Gleichgewicht gebracht werden. Die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit
und der instrumentale Einsatz des Steuerrechts zur Verfolgung nichtfiskali-
scher Zwecke sind gleichermaßen heute unverzichtbare Prinzipien steuer-
rechtlicher Gestaltungen im Abgabewesen. Die Verfolgung des einen Zieles
schließt jedoch die gleichzeitige Vereinbarkeit mit den anderen Anforderun-
gen aus. Die Entscheidung über die Rangordnung der Prinzipien und die kon-
krete Ausgestaltung des Steuerrechts kann nicht von den die sachlichen Kon-
sequenzen aufzeigenden Wissenschaftlern, sondern nur von verantwortlichen
Politikern bei Abwägung der Folgen mit Augenmaß für den Einzelfall getrof-
fen werden.
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Dem Aufbau des deutschen Einkommensteuergesetzes liegen nun einmal,
wie wir der Entstehungsgeschichte entnommen haben, zwei unterschiedliche
Baupläne zugrunde. Es gab zwei Architekten mit sehr verschiedenartigen
Grundauffassungen. Das heute noch geltende EStG erhielt daher von vorn-
herein keine einheitliche Statik. Als das Bauwerk 1925 errichtet wurde, ließ
man offen, ob die von Schmoller stammende Blaupause vorrangig bestimmend
sein sollte, wobei - wie im sächsischen EStG 1874/78 - aus Gründen der Prak-
tikabilität Vereinfachungen der Ermittlungsvorschriften und gar begrenzte
Abweichungen von der Grundregel vorzusehen seien. Der Gesetzgeber wollte
sich aber auch nicht auf die von Wagner stammende Systematik des preußi-
schen EStG 1891 festlegen lassen, dem nur Ausnahmevorschriften für die
Ermittlung der Bcmessungsgrundlage bei den Einkunftsarten eins bis drei
eingefügt wurden. Die wirtschaftliche Entwicklung sollte für die endgültige
Fertigstellung des Bauwerkes nach den Erfordernissen des Lebens selbst be-
stimmend sein, so etwa läßt sich die Beurteilung Enno Beckers aus dem Jahr
1925 referieren.'

Finanzgerichte, aber auch Verfassungsgerichte haben sich seither schwerge-
tan, offen gelassene Lücken im Bauplan zu schließen. Steuernormen sind auch
staatliches Eingriffsrecht. Entscheidungen auf Grundlage von Analogieschlüs-
sen sind daher nach vielfach vertretenen Rechtsauffassungen nur insoweit
möglich, als Einigkeit in bezug auf den Bauplan - die zugrundeliegende Re-
gel - besteht.

Bei Zweifeln ist nach diesem Verständnis auf das "dictum" des Gesetzgebers
allein abzustellen. Das hat eben weitreichende Konsequenzen.

Eine Konsequenz dieses Umstandes ist der Grad an Kompliziertheit des
heute geltenden Einkommensteuerrechts. Dies ist aber eine Folgewirkung, die
- wie es scheint - ein hochindustrialisiertes und nach rechtsstaatlichen Ge-
sichtspunkten ausgerichtetes Gemeinwesen unvermeidlich belastet.

Eine weitere Konsequenz dieser Zusammenhänge ist der Umstand, daß eini-
ge der das Steuerrecht betreffenden Instrumente einer modernen Wirtschafts-
politik zu höchst unerwünschten gesellschaftspolitischen Zuständen führen
können. Ziclkonflikte bedürfen daher auf Grundlage dessen, was die eigentli-
che Aufgabe von Finanzwissenschaftlern sein müßte, nämlich der Erforschung
von Wirkungen alternativer Besteuerungen auf Einkommens- und Vermö-
gensverteilung, heute ständiger Aufmerksamkeit. ' ' ' '• ''•••-• •'-* '->•''

Für Gustav Schmoller sollte ein nicht auf den formalen begrifflichen Aufbau
des Systems abstellender, von der Sprachregelung unabhängiger, nach reinen

' ß«c*«r, E.( 1940). S. 1
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Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten definierter Einkommensbegnff als Bemes-
sungsgrundlage für die Besteuerung dienen. Vereinfachend formuliert sollte
alles, was ein Steuerpflichtiger in einem Besteuerungsabschnitt verbrauchen
kann, ohne sein Vermögen anzugreifen, als Kriterium für die Leistungsfähig-
keit der zentrale, von Zeitentwicklungen unabhängige Onentierungsgesichts-
punkt für die Ermittlung des Steuerbeitrages sein. , , . .

Da es für Schmoller einen erkennbaren "richtigen" Einkommensbegriff
nicht gab. wir also stets auf konventionelle Festsetzungen angewiesen bleiben,
kam seiner Definition auch nur Bedeutung als systemtragender leitender Ge-
sichtspunkt zu. Auch andere Orientierungen verlangten nach seinen Ausfüh-
rungen Berücksichtigung und die Vorrangigkeit war dann jeweils zu prüfen.*

Der Beitrag Wagners zur Reform war die Systematik der später sogenannten
"deutschen Type" des Einkommensteuerrechts, die noch heute das Grundmu-
ster für die Besteuerung nach dem Einkommen vorzeichnet. Diese gibt dabei
weitgehend Raum für interventionistische und dirigistische Eingriffe nach
zeitgemäßen wirtschafts- und sozialpolitischen Erfordernissen. Wagners stark
begrifflich orientierte Ausrichtung der Bestimmungen sollte die Besteuerung
nach einer von sozialen Kriterien festgelegten Leistungsfähigkeit ermöglichen.
Nach seiner Vorstellung mußte ein "richtiger" Einkommensbegriff der Ent-
wicklung der Zeit, also dem Übergang von der "staatsbürgerlich liberalen" zu
der anstehenden "sozialen Epoche" entsprechen und vom Wissenschaftler
erkannt und vorwegnehmend herausgearbeitet werden. In jeder Epoche war
für Wagner nämlich das ihr eigene "richtige" Besteuerungsrecht angelegt
Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte bei der Festlegung der Begriffe waren nach
Wagner daher nur zu berücksichtigen, soweit sie den Gang der in der Realität
angelegten Entwicklung - zu seiner Zeit den Weg zur sozialen Epoche - för-
derten, ein Übergang, den zu erkennen Wagner für sich zu Lebzeiten bean-
spruchte.' Die aus diesen Vorstellungen fortentwickelte Besteuerungsidee für

' ScAmo/Zer. G. (1863). S. 2. S 69; ders (1871. S. 137 a). Den sachsischen Regierungsentwurf von
1*71 (s. Landtags-Acten von den Jahren 1871/1873. Erste Abtheilung. Zweiter Band, S 214) beurteil-
te &ftmo//er nur als Übergangsregelung positiv (1871, S 136). So wurde das Gutachten .VcÄmotferj
von dem zuständigen Ausschuß des sachsischen Landtages auch verstanden (s. l.andtag>-Acten von
den Jahren 1871/1872. Beilage zur dritten Abtheilung die Berichte der zweiten Kammer enthaltend.
Dritter Band, S 369). Die Einführung der ESt als einziger direkter Abgabe lehnte Sc/imo//er ab (1863.
S 54. S 63. S. 83); ders. (1871. S. 136 b). Ohne die erhöhten ausbildungsmäßigen Voraussetzungen
bei Einführung der ESt befürchtete ScAmo//er. daß die Praxis infolge der notwendig komplizierten
Ausgestaltung zu einer Begünstigung der Reichen auf Kosten von Mittelstand und Armen bei der
Ustenverteilung entarten könne (1871. S 137 a). Die ESt sollte nach Sc>i/no//erj Bestimmung im
Steuersystem eine Erganzungsfunktion zur Herstellung von Steuergerechtigkeit wahrnehmen. Sie sollte
<he Gesamtbelastung des Steuerbürgers mit Steuern in Proportion zu seiner Leistungsfähigkeit bewir-
ken. Daher betonte er den zur zweckmäßigen Gestaltung vorauszusetzenden Ausbildungsstand (1871.

' >fbgner,A.(1887),S. 121.
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die Einkommensteuer bestimmt noch heute als sogenannte "deutsche Type"
das Rahmengefuge unseres Einkommensteuerrechts. Die Wagnersche Besteue-
rungsidee vermag als systemtragendes Prinzip den Anforderungen an die
wichtigste Abgabenart unseres Besteuerungswesens heute allein aber nicht zu
genügen.

Für beide Gelehrte war das Steuerrecht ein - wenn auch unterschiedlich
konzipiertes - Instrument für sozialpolitische Zielvorstellungen. Die Reform
zu einem modernen System war bereits Gegenstand der Diskussionen auf den
ersten Tagungen des von Schmoller und Wagner 1872 begründeten "Vereins
für Sozialpolitik". ; ; - . : • ! • > , • ; . • : - . > - T ; ' . ^ A O \ « « * • • ; • ! ; : ;

Von einer Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit kann nach der Sprach-
regelung des Alltags in der Besteuerungswirklichkeit des Einkommensteuer-
rechts der Bundesrepublik Deutschland heutzutage nur noch sehr einge-
schränkt gesprochen werden. Das ist keine neue Erkenntnis. Aber sie verlangt
nach Konsequenzen durch fortlaufende Berücksichtigung der Schmollerschen
Gesichtspunkte bei weiterer Ausgestaltung und Ergänzung des steuerlichen
Normengefuges.

Wegen der einseitig nichtfiskalischen Ausgestaltung hat sich zum Beispiel
das Unterhaltsrecht in der Bundesrepublik schon seit längerer Zeit von dem
Einkommensteuerrecht gelöst und eigene Begriffe zur Bestimmung der Lei-
stungsfähigkeit entwickeln müssen.

Die mit der Entstehung des modernen deutschen Einkommensteuerrechts in
zeitlichem Zusammenhang stehenden Lehren von Gustav Schmoller und
Adolph Wagner zentrierten um eine Versöhnung der Klassenspaltung durch
Einebnung der mit der Industrialisierung einhergehenden wachsenden unglei-
chen Einkommens- und Vermögensverteilung und deren sozialen Folgewir-
kungen.

Die moderne Industriegesellschaft, in der wir leben, benötigt offenbar infol-
ge der rechtsstaatlichen Organisation unseres Gemeinwesens ein Steuerrecht,
das vielfältigen Ansprüchen gleichermaßen gerecht werden muß. Parlamenta-
rische Mehrheiten beschließen Steuertatbestände, die nach Auslegung durch
Verwaltung und Rechtsprechung Unsicherheiten mit sich bringen und oft
keinen einheitlichen Architektenplan mehr erkennen lassen. Oftmals tragen
auch Steuergesetze heute bereits "Geburtsfehler des Kompromisses als Regel-
widrigkeit in sich". Das bringen "Ausgaben- und Anspruchsdemokratie"^ nut
sich. Ein an monolithisch ausgestalteter Regelhaftigkeit orientiertes Einkom-
mensteuerrecht kann den modernen Anforderungen dabei nicht mehr gerecht

* F«toc O. (1982), in: 7>/*«, K. (1982), S. 134.
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werden. Es muß ein Wunschtraum einiger Steuerrechtslehrcr bleiben, mag
man diesen Umstand auch allgemein beklagen. Ohne die ständige Rückbesin-
nung auf die von Schmoller konzipierte Besteuerungsidee als einem unter
anderen wichtigen regelhaft systemtragenden Grundprinzip wird ein modernes
Einkommensteuerrecht jedoch heute und für die Zukunft nicht auskommen
können. Anders hatte Gustav Schmoller seinen eigenen Beitrag auch nicht
beurteilt.

Daß die abnehmende Praktikabilität der Steuernormen nicht nur die Finanz-
verwaltung belastet, sondern empfindliche Rückwirkungen auf die Steuerge-
rechtigkeit und den ausgelösten Steuerwiderstand veranlaßt, muß erwähnt
werden. Hier liegen Begrenzungen einer zumeist verborgen bleibenden in-
strumentalen Verwendung des Steuerrechts für wirtschafte- und sozialpoliti-
sche Zwecke, die nicht übersehen werden dürfen. .*• :)*r «.aü^i*^*-*.- »t ü>-f

Vordringlich stellt sich unaufschiebbar das Erfordernis, den Gcset/.csvoll/.ug
durch ein reformiertes Veranlagungsverfahren neu zu ordnen Der durch die
Kompliziertheit der offenbar nur schwer verzichtbaren modernen finanzpoliti-
schen Steuerungsmechanismen verursachte hohe Arbeitsanfall in den Finanz-
ämtern erfordert eine vorausplanende Abstimmung von Gesetzcsregelungen
und Gesetzesvollzug. Ohne eine Neuorganisation des Abgabenrechts, die das
Zusammenwirken der Steuerbürger mit der Finanzverwaltung fördert, kann
die Einkommensteuer die ihr gegenüber anderen Abgaben nachgesagten Ei-
genschaften, einer gerechteren Lastenverteilung zu dienen, nicht verwirkli-
chen. Ohne ständige strenge Kontrollen und ein angepaßtes Stcuerstrafrecht,
das die allgemeine Beachtung der Gesetzesvorschriften glaubhaft macht, wird
man in Zukunft die heute beklagten Mißstände in der deutschen Einkommens-
besteuerung nicht abzustellen vermögen. Dies hat bereits Franz Mciscl 1911
festgehalten

Bei Berücksichtigung der noch nicht übersehbaren Konsequenzen des Ur-
teils des Bundesverfassungsgerichts vom 25. September 1992 wird der Gesetz-
geber vorerst prüfen müssen, ob er auf den Einsatz des Einkommensteuer-
rechts als Instrument der Wirtschaftspolitik in Zukunft wird verzichten kön-
nen.

So bestimmen Adolph Wagners vor etwa 100 Jahren gefertigte Beiträge das
Rahmengefuge und die Besteuerungsidee Gustav Schmollers 130 Jahre nach
ihrer Niederschrift noch heute die wesentlichen Gesichtspunkte für korrigie-
rende Eingriffe in die tatsächliche Besteuerung und - was zumeist vernachläs-
sigt wird - auch in die korrigierende Auslegung der Gesetzesvorschriften
durch die Finanzgerichtsbarkeit der Bundesrepublik Deutschland.
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Anlage 1

Einkommensteuergesetz vom 2. Juli 1878 '•'''"' "' •
in: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1878.

S. 134

• •-•• ; • • > • . > , . * : : . , , , . . a •> - . - ^ / i ; i ; . - . • : • > >

§ 15 Abs 1
Fur die Berechnung und Schätzung des steuerpflichtigen Einkommens sind im All-

gemeinen folgende Grundsätze zu beachten:

1. Als Einkommen gilt die Summe aller in Geld oder Geldeswerth bestehenden Ein-
nahmen der einzelnen Beitragspflichtigen mit Einschluß des Mietwerthes der Woh-
nung im eigenen Hause oder sonstiger freier Wohnung, sowie des Werthes der zum
Haushalt verbrauchten Erzeugnisse der eigenen Wirthschaft und des eigenen Gewerbe-
betriebs, abzüglich der auf Erlangung, Sicherung und Erhaltung dieser Einnahmen
verwandten Ausgaben, sowie etwaiger Schuldzinsen, auch sofern diese nicht zu den
eben bezeichneten Ausgaben gehören. .

2. Außerordentliche Einnahmen durch Erbschaften und ähnliche Erwerbungen gelten
jedoch nicht als steuerpflichtiges Einkommen, sondern als Vermehrung des Stamm-
vermögens, sie kommen daher ebenso, wie Verminderungen des letzteren - vorbehalt-
lich der Bestimmung in § 21, Punkt 1 - nur insofern in Berücksichtigung, als die Erträ-
gnisse des Vermögens dadurch vermehrt oder vermindert werden.

§ 15 Abs 6
Ist das Einkommen einer Person, welche innerhalb Landes eine eigene Haushaltung

hat, geringer als die Summe, welche sie zur Bestreitung des Unterhaltes für sich und
die von ihr unterhaltenen Personen oder freiwillig an Andere gewährten Unterstützun-
gen aufwendet, so kann diese Summe, soweit nicht die in § 13, Abs 2 angeführten
Verhältnisse vorliegen, als Betrag des Einkommens angenommen werden. Bezieht
dieselbe jedoch nachweislich Einkünfte, welche nach den Bestimmungen in § 5, Abs 1
und in § 6 unter 4 und 5 bei Berechnung des steuerpflichtigen Einkommens außer
Betracht zu bleiben haben, so sind diese Einkünfte von dem vorstehender Bestimmung
gemäß festgestellten Einkommensbetrage in Abzug zu bringen.

§ 1 7 ' • • ' ' - • - ' • ^ • • ' * * • ' • " • " • • • • • • • • • = '

Im Einzelnen sind bei Einschätzung des Einkommens folgende Hauptquellen zu un-
terscheiden:
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») Verpachtung von Grundstücken, Vermiethung von Gebäuden oder Benutzung
derselben zur eigenen Wohnung, Betrieb der Land- oder Forstwirtschaft auf eige-
nen Grundstücken,

t>) Capitalzinsen, Renten, Apanagen, Dividenden von Actien oder Kuxen, Naturalge-
fälle, Auszuge und andere Gerechtsame;

;) Bekleidung einer ausschließlich oder zum Theile mit festem Gehalte oder Lohne
verbundenen amtlichen oder sonstigen Stellung, ingleichen der Bezug von Pension
oder Wartegeld;

j) Handel, Gewerbe, einschließlich des Betriebs der Landwirthschaft auf fremden
Grundstücken und jede andere Erwerbsthätigkeit. -i

{ 2 1 A b s . 1 „,..,„.,*. . . Ü , . -> , i .
Fur die Berechnung und Schätzung der in § 17 unter d erwähnten Arten des Ein-

kommens gilt insbesondere Folgendes:
1. Beim Handel und Gewerbebetrieb ist der Reingewinn nach den Grundsätzen zu

berechnen, wie solche für die Inventur und Bilanz durch das Handelsgesetzbuch vorge-
schrieben sind und sonst dem Gebrauche eines ordentlichen Kaufmanns entsprechen,
insbesondere gilt dies vom Zuwachs und andererseits von der Abnutzung des Anlage-
kapitals, sowie von Forderungen und Schulden und deren Zinsen Im Uebngen leiden
die in § IS aufgestellten allgemeinen Grundsätze auch hier Anwendung.

^ . -, , Instruction zum Einkommensteuergesetz vom 2. Juli 1878 - <*:,*•
in: Gesetz- und Verordnungsblatt fur das Königreich Sachsen 1878,

Seite 561

§64 der "Instruction" zum EStG 1878 vom 7.12.1878 lautete: /;.,-,-. , u m (• j.;. ;•

Bei Gewerbetreibenden, welche nicht Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuchs
sind, bildet der Erlös aus den von ihnen gewährten Leistungen und veräußerten Waa-
ren, sowie aus etwaigen Nebennutzungen den Rohertrag ihres Gewerbebetriebs, von
welchem der Preis der zum Behufe des Gewerbebetriebs angeschafften Stoffe und
Waaren, die Löhne der Angestellten und Arbeiter und alle sonstigen, durch das Ge-
schäft hervorgerufenen Kosten und Lasten, einschließlich der Versicherungskosten, zu
Feststellung des gewerblichen Einkommens in Abrechnung zu bringen sind
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gfl!:«".;.;•>*•; •'•-•;';.• ;iMj'-'it^'».' .'!<••? A n l a g e 2 i^ii^Lia. ' ' ' , ) fiov an

•is?, lud .'.",;. >//.ii.

Einkommensteuergesetz vom 24. Juni 1891
in: Gesetzsammlung für die Preußischen Staaten vom 7. Juli 1891, Seite 178

1 7 " • • ' • - • * •

Als Einkommen gelten die gesamten Jahreseinkünfte der Steuerpflichtigen in Geld
und Geldeswerth aus
1. Kapitalvermögen, .-«...•».« - •• ,(.....,.. ',-

2. Grundvermögen, Pachtungen und Miethen, einschließlich des Miethwertes der
Wohnung im eigenen Hause,

3. Handel und Gewerbe einschließlich des Bergbaues, • '''' ' • *
4. Gewinn bringender Beschäftigung sowie aus Rechten auf periodische Hebungen

und Vortheile irgendwelcher Art...

§ 8
Außerordentliche Einnahmen aus Erbschaften, Schenkungen, Lebensversicherungen,

aus dem nicht gewerbsmäßig oder zu Spekulationszwecken unternommenen Verkauf
von Grundstücken und ähnliche Erwerbungen gelten nicht als steuerpflichtiges Ein-
kommen, sondern als Vermehrung des Stammvermögens und kommen ebenso wie
Verminderungen des Stammvermögens nur insoweit in Betracht, als die Ertrage des
Letzteren dadurch vermehrt oder vermindert werden.

§ 1 4
Das Einkommen aus Handel und Gewerbe einschließlich des Bergbaues besteht in

dem in der Gemäßheit der allgemeinen Grundsatze (§§ 6 - 11) ermittelten Geschäfts-
gewinne. Mit dieser Maßgabe ist der Reingewinn aus dem Handel und Gewerbebetrie-
be nach den Grundsätzen zu berechnen, wie solche für die Inventur und die Bilanz das
Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch vorgeschrieben sind und sonst dem Gebrau-
che eines ordentlichen Kaufmannes entsprechen ... ••'-•-•-••" •

Die §§ 9 und 10 preuß. EStG 1891 regelten die Ermittlung der Einkünfte als Ober-
schuß der Einnahmen (§10) über die Ausgaben (§ 9).

• • • • , w ' . ' . ^ . : . f

1. Von dem Einkommen (§ 7) sind in Abzug zu bringen:
1. die zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung des Einkommens verwendeten Aus-

gaben, einschließlich auch der unter den Kommunalabgaben begriffenen Deichla-
sten.
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Anlage 3

,•- ,. Einkommensteuergesetz. Vom 29. M i n 1920 • •--
in: Rejchs=Gesetzblatt 1920, Nr. 57, Seite 359

§4
Soweit in diesem Gesetze nichts anderes vorgeschrieben ist (§ 12), unterliegt der

Steuer der Gesamtbetrag der in Geld oder Geldeswert bestehenden Einkünfte nach
Abzug der im § 13 genannten Betrüge (steuerbares Einkommen).

J5
Zum steuerbaren Einkommen gehören Einkünfte aus Grundbesitz, aus Gewerbebe-

trieb, aus Kapitalvermögen und aus Arbeit sowie sonstige Einnahmen ohne Rücksicht
darauf, ob es sich um einmalige oder wiederkehrende Einkünfte handelt oder aus
welchem rechtlichen oder tatsachlichen Grunde sie dem Steuerpflichtigen zugeflossen
sind.

- i 9_;. fV^ti.-^W.A T> JRi'l « t o (r*.S'Ji\V>M tEf'KVrtUti t»f, HA u ^ i •••'?* •.!..• :•!.! .w; t t;j
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Anlage 4

Einkommensteuergesetz. Vom 10. August 1925
•••' ••' in: Reichsgesetzblatt 1925, Teül vom 25.8.1925

§6
(1) Der Besteuerung des Einkommens nach diesem Gesetz unterliegen nur: -,

(1) Zur Steuer wird das Einkommen herangezogen, das der Steuerpflichtige inner-
halb des Steuerabschnitts (§10) bezogen hat (§ 11).
(2) Als Einkommen gilt:
1. bei Einkünften der im § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Art der Gewinn (§§ 12,
3);
2. bei Einkünften der im § 6 Abs. 1 Nr. 4 bis 8 bezeichneten Art der Oberschuß der

Einnahmen (§ 14) Über die Ausgaben (§§ 15 bis 17).
(3) Treffen bei einem Steuerpflichtigen mehrere Einkommensarten zusammen oder hat
er Einkünfte derselben Art aus mehreren Betrieben oder hat er Ausgaben (§ 15), die
bei keiner einzelnen Einkommensart abgesetzt werden können, so ist das Einkommen
durch Zusammenrechnung und Ausgleich der bei der gesonderten Ermittlung gewon-
nenen Ergebnisse zu berechnen.
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Anlage 5

Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit Vom 1. Juni 1933
in: Reichsgesetzblatt, Teil I, Nr. 60, vom 2.6.1933, S. 323 ='

Abschnitt II, Steuerfreiheit für Ersatzbeschaffungen:
Bei der Ermittlung des Gewinns für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und

Gewerbesteuer gilt abweichend vom § 16 des Einkommensteuergesetzes für die Steu-
erabschnitte, die nach dem 30. Juni 1933 und vor dem 1 Janur 1935 enden, das fol-
gende:

Aufwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Maschinen, Geraten und
ahnlichen Gegenstanden des gewerblichen oder landwirtschaftlichen Anlagekapitals
können im Steuerabschnitt der Anschaffung oder Herstellung voll abgezogen werden,
wenn die folgenden vier Voraussetzungen gegeben sind:
1. Der neue Gegenstand muß inlandisches Erzeugnis sein; • • • ' •-••••'
2 Der Steuerpflichtige muß den neuen Gegenstand nach dem 30. Juni 1933 und vor
dem 1 Januar 1935 angeschafft oder hergestellt haben;
3. Der neue Gegenstand muß einen bisher dem Betrieb dienenden gleichartigen Ge-
gegenstand ersetzen,
4 Es muß sichergestellt sein, daß die Verwendung des neuen Gegenstandes nicht zu
einer Minderbeschaftigung von Arbeitnehmern im Betrieb des Steuerpflichtigen
führt.

Das Gesetz war von den zustandigen Finanzämtern großzügig auszulegen. Der Steu-
erpflichtige hatte eine Erklärung über die Vernichtung, Veräußerung oder Verschrot-
tung des ersetzten alten Gegenstandes auf amtlichen Vordrucken (RGB1 I 1933, S.
1073 - S. 1075) abzugeben. Die Voraussetzung des Abzuges der vollen Anschaffungs-
oder Herstellungskosten als Ausnahme zu § 16 EStG 1925 war jedoch auch erfüllt,
wenn auf amtlichem Vordruck eine "Anzeige über die Belassung alter Gegenstande im
Betrieb als Aushilfegegenstande" (RGB1. I 1933, S. 1072, s. "Vordruck 1" als Anlage
5 a) zu den Besteuerungsakten gegeben wurde Diese Verwaltungsanweisung ermög-
lichte dem Steuerpflichtigen, die hohe Steuervergünstigung für Ersatzbeschaflungen zu
einer Vergünstigung für Erweiterungsinvestitionen umzufunktionieren, was die große
Auswirkung der befristeten Vorschrift erklart Hinzu kommt die weite Auslegung des
Begriffs "Gegenstand" im Zivilrecht und der gewahrte zweijährige Verlustvortiag, s.
hierzu StW 1933, Sp. 769.
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Anlage 5 a

1072^ >j»j jgy|_ 3?tirf;8(jc|(!j6[ntt, gn^rgonä 1933, Stit I , ^

Borbruch 1

S t e i g e über Die SSelaflung alter ©egenpnöe
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j',,- Steuerfreiheit für grfaSbefdjaffungen •• .
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- Gesetz über Sonderabschreibungen und Abzugsbetrage im Fördergebiet - ,«
vom 23. September 1993 (BGB1.1 S. 1655) ,,x,

§ 1 Anspruchsberechtigter, Fördergebiet

(1) Für begünstigte Investitionen im Sinne der §§ 2 und 3, die im Fördergebiet
durchgeführt werden, können Steuerpflichtige Sonderabschreibungen nach § 4 oder
Gewinnabzüge nach § 5 vornehmen oder Rücklagen nach § 6 bilden. Bei Personenge-
sellschaften und Gemeinschaften tritt an die Stelle des Steuerpflichtigen die Gesell-
schaft oder Gemeinschaft

(2) Fördergebiet sind die Lander Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nach dem Gebietsstand vom 3 Oktober 1990

§ 2 Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens

Begünstigt sind die Anschaffung und die Herstellung von abnutzbaren beweglichen
Wirtschaftsgütem des Anlagevermögens sowie nachträgliche Herstellungsarbeiten an
abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütem des Anlagevermögens, die

1 keine Luftfahrzeuge sind,

2. mindestens 3 Jahre nach ihrer Anschaffung oder Herstellung zum Anlagevermö-
gen einer Betriebsstatte des Steuerpflichtigen im Fördergebiet gehören und wah-
rend dieser Zeit in einer solchen Betriebsstfltte verbleiben und :. >.

3. in jedem Jahr des in Nummer 2 genannten Zeitraums vom Steuerpflichtigen zu
nicht mehr als 10 vom Hundert privat genutzt werden.

§ 3 B a u m a ß n a h m e n •• - « - > ?- - = ••• .-;,• o : ; v < : , • . ••- . •• '•• . •• ' •

Begünstigt sind die Anschaffung und die Herstellung von abnutzbaren unbewegli-
chen Wirtschaftsgütem sowie Modemisierungsmaßnahmen und andere nachtragliche
Herstellungsarbeiten an abnutzbaren unbeweglichen Wirtschaftsgütem. Die Anschaf-
fung eines abnutzbaren unbeweglichen Wirtschaftsguts ist nur begünstigt, wenn

1. Das Wirtschaftsgut bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft wor-
den ist und für das Wirtschaftsgut weder Absetzungen für Abnutzung nach § 7 Abs 5
des Einkommensteuergesetzes noch erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibungen
m Anspruch genommen worden sind oder

2. das Wirtschaftsgut beim Erwerber zu einem Betriebsvermögen gehört, nach dem
Jahr der Fertigstellung und

a) vor dem 1 Januar 1994 angeschafft worden ist oder

b) nach dem 31. Dezember 1993 angeschafft worden ist und mindestens fünf Jahre
nach semer Anschaffung zu eigenbetnebhchen Zwecken verwendet wird oder
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3. das Wirtschansgut nach dem Jahr der Fertigstellung und aufgrund eines nach dem
31. Dezember 1991 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder
gleichstehenden Rechtsakts angeschafft worden ist, soweit Modemisierungsmaßnah-
men und andere nachtragliche Herstellungskosten nach dem Abschluß dieses Vertrags
oder Rechtsakts durchgeführt worden sind. • -

§ 4 Sonderabschreibungen

(1) Die Sonderabschreibungen betragen bis zu 50 vom Hundert der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten der angeschafften oder hergestellten Wirtschansgüter oder der
Herstellungskosten, die für die nachträglichen Herstellungsarbeiten aufgewendet wor-
den sind, oder der Anschaffungskosten, die auf Modemisierungsmaßnahmen und ande-
re nachträgliche Herstellungsarbeiten im Sinne des § 3 Satz 2 Nr. 3 entfallen. Sie
können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung oder Beendigung der nachträglichen
Herstellungsarbeiten und in den nachfolgenden vier Jahren in Anspruch genommen
werden. In den Fällen des § 3 Satz 2 Nr. 3 tritt an die Stelle des Jahres der Anschaf-
fung das Jahr der Beendigung der nachträglichen Herstellungsarbeiten.

(2) Die Sonderabschreibungen nach Absatz 1 können bereits für Anzahlungen auf
AnschafTungskosten und für Teilherstellungskosten in Anspruch genommen werden.

(3) Bei Herstellungskosten, die für nachträgliche Herstellungsarbeiten im Sinne des
§ 3 Satz 1 aufgewendet worden sind, und bei Anschaffungskosten, die auf Modernisie-
rungsmaßnahmen und andere nachträgliche Herstellungsarbeiten im Sinne des § 3 Satz
2 Nr. 3 entfallen, ist der Restwert von dem auf das Jahr der Inanspruchnahme der
insgesamt zulässigen Sonderabschreibungen folgenden Jahr an, spätestens vom fünften
auf das Jahr der Beendigung der Herstellungsarbeiten folgenden Jahr an, bis zum Ende
des neunten Jahres nach dem Jahr der Beendigung der Herstellungsarbeiten in gleichen
Jahresbetragen abzusetzen.

§ 5 Gewinnabzug

Land- und Forstwirte, deren Gewinn nach § 13a des Einkommensteuergesetzes zu
ermitteln ist, können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung oder Been-
digung der nachträglichen Herstellungsarbeiten 25 vom Hundert der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten der angeschaflten oder hergestellten Wirtschaftsgüter oder der
Herstellungskosten, die für die nachträglichen Herstellungsarbeiten aufgewendet wor-
den sind, vom Gewinn abziehen Die abzugsfahigen Beträge dürfen insgesamt 4 000
Deutsche Markt nicht übersteigen und nicht zu einem Verlust aus Land- und Forstwirt-
schaft führen § 7a Abs. 5 des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend.

7
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A n l a g e 7 .*-•• • ' - - • - • »*•-••?

•'*" Geschlossene Immobilienfonds. ' ' • *'
Jahrhundertgeschenk oder Zeitbombe? "•• •' ^''' -' - 'i
Wie trennen Sie die Spreu vom Weizen? '-;•.«

Was ist eigentlich ein geschlossener Immobilienfonds? '**' " ^ •

Grundsatzlich gibt es zwei Immobilienfondsarten: den geschlossenen Immobilien-
fonds und den offenen Immobilienfonds Gemeinsam haben beide Fondsarten die
Investition in die Immobilie und die Transformation des Produktes Immobilie in ein
Finanzdienstleistungsprodukt Losgrößentransformation ("Großhandelseffekt"), Aus-
wahl der Immobilien, Verwaltung und den Service rund um die Immobilie werden von
beiden Fonds angeboten. •"" = •"' * '

Aus Anlegersicht haben die Fonds jedoch kaum Gemeinsamkeiten. Offene Immobi-
lienfonds sind Kapitalanlegegesellschaften, deren Geschäftstätigkeiten per Gesetz
(KAGG) strikt geregelt sind. Vielfach handelt es sich um Bankentöchter. Tätigkeit,
Chancen und Risiken sind mit einem Aktienfonds zu vergleichen. Zielgruppe ist der
KJeinanleger. Ein Einstieg ist ab 100 DM möglich. Anteile können laufend gekauft
und auch zurückgegeben werden. Der Preis der Anteile wird regelmäßig errechnet Der
Anleger wird kein Bauherr Das Fondsvermögen ist variabel Das Immobilien-Portfolio
wird laufend ergänzt oder umgestaltet Über 30% des Geldes sind meist sowieso in
Wertpapieren angelegt Die lanfristige Durchschnittsrendite liegt bei knapp 7%
Steuereffekte sind vemachlässigbar. In den vergangenen Jahren erwiesen sich die
offenen Fonds im Renditevergleich allerdings als erstklassige Anlagen. Letztes Jahr
hatten sie einen Mittelzufluß von 14,6 Mrd. DM, nach 6 Mrd DM im Vorjahr Dieses
Jahr dürfte es etwas ruhiger ablaufen. Fazit: Der offene Immobilienfonds ist kein ech-
tes Immobilieninvestment, sondern eine Kapitalanlage mit begrenzter Chance und
Risikoposition. . . . . . , , , .-,...

Völlig anders der geschlossene Immobilienfonds: Hier ist nichts geregelt. Den Rah-
men stellt lediglich das allgemeine Gesetzeswerk Einheitliche Definitionen gibt es
nicht. Vorab: Beim geschlossenen Immobilienfonds trifft der Anleger eine echte Im-
mobilienentscheidung

Die wichtigsten Kriterien des geschlossenen Immobilienfonds im Oberblick: Der
Anleger wird Bauherr und kann alle daraus resultierenden Steuervorteile erhalten
Langfristig tragt er mit seinem Anteil Chance und Risiko dieser konkreten Immobilien-
investition. Lediglich die Anfangsrisiken federt der Emittent häufig ab Die Mindest-
zeichnungssumme liegt zwischen 10.000 und 200.000 DM In der Mehrzahl der Falle
hat der Anleger Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Für die Gesellschaftsan-
teile besteht kern geregelter Markt. Die zugewiesenen Verluste kann der Anleger mit
anderen Einkunftsarten verrechnen Das Fonds-Management nimmt dem Anleger den
gesamten Verwaltungsaufwand der Immobilie bis hin zur steuerlichen Abwicklung ab
Der typische Ablauf ist so: Ein Entwickler/Developer sieht ein Grundstück Er sichert
sich die Rechte an dem Grundstuck, schlimmstenfalls sogar durch Kauf Dann baut
seine Phantasie ein Luftschloß und er sichert sich das Baurecht Gezielt sucht er sich
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einen Fonds-Initiator, der ihm das Grundstück zum Preis des Schlosses abkauft. Der
Initiator wiederum fotografiert das Luftschloß, schneidet es in kleine Scheibchen und
macht daraus einen Prospekt. Banken, freie AnlageberateT oder auch "Strukkis"
(Strukturvertriebe) suchen dann den Anleger, der das Projekt kauft und mit der Im-
mobilie leben muß. Die Argumentationskette Steuer, Rentabilität und Immobiliensi-
cherheit funktioniert dabei immer. Sobald das zum Bau benötigte Kapital in Form von
Eigenkapital und Fremdkapital zusammengesammelt ist, wird der Fonds geschlosssen.

Nach der Objektart werden geschlossene Immobilienfonds differenziert nach Gewer-
befonds, die üblicherweise Bürogebäude, Einkaufszentren oder Hotels erstellen, und
Wohnungsbaufonds. Der Wohnungsfonds hat im Moment noch eine untergeordnete,
aber zunehmende Bedeutung. Seit die Flaute auf den Büromarkten absehbar ist, den-
ken immer mehr Emittenten über Wohnungsbaufonds nach Wenn die Sonder-Afa
1997 ausläuft, dürfte nach unseren aktuellen Marktrecherchen der Wohnungsfonds
erheblich an Bedeutung gewinnen. Die weiteren Spielarten des geschlossenen Immo-
bilienfonds sind neben dem Normalfall, in dem dem Anleger das Immobilienprojekt
bekannt ist, der "blind pool", bei dem zunächst das Fondskapital zusammengesammelt
wird und dann erst Objekte nach in der Regel vorher festgelegten Kriterien erworben
werden und der Immobilien-Leasing-Fonds

Welche Steuereffekte gibt es? Wieso gibt es Ausschüttungen trotz hoher Verluste?
Die Immobilie, vor allem die Wohnimmobilie, ist das steingewordene Steuer-
Paradoxon. Das sind Investitionen, die sich nur unter steuerlichen Gesichtspunkten
lohnen. Bei Gewerbeimmobilien kann es positive Ausnahmen geben. Unter Berück-
sichtigung der notwendigen zusatzlichen Fondskosten dürften sie jedoch sehr selten
sein. Die Steuer alleine ist kompliziert genug, um jeden Nichtprofi aus dem Rennen zu
werfen. Der Anleger in seinem geschlossenen Immobilienfonds wird Bauherr. Damit
sind alle einkommensabhängien und vermögensabhängige Steuern betroffen. Steueref-
fekte treten bei EE-Steuem immer dann ein, wenn steuerlich Kosten anfallen, die nicht
zu Zahlungen führen. Der Effekt bei vermögensabhängigen Steuern (Vermögen-, Erb-
schaft-, Schenkungsteuer) liegt an der Koppelung am Einheitswert.

Einkommensteuer: Die meisten geschlossenen Immobilienfonds in der Rechtsform
der KG (Kommanditgesellschaft) bieten Verlustzuweisungen zwischen 35% und knapp
100% des eingesetzten Eigenkapitals an. Bei BGB-Gesellschaften liegen die üblichen
Verlustzuweisungen bei höherer Haftung bis zu 200% des eingesetzten Eigenkapitals
Diese Verlustzuweisungen fallen üblicherweise in den ersten 2 bis 3 Jahren des Fonds
an. Die Verluste können bei den Anlegern mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten
verrechnet werden. Die tatsächliche Steuerersparnis hängt also von ihrem persönlichen
Steuersatz ab. Als Faustregel gilt, daß sich eine Fondsbeteiligung nur dann lohnt, wenn
mindestens 40% der gesamten Verlustzuweisungen an Steuern gespart werden können
Für einen klassischen Durchschnittsverdiener ist der geschlossene Immobilienlbnds
damit überhaupt nichts und selbst gutverdienende Angestellte mit Familie, eigenem
Häuschen, Arbeitszimmer und längeren Anfahrtsweg müssen da schon mit spitzem
Bleistift rechnen. Bei vielen Verthebsgruppen setzt die Akquisitionsebene aber schon
deutlich tiefer an.



Anlagen 525

Wie Sie an Dir Geld kommen: Das Betriebsfinanzamt, das für die Fondsgesellschaft
zuständig ist, ermittelt einheitliche Grundlagen für die Besteuerung. Die Ergebnisse
zzflgl. etwaiger sonstiger Werbungskosten teilt das Betriebsfinanzamt den einzelnen
Wohnsitzfinanzamtem der Anleger mit

Die Höhe der Steuervorteile in der Investitionsphase hangt von Art und Standort des
Objektes und der Innenfinanzierung der Fondsgesellschafl ab. Und hier setzt das
"Jahrhundertgeschenk" des Fördergebietsgesetzes für die neuen Bundesländer an. 50%
der Herstellungskosten können, beliebig verteilt auf die ersten 5 Jahre, als Kosten
angesetzt werden Hinzu kommen die "normalen" Anlaufverluste der Investitionsphase,
bevor die Mieteinnahmen fließen. Nach den reinen Ost-Fonds kommen immer mehr
Kombinationsfonds, die eine relativ hohe Rendite aus vermieteten Westobjekten und
laufender Abschreibung mit den Anfangsverlusten eines Ostobjektes kombinieren, an
den Markt. Die Höhe der Anfangsverluste ist über die Innenfinanzierung von der Ge-
sellschaft relativ frei gestaltbar. Bei einem Fondsvolumen von 100, Herstellungskosten
von 80 und 50% Afa gemäß Fördergebietsgesetz ergibt sich eine Verlustzuweisung
(ohne Berücksichtigung der anderen Steuereffekte) bei einem reinen Eigenkapitalfonds
von ca. 40%, einem üblichen Fonds mit der Hälfte Fremdkapital in der Fondsgesell-
schaft von 80% und bei einem Fonds mit 75% Innenfinanzierung von 160% immer
bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital. Bei KG-Modellen ist die Verlustzuweisung
auf höchstens 100% des Eigenkapitals beschränkt. Bei KG's können Sie also mehr als
die Hälfte (53% + Kirchensteuereflekt) und bei BGB-Gesellschaften praktisch das
ganze eingesetzte Kapital vom Finanzamt zurückerhalten. Über Zwischenfinanzierun-
gen kann das auch zeitlich entsprechend gesteuert werden. Bei teilweiser Fremdfinan-
zierung der Beteiligung sind hierauf entfallende Zinsen noch einmal abzugsl&higc
laufende Werbungskosten. Diese Finanzierung muß jedoch eng mit der Fondsgesell-
schaft Ihres Steuerberaters abgestimmt werden. Voraussetzung für die Anerkennung
der Verlustzuweisung ist die steuerliche Gewinnerzielungsabsicht. Insofern muß ir-
gendwann in der Laufzeit des Investments sowohl in der Gesellschaft als auch beim
Anleger ein steuerlicher Totalüberschuß erzielt werden. Die Fondskonstmktionen sind
entsprechend ausgelegt. Eine hohe Fremdfinanzierung des Anteils kann jedoch für den
Anleger verhindern, daß jemals der notwendige steuerliche Totalüberschuß rechnerisch
erzielt wird. In diesem Moment ist sein Investment Liebhaberei und die Steuereffekte
entfallen bzw. müssen zurückgezahlt werden. Das gleiche Risiko gilt bei einem
schnellen Verkauf der Anteile. Auch hier keine langfristige Gewinnerzielungsabsicht.

Vermögensteuer/Erbschaftsteuer/Schenkungsteuer: Auch bei den vermögensabhän-
gigen Steuern ergeben sich Vorteile Die Vermögensteuer errechnet sich nicht nach
dem Verkehrswert, sondern um einen erhöhten Einheitswert. Der vermögensteuerliche
Wert liegt in der Regel bei 20 bis 30% des Verkehrswertes einer Immobilie Ober die
Fremdfinanzierung kann sich sogar ein negativer Vermögenswert ergeben. Derzeit
liegt der Steuersatz bei 0,5%. Ab Januar wird er auf 1% erhöht In der Zukunft ist
davon auszugehen, daß der Vermögensteuereffekt sinken wird, da eine Lösung zur
Problematik der Ungleichbehandlung von Geldvermögen und Realvermögen durch das
Bundesverfassungsgericht ansteht. Besonders interessant ist der Emheitswerteffekt
•uch bei Erbschaftsteuer. Der Effekt ist der gleiche, nur die Steuersatze sind unter-
schiedlich. Ober den Fonds kann Vermögen erbschaftsteuerfrei oder sogar noch mit
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einem negativen Wert, der noch Platz für andere Assets läßt, vererbt werden Dies
macht z. B. auch Zweitmarktanteile für altere Anleger interessant. Bei der Schenkung
sind die Effekte abgeschwächt. Negative Werte können sich nicht ergeben. Der Schen-
kungsteuerwert ist nur niedriger. ,, . ,., ,, ,. .,.,,„,.. ;,,-..

Aus: Der Platow Brief Spezial, November 1994, S. 1 bis 2, S. 5 bis 6.

• ! ••*>'!• J : i
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Anlage 8

»yiiit'» Hauthalupline von Berlin (Wut) 1962 - 1974 ,H» Y*tf •

Jahr Ordentliche Haushalte insgesamt
Reine Ist-Ausgaben

i-js n>.v.' u-n :*Jx cv. Mio DM ;A a("!
' '

1962 3658
1%3 3626 , , ,
1964 3960
1965 4368
1 9 6 6 4 7 4 7 •• '•"•• . ' - i
1%7 4%3
1968 5262 i
" 6 9 5729 <jaü:<m^.'ii eäsw&if
1970 6329
1971 6950 i,,,,,,,!..-/ .r«.., i.;.. ;
1972 8805 < : ; ; . : • , < , . » . .
1973 9899 < > > / • . , ; ; T ; ^ ;, •

1 9 7 4 1 1 4 4 9 ,. • •: - i . , ,. _. . •••• .-</
Insgesamt M i o D M 79745 / , f . , r •,.

Fundstellen: .
Statistisches Landesamt Berlin
Statistisches Jahrbuch 1964 S. 312 ff, 1965 S. 284 ff,
1966 S 291 ff, 1967 S. 264 ff, 1968 S. 270 ff, 1969 S. 262 ff, •* •'
1970 S. 294 ff, 1971 S. 348 ff 1972 S 364 ff. 1973 S. 366 ff, ^
1974 S. 352 ff. . '" '•
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Der "Hebeleffekt" bei Erzielung von Überschüssen zwischen Verkauf '"'
und Kauf einer Wohnung

Kernpunkt bei der steuerbegünstigten Kapitalanlage ist der sogenannte "Hebel-
efTekt". Der Anleger zahlt keinen oder nur einen geringen Teil seiner Investitionen
selbst. Der Rest des "Eigenkapitals" wird aus ersparten Steuern bezahlt. Das erforder-
liche Fremdkapital wird in der Regel durch langfristige Bankdarlehen finanziert.

Hier kommt nun der Hebeleffekt zum Tragen: Bereits mit nur einigen Tausend DM
"echtem" Eigenkapital partizipiert ein Steuerpflichtiger voll am Wertzuwachs der
gesamten Investition.

Beispiel: Erwerb einer Wohnung (ein vereinfachter Überblick)

Kauf einer Wohnung 1991
Gesamtinvestitio
Eigenkapital (20 %) '"
Werbungskosten (sofort abzugsffthig)
Steuervorteil aus DM 80.000,- Werbungskosten
bei SO % Steuerbelastung
Eigenkapitaleinsatz netto
Verkaufspreis der Wohnung 1993

Ergebnis:

DM
DM
DM

DM
DM
DM

350.000,-
70.000,-
80.000,-

40.000,-
30.000,-

400.000,-

•lütd-.:. f.-'

tu.

1 Die Steuerersparnis von DM 40.000,- netto (steuerfrei) verdient.
2. Den Wertzuwachs von DM 50.000,- steuerfrei realisiert, da Immobilien aus Pri-

vatvermögen nach zwei Jahren steuerfrei weiterverkauft werden können.

Die Hebelwirkung: Der Steuerpflichtige hat mit DM 30.000,- tatsachlichem Eigen-
kapital nach drei Jahren DM 90.000,- steuerfrei erlöst, also eine Rendite von 300 %
erzielt.
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Die schiffahrtsfremde Kapitalgesellschaft 6 gründet mit dem Kaufmann A eine Ree-
derei in Form einer GmbH mit einem Stammkapital von DM 20.000,-, an dem B mit
DM 18.000,- und A mit DM 2.000,- beteiligt ist. Die Reederei plant den Neubau
eines Schiffes im Gestehungswert von 1 Mio DM. Die Finanzierung ist wie folgt vor-
gesehen:

50 % öffentliche Mittel • ^ , , ^ ;?•:<: ', - x ' , DM 500.000,- i ^ v t t -
50 % eigene Mittel • > , . • / ; • . DM 500.000.- . -t

,.,,':..:. . . . . . . . . . . . . T.„........ DM 1.000.000,-

Die eigenen Mittel werden von B durch Hingabe eines Zuschusses in Höhe von
DM 500.000,- zur Verfügung gestellt. Dadurch erspart B Steuern in Höhe von rund
DM 330.000,- (60 % Körperschaft- und 6 % Gewerbesteuer).

Das Schiff wird Ende 1952 fertiggestellt. Die Reederei kann nach § 7 d Abs 1 EStG
im Jahr der Fertigstellung und im folgenden Jahr je 15 % auf die um den Zuschuß ge-
kürzten Herstellungskosten (§ 11 a i. V. m. § 11 Abs. 2 EStDV) absetzen:

1951: 15% von DM 500.000,- = DM 75.000,-
1952: 15% von DM 500.000,- = DM 75.000.-
in den Jahren 1951 und 1952 gesamt DM 150 000,-

Daneben kann die GmbH für die Jahre 1951 und 1952 die normalen Absetzungen
nach § 7 EStG und u. U. auch die Sonderabschreibungen nach § 7 a EStG in Anspruch
nehmen, die hier aber unberücksichtigt bleiben sollen. Für die folgenden Jahre bemes-
sen sich die Absetzungen gemäß § 7 EStG nach dem Buchwert am 31.12.1952 und der
Restnutzungsdauer.

Die Abschreibungen in den Jahren 1951 und 1952 können mit den Ertragen der er-
sten Betriebsjahre des Schiffes kompensiert werden und ermöglichen damit die Bil-
dung zeitlich zusatzlichen Kapitals in diesen Jahren Es ergibt sich somit für B folgen-
de Gegenüberstellung:

Ausgaben 1951:
Einzahlung der Kapitaleinlage
Hingabe des Zuschusses nach § 7 d Abs. 2

Steuererspamis 1951:
« % von DM 500.000,- (Zuschuß) ./.
Effektiver Aufwand DM 188.000,-

DM
PM
DM

PM

18000,-
500.000.-
518.000,-

330.000.-
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Mit diesem Aufwand von DM 188.000,- erzielte B in zwei Jahren bis Ende 1952
eine Reederei-Beteiligung von rund DM 603.000,—, nämlich:

—'~*""»^'ff-,;. -iK!

Kapitaleinlage DM 18.000,- ,.,
90 % des Zuschusses von DM 500.000,- DM 450.000,-
90 % der Kapitalbildung 1951/1952 DM 135.000.-

DM 603.000,-

tn.'v i r-Mi

•.«=•„* . •» ; - • ; • - . • • • • . •



Anlagen

Anlage 11 it»« Muä»»i«ali> sah

Der Begriff der Abschreibung»- oder Verlustzuweisungsgesellschaft Js&
- und Darstellung der sogenannten "Hebelwirkung" >r «T 4<h

Unter Abschreibungs- oder Verlustzuweisungsgesellschaft versteht man den gesell-
schaftlichen Zusammenschluß von (Privat-)Personen, der dem Zweck dient, durch
mituntemehmerische Beteiligung an einem Wirtschaftsuntemehmen hohe Buchver-
luste aufgrund deT Ausnutzung von Steuervergünstigungen in Form von Sonder- ab-
schreibungen, Bewertungsabschlägen oder steuerfreien Rücklagen oder durch Anwen-
dung der allgemeinen steuerrechtlichen Vorschriften über die Ermittlung des Gewinns
bzw des Überschusses der Einnahmen über die Ausgaben zu erzielen. Diese Verluste
werden gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 EStG den Gesellschaftern anteilig zuge- wiesen und
können gemäß § 2 Abs. 2 EStG mit anderen positiven Einkünften des Gesellschafters
verrechnet werden. Sie führen somit zu einer Senkung des Steuer- Pflichtigen Einkom-
mens des Gesellschafters und daraus folgend zu einer Verringerung der Einkommen-
steuerschuld.

Der Verlust ist von folgenden Faktoren abhangig: . , , . . ! . ,
Investition, ., ., *"
Abschreibungsvorschnft, *
Eigenkapital,
Fremdkapital. ^ J J

Zwei vereinfachte Zahlenbeispiele sollen die Wirkungsweisen der möglichen Ge-
staltungen zeigen:

Begünstigte Investition * "" ' " ' — . " ' 'tM 1.000 000,-
Sonderabschreibung 50 % gemäß
§ 4 Fördergebietsgesetz DM 500.000,-
Eigenkapital 20 % • j . , _ ,DM 200.000,-
Fremdkapital 80 % '^»«n- ia iÄöA iah sioinnrt^f - ^ „ „„„„«„ J i ui
Abschreibung, bezogen auf Eigenkapital «»'»t;*« DM 50000Q.~ ^ ^ ^-^

,, .-s;A a»fc D M 200.000,-^ " N ' ^
Abschreibungsquote 250 % -«3 ft\ rfbfttf f.« . h n r i ̂

Es wird angenommen, die Gesellschaft habe 2 Gesellschafter, die Mituntemehmer
sind, und von denen jeder eine Einlage von DM 100.000,- erbracht hat. Beide Gesell-
schafter befmden sich in der höchsten steuerlichen FYogressionsstufe von derzeit 55 %.

Die Rechnung für den einzelnen Gesellschafter sieht dann so aus:
Einlage DM 100.000,-
Anteiliger Verlust ~" ' *- " ' * '• ' " " t t * " ' »250.000,-
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Minderung der Steuerschuld aus der £»fHÄ'*' '* ^ ^ - ' ••••-" •"
Verrechnung des Verlustes aus der "''' " -?;: f> :
Beteiligung mit anderen Einkünften ••- • •-•••'•--i- •-.«*. i — «j
(55 % von DM 250.000,-) DM 137.500,-
Liquiditatsüberschuß DM 37.500,-

Im vorliegenden Fall ist die Steuererspamis des Gesellschafters aus seiner Beteili-
gung also so hoch, daß er nicht nur letztere aus der Steuererspamis finanziert, sondern
darüber hinaus noch einen Liquiditatsüberschuß von DM 37.500,- erzielt hat. . . ^

ßtfijp/W .2; i- wbo
Investition
Sonderabschreibung
Eigenkapital 60 %
Fremdkapital 40 %

•'iSfftnTamte T.

jrTs/iß.L-«ii *•>•,' ß «

Higenkapital

DM
DM
DM
DM
PM

1.000.000,-
500.000,-
600.000,-
400.000,-
500.000.-

DM 600.000,- ;,i r
Abschreibungsquote 83,33 % :.„;!>;: ;

Die Gesellschaft hat gegenüber Beispiel 1 nun eine höhere Eigenkapitalfinanzie-
rung, die durch Eintritt von vier weiteren Gesellschaftern mit einer Einlage von
DM 100 000,- entstanden ist.
Die Rechnung fur einen einzelnen Gesellschafter sieht nun so aus:
Einlage DM 100.000,- ' " ' '
Anteiliger Verlust , „ , DM 83.333,-
Minderung der Steuerschuld " "*'" ''* ''*" '^ DM 45.833,-
effektiver Eigeneinsatz für die
Beteiligung DM 54.167,-

Der Gesellschafter finanziert in diesem Fall seine Beteiligung nicht voll aus Steu-
ermitteln, er muß noch DM 54.167,— aus seinem zu versteuernden Einkommen dazu-

In Erweiterung der o. a. Definition der Abschreibungsgesellschaft kann ge-

sagt werden, daß die Kombination der vier Faktoren immer mit dem Ziel er-

folgt, die Verlustzuweisung des Anlegers in dem Jahr bzw. in den Jahren, in

denen er seine Einlage erbringt, so hoch zu gestalten, daß bei Unterstellung

des Höchststeuersatzes bei dem Gesellschafter die Finanzierung der Einlage

voll aus Steuermitteln möglich ist und der Gesellschafter u. U. sogar noch

einen zusätzlichen Liquiditätsvorteil erreicht.

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß Verluste seit vielen Jahren im Regelfall

(mit Ausnahmen) auf die Höhe der Haftung des Gesellschafters für Schulden

der Gesellschaft begrenzt sind (§ 15 a und § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG). Soweit

Verluste nicht berücksichtigt werden können, mindern sie die Gewinne späte-

rer Jahre.
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Berechnungsbeispiel I für eine Beteiligung am Immobilienfonds Ostdeutschland

Persönliche Daten des Anlegers: ledig, Kirchensteuer 9%, ., -.<• .; ,.« » .u . - . ;

Zu versteuerndes Einkommen:

Steuersumme ohne Fondsbeteiligung ' • '̂

Ergebnisse der Beteiligung in der Investitionsphase:
Beteiligungshöhe
Grenzsteuersatz der Beteiligung
Steuerliches Ergebnis der Beteiligung
Daraus resultierende Steuerersparrus
Bruttoinvestitionsbetrag incl. Agio
Nettoinvestitionsbetrag

Laufende Ertrage der Beteiligung wahrend der Vermietungsphase:
Ausschüttung 1994 DM 125,-
Ausschüttung 1995 DM250, -
Ausschüttung 1996 DM275 , -
Ausschüttung 1997 und Folgejahre DM 300,-

(bezogen auf Nettoinvestiton)

Zusätzlich zu den Ausschüttungen entfallt auf die Beteiligung eine anteilige Tilgung
(Entschuldung des fondsinternen Kredits) in folgender Höhe:

1994 DM 9 5 , - Renditen incl. Tilgung und Ausschüttungen 6,18%
1995 DM196 , - 12,50%
» 9 6 DM207 , - - .^SI.LMtr 13,51%
1997 DM 219,— »-^(«»j./'i nafc oi hfeagiar««* 14 53%
weiter ansteigend in den Folgejahren.

Einige Angaben zur möglichen Wertentwicklung des Fondsanteils » ^-™*'"
Nominalwert der Beteiligung DM ' ' "' * '10.000,-
Anteiliger Immobilienwert incl. Fondskredit -<;-.••':>.•••••.•••• DM 23 637,-
Nettoaufwand für diesen Immobilienbestand DM 3.569,-

bzw in Prozent 15,1%

D h Ein Wertanstieg der Gesamtimmobilie um z. B. 10% bewirkt einen Wertanstieg
des eingesetzten Kapitals um 66,2%.
Solche Wertzuwächse sind in der Regel steuerfrei (im Privatbereich bei Beachtung der
entsprechenden Vorschriften)

DM
DM

DM

/. DM
DM
DM
DM

ise:
Rendite
Rendite
Rendite
Rendite

90 000, -
28.585,-

10.000,-
45,30%

15 300,-
6.931,-

10.500,-
3.569,-

3,50%
7,01%
7,71%
8,41%
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Berechnungsbeispiel II för eine Beteiligung am Immobilienfonds Ostdeutschland

Persönliche Daten des Anlegers: verheiratet, Kirchensteuer 9%. ''

Zu versteuerndes Einkommen: • .->•-• ' D M
Steuersumme ohne Fondsbeteiligung: '•'•' •"*• •' 'H:!!^! . DM

Ergebnisse der Beteiligung in der Investitionsphase:
Beteiligungshöhe DM

. Grenzsteuersatz der Beteiligung ^^
Steuerliches Ergebnis der Beteiligung .Mirror. •/• DM
Daraus resultierende Steuererspamis i'U.Wjs-r. DM
Bruttoinvestitionsbetrag incl. Agio O^A DM
Nettoinvestiüonsbetrag DM

Laufende Erträge der Beteiligung während der Vermietungsphase:
Ausschüttung 1994 DM 1.250,- Rendite
Ausschüttung 1995 ' • : , _ i ^ , DM 2.500,- Rendite
Ausschüttung 1996 DM2 750,- Rendite
Ausschüttung 1997 und Folgejahre DM3.000,- Rendite

350.000,-
152.399,-

10.000,-
56,77%

152.998,-
86.857,-

105.000,-
18.143,-

6,89%
13,78%
15,16%
16,54%

Zusatzlich zu den Ausschüttungen entfallt auf die Beteiligung eine anteilige Tilgung
(Entschuldung des fondsintemen Kredits) in folgender Höhe:

DM 955,- Renditen incl. Tilgung und Ausschüttungen 12,15%
DM1.962,- 24,59%
DM2.071,- s," " -. l -u <>•:,- . f c : : i . , v + > r . ^ • • 26,57%

, 1 9 9 7 DM2.186,- . ; . • < . . , . 28,59%
weiter ansteigend in den Folgejahren. . . ,

Einige Angaben zur möglichen Wertentwicklung des Fondsanteils:
Nominalwert der Beteiligung DM 100.000,-
Anteiliger Immobilienwert incl. Fondskredit DM 236.369,-
Nettoaufwand für diesen Immobilienbestand DM 18.143,-

bzw. in Prozent 7,7%

D. h.: Ein Wertanstieg der Gesamtimmobilie um z. B. 10% bewirkt einen Wertanstieg
des eingesetzten Kapitals um 130.3%.

Solche Wertzuwachse sind in der Regel steuerfrei (im Privatbereich bei Beachtung
der entsprechenden Vorschriften).
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Ovnol BuKh . Bvtiw Strifl. «0 • 40*22 Mmam
P«r»önlkh
Herr Reginald Hansen
Hirzstr 1

50937 Köln

Berliner Straße 60
40822 M*ftm«nn

Telefon (0 21 04) 7 60 78
Telefax (0 21 04) 8 27 53
Mobil (01 72)21 12 001

25.?q/gt £r/a/jrwy

s e i t 1 9 6 9

• Investitionsvermittlung
• Vermögenskonzepte
• Steuergünstige Anlagen
• USA-Rendite-Anlagen

22. Dezember 1994
DB

| •

Noch Ist es nicht zu »pit, Ihr* gezahlt« Einkommensteuer sinnvoll zu investieren!
Nutzen Sie Ihre Chanen - Handeln Sie ]etztl

Ihre Verlustzuweisung lur 1994 befragt auf Ihre Einzahlung ca. 236 %

Sehr geehrter Herr Hansen,

das Interesse an Schiltsbeteiligungen ist weiter gestiegen, und ich freue mich, Ihnen noch zum Jahresende
den MT "DONAUSTERN" aus dem Emissionshaus G H F mit exzellenten Eckdaten anbieten zu können.
Es handelt sich hier um einen erfahrenen Partner mit einer hervorragenden Leistungsbilanz.
Eine Beteiligung an dem MT "DONAUSTERN" bedeutet Sonderabschreibung und hohe Rendite.

Nachstehend die besonderen Vorteile aus der Sicht eines Anlegers:

ca. 473 % VarlutUuwelsung'1994'außl

Bip -R«chn. üb f DM 100.000.- mit «In« SOTÜyn Refinanzierung Ihre» ElynkiptUI« In 1994
Darlehensrückzahlung in vier gleichen Ihre erste Eigenkapitalrate betragt nur DM 30.000,-
Raten. beginnend am 10.12.1996 Ihie zweite Eigenkapitalrate von DM 15.000,- wird auf
bis 10.12 1999 leweils DM 12.500,- Wunsch bis zum 10.06.1995 zinslos vorfinanziert!
(zusatzlich angefallene Zinsen) . ffv L/qufcf/MrsgetWnnn terrJ^f som/r DM 62.500,-/

(beJ höchster SleuerprogressKxi in 1994)

| Jahrliche »teuerneutral» Baraus
Prognostizierter MitlelruckluO im Jahre 2007 nach Steuern ca 237.059 DM

Die Beteiligung an dem MT "DONAUSTERN' wird wieder schnell plaziert sein. Darum wäre es
empfehlenswert, bei Interesse eine unverbindliche Reservierung vorzunehmen. Die Annahm«
erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs. B/ff« rufen S/e m/ch /i/erzu an/
Fur Rückfragen stehe ich gerne zu Ihrer Verfügung und verbleibe

Gültig ist allein der Ermssionsprospett
der tür Sie abrufberert vorliegt'

für dl» /TW'sffi St»u«r«/Wer '»f tft> Mjrfc n«n>9«r */> SO P/ennig rrert.- WoWen S/e d«5 n<c/il für 5)C

Noch ist os mogllch'rclaß'Sie Iri^b^reit^BgiBSiiaS&gl^
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Musterberechnung

für eint Beteiligung in Höht von 100.000,-- DM n g l . S S Agio.
OB IdtduungsUafid icigt d» IquidHötsmiKgc f niwidlung one Btieigung in H6ht von 100.000,- DM Eigefttopilol Jjgt
5%Agio bei cäoetn SpiftwsltutnWz von 55% mcL bchensteuei.
D« BmdiM|ainMk>tnfflen, dofi sich dos «nguohhe Eigentapdol in da ['«ohlungsphose weilesigehefld aus
StevnenpwiMl tariert und doB sich mil Beginn des ersten fortsihofhngsjohies beieiis ein üquidMiübtncKut ogftoul.
Da n l t M d M 9 f M | i i l ausgewiesenen 2ohlen beziehen sich auf de jewelgen Uendeijohii, wob« n bwOdaicMgtB ist,
dot da S l M B M t M t a zeitlch venem ouftielen, sowed sie eist im lahmen de Einkommenssieuervtwbgwj nefaitjt
weiden.
Die ta&sieftq efc pngaosluiefita Sltueiersponiisst sem raous. dot de duch i e Veriusßuweisungen kompensierte«
OatlMMUlUli • < — l l ihl DUMB*» IwrtMMtQiflniin mir rlim *"prrTrnTtfiirnnn inn'i'i*! n d Ochensleuti belegt sind
Ob S t M v p r i i N M ( t f adi W « m gMgaen Sieutrson ent^Kheod.

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Einzahlung
Ind. Agio

DM

V.rtu»!-
zuwclsung

DM

Sl*u«nir*p«mJi b«l
55% Piograulon
(1992 m)l 56%)

OM

AuischOnung

OM

kumuHart*
Llquldll»!

DM
1992
199»
1994
199S
199«

Znnc/>»niun

35.000 DM
50.000 DM
10.000 DM
S.OOODM
5.000 OM

68.229 DM
113.330 DM

4.757 DM
4.359 DM
4.078 OM

194.753 OM

39.573 DM . /.
62.332 DM . /.
2.616 OM . /.
2.397 DM . /.
2.243 OM . /.

109.1(1 OM

4.S73 DM
16.904 OM
9.521 DM
6.916 DM
4.161 DM

3.767 DM
3.394 DM
1.171 OM

763 DM
346 DM
-96 DM

-578 OM
5.527 OM

2372DM
1.867 OM

.644 OM
420 OM
190 DM
•53 DM

-318 DM
3.040 DM

1.000 OM
1.000 DM
1.000 OM
1.000 OM
1.000 DM
1.000 DM
1.000 OM
1.000 DM

7.233 OM
10.100 DM
11.744 OM
13.163 OM
14.3S4 OM
15.301 OM
15.983 DM
20 023 OM

709.047 OM M 7.073 OM 6.000 OM
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

.f.

-2.245 OM
-2.651 DM
•3.049 DM
-3.4S4 OM
-3.912 DM
-4.332 DM
-4.760 DM
•5.212 DM
•S.S61 DM

-1.235 DM
•1.458 DM
-1.877 DM
-1.900 DM
•2.152 DM
-2.383 DM
-2.816 DM
•2.867 DM
•3.059 DM

2.500 OM
2.750 DM
S.OOODM
3.2S0 OM
3.500 DM
3.750 OM
4.000 OM
4.250 OM
4.500 DM

21.288 DM
22.580 DM
23.903 DM
25.253 OM
26.602 OM
27.969 OM
29 351 DM
30.734 OM
32.176 OM

1992-2013 105.000 DM 173.871DM 97.676 OM 39.500 OM

Aamrkung:
b i d «gesehen, dutch eine fondsgebundene lebensvenichtiung übet den Zeitraum dei ersten rwouig 8cwin>
t d t t w p i f c i c M e l K b k h e UquAotvestm umisommeh. Die jöhrkh hiuft ; u c n n i c h l i r i w l i i a p i r , W f a m
»5.000,- DM tow. 1.41% desEtwtroenbodeiErratilung de Ausschünuno^nöo^riichbiÄdBid^,»**«!
«den Übenchüsu wcä übet den AuschOnungsbenagai legt*. Mit Jtaoifcngyef« im Jotie 2013 o g b skk belogen
ouf eine BeieSguog n Hohe von 100.000.- DM ein luiäizCchcr Erlös »»• rd. 6 3 . 3 9 0 , - D M .

* BHW Immobilien



S38 Anlagen

Anlage 17

Auf einen Blick:
£ . / . DM 47.250^

; _ _ . . . . . :

DM 255715.-
DM 171.972,-

^ DM 427 .687^^\

.Kennen Sie eine bessere Antwort

auf die Pläne von Theo Waigel?"

In dar Bauphase finanziert der Fiskus Ihre Beteiligung mit DM S7.7SO,-. Sia investieren aus der eigenen lasche
per Saldo lediglich DM 47.250- ..-. j^. „̂  . . . -• ;,..

. 1 ^ - : . . - . . . -. .- ••!>.«.,•£• : i .

Aufgrund der laufenden Ausschüttungen plus Liquiditatsreserven baut sich das von Ihnen eingesetzte
Kapital nicht nur auf DM -,- ab, sondern fuhrt bis Ende 2014 zu einem ÜbenchuB von DM 206.465,-
(DM 255.715,-./ DM 47.250,-). nachvollziehbar im Prospekt (Uquiditatsberecimung).

V-.'. . ; •

y c .•;-.:•,

VarinSanuig:

Würde die Klinik Ende 2014 nur zum 8,06 fachen der dann gültigen Jahresmiete verkauft ergäbe sich, rusatt-
bch tu den vereinnahmten Ausschuttungen plus Liqutditatsreserven von DM 255.715.-.
a ls si»u«rfr«l«rVträaA«ning*g«wi&a
(aack Abzug dar Vtrgutung fiix Geschaftsbesoiyax and stille Betailigsag) TO» + D M H U 7 X -

* Die positiven Einkünfte aus Vermietung und Vtapacfabjag betragen bis Ende 2014 DM 310 680.-. Sie unter-
liegen Quer persönlichen Besteuerung tow. dat dea Codes (Schenkung) etc. ^
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Unverbindliches Berechnungsbeispiel: j :
Die neue Fachklimk fur Anschlußheilbehandlung und Rehabilitation von Erkrankungen der Bewegungs-
organe entsteht auf einem kostbaren, ca 13.000 m* großen Parkgrundstück, in Bad Uebenstein / Thunngen
Bad Liebenstein ist das älteste und größte Heilbad Thunngens und blickt auf eine mehr als 300jahnge
Kurttadiüon zurück

Die Konzeption erfolgt m der Rechtsfarm der KG (V+V), also ohne Fnsmdminelhaftung

Der Gesamtaufwand von DM 61.5 Mio setzt neb aus DM 19.6 Mio Kommandit- und DM 41.9 Mio Fremd-
kapital bzw stille Beteiligung zusammen Bezogen auf das Kommanditkapital entstehen in 1993/94 Buch-
Verluste in Hohe von 164 4t. Davon sind 105 % sofort verrechenbar und 59 M ausgleichsfahig bis 2002.

Unterstellt wurde eine Spittensteuerbelasrung von SS «fc inklusive Kirchensteuer Pro DM 100.000,-
Kbmmanditkapital betragt die Wenquote 0,5102 M. Verbindlich ist der Emissionsprospekt

1993 ( D M 60 .000 - + D M 5.000.- Agio)
1994 . . . . . . .

Steuerersparnis aus DM 105.000.-

InveitlUoa In du Bauphise

Eigenkapital

DM 65.000-
DM 40.000.-

SonderafauDd
Weibungskoften

DM 65.000,-
DM 40.000-

DM 105.000.- x 100 H - DM 106.000.-

DM 67.780,-

. / . DM C.JS0,-

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Ausschüttungen

DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM

ditiU

_,_
7000-
7.000,-
7.000-
7.000-
7.000.-
7.000-
7.000.-
7.000,-
7.000-
7.000,-
7.000.-
7.000,-
7.000-
7.000.-
7.000-
7.000,-
7.000,-
7.000,-
7.000-

i r tMi r ta bis

zusatzlicte
Liquidität

DM
./. DM
./. DM
./. DM

DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM

./. DM

5 982.-
838,-
864.-
450,-
201,-
888-

1.589.-
2.354.-
3.160.-
3.985.-
4379-
5.820.-

10.374-
11.430,-
12.632.-
13.892-
15212-
16.596.-
18.045-
2172.-

ram Jafci 2014

« M

DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM

5.962,-
6.162.-
6.136-
8.590,-
7201.-
738B-
8589,-
9JS4,-

10160-
10.985,-
11379.-
12.820,-
17.374,-
18.430.-
19.632.-
20.892,-
22 212,-
23J06,-
25045.-
4328-

+ DMZSJJ1I,-*
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Berechnungs-Beispiele
Steuerliche Natto-Übarschussrachnung für den Anleger

Spitzen-Steuersatz des Anlegers

1 Beteiligung 1982
2 Agio 1982 * " ^ * ^ - ' ^ ^ J» »

- 5%aus DM 100000-

3 Beteiligungs-Aufwand 1982

Steuer-Belastung des Anlegers

DM

+ DM

DM

45%

100 000 -

5 000 -

105 000.-

50%

100 000-

5 000-

105 000.-

58%

100 000.-

5 000.-

105 000.-

4 Einzahlungen 1982 - 1984

5. Steuerellekt 1982 -1987
- Steuerliche Verlustzuweisungen
- c a 224.4% auf DM 100 000.-
DM 224 400.-

6 Steuer-Ellekt 1982 -1987 bezogen aul die
Steuer-Belastung des Anlegers

DM 105 0 0 0 - 105 000.- 105.000-

/ D M 100980.- 112200- 130.152.-

7 üquiditats-Überschuß bis 1987

8. Ausschuttungen 1989 -1994 „£x ^ ^ , ,
- 3 6 % auf DM 100 000.- ... = ^ ^ ^
+ 25.5%Liquiditatsreserven

9 Steuerliche Gewinnzuweisungen 1988 -1994
- 109.889 % auf DM 100.000.-
- D M 1 0 9 889.- tf««„

Hieraus folgt ' ' ^ " ^
10 Besteuerung 1988-1994 ' * P * >'"7

bezogen auf den Misch-Steuersat? des Anlegers

/ D M 4.020.- 7.200.- 25 152.-

+ DM 36.000.-
.+ DM 25 500.-

' (18%)
/DM 19 780.-

36 000.- 36 000.-
25.500.- 25500-

(21%) (27%)
23 077.- 29 670.-

11. üquiditats-Überschuß bis 1994

12 Veraußerungs-Gewmn 1994 (geschaut)
- Liquidität

13 Steuerlicher Veraußerungs-Gewinn 1994
- D M 1 3 9 780.-

Hieraus folgt
14 Besteuerung des Veraußerungs-Gewinns 1994

bezogen auf den holben DurchschmtisSteuersolz
des Anlegers

DM 37700.- 45623.- 56.982.-

114214.- 114214.- 114214.-

(17.0%) (22.5%)

23 763- 3 1 4 5 1 -./DM 20 268-
15 Steuerfreier NetloUberschuss 1994 für den Anleger

nach Abzug seiner Einlage DM 131646.- 136074.- 139 745-

' • ' * , t

16
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Der öffentlich geforderte soziale Wohnungsbau Berlin
— Ein Überblick — -J

L Grundlagen des öffentlich geforderten
sozialen Wohnungsbaus Benin

1. ceseuesregeiung
aJ AMcnraUxingigr undue«

Nacri J id j tDBerv^c können *n tojgjen Wohnungsbau
O

4. m Zuge der BevWbgung des Bauvortuoent werden durch dM
WBK umfangreich« technisch« und wlruchaftt tcnt

söi anscnteBenden 10 Janren jtwab $ % dar Hersueungv
usttn cmont aogescnnaben werden

biubergangsregciung zu J 1S a einiommemteuer-
gesea
CemlOiSJAtÄ 21SJU2Nr SundSOUJNr 2 EStC besteht fur
verüble CW im sozialen Wohnungsbau entstehen, er» Aus
rgnmeregeiungnji 15aEStCBs 1989 kämen d m Valuta
den Kommandrtsten m oerutsachkei entstehenden Hohe»
gerechnet werden

O AiUnalwncregaJung u | IS a Bnkommemtauer-
get t t t
Omjfl i 1S J SertnfC tonnen jucn rucn 1990 venutu r Mafia
atr ernomen Abseuungen nadi | 14 j I D BeranFC den An

r werden

na Grundlage das Angebote* basiert somit auf alnar
Ccsaticsregelung und nicht auf Ausnutzung einer Ce-
Mtzeuucke.

1 Oc (urgschaf t das Landet Mrt ln f u r « t m n x x h a t «UM
e«n noctwigige ADsicnefung der Geumtnronnnjng dar

lAMIcnerung der wirticftaftllchkett und der uowout
enes Bju«yn*oens duren das Forderunguysiem
DK wonnjnguu^KreaunuaK IWBO - e»ie Arsuit des »Kent
Knen Been» und Organ der veaadenen wonnungsooaUi -
fnantien für eran Zncraum ven 15 Jahren Oe OHereru n »
Knen der geseuten restgetegten SOMlrroete und der (ouerv
naele durch AunMnrJungvxfen 2/) der Auhnendungsraifen
«erden a» verlor eneZuscnuHtflewanrtO« verstehende v> a»

h g «
fünrung der uerigen Fremomirtei QS- 50 anrei ans- und ugungv
'reist Ene AnscNuBfordeaing rür die Zeit rucn dem IS^lhngen
FOrderunguettraum at vomSerut vorgeseren

V 0« Aussage der wat. daB r den vergangenen so Jahren aae Batr
vornaben des ren offenttcn gerorderten soiiaien wohnungv
baus Bertn. wtrtscnaft»ch gesund und vol vermietet
und. bas«rt «n wesenttenen auf desen vier aufgeführten Grund
lagen

*. Darüber tanaus »t aufgrund der i ecMkcrien Gestaltung d * Haf-
taang auf dM Hnlage betctirankt - one MachscnuOpflcnt
at n jedem FaleautgtKhlossen Oa Bniige wird je nach Pro
IJII mn i i i i f i » m m i Heue«nilileüi eilii i in i i nu«
6ger«apiuiaufwand Hvoothekenverpfacntungen werden vgn
dem Anleger ntfit übernommen t-

7. DM Vermietung der OOekte at aufgrund der vom Senat ausge-
gebenen OrngiicniuKssowne hjr Satiairraeter und der uetar
nachfrage gemaftrteUtt.

*. Wtrtschaf t l lc lws/ steuerliches Ergcbnl i ',,
— dargestellt am Bettowl einer Beteiligung von
D M 1 0 Q 0 0 O . - - i

1. Die oben genannten Grundagen (Punkte 1 Tier mogkenen folgen-
den Effekt
vom wormiu f narvjmt m den off enttch geforderten sonaMn
Wohnungsbau Berkn smnvoa venager te Steuergelder

2. Oas Berechnungsbeopci zeigt. daO duren die Beteagung
Ken seh aufbauender erneuterer ucMditatsubcrschut durch

enparmse und SarauSKnuttungen ertelt wrd. und
tuen nteressanter. auch verauOerbarar immot>*«nanta<arwor

" benwrd

3. OasFatttder erläuterten FOrderungsmaSruhmen und der recht
kchen Gestaltung at ev>e Verzinsung verlagerter steuern.
- /e nach Progressionntufe ohne wichen up iu tenaa

Mrechnungtbetspiel fur eine tetetlgung van DM 1 0 a 0 0 0 , -
ander CKC CrundstdätsgeMOichaft mbH t Co. Wohnungsbau KC

Janr

1985
1984
1985
1986
1987
1988

19*9
1990
1991
1992
1*93
itat
1995
K M
1997
1988
1999

Eruanungsbetrag
OM

12600- . 5%AOC
19 7 0 0 -
29900 -
2O0OU—
9ooa-
&8O0-

100000- . 5*Aoc

• * * -

1 0 0 0 0 0 - . 5 *A^3

VenuKe«.
ProspenoOM

50549-
519&7.-
51557-
J U M . -
11195.-
12 788.-

1751J9.-

1O0O1-
7i77.-
7.J77.-
7J77-
7777.-
7777-
7277-
7J77.-

256079-

Scauerersoarmbe
5B«SnuersaQ

17 603.-
19 701.-
29903-
19J04-
7«l-
7.417-

101SBO-

S801-
4 . a i . -
4JM.-
4J21.-
4J21.-
4J71 -
4 2J1 -
4 J 2 1 -

15697«-

Barausscnüaung
caOM

. _

700.-
1400.-
1 4 0 U -

5 5 0 0 -

i^aoa-
i4oa-
1400.-
14«-
1400.-
i4oa-
1400,-
1400.-
i 4 o a -
1400-
1400-

18900.-

•Mtto^JquJdKltsibencriu« nxn Steuern) c»

uaucktat
•ndAgocaOM

• Z -
» 1 -

. J.-
• 4 . -

• » 3 . -

• 1 7 . -

•0.-

. 7 Ä 1 -
» 3«M.-
» I B 1 . -
. 5*21-
> 5*M.-
> 5*21.-
» 5*21.-
> 5*21-
» 1400.-
» 1400-
> 1400.-

« »J2t-

• sojn.—

Das ales tst mit dc-n poktisenen sums i t r t m erturbar — M r t n braucht mre UnterstuQungi
Mrfjn braucht i*d« «rannungl

t- *
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BERUN
öffentlich geförderter sozialer Wohnungsbau

BETEILIGUNGSOBJEKT:« « « > us
108 Wohnungen und

"^ j , 27 Tiefgarageneinstellplätze
Pestpreis und Fertigstellungsgarantie

gesicherte Vermietung .^..^

GESAMTINVESTITION:
35.253.000 DM ,

ZEICHNUNGSKAPTTAL:
9 900.000 DM

MINDESTBETEILIGUNG:
20 000 DM

EMISSIONSKURS:
105%

VERLUSTZUWEISUNG ca.:
250% steuerliche Gesamtverluste

davon
170% in der Einzahlungsphase 1981 -1985

*** BEISPIELRECHNUNG: '"" **

Z«ichnungak»r>lt«l
A«lo

Vvrtu l U u w t l aung

Sl • u •r»rmlr>d »rung
•H. Clg«nkapt(«l

Ausschüttung
Verzinsung
ZuBAlxItch t u r V i a i n t u n g
kommen St*u*rmlnd*rung«n
(b*t 9SX Progression) von

- durchschnittlicher

100000
5000

I0MO0

M M 0

OM
OM
OM

D M

6.400 OM

2.OOODM
31,25% p.a.

3SJO0 OM

q
19«« -1094 jenritcr»

188t-1965 OM 170 000 ^ :

(170000 »58%) ---X
«d*g« t*5*
latvtcft

dm «Kalaivcn Eie*nk«M«l*. ni to

durch >u«eia<cn>fwve« Rxo»-
v«nu«t* von 63 000 OM

bat 56% Prograsston nach Sl*u«rn
-94,7%,«vK:n

Ott* IM «MW (Ckwriu Vonfcnfgraubon. *cf«inAch ul *H I

Ihr Gtipfichspjnncr
Dr R. Votl
(OiOl) 7S3O91

Treuhand

Trtuat AG
BisinudulnSc 69
4M0E»enl
TeWoo(0;01)7IM91

OtfMiriu
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...ohne Refinanzierung Bareinlage II
für eine Koaa»4llelolt|e !• H«kt n o 1H.0OO DM

543

BircinUft I:
Bartinlage II:

DM 100.000.-Ufl.S» Aft«
DM eo.ooo,-

I. IKVUTITlONSfHASE

I. I l l )
i) Ei|ulu»iUI ind. 5 » At IO
k)Vcrfu>Uuwtilun| 97 124 DM
c) daraus resultierender Slcuervoneil
1) Eifenkipiuleiiuui iuch Sleuern

LIM4

•) Verlullluweiluni U 402 DM
c) ttriui resultierender Steuervorteil
() EifenUpiUleinuii inch Sleuern

I lal»jchllrhrrEli:enkjollaltlllMlj(l39J ISS4)

Utt

I2S.0M

UM
11.007

4M«

22 Hl
I7JM

125 000

1LMI
M.ISI

40 000

UJfl
I4U!

I2S.0M

HK

125.000

S3 41«
rt4M

31.701

1-21»

4I.NI

54 171
512«

II. I[WI»TSCHArri)NC$PMAJE H t S l O O l

I. Summe <cr EnlAHimen
t Durchulinililichci Li«ui4iUiiübcrtdiui »J (IS Jtkrc)
1. keufen «uf 4er ItlUchlicKen EjenUpiuleinuli (13)
4. Sleuerlxl Cewinn 1995 20OS 12(213 DM
1 C/febnii nach Steuern
l OurehKhninl Übcnchul uch Steuern f.i-
? Entiprichl einem Cnri| rar Sleuern p i nn

). ktn«ea » ( « I n IMilkkl. Elcrnliapltal«In•.«!/ (1.3.)

137 »0»
5,71»
U l «
44.17]
»2.KS
(.111
U2I

I17.IM
5.71»
».04*
50.415
WJIS
S.7II
»«13

137.04«
5.71»

10.71«
(3.104
n.l»4
4 IM
»152

in«*
5.71»

ll.»l»
M.4IT
n j n
4JM

neu

' Sttwrull . <<*». , ' . J M

III. WEXTEMTWICKLUNCSBETRACHTUNC

kei einem infcKanteacn Wert 4ci OkJcktM
Udc 200» tur 13-deter Jjhrei-.ele

' 1. Anteiliger Veriußtrungitrlöi '?'Hi: ' 356^29

I tbi|l. KrediwahiU "oVj 113.069

1. «bigl Steueruhlunjen (II4.) ' 44 175

* i ugl. Entnahmen 137.000

5 ogl. LiquidiUls.-escnc anteilig 4.997

nach Steuern

40»

356.229

113.061

50.4*5

137.000

4997

SO»

356.229

113.06*

63.106

137.000

4.997

ss«
. . . .

356.229

113.069

69.417

137.000

4.997

f. bei einem much! Eigcnkapiuleinutz (13) «on 108.816 100.790 84737 76.711
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...mit Refinanzierung Bareinlage II
für eine Koamandltelnlage In Hone von I M 000 DM

Bareialaf* I: DM 100 000,- n f l S% Afl*
Bareinlage II: DM M.0O0.-

Sleuertati

I. INVtSTITIONMUSI

15%

I laliarhllihrr lllrnk'PK'1'lnKlf (1983 199t i

I I . tEWIRTSCH/trrVNCSPHASE l l l l - 2 M f f

' I . Summe der AutathOttungen
I. Durthichnliillrher UouiditlltOberwhut M (IS Jahre)
I. beugen auf den latiachlirnen Eigenkapitaleinutl (1.3 )
4. Steuertet Gewinn 199« 2009

' abtugl Verlulle I9»5 1997 S5 2MDM
Jk Irgebnli nach Steuern

C Durrhirhniitl O b t m h u l nach Steuern p.a.

t . liitiprlchl einem Ertrag vor Steuern p.a. ma

<.irhl I llenkapllalf Intali (1.3 I

50» 8«

i. im
I) tl|enkaplial ind 5« Agio
b) Verlulliuwfiiung
c) daraui resultierender Steuervorteil

d) EifenUpilaJeinuti nach Sleueni

I. IH4
a) tlgcnkapltal

b) Vertultiuvreliung

r) daraui reiultierender Steuervorteil

d) EitrnKapllilelnialt nach Slrufrn

105 124 DM

- »-

•7.402 OM

C.M0

um
2IJO7

40 000

Dill
II.4M

(SON

42.04)
H K I

40 000

2(9(1
13 039

6S0O0

52-5C

12 4M

40000

33 701

62W

UM

S7JU

MB

4 M

59 000

1J3«

l ü «

22J4I

M.IS»

1.411

J.TH

59 000

3.43*

10.93%

26 104

32 89«

2 193

3 655

59 000

3.93%

n.M«

32 630
26 370
I7SI
3.51»

» M
J.D»

« » »

]SM
rue
I M
US

Sttutrult

I I I . WERTENTWICKLUNGSIETRACNTUNC

ktl elata a>|tl*ain<iMa Wert <<• Okjtkltt
Cade IMt l i t D-faclM* Jaar..»l.u

1. Anlcllifer VeriuSemniwrios • •

2. abijl Krtdilvalula

S. tbifl. Sleueruhlungrn (11.4.)

4. n( l Auuchütlun|en « , . ; * .

5. i i | l Liquiditttsrrstrvt inlf ilig

. t.rcohnis nach Steuern

7. txi einem laluctil Eigcnkipilal«insalt (1.3.) von

4(« I M

1S6.ZZ9

162.SU

22.MI

59 000

4.997

356 229

162 68«

26 104

59000

4997

356.229

I62.6M

32.630

59.000

4.997

356»

1(2.«

« i «

S1W

4»-

44.616 35.990 18.737 lOlH
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• « r i a i s c H i
I I I I I I IMII A O

Zentralbereich Privatkundco

Yereinsbank,

2) . / • - , .

München, IS II 94/V
RuDdjchreiben Ni. 314

PKD-Nr. 27

Bcteüigungunicboi tp emem Flugzeug-Leuuigfoods

Lufthansa Leaiini GmbH A Co. Chariie-Ecfao KG- FondsgeseHsehaft -

Initiitoren/ debit Aviation Leasing GmbH, Stuttgart
Prospektherautfeber: Foodsverwaltungsgesellichaft Allgemeine Leating mbH, Grünwild

Flugzeug del Typ Airbus A 340 - 300, dat am 06 12 1994 von der
FondtgescUtchaft gekauft und an die Lufthansa vertcast wird -

Bei dem Aiibut A 340 - 300 handelt et nch um eine der jüngsten Entwick-
lungen innerhalb der Airbus-Produktlanulie Fur den ersten seit 20 Jahren
völlig neu konstruierten Langstreckenjet konnte Airbus Industnc au/ umfang-
reiche Erfahrungen aus den bisherigen Airbusprognmmen zurückgreifen

Lufthansa Leasing GmbH ft Co Charlie-Echo KG, Grünwild

Deutsche Lufthansa AG, Köln

Laufzeit von J.5 Jahren Er sieht eine Haftpflicht-, Kasko- und eine Kriegs-
lisikoversicherung vor.

Sämtliche Kosten und Risiken im Zusammenhang mit der Haherschaft und
dem Betrieb des Flugzeugs werden fur die Dauer des Leasingvcrtragei von
der Lufthansa getragen Die in der internationalen Luftfahrt üblichen Ver-
sicherungen werden durch die Lufthansa abgeschlossen

Ltatinttebtr:

Leaiintnehipcri

Sicherheit der
Bcteiliranf

Fitrnlmmil
davon anteilsrtnanziert
DM 31 070 000,-

DM 141000 000,-

DM 32 466 925
DM 193 466 925,

Plaiierunmarantie: Die Daimler-Benz InterServices (debit) AG, Berlin, garantiert
die Plazierung des erforderlichen EigenkapitaU

Hauen
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VtrluOtruntttriai: Nach Ablauf des Leasingsvcitrages hat der Leaiingnehmer eine Einmal -
Zahlung von DM 111.24 Mio (66 %des ursprünglichen Flugzeugprtises)
zu leisten Damit »erden neben dem auf die Anleger entfallenden Anteil
an dieser Einmalzahlung sämtliche noch ausstehenden Fremdmittel ein-
schließlich der Anteilsfinanzicrung zurückgeführt Danach wird das Flug-
zeug verwertet, wobei die Lufthansa ein Ankaufsrecht zum Marktwert hat.

Einkunftsart: Einkünfte aus Gewerbebetrieb gemaB { 15 EStG

Mindcilbtttiliiun«: DM 150 000.- bzw durch 10 000 teilbare höhere Betrage

Zahlung
(ohne Agio)

73 % des Eigenkapiuls durch Abbuchung der Fondsgesellschaft
am 23 II 1994.

Bandit« nach

• » V
SolulanUluuKhlat
vo«7,)Hik i n i

Treuhindkom-
manditist/Dirtkt-

27 % des Kapitalanteils werden über Namensschuldverschreibungen der
Anleger finanziert (Auftrag und Vollmacht an die Fondsgescllschaft, damit
der Betrag aufgenommen und die Schuldverschreibung begeben werden
kann)

9,6 % auf das jeweils gebundene Kapital (interne Zinsfußmethode)

- Ausschüttungen
(halbjährlich)

- Verlustzuwcisungcn
(insgesamt ca 88 %
bzw ca 118 V.)

von ca 4.8 % (1995) auf ca 5,3 % (2002)
steigend (Gesamteinlage)

ca 27 % bzw ca. 37 % für 1994
ca 27 % bzw ca 37 V. für 1995
ca 17 % bzw ca 23 % für 1996
ca II %bzw ca 14% für 1997
ca. 5%bzw ca 7% für 1998 ''''
ca l % b z w c a 2%fürl999
(bezogen auf die Gcsamtcinlage, -* -
bzw Eigenkapitaleinlagc von 73 %)

Eintragung ins Treuhandregister oder direkt ins Handelsregister

Daniels
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Anlage 23

Vereinsbank.

Immobilien-Leasing-Fonds
Beteiligung an der HETTAVerwaltungsoeseltochaftmbH + Co. Varmliuno» KG

Mindestzeichnungsbetrag DM 1 Mio

Mindesteinlage DM 1 Mio (Bareinlage) = 43.51 %
Fremdfinanzierung DM 1,3 Mio = 56,49 %

(In Ausnahmefallen jeweils die Hälfte; ist mit Herrn Gerathewohl MUC/-3809
abzustimmen) - • ..--.. - - ^T ^

Objekt ist ein Dienstteistungszentrum mit Büro- und Ladenflächen in Jena.

Generalübernehmer ist die Jenoptk Bauentwicklung GmbH. -=Cv->-

Leasingnehmer ist die Jenoptik GmbH. Jena, die zu 100 % dem Land Thüringen g e -
hört. Geschäftsführer ist Dr. Lothar Späth.

Steuerliche Verlustzuweisungen
1994 = 144.55%
1995 - 10,43%
1996= 9.80%
1 9 9 7 - 9,73%

Weitere Verlustzuweisungen für die Folgejahre,

Gesamt 234,15% '

Die Verluste aus der Beteiligung können vom Gesamtbetrag der übrigen Einkünfte
in 1994 abgezogen werden. Die den Gesamtbetrag übersteigenden Verluste können
gemäß § 10 d EStG wahlweise auf die beiden Voriahre verteilt werden, evtl. dann
noch verbleibende Verluste lassen sich auf die Folgejahre vortragen.

Aufgrund der hohen Verlustzuweisungen läßt diese steuerorientierte Konzeption
nur geringe Ausschüttungen zu.

Zins und Tilgung werden vom Laasingnehmer bezahlt Das Zroanderung*r«iko tragt
auch der Leasingnehmer.

Bei einem Steuersatz von 53 % ergbt sich eine Rendite von 18.87 % nach Steuern.

Die Bindung des Eigenkapitals beträgt nur 5 Jahre.

. .. .,- .„.,,# , _ . ,

•Man tax. o. |,b*i i « , t.* o. IM«» w«,lti
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Vereinsbank.
S A T I R I S C H !
V I I I I N S I A N K A

Immobilien-Leasing-Fonds
Beteiligungen dw HETTAVerwaltungsgesaltochaft mbH + Co. Vermietuno» KG

- 2 -

von 0,1 % für 1988 steigend auf
2.1 % für 2005
3.3%für2010
5.5% für 2015

Ausschüttunoen

20,5% für 2025

Die Ausschüttungen reichen für die Steuerzahlungen in den jeweiligen Jahren aus.
Die durchschnittiche Ausschüttung für die Jahre 1998 - 2025 betragt ca. 6,5 %, be-
zogen auf die Bareinlage (ohne VerauBerungsgewim)

Für Rückfragen wie für Kundengeaprache stehen Ihnen die Herren Paepke, Tel.:
088/3864-8811, Korb. -8143, und Gerathewohl, -3809, gerne zur Verfügung.

- - c

V "• --5'

|

O. M t w l i M . C M > >
Dt tttriw« IkMdt IM«L Dt »wri l irtim IM«)
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nciCPICI _ VOPTFII FIMFP RFTEII IftllMfl

«HH

Urtchnung dar Vortsllhahigkelt einer leteillgung an dam Ob|ekt
f,t,m«m.r SlraS« 6.133S3 tariin

ItMlMgung: DM 100.000.00 « ] % Agio

Jan
W3

im

WS
19%
W7

im
1999

20CD

200
20Q
3OC3

OM
30000.00

75X100.00

105.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo
0.00

105000,00

Steuerliche
VtHusi«
w O M

-79970.00

-111.005.00

-SS. 137.00

-M.J44.00

-27937,00

-27X1.00
-26.635,00

-2S9360O

-25203,00

-24.435.00

-23A27.00

-455.730.00

Steuer
ersporna bei
55%'

43.9S4.00

6I.053Ä)

32-531.00

16.841,00

16.4Ä3.00

16.108.00

15-715.00

15.303Ä)

U.870.M

14.417,00

13940,00

261.245,00

Aufwand"/
Efog
ca DM

0.00

0.00

- I 8 2IZOO

-16451,00

-16.161,00

-15.862.00

-1SÜ5.00

-15.238,00

-14.911.00

-14576.00

-14.229.00

-141 195.00

UquidMn-
übmchufi
ca. DM

13.964^0

- I 1 9 4 7 Ä )

37.00

14319.00

390,00

322/»

24400

160,00

65.00

-41.00

-I59X»
-289.00

15050.00

l*l«lllgvng>mdgllchli«ltan

0 . Mndeubeieiligungtsumm« loltn «in* EigtnkaptolitradMuog »on DM 50000,00 nicM
«wnchrtiien Höhere Zeichnurtgsbetroge und möglich, müuen ober durch DM 5.000,00
Ohm %S leÜbor lem.

tmhgung

DM

52JOOJX

61000.00

8*000.00

1050)0.00

AmatCgw
Gesomi-
Aufwond
DM

20948X00

251.371J0

335.167.00

4I8.966AI

DotivhenlA

DM DM

63620.00

76J42.00

101792.00

127.242.00

70.689Ä)

84.825,00

liaiO3,OO

141379,00

DotWwtlB

netto wvtto
DM DM

93.364,00

I12XÜ7«)

149386,00

186.735.00

103741,00

124.486,00

I6S985X»

207483.00

r rVemdflnanxierung und wirtschaftliche Überlegung
ur leteUlgung

&•* d* loJende Tilgung verringert l«h cW volutierende f remdtneiebekulung,
Se betagt be. e^em. fc^eMop^ol »on DM 00.000,00

»•3112.1998

«•3112 2004

??>loslung ,e r

£310.1998

•»5.3004

»'betrogt:

Darlehen IA
DM O5.084.00

Darlehen 1A
DM122550.00

DM 3516.00

DM 3X&7.62

Darlehen IB
DM »3382,00

Darlehen IB
DM 164X108.00

y«tW!tw--

* • * • < find Zinsertrage auf UquIdltöliüberichOt>e nicht berücksichtigt.
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DAS ANGEBOT AUF DEM PUNKT GEBRACHT.

Beliplelrechnung einer Kommantfttelnlage von DM 160.000,-
laralnlage I DM 100 000,- l l | l . J% A|l«
Sareinlage II Iri(lnimltrt) DM 80 000,-"

SleueriaU SS«

I. Imt i tMmphaM I M 3 Mi l»»4
Eigenkapital « I Agio IBarainlage II

a) VerluiUimisung
Steuerersparnis tMfaus

DM 172 52«,-
DM 10S 000,-

DM 94889,-

1 fet*tMMtvn|if4tMe) I M S bli 2009 ( IS Jahr»)
I ) AuitcnOttimgtn DM 59.000,-

Durctiichniniicht Ausschüttung belogen aul den
ellaktiven Kipiialenuti II bl 31,9 k

b) Steuafn auf positive Einkünfte
aus dar Bate*gung DM 3 5 M 3 . -

cl Ubertchut _ ~ DM »3.107.-

DurciHcrmmicntf jahrtaher Übtrscnvt
nach Slawin, belogen aul den
erltkliven Kipailemsili (I bl 15.2»

I) Dtr RaprtaWwnl lur * t r.nam.erung dtr B«re'nl>gc > w d
«w <tr CttHschalt erbracht

21 Bai m m angenommenen Veriufterungserios «n Jahr 2009
lum 13-fachen der Jahresmtle abtügtch der ResikreiMvalula
und SlauenaNungen ngl. Ausschüttung und Liquulilalsrescrve.

d t r Lage Unmrttefcar m geograliuhen Mittelpunkt a t>
Durrenberg. tmer ehemakgen und zukünftigen K a r a t «
ca. 14 000 Enwohnetn. D M geplante Verwaltungutatta tt
Stadt ist nur wenige Gebminuten von dem ca UOOOm'atJa
Grundstück entlernt Hier entsieht em Einkaufs und tat)
leislungsientrum mit 15 Wohnungen. Aul ca 9 200 r
GewerDellache werden Praien, Büros, ein Supermarkt,«
Drogeriemarkt und verschiedene kleinere Laden. Wart» • )
Dienstleistungen des täglichen Bedarls anbieten D* fa>
Stellung des 1 Bauabschnittes ist lur Ende 1993 und der 21»
abschnitt im Mar2 1994 vorgesehen

dtr Finanzierung Ca DM 23,9 M». Eigenkapital l « l S l t t t
und em Grundschulddarlehen «on ca DM 19.9 h
Izzgl Damnum ' ) .

I Oa Htftwii dtl Mfftfl to M rinMMW «H CtutuM « MtF>
ttcNtlorm dtf Kotnn«i«|«ufuUft MlfttcMoiw*

dt r wirtachaftllchtn Sicherhart Ca 75% der prospetan»
Mieten sind bei der Prospeklherausgabe durch enlspftcktak
Vertrage unterlegt. Alle Mietverembarungtn erhallt« w
Koppelung der Mielhöhe' an den |eweiligen Lebenshatap
kostenindei biw Stalfelrrwtvereinbarungen D« LadtaMOi
sind J I an bundesweit tätige Filialislen vermietet

d tn St tutnror t t i l tn Werbungskosten m der InveibtoeMi
1993 bis 1994 von ca 172% bezogen auf * e « t a t *
Bareinlage bei Inanspruchnahme emer Teillmamierungtatg»
kapitals. lohne Refinanzierung betragt die VerMuta
ca. 100.4%). Eintrag aul die Lohnsteuerkarle undRedumtj
der Einkommensteuervorauszahlung ist möglich

d t r Wirtschaftlichkeit 29.7% Ausschüttung, steigend»/
69.2% im Jahr 2009 bezogen aul die tatsächlich eofesiu
Bareinlage Ibei hochsler Sleuerprogression).

d tn Partnern Über DM 2.5 Mrd vermitteltes und nvesMB
Kapital sowie eme unemgeschrankt positive LeistungstaK
sprechen lur sich.

d t r Beteiligung Die Mmdestbeleiliguni IBarenlage I) t o «
DM 30 0 00 . - zzgl. 5% Aga Inommef».

Dieses Kuneipose enthalt werbi^he Aussagen. Verbmdlich h> <•»•>
lageentScheidung ist ausscnwlkn der ausführliche E m «

^
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Anlage 26
ANS IOC

I
I

In du Korl-Mou-StioSi 272. dir Houplgtuhüftiitrollo in Itrlintt Itiirk Ntvkiiln. wird

mit limm G«somlin»iililions»olumin «on DM 3t Mio. tin Gischifti-, Büro und Wohnhaut

mit tintr Idillonulillöchi «on 2.946 qm imchltl Dot louvorhobtn btinhollil dot

Ntubouvorhoben sowii dm Docbgiiihoflousbau du lugthorigin und btitils moditni-

siiilin Allbaus Du louiull« isl bmilt lingirichlil, di< lougrubi ousgihobtn Dli

(inigitillung dts louvorhabtns ill turn End* 1994 g«ronli«M. Auf lintn llkk du Eckdolm

ditili gtuhloismin Immobilimfonds: . . ,.

50 */o Sonderabschreibung noch dem Fördergebietsgesetz
ca. 240 % Verlustzuweisung ouf dos Zeichnungskapitol

S-jihrige Mietgorontit

Wir inlormitrtn Si« gtf« übor Ihr« Anlog*mögli<hkiiltn
l u f m Sii uns on unlit du Iilifonnummii: 0711 1651 0

U N T E R N ( H M t N S G R U P P E

Prinz zu Hohenlohe & Banghard

i 173
7WI«r Simif J«I 10719 Bcrtu

Tck(.» Olli 1651.U Tckl«! UN W
Titeln Olli I6.M I« i t W n m a t
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Anlage 27
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•I Varlaici

U.HI U.0U !«.»> H »*2

a.tu a.tu u.M7 U.HI

MM» M.000 «000 «.000

M.U) n.iu n.m ».<•»

<> <n uua » . w N.UP

tU. Oka
ntuara ».t.

•I HHal—ltllilaMtl

aid

1. I» !

•) Uai
kl VlrlmMalaia«

U.O23 M.U4 t).U C.aj

im i.ou ) i » > •

i.Hi «.TU 7.m im

«.IM lo. m u.TK ii a

». uutdiladar niiiXim-
a l a » u (1.4.1 71 »71 U.7M S7.24S U US

UI.

kit «laar I * • 0»>«tai M l Bot P»

• I Clfanluilul
>) VwlwtniMtLM 11.1'

»,om «.on so.iot w.n

IIMfWlU i.« ).U1 I.MI

-ii« -in -im -i.H)

Hil l M.7W t7.M i l l »

1. taMUav VarM»««rl«< 22». Wl 22i.MI UW »«

2. IKl. ludtllaia H TV) »7.7J0 »l.W <">

I. «bail. »<lltnl.U U.4M H 4M «4M « •

4. «aal. Stnaruhl».» 14.721 Hilt U.m . »

S. OktfBdft* MC* SMMtt« 211 171 » T M » W »HO

(. kil tma> UUMÜ.
U»ll*lCLAMtI II.I

i sj.'



Anlagen

Anlage 28

553

0 * ftmo «atr »M <UXO". >M/

1 .S

Dit Fondsgesellschaft Die Beteiligung Der Pachtvertrag Die Rentabilität

- lagdtek) Hotel Adkm

FUNDUS FONDS 31 KG

- 43S000000- DM Fonds-
nofcjmenngi Age

- 4 » 000 0 0 0 - DM Eigen-
kapitavTmissionstapiMi ar>
Ago

- Rechtsform vermogensver
watende Kommandngeseli-
Schaft m l Einkünften aus
Vermetung und Verpach-
tung

- leteAgung a)s Direkt- oder
Treuhandkommandrtrst
Treuhänder ist eme Steuer-
beratungsgnctichjrt

.1.1
- D« Haftung des Geset-

schafters ist auf seme
t«lag* beschrankt

Mmdrstbetrtgung - 20 Mtve feul*u(<f t Jti

••/•-•.••..•)',• i •M-

Fonds-KG werden Mrtglvder
«n eiklusiven AOION-CLUB
Mil der ADION-Club-Card
können die Mitglieder im
AOlOl und allen icempinski-
Hoteis weltweit wertvolle
Sondprlerstungen und
Vor;ugsbehandlungen in
Anspruch nehmen

Mb tl.ill«. . Ill) i.ilTHI U^

10 Jahre VerUngerungs
option fur den Pachte*

16.9 Mio DM antangk-«
Janmpacht »jgi MwS!
nach einem pachtfreien «hr
•ndeuert mt 60S fur otn
HotefbKKh und SOS 'jr .
r*fgarage und L»den ' " "

' PHA ZuMtjpacht m
Abhängigkeit vom Hote

Nebenkosten, und m«a->d-

V ^ -t*Jv ';

ArfanguutKhuttung 4 «
p i - beginnend 19M

durch SOSige Sonder-
abschreibung und wettere

Steuereriparnts bei d«r
llnkommtnftewer und
geringeres EigenkapiUI
dadurch Erhöhung der

VermOg«< . Irbtchjft-
und SchwiliunasUtMr.
dadurch wertere Erhöhung

- vVerbungikoUen CJ

38 4SS veriest »ne folgt

l 7 . H S a u f I9W

. « g M belogen au< d» Em-
uhlungvon I00S m 199S
21.3% und luvIUiKh* Wer-
bunoskosten von 17.11%
Or a*lt«gung <i 1996
ohne KaprialeinMnlung

c •

w; ms.' «;•-iks ,T
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Anlage 29

Leverkusen den 30.06.1995

Herrn

S3175 BONN

Wirtschaftlichkeitsberechnung

Sehr geehrter Herr 0 M

nach unserem Telefonat vom 29.06.1995 übersende ich Ihnen zu Ihrer
Information die Wirtschaftlichkeitsberechnung des Objektes m ^

Es handelt sich hier um ein 2 - Familienlandhaus mit 2 voneinander
unabhängigen Wohneinheiten, die sich steuerlich und bei der Miet-
einnahme positiv bemerkbar machen.

Um ain Zahlenbeispiel darzustellen, habe ich Ihnen das Objekt
wahrend der Bauzeit und in der Vermietungsphase berechnet.

wie sie aus den Berechnung und dem beigefügten Angebot der Lebens-
versicherung ersehen ist der Oberschuß in der Vermietungsphase so
hoch, daß Sie bei der angebotenen Tilgungsaussetzung in 13 Jahren
das Haus bezahlt haben, ohne selbst einen Beitrag von Ihrem Netto-
gehalt zu leisten, wobei hier zu Ihrer Sicherheit eine Mietgaran-
tie vereinbart ist.

Selbst die Steuerersparnis in der Bauphase ist so hoch, daß Sie
keinerlei Eigenkapital einsetzen müssen und noch ein Überschuß
nach der Erbringung des Eigenkapitals vorhanden ist.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne unter der o.g. Telefonnummer
zur Verfügung.

Ich melde mich an 01.07.1995 wahrend der Geschäftszeit bei Ihnen.

Mit freundlichen Gr
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i "**•'• , v

Objekt 2-Famllienlandhaus,

DM 56.700,--
DM 510 3 0 0 -

Kunde:

Grundstücksanteil
GebauOehersiellur.gskoslun

Cssamtkosten incl. Stellplatz • Garage

Finanzierung

Eigenkapital 10%
Fremdkapital
Werbungskosten
Oisagio 10%

Bruttofremdmmel

- DM 56.700,-
• DM 567.000-
• DM 22.000,-
• DM 56700.-

DM 589.000,-

Gesamtwerbungskosten

Ala
Disagio
Werbungskosten
(Bauzeitzinsen,
Notar etc. 4 %)

+ DM
• DM
+ DM

DM
sss

35.720.- ' " ^
56.700,- *"-'<>
22 000.- II - * o

114.420,-T
SSSSSBU

Finanzierungskonditionen: 5,25 % Zinsen • 90 % Auszahlung • 5 Jahre Festschreibung

V.

Werbungskosten gasanil

Werbungsko$t«naufteilung

I. Erwerbsphase

1995
1996

1995 DM 260.000,-- Einkommen Sp Steuern alt

DM 57.210.- Werbungskosten

OM 202.790,- Einkommen nach
Werbungskosten Steuern neu

• ~- «•«**••'-' Steuerersparnis

DM114.421.-

DM 57.210,-
OM 57.210,-

DM 98.937,-
incl. S.Z.

DM67.510,-

1996 DM260.000.- Einkommen Sp Steuern alt DM 98.937,-

DM 57.210.- Werbungskosten ind. S ^

DM 202.790.- Einkommen nach
Werbungskosten Steuern neu DM 67.510,-

Steuerersparnis (DM31.327,-

Gesamtstcuerersparnl«

£ig«nkapitaJ

Oberschu&nacti Eroringung
des Eigenkapdals

[DM 62.654,-

DM 56.700,-

DM 5.954,-
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• -Seite 2 zur Wirtschaftlichkeitsberechnung

II. Vermietungsphaae

Sruttofremdmittel (Fremdkaprtal + Disagio) DM 589.000,-

Betrag

t u versteuerndes Einkommen p.a.

Zinsen

nicht umlagetthige Koalen •

Afa 7 % von den Herstellungskosten

Miete pro qm DM 15.-

neu zu versteuerndes Einkommen p.a.

DM 260.000,-

DM 30.922;-

DM 1.200,-

DM 35.720,-

DM 31.880,- _

DM 224.018.-

Steuererspamit

Steuern

DM 98.937,-
ind. S.Z.

DM 67.683 -

Ausgaben

Zinsen 30.922.-

niehl umlagefahige Kosten 1.200.-

32.122,-

Einnahmen e
Miete
Steuervortei

31.860.-
31.254.-
63.114,-

Überschuft 9 - O DM 30.992,- p.a. monatlich DM f?583
Tilgung 2 % D M 1 0 . 8 0 0 , - p . a . monatlich >*••-•<•-•>•• r ^ ^ 9 0 0 , -

oder Tilgungsaussetzung • ^ _ _ _ _ _ _ _ _ ^

Lebensversicherung Überschuft monatlich f O M 1 . 6 8 3 , - -

: - • • - • • • • - - - ^ • : • • ; • • ; ? T l

Ei wird empfohlen eine Lebensvorsicherung abzuscfilieOen, um die Steuervorteile über die Dauer dei
Darlehensvertrages m voller Hohe zu erhaltea

Dia BaarbattungigabOnr von S * ( ngt. dar gas. Mwrt.) vom OaiamlauNMnd wwda hieitei nieM barOcksleMigl. Sta « M
nacl< Nolarvanrag inneitulb von 14 Tagan ISKg..

ADa Angaban und Barachnungan wurdan mil tuOarwar Sorgfall zusammangeilaltt. Auj itandairacMJichen Gnjnden
waitan Mir darauf hin. daQ at ucn mcM um am« ilouadiena Baiatung, tondam um ana WiructiaftfcehkaiUbaracnnung
riandalt. dia turn Tail auf Kundcnangiban bamhi und msofam dia ftichligkait ntclil garantian vwdan kann



Anlagen SS7

Anlage 30

§ 32 d EStG 1990 i. d. F. vom 23. Juni 1993 , -> *
, 3 .. in:BGBl. 11993, S. 944.

(1) Die festzusetzende Einkommensteuer (§ 2 Abs 6) auf das zu versteuernde Ein-
kommen beträgt 0 Deutsche Mark bei Erwerbsbezügen (Absatz 2) bis 11069 Deutsche
Mark und bei Anwendung des § 32a Abs 5 oder 6 bei Erwerbsbezügen bis 22139
Deutsche Mark. Betragen die Erwerbsbezüge 11070 Deutsche Mark bis 13607 Deut-
sche Mark und bei Anwendung des § 32a Abs 5 oder 6 22140 Deutsche Mark bis
27215 Deutsche Mark, so ist die festzusetzende Einkommensteuer auf den Betrag zu
mildern, der sich aus den Anlagen 4 und S zu diesem Gesetz ergibt.

(2) Erwerbsbezüge sind das zu versteuernde Einkommen zuzuglich der folgenden
Betrage: ' - - • . - . •

(Hier folgt eine Aufzählung von 10 Positionen. Insoweit die relevanten Vorgänge
nicht bereits aus der ESt-ErkJärung des Steuerbürgers hervorgehen, sind die notwendi-
gen Angaben in einer hierfür entwickelten Anlage E einzutragen, um eine Entlastung
wegen niedrigen Erwerbseinkommens zu bewirken, - s. hierzu Anlage 31 -.)
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Anlage 31

Ntvna und Uornama

Erwerbsbezüge

1994Anlage E
zur BnluxnmensteuererManjng

Broa baactaan Sa da Hawaaa aul dar RudaaUa.

CM EnmrbKatuga uOaralagan » «07 DM. »
— Kill ii IIHIDIII HHiai Hl iiii«mn»»iu lla I t *

Da lotgandan 2aMn M daanafc rioN auagaK

»anr«aguna 77 2»
i naalilaiati • •

»tarMoWn 6» »ti—jaachUlKMig u»d »ua f
dir pauaen« baatauart werdan ai • 40 a ESKa)

; i ' » J i ••..
I T? 10

Stauarpl. Paraon
Ehatnann rrtatia»

CM | DM

•Uutrftw ZiacNIga Nr Sonmaga-. faartaga- wd » l S 3 b ESO

ftauartraa'Mi.wErtlauunguMiduiganSJWfOK)

Obaratngagaldar und UbarganaataNtan aulgrund g
•ua darn Dkjnitvwhtflni» (f 3 Nr. 10 ESKJ)

1-

•aiuga aua OUarOrJian Mmaki O B
a a amar onantacnan winwig, oa waoan Maaoaawiayaa ooar aa
t a W I I lur FArdarung dar Emahung, Auabidung. Waaaa i la l l odar K
BawOgt «urdan (orwa Klndamacnaga und KtidabaMlaii a»grund
baaondarar >tor«chr1ftan. orma Laalungan nach dam BundaansaV
MllaoaaiB und «auartraa Banrlan i.S.d 6
daaBundaaua und dar Landar - { 3 Nr. 11 EStO)

SHpandan mr fordarung dar »maaanacriaraoan oOar k M i — a i ran * i a - edar forMdung.
•omi l M lur BaalnMung daa LabaraunMrnHU daran g 3 Ml 44 ES»3)

Kapxalabllndungan aulgrund dar gaaaulk,»aii Ranareaniararung
und dar BaamlanlParaioralOaaalia 9 3 Mr 3 ESK4

Lalatungan aus dar gaMUMran UnMvarMdarung 8 3 ht l a E S M I

OaU-urid Sacnbatuga f M Auarahjra dar HaMOnorga B 3 Ml S E9K |
an SoW.no aulgrund 1 1 Aba. 1 SaB I V

an ZnücMninaislanda aulgrux) 133

\kjnorgungiMlKg« «n WannlanilbaacrtUlgla.
odar mra HmlarbMoanan. an Knagabaacntdtya, g
und tman gkMngMlama Paraonan. K M « aa « d i ratfa un
handat. d a autgruna dar O a n t u M gawann «rardan
« J N r t K K »

M OrundbalragdarPtodukMrawlgtbaranlaund rat* dam FELB>S3hk27ESK9

H »a rimnlliinij mi rm ni mnn inn hiigii »lifn«i I H H I I I M I I
! »B. H ' 6<* ' « . 7hba7 kESiO.HK«.«Jg.KiESaXHKHaba Hd.BBartnPa
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'U????5
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Anlag* E - Erw«t»i>o<uga
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!•#<Lebenslauf

Am 16. November 1919 wurde ich als dritter Sohn des Bankiers Albert
Bernhard Hansen und seiner Ehefrau Man,' Ciaire, geb de la Montaignc-
Selwyn, in Köln geboren. Meine Mutter war die Tochter eines britischen Geo-
graphen und Naturforschers und wurde in Philadelphia/USA geboren. Nach
dem Ende des 1 Weltkrieges verzogen meine Eltern im Jahr 1919 nach
Deutschland Mein Vater wurde dann Bankier in Berlin und später zusätzlich
Landwirt in Blumenow/Mccklenburg-Strelitz

Nach bestandenem Abitur am 13. März 1938 an dem Humanistischen Gym-
nasium in Neustrelitz/Mccklcnburg-Strclitz wurde ich zur Ableistung der
halbjährigen Pflichtleistung zum Rcichsarbcitsdicnst einberufen Danach be-
gann ich im Oktober 1938 ein Studium der Ingenieurwisscnschaftcn durch
eine halbjährige Praktikantentätigkeit bei der Firma AEG AG in Berlin Zum
Sommersemester 1939 wurde ich an der Technischen Hochschule Berlin im-
matrikuliert, wohin ich nach kurzer Einberufung zum Wehrdienst mit Kriegs-
beginn auf Antrag hin zum Studium freigestellt wurde.

Nach erfolgreich bestandener Diplom-Vorprüfung wurde ich kurz vor An-
tritt der Prüfung zum Diplom-Ingenieur im Sommer 1942 endgültig zur
reichsdeutschen Wehrmacht einberufen. Ich gelangte zum Einsatz bei der
Infanterie in Rußland und geriet nach mehrfachen Verwundungen in der Slo-
wakei in russische und nach gelungener Flucht in US-amerikanische Kriegs-
gefangenschaft.

Da ich nach Ende des 2 Weltkrieges nicht mehr auf unseren Besitz, das
Landgut Blumenow zurückkehren konnte, suchte ich einen neuen Wohnsitz in
meiner Geburtsstadt Köln.

Von Juli 1945 bis zum Jahr 1949 war ich leitender Angestellter der Briti-
schen Militärregierung von Köln-Bonn. Ich schied auf eigenen Wunsch aus
und wurde Geschäftsführer einer großen Kölner Vermögensverwaltungs-
firma.

Da das Vermögen meiner Familie in Berlin vernichtet, das Gut Blume-
now/Mecklenburg enteignet und das Auslandsvermögen meiner Eltern seque-
striert und verwirtschaftet worden war, mußte ich fortan zur Erfüllung meines
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Wunsches, politische Wissenschaften zu studieren, ständig einer Berufstätig-
keit nachgehen

1949 wurde ich an der Universität zu Köln in der Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Fakultät zum Studium eingeschrieben. Ich studierte neben
Nationalökonomie und Betriebswirtschaftslehre ebenso systematisch Philoso-
phie, Historie. Rechtswissenschaften. Bankbclricbslchre, Soziologie, Sozial-
politik, Stcucrrecht sowie Revisions- und Treuhandwesen. Im Jahr 1958 be-
stand ich das Examen als Diplom-Volkswirt. 1959 dasselbe als Diplom-
Kaufmann und danach noch Zusatzprüfungen in Treuhandwesen und Steuer-
recht

Mein Studium habe ich durch ständige Bcratungstätigkcit finanziert. Im
Jahr 1959 bestand ich vor der Oberfinanzdirektion Köln die amtliche Prüfung
für die Befugnis zur geschäftsmäßigen Steuerberatung Seit dieser Zeit betrei-
be ich selbständig eine eigene Stcuerbcralungspra.xls.

Nebenberuflich war ich seit 1967 bis 1983 ständig als freiberuflicher Dozent
an der Volkshochschule Köln und anderen Einrichtungen der Erwachsenen-
bildung tätig. .. ;; , ; :

Auch nach Beendigung meines Studiums habe ich stets die Verbindung zur
Universität zu Köln durch kontinuierlichen Besuch vieler Scminarveranstal-
tungen verschiedener Fakultäten aufrecht erhalten

Meine besonderen Interessen richten sich bis heute auf die praktische Bedeu-
tung der Lehren der im 19. Jahrhundert herausragenden Gelehrten Gustav von
Schindler, Carl Mcngcr, Adolph Wagner und anderer Aus diesem Grund und
wegen einer früheren wissenschaftlichen Veröffentlichung wurde ich im Jahr
1988 gebeten, das Referat über den Rektor der Berliner Universität von 1897.
Gustav von Schindler, als Beitrag der Freien Universität Berlin zu den 750-
Jahr-Fciern der Stadt Berlin zu halten.

Ich bin verheiratet mit Marlis. geb Wimbcr. und habe drei erwachsene Kin-
der, einen Schwiegersohn und zwei Enkelkinder.

ssjr,

i •

- • i

•i.'iH

•" '

• y -J








